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    Vorwort
  


  
    

  


  
    

  


  
    Die Europäische Union hat im Jahr 2004 die größte Erweiterungsrunde ihrer Geschichte vollzogen. Die Einigung Europas hatte von Beginn an stets mehr im Sinn als die reine Maximierung des Nutzens einzelner Mitglieder: Sie wollte wirtschaftlichen Aufschwung und politische Stabilität mit Strukturen des Ausgleichs der Interessen aller Mitglieder verbinden. Integration bedeutet Teilnahme an einer Schicksalsgemeinschaft. Zum Grundgedanken dieser Schicksalsgemeinschaft gehört das Konzept europäischer Solidarität. Ein konstitutiver Bestandteil dieses Solidarkonzeptes ist dessen Offenheit für weitere Mitglieder. Nach dem Selbstverständnis des integrierten Europas war der Weg der mittel- und osteuropäischen Staaten Europas zu Demokratie und Marktwirtschaft deshalb zugleich auch der Weg in die Europäische Union – nur ihre Aufnahme in die EU und ihre formelle Gleichstellung mit den alten Mitgliedern konnte die Spuren des geteilten Europas überwinden. Der Kontinent hat mit der letzten Erweiterung das Torsohafte seiner bisherigen Organisation hinter sich gelassen. Er hat die Grundidee der Integration realisiert: die Gemeinschaft der Demokratien.
  


  
    Der EU-Beitritt der zehn Kandidaten stellte zugleich eine nie da gewesene Herausforderung dar. Mit ihrer einseitigen Fixierung auf die Kosten befindet sich die Diskussion um die Erweiterung jedoch in einer Schieflage. Zweifellos zählt die Mehrheit der neuen EU-Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa zunächst zu den Nettoempfängern in der Union. Da ihr wirtschaftlicher Wohlstand selbst im Falle der heutigen günstigen Wachstumsprognosen von ca. fünf Prozent jährlich auf absehbare Zeit unter dem der meisten anderen EU-Länder liegen wird, werden sie längerfristig auf Transferzahlungen aus dem Gemeinschaftshaushalt angewiesen sein. Die Osterweiterung beinhaltet aber insgesamt für die EU einen großen wirtschaftlichen Nutzen und jede glaubwürdige Kalkulation der Erweiterung muss diese positiven Effekte berücksichtigen.
  


  
    Die EU profitiert vom erheblich gestiegenen Handel mit den mittel- und osteuropäischen Staaten. Bereits vor der Erweiterung war der Export West-europas nach Osteuropa größer als der nach den USA. Die EU fördert die Dynamik dieser Handelsbeziehungen, da die Angleichung der rechtlichen Normen und Verwaltungsvorschriften, der Infrastruktur und die höhere Sicherheit für ausländische Investoren das wirtschaftliche Wachstum in den 
     neu aufgenommenen Staaten beschleunigt und somit auch die Exportaussichten der westeuropäischen Unternehmen verbessert hat. Mit ihren Wachstums-, Wohlfahrts- und Strukturwirkungen verhilft die Osterweiterung der EU zu einer höheren globalen Wettbewerbsfähigkeit. Im globalen Wettbewerb braucht die EU die neuen und dynamischen Märkte Mittel- und Osteuropas, um ihre eigene Wirtschaftsdynamik zu entfalten. Die Erweiterung der EU stellt für Gesamteuropa auch eine angemessene, wenngleich keine ausreichende Antwort auf neue Sicherheitsrisiken dar – eine Antwort, die über die NATO-Mitgliedschaft hinausgeht, die alle zehn mittel- und osteuropäischen Kandidaten schon vor ihrem Beitritt zur EU erhalten hatten.
  


  
    Doch die erweiterte EU ist nicht auf 25 Mitgliedstaaten begrenzt, sondern bereits auf ein größeres Europa ausgerichtet, dessen Konturen immer deutlicher sichtbar werden, und für das die bisherigen Verträge kein in sich geschlossenes und ausgewogenes Verfassungssystem bieten. Nizza ist zum Symbol für in Kompromissformeln verhaftete Millimeterschritte der Integration geworden. Im Verfassungskonvent ist deshalb der Bestand der Integration grundlegend überprüft worden, mit dem Ziel, die Transparenz, Legitimation und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu verbessern. Wichtige Prinzipien des gemeinsamen und arbeitsteiligen Handelns wurden im Konventsentwurf systematisch verankert. Das Mehrheitsprinzip soll die Konzertierung europäischer Politik auf die Stufe des Regierens bringen und das System der Mitentscheidung des Parlamentes das Demokratieprinzip stärken. Durch die Systematisierung der Zuständigkeiten soll das Subsidiaritätsprinzip der Arbeitsteilung zwischen europäischer und einzelstaatlicher Ebene unterfüttert werden. Folgende Kernelemente werden nach Inkrafttreten der Verfassung das Gesicht Europas prägen:
  


  
    Profilierung: Die Verfassung sieht eine einheitliche Rechtspersönlichkeit für die EU vor, schafft eine nachvollziehbare Kompetenzordnung und verankert die Grundrechtscharta als rechtsverbindlichen Wertekanon. Damit werden die Rechte und Pflichten der Unionsbürger wie die Schranken des Handelns der EU und der Mitgliedstaaten nachvollziehbar festgeschrieben.
  


  
    Personalisierung: Künftig wird der Präsident des Europäischen Rates zusammen mit dem Kommissionspräsidenten und unterstützt durch den neuen EU-Außenminister für die Festlegung und die Umsetzung der Unionspolitiken verantwortlich sein. Durch diese neue Führungsstruktur wird die Kontinuität, Sichtbarkeit und Kohärenz europäischer Politik gestärkt.
  


  
    Parlamentarisierung: Durch die gestärkten Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parlaments im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und aufgrund seiner umfassenden Haushaltsbefugnisse wird die EU künftig über 
     ein Zwei-Kammer-System verfügen, das dem Grundmuster vieler europäischer Verfassungsordnungen entspricht.
  


  
    Politisierung: Durch eine gestärkte Rolle der politischen Parteien im Europaparlament bei der Wahl des Kommissionspräsidenten wird das Oppositionsprinzip als Lebensnerv politischer Debatten und als Garant einer breiten Medienresonanz ausgebaut. Darüber hinaus kann das Ringen um vernünftige und mehrheitsfähige Politik durch die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat an Bedeutung gewinnen.
  


  
    Positionierung: Das Mandat der EU für eine aktive internationale Gestaltungsrolle wird mit den Bestimmungen der Verfassung zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterstrichen. Strukturen tieferer Integration für eine Reihe von Staaten könnten innerhalb der Union den Raum für die Bündelung der Ressourcen und Ambitionen der Europäer öffnen und die außenpolitische Positionsbestimmung der Union vorantreiben. Europa muss daran festhalten, die Entwicklung von fünfzig Jahren Integration in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einem Grundlagendokument zusammenzuführen, das die Verfassungsordnungen der europäischen Staatenwelt nicht ersetzt, sondern an die Bedingungen der Gegenwart heranführt. Mit dieser Verfassung wird das innere Gleichgewicht der erweiterten Union ins Lot gebracht und die Handlungsfähigkeit nach innen wie außen gestärkt.
  


  
    Erst wenn die Europäische Verfassung ratifiziert und implementiert ist, gewinnt die größte Idee Europas seit der Erfindung des Nationalstaats fassbare Gestalt. Erstmals wäre die politische Ordnung der Europäischen Union in Analogie zu den Ordnungen ihrer Mitglieder zu lesen. Wenn es gelingt, diesen Fortschritt für die große Europäische Union verbindlich zu machen und dynamisch weiter zu entwickeln, dann tritt Europa ein in eine neue Ära seines Selbstverständnisses und seiner Möglichkeiten. Vor diesem Hintergrund erhält die Krise der Europäischen Verfassung seit den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Frühsommer 2005 eine besondere Dramatik.
  


  
    An dieser Nahtstelle der historischen Entwicklung wird hier eine Bilanz der Integrationsschritte der letzten Jahrzehnte gezogen und ein Überblick über die Akteure und Probleme, welche die nahe Zukunft Europas prägen werden, vorgelegt. Wichtigstes Ziel ist es jedoch, die Vielfalt und die besondere Art des Zusammenlebens der Europäer darzustellen. Hauptaugenmerk wurde bei dieser aktualisierten Auflage auf die Osterweiterung und die neuen Länder gelegt. Das »Europa-Handbuch«, das zuletzt als aktualisierte Neuauflage 2004 erschien, wurde nicht zuletzt aus technischen Gründen in zwei Bände aufgeteilt, die zwar nach wie vor zusammen eine inhaltliche Einheit ergeben, aber jederzeit auch separat verwendet werden können.
  


  
    Dieser Band »Die Europäische Union« beginnt mit Kapitel 1, Die historische Ausgangslage, ordnet dort die politische Integration Europas in die historische Entwicklung des Kontinentes ein und verdeutlicht ihre Einzigartigkeit, die auch die beherrschende Rolle der Nationalstaaten nicht unberührt gelassen hat. Kapitel 2, Das politische System der Europäischen Union, beschreibt die Funktionen und das Innenleben der EU. Vorgestellt werden hier auch die nichtstaatlichen Akteure des europäischen Politikprozesses, namentlich europäische Verbände und Parteien. Kapitel 3, Die Politikbereiche der Europäischen Union, analysiert die Politik der EU und verdeutlicht deren Wesen als Gemeinschaft für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Kapitel 4, Europas Außenbeziehungen, untersucht den Einfluss der EU als Akteur der Weltpolitik und beleuchtet das Verhältnis zu Nachbarn und Partnern. In Kapitel 5, Die Zukunft Europas, gilt die Aufmerksamkeit den Herausforderungen, denen sich die Union in der nahen und fernen Zukunft stellen muss und deren Spektrum von der Bewältigung der Osterweiterung und ihren Folgefragen bis zur Definition ihrer Rolle in der Welt reicht. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Visionen von der künftigen Europäischen Union gelegt.
  


  
    Der Band »Die Staatenwelt Europas« schließt inhaltlich an diese Systematik an: Sein Kapitel 1, Deutschland in Europa, zeichnet die besondere historische Situation Deutschlands in der Mitte des Kontinentes nach und versucht durch die Innen- und Außensicht Deutschlands dessen individuellen Beitrag zur Einigung Europas zu klären. Das umfangreiche Kapitel 2, Die Staatenwelt Europas, stellt die alten und die neuen Mitgliedstaaten der EU sowie alle übrigen europäischen Länder gründlich unter die Lupe und bietet ein Panorama ihrer vielfältigen politischen Systeme und sozioökonomischen Ausgangslagen. Kapitel 3, Die Europäische Union in Zahlen, liefert mit Tabellen und Schaubildern einen visuellen Überblick über die EU-Institutionen sowie einige ausgewählte Kerndaten der EU-Mitgliedstaaten.
  


  
    Die beiden Bände sind ein Kooperationsprojekt zwischen dem Centrum für angewandte Politikforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Bertelsmann Stiftung und der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Herausgeber dankt allen Autoren für ihre Mitarbeit am guten Gelingen dieser Bände. Besonderer Dank gilt Nicole Schley, durch deren fachkundige redaktionelle Arbeit eine Publikation mit einem homogenen Gesamtansatz entstanden ist.
  


  
    Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld

    Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung (C.A.P)

    der Ludwig-Maximilians-Universität, München

    Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
  

  
  


  
    1.
  


  
    Die historische Ausgangslage
  


  
    
  


  
    Werner Weidenfeld,
  


  Europa – aber wo liegt es?


  
    Die Geschichte gönnt Europa keine Atempause. Nach dem Ende der machtpolitischen Statik, die vom Konflikt zwischen Ost und West geprägt war, zeichnete sich die Folgezeit durch eine gewisse Ratlosigkeit über die Baumuster für die Zukunft Europas aus. Die Gleichzeitigkeit gegenläufiger Entwicklungen war das Kennzeichen dieser »Ära ohne Namen«: Integration und relative Stabilität im Westen, Desintegration und Instabilität im Osten.
  


  
    Mit der erfolgreichen Erweiterungsrunde im Jahr 2004 hat sich diese Zwischenzeit ihrem Ende zugeneigt, und neue Antworten auf die Schicksalsfragen Europas kristallisieren sich heraus: Die Ordnung um den integrierten Kern der Europäischen Union etabliert sich als Zukunftsmuster für die Entwicklung des Kontinentes. Doch muss die Europäische Union als Trägerin solcher gesamteuropäischer Erwartungen noch fünf Herausforderungen bestehen, um auch in dem noch jungen Jahrhundert erfolgreich weiter zu bestehen: die Fortsetzung des Erweiterungsprozesses oder die Entwicklung alternativer Instrumente zur Einbindung weiterer Staaten, die Gestaltung des Verhältnisses zu den neuen Nachbarn nach der Erweiterung 2004, die Modernisierung ihrer Wirtschaft und die überfällige Neuordnung ihrer Institutionen, die durch die Ratifizierungskrise der EU-Verfassung verzögert wird. Auch der Ausbau der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik steht im Mittelpunkt des europäischen Interesses.
  


  
    Der Krieg im Kosovo verlieh der langjährigen Forderung nach mehr europäischer Handlungsfähigkeit eine komplett neue Bedeutung. Diese ursprünglich nur in Kreisen akademischer Europa-Fachleute erhobene Forderung wird nun zu einer elementar fassbaren Kategorie europäischer Überlebensfähigkeit. Schon zweimal, bei den Verhandlungen um die Verträge von Maastricht und Amsterdam, ist die Europäische Union angesichts dieser Hürden zu kurz gesprungen. Und auch der Vertrag von Nizza kann in diesem Zusammenhang nicht als durchschlagender Erfolg gewertet werden. Um den Weg zum Zusammenwachsen des Kontinentes zu ebnen, muss Europa vor allem eine überzeugende Antwort auf die Frage nach seiner Identität geben, denn hierin liegt der Schlüssel zur Erklärung der europäischen Misere. Jedes politische System bedarf zu seiner Handlungsfähigkeit 
     eines Rahmens, auf den sich die Begründungen für Prioritäten und Positionen beziehen. So existiert in keinem politischen System eine politische Ratio gleichsam als Ding an sich, ohne Bezug auf einen elementaren Konsens, auf gemeinsame Interessen und Perspektiven. In jedem politischen System greift die politische Auseinandersetzung des Tages zurück auf den von allen geteilten historischen Erfahrungshorizont. Von dort bezieht die Politik die Argumentationshilfe, wenn es um die Erklärung ihrer Maßnahmen geht. Europa kann auf diese Ressource gemeinsamer Selbstwahrnehmung aber nur sehr begrenzt zurückgreifen. Somit erweist sich die schwache Identität als die eigentliche Achillesferse der Europäischen Union.
  


  
    Manche verbinden Sorgen mit der Beantwortung der Frage nach den gemeinsamen Bezugspunkten: Würde eine feste Verortung europäischer Identität nicht in erster Linie dazu dienen, sich nach außen abzugrenzen, Länder und Gruppen einfach aus Europa »herauszudefinieren«?1 Gleichgültig, ob man diese Bedenken teilt, Europa kann sich der Suche nach der eigenen Identität nicht entziehen. Wer die intellektuellen Wellenbewegungen des Kontinentes aufmerksam verfolgt, dem kann dieser Bedarf an Orientierung zur Frage nach Europa nicht entgehen. Mit der Befriedigung dieses Bedürfnisses haben sich die Europäische Union und ihre institutionellen Vorläufer EWG und EG niemals leicht getan, stets waren sie geschäftsmäßig, unheroisch und zivil. Die europäische Integration kann sich – anders als die an ihr mitwirkenden Nationalstaaten – nicht auf nationale Mythen stützen, die Zusammengehörigkeitsgefühle wecken.2 Umso mehr muss sich der Blick jetzt wieder stärker auf den geistigen Horizont, auf die grundlegenden Antriebe und Hindernisse richten. Man ist geneigt, die klassische Frage aus Goethes und Schillers »Xenien« auf Europa anzuwenden: »Europa – aber wo liegt es?« Nicht als geographische Prüfung, sondern auf der Suche nach der geistigen und kulturellen Gestalt Europas ist diese Frage heute gestellt. Es ist die Frage der Europäer nach sich selbst. Dabei geht es nicht um akademisch geschliffene Definitionen, sondern um die subjektive Disposition der Europäer. Was ist europäisch an ihrem Denken, Empfinden, Handeln? Jegliche intellektuelle Brillanz der Darstellung Europas bliebe vergeblich eingesetzt, würden sich die Europäer nicht als Europäer empfinden.
  


  1. Die europäische Identität


  
    Mit der Frage nach der Identität ist das elementare Konstruktionsprinzip moderner Gesellschaften thematisiert.3 Die Vormoderne hat durch Milieu, geschlossene Weltbilder und Transzendenzbezug eine kollektive Identität 
     vorgegeben. Um existenzfähig zu sein, muss die moderne Gesellschaft diese kollektive Identität selbst entwerfen. Die Regelung der Konflikte und die daraus resultierenden steuernden Eingriffe der Politik sind oft nicht aus sich selbst heraus begründbar. Sie bedürfen vielmehr des Verweises auf gemeinsame Lebens- und Gestaltungsgrundlagen: Das Gemeinschaftsbewusstsein wird damit zum Fundament politischer Problemlösung.
  


  
    Mit der Auflösung vorgefundener Interpretationsordnungen für die Lebenswelt wird der Bedarf an Orientierung, an allgemeinen Umweltbeschreibungen, an gemeinsamen Zuordnungen besonders groß – als Ordnungsrahmen für die eingehenden Informationen, als Instrument zur Lokalisierung sozialer Objekte. Identitätsdefekte führen entsprechend zu pathologischen Gefährdungen – individuell und kollektiv. Identität und Orientierung sind also zwei Seiten derselben Medaille. Das Zeitalter der Moderne stellt besonders hohe Anforderungen an diese Orientierungsleistung. Mit dem hohen Maß an Mobilität, Pluralität und Differenzierung sind auch Identifikationsmöglichkeiten zerbrochen. Die Wissenssoziologie spricht recht anschaulich vom Leiden des modernen Menschen an einem sich dauernd vertiefenden Zustand der Heimatlosigkeit.
  


  
    Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, ist eine präzise Verortung der Schichten europäischer Identität notwendig. Rufen wir uns dazu einen grundsätzlichen Sachverhalt in Erinnerung: Jede Person erfährt ihre Umgebung als eine intersubjektive Welt, die sie mit anderen teilt und deren Gefüge sie mit anderen zusammen interpretiert. Die Identität eines jeden ist geprägt von einer Fülle solcher Intersubjektivitäten, von einer Fülle solcher Gemeinschaftserfahrungen. Diese Formen von Gemeinschaftsbewusstsein stehen mehr oder weniger eng verbunden nebeneinander, als Varianten relativierter und sich wechselseitig relativierender Schichten von Identität. Jede Form von Identität kennt drei unterschiedliche Komponenten, die logischerweise auch die Frage nach Europa konstituieren:
  


  
    Europäische Identität ist zunächst nichts anderes als die Herkunftseinheit Europas aus der gemeinsamen Geschichte: Herkunftsbewusstsein als konstituierendes Element von Identität. Die europäische Gegenwartskultur ist eine vom historischen Bewusstsein geprägte Kultur. Die markante Zuwendung der Europäer zu ihrer Geschichte in den letzten Jahren signalisiert zugleich die Dramatik des heutigen Wandels, der im historischen Bewusstsein den Vertrautheitsschwund mit der Gegenwart kompensieren möchte. Dabei wird eine wesentliche Erfahrung vermittelt: In den Krisen Europas ging es nicht nur um die Durchsetzung neuer Lebens- und Denkformen, neuer Produktions- und Staatsordnungen, sondern auch um deren Gelingen in der Kontinuität der europäischen Identität.
  


  
    Europäische Identität konstituiert sich auch aus der Erfahrung der Gegenwart. Die Spaltung Europas und ihre Überwindung sind ebenso relevant wie das Ringen um die Einbindung West- und Osteuropas in ein gemeinsames Integrationssystem. Die Menschen ordnen die Welt, in der sie leben. Sie verbinden isolierte Fakten und konstruieren so ihre soziale Umwelt. Soziale und politische Ortsbestimmungen in der Gegenwart stiften Identität.
  


  
    Die Menschen antizipieren künftiges Handeln und beziehen so Zukunft in die Gegenwart ein. Die Projektion der Absichten und Ziele wird zur Entscheidungshilfe und zum Auswahlkriterium für die Gegenwart. Zukunftserwartungen prägen die Identität Europas. Gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Hoffnungen – und dann nur unterschiedliche Antworten? Lernziel Europa heißt also nichts anderes als die lange versäumte oder zumindest vernachlässigte Einübung europäischen Denkens.
  


  
    Auf Europa angewendet bedeutet dies, der Frage nachzugehen, inwieweit es Elemente eines gemeinsamen Herkunftsbewusstseins, einer gegenwärtigen Ortsbestimmung und gemeinsamer Zielprojektionen der Europäer gibt.
  


  1.1 Herkunftsbewusstsein


  
    Von der Stunde ihrer ersten Bezeichnung bis zum heutigen Tage sind Begriff und Bild von Europa keine selbstverständlich vorgegebenen Größen. Pauschale Erklärungen wie die »Einheit in der Vielfalt« wurden immer wieder herangezogen, um über Widersprüche und Unsicherheiten hinwegzuhelfen. Doch Europa entzieht sich solch einfachen Definitionsversuchen. Zu kompliziert und zu widersprüchlich sind die historischen Entwicklungslinien, zu vielfältig die politischen und kulturellen Faktoren, als dass sie sich auf einfache plakative Formeln verkürzen ließen.4
  


  
    Auf der Suche nach den Wurzeln des Europa-Begriffes und des Europa-Bildes stößt man auf zwei grundlegende geistesgeschichtliche Probleme, die Europa von der Stunde seiner ersten Erwähnung im sechsten vorchristlichen Jahrhundert bis heute begleiten, sein kulturelles Unterfutter prägen und auch die aktuellen Schwierigkeiten mit der Idee »Europa« kennzeichnen. Das ist zum einen die Unsicherheit des Raumbildes von Europa und zum anderen die normative Begründung Europas. Europa zeigt Risse, sobald sich die normativen Grundlagen verändern – damals wie heute.
  


  
    Durch alle Epochen hindurch markiert der Begriff Europa zugleich eine geographische und eine normative Größe. Bereits die Griechen grenzen Europa als ihr Festland geographisch wie normativ gegen das Land der Barbaren
     draußen ab. Zug um Zug schieben sie die Grenze weiter hinaus: Erkundungsfahrten und Eroberungen verlegen diese nach Norden; nach Westen reicht sie schließlich bis zu den Säulen des Herkules; nach Osten verwischt sie sich in den Landstrichen zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Schon hier scheint Europa in drei Vorfelder eingebettet zu sein: ein eurasisches, ein atlantisches und ein mittelmeer-afrikanisches. In welcher Weise diese Vorfelder Anteil an der europäischen Geschichte haben, bleibt über die Epochen hinweg ein Problem.
  


  
    Auch Europas geistige Abgrenzungen wandern, ausgehend nicht von Imperien, sondern von den vielen Städten und Regionen: Athen, Korinth, Kreta, Rhodos und schließlich Rom. Neben dieser ungewöhnlichen Vielfalt auf kleinstem Raum liegt die Wurzel der Eigentümlichkeit europäischer Kultur in der frühen Befreiung aus der Befangenheit im magischen Denken und im Zuge rationaler Lebensbewältigung. Die Griechen der Antike beginnen mit der Entzauberung der Welt, wissenschaftliches Denken, der Drang nach neuer, systematisch begründeter Erkenntnis gewinnt die Oberhand über den Mythos. Die Römer übersetzen diesen Grundzug europäischen Denkens ins Praktische, in Institutionen und Ämter, Armee und Rechtsordnung, Steuersystem und Geldwirtschaft. Ihr Sinn für die Zweckmäßigkeit und das praktisch Mögliche prägt die Spuren, die sie hinterlassen: Straßen, Brücken, Aquädukte und Marktplätze.
  


  
    Im vierten Jahrhundert wird das Lateinische Liturgiesprache, und Europa konstituiert sich als lateinische Christenheit. Die theologische Integration wird zur Grundlage Europas; ihr geistiges Band basiert auf der Vorstellung einer sich zu Christus bekennenden Völkergemeinschaft, die pluralistische Elemente integriert. Dieses Bewusstsein der Zusammengehörigkeit dokumentiert sich in der Folgezeit in der Zentrierung des geistig-kirchlichen Lebens um die Römische Kirche, in den dynastisch-aristokratischen Verbindungen, in den staatenbündischen Konzepten, in der Gründung von Universitäten und dem europaweiten Austausch in den Wissenschaften. Kunst, Dichtung, Wissenschaft und Weltanschauung lassen sich zu keinem Zeitpunkt regional begrenzen.
  


  
    Im Unterschied zum Hinduismus und Buddhismus sieht das Christentum in Offenbarung und Erlösung geschichtliche Ereignisse, welche die Welt und jeden Einzelnen wandeln. Das Gewissen ist das Zentrum der transzendenzorientierten Person, die an ihrem eigenen Heil beteiligt ist. Der Impetus eines solchen Glaubens ist ein Eckpfeiler, auf dem Europas Selbstbewusstsein ruht. Die Aufforderung des Benedikt von Nursia »Ora et labora« wird – auch außerhalb ihres unmittelbaren monastischen Bezugsrahmens – zur symbolhaften Verdichtung europäischer Lebensweise: Nicht die welt – 
     abgewandte Kontemplation, nicht die Selbstauflösung im Nirwana, nicht der Fatalismus längst vorbestimmter Naturzwänge werden zum Signum Europas, sondern sinnorientiertes, sinnvolles Handeln. Das Wertgefüge des Menschen ist davon geprägt, dass er im gläubigen Tätigwerden am Heilsgeschehen teilnimmt – eine Vielzahl sozialer Motivationen wird davon im Laufe der Geschichte Europas begründet, und immense politische Energien werden dadurch freigesetzt.
  


  
    Zwangsläufig wird Europa auch Schauplatz der großen Auseinandersetzungen der Geistesgeschichte: seit der Rezeption des Aristoteles für die Spannung zwischen griechischer und römischer Klassik, dann für die Spannung zwischen Kirche und Staat. Die Art, wie diese Auseinandersetzungen ausgetragen werden, illustriert einen zentralen Charakterzug der europäischen Identität: Intensiver und freier als in anderen Kulturen treten die konkurrierenden Ideen in einen Dialog miteinander, sie wandeln und erneuern sich in der intellektuellen Auseinandersetzung. In diesem »Dialog innerhalb der Vielfalt, der letztlich den Wandel bewirkt«, liegt der »Genius Europas«.5
  


  
    Herausforderungen von außen werden bedeutsam für die Abgrenzung und das Selbstbewusstsein Europas: die Distanz zwischen Rom und Byzanz, die Türkengefahr und der Einbruch des Islam, der bis in die frühe Neuzeit zum eigentlichen Gegenspieler Europas wird. Er trennt nicht zwischen Glaube und Gesetz, lässt keinen Raum für die säkulare Rationalität, die Autonomie gegenüber der religiösen Sphäre.
  


  
    Der Werdegang Europas wird dann elementar von der Spaltung der Christenheit in einen römisch-katholischen und einen protestantischen Teil beeinflusst. Konfessionelle Spaltung, Augsburger Religionsfriede, Drei-ßigjähriger Krieg, Westfälischer Friede – geistige und politische Konflikte sind in der Geschichte Europas untrennbar miteinander verwoben.
  


  
    In Humanismus und Renaissance werden Bibel und kirchliche Tradition als alleinige geistige Autoritäten entthront. Machiavelli wagt es, die Politik ohne normative Grundlage zu denken, Leonardo da Vinci seziert den menschlichen Körper, Kopernikus rückt die Erde aus dem Zentrum des Universums. Die Entdeckung der Welt und des Menschen sind die Quintessenz dieser Zeit. Kriege und Allianzen, Erwerb und Verlust von Territorien werden zu dominierenden Geschichtsdaten. Dynastien streben nach Hegemonie. Wer solche hegemonialen Pläne zu Fall bringt, gilt als großer Europäer: Der Erhalt der politischen und territorialen Vielfalt bleibt Grundlage der Gestalt Europas. In der Aufklärung gerät dieses Europabewusstsein in die unentschiedene Mittelposition zwischen national begrenztem Interesse und universalistisch orientierter Haltung. Diese Spannung zwischen nationaler
     Besonderheit, europäischer Gemeinsamkeit und weltweiter Orientierung bleibt bis zur Gegenwart erhalten.
  


  
    Im 18. und 19. Jahrhundert baut sich Europa eine einmalige Vorrangstellung in der Welt auf. Es ist die Zeit der kolonialen Imperien der europäischen Führungsmächte: Sie erobern sich Rohstofflieferanten und Absatzmärkte und erweitern zugleich ihren kulturellen Einfluss. Die europäischen Völker versuchen, ihr Bild von sich selbst im Kolonialismus zu universalisieren. Vermehrter internationaler Warenaustausch, die Verbesserung von Verkehrs- und Kommunikationsmitteln sowie die Entstehung der Massenproduktion von Waren signalisieren die ökonomische Modernisierung. Hand in Hand mit ihr geht die politische Modernisierung, die in dem vielfältig territorial zersplitterten Europa die Nationalstaaten als dominierende politische Organisationsform entstehen lässt. Die Entwicklung von Nationalkulturen und Nationalstaaten, welche die moderne europäische Geschichte prägt, ist als durchgehendes Formprinzip nur in Europa zu beobachten. Gleichwohl verläuft diese Verbindung von Territorium, politischem Ordnungssystem und Kultur nicht in ganz Europa nach einem einheitlichen Muster. Es sind »Zeitzonen«6, in denen sich die Nationenbildung in Europa vollzieht: Während im Westen, namentlich in Frankreich, Spanien und England, Gebiet und staatliche Organisation schon früh eine Einheit bilden und der kulturelle Zusammenhalt erst hergestellt werden muss, verläuft die Entwicklungslinie in der Mitte Europas, in Deutschland und Italien, anders: Erst relativ spät finden sich hier die Räume gemeinsamer Kultur zu großen territorialen und politischen Einheiten zusammen. Noch weiter östlich liegt die dritte »Zeitzone«, wo zu Anfang des Prozesses der Nationenbildung weder größere kulturelle noch territoriale und politische Einheiten existieren. Zur Herstellung von Nationen in diesem Raum gehört oft nicht nur eine regelrechte »Kulturkonstruktion«, sondern auch die Assimilierung oder Vertreibung ganzer Bevölkerungsgruppen. Jene Verbindung von nationalem Bewusstsein und seiner politischen Institutionalisierung hat den Freiheitskräften in Europa ebenso Raum gegeben wie den nationalistischen Perversionen des politischen Denkens und Handelns.
  


  
    Die europäische Verquickung von nationaler Dynamik und nationalistischer Sprengwirkung zwingt den Europäern im 20. Jahrhundert drastische Verschiebungen ihres politischen Status auf: Zunächst ist Europa das Zentrum der politischen und wirtschaftlichen Welt. Nicht einmal ein halbes Jahrhundert später ist Europa aus der Zentrallage an die weltpolitische Peripherie abgedrängt. Nach zwei tragischen Weltkriegen verkommt Europa zu einer geschundenen Region, in der die inzwischen entstandenen Supermächte ihren Konflikt austragen.
  


  
    Der europäische Weg weist also auch in der Neuzeit markante Differenzen zur Entwicklung der anderen Hochkulturen auf:

    
      1. den demokratischen Verfassungsstaat als politische Ordnungsform;
    


    
      2. die Nationalstaaten als territoriale Ordnungssysteme;
    


    
      3. die autonome Wissenschaft mit dem methodischen Prinzip der intersubjektiven Kontrollierbarkeit und dem regulativen Ziel der rationalen Wahrheitssuche;
    


    
      4. den Kapitalismus als zentrale Schubkraft der industriellen Entwicklung, ursprünglich verbunden mit einer religiös bedingten Erfolgsmotivation, die in wirtschaftliches Gewinnstreben, Konsumverzicht und Arbeitsrationalisierung umgesetzt werden konnte.
    

  


  
    Dass diese gemeinsamen Elemente gerade im europäischen geographischen Raum ein so dauerhaftes Gebilde hervorbringen konnten, kann zu Recht als »das Wunder Europa« bezeichnet werden.7 Es lässt sich nur aus dem Zusammentreffen einer Vielzahl historischer, geographischer und kultureller Besonderheiten erklären, derer sich sonst keine andere Hochkultur erfreute.
  


  
    Wenn man die europäische Geschichte skizzenhaft betrachtet, dann spürt man, wie dicht Licht und Schatten beieinander liegen. Europa kennt den Geist der Bergpredigt ebenso wie die Herrschaft der Tyrannen. Zu keiner Epoche ist Europa politisch vereint gewesen, nie haben seine Bewohner eine gemeinsame Sprache gesprochen, nie zur gleichen Zeit unter einheitlichen sozialen Bedingungen gelebt. Nirgendwo sonst prallt eine solch ausgeprägte Vielfalt auf so engem Raum aufeinander. So stehen logischerweise die vielfältigen historischen Erscheinungen Europas in Traditions- und Wirkungszusammenhängen. Die dichte Vielfalt lässt kein isoliertes Nebeneinander, sondern nur ein Miteinander zu – ein Miteinander, das von Freundschaft bis Krieg alle Formen sozialer Beziehungen praktizierte. Die Geschichte Europas stellt sich letztlich als ein tief greifender dialektischer Konflikt zwischen zwei Grundtendenzen dar: dem Gegeneinander der Nationen, Interessen, Weltanschauungen und ihrem Zusammenhang, der Differenzierung und der Vereinheitlichung.8 In diesen dialektischen Konflikt ist alles verwoben, was Last und Leiden europäischer Geschichte, Leistungen und Abgründe europäischer Politik ausmacht. Die europäischen Völker spüren, dass sie aufeinander angewiesen sind; sie können sich der Beschäftigung mit ihren Nachbarn nicht entziehen – sie suchen dennoch in der Unterscheidung von ihnen die eigene Identität. Erst in dieser dialektischen Auseinandersetzung entsteht das spezifisch »Europäische« der europäischen Identität: »Nur auf dem Umweg über das Vorhergegangene und das Fremde hat der Europäer Zugang zum Eigenen.«9 Europäische Identität ist insofern nur als Ergebnis eines komplizierten Kulturprozesses zu erfahren.
  


  1.2 Integration als neuer Baustein europäischer Identität


  
    Nach dem Zweiten Weltkrieg verleiht der Prozess der europäischen Integration dem Konflikt zwischen Nähe und Differenzierung ein neues Gesicht. Den Westeuropäern gelingt es, ihre scheinbar schicksalhaften kriegerischen Auseinandersetzungen zu überwinden und einen friedlichen Rahmen für die konstruktive Beilegung ihrer Differenzen sowie die Bündelung ihrer Kräfte zu schaffen – durch ihren Zusammenschluss in neuen Organisationen: der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) sowie der späteren Weiterentwicklung dieser Organisationen zur Europäischen Gemeinschaft (EG) und schließlich zur Europäischen Union (EU). Diese sollten sich zu einer Lern- und Kommunikationsgemeinschaft entwickeln, in der die Mitgliedstaaten durch den permanenten Zwang zum Dialog schnell ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit vergrößern konnten.10
  


  
    Betrachtet man ihre jahrhundertelange Vorgeschichte, so kann diese historische Leistung gar nicht hoch genug bewertet werden. Natürlich wäre sie ohne die geschichtliche Sondersituation des Niedergangs der europäischen Staaten im Zweiten Weltkrieg und ihrer unmittelbar danach entstandenen Frontstellung zur Sowjetunion nur schwer vorstellbar gewesen. In dieser Lage jedoch sind es vor allem fünf Motive, welche die Europäer zum großen Experiment der Integration antreiben:

    
      1. Der Wunsch nach einem neuen Selbstverständnis: Nach den nationalistischen Verirrungen soll das integrierte Europa eine neue Gemeinschaftserfahrung bieten.
    


    
      2. Der Wunsch nach Sicherheit und Frieden: Das neue Europa soll eine Friedensgemeinschaft sein. Nachdem die einzelnen Nationalstaaten den Zweiten Weltkrieg nicht zu verhindern vermocht hatten, hofft man, dass ein geeintes Europa hierbei erfolgreicher sein und zugleich Schutz vor der kommunistischen Expansion gewähren werde.
    


    
      3. Der Wunsch nach Freiheit und Mobilität: Über etliche Jahre hinweg hatten die Menschen unter den kriegsbedingten nationalen Beschränkungen des Personen-, Güter- und Kapitalverkehrs gelitten. Nun setzt man große Hoffnungen in die ungehinderte, freie Bewegung von Personen, Informationen, Meinungen, Geld und Waren.
    


    
      4. Der Wunsch nach wirtschaftlichem Wohlstand: Die Integration soll Europa in eine Ära großer wirtschaftlicher Stabilität und Prosperität führen. Ein gemeinsamer Markt soll den Handel intensivieren und effizientes ökonomisches Verhalten möglich machen.
    


    
      5. Die Erwartung gemeinsamer Macht: Die neuen Maßstäbe für internationale Machtgrößen setzen nun die Supermächte USA und UdSSR. Neben ihnen nehmen sich die einzelnen europäischen Nationalstaaten zwergenhaft aus. So hoffen die Westeuropäer, durch ihre politische Einigung vieles von der Macht gemeinsam zurückzuerlangen, die sie als einzelne Staaten verloren hatten.
    

  


  
    Diese gemeinsamen Ziele bedingen jedoch von Anfang an nicht die Festlegung auf ein einheitliches Konzept zu ihrer Erreichung. Schon bei der Gründung des Europarates am 5. Mai 1949, des ersten nationenübergreifenden Forums zur Umsetzung des Integrationsgedankens, konkurrieren zwei Organisationsprinzipien für die Gestaltung der europäischen Einheit miteinander: das des Staatenbundes und das des Bundesstaates. Wie immer hat dieser europäische Gegensatz auch eine fruchtbare Seite: Ohne eine starre Festlegung auf ein einziges geschlossenes Europamodell kann der Einigungsprozess je nach gegebener Situation an völlig unterschiedlichen Materien der Politik ansetzen – und von dort aus versuchen, Fortschritte zu erzielen. In diesem ausgeprägten pragmatischen Grundzug11 gibt sich der Integrationsprozess als ein wahres Kind europäischer Tradition und Identität zu erkennen.
  


  
    Pragmatismus prägt auch den Integrationsansatz des Vertrages über die EGKS (unterzeichnet am 18. April 1951), die durch die gemeinsame Kontrolle, Planung und Verwertung der potenziell kriegswichtigen Ressourcen Kohle und Stahl in den Unterzeichnerstaaten einen Eckpfeiler der westeuropäischen Friedensordnung bildet und die Überwindung der deutsch-französischen Erbfeindschaft wesentlich erleichtert. Erstmals gelingt hier die supranationale Organisation eines zentralen Politikbereiches, der bislang allein in nationalstaatlicher Kompetenz gelegen hat: Die Erstunterzeichner Frankreich, Italien, die Bundesrepublik Deutschland und die Benelux-Staaten verzichten auf einen Teil ihrer Souveränität und unterwerfen sich den Entscheidungen der von ihnen geschaffenen übernationalen Institutionen. Der Pragmatismus dieser Konstruktion zeigte sich nicht zuletzt in ihrem funktionalistischen Integrationsansatz. Der Funktionalismus geht davon aus, dass sich durch die Integration einzelner Sektoren und Politikfelder ein gewisser sachlogischer Druck zur Übertragung immer weiterer Funktionen ergibt, bis sich schließlich eine umfassende Union erreichen lässt.
  


  
    Ein geringerer praktischer Erfolg war dem bundesstaatlichen Modell beschieden, das den nächsten Vorstoß zur supranationalen Organisation der europäischen Nationalstaaten prägte: Das Paket aus Europäischer Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und Europäischer Politischer Gemeinschaft (EPG), das nicht nur eine europäische Armee, sondern auch eine europäische
     Verfassung schaffen will, scheitert im August 1954 an den Vorbehalten der französischen Nationalversammlung zur EVG. Zu groß wäre offenbar der nationale Souveränitätsverzicht gewesen, als dass er sich zu diesem Zeitpunkt mit der Unterschiedlichkeit des europäischen Selbstverständnisses hätte vereinbaren lassen.
  


  
    Danach erfolgt ein Rückgriff auf das bewährte funktionalistische Modell, wenn auch diesmal mit stark föderalistischen Ausprägungen: Die Errichtung der EWG und der EAG setzt die Grundlinie sektoraler Integration fort. Die sechs Gründerstaaten der EGKS streben im Rahmen der EWG eine Zollunion an, die bestehende Handelshemmnisse abbauen und einen gemeinsamen Außenzoll ermöglichen soll. Der EWG-Vertrag schreibt außerdem das Ziel eines Gemeinsamen Marktes mit freiem Personen-, Dienstleistungs-und Kapitalverkehr sowie der dafür notwendigen Koordinierung und Harmonisierung unterschiedlicher Politiken fest. In den sechs Mitgliedstaaten dient die EAG dem Aufbau und der Entwicklung der Nuklearindustrie zu friedlichen Zwecken. Die Verhandlungen über beide Abkommen, die von den sechs Außenministern der EGKS auf der Konferenz von Messina am 1. und 2. Juni 1955 eröffnet werden und am 25. März 1957 in die Unterzeichnung der Römischen Verträge münden, bringen einen weiteren, sehr »europäischen« Charakterzug des Integrationsprozesses zum Vorschein: die Verhandlungsstrategie des Schnürens »europäischer Pakete«. Die Tagesordnungspunkte, die Interessen und Einzelkonflikte bleiben nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern werden in einen dichten politischen Zusammenhang gestellt: Die EAG kommt nur zu Stande, wenn der Gemeinsame Markt realisiert wird; die militärischen Vorbehalte der Franzosen gegen eine Ausdehnung der EAG werden nur akzeptiert, wenn die EWG angemessen ausgestattet wird. In der Verschnürung des Paketes werden selbst gegenläufige Interessen europapolitisch produktiv gemacht. Und was als Einzelvorstoß aussichtslos erscheint, kann im Gesamttableau der Themen kompromissfähig werden. Divergierende Interessen, die tief in der nationalen Identität einzelner Mitgliedstaaten verwurzelt liegen, lassen sich friedlich und konstruktiv überbrücken, wenn sie in einen Verhandlungskontext gestellt werden, der keinen Teilnehmer in der Summe als Verlierer dastehen lässt. Bis heute ist dies eines der Erfolgsrezepte der europäischen Integration, das der Mentalität eines so vielfältigen Kontinentes in besonderer Weise entspricht.
  


  
    Da der Prozess der europäischen Integration nicht zuletzt ein Vehikel zur friedlichen Kanalisierung und Überbrückung nationaler Gegensätze ist, wird seine Entwicklung folgerichtig von einer Dialektik von Krise und Reform bestimmt. Ist einmal ein Status quo erreicht, tendieren die Nationalstaaten 
     dazu, diesen nur widerwillig aufzugeben – auch wenn währenddessen neue Aufgaben und Probleme nach einer Reform des etablierten Gleichgewichtes verlangen. Solche verschleppten oder versäumten Reformen tragen wesentlich zu den Krisenerfahrungen bei, mit denen sich die Gemeinschaft während ihrer Entwicklung immer wieder konfrontiert sieht. Krisenerfahrungen und komplexe Problemberge bringen jedoch früher oder später immer Reformanstrengungen der europäischen Partner in Gang, die der Europäischen Union schließlich ihre heutige Gestalt verleihen.
  


  
    Eine erste zentrale Krisenerfahrung ist der Luxemburger Kompromiss des Jahres 1966. In der vertraglich vorgesehenen Übergangszeit sollen ab 1. Januar 1966 im Ministerrat Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit zu wichtigen Sachgebieten möglich werden. Diesen Übergang sucht Frankreich mit seiner »Politik des leeren Stuhles« zu verhindern, indem es an den Sitzungen der EWG-Gremien vom 1. Juli 1965 an nicht mehr teilnimmt. Im Luxemburger Kompromiss wird daraufhin am 27. Januar 1966 festgehalten, dass man in kontroversen Angelegenheiten den Konsens suchen soll. Falls es nicht gelingt, diesen Konsens herzustellen, geht Frankreich davon aus, dass das einzelne Mitglied eine Veto-Position besitzt, falls vitale Interessen berührt sind. In der Interpretationsgeschichte des Luxemburger Kompromisses gelingt es Frankreich, seine Sicht durchzusetzen, sodass danach faktisch für jedes EWG-Mitglied die Möglichkeit des Vetos besteht. Im Ministerrat bleiben daher viele Entwicklungsfäden einer dynamischen Integrationspolitik hängen. Ebenso scheitert der erste Anlauf der EWG zur Norderweiterung an der Ablehnung General de Gaulles. Erst unter seinem Nachfolger Georges Pompidou können Anfang der 1970er Jahre mit der Norderweiterung um Großbritannien, Irland und Dänemark und dem so genannten Werner-Plan für eine Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) die Weichen für eine Weiterentwicklung der Integration gestellt werden.
  


  
    Bis zu diesem Zeitpunkt stellt die europäische Integration – trotz schwieriger Lernprozesse und Krisenerfahrungen – eine beeindruckende Erfolgsgeschichte dar. Die zentralen Aufträge der Römischen Verträge (Einrichtung gemeinsamer Institutionen, Vergemeinschaftung zentraler Politikbereiche wie Landwirtschaft, friedliche Nutzung der Atomenergie, Zollunion, Freizügigkeit) werden erfüllt. Der Status quo der Integration verlangt jedoch nach Ergänzung durch weitere Maßnahmen:

    
      1. Die institutionelle Stagnation ruft nach der Reform einzelner Organe und nach der Einrichtung neuer Institutionen.
    


    
      2. Der Gemeinsame Markt bedarf der Vollendung und der Ergänzung durch eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik.
    


    
      3. Die ökonomischen Disparitäten innerhalb der EG zwingen zu einer gemeinsamen Regional- und Sozialpolitik.
    


    
      4. Die Umstellung der EG-Finanzierung auf Eigenmittel fordert die Kompetenzerweiterung des Europäischen Parlamentes, speziell in der Haushaltspolitik.
    


    
      5. Der gemeinsame Außenhandel und das große ökonomische Gewicht der EG verlangen nach einer gemeinsamen Außenpolitik.
    

  


  
    Doch die schleppende Entwicklung der Weltwirtschaft aufgrund der ersten Ölkrise macht den Europäern einen Strich durch die Rechnung. Der Druck von außen durch Inflation und Arbeitslosigkeit löst nationale Reflexe aus: Die Mitgliedstaaten suchen Sonderwege in der Wirtschaftspolitik, ihr Hang zu Wettbewerbsverzerrungen und Protektionismus wächst. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Währungspolitik wird so unmöglich, und die hochgesteckten Ziele des Werner-Planes zur Errichtung einer WWU bis 1980 verlieren jede Chance auf eine Verwirklichung. Ein Ausbrechen aus dem lähmenden Gefühl der »Eurosklerose« gelingt erst, nachdem die zentralen Akteure der Integrationspolitik, Frankreich und Deutschland, sich in ihren nationalen Wirtschaftsstrategien erneut annähern. Ihre seit Mitte der 1970er Jahre durchgeführten Anstrengungen zur Inflationsbekämpfung bewirken eine Angleichung der Wirtschafts- und Währungspolitiken. Dies kommt einer deutsch-französischen Initiative von Helmut Schmidt und Valery Giscard d’Estaing zugute, die auf die Gründung eines Europäischen Währungssystems (EWS) zielt und deren Kern das Konzept eines gemeinsamen Wechselkursmechanismus ist. Am 13. März 1979 tritt das EWS rückwirkend zum 1. Januar 1979 in Kraft. Die Wechselkurse sollen zum Wohle der wirtschaftlichen Entwicklung in den EG-Staaten stabilisiert werden. Ebenso wird eine Senkung der Inflationsraten angestrebt. Das EWS legt – nach einigen Anlaufschwierigkeiten – den Grundstein für die wirtschaftliche Konvergenz der EG-Mitgliedstaaten in den 1980er Jahren. Eine nüchterne Bestandsaufnahme des europäischen Integrationsprozesses am Ende der 1970er Jahre hat sowohl Erfolge und Verdienste als auch Versäumnisse und Mängel festzuhalten:

    
      1. Die EG hat die in den Römischen Verträgen verankerten Grundfreiheiten nur partiell verwirklicht. Wesentliche Hindernisse für einen freien Warenverkehr sind beseitigt, ein gemeinsamer Zolltarif ist eingeführt. Zum Gemeinsamen Markt gehören auch Rechtsangleichungen zur Beseitigung von Handels- und Berufshindernissen. Trotz dieser positiven Entwicklung sind einige Zielsetzungen nicht oder nur unzureichend realisiert, Beispiele dafür sind noch vorhandene Zollformalitäten, die immer noch eingeschränkte Freizügigkeit und unterschiedliche indirekte Steuersätze.
       Auch der Kapitalverkehr unterliegt noch erheblichen Einschränkungen. Diese Defizite machen die Weiterentwicklung des Gemeinsamen Marktes erforderlich.
    


    
      2. Bei aller Kritik der Einzelheiten ist festzuhalten, dass die Vergemeinschaftung zentraler politischer Bereiche vollzogen worden ist und nicht unerheblich zum wirtschaftlichen Wohlstand und zur demokratischen Stabilität Westeuropas beigetragen hat. Mit der ersten Direktwahl des Europäischen Parlamentes 1979 wird auch ein wichtiger Schritt zur demokratischen Legitimität der Europäischen Gemeinschaft selbst unternommen.
    


    
      3. Die Ergänzung des Gemeinsamen Marktes durch eine gemeinschaftliche Außenhandelspolitik gelingt ebenfalls.
    


    
      4. Das von der Gemeinschaft errichtete Netz von internationalen Präferenz- und Assoziierungsabkommen stärkt ihre internationale Stellung und ermöglicht eine aktivere Entwicklungspolitik.
    

  


  
    Daneben ist aber nicht zu übersehen, dass der Durchbruch zu einer WWU nicht erreicht werden konnte. Es zeigt sich allerdings, dass die Gemeinschaft gezielt über die vertraglich fixierten Politikbereiche hinausgreift, sobald es von der Aufgabenstellung her sinnvoll erscheint. Dies trifft insbesondere für die Etablierung neuer Instrumente zu, die zum Teil neben der EG, aber in enger politischer Zuordnung eingerichtet werden (z. B. die Europäische Politische Zusammenarbeit [EPZ] zur Kooperation in der Außenpolitik, der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs als politischer Richtungsgeber und das EWS), gilt aber auch für die Umstellung der Gemeinschaftsfinanzierung, für die Kompetenzverlagerung in der Gemeinschaft durch Übertragung von Haushaltskompetenzen an das Europäische Parlament oder die Verabschiedung des Gesetzes zur Europawahl.
  


  
    Aus dem Überschreiten der Kernbereiche der Römischen Verträge ergeben sich jedoch neue Integrationsprobleme. Denn um Fragen von nicht originärer Zuständigkeit in EG-Verantwortlichkeiten einzubeziehen, ist es notwendig, nationale Politiken zu koordinieren. Das Spektrum politischer Strategien weist also zwei konkurrierende Ansätze auf: Supranationale Entscheidungsfindung und internationale Koordination stehen nebeneinander. Es entwickelt sich durchaus die Gefahr, dass die Strategie internationaler Koordination die supranationale Strategie unterlaufen kann. Der Status quo der Integration verlangt geradezu übermächtig nach weiteren Schritten: nach einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungspolitik, einer gemeinsamen Außenpolitik, einer gemeinsamen Regional- und Sozialpolitik und nach neuen Institutionen. In diesem Zusammenhang kommt es zu wichtigen Reforminitiativen.12
  


  
    So durchbricht 1982 der Ministerrat erstmals die durch den Luxemburger Kompromiss selbst auferlegte Blockade des Einstimmigkeitserfordernisses. Angesichts der starren Haltung der Briten, die eine Entscheidung über Agrarpreise verhindern, um so ihre damit gar nicht in Zusammenhang stehenden haushaltspolitischen Forderungen durchzusetzen, entscheidet der Ministerrat mit der laut Vertrag erforderlichen qualifizierten Mehrheit über die Agrarpreise. Großbritannien, Dänemark und Griechenland nehmen an der Abstimmung nicht teil. Damit hat eine subtile Verschiebung der politischen Akzente stattgefunden: Die Feststellung des Gemeinschaftswillens wird nicht schematisch dem kompromisslosen Diktat der Mehrheit, aber auch nicht mehr automatisch dem Veto der Minderheit unterworfen. Dieser außerordentliche Vorgang ist nur vor dem Hintergrund nachzuvollziehen, der sich aus der zeitlichen und politisch-atmosphärischen Verquickung von drei gewichtigen Problemstellungen ergeben hat: die gemeinschaftliche Haltung im Falkland-Konflikt, die Verhandlungen um den Finanzausgleich für Großbritannien und die Festsetzung der Agrarpreise.
  


  
    Wichtig und interessant ist vor allem die Interpretation, die Frankreich der Mehrheitsabstimmung im Ministerrat gibt. Die französische Regierung lässt erklären, der Luxemburger Kompromiss gebe jedem Mitglied die Sicherheit, dass ihm keine Entscheidung aufgezwungen werde, gegen die es ein vitales Interesse vorbringen könne. Es könne aber nicht Sinn dieses Vorbehaltes sein, einem Mitglied die Möglichkeit zu geben, das normale Funktionieren der Gemeinschaftsprozeduren zu verhindern. Frankreich hat damit seine Interpretation des Luxemburger Kompromisses gemeinschaftsfreundlich akzentuiert und korrigiert.
  


  
    Ein ganzes Motivbündel – Notwendigkeit der EG-Reform, sinkende Popularität des Europa-Gedankens, Ablenkung von der finanzpolitischen Diskussion – mag den deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher bewogen haben, 1981 eine neue Europa-Initiative anzukündigen. Genscher nimmt einen seit vielen Jahren benutzten, aber immer noch sehr unscharfen Zielbegriff der Europapolitik auf: die Europäische Union. Er schlägt vor, dieses Ziel durch einen Vertrag – eine »Europäische Akte« – inhaltlich zu fixieren. Die Grundgedanken dieser Akte sind:

    
      1. die stärkere Verbindung von EG und EPZ unter dem gemeinsamen Dach des Europäischen Rates;
    


    
      2. die Steigerung der Effizienz im Entscheidungsprozess durch den Ausbau der Führungsposition des Europäischen Rates, durch die Erweiterung der Kompetenzen des Europäischen Parlamentes und durch die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip im Ministerrat;
    


    
      3. die Einbeziehung der Sicherheitspolitik in die EPZ;
    


    
      4. die engere Zusammenarbeit im kulturellen und im rechtspolitischen Bereich.
    

  


  
    Nach kontroversen Auseinandersetzungen mündet diese Initiative in die »Feierliche Deklaration zur Europäischen Union«, die auf dem Stuttgarter Gipfel des Europäischen Rates am 19. Juni 1983 verabschiedet wurde.
  


  
    Das wesentliche Ergebnis des Stuttgarter Gipfels liegt wiederum im Schnüren des Reformpaketes aus den zentralen materiellen Strukturproblemen, welche die Gemeinschaft belasten. Dabei geht es um die künftige Finanzierung mit Blick auf die Erhöhung der Einnahmen, die strengere Haushaltsdisziplin und den Zahlungsausgleich für Großbritannien, die Reform des Agrarmarktes, die Erweiterung der EG durch den Beitritt von Spanien und Portugal sowie um die Entwicklung neuer Gemeinschaftspolitiken. Mit dem Stuttgarter Gipfel gelingt es der Gemeinschaft, unterschiedliche Interessenkonflikte in einen Verhandlungszusammenhang zu bringen und damit kompromissfähig zu machen. Es liegen jedoch noch einige stürmische Gipfel und kontroverse Auseinandersetzungen vor den Mitgliedstaaten, bevor sie den gordischen Knoten des Reformstaus durchschlagen können: 1984 stellt der Europäische Rat die letzten Weichen für die Süderweiterung der EG um Spanien und Portugal. Als die Verträge zu ihrem Beitritt am 1. Januar 1986 vollzogen werden, herrscht trotz Sorgen und Befürchtungen Feiertagsstimmung.
  


  
    Der Beitritt wird als selten gewordenes Erfolgserlebnis der Europapolitik verstanden. Die politische Architektur der EG wandelt sich durch die Erweiterung. Der gemeinsame, weitgehend vergleichbare Entwicklungstrend mit der Perspektive der politischen Einigung Europas ist durch die Beitritte der 1970er und 1980er Jahre einem stärker ökonomisch akzentuierten Ansatz gewichen. Das Profil des Integrationsprozesses verlagert sich. Die Süderweiterung verschiebt das Schwergewicht zum Mittelmeer. Sie erzwingt zudem höhere Ausgaben der Gemeinschaft. Parallel zur Vereinbarung der Erweiterung wird daher eine Korrektur des EG-Haushaltsvertrages vorgenommen.
  


  
    Im Sommer 1985 beruft der Europäische Rat in Mailand die Regierungskonferenz zur Ausarbeitung der »Einheitlichen Europäischen Akte« ein, welche die bis dahin auf dem Tisch liegenden Reformvorschläge für die Gemeinschaft präzisieren und entscheidungsreif machen soll. Dieser weitreichende Beschluss erfolgt gegen den Willen von drei Mitgliedsländern – auch ein Novum in der Geschichte der europäischen Einigung. Oberflächlich betrachtet, folgt der Mailänder Gipfel dem herkömmlichen Ritual der Europapolitik. Er vertagt die Entscheidungen; er verlagert die Beratungen in ein neues Gremium; er stellt wichtige Schritte für später in Aussicht. 
     Schon manch ein gut gemeinter Reformvorschlag ist nach dieser Methode von der europapolitischen Bühne verschwunden. Was ist in Mailand anders? Drei Antworten sind darauf zu geben: Erstmals seit vielen Jahren ist eine entschlossene Führung zur Fortentwicklung der EG praktiziert worden; es werden scharf die denkbaren Alternativen und Handlungsmargen markiert; die anstehenden Entscheidungen zielen auf sensible Schnittpunkte unterschiedlicher Traditionslinien der Europapolitik.
  


  
    Der Mailänder Gipfel bestätigt eine elementare europäische Erfahrung: Das politische Kalkül muss sich an den wirklich bestehenden Handlungsmöglichkeiten und den Führungspotenzialen orientieren. Als Träger einer Reform kommen daher nur jene Regierungen und Regierungschefs infrage, die mit der europäischen Integration mehr verbinden als ökonomische Gesichtspunkte oder eine eher technische Einrichtung. Vor diesem Hintergrund legen die politischen Konstellationen ein vor allem zwischen Deutschen und Franzosen abgestimmtes Verfahren nahe.
  


  
    Die Regierungskonferenz, an deren Vorbereitung und Durchführung alle zwölf Staaten mitwirken, erarbeitet schließlich die Einheitliche Europäische Akte (EEA), die bereits im Dezember 1985 verabschiedet wird. Langfristige und strukturelle Bedeutung erhalten folgende Elemente der EEA:

    
      1. Der Binnenmarkt soll bis 1992 vollendet werden. Diese Absicht wird bereits im Weißbuch der Kommission zur Vollendung des Binnenmarktes vom Juni 1985 beschrieben. Im Weißbuch werden sämtliche existierenden Hindernisse für einen wirklich freien Markt in der EG benannt und eine Gesamtstrategie zu dessen Verwirklichung vorgelegt.
    


    
      2. Ein neues Beschlussverfahren wird für den Bereich des Binnenmarktes fixiert und korrigiert die Römischen Verträge. Dieses neue Verfahren sieht qualifizierte Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat vor, stärkt die Stellung des Europäischen Parlamentes, formuliert jedoch zugleich eine Fülle von Ausnahmen, bei denen die Einstimmigkeitsregel bestehen bleiben soll. Frankreich stellt fest, die Luxemburger Vereinbarung vom 27. Januar 1966 werde nicht berührt.
    


    
      3. Die Regierungskonferenz setzt nicht den Weg der Schaffung neuer Organisationsformen fort. Vielmehr unternimmt man den Versuch einer Bündelung der bestehenden Organisationsvielfalt unter einem rechtlichen Dach: Die EEA führt die EPZ mit der EG zusammen. So gibt die EEA dem Verfahren der EPZ eine rechtliche Form.
    


    
      4. Die EEA legt weitere Kompetenzen der Gemeinschaft in Bereichen fest, die in den Römischen Verträgen nicht oder nur am Rande erwähnt werden, z. B. in den Bereichen der Umweltpolitik, der Forschungs- und Technologiepolitik sowie der Sozialpolitik.
    

  


  
    Im Februar 1986 wird die EEA von allen zwölf Regierungen der Mitgliedstaaten unterzeichnet. Ein letztes Dauerproblem bleibt zu lösen: die umstrittenen Gemeinschaftsfinanzen, für welche die EG-Kommission mit dem so genannten »Delors-Paket« im Februar 1987 den zentralen Vorschlag auf den Tisch legt. Die Diskussion zieht sich zäh über ein ganzes Jahr hin; sie zeigt, dass die Europäische Gemeinschaft eine Gouvernementalisierung und eine Bilateralisierung erfahren hat – die allerdings wirkungsvoll durch das gewachsene Führungspotenzial der Kommission ergänzt werden.
  


  
    Große Erwartungen richten sich auf den Brüsseler Sondergipfel vom Februar 1988, der dann tatsächlich den dringend notwendigen Durchbruch bringt: Zur Finanzierung wird der Gesamtrahmen der Eigenmittel auf 1,3 Prozent des Bruttosozialproduktes der Gemeinschaft festgelegt. Ein Abführungssatz auf das Bruttosozialprodukt ergänzt die Finanzierung der Gemeinschaft als vierte Einnahmequelle.13 Der Finanzausgleich für Großbritannien wird fortgesetzt, allerdings unter Anrechnung des Vorteils, den Großbritannien durch die Einführung der vierten Einnahmequelle hat.
  


  
    Der Durchbruch des Brüsseler Gipfels bestätigt erneut elementare Erfahrungsgrundsätze der europäischen Integration: Der Methode der Paketbildung kommt eine Schlüsselfunktion zu. Jede denkbare Entscheidung über die notwendigen Reformen – beim EG-Finanzsystem, bei den Strukturfonds, dem Agrarmarkt, bei der Effektivierung des Binnenmarktes – muss Besitzstände angreifen. Es wäre wirklichkeitsfremd, eine solche Entscheidungsfähigkeit anders zu erwarten als auf der Grundlage sorgfältig geschnürter Pakete.
  


  
    Mit dem Erfolg des Brüsseler Gipfels vollzieht sich ein europäischer Szenenwechsel: Skepsis und Larmoyanz werden von vorsichtig optimistischer Zukunftserwartung verdrängt. Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der EEA am 1. Juli 1987 bestehen zunächst Zweifel an der Realisierung des Binnenmarktes. Aber der Erfolg des Brüsseler Sondergipfels vom Februar 1988 lässt die Realisierungschancen der EEA in neuem Licht erscheinen. Europa ’92 heißt das Kürzel für diesen Schub an neuer Motivation und an neuer, sensibler Aufmerksamkeit. Die sozialpsychologische Kraft dieses Themenwechsels löst jedoch zugleich Besorgnisse aus – innerhalb der Europäischen Gemeinschaftwegen der Gefährdung sozialer Besitzstände, wegen der Ängste, ob man dem Tempo des Wandels und der Verschärfung des Wettbewerbes gewachsen sei, außerhalb der Gemeinschaft wegen der Befürchtung von Wettbewerbsnachteilen und von Abschottungen durch diesen dann kräftigsten Teil des Weltmarktes. Noch vor der Vollendung des Binnenmarktes hat die Europäische Gemeinschaft allerdings zeitgleich zwei weitere historische Herausforderungen zu verarbeiten: den Umbruch im Osten und den deutschen Einigungsprozess.
     14 Der weltpolitische Dualismus der Bipolaritäthatjahrzehntelang einfache Großstrukturen der internationalen Politik geschaffen. Der Übergang zur Multipolarität hat die Zahl der weltpolitischen Akteure wesentlich erhöht und damit auch die Zahl der Kooperations- und Konfliktmuster. Der ideologische Konflikt zwischen Ost und West ist beendet. Die Länder des früheren Ostblocks beginnen nun den Aufbruch in die Moderne Europas.
  


  
    Die neuen politischen Führungen haben den Wandel gleichzeitig in drei Dimensionen zu organisieren: vom Totalitarismus zur Demokratie, von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft und von der Blockstruktur zur nationalen Eigenständigkeit. Ihr Blick richtet sich auf der Suche nach Orientierung und Unterstützung sofort auf die Europäische Gemeinschaft. Diese nimmt ihrerseits die Gefahren wahr, die ein Scheitern des Modernisierungsprozesses in Osteuropa für den gesamten Kontinent mit sich bringen würde:

    
      1. Bürgerkriege und autoritäre Rückfälle aufgrund ethnischer, sozialer und wirtschaftlicher Spannungen, wie sie die blutigen Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien schmerzhaft vor Augen führen;
    


    
      2. permanente Krisen im Transformationsprozess Osteuropas mit der Folge des Autoritätsverlustes, sozialer und politischer Anarchie;
    


    
      3. Verelendung ganzer Bevölkerungsteile durch Massenarbeitslosigkeit und die Beschneidung der sozialen Netze;
    


    
      4. Massenmigration nach Westeuropa aufgrund der zerrütteten materiellen und politischen Perspektiven.
    

  


  
    Nach schwierigen Verhandlungen werden die als Europaabkommen bezeichneten Assoziierungsverträge mit Polen, Ungarn (seit 1994 in Kraft), Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien und den drei baltischen Staaten (seit 1995 in Kraft) unterzeichnet. Die Abkommen bauen auf den Handels- und Kooperationsverträgen auf, zielen jedoch auf weit über einen reinen Freihandel hinausgehende Vereinbarungen ab. Das Grundkonzept der Abkommen sieht einen flexiblen Stufenplan vor, innerhalb dessen die EG ihre Zoll- und Einfuhrschranken einseitig zügig abbaut und die assoziierten Länder ihrerseits schrittweise die nationalen Märkte für EG-Produkte öffnen. Die Europaabkommen eröffnen den Osteuropäern ferner eine konkrete Beitrittsperspektive zur Europäischen Union. Nach mehreren Jahren der Heranführung werden im Frühjahr 1998 Beitrittsverhandlungen mit Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Slowenien und Estland (sowie mit Zypern) aufgenommen. Im Dezember 1999 bekräftigt der Europäische Rat in Helsinki die Bedeutung des Erweiterungsprozesses und beschließt im Februar 2000, bilaterale Regierungskonferenzen einzuberufen, um mit Rumänien, der Slowakei, Lettland, Litauen, Bulgarien und Malta Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.
  


  
    In den osteuropäischen Konstellationswandel eingebettet ist das deutsche Thema. Machtpolitisch wie ideengeschichtlich stellt die Organisation des Zusammenlebens der Deutschen den Schlüssel für die europäische Ordnungspolitik dar – im Positiven wie im Negativen, als Einigungsmotiv wie als Sprengsatz. Die direkteste Wechselwirkung der Einigungsprozesse Deutschlands und Europas besteht in der Beschleunigung der westeuropäischen Integration. Während die Deutschen keinen Zweifel an ihrer Integrationsfreudigkeit aufkommen lassen wollen, haben ihre Nachbarn ein elementares Interesse daran, die deutsche Einheit durch Integration einzuhegen. Als Konsequenz wird konkret ablesbar: Die Geschwindigkeit des Integrationsprozesses erhöht sich.
  


  
    Am 9. Dezember 1989 bezieht die Europäische Gemeinschaft erstmals substanziell zur deutschen Frage Stellung. In der Erklärung des Europäischen Rates heißt es: »Wir streben einen Zustand des Friedens in Europa an, in dem das deutsche Volk seine Einheit durch freie Selbstbestimmung wiedererlangt. Dieser Prozess muss sich auf demokratische und friedliche Weise, unter Wahrung der Abkommen und Verträge, auf der Grundlage sämtlicher in der Schlußakte von Helsinki niedergelegten Grundsätze im Kontext des Dialogs und der Ost-West-Zusammenarbeit vollziehen. Er muss in die Perspektive der gemeinschaftlichen Integration eingebettet sein.« Das Ergebnis der ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990, das als ein markantes Votum für die Einheit verstanden wird, bringt auch für die europäischen Akteure zusätzlichen Schub, den Zug zur Einheit konstruktiv zu begleiten. Der Sondergipfel von Dublin am 28. April 1990 schafft die notwendige Klarheit: Europa sagt Ja zur deutschen Einheit.
  


  
    Nach außen wirkt der Binnenmarkt wie ein Magnet, auf dessen Pol hin sich die Umwelt ordnet. Sein Gravitationsfeld reicht weit nach Osten. Die innen- wie außenpolitischen Folgen des Binnenmarktes lassen den Entscheidungsbedarf sprunghaft ansteigen. Die Kompetenzausstattung der Gemeinschaft muss angepasst werden: Währungsunion, Umweltkompetenz, Außenpolitik, innere und äußere Sicherheit kommen als neue Aufgabenbereiche hinzu. Auch die institutionelle Ausgestaltung der Gemeinschaft bedarf der Modernisierung: eine effiziente politische Führungsinstanz, ein transparenter kontrollierender Parlamentarismus, ein machtteilender Föderalismus.
  


  
    Die Gemeinschaft stellt sich diesen Anforderungen in zwei Regierungskonferenzen zur Währungsunion und zum institutionellen Ausbau der Gemeinschaft, die in Maastricht am 9. und 10. Dezember 1991 ihren Abschluss finden. Am 7. Februar 1992 wird dort der Vertrag über die Europäische Union, der als die bis dato umfassendste Reform der Römischen Verträge 
     gilt, beschlossen und unterzeichnet. Gleichzeitig einigen sich die Zwölf darauf, bereits 1996 den Vertrag auf Notwendigkeiten zur Revision zu überprüfen.
  


  
    Der Gipfel von Maastricht beschließt die Schaffung einer Unionsbürgerschaft, die verstärkte Zusammenarbeit in der Innen- und Justizpolitik, vor allem aber den Ausbau der Kompetenzen des Europäischen Parlamentes: Nunmehr muss jede neu eingesetzte Kommission vom Parlament bestätigt werden. Die Amtsperioden von Parlament und Kommission werden angeglichen. Ferner erhält das Parlament Untersuchungs- und Petitionsrechte. Im Rahmen der gemeinschaftlichen Gesetzgebung werden dem Parlament für die Bereiche Binnenmarkt, Verbraucherschutz, Umwelt und gesamteuropäische Verkehrsnetze Mitentscheidungskompetenzen eingeräumt. Ferner werden die Voraussetzungen geschaffen, der europäischen Außen-und Sicherheitspolitik eine neue Qualität zu geben: Die Mitglieder übernehmen die Verpflichtung, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) in allen Bereichen zu entwickeln. Auf der Grundlage einstimmiger Ministerratsbeschlüsse können die daraus folgenden Aktionen nunmehr mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden. Damit geht die Europäische Gemeinschaft erstmals in der Außen- und Sicherheitspolitik vom Prinzip der Einstimmigkeit ab. In der Sicherheitspolitik wird die Westeuropäische Union (WEU) in eine neue Rolle gerückt. Sie wird zugleich Bestandteil der Europäischen Union und der Atlantischen Allianz.
  


  
    Der entscheidende Schritt gelingt der Gemeinschaft jedoch in der Fortentwicklung der Währungspolitik.15 Die Währungsunion und mit ihr die Europäische Zentralbank stehen wieder auf der europapolitischen Tagesordnung. Der 1989 vorgelegte Bericht des Delors-Ausschusses bildet den Eckpfeiler in der europapolitischen Debatte über die Währungsunion. Kernstück des Delors-Konzeptes ist der Entwurf eines Dreistufenplanes für die Verwirklichung der WWU.
  


  
    Am 1. Januar 1994 beginnt die zweite Stufe mit dem Ziel, möglichst viele EU-Mitglieder für die Endstufe zu qualifizieren und die Vorarbeiten zur Errichtung einer Europäischen Zentralbank zu erbringen. Als Kriterien für den Eintritt in die letzte Stufe werden festgelegt: Preisstabilität, Haushaltsdisziplin, Konvergenz der Zinssätze und Teilnahme am Europäischen Währungssystem. Ende 1996 zeigt sich, dass eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die Voraussetzungen noch nicht erfüllt. Der Beginn der Endstufe verschiebt sich damit automatisch auf den 1. Januar 1999 für all diejenigen EU-Staaten, die bis zum Mai 1998 den Anforderungen entsprechen. Hinter der Debatte um den Euro steht für die Europäer dramatischer als je zuvor die Frage nach ihrer Identität. In Zeiten, in denen existenzielle Bedrohungen 
     von außen keinen elementaren Kitt mehr für das geeinte Europa liefern, geht es um das friedliche Bindemittel: die Währung. Die Währung ist die ebenso symbolische wie alltäglich-praktische Bindung, die künftig das Aufeinanderangewiesensein der Europäer sinnfällig erfahren lassen kann. Der Euro wird zur Münze der Identität.
  


  
    Angesichts solch bahnbrechender Umwälzungen im Gefüge der Gemeinschaft erweist sich die Ratifizierung des Maastrichter Vertrages innerhalb der EG-Mitgliedstaaten als mühsamer und langwieriger als erwartet. In Dänemark, Irland und Frankreich gibt es Volksentscheide über den Unionsvertrag. Während sich Irland und Frankreich für das Vertragswerk entscheiden, führt die Abstimmung in Dänemark zu einer Krise: 50,7 Prozent der Wahlberechtigten stimmen gegen die Beschlüsse von Maastricht und drohen die darin enthaltenen wichtigen Reformen zu blockieren. 1992 – das magische Jahr der Binnenmarkt-Vollendung – wird zum Wechselbad der Gefühle. Zwar kann das Nein der Dänen nach Zugeständnissen in ein Ja umgewandelt werden, aber die geradezu mythologische Undurchschaubarkeit des Vertrages über die Europäische Union bestimmt auch in der Folge die zähen Debatten, vor allem in Großbritannien und in der Bundesrepublik Deutschland. Nachdem das britische Parlament endlich zustimmt und in Deutschland die eingereichten Verfassungsklagen zurückgewiesen werden, ist die letzte Hürde genommen. Alle Staaten haben das Vertragswerk ratifiziert und ihre Urkunden in Rom hinterlegt. Mit fast einem Jahr Verspätung kann der Vertrag im November 1993 in Kraft treten.
  


  
    Für die »Post-Maastricht-Zeit« zeichnen sich zwei Aufgaben der europäischen Integration ab: einerseits die Stärkung der Handlungsfähigkeit durch die Vertiefung der Union und die Intensivierung der bestehenden Politiken, andererseits die Bewältigung der schon vollzogenen und der noch anstehenden Erweiterung des Mitgliederkreises. Der Gipfel von Edinburg gibt im Dezember 1992 erste Signale in diese Richtung: Für die sieben Jahre bis 1999 wird die Finanzierung der Europäischen Gemeinschaft (»Delors-II-Paket«) geregelt. Eine Wachstumsinitiative dient der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Für die Beitrittsverhandlungen mit Österreich, Schweden und Finnland wird grünes Licht gegeben. Wenig später kommt Norwegen dazu, dessen Beitritt jedoch in letzter Minute am ablehnenden Votum der Norweger in einem Referendum scheitert. Zum 1. Januar 1995 erweitert sich der Kreis der Mitgliedstaaten der Europäischen Union somit um Finnland, Österreich und Schweden auf nunmehr 15.
  


  
    Mit der Agenda 2000, die vom Europäischen Rat am 26. März 1999 in Berlin verabschiedet wird, entschließen sich die europäischen Staats- und 
     Regierungschefs, die im Delors-II-Paket eingeleiteten Schritte hin zu einer Vertiefung der Gemeinschaftspolitiken und der Erweiterung der Union weiter zu verfolgen. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Finanzierbarkeit der Gemeinschaft bis 2006 vor allem im Hinblick auf die Osterweiterung. Diese wird mit der Finanziellen Vorausschau 2000 bis 2006 und der Festlegung der Eigenmittelobergrenze auf 1,27 Prozent gewährleistet.
  


  
    Was im Zuge der letzten Erweiterung jedoch nicht gelingt, ist eine grundlegende Modernisierung der Institutionen und Entscheidungsstrukturen der Union. Noch immer wird sie mit einem organisatorischen Grundgerüst regiert, das auf die ursprünglichen sechs Mitgliedstaaten zugeschnitten ist. Gleichzeitig verschlechtert sich nach Maastricht das öffentliche Klima für eine große Reform. Besonders der Konvergenzprozess hin zur Währungsunion weckt bei vielen Bürgern Ressentiments und schürt Misstrauen gegen das undurchschaubare Gebilde »Europäische Union«. Eine Unsicherheit über die gemeinsame europäische Identität tritt ein, die durch den Wegfall der alten Blockstrukturen von Ost und West noch verschärft wird. Wie im Reflex besinnen sich die Europäer nun wieder stärker auf das Nationale als auf das Europäische in ihrem Selbstverständnis.
  


  
    In diesem Spannungsfeld kann sich die Europapolitik nur zu zögerlichen Schritten durchringen – obwohl der Reformdruck die bisher gewohnten Problemdimensionen deutlich übersteigt: Immerhin muss sich die Europäische Union auf eine Osterweiterung vorbereiten, die ihre Mitgliederzahl auf bis zu 28 Staaten ansteigen lassen kann. In dieser Ausgangslage beginnt die Regierungskonferenz zur Revision des Maastrichter Vertrages. Ihr Verlauf ist geprägt von taktischem Kalkül: Die beteiligten Regierungen warten zunächst ab, wie sich die Dinge – vor allem mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Großbritannien – entwickeln, und so müssen im Endspurt der Verhandlungen die Voraussetzungen für ein effektives Regieren im größeren Europa geschaffen werden.
  


  
    Die Analyse der mitgliedstaatlichen Positionen zur Reformagenda deutet bereits frühzeitig auf keinen durchschlagenden Erfolg der Regierungskonferenz hin. Als die Staats- und Regierungschefs am 16. und 17. Juni 1997 zu den abschließenden Verhandlungen zusammentreten, einigen sie sich erwartungsgemäß nur auf einen minimalen gemeinsamen Nenner. Durch die Kontroverse um Beschäftigungspolitik und Stabilitätspakt im Vorfeld des Gipfels wird das eigentliche Ziel der Reform – die Wahrung der Handlungsfähigkeit mit Blick auf die anstehende Erweiterung, die außenpolitischen Herausforderungen und die notwendige Effektivierung – in den Hintergrund gedrängt. Nach einer halbherzigen Reform ihrer Institutionen kann die Europäische Union aber kaum die Erweiterungsrunde ohne Lähmungserscheinungen
     überstehen. Darum ist ein weiterer Reformanlauf unumgänglich, wenn die Handlungs- und Erweiterungsfähigkeit der Union nicht im Reformstau stecken bleiben soll. Die notwendigen institutionellen Reformen der Union bleiben Stückwerk. Die Beschränkung auf 20 Kommissare löst nicht deren Auswahl bei mehr als 20 Mitgliedstaaten. Die Anpassung der Stimmgewichtung im Rat an das Verhältnis von kleinen zu großen Mitgliedstaaten wird verschoben, bereitet so also nicht die Erweiterung vor. Die Rechte des Europäischen Parlamentes werden zwar gestärkt, jedoch nur in unzureichender Weise. Will die Union tatsächlich neue Mitgliedstaaten aufnehmen, dann ist eine weitere Reformrunde mit substanziellen Anpassungen der auf sechs Mitgliedstaaten ausgerichteten Gemeinschaftsorgane unumgänglich.
  


  
    Positiv hingegen sind die Fortschritte im Bereich der Innen- und Rechtspolitik. Durch die weitgehende Vergemeinschaftung der dritten Säule des Maastrichter Vertrages kann die Union nun in Politikfeldern tätig werden, welche die Bürger Europas stark bewegen. Zu fordern bleibt aber, dass die Verlagerung dieser Rechte von den nationalen Parlamenten in den europäischen Raum auch durch entsprechende Kontrollrechte des Europäischen Parlamentes demokratisch abgefedert werden muss. Hier besteht Nachbesserungsbedarf. Ohne demokratische Kontrolle der Innen- und Justizpolitik wachsen Zentralisierungszwänge – und das zu Recht.
  


  
    Als entscheidende Zäsur ist die Einführung eines Flexibilitätsartikels in das Vertragswerk anzusehen. Auf dieser Grundlage wird die Differenzierung der Integration das entscheidende Handlungsprinzip für die Zukunft einer erweiterten Union.16 Die Einführung der Flexibilitätsklauseln ergibt aber nur Sinn, wenn die Entscheidung über ihren Einsatz nicht einstimmig getroffen werden muss. Würden die gemeinsam beschlossenen Rahmenbedingungen einer Differenzierung eingehalten, dann müssten die Staaten, die dazu bereit sind, auch ohne die Zustimmung aller Partner voranschreiten können. Amsterdam bindet jedoch die Flexibilisierung an die zunächst dazu erzielte Einstimmigkeit. Das Stückwerk von Amsterdam verlangt nach einer Komplettierung. Der Weg nach einem »Maastricht III« ist damit vorgezeichnet, will eine sich erweiternde Union das notwendige Minimum an Handlungsfähigkeit wahren. Das Fazit von Amsterdam kann daher nur lauten: Fortsetzung folgt.
  


  
    Mit dem Vertrag von Nizza wird im Dezember 2000 schließlich versucht, die bestehenden Ungleichgewichte zu beheben und die Europäische Union handlungs- und erweiterungsfähig zu machen. Dabei eröffnet die Zukunftserklärung von Nizza die Chance, den Prozess der Integration mit der Schaffung eines verfassungsähnlichen Dokumentes zu krönen. 
     Denn wenn sich die Mitgliedstaaten auf die rechtsverbindliche Einbeziehung der in Nizza proklamierten Grundrechtecharta, eine klare Aufgabenteilung sowie eine spürbare Vereinfachung des Vertragswerkes einigen können, würden damit wichtige Bestandteile der Blaupausen eines föderal organisierten Europas in die Tat umgesetzt. Doch andererseits erscheinen die in der Zukunftserklärung formulierten Ziele geradezu vermessen, wenn man sich die konkreten Ergebnisse der Vertragsreform näher ansieht. Zwar gelingt eine Lockerung der Rahmenbedingungen für die Verstärkte Zusammenarbeit, mit deren Hilfe eine Gruppe von Staaten in manchen Bereichen schneller voranschreiten kann als andere. Auch wird durch die neue Sitzverteilung im Parlament in einer erweiterten Union die Bevölkerungsgröße ihrer Mitgliedstaaten, und insbesondere Deutschlands, etwas gerechter abgebildet. Dennoch kann Nizza die gesteckten Erwartungen nicht erfüllen. Vor allem in den drei Kernbereichen der Regierungskonferenz – der Größe und Zusammensetzung der Kommission, der Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen sowie einer neuen Stimmgewichtung im Rat – fallen die Ergebnisse ernüchternd aus. Nationale Begehrlichkeiten dominieren die Verhandlungen, und die Erwartungen an eine Umgestaltung des politischen Systems der Europäischen Union werden nicht erfüllt.
  


  
    Deshalb erteilt der Europäische Rat im Dezember 2001 mit der Erklärung von Laeken einen breit angelegten Arbeitsauftrag: Die EU soll einer Generalrevision unterzogen werden, mit dem Ziel, sie demokratischer, effizienter und transparenter zu gestalten. Die Europäische Union will sich eine Verfassung geben. Mit einem solchen Grundlagendokument sollen die angestrebten Ziele praxisnah mit Inhalten gefüllt werden. Die Vorarbeiten zu dieser großen Vertragsrevision soll ein Reformkonvent übernehmen. Die Konventsergebnisse werden einer Regierungskonferenz vorgelegt, die diese dann abschließend diskutieren und umsetzen soll.17 Der Reformkonvent, der seine Arbeit am 28. Februar 2002 aufnimmt, hat 105 Mitglieder, darunter Vertreter der mitgliedstaatlichen Regierungen, der nationalen Parlamente, des Europäischen Parlamentes, der Kommission und der Regierungen und Parlamente der damaligen 13 Beitrittskandidaten. Als Präsident des Konvents wird Valéry Giscard d’Estaing eingesetzt. Der Konvent setzt sich mit folgenden Punkten der Reformagenda auseinander:

    
      1. der Verteilung und Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und der EU;
    


    
      2. dem Verhältnis der Gemeinschaftsinstitutionen untereinander, um mehr Demokratie, Transparenz und Effizienz zu erreichen;
    


    
      3. den Verfahren und Instrumenten der Entscheidungsfindung und der Gesetzgebung;
    


    
      4. der Vereinfachung des bestehenden Vertragswerkes und der Bündelung der wichtigsten Bestandteile in einem Grundvertrag.
    

  


  
    Bis zu seiner letzten Sitzung am 10. Juli 2003 kann der Konvent auf 27 Plenarsitzungen und 50 Präsidiumssitzungen zurückblicken. Die elf Arbeitsgruppen tagen in dieser Zeit insgesamt 86 Mal. Daneben fanden hunderte informeller Sitzungen und Treffen statt, die ebenfalls Konventsarbeit leisten. 18 Die Aufgabe des Konvents, die Vorbereitung der nächsten Regierungskonferenz, wird mit der Überreichung des »Entwurfes eines Vertrags über eine Verfassung für Europa« an die italienische Präsidentschaft am 18. Juli 2003 erfüllt. Dieser umfangreiche Entwurf einer Europäischen Verfassung besteht aus zwei Präambeln, 465 Artikeln, fünf Protokollen und drei Erklärungen. In diesem in sich geschlossenen Text werden die Fundamente der europäischen Einigung neu vermessen. Damit wurde einiges erreicht, was bei Beginn der Arbeit des Konvents zunächst unmöglich erschien: Die Zusammenführung der bisherigen Verträge in einem Gesamtdokument. Die größte Errungenschaft dieser Verfassung ist es indes, dass sie die Charta der Grundrechte in den Status eines verbindlichen Rechtstextes erhebt. Doch auch die Ausdehnung der Mehrheitsentscheidungen im Rat der EU sowie die Stärkung des Europäischen Parlamentes im Gesetzgebungsverfahren der EU sind herausragende Ergebnisse der Konventsvorlage. In vielerlei Hinsicht bleiben jedoch Mängel bestehen, konnten Defizite aus 50 Jahren der Geschichte der europäischen Einigung nicht beseitigt werden: Das größte Defizit ist, dass nach zahlreichen vertraglichen Neuregelungen und Weiterentwicklungen heute kaum noch jemand weiß, wer in der EU eigentlich wofür zuständig ist; dies legt eine Vereinfachung der Verträge sowie eine klare Aufgabenteilung und Zuordnung von Kompetenzen nahe.
  


  
    In der Summe jedoch stellen die Konventsergebnisse einen großen Schritt nach vorne dar; sie gehen weit über das hinaus, was eine Regierungskonferenz zu leisten in der Lage wäre.19
  


  
    Die Regierungskonferenz wird am 4. Oktober 2003 einberufen. Sie soll die vorgesehenen Vertragsänderungen beschließen, hat jedoch noch mit einer Reihe von offenen Fragen zu kämpfen. Das Scheitern des Gipfeltreffens des Europäischen Rates im Dezember 2003 in Brüssel bereitet den großen Hoffnungen auf eine Europäische Verfassung dann aber erst einmal ein Ende. Damit droht ein jahrelanger politischer Kraftaufwand, an dessen Ende eine auf künftige Herausforderungen bestens vorbereitete Europäische Union stehen sollte, ohne greifbares Ergebnis zu bleiben. Der irischen Präsidentschaft gelingt es jedoch auf dem Gipfel am 17./18. Juni 2004 eine Einigung herbeizuführen: Der »Vertrag über eine Verfassung für Europa« wird von den 25 Staats- und Regierungschefs am 29. Oktober 2004 auf dem römischen
     Kapitol feierlich unterzeichnet. Die nationalen Ratifizierungsverfahren beginnen. Mit den negativen Voten im französischen und niederländischen Referendum im Frühsommer 2005 wird die Zukunft der EU-Verfassung höchst ungewiss. Das Scheitern des Verfassungstextes würde aber kein europäisches Nirwana bedeuten, sondern macht ein europäisches strategisches Denken, das eine neue Architektur Europas entwerfen kann, zwingend notwendig. So ist eine »differenzierte Integration« zu einer realen Gestaltungsoption für den europäischen Einigungsprozess geworden.
  


  
    Ein bereits existierendes Beispiel, wie diese Differenzierung funktionieren kann, ist die Wirtschafts- und Währungsunion: Durch die Einführung des Euro-Bargelds als gemeinsamer europäischer Währung am 1. Januar 2002 mit zwölf Mitgliedstaaten ist eine offene Flanke bei der Fortentwicklung der Europäischen Union geschlossen worden. Doch ohne eine qualitative gemeinschaftliche Gestaltungsleistung werden die Mitglieder nicht den erhofften Nutzen aus ihr ziehen können; es drohen Reibungsverluste und das Ansteigen der Arbeitslosigkeit in benachteiligten Regionen. Denn auch die Einführung der gemeinsamen Währung macht Europa nicht über Nacht zu einem homogenen Wirtschaftsraum, in dem einheitliche Lebensverhältnisse herrschen, regionale Unterschiede in der Produktivität und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit keine Rolle mehr spielen und eine wirkliche Mobilität der Arbeitskräfte Realität ist. Die für Europa so prägende Heterogenität besteht fort, und die Europäische Union wird ihr wirtschaftspolitisch Rechnung tragen müssen.
  


  
    Konkrete Handlungsfelder für solche gemeinsamen wirtschaftspolitischen Anstrengungen sind:

    
      1. die Koordination der nationalen Haushaltspolitik;
    


    
      2. die Harmonisierung der Steuern und Abgaben nach dem Muster differenzierter Integration für diejenigen Staaten, in denen Diskrepanzen nach der Einführung des Euro zu Verzerrungen und politischen Kosten führen;
    


    
      3. die Integration von zentralen Politikfeldern mit besonderen fiskalpolitischen Implikationen, soweit sie im Unionsrahmen sachlich besser und geldpolitisch stabilitätssichernd betrieben werden können;
    


    
      4. die Abstimmung nationaler Reformpakete im Bereich der sozialen Sicherungssysteme;
    


    
      5. die Koordination von Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, gegebenenfalls die Integration nach dem Muster differenzierter Integration für den Kreis der besonders interessierten Staaten.
    

  


  
    Eine solche Vertiefung der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit verlangt viel Sensibilität von den Beteiligten; für jeden weiteren Vertiefungsschritt 
     besteht ein neuer, früher unbekannter Begründungsbedarf vor einer sensibilisierten europäischen Öffentlichkeit, die gerade erst beginnt, sich mit der Abschaffung der nationalen Währungen abzufinden. Leitbilder für die vertiefte wirtschaftspolitische Zusammenarbeit der Mitglieder der Wirtschafts-und Währungsunion müssen daher das Subsidiaritätsprinzip und die differenzierte Integration sein.
  


  2. Antworten auf die Herausforderung der Moderne


  
    Epochale Umbrüche haben in den 1990er Jahren den Blick auf die gemeinsame Orientierungsidee der Europäer ebenso verstellt wie die zögerlichen Antworten der Europapolitik auf den explosionsartig gewachsenen Reformbedarf. Doch sind die Bausteine europäischer Identität heute wirklich verloren oder nicht mehr zeitgemäß? Machen die »langen Wellen« der Geschichte europäischer Konflikte, die nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes wieder zum Tragen kommen, die Integrationserfahrung Westeuropas aus den vergangenen Jahrzehnten zum »ahistorischen Fremdkörper«?20
  


  
    Vor diesem Hintergrund ist der schroffe Ausruf Dolf Sternbergers »Nein, es gibt keine Idee, die Europa hieße!«21 neu zu bedenken. Es gibt in der Tat keine »Idee Europa« im Sinne eines alle Bürger, alle Temperamente und alle Motive integrierenden Ideals. Aber es gibt eine politische Kultur Europas, die einen Teil der Identität der Europäer ausmacht – nicht mehr und nicht weniger. Neben dem gemeinsamen »Erfahrungshorizont Europa« gibt es andere Schichten der Identität: die nationalen Dispositionen, die menschlichen Gruppenerlebnisse, die sozialen Organisationskenntnisse, das regionale, städtische oder dörfliche Bewusstsein.
  


  
    Diese Dialektik von Europäisierung und gewohntem nationalen Bezug des modernen Lebens ist kein neues Phänomen, sondern von Anfang an im Prozess der Modernisierung angelegt. Schon seit seinem Beginn müssen die Menschen wieder und wieder mit der Übertragung der ihnen vertrauten Bezugsrahmen und Solidaritäten auf immer größere soziale Einheiten zurechtkommen. Behält man diese historische Entwicklungslinie im Gedächtnis, erscheint die Europäisierung unserer Identität als eine neue Entwicklungsstufe der Moderne.22
  


  
    Das Bewusstsein der Vielfalt geschichteter Teilidentitäten konstituiert die politische Kultur Europas. Diese vielfältigen Gemeinschaftsbezüge verhindern auch eine Verabsolutierung einzelner Ansprüche. Aus diesen Schichtungen ergeben sich natürlich Spannungen. Diese Spannungen auszuhalten, 
     ja schöpferisch werden zu lassen, ist für das Werden einer europäischen Identität von größerer Bedeutung als die Jagd auf vermeintlich vorhandene Ganzheitsideale. Individuum und Gesellschaft, Aufklärung und Glaube, Kontinuität und Wandel – diese Spannungsbögen muss die politische Kultur Europas produktiv werden lassen.
  


  
    Das Wissen um Bedingtheit und Begrenzungen der politischen Kultur Europas verspricht nur die Chance einer Identitätsfindung, es garantiert sie nicht. Ob Europa diese Chance wahrnimmt, ist eine Frage seiner Mündigkeit.
  


  2. 1 Die Zukunftsfähigkeit europäischer Solidarität


  
    In den zurückliegenden zehn Jahren hat die europäische Integration eine substanzielle weitere Verdichtung erreicht:23 Real betrachtet ist Europa in seiner heutigen Gestalt jedoch eher ein Raum historisch beispielloser Möglichkeiten. Keine Friedenskonstellation in der Geschichte des Kontinentes war so stabil wie die Europäische Union – keine hat friedlichen Interessenausgleich und Wettbewerb so produktiv verbunden wie die Integration.
  


  
    Zwei Projekte stehen symbolhaft für die künftigen Möglichkeiten der Integration: die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und die Vollendung der territorialen Einheit Europas. Beide präzisieren die früher vage Vorstellung von der Finalität des Integrationsprozesses. Europas politische Einheit wird nicht aus der Macht und aus der Abwehr äußerer Gefahren entstehen, sondern aus dem Markt und der Behauptung des europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells in einer globalisierten Weltwirtschaft. Europas territoriale Reichweite entscheidet sich nicht imperial, sondern wird Ergebnis einer freiwilligen normativen Übereinstimmung sein – sie umfasst diejenigen europäischen Demokratien, die bereit und in der Lage sind, sich einem offenen gemeinsamen Markt anzuschließen, gemeinsame Werte, Normen und Standards zu teilen und ohne nationale Vorbehalte im politischen System des europäischen Staatenverbundes mitzuwirken. Beide Projekte enthalten zugleich Belastungsproben für das System der Integration und den Zusammenhalt seiner Mitglieder – diese Lasten produktiv in einen Systemwandel umzusetzen, könnte zur Triebfeder weiterer Integration werden.
  


  
    Die kommenden zehn Jahre werden markante Schritte zur Vollendung der Integration notwendig machen; was bisher als ferne Zukunft und abstraktes Zielbild der Gemeinschaftsbildung vage beschrieben bleibt, wird bald 
     zur politischen Entscheidung stehen. Drei Grundfragen werden in diesem Prozess zu klären sein:

    
      1. Wie weit reicht die innere Konsistenz politischer Einheit, und was ist zu deren Erhalt und Verdichtung nötig; welches Maß braucht der Solidarrahmen Europas?
    


    
      2. Wie organisieren die Europäer ihre neuen Nachbarschaften, wo liegen deren Risiken, und was sind die angemessenen Handlungsoptionen?
    


    
      3. Welche weltpolitische Rolle und Verankerung soll das künftige Europa insbesondere angesichts der wachsenden Bedrohung durch internationalen Terrorismus anstreben, wie können außenpolitische Handlungsfähigkeit gewonnen und strategische Partnerschaften geknüpft werden?
    

  


  
    Die Integration Europas hat seit ihren Anfängen stets mehr im Sinn gehabt als die Maximierung des Nutzens ihrer Mitglieder. Die Europäische Union verbindet wirtschaftlichen Aufschwung und politische Stabilität mit Strukturen des Interessenausgleiches in produktiver Weise. Diese Verknüpfung schafft zugleich eine weitere Dimension der Integration: Integration bedeutet Teilnahme an und in einer Schicksalsgemeinschaft. Von der gemeinsamen Kontrolle der ehemals kriegswichtigen Sektoren Kohle und Stahl über den Binnenmarkt und die Entwicklung der außenpolitischen Zusammenarbeit bis zur Schaffung einer gemeinsamen Währung binden die Europäer zunehmend ihre wirtschaftlichen und politischen Bedürfnisse, Interessen und Ziele – und damit auch ihre Zukunft – aneinander.
  


  
    Gleichzeitig vollzieht sich ein weitgehend geräuschloser Abschied vom alten Europa. Mit den Erweiterungsbeschlüssen des Europäischen Rates in Helsinki wird erstmals nicht mehr nach einem europäischen Selbstverständnis als Kitt für die große Europäische Union gefragt. Damit ändert der Integrationsvorgang seinen Charakter – von den einen begrüßt, von anderen kritisiert. Bemerkenswert erscheint, dass ein politisches System seine Identität wechselt ohne eine begleitende politisch-kulturelle Selbstverständigung seiner Bürger, nicht einmal seiner Eliten. Die Entscheidung, die Union mit Wirkung vom 1. Mai 2004 von 15 auf 25 Mitglieder zu vergrößern und zusätzlich Bulgarien, Rumänien, der Türkei und zuletzt Kroatien und Mazedonien den Kandidatenstatus anzutragen, fand ohne eine orientierte Debatte statt. Der Abschied vom Versuch, europäische Identität zu vertiefen und damit eine kulturelle Grundlage für politische Handlungsfähigkeit zu schaffen, wird sich historisch als Achillesferse Europas erweisen.
  


  
    Das alles hat seinen eigenen Wert – aber es ist weit entfernt von der alten Vorstellung, die ein föderales Europa mit staatsähnlichen Qualitäten anstrebte. Der neue europäische Stabilitätsraum wird in seiner Handlungsfähigkeit näher an den Vereinten Nationen und der OSZE als an der früheren 
     Europäischen Gemeinschaft liegen. Schon die schieren Größenordnungen eines im Rahmen des Möglichen liegenden Europas der 28 (EU-25 plus Bulgarien, Rumänien und die Türkei) machen das anschaulich. Die Bevölkerung der Europäischen Union wird von heute 455 Millionen auf 539 Millionen anwachsen; etwa doppelt so viel wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Das Bruttosozialprodukt wird um 15 Prozent über dem der Vereinigten Staaten liegen. Die wirtschaftliche Heterogenität wird wachsen, mit Folgen für die ökonomische Struktur und die Beitrittsfähigkeit. Ein solches Potenzial könnte einerseits die Voraussetzungen einer Weltmacht definieren: 35 Prozent der Weltproduktion und 30 Prozent des Welthandels liegen in europäischen Händen. Andererseits wird das Europa der 28 von extremen Unterschieden gekennzeichnet und mit internen Konflikten befasst sein.
  


  
    Bereits in der Erweiterungsrunde 2004 hat sich das europäische Gemeinwesen bis an die Grenzen Russlands, der Ukraine, Weißrusslands und Moldawiens verschoben. Im Europa der 28 wird die Europäische Union außerdem direkte Grenzen zu Syrien, zum Irak, zum Iran, zu Armenien und Georgien haben. Diese direkten Nachbarschaften stellen eine stabilitätspolitische Herausforderung dar, deren Ausmaß bisher kaum in ihrer ganzen Tragweite erfasst wurde.
  


  
    Ein solcher Großraum, der sich über die Grenzen des bisherigen alten Europas dehnt, wird nicht mehr nach dem Muster der Römischen Verträge regierbar sein. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen: Entweder man versteht die Erweiterung der Europäischen Union als Schlussphase einer großen Erfolgsgeschichte. So wie frühere Imperien wird auch die Europäische Union durch Überdehnung ihrer Raumvorstellung erodieren und eines Tages untergehen. Oder man lässt sich auf die neue Lage ein. Dann wird die Europäische Union eher die Rolle eines Krisen regelnden Systems kollektiver Sicherheit – ähnlich der OSZE ergänzt durch einen gemeinsamen Markt – übernehmen. Die Stabilitätsqualität eines solchen Raumes sollte nicht unterschätzt werden. Alle weiterführenden Ambitionen aber werden nur in Teilen der großen Europäischen Union zu verwirklichen sein. Währungsunion, Verteidigungsunion – alles dies muss mit eigenen Entscheidungsprozeduren und eigenen institutionellen Vorkehrungen versehen werden.
  


  
    Was mit dem Flexibilitätsartikel des Vertrages von Amsterdam schüchtern begonnen wurde, was den Konzepten der Differenzierung zugrunde lag: In der nächsten Ära der Europapolitik wird es zu Ende gebracht werden müssen. So wie in den 1950er Jahren die Existenz von UN und NATO die Gründerväter nicht daran hinderte, EWG, EGKS und Euratom zu gründen, so wird künftig die Existenz der EU die Staaten nicht daran hindern dürfen, ihre regionalen Teilgemeinschaften zu gründen. Das Ziel dieser Teilgemeinschaften
     müsste es sein, Effizienz und Handlungsfähigkeit zu gewinnen, die im Europa der 28 und mehr Mitgliedstaaten für viele Themen nicht mehr zu erreichen sein wird.
  


  
    Wer sich Ausmaß und Tragweite dieses Wandels vor Augen führt, spürt das Fehlen einer Debatte umso schmerzlicher. Im Sinne einer sentimentalen Vergangenheitsschwärmerei ist heute für eine Idee namens Europa zweifellos kein Platz. Aber als ein systematisches Konzept zum Beitrag einer weltpolitischen Ordnung braucht der Kontinent eine Idee von sich selbst.
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    Hagen Schulze
  


  Europa: Nation und Nationalstaat im Wandel


  
    In einer Epoche, deren ganzer Stolz darin zu bestehen scheint, nationalstaatliches Denken zugunsten einer europäischen Perspektive hinter sich zu lassen, mag es paradox klingen; aber nichts ist so europäisch wie Europas Zersplitterung in Nationen und Nationalstaaten. Die Vielfalt in der Einheit zeichnet Europa aus, seit es gedacht worden ist; die Pluralität der europäischen Staatenwelt, die Buntheit nationaler Identitäten und ihr andauernder Streit unterscheiden diesen Kontinent von jeher von den großflächigen Kulturen der anderen Kontinente. »Erst durch das Auseinanderbrechen der Christenheit«, so der französische Soziologe Edgar Morin, »konnten solche ureigenen europäischen Realitäten wie der Humanismus, die Wissenschaft und die Nationalstaaten entstehen, und erst durch die Auseinandersetzungen und Antagonismen zwischen den Nationalstaaten konnte sich der Begriff Europa verbreiten und durchsetzen«.1
  


  1. Einheit durch Vielfalt


  
    Die Vielfalt des europäischen Kontinentes zeigt sich auf allen Ebenen. Das beginnt mit den Landschaften: Gebirge, Ebenen, Seenplatten, Wald- und Heidegebiete, die sich in Asien, in Amerika oder Afrika gleichförmig über immense Weiten erstrecken, liegen in Europa nahe beieinander. Daher die Vielfalt der Art, wie die Menschen den Boden nutzen, ihre Nahrungsmittel erzeugen, Häuser, Städte und Straßen bauen. Ähnlich verhält es sich mit den Sprachen Europas; gewiss ist das Indoeuropäische gemeinsamer Sprachgrund fast aller europäischen Idiome, aber die sprachliche Fragmentierung, von den großen slawischen, lateinischen und germanischen Sprachfamilien bis hinunter in die regionalen Dialektabweichungen, ist der wichtigste Grund für die bleibende Vielfalt der Regionen, Völker und Staaten und für die Hindernisse, die einem einheitlichen Europa entgegenstehen.
  


  
    Der Reichtum an Sprachen überschneidet sich mit der Vielzahl der Milieus, der Regionen, der Nationen und vor allem der Staaten: Europa war 
     nie anders als politisch zerstückelt zu denken. Die europäische Geschichte war immer auch eine Geschichte der Kriege zwischen den Staaten Europas, aber gerade hierin zeigt sich ihr Paradox: Während die Staaten Asiens über die Jahrtausende hinweg entweder schnell entstanden und vergingen oder aber zu großen despotischen Hegemonialmächten aufstiegen, balancierten sich die vielen Staaten Europas gegenseitig aus. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation konnte nur deshalb bis 1806 bestehen, weil es gestaltlos und ohne Macht war und innerhalb seines Rahmens einer Vielzahl von Staaten eine weitgehend souveräne Existenz erlaubte; und Ahnliches galt in größerem Maßstab für Europa.
  


  
    Immer wenn ein Staat so viel Macht zusammenballte, dass er Europa zu beherrschen drohte, schlossen sich die übrigen Staaten zu Koalitionen zusammen, um die Übermacht eines Einzelnen zu verhindern; war der Herausforderer niedergeworfen, kam es zu anderen Machtungleichgewichten, die zu neuen Bündnissen und zu neuen Kriegen führten. Dabei blieb aber der Besiegte stets Teil des Ganzen, wurde nie von der Landkarte gewischt, sondern als gleichberechtigter Partner im europäischen Machtgeflecht akzeptiert – die Teilungen Polens Ende des 18. Jahrhunderts blieben lange Zeit die große Ausnahme. So bildete sich trotz häufiger Kriege ein stabiles europäisches Mächtegleichgewicht heraus, dessen Zusammenspiel rechtlich geregelt war: Das ius publicum europeum, das europäische Völkerrecht, entstand und damit ein Instrument des vernünftigen Ausgleiches zwischen den Staaten, das bis zum Ersten Weltkrieg seine Funktionsfähigkeit zur Aufrechterhaltung der europäischen balance of power unter Beweis stellte.
  


  
    Dies ist eines der entscheidenden Elemente europäischer Identität: die Vielfalt der Ideen, Kulturen, Nationen und Staaten, die dauerhaft blieb, also nie für längere Zeit der Vorherrschaft einer Idee, einer Kultur oder eines Staates anheim fiel. Das gilt insbesondere für das europäische Staatensystem, dem es stets gelang, Vorherrschaftsansprüche seiner Mitglieder zurückzuweisen, ob es sich um Schweden im 17., Frankreich im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert oder um Deutschland und Russland im Verlauf der vergangenen 200 Jahre handelte. Erst Hitlers wahnwitzige Weltherrschaftspläne sollten die Selbstregulierungskraft Europas überfordern, die Rettung kam über den Atlantik und aus der asiatischen Steppe.
  


  
    Die Vielfalt hat überdauert, indem sie sich stets selbst regulierte: Das trifft nicht nur auf die Beziehungen der Staaten zueinander, sondern auch auf das Verhältnis der einzelnen Staaten zu ihren Bürgern und auf die Beziehungen der Bürger untereinander zu. Der balance of power, also dem rechtsförmig geregelten Ausgleich zwischen den politischen Kräften im europäischen Staatensystem, entspricht in der Innenpolitik die Demokratie: Hier geht 
     es um den Ausgleich zwischen den Interessen der Bürger und ihrer Vereinigungen auf rechtsförmiger Grundlage, meist in Gestalt einer Verfassung; nicht nur die Rechte, Pflichten und Interessen der einzelnen Bürger werden ausbalanciert, sondern auch die Befugnisse der staatlichen Institutionen, die sich gegenseitig kontrollieren und deren Macht auf diese Weise begrenzt wird. So stellt die Staatenwelt Europas eine dauernde und entscheidende Signatur des Kontinentes dar, eines Europas der fruchtbaren Antagonismen.
  


  2. Nationen


  
    Aber dennoch ist eines im Lichte der Geschichte gewiss: Wie alle historisch begründeten politischen und kulturellen Ordnungsvorstellungen sind auch Staaten und Nationen keine Gebilde für die Ewigkeit. Sie sind Erscheinungen der europäischen Zivilisation, in Umbruchzeiten unserer Geschichte entstanden, haben Veränderungen und Entwicklungen durchlaufen, und werden einmal auch wieder vergehen und anderen Zuständen menschlicher Gemeinschaft Platz machen.
  


  
    So hat der Begriff der Nation im Laufe seiner Geschichte vielfachen Bedeutungswandel erfahren, bis er zu seinen heute geläufigen Inhalten und Konnotationen kam. Natio ist ein alter, aus der römischen Antike überlieferter Traditionsbegriff, der ursprünglich Geburt oder Abstammung als Unterscheidungsmerkmal von Gruppen aller Art bezeichnet. Cicero etwa fasst unter diesem Begriff eine Gruppe des Volkes, nämlich die Aristokraten, zusammen; für Plinius ist eine Philosophenschule eine natio. Auffallend häufig finden wir aber auch natio als Gegenbegriff zur civitas, also als unzivilisierte Völkerschaft, die keine gemeinsamen Institutionen kennt – etwa in demselben Sinne, in dem die Briten heute von natives reden, die Deutschen von Eingeborenen. Die Heiden der Vulgata, die Barbaren des Isidor von Sevilla, die ungläubigen muslimischen Horden des Bernhard von Clairvaux sind nationes. Auch die germanischen Großstämme des frühen Mittelalters, die Franken, Langobarden oder Burgunden werden als nationes beschrieben, weil sie zwar jeweils einer Herkunft sind, scheinbar jedoch ohne jenes innere politische und gesellschaftliche Gefüge, das ein zivilisiertes Volk ausmacht. Neben ähnlichen Bezeichnungen wie gens oder populus führt dieser Wortgebrauch zu der spätmittelalterlichen Bedeutung von nationes, die europäische Großvölker meint, die ihrerseits aber mehrere gentes oder nationes umfassen können.
  


  
    Man soll nicht glauben, hier habe es sich bereits um Volksnationen im Sinne des 19., 20. und 21. Jahrhunderts gehandelt: Im vorrevolutionären 
     Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts wurde dieser Begriff entweder als vage Herkunftsbezeichnung oder aber im ständisch-rechtlichen Sinne benutzt. Auf dem Konzil von Konstanz 1414 bis 1418 wurde festgelegt, dass nach Nationen abzustimmen sei, aber es fehlte ein klares Kriterium für diesen Begriff, sodass bis zuletzt die Zahl und Eingrenzung der Nationen umstritten blieb. Studenten an mittelalterlichen Universitäten wurden ebenso nach nationes unterschieden wie die Kaufleute in Gent und Antwerpen: Landsmannschaften also, die aber ungenau umschrieben waren; der natio germaniae an der Universität Bologna gehörten ebenso Sachsen wie Böhmen an, nicht aber Süd- und Südwestdeutsche, die sich in der Gemeinschaft der natio alemanniae wieder fanden.
  


  
    Wo aber die natio das Politische streifte, da waren nicht diejenigen gemeint, die etwa eine gemeinsame Sprache oder verwandte Dialekte sprachen, sondern nur diejenigen, die im status politicus oder in der Qualifikation der societas civilis standen. Mit anderen Worten: »Nation« bezeichnete bis weit in das 18. Jahrhundert hinein die Gesamtheit der in den dafür vorgesehenen Institutionen politisch handelnden Stände. Die deutsche Nation bestand aus den auf dem »immerwährenden« Reichstag zu Regensburg versammelten Reichsständen, die englische trat im Parlament zu Westminster in Erscheinung, die französische in den Generalständen. Als das Reich 1711 mit der »ungarischen Nation« den Frieden von Sathmar schloss, bedeutete »Nation« keineswegs die Gesamtheit des ungarischen Volkes, sondern, wie es im Vertrag ausdrücklich heißt, »Barone, Prälaten und Adlige Ungarns«. Im Falle Ungarns oder auch Polens handelte es sich in diesem Sinne also um reine Adelsnationen, während in West-, Mittel- und Nordeuropa von Fall zu Fall auch bürgerliche und gelegentlich sogar bäuerliche Stände zur Nation gezählt wurden. Im Übrigen muss, wenn wir uns hier auf die großen Nationen in unserer Betrachtung beschränken, daran erinnert werden, dass bis in das beginnende 19. Jahrhundert hinein Nation auch immer im kleineren, landständischen Sinne verstanden wurde. So konnten zum Beispiel die Ostpreußen noch um 1800 als Nation bezeichnet werden, weil sie einen Landtag hatten, in dem allein das »Land« politisch in Erscheinung trat, auch unter der »absoluten« Monarchie der Hohenzollern. Das heißt, die Nation des ancien régime, soweit sie politisch in Erscheinung trat, war eine Ständenation; sie existierte, sofern sie direkt oder indirekt an politischen Entscheidungen beteiligt war. Der einfache Mann auf dem Acker oder auf der Straße nahm an der so verstandenen Nation nicht teil.
  


  
    Auf der Schwelle von Alteuropa zur Moderne, im Verlauf des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts, wandelte sich die Idee der Nation gründlich. Mit der Bevölkerungsexplosion, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts den 
     Kontinent ergriff, mit der Umwälzung von Wirtschaft und Gesellschaft, mit der Modernisierung der Verkehrs- und Postverbindungen, mit der Verbreitung von Lese- und Schreibfähigkeit, der eine ungeheure Ausweitung der Buch- und Zeitschriftenliteratur entsprach, kurz, mit der Entstehung moderner »Öffentlichkeit« war eine tief greifende Krise der Milieus einhergegangen, die bisher der Gesellschaft Struktur und Sinn gegeben hatten. Die alten Bindungen, Mythen und Loyalitäten verblassten; der einst feste, im Geistigen und Religiösen verankerte Sozialkörper der ständisch-agrarischen Gesellschaft brach auf und entließ viele Einzelwesen, die nach neuer Sinngebung suchten, sofern sie nicht allein mit der nackten Daseinsfürsorge befasst waren.
  


  
    Der Ruf der Zeit nach Umwertung aller Werte wurde aus vielen Richtungen beantwortet. Nicht mehr an die göttliche Ordnung wurde geglaubt, sondern an das Recht der Einzelnen auf Freiheit und Glückseligkeit – »pursuit of happiness«, wie die Amerikanische Revolution verhieß, die säkulare Devise des europäischen Liberalismus. Die Idee der Gleichheit mündete in dem Gedanken der Volkssouveränität, der sich mit der Idee Rousseaus verband, nach der nur die Gesamtheit der Individuen, ihr Zusammenschluss zum Volk, als politisch handelndes Subjekt existieren könne. Im Volk inkarniert sich der Gemeinwille, vor ihm hat sich alle Herrschaft zu legitimieren: Demokratie wie Tyrannei in ihren modernen Erscheinungsformen finden hier ihre Wurzeln. Die alte Welt mobilisierte Abwehrkräfte, die ihrerseits massenwirksame Ideologien ausbildeten; der Konservativismus verlor seinen ursprünglichen Charakter als elitäre Abwehrfront gegen den Aufstand des »Pöbels« und erhielt gelegentlich seinerseits einen Zug ins Pöbelhafte.
  


  
    So gebar das Europa des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts eine Vielzahl von konkurrierenden Ordnungs- und Legitimationsideen, die in »Bewegungen« und Parteien gerannen, die allesamt imstande waren, große Menschenmengen zu mobilisieren und sie für Ideen und Programme auf die Barrikaden zu schicken, ohne sich jedoch jeweils ganz gegen die Konkurrenzideologien durchsetzen zu können. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erwies sich, dass auf Dauer keine staatliche Ordnung bestehen konnte, die nicht fähig war, diese Vielzahl auch gegensätzlicher gesellschaftlicher Kräfte einzubinden. Die große Integrationsideologie, die den Bürgerkrieg verhinderte und über die Grenzen der auseinander strebenden Interessen hinweg Einheit stiftete, war die Idee der Nation, die sich im Zuge dieser Umbruchepoche in demselben Maß, in dem sich die Legitimitätsgrundlagen der Staaten vom Gottesgnadentum zur Volkssouveränität wandelten, von der Ständenation zur Volksnation überging.
  


  
    In der Umbruchzeit des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts, einer Zeit der Entwurzelung, der sozialen Atomisierung, des Glaubensverlustes, bot der Nationalismus dreierlei: Orientierung, Gemeinschaft und Transzendenz. Die Identifikation mit der Nation vereinfachte die komplizierten gesellschaftlichen und zwischenstaatlichen Zusammenhänge und klärte das Problem der Loyalität; vor allem in Mittel- und Osteuropa, wo zwischen der ersten polnischen Teilung von 1772 und dem Wiener Kongress von 1815 die Landesherrschaften vielfach wechselten, wo der Herrscher von heute der Feind von morgen sein konnte, bot die Idee der Nation Orientierung und Entscheidungshilfe. Die nationale Gemeinschaft trat überall dort ein, wo sich die älteren, traditionellen Milieus auflösten. In der levée en masse von 1793, in den Freiheitskriegen von 1813, in den Befreiungskriegen und Aufständen der ost- und südosteuropäischen Völker wurde die neue Gemeinschaft nicht nur behauptet, sondern auch als sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit erfahren. Öffentliche Feste, von den fêtes révolutionnaires der Französischen Revolution bis zu den deutschen Völkerschlachtsfeiern, bestätigten die Erfahrung der Nation immer wieder aufs Neue; sie schafften das authentische Gefühl des Gemeinschaftserlebnisses und bestätigten die Zugehörigkeit des Einzelnen zu einem größeren Ganzen.
  


  
    Üblicherweise neigen Historiker dazu, zwei klar voneinander trennbare Typen der modernen Nationenbildung im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert zu konstruieren, wobei Frankreich und Deutschland als einander scharf entgegengesetzte Beispiele dienen. Auf die Frage, was die Nation sei, antwortete der Abbe Sieyes: »Ein Verband von Menschen, die unter dem gleichen gemeinen Recht leben und von ein und derselben gesetzgebenden Körperschaft vertreten werden.«2 Die Nation der Französischen Revolution war die Gemeinschaft aller politisch bewussten Staatsbürger auf der Grundlage der Ideen von der Gleichheit aller und der Volkssouveränität. Wer sich nicht zum revolutionären Dritten Stand bekannte, war von der Nation ausgeschlossen.
  


  
    Umgekehrt galt, dass zur Nation gehörte, wer sich zu ihr bekannte; so fasste der Württemberger Karl Friedrich Reinhard beim Bekanntwerden der Nachricht von der Flucht Ludwigs XVI. den Entschluss, »als Franzose leben und sterben zu wollen«. Er war damit Franzose, wurde eine der bedeutendsten Gestalten der französischen Diplomatie und sogar Außenminister Frankreichs. Die Nation in französischem Verständnis war Sache der freien Entscheidung jedes Einzelnen.
  


  
    Ganz anders der deutsche Fall: In jenen mehr als 300 mitteleuropäischen Territorien, in denen vorwiegend deutsch gesprochen wurde, gab es seit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches, also seit 1806, keinen institutionellen,
     aber auch keinen ideologischen Rahmen, in dem sich die Nation für die Gegenwart definieren konnte. Die deutsche Nation war daher eine Zukunftsvision, die sich nur in ihrer gemeinsamen Sprache und in ihrer gemeinsamen Geschichte wieder erkennen konnte: eine aus der Vergangenheit antizipierte Utopie, unklar und weit mehr das Gefühl als den Verstand ansprechend. »Was ist des Deutschen Vaterland?«, fragt Ernst Moritz Arndt in seinem »Vaterlandslied« von 1813, das in gewisser Weise die erste deutsche Nationalhymne darstellt, und gibt schließlich die Antwort: Das deutsche Vaterland ist überall dort, wo deutsch gesprochen wird. Die deutsche Nation wurde also als objektives Merkmal konstituiert gemäß der Idee Johann Gottfried Herders von der fundamentalen Individualität des Volkstums, die ausschließlich durch die gemeinsame Sprache begründet sei. In diesem Sinne war also die Nation unabhängig vom Willen der Personen: Wer deutsch sprach, musste Deutscher sein. Und Ähnliches galt für die große Mehrzahl der europäischen Nationen, für Italien ebenso wie für die Bevölkerung in den Vielvölkerreichen Osteuropas: Wo die Nation erst erkämpft und hergestellt werden musste, da war es die Sprach- und Kulturgemeinschaft, die sich zur Nation erklärte.
  


  
    Allenthalben in Mittel-, Ost- und Südeuropa spielte sich Ähnliches ab: Man sprach von nationaler Wiedergeburt, von Neubeginn, Erwachen, Erweckung, von risorgimento, von einem historisch einmaligen Gründungs-, ja Schöpfungsakt, vor dem alle bisherige Geschichte zur Vorgeschichte verblasste. Und überall waren es die wenigen »Erwecker«, die Intellektuellen, die davon ausgingen, dass die Nation sich in der einheitlichen Sprache manifestiere und sprachliche Uniformität Voraussetzung eines Nationalstaates sei. Es waren also in erster Linie die Dichter, die Philosophen, die Historiker und Philologen, die die Nationen Europas aus der Taufe hoben. Friedrich Schleiermacher bezeichnete sie – die »Gründer und Wiederhersteller von Staaten« – neben den Religionsstiftern als die »großen Männer«, die geschichtsmächtigen großen Individuen. Zu diesen »Erweckern« zählt die deutsche Nationalbewegung neben Herder den Philosophen Johann Gottlieb Fichte, der im Winter 1807/1808 im französisch besetzten Berlin in seinen »Reden an die deutsche Nation« die Deutschen zur nationalen Regeneration aufgerufen hatte, den »Turnvater« Friedrich Ludwig Jahn und den Publizisten Ernst Moritz Arndt. Die Griechen führen den Dichter Rigas Velestinlis und den großen Philologen und Sprachschöpfer Adamantios Korais an, die Iren rühmen Daniel O’Connell, den wortgewaltigen Volkstribun, und den Dichter Thomas Davis. Die Polen zählen zu den »Erweckern« den Historiker Joachim Lelewel und den Dichter Adam Mickiewicz, der die humanitäre Mission des polnischen Volkes verkündete, die Tschechen den 
     Historiker Frantisek Palacky’, aber auch wegen des berühmten Slawenkapitels in seinen »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« von 1791 den in Ostpreußen geborenen Johann Gottfried Herder.
  


  
    Dass diese Unterscheidung zwischen einer subjektiven Nationalität in Westeuropa, namentlich Frankreich, und einer objektiven nationalen Identität in Mittel-, Ost- und Südeuropa durchaus nicht nur eine Konstruktion der Historiker ist, sondern sehr reale politische Folgen hatte, zeigt das Beispiel der Elsässer: Sie, die sich früh zur Französischen Republik bekannt hatten und zu Franzosen geworden waren, blieben wegen ihrer Sprache in den Augen der Deutschen unentrinnbar an Deutschland gebunden. Die tragischen Folgen dieser Unvereinbarkeit zweier nationaler Identifikationsmodelle lassen sich bis in die Gegenwart beobachten.
  


  
    Allerdings erweist sich bei näherer Betrachtung, dass die Nationen nicht so sicher und objektiv zu definieren waren, wie es ihre Propagandisten behaupteten. So ist die gemeinsame Sprache, also das noch am eindeutigsten nachweisbare Merkmal von »Nation«, ursprünglich in sehr vielen Fällen Ergebnis sehr bewusster Sprachplanung, ein tief in die Alltagssprachen und Dialekte eingreifendes Standardisierungsverfahren, und dies umso stärker, je weiter man von West- nach Osteuropa schaut. Eine verbindliche deutsche Hochsprache entstand erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts, und das Tschechische, das Slowakische, das Norwegische, das Rumänische oder das Griechische, all diese Sprachen existierten nur noch als bäuerliche Mundarten, bevor sie von wenigen Intellektuellen als nationale Hochsprachen wieder belebt wurden.
  


  
    Und selbst für Frankreich gilt, dass die Formel der nation une et indivisible keine Zustandsbeschreibung, sondern eine Beschwörungsformel war, eine gedankliche Vorwegnahme für eine Nation, deren Einheit erst geschaffen werden musste. Im Februar 1790 revoltierten die Bauern in Südwest-Frank-reich, weil sie die Befreiungsdekrete der Nationalversammlung falsch verstanden hatten und meinten, sie seien jetzt von sämtlichen Lasten befreit. Der Abbe Gregoire, Mitglied der Nationalversammlung, ging den Ursachen für das Missverständnis seiner Mitbürger nach, und er fand zu seinem großen Erstaunen heraus, dass die Sprache der Dekrete aus Paris den meisten Franzosen fremd war. Nur in 15 der 83 französischen Departements wurde durchweg französisch gesprochen; in den übrigen Departements herrschten Dialekte (das patois), der Abbe zählte deren 30, die vom Französischen so stark abwichen, dass dieses als Fremdsprache gelten musste, die lediglich von den städtischen Ober- und Mittelschichten gesprochen wurde. Südlich der Garonne herrschte gar eine völlig andere Sprache, die langue d’oc; Racine hatte einst behauptet, dass er im midi ebenso einen Dolmetscher benötige 
     wie ein Moskowiter in Paris. Dass, abgesehen von den Regionen um Paris, die Sprache Voltaires und der Menschenrechtserklärung in Frankreich kaum verbreiteter war als im übrigen West- und Mitteleuropa, war eine schockierende Erkenntnis. Mit dem Schulgesetz vom 21. Oktober 1793 wurde verfügt, dass alle Kinder Französisch lesen und schreiben lernen sollten. Der Abgeordnete Barere erklärte im Namen des Ausschusses für Unterrichtswesen, dass fortan die Sprache »eins wie die Republik« werden müsse. Bis dahin war es ein langer Weg; die Einheit von französischer Nation und französischer Sprache ist erst im Laufe des 20. Jahrhunderts vollständig verwirklicht worden. Dies in einem Land, in dem wie in kaum einem anderen Land in Europa Kultur- und Staatsnation schon frühzeitig zusammengewachsen waren, dessen Sprache einem hohen, seit Beginn des 17. Jahrhunderts staatlich geförderten Vereinheitlichungsdruck ausgesetzt gewesen war; war nicht die Academie Française 1635 gegründet worden, weil zur Einheit des Staates auch die Einheit der Sprache gehörte?
  


  
    Neben der Sprache war es die Geschichte, die eine Volksnation ausmachte: das gemeinsame Schicksal, das ein Volk seit den frühesten Anfängen der Überlieferung vereinte und das ein untrennbares Band um die Nation schlang. Die Nation legitimierte sich aus ihrer Geschichte; Revolution, Krieg, Gewalt gegen alle, die der Nation nicht angehören wollten oder sich ihrem Einigungsbestreben widersetzten – alles das schien gerechtfertigt, wenn sich die Nation auf geheiligtes altes Recht berufen konnte, und dies um so mehr, je weniger die Nation über gefestigte Institutionen verfügte: »Denn unsere Gegenwart«, so proklamierte beispielsweise der serbische Nationalist Ilija Garasanin in seiner programmatischen Denkschrift »Načertanije« 1844, »wird nicht ohne Verbindung zur Vergangenheit sein, sondern sie (Vergangenheit und Gegenwart) werden ein zusammenhängendes, integrierendes, aufeinander aufbauendes Ganzes darstellen, und darum steht das Serbentum, seine Nationalität und sein staatliches Leben, unter dem Schutz des heiligen historischen Rechtes. Unserem Streben kann man nicht vorwerfen, dass es etwas Neues, Unbegründetes, dass es Revolution und Umsturz sei, sondern jeder muss anerkennen, dass es politisch notwendig ist, dass es in sehr alter Zeit begründet wurde und seine Wurzel im geschichtlichen staatlichen und nationalen Leben der Serben hat«3.
  


  
    Der Gedanke war an sich nicht neu; auch auf früheren Entwicklungsstufen hatte sich Nationalbewusstsein an mythisch verbrämter Geschichte ausgebildet: Alle heldenhaften Eigenschaften der Franken sollten von trojanischen und römischen Vorfahren herrühren, auf Karl den Großen führten sich die Herrscher östlich wie westlich des Rheins zurück, die Artus-Sage bildete den Kern jenes volkstümlichen Geschichtsbildes, mit dem sich die 
     Tudor-Könige legitimierten. Aber mit dem Eintritt in die Moderne um 1800, mit der Geburt und der Entwicklung der Volksnationen, mit der rasanten Beschleunigung des Gegenwartserlebnisses und der zunehmenden Unsicherheit der Zukunftserwartungen im beginnenden Zeitalter der Industrialisierung wuchs das Bedürfnis nach Geschichte. Alle Lebensbereiche wurden von einer romantischen Vergangenheitssehnsucht überwuchert, die Gegenwart schien sich ausschließlich aus ihren geschichtlichen Wurzeln zu rechtfertigen.
  


  
    Die neue Idee von der einen, unteilbaren und unveränderlichen Nation, geboren aus dem uralten Geist des Volkes, bedurfte daher der Begründung durch ein homogenes, in sich zusammenhängendes, von Zweifeln und Unsicherheiten geläutertes Geschichtsbild, aus dem sich die schicksalhafte Kontinuität ablesen ließ, welche die Nation für alle Zeiten rechtfertigte: Das nationale Geschichtsbewusstsein, das gilt für alle europäischen Nationen, ist deshalb das Ergebnis höchst selektiver Erinnerung und der Konstruktion national gesinnter Historiker.
  


  
    So lässt sich zusammenfassend für den größten Teil des 19. Jahrhunderts sagen: Die europäischen Nationen waren, mit den Worten Benedict Andersons, »imagined communities«4, gedachte Gemeinschaften, geplant von Intellektuellen und Politikern, vorangetrieben von einer Vielzahl bürgerlicher Vereine und Parteien, propagiert in den Spalten der liberalen Presse und von den Tribünen der Parlamente. Inwieweit die Nationen allerdings geistige und gesellschaftliche Wirklichkeit waren, darüber wissen wir mangels ausreichender mentalitätsgeschichtlicher Studien immer noch zu wenig. Vieles spricht aber dafür, dass dieser »Risorgimento-Nationalismus« Sache relativ begrenzter Eliten war und erst sehr langsam in das allgemeine Bewusstsein eintrat.
  


  
    Dass die Idee der Nation, um mit Marx zu sprechen, die Massen ergriff und zur materiellen Gewalt wurde, ergab sich im deutsch-französischen Fall erstmals mit der Rheinkrise von 1840. Das erste Mal gab es beiderseits des Rheins einen manifesten Massennationalismus, der die Regierungen ein Stück weit mitriss und ihnen das Handeln aufzwang, bis an die Grenze des Krieges. Hier wurde sichtbar, dass die staatliche Integration mit Hilfe der Nationalidee zweifach bezahlt werden musste. Zum Ersten war damit die Zeit kühl kalkulierender Kabinettspolitik endgültig vorbei; keine Regierung, auch in nicht-demokratischen Staaten, konnte sich auf Dauer halten, wenn sie nicht die Stimmungen und Wünsche des Massennationalismus berücksichtigte. Zum Zweiten wurde die nationale Identität dialektisch von der Nicht-Identität bestimmt: Die Nation bedurfte, um sich selbst zu definieren, eines Feindes, und die Feindschaft wurde um so totaler, je totaler 
     die nationale Integration war. Bereits im Verlauf der Freiheitskriege von 1813 hatte sich in Deutschland das Bild des satanischen, des metaphysisch entgegengesetzten »Erbfeindes« Frankreich entwickelt, und im Verlauf der Rheinkrise von 1840 wurde in der deutschen Presse ernsthaft erörtert, ob man in Deutschland für die Hochwassergeschädigten in Lyon Geld sammeln solle oder nicht – das heißt, nicht mehr die Gemeinschaft unverschuldet in Not geratener Menschen sollte zählen, sondern deren Zugehörigkeit zu einer »feindlichen« Nation, der gegenüber christliche Nächstenliebe oder philosophischer Altruismus nicht mehr unbedingt zu gelten hatten.
  


  
    Damit kündigte sich in der Geschichte des europäischen Nationalismus eine neue Entwicklungsstufe an, die mit Charles Maurras als »integraler Nationalismus« 5 bezeichnet werden kann. Während der hauptsächlich von einer Honoratioren-Minderheit getragene »Risorgimento-Nationalismus« des 19. Jahrhunderts grundsätzlich liberale Züge trug und von einer Gleichberechtigung der nationalen Ansprüche aller Völker ausging, setzte der massenhafte »integrale Nationalismus« die Nation absolut: »Du bist nichts, Dein Volk ist alles«; »La France d’abord«; »Right or wrong, my country«, so oder ähnlich lauteten die Gebote, auf die der integrale Nationalismus seine Gläubigen verpflichtete und mit denen er auch die physische Gewaltanwendung gegen Andersgläubige legitimierte.
  


  
    Es ist allerdings kaum möglich, eine klare zeitliche Trennung zwischen diesen beiden Haupttypen des modernen europäischen Nationalismus zu ziehen. Bereits die radikale, jakobinische Variante des Nationalismus in der Französischen Revolution hatte totalitäre Züge aufgewiesen: Die Nation war une et indivisible, egalitär und homogen; wer sich nicht emphatisch zu ihr bekannte, war ihr Feind und musste mit dem Tod rechnen. Als verbreitetes politisches Phänomen ist allerdings der integrale, der totalitäre Nationalismus wesentlich jünger. Er benötigt den bereits verwirklichten Nationalstaat als Entfaltungsraum. Das typische Beispiel ist die »verspätete Nation« (Helmuth Plessner) Deutschland, das die Neigung besaß, sich im Hinblick auf die Aufteilung der kolonialen Welt als benachteiligt zu empfinden und kollektive nationale Minderwertigkeitsgefühle durch aggressiven Nationalismus zu kompensieren. Als charakteristisch für diese Phase gilt die Verschiebung der Nationalidee vom »linken« in den »rechten« Abschnitt des innenpolitischen Spektrums, das Auftreten nationalistischer Massenorganisationen wie der Deutschen Kolonialgesellschaft, des Deutschen Flottenvereins oder des Alldeutschen Verbandes und ein überschäumendes missionarisches Selbstbewusstsein. Hinzu kommt die Idee der Klassensolidarität als linke Sinnstiftungskonkurrenz der Nationalidee: So wird die Idee der Nation, bis dahin ein alle Parteien überwölbender ideologischer Überbau, zur 
     innenpolitischen Partei als Abwehrfront gegen den »internationalistischen« Sozialismus. Ahnliches gilt für den ultramontanen Katholizismus und, in besonders krasser Form, für das angeblich »internationale« Judentum. Zum außenpolitischen »Erbfeind« gesellt sich der innenpolitische Gegner, der als Gefahr für das Bestehen der Nation schlechthin angesehen wird. Um den Kampf im Innern erfolgreich führen zu können, neigt man dazu, außenpolitische Reibungen künstlich zu verstärken, weil auf diese Weise innere Loyalität gegenüber der Nation erzwungen wird: So schaukeln sich die innen- und die außenpolitischen Konflikte gegenseitig auf.
  


  
    Bei dem Blick auf das deutsche Modell darf aber nicht übersehen werden, dass der integrale Nationalismus, wenn auch in unterschiedlichen Erscheinungsformen, ein gesamteuropäisches Phänomen darstellte. Ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland ließen sich zur gleichen Zeit in Großbritannien feststellen; Navy League, Greater Britain und Jingoismus waren parallele Erscheinungen, wie beispielsweise auch in Italien die Associazione Nazionalista Italiana, die Italia irredenta oder das Schlagwort vom mare nostro. Und für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gilt, dass kein Land Europas ohne eine starke faschistische Bewegung blieb.
  


  
    Wie kommt es zum Auftreten des integralen Nationalismus und seines Nachfolgers, des Faschismus? Nach einer These Eugen Lembergs gehört zu den Voraussetzungen eine Krise des nationalen Selbstbewusstseins, eine außerordentliche Bedrohung von außen, eine wirkliche oder vermeintliche Gefahr für die nationale Existenz.6 Das ist vor allem immer dann der Fall, wenn eine Nation eine schwere politische oder militärische Niederlage erlitten hat, die ihr Selbstgefühl verletzt und in der Folge davon die für den Fortbestand der Nation notwendige Integrationskraft schwinden lässt. Auf die vermeintliche Gefahr ihrer Desintegration reagiert die Nation mit einer totalitär zugespitzten Übersteigerung des Nationalismus. Das gilt nicht nur für die deutsche Niederlage nach dem Ersten Weltkrieg, sondern bis zu einem gewissen Grad auch für die französische Situation nach dem Krieg 1870/1871. Allerdings wird man Lembergs These dahin ergänzen müssen, dass auch wirtschaftliche und soziale Systemkrisen günstigen Nährboden für integralen Nationalismus bieten; der Zusammenhang zwischen der Weltwirtschaftskrise seit 1928 und dem Erstarken faschistischer Bewegungen in ganz Europa ist jedenfalls manifest.
  


  
    Die vom Nationalsozialismus ausgelöste Katastrophe hat dazu beigetragen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Ende der Nationalstaatlichkeit gekommen zu sein schien, während zugleich in der Dritten Welt das Nationalprinzip Triumphe feierte. Die Einigung des freien Teiles des Kontinentes schien greifbar nahe zu sein, und es gehört zu den größten Enttäuschungen
     der Nachkriegszeit, dass trotz beachtlicher wirtschaftlicher und politischer Integrationserfolge das Prinzip des Nationalstaates unerschütterlich seine Rechte behauptet hat. Dies um so mehr, als wir heute vor einer Wiederkehr Europas stehen, mit der auch manches zurückkehrt, was bisher mitsamt Alteuropa dem Untergang geweiht schien.
  


  3. Staaten


  
    Um der Idee der Nation lang wirkende Dauer und politische Macht zu verleihen, bedurfte es des territorialen und institutionellen Rahmens in Gestalt des Staates. Der Nationalstaat, so Max Weber, sei »die weltliche Machtorganisation der Nation«7. Im Nationalstaat will das Staatsvolk nicht mehr einfach die zufällige Summe aller Angehörigen eines Staates sein; das Volk ist vielmehr eins mit der Nation, die sich nicht nur als kulturelle, sondern auch als politische Gemeinschaft sieht. Die Volksnation erhebt den Anspruch, sich in ihrem eigenen Staat selbst zu verwirklichen und zu entfalten; im Nationalstaat ist sie frei, sich selbst zu regieren, und sie ist frei von jeder fremden Herrschaft.
  


  
    Dass ein Staat als Nationalstaat verfasst sein sollte, war noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts keineswegs selbstverständlich. Auch der Staat war, wie die Nation, ein Ergebnis der europäischen Geschichte, ein politisches Konzept, das Wandlungen unterworfen war und keineswegs, wie noch Leopold von Ranke glaubte, ein uraltes ewig-menschliches Organisationsprinzip, »Gedanke Gottes«. Nicht Staaten auf territorialer Basis kannte das mittelalterliche Europa, sondern Personenverbände auf Grundlage des persönlichen Lehnseides. Staaten, wie wir sie kennen, sind auf Dauer angelegt, überpersönlich und an Institutionen gebunden; der mittelalterliche Personenverband dagegen war zeitlich begrenzt, fand sein Ende beim Tod von Lehnsherr oder Vasall und musste deshalb immer wieder neu begründet werden.
  


  
    Der moderne europäische Staat hat sich aus dem mittelalterlichen Personenverband entwickelt. Weil sich das Lehnswesen hauptsächlich im karolingischen Reich herausgebildet hat, fand die Entwicklung europäischer Staatlichkeit in erster Linie in jenen Territorien statt, welche die Nachfolge des Reiches Karls des Großen antraten oder die von diesen Territorien aus erobert wurden: also in Frankreich, Deutschland, Spanien, England, Italien, den Normannenstaaten der Normandie und Siziliens. Dieser Übergang vom feudalen Personenverband zum Flächenstaat mit mehr oder weniger zentralisierter und bürokratisierter Machtausübung war ein Prozess, der sich in 
     unübersichtlich vielen und kleinen Entwicklungsschritten über die Jahrhunderte hinwegzog. Aus den Tausenden Quellen, die sich in den Archiven zur Steuerpolitik, der Heeresorganisation, der Rechtsprechung etc. stapeln, ergibt sich kein geschlossenes Bild; sie machen uns nicht völlig deutlich, wie sich zahlreiche Verwaltungsbereiche und -aufgaben bildeten und entwickelten, wie sie von der Kirche und der Stadt auf den Staat oder vom Lehnsmann auf den Fürsten übergingen. Das Lehen verlor seinen personalen Charakter und wurde zur Sache, zu einem Besitz, den die Lehnsherren im Laufe des Hochmittelalters wieder an sich zu bringen suchten, um ihn ihrem eigenen Vermögen hinzuzufügen und ihre Gesamtherrschaft wieder herzustellen. Die Lehnsmänner dagegen suchten ihr Lehen in dauerhaftes, vererbbares Gut umzuwandeln. So entstanden zwei Vermögensarten als Grundlage politischer Herrschaft: Dem König gehörte das Kronvermögen, das einen erheblichen Anteil des Bodens umfasste; daneben gab es das Lehnsgut, an dem der König zwar die Oberhoheit behielt, das aber erblicher Besitz der Lehnsleute wurde. So entwickelte sich aus dem Lehnsverband der Ständestaat: Fürst und Lehnsleute teilten sich die Macht über Grund und Boden.
  


  
    Während der König oder Landesfürst seine Macht auszubauen versuchte, schlossen sich die anderen Herrschaftsträger zu gemeinsamem Handeln zusammen. Weltlicher und geistlicher Adel, die aufstrebenden Städte, in einigen Staaten sogar die freien Bauern traten dem Landesfürsten als Stände entgegen, die auf Landtagen ihre Rechte gegenüber dem Fürsten behaupteten und in dessen Machtansprüche sie einzugreifen suchten. Das Staatswesen, das in West- und Mitteleuropa seit dem späten Mittelalter langsam an Gestalt gewann, unterschied sich von den politischen Gebilden anderer Kontinente durch die Doppelmacht von Krone und Ständen; die Staatengeschichte Europas war bis zur Schwelle zum 19. Jahrhundert von dem dauernden Konflikt zwischen Krone und Ständen um Verwaltung, Finanzen, Rechtsetzung und das Monopol der legitimen Gewalt nach innen wie nach außen geprägt.
  


  
    Wie sich bereits im Verlauf der frühen Neuzeit Vorformen nationalstaatlicher Organisationen herausbildeten, lässt sich vor allem in Westeuropa zeigen, beispielsweise im Falle Spaniens, Frankreichs oder Englands. Namentlich in England war seit dem Ende der Rosenkriege und dem Beginn der Tudor-Herrschaft die staatliche Integration weit fortgeschritten. Der König war der größte Grundherr im Lande, konnte also seine Herrschaft auf eine starke Hausmacht und erhebliche Einnahmen stützen. Die durchgreifende Behördenorganisation, die Thomas Cromwell als Vertrauter Heinrichs VIII. durchführte, vereinheitlichte den königlichen Herrschaftsapparat; das Steuer-und Gewaltmonopol der Krone war unangefochten, und die Justices of Peace, 
     die königlichen Richter, reisten durch das Land und sorgten im Namen der Krone für Recht und Ordnung.
  


  
    Diese im Vergleich zum europäischen Festland fortgeschrittene staatliche Konzentration machte der Bevölkerung bis auf das Land hinaus bewusst, dass dieses Land in der Person des Königs nur einen Herrn besaß; seit Heinrich VII. war klar, dass der König Herrscher des gesamten englischen Volkes war und nicht nur Haupt einer Adelspartei. Die Krone war nicht allein als machtvolle Institution stets präsent, sie wusste sich auch symbolkräftig darzustellen. Von der Geschichtsschreibung bis zum Straßentheater wurden die Dynastie und ihr sagenhafter Ursprung in Troja, Rom und Camelot gefeiert; zum Einklang von Krone und Nation trug zudem seit der Reformation die Rolle des Königs als Oberhaupt der Kirche bei.
  


  
    Und da war das Parlament, in dem sich die Einheit von Königreich und Nation manifestierte. Wie die Lobredner der Tudors nie müde wurden zu betonen, war jeder Untertan der Krone im Parlament präsent, entweder in Person oder in Vertretung – noch lange nicht durch eigene Wahlentscheidung, aber doch kraft seines Wohnsitzes. Es bestand Übereinstimmung, dass alles, was das Parlament tat, die Zustimmung von jedermann im Lande besaß. Das Parlament, das – noch für lange Zeit nur in königlichem Auftrag – Gesetze für das gesamte Königreich erließ und die königlichen Steuern autorisierte, war eine politische Institution, in der sich die partikularistischen Interessen des Landes trafen und – so jedenfalls die Theorie – zum Gemeinwohl zusammenfanden: Beweis für die Realität der englischen Nation. Die politischen Institutionen Krone und Parlament schufen die englische Staatsnation, Rahmen und Voraussetzung der Kulturnation, die ihrerseits die Staatseinrichtungen legitimierte und festigte. Mit den Institutionen des Staates gewann die Idee der Nation an selbstverständlicher Anschauung; die patriotischen Empfindungen der Engländer mussten sich nicht an Mythen halten und die nationale Einheit in der Imagination entwerfen, sondern konnten sich in der gelassenen Darstellung der politischen Institutionen des Landes äußern: »Sehet nun diesen großen Staat, ein Staat der Zuflucht, das Haus, in dem die Freiheit wohnt, mit starkem Schutz umgebend.« 8
  


  
    Ähnliches gilt auch für andere große westeuropäische Staatswesen. Anders verlief dagegen die Entwicklung in dem europäischen Streifen zwischen Jütland und Sizilien: Von staatlichen Institutionen, an die sich eine Kulturnation anzulehnen vermochte, konnte in Mitteleuropa nicht die Rede sein. Dass sich in diesem Raum nicht zur gleichen Zeit wie im übrigen Europa eine moderne Großmacht entwickeln konnte, hatte mehrere Gründe: kein natürlicher Mittelpunkt, keine natürlichen Grenzen. Das Land zerfloss, war offen nach allen Seiten, zudem in seiner Verkehrsgeographie durch Flüsse 
     und Gebirge zerhackt. Kein anderes Land hat im Laufe seiner Geschichte so viele Hauptstädte gehabt wie Deutschland: Aachen, Speyer, Goslar, Frankfurt, Nürnberg, Prag, Wien, Berlin, Bonn. Und welches die deutschen Grenzen seien, darüber hat es bis zur Gründung des zweiten deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 nie eine klare Antwort gegeben. Gewiss, zu Beginn des 16. Jahrhunderts kam es unter den habsburgischen Kaisern Maximilian I. und vor allem Karl V. zu einem Anlauf, um aus dem transnationalen, eher metaphysischen Gebilde des Heiligen Römischen Reiches so etwas wie einen geschlossenen deutschen Staat zu entwickeln. In der Folgezeit jedoch wurde die deutsche Einheit Opfer von Reformation und Gegenreformation; während in allen anderen Staaten Europas der Kampf zwischen den Konfessionen zugunsten der einen oder der anderen entschieden wurde, blieb er in Deutschland in der Schwebe, versteinerte gewissermaßen im territorialstaatlichen Prinzip des cuius regio, eius religio und überwölbte die territoriale durch die konfessionelle Spaltung – mit Folgen für die politische Kultur der Deutschen, die bis in die Gegenwart hinein sichtbar geblieben sind.
  


  
    Diese Zersplitterung blieb das Prinzip der Verfassung des Heiligen Römischen Reiches, eines Gebildes ohne eigene Staatlichkeit, Organisation und Macht, was alles auf die Territorien und Reichsstädte übergegangen war. Was über die mehr als dreihundert Territorialstaaten und Freien Städte hinaus Einheit stiftete, war das Bewusstsein gemeinsamer Sprache und Kultur – eine Kulturnation also, die jedoch bei weitem nicht den inneren Zusammenhalt der westeuropäischen Kulturnationen besaß, die sich an dauerhafte staatliche Institutionen anlehnen konnten. Ähnliches galt für Italien: Auch hier überdauerte der einzelstaatliche Provinzialismus. Die Italia erudita, das gelehrte Italien, war ähnlich wie Deutschland eine Kulturnation, eine reine Gelehrtenrepublik, fern von jeder gesamtstaatlichen Gestalt.
  


  
    Auch Osteuropa zeigte am Ende des 18. Jahrhunderts typische Strukturen: Hier dominierten die transnationalen Großreiche, die Habsburger Monarchie, das russische Zarenreich und das Osmanische Reich – seit den polnischen Teilungen lässt sich in gewisser Weise auch Preußen hinzuzählen. Hier schlummerte unter dem nivellierenden Druck der Herrenvölker, der Deutschen, Russen und Türken, eine Vielzahl potenzieller Nationalkulturen, denen aber in aller Regel die Eliten fehlten, die in Mittel- und Westeuropa Träger kulturnationaler Identität waren und die auf das Niveau ländlicher Volkskulturen zurückgedrückt waren – darunter solche, die im Gegensatz zu dem Diktum von Karl Marx von den »geschichtslosen Völkern« Osteuropas in der Vergangenheit bereits weit auf dem Weg zu nationaler und kultureller Identität vorangekommen waren, wie etwa Polen, 
     Böhmen, Ungarn oder Serben. Die osteuropäischen Reiche verneinten in ihrer Regierungsweise Individualrechte sowie Rechte nationaler Kollektivindividuen prinzipiell. Sie beruhten vielmehr auf despotischer Machtausübung – gemäß der Erkenntnis Montesquieus, dass große Reiche despotische Autorität erforderten, deren rasche Entschlüsse die weiten Entfernungen auszugleichen hätten, wohingegen die kleinteilige Vielfalt Westeuropas keine unumschränkte Macht ertrage.
  


  
    So bestand Europa, was die Entstehung seiner Nationen anging, aus drei sehr verschiedenen gestalteten Regionen, die mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in das Zeitalter der weltgeschichtlichen Umwälzungen seit Ende des 18. Jahrhunderts eintraten, das wir als die »Achsenzeit« zwischen dem agrarischen, ständisch gegliederten Alteuropa und dem Europa der industriellen Massenzivilisation unserer Gegenwart kennen. Im Verlauf dieser Umwälzung kam die Idee der Nation zu einer völlig neuen revolutionären und revolutionierenden Bedeutung und ergänzte den modernen Staat zum Nationalstaat.
  


  4. Nationalstaaten


  
    Von voll ausgebildeten Nationalstaaten konnte zuerst nur in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, den Niederlanden und Schweden, also in West- und Nordeuropa die Rede sein. Dass hier im frühen 19. Jahrhundert nach den stürmischen Umwälzungen von Revolution und napoleonischen Kriegen bereits weitgehend ausgebildete Nationalstaaten in die Geschichte eintraten, hatte einleuchtende Gründe. In all diesen Fällen gab es seit langem gefestigte, in sich nicht nur politisch-administrativ, sondern auch kulturell geeinte Staatswesen, deren Herrschaftseliten sich bereits seit Jahrhunderten als »Nationen« verstanden hatten. Seit den inneren Umwälzungen der Glorious Revolution in England von 1688 und der großen Revolution in Frankreich von 1789 hatten sich nach und nach diejenigen Bevölkerungsschichten verbreitert, die direkt oder indirekt durch Wahlen oder Plebiszite an der staatlichen Macht teilhatten – mit anderen Worten: Die einstigen »Adelsnationen« hatten sich in »Volksnationen« verwandelt oder waren auf dem Weg dahin. Hier wurde deutlich sichtbar, was auch für das übrige Europa im Großen und Ganzen galt: Die Idee der Nation war die notwendige Antwort auf den Weg Europas in die Moderne; je mehr Menschen politisch bewusst wurden und die Möglichkeit besaßen, sich politisch zu betätigen und sich so am Staat zu beteiligen, umso stärker trat die Nationalidee
     in den Vordergrund. Nation und Demokratie wurden zwei Seiten derselben Medaille, der Nationalstaat erwies sich als zeitgemäßer Rahmen und Garant für Demokratie und Parlamentarismus. Als geistige Väter standen Rousseau und die Verfassungspolitiker der Französischen Revolution ebenso da wie John Locke nach der englischen, der »Glorreichen« Revolution von 1688: Für sie war die Nation die Gemeinschaft der mündig gewordenen Bürger.
  


  
    Anders in Mitteleuropa, also in Deutschland und Italien. Die Zersplitterung dieser Region, die direkte Einflussnahme der europäischen Randmächte auf die Verfassung und Ordnung Mitteleuropas war kein Zufall, sondern logisches Ergebnis der europäischen Staatenordnung. Nur der amorphe Zustand der europäischen Mitte hatte Europa jahrhundertelang in Balance gehalten, undjeder Blick auf die Landkarte zeigte, weshalb: Mitteleuropa, von der Ostsee bis zur Adria und zum Tyrrhenischen Meer, hielt die großen Mächte auseinander, sorgte für Distanz zwischen ihnen und verhinderte unmittelbare Kollisionen. Dieser Raum war diplomatisches Glacis im Frieden, europäisches Kriegstheater im Konfliktfall. Zudem galt es, Machtballungen in der europäischen Mitte zu verhindern, denn wer dieses Gebiet besäße, sei es eine der europäischen Großmächte, sei es eine Macht, die in Mitteleuropa selbst entstünde, könnte im Bündnis mit nur einer weiteren europäischen Macht Herrin Europas werden. Jede Machtballung in Deutschland oder Norditalien wirkte daher wie eine Aufkündigung des europäischen Gleichgewichtes. Die notwendige Folge war die Bildung feindlicher Koalitionen, deren Erfolg umso wahrscheinlicher war, als sich eine mitteleuropäische Hegemonialmacht nach mehreren Seiten zugleich zu behaupten hatte und dabei über keine verteidigungsfähigen natürlichen Grenzen verfügte. Aus diesem Grund galten den europäischen Nachbarn die Selbstständigkeit der deutschen und italienischen Klein- und Kleinststaaten als Garantie der europäischen Freiheit, des Gleichgewichtes der europäischen Staatenwelt und ihrer Existenz. So hatten die Staaten Europas schon im Westfälischen Frieden von 1648 insgesamt das Überleben und die Unabhängigkeit der mehr als 300 deutschen Duodez-Fürstentümer und der Reichsstädte garantiert, und nicht anders sahen die Staatsmänner Englands, Frankreichs, Russlands, Preußens und Österreichs die Situation bei der Neuordnung des Kontinentes auf dem Wiener Kongress. Deshalb wurde Deutschland lediglich zu einem locker gefügten »Deutschen Bund« aus 39 souveränen Staaten und Städten zusammengeschlossen, während die Großmächte für die Staaten Italiens nicht einmal ein Staatenbündnis zuließen.
  


  
    Hier bedurfte es blutiger Einigungskriege unter der Führung der regionalen Hegemonialstaaten Preußen und Piemont, um die nationalstaatliche 
     Einheit herbeizuführen. Für Europa bedeutete die Entstehung des deutschen und des italienischen Nationalstaates Revolution, in eben dem doppelten Sinn, an den die Staatsmänner von 1815 gedacht hatten, als sie in Wien die antirevolutionäre Friedensordnung des Kontinentes beschlossen hatten. Das galt zum einen für das europäische Staatensystem und dessen Balanceprinzip, das auf der Zersplitterung Mitteleuropas beruhte. Die Ratlosigkeit der Kabinette der großen und kleinen Mächte Europas angesichts der nie dagewesenen Machtballung in der Mitte des Kontinentes war groß, in Worte gefasst von dem britischen Oppositionsführer Benjamin Disraeli, der am 9. Februar 1871 vor dem Unterhaus in London erklärte, die Gründung des Deutschen Reiches sei nicht weniger als »die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die Französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts (...). Es gibt keine einzige diplomatische Tradition«, fuhr Disraeli fort, »die nicht hinweggefegt worden ist.« 9
  


  
    Aber nicht nur das Staatensystem Europas war revolutioniert; auch innerhalb der neuen Nationalstaaten war Revolutionäres geschehen: Während in Westeuropa der Staat die Nation verwirklicht hatte, hatte in Mitteleuropa die Nation den Staat verwirklicht. Man hat die Nationalstaatsbildung als »Revolution von oben« beschrieben, als innen- wie außenpolitische Umwälzung durch die führenden Staatsmänner Bismarck und Cavour; Bismarck selbst hat diesen Begriff geprägt.10 Aber im italienischen Fall wird sichtbar, dass tatsächlich – und das war das eigentlich Beunruhigende für die europäischen Mächte – ein enges Zusammenspiel zwischen dem piemontesischen Ministerpräsidenten und den Kräften der »Revolution von unten« stattfand, nicht nur mit den moderati, zu denen Cavour selbst zählte, sondern auch mit den demokratisch-revolutionären Parteigängern Garibaldis und Mazzinis. Auch für Deutschland kann der Weg zur Reichsgründung als Zusammenspiel zwischen Bismarck und der liberalen Nationalbewegung beschrieben werden.
  


  
    Mussten in Mitteleuropa die Nationalstaaten, um mit Bismarck zu reden, »mit Eisen und Blut« verwirklicht werden, so stand die Nationalstaatsidee im Osten Europas vollends quer zur bestehenden politischen Ordnung. Der hauptsächlich slawische Osten des Kontinentes kannte weder national akzentuierte, an Verfassungsgrundsätze und Institutionen gebundene Staatsbildungen wie die des europäischen Westens, noch die bunte Vielfalt der kleinen Territorien in Europas Mitte. Osteuropa war der Boden der großen Reichsbildungen, die sich über eine Vielzahl von Völkerschaften wölbten und diese in ein geschichtsloses Halbdunkel zu drängen suchten. Das polnisch-litauische und das schwedische Großreich waren vergangen, aber das osmanische, das russische und das habsburgische Imperium hatten die Umwälzungen
     der vergangenen Epoche überstanden und ragten in das beginnende Zeitalter der Nationalstaaten hinein. Diese Reiche waren zentralistisch-bürokratisch regiert, despotisch im türkischen und russischen, rechtsstaatlich-etatistisch im österreichischen Fall, dem sich zeitweise die preußische Monarchie mit ihrem hohen Anteil an polnischen Untertanen anschloss. Für sie, die »Gefängnisse der Völker«, war die Idee der Nation in doppelter Hinsicht existenzbedrohend – zum einen widersprach der Gedanke der Volkssouveränität diametral den ganz in der jeweiligen Herrscherpersönlichkeit konzentrierten Machtstrukturen; zum anderen bedrohte die Forderung der unterdrückten Völker nach eigenen Nationalstaaten den Zusammenhalt der osteuropäischen Reiche, denn sie bedeutete nicht, wie in West- und Mitteleuropa, Veränderung am und im Staat, sondern Rebellion gegen den Staat und Sezession. So ist der gesamte osteuropäische Staatengürtel, von Finnland über die baltischen Staaten, Polen, die Tschechoslowakei, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Albanien und Serbien, seit 1829 binnen 100 Jahren durch Abspaltung von Großreichen entstanden. Allerdings gab es ähnliche Fälle auch in Westeuropa – man denke an Belgien, das sich 1831 vom Königreich der Vereinigten Niederlande abtrennte, an Norwegen, das 1905 die Realunion mit Schweden aufkündigte, an Irland, das 1922 aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland ausschied, und an Island, das 1944 seine Union mit Dänemark auflöste.
  


  5. Die Selbstzerstörung Europas


  
    Zu den wesentlichen Ursachen für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der »Urkatastrophe Europas« (Andreas Hillgruber), gehörte ein Geburtsfehler der europäischen Nationalstaaten: Die leitenden Politiker des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts hatten der Versuchung nicht widerstehen können, die nationalbegeisterte öffentliche Meinung für ihre innen- und außenpolitischen Zwecke in Dienst zu nehmen, ob es um die Einigung und innere Konsolidierung der neuen Nationalstaaten Mitteleuropas, um die Überwindung des Schocks der Kriegsniederlage von 1871 im Falle Frankreichs oder um ein innenpolitisch wirksames Druckmittel zur Beförderung der imperialen Ausdehnung wie im Falle Englands und in gewisser Hinsicht auch Russlands ging. Aber das bonapartistische Wagnis Bismarcks, Cavours, Ferrys und Disraelis rächte sich, die plebiszitären Geister des Massennationalismus, die man gerufen hatte, blieben gegenwärtig, nahmen
     die Öffentlichkeit in Beschlag und zwangen den Regierenden die politischen Ziele auf: »Aber sehr häufig, meine Herren«, erklärte der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg am Vorabend des Ersten Weltkrieges vor dem Reichstag, »sind die Kriege nicht von den Regierungen geplant und herbeigeführt worden. Die Völker sind vielfach durch lärmende und fanatisierte Minoritäten in die Kriege hineingetrieben worden. Diese Gefahr besteht noch heute und vielleicht heute in noch höherem Maße als früher, nachdem Öffentlichkeit, Volksstimmung, Agitation an Gewicht und Bedeutung zugenommen haben.«11 Zwei Jahre später war es so weit.
  


  
    Nach dem Kriegsende und den Friedensschlüssen von 1919 hatte sich die europäische Staatenwelt grundlegend geändert. Der totale Krieg hatte den totalen Staat hervorgebracht. Nicht nur in den Krieg führenden, sondern auch in den meisten neutralen Ländern übernahm der Staat die Bewirtschaftung von Rohstoffen und Nahrungsmitteln, meist auch die Kontrolle der kriegswichtigen Produktion. Dazu gehörten die Rüstungsindustrien und deren Zulieferer, aber auch das Verkehrswesen – die erste kriegswirtschaftliche Maßnahme Englands wie auch Frankreichs war die Verstaatlichung der Eisenbahnen. Im Laufe des Krieges gingen die meisten Länder zudem dazu über, die Arbeitsverhältnisse zumindest in kriegswichtigen Bereichen staatlich zu regulieren, die freie Wahl des Arbeitsplatzes und die Koalitionsfreiheit zu beschränken und die Arbeitgeber dazu zu zwingen, gewerkschaftliche Organisationen als Partner zu akzeptieren, um Unruhen in den Rüstungsbetrieben zu vermeiden und die Produktivität zu steigern. Und dann war da der Krieg selbst, die Rekrutierung von Millionen von Männern und der Ersatz an den zivilen Arbeitsplätzen – meist durch Frauen, wodurch Weichen für neue familienrechtliche Regelungen geschaffen wurden. Die Vergabe gewaltiger Staatsaufträge an die Industrie, die Requirierung von Lebensmitteln, Pferden, Fahrzeugen griffen tief in die Wirtschaft ein, und hinzu kam der ungeheure Anstieg der Staatsausgaben, die nicht mehr nur durch langfristige Staatskredite gedeckt werden konnten, sodass der Geldumlauf anstieg; da gleichzeitig die meisten Güter knapp wurden, ergaben sich Preissteigerungen, die wiederum durch staatliche Preis- und Lohndiktate unter Kontrolle gebracht werden mussten.
  


  
    Noch ein weiteres Erbe hatte der Krieg hinterlassen: eine Ideologisierung und Fanatisierung der Öffentlichkeit, wie sie noch nie dagewesen war. Der Krieg war auch ein Propagandakrieg gewesen, der die Menschen daran gewöhnt hatte, das Feld des Politischen in Schwarz und Weiß einzuteilen. Die Ingroup-Outgroup-Mechanismen des Nationalismus hatten während des Krieges zur innenpolitischen Disziplinierung der Staaten gedient; in der 
     nachfolgenden Friedensphase zahlten die europäischen Völker die Zeche. Die berühmte Prophezeiung des britischen Außenministers Sir Edward Grey (1862 bis 1933) bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte sich in einem tieferen Sinn erfüllt, als ihrem Urheber bewusst gewesen war: »Überall in Europa gehen die Lichter aus; solange wir leben, werden wir sie nicht wieder leuchten sehen.«12 Europa war durch das Blutbad des Weltkrieges hindurchgegangen. Anstelle des alten zusammenhängenden ausbalancierten Staatensystems hatte sich eine Vielfalt von Nationalstaaten etabliert, die in gegnerische Bündnisse, Pakte und Abkommen zerfielen; der Völkerbund in Genf stellte sich in den Augen der Verlierer des Weltkrieges, vor allem der beiden Parias der Völkergemeinschaft, Deutschland und Sowjetunion, in erster Linie als Instrument der Siegermächte dar. Kaum eine Grenze, die nicht umstritten war; die Idee der Revanche, der Revision der Pariser Friedensverträge von 1919 herrschte nicht allein bei den Verlierern, sondern auch bei einer Anzahl von Siegern, die sich für zu kurz gekommen hielten: Der Weltkrieg war suspendiert, aber war er schon beendet?
  


  
    Auf die latent-bedrohliche Bürgerkriegssituation Europas in der Zwischenkriegszeit bot sich dieselbe Antwort an, die schon einmal, im 16. und 17. Jahrhundert, dem europäischen Bürger- und Konfessionskrieg ein Ende gesetzt hatte: der starke Staat, damals der des Absolutismus, nunmehr in seiner zeitgemäßen Variante des autoritären, wenn nicht totalitären Nationalstaates, wie ihn die Theoretiker des integralen Nationalismus im fin de siècle bereits erdacht hatten; der starke Staat, der seine gesellschaftliche Konfiguration in der Mobilisierung der nationalistischen, imperialistischen und militaristischen Massenorganisationen der Vorkriegszeit gefunden hatte, der in den Materialschlachten des Krieges und im Kriegssozialismus seine Bestätigung erlebt hatte und der sich jetzt als das Heilmittel eines nachliberalen, aus der Balance geratenen, schwer kranken Europas anbot. Die Epoche des totalen Staates war angebrochen.
  


  
    Jetzt war eine Zeit der starken Männer und der nationalen Konzentration gekommen – Italiens Benito Mussolini stand dabei als ein Diktator, den in den ersten Jahren seines Regimes selbst Liberale offen bewunderten, vor jedermanns Augen. Mussolini war der erste europäische Diktator, sieht man von Lenins Herrschaft in Russland ab, aber nicht der Einzige. Auf seinen Griff nach der Macht in Rom 1922 war eine ununterbrochene Reihe von autoritären Umstürzen gefolgt – 1923 in Bulgarien, Spanien und der Türkei, 1925 in Albanien, 1926 in Polen, Portugal und Litauen, 1929 in Jugoslawien und 1930 in Rumänien. Auf die Machtergreifung Hitlers 1933 folgte noch im selben Jahr die Errichtung des Dollfuß-Regimes in Österreich, 1934 wurden Estland und Lettland Diktaturen, 1936 Griechenland 
     und Spanien. Von den 28 europäischen Staaten waren 1939 nur noch elf demokratisch verfasst.
  


  
    Dabei ist die Sowjetunion mitgezählt, die nach dem Ausbleiben der Weltrevolution mit Stalins Formel vom »Sozialismus in einem Lande« den eigenen, nationalen Weg zum Sozialismus erklärte und später im Zweiten Weltkrieg den Kampf gegen Hitler-Deutschland als »Großen Vaterländischen Krieg« führte, insofern also ebenfalls ein diktatorisches Regime, das auf nationale Integration setzte. Die Sowjetunion und ihr feindliches Gegenüber im Lager der autoritären und faschistischen Diktaturen fußten zwar auf teilweise gegensätzlichen Ideologien, waren sich aber ähnlich, was die wesentlichen Merkmale realer staatlicher Verfassung anging: Sie alle besaßen eine offizielle, in ihrem Geltungsanspruch totalitäre Ideologie, eine zentralisierte Massenbewegung als Einheitspartei, weiterhin die totale Kontrolle aller Zwangs- und Kommunikationsmittel und schließlich die bürokratische Kontrolle der Wirtschaft mittels Dirigismus, Sozialisierung und Verstaatlichung.
  


  6. Ist der Nationalstaat überwunden?


  
    In Hitlers »Drittem Reich« hat sich gezeigt, wozu der totale Nationalstaat fähig ist, wenn er mit äußerster Konsequenz zu Ende gedacht wird. Das war ganz folgerichtig, denn es lag von Anfang an in der Idee der Nation, sich durch den Feind zu definieren, zu bestätigen und zu rechtfertigen – nationales Selbstbild und Feindbild sind zwei Seiten derselben Medaille. Mit der Totalisierung des Nationalen, seiner Absolutsetzung und Heiligung im integralen Nationalismus und Faschismus und erst recht in dessen letzter und konsequentester Übersteigerung, dem deutschen Nationalsozialismus, wuchs auch der Feind ins Absolute und damit der Krieg, der seit 1939 aus allen Grenzen heraustrat, welche die europäische Zivilisation bisher gezogen hatte.
  


  
    Das war eine Erfahrung, die das bisher so erfolgreiche Konzept des Nationalstaates nach Kriegsende relativierte und die Suche nach überstaatlichen Alternativen beflügelte. Einschneidender war allerdings die Teilung Europas im Rahmen der amerikanischen und sowjetischen Welthegemonie. Der Druck der jeweiligen Gegenseite auf das eigene Lager ließ den Hang zur nationalstaatlichen Exklusivität schwinden. Es kam hinzu, dass nach der Explosion der Atombombe über Hiroshima am 6. August 1945 und der ersten sowjetischen Atombombe im August 1949 staatliche Souveränität neu definiert
     wurde – Handlungsfreiheit im Ernstfall schienen künftig nur noch die Nuklearmächte zu besitzen, während die Souveränität der Staaten Europas allenfalls von der jeweiligen Vormacht abgeleitet war, welche ihren Nuklearschirm über ihrer Interessensphäre aufspannte und die inneren politischen, ideologischen sowie wirtschaftlichen Verhältnisse diktierte, die unter diesem Schirm herrschen sollten. Der traditionelle Selbstbestimmungsanspruch der Nationalstaaten wurde von der bipolaren Politik überlagert, die militärisch, ideologisch und ökonomisch dominierte.
  


  
    Innerhalb des sowjetischen Machtbereiches bis zu seinem Zusammenbruch Ende der Achtzigerjahre galt »Nationalismus« als gefährliche politische »Rechtsabweichung«; die pax sovietica beruhte auf dem Prinzip des »proletarischen Internationalismus«, wie es in der Breschnew-Doktrin anlässlich des Einmarsches sowjetischer Truppen in die Tschechoslowakei 1968 definiert wurde. Für die Westeuropäer dagegen schien der Nationalstaat in der langen Nachkriegszeit schon fast überwunden. Die wirtschaftspolitische Integration vertiefte sich Schritt für Schritt, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ursprünglich ein Verein von sechs Staaten – Frankreich, Italien, Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg – erweiterte sich um Großbritannien, Irland, Dänemark, Spanien, Portugal, Griechenland, Österreich, Schweden und Finnland. Am Horizont winkte ein unklares politisches Gebilde namens »Vereinigte Staaten von Europa«, eine defensive Idee, entstanden aus Kommunismus-Furcht und Anschmiegsamkeit an die westliche Hegemonialmacht. Dass die Einigung Westeuropas auf völlig anderen Voraussetzungen beruhte als die der Vereinigten Staaten von Amerika 200 Jahre zuvor, wurde selten gesehen; de Gaulles »Europa der Vaterländer« besaß gerade wegen seines realistischen Ansatzes außerhalb Frankreichs wenige Anhänger.
  


  
    Die Einigung des freien Teiles des Kontinentes schien greifbar nahe zu sein, und es gehört zu den größten Enttäuschungen der Nachkriegszeit, dass trotz beachtlicher wirtschaftlicher und politischer Integrationserfolge das Prinzip des Nationalstaates unerschütterlich seine Rechte behauptet hat. Und dies umso mehr, als wir heute vor einer Wiederkehr Europas stehen, mit der auch manches wiederkehrt, was bisher mitsamt Alteuropa dem Untergang geweiht schien. Man muss weit in die Geschichte zurückblicken, um einen Moment zu finden, in dem die Lage Europas so ungewiss, die Zukunft des Kontinentes so offen schien wie heute. Fast über Nacht finden wir uns in einer dramatisch veränderten Welt, aus der jahrzehntealte Orientierungsgewissheiten geschwunden sind. Der Eiserne Vorhang, der fast ein halbes Jahrhundert lang den letzten Bezug aller europäischen Politik gebildet hat, ist gefallen, der Geist von Jalta hat sich aus Europa zurückgezogen.
  


  
    Kaum war der Druck der Sowjetarmee geschwunden, da stellte Weißrussland Gebietsansprüche an Litauen, zerfiel die kleine Moldau-Republik in Nationalitätenkämpfen, kam es in Siebenbürgen zu blutigen Kämpfen zwischen Rumänen und Ungarn, zerbrach der jugoslawische Vielvölkerstaat im Krieg zwischen Serben, Kroaten, Slowenen und Albanern. Schon vor einigen Jahren sagte Václav Havel voraus, dass die jugoslawische Tragödie im postkommunistischen Europa überall erneut geschehen könne. Nach Jahrzehnten einer fatalen Unterschätzung von Nation und Nationalbewusstsein trifft die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der nationale und partikularistische Bewegungen auftreten, westliche Beobachter wie ein Kulturschock. Selbst eine der verbreitetsten westlichen Annahmen scheint widerlegt: dass der dringende Bedarf an westlichem Kapital und westlichen Investitionen ausreichenden Druck auf osteuropäische Staaten ausüben werde, um nationalistische Ambitionen zu schwächen und sich auf friedliche Weise westlichen Demokratiemodellen anzunähern. In Krisenzeiten können nationale Gefühle sogar stärker sein als ökonomische Interessen. Wir sehen das in unserer Nachbarschaft, im Fall deutscher Investitionen in Tschechien oder in Polen. Tatsächlich hat die relativ starke deutsche Präsenz in beiden Staaten nationalistischen Argumenten Auftrieb gegeben, die sich schädlich auf den Aufbau einer Marktwirtschaft und sogar auf liberale politische Reformen auswirken. Es gibt starke und – angesichts historischer Erinnerungen – auch verständliche Befürchtungen in Polen wie in Tschechien, dass Deutschland seine ökonomische Stärke nutzen könne, um zukünftig die nationalen Eigeninteressen dieser beiden Staaten zu beeinträchtigen.
  


  
    Francis Fukuyamas Prophetie vom »Ende der Geschichte« und vom Sieg der westlichen Demokratie über einen »zahnlosen und unbedeutenden europäischen Nationalismus«13, wie er es nennt, ist offensichtlich überholt. Zur gleichen Zeit erwachen auch in Westeuropa nationale und regionale Ambitionen, die den Prozess der europäischen Einigung bedrohen – wir haben das zuletzt in der dänischen Reaktion auf Maastricht und in der irischen Reaktion auf Nizza erlebt. Wie sollte die Europäische Gemeinschaft ein gemeinsames politisches Konzept gegenüber Osteuropa entwickeln, wenn sich die alten westlichen zentralisierten Staatswesen selbst mit Unabhängigkeits- oder wenigstens Autonomieforderungen seitens ihrer eigenen nationalen Minderheiten konfrontiert sehen? Die gemeinsame europäische Antwort auf die Jugoslawienkatastrophe ist vor allem wegen der innenpolitischen Probleme ausgeblieben, die sich für Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien mit Irland, Korsika, Katalonien und Südtirol ergeben.
  


  
    Gleichzeitig lockern sich die engen sicherheitspolitischen Verbindungen Westeuropas. Angesichts der deutschen Einheit und der unterschiedlichen 
     nationalen Sicherheitsinteressen, wie sie bereits vor dem Hintergrund des Golf-Krieges sichtbar wurden, tauchen mögliche Bündniskonstellationen aus dem Abgrund der Geschichte unseres Kontinentes auf, die man längst für historisch überwunden gehalten hatte: Der polnische Ministerpräsident beschwört in Paris die alte Freundschaft Polens mit Frankreich, in Planspielen des Londoner Foreign Office feiert die britisch-französische entente cordiale gespenstische Auferstehung und die Chimäre eines erneuten deutschrussischen Bündnisses erschreckt die Leser westeuropäischer Feuilletons. Die öffentlichen Reaktionen auf die Konferenzen von Maastricht und Nizza und zuletzt die gescheiterten Referenden zur EU-Verfassung in Frankreich und den Niederlanden haben bewiesen, dass nicht nur die Eigeninteressen der beteiligten westeuropäischen Staaten, sondern auch in den Gesellschaften verwurzelte Traditionen und Instinkte immer noch stark genug sind, um den Prozess der europäischen Integration nachhaltig zu verlangsamen.
  


  
    Keine Frage: Das Gift des Massennationalismus, an dem Europa schon einmal fast zugrunde gegangen ist, wirkt immer noch nach. Aber es wäre falsch, dieses Ferment ausschließlich von seiner zerstörerischen Seite aus zu betrachten. Ohne die einigende und mobilisierende Kraft des Nationalismus in den osteuropäischen Ländern wäre die Befreiung vom Kommunismus kaum möglich gewesen. Nationale Selbstbestimmung und der Wechsel von der leninistischen Klassenkampf-Ideologie zum nationalen Grundkonsens stellten das einzige gemeinsame Band dar, das die vielen verschiedenen Gruppen und Interessen in diesen Ländern einigte. In einer Zeit, in der die traditionellen religiösen Glaubensformen ihre Wirkung verloren haben, gibt die Idee der Nation den Menschen im Kampf gegen fremde und despotische Herrschaft nach wie vor einen neuen Glauben und neue Ziele, die ihnen befriedigend, glaubwürdig und sinnvoll erscheinen.
  


  
    Nicht die Teilung in Nationen gefährdet Europa, sondern der Drang zu Nationalstaaten für alle noch so kleinen Nationalitäten, in denen die unerfüllbare und chimärische Einheit von Nation, Sprache und Staatsgebiet herbeigeführt werden soll. Die Unmöglichkeit dieses Projektes in der Enge Europas wird zudem noch potenziert durch das Erbe der romantischen Nationalidee Herders oder Fichtes, die sich nicht auf Institutionen und Verfassungen, auf Volkssouveränität und Menschenrechte berief, sondern auf die Geschichte, auf die Sprache, auf die Kultur und das gemeinsame Blut, das in den Adern eines Volkes seit Urzeiten fließe und seine Einheit über die Jahrtausende hinweg verbürge. Dieses Konzept von Nation, das in Mittel-und Osteuropa stärker als die einigende Kraft liberaler und demokratischer Überzeugungen war und oft noch ist, macht Nationalismus erst eigentlich zur zerstörerischen Gefahr für Europa; der Weg der deutschen Geschichte 
     im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gebahnt von der Idee der mystischen Blutseinheit des deutschen Volkes, die den Zusammenschluss aller Deutschen in einem Staat gebiete, musste deshalb unweigerlich 1945 im Höllensturz des ersten deutschen Nationalstaates enden. Wie Recht hatte doch Ernest Renan gehabt, der 1870, nach der völkisch und historisch begründeten Annexion Elsass-Lothringens durch das Deutsche Reich, einem deutschen Kollegen geschrieben hatte: »An die Stelle von Maßstäben liberaler Politik habt ihr in der Welt solche ethnographischer und archäologischer Politik errichtet. Diese Politik wird euch zum Verhängnis werden (...). Was werdet ihr sagen, wenn eines Tages die Slawen kommen und das eigentliche Preußen, Pommern, Schlesien, Berlin beanspruchen, weil deren Namen slawisch sind, wenn sie an dem Oderufer tun, was ihr jetzt am Moselufer tut, wenn sie an Hand der Landkarte auf Dörfer hinweisen, die einst von slawischen Stämmen bevölkert waren? (...) Deutschland hat ein übermütiges Pferd bestiegen, das es hintragen wird, wohin es nicht will.«14
  


  
    Genau so musste es kommen; aber trotz der Lektion von 1945 scheint es, als habe Europa nichts gelernt. Die Kriege und Konflikte Osteuropas werden nach wie vor historisch und ethnisch legitimiert, ob es um die Unterdrückung der albanischen Bevölkerung im Kosovo geht, wo die Schicksalsschlacht auf dem Amselfeld von 1389 angeblich unsterbliche serbische Rechte begründet hat, oder um die Blockade Mazedoniens durch Griechenland, weil Griechenland das Erbe des makedonischen Reiches Philipps II. und Alexanders des Großen für sich allein beansprucht – dabei ist selbst die kulturelle Kontinuität zwischen dem alten Hellas und dem modernen griechischen Staatswesen durchaus zweifelhaft.
  


  
    Dass das zerstörerische Prinzip der Ethnokratie, des Primates des durch Blutsbande geeinten Volkes, die Demokratie immer noch bedrohen und Europa in neue, schwere Bewährungsproben stürzen kann, beweist der schaurige Massenmord im zerfallenen Jugoslawien. Nicht die Idee der Nation muss in Europa überwunden werden, sondern die Fiktion der schicksalhaften, objektiven und unentrinnbaren Einheit von Volk, Nation, Geschichte, Sprache und Staat. Angesichts der Unmöglichkeit, dieses Vorhaben in der Enge Europas ohne Krieg und dauerhafte Unterdrückung, ohne »ethnische Säuberungen« und Massenmord zu verwirklichen, hat diese Fiktion immer wieder zu der Massenneurose des integralen Nationalismus geführt, zu dem Glauben, dass die Nation den höchsten Wert einer Gemeinschaft darstellen und dass diese Gemeinschaft sich im ethnisch einheitlichen Nationalstaat offenbaren müsse.
  


  
    Der Blick auf die Wirklichkeit zumindest West-Europas macht im Übrigen sichtbar, dass der Nationalstaat auf manchen Ebenen überholt ist. Von 
     der Notwendigkeit weit ausgreifender Wirtschaftsräume über Fragen der Verteidigung und der Verbrechensbekämpfung, der Organisation der Verkehrs- und Kommunikationsnetze bis zu den Umweltproblemen haben sich staatliche Institutionen mittlerweile als zu begrenzt erwiesen. Der Nationalstaat, der im vergangenen Jahrhundert als Gehäuse der entstehenden Industriegesellschaft und als Regelmechanismus für deren Konflikte unvermeidlich war, der darüber hinaus den einzigen Rahmen für demokratische Institutionen und Verfassungen bildete, kann heute die Bedürfnisse der Menschen allein nicht mehr zufrieden stellen; andere, weiträumigere Ordnungen müssen hinzutreten.
  


  
    Und welchen Zweck sollen Staatsgrenzen innerhalb Europas noch haben, wenn die Verfassungsordnungen und die Wirtschaftssysteme einander immer ähnlicher werden? Was bedeutet noch die deutsch-polnische Grenze, wenn Deutsche und Polen hüben wie drüben unter ähnlichen Umständen leben und arbeiten können? Was schon seit langem für die eidgenössischen, elsässischen und badischen Alemannen, was für die dänischen und deutschen Schleswiger gilt, kann auch Wirklichkeit für die deutschen und die polnischen Schlesier, die österreichischen und die slowenischen Kärntner, die griechischen und die jugoslawischen Makedonen, die spanischen und französischen Basken werden: Die kulturelle und wirtschaftliche Einheit der Region kann stärker sein als die trennende Staatsgrenze. Der Nationalstaat ist weniger wichtig geworden; er ist aber noch nicht überflüssig, denn viele seiner politischen und rechtlichen Einrichtungen, von den Verfassungs- und Rechtsordnungen bis zu den Verwaltungsorganisationen, sind bisher durch nichts ersetzt. Nur der nationalstaatliche Rahmen ist bisher imstande, eine schützende Hülle für demokratische und freiheitliche Institutionen zu sein.
  


  
    Ebenso wenig wie der Nationalstaat sind die Nationen selbst überwunden. Der Glaube überzeugter Europäer der Vierziger- und Fünfzigerjahre, die Nationen seien lediglich Folge einer überholten Ideologie und könnten beliebig abgeschafft werden, zerschellte an der Realität der bestehenden politischen, mehr aber noch der geistigen Strukturen Europas: Die europäischen Nationen, zu Anfang des 19. Jahrhunderts noch utopische Gebilde, erweisen sich in der Gegenwart als lebendige kulturelle und geistige Wesen, mehr noch, als Ausdruck jener Pluralität, ohne die Europa sein Wesen verlieren müsste. Robert Schuman, Lothringer von Geburt, Initiator der Montanunion und Vorkämpfer des europäischen Zusammenschlusses, hat bereits in den Fünfzigerjahren deutlicher als viele andere seiner Generation gesehen, dass Europa sich nicht ohne weiteres von seiner Geschichte verabschieden kann: »Die politischen Grenzen waren das Ergebnis einer ehrwürdigen 
     historischen und ethnischen Entwicklung, eines langen Strebens nach nationaler Einheit; sie abzuschaffen, käme gewiss niemand in den Sinn. Früher wurden sie durch gewaltsame Eroberungen oder einträgliche Heiraten verschoben. Heute genügt es, sie zu entwerten. Unsere europäischen Grenzen sollten den Austausch von Gedanken, Personen und Gütern immer weniger beschränken. Über den veralteten Nationalismen soll in Zukunft das Gefühl der Solidarität der Nationen stehen. Verdienst der Nationalismen war es, den Staaten eine Tradition und eine solide innere Struktur zu geben. Auf diesem alten Unterbau muss ein neues Stockwerk errichtet werden. Das Überstaatliche wird auf nationaler Grundlage beruhen. Somit wird die ruhmreiche Vergangenheit nicht verleugnet, die nationalen Energien werden sich aber durch ihre gemeinsame Verwendung im Dienst der überstaatlichen Gemeinschaft neu entfalten.«15
  


  
    Wenn es eine Lehre gibt, die sich aus den zahlreichen Rückschlägen der europäischen Einigungsbemühungen herauskristallisiert, so die, dass die europäische Einigung nur mit, nicht gegen die Nationen und ihre legitimen Eigenheiten vor sich gehen kann, wie auch die Nationen ihrerseits zu lernen beginnen, dass sie keineswegs »eins und unteilbar« sind, sondern dass sie sich aus einer Vielzahl von ethnischen, sprachlichen und regionalen Einheiten zusammensetzen. Als Stufe nach Europa ist der Nationalstaat noch nicht überwunden; wir brauchen ihn noch, doch Ziel und Zweck alles Politischen ist er längst nicht mehr.
  


  
    Die dauerhafte Einheit der Vielfalt – das ist nicht durch einen zentralistischen, mit allen modernen Machtbefugnissen ausgestatteten Einheitsstaat zu verwirklichen, wie er in der heutigen Brüsseler Kommission mit ihren weitreichenden wirtschaftspolitischen Kompetenzen bereits vorgegeben zu sein scheint. Dauerhaft kann eine europäische Verfassung nur sein, wenn sie mit den Nationen, ihrer langen Geschichte, ihren Sprachen und ihren Staaten rechnet. Zudem sind da die Regionen und Länder, meist ebenfalls aus langen Traditionen erwachsen und zu Heimaten geworden, den Herzen der Menschen besonders nah. Und da sind die Gemeinden, in denen sich das überschaubare alltägliche Leben und die nahe liegenden Entscheidungen abspielen.
  


  
    All dies kann nur zu einem Ganzen zusammengefügt werden, wenn das künftige Europa im Geist der Subsidiarität errichtet wird, wie dies beispielsweise Joseph Rovan vorschlägt: Ein verhältnismäßig lockeres Staatengebilde aus mehreren politischen Etagen, »in dem nur das an die nächsthöhere Etage abgegeben werden darf, was auf den unteren nicht erledigt werden kann«16. Hier kann das Beispiel der deutschen Verfassungsgeschichte Vorbilder liefern, von der kommunalen Selbstverwaltung über das föderalistische Prinzip 
     bis zu der Einrichtung des Staatsvertrages zwischen den Ländern, der in einem Vereinigten Europa sowohl zwischen den Nationalstaaten als auch zwischen den Regionen abgeschlossen werden könnte. Die europäischen Staats- und Regierungschefs als gemeinsames Oberhaupt, eine aus wenigen Ministern zusammengesetzte europäische Regierung, ein europäischer Bundesrat, in dem die Staaten, vielleicht auch die Regionen vertreten wären, und der das legislative Gegengewicht zum gesamteuropäischen Parlament bildete – alles Figuren, die hier nur knapp umrissen werden sollen, die aber dem Kenner der deutschen Verfassungsgeschichte vertraut sind: Erfahrungen der deutschen Vergangenheit, die Europa reicher machen könnten – wären da nicht die historischen Erfahrungen der übrigen europäischen Staaten, die es den Deutschen angeraten sein lassen, sich mit guten Ratschlägen zurückzuhalten.
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  Das politische System der EU


  
    Trotz langjähriger und intensiver Kontroversen um die Europäische Union ist eine Erkenntnis Allgemeingut: Diese seltsam anmutende Konstruktion ist für die Staaten wie auch für jeden Bürger Europas von wachsender tagtäglicher Bedeutung. Die Organe der EU treffen verbindliche Entscheidungen, die in zunehmendem Maße wesentliche Bereiche des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenlebens regeln: Qualitätsnormen für Nahrungsmittel und Einfuhrregeln für Bananen sind ebenso wie die Freizügigkeit bei der Wahl des Studienortes für Studenten und die Förderung des landwirtschaftlichen Sektors Gegenstand gemeinschaftlicher Rechtsakte. Seit dem 1. Januar 2002 ist der Euro das einzig gültige Zahlungsmittel – zumindest in der Eurozone der zwölf beteiligten Staaten. In internationalen Organisationen wie bei Krisen im regionalen Umfeld Europas sprechen Vertreter der Union – wenn auch nicht immer erfolgreich – im Namen aller Mitgliedstaaten. Außerdem werden gemeinsame militärische und zivile Krisenreaktionskräfte aufgebaut. Auch die Bekämpfung der internationalen Kriminalität und eine gemeinsame Einwanderungspolitik stehen hoch auf der Tagesordnung der Unionspolitik. »Brüssel« wird so zu einem wesentlichen Teil unseres politischen Lebens, der zunehmend Aufmerksamkeit verlangt und auch erhält.
  


  
    Dieses Integrationswerk hat insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten erheblich an Gewicht gewonnen. Seit Mitte der 1980er Jahre haben die Regierungschefs und Parlamente der Mitgliedstaaten in der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA; 1987 in Kraft getreten), im Maastrichter Vertrag über die Europäische Union (1993 in Kraft getreten), im Amsterdamer Vertrag (1999 in Kraft getreten) und im Vertrag von Nizza (2003 in Kraft getreten) zentrale Sektoren staatlichen Handelns als Aufgaben der EU definiert sowie die Rolle von Institutionen und Verfahren in der Bearbeitung dieser Politikbereiche festgelegt und immer wieder ergänzt und revidiert.
  


  
    Das politische System der Union ist jedoch noch immer nicht festgeschrieben, sondern unterliegt einem beträchtlichen Wandel, der durch das Wechselspiel zwischen Erweiterung und Vertiefung geprägt ist. Ausgehend von sechs Gründungsstaaten ist die EU 2004 auf 25 Mitglieder angewachsen.
     Die Zahl der Unionsbürger wird mit den weiteren zehn Neumitgliedern (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern) einschließlich Bulgarien und Rumänien, mit denen die Beitrittsverhandlungen im Frühjahr 2005 abgeschlossen wurden, ausgenommen der Türkei, auf 475 Mio. ansteigen.
  


  
    Angesichts der Erweiterung besteht auch im Hinblick auf die konstitutionelle Vertiefung fortdauernder Reformbedarf und Gestaltungswille. 2003 hat der vom Europäischen Rat 2001 einberufene »Europäische Konvent zur Zukunft Europas« den Entwurf »eines Vertrags über eine Verfassung für Europa«1 vorgelegt, der das bestehende Vertragswerk wesentlich ergänzen und umstrukturieren soll. Unabhängig von der rechtlichen Umsetzung dieses Verfassungsvertrages werden die dort beschlossenen Bestimmungen die Diskussion um die institutionelle Ausgestaltung des zukünftigen Europas auch weiterhin prägen. Die Beschreibung, Analyse und Bewertung der Europäischen Union wird nicht nur wichtiger, sie wird auch immer schwieriger. Der wachsenden Bedeutung des EU-Systems steht gleichzeitig eine Zunahme an Komplexität gegenüber, die diese Aufgabe zu einer beträchtlichen Herausforderung für alle Betroffenen und Beteiligten werden lässt.
  


  
    Mit der Ausdehnung der gemeinsam behandelten Politikfelder haben die Vertragsarchitekten auch die Rolle der Institutionen und die Verfahren erheblich ausgebaut und weiter differenziert. Der Vertrag von Nizza hat, wie die Vertragsänderungen zuvor, die prozedurale Vielfalt erneut erhöht und einzelne Abläufe – so etwa die Verfahren der qualifizierten Mehrheit im Rat – noch weniger nachvollziehbar gestaltet. Zudem wird auch die Aufgaben-und Kompetenzverteilung zwischen der nationalen und der europäischen Ebene unverständlicher. So werden sowohl horizontal zwischen den EU-Organen als auch vertikal zwischen den Mitgliedstaaten und der Union politische Zuständigkeiten vermischt. Dieser Prozess entwickelt eine Eigendynamik, die schwierig zu verstehen ist und damit keine eindeutige Zuweisung von politischer Verantwortung zulässt.
  


  
    Der am 29. Oktober 2004 unterzeichnete Verfassungsvertrag (WE) bietet in einigen Artikeln, so z. B. in der vertikalen Zuständigkeitsverteilung (siehe Artikel I-12 ff. WE), eine deutliche Verbesserung der immer wieder geforderten Transparenz; in anderen Regelungen, so bei zentralen Veränderungen der institutionellen Architektur und bei unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten, setzt der Verfassungsvertrag den Trend zu einer Komplexität steigernden Fusionierung fort. 2
  


  
    Zur Vereinfachung der Darstellung werden die Zuständigkeiten der Union und die entsprechenden Verfahren bisher häufig mit dem Bild eines Tempels mit drei Säulen erfasst. Auch wenn der Konvent diese Struktur 
     auflösen will, so werden politikfeldspezifische Regeln dennoch in dem vorgelegten Verfassungsvertrag weiterleben.
  


  
    Abb. 1: Das EU-System als Tempelkonstruktion
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    Wie in anderen politischen Systemen sind die (Vertrags-)Organe von zentraler Bedeutung. Sie bilden den »einheitlichen institutionellen Rahmen« der Drei-Säulen-Konstruktion der EU (Artikel 3 EU-Vertrag), in dem die Akteure mehrerer Ebenen nach unterschiedlichen Verfahren – supranational bzw. intergouvernemental – verbindliche Entscheidungen über den Einsatz (quasi-)staatlicher Handlungsinstrumente vorbereiten, treffen, durchführen und kontrollieren. Die Institutionen- und Verfahrenslehre der EU, häufig als technisch-legalistisch gescholten, stellt somit einen wesentlichen Zugang zum Verständnis der EU dar.
  


  
    Hilfreich und notwendig sind deshalb sowohl ein grundlegendes Verständnis der Aufgaben und Funktionen sowie des Innenlebens der jeweiligen Organe als auch die Kenntnis wesentlicher Verfahren zwischen den EU-Institutionen. Die institutionelle und prozedurale Konfiguration baut dabei weder auf einem eindeutigen Konstruktionsplan auf, noch ist sie eindeutig mit bestehenden nationalen Systemen zu vergleichen. Die Darstellung entspricht der Auflistung im Unionsvertrag (Artikel 4 EU-Vertrag) und im EG-Vertrag (Artikel 7 EG-Vertrag) und ähnelt Artikel I-19 VVE. Sie lässt auch ein deutliches Spannungsverhältnis in und zwischen den Organen erkennen.
  


  l. Institutionen der EU


  l.l Der Europäische Rat


  
    Keine andere Institution hat die westeuropäische Politik seit den 1970er Jahren so nachhaltig geprägt wie der Europäische Rat. Zunächst get durch eine Regierungsvereinbarung der Gipfelkonferenz von Paris 1974, ist der Europäische Rat seit dem Maastrichter Vertrag im Abschnitt zu den »Gemeinsamen Bestimmungen« (Artikel 4 EU-Vertrag) oberhalb der Europäischen Gemeinschaft und damit außerhalb der konstitutionellen »checks and balances« durch das Europäische Parlament und den Europäischen Gerichtshof angesiedelt. Nach Artikel 4 EU-Vertrag »gibt der Europäische Rat der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung fest«. Der Umfang und die Intensität der tatsächlichen Aktivitäten und Funktionen sind – gegenüber dieser offiziellen Aufgabenzuweisung – erheblich breiter und differenzierter.
  


  
    Mit Blick auf die Bedeutung für die EU und für Europa insgesamt ist zunächst die Rolle des Europäischen Rates als konstitutioneller Architekt und Bauherr zu nennen. Mit seinen Entscheidungen zur Erweiterung und Vertiefung der EU hat der Europäische Rat die Union in den vergangenen 30 Jahren in wesentlichen Grundzügen gestaltet. Von der Gipfelkonferenz 1969 in Den Haag, die zur Gründung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit als Vorläufer der GASP führte, bis hin zur Verabschiedung der wesentlichen Elemente der Vertragsrevisionen und Ergänzungen von Amsterdam und Nizza haben die Staats- und Regierungschefs immer wieder Probleme Westeuropas als gemeinsame Aufgaben für die EU/EG definiert und die Art und Weise ihrer Behandlung festgelegt. Zu diesen konstitutionellen
     Festlegungen für das EU-System gehören auch die politischen Entscheidungen der Regierungschefs zu mehreren Beitrittswellen – so etwa bei der Gipfelkonferenz von Kopenhagen 2002, welche die Erweiterung der Union um zehn weitere Staaten beschloss.
  


  
    Eine zweite Grundfunktion des Europäischen Rates liegt in der Verabschiedung von allgemeinen Leitlinien in wirtschaftlichen und sozialpolitischen Fragen sowie von außenpolitisch als besonders wichtig eingestuften Erklärungen. Zu fast allen Entwicklungen in der internationalen Politik in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren – so zu Südafrika, dem Nahen Osten, zur Auflösung der Sowjetunion und zum ehemaligen Jugoslawien – liegen Stellungnahmen oder seit 1999 auch »Strategien« des Europäischen Rates vor. Auch zu den Folgen des 11. September 2001 und zum zweiten Irak-Krieg hat der Europäische Rat Erklärungen verabschiedet, die jedoch teilweise für das Krisenmanagement zwischen den europäischen Staaten nicht von Bedeutung waren.3 Zur Innen- und Justizpolitik haben die Regierungschefs ebenfalls immer wieder umfassende Programme verabschiedet und bestimmende Leitlinien vorgegeben.4
  


  
    Von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der EG war die Funktion des Europäischen Rates als »oberste Kontroll- und Berufungsinstanz«, die in Eigendefinitionen nicht oder nur als nachgeordnet behandelt wird. Der Europäische Rat ist insbesondere bei strittigen finanziellen und institutionellen Fragen zum zentralen »Entscheidungsgremium« der Gemeinschaft geworden, auch wenn er in keinem Fall rechtsverbindliche Beschlüsse für die EG selbst verabschiedet hat. Zu dieser Überwachungsfunktion gehört auch, dass sich die Regierungschefs selbst die Aufgabe gestellt haben, die Entwicklungen der Union in zentralen Bereichen regelmäßig zu prüfen – so etwa bei der Beschäftigungspolitik (Artikel 128 EG-Vertrag).
  


  
    Die Mitglieder des Europäischen Rates (Artikel 4 EU-Vertrag) rekrutieren sich aus den – nach dem jeweiligen nationalen Verfassungsverständnis – obersten politischen Entscheidungsträgern der Mitgliedstaaten: Neben Regierungschefs, Ministerpräsidenten, Kanzler und Premierminister treten im französischen und finnischen Fall die Staatspräsidenten. Zu den Mitgliedern des Europäischen Rates gehört auch der Präsident der Europäischen Kommission. Unterstützt werden sie von den Außenministern und einem Mitglied der Kommission.
  


  
    Die Entscheidungsprozesse innerhalb des Europäischen Rates sind von mehreren durchgängig beobachtbaren Charakteristika geprägt. Ein wesentliches Element ist das Schnüren von Verhandlungspaketen: Nur die Staats-und Regierungschefs können die Forderungen und Konzessionen von Mitgliedstaaten aus mehreren Politikbereichen gegenseitig verrechnen. Jedoch 
     brauchen auch sie dazu jeweils erhebliche Zeit und Mühen, wie der teilweise dramatische Ablauf der Sitzungen des Europäischen Rates in Nizza erneut belegte.
  


  
    Bei diesen Gipfelverhandlungen müssen sich die Staats- und Regierungschefs – entgegen ihrem ursprünglichen Selbstverständnis – intensiv mit konkreten Formulierungen auseinander setzen. Ihre Versuche, nur allgemeine politische Richtlinien vorzugeben, erwiesen sich als nicht tragfähig. Erst im technischen Detail kommt die politische Kontroverse voll zum Tragen, und erst dann können die wirklich harten Entscheidungen getroffen werden.
  


  
    Stärker als im Rat werden die Debatten im Europäischen Rat von den Regierungschefs der größeren Staaten geprägt. Je nach Thema spielen aber auch der Präsident der Europäischen Kommission oder einzelne Regierungschefs kleinerer Staaten eine erhebliche Rolle. Der Verhandlungsstil ist in der Regel direkter und persönlicher als im Rat der EU.
  


  
    Der Konvent hat diese Entwicklungen verfestigt und ergänzt.5 Insbesondere hebt der Verfassungsvertrag die Rolle des Europäischen Rates als konstitutioneller Architekt und Bauherr hervor. Für eine effizientere Wahrnehmung dieser Rolle sehen die vorgeschlagenen Bestimmungen die Wahl eines hauptamtlichen Präsidenten vor, der – anstelle des bisherigen halbjährlichen Rotationsverfahrens – die Sitzungen des Europäischen Rates vorbereiten und leiten soll.
  


  1.2 Das Europäische Parlament


  
    Das Europäische Parlament (EP) bildet in vielfältiger Hinsicht einen Gegenpol zum Europäischen Rat. Diese Institution ist ebenfalls nicht einfach in bekannte Typologien einzuordnen. Häufig wird das parlamentarische Organ des EU-Systems von »Vollparlamenten« abgegrenzt.6 Der damit unterstellten Bedeutungsschwäche des Organs steht jedoch häufig die Forderung nach einer konstitutionellen Stärkung des EP gegenüber, die mit der Notwendigkeit einer verbesserten demokratischen Legitimation für die verbindlichen EU-Entscheidungen begründet wird. Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Leitbilder ist für die Realanalyse des Europäischen Parlamentes ein Katalog parlamentarischer Funktionen zu nutzen, der die spezifischen Bedingungen des EU-Systems berücksichtigt.7
  


  
    Mit einer möglichen »Politikgestaltungsfunktion« von Parlamenten soll dabei der Einfluss des EP in einem typischen Politikzyklus erfasst werden; bei der »Systemgestaltungsfunktion« wird geprüft, ob und wie es eine gestalterische Rolle als Architekt der Verträge übernimmt. Mit der »Interaktionsfunktion«
     werden die Beziehungen zwischen Abgeordneten, Bürgern und intermediären Gruppierungen beschrieben – nicht zuletzt, um die Frage der Legitimität des EP und damit der gesamten EU zu thematisieren.
  


  
    Eine derartige Funktionsanalyse enthält eine Reihe von überraschenden Elementen. Alle Vertragsrevisionen und Ergänzungen haben die formalen Rechte des EP bei Entscheidung und Kontrolle verbindlicher Akte der EG gestärkt und auf zusätzliche Politikfelder ausgedehnt. Auch der Konvent hat im Entwurf des Verfassungsvertrages eine Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten des EP erneut vorgesehen. Die Bandbreite parlamentarischer Beteiligungsmöglichkeiten bei legislativen oder quasi-legislativen Akten der EG reicht von der Anhörung und dem aufschiebenden Veto beim Verfahren der Zusammenarbeit (Artikel 252 EG-Vertrag) über eine fast gleichberechtigte Mitgestaltung beim Verfahren der Mitentscheidung (Artikel 251 EG-Vertrag) bis zur Notwendigkeit einer positiven Zustimmung mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen bzw. sogar der Abgeordneten (Artikel 300 EG-Vertrag und Artikel 49 EU-Vertrag). In Bezug auf den traditionellen Katalog parlamentarischer Funktionen sind die mit dem Maastrichter Vertrag eingeführten und im Amsterdamer Vertrag gestärkten Mitwirkungsrechte des EP bei der Ernennung der Europäischen Kommission und deren Präsidenten (Artikel 214 EG-Vertrag) als Einstieg und Verstärkung einer Wahlfunktion zu werten. Mit dem Ausbau dieser parlamentarischen Rechte zeichnet sich eine Entwicklung im Kräfteverhältnis der Institutionen untereinander hin zu einem Zwei-Kammersystem nach parlamentarisch-föderalen Mustern ab: Zumindest in zentralen Wahlakten und bei den häufig genutzten Legislativ- und Haushaltsverfahren wird das EP zu einem dem Rat weitgehend gleichgestellten Organ.
  


  
    Im Hinblick auf die Systemgestaltungsfunktion ist nur bei der Zustimmungspflicht zum Beitritt neuer Staaten (Artikel 49 EU-Vertrag) eine Zunahme an Rechten festzustellen. Bei Vertragsänderungen bleiben die Mitgliedstaaten die ausschließlichen »Herren der Verträge«8. Der von einer direkten Wahl seiner Mitglieder erwartete Legitimationsschub hat das EP somit nicht zu einem konstitutionellen Mitgestalter des politischen Systems werden lassen. Auch der Konvent hat in diesem Verfahren keine wesentliche Positionsverbesserung erreicht.
  


  
    Bei der Interaktionsfunktion bleibt das Profil blass. Wenn auch das Medienecho zunimmt und die Bemühungen seitens nationaler Verwaltungen und Verbände um Kontakte mit Parlamentariern wesentlich gestiegen sind, so waren und sind doch in den europäischen und noch mehr in den nationalen Debatten um zentrale Vorgänge in der EU die Stimmen der europäischen Abgeordneten selten von nachhaltiger Bedeutung. Trotz steigender Bekanntheit des EP gilt die Europawahl – wie Wahlen zu Landtagen – als »Sekundärwahl«9, deren politische Bedeutung sich aus dem Kontext der nationalen Politik ableitet.
  


  
    Tab. 1: Demografische Repräsentativität im Europäischen Parlament (EP) und im Rat
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    Quelle: Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, Vertrag von Nizza: SN 533/1/00 REV 1 vom 14.12. 2000; http://www.zdf.msnbc.de/news/67634.asp, in: Wessels, Wolfgang: Die Vertragsreformen von Nizza – Zur institutionellen Erweiterungsreife, in: integration, 1 (2001), S. 12, Mitarbeit Ingo Linsenmann.
  


  
    Auch das Innenleben des EP bedarf zusätzlicher Aufmerksamkeit. Die nach dem Vertrag von Nizza künftig maximal 732 Abgeordneten spiegeln, wenn auch gebrochen, die Vielfalt der europäischen Parteienlandschaft wider. Die Wahlverfahren variieren zwischen den Mitgliedstaaten, die in der Regel ihre nationalen Wahlsysteme für die Europawahlen fortschreiben und geringfügig anpassen, insgesamt aber einem Verhältniswahlsystem folgen. Die Verteilung der Parlamentssitze auf die Mitgliedstaaten ist nur begrenzt proportional zur Einwohnerzahl. Durch eine Korrektur der Sitzverhältnisse im EP infolge der Änderungen von Nizza wird die demografische Repräsentativität des EP verbessert, wenn auch das Stimmengewicht weiterhin zu Lasten der Unionsbürger aus größeren Staaten ungleich bleibt (siehe Tab. 1, Spalte 6 – 8).
  


  
    Die Beschlüsse des Parlamentes werden in den 13 oder 14 Plenarsitzungen pro Jahr getroffen, deren Arbeit in 17 ständigen und 7 nichtständigen Ausschüssen (Angaben für 2003) vorbereitet wird. Viele Abgeordnete werden zu Vollzeit-Europäern, die – auch im Wettbewerb mit nationalen und europäischen Politikern – über ein beträchtliches Fach- und Verfahrenswissen sowie europapolitisches Gespür verfügen. Das EP wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und das Präsidium (Artikel 197 EG-Vertrag). Wichtiges Gremium der internen Willensbildung ist die Konferenz der Präsidenten, in denen auch die Fraktionsvorsitzenden ihr politisches Gewicht einbringen.
  


  
    Das EP stimmt grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen ab (Artikel 198 EG-Vertrag); bei wichtigen Verfahren, z. B. bei dem Haushaltsverfahren, der Mitentscheidung und dem Mitrauensvotum gegenüber der Kommission, hat das Plenum jedoch bestimmte Quoten zu erreichen.
  


  1.3 Der Rat der Europäischen Union


  
    Der Rat der Europäischen Union10 weist ebenfalls spezifische Charakteristika auf (Artikel 202-210 EG-Vertrag; Artikel 34 EU-Vertrag), die keine einfachen Analogien – etwa zu einem Bundesrat in einem föderalen Gebilde oder zu einem bei internationalen Organisationen üblichen Ministerkomitee zulassen. Geprägt ist dieses Organ durch eine Zwitterstellung: Als Organ der EG/EU verfügt es über eine durchgängige Entscheidungsgewalt für die Rechtsakte des EU- Systems insgesamt, die politische Funktion des Rates
     liegt aber insbesondere darin, die Interessen der Mitgliedstaaten einzubringen und abzugleichen.
  


  
    Innerhalb der EG-Säule wird die weiterhin dominante Stellung des Rates durch mehrere Faktoren modifiziert: Der Rat kann in der EG in der Regel nur auf der Grundlage eines Vorschlages der Kommission tätig werden und teilt bei wesentlichen EG-Zuständigkeiten seine Entscheidungsrechte in zunehmenden Maße mit dem Europäischen Parlament.
  


  
    Seit dem Maastrichter Vertrag ist der Rat als Teil des »einheitlichen institutionellen Rahmens« (Artikel 3 EU-Vertrag) auch für die GASP und PJZS zuständig, in denen er über ausschließliche Entscheidungsbefugnisse verfügt und so den intergouvernementalen Charakter dieser EU-Säulen dokumentiert.
  


  
    Die Willensbildung im Rat ist auf drei Ebenen angesiedelt. Sektor- bzw. themenbezogene Arbeitsgruppen nationaler Beamter – im Jahre 2000 ungefähr 300 – diskutieren technische Aspekte der von der Kommission erarbeiteten Vorschläge, wobei sie häufig bereits in diesem Stadium wesentliche Elemente des späteren Beschlusses festschreiben.
  


  
    Der Ausschuss der Ständigen Vertreter (ASTV bzw. in der häufig genutzten französischen Terminologie COREPER) versucht als nächste Ebene, die noch offenen Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten zu klären und eine einvernehmliche Beschlusslage herzustellen, die dann als »A-Punkt« vom Rat nur noch formal bestätigt wird. Der Rat – als dritte Ebene – setzt sich je nach Politikbereich aus den jeweils zuständigen Ressortministern zusammen. Besonders häufig tagen die Außenminister im »Allgemeinen Rat«; auch die Agrarminister kommen im Durchschnitt einmal monatlich zusammen. Von zunehmender Bedeutung ist auch der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) sowie derjenige der Innen-und Justizminister. Seit der Schaffung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – Ende der 1990er Jahre – werden auch die Verteidigungsminister bei Bedarf hinzugezogen.
  


  
    Die Entscheidungsregeln des Rates und damit auch die Formen seiner Willensbildung weisen eine beträchtliche Variationsbreite auf. Die jeweiligen Verfahren sind dabei in den jeweiligen Vertragsartikeln geregelt. Eine Beschlussfassung mit einfacher Stimmenmehrheit, d. h. mit einer Stimme pro Mitgliedstaat, ist immer dann vorgesehen, wenn nichts anderes bestimmt ist. Diese Fälle sind jedoch angesichts der Risikoscheu der Mitgliedstaaten selten. Abstimmungen mit einer besonderen Mehrheitsanforderung (qualifizierte Mehrheit), gegebenenfalls auch mit einem Quorum an Mitgliedstaaten (z. B. Artikel 23 EU-Vertrag), sind in vielen zentralen Politikfeldern möglich. Das Einstimmigkeitserfordernis regelt Bereiche, die für 
     einzelne Mitgliedstaaten als besonders wichtig gelten. Bei Entscheidungen von konstitutioneller Bedeutung – z. B. Beitrittsabkommen und Vertragsänderungen – ist neben der einstimmigen Beschlussfassung im Rat auch eine Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten gemäß der jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften erforderlich.
  


  
    Im Hinblick auf das Abstimmungsverhalten im Rat wird häufig der so genannte Luxemburger Kompromiss vom 18. Januar 1966 erwähnt. Nach dieser Formel soll in Fragen, bei denen ein Mitgliedstaat ein »sehr wichtiges« nationales Interesse geltend macht, solange nach einem Kompromiss gesucht werden, bis der betreffende Mitgliedstaat dem gemeinsamen Beschluss zustimmen kann. Bei den Verfahren der »verstärkten Zusammenarbeit« (Artikel 40 Abs. 2 EU-Vertrag) und bei Mehrheitsabstimmungen in der GASP-Säule (Artikel 23 Abs. 2 EU-Vertrag) haben die Amsterdamer Vertragsänderungen ein derartiges nationales Veto – wenn auch in einer modifizierten Form – in den EU-Vertrag eingefügt.
  


  
    Zur Gewichtung der Stimmen und zu den Bedingungen für eine qualifizierte Mehrheit hat der Vertrag von Nizza wesentliche Veränderungen eingeführt, die jedoch weiterhin umstritten sind. Danach sind drei Schwellen gültig: Notwendig für diese Art von Mehrheitsbeschluss ist zunächst eine Mehrheit der Mitgliedstaaten – seit 2004 also 13 von 25 Staaten. Ein zweites ebenfalls notwendiges Kriterium, das schwieriger nachzuvollziehen ist, besteht in einem Prozentsatz von gewichteten Stimmen; hierbei haben die bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten im Vertrag von Nizza erheblich an Stimmengewicht gewonnen: Reichte die bisherige Streuung von 2 bis 10 Stimmen, so ist sie nun auf eine Spannbreite von 3 bis 29 Stimmen wesentlich ausgedehnt worden, ohne jedoch damit eine demografische Gleichwertigkeit der Unionsbürger zu erreichen (siehe Tab. 1, Spalte 5). Für die Verabschiedung eines Rechtsakts sind bei einer EU mit 27 Mitgliedern 74 Prozent der gewogenen Stimmen (gegenwärtig in EU-25 72,27 Prozent) notwendig. Als eine dritte Schwelle für eine qualifizierte Mehrheit kann ein Mitglied des Rates beantragen, dass bei einer Beschlussfassung des Rats mit qualifizierter Mehrheit überprüft wird, ob diese qualifizierte Mehrheit mindestens 62 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union umfasst. Berechnet man mit diesen Kriterien schematisch Gestaltungsmehrheiten bzw. »Vetoblöcke«, so ist eine zunehmende Handlungsunfähigkeit des Rates zu erwarten.
  


  
    Angesichts dieser Blockierungsminderheiten schlägt der Verfassungsvertrag eine Vereinfachung dieser Schwellen vor, die zur Steigerung der Effizienz führen würde.11 Danach sollte die qualifizierte Mehrheit 55 Prozent (mindestens 15) der Mitgliedstaaten entsprechen und mindestens 65 Prozent der Bevölkerung der Union repräsentieren (Artikel 1-25 WE).
  


  1.4 Die Europäische Kommission


  
    Die Europäische Kommission ist ein zentrales Organ bei der Vorbereitung, Herstellung, Durchführung und Kontrolle von verbindlichen Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaft und der Union insgesamt. Ihre Rechte und Pflichten werden in mehreren Abschnitten des Vertragswerkes vorgegeben. Im EG-Vertrag (Erste Säule) übernimmt die Kommission – neben anderen Aufgaben – drei wesentliche Funktionen:

    
      1. Zum »Motor der Integration« wird die Kommission durch ihr weitgehendes Initiativmonopol. Rat und Europäisches Parlament können in der Regel Rechtsakte nur auf Vorschlag der Kommission beschließen.
    


    
      2. Als »Exekutive« trifft die Kommission im Rahmen ihrer Befugnisse verbindliche Durchführungsbeschlüsse und verhandelt internationale Abkommen.
    


    
      3. Als »Hüterin« der Verträge überwacht die Kommission die Anwendung des Vertragsrechtes.
    

  


  
    Die Mitwirkungsrechte der Europäischen Kommission im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP bzw. Zweite Säule) und der Polizeilichen und Justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS bzw. Dritte Säule) sind geringer als in der EG-Säule. Im Bereich der GASP kann die Kommission den Rat mit Fragen befassen und Vorschläge an ihn richten. Ansonsten ist sie an den Arbeiten der Außenminister und Diplomaten »in vollem Umfang beteiligt« (Artikel 27 EU-Vertrag). Die Vertragsrevision von Amsterdam hat die Rechte der Kommission auch im »Raum für Freiheit, Sicherheit und Recht« durch die Vergemeinschaftung einzelner Bereiche wesentlich gestärkt. Durch den Vertrag von Nizza wurden die Rechte der Kommission auf weiteren Gebieten geringfügig verstärkt – so etwa bei den Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit.
  


  
    Der Verfassungsvertrag stabilisiert diese Zuständigkeiten und baut sie geringfügig aus, wobei er die Kommission in den Verfahren der GASP durch den Außenminister der Union ersetzten will, der gleichzeitig das Amt des Vizepräsidenten der Kommission wahrnimmt.
  


  
    Die Willensbildung innerhalb der Kommission spielt sich generell auf drei Ebenen ab. Der internen Willensbildung der Kommission liegt in der Regel ein Entwurf der zuständigen Generaldirektion zugrunde, den sie mit den anderen, ebenfalls interessierten (General-) Direktionen und dem Juristischen Dienst koordiniert. Der Verwaltungsapparat der Kommission mit Hauptsitz in Brüssel besteht (Angaben für 2003) aus 23/25 Generaldirektionen (die Bereiche Übersetzen und Dolmetschen sind den internen Diensten zugeordnet, tragen aber den Titel »Generaldirektion«) und 
     einer weiteren Anzahl an anderen Diensten (Generalsekretariat, Juristischer Dienst, Amt für Veröffentlichungen der EG, Statistisches Amt u.a.). Die Generaldirektionen sind – vergleichbar mit nationalen Ressorts – funktional-hierarchisch strukturiert, so zum Beispiel die Generaldirektionen für Agrarpolitik oder für Sozialpolitik.
  


  
    Eine weitere Arbeitsebene bilden die den Kommissaren direkt unterstellten Kabinette, die aus einer begrenzten Gruppe politischer Vertrauter bestehen. Die Kabinettchefs legen in ihren wöchentlichen Treffen unter Vorsitz des für die interne Koordination zuständigen Generalsekretärs der Kommission fest, über welche Vorlagen Einigkeit besteht (so genannte »A-Punkte«), und welche der weiteren Diskussion und Entscheidung durch das Kommissionskollegium bedürfen (so genannte »B-Punkte«).
  


  
    Das politische Entscheidungsgremium ist das »Kollegium«, das – gemäß den Bestimmungen des Vertrages von Nizza – seit 2004 aus einem Kommissar pro Mitgliedstaat einschließlich des Kommissionspräsidenten besteht. Präsident und Kollegium werden nach einem mehrstufigen Verfahren von den Mitgliedstaaten nach Zustimmung des Europäischen Parlamentes für eine Amtszeit von fünf Jahren ernannt (Artikel 214 EG-Vertrag, siehe Abb. 2).
  


  
    Nach dem Vertrag von Nizza führt der Rat auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs und der Minister diese Wahlentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit durch. Nur das Europäische Parlament kann die Kommission als Kollegialorgan durch ein Misstrauensvotum mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, die mindestens die Mehrheit der Mitglieder umfassen muss, entlassen (Artikel 201 EG-Vertrag); bisher haben die Parlamentarier diese Möglichkeit noch nicht genutzt.
  


  
    Umstritten ist die Größe der Kommission; angesichts der erschwerten Handlungsfähigkeit einer Kommission von 25 Mitgliedern hatte der Konvent zunächst eine wenig überzeugende Aufteilung in 15 stimmberechtigte »Europäische Kommissare« und zehn weitere »Kommissare ohne Stimmrechte« vorgeschlagen, die »aus allen anderen Mitgliedstaaten kommen« (Artikel 1-25 VV). Der im Oktober 2004 verabschiedete Vertrag über eine Verfassung für Europa korrigiert den Konventsentwurf und sieht eine mittelfristige Reduzierung der Kommissare auf Zwei Drittel der Anzahl der EU-Mitgliedstaaten vor (Art. I-26 VVE).
  


  
    Das Kollegium der Kommission tagt unter dem Vorsitz des Kommissionspräsidenten und trifft Entscheidungen mit der Mehrheit der Mitglieder, in der Praxis jedoch meistens, nachdem ein Konsens hergestellt wurde. Der Präsident verfügt nach dem gültigen Vertragstext als »primus inter pares« über einige besondere Rechte und Aufgaben. Seine Stellung ist besonders im Au-ßenverhältnis herausgehoben; so ist er Mitglied des Europäischen Rates.
  


  
    Abb. 2: Ernennung der Europäischen Kommission nach Artikel 214 EG-Vertrag
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    Angesichts der durch den Vertrag von Nizza erfolgten Erhöhung der Mitgliederzahl des Kollegialgremiums sind für die zukünftige Handlungsfähigkeit der Kommission die Vertragsänderungen zur »Organisation der Kommission und Stärkung der Befugnisse ihres Präsidenten« von nachhaltiger Bedeutung: Gestärkt wurden deshalb die Rechte des Präsidenten bei der internen Organisation (Artikel 217 Absatz 1 EG-Vertrag) und Zuständigkeitsverteilung (Artikel 217 Absatz 2 EG-Vertrag). Dabei wird dem Präsidenten insgesamt ein nur geringer Zuwachs an formalen Rechten eingeräumt. Eine direkte »Richtlinienkompetenz« und – noch wichtiger – ein direktes Entlassungs- bzw. Ernennungsrecht der Kommissare werden nicht zugestanden: »Ein Mitglied erklärt seinen Rücktritt, wenn es der Präsident nach Billigung durch das Kollegium dazu auffordert«, und für dieses Mitglied wird vom Rat mit qualifizierter Mehrheit ein Nachfolger ernannt. Damit bleibt der Präsident in wesentlichen Punkten von anderen Mitspielern abhängig: Zentral für die Handlungsfähigkeit dieses Organs wird deshalb sein, wie der Präsident seine wenigen Vorrechte nutzt, um mit seinen Kollegen ein Team zu formen. Ob die Vertragsregeln durch den Kommissionspräsidenten mit der Erweiterung 2004 eher im Sinne eines Vorsitzenden eines Kollegialgremiums oder eines Premierministers einer Regierung genutzt werden können, bleibt bis jetzt offen. Die institutionellen Vorkehrungen geben keine starken Anreize in Richtung einer Kanzler-Rolle; betont wird dagegen erneut das Prinzip der Kollegialität, das infolge der Erhöhung der Mitgliederzahl die Handlungsfähigkeit dieses zentralen Organs erheblich reduzieren kann. Eine Versammlung von zunächst 25, nach dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien dann 27 Kommissaren hat mehr Schwierigkeiten, eine entsprechende Solidarität zu entwickeln als ein kleines Gremium.
  


  
    Um diese Risiken der internen Blockade zu verringern, sieht der Verfassungsvertrag eine nachhaltige Stärkung der Rechte des Präsidenten bei der Auswahl seiner Kollegen und bei deren Entlassung sowie im normalen Willensbildungsprozess vor.
  


  1.5 Der Europäische Gerichtshof (EuGH)


  
    Der Europäische Gerichtshof (Artikel 220-245 EG-Vertrag und Artikel 46 EU-Vertrag) spielt eine prägende Rolle für die EG, da er die verbindlichen Entscheidungen nach rechtsstaatlichen Prinzipien überprüft. Häufig wird behauptet, dass der EuGH zugunsten der supranationalen Ebene (»in dubio pro communitate«) entscheidet und dadurch zu einem »Integrationsfaktor 
     erster Ordnung« wird. Grundsätzlich wird jedoch auch diskutiert, ob die Legitimation der Richter für Entscheidungen ausreicht, die immer wieder tief in die konstitutionelle Ausgestaltung des EU-Systems und seiner Mitgliedstaaten eingreift.
  


  
    Die Kompetenzen des Gerichtshofes wurden nach Artikel 46 EU-Vertrag ausdrücklich nur auf eindeutig ausgewiesene Bereiche der EG beschränkt, sie betreffen nicht die Politikbereiche der GASP und nur in begrenztem Maße die PJZS. Im Vertrag von Nizza wurde das Gerichtssystem um den EuGH – nach Vorgaben durch Expertengremien – reformiert. Diesen Ergänzungen und Anpassungen wird eine effizienzsteigernde Wirkung des Rechtssystems zugesprochen.
  


  
    Der Vertrag von Nizza hat die Möglichkeit eröffnet, Kammern einzurichten, die für bestimmte Klagen zuständig sind. Zudem soll künftig die Arbeit des EuGH stärker von Vollsitzungen auf die mit elf Richtern besetzte »große Kammer« verlagert werden. Der Verfassungsvertrag sieht weitere moderate Verfahrensvereinfachungen vor.
  


  
    Vor dem EuGH sind folgende Klage- und Verfahrensarten möglich:

    
      1. In der Form einer Feststellungsklage, angestrebt in der Regel durch die Kommission, zielt das Vertragsverletzungsverfahren auf Verstöße von Mitgliedstaaten gegen Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag, den gesetzten Rechtsakten (Artikel 226 und Artikel 227 EG-Vertrag) oder aus den von der EU geschlossenen Verträgen mit Dritten (z.B. Artikel 300 EG-Vertrag).
    


    
      2. Bei Nichtigkeitsklagen (Artikel 230 ff. EG-Vertrag) ist der Gerichtshof für Klagen zuständig, die wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des EG-Vertrages oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauch erhoben werden. Klageberechtigt sind EG-Organe, die Mitgliedstaaten und auch jede natürliche oder juristische Person, die unmittelbar und individuell betroffen ist.
    


    
      3. Bei Untätigkeitsklagen (Artikel 232 EG-Vertrag) können Mitgliedstaaten und die anderen Organe der Gemeinschaft gegen Unterlassung von vertraglich vorgesehenen Beschlüssen vorgehen.
    


    
      4. Das Instrument der Vorabentscheidung (Artikel 234 EG-Vertrag) dient der einheitlichen Auslegung des Vertrages und des sekundären Rechtes. Dabei legt das Gericht eines Mitgliedstaates Fragen über die Auslegung und Gültigkeit des Gemeinschaftsrechtes vor, sofern es eine Entscheidung des EuGH für erforderlich hält. Die Entscheidung des EuGH bindet dabei das einzelstaatliche Gericht. Dieses Verfahren bildet somit eine enge Verbindung zwischen nationaler und europäischer Gerichtsbarkeit.
    

  


  
    Das Gericht erster Instanz behandelt Klagen der Gemeinschaftsbediensteten, Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen und seit dem Maastrichter Vertrag auch Klagen natürlicher oder juristischer Personen auf Schadensersatz. Außerdem kann das Gericht erster Instanz nun Vorabentscheidungen fällen (Artikel 235 Abs. 3 EG-Vertrag). Die gefällten Urteile binden die Verfahrensbeteiligten. Urteile, die Zahlungsverpflichtungen enthalten, sind auch vollstreckungsfähig. Seit dem Maastrichter Vertrag kann der EuGH bei Nicht-Nachkommen auch Zwangsgelder verhängen (Artikel 228 EG-Vertrag). Die Wirkung der Urteile ist jedoch weitgehend auf die grundsätzliche Akzeptanz der EuGH-Rechtsprechung durch die Mitgliedstaaten und deren (Verfassungs-) Gerichte angewiesen.
  


  
    Der EuGH besteht aus 25 Richtern, die von den Regierungen der 25 Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen auf jeweils sechs Jahre ernannt werden; aus ihrer Mitte wählen die Richter den Präsidenten des EuGH. Daneben unterstützen acht Generalanwälte die Arbeit des Gerichtshofes. Die Bestellung und Amtsdauer des Gerichtes erster Instanz entsprechen denen des EuGH. Generalanwälte – eine in Deutschland nicht bekannte Einrichtung – bereiten die anhängigen Streitsachen auf, geben in der mündlichen Verhandlung eine unabhängige Stellungnahme ab und stellen dort auch Schlussanträge in Form von Rechtsgutachten mit einem konkreten Entscheidungsvorschlag.
  


  1.6 Intermediäre Gruppierungen und Ausschüsse


  
    Zur Analyse politischer Systeme gehört die Untersuchung von Parteien, Verbänden und anderen sog. intermediären Gruppierungen, zu denen zunehmend auch Medien und – im EU-Kontext – auch über 80 Einrichtungen von Regionen bzw. Ländern und 180 diplomatische Vertretungen von Drittstaaten gerechnet werden können. Diese Akteure drängen – wenn auch in unterschiedlicher Form und Intensität – auf einen umfassenden Einfluss im Politikzyklus des EU-Systems. Besonders intensiv versuchen sie, auf die Vorbereitung und Herstellung verbindlicher Entscheidungen einzuwirken.
  


  
    Die Landschaft derartiger »Netzwerke«12 zeigt einen beträchtlichen Wachstums- und Differenzierungstrend.13 Im Jahr 2000 wurden über 700 wirtschaftliche Interessenvertretungen und knapp 270 allgemeinnützige Interessengruppen gezählt.14 Als Dachverbände sind insbesondere der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB), die Union der Industrie- und Arbeitgeberverbände Europas (UNICE) und die Agrarlobby, etwa im »Comite des Organisations Professionelles Agricoles« (COPA), zu nennen.
  


  
    Einem formalisierten Ansatz, Interessen intermediärer Gruppierungen zu bündeln, folgt der Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA; Artikel 257-262 EG-Vertrag). Der seit der Osterweiterung vom 1. Mai 2004 317 Mitglieder umfassende WSA ist in drei Gruppen organisiert: Arbeitnehmer, Arbeitgeber und verschiedene Interessen – z.B. freie Berufe, Landwirtschaft, Genossenschaften, Handelskammern und Verbraucherverbände. Die Aktivitäten des WSA erstrecken sich über viele Politikfelder der EG, zu denen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialfragen gehören.
  


  
    Die Stellungnahme, das zentrale Instrument des WSA, ist – aufgrund des beratenden Charakters und der heterogenen Zusammensetzung des Ausschusses – für die Durchsetzung von häufig gegensätzlichen Interessen vielfältiger wirtschaftlicher und sozialer Gruppen nur begrenzt wirksam. So suchen einzelne Verbände und häufiger noch Unternehmen den direkten Weg zur Europäischen Kommission und zu nationalen Regierungen. Die mit dem Vertrag von Nizza in Kraft getretenen Vertragsänderungen hinsichtlich des WSA (Artikel 257 – 259 EG-Vertrag) beziehen sich einerseits auf die Zahl und Verteilung der Sitze, die einer erweiterten Union angepasst wurden, und andererseits auf den Modus der Benennung der Mitglieder im Rat durch eine qualifizierte Mehrheit. Die Zahl der Mitglieder wird künftig auf 350 beschränkt (Artikel 258 EG-Vertrag). Zudem wird eine Formulierung über das Selbstverständnis des WSA eingefügt: »Der Ausschuss besteht aus Vertretern der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Bürgergesellschaft« (Artikel 257 EG-Vertrag).
  


  
    Eine weitere – mit dem Maastrichter Vertrag gegründete – Form der Vertretung spezifischer Interessen ist der Ausschuss der Regionen (AdR; Artikel 263 – 265 EG-Vertrag). Er setzt sich aus ebenfalls 317 nicht weisungsgebundenen Repräsentanten der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und einer gleichen Zahl von Stellvertretern zusammen, die auf Vorschlag der Mitgliedstaaten vom Rat der Union einstimmig für vier Jahre ernannt werden. Artikel 263 EG-Vertrag sieht, wie für den WSA, Anpassungen an eine erweiterte Union vor. So wird die Zahl der Mitglieder des AdR ebenfalls auf 350 begrenzt, und ihre Benennung im Rat kann durch qualifizierte Mehrheit erfolgen.
  


  
    Dem Ausschuss der Regionen kommt – wie auch dem WSA – in der Organisationsstruktur der EU eine nebengeordnete Stellung als Beratungsorgan zu. Der Ausschuss reklamiert dabei für sich eine größere Bürger- und Problemnähe. Zur Erfüllung seiner Aufgaben muss er in einer Anzahl typisch regionaler Politikfelder konsultiert werden, beispielsweise in den Sektoren Bildung und Kultur, Gesundheitswesen, transeuropäische Netze und Industrie.
  


  
    Wie am Verhalten der Verbände im Verhältnis zum WSA beobachtet, verfolgen auch die deutschen Länder und andere Regionen differenzierte Strategien, die sich gleichzeitig an mehrere Adressaten auf der nationalen und europäischen Ebene richten. Länderregierungen und -verwaltungen nutzen auf nationaler Ebene intensiv den Bundesrat (Artikel 23 Grundgesetz) während der Berliner Vorbereitung von EG-Beschlüssen, außerdem auf europäischer Ebene den Rat und die Rats- und Kommissionsausschüsse.
  


  
    Im Unterschied zur Ausdehnung und Spezialisierung von intermediären Gruppierungen, die primär Interessen artikulieren, sind europäische Parteien als Strukturen der Interessenaggregation schwächer ausgeprägt. Die europäischen Parteien (Sozialdemokratische Partei Europas, SPE; Europäische Volkspartei, EVP; Liberale und Demokratische Partei Europas, ELDR; Grüne und Freie Europäische Allianz, GRÜNE/EFA und andere) bieten nützliche Foren für die Meinungsbildung unter den beteiligten Partien;15 so erlauben die Treffen der jeweiligen Parteiführung vor Sitzungen des Rates wichtige Vorklärungen politischer Positionen. Im EU-Politikzyklus ist die Rolle der Parteienbünde ansonsten jedoch gering. Nach den Bestimmungen des Vertrages von Nizza könnten aber weitere Anreize für die verstärkte Herausbildung einer stärkeren politischen Infrastruktur ausgehen; angemahnt wird ein Statut der europäischen politischen Parteien und insbesondere Bestimmungen zur Finanzierung durch den EG-Haushalt (Artikel 191 EG-Vertrag).
  


  
    Auch Medien sind zum Teil des politischen Systems der EU geworden. 48 Presseagenturen und über 300 spezialisierte Journalistenbüros (1999)16 verfolgen und kommentieren die Aktivitäten der EU-Organe. Besondere Informationsdienste, z.B. »Agence Europe«, und einige englischsprachige Zeitungen stellen eine europäische Öffentlichkeit her, die aber auf relativ kleine Kreise von Beteiligten und Experten beschränkt bleibt. Eine wirkliche Kommunikationsgemeinschaft, die den politischen Arenen der Mitgliedstaaten entsprechen würde, ist bisher nicht entstanden.
  


  
    Mit einem eigenen Abschnitt zum »demokratischen Leben der Union« (Artikel I 45 – 52 VVE) sowie in weiteren Regelungen haben der Konvent und die Regierungskonferenz auch zu diesen Akteursgruppen ergänzende Bestimmungen im Verfassungsvertrag verankert.
  


  2. Verfahren


  
    Wesentliches Charakteristikum der Europäischen Union ist die Fähigkeit, auf einem breiten Spektrum an Politikfeldern (quasi-)staatliche Handlungs-und
     Steuerungsinstrumente einzusetzen. Je nach Vertragsgrundlage gestalten die EU-Organe in vielfältiger und unterschiedlicher Weise die Vorbereitung, Herstellung, Durchführung und Kontrolle ihrer Entscheidungen. Trotz des Beschwörens eines »einheitlichen institutionellen Rahmens« (vgl. Abb. 1, S. 85) haben die Architekten der Verträge die Vielfalt des Regelwerkes bei jeder Vertragsänderung weiter erhöht. Der Verfassungsvertrag sieht einige wesentliche Straffungen und Vereinfachungen vor, jedoch auch neue Verfahren – so im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits-und Verteidigungspolitik.
  


  2.1 Supranationale Legislativ- und Haushaltsverfahren


  
    Von nachhaltiger Bedeutung sind die Entscheidungsverfahren der EG, durch die für die Mitgliedstaaten und die Unionsbürger verbindliches Recht gesetzt wird. Instrumente der Rechtsetzung sind vor allem Verordnungen und Richtlinien nach Artikel 249 EG-Vertrag.
  


  
    Auch für diese Art der Gesetzgebung sind mehrere Verfahrensarten im Vertrag vorgesehen. Das Mitentscheidungsverfahren (Artikel 251 EG-Vertrag) ist zunehmend zu einer der prägenden und zentralen Beschlussfassungsregeln der EG geworden (siehe Abb. 3). Der Konvent und Regierungskonferenz haben es deshalb mit kleiner Veränderung als »ordentliches Gesetzgebungsverfahren« ausgeschildert (Artikel I 34 VVE).
  


  
    Nach dem Vorschlag der Kommission und der Stellungnahme des EP in der ersten Lesung entscheidet der Rat – bis auf fünf Politikbereiche – mit qualifizierter Mehrheit. Billigt der Rat die Änderungen des EP, so kann er gemeinsam mit diesem den Rechtsakt erlassen. Stimmt der Rat hingegen den Änderungsvorschlägen des EP nicht zu, so legt er einen gemeinsamen Standpunkt fest und teilt dem EP die Gründe für diese Entscheidung mit.
  


  
    Innerhalb der nächsten drei Monate kann das EP in seiner zweiten Lesung den gemeinsamen Standpunkt des Rates billigen oder keine weiteren Stellungnahmen abgeben. In diesen Fällen gilt der Rechtsakt nach Unterzeichnung durch die Präsidenten des Rates und des EP als erlassen. Lehnt das EP jedoch den gemeinsamen Standpunkt des Rates mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder ab, so ist der Rechtsakt gescheitert. Ebenfalls mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder können Änderungen am gemeinsamen Standpunkt durch das EP vorgenommen werden, die dann sowohl an die Kommission als auch den Rat übermittelt werden.
  


  
    Der Rat muss daraufhin innerhalb einer Dreimonatsfrist über diese Änderungen entscheiden. Die Abstimmung kann mit qualifizierter Mehrheit 
     erfolgen, wenn die Kommission keine Einwände gegen die Änderungsvorschläge erhebt. Hat die Kommission Einwände, muss im Rat mit Einstimmigkeit entschieden werden. Danach ist der Rechtsakt erlassen.
  


  
    Abb. 3: Das Mitentscheidungsverfahren nach Artikels 251 EG-Vertrag
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    Akzeptiert der Rat nicht alle Änderungen, so ruft der Ratspräsident zusammen mit dem EP-Präsidenten den Vermittlungsausschuss an. Dieser besteht aus den Mitgliedern des Rates oder deren Vertretern und ebenso vielen Vertretern des EP. Entsprechend der Anzahl der Mitglieder besteht der Vermittlungsausschuss aus 25 Vertretern der Mitgliedstaaten sowie der gleichen Anzahl von Vertretern des EP. Vertreter der Kommission sind nicht stimmberechtigt, doch sie nehmen an den nicht-öffentlichen Sitzungen teil und bemühen sich um einen Ausgleich zwischen den Positionen.
  


  
    Wird im Vermittlungsausschuss ein gemeinsames Ergebnis gefunden, kann dieses innerhalb von sechs Wochen als Rechtsakt durch eine qualifizierte Mehrheit im Rat und eine absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen im EP erlassen werden. Ansonsten ist der Rechtsakt gescheitert. In der gelebten Vertragspraxis haben die beteiligten Akteure diese Bestimmungen intensiv und effizient genutzt.
  


  
    Ebenfalls im Trend zu einem Zweikammersystem liegt die Verabschiedung des EG-Haushaltes, bei dem der Rat und das Parlament die gemeinsame Haushaltsbehörde bilden. Je nach Ausgabenart, die in obligatorische und nicht-obligatorische aufgeteilt werden, verfügen der Rat oder das Parlament über ein relatives Übergewicht (Artikel 272 EG-Vertrag).
  


  2.2 Vorschriften für zentrale Politikfelder


  
    Angesichts der prozeduralen Vielfalt des Unionsvertrages sind jeweils die Regeln für einzelne Politikfelder für eine nähere Analyse heranzuziehen. So werden vertragliche Beziehungen zu Drittstaaten bzw. internationalen Organisationen in Artikel 133 EG-Vertrag (Handelspolitik) und Artikel 300 EG-Vertrag (Abkommen mit Drittstaaten und Organisationen) geregelt. Nach diesen Bestimmungen spielt die Europäische Kommission eine zentrale Rolle: Sie verhandelt mit den Regierungen von Drittstaaten bzw. mit internationalen Organisationen auf der Grundlage der vom Rat – auf ihren Vorschlag hin – beschlossenen Richtlinien. Der Rat schließt die Abkommen ab.
  


  
    Im Bereich der Agrarpolitik kann der Rat bei den Verordnungen für Marktpolitik auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Parlamentes mit qualifizierter Mehrheit entscheiden (Artikel 37 EG-Vertrag). Für Beschlüsse zum Binnenmarkt (Artikel 95 EG-Vertrag), dem Kern der 
     innergemeinschaftlichen Wirtschaftsordnung, wird – jedoch nicht ausschließlich – das Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag genutzt.
  


  
    Von zunehmender Bedeutung sind auch die Regeln für die Wirtschafts-und Währungsunion. Beschlüsse zur Zinspolitik erfolgen im EG-Zentralbanksystem (Artikel 105 – 111 EG-Vertrag). Für die Wirtschaftsunion sind Regeln für die Überwachung nationaler Haushalte vorgegeben (Artikel 104 EG-Vertrag), nach denen der Rat auf der Grundlage einer Stellungnahme der Kommission mit qualifizierter Mehrheit »Empfehlungen mit dem Ziel, dieser Lage [eines übermäßigen Defizites, Anm. des Autors] innerhalb einer bestimmten Frist abzuhelfen«, an den betreffenden Mitgliedstaat richtet. Durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt können mehrjährige Abweichungen von vorgegebenen Zielgrößen mit Geldbußen bestraft werden.
  


  
    Zunehmend werden Verfahren der »offenen Koordinierung« zwischen den Mitgliedstaaten eingeführt,17 das insbesondere auf moralischen Druck durch Vorbilder (best practices) setzt. Anwendungsfälle dieser »sanften« Koordinierung sind im Bereich der Beschäftigungs- und Bildungspolitik zu finden.
  


  
    Für das Wirtschaftsleben von teilweise erheblicher Bedeutung sind auch Entscheidungen, welche die Kommission in eigener Verantwortung trifft. Dazu gehören unter anderem Beschlüsse zu Anti-Dumping-Verfahren, zu Wettbewerbsverstößen von Unternehmen, zu staatlichen Beihilfen und zu Anträgen bei Regional-, Forschungs- und Entwicklungshilfeprojekten.
  


  
    Die GASP-Säule ist intergouvernemental angelegt. Oberstes Beschlussgremium ist der Europäische Rat. Entscheidungen werden einstimmig getroffen; eine Ausnahme bildet eine in einem mehrstufigen Verfahren schwierig zu erreichende Mehrheitsabstimmung bei der Durchführung von »gemeinsamen Aktionen« auf der Grundlage von »gemeinsamen Strategien«. Kommission und Parlament spielen in diesen Verfahren nur eine untergeordnete Rolle. Verfahren in der Dritten Säule (PJZS) sind durch eine spezifische Kombination von Vertragsregeln geprägt (Artikel 29 – 42 EU-Vertrag).
  


  2.3 Konstitutionelle Akte


  
    Besondere Vorschriften gelten für Vertragsänderungen (Artikel 48 EU-Vertrag) und Beitritte (Artikel 49 EU-Vertrag). Beide bedürfen neben einem einstimmigen Beschluss seitens des Rates auch der Ratifizierung durch jeden Mitgliedstaat. Im Falle eines Beitrittes muss auch das EP mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder zustimmen. Auch bei anderen quasi-konstitutionellen Rechtsakten der EG findet das »Verfahren der Zustimmung« Anwendung.
     Darunter fallen Assoziierungen und weitere wichtige internationale Abkommen der EG sowie die Festlegung eines einheitlichen Wahlverfahrens zum EP. Ohne Zustimmung des Parlamentes – teils mit absoluter, teils mit relativer Mehrheit seiner Mitglieder – ist in diesen Fällen ein Beschluss des Rates unwirksam. Über die Höhe und Art der Eigenmittel entscheidet der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des EP einstimmig; die Mitgliedstaaten nehmen die Bestimmungen zu den Eigenmitteln gemäß ihrer verfassungsrechtlichen Vorschriften an.
  


  2.4 Verfahren zur Flexibilisierung


  
    Nach langen und intensiven Debatten über eine vertragskonforme Flexibilisierung wurde im Amsterdamer Vertrag ein Regelwerk zur »verstärkten Zusammenarbeit« (Artikel 11 EG-Vertrag und Artikel 40 und 43 – 45 EU-Vertrag) eingeführt, das nach einem mehrstufigen Verfahren ein regelgerechtes Vorangehen einer Zahl der Mitgliedstaaten ermöglichen soll. Nachdem sie in den ersten zwei Jahren aus nachvollziehbaren Gründen keine Anwendung fand, wurde diese Vorschrift im Vertrag von Nizza in weiten Abschnitten neu formuliert. Festzustellen ist eine Effizienzsteigerung: Das nationale Veto als Notbremse für jeden Mitgliedstaat wurde – zumindest im EG-Teil und in der Dritten Säule – durch die Möglichkeit, einen Aufschub des Ratsbeschlusses zu erreichen, ersetzt. Außerdem ist die Mindestzahl der teilnehmenden Staaten auf acht festgelegt worden; d.h. in einer Union mit 25 Mitgliedstaaten sind weniger als ein Drittel aller Mitglieder für ein getrenntes Vorgehen notwendig.
  


  
    Weiterhin wird dieses Verfahren auf die Zweite Säule der EU, die GASP, ausgeweitet, allerdings mit Ausnahme von militärischen und verteidigungspolitischen Fragen; dort dient es der Umsetzung von gemeinsamen Aktionen und gemeinsamen Standpunkten. Im Unterschied zur Ersten und Dritten Säule ist in der GASP die Möglichkeit gegeben, dass ein Mitgliedstaat aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die er nennen muss, das Zustandekommen einer verstärkten Zusammenarbeit blockiert; in diesem Fall befasst sich der Europäische Rat mit der Angelegenheit und trifft – im Konsens – eine Entscheidung. Der Konvent hat die Formenvielfalt derartiger Flexibilisierungen weiter erhöht: Im Bereich der GASP sieht der Entwurf des Verfassungsvertrags eine »strukturierte« und eine »engere Zusammenarbeit« 18 vor (Artikel I-40 VV), letztere ist von der Regierungskonferenz jedoch fallengelassen worden. Im Verfassungsvertrag ist lediglich die »ständige strukturierte« Zusammenarbeit vorgesehen (Art. I-41 VVE).
  


  3. Zur Zukunft des EU-Systems: Eine Union im Werden19


  
    Die Entwicklung des EU Systems ist sicherlich nicht in einem Endstadium angekommen, sondern befindet sich in einem weiteren Wachstums- und Differenzierungsprozess. Die vorgesehenen Ergänzungen und Veränderungen des Vertrages von Nizza, der am 1. Februar 2003 in Kraft getreten ist, sollen die EU fit für eine um bis zu 12 Mitglieder erweiterte Union machen. Trotz der häufigen Vertragsrevisionen der vergangenen Jahre hat jedoch bereits eine erneute und intensive Diskussion um die »Zukunft der Union«20 stattgefunden, die zu dem Entwurf des Konvents für einen Verfassungsvertrag 2003 und zur Verabschiedung des »Vertrags über eine Verfassung für Europa« führte. Angesichts der gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Mai und Juni 2005 ist die Zukunft des Verfassungsvertrags jedoch gegenwärtig unklar.
  


  
    Im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte stehen auch weiterhin zentrale Gestaltungsaufgaben jeden politischen Systems, die durch Begriffe wie »Legitimität«, »Demokratie«, »Transparenz«, »Effizienz«, »Kompetenzzuordnung« und »Verfassung« geprägt sind. Die in diesem Überblick skizzierten Institutionen und Verfahren stehen so weiter auf dem Prüfstand; sie werden auch in diesem Jahrzehnt durch praktische Anwendung und durch quasikonstitutionelle Regelanpassungen weiter ergänzt und verändert. Die so häufig angemahnte konstitutionelle »Finalität« des Prozesses ist deshalb noch nicht zu erkennen.
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  Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft


  
    Der Begriff »Rechtsgemeinschaft« als eine nähere Bestimmung der Europäischen Gemeinschaften wird auf Walter Hallstein zurückgeführt.1 Auch als Politiker war Hallstein so sehr Jurist geblieben, dass er die tragende Funktion des Rechtes in der europäischen Integration nicht aus den Augen verlor. Dass er sie immer wieder herausstellte, beweist allerdings zugleich politischen Scharfblick: Die politische Zerbrechlichkeit oder doch Anfälligkeit der europäischen Einigung angesichts nationalstaatlicher Egoismen konnte nur durch das stabilisierende Element unverbrüchlicher Rechtsnormen kompensiert werden. Diese Erkenntnis ist im europäischen Einigungsprozess oft bestätigt worden; sie gilt unvermindert bis in die Gegenwart. So hat auch der Gerichtshof den Begriff der Rechtsgemeinschaft verschiedentlich in diesem Sinne verwendet.2
  


  1. Die Rechtsstaatlichkeit der Gemeinschaft


  1.1 Rechtsstaatsbegriff und Gemeinschaftsverfassung


  
    »Rechtsgemeinschaft« ist zu einem Schlagwort geworden, das vielseitig verwendet wird. Dadurch sind seine Konturen unscharf geworden, indessen lässt sich seine Bedeutung auf einige juristisch strukturierte Inhalte zurückführen. In ihnen treten zugleich spezifische Besonderheiten hervor, mit denen sich die Gemeinschaftsverfassung – und im Weiteren auch die Unionsverfassung – als originäre Errungenschaft der neueren politischen und rechtlichen Entwicklung erweist.
  


  
    In einem ersten Zugriff kann der Begriff Rechtsgemeinschaft als Parallelbildung zum Rechtsstaat verstanden werden.3 Die Bezeichnung der supranationalen europäischen Organisationen, zunächst der EGKS und später der EWG (EG), als Gemeinschaft geschah in gezielter Differenzierung zum Staatsbegriff.4 Mit der Anlehnung an den Rechtsstaatsbegriff wird sodann 
     angezeigt, dass die Rechtsgemeinschaft, auch wenn sie kein Staat ist, doch über wesentliche Attribute verfügt, die in der Staatslehre als konstituierende Elemente der Rechtsstaatlichkeit gelten. Durch diese Begriffsbildung erweisen sich mithin die betreffenden strukturellen Anforderungen zugleich als losgelöst von der Frage, ob die Gemeinschaften Staaten sind, staatsähnliche Gebilde oder ihre Entwicklung in die Richtung ausgebildeter Staatlichkeit zielt.
  


  
    Die Ausformung der Gemeinschaftsverfassung nach rechtsstaatlichen Grundsätzen war für die Integration von Staaten in der Verfassungstradition der »westlichen Welt«5 notwendig als Konsequenz schon im Hinblick auf die Ausübung von Hoheitsgewalt der Gemeinschaften mit unmittelbarer Wirkung gegenüber den Bürgern: Sie kann nur in rechtsstaatlichen Formen geschehen. So gehört zu den Grundsätzen, auf denen nach Artikel 6 Absatz 1 EU-Vertrag die Union beruht, auch die Rechtsstaatlichkeit. Der Begriff der Rechtsgemeinschaft in diesem Sinne beschreibt mithin die Funktion des Rechtes der Europäischen Gemeinschaft vorwiegend in einem Ausschnitt, nämlich im Verhältnis zwischen der Gemeinschaft und den Bürgern. Es wird zu zeigen sein, dass das Recht in der europäischen Integration für die Verfassungsstrukturen der Gemeinschaft auch darüber hinaus von Bedeutung ist, nämlich für das Verhältnis der Gemeinschaft zu den Mitgliedstaaten und die Beziehungen der Mitgliedstaaten untereinander. Darin entfaltet sich die spezielle Bedeutung des Begriffes Rechtsgemeinschaft für die EG.
  


  
    In einem allgemeinen Verständnis juristisch noch nicht vorgeprägt und ausgeformt, bedeutet dieser Bezug auf das Recht den Ausschluss willkürlicher Machtausübung und die Verpflichtung auf Gerechtigkeit; damit verbindet sich die Vorstellung, dass Hoheitsgewalt durch Rechtsordnung begründet und gebändigt wird, nicht unbedingt notwendig geschriebenes Recht, aber doch auf einer sicheren Basis, wie sie in kontinentaler Tradition durch Gesetze verwirklicht wird. Rechtsstaat im umfassenden Sinn ist der Gegenbegriff zur Despotie.6
  


  
    Auch die frühe Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichtes ging von einem »verfassungsmäßigen Gesamtbild« des Rechtsstaates aus und knüpft an die »Tradition des liberalen bürgerlichen Rechtsstaates« an. Solche Traditionen sind gemeineuropäisch, wie ein Blick auf die Rule of Law im englischen Recht7 oder auf den Etat de droit in Frankreich8 belegen kann. Für einen allgemeinen Begriff der Rechtsstaatlichkeit im Gemeinschaftsrecht, wie er in Artikel 6 EU-Vertrag Eingang gefunden hat, sind diese gemeinsamen Vorstellungen richtungsweisend, nicht in der jeweiligen konkreten Realisierung der nationalen Verfassungen und in der auf sie gegründeten
     mitgliedstaatlichen Rechtsprechung. Seine Konkretisierung erhält der Begriff in den Gemeinschaftsverträgen und in ihrer Fortentwicklung in der Rechtsprechung der Gerichtsbarkeit der Gemeinschaft.
  


  
    In diesem Verständnis sind daher diejenigen Elemente der Gemeinschaftsverfassung herauszuarbeiten, mit denen sie rechtsstaatlichen Grundsätzen genügt, vor allem also die Geltung von individuellen Grundrechten und rechtsstaatlichen Verfassungsprinzipien, der Gesetzesvorbehalt (Rule of Law), Rechtsschutzgarantien und Gewaltenteilung. Angesichts der Besonderheiten, die das Gemeinschaftsrecht aufweist, sollen hier wenigstens die tragenden Strukturen nachgewiesen werden, mit denen seine Rechtsordnung den elementaren Forderungen entspricht.
  


  1.2 Bindung an das Recht


  
    Die im allgemeinen Rechtsstaatsbegriff enthaltene Vorstellung von der fundamentalen Bedeutung des Rechtes ergibt, dass die Ausübung von Hoheitsgewalt auf rechtlicher Grundlage und im Einklang mit dem Recht erfolgen muss. Im Verfassungsstaat konkretisieren sich diese Postulate in den Grundsätzen vom Gesetzesvorbehalt und vom Gesetzesvorrang. Gemeinschaftsrechtliches Pendant sind das Prinzip der begrenzten Einzelzuständigkeiten (compétences d’attribution, siehe Artikel 5 Absatz 1 EG-Vertrag) sowie der Satz, dass Eingriffe der öffentlichen Gewalt in die Sphäre der privaten Betätigung jeder Person einer Rechtsgrundlage bedürfen und aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen gerechtfertigt sein müssen9 und ferner, dass die Handlungen der Gemeinschaftsorgane und der Mitgliedstaaten »im Einklang mit der Verfassungsurkunde der Gemeinschaft, dem Vertrag« stehen müssen.10
  


  1.3 Grundrechte und Verfassungsprinzipien


  
    Die Verträge enthalten bislang keine expliziten Grundrechtskataloge, und die Grundrechte der Mitgliedstaaten gelten nicht unmittelbar, d. h. nur indirekt, gegenüber der autonomen Hoheitsgewalt der Gemeinschaften. Im geschriebenen Recht findet sich seit dem Vertrag von Maastricht in Artikel 6 Absatz 2 EU-Vertrag eine Erklärung, in der die Europäische Union die Achtung der Grundrechte ausspricht. Unter Bezugnahme auf die Europäische Menschenrechtskonvention und auf die gemeinsamen Verfassungs-überlieferungen der Mitgliedstaaten werden die Grundrechte als »allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechtes« qualifiziert. In dieser Form ist Artikel 6 Absatz 2 EU-Vertrag indes nicht justiziabel.
  


  
    Die substanziellen Grundrechte, auf die jeder Einzelne sich gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaft berufen kann, sind vom Gerichtshof entwickelt worden.11 Seine Rechtsprechung schöpft aus den gesamteuropäischen Traditionen gemeinsamer Rechtsüberzeugungen, wie sie sich auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) widerspiegeln (so auch in Artikel 6 Absatz 2 EU-Vertrag). Demgegenüber ist es verfehlt, die Grundrechte des Gemeinschaftsrechtes am Maßstab des nationalen Rechtes und seiner zum Teil ausgefeilten Rechtsprechung zu messen.
  


  
    Die bisherige Rechtsprechung ergibt noch keinen abschließenden Grundrechtskatalog, wie ihn eine geschriebene Verfassung bieten kann. Die Aktualisierung der Grundrechte hängt vielmehr davon ab, ob sich die Frage des Grundrechtsschutzes in konkreten Verfahren stellt und somit die Gerichte Anlass haben, Inhalte und Schranken von Grundrechten zu bestimmen.12 Schwerpunkte in der Entwicklung der Grundrechtsjudikatur liegen in den vorwiegend wirtschaftlichen Zusammenhängen des Gemeinschaftsrechtes, wie beispielsweise dem Eigentum13 und dem Recht der freien Berufsausübung;14 hervorzuheben sind auch das Berufsgeheimnis15, die Persönlichkeitsrechte16 und vor allem das Gleichheitsgebot17, das vom Gerichtshof über das vertraglich verankerte Diskriminierungsverbot (Artikel 12 EG-Vertrag) hinaus entwickelt wurde. Die Effizienz des gemeinschaftsrechtlichen Grundrechtsschutzes gegen die öffentliche Gewalt der Gemeinschaft wird durch das bisherige Fehlen geschriebener Grundrechte nicht merklich beeinträchtigt. Ebenso wie die Realisierung geschriebener Grundrechte basiert der gemeinschaftsrechtliche Grundrechtsschutz auf einer verlässlich funktionsfähigen Rechtsprechung; an ihr zu zweifeln, besteht hier wie dort kein Anlass. Die Forderung nach der Verankerung eines Grundrechtskataloges im positiven Recht, wie sie jetzt in der Charta der Grundrechte von Nizza und im Vertrag über eine Verfassung für Europa vorgesehen ist (s. unten 1.3.1), konnte daher eher mit der integrativen Wirkung und mit der erhöhten Rechtssicherheit durch einen solchen Katalog begründet werden.18
  


  
    Das Rechtsstaatsprinzip umfasst neben der Geltung von Grundrechten eine Reihe von Grundsätzen für die Ausübung öffentlicher Gewalt, vor allem das Verhältnismäßigkeitsprinzip und den Vertrauensschutz. Sie sind auch im Grundgesetz der Bundesrepublik nicht ausdrücklich fixiert, sondern von der Rechtsprechung und der Lehre entwickelt worden. So hat auch im Gemeinschaftsrecht der Gerichtshof diese Verfassungsprinzipien und die Modalitäten für ihre Anwendung in zunehmender Verdichtung konkreti-siert. 19 Auch diese Rechtsprechung wurde aus den Quellen gemeinsamer Rechtsgrundsätze der Mitgliedstaaten gespeist; dabei hat beim Grundsatz 
     der Verhältnismäßigkeit das deutsche Recht eine besondere Rolle gespielt und über das Gemeinschaftsrecht wiederum Einfluss auf das Recht anderer Mitgliedstaaten genommen.20 Im Vertrag von Amsterdam hat das Verhältnismäßigkeitsprinzip seinen Niederschlag in Artikel 5 EG-Vertrag gefunden; danach dürfen die Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrages erforderliche Maß hinausgehen.
  


  1.3.1 Die Grundrechte der Charta von Nizza


  
    Die Union hat sich entschieden, einen eigenen Grundrechtskatalog (EU-Charta der Grundrechte) zu schaffen. Mit der Ausarbeitung der Charta wurde ein »Gremium« beauftragt, das sich aus 15 Beauftragten der Staats- und Regierungschefs, einem Beauftragten der Kommission, 16 Abgeordneten des Europäischen Parlamentes sowie 30 Mitgliedern der nationalen Parlamente zusammensetzte.21 Das Gremium, das sich selbst »Konvent« nannte, wählte Roman Herzog zu seinem Vorsitzenden. Die Charta wurde auf der Regierungskonferenz von Nizza am 7. Dezember 2000 feierlich proklamiert. 22 Der in der Folge der Nizza-Konferenz einberufene Europäische Konvent für die Zukunft Europas hat in seinem am 18. Juli 2003 vorgelegten Entwurf eines Verfassungsvertrages die Rechte aus der Charta anerkannt (Artikel 1-7 Abs. 1) und als Charta der Grundrechte der Union als Teil II (Artikel II-1 bis Artikel 11-54) in die Verfassung aufgenommen. An dieser Stelle ist sie auch in dem nach der Regierungskonferenz am 29. Oktober 2004 unterzeichneten »Vertrag über eine Verfassung für Europa« verankert.
  


  
    Angesichts der gefestigten Grundrechtsjudikatur des Gerichtshofes erscheint eine geschriebene Charta wohl weniger geboten, um einen ausreichenden Grundrechtsschutz herzustellen. Geschriebene Grundrechte, die eine Ergänzung der Rechte aus der Unionsbürgerschaft bilden und sich dem Bewusstsein der Öffentlichkeit einprägen, sind indes ein bedeutender Integrationsfaktor, und schließlich sind sie Ausdruck einer gemeinsamen Werteordnung der in der Union integrierten Mitgliedstaaten;23 als solche können sie auch ohne unmittelbare Rechtsgeltung in die Rechtsprechung der europäischen Gerichte Eingang finden und somit zur Erhöhung der Rechtssicherheit beitragen. In dieser Perspektive manifestiert sich in der Charta von Nizza ein weiterer qualitativer Schritt von den ökonomischen Ursprüngen der Integration in der »Zweckgemeinschaft« hin zu einer jetzt auch sichtbaren Wertegemeinschaft.
  


  
    Als Quelle der Grundrechte der Charta werden in der Präambel die gemeinsamen Verfassungstraditionen und die gemeinsamen internationalen 
     Verpflichtungen der Mitgliedstaaten genannt, besonders die EMRK, aber auch die Verträge selbst und die Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Damit wird der enge Bezug zur Rechtsprechung und zu den Wurzeln bestätigt, aus denen die Rechtsprechung ihre Inhalte nimmt. Indessen geht die Charta mit ihren 54 Artikeln weit mehr ins Detail, und sie formt und systematisiert die Grundrechte unabhängig von konkreten Fallkonstellationen, sodass auch Rechte einbezogen werden, deren Geltung bisher durch die Praxis noch nicht gefordert wurde. Darüber hinaus nimmt sie auch Grundrechte auf, die in den Zusammenhängen der Integration eher am Rande liegen; das entspricht dem Ziel der Charta als Ausdruck und Bekenntnis zu einer gemeinsamen europäischen Werteordnung. Die Charta ist in sechs inhaltliche Kapitel gegliedert: Kapitel I: Würde des Menschen; Kapitel IV: Solidarität; Kapitel II: Freiheiten; Kapitel V: Bürgerrechte; Kapitel III: Gleichheit; Kapitel VI: Justizielle Rechte. Das abschließende Kapitel VII enthält »Allgemeine Bestimmungen«, unter anderem zum Anwendungsbereich (Organe der Union und Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Unionsrechtes) und zur Tragweite der garantierten Rechte, insbesondere zur Möglichkeit von Einschränkungen.
  


  
    Die Ausarbeitung der Charta und ihre gemeinsame Anerkennung durch die »feierliche Erklärung« sind eine bemerkenswerte Leistung, besonders angesichts der unterschiedlichen Traditionen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf Inhalt und Form von Grundrechten. In der Übereinstimmung, die erreicht werden konnte, erweist sich der Zusammenhalt der Union auf der Grundlage der in den vergangenen Jahrzehnten realisierten Integration, nicht zuletzt durch die Leistung der Rechtsprechung. Indessen steht die Bewährungsprobe der Charta noch bevor, wenn sie in der Praxis zur Anwendung kommt. Ihre Auslegung wird die Gerichte vor neue Aufgaben stellen. Auch dafür sind die Gemeinsamkeiten in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten zu nutzen und weiterzuentwickeln; Inhalte und Methoden können nicht aus der Perspektive einzelner Mitgliedstaaten gewonnen und erklärt werden.
  


  1.4 Individueller Rechtsschutz


  
    Elementarer Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit ist die Garantie des individuellen Rechtsschutzes gegen die öffentliche Gewalt durch unabhängige Gerichte.24 Das Gemeinschaftsrecht stellt dafür den Europäischen Gerichtshof und das Gericht erster Instanz zur Verfügung. Die Klagebefugnis des 
     Einzelnen könnte als beschränkt erscheinen: Natürliche und juristische Personen können grundsätzlich nur gegen Entscheidungen klagen, deren Adressaten sie sind, gegen andere Rechtsakte nur, wenn sie dadurch unmittelbar und individuell betroffen sind (Artikel 230 EG-Vertrag). Diese Voraussetzungen haben der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz zunehmend breiter interpretiert. Danach können auch die an einem vorgelagerten Verwaltungsverfahren Beteiligten Klage erheben;25 zudem hat der Gerichtshof anerkannt, dass eine Vorschrift normativen Charakters einzelne Wirtschaftsbeteiligte individuell betreffen und ihnen daher die Klagebefugnis zustehen kann.26
  


  
    Rechtsschutz wird ferner durch die mitgliedstaatlichen Gerichte gewährt, wenn das Gemeinschaftsrecht durch nationale Rechtsakte ausgeführt wird. Für die Gültigkeitsprüfung und die Auslegung des zugrunde liegenden Gemeinschaftsrechtes bietet Artikel 234 EG-Vertrag das Vorlageverfahren; danach entscheidet der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung über die ihm vorgelegten Fragen; das Urteil ist für das vorlegende Gericht verbindlich. In dieser Kooperation zwischen europäischer und mitgliedstaatlicher Gerichtsbarkeit zeigt sich eine weitere Facette des Begriffes »Rechtsgemeinschaft«27, die durch den Terminus »Gerichtsgemeinschaft« zu spezifizieren wäre. Der individuelle Rechtsschutz wird durch die weitreichende Rechtsprechung zur unmittelbaren innerstaatlichen Wirksamkeit vom Gemeinschaftsrecht gestärkt. Danach kann auch der Einzelne sich unter bestimmten Voraussetzungen auf Normen des Gemeinschaftsrechtes berufen und ihre Verletzung durch einen Mitgliedstaat geltend machen. Sind dem Einzelnen durch den Mitgliedstaat Rechte aus dem Gemeinschaftsrecht vorenthalten worden, können ihm Schadenersatzansprüche zustehen.28
  


  1.5 Gewaltenteilung


  
    Ein wesentliches Element der Rechtsstaatlichkeit ist die Trennung der Gewalten in Legislative, Exekutive und Judikative. Im nationalen Modell steht auch bei diesem Postulat des Rechtsstaates der Schutz des Einzelnen im Vordergrund: Durch die Aufteilung der Hoheitsgewalt, durch ein System des Ausgleiches von Macht und der gegenseitigen Kontrolle werden Alleinherrschaft, Übermacht einzelner Kräfte und Machtmissbrauch verhindert.
  


  
    Die Gemeinschaftsverfassung weicht von der klassischen Verteilung der Macht zwischen Legislative und Exekutive auf Parlament und Regierung ab. In der Legislative der Gemeinschaft wirken Kommission, Rat und Parlament zusammen; die Kommission trägt zugleich exekutivische Funktionen;
     es fehlt also eine klare Trennung zwischen Legislative und Exekutive. Soweit dabei die Rolle des Parlamentes reduziert wird, erscheint dies in erster Linie als Problem der demokratischen Legitimation, weniger der Rechtsstaatlichkeit. Die Abweichung vom herkömmlichen Modell bedeutet indessen keinen Verzicht auf Gewaltenteilung, vielmehr hat die Gemeinschaftsverfassung eigene, auf die Integration von Staaten zugeschnittene Strukturen eines institutionellen Gleichgewichtes durch Funktionsteilung geschaffen;29 mit ihnen wird das Ziel des Prinzips der Gewaltenteilung nicht weniger effektiv erreicht als im staatlichen System.30 Dass sich im Rat oder in seinen wechselnden Mehrheiten oder in der Kommission Mächte konzentrieren könnten, die unkontrolliert Herrschaft ausüben und missbrauchen, entspricht nicht der Realität; keines der Organe kann allein und ohne Kontrolle tätig werden. Ein zusätzliches, womöglich stärkeres Element der Sicherung enthält der immer wieder nötige Ausgleich der im Rat repräsentierten nationalen Interessen, auch unter dem Einfluss des durch die Kommission vermittelten Gemeinschaftsinteresses. Die Notwendigkeit zum Kompromiss kann die Hemmung der Gewalten bis zur Gefahr der Ineffektivität steigern. Wie in den staatlichen Mustern kann auch hier die Kontrolle durch die Medien und die öffentliche Meinung in das Bild einbezogen werden.
  


  
    Schließlich ist mit der Judikative in der Gemeinschaft eine voll ausgebildete, unabhängige dritte Gewalt vorhanden. Der Gerichtshof wird im EG-Vertrag (Artikel 220) umfassend mit der »Wahrung des Rechtes« betraut. Die Gerichtsbarkeit ist in der Lage, jeden legislativen und jeden exekutiven Akt der Organe aufzuheben, und durch die Klagebefugnis der Organe, der Mitgliedstaaten und der betroffenen Individuen bestehen breit gefächerte Möglichkeiten, ihre Kontrolle auszulösen. In der Rechtsgemeinschaft kommt der Judikative über die rechtsstaatliche Kontrollfunktion hinaus die Aufgabe zu, das Recht in seiner konstruktiven Funktion für die Existenz der Gemeinschaft zu sichern und zu entwickeln.31
  


  2. Recht als Integrationsfaktor


  2.1 Gründung und Bindung durch das Recht


  
    Seine eigentümliche Bedeutung für die europäische Integration entfaltet der Begriff »Rechtsgemeinschaft« erst, wenn dadurch das Rechtsprinzip als das tragende Element der Gemeinschaft erkannt wird, und zwar insbesondere im Verhältnis zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten sowie 
     zwischen den Mitgliedstaaten.32 Die Gemeinschaft ist eine Schöpfung des Rechtes; die Verträge haben in der Gemeinschaft eine neue Ordnung geformt, die ausschließlich durch das Recht gestaltet und beherrscht wird; ihr sind die Organe der Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten gleichermaßen unterworfen.33 Dementsprechend dürfen die Mitgliedstaaten Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des Vertrages nicht anders regeln, als im Vertrag vorgesehen (Artikel 292 EGV).
  


  
    Auch das Völkerrecht und das Recht internationaler Organisationen sind für die Staaten verbindlich, indessen bildet das Gemeinschaftsrecht eine geschlossene »supranationale« Rechtsordnung mit autonomer Rechtsetzungsgewalt der Gemeinschaft, mit unmittelbarer Wirksamkeit für die Bürger und mit Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten, auch vor ihrem Verfassungsrecht. 34 Der Gerichtshof hat dies deutlich formuliert: »Dagegen stellt der EWG-Vertrag, obwohl er in der Form einer völkerrechtlichen Übereinkunft geschlossen wurde, nichtsdestoweniger die Verfassungsurkunde einer Rechtsgemeinschaft dar.«35 Im Regelungsbereich verbindlichen Gemeinschaftsrechtes sind einseitige Handlungen der Mitgliedstaaten nicht zulässig; der Schutz vorrangiger nationaler Interessen, die Abwehr oder die Vergeltung rechtswidriger Beeinträchtigungen können nur nach den Regeln des Gemeinschaftsrechtes und in den dort vorgesehenen Verfahren erfolgen.36 In seiner ursprünglichen Form sieht das Gemeinschaftsrecht keine Aufkündigung der Mitgliedschaft vor; sie erfordert eine Vertragsänderung nach den dafür vorgehaltenen Regeln. Die Gesamtheit dieser Phänomene rechtfertigt es, die Gemeinschaft mit den Worten des Europäischen Gerichtshofes als »neue Rechtsordnung des Völkerrechts37 zu charakterisieren, und die Bezeichnung »Rechtsgemeinschaft« bedeutet, dass die Gemeinschaft durch diese neue Ordnung maßgeblich und abschließend geprägt wird.38 Ziele und Inhalte der damit bezeichneten Ordnung in ihren wesentlichen Elementen sind die Sicherung der Existenz und der Wirksamkeit der Gemeinschaft. In der Rechtsgemeinschaft ist somit das Recht die Grundlage für den Zusammenhalt. Daher beruhen der Bestand der Gemeinschaft und die Erhaltung ihrer Funktionsfähigkeit entscheidend darauf, dass die Organe der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten diese Rechtsordnung respektieren.
  


  
    Damit unterscheidet sich die europäische Integration in der Gemeinschaft von historischen Konzepten der Einigung des Kontinentes unter der Vorherrschaft eines Landes oder eines Herrschers. Von den Eroberungen des Imperium Romanum über die Kaiseridee bis zu Napoleon, Hitler und Stalin ist immer wieder versucht worden, Europa mit Mitteln der Macht unter einer Herrschaft zusammenzufassen.39 Solche Versuche scheitern
     an der Begrenztheit und Zerbrechlichkeit der Macht. Ihnen stehen zahlreiche Europapläne gegenüber, die auf Gleichberechtigung, auf einer vertraglichen Basis, auf föderalen Strukturen gründen,40 also jedenfalls auf ein rechtliches Fundament gestellt werden sollten. Es scheint, dass solche Konzepte im Kontrast zu traditionellen Vorstellungen praktischer Politik stehen, denn Pläne dieser Art sind bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges nicht in die Wirklichkeit umgesetzt worden.41 Die Erkenntnis, dass nicht Macht und Rivalitäten, sondern Recht und gemeinsame Ordnung Frieden sichern können, bedurfte offensichtlich jahrhundertelanger schrecklicher Erfahrungen. Erst in der Gemeinschaftsverfassung ist eine Rechtsordnung zur Grundlage für das Zusammenleben der Völker gemacht worden, die ausschließen soll, dass wirtschaftliche, politische oder gar militärische Macht ein ausschlaggebender Faktor in den Beziehungen der Staaten ist.
  


  2.2 Durchsetzung des Rechtes


  
    Die Sicherung der Gemeinschaft durch eine rechtliche Ordnung lässt die Frage nach der Durchsetzbarkeit dieses Rechtes im Fall von Verstößen durch die Mitgliedstaaten aufkommen. Die Antwort könnte aufschlussreich sein für die Tragfähigkeit des Konzeptes einer Rechtsgemeinschaft, deren Existenz von der Einhaltung des Rechtes abhängt.
  


  
    Der EG-Vertrag sieht ein Verfahren gegen Mitgliedstaaten vor, die gegen eine Verpflichtung aus dem Vertrag verstoßen. Das Verfahren wird von der Kommission eingeleitet (Artikel 226 EG-Vertrag) oder auch von einem anderen Mitgliedstaat (Artikel 227 EG-Vertrag). Es endet mit einem Urteil des EuGH, in dem gegebenenfalls der Vertragsverstoß festgestellt wird. Nach dem Urteil muss der betreffende Staat die Maßnahmen treffen, die sich aus dem Urteil ergeben (Artikel 228 Absatz 1 EG-Vertrag). Im Vertrag von Maastricht wurde diese Regelung ergänzt durch eine Fortsetzung des Verfahrens für den Fall, dass ein Mitgliedstaat dem Urteil des Gerichtshofes nicht nachgekommen ist. Danach kann die Kommission den Gerichtshof erneut anrufen, und dieser kann nunmehr gegen den Mitgliedstaat die Zahlung eines angemessenen Pauschalbetrages oder Zwangsgeldes verhängen (Artikel 228 Absatz 2 EG-Vertrag).
  


  
    Das Vertragsverletzungsverfahren gehört seit langem zur Routine der Gemeinschaftspraxis.42 Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes werden im Allgemeinen befolgt, und zwar auch ohne das neue Verfahren des Artikel 228 Absatz 2 EG-Vertrag. Eine Verzögerung beruht regelmäßig nicht auf einer absichtlichen Verweigerung, sondern auf »administrativer Schwer-falligkeit«. 43 Diese Erfahrung bestätigt, dass es mit den Verträgen gelungen 
     ist, eine funktionsfähige Rechtsgemeinschaft zu errichten. In der Gemeinschaft wird das Verhalten der Beteiligten umfassend durch rechtliche Regeln gebunden und damit richterlicher Kontrolle und bindender Entscheidung zugänglich. Politische Konflikte sind auf diese Weise durch »Verrechtlichung« justiziabel gemacht worden. Dabei werden in den Auseinandersetzungen vor dem Gerichtshof auch in Fällen der Vertragsverletzung nicht die Geltung und die bindende Wirkung des Gemeinschaftsrechtes infrage gestellt, sondern es wird über die Auslegung und die Anwendung im konkreten Sachzusammenhang gestritten und entschieden. Daraus erklärt sich, dass die Mitgliedstaaten bereit sind, den Urteilen Folge zu leisten: Der Rechtsgehorsam folgt aus dem Wesen der Rechtsgemeinschaft und dem dauernden Konsens über ihren Bestand. Die bindende Wirkung des Rechtes in der Rechtsgemeinschaft ergibt die Verbindlichkeit der Urteile, in denen das Recht interpretiert und kontrolliert wird.44
  


  
    In dieser Sicht erscheint im Gemeinschaftsrecht eine Vollstreckbarkeit der Urteile gegen Mitgliedstaaten nicht als notwendig. Hier zeigt sich der grundlegende Unterschied zum staatlich gesetzten Recht: Der Rechtsgehorsam der Bürger im Strafrecht, im öffentlichen Recht und in der den Bürgern vom Staat zur Verfügung gestellten Ordnung des Bürgerlichen Rechtes bedarf der Sicherung. Der Ladendieb, der Parksünder, der säumige Schuldner müssen wegen ihrer Rechtsverstöße mit Zwangsmitteln zur Rechenschaft gezogen werden können. Dagegen sind die Mitgliedstaaten der Rechtsgemeinschaft selbst Träger der von ihnen geschaffenen Ordnung. Die Mentalität des Ladendiebes kann ihnen nicht unterstellt werden, und der Satz, dass Recht ohne Zwangsbefugnisse nicht denkbar sei,45 trifft auf Rechtsverhältnisse dieser Ebene nicht zu.
  


  
    In der hier entwickelten Perspektive ist die Einführung eines Bußgeldes wegen der Nichtachtung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofes (Artikel 228 Absatz 2 EG-Vertrag) überflüssig und inkonsequent, ebenso sind es die Sanktionen, die der Vertrag gegen die Missachtung eines Ratsbeschlusses gegen einen Mitgliedstaat wegen Verletzung der Haushaltsdisziplin durch ein übermäßiges Defizit ermöglicht (Artikel 104 Absatz 11 EG-Vertrag). Bis zum Vertrag von Maastricht ist die Gemeinschaft ohne derartige Sanktionen ausgekommen, und es ist nicht zu erkennen, dass sie mit ihnen besser funktionieren wird; allenfalls wird von einem Bußgeld ein zeitlicher Druck ausgehen. Die neuen Vorschriften könnten im Übrigen als ein eher symbolisches Signal verstanden werden, das dem Gemeinschaftsrecht an diesen Stellen besonderen Nachdruck verleihen soll. So werden die Mitgliedstaaten, die ohnehin vertragstreu sind und grundsätzlich ihre Pflichten erfüllen, alles daransetzen, die Verhängung von Strafgeldern gegen sich zu vermeiden.
     Vielleicht sind diese Neuerungen aber auch eine Konzession an die Öffentlichkeit, die aus der Perspektive bürgerlicher Rechtsverhältnisse nach solchen Sanktionen fragt.
  


  2.3 Grenzen der Wirksamkeit


  
    Das hier beschriebene Bild einer durch das Recht getragenen und durch den Willen zu seiner Befolgung funktionierenden Rechtsgemeinschaft zeigt indes auch die Grenzen ihrer Funktionsfähigkeit: Die Mitgliedstaaten bleiben in der Lage, dem Gemeinschaftsrecht faktisch den Gehorsam zu verweigern. 46 Wenn ein Mitgliedstaat sich dazu entschließt, z.B. aufgrund von Souveränitätsvorstellungen, obwohl sie in der Gemeinschaft ihre Gültigkeit verloren haben, wird er auch durch ein Urteil des Gerichtshofes oder durch ein Bußgeld nicht zu zwingen sein, seine Pflichten zu erfüllen.47 Es wäre indes verfehlt, aus solchen Möglichkeiten ein Recht der Mitgliedstaaten zu folgern. Da das Gemeinschaftsrecht ihnen ein Recht zu einer Verweigerung nicht gibt, muss dieses Verhalten als Rechtsbruch beurteilt werden. Es liegt in der Natur der Rechtsgemeinschaft, dass mit dieser Feststellung ihre Wirksamkeit endet. Das bedeutet zugleich, dass der betreffende Mitgliedstaat aus der Friedensordnung der Gemeinschaftsverfassung ausschert.
  


  
    Es besteht bisher kein Anlass, den Eintritt solcher Möglichkeiten für wahrscheinlich zu halten. Die wirtschaftliche und auch die politische Integration hat einen Grad erreicht, der Alleingänge der Mitgliedstaaten erschwert und eine Rückkehr zu einzelstaatlicher Politik ausschließen sollte (Point of no Return). Darüber hinaus darf die bindende Kraft des Rechtes angesichts des hohen Standards der Rechtskultur der Mitgliedstaaten und ihrer andauernden Entschlossenheit zur europäischen Einigung nicht unterschätzt werden; auf ihr beruht die Existenz der Rechtsgemeinschaft. Es könnte förderlich sein, das Bewusstsein der Öffentlichkeit dafür zu stärken und damit die vielfachen Zweifel zu bekämpfen, die an der Einhaltung des Rechtes geäußert werden.48 Die für die Gemeinschaft existenzbedrohende Wirkung des Rechtsbruches eines Mitgliedstaates könnte im Einzelfall dadurch gemildert werden, dass die übrigen Mitgliedstaaten bereit sind, in dem kritischen Punkt, der Gegenstand des Streites ist, in eine Vertragsänderung einzuwilligen und das dafür vorgesehene Verfahren durchzuführen. So kann ein Autoritätsverlust für das Gemeinschaftsrecht aufgefangen werden; allerdings wird in dem betroffenen Bereich seine Effektivität vermindert, also der erreichte Grad der Integration beeinträchtigt. Auch setzt diese Strategie die Kompromissbereitschaft aller Mitgliedstaaten voraus; bei einem offenen Bruch des Gemeinschaftsrechtes ist sie unwahrscheinlich.
  


  
    Als sinnvolle und konsequente Sanktion einer Rechtsgemeinschaft gegen ein Mitglied, das die Grundregeln einer solchen Gemeinschaft nicht respektiert und damit den existenziellen Konsens aufkündigt, sollte darüber hinaus die Suspendierung seiner Rechte oder sogar sein Ausschluss ermöglicht werden. Der Vertrag von Amsterdam sieht in Artikel 7 EU-Vertrag ein Verfahren vor, durch das bestimmte Rechte aus dem Vertrag, einschließlich der Stimmrechte im Rat, ausgesetzt werden können. Voraussetzung ist allerdings eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätze, auf denen die Regierungssysteme der Mitgliedstaaten beruhen (Artikel 6 Absatz 1 EU-Vertrag). Politische Umwälzungen dieser Art werden möglicherweise die Missachtung des Gemeinschaftsrechtes zur Folge haben. In diesen Fällen kann daher im Verfahren des Artikels 7 EU-Vertrag auch der Bruch der Rechtsgemeinschaft geahndet werden. Indessen wird ein Mitgliedstaat, der den Boden des Gemeinschaftsrechtes verlässt, nicht in jedem Fall auch zugleich die demokratische und rechtsstaatliche Grundlage seiner eigenen Verfassung aufgeben. Der Rückfall in Vorstellungen nationalstaatlicher Souveränität und die Abkehr von den Grundsätzen der Rechtsgemeinschaft kann zwar einen Bruch auch des nationalen Verfassungsrechtes darstellen, in Deutschland etwa der Verpflichtung auf die Vereinigung Europas in der Präambel und Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes, das Demokratieprinzip und die Rechtsstaatlichkeit müssen aber dadurch nicht verletzt werden.
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    35 Slg. 1991 I, S. 6079, Rn. 21 (Gutachten 1/91, EWR I).
  


  
    36 Ständige Rechtsprechung, vgl. Slg. 1962, S. 867, S. 879; Slg. 1984, S. 777, S. 793.
  


  
    37 Slg. 1969, S. 1 (van Gend & Loos); in diesem Fall begründet der Gerichtshof damit die unmittelbare innerstaatliche Wirkung von Gemeinschaftsrecht. Später hat der Gerichtshof den Hinweis auf das Völkerrecht fallen gelassen. Slg. 1991 I (Anm. 35).
  


  
    38 Gegen die verbreitete Vorstellung von den Mitgliedstaaten als »Herren der Verträge« s. G. Nicolaysen (Anm. 34), S. 501 f.
  


  
    39 Vgl. Oppermann, Thomas: Europarecht. Ein Studienbuch, München 1999, S. 1 ff.
  


  
    40 Vgl. Foerster, Rolf Hellmut: Europa. Geschichte einer politischen Idee, München 1967; siehe auch Nicolaysen, Gert: Europa und Utopia, in: B. Börner (Anm. 32) S. 231, S. 239 ff.
  


  
    41 Die herkömmliche Bündnispolitik souveräner Staaten kann nicht in eine Reihe mit Plänen zur Einigung Europas gestellt werden.
  


  
    42 Im Jahr 1998 lagen der Kommission 123 Klagen vor, 1999 waren es 178, vgl. den 17. Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts vom 23. Juni 2000, KOM (2000) 92 endg., S. 7.
  


  
    43 So C.-☐. Ehlermann (Anm. 32), S. 81, S. 84; ein spektakulärer Fall vorsätzlicher Nichtachtung betraf das Urteil vom 25. September 1979 (Schaffleisch), Slg. 1979, S. 2729, dem Frankreich nicht gefolgt ist, vgl. dazu Kutscher, Hans: Abschied vom Gerichtshof der EG, EuR (1981), S. 1, S. 6 f.
  


  
    44 Vgl. auch Nicolaysen, Gert: Europarecht, Bd. 1, 2. Aufl., Baden-Baden 2002, S. 446, S. 462 ff.
  


  
    45 Vgl. Schachtschneider, Albrecht: Die existentielle Staatlichkeit der Völker Europas und die staatliche Integration der Europäischen Union, in: Blomeyer, Wolfgang/ Albrecht Schachtschneider (Hrsg.): Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft, Berlin 1995, S. 82.
  


  
    46 Zur »gefährlichen Situation«, die dadurch eintritt, vgl. C.-☐. Ehlermann (Anm. 32), S. 81 f.
  


  
    47 Vgl. Everling, Ulrich: Das europäische Gemeinschaftsrecht im Spannungsfeld von Politik und Wirtschaft, in: Festschrift Hans Kutscher, 1981, S. 155 ff., S. 186 mit weiteren Nachweisen.
  


  
    48 Die Diskussion über die Währungsunion bietet dafür ein Beispiel.
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  Föderalismus in Europa


  
    Der Begriff Föderalismus bezieht sich auf die Organisation von Hoheitsgewalt. Er wird in den meisten Fällen im Zusammenhang mit dem Aufbau von Staaten verwandt. Dabei bezeichnet er das Verhältnis von fortbestehenden Teileinheiten (z.B. Gliedstaaten, Bundesländer, Kantone) zu einem sie umgreifenden Gesamtverband (z.B. Bundesstaat, supranationale Organisation).
  


  
    Typische Umschreibungen dieses Verhältnisses sind die Kategorien Autonomie sowie Teilhabe, Einheit und Vielfalt.1 Eine eindeutige rechtliche Aussage enthält der Begriff jedoch nicht.2 Dieses beruht zum einen darauf, dass sein Gehalt aus konkreten, aber höchst unterschiedlichen Ausgestaltungen des Föderalismusprinzips abgeleitet wird. Außerdem dient der Begriff Föderalismus vielfach auch der Umschreibung politischer Ziele, die auf die Neu- oder Umgestaltung des Verhältnisses kollektiver Organisationen gerichtet sind. Dabei liegt dem Begriff des Föderalismus meist ein bestimmtes Vorverständnis zugrunde. Entsprechend der amerikanischen Tradition verbindet sich im angloamerikanischen Sprachgebrauch mit der Kategorie des Föderalismus zumeist der Gedanke einer Stärkung der jeweiligen Zentralgewalt (nicht zuletzt zum Schutze des Einzelnen), während z.B. in Deutschland mit dem Gedanken des Föderalismus eher die Wahrung der Länderrechte gemeint ist. Eine erste verfassungsrechtliche Ausprägung erfuhr der Föderalismusgedanke bei der Schaffung der Vereinigten Staaten von Amerika 1787.3
  


  
    Die Begriffe »Föderalismus« und »Europa« sind in doppeltem Sinne verknüpft: Als Idee ist das Konzept des Föderalismus ein Ergebnis der Aufklärung, also des Versuches, menschliches Zusammenleben nach rationalen Grundsätzen zu gestalten. Insoweit ist es Bestandteil der europäischen Geistesgeschichte. Als Zielbeschreibung der Vorschläge zur europäischen Einigung und für die konzeptionelle Erfassung der europäischen Integration erlangte das Föderalismusprinzip erhebliche Bedeutung. Das deutsche Grundgesetz verpflichtet die Bundesrepublik zur Mitwirkung an der Entwicklung der Europäischen Union, die unter anderem »föderativen Grundsätzen« verpflichtet sein soll.4 Der deutsche Außenminister Fischer empfahl im Mai 2000 die Umwandlung der Europäischen Union in eine europäische 
     Föderation.5 Der französische Premierminister Jospin lehnte im Mai 2001 zwar eine Föderation nach deutschem Muster ab, empfahl aber seinerseits die Weiterentwicklung der EU zu einer fédération d’Etats-nations.
  


  
    Die verfassungsrechtliche Entwicklung der Europäischen Union war an dem föderalistischen Leitgedanken der gemeinsamen Ausübung von Hoheitsgewalt bei gleichzeitiger Wahrung weit gehender Autonomie ihrer Mitgliedstaaten orientiert. Doch entspricht die Union keinem der bundesstaatlichen Vorbilder, die das Konzept des Föderalismus prägten. Im positiven Recht der Union findet sich der Begriff des Föderalismus nicht. Zwar hatte eine Mehrheit der Regierungen im Vorfeld des Vertrages von Maastricht 1992 einer Formulierung in Artikel A EUV-M zugestimmt, die als Ziel des Einigungsprozesses eine »föderale Union« bezeichnete, doch scheiterte die vertragliche Aufnahme am Widerstand Großbritanniens.6 Der vom Europäischen Konvent erarbeitete und von der Regierungskonferenz überarbeitete Verfassungsvertrag erwähnt den Begriff föderal nicht. 7
  


  
    Die gegenüber den traditionellen Kategorien des Staates und der Staatenverbindungen durchaus eigenständige Form der europäischen Einigung im Rahmen der Union mit ihrer in verschiedenen Bereichen unterschiedlich intensiven Zentralgewalt kann mit dem Begriff Föderalismus jedenfalls besser erfasst werden als durch die nur scheinbar aussagekräftigen Kategorien des Bundesstaates oder des Staatenbundes. Da aber bis in die Gegenwart der Föderalismusbegriff mit einem bestimmten Modell des Bundesstaates gleichgesetzt wird, muss stets eine genaue Begriffsklärung der Verwendung des Terminus Föderalismus vorausgehen.
  


  
    In einem richtig verstandenen Föderalismus herrschen gleichwohl genau jene Schwebezustände, wie sie für die europäische Integration charakteristisch sind und notwendigerweise bei der Austarierung des Wertebündels von Vielfalt, Autonomie, Solidarität, gemeinsamer Verantwortung und der Anerkennung des Rechtes entstehen.
  


  l. Historischer Überblick


  l.l Föderalismus als Organisationsprinzip europäischer Staaten


  
    Der Gedanke des Föderalismus beeinflusste die Organisation zahlreicher europäischer Staaten. Seine älteste praktische Ausformung findet sich in der Schweiz, deren Bundesstaatlichkeit 1848 aus dem Zusammenschluss ursprünglich selbstständiger Kantone hervorging. Lange Zeit blieb dies das 
     einzige Bundesstaatsmodell in Europa. Erst nach der Revolution 1917 entwickelte sich 1922 die Russische Föderation. Aus Teilen der ehemaligen habsburgischen Monarchie gingen die drei Bundesstaaten Österreich, die Tschechoslowakei und Jugoslawien hervor. Während die Bundesstaatlichkeit Österreichs auf einer Stärkung ihrer Teilkomponenten beruhte, entstanden die Tschechoslowakei und Jugoslawien aus Einheiten, die zuvor ein größeres Maß an Selbstständigkeit besessen hatten. Diese beiden Staaten zerfielen – ähnlich wie die Sowjetunion – mit dem Ende der kommunistischen Herrschaft.
  


  
    Die Bundesstaatlichkeit Deutschlands geht auf die Verfassung von 1871 zurück. Weniger deutlich ausgeprägt in der Weimarer Verfassung von 1919 und aufgegeben während der nationalsozialistischen Herrschaft (1933 bis 1945), erfuhr sie ihre volle Ausformung im Grundgesetz von 1949. Belgien verfügt seit 1994 über die jüngste föderalistische Verfassung. Auch dieser Bundesstaat ging aus einem unitarischen Staat hervor. Tendenzen zur Dezentralisierung lassen sich auch in Großbritannien und Spanien beobachten. Über Europa hinaus wurde die Idee des Föderalismus in allen Teilen der Welt in konkrete Formen der Staatsorganisation umgesetzt (neben den USA z.B. in Kanada und Indien). Auch dort kehren die zwei Entstehungsmuster – Dezentralisierung von Einheitsstaaten oder Zusammenschluss ursprünglich selbstständiger Teile – wieder. Die dem Föderalismus eigene Dynamik, seine fortwährend nötige Balance zwischen zentrifugalen und zentripetalen Tendenzen, bringt unter bestimmten Bedingungen besonders stabile Organisationen hervor, während andererseits föderalistische Strukturen den Zerfall von Staatswesen begünstigen können.8
  


  1.2 Föderalismus und europäische Integration


  
    Montesquieu definierte 1748 erstmals den Gedanken eines freien Zusammenschlusses mehrerer Teileinheiten, dem eine besondere friedenstiftende Wirkung zugeschrieben wurde,9 und greift das nahezu gleichzeitig erdachte Konzept des individuellen Gesellschaftsvertrages auf, wie es etwa von John Locke entwickelt worden war.10 Wegen ihrer Allgemeinheit eigneten sich diese Kategorien zur begrifflichen Erfassung vorhandener oder gedachter Organisationen.
  


  
    Philosophische Vertiefung und konkrete Anwendung auf das Verhältnis der europäischen Staaten erfuhr dieser Gedanke durch Immanuel Kant in seiner Schrift »Zum ewigen Frieden« 1785. Danach bildet »der freie Föderalismus (...) das Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftsbundes«. Kant 
     schlug die Föderation der europäischen Staaten als Mittel der Friedenssicherung vor. Er stützte seine Überlegungen auch auf die Beobachtung der Herausbildung des amerikanischen Bundesstaates. Doch führten die in der Folgezeit verfassten Entwürfe zur europäischen Einigung den speziellen föderalen Aspekt nicht weiter. So widmeten Saint-Simon und Thierry ihre Aufmerksamkeit vor allem der Schaffung eines europäischen Parlamentes. 11 Das Verhältnis zwischen den Teileinheiten und dem Ganzen blieb unbeachtet. Der bedeutendste Denker des Föderalismus im 19. Jahrhundert, Pierre-Joseph Proudhon, entwickelte sein Konzept des Föderalismus allgemein aus der Stellung des Individuums in jeder Art von sozialer Organisation, von der Gemeinde bis zu einer Weltregierung. Er zweifelte jedoch an der Möglichkeit, Europa eine föderale Verfassung zu geben.12
  


  
    Nach dem Ersten Weltkrieg gewann die Idee einer politischen Einigung Europas an Boden. Erstrebt wurde zunächst eine engere Zusammenarbeit im Rahmen des Völkerbundes. Aristide Briand, der französische Außenminister, legte 1929 der Völkerbund-Versammlung ein Memorandum vor, in dem er die Errichtung eines »régime d’union fédérale européenne« vorschlug. Die Beschreibung der Eigenschaften dieser Union war aber in sich widersprüchlich. Gleichzeitig forderten Graf Coudenhove-Kalergi und die von ihm gegründete Paneuropäische Bewegung die Schaffung der »Vereinigten Staaten von Europa«. Dieser Gedanke wurde in der Folgezeit von zahlreichen Verbänden, unter ihnen z.B. die Union der Europäischen Föderalisten und das Mouvement socialiste pour les Etats Unis de l’Europe, weitergetragen. Alle diese Verbände schlossen sich im Oktober 1948 in der Dachorganisation der Europäischen Bewegung zusammen.
  


  
    Innerhalb dieser Gruppen kristallisierten sich zwei Tendenzen heraus: Die eine Richtung entwickelte das Proudhon’sche Föderalismuskonzept weiter und entfaltete vor allem im Rahmen von Regionalisierungs- und Autonomiebewegungen unterhalb der staatlichen Ebene ihre Wirkungen. Die andere, nach Alexander Hamilton13 benannte Richtung forcierte vor allem den Aufbau eines europäischen Bundesstaates. Hauptvertreter der ersten Linie war Alexandre Marc,14 die zweite Richtung wurde angeführt von Altiero Spinelli,15 der insbesondere den Verfassungsentwurf des Europäischen Parlamentes aus dem Jahre 1984 initiierte.16
  


  
    Die Forderungen nach einer europäischen Bundesverfassung wurden nicht erfüllt. Die Europäische Union ist kein Bundesstaat. Dagegen ging aus den sie begründenden Rechtstexten eine Organisation eigener Art hervor, die einem gemeinsamen Wertesystem verpflichtet ist, das seinerseits die Verpflichtung zur Wahrung der Identität der Staaten umfasst. Insofern bildet die Union eine föderale Organisation.
  


  1.3 Föderalismus und EG-Verträge


  
    Die mit dem Vertrag zur Errichtung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) von 1951 eingeleiteten normativen Entwicklungsschritte zur Europäischen Union unterscheiden sich grundlegend von den theoretischen Entwürfen einer europäischen Föderation: Sie umfassten weder die Gesamtheit der Beziehungen zwischen den beteiligten Staaten, noch schufen sie eine endgültige Verfassungsstruktur für den Verband. Vielmehr bestand das in der Präambel des EGKS-Vertrages hervorgehobene Ziel darin, »Europa nur durch konkrete Leistungen, die zunächst eine tatsächliche Verbundenheit schaffen, und durch die Errichtung gemeinsamer Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung« aufzubauen.
  


  
    Der französische Außenminister Robert Schuman sprach in seiner berühmten Erklärung vom 9. Mai 1950 von einer »europäischen Föderation«. 17Entsprechend erstrebte Walter Hallstein noch im Jahre 1969 »die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa«.18 Dass zwischen den beteiligten Politikern gleichwohl kein Einvernehmen über die Gestalt der zukünftigen Organisation bestand, illustriert der Entwurf eines Vertrages über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (1952). Artikel 38 sah die Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfes für die zukünftige Gemeinschaft vor. Sie wurde wie folgt skizziert: »Die endgültige Organisation, die an die Stelle der vorläufigen Organisation treten wird, soll so beschaffen sein, dass sie den Bestandteil eines späteren bundesstaatlichen oder staatenbündischen Gemeinwesens bilden kann.«19
  


  
    Diese Meinungsverschiedenheit erklärt die Kontroverse um die Benennung der Europäischen Union im Rahmen der Fouchet-Pläne des Jahres 1962. Während die französische Regierung den Begriff »Staatenunion« vorschlug, plädierten die übrigen Regierungen für die Bezeichnung »Union europäischer Staaten und Völker«.20 Auch in der Diskussion um die Aufnahme des Begriffes »föderal« in den Unionsvertrag von 1992 spiegelt sich diese Meinungsverschiedenheit.21
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Föderalismus als Strukturprinzip der europäischen Verträge


  
    Auch wenn den EU-Verträgen bis heute eine ausdrückliche föderalistische Zielvorgabe oder Inhaltsbeschreibung fehlt, so belegt die Geschichte der 
     Verträge doch, dass zumindest einige Gründer der für funktional beschränkte Aufgaben konzipierten Gemeinschaften eindeutige föderale Ziele anstrebten oder den Weg dazu offen halten wollten. Insofern ist es unzutreffend, wenn mitunter die Methode der funktionalen Integration in einen Gegensatz zum föderalen Prinzip gebracht wird.22 Ein Gegensatz besteht lediglich insoweit, als im einfachen föderalistischen Modell die Gesamtheit der Aufgaben zwischen den einzelnen Ebenen verteilt wird. Das die Integration mit funktionalen Erwägungen fördernde oder erklärende Konzept steht der Idee des Föderalismus insofern sogar besonders nahe, als es das Prozesshafte im Verhältnis zwischen den Teileinheiten und dem Gesamtverband als eigenständiges Qualitätsmerkmal erkennt.
  


  
    Föderalismus schafft nicht nur Strukturen, sondern ermöglicht auch Prozesse, in denen sich – je nach konkretem Bedarf – die Beziehungen zwischen den Teilen und dem Ganzen immer neu ausbalancieren. Allerdings kann diese Balance nicht ohne rechtlichen Rahmen, nicht ohne Verpflichtung auf ein gemeinsames Interesse und nicht ohne demokratische Legitimation gefunden werden. Die Föderation ihrerseits muss dabei jedoch nicht unbedingt traditionelle staatliche Eigenarten – wie etwa eine ausschließliche Bindung der Bürger oder eine theoretisch unbeschränkte Zuständigkeitsfülle – besitzen. Ebenso wenig gehört ein gleichmäßig hohes Niveau der föderalen Durchdringung zu den notwendigen Merkmalen des Föderalismus. Mit dem Föderalismusgedanken unvereinbar wären lediglich Modelle, die eine Konzentration und exklusive Zuweisung von Hoheitsgewalt und ihrer Legitimität vertreten.
  


  
    Eine präzise Umschreibung des Integrationszieles hätte daher zwar den Vorteil, die föderalistische Grundströmung der Verträge begrifflich zu verfestigen und damit als Maßstab und Antrieb der weiteren Entwicklung zu wirken. Gleichzeitig wüchse jedoch die Gefahr, dass die Chance der Entdeckung und Erprobung eigenständiger Formen der gemeinsamen Ausübung von Hoheitsgewalt von vorschnellen Fixierungen auf bekannte Leitbilder, wie die des (deutschen) Bundesstaates, behindert würde.23 Die Verpflichtung der Union auf »föderative Grundsätze«, wie sie Artikel 23 Absatz 1 GG vornimmt, beinhaltet keine weiter gehenden Festlegungen.24
  


  
    Nur eine Analyse einzelner Vertragsmerkmale erlaubt daher Aussagen zur föderalen Qualität der EG/EU-Verträge.25 Diese Merkmale können aus verschiedenen Perspektiven ermittelt werden:

    
      
        – Verfassungsprinzipien, Institutionen und Verfahren;
      


      
        – Funktionen (Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung und Kontrolle);
      


      
        – Stellung des Bürgers;
      


      
        – Aufgabenzuweisungen.
      

    

  


  
    In ihrer Zusammenschau ergeben diese Perspektiven ein Netzwerk, in dem sich unitarisierende und dezentralisierende Kräfte ausgleichen, wobei dieser Ausgleich durch einige »Scharniere« beweglich gehalten wird.
  


  2.1.1 Verfassungsprinzipien, Institutionen und Verfahren


  
    Der Verfassungsordnung der Union liegen einige zentrale Rechtsregeln zugrunde, die insbesondere für das Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten und Union gelten. Nur ein Teil ist ausdrücklich in den Verträgen erwähnt, andere wurden von der Rechtsprechung entwickelt. Einzeln genommen betonen sie die unitarische oder die föderale Komponente der Union. Gemeinsam konkretisieren sie jenes für die Union charakteristische Gleichgewicht aus Machtteilung und Machtverbindung. Zu den die Machtverbindung bezeichnenden Grundsätzen gehören sowohl die Verpflichtung auf die Bewahrung und Pflege gemeinsamer Werte, wie den Schutz der Grundrechte 26, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit27, auf Solidarität28, auf die Verwirklichung gemeinsamer Politiken29 und auf die Autonomie der Union 30 als auch die Verpflichtung auf einen gemeinsamen Rechtsraum mit allgemeiner Geltung des Rechtes der Union.31 Machtverbindend wirken weiter die Anerkennung des Vorranges des Gemeinschaftsrechtes vor entgegenstehendem staatlichen Recht32 und die unmittelbare Wirkung zahlreicher Bestimmungen des Unionsrechtes für die Bürger.33
  


  
    Zu den die Machtteilung bestätigenden und gewährleistenden Rechtsprinzipien der Union gehören insbesondere die vorausgesetzte fortdauernde Existenz von Mitgliedstaaten,34 die Verpflichtung der Union zur »Wahrung der nationalen Identität ihrer Mitgliedstaaten«,35 die Verpflichtung der Union zur Wahrung des Grundsatzes der »Subsidiarität«,36 das Prinzip der »begrenzten Einzelermächtigung«37 und der Grundsatz der institutionellen und verfahrensmäßigen Autonomie der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und Anwendung des Rechtes der Union.38
  


  
    Der Ausgleich zentrifugaler und zentripetaler Tendenzen innerhalb föderaler Strukturen kann in sozialen Systemen mit Hilfe schematischer oder statischer Aufgabenzuweisungen nie dauerhaft erfüllt werden. Die eigentliche föderale Qualität einer aus mehreren Komponenten gebildeten Organisation lässt sich daher an jenen Regelungen und Prinzipien messen, die dem Interessenausgleich und der Entwicklungsfähigkeit des Gesamtsystems und seiner Teile zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören im Recht der Union das Prinzip des immer engeren Zusammenschlusses der Völker, der – mangels Definition des abschließenden Zieles – logischerweise nur einen 
     Prozess bezeichnet, das Prinzip der Demokratie, welches die Definition eines gemeinsamen Interesses und eines gemeinsamen Willens der beteiligten Völker voraussetzt, doch gleichzeitig das Prinzip der Selbstbestimmung einzelner Gruppen garantiert, die Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit, die sich gleichermaßen an die Mitgliedstaaten, ihre Organe und Teilgliederungen wie auch an die Union und ihre Organe richtet,39 die Gewährleistung des Rechtes einzelner Mitgliedstaaten, im Rahmen der Union und mit Hilfe ihrer Institutionen untereinander eine »verstärkte Zusammenarbeit« zu begründen,40 und die Entscheidungsbefugnis der (gemeinsam handelnden) Mitgliedstaaten über Änderungen der Verträge und Erweiterungen des Kreises der Mitglieder.41
  


  
    Da die Union aus der Beschränkung oder Übertragung staatlicher Zuständigkeiten entstanden ist, beeinflusst und verändert ihre Existenz notwendigerweise das zuvor bestehende Verfassungsgefüge ihrer Mitgliedstaaten, also auch deren föderale Struktur. Derartige Wandlungen sind zwangsläufige Folgen der Mitgliedschaft in der Union. In Deutschland werden sie ausdrücklich vom Grundgesetz ermöglicht,42 sie liegen innerhalb des Spektrums des jeweiligen staatlich verfassten föderalistischen Prinzips. Ein notwendiger Gegensatz zwischen europäischer Integration und (nationalstaatlichem) Föderalismus besteht jedenfalls nicht. Je differenzierter die föderalistische Gestalt der Union wird, desto leichter kann sie selbst die föderalen Elemente ihrer Mitgliedstaaten stärken.43
  


  
    Auch bei der Ausgestaltung des Institutionensystems der Union verbinden sich dezentrale und unitarische Elemente zu einem Gefüge. Dies zeigt sich bei der Zusammensetzung und Funktion der Organe. Einerseits ist jeder Mitgliedstaat in allen Institutionen vertreten,44 andererseits besteht die Funktion sämtlicher Organe in der Bildung eines gemeinsamen Willens. Für die Mitglieder einiger Institutionen betonen die Verträge darüber hinaus die Verpflichtung zur Unabhängigkeit und das Gebot zur Wahrung des »allgemeinen Wohls« der Gemeinschaft.45
  


  
    In diesem Rahmen und in diesen Grenzen lässt sich der Rat als das »föderative Organ« im Entscheidungsprozess der Union bezeichnen. In ihm äußern sich die Positionen der Regierungen der Mitgliedstaaten. Solche, die Teile der Union repräsentierenden Qualitäten besitzt aber auch das Europäische Parlament in seiner Eigenschaft als Vertretung der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten. Entsprechende Wirkungen in anderen Dimensionen erbringt die Vertretung der verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens im Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA) sowie die Vertretung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften im Ausschuss der Regionen (AdR). Als unitarische Organe
     lassen sich die Kommission, der Gerichtshof und der Rechnungshof bezeichnen. Eine Zwischenstellung nimmt der Europäische Zentralbankrat ein, in dem das unitarisch konzipierte Direktorium und die Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten vertreten sind.
  


  
    In den Verfahren der Rechtsetzung der Union zeigen sich gleichzeitig unitarische und dezentrale Elemente. Diese Gleichzeitigkeit besteht darin, dass es kein einheitliches Rechtsetzungsverfahren gibt, bei dem mit Wirkung für alle Rechtsakte das Zusammenspiel von Staaten und EU-Institutionen festgelegt wäre. Vielmehr besteht eine Vielzahl von Verfahren, deren Unterschiede gerade in dem Ausmaß des einzelstaatlichen Einflusses auf den jeweiligen Rechtsakt bestehen. Auch innerhalb aller Verfahren sind unitarische und dezentrale Elemente zusammengefügt. Einzelne Verfahren, insbesondere jene von verfassungsrechtlicher Tragweite, sind stärker staatlich geprägt und enthalten nur wenige unitarische Elemente. Auf den unteren Stufen der Normenhierarchie treten die unitarischen Elemente dagegen deutlicher hervor.
  


  
    Die Verfahren zur Vertragsänderung, zur Aufnahme neuer Mitglieder, zur Beschaffung neuer Einnahmen und zur Einführung eines einheitlichen Wahlverfahrens für das Europäische Parlament umfassen eine Phase der notwendigen innerstaatlichen Zustimmung. Ein In-Kraft-Treten derartiger Akte ohne die Zustimmung aller Regierungen und Parlamente der Mitgliedstaaten ist nicht vorgesehen. Im Bereich der einfachen EG-Gesetzgebung ist eine Zustimmung der Mitgliedstaaten dagegen nicht erforderlich. In einzelnen Fällen bedarf es der Einstimmigkeit im Rat, doch kann diese auch durch Stimmenthaltung erreicht werden.
  


  
    Im Regelfall müssen bei der Rechtsetzung Kommission, Rat und Parlament zusammenwirken, wobei jedes Organ mit Mehrheit entscheidet. Außerdem sind an den wesentlichen Entscheidungen WSA und AdR beratend beteiligt. Die föderale Balance zwischen den Interessen der einzelnen Staaten und dem Allgemeininteresse wird durch die obligatorische Beteiligung der verschiedenen Institutionen und durch die Verpflichtung auf ihre loyale Zusammenarbeit46 erzielt.
  


  2.1.2 Funktionen: Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung, Kontrolle


  
    Die föderale Besonderheit der Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen durch die EU besteht in ihrer vertikalen Schichtung. Anders als im föderalen System der USA werden diese Funktionen also nicht selbstständig neben jenen der Gliedstaaten ausgeübt, sondern bedürfen, wenn auch in unterschiedlichem
     Ausmaß, der Ergänzung bzw. Ausführung durch die Staaten. Im Bereich der Gesetzgebung sind Verordnungen zwar geeignet, unmittelbare Rechte und Pflichten für die Bürger zu begründen, bilden also das stärkste unitarische Instrument, doch erfordern sie in zahlreichen Fällen ein ergänzendes Tätigwerden der Mitgliedstaaten. Besonders deutlich wird das Zusammenspiel von (unitarischer) Rahmengesetzgebung und (dezentraler) Ausführungsregelung in Gestalt der Richtlinien, die gemäß Artikel 249 EG-Vertrag die Mitgliedstaaten nur zur Erreichung des darin bestimmten Zieles verpflichten.
  


  
    Die Ausführung des Gemeinschaftsrechtes ist, von wenigen Ausnahmen wie dem Wettbewerbsrecht abgesehen, Angelegenheit der Mitgliedstaaten. 47 Dabei sind diese verpflichtet, für die Effizienz und die nicht-diskriminierende Anwendung des EG-Rechtes zu sorgen48, wofür die EG selbst auch Rahmenbestimmungen setzen darf. Die gerichtliche Kontrolle der Ausführung des Gemeinschaftsrechtes obliegt in erster Linie den Gerichten der Mitgliedstaaten und nur ausnahmsweise dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das besondere Verfahren der Vorabentscheidung gemäß Artikel 234 EG-Vertrag verknüpft die staatliche Justiz mit dem EuGH zum Zweck der Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung.
  


  
    Die Kontrolle des EuGH über das Verhalten der EG-Institutionen kann auch von den Mitgliedstaaten ausgelöst werden. Über die sonstigen gemeinschaftsinternen Kontrollinstrumente können die Staaten allerdings nur im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Rat verfügen.
  


  2.1.3 Stellung der Bürger


  
    Die Funktionsfähigkeit und Stabilität jeder Organisation hängt von der Bereitschaft der jeweiligen Bürger ab, die Entscheidungen der Institutionen dieser Organisation oder/und die Beschlüsse der Mehrheit der jeweiligen Bürger zu akzeptieren und zu befolgen. Diese Bereitschaft ist umso leichter zu erlangen, als die Einzelnen ihre Identität gewahrt und ihre Bedürfnisse gedeckt sehen und die Verwirklichung ihrer Hoffnungen als möglich wahrnehmen. Die Vielfalt der Individuen und der Gesellschaften, der Geschichte und Geographie führt dazu, dass geschlossene Organisationen nur unter außergewöhnlichen Umständen und selten auf Dauer in der Lage sind, die Gesamtheit der Bedürfnisse zu erfüllen und die Vielfalt der Individuen zu repräsentieren. Eine Organisation, die nicht die Exklusivität der individuellen Loyalitäten beansprucht, sondern mehrfache Loyalitäten ermöglicht, hat größere Chancen auf Stabilität, sofern sie gleichzeitig demokratisch verfasst
     und bestimmten grundlegenden Werten wie Grundrechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet ist. Klassischer Vertreter einer solchen Organisation ist die Föderation.49
  


  
    Vor diesem Hintergrund lassen sich die föderalen Merkmale der Europäischen Union auch daran ermessen, inwieweit die Bürger der einzelnen Staaten eigenständige Beziehungen zur Union eingegangen sind oder eingehen können, sodass die Union als Teil eines Systems gestufter Loyalitäten verstanden werden darf. Derartige Beziehungen können sich auf zahlreichen Ebenen entfalten, sie können unter anderem auf reinen Nützlichkeitserwägungen beruhen, sie können in Tradition, Religion und gemeinsamen Werten begründet sein. Ein System gestufter Loyalitäten muss definitionsgemäß nicht die Gesamtheit der loyalitätsbegründenden Elemente umfassen. Die föderale Qualität der Union ermisst sich daher nicht daran, dass die Bürger ihre Loyalitäten gegenüber dem Staat übertragen haben. Es genügt der Nachweis, dass mehrfache Loyalitäten grundsätzlich Anerkennung finden und sich artikulieren können und dass bestimmte grundlegende Gemeinsamkeiten anerkannt werden.
  


  
    Das Prinzip der mehrfachen Loyalität zeigt sich in der Union am deutlichsten in der Anerkennung des Europäischen Bürgerrechtes. Nach der Formulierung des EG-Vertrages ergänzt sie die nationale Staatsbürgerschaft, »ersetzt sie aber nicht«50. Die besondere Stellung der Bürger innerhalb der Union wird an den garantierten individuellen Werten, beginnend mit dem Recht auf nicht-diskriminierende Behandlung und auf Freizügigkeit bis hin zu den Grundrechtsgarantien, verdeutlicht.51 Die spezifisch europäische Rechtsposition der Bürger gewährleistet ihren Trägern – unabhängig vom Aufenthaltsstaat – ein Wahlrecht bei kommunalen Wahlen und bei Europa-wahlen. Ein ausdrücklicher Europäischer Grundrechtekatalog wurde im Dezember 2000 mit Zustimmung des Europäischen Rates von den EU-Organen feierlich proklamiert. Er verdeutlicht diese Gemeinsamkeit der Werte und deren Gewährleistung zusätzlich.52 Die Gemeinsamkeit der Werte entwickelte sich allerdings nicht erst durch die Union. Sie ging vielmehr aus der langen gemeinsamen Geschichte der europäischen Völker hervor: Kultur, Konflikte, Ideen, Wirtschaft, Verkehr, Geographie und Religionen verbanden und trennten die Bürger in jeweils unterschiedliche Gruppen. Wenn europäische Geschichte eines belegt, dann die Unmöglichkeit, die verschiedenen Gruppen und Völker isoliert von den anderen Bewohnern des Kontinentes zu beschreiben. Andererseits lässt sich ihre Vielfalt auch nie auf einen einzigen Nenner, einen Staat oder ein Volk reduzieren. Insoweit sind in der europäischen Geschichte die für den Föderalismus charakteristischen Elemente der Individualität und der Gemeinsamkeit stets präsent.
  


  2.1.4 Aufgabenzuweisungen


  
    Zu den traditionellen Kriterien der Definition föderaler Systeme gehört die Aufteilung der Zuständigkeiten für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben zwischen mehreren Handlungsebenen. Dazu können verschiedene Techniken benutzt werden. Sie reichen von der katalogartigen Aufteilung aller zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgestellten Aufgaben53 über die Zuweisung nur bestimmter Aufgaben an eine Ebene54 bis zur Begründung von Vermutungen für die Zuständigkeiten der einen oder anderen Ebene.55 In der Europäischen Union verbinden sich auf besondere Weise alle diese Elemente. So gilt einerseits die Vermutung, dass die Union nur jene Aufgaben erfüllen darf, die ihr ausdrücklich zugewiesen sind.56 Doch sind diese Aufgaben auf unterschiedliche Weise definiert: einige anhand ihres Gegenstandes (Landwirtschaft, Verkehr), andere durch eine Zielbeschreibung (Herstellung eines Binnenmarktes, Artikel 3 und Artikel 4 EG-Vertrag). Letztere können eine unbestimmte Zahl von Bereichen betreffen – sofern diese der Zielverwirklichung dienen.
  


  
    Hinter einzelnen Zuständigkeiten stehen außerdem unterschiedlich intensive und unterschiedlich breite Wahrnehmungsmöglichkeiten der Union bzw. der Staaten. So sind das Ausmaß57, die normative Intensität58 und die Art der rechtlichen Verbindlichkeit59 des Handelns der EG/EU je nach Bereich unterschiedlich ausgestaltet, also in unterschiedlicher Weise mit dem Handeln der Staaten verzahnt. Hinzu kommt die bereits erwähnte, nach Gegenstand unterschiedliche Aufteilung von Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeit.
  


  
    Im Ergebnis entstand dadurch ein vielfach abgestuftes System der Zuständigkeitszuweisungen, das noch durch die Art der Inanspruchnahme zusätzlich nuanciert wird und in seiner Gesamtheit alle Merkmale des föderalen Konzeptes trägt.60 Die Einfügung des Subsidiaritätsprinzips in die Verträge verdeutlicht diese föderale Qualität. Es findet sich ausdrücklich oder implizit in zahlreichen Bundesverfassungen. Allerdings entfaltet es aufgrund seiner Allgemeinheit weder dort noch im Rahmen der Union selbst zuständigkeitsabgrenzende Wirkung.
  


  3. Ausblick


  
    Die föderative Idee ist mit dem Demokratieprinzip eng verwandt. Denn Selbstbestimmung – auf der das Demokratieprinzip beruht – verwirklicht sich, je nach Thema, im Rahmen von Gruppen verschiedenster Größe. Es 
     ist daher kein Zufall, dass frühe Ausprägungen der Demokratie (in den USA und der Schweiz) föderale Formen annahmen. Im Rahmen der Europäischen Union führt der Anspruch auf demokratisch legitimierte Machtausübung zwangsläufig zu einem Verfassungssystem, das sich um eine Balance zwischen Autonomie und Gemeinsamkeit bemüht. Die Verträge zur Errichtung der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft verflechten die zuvor staatlich organisierte Form der Machtausübung zu einem höchst differenzierten System gemeinsamer und autonomer Machtwahrnehmung, das gleichzeitig dynamisch und balanciert angelegt ist. Bei der Einzigartigkeit der Organisation liegt es auf der Hand, dass sie nicht in Begriffsschablonen wie »Bundesstaat«, »Staatenbund« oder »Staatenverbund« passt. Diese Art der Machtverflechtung erfüllt jedoch alle Merkmale der föderalen Idee. 250 Jahre nach Montesquieus Entwürfen und 200 Jahre nach Kants Analyse der Bedingungen für einen »ewigen Frieden« hat der Föderalismus in der Europäischen Union eine der Gemeinsamkeit und Individualität der Europäer angemessene Form erlangt, die allerdings noch der vollen Entfaltung bedarf.
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  Die Kompetenzen in der Europäischen Union


  
    Als Kompetenz wird in der überkommenen staatlichen Ordnung die verfassungsrechtlich legitimiert zugewiesene Handlungsbefugnis eines Organs der öffentlichen Gewalt verstanden.1 Vergleichbar lässt sich der Kompetenzbegriff im Recht der – jeweils ausdrücklich mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten – beiden Europäischen Gemeinschaften (EG, EAG)2 verwenden, die gemäß Artikel 1 Absatz 3 des Unionsvertrages eine der drei Grundlagen der Europäischen Union bilden. Die Legitimationsgrundlage der Befugniszuordnung zu einem Gemeinschaftsorgan liefert der jeweilige Gründungsvertrag (so genanntes Primärrecht oder Gemeinschaftsverfassungsrecht). Bei diesen Kompetenzen handelt es sich in Anlehnung an die Grundeinteilung der Funktionskategorien staatlicher Gewalt um Legislativbefugnisse, Exekutivbefugnisse und Judikativbefugnisse.
  


  
    Die Verknüpfung derartiger Befugnisse mit der Europäischen Union in ihrer gegenwärtigen Konstruktion ist demgegenüber wegen deren Rechtsnatur zweifelhaft. Denn der Union wird vom Unionsvertrag bislang eine eigene Rechtsfähigkeit nicht ausdrücklich zugestanden, auch nicht vom Text des Vertrages von Nizza. Dies wird allerdings im Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE) für die Zukunft vorgeschlagen (Artikel 1-7 VVE).
  


  
    Gegenwärtig jedoch bildet die Union, gegründet durch den Vertrag von Maastricht (1992/1993) und reformiert durch die Verträge von Amsterdam (1997/1999) und Nizza (2000/2003), die rechtliche und politische Klammer, um drei verschiedene, jeweils komplexe Politikbereiche auf europäischer Ebene unter übergreifenden Zielsetzungen innerhalb eines einheitlichen institutionellen Rahmens auf unterschiedlichen vertraglichen Grundlagen zu verfolgen. Hierbei handelt es sich erstens um die in den beiden Europäischen Gemeinschaften gebündelten und in den so genannten Gemeinschaftsverfahren zu verfolgenden Politikbereiche (so genannte erste 
     Unionssäule), darunter namentlich die Schaffung und Entwicklung des Binnenmarktes, die Wirtschafts- und Währungsunion, die binnenmarktflankierenden Politiken (z. B. Kohäsionspolitik, Sozialpolitik, Außenwirtschaftspolitik, Zugangspolitiken), die binnenmarktangeregten Politiken (z. B. Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherpolitik) sowie die sektoralen Sonderpolitiken (Landwirtschaft, Verkehr, Atomenergie); zweitens um die Außen- und Sicherheitspolitik, die als Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) die zweite Unionssäule bildet und als intergouvernementale Kooperation ausgestaltet ist;3 und drittens um die – auch nach Amsterdam und Nizza – in der dritten Unionssäule verbliebene polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen, die gleichermaßen intergouvernemental angelegt ist.
  


  
    Die Verknüpfung dieser drei Handlungsfelder durch den EU-Vertrag mündete allerdings bislang nicht in die Schaffung einer übergreifenden europäischen Rechtspersönlichkeit. Insbesondere ist die Europäische Union weder eine weitere selbstständige Europäische Gemeinschaft4 noch ersetzt sie die bestehenden Gemeinschaften (Artikel 47 EU-Vertrag). Die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, wird der Europäischen Union vom EU-Vertrag nicht ausdrücklich zugewiesen noch lässt sie sich bislang überzeugend begründen,5 ist aber als Vorschlag im Verfassungsentwurf des Konvents enthalten.
  


  
    Mangelt es der Union aber an eigener Rechtsfähigkeit, können ihr selbst auch keine Kompetenzen zustehen, denn diese müssen einem Rechtsträger zugeordnet sein. Da sich deshalb rechtlich nicht von Kompetenzen »der« Union sprechen lässt, ist nach den einzelnen Unionssäulen zu unterscheiden und jeweils dort nach den Kompetenzen zu fragen, die innerhalb der Unionskonstruktion wahrgenommen werden. Befugnisse und darauf gestützte Handlungen wurzeln im Rahmen der Regeln der zweiten und dritten Säule wegen deren jeweiligem intergouvernementalen Grundmuster auch bei Ausübung innerhalb des einheitlichen institutionellen Rahmens der Union in den Mitgliedstaaten, nicht aber in »der« Union oder in den Gemeinschaften. Demgegenüber sind Befugnisse und darauf gestützte Handlungen in der ersten Säule der jeweiligen Gemeinschaft zuzuordnen. Sie besitzt Rechtspersönlichkeit, wie sie von dem entsprechenden Gründungsvertrag vorgesehen6 und/oder im Verhältnis zu Dritten anerkannt ist.
  


  
    Unverändert kommt den Kompetenzen der EG für gemeinsames Handeln das größte Gewicht zu. Nachfolgend stehen deren legislative und exekutive Befugnisse im Vordergrund, ohne dass dadurch aber die judikativen Kompetenzen unterschätzt werden dürfen, da diese den Charakter der Gemeinschaften als Rechtsgemeinschaft prägen.
  


  l. Geschichtlicher Hintergrund: Die Entwicklung der Kompetenzordnung


  
    Die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaften sind, beginnend mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahre 1951/1952, sukzessive durch jeweils von den Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Bestimmungen ratifizierte Verträge und Protokolle entstanden. Im Hinblick auf diese Legitimationswurzel der Kompetenzen europäischer Organe ist die Charakterisierung der Mitgliedstaaten als »Herren der Verträge« zutreffend, wobei die Mitgliedstaaten diese Funktion allerdings in nur einstimmig änderbarer Verbundenheit wahrnehmen.
  


  
    Im Einzelnen kam es zunächst 1951/1952 zur Gründung der ersten supranationalen europäischen Organisation mit legislativen, administrativen und judikativen Befugnissen in Gestalt der – im Jahre 2002 durch Zeitablauf beendeten – Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl durch die sechs Gründerstaaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Nach dem Fehlschlag des ehrgeizigen Vorhabens einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft im Jahre 1954 schufen die sechs Gründerstaaten der EGKS 1957/1958 zwei weitere Europäische Gemeinschaften mit entsprechender Kompetenzausstattung: zum einen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG; heute EG), der aber anders als bei der EGKS primär nicht der Integrationsgedanke einer intervenierenden Hohen Behörde zugrunde liegt, sondern ein auf einen Gemeinsamen Markt durch Gewährleistung binnengrenzüberschreitender Handlungsfreiheiten gerichtetes Integrationskonzept, dessen dauerhafte Umsetzung allerdings entsprechende Organe, Befugnisse, Verfahren und Instrumente erforderte; zum anderen die konzeptionell eher am Modell der EGKS orientierte Europäische Atomgemeinschaft (EAG).
  


  
    In der weiteren Entwicklung beinhalteten unter dem Gesichtspunkt der Kompetenzausstattung der E(W)G insbesondere drei Verträge wesentliche Erweiterungen: die Einheitliche Europäische Akte mit der Einfügung des Binnenmarktzieles, der genuinen Umweltschutzpolitik und des teilweisen Überganges zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung bei der marktintegrativen Rechtsangleichung; der Unionsvertrag von Maastricht mit der Einfügung des Zieles der Währungsunion und zahlreicher zusätzlicher ausdrücklicher Politikbefugnisse, allerdings auch expliziter allgemeiner Kompetenzaus-übungsregeln; sowie der Reformvertrag von Amsterdam mit einer nochmaligen Erweiterung der Gemeinschaftsbefugnisse, insbesondere durch Übertragung von Politikbereichen aus dem intergouvernementalen Bereich der 
     dritten Maastrichter Unionssäule in den Befugnisbereich der EG, der Übernahme des Schengen-Acquis und der Einfügung von Beschäftigungspolitik und der Vorschriften des Maastrichter Sozialabkommens. Demgegenüber enthält der Vertrag von Nizza keine vergleichbar herausragenden Neuerungen für die Kompetenzordnung der EG, allerdings wurde ihm eine Erklärung beigegeben, die »eine genauere, dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten« und die Überwachung von deren Einhaltung zu einem der Themen des EU-Verfassungsprozesses erhob. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa vom 29. Oktober 2004 enthält einen zusammenhängenden Titel der Zuständigkeiten der neu konzipierten Union (Artikel I-11 bis I-18 VVE).
  


  
    Die Entwicklungsstufen für die im Rahmen der intergouvernementalen Säulen der gegenwärtigen Union auszuübenden Befugnisse der europäischen Organe sind von den drei Verträgen von Maastricht, Amsterdam und Nizza markiert. Insoweit kam es in Amsterdam zu einem funktionalen Sog der Verlagerung einiger Politikbereiche aus der (dadurch inhaltlich abgeschmolzenen) dritten Säule in die Gemeinschaftssäule, die bereits in Maastricht vor allem wegen des Binnenmarktes als Gegenstände gemeinsamen Interesses identifiziert worden waren (Zugangspolitiken: Visapolitik, Einwanderungspolitik, Asylpolitik; Zusammenarbeit im Zollwesen; justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen).
  


  
    Damit ist zugleich die Frage aktualisiert, ob es gerechtfertigt ist, die verbliebene dritte Säule für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, die letztlich gleichfalls vor allem wegen des Binnenmarktes zu einem Gegenstand gemeinsamen Interesses erwuchs, gesondert neben der EG beizubehalten. Der Verfassungsvertrag überwindet diese Abtrennung jedenfalls im Grundsatz (Artikel III-257 ff.). Hinsichtlich der zweiten Säule erfolgte sowohl in Amsterdam als auch in Nizza deren europäische Verdichtung in institutioneller, instrumenteller und inhaltlicher Hinsicht, ohne dass dieser Prozess jedoch schon zu einem Abschluss gekommen sein dürfte.
  


  
    Neben der Entwicklung der Kompetenzordnung durch Vertragsänderungen war der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) wiederholt aufgerufen, die Tragfähigkeit der Ermächtigungsgrundlagen für Maßnahmen der Organe der Gemeinschaften mittels der ihm aufgetragenen Auslegung und Rechtswahrung zu klären und damit die Kompetenznormen in Einzelfragen zu präzisieren.
  


  2. Die aktuelle Situation: Die geltende Kompetenzordnung


  2.1 Legitimationsgrundlagen der Kompetenzen


  
    Die Legitimationsgrundlagen der innerhalb der Unionskonstruktion angesiedelten Kompetenzen sind nach den Gemeinschaftskompetenzen und den auf unionsrechtlicher Ebene wahrgenommenen Kompetenzen zu unterscheiden. Legitimationsgrundlage der Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaften sind die beiden Gründungsverträge zwischen den Mitgliedstaaten in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung, also der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft und der Vertrag über die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft. Diese Verträge begründen zugunsten der jeweiligen Gemeinschaft Hoheitsrechte unterschiedlichen sachgegenständlichen Inhaltes und verschiedener Funktionskategorien. Sie schaffen auch spezifische, nur supranational wahrnehmbare Kompetenzen 7 und rufen dadurch zugleich eine neue, eigenständige Rechtsordnung ins Leben, die in ihrer Ausgestaltung sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für den Einzelnen Geltung entfaltet. Die vertragliche Begründung der Befugnisse beinhaltet zugleich deren Begrenzung. Einer Gemeinschaft können nur diejenigen Befugnisse zustehen, die im jeweiligen Gründungsvertrag ausdrücklich oder implizit vorgesehen sind (Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung; vgl. insbesondere Artikel 5 Absatz 1 EG-Vertrag). Die Schaffung darüber hinausgehender Kompetenzen einer Gemeinschaft bedarf gemäß Artikel 48 EU-Vertrag einer entsprechenden vertraglichen Ergänzung, die einen neuen Vertrag und dessen Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften erfordert.
  


  
    Legitimationsgrundlage der unionsrechtlichen Bindung der in der zweiten und dritten Säule aufgeführten mitgliedstaatlichen Kompetenzen ist der Vertrag über die Europäische Union. Durch ihn haben die Mitgliedstaaten vereinbart, in ihrer Verbundenheit als Union einerseits eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der Festlegung einer gemeinsamen, die Sicherheit der Union betreffenden Verteidigungspolitik zu erarbeiten (Artikel 11 und 17 EU-Vertrag) und andererseits das Ziel zu verfolgen, den Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes zu bieten, indem sie ein gemeinsames Vorgehen im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen entwickeln sowie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verhüten und bekämpfen (Artikel 29 EU-Vertrag). Im Rahmen dieser Formen der Zusammenarbeit kann es zu Entscheidungen kommen, welche die Mitgliedstaaten binden, allerdings nicht in gemeinschaftsrechtlicher Form und Wirkung.8 Hinsichtlich 
     einzelner Maßnahmetypen innerhalb der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit ist durch den Reformvertrag von Amsterdam mit Artikel 35 EU-Vertrag auch eine Jurisdiktion des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften eingerichtet.
  


  2.2 Charakteristika legislativer und exekutiver Gemeinschaftskompetenzen


  
    Ein wesentliches Charakteristikum der Kompetenzen der Gemeinschaften ist ihre Gebundenheit an die jeweiligen vertraglichen Ziele (so genannte Zielgebundenheit). So ist etwa die EG vom EG-Vertrag ausdrücklich darauf festgelegt, »innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele« tätig zu werden und ihre Maßnahmen so auszugestalten, dass sie »nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses Vertrages erforderliche Maß« hinausgehen.9 Die Ziele der EG sind im Kern auf Friedenssicherung, wirtschaftliche und soziale Prosperität, Solidarität und Selbstbehauptung einer gemeinsamen Wertordnung im Inneren und nach außen und damit auf die Schaffung eines zielgebundenen transnationalen Gemeinwesens eigener Art ausgerichtet.10 Sie umfassen daher allgemein-politische sowie wirtschafts-, sozial- und integrationspolitische Elemente. Im Einzelnen ist es danach Aufgabe der EG, eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt sowie die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. Für die EAG gilt eine weitaus engere, auf die Atomenergie begrenzte Zielsetzung, darunter namentlich die Hebung der Lebenshaltung.
  


  
    Ein zweites Kennzeichen der Gemeinschaftskompetenzen liegt darin, dass die Gemeinschaften im Unterschied zu Staaten keine umfassende Handlungsbefugnis (»Allzuständigkeit«) besitzen. Vielmehr gilt für sie das so genannte Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung,11 das insoweit zugleich die Mitgliedstaaten als »Herren der Verträge« ausweist, freilich in wechselseitiger vertraglicher Gebundenheit. Dies bedeutet, dass die jeweilige Gemeinschaft nur dann und insoweit eine Handlungskompetenz besitzt, wie sie ihr von dem jeweiligen Gründungsvertrag in seiner geltenden Fassung
     zugewiesen ist.12 Keine der Gemeinschaften verfügt mithin über eine »Kompetenzkompetenz«, so dass sich die Gemeinschaftsorgane durch das von ihnen geschaffene Recht (sog. abgeleitetes Recht oder Sekundärrecht) nicht selbst über die Vorgaben des Primärrechtes hinaus ermächtigen können. Vielmehr sind sie aufgrund und im Ausmaß der Einzelermächtigungen befugt, die ihnen die Mitgliedstaaten in den Gründungsverträgen zugeordnet haben. Diese Ermächtigungen sind in dreifacher Weise definiert: sachgegenständlich, handlungstypförmig13 und organspezifisch.14
  


  
    Aus Organspezifizierung und Handlungstypbezogenheit folgt, dass das politische Gewicht der legislativen oder exekutiven Gemeinschaftskompetenzen (schon unabhängig von den erfassten Sachgegenständen) im Verhältnis zu den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten nicht einheitlich festliegt, sondern im Einzelnen durch unterschiedliche Institutionen, Verfahren und Instrumente bestimmt ist: Es hängt maßgeblich davon ab, welches Organ der Gemeinschaft nach welchen Entscheidungsregeln in welchem Entscheidungsverfahren im Verhältnis zu anderen Gemeinschaftsorganen zu welchem Handeln befugt ist. So unterscheidet sich die Nutzbarkeit einer Gemeinschaftskompetenz, je nachdem, ob sie durch den Rat, der sich aus je einem Vertreter eines Mitgliedstaates auf Ministerebene zusammensetzt, nur mit einstimmigem Beschluss oder aber mit einfachem oder qualifiziertem Mehrheitsbeschluss wahrgenommen werden kann. Desgleichen ist für den politischen Stellenwert einer Gemeinschaftskompetenz erheblich, ob sie durch die Kommission als unabhängige Hüterin der Verträge allein oder durch den Rat wahrgenommen werden kann und ob von Letzterem im Mitentscheidungsverfahren mit dem Europäischen Parlament oder schon nach dessen bloßer Anhörung entschieden wird. Schließlich ist für den politischen Rang einer Gemeinschaftskompetenz auch von Bedeutung, ob sie zum Erlass einer unmittelbar geltenden Verordnung ermächtigt (Artikel 249 Abs. 2 EG-Vertrag) oder zum Erlass einer Richtlinie, die grundsätzlich nur die Mitgliedstaaten verpflichtet (Artikel 249 Abs. 3 EG-Vertrag).
  


  
    Ein weiteres Merkmal der Gemeinschaftskompetenzen ist deren Grundverhältnis zu den mitgliedstaatlichen Kompetenzen. Die Begründung der Befugnis einer Gemeinschaft in einem bestimmten Sachbereich beinhaltet nicht notwendigerweise zugleich einen entsprechenden vollständigen Kompetenzverlust der Mitgliedstaaten. Vielmehr kommt es darauf an, ob die Befugnis der Gemeinschaft ausschließlicher oder nicht-ausschließlicher Natur ist. In den Verträgen ist allerdings bis heute keine ausdrückliche derartige Qualifikation vorgenommen worden. Sie ist jetzt im Verfassungsvertrag vorgesehen (Artikel I-12 ff. VVE). Angesichts des gegenwärtigen Schweigens
     der Verträge muss infolgedessen für jede einzelne Kompetenz anhand von Wortlaut, Zweck und Zusammenhang der konkreten Ermächtigungsnorm festgestellt werden, zu welcher Kategorie sie gehört. Unterschiedliche Auffassungen bestehen insoweit beispielsweise hinsichtlich der Agrarpolitik, der Außenzuständigkeit in Verkehrsfragen und der binnenmarktfinalen Rechtsangleichung.
  


  
    Abgrenzungskriterium zwischen beiden Zuständigkeitskategorien ist der Maßstab, ob die Gemeinschaft nach der jeweiligen Ermächtigungsnorm allein handlungsbefugt sein soll oder nicht, und zwar unabhängig davon, ob die Gemeinschaft bereits tätig geworden ist. Zu den ausschließlichen Zuständigkeiten sind beispielsweise die Festlegung des Gemeinsamen Zolltarifes gegenüber Drittstaaten (Artikel 26 EG-Vertrag) und die Durchführung der Gemeinsamen Handelspolitik gegenüber Drittstaaten (Artikel 133 EG-Vertrag) zu zählen sowie die Befugnis zur verbindlichen binnenmarktfinalen Rechtsangleichung (Artikel 95 EG-Vertrag). Die meisten Befugnisse der Gemeinschaften gelten hingegen als nicht-ausschließliche Kompetenzen. Sie belassen den Mitgliedstaaten das sachbereichliche Tätigwerden, das aber nicht in Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht geraten darf. Bemühungen um weiter gehende Unterteilungen in konkurrierende und parallele Kompetenzen sowie Rahmenkompetenzen finden begrifflich keinen Anhaltspunkt im Gemeinschaftsrecht. Im Verfassungsvertrag ist insoweit eine Unterscheidung zwischen geteilten und unterstützenden Kompetenzen vorgesehen (Artikel I-14 und I-17 VVE).
  


  
    Zu den Merkmalen der Kompetenzen der EG zählt des Weiteren, dass sie, abgesehen von ihrer selbstverständlichen Bindung an das Recht (Artikel 220 EG-Vertrag), dem Erforderlichkeitsprinzip und teilweise dem Subsidiaritätsprinzip unterliegen. Für beide Kompetenzkategorien gilt das vertraglich festgelegte Erforderlichkeitsprinzip (Artikel 5 Absatz 3 EG-Vertrag). Danach gehen die Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das für die Erreichung der Ziele des EG-Vertrages erforderliche Maß hinaus, sodass die konkrete Ausübung von Gemeinschaftsbefugnissen einer Erforderlichkeitsprüfung unterworfen ist.15 Hiermit ist implizit zugleich gefordert, dass das jeweilige Gemeinschaftshandeln überhaupt geeignet ist, das verfolgte Ziel zu erreichen. Ist dies der Fall, muss die gewählte Maßnahme die für die Mitgliedstaaten am wenigsten einschneidende sein (Gebot des schonendsten Mittels), damit der gemeinschaftliche Rechtsakt so weit wie möglich auf die nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten Rücksicht nimmt. Zugleich wird der Erforderlichkeitsgrundsatz auch als individueller Freiheitsschutz der Bürger gegenüber Regulierungen durch die Gemeinschaft verstanden.
  


  
    Speziell die nicht-ausschließlichen Kompetenzen der EG unterliegen zudem der Ausübungsregel des Subsidiaritätsprinzips (Artikel 5 Absatz 2 EG-Vertrag). Danach wird die EG in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, »sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht (...) und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können«. Als Ausübungsregel kann aber das vertragliche Subsidiaritätsprinzip keine neuen Kompetenzen begründen, vielmehr soll es die Handhabung bereits bestehender Befugnisse derart kontrollieren, dass die Gemeinschaft nur tätig werden darf, wenn die mitgliedstaatlichen Anstrengungen nicht ausreichen. Die Handhabung dieses Prinzips wirft offenkundig Probleme auf. Der Verfassungsvertrag beinhaltet dazu neue Verfahrensregeln.
  


  
    Schließlich zählt zu den Eigenheiten der Gemeinschaftskompetenzen, dass ihre rechtsförmige Ausübung in der Regel an bestimmte, von den Gründungsverträgen vorgegebene Handlungstypen gebunden ist. Grundsätzlich ist es den Gemeinschaftsorganen verwehrt, Handlungsformen zu entwickeln, die in den Verträgen nicht vorgesehen sind. Wegen des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung müssen sie sich zudem der in der jeweiligen Ermächtigungsnorm festgelegten Handlungstypen bedienen. Jeder der drei Gemeinschaftsverträge enthält einen Katalog der wichtigsten Handlungstypen. 16
  


  
    Vorgesehen sind für die Organe der EG namentlich: die Verordnung als unmittelbar in jedem Mitgliedstaat geltender Rechtsakte,17 die Richtlinie als ein die adressierten Mitgliedstaaten bindender Rechtsakt18 und die Entscheidung als verbindlicher Rechtsakt für die darin Bezeichneten.19 Der Verfassungsvertrag sieht hier eine neue Terminologie vor (Artikel I-33 VVE). Daneben kennt der EG-Vertrag als nicht verbindliche Handlungsformen Empfehlungen und Stellungnahmen.20 In mehreren Ermächtigungsnormen ist der dem ermächtigten Organ verfügbare Rechtshandlungstyp definiert (z. B. Artikel 94 EG-Vertrag), zum Teil aber auch die Wahl zwischen verschiedenen Formen eröffnet.21 Die prinzipielle Bindung des Gemeinschaftshandelns an den Handlungstypenkatalog ist allerdings durch die Anerkennung sonstiger Gemeinschaftsakte modifiziert, die sich entweder den Verträgen selbst entnehmen lassen oder einer mit ihnen zu vereinbarenden Gemeinschaftspraxis entspringen. Sie tragen Bezeichnungen wie »Beschlüsse«, »Entschließungen«, »Leitlinien«, »Erklärungen«, »Programme«, »Pläne« etc. und beinhalten oft nur politische Richtungsvorgaben, nicht aber rechtsverbindliche Festlegungen.
  


  2.3 Sachbereiche legislativer und exekutiver Gemeinschaftskompetenzen


  
    Die einzelnen Sachbereiche der legislativen und exekutiven Gemeinschaftskompetenzen ergeben sich in der gegenwärtigen Fassung der Gründungsverträge zwar nicht aus übersichtlich katalogisierten Zuständigkeitszuweisungen, sondern aus den in den Verträgen verstreuten einzelnen Ermächtigungsnormen, doch sind die Aufgabenbereiche der EG in der Liste des Artikel 3 EG-Vertrag zusammengefasst. Als Folge der Prinzipien der Zielgebundenheit und der begrenzten Einzelermächtigung sind die Zuständigkeiten allerdings oft derart bestimmt, dass die betroffenen Sachgegenstände aufgrund der zielfunktionalen Ausrichtung einer Kompetenz entweder nicht nach herkömmlichen Bereichen vorweg präzisierbar sind oder einen an sich präzisierten Sachbereich nicht notwendig vollständig umfassen. Unter diesen Vorbehalten sind legislative und exekutive Gemeinschaftskompetenzen in beiden Gründungsverträgen sachgebietlich benennbar.
  


  2.3.1 Sachgebietliche Kompetenzen der EG: Binnenmarktverwirklichung


  
    Im Vordergrund der Zuständigkeiten der EG steht die Aufgabe, den Gemeinsamen Markt zu verwirklichen. Er wird vom Vertrag als Raum ohne Binnengrenzen umschrieben, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Vertragsbestimmungen gewährleistet ist (Artikel 14 Absatz 2 EG-Vertrag). Der Verwirklichung dieser vier Marktgrundfreiheiten dient eine Reihe unmittelbar anwendbarer und von jedem Gericht zu beachtender Verbote mitgliedstaatlicher Beschränkungen, 22 deren Umfang im Konfliktfall letztinstanzlich der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu bestimmen hat. Sie begründen die Rechte Einzelner auf grenzüberschreitenden Marktzugang.
  


  
    Zugleich verleiht der Vertrag der Gemeinschaft auch politische Gestaltungsbefugnisse, um entweder eine einzelne Marktgrundfreiheit oder die Marktintegration insgesamt zu fördern. So sind der Gemeinschaft insbesondere die in der Praxis überragend bedeutsamen allgemeinen Ermächtigungen zur marktintegrationserforderlichen Angleichung mitgliedstaatlicher Rechts- und Verwaltungsvorschriften zugewiesen: genauer zur Errichtung oder zum Funktionieren des Gemeinsamen Marktes (Artikel 94 EG-Vertrag) bzw. des Binnenmarktes (mit der Möglichkeit von qualifizierten Mehrheitsbeschlüssen des Rates; Artikel 95 EG-Vertrag). In der Praxis erweisen sie sich vor allem als bedeutsam zur Verwirklichung der Warenverkehrsfreiheit gegen Marktzugangshindernisse, hierbei auch zur Überwindung oder 
     Vermeidung vorschriftenbegründeter Wettbewerbsverfälschungen. Grundsätzlich können die Ermächtigungen alle marktintegrationsrelevanten mitgliedstaatlichen Regeln betreffen. Dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes dient auch die der Gemeinschaft durch den Amsterdamer Reformvertrag übertragene Zuständigkeit zu Maßnahmen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen (Artikel 65 EG-Vertrag).
  


  
    Daneben verfügt die Gemeinschaft über Befugnisse, die speziell auf die Förderung einer bestimmten Marktgrundfreiheit zugeschnitten und im Einzelnen (also in Organzuständigkeit, Mehrheitserfordernissen und Entscheidungsverfahren) unterschiedlich ausgestaltet sind: so zugunsten des Freiverkehrs der Arbeitskräfte, namentlich zur Herstellung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Allgemeinen (Artikel 40 EG-Vertrag) und hierbei auch zur Regelung des Verbleibes von Arbeitnehmern in anderen Mitgliedstaaten nach Beendigung einer Beschäftigung (Artikel 39 Absatz 3 Buchstabe d EG-Vertrag) sowie zur sozialen Absicherung von Wanderarbeitnehmern (Artikel 42 EG-Vertrag); des Weiteren zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für bestimmte Tätigkeiten im Allgemeinen (Artikel 44 Absatz 1 EG-Vertrag) und hierbei auch zur Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten (Artikel 47 Absatz 1 und 2 EG-Vertrag), darunter insbesondere durch gegenseitige Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen und zur Koordinierung gerechtfertigter mitgliedstaatlicher Sonderregeln für Ausländer; ferner zur Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs und schließlich zur Regulierung des Kapitalverkehrs mit Drittstaaten (Artikel 57 Abs. 2 und 59 EG-Vertrag).
  


  
    Im Zusammenhang mit dem Ziel des grenzkontrolllosen Personenverkehrs im Inneren der Gemeinschaft stehen schließlich die vom Amsterdamer Vertrag der Gemeinschaft neu zugewiesenen Befugnisse in den so genannten Zugangspolitiken gegenüber Drittstaaten, also namentlich in den Bereichen der Außengrenzkontroll- und Visapolitik, der Asylpolitik und der Einwanderungspolitik (Artikel 61 ff. EG-Vertrag).
  


  2.3.2 Sachgebietliche Kompetenz der EG: Wettbewerbspolitik im Binnenmarkt


  
    In engem Zusammenhang mit der Binnenmarktkompetenz verfügt die EG über umfangreiche Befugnisse zur Wettbewerbspolitik im Binnenmarkt. Denn die Beseitigung mitgliedstaatlicher Hindernisse für den Binnenmarkt ermöglicht den binnenmarktweiten Wettbewerb von Produkten, Dienstleistungen und Kapitalinvestitionen, der jedoch wie aller Wettbewerb zugleich stets durch Wettbewerbsbeschränkungen von Unternehmen und 
     durch Wettbewerbsverfälschungen einzelstaatlicher öffentlicher Gewalten gefährdet ist. Daher enthält der EG-Vertrag nicht nur unmittelbar anwendbare und von jedem Gericht zu berücksichtigende Wettbewerbsregeln für Unternehmen, sondern verleiht der EG zugleich Aufsichts- und Rechtsetzungskompetenzen zur Bekämpfung sowohl wettbewerbsrechtswidrigen Verhaltens von Unternehmen als auch staatlicher Wettbewerbsverfälschungen, soweit sie eine binnenmarkterhebliche Dimension annehmen.
  


  
    So sind der Kommission Aufsichtsbefugnisse zur Verwirklichung der für (private und öffentliche) Unternehmen unmittelbar geltenden Wettbewerbsregeln verliehen, um wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu verfolgen.23 Zugleich ist der Rat ermächtigt, auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlamentes zur Verwirklichung dieser Grundsätze zweckdienliche Verordnungen und Richtlinien mit qualifizierter Mehrheit zu erlassen (Artikel 83 EG-Vertrag). Auf dieser Grundlage ruht die so genannte Kartellverordnung, welche die Einzelheiten des Verfahrens und die Grundermächtigungen der Kommission zum Erlass von sekundärem Freistellungsrecht für Gruppen wettbewerbsbeschränkender Absprachen regelt. Schließlich erging zur Bewältigung der wettbewerblichen Problematik von Unternehmenszusammenschlüssen auf allerdings breiterer Ermächtigungsgrundlage24 die Fusionskontrollverordnung mit darin ausgeformten speziellen Handlungsbefugnissen der Kommission.
  


  
    Gleichermaßen folgerichtig ist die EG auch im Hinblick auf Wettbewerbsverfälschungen durch mitgliedstaatliche Maßnahmen mit Aufsichts-und Rechtsetzungsbefugnissen ausgestattet. Dies betrifft zum einen die mitgliedstaatliche Behandlung öffentlicher Unternehmen sowie die durch staatliche Maßnahmen mit besonderen oder ausschließlichen Rechten privilegierten Unternehmen. Sie darf nicht in Widerspruch zu den Vertragsvorschriften, insbesondere zu den Wettbewerbsregeln erfolgen, ist von der Kommission zu überwachen und gegebenenfalls über geeignete Richtlinien und Entscheidungen zu regeln. Diese Regeln gelten auch für Ausnahmen von den Wettbewerbsregeln zugunsten von Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben (Artikel 86 EG-Vertrag). Zum anderen unterliegen staatliche Beihilfen der detailliert ausgeprägten Aufsicht der Kommission, um die Einhaltung des Verbotes wettbewerbsverfälschender staatlicher oder aus staatlichen Mitteln gewährter Beihilfen gleich welcher Art zu gewährleisten (Artikel 87 EG-Vertrag).
  


  2.3.3 Sachgebietliche Kompetenz der EG: Binnenmarktverwirklichung in Sondersektoren


  
    Als spezieller Bereich der Zuständigkeit zur Binnenmarktverwirklichung und zu entsprechender Wettbewerbspolitik sind der Gemeinschaft in den beiden Wirtschaftssektoren Landwirtschaft und Verkehrswesen, in denen spezifische Integrationsprobleme bestehen, besondere Befugnisse zugewiesen. So kommt dem Rat in der Landwirtschaft und im Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen für die gemeinsame Agrarpolitik eine umfassende Rechtsetzungskompetenz zu, indem er mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlamentes entsprechende Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen erlassen kann.25 Diese und die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse werden mit einer jährlich vierstelligen Zahl von Rechtsakten umfänglich genutzt. Sonderkompetenzen der Gemeinschaft bestehen auch im Verkehrswesen, die sich auf die Beförderungen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr beziehen und durch Ratsbeschluss mit qualifizierter Mehrheit auch auf Seeschifffahrt und Luftfahrt erstreckt werden können (Artikel 80 EG-Vertrag). Insbesondere ist der Rat zuständig, zur Durchführung einer gemeinsamen Verkehrspolitik Regeln für den internationalen Verkehr und Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmern innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem sie nicht ansässig sind, aufzustellen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und alle sonstigen zweckdienlichen Maßnahmen zu erlassen (Artikel 71 Absatz 1 EG-Vertrag).
  


  2.3.4 Sachgebietliche Kompetenz der EG: Außenhandelspolitik


  
    Als Konsequenz der vertraglichen Ausgangsentscheidungen für einen Binnenmarkt auf der Grundlage einer Zollunion26 und für ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes vor Verfälschungen schützt,27 kommen der Gemeinschaft sowohl die Zollhoheit als auch weitere außenhandelspolitische Kompetenzen zu. Insbesondere fällt es in die alleinige Zuständigkeit des Rates, die Sätze des gemeinsamen Zolltarifes gegenüber Drittstaaten mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission festzulegen (Artikel 26 EG-Vertrag). Zu dem Zweck, binnenmarktlich wettbewerbsverfälschende Auswirkungen einzelstaatlich unterschiedlicher Handelspolitiken zu vermeiden, sind der Gemeinschaft zusätzliche außenhandelspolitische Befugnisse für eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber Drittstaaten und internationalen Organisationen übertragen worden (Artikel
     132 ff. EG-Vertrag). Dies betrifft insbesondere den Abschluss von Zoll-und Handelsabkommen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik und die handelspolitischen Schutzmaßnahmen in Fällen von Dumping und Subventionen. Erfasst sind auch die Systeme der von den Mitgliedstaaten für die Ausfuhr nach Drittländern gewährten Beihilfen. Die Befugnisse der einzelnen Organe sind unterschiedlich ausgestaltet, 28 wobei als Grundlinie gilt, dass die Kommission neben ihrem üblichen Vorschlagsrecht Verhandlungen mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen durch Ratsermächtigung im Benehmen mit einem vom Rat bestellten besonderen Ausschuss führt, während der Rat Vereinbarungen beschließt und abschließt. Im Hinblick auf die welthandelsrechtliche Entwicklung der jüngsten Zeit wurde der Rat durch den Vertrag von Amsterdam befugt, auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlamentes durch einstimmigen Beschluss die Anwendung der Regeln über die einheitlichen Grundsätze der gemeinsamen Handelspolitik auf noch nicht erfasste internationale Verhandlungen und Übereinkünfte über Dienstleistungen und Rechte des geistigen Eigentums auszudehnen (Artikel 133 Absatz 5 EG-Vertrag). Durch den Vertrag von Nizza ist die Möglichkeit qualifizierter Mehrheitsentscheidungen eröffnet, doch bestehen Einschränkungen. Folgerichtig ist die durch den Amsterdamer Reformvertrag erfolgte Begründung einer Gemeinschaftszuständigkeit zum Ausbau der Zusammenarbeit im Zollwesen (Artikel 135 EG-Vertrag).
  


  2.3.5 Sachgebietliche Kompetenz der EG: Währungspolitik und Wirtschaftspolitik


  
    Mit dem Beginn der dritten Stufe der Währungsunion am 1. Januar 1999 ist der EG die bedeutende Zuständigkeit für die Währungspolitik mit Wirkung für die beteiligten Mitgliedstaaten zugewachsen. Dieser Politikbereich geht über das Binnenmarktkonzept hinaus, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass die zunehmende Verwirklichung des Binnenmarktes zur Überwindung von Wechselkursschwankungen drängte. Die Kompetenzen für die Währungspolitik sind inhaltlich auf das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) – das aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken besteht – ausgerichtet, wonach Preisstabilität gewährleistet werden soll. Lediglich soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, hat das ESZB auch die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft zu unterstützen (Artikel 105 Absatz 1 EG-Vertrag). Dem ESZB sind daher mehrere Aufgaben übertragen: die Festlegung und Ausführung der Geldpolitik der Gemeinschaft,
     die Durchführung der Devisengeschäfte, die Haltung und Verwaltung der offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten, die Förderung des reibungslosen Funktionierens der Zahlungssysteme sowie, bei entsprechender Übertragung, besondere Funktionen der EZB zur Bankenaufsicht (Artikel 105 Absatz 6 EG-Vertrag). Die EZB hat das Recht, die Ausgabe von Banknoten und den Umfang der Ausgabe von Münzen zu genehmigen (Artikel 106 EG-Vertrag). Demgegenüber liegt die Kompetenz für die Wechselkurspolitik gegenüber Drittstaaten beim Rat (Artikel 111 EG-Vertrag).
  


  
    Hinsichtlich der Vermeidung öffentlicher Defizite der Mitgliedstaaten obliegt der Kommission die Überwachung der Entwicklung der Haushaltslage und der Höhe des öffentlichen Schuldenstandes in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf schwerwiegende Fehler, während dem Rat insoweit Feststellungs- und Sanktionsbefugnisse zukommen.29 Demgegenüber sind die Gemeinschaftsbefugnisse im Bereich der allgemeinen Wirtschaftspolitik schwächer ausgeprägt und im Wesentlichen auf Empfehlungen und Verfahren zur multilateralen Überwachung der wirtschaftlichen Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in der Gemeinschaft begrenzt. Weitergehende Beschlusskompetenzen des Rates bestehen zum finanziellen Beistand in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, während die neuen Befugnisse in der Beschäftigungspolitik auf Leitlinien, Empfehlungen, Informationen und die Förderung der Zusammenarbeit begrenzt sind.
  


  2.3.6 Sachgebietliche Kompetenzen der EG: Binnenmarktflankierende und binnenmarktüberschreitende Politiken


  
    Der Kernbereich der Aufgaben und Zuständigkeiten der EG ist von einem mittlerweile großen Kranz von unterschiedlich intensiven Kompetenzen der Gemeinschaft zu binnenmarktflankierenden, aber auch zu binnenmarkt-überschreitenden Politiken umgeben. Zu den binnenmarktflankierenden Zuständigkeiten sind diejenigen zur Steuerpolitik, zur Sozialpolitik, zur Kohäsionspolitik und zur Vernetzungspolitik zu rechnen.
  


  
    Die Befugnis der EG zur Harmonisierung der indirekten Steuern (Artikel 93 EG-Vertrag) dient ebenso wie das unmittelbar anwendbare Verbot diskriminierender oder protektionistischer Abgaben (Artikel 90 EG-Vertrag) dem Abbau von Wettbewerbsverfälschungen aus autonomer mitgliedstaatlicher Politik. Dieselbe Zielrichtung wird im Ansatz von den durch den Vertrag von Amsterdam deutlich erweiterten Kompetenzen in der Sozialpolitik (Artikel 136 ff. EG-Vertrag) verfolgt, die zugleich inhaltlich auf die Sicherung von Mindeststandards gerichtet sind. Demgegenüber sind die Befugnisse der EG zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes
     (so genannte Kohäsionspolitik, Artikel 158 EG-Vertrag) als binnenmarktflankierend aus dem Gedanken begreifbar, regionalen Wohlfahrtsmängeln infolge des binnenmarktlichen Wettbewerbes mittels gezielter Vergabe von Fondsmitteln entgegenzuwirken. So ist es Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, durch Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturellen Anpassung der rückständigen Gebiete und an der Umstellung der Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Unterschiede in der Gemeinschaft beizutragen (Artikel 160 EG-Vertrag). Dem Binnenmarkt und der Kohäsion dient schließlich auch die Kompetenz der EG, zum Aufbau und Ausbau transeuropäischer Netze der Verkehrs-, Telekommunikations-und Energieinfrastruktur beizutragen (Artikel 154 ff. EG-Vertrag). Die weiteren der EG verliehenen, instrumentell und prozedural sehr unterschiedlich ausgestalteten, durchweg nicht-ausschließlichen sachgegenständlichen Kompetenzen betreffen Politiken, die nicht notwendig die Marktintegration flankieren und daher tendenziell binnenmarktüberschreitende Politiken darstellen. Dies gilt namentlich für die instrumentell vergleichsweise stark ausgeprägte Zuständigkeit zur genuinen Umweltpolitik (Artikel 174 ff. EG-Vertrag), die – anders als die marktintegrativ ausgerichtete Rechtsangleichung im Umweltschutz – marktintegrationsunabhängige Ziele verfolgt. Gleiches trifft zu für die Befugnisse der Gemeinschaft in den Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung und Jugend, der Kultur, des Gesundheitswesens, des marktintegrativ unabhängigen Verbraucherschutzes, der Industrie, der Forschung und technologischen Entwicklung und der Entwicklungszusammenarbeit. Während die marktintegrative Notwendigkeit dieser Zuständigkeiten im Einzelnen Zweifel aufwirft, lässt sich die Ermächtigung der EG auch in diesen Sachbereichen unter dem Gesichtspunkt ihrer Entwicklung zu einem zielbezogenen transnationalen Gemeinwesen eigener Art stimmig erklären.
  


  2.4 Sachgebietliche Kompetenzen der EAG


  
    Die legislativen und exekutiven Befugnisse der EAG sind sachgegenständlich auf die Atomindustrie zugeschnitten und betreffen vor allem die Forschungsförderung, die Kenntnisverbreitung, den Gesundheitsschutz, die Investitionen, die Errichtung gemeinsamer Unternehmen, die Versorgung mit Erzen, Ausgangsstoffen und besonderen spaltbaren Stoffen, die Sicherheits-überwachung, das Eigentum an besonderen spaltbaren Stoffen, die Marktintegration und die Außenbeziehungen.
  


  2.5 Kontrolle der Ausübung der Gemeinschaftskompetenzen


  
    Die Ausübung der Gemeinschaftskompetenzen unterliegt vielfältigen vertragsrechtlich vorgesehenen Kontrollmöglichkeiten. Unterscheidbar ist die Kontrolle im Organgefüge der Gemeinschaften, die Kontrolle durch die Mitgliedstaaten und die Kontrolle durch Einzelne.
  


  2.5.1 Kontrolle im Organgefüge der Gemeinschaften


  
    Die Kontrollmöglichkeiten im Organgefüge der Gemeinschaften teilen sich in diejenigen im Rechtsetzungsverfahren zwischen den politischen Organen und diejenigen aufgrund judikativer Verfahren.
  


  
    Die politische Kontrolle der Ausübung einer legislativen Kompetenz, die nicht bei der Kommission liegt,30 vollzieht sich zwischen den politischen Organen in der EG31 durch die Aufteilung der Organzuständigkeiten für die Initiative und für die Entscheidung sowie innerhalb des Entscheidungsverfahrens. So ist die Nutzung einer Rechtsetzungskompetenz von Europäischem Parlament und Rat nicht durch deren Eigeninitiative möglich, sondern setzt grundsätzlich eine förmliche Initiative der Kommission voraus, die nur im Bereich der Zugangspolitiken vorübergehend ausnahmsweise auch jedem Mitgliedstaat zusteht.32 Sodann hängt das einzuhaltende Entscheidungsverfahren von der jeweiligen Ermächtigungsgrundlage ab, insbesondere davon, ob ein Rechtsakt durch das Europäische Parlament und den Rat oder nur durch den Rat erlassen wird. Erfolgt die Rechtsetzung durch den Rat, bestehen unterschiedlich stark ausgeprägte Formen der parlamentarischen Kontrolle durch das Europäische Parlament. Im Anhörungsverfahren wird es je nach Kompetenznorm obligatorisch oder fakultativ gehört und kann Stellungnahmen abgeben. Stärker ausgeprägt sind die Kontrollmöglichkeiten des Parlamentes im so genannten Verfahren der Zusammenarbeit (Artikel 252 EG-Vertrag), in dem gegebenenfalls erzwungen werden kann, dass der Rat einen Rechtsakt nur einstimmig beschließen kann. Erfolgt demgegenüber die Rechtsetzung durch das Europäische Parlament und den Rat, ist die parlamentarische Kontrolle im Rahmen des sog. Verfahrens der Mitentscheidung (Artikel 251 EG-Vertrag) mit der Möglichkeit, einen Rechtsakt zum Scheitern zu bringen, am stärksten ausgeprägt.
  


  
    Die Kontrolle der Wahrnehmung von Gemeinschaftskompetenzen im Wege judikativer Verfahren auf Initiative eines Gemeinschaftsorgans erfolgt durch den EuGH im Rahmen der Nichtigkeitsklage33 und der – wenig bedeutsamen – Untätigkeitsklage34. So überwacht der Gerichtshof in der EG die Rechtmäßigkeit der gemeinsamen Handlungen des Europäischen Parlamentes
     und des Rates sowie der Handlungen des Rates, der Kommission und der EZB, soweit es sich nicht um Empfehlungen und Stellungnahmen sowie Handlungen des Europäischen Parlamentes mit Rechtswirkung gegenüber Dritten handelt. Hierbei sind (neben jedem Mitgliedstaat) Europäisches Parlament, Rat oder Kommission befugt, eine Klage wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Vertrages oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauches zu erheben. Der Rechnungshof und die EZB sind unter den gleichen Voraussetzungen befugt, soweit die Klage auf die Wahrung ihrer Rechte abzielt.
  


  2.5.2 Kontrolle durch die Mitgliedstaaten


  
    Eine Kontrolle der Wahrnehmung von Gemeinschaftskompetenzen kann auch seitens der Mitgliedstaaten erfolgen. Soweit es um Beschlüsse des Rates geht, kann jeder Mitgliedstaat durch seinen Vertreter im Rahmen seiner Mitwirkungsmöglichkeiten Einfluss nehmen. Das Gewicht dieser Kontrollmöglichkeit hängt rechtlich von dem für die jeweilige Kompetenznorm und das jeweilige Entscheidungsverfahren maßgeblichen Beschlusserfordernis (Einstimmigkeit, qualifizierte Mehrheit oder einfache Mehrheit) ab. Daneben kann auch jeder Mitgliedstaat die Einhaltung der Kompetenzgrenzen durch ein Gemeinschaftsorgan judikativ durch den EuGH überprüfen lassen oder eine Untätigkeitsklage erheben.35 Umstritten ist, ob auch nationale Gerichte über die Nichteinhaltung von Kompetenzgrenzen durch Gemeinschaftsorgane entscheiden können.36 Richtigerweise ist hier zu unterscheiden: Während die Frage der Wirksamkeit eines Gemeinschaftsaktes in einem einschlägigen Verfahren vor und von einem nationalen Gericht thematisiert werden kann, steht die Verwerfungskompetenz gegenüber Rechtsakten der Gemeinschaftsorgane im Interesse der einheitlichen Geltung und Auslegung des Gemeinschaftsrechtes ausschließlich dem EuGH zu. Ein nationales Instanzgericht kann daher zwar von sich aus, also ohne Vorlage beim EuGH, von der Wirksamkeit eines Gemeinschaftsaktes ausgehen, nicht aber von dessen Unwirksamkeit. Bleiben insoweit Bedenken, ist es ebenso wie ein letztinstanzliches nationales Gericht zur Vorlage der Frage an den EuGH verpflichtet.37
  


  2.5.3 Kontrolle durch Initiative Einzelner


  
    Die gerichtliche Kontrolle der Wahrnehmung von Gemeinschaftskompetenzen kann unter bestimmten Voraussetzungen auch durch Einzelne initiiert
     werden. So kann in der EG jede natürliche oder juristische Person die Nichtigkeitsklage unter den genannten Voraussetzungen gegen die an sie ergangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen erheben, die, obwohl sie als Verordnung oder als eine an eine andere Person gerichtete Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen (Artikel 230 Absatz 4 EG-Vertrag). Gleichermaßen kann unter bestimmten Voraussetzungen Beschwerde vor dem EuGH darüber geführt werden, dass ein Gemeinschaftsorgan es unterlassen hat, einen anderen Akt als eine Empfehlung oder Stellungnahme an sie zu richten (Artikel 232 Absatz 3 EG-Vertrag). Überdies besteht die Möglichkeit, dass in einem von einem Einzelnen angestrengten Verfahren vor einem mitgliedstaatlichen Gericht die Frage der Gültigkeit der Handlung eines Gemeinschaftsorgans oder der EZB entscheidungserheblich wird und daher dem EuGH im Vorabentscheidungsverfahren vorzulegen ist.38
  


  2.6 Gemeinschaftskompetenzen und innere mitgliedstaatliche Kompetenzordnung


  
    Die Begründung und Ausgestaltung der Gemeinschaftskompetenzen lässt die innere mitgliedstaatliche Kompetenzordnung grundsätzlich unberührt. Allerdings ist mit den auf das Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorganen zugeschnittenen Gemeinschaftsverträgen für bundesstaatlich aufgebaute Mitgliedstaaten eine so genannte »Landes-Blindheit«39 verbunden. So werden die bundesstaatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland und die grundgesetzlich geregelte Aufteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern in den Gemeinschaftsverträgen und den daraus abgeleiteten Verpflichtungen nicht widergespiegelt. Ursache der darin liegenden Gefahren für den faktischen Kompetenzstatus der Länder ist der Umstand, dass der Bund, der verfassungsrechtlich für den Abschluss völkerrechtlicher Abkommen zuständig ist, auch über solche Materien Verträge schließen und im Rahmen des Artikel 23 GG an der Begründung von Befugnissen für die Europäischen Gemeinschaften mitwirken kann, die innerstaatlich den Zuständigkeitsbereich der Länder berühren (so in den Bereichen Kultur, Bildung, Forschung, Berufsqualifikation, Rundfunk, Wirtschaftsförderung). Ein Ausgleich in dem sich verändernden europäischen Rahmen soll dadurch entstehen, dass den Ländern neuartige Beteiligungsrechte am Willensbildungsprozess sowohl in der Gemeinschaft als auch im Bund eingeräumt werden. Auf Gemeinschaftsebene können die Länder zum einen durch die Öffnung der Vertretungsregelung im Rat mitwirken, wodurch
     die Bundesrepublik im Falle eines ihr autonom zustehenden Beschlusses auch durch einen Landesminister vertreten werden kann;40 zum anderen ist dies im Ausschuss der Regionen möglich, der als beratendes Organ der Gemeinschaft je nach Sachverhalt konsultiert werden muss oder kann (Art. 265 EGV-A bzw. Art. 198 c EGV-M). Die Beteiligung der Länder an der Willensbildung des Bundes in Europaangelegenheiten erfolgt im Bundesratsverfahren, das nunmehr grundgesetzlich verankert und in seinen Einzelheiten gesetzlich geregelt ist.41
  


  3. Perspektiven der Entwicklung der Kompetenzordnung in der Europäischen Union


  
    Die Entwicklung der Kompetenzordnung in der Europäischen Union ist ein politisches Dauerthema. Ihr jeweiliger Zustand steht latent unter Kritik aus ganz unterschiedlichen Richtungen. So wird einerseits ein Ausbau der europäischen Ebene namentlich im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, teils auch der Wirtschaftspolitik gefordert, wohingegen andererseits der gegenwärtige Kompetenzbestand als zu weitgehend angesehen und seine Rückführung auf den erforderlichen Kern gefordert wird. Kritisch beleuchtet werden auch wiederkehrend die formale Fassung der gegenwärtigen Kompetenzordnung (Stichwort: Unübersichtlichkeit) und die Achtung des Subsidiaritätsprinzips sowohl in der Abgrenzung der Verbandskompetenzen zwischen Mitgliedstaaten und Europäischer Gemeinschaft als auch bei der Wahrnehmung von Einzelkompetenzen durch die EG.
  


  
    Folgerichtig thematisierte daher die in Nizza angenommene Erklärung zur Zukunft der Union die Kompetenzordnung als einen der Beratungsgegenstände des EU-Verfassungsprozesses.42 Danach ging es um die Frage, »wie eine genauere, dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten hergestellt und danach aufrechterhalten werden kann«. Die Aufnahme dieser Thematik war vor allem von den deutschen Bundesländern mit ihrem Wunsch nach einem »Kompetenzkatalog« gefordert worden.43 Darin drückt sich das Bestreben aus, die bestehende vertragliche Zuständigkeitsordnung unter dem Gesichtspunkt eines sowohl als Zuweisungsprinzip als auch als Ausübungsprinzip verstandenen Subsidiaritätsprinzips zu überprüfen, zu präzisieren und gegebenenfalls zu ändern. In Rede steht damit unverändert allein die Konstituierung und Definition der Kompetenzen der europäischen Organe, nicht aber eine vertraglich konstituierende Begründung
     der Kompetenzen der Mitgliedstaaten und ihrer Gliederungen. Im Hinblick auf diese ist auf vertraglicher Ebene nur deren Sicherung bei Auslegung und Ausübung der der europäischen Ebene zugestandenen Befugnisse zu behandeln.
  


  
    Damit wurde eine Überprüfung und Präzisierung des Aufbaus und des Inhaltes der bestehenden Kompetenzordnung in der Europäischen Union auf die europapolitische Tagesordnung gesetzt. Die dabei zu erwartenden Änderungen waren im Einzelnen zunächst offen, da sich mit Fragen der Kompetenzordnung stets auch grundlegende konzeptionelle Zukunftsfragen der Europäischen Union als eines transnationalen Gemeinwesens zwischen Internationalität und Verstaatlichung verbinden: namentlich die Zielfrage, die Legitimationsfrage, die Föderationsfrage, die Differenzierungsfrage, die Verfassungsfrage und die Frage künftiger Novellierungsver-fahren. 44
  


  
    Der vom Europäischen Rat in Laeken eingesetzte Konvent zur Zukunft Europas hat sich der Frage der Kompetenzordnung unter dem Gesichtspunkt eines kohärenten, die Aufteilung in Europäische Gemeinschaft und Europäische Union überwindenden Verfassungsvertrages gestellt und die Vereinbarung eines zusammenhängend systematisierten Abschnittes der allgemeinen Kompetenzregeln als dritten Titel im profilbildenden ersten Teil eines derartigen Vertrages vorgeschlagen (Artikel I-9 ff. des Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für Europa). Die im gegenwärtigen Primärrecht bestehenden Ansätze wurden aufgenommen, gebündelt, systematisiert und weiterentwickelt. Die spezifische Ausprägung der sachgegenständlichen unionalen Einzelkompetenzen (Inhalt, handlungsbefugte Organe, Instrumente, Ausübungsverfahren) wurde im ausführlichen dritten Teil des Verfassungsentwurfes niedergelegt. Sie baut im Wesentlichen auf dem Bestand von EG-Vertrag und EU-Vertrag auf. Die Regelung der Kompetenzordnung ist neben anderen Teilordnungen (namentlich Zielordnung, Organordnung, Legislativordnung, Änderungsordnung) konstitutiv für ein europäisches Gemeinwesen. Sie bildet die sachlegitimatorische Grundlage und Grenze unionaler Hoheitsbefugnisse und sonstiger Maßnahmen, auch wenn die Grenzziehung im Einzelnen nicht stets starr fixierbar sein kann. Die dem Europäischen Verband und seinen Organen zukommende Hoheitsgewalt bleibt abgeleitet. Das gegenwärtige Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung wird fortgesetzt. Drei allgemeine Kategorien von Kompetenzarten werden geschaffen: ausschließliche, geteilte, unterstützende. Jeder dieser Kategorien werden sachgegenständliche Bereiche des dritten Teiles grobstrichig (und daher mit vereinzelten Abgrenzungsfragen) zugeordnet, ausgenommen der als jeweils eigenständige Kategorie geführten Befugnisse
     in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sowie in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, ohne dass diese Ausgliederung jedoch kompetenzkategorial sinnfällig erscheint. In den sachgegenständlichen Kompetenzinhalten schlägt der Entwurf Neuerungen auf der Grundlage des gegenwärtigen Standes vor. Darin bestätigt sich, dass die bestehende Kompetenzordnung in mehr als vier Jahrzehnten schrittweise aus den Funktionserfordernissen eines Gemeinsamen Marktes im Wesentlichen sinnhaft bis hin zur Währungsunion, einzelnen spezifischen Gemeinschaftspolitiken und der justiziellen Zusammenarbeit entfaltet wurde. Es ist auch schwer erkennbar, wie dies im Grundsatz anders zu erfinden wäre, wenn die grundlegenden Zielsetzungen und deren funktionsbezogene Verwirklichung auf der bewährten Grundlage des Binnenmarktkonzeptes beibehalten werden. Auch die Kompetenzausrichtung bleibt gegenüber Nizza im Wesentlichen unverändert. Ein systemwechselnder Übergang zu einem eher starr gefassten rechtsgebietlich kleinmaßstäblichen Zuständigkeitskatalog nach dem Aufbaumuster des Grundgesetzes für das Verhältnis zwischen Bund und Ländern würde den Wesenskern der zielfunktionalen Kompetenzordnung aufheben und damit potenziell das gesamte bei der Funktionslegitimation ansetzende gegenwärtige Integrationskonzept aufgeben. In der Regierungskonferenz wurden die Konventsvorschläge zur Kompetenzordnung aber nicht vollständig aufgegriffen. Der Verfassungsvertrag setzt der EU engere Zuständigkeitsschranken, als im Konventsentwurf vorgeschlagen wurde.
  


  
    Unabhängig vom Verfassungsvertrag, dessen Inkrafttreten derzeit offen ist, sind bei Beibehaltung des grundlegenden binnenmarktlichen Verwirklichungsweges zwei Entwicklungsrichtungen denkbar: einerseits eine Kompetenzabschmelzung der europäischen Ebene in den Bereichen, in denen sich eine zwingende oder wenigstens sinnfällige Verbindung zur Verwirklichung des Binnenmarktkonzeptes in seinen funktionsnotwendigen Ausfaltungen nicht aufdrängt (z. B. Industriepolitik) oder die Wirksamkeit von Gemeinschaftsmaßnahmen begrenzt ist (z.B. Beschäftigungspolitik). Dazu kann sich auch eine Liste sachgebietlicher und/oder instrumenteller Begrenzungen der Ausübung von Gemeinschaftskompetenzen im Sinne einer differenzierten Reservatliste zugunsten der Mitgliedstaaten und ihrer Gliederungen (z. B. Gesundheits-, Kultur- und Bildungspolitik) fügen. Andererseits ist im Lichte des Subsidiaritätsprinzips als Kompetenzzuweisungsregel auch eine Ausweitung von Gemeinschaftskompetenzen denkbar (Wirtschaftspolitik im Interesse der Stabilität der Gemeinschaftswährung; Übertragung der Aufgabenfelder der inneren Sicherheit der dritten Säule in den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen). Allerdings ist hierbei für die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland speziell aus der Sicht der bundesverfassungsgerichtlichen
     Auslegung des Grundgesetzes die Frage nach möglichen verfassungsrechtlichen Schranken der (nach Artikel 23 GG grundsätzlich zulässigen) »Öffnung des staatlichen Hoheitspanzers« aufgeworfen, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt des Demokratie-prinzips. 45 Ob diesem vom Grundsatz der Stimmenponderierung bei qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat hinreichend genügt wird, ist höchst zweifelhaft, wenn es vom Europäischen Parlament wegen dessen Funktionsbegrenzung und wegen des Zuschnittes der nationalen Abgeordnetenkontingente nur unzureichend erfüllt werden kann. Zu den Fragen der Ausgestaltung der Europäischen Kompetenzordnung zählen daher auch die Bestimmung des Verhältnisses der Handlungsbefugnisse der Gemeinschaftsorgane untereinander (horizontale Kompetenzordnung) und die Festlegung der Entscheidungsregeln für die jeweiligen Organe. So bleibt es eine dauerhafte Aufgabe, den Umfang gemeinschaftlicher Aufgaben und Befugnisse, die mitgliedstaatlichen Souveränitätswillen und die Anforderungen des Demokratieprinzips in der vertraglich konsentierten Kompetenzordnung für das transnationale europäische Gemeinwesen historisch entwicklungsgerecht und konzeptionell stimmig auszugleichen und einzufassen.
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    Thomas Jansen
  


  Europäische Parteien


  
    In Artikel 191 des EG-Vertrages heißt es: »Politische Parteien auf europäischer Ebene sind wichtig als Faktoren der Integration in der Union. Sie tragen dazu bei, ein europäisches Bewusstsein herauszubilden und den politischen Willen der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen.« Entsprechende Formulierungen finden sich im »Vertrag über eine Verfassung für Europa« (VVE), und zwar in Artikel I-46 Absatz 4 (unter dem Titel »Das demokratische Leben der Union«) und Artikel II-72 Absatz 2 (in der »Charta der Grundrechte«).
  


  
    Aber was sind eigentlich diese »Politischen Parteien auf europäischer Ebene« oder, wie wir sie allgemein nennen, »Europäische Parteien«? Eine Definition muss sich auf die Beobachtung der politischen Subjekte stützen, die im Laufe der 1990er Jahre unter diesem Etikett in Erscheinung getreten sind, deren Entstehung aber bis in die 1970er Jahre zurückreicht.
  


  
    Es handelt sich um föderative Vereinigungen von nationalen oder regionalen Parteien aus mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die in ihren Orientierungen und Zielsetzungen übereinstimmen und sich zu einer ständigen Zusammenarbeit auf der Grundlage einer vereinbarten Satzung sowie eines von den zuständigen Organen verabschiedeten Programms zur Verwirklichung einer gemeinsamen Politik verpflichten. Ihr Aktionsfeld ist das politische System der Union; im Europäischen Parlament schließen sich ihre Abgeordneten in gemeinsamen Fraktionen zusammen.
  


  
    Als Europäische Parteien lassen sich, im Sinne dieser Definition, vorläufig nur die auf Unionsebene organisierten Verbände der klassischen politischen Familien der Sozialdemokraten, der Christlichen Demokraten und der Liberaldemokraten sowie neuerdings auch die Europäischen Grünen und die Allianz der ethnischen Parteien Europas qualifizieren. Sie sind sowohl nach ihrer Struktur und Wirkungsweise als auch nach ihrem Anspruch und Aktionsbereich transnational. Ihr Selbstverständnis, aber auch ihr Handeln weist sie als wichtige Akteure im politischen System der Union aus, für dessen Gestaltung und Entwicklung sie Verantwortung übernehmen. Andere politische Kräfte, die im Europäischen Parlament vertreten sind, waren bisher nicht in der Lage, sich entsprechend zu organisieren, da sie in der 
     Regel auf eine nationale Situation fixiert sind, weil sie sich aus ideologischpolitischen Gründen nicht übernational einbinden lassen wollen oder weil sie von den bereits etablierten Parteifamilien als Mitglied abgelehnt werden.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Schon frühzeitig haben die wichtigsten Parteien der sechs Gründerstaaten damit begonnen, mit ihren gleichgesinnten Schwesterparteien aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zu kooperieren. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden seit Ende der 1940er und im Laufe der 1950er Jahre europäische Parteifamilien, in denen man sich untereinander abstimmte. Mehr und mehr kam es auch zu gemeinsamen Initiativen.
  


  1.1 DerZusammenschlussvon Parteien auf europäischer Ebene


  
    Als Ergebnis der sich zunehmend verdichtenden Integration in der Gemeinschaft wurden daraus um die Mitte der 1970er Jahre, im Vorfeld der ersten Direktwahl des Europäischen Parlamentes (1979), regelrechte Parteienbünde: Sowohl bei den Liberalen als auch bei den Sozialdemokraten und den Christlichen Demokraten war damals das Bedürfnis entstanden, sich auf die Herausforderung der Europawahl durch die Errichtung von europäischen Organisationsstrukturen vorzubereiten.1
  


  
    Dieses Bedürfnis war vor allem von den Politikern zum Ausdruck gebracht worden, die als Europa-Abgeordnete bereits 1952 in der parlamentarischen Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und 1958 – nach Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) – im Europäischen Parlament gemeinsame Fraktionen gebildet hatten, und die zunehmend die Notwendigkeit verspürten, sich auf »europäische Parteien« stützen zu können.2
  


  
    Mit dem Herannahen der ersten Europa-Wahl kam das Interesse der nationalen Parteien hinzu, einen im europäischen Rahmen koordinierten Wahlkampf zu führen. Dabei spielte die Hoffnung eine Rolle, von dem Werbeeffekt zu profitieren, der mit der Zugehörigkeit zu einer übernationalen Organisation möglicherweise verbunden war. Gesehen wurden aber auch schon die Chancen, die ein solcher Verbund für die Verbesserung der politischoperativen Möglichkeiten im Hinblick auf die Gemeinschaftspolitik bot.
  


  
    Die intensive programmatische Arbeit der Parteiföderationen im Vorfeld der ersten Europa-Wahl3 fand in der Folgezeit, also wiederum jeweils zur Vorbereitung der alle fünf Jahre anstehenden Wahlgänge, ihre Fortsetzung und Verdichtung. Die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes in den einzelnen Fraktionen, die mit den europäischen Parteienbünden von Anfang an personell und organisatorisch verbunden waren, stützen sich seitdem in ihrer Zusammenarbeit mehr und mehr auf gemeinsam entwickelte Programme. Der damit einhergehende Angleichungsprozess zwischen den jeweiligen Mitgliedsparteien hatte Folgen für das Selbstverständnis und die Selbstdarstellung der nationalen Parteien. Zum Beispiel kam es 1977 in den Niederlanden – angeregt und beschleunigt durch die gemeinsame Mitgliedschaft ihrer Abgeordneten in der CD-Fraktion des Europäischen Parlamentes – zu einer Fusion der drei traditionellen, miteinander konkurrierenden »christlichen« Parteien (Katholische Volkspartei, Christlich-Humanistische Union und Anti-Revolutionäre Partei): Es entstand der Christlich-Demokratische Appell (CDA).
  


  1.2 Die Entstehung Europäischer Parteien


  
    Zunehmend sahen sich die nationalen Parteiführungen vor die Notwendigkeit gestellt, mit ihren Partnern über die Grenzen hinweg allgemeine politische Fragen zu beraten, um zu gemeinsamen Auffassungen und Haltungen zu gelangen, so zum Beispiel über anstehende Grundsatzentscheidungen im Zusammenhang mit dem Fortgang der europäischen Integration; über außen- und sicherheitspolitische Weichenstellungen; über gesellschaftspolitische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Programmatik der Parteien; über die Organisation ihrer transnationalen Zusammenarbeit – Fragen, die im Rahmen der jeweiligen Fraktion des Europäischen Parlamentes nicht abschließend beantwortet werden konnten.
  


  
    Die mehr oder weniger systematische Kooperation zwischen den Parteien gleicher Orientierung zog auch allmählich wachsende Organisations-und Kommunikationsstrukturen nach sich. Der Logik dieser Entwicklung entsprach es, dass zu Beginn der 1990er Jahre in den Maastrichter Vertrag der schon zitierte Artikel aufgenommen wurde, der den »Politischen Parteien auf europäischer Ebene« eine besondere Rolle im Integrationsprozess zuweist. Damit wurde der Erkenntnis, dass für den Fortgang der Einigung Europas und für ein funktionierendes transnationales politisches System die Entwicklung von europäischen Parteienstrukturen von Bedeutung ist, ein verfassungsrechtlicher Ausdruck gegeben.
  


  
    In Erwartung des Wirksamwerdens der Europäischen Gemeinschaft als einer »politischen« Union hat die Entwicklung der Parteibünde Anfang der 1990er Jahre zur Entstehung »Europäischer Parteien«4 geführt:

    
      1. der Bund der Sozialdemokratischen Parteien in der Europäischen Gemeinschaft, 1974 entstanden, konstituierte sich im Herbst 1992 auf der Grundlage eines neuen Statuts als Sozialdemokratische Partei Europas;5
    


    
      2. die Europäische Volkspartei, die ihren Anspruch, eine Europäische Partei werden zu wollen, schon 1976 bei ihrer Gründung angemeldet hatte, hat sich im November 1990 eine neue Satzung gegeben, die diesen deutlich unterstreicht;6
    


    
      3. die Föderation der Europäischen Liberalen und Demokraten, 1976 gegründet, wurde im Dezember 1993 zur Europäischen Liberalen und Demokratischen Reform-Partei;7
    


    
      4. die Europäische Föderation Grüner Parteien formierte sich im Sommer 1993, allerdings als paneuropäischer Verband, in dessen Rahmen aber auch ein Zusammenschluss auf Unionsebene möglich sein sollte;8 als erste Partei gründeten die Grünen im Februar 2004 in Rom eine einheitliche europäische Partei, die Europäische Grüne Partei (EGP);
    


    
      5. die Europäische Freie Allianz/Demokratische Partei der Völker Europas, die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre als Bündnis der Parteien mit ethnischer oder regionalistischer Motivation entstand. 9
    

  


  
    Gleichzeitig entwickelten sich neue Zugehörigkeiten: Die konservativen Parteien Griechenlands, Spaniens und der skandinavischen Länder fühlten sich mehr und mehr von der christlich-demokratisch inspirierten EVP angezogen und schlossen sich dieser an, gefolgt von der ehemals liberalen Partei Portugals, die sich allerdings Sozialdemokratische Partei nennt, und von den französischen Liberalen und Gaullisten;10 die italienischen Eurokommunisten fanden ihren Weg zur sozialdemokratisch oder sozialistisch orientierten SPE. Reformer und Radikale suchten Anschluss bei der liberal-demokratischen ELDR.
  


  2. Die Entwicklung der Rechtsstellung Europäischer Parteien


  
    Bereits unmittelbar nach Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages (Februar 1992) standen bei den Diskussionen über die Frage nach der Rechtsstellung der Europäischen Parteien zwei Problemkomplexe im Vordergrund: die Ausfüllung des gegebenen Rahmens durch ein Parteiengesetz oder ein Parteienstatut sowie die durch die neue Vertragslage eventuell gegebene
     Möglichkeit einer Finanzierung der Europäischen Parteien aus dem Haushalt der Gemeinschaft. Aus Gründen der Rechtssicherheit, aber ebenso aus Gründen der politischen Kultur, sollte die Finanzierungsfrage nicht gestellt werden, bevor nicht eine eindeutige, rechtlich verbindliche Regelung für die Organisation, für die Tätigkeit, für das Verhalten (einschließlich des Finanzgebarens) der Europäischen Parteien bestehen würde. Eine Regelung dieser Art schien aber auch aus integrationspolitischen Gründen dringend geboten.
  


  
    In einem solchen europäischen Parteienstatut müsste definiert werden, was unter den Begriffen »Europäische Parteien« oder »Politische Parteien auf europäischer Ebene« zu verstehen ist, welche Aufgaben sie im Einzelnen haben, welche Regeln für ihre Struktur, Arbeitsweise und Finanzierung gelten und welche Elemente vorliegen müssen, um die Anerkennung als »Politische Partei auf europäischer Ebene« zu erreichen – und durch welche Instanz. Der Institutionelle Ausschuss des Europäischen Parlamentes fühlte sich in dieser Sache herausgefordert und beauftragte im Mai 1996 den Abgeordneten Dimitros Th. Tsatsos, einen Bericht zu diesem Problemkreis anzufertigen. Der Bericht lag im Sommer vor und wurde nach Diskussion und Amendierung im Ausschuss im Dezember 1996 im Plenum mit großer Mehrheit verabschiedet. Die den Bericht begleitende Entschließung fordert Verordnungen sowohl über »die Rechtsstellung« als auch über »die finanziellen Verhältnisse« der Europäischen Parteien.11 Diese Forderung blieb zunächst ohne Folgen. Allerdings hat die durch den Bericht ermöglichte Rationalisierung der Debatte im Europäischen Parlament zwischen den Fraktionen und Parteien wesentlich zu dem Einvernehmen beigetragen, das sich einige Jahre später eingestellt hat – zu einem Zeitpunkt, da die Diskussion über die zukünftige Verfassung der Europäischen Union an Lebendigkeit und Tiefe gewonnen hatte.
  


  2.1 Die Entstehung des europäischen Parteienstatutes


  
    Im Dezember 2000 beschlossen die Staats- und Regierungschefs im Rahmen der Regierungskonferenz von Nizza auf Vorschlag der Europäischen Kommission12 folgende Vertragsbestimmung, die als Grundlage für die Verabschiedung eines europäischen Parteienstatutes dienen konnte: »Der Rat legt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und insbesondere die Vorschriften über ihre Finanzierung fest« (Artikel 191 Absatz 2 EG-Vertrag). Kommentierend heißt es hierzu in einer Erklärung, die der Schlussakte der Regierungskonferenz
     beigefügt ist, dass diese Bestimmung keinerlei Übertragung von Kompetenzen auf die Europäische Gemeinschaft begründet; dass die Geltung der nationalen Verfassungsregeln davon nicht berührt ist; dass die Finanzierung aus dem Haushalt der Gemeinschaft nicht zur direkten oder indirekten Finanzierung nationaler politischer Parteien verwendet werden darf; und dass schließlich die Finanzierungsbestimmungen in gleichem Maße für alle politischen Kräfte gelten sollen, die im Europäischen Parlament vertreten sind.
  


  
    Dieser Vorschlag ging zurück auf eine gemeinsame Bemühung der im Europäischen Parlament mit je eigenen Fraktionen vertretenen transnationalen Parteienfamilien, die am Rande der Sitzung des Europäischen Rates im portugiesischen Feira im Juni 2000 zu einer einvernehmlichen Aufforderung führte, folgenden Passus in den Vertrag aufzunehmen: »Auf Vorschlag der Kommission werden Europäisches Parlament und Rat Bestimmungen über die Anerkennung, das Statut und die Finanzierung der politischen Parteien verabschieden.« Die Staats- und Regierungschef, so hieß es damals, hätten die Vereinbarung der Parteiführungen abgesegnet, weshalb damit zu rechnen sei, dass die Regierungskonferenz einen entsprechenden Vorschlag der Kommission akzeptieren werde.
  


  
    Der Grund für die Bereitschaft der Führungen aller Parteien, also der Europäischen Volkspartei (EVP), der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE), der Europäischen Liberalen und Demokratischen Reformpartei (ELDR), der Europäischen Föderation der Grünen Parteien (EFGP) und der Demokratischen Partei der Völker Europas/Freies Europäisches Bündnis (DPVE/FEB) und ihrer Parlamentsfraktionen, sich zu verständigen und gemeinsam zu handeln, lag nicht zuletzt in der Notlage, in die sie alle durch eine Warnung des Europäischen Rechnungshofes geraten waren.
  


  
    Der Rechnungshof hatte nämlich in einem Bericht festgestellt, dass die zum Teil direkte, zum Teil indirekte Alimentierung der Parteien aus den Haushalten der Fraktionen, d. h. aus dem Haushalt des Europäischen Parlamentes, nicht in Ordnung sei und also abgestellt werden müsse. Damit war die Frage nach den Regeln der Parteienfinanzierung auf europäischer Ebene in einer neuen Dringlichkeit gestellt. Ohne eine vorherige Klärung der Frage nach dem Status dieser Parteien, also der Frage nach ihrer Rechtsstellung im politisch-institutionellen System der Europäischen Union, konnte sie aber nicht beantwortet werden.
  


  
    Die Europäische Kommission nahm die neue Vertragsbestimmung schon im Januar 2001 zum Anlass, einen Vorschlag für ein Statut und für die Finanzierung der Parteien zu machen. Vorgesehen wird darin die Schaffung einer Haushaltslinie (mit einem Volumen von 7 Millionen Euro), von der 
     die Parteien jedoch nur unter der Voraussetzung profitieren können, dass sie ihr Finanzgebaren vollständig der Kontrolle des Europäischen Rechnungshofes unterstellen, auch wenn nur ein bestimmter Prozentsatz ihres eigenen Haushaltes aus den Gemeinschaftsmitteln gespeist wird. Und es werden drei Voraussetzungen genannt, die eine Partei als Europäische Partei im Sinne des Vertrages qualifizieren sollen: Erstens muss sie über eine Fraktion im Europäischen Parlament verfügen oder die Absicht haben, eine solche zu bilden; zweitens muss sie bei der vergangenen Europa-Wahl in mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten entweder 5 Prozent der Wählerstimmen erzielt haben oder gewählte Abgeordnete auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene nachweisen können; drittens muss sie die in Artikel 6 EU-Vertrag verankerten Prinzipien der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit respektieren.
  


  
    Das Europäische Parlament verabschiedete im Mai 2001 auf der Grundlage eines Berichtes der Abgeordneten Ursula Schleicher eine Stellungnahme mit mehreren Änderungsvorschlägen, von denen die Kommission die meisten in ihren »Geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Satzung und die Finanzierung politischer Parteien« übernahm.13
  


  
    Nachdem die Beratungen im Ministerrat über diesen Vorschlag wegen fehlender Einstimmigkeit zu keinem Ergebnis geführt hatten, legte die Europäische Kommission im Februar 2003 einen »Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Satzung und die Finanzierung europäischer politischer Parteien« vor, in dem die Erkenntnisse aus den Beratungen der vergangenen zwei Jahre berücksichtigt waren. Inzwischen war der Vertrag von Nizza (am 1. Februar 2003) in Kraft getreten und erlaubte nun, im Wege der Mitentscheidung zu verfahren, womit das Erfordernis der Einstimmigkeit bei der Abstimmung im Rat hinfällig geworden war.
  


  
    Nur wenige Wochen später legte der Abgeordnete Jo Leinen als Berichterstatter ein »Arbeitsdokument« zur Orientierung der Debatte des Europäischen Parlamentes über diesen Vorschlag vor. Und im Juni 2003 verabschiedete das Plenum das Statut für Europäische Parteien, nachdem zeitgleich der Ministerrat dem Text zugestimmt hatte.14
  


  
    Das Statut bietet einen Rahmen für die Finanzierung anspruchsberechtigter Europäischer Parteien, die durch Abgeordnete im Europäischen Parlament oder in mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten in nationalen oder regionalen Parlamenten vertreten sind; auch Parteien, die bei den vergangenen Europa-Wahlen in einem Drittel der Mitgliedstaaten mindestens 5 Prozent der Stimmen erworben haben, können einen entsprechenden Anspruch geltend machen. Die Parteien, die eine solche öffentliche Finanzierung
     aus dem Haushalt der Union in Anspruch nehmen, müssen nachweisen, dass sie sich an den Werten der Europäischen Union orientieren. Strenge Vorschriften regeln das Spendenwesen und das Finanzgebahren, das vom Rechnungshof überprüft werden kann. Das Europäische Parlament wacht darüber, dass die Einhaltung der Voraussetzungen für die Anerkennung gegeben ist. Es hat die Möglichkeit, eine Partei, die gegen diese verstößt, von der Finanzierung auszuschließen.
  


  3. Aktuelle Situation


  
    Der Umstand, dass die Tätigkeit der Europäischen Parteien nicht in dem Maße wirksam ist – oder wirksam erscheint – wie die der nationalen Parteien in den Mitgliedstaaten, liegt daran, dass die Quelle der Macht, die in der Union ausgeübt wird, nicht im Europäischen Parlament liegt, sondern nach wie vor bei den nationalen Regierungen, die ihrerseits von den nationalen Parlamenten legitimiert werden, und die von dort auch ihre Macht beziehen. Dies bedeutet, dass im transnational-europäischen Rahmen die Möglichkeiten der Parteien, die Verfassungs- und Rechtsentwicklung zu beeinflussen, bis auf weiteres erheblich geringer bleiben als im nationalen Rahmen.
  


  3.1 Die Parteien im politischen System der Union


  
    Die nationalen Regierungen, die in der Europäischen Union über den Rat als Verfassungs- und Gesetzgeber fungieren, haben es bis heute verstanden, den Einfluss und die Kontrollmöglichkeiten des Europäischen Parlamentes weitgehend einzudämmen, wobei sie sich den Umstand zunutze gemacht haben, dass die Federführung für die europäischen Angelegenheiten den Außenministerien anvertraut blieb und dass Europapolitik dementsprechend immer noch als Außenpolitik betrieben wird.
  


  
    Nun folgen aber die politischen Parteien beim Aufbau ihrer Strukturen und beim Einsatz ihrer Mittel der Verfassungsentwicklung. Damit halten sich ihre Bemühungen beim Aufbau der eigenen gemeinschaftlichen, transnationalen Strukturen und bei der Herausbildung der eigenen Aktionsfähigkeit auf europäischer Ebene im Rahmen dessen, was ihnen der Fortschritt des Einigungsprozesses und seine Institutionalisierung nach und nach abverlangen.
  


  
    Dennoch wird man im Rückblick auf den Prozess der Europäisierung, dem die politischen Parteien aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union während der vergangenen Jahrzehnte unterworfen waren, sagen können, dass über den Rhythmus und das Ergebnis ihrer eigenen Entwicklung auch die einzelnen Parteien oder Parteiformationen selbst entscheiden:

    
      1. durch das Maß an Einverständnis oder Ablehnung mit dem stattfindenden Prozess, woraus sich das Maß ihrer Fähigkeit ergibt, mitgestaltend in diesen Prozess einzugreifen;
    


    
      2. durch die Rolle ihrer Fraktionen im Europäischen Parlament, in der sich der gemeinsame politische Wille stärker oder auch schwächer artikulieren kann; und
    


    
      3. durch ihre Programmatik und die damit verbundene Fähigkeit zur Stiftung eines übernationalen Konsenses unter Einbeziehung der nationalen gesellschaftlichen Kräfte.
    

  


  3.2 Die Struktur und Organisation der Europäischen Parteien


  
    Die allmähliche Herausbildung einer europapolitischen Kultur und eines entsprechenden Bewusstseins hat sich zugunsten einer Europäisierung des Parteiensystems ausgewirkt. Die in den Europäischen Parteien institutionalisierte transnationale Zusammenarbeit hat nicht zuletzt die Einstellung und das Verhalten der Führungsgruppen der nationalen Parteien beeinflusst. Nach und nach ist ihnen auch die Vorstellung zur Selbstverständlichkeit geworden, dass die politischen Parteien auf der Ebene der Union präsent sein müssen, um hier ihre Interessen zu wahren, Einfluss zu nehmen und mitgestaltend tätig werden zu können.15
  


  
    Dies geschieht durch den Zusammenschluss von ehemals ausschließlich im nationalen Rahmen organisierten Parteien und ihrem gemeinschaftlichen Tätigwerden als Europäische Parteien. Sie geben sich dabei eine Organstruktur, die nach dem Vorbild der meisten ihrer Mitgliedsparteien funktioniert: Ein Delegiertenkongress entscheidet über das politische Programm, ein Vorstand befasst sich mit aktuellen Fragen und den laufenden Geschäften, ein Vorsitzender (gestützt auf ein Präsidium) spricht für die Partei und stellt sie nach außen dar, ein Generalsekretär (gestützt auf eine Geschäftsstelle) ist verantwortlich für die interne Kommunikation und sichert die technisch-organisatorischen Voraussetzungen für die Arbeit der Gremien sowie die Umsetzung ihrer Ergebnisse.16
  


  
    In Anlehnung an ähnliche Strukturen in einigen Mitgliedsparteien sind die Europäischen Parteien dazu übergegangen, transnationale Kooperationsverbände
     für bestimmte Kategorien von Mitgliedern zu gründen. So sind unter anderem europäische Vereinigungen von sozialdemokratischen beziehungsweise christlich-demokratischen Jugendlichen, Frauen und Arbeitnehmern entstanden. Sie sollen die Europäischen Parteien auf eine breitere gesellschaftliche Grundlage stellen und in der jeweiligen Mitgliedschaft verankern, indem sie zugleich dazu beitragen, die vereinbarte Programmatik in die verschiedenen Milieus der nationalen Parteien zu vermitteln.
  


  
    Die Europäischen Parteien verfügen nicht nur im Europäischen Parlament über Fraktionen. Sowohl im Ausschuss der Regionen als auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates bestehen Fraktionen, die sich darum bemühen, im Rahmen ihrer Versammlungen die Programme der jeweiligen Parteien zur Geltung zu bringen. Auch im Europäischen Konvent (2002/2003) haben sich die Mitglieder, die den verschiedenen Europäischen Parteien angehören oder ihnen nahe stehen, zu informellen Fraktionen zusammengefunden; ihre Beiträge und vor allem ihre Integrationsleistung haben wesentlich dazu beigetragen, dass ein Konsens über einen Verfassungsentwurf erzielt werden konnte.
  


  
    Darüber hinaus führen die Europäischen Parteien regelmäßig die Parteiführer der Mitgliedsparteien und die ihnen angehörenden Regierungschefs oder Außenminister zusammen, um ihnen zur Beratung der Tagesordnung des Europäischen Rates und sonstiger Fragen Gelegenheit zu geben, die eine Diskussion und Beschlussfassung auf höchster Ebene erforderlich machen. Diese Treffen haben im Laufe der 1990er Jahre zunehmend an Wichtigkeit gewonnen und belegen damit den Bedeutungszuwachs der Europäischen Parteien, die mehr und mehr in der Lage sind, die Aktionseinheit ihrer Mitglieder zu organisieren.
  


  3.3 Der Charakter der Europäischen Parteien


  
    Die Europäischen Parteien können und wollen nicht Parteien nach einem bestimmten nationalen Vorbild sein, denn sie sind nicht auf allen Ebenen (Staat, Region, Gemeinde) nach einem einheitlichen Schema organisiert. Sie respektieren die bestehenden, gewachsenen und bewährten Strukturen ihrer Mitgliedsparteien, auf denen sie aufbauen und auf die sie sich stützen. Es handelt sich also um föderative Parteien, welche die Aktionseinheit ihrer Mitglieder auf europäischer Ebene organisieren und politisch zum Tragen bringen wollen.
  


  
    Die Definition der Europäischen Parteien als »föderative Vereinigungen von nationalen Parteien« entspricht der bisherigen Entwicklung. Tatsächlich 
     handelt es sich bei den uns bekannten Europäischen Parteien um Föderationen, deren Mitglieder »sich zu einer ständigen Zusammenarbeit auf der Grundlage einer vereinbarten Satzung und eines von den zuständigen Organen verabschiedeten Programms zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Politik verpflichten«.
  


  
    Auch die anderen Elemente der eingangs vorgeschlagenen Definition entsprechen der tatsächlichen Entwicklung, aber ebenso einem theoretischen Erfordernis: Eine Europäische Partei, die sich nicht in mehreren Mitgliedstaaten der Union auf nationale Organisationen mit »gleichen Orientierungen und Zielsetzungen« stützen könnte und die nicht in der Lage wäre, die Vertreter ihrer Mitgliedsparteien in einer einzigen Fraktion zusammenzufassen, würde ihren Namen nicht verdienen. Und die im Laufe der 1990er Jahre von allen Europäischen Parteien praktizierte Aufnahme von Parteien aus den Ländern, die der Union noch nicht angehören, ändert nichts an dem Umstand, dass das politische System der Europäischen Union das Aktionsfeld der Europäischen Parteien bleibt.
  


  3.4 Die Mitgliedsparteien und ihre europäische Organisation


  
    Zustand und Entwicklung einer Europäischen Partei sind wesentlich abhängig von der Fähigkeit ihrer nationalen (oder regionalen) Mitgliedsparteien, einen gemeinsamen Willen zu artikulieren, und von ihrer Bereitschaft, gemeinsam zu handeln. Tatsächlich kann eine Europäische Partei nicht mehr sein als das, was ihre Mitgliedsparteien gemeinschaftlich aus ihr machen, und das entspricht nicht unbedingt dem, was einzelne Mitgliedsparteien daraus machen wollen. Die Vorstellungen über das, was eine Europäische Partei sein und leisten soll, gehen in den Mitgliedsparteien auseinander. Man orientiert sich normalerweise an dem, was in der eigenen, nationalen Partei und im eigenen Land an Leitbildern und an europäischem oder transnationalem Bewusstsein vorhanden ist.
  


  
    Auch unter einer Partei versteht man hier und dort Verschiedenes. Die interne Organisation der Mitgliedsparteien spiegelt einerseits ihre jeweilige Geschichte, andererseits aber auch die Verfassung des Staates wider, in dem sie tätig ist. Zum Beispiel ist es für die Einstellung der Vertreter einer Mitgliedspartei gegenüber ihrer Europäischen Partei relevant, ob sie zu Hause über eine föderale Tradition und Kultur verfügen. Für die Rolle des Vorsitzenden der Partei gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten: Er kann Geschäftsführer, Moderator, Animateur, Präsident oder Parteichef sein. Und auch die Rolle des Generalsekretärs wird unterschiedlich verstanden: In einigen
     Parteien ist er ein Funktionär, ein Administrator oder Organisator, während er in anderen eine politische Führungsaufgabe wahrnimmt.
  


  
    Aus diesen Gründen können die »real existierenden« Europäischen Parteien nicht dem Idealbild entsprechen, das man sich hier und dort von ihnen macht. Sie entwickeln sich in einem offenen Kräftefeld unter der Einwirkung sehr unterschiedlicher Impulse. Es ist deshalb abwegig, in ihnen die Ebenbilder der nationalen Parteien zu suchen. Zwar geht von allen diesen Vorbildern etwas in die Europäischen Parteien ein, jedoch muss das, was sie charakterisiert, etwas anderes sein.
  


  
    Dennoch bleibt in den Mitgliedsparteien die Erwartung, dass die Europäischen Parteien nach den jeweils eigenen, aus der nationalen Erfahrung übernommenen Vorstellungen gestaltet werden müssen, mehr oder weniger stark lebendig. Auch besteht vielfach die Neigung, ihre Selbstdarstellung und Leistung nach den heimischen Kriterien zu beurteilen. Damit einher geht die Tendenz, die Europäischen Parteien im Sinne der jeweils aktuellen nationalen Parteiinteressen zu instrumentalisieren oder ihren Wert an dem zu messen, was sie an unmittelbarem Nutzen in bestimmten Situationen versprechen. Das sind Reflexe, die typisch sind für eine Übergangsphase in ein neues politisches System, in dem die neuen Verhaltensweisen noch nicht eingeübt sind und vorerst nur die alten Erfahrungen zur Verfügung stehen.
  


  3.5 Die Probleme der Kommunikation zwischen nationaler und europäischer Ebene


  
    Eines der Hauptprobleme, vor denen die Europäischen Parteien stehen, und zwar sowohl bei ihren Bemühungen, sich durchzusetzen und ihre Rolle zu spielen, wie auch bei der Entwicklung ihrer Organisationen, liegt in den objektiven, strukturell bedingten Schwierigkeiten der Kommunikation zwischen europäischer und nationaler Ebene.
  


  
    Die Zahl der Politiker und Funktionäre, die auf der europäischen Ebene tätig werden, ist immer noch relativ gering. Die nationalen Parteizentralen sind mit Personal, Instrumenten und finanziellen Mitteln um ein Vielfaches besser ausgestattet als die Sekretariate der Europäischen Parteien, deren mangelhafte Ausstattung eine regelmäßige und umfassende Informations-und Kommunikationsarbeit in den verschiedenen Sprachen gegenüber den Mitgliedsparteien und erst recht gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit unmöglich macht.
  


  
    Relativ gering ist auch die Zahl der Journalisten, die aus eigener Kenntnis über das berichten, was in Brüssel, Straßburg und Luxemburg geschieht; sie 
     steht – gemessen an der Bedeutung der Europapolitik – in keinem gesunden Verhältnis zu den Zahlen der Korrespondenten der Funkanstalten und der Presseorgane in den nationalen Hauptstädten. Diese zahlenmäßige Unterlegenheit derer, die für die Information der europäischen Angelegenheiten und für deren Erläuterung zur Verfügung stehen, hat unmittelbare Folgen für ihre Perzeption und Akzeptanz durch die öffentliche Meinung, die durch die nationale Perspektive geprägt bleibt.
  


  
    Die Vorgänge auf der politischen Bühne der Europäischen Union sind außerordentlich komplex. Um zu verstehen, um Einsicht zu gewinnen, um urteilen zu können, braucht man Kenntnisse und Erfahrungen, die normalerweise ein im nationalen Rahmen engagierter Politiker nicht erwirbt. Hinzu kommt, dass diejenigen Politiker und Funktionäre, die auf der europäischen Ebene tätig sind, notwendigerweise andere Prioritäten entwickeln als diejenigen, die ihren Verantwortungsbereich im nationalen oder regionalen Rahmen haben – und umgekehrt.
  


  
    Aus europäischem Verantwortungsbewusstsein, das die Situationen in mehreren Ländern berücksichtigen muss, werden von den Europapolitikern oft Positionen eingenommen, die sie in einen scheinbaren oder tatsächlichen Gegensatz zu dem bringen, was von den Parteifreunden im eigenen Lande vertreten wird. Auch die für eine sachgerechte und erfolgreiche europapolitische Arbeit notwendige Kompromissbereitschaft stößt oft auf Unverständnis. Und nur ganz allmählich wird es aufgrund der zunehmenden Verschränkung von nationaler und europäischer Politik auch für nationale Parlamentarier und Parteipolitiker zur Selbstverständlichkeit, die europäische Dimension der Probleme, mit denen sie befasst sind, bei ihren Bemühungen und Entscheidungen mitzubedenken.
  


  
    In den Gremien der Europäischen Parteien wiederum fühlt man sich von den Mitgliedsparteien oft im Stich gelassen. Das geringe Echo in den nationalen Medien führt dazu, dass die Relevanz des Beitrages der »Europäer« im nationalen Kontext oft nicht erkannt, also auch nicht anerkannt wird. Das fördert bei manchen Nationalpolitikern eine Neigung, das Engagement in der eigenen Europäischen Partei und deren Aktivitäten in gewisser Weise für Luxus zu halten und die transnationalen Parteistrukturen als dekorative Elemente zu betrachten.
  


  3.6 Die Parteien im Europäischen Parlament


  
    Der Verlauf der Kampagnen zu den sich im Fünfjahres-Rhythmus wiederholenden Europa-Wahlen bestätigt diesen Befund. Die nationalen (und/ 
     oder regionalen) Parteiführungen in den Mitgliedstaaten können der Versuchung nicht widerstehen, diese Gelegenheiten im Sinne ihrer aktuellen, lokalen Bedürfnisse zu instrumentalisieren; dadurch bleibt wenig Raum für eine Selbstdarstellung der Europäischen Parteien, die wenig Möglichkeiten haben, sich als Akteure bemerkbar zu machen und die sich deshalb auch nicht profilieren können. Die wahlkämpfenden Mitgliedsparteien der einzelnen Parteiföderationen verfügen zwar über gemeinsam erarbeitete und beschlossene Programme, die durchweg loyal vertreten werden, aber selbst anlässlich der Europa-Wahlen wird die Europapolitik nur in geringem Maße thematisiert.
  


  
    Die Ergebnisse der Europa-Wahlen bestätigten regelmäßig die dominierende Position der auf europäischer Ebene organisierten Parteienfamilien, vor allem der SPE und der EVP. Die drei Fraktionen des Europäischen Parlamentes, die sich auf die klassischen Europäischen Parteien stützen können (EVP, SPE, ELDR), verfügten in der fünften Wahlperiode (1999-2004) über 460 Abgeordnete, während auf die restlichen fünf Fraktionen17 nur insgesamt 166 Mandate entfielen. Und es scheint, dass sich der Trend zur Konzentration auf die traditionellen politischen Kräfte von Wahl zu Wahl, auch nach der Erweiterung der Europäischen Union um zehn neue Mitgliedstaaten im Mai 2004, verstärkt. Die Kehrseite der Konzentration um die Mitte des Parlamentes ist eine gewisse Fragmentierung an der Peripherie, die zu außerordentlich heterogenen, unübersichtlichen Fraktionen rechts von der EVP und links von der SPE führt. Die Gründe dafür sind in der Innenpolitik einiger Mitgliedstaaten zu finden.
  


  
    Daraus ist zweierlei abzulesen: Erstens, dass die Europapolitik innenpolitisch starke Wirkungen ausübt, die bis in die Parteien- und Koalitionsbildung hineinreichen. Und zweitens, dass die in verschiedenen Ländern sich formierenden europhoben oder euroskeptischen Gruppen auf Unionsebene keine besondere Rolle zu spielen vermögen: Wegen ihrer Befangenheit im Nationalen und wegen ihrer Fixiertheit auf die Innenpolitik ihrer Länder sind sie zur Zusammenfassung gleichgesinnter Kräfte aus mehreren Ländern und also zur Gründung Europäischer Parteien unfähig.
  


  
    Die Fraktionen der beiden großen Parteien verfügen im Europäischen Parlament annähernd über eine Zweidrittelmehrheit, die nötig ist, um dem Parlament im Gesetzgebungsverfahren gegenüber dem Ministerrat Respekt zu verschaffen. Da weder die EVP (232 Abgeordnete) noch die SPE (175 Abgeordnete) allein über eine solche Mehrheit mit anderen möglichen und (im Sinne ihrer Politik) zuverlässigen Partnern verfügt, hängt die Funktionsfähigkeit des Parlamentes tatsächlich weitgehend von ihrem Zusammenspiel ab. Die damit verbundene Verantwortung hat die Führungen beider Fraktionen
     in der Vergangenheit immer wieder veranlasst, Vereinbarungen über eine konstruktive Zusammenarbeit einzugehen, darin eingeschlossen die Absprache über die Wahl des Parlamentspräsidenten.
  


  
    Allerdings deutet sich auch hier ein Wandel an, denn eine solche Verabredung hat es nach der Europa-Wahl im Jahre 1999 zum ersten Mal nicht gegeben. Die Kandidatin der EVP, Nicole Fontaine, wurde in einer Kampfabstimmung im Verein mit der ELDR gegen den sozialistischen Kandidaten, Mario Soares, durchgesetzt; und für die zweite Hälfte der Mandatsperiode wählte die gleiche EVP-geführte »Koalition« den liberalen Kandidaten, Pat Cox, ins Amt des Präsidenten. Seither werden auch Auseinandersetzungen in Sachfragen in weit größerem Maße, als das früher üblich war, konfliktuell ausgetragen. Darin kommt eine politische Profilierung der Europäischen Parteien und ihrer Fraktionen zum Ausdruck, die notwendigerweise eine Politisierung des Europäischen Parlamentes nach sich zieht.
  


  3.7 Das Verhältnis von Partei und Fraktion auf europäischer Ebene


  
    In jedem parlamentarisch-demokratischen Regierungssystem, das die Existenz und die Tätigkeit von Parteien voraussetzt, ist im Verhältnis zwischen den Parteien und den Fraktionen, durch die sie im Parlament wirksam werden, ein Antagonismus zu beobachten. Daraus entsteht eine Spannung, deren Intensität von vielen Faktoren abhängig ist. Vor allem die personelle Konstellation spielt dabei eine Rolle, aber auch die Stellung der Fraktion im Oppositions- oder Regierungslager, schließlich institutionelle Voraussetzungen und Bedingungen der politischen Kultur. Normalerweise steht hinter einer starken Fraktion eine ebenso starke Partei, da einerseits die Fraktion ein Ausdruck der Partei ist und andererseits die Partei von der Fraktion geprägt wird.
  


  
    Eine Spannung zwischen den Parteien und ihren Fraktionen existiert auch auf europäischer Ebene. Jedoch sind hier die Gewichte deutlich zugunsten der Fraktion verschoben. Denn bei der Auslese der Kandidaten und bei der Wahl zum Europäischen Parlament spielen die Europäischen Parteien nach wie vor keine Rolle. Solange das Wahlrecht für die Europawahl nationalisiert ist, bleibt es Sache der Parteien in den Mitgliedstaaten, die Kandidaten aufzustellen und den Wahlkampf zu organisieren.
  


  
    Hinzu kommt die organisatorische Schwäche der Europäischen Parteien, die – solange ihre rechtliche Situation im politischen System der Union ungeklärt war – in finanzieller Hinsicht von ihren nationalen Komponenten abhängig bleiben. Diese Abhängigkeit ist an sich unproblematisch, da die 
     nationalen Parteien schließlich die Europäischen Parteien konstituieren. Verbunden jedoch mit einer notorischen Zurückhaltung der Mitgliedsparteien, den Europäischen Parteien die für eine wirkungsvolle Arbeit erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, blieb Letzteren nur der Ausweg, sich an ihre Fraktionen im Europäischen Parlament zu halten, die sowohl aus eigenem Interesse als auch aufgrund ihrer gemeinsamen europäischen Mission immer mehr Verständnis und Bereitschaft zur Unterstützung der Europäischen Parteien aufbrachten.
  


  
    Schon zu einem Zeitpunkt, als die nationalen Parteien noch kaum die Notwendigkeit erkannten, stellten die Fraktionen die Mittel und die Strukturen zur Verfügung, um die ersten Schritte zum organisatorischen Zusammenschluss der Parteien zu ermöglichen, aus denen ihre Mitglieder hervorgegangen waren. Ihr Beitrag an finanziellen Mitteln und an Sachleistungen blieb immer vergleichsweise bedeutend größer als derjenige der einzelnen Mitgliedsparteien.
  


  
    Die besondere Rolle der Fraktionen in und gegenüber den Europäischen Parteien ist nicht zuletzt historisch bedingt. In den Fraktionen versammelten sich frühzeitig die Persönlichkeiten, die über die notwendigen Kenntnisse der europäischen Zusammenhänge verfügten; sie waren es, die ihre Parteiführungen zu Hause von der Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit mit den Partnern in den einzelnen Nachbarländern überzeugten; die Initiative zur Gründung der europäischen Parteiformationen ist von ihnen ausgegangen.
  


  
    Die Europäischen Parteien waren also zunächst einmal Kinder der Fraktionen des Europäischen Parlamentes. Diese Elternschaft hat ihnen von Anfang an einen starken Einfluss auf das Leben ihrer jeweiligen Parteien gesichert. Als Mitbegründer sind sie auch – neben den Mitgliedsparteien – konstitutive Mitglieder der Europäischen Parteien, was nicht zuletzt in der starken Stellung zum Ausdruck kommt, die ihnen die Satzungen einräumen: Vor allem ihre Vertretungs- und Mitwirkungsrechte sind großzügig bemessen.
  


  
    Die Bedeutung dieser formalen Seite des Verhältnisses zwischen Partei und Fraktion liegt vor allem darin, dass sie die faktischen Beziehungen, die darin bestehen, dass die Europäischen Parteien bei der Realisierung aller ihrer Projekte wesentlich auf die materielle und politische Unterstützung ihrer Fraktionen angewiesen sind, untermauert und rechtfertigt. Die durch die Leistungen der Fraktionen begründete Abhängigkeit der Europäischen Parteien kann problematisch werden, wenn damit eine Instrumentalisierung der Europäischen Parteien im Sinne der Interessenlagen und Bedürfnisse der Fraktionen oder ihrer Führungsgruppen verbunden wird.
  


  4. Ausblick


  
    Im Zuge der Europäisierung des politischen Lebens, insbesondere auch des politischen Lebens innerhalb der nationalen und selbst der regionalen Ordnungen, wird die Tendenz der Unterbewertung des Potenzials, über das die Europäischen Parteien verfügen, gewiss abnehmen. Mehr und mehr werden in Bezug auf schwer wiegende, die Innen- und Gesellschaftspolitik der Mitgliedstaaten belastende Probleme Erwartungen an europäische Lösungen gerichtet. Damit wird sich die Einschätzung von Rolle und Bedeutung der Institutionen der Union wandeln.
  


  4.1 Die Perspektive für die Entwicklung der Europäischen Parteien


  
    Das Europäische Parlament, das im Laufe der letzten Jahrzehnte seine Stellung erheblich ausbauen konnte, hat nicht nur die Möglichkeit, die Sorgen der Bürger unmittelbar aufzunehmen und zum Ausdruck zu bringen; es kann auch, da es mit Mehrheit beschließt, eine deutliche Sprache sprechen und sich – jenseits der Diplomatie – auf konkrete Maßnahmen und Politiken verständigen. Im Zuge der Verfassungsentwicklung der Union, die durch den Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents vorgezeichnet wurde, wird es weiter an Bedeutung und Einfluss gewinnen.
  


  
    Damit einhergehend und im Bewusstsein, dass hinreichende Antworten auf die Herausforderungen durch die Globalisierung nur gemeinschaftlich, das heißt im Rahmen des politischen Systems und mit Hilfe des Instrumentariums der Europäischen Union, gegeben werden können, wächst auch in der politischen Klasse, vor allem in den nationalen Parlamenten und den nationalen Parteien und schließlich auch in der Öffentlichkeit der Mitgliedstaaten die Einsicht um Sinn und Bedeutung der Europäischen Parteien.
  


  
    Die Europäisierung des Parteiensystems wird dabei im Rhythmus der Verfassungsentwicklung der Union fortschreiten. Die beiden großen Lager, das sozialdemokratisch oder sozialistisch orientierte und das christlich-demokratisch oder konservativ orientierte, werden auf die ihnen jeweils nahe stehenden Kräfte weiterhin eine erhebliche Attraktion ausüben. Die gemäßigten Kräfte, die von links her zur Mitte tendieren, werden nach und nach in der SPE zusammengefasst werden, und die gemäßigten Kräfte, die von rechts her zur Mitte tendieren, in der EVP.
  


  
    Das entspricht den Notwendigkeiten der Europapolitik, die eines breiten supranationalen Konsenses bedarf. Nur transnationale Parteien oder Fraktionen, die über eine entsprechend breite gesellschaftliche und kulturelle 
     Verankerung verfügen, können einen solchen Konsens organisieren. Außerdem liegt die Zusammenfassung der Kräfte auch im Interesse der nationalen Parteien, deren Wähler sich in den von EVP und SPE abgedeckten Meinungs- oder Interessenbereichen befinden. Denn wenn sie auf europäischer Ebene etwas bewirken wollen, müssen sie einer multinationalen, möglichst supranationalen Fraktion angehören, die Veränderungen durchsetzen kann.
  


  
    Das ideologische Zeitalter ist zu Ende gegangen. Die Entwicklung von Volksparteien unter weit gehend entideologisierten Vorzeichen steht auf der Tagesordnung. Maßgeblich für das Profil der Parteien sind nicht mehr die Ideologien der Führungseliten, sondern die politisch-kulturellen Bedürfnisse und das wirtschaftlich-soziale Interesse ihrer Wählerschaft. Dies erklärt, warum die Sozialdemokraten nicht daran vorbeikamen, postkommunistische und andere Kräfte mit linker Tradition in ihre europäischen Organisationen aufzunehmen, und warum die EVP die Einbeziehung von konservativen, liberalen und anderen »bürgerlichen« Kräften betrieben hat.
  


  4.2 Die Politisierung der Auseinandersetzung um die Gestaltung der Europäischen Union


  
    Die Fortschritte, die im Laufe der letzten Jahre im Hinblick auf die rechtlichen Grundlagen und die Stellung der Europäischen Parteien im politischen System der Union gemacht werden konnten, müssen im Zusammenhang mit den allgemeineren, neuen Bestimmungen der Verträge von Maastricht (1992), Amsterdam (1996) und Nizza (2000) gesehen werden, die für die diesbezügliche Entwicklung relevant sind.
  


  
    Zum Beispiel wird durch die Verpflichtung der Union auf die Demokratie, die Menschen- und Freiheitsrechte und die Respektierung rechtsstaatlicher Prinzipien (Artikel 6 EU-Vertrag) der mit dem Maastrichter Vertrag beschrittene Weg von der Staaten-Union zur Bürger-Union ein gutes Stück weitergegangen. Auch die Bestimmungen über die Freizügigkeit, das Asylrecht und die Immigration gehen in diese Richtung; in Verbindung mit dem Konzept der Gewährleistung der inneren Sicherheit im Rahmen der Union bilden sie weitere wichtige Elemente der Verwirklichung einer Unionsbürgerschaft.
  


  
    Entsprechendes kann man auch sagen von den (auf mehr parlamentarische Mitsprache abzielenden) Bestimmungen, von der (mehr Transparenz versprechenden) Vereinfachung der Entscheidungsverfahren und schließlich auch von der (mehr Subsidarität garantierenden) Präzisierung der Regeln für die Zuweisung der Aufgaben und der Verantwortung an die verschiedenen Ebenen innerhalb der Union.
  


  
    Alle diese Elemente sind im Verfassungsprozess von Konvent und Regierungskonferenz aufgenommen, systematisiert und konsolidiert worden. Im Laufe der kommenden Jahre werden, nach In-Kraft-Treten der neuen Verfassung (die allerdings eine Beilegung der gegenwärtigen Ratifizierungskrise voraussetzt), erhebliche Veränderungen des politischen Systems der Europäischen Union zu erwarten sein, die zu einer stärkeren Demokratisierung und Transnationalisierung der Debatte führen werden. Die Machtstellung des Europäischen Parlamentes wird dadurch gefestigt und ausgebaut. Und es ist evident, dass dadurch auch die Rolle der Europäischen Parteien wachsen wird, denn diese Debatte und die damit verbundene Auseinandersetzung wird auf die Parteistrukturen angewiesen sein.
  


  
    Die Bestimmung des Profils Europäischer Parteien durch das im Juni 2003 verabschiedete Parteienstatut gibt nicht nur der Bedeutung dieser Parteien selbst einen enormen Schub. Es sind davon auch erhebliche Impulse auf die Normalisierung des politischen Systems der Europäischen Union im Sinne der Demokratie und des Föderalismus zu erwarten.
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  Interessenverbände und europäischer Lobbyismus


  
    Der europäische Integrationsprozess hat von Beginn an die Interessensphären organisierter gesellschaftlicher Kräfte tangiert und Verbände in die gemeinschaftlichen Entscheidungs- und Entwicklungszusammenhänge einbezogen. Das Weißbuch der Europäischen Kommission »Europäisches Regieren« vom Sommer 2001 sieht ausdrücklich die breite Mitwirkung der »Zivilgesellschaft«, also die Beteiligung von Verbänden und Nichtregierungsorganisationen in neue Formen europäischer Politikgestaltung vor. Im Europäischen Verfassungsvertrag wird schließlich die »partizipative Demokratie« (Artikel 1-47 VVE), in Ergänzung zur repräsentativen Demokratie (Artikel I-46 VVE) verankert. »Bürgernähe« und »Dialog« werden – unter Einbindung der »Zivilgesellschaft« – zum politischen Auftrag der Union; damit wird die Rolle gesellschaftlicher Organisationen und Interessengruppen als Teil des europäischen Politikprozesses auch konstitutionell unterstrichen.
  


  
    Mit der voranschreitenden wirtschaftlichen Integration, der Vergemeinschaftung von Politikfeldern und dem Wandel und der besonderen Ausprägung des politisch-institutionellen Entscheidungsgefüges der EG/EU ging und geht auch ein Wandel der Strukturen, Ebenen und Strategien verbandlicher Interessenvermittlung einher.
  


  
    Die Europäisierung der Organisationsformen und der Politiken gesellschaftlicher Akteure, die sich im Sog der Integrationsentwicklung vollzog, kommt in mehreren Dimensionen zum Ausdruck, so beispielsweise in der zunehmenden Einbeziehung integrationsbedingter Materien und europäischer Aufgabenstellungen in die nationale Verbandsarbeit, in dem Auf-und Ausbau eigenständiger, grenzüberschreitender und überstaatlicher Informations- und Handlungsressourcen durch die nationalen Akteure und in der europäisch-überstaatlichen Organisation und Interessenvermittlung im Rahmen europäischer Verbände. Gegenwärtig ist nahezu das gesamte Spektrum nationaler Interessenorganisationen, von den Fach-, Branchen-und Dachverbänden der Wirtschaft über die Agrar-, Umweltschutz- und Verbraucherverbände bis zu den Gewerkschafts- und Wohlfahrtsverbänden, 
     im Rahmen von Euroverbänden organisiert. Darüber hinaus unterhalten zahlreiche nationale Verbände eigene Vertretungen am Sitz der Gemeinschaftsorgane.
  


  
    Die Bundesrepublik ist mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) seit Ende der 1950er Jahre, mit dem Deutschen Raiffeisenverband (DRV) seit 1968 und mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) seit 1997 vertreten.
  


  
    Neben Verbänden sind inzwischen über 200 multinationale Konzerne mit Verbindungsbüros in Brüssel ansässig, deren Ressourcenausstattung und Aktivitätenradius vielfach ihren Vertretungen am jeweiligen nationalen Regierungssitz der Muttergesellschaft entspricht.
  


  
    Bei wichtigen industrie- und technologiepolitischen Gemeinschaftsentscheidungen erfolgt die Einflussnahme durch Konzerne vermehrt mittels Firmenkonsortien und »Produzentenclubs« oder durch nationale Koordinierungskreise, wie etwa der Association des Grandes Entreprises FranÇaises. Hinzu kommt eine mit dem Binnenmarktprozess seit Mitte der 1980er Jahre signifikant steigende Zahl kommerzieller Lobbyagenturen, zu denen auch europäische Rechts- und Unternehmensberater zählen. Diese auf europäische Fragen spezialisierten rund 250 Kanzleien und Beratungsbüros verkörpern eine neue Tendenz des europäischen Lobbyismus. Ihre Dienste werden in wachsendem Maße von Seiten der Wirtschaft, etwa amerikanischen und japanischen Konzernen, aber auch europäischen Unternehmen, in Anspruch genommen. Diese betreiben meist kein eigenes, europäisches in-house-lobby-ing, sondern verfolgen spezifische Interessen und Anliegen, die nicht im Rahmen von Verbänden vermittelbar sind.1 Bei schwankenden Schätzungen 2 kann von gut 1500 europäischen Interessenorganisationen und Lobbyagenturen ausgegangen werden. Allein in der Datenbank der EU-Kommission haben sich 703 Euro-Verbände registrieren lassen (Stand: Januar 2004).
  


  
    Ein auch nur annähernd vergleichbar dichtes Netz transnationaler gesellschaftlicher Interessenvertretungen hat sich weder im Rahmen anderer regionaler, wirtschaftlicher oder politischer Zusammenschlüsse von Staaten herausgebildet noch im Umfeld internationaler Organisationen, etwa den Vereinten Nationen (VN) oder der OECD, angesiedelt.
  


  
    Die Herausbildung einer europäischen Ebene der Interessenvertretung und die zunehmenden grenzüberschreitenden Aktivitäten (sub-)nationaler gesellschaftlicher Akteure sind ebenso Reflex wie konstitutiver Bestandteil der besonderen Systemeigenschaften der EU. Darunter fallen die wachsende Vergemeinschaftung und Interdependenz von Politikfeldern, die vertikale Verflechtung und gegenseitige Durchdringung politischer Entscheidungsebenen (Region – Bundesland, nationalstaatliche Ebene – supranationales 
     Institutionengefüge) und die dichten, horizontalen zwischenstaatlichen und gesellschaftlichen Beziehungen innerhalb des Integrationsraumes.
  


  
    Neben den jeweils sektorspezifischen Integrationsentwicklungen finden die außen(wirtschafts)politischen Beziehungen und Aktivitäten der EU, etwa die Assoziierungs- und Kooperationspolitiken mit Drittstaaten, in verstärktem Maße ihren Niederschlag im Interessen-, Organisations- und Aufgabenspektrum der Verbände. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen der europäischen Interessenvermittlung gesellschaftlicher Akteure im Mehrebenengefüge der EU und der Effizienz und Legitimation gemeinschaftlicher Politik, wie der Gesamtentwicklung des Integrationssystems, sind Gegenstände politischer Auseinandersetzungen und Themen der Verbands- und Integrationsforschung.
  


  
    Die einschlägige, keineswegs dicht gesäte Forschungsliteratur zum Themenfeld »organisierte Interessen und europäische Integration« bietet allenfalls ein »Kaleidoskop von Momentaufnahmen aus wechselnder theoretischer Perspektive«3. Zum einen betonen Analysen die Problematik eines beschleunigten, nach gesellschaftlichen Interessenbereichen ungleichgewichtigen Wachstums des Eurolobbyismus: die Bevorzugung wirtschaftlicher Interessen und die Beförderung klientelbezogener Verteilungskoalitionen in einem durch die diffuse hoheitliche Struktur der EU begünstigten, intransparenten und demokratisch-parlamentarisch nicht hinreichend kontrollierten Entscheidungssystem. In anderen, zumal integrationsgeschichtlich orientierten Analysen erscheint die Europapolitik von Verbänden als Teil einer Elitenkooperation, die Integrationsfortschritte erst ermöglichte.
  


  
    Durch die europäische Formierung und Vermittlung heterogener gesellschaftlicher Interessen, den Transfer von Erwartungen, Unterstützungsleistungen und Loyalitäten auf die überstaatlichen Integrationsebenen tragen Verbände demnach zum Entstehen eines transnationalen gesellschaftlichen Raumes bei. Damit wird ein Ort geschaffen, in dem sich Ansätze einer »europäischen Öffentlichkeit« entfalten können.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Entwicklung und Wachstum europäischer Interessengruppen


  
    Vor allem im Bereich der gewerblichen Wirtschaft führte bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts die sich intensivierende internationale Arbeitsteilung und Handelsverflechtung zu internationalen Zusammenschlüssen von Verbänden.
     Dieser durch die beiden Weltkriege unterbrochene Prozess transnationaler Verbändekooperation erhielt nach 1945 durch den Marshall-Plan und die Gründung der Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) 1948 neue Impulse.
  


  
    Allein zwischen 1945 und 1950 wurden rund 30 internationale und europäische Verbandszusammenschlüsse etabliert. Darunter der 1950 als Zusammenschluss von 25 industriellen Spitzenverbänden aus 17 europäischen Ländern gegründete Rat der Europäischen Industrien (REI).4 Die Errichtung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 1951 führte zum Zusammenschluss der betroffenen Verbände des Montansektors. Noch im selben Jahr gründeten die nationalen Stahlverbände der sechs EGKS-Staaten den Club der Stahlhersteller, 1953 schlossen sich die bergbaulichen Verbände im Studienausschuss des westeuropäischen Kohlebergbaus mit Sitz in Brüssel zusammen. Auch die industriellen Dachverbände formalisierten ihre Zusammenarbeit in der Union der Industrien der sechs Schumanplan-Länder.
  


  
    Mit dem In-Kraft-Treten der Römischen Verträge und damit der Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ging ein erster großer Wachstumsschub europäischer Verbandsgründungen in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Handel, produzierendes Gewerbe sowie im Dienstleistungssektor einher. Von den gegenwärtig über 400 Euroverbänden der Privatwirtschaft, den Fach-, Branchen- und Dachverbänden der verschiedenen Sektoren, wurden allein 255 im Zeitraum zwischen 1958 und 1968 gegründet, davon über die Hälfte in den beiden ersten Jahren nach Schaffung des gemeinsamen Marktes. Bei der Mehrzahl dieser Verbände handelt es sich um originäre Neugründungen, andere entwickelten sich aus bestehenden Welt- oder Kontinentalorganisationen heraus. Rund 120 wirtschaftliche Euroverbände formierten sich im Zeitraum 1968 bis 1978. Der Mitgliederkreis ging und geht bei einem guten Drittel der europäischen Verbände über den E(W)G-Rahmen hinaus. Die Verbände der (ehemaligen) European Free Trade Association (EFTA-Staaten) waren in vielen Fällen assoziierte Mitglieder. Im Zuge der EG-Erweiterungen, die bei verschiedenen Euroverbänden mit Organisationsreformen einhergingen, erlangten sie den Status von Vollmitgliedern.
  


  
    Auch die Gewerkschaften5 etablierten bereits 1950 die europäische Regionalorganisation des Internationalen Bundes freier Gewerkschaften, dem 20 Gewerkschaftsdachverbände aus 17 europäischen Ländern angehörten. Auf die Errichtung der EGKS reagierten sie 1952 mit der Gründung eines Koordinierungsausschusses, des so genannten 21er-Ausschusses, der sektorale
     Gewerkschaften des Montanbereiches und die Dachorganisationen der EGKS-Staaten umfasste.
  


  
    Die EWG-Gründung bewirkte im Bereich aller drei auf internationaler Ebene konkurrierenden Bünde, den kommunistisch, christlich und sozialdemokratisch orientierten freien Gewerkschaften, eine funktional auf die EWG bezogene Reorganisation ihrer Sekretariate.
  


  
    Die Gründung der EFTA führte ihrerseits zum (losen) Zusammenschluss der entsprechenden nationalen Gewerkschaften im Rahmen des EFTA-Trade Union Congress. Erst die integrationspolitischen Weichenstellungen Anfang der 1970er Jahre, vor allem die Norderweiterung der EG, setzten im Gewerkschaftslager jene Dynamik in Gang, die in mehreren Etappen zur Fusion der territorial getrennten und ideologisch gespaltenen Eurobünde (EWG- und EFTA-Organisationen) unter dem gemeinsamen Dach des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) im Jahre 1972 führte.
  


  
    Die Organisationsentwicklung im Bereich der Branchen und Industriegewerkschaften führte bis Mitte der 1960er Jahre zur europäischen Reorganisation bereits bestehender internationaler Kooperationsstrukturen bzw. zur Neugründung von neun europäischen Gewerkschaftsausschüssen, deren Zahl bis Ende der 1970er Jahre auf 13 anstieg. Erst Mitte der 1980er Jahre fanden diese Formierungsprozesse im sektoralen Gewerkschaftsbereich ihren Abschluss.
  


  
    Inzwischen verfügen die derzeit 14 europäischen Gewerkschaftsausschüsse über eigenständige europäische Organisationsformen und Handlungsressourcen und sind seit 1992 als »zweite Säule« im EGB integriert. Die Erweiterung gemeinschaftlicher Tätigkeitsfelder, bzw. die Politisierung gesellschaftlicher Problemfelder, wie etwa im Bereich des Verbraucher- und Umweltschutzes, führten in den 1970er Jahren zur Etablierung weiterer Euroorganisationen. Neben einzelnen Produzentenverbänden wurden in dieser Periode beispielsweise der Europäische Verbraucherverband (BEUC) und 1974 das Europäische Umweltbüro (EEB) gegründet.
  


  
    Die mit dem Binnenmarktprozess und der Vertragsreform der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre einsetzende ökonomisch-politische Integrationsdynamik bewirkte im Bereich bestehender Euroverbände organisatorische Veränderungen und die Aufstockung der Ressourcen. Sie führte aber vor allem zu einem zweiten großen Wachstumsschub des Eurolobbyismus in neuer Ausprägung: der Etablierung von Brüsseler Verbindungsbüros durch größere nationale Verbände und bislang nicht vertretene Körperschaften, wie dem Europabüro der deutschen kommunalen Selbstverwaltung (1990) sowie zahlreicher multinationaler Konzerne.
  


  1.2 Europäische Verbändeformierung im Prozess der Integration


  
    Zwischen der Entstehung und Entwicklung übernationaler Verbände und dem allgemeinen Integrationsprozess lässt sich historisch und funktional ein Grundmuster erkennen: Die Entstehung und Entwicklung transnationaler Verbände, dies gilt für Unternehmensverbände ebenso wie für Gewerkschaften und andere organisierte Gruppeninteressen, folgt primär politischen Integrationsvorgaben. Diese politische Determinierung lässt sich, wie gezeigt, entlang der europapolitischen Weichenstellungen vom Marshall-Plan über die EGKS- und EWG-Gründung, die EG-Erweiterungen bis zur Einheitlichen Europäischen Akte und dem Maastrichter und Amsterdamer Vertrag nachvollziehen. Die Verbände passen also ihre europäischen Organisationsstrukturen der jeweiligen Kompetenzausstattung und Entscheidungsweise der suprastaatlichen Ebene an.
  


  
    Die grenzüberschreitende Verbandspolitik ist in der Regel funktional begrenzt, also auf die Regierungszusammenarbeit und supranationale Rechtsetzung in der jeweiligen Interessendomäne gerichtet. Dabei bleibt die Dominanz der nationalen Orientierung und Einbettung der Mitglieder eines Euroverbandes gewahrt. Die Internationalisierung der Märkte und die relative Dichte der ökonomischen und technologischen Verflechtungen im Zuge der europäischen Marktintegration spielen neben den institutionellen Determinanten eine gleichfalls wichtige, aber sekundäre Rolle. Die durch die Binnenmarktvollendung ausgelöste Wachstums- und Veränderungsdynamik europäischer Interessenvermittlung zeigt: Die Akteure reagieren auf die voranschreitende Integration der Märkte und die neuen europäischen Wettbewerbsverhältnisse, die zugleich Teil einer zunehmenden globalen Modernisierungskonkurrenz der Industriegesellschaften sind. Entscheidend bleiben aber die Veränderungen der Kompetenzen und Entscheidungsverfahren der Gemeinschaft im Zuge der Vertragsreform der Einheitlichen Europäischen Akte. Darunter fallen die vermehrten Mehrheitsentscheidungen im Rat und die Mitentscheidung des Europäischen Parlamentes sowie die politischen Auseinandersetzungen um die rechtliche, technische und materielle Ausgestaltung des Binnenmarktes. Eine transnationale Eigendynamik, wonach Euroverbände ihrerseits dem politisch-institutionellen Integrationsprozess Struktur und Richtung verleihen, ist dagegen nur in Ansätzen zu beobachten.
  


  
    Als Beispiel eines strukturbildenden Impulses durch Euroverbände kann das im Maastrichter Abkommen zur Sozialpolitik enthaltene Verfahren zum neuen »Sozialen Dialog« genannt werden. Dieses wurde von den europäischen Dachorganisationen der privaten und öffentlichen Arbeitgeber, 
     UNICE und CEEP und dem EGB, erarbeitet und der Maastrichter Regierungskonferenz vorgeschlagen, die es im Wesentlichen unverändert übernommen hat. Als Beispiel einer die Programmentwicklung und Agenda der Gemeinschaft unmittelbar und nachhaltig beeinflussenden Rolle gesellschaftlicher Akteure kann die Binnenmarktstrategie des European Round Table of Industrialists (ERT) genannt werden. Diese Gruppe von gegenwärtig 44 Vorstandsvorsitzenden der größten europäischen Konzerne, die zugleich ein ständiges Brüsseler Sekretariat unterhält, hatte 1985 eine »Agenda for Action-Europe 1990« vorgelegt, die das Binnenmarktprogramm der damals neuen Europäischen Kommission unter Jacques Delors nachhaltig prägte. Auch der Umsetzungsprozess wurde durch ein eigens eingerichtetes ERT-Gremium, das sich halbjährlich mit führenden Regierungsvertretern aller Mitgliedstaaten traf, kontinuierlich begleitet und systematisch beeinflusst.
  


  
    Im entwicklungsgeschichtlichen Gesamtzusammenhang betrachtet, ist in zahlreichen verbandlichen Vertretungsbereichen eine Entwicklungslinie zu erkennen, die stufenförmig zu jeweils höheren Kooperations- und Integrationsgraden führt. Es lassen sich dabei verschiedene Kategorien erkennen. Zum einen der Typus des in den 1950er und 1960er Jahren vorherrschenden round table (Typus I), der im Wesentlichen bei einem multilateralen Informationsaustausch verbleibt, zum anderen die »Allianz« (Typus II), die Aufgaben der Koordination und Kooperation erfüllt und vielfach die euroverbandliche Wirklichkeit in den 1970er und frühen 1980er Jahren kennzeichnet. Ein drittes Stadium europäischer Verbandsentwicklung wird bei einzelnen Verbänden im Zuge des Binnenmarktprozesses mit der Formierung zur transnationalen pressure group (Typus III) erreicht. Dieser Typus bündelt und vermittelt gemeinsame Interessen auf europäischer Ebene und vertritt diese durch gleichlaufende Aktivitäten der nationalen Mitglieder gegenüber ihren jeweiligen Regierungen.
  


  
    Eher als Zukunftsszenario denn als reale gesellschaftliche Größe wäre schließlich ein Typus IV, die »transnationale intermediäre Organisation« zu nennen. Diese wäre ein weitgehend autonomer, transnationaler Akteur mit Führungs- und Kontrollkompetenzen gegenüber den nationalen Mitgliedern.
  


  1.3 Organisations- und Aufgabenprofile europäischer Interessengruppen


  
    Um ein umfassendes und differenziertes Bild europäischer Verbändewirklichkeit zu gewinnen, müsste dieses entwicklungsgeschichtliche und typologische
     Raster mittels verschiedener quantitativer und qualitativer Messgrößen eingehender bestimmt werden. Dazu zählen die Entwicklung der fachlichen und räumlichen Zuständigkeiten der europäischen Verbände, ihre personellen und materiellen Ressourcen, verbandsinterne Organisationsstrukturen, Willensbildungsprozesse und Dienstleistungsprofile. Ferner bedürfte es einer detaillierten Analyse der jeweiligen »inneren« und »äußeren Verbandsumwelt«, um die Handlungsgrenzen und Einflussmöglichkeiten eines Euroverbandes, dessen »Akteursqualität«, adäquat zu bewerten. Es müssten also sowohl die Eigenschaften der vertretenen Gruppe, Zahl, Struktur und Interessenlage der Verbandsmitglieder (innere Verbandsumwelt) als auch der Vergemeinschaftungsgrad des vertretenen Politikbereiches, die Struktur der Einflussadressaten und der konkurrierenden Verbände untersucht werden (äußere Verbandsumwelt). Dies kann hier nur in Grundzügen und beispielhaft geleistet werden, da die Variationsbreite der Organisations-und Rollenprofile europäischer Verbände enorm ist. Sie reicht, was die Größenverhältnisse anbetrifft, vom Ein-Personen-Sekretariat einzelner Spartenverbände bis zum organisatorisch tief gestaffelten, ressourcenstarken Verband der europäischen Chemiewirtschaft (CEFIC) mit rund 40 Sekretariatsmitarbeitern. In der Regel sind die Euroverbände Föderationen nationaler Verbände mit eigener Rechtspersönlichkeit und Organisationsstatuten. Sie verfügen über eine europäische Geschäftsstelle, Beratungsgremien, in denen haupt- oder ehrenamtliche Vertreter der nationalen Mitgliedsorganisationen mitarbeiten, und Entscheidungsgremien, die aus den Geschäftsführern oder Präsidenten der nationalen Mitgliedsverbände bestehen.
  


  
    In den europäischen Zusammenschlüssen gesellschaftlicher Massenorganisationen, wie beispielsweise dem EGB, bilden Delegiertenkongresse, die mehrmals im Jahr tagen, das formal höchste Entscheidungsgremium. In einzelnen europäischen Unternehmensverbänden gewinnt die Direktmitgliedschaft von (Groß-)Unternehmen an Bedeutung. So erhielt beispielsweise der europäische Chemieverband Ende der 1980er Jahre eine duale Finanzierungs-, Arbeits- und Entscheidungsstruktur, die auf der einen Seite aus den nationalen Chemieverbänden, auf der anderen aus über 40 Chemiekonzernen besteht.
  


  
    Als Verband von nationalen Dachverbänden ist auch die Union der Industrie- und Arbeitgeberverbände Europas (UNICE) bestrebt, die unternehmerische Basis verstärkt in die Willensbildung und Finanzierung der europäischen Verbandsarbeit einzubeziehen. Mehrjährige organisationspolitische Kontroversen führten 1991 zur Einrichtung einer UNICE advisory and supportgroup, der Unternehmen als Direktmitglieder angehören und eigene
     Finanzierungsbeiträge leisten. Die Summe dieser Beiträge bleibt allerdings auf 25 Prozent des UNICE-Gesamtbudgets begrenzt, um die Vorrangstellung der Verbände zu wahren. 6
  


  
    Die Kernaufgaben der europäischen Interessengruppen liegen in der Information der nationalen Mitglieder über das Brüsseler Geschehen, der Vertiefung des gegenseitigen Erfahrungsaustausches, der Formulierung gemeinsamer europäischer Positionen und Forderungen und deren Vertretung gegenüber den EU-Entscheidungsinstanzen. Entscheidungen werden meist einvernehmlich getroffen.
  


  
    Einige wenige Verbände wie der EGB und die UNICE haben im Laufe der Zeit differenzierte Entscheidungsverfahren entwickelt. Der EGB besteht auf qualifizierte Mehrheiten bei bestimmten Programm- und Statutenfragen, während die UNICE seit Anfang der 1990er Jahre ein neues Verfahren eingeführt hat. Entscheidungen können nun durch das Votum von mindestens drei Mitgliedsverbänden blockiert werden. Bei Budgetfragen gewichten sich die Stimmanteile nach den Beitragsleistungen der Mitgliedsverbände, wobei 20 Prozent der Stimmen als Sperrminorität gelten. Um bei essenziellen ordnungs- und integrationspolitischen Fragen, die weiterhin konsensual entschieden werden, andauernde Blockaden zu vermeiden, wird das Prinzip der dissenting votes angewandt.
  


  
    In der Mehrzahl der Fälle bewegen sich die Organisationseigenschaften und Handlungsfähigkeiten der Euroverbände zwischen den oben beschriebenen Typen II und III. Sie sind Foren der Kooperation und Koordination, und teilweise sind sie auch transnationale Akteure mit der Fähigkeit zur europäischen Interessenbündelung und strategisch abgestimmten Einflussnahme. Die Interessenvermittlungsfähigkeit eines Verbandes variiert dabei wiederum häufig nach den jeweiligen Regelungsmaterien. So sind euroindustrielle Verbände zur Gestaltung vielfältiger technischer und wettbewerbsneutraler EU-Regelungen fähig, während ihre Rolle in sensiblen Bereichen der Industrie- und Handelspolitik begrenzt bleibt, da dort unterschiedliche Interessen und Ordnungstraditionen der nationalen Mitgliedsverbände aufeinander treffen.
  


  
    In einzelnen europäischen Verbandsbereichen, etwa des Chemie- und Pharmasektors, kommen schließlich Elemente des Typus IV dergestalt zum Tragen, dass mittels der europäischen Verbände Verhaltenscodes und verbandliche Selbstregulative entwickelt und durchgesetzt werden.7 Auch die europäischen Dachverbände der Arbeitgeber und Gewerkschaften, UNICE und EGB erhalten seit Mitte der 1990er Jahre das Mandat ihrer nationalen Mitglieder, im Rahmen der Maastrichter Verfahren des »Sozialen Dialoges« zu verhandeln und verbindliche Vereinbarungen zu treffen.
  


  
    Ein Charakteristikum der jüngeren Entwicklung zahlreicher europäischer Verbände ist die sachliche und räumliche Ausdifferenzierung und Ausweitung von Netzwerkstrukturen der Information, Beratung und Kooperation. Eine vertikale Netzwerkstruktur gewinnt insbesondere bei jenen Verbänden an Bedeutung, die auf europäischer Ebene eine Vielzahl nationaler und regionaler Mitgliedsorganisationen vertreten und deren Interessen und Aufgabenfelder von den Struktur- und Regionalpolitiken der EU stark tangiert sind. Dazu zählen die europäischen Kammer-, Gewerkschafts-, Umwelt- und Verbraucherorganisationen.
  


  
    Beispiele derartiger Netzwerkstrukturen finden sich in zahlreichen Sektoren und Verbandsbereichen: EUROCHAMBRES, die 1958 gegründete europäische Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern, bildet das quantitativ größte multinationale business network. Über ihre Mitgliedsorganisationen in zwischenzeitlich 32 Ländern vertreten, vernetzt und repräsentiert sie europaweit 1200 regionale Kammern. Im Rahmen eines im Jahr 1996 beschlossenen strategischen Aktionsplanes baut EUROCHAMBRES einen elektronischen Datenverbund auf, der spezifische Informationsdienstleistungen für 14 Millionen Unternehmen in Europa zugänglich macht.
  


  
    Auch der Europäische Gewerkschaftsbund koordiniert und unterstützt die Aktivitäten von insgesamt 29 »Interregionalen Gewerkschaftsräten« innerhalb und außerhalb der EU, die in Grenzregionen Arbeitnehmerinteressen vertreten und in die Umsetzung regionaler EU-Programme einbezogen sind. Einer explizit ausformulierten Netzwerkphilosophie, die in einer Phase »offener ökonomischer und politischer Systeme« über die Qualität der Verbandsarbeit entscheidet,8 folgt auch das Europäische Umweltbüro, welches über seine nationalen Mitgliedsorganisationen (z. B. den BUND) 500 regionale, 800 lokale und 260 assoziierte Gruppen und Initiativen im gesamten europäischen Raum verbindet und als europäisches Sprachrohr vertritt.
  


  
    Parallel dazu weiten sich bei allen größeren europäischen Dach- und Branchenverbänden auch die horizontalen Netzwerke aus. Die Euroverbände binden seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt Partnerorganisationen aus den Ländern Mittel- und Osteuropas und des südöstlichen Mittelmeerraumes ein. Vor allem Verbände aus jenen Ländern, die der EU am 1. Mai 2004 beitraten, sind inzwischen mit dem Status von Vollmitgliedern in zahlreichen Euroverbänden integriert.
  


  
    Schließlich gewinnt vielfach der systematische Ausbau von transregionalen Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen mit amerikanischen und asiatischen Partnerorganisationen an Bedeutung.
  


  2. Lobbyismus und verbandliche Interessenvermittlung im EU-Entscheidungsprozess


  
    Die institutionellen Strukturen der EU und die mehrphasigen, nach Materien variierenden Entscheidungsprozesse ermöglichen bzw. bedingen ein breites Spektrum lobbyistischer Aktivitäten und höchst variable Muster verbandlicher Interessenartikulation. Im EU-Politikzyklus können prinzipiell verschiedene Einflussstrategien zum Tragen kommen: autonom-direkte Aktionen nationaler gesellschaftlicher Organisationen gegenüber ihren Regierungen; direkte Einwirkungsversuche nationaler Interessengruppen auf die europäischen Organe; untereinander abgestimmte Einflussstrategien nationaler Akteure gegenüber ihren jeweiligen Regierungen und den EU-Organen; und schließlich die Interessenartikulation im Rahmen der europäischen Verbände, die vorrangig auf die supranationalen Organe ausgerichtet ist.
  


  
    Diese Palette informeller nationaler und transnationaler Interessenvermittlung wird ergänzt durch die formelle, institutionalisierte Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte im Rahmen eines umfangreichen Systems beratender Ausschüsse der Kommission und des Rates. Die Vielzahl der wissenschaftlichen Ausschüsse, welche die Kommission darüber hinaus zu ihrer Beratung unterhält, zu denen beispielsweise der Veterinärausschuss, der im Zusammenhang der BSE-Problematik in die öffentliche Aufmerksamkeit rückte, gehört, sind zum erweiterten Adressatenkreis spezifischer Interessenartikulationen zu zählen. Auch die aus Vertretern der nationalen Ministerien zusammengesetzten Komitologieausschüsse fallen in diese Kategorie.
  


  
    Die EU-Kommission ist als Initiativorgan und Prozessmanager der Gemeinschaftspolitik der primäre supranationale Einflussadressat der Verbände und Lobbyisten. Um eine durch die Euroverbände gefilterte Auffassung der jeweiligen Interessenten zu erhalten und den ihr fehlenden intermediären Unterbau zu kompensieren, hatte sie bereits frühzeitig die Bildung europäischer Verbände angeregt und gefördert. Sie sieht in ihnen ihre »natürlichen Verbündeten«, deren Arbeit sie sogar fallweise materiell unterstützt. So beispielsweise das Technikbüro und die Gewerkschaftsakademie des EGB oder das 1996 in Florenz in Zusammenarbeit mit den europäischen Sozialpartnern gegründete »Zentrum für europäische Arbeitsbeziehungen«. Kommissionsentscheidungen basieren auf dem Kollegialprinzip. Gleichwohl öffnet die starke funktionale Segmentierung der Aufgabenfelder den einzelnen Generaldirektionen beträchtliche Gestaltungsspielräume. Die engen, oftmals routinisierten Informations- und Konsultationsprozesse zwischen den Generaldirektionen und dem jeweiligen Interessentenkreis und Verbandsklientel
     eines Sektors bzw. Politikfeldes begünstigen die Herausbildung von »Verbandsherzogtümern«.
  


  
    Das Europäische Parlament hat im Zuge seiner sukzessive erweiterten Mitentscheidungskompetenzen als Ort und Adressat gesellschaftlicher Interessenvermittlung und lobbyistischen Wirkens signifikant an Bedeutung gewonnen. Der nationalen Parlamentspraxis vergleichbar, umfasst das Spektrum der Austauschbeziehungen förmliche Anhörungsverfahren von Verbänden und vielfältige, sowohl von nationalen als auch europäischen Interessengruppen getragene informelle Lobbyaktivitäten. Darunter fallen »Parlamentarische Abende«, zu denen Verbände einladen, gezielte Kontakte zu Ausschussvorsitzenden und Berichterstattern des Europäischen Parlamentes sowie die Interessenvertretung über Abgeordnete, die zugleich Mitglied oder Funktionsträger einer Interessenorganisation sind.
  


  
    Unter den beratenden Ausschüssen der EU stellt der Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA) das wichtigste Organ einer institutionalisierten Interessenrepräsentation dar. Auch wenn seine auf Vorschlag der nationalen Regierungen ernannten Mitglieder formal »an keine Weisungen der Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens gebunden sind« (Artikel 193 Absatz 2 EGV), agieren sie aufgrund ihres Sachverstandes und sozioprofessionellen Hintergrundes in der Praxis der Beratungsvorgänge des Ausschusses und seiner Studiengruppen als Statthalter ihrer nationalen Berufs- und Interessenverbände. Soweit diese auf europäischer Ebene vertreten sind, betätigen sie sich auch als Mittler der Euroverbände.
  


  
    In seinem strategischen Stellenwert als Adressat und Arena verbandlicher Interessenvermittlung rangiert der WSA hinter der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Der WSA ist nach seinem Selbstverständnis wie seiner Praxis das Organ der »organisierten Zivilgesellschaft« der EU.
  


  
    Mit der Einrichtung des Ausschusses der Regionen und der institutionellen Aufwertung des »Sozialen Dialoges« der europäischen Sozialpartner wurden weitere Institutionen geschaffen, die als Adressaten und Vermittlungsinstanzen spezifischer zivilgesellschaftlicher Interessen dienen. Der Ministerrat bzw. die europäischen Fachministerräte sind im Entscheidungsstadium gegenüber einer unmittelbaren Verbandseinflussnahme weitgehend abgeschirmt. Eine punktuelle Möglichkeit euroverbandlicher Interessenartikulation bieten dagegen die Tagungen des Europäischen Rates der Staats-und Regierungschefs. Hier hat sich die Praxis herausgebildet, wonach der amtierende Ratspräsident am Vorabend einer Ratstagung Delegationen repräsentativer europäischer Dachverbände zu einem informellen Meinungsaustausch empfängt.
  


  3. Trends und Perspektiven des Euro-Lobbyismus und der Verbandspolitik


  
    Die weitreichenden europapolitischen Weichenstellungen seit Mitte der 1980er Jahre haben ökonomisch und politisch den Integrationsprozess dynamisiert und damit auch die Strukturen der Interessenvermittlung in der EU nachhaltig verändert.
  


  
    Die Transformationstendenzen und Europäisierungsprozesse im intermediären Bereich gesellschaftlicher Organisationen und Kräfte sind vielschichtig und uneinheitlich. Gleichwohl sind Entwicklungslinien und maßgebliche Trends zu erkennen. Mit dem jüngsten Wachstumsschub europäischer Lobbyagenturen geht seit Mitte der 1980er Jahre eine weitere Pluralisierung und »Zerfaserung«9 der Einflussträger auf europäischer Ebene einher.
  


  
    Ein strukturelles, die Frage der Transparenz und Legitimation der EU-Politik tangierendes Problem besteht darin, dass nur ein Teil der Brüsseler Interessenvertretungen Euroverbände sind. Nur diese tragen von ihrer organisatorischen Basis her zu einer sektoralen oder horizontalen europäischen Interessenaggregation bei und erbringen gesellschaftliche Vermittlungs- und Akzeptanzleistungen. Um den mit diesen heterogenen Lobbystrukturen verbundenen Problemen einer zunehmend unkontrollierbaren, sich partikularisierenden Interessendurchsetzung zu begegnen, sind im Laufe der 1990er Jahre seitens des Europäischen Parlamentes und der Kommission verschiedene Maßnahmen erwogen und teilweise umgesetzt worden, darunter die Steuerung der Kriterien für die »Repräsentativität« von Interessenten in den (in-)formellen Anhörungsprozessen, die Reorganisation und Straffung eines ausufernden Systems beratender Ausschüsse und die Festlegung von Zugangs- und Verhaltensregeln für Lobbyisten. Da die meisten Parlamente der EU-Mitgliedstaaten keine derartigen Registrierungspflichten und verbindlichen Verhaltensregeln kennen, gestaltet sich dieser Prozess schwierig. Die Strategie der Kommission besteht darin, die lobbying community zur Selbstregulierung durch einen freiwilligen code of conduct zu bewegen und sich (ebenfalls freiwillig) in ein Lobby-Register einzutragen.10
  


  
    Ein zweiter Trend, der die Entwicklung in zahlreichen Verbandsbereichen der Industrie, des Handels und des Dienstleistungssektors, aber auch der Gewerkschaften kennzeichnet und den Bedeutungszuwachs der europäischen Handlungsebene unterstreicht, kommt in der Stärkung dualer Vertretungsstrukturen zum Ausdruck. Zum einen sind die Verbände bestrebt, ihre multilaterale Interessenvermittlung im Rahmen ihrer europäischen Zusammenschlüsse zu effektivieren, zum anderen bauen die nationalen Verbände
     ihre eigenen Informations- und Einflusskanäle auf europäischer Ebene durch die Etablierung von Verbindungsbüros in Brüssel aus.
  


  
    Ein drittes Charakteristikum europäischer Interessenvermittlung kann darin gesehen werden, dass mit der Ausgestaltung des Binnenmarktes in einzelnen Feldern des Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutzes und in den Bereichen der technischen Normierung die »partizipative Steuerung« durch Euroverbände an Bedeutung gewinnt.
  


  
    Nach den Vorstellungen des Weißbuches »Europäisches Regieren« (2001) der EU-Kommission ist zu erwarten, dass sich diese Tendenz einer umfassenden Einbeziehung der organisierten Zivilgesellschaft in die Vorbereitung, Ausgestaltung und Umsetzung gemeinschaftlicher Politik, einschließlich der transnationalen Selbstregulierung durch gesellschaftliche Organisationen, weiter verstärken wird.
  


  
    Ein vierter Trend ist schließlich die Herausbildung eines europäischen Mehrebenensystems der Arbeitsbeziehungen mit einem signifikanten Bedeutungszuwachs institutionalisierter Sozialpartnerbeziehungen auf EU-Ebene seit Mitte der 1990er Jahre.11 Dies bedeutet, dass die herausgehobene Bedeutung, die den Sozialpartnern in den nationalen Verbänden zukommt, und die Rolle, die sie wahrnehmen, nunmehr ein trans- und supranationales Gegenstück findet. Mit dem In-Kraft-Treten des Maastrichter Vertrages haben aufgrund erweiterter sozialpolitischer EU-Kompetenzen und der Aufwertung des »Sozialen Dialoges« die Interaktionen zwischen den europäischen Sozialpartnern eine neue Qualität angenommen.
  


  
    Eine erweiterte Rolle wird den europäischen Sozialpartnern schließlich durch die beschäftigungspolitischen Weichenstellungen des Amsterdamer Vertrages und den »Europäischen Beschäftigungspakt«, den so genannten »Köln-Prozess« zugewiesen. Sie sind nunmehr formell in den makro-ökonomischen Dialog und beschäftigungspolitischen Koordinierungsprozess einbezogen.
  


  
    Im Vergleich zu dem in den 1970er Jahren nur schwach ausgeprägten »europäischen Tripartismus«,12 also den Konferenzen zwischen Sozialpartnern und Kommission bzw. Rat und dem zunächst rein konsultativen »Sozialen Dialog«, bedeutet dies: Den europäischen Verbänden der Sozialpartner, die bis dahin reine »Einflussträger« waren, steht nunmehr die Option autonomer Kollektiwerhandlungen offen. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, als »Entscheidungsträger« in bestimmten, vertraglich definierten Bereichen der europäischen Sozial- und Arbeitspolitik Vereinbarungen zu treffen, die in die gemeinschaftliche Sozialgesetzgebung übergehen.
  


  
    Nach letzterem Verfahren wurden Vereinbarungen zum Elternurlaub (1995), zur Teilzeitarbeit (1997) und zu befristeten Arbeitsverträgen (1999) 
     abgeschlossen. Eine »tarifautonome« Vereinbarung wurde zwischen den europäischen Sozialpartnern erstmals 2002 im Bereich der Telearbeit getroffen.
  


  
    Neben dem multisektoriellen »Sozialen Dialog« der Dachorganisation nimmt seit Mitte der 1990er Jahre auch der »sektorale Sozialdialog« zwischen den europäischen Branchengewerkschaften und den sektoralen Industrie- und Arbeitgeberverbänden weiter Gestalt an. Dieser Prozess wird von der Kommission nachhaltig gefördert. Ergebnisse dieser Sozialdialoge auf sektoraler Ebene, die in gegenwärtig 27 Ausschüssen geführt werden,13 sind zahlreiche gemeinsame Erklärungen sowie erste verbindliche Vereinbarungen, u. a. im See- und Schienenverkehrssektor sowie im Agrarsektor.
  


  
    Für diese Trends im System des europäischen Lobbyismus und der euroverbandlichen Interessenvermittlung markiert die Erweiterung der Union um 10 neue Mitglieder eine qualitativ veränderte Konstellation. Es lässt sich derzeit kaum abschätzen, wie sich die mehrheitlich noch immer unterentwickelten gesellschaftlichen und intermediären Strukturen in den mittelosteuropäischen Neumitgliedern auf deren Interessenvertretung »auf Brüsseler Ebene« auswirken werden. Auch lässt sich noch nicht verlässlich sagen, wie sich im Bereich der europäischen Verbände der enorme Mitgliederzuwachs auf deren Integrationsleistung und Handlungsfähigkeit auswirken wird.14
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    Winfried von Urff
  


  Agrarmarkt und Struktur des ländlichen Raumes in der Europäischen Union


  
    Als 1957 der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verhandelt wurde, erwies sich die Einbeziehung der Landwirtschaft einerseits als unabdingbar, andererseits als äußerst schwierig. In den Gründerstaaten hatten sich unter dem Einfluss der Weltwirtschaftskrise Systeme herausgebildet, durch die der Agrarsektor zum Teil sehr weitgehenden staatlichen Eingriffen zum Schutz der Inlandsproduktion unterworfen wurde. Bei der zunächst ungesicherten Ernährungslage knüpfte man nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an diese Systeme an und nutzte sie zunehmend zur Stützung der Erzeugereinkommen. Durch diese Herausnahme der Landwirtschaft aus dem Steuerungssystem einer Marktwirtschaft war eine Situation entstanden, die es notwendig machte, neben den Regelungen für den freien Warenverkehr Sonderregelungen für die Landwirtschaft in den EWG-Vertrag aufzunehmen.
  


  
    Artikel 32 EG-Vertrag stellt grundsätzlich fest, dass der Gemeinsame Markt auch die Landwirtschaft und den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen umfasst. Artikel 33 EG-Vertrag präzisiert die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik, wobei insbesondere genannt werden: (a) Steigerung der Produktivität durch technischen Fortschritt sowie den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren und dadurch (b) Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens für die in der Landwirtschaft tätigen Personen und Gewährleistung einer angemessenen Lebenshaltung, (c) Stabilisierung der Märkte, (d) Sicherung der Versorgung und (e) Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen. Artikel 34 EG-Vertrag schreibt die schrittweise Entwicklung einer gemeinsamen Agrarpolitik vor und nennt für die Organisation der Agrarmärkte mehrere Optionen, von denen sich nur die Einführung gemeinsamer Marktordnungen als praktikabel erwies. Dadurch nahmen in der EG die Agrarpolitik und der Agrarmarkt eine Sonderstellung ein, die auch durch den Vertrag über die EU unverändert weiter besteht.
  


  
    Die Gemeinsame Agrarpolitik beruht auf drei Prinzipien: Erstens dem freien Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft; zweitens der Gemeinschaftspräferenz
     gegenüber Importen; und drittens der gemeinsamen finanziellen Verantwortung. Am 14. Januar 1962 verabschiedete der Ministerrat erste gemeinsame Marktordnungen, weitere folgten bis 1969. Eine Einigung auf gemeinsame Preise erfolgte am 15. Dezember 1964. Sie wurden ab dem 1. Juli 1967 angewandt. Mit den ersten Marktordnungen war eine zunächst auf drei Jahre befristete Finanzierungsverordnung verabschiedet worden. Der Vorschlag der Kommission für eine Anschlussregelung, welche die Gemeinschaft stärker mit Eigenmitteln ausgestattet hätte, scheiterte am Widerstand Frankreichs. In der anschließenden »Politik des leeren Stuhles« entzog sich Frankreich Grundsatzentscheidungen der Gemeinschaft und kehrte erst wieder zurück, nachdem durch den Luxemburger Kompromiss des Europäischen Rates vom Januar 1966 die Formel gefunden worden war, dass kein Mitgliedstaat in einer wichtigen Angelegenheit überstimmt werden dürfe.1 Der Versuch, die Gewährleistung einer angemessenen Lebenshaltung der Landwirte primär durch Stützung der Preise zu erreichen, brachte der Gemeinschaft den Vorwurf des Protektionismus ein und führte zu zunehmenden Überschüssen. Trotz steigender öffentlicher Ausgaben wurde das Ziel der Einkommenssicherung für die Landwirte verfehlt. Hohe Kosten und unterschiedliche nationale Interessen haben die Gemeinsame Agrarpolitik immer wieder zu einem Krisenherd der Gemeinschaft werden lassen.
  


  1. Die Entwicklung der Markt- und Preispolitik


  1.1 Die Funktionsweise der Markt- und Preispolitik


  
    Die im Mittelpunkt der Markt- und Preispolitik stehenden Agrarmarktordnungen bewirken eine Abgrenzung des innergemeinschaftlichen Marktes gegenüber dem Weltmarkt und eine Stabilisierung der Preise. Erstere erfolgte bis zum Wirksamwerden der Beschlüsse der Uruguay-Runde des GATT (1995) vor allem durch Abschöpfungen, d. h. bei der Einfuhr zu entrichtende Abgaben, die der Differenz zwischen dem in der Regel niedrigeren Weltmarktpreis und dem höheren innergemeinschaftlichen Preis entsprachen. Bei der Ausfuhr werden in analoger Weise errechnete Exporterstattungen gewährt. Alle innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden Preise werden jährlich vom Ministerrat festgelegt.
  


  
    Für die meisten landwirtschaftlichen Produkte (Getreide, Zucker, Milcherzeugnisse, Fleisch, bestimmte Obst- und Gemüsearten) wird in den Marktordnungen neben dem Außenschutz eine Absatz- und Preisgarantie 
     gewährt. Ware, die zu einem bestimmten Preis, dem Interventionspreis, nicht abgesetzt werden kann, wird durch staatliche Interventionsstellen aufgekauft. Der Interventionsmechanismus ist inzwischen in vielen Marktordnungen gelockert worden. Die Marktordnungen für Milch und Zucker enthalten außerdem noch Quotenregelungen, d. h. die Preisstützung wird nur für eine auf betrieblicher Ebene festgelegte Produktionsmenge gewährt. Etwa ein Viertel der Agrarprodukte (Eier, Geflügel, die nicht zur ersten Gruppe gehörenden Obst- und Gemüsearten) werden nur vor der Konkurrenz aus Drittländern geschützt, ohne dass für den Binnenmarkt eine Preisgarantie besteht. Bei einer dritten Gruppe erfolgt die Einkommensstützung durch Beihilfen, entweder ausschließlich (Ölsaaten, Hülsenfrüchte) oder zusätzlich zu den durch Außenschutz und Interventionsmaßnahmen gestützten Marktpreisen (Oliven, Tabak, Hartweizen). Seit 1992 wurden Beihilfen in weitere Marktordnungen eingeführt.
  


  
    Ein Grundproblem ergab sich aus unterschiedlichen Entwicklungen der Währungen. Da die Marktordnungspreise in Europäischen Währungseinheiten (ECU) festgelegt wurden, hätten sie in der Inlandswährung bei jeder Aufwertung gesenkt und bei jeder Abwertung erhöht werden müssen. Um die Nachteile solcher sprunghaften Änderungen zu vermeiden, wurden im Rahmen des sog. agrimonetären Systems innerhalb der Agrarmarktordnungen von den Leitkursen des Europäischen Währungssystems oder den Kassakursen abweichende Umrechnungskurse (sog. Grüne Paritäten) verwendet. In Aufwertungsländern lagen sie über, in den Abwertungsländern unter den regulären Kursen. 1984 wurde das System so geändert, dass die Aufwertung einer Währung zu negativen Währungsausgleichsbeträgen in den übrigen Ländern führte (switch over). Da mit dem Eintritt in den Binnenmarkt 1993 Abgaben und Erstattungen an der Grenze unmöglich wurden, wurden Regeln beschlossen, nach denen die bei Auf- und Abwertungen entstehenden Währungsabstände einem automatischen Abbau unterlagen, wobei die daraus den Landwirten in Aufwertungsländern entstehenden Einkommensverluste – unter Beteiligung der Europäischen Union – zunächst voll, dann mit sinkenden Anteilen ausgeglichen wurden.2 Mit der Einführung des Euro zum 1. Januar 1999 verlor also das agrimonetäre System seine Funktion.
  


  1.2 Die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik


  
    Zur Finanzierung der mit der Gemeinsamen Agrarpolitik verbundenen Kosten wurde bereits 1962 der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds
     für die Landwirtschaft (EAGFL) geschaffen. Aus der Abteilung »Garantie« wurden die Kosten der Markt- und Preispolitik getragen, aus der Abteilung »Ausrichtung« die Kosten der Agrarstrukturpolitik; 1993 kam das Finanzierungsinstrument für die Ausrichtung der Fischerei hinzu. Nach der vollen Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre erreichten die Agrarausgaben einen Anteil von über 70 Prozent am Haushalt der Gemeinschaft.
  


  
    Im Jahr 2002 entfielen von dem Gesamthaushalt in Höhe von 95,7 Milliarden Euro 46,9 Milliarden Euro (50,3 Prozent) auf den EAGFL, und zwar im Einzelnen 43,1 Milliarden Euro auf die Abteilung Garantie, 3,1 Milliarden Euro auf die Abteilung Ausrichtung und 0,6 Milliarden Euro auf das Finanzierungsinstrument für die Fischerei.3 Der noch immer hohe Anteil ist darauf zurückzuführen, dass die Agrarpolitik der einzige Politikbereich ist, in dem mit gemeinschaftlicher Finanzierung kostenträchtige Marktinterventionen betrieben und Direktzahlungen zum Einkommensausgleich gewährt werden.
  


  
    Um ein Ausufern der Agrarausgaben zu verhindern, wurde 1988 mit der so genannten Agrarleitlinie eine Obergrenze für die Entwicklung der Ausgaben der Abteilung Garantie eingeführt. Sie wird mit 74 Prozent der Steigerungsrate des Bruttosozialproduktes der Gemeinschaft fortgeschrieben. Damit wird erreicht, dass die Ausgaben für die Agrarmarktordnungen unterproportional wachsen und somit mehr Mittel für andere Aufgaben zur Verfügung stehen.
  


  
    Über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik vollziehen sich erhebliche Finanztransfers. So überstiegen 2001 die auf die Abteilung Garantie des EAGFL entfallenden Einnahmen aus Deutschland die Rückflüsse um 4,38 Milliarden Euro. Weitere Nettozahler waren die Niederlande (1,70 Milliarden Euro), Belgien (0,91 Milliarden Euro), Italien (0,70 Milliarden Euro) und Schweden (0,44 Milliarden Euro). Nettoempfänger waren Frankreich (1,72 Milliarden Euro), Spanien (2,73 Milliarden Euro), Griechenland (1,90 Milliarden Euro), Irland (0,97 Milliarden Euro), Dänemark (0,19 Milliarden Euro), Finnland (0,19 Milliarden Euro) und – im Gegensatz zu früheren Jahren – das Vereinigte Königreich (0,35 Milliarden Euro).4 An diesen Transfers wird kritisiert, dass sie willkürlich sind und oft dem Grundsatz eines Finanzausgleiches, nach dem wohlhabende Länder ärmere unterstützen, widersprechen. Im Übrigen ist die Zurechnung problematisch, da Ausgaben zur Marktstützung nicht allein dem Land zugute kommen, in dem sie vorgenommen werden, sondern sich entlastend auf den gesamten Binnenmarkt des betreffenden Produktes auswirken.
  


  1.3 Die Reform von 1992


  
    Die Preisfestsetzung im Rahmen der gemeinsamen Agrarmarktordnungen erfolgte lange Zeit weitgehend im Interesse der Erzeuger. Als die mit den Produktionsüberschüssen verbundenen Marktordnungskosten an finanzielle Grenzen stießen, wurden Kursänderungen unvermeidlich. Als erster Schritt erfolgte 1984 die Einführung der Milchgarantiemengenregelung. Für die übrigen Erzeugnisse erhöhte die Gemeinschaft die Marktordnungspreise entweder nicht mehr oder nur noch geringfügig und lockerte das Interventionssystem. Für Getreide und Ölsaaten wurden 1988 Garantiemengen festgesetzt, deren Überschreiten eine automatische Senkung der Interventionspreise auslöste. Gleichzeitig eingeführte freiwillige Flächenstilllegungs- und Extensivierungsprogramme erwiesen sich als wenig erfolgreich. Ein Vorruhestandsprogramm wurde nur zögernd angenommen.
  


  
    Aufgrund der geringen Wirkung dieser Maßnahmen sah sich der Ministerrat 1992 zu einer grundlegenden Reform veranlasst. In ihrem Mittelpunkt stand eine Rücknahme der Preisstützung, deren Wirkung auf die Einkommen durch direkte Zahlungen ausgeglichen wurde.5 Bei Getreide wurde der Interventionspreis zwischen 1992/1993 und 1995/1996 in drei Schritten um 33 Prozent gesenkt. Dafür erhielten die Erzeuger eine Beihilfe, die entsprechend der Preissenkung anstieg, mit Ausnahme von Kleinerzeugern aber nur, wenn sie einen Teil ihrer bisher mit Getreide-und Ölsaaten bestellten Flächen stilllegten. Das Ausmaß dieser »konjunkturellen Stilllegung« variierte bisher zwischen 5 und 15 Prozent in Abhängigkeit von der Lage auf dem Weltmarkt. Die dafür gewährte Prämie wurde über der Ausgleichszahlung für Getreide festgelegt. Für Ölsaaten erhielten die Erzeuger nur noch den Weltmarktpreis zuzüglich einer Flächenbeihilfe, durch die der Unterschied zum bisherigen Preis ausgeglichen wurde. Für Rindfleisch erfolgte die Senkung des Interventionspreises in drei Jahresraten um insgesamt 15 Prozent und die Einführung einer Prämie zum Ausgleich, die jedoch mit Ausnahme der neuen Bundesländer auf die ersten 90 Mastrinder pro Betrieb begrenzt wurde.
  


  
    Ergänzend zur Reform der Markt- und Preispolitik traten »flankierende Maßnahmen« in Kraft. Dazu zählt eine Verordnung über umweltverträgliche und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren, welche die Einführung oder Beibehaltung solcher Verfahren sowie die Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen für Zwecke des Umweltschutzes für einen Zeitraum von 20 Jahren fördert. Für eine Vorruhestandsregelung für Landwirte ab 55 Jahren, die ihre landwirtschaftliche Tätigkeit aufgeben und ihre Flächen anderen Betrieben 
     übertragen, erhöhte die Gemeinschaft ihre Beteiligung. Die Attraktivität der Förderung der Aufforstung wurde durch Erhöhung der von der Gemeinschaft mitfinanzierten Förderungsbeträge verbessert.
  


  1.4 Weiterentwicklung durch die Agenda 2000


  
    Am 16. Juli 1997 legte die Kommission ein Dokument vor mit dem Titel »Agenda 2000: eine stärkere und erweiterte Union«6. Es enthielt Vorschläge für weitgehende Änderungen in der Agrarpolitik, die im Bereich der Markt-und Preispolitik auf eine Weiterentwicklung und Vertiefung der Reform von 1992 abzielten.
  


  
    Die Kommission sah sich dazu veranlasst, da erstens Anschlussregelungen an die Ende 1999 auslaufenden Finanzierungsregelungen gefunden werden mussten; zweitens die Kommission eine Notwendigkeit sah, für die im November 1999 beginnenden Verhandlungen im Rahmen der WTO ein Konzept zu erarbeiten; und drittens bessere Voraussetzungen für die Osterweiterung der EU geschaffen werden sollten. Nach ausführlichen Diskussionen im Ministerrat folgten am 18. März 1998 Verordnungsvorschläge zur Umsetzung des Agrarteiles der Agenda 2000, über die es nach langen und schwierigen Verhandlungen mit entsprechenden Änderungen am 11. März 1999 zu einer Einigung im Ministerrat kam. Auf dem Berliner Sondergipfel vom 24./25. März 1999 nahmen die Staats- und Regierungschefs noch eine Reihe von Änderungen vor, nach deren Einarbeitung durch die Kommission der Ministerrat die entsprechenden Verordnungstexte am 17. Mai 1999 verabschiedete.7
  


  
    Für Getreide wurde beschlossen, den Interventionspreis in den Wirtschaftsjahren 2000/2001 und 2001/2002 in zwei gleich großen Schritten um insgesamt 15 Prozent zu senken und eine weitere Senkung um 5 Prozent zum Wirtschaftsjahr 2002/2003 von der Marktentwicklung abhängig zu machen. Parallel zu den Preissenkungen sollten die Ausgleichszahlungen in zwei Schritten von 54 Euro/t auf 63 Euro/t, bezogen auf den regionalen Durchschnittsertrag, angehoben werden. Für Ölsaaten wurden die je Hektar Anbaufläche um etwa ein Drittel höheren Ausgleichszahlungen in drei Schritten auf das Niveau der Ausgleichszahlungen für Getreide gesenkt. Für die obligatorische Flächenstilllegung wurde ein Regelsatz von 10 Prozent beschlossen. Für die stillgelegte Fläche, die freiwillig auf ein Drittel der Grundfläche erhöht werden kann, wird die gleiche Flächenprämie gezahlt wie für Getreide. Lediglich für Eiweißpflanzen wurde eine um 15 Prozent höhere Prämie beschlossen.8
  


  
    Die Änderungen für den Rindfleischmarkt enthalten Preissenkungen, eine Neuregelung der Ausgleichszahlungen und eine Lockerung des Inter-ventionssystems. 9 Für Milch beschloss der Ministerrat, abweichend von dem Kommissionsvorschlag, die Senkung der Interventionspreise erst mit dem Wirtschaftsjahr 2005/2006 beginnen zu lassen. Hinsichtlich der Quotenhöhe wurde beschlossen, sie im Jahr 2000 um spezifische Mengen für Griechenland, Spanien, Irland, Italien und Nordirland aufzustocken und um 1,5 Prozent für alle übrigen Länder parallel zu der Preissenkung. Über die Weiterführung sollte im Anschluss an eine für 2002/2003 vorgesehene Halbzeitbewertung entschieden werden. Der Berliner Sondergipfel folgte den Beschlüssen des Ministerrates.
  


  
    Unter den am 17. Mai 1999 beschlossenen Verordnungen kommt der so genannten »Horizontalen Verordnung« eine grundsätzliche Bedeutung zu.10 Danach können Mitgliedstaaten die Einhaltung von Umweltauflagen zur Voraussetzung für Direktzahlungen machen (cross compliance). Sie können diese kürzen oder streichen, wenn Umweltauflagen nicht eingehalten werden. Weiterhin können die Mitgliedstaaten Direktzahlungen kürzen (Modulation), wenn erstens die Anzahl der Arbeitskräfte eines Betriebes unterhalb einer festzulegenden Grenze liegt und/oder zweitens die Gesamterträge des Betriebes über einer festzulegenden Grenze liegen und/oder drittens die Gesamtbeträge der Stützungszahlungen eine festzusetzende Grenze überschreiten. Eine Kürzung im Wege der Modulation darf 20 Prozent der Gesamtzahlungen an den Betriebsinhaber nicht übersteigen. Die durch Modulation oder Bindung an Umweltkriterien eingesparten Beträge stehen den Mitgliedstaaten für die national mitzufinanzierenden flankierenden Maßnahmen zur Verfügung.11
  


  1.5 Reformbeschlüsse vom Juni 2003


  
    Am 25./26. Juni 2003 beschloss der Ministerrat weitere Reformschritte. Vorschläge dazu waren von der Kommission im Juli 2002 im Rahmen der »Halbzeitbewertung« der Agenda 2000 vorgelegt worden, denen im Januar 2003 Verordnungsvorschläge folgten. Die Ratsbeschlüsse weichen deutlich von den Kommissionsvorschlägen ab und spiegeln die divergierenden Auffassungen der Mitgliedstaaten wider.
  


  
    Bei den Marktordnungen wurde der Interventionspreis für Getreide beibehalten. Die Intervention für Roggen wird eingestellt, die speziellen Beihilfen für Hartweizen werden gekürzt. Bei Milch soll gegenüber dem Beschluss zur Agenda 2000 der Übergang in ein Prämiensystem ein Jahr früher 
     beginnen und die Senkung des Interventionspreises für Butter insgesamt 25 Prozent, verteilt auf vier Stufen, umfassen. Die vorgesehenen Kompensationen sollen entsprechend der zusätzlichen Preissenkung angehoben werden. Die Quotenregelung soll bis zum Jahr 2014/2015 fortgeführt werden.
  


  
    Als entscheidende Neuerung wurde eine Entkoppelung der Direktzahlungen von der tatsächlichen Produktion beschlossen, wobei anfänglichen Bedenken der Mitgliedstaaten dadurch entgegen gekommen wurde, dass ihnen das Recht zugestanden wurde, die bisherige Koppelung bis zu bestimmten, in den einzelnen Marktordnungen unterschiedlichen Obergrenzen beizubehalten. Die entkoppelten Direktzahlungen können entweder als Betriebsprämie entsprechend dem Anspruch in der Basisperiode 2000 – 2002 oder als Flächenprämie oder in einem den Mitgliedstaaten freigestellten Mischungsverhältnis zwischen beiden Formen ausbezahlt werden. Bei der Flächenprämie wird die Prämiensumme einer Region auf die anspruchsberechtige Fläche umgelegt, wobei zwischen Ackerland und Grünland differenziert werden kann. In beiden Fällen ist die Prämiengewährung an die Einhaltung gesetzlicher Umweltbestimmungen gebunden (cross compliance).
  


  
    Es wurde eine EU-weit verpflichtende Modulation beschlossen, nach der die pro Betrieb 5 000 Euro überschreitenden Direktzahlungen 2005 um 3 Prozent, 2006 um 4 Prozent und 2007 um 5 Prozent gekürzt werden. Von den eingesparten Mitteln verbleiben 80 Prozent dem betreffenden Mitgliedstaat für Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung, 20 Prozent werden von der EU nach den Kriterien landwirtschaftliche Fläche, Beschäftigte in der Landwirtschaft und Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt neu verteilt. Über eine Degression der Direktzahlungen soll ab 2007 entschieden werden.12
  


  2. Die Entwicklung der Agrarstrukturpolitik und der Politik für den ländlichen Raum


  2.1 Vom Mansholtplan zur Effizienzverordnung


  
    Ein Konzept für eine gemeinsame Agrarstrukturpolitik wurde erstmals 1968 unter dem Titel »Memorandum zur Reform der Landwirtschaft in der Europäischen Gemeinschaft« vorgelegt und unter dem Namen Mansholtplan bekannt. Es lief darauf hinaus, die investive Förderung auf »entwicklungsfähige« Betriebe zu beschränken und die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten in einem Zehnjahreszeitraum um etwa die Hälfte zu vermindern. Mit den Strukturrichtlinien von 1972, insbesondere mit der Richtlinie 
     über die Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe, setzte die Gemeinschaft die vorgeschlagene Beschränkung der investiven Förderung um. Einer Beschleunigung des Strukturwandels dienten außerdem eine Richtlinie über die Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und die Verwendung landwirtschaftlich genutzter Flächen für Zwecke der Strukturverbesserung sowie eine Richtlinie über die sozioökonomische Information und berufliche Qualifikation der in der Landwirtschaft tätigen Personen. Die im April 1975 verabschiedete Richtlinie über die Landwirtschaft in Berggebieten und bestimmten benachteiligten Gebieten verfolgt das Ziel, die Landbewirtschaftung auch unter ungünstigen Standortbedingungen aufrechtzuerhalten. Wichtigstes Instrument ist eine Ausgleichszulage, die je Hektar bzw. je Großvieheinheit gewährt wird.
  


  
    In den 1980er Jahren verstärkte die EG ihren Einsatz zur Förderung der Strukturverbesserung. Mit der Verordnung zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur (Effizienzverordnung) von 1985 lockerte sie die Beschränkung der Investitionsförderung und führte eine spezielle Förderung für Junglandwirte ein. Die Mitgliedstaaten erhielten die Ermächtigung, Beihilfen an Landwirte zu zahlen, die sich zu einer die Umwelt erhaltenden oder verbessernden Wirtschaftsweise verpflichteten.
  


  2.2 Reform der Strukturfonds von 1988


  
    Im Rahmen einer 1988 beschlossenen Reform der Strukturfonds erfolgte eine Koordination des Mitteleinsatzes der Abteilung Ausrichtung des EAGFL mit dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und dem Europäischen Sozialfonds für Ziel 1 (»Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand«) und Ziel 5b (»Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes«). Ziel 5 a (»Anpassung der Erzeugungs- und Verarbeitungsstrukturen in Land-und Forstwirtschaft«) wurde zu einer Querschnittsaufgabe, durch die Maßnahmen der Effizienzverordnung aus der Abteilung Ausrichtung des EAGFL finanziert wurden. Für Ziel 5b erfolgte eine eigene Gebietsabgrenzung, die weite Gebiete in Frankreich, Großbritannien und in der Bundesrepublik umfasste. Von den für die Strukturförderung bereitgestellten Mitteln, die zwischen 1989 und 1993 verdoppelt wurden und insgesamt 60 Milliarden ECU umfassten, entfielen 63,5 Prozent auf Ziel 1; 5,7 Prozent auf Ziel 5a; und 4,7 Prozent auf Ziel 5b.13
  


  
    Noch vor Auslaufen des Förderungszeitraumes beschloss der Ministerrat eine Anschlussregelung für die Jahre 1994 bis 1999, die wieder eine Verdoppelung
     der Mittel für strukturpolitische Maßnahmen vorsah. Insgesamt standen für diesen Zeitraum 153 Milliarden ECU (in Preisen von 1994) zur Verfügung. Davon entfielen 94 Milliarden ECU auf Ziel 1 und je 7 Milliarden ECU auf die Ziele 5 a und 5b. Die für Ziel 5b bereitgestellten Mittel wurden um 40 Prozent aufgestockt und die Fördergebiete um 75 Prozent erweitert.
  


  2.3 Weiterentwicklung im Rahmen der Agenda 2000


  
    Eine wesentliche Weiterentwicklung der Strukturpolitik der EU und damit auch der Politik für den ländlichen Raum erfolgte durch die Agenda 2000. Der Berliner Sondergipfel beschloss für die EU-Mitgliedstaaten einen engeren Finanzrahmen von 213 Milliarden Euro, von denen 195 Milliarden Euro auf die Strukturfonds und 18 Milliarden Euro auf den Kohäsionsfonds entfallen sollten. Die mit Strukturfondsmitteln geförderten Ziele wurden von sieben auf drei reduziert.
  


  
    Der größte Teil der Mittel (135,9 Milliarden Euro) sollte auf Ziel 1 »Entwicklung von Regionen mit Entwicklungsrückstand« entfallen, bei deren Abgrenzung streng darauf geachtet werden sollte, dass das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 75 Prozent des EU-Durchschnittes nicht überschreitet. Damit ging der Anteil der Bevölkerung in diesen Gebieten von bisher 25 Prozent auf 20 Prozent zurück. Auf Ziel 2 »Förderung von Regionen mit bedeutendem ökonomischem und sozialem Umstrukturierungsbedarf« sollten 22,5 Milliarden Euro entfallen. Hiermit werden Gebiete gefördert, die von Änderungen im Industrie-, Dienstleistungs- und Fischereisektor betroffen sind, einschließlich ländlicher Gebiete in ernsthaftem Niedergang wegen fehlender wirtschaftlicher Aktivitäten. Für das neue Ziel 3 »Entwicklung der Humanressourcen«, eine Querschnittsaufgabe, über die durch Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds Mitgliedstaaten Hilfen für die Anpassung und Modernisierung ihrer Ausbildungs-, Berufs- und Beschäftigungssysteme erhalten, wurden Mittel im Umfang von 24,1 Milliarden Euro vorgesehen.14
  


  
    Ländliche Gebiete sollten an der Ziel-3-Förderung partizipieren und gefördert werden, soweit sie unter die Definitionen der Ziel-2-Regionen und der Ziel-1-Regionen fallen. Vor allem bei letzteren handelt es sich zu einem großen Teil um überwiegend ländlich geprägte Regionen. In Deutschland erhielten damit – mit Ausnahme Ostberlins – die neuen Bundesländer unverändert den Status von Ziel-1-Regionen. In diesen Regionen beträgt der 
     EU-Anteil an öffentlichen Fördermitteln mit der Agenda 2000 75 Prozent, in allen anderen Gebieten 50 Prozent.
  


  
    Für Gemeinschaftsinitiativen wurde ein Finanzvolumen von 10,4 Milliarden Euro vorgesehen. Ihre Zahl wurde von elf auf vier reduziert. Unter diesen ist LEADER+15 mit einem Finanzvolumen von 4,9 Milliarden Euro speziell auf die Entwicklung ländlicher Räume ausgerichtet.
  


  
    Die bis dahin als Ziel 5 a definierte »Beschleunigte Anpassung der Agrarstrukturen« sollte nach den neuen Beschlüssen aus der Abteilung Garantie des EAGFL gefördert werden. Dies galt ebenfalls für die bisher unter Ziel 5b zusammengefassten Maßnahmen zur Entwicklung ländlicher Räume außerhalb der neuen Gebietsabgrenzung für Ziel 1. Aus der Abteilung Garantie sollten weiterhin die Maßnahmen gefördert werden, die als »flankierende Maßnahmen« durch die Reform von 1992 eingeführt worden waren, sowie die Ausgleichszulage für Berggebiete und benachteiligte Gebiete. Alle diese Maßnahmen wurden in einer neuen Verordnung – der Verordnung (EG) Nr. 1257 (1999) des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch die Abteilung Garantie des EAGFL – zusammengefasst,16 in der neben den speziellen Verordnungen für diese Fördertatbestände noch weitere Verordnungen wie etwa zur Marktstrukturverbesserung der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft und über Beihilfen für Erzeugergemeinschaften aufgingen. Weitere Maßnahmen, insbesondere solche zur Diversifizierung von Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich, kamen hinzu (Artikel 33 VO 1257). Damit bietet die neue Verordnung, die als »zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik« bezeichnet wird, eine breite Palette von Förderungsmöglichkeiten, aus denen die in den Mitgliedstaaten für die Durchführung zuständigen Gebietskörperschaften ihren Zielen entsprechende Programme zusammenstellen können.
  


  2.4 Reformbeschlüsse vom Juni 2003


  
    Während sich die Reformbeschlüsse der Agenda 2000 sowohl auf die Markt- und Preispolitik als auch auf die Strukturpolitik erstreckten, blieben die Beschlüsse vom Juni 2003 im Wesentlichen auf die Markt- und Preispolitik beschränkt. Die Reformbeschlüsse schlossen strukturelle Aspekte insoweit ein, als sie sich auf die Modulation und die Verwendung der dadurch frei werden Mittel bezogen, und die grundsätzliche Absicht erkennen ließen, die »zweite Säule« zu stärken. Zur Verwendung der durch die Modulation frei werdenden Mittel wurde der Maßnahmenkatalog der ländlichen Entwicklung erweitert um Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Zertifizierung,
     Maßnahmen des Tierschutzes, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus gehen, und Übergangshilfen für die Einführung höherer Standards. Im Rahmen der Investitionsförderung für Junglandwirte wurden die Beihilfesätze erhöht. Die notwendige nationale Kofinanzierung bei Maßnahmen der Agrarumweltpolitik wurde von 50 Prozent auf 40 Prozent (in den Ziel-1-Gebieten von 25 Prozent auf 15 Prozent) gesenkt.17
  


  3. Finanzrahmen 2000 bis 2006


  
    Bei den Verhandlungen zur Agenda 2000 spielte die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik eine entscheidende Rolle. Die von der Kommission zunächst vorgelegten Vorschläge blieben zwar deutlich unter der Begrenzung durch die »Agrarleitlinie«, schlossen aber reale Steigerungen keineswegs aus. Nachdem die Finanz- und Außenminister Bedenken gegen die in den Kommissionsvorschlägen enthaltene Ausweitung des Finanzrahmens geäußert hatten, einigte sich der Europäische Rat auf seiner Sitzung in Wien vom 11./12. Dezember 1998 auf die Forderung, die Mittel für die Agrarpolitik real auf dem für 1999 geplanten Niveau von 40,5 Milliarden Euro einzufrieren. Für den Gesamtzeitraum 2000 bis 2006 bedeutete dies ein Limit von 284 Milliarden Euro. Durch die Beschlüsse des Berliner Sondergipfels wurde der Finanzrahmen für die Agrarpolitik mit 298 Milliarden Euro festgeschrieben, wobei die Differenz von 14 Milliarden Euro auf die Maßnahmen zurückzuführen ist, für die eine Umschichtung aus der Abteilung Ausrichtung des EAGFL in die Abteilung Garantie beschlossen wurde. Von den in den Finanzrahmen eingestellten Finanzmitteln entfielen 30 Milliarden Euro auf die Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes, 268 Milliarden Euro auf die Finanzierung der Agrarmarktordnungen. 18
  


  
    Einem deutschen Anliegen folgend wurde – nachdem zuvor eine entsprechende Einigung zwischen Bundeskanzler Schröder und Staatspräsident Chirac erfolgt war – auf dem Berliner Gipfel vom 24./25. Oktober 2002 für die Finanzplanungsperiode 2007 – 2013 eine jährliche Obergrenze für die Marktordnungsausgaben einschließlich der Direktzahlungen in Höhe der Ausgaben von 2006 (44,8 Milliarden Euro) zuzüglich einer Steigerung von einem Prozent pro Jahr in jeweiligen Preisen für die erweiterte EU vereinbart. Vor allem, wenn weitere Marktordnungen auf das System von Direktzahlungen umgestellt werden, kann diese Obergrenze nur eingehalten werden, wenn die bestehenden Direktzahlungen für die Landwirte der EU-15 verringert werden.
  


  4. Osterweiterung


  
    In den Verhandlungen zur Osterweiterung der EU spielte die Agrarpolitik eine wichtige Rolle, nicht zuletzt weil in den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) die Landwirtschaft noch eine wesentlich größere Bedeutung hat als in der EU-15, wo sie mit 5 Prozent an den Erwerbstätigen beteiligt ist und 2 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Die entsprechenden Zahlen lauten in den MOEL-10 23 Prozent und 7 Prozent. In den MOEL-10 sind mit 8,9 Millionen mehr Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt als in der EU-15 (7,6 Millionen).19 Dies zeigt, dass dort noch ein enormer Strukturwandel zu bewältigen ist.
  


  
    Die Landwirte in der EU-15 fürchteten eine starke Konkurrenz durch die Erweiterung, da sich die Bevölkerung durch den Beitritt der MOEL-10 um 29 Prozent, die landwirtschaftliche Nutzfläche aber um 45 Prozent erhöht hätte. Das hohe Produktionspotential der Beitrittsländer wurde bis dahin nur unzureichend genutzt, da diese die mit der Transformation ihrer Wirtschaft verbundenen Probleme noch nicht überwunden hatten. Bis dahin hatten sie zunehmend mehr Nahrungsmittel aus der EU-15 importiert als dorthin exportiert.
  


  
    Mit zehn Beitrittskandidaten – alle MOEL außer Rumänien und Bulgarien zuzüglich Zypern und Malta – wurden die Beitrittsverträge am 12./13. Dezember 2002 abgeschlossen. Nach ihrer Ratifizierung erfolgte zum 1. Mai 2004 der Beitritt. Besonders umstritten waren in den Beitrittsverhandlungen die Ausgleichszahlungen. Die in den Beschlüssen zur Agenda 2000 enthaltene Absicht, die Beitrittsländer nicht in die Ausgleichszahlungen einzubeziehen, erwies sich als politisch nicht durchsetzbar. Die Beitrittsländer akzeptierten schließlich den Kompromiss, die Ausgleichszahlungen zu Beginn der Mitgliedschaft mit einem Niveau einzuführen, das 25 Prozent des Niveaus in der EU-15 entsprach, und sie in einem zehnjährigen Übergangszeitraum (d.h. bis 2013) auf das volle Niveau zu erhöhen, nachdem ihnen eine Aufstockung aus nationalen Mitteln um 30 Prozentpunkte zugestanden worden war, für die sie bis zu 20 Prozent der ihnen für die ländliche Entwicklung zufließenden Mittel einsetzen konnten. Auch mit ihrer Forderung, in den Marktordnungen für Milch und Zucker Quoten zugestanden zu bekommen, die eine Rückkehr zu früheren, höheren Produktionsniveaus erlaubt hätten, konnten sich die Beitrittsländer nicht durchsetzen. 20
  


  
    Die Ausgaben für die Agrarpolitik in den Beitrittsländern wurden für den Zeitraum 2004 – 2006 mit 9,6 Milliarden Euro veranschlagt, davon 2,0 Milliarden Euro für die Marktordnungen, 2,6 Milliarden Euro für Direktzahlungen
     und 5,0 Milliarden Euro für die ländliche Entwicklung. Hinzu kamen als Heranführungshilfen vor dem Beitritt 3,6 Milliarden Euro im Rahmen des Programms SAPARD, aus dem strukturverbessernde Maßnahmen in der Landwirtschaft und in ländlichen Räumen finanziert werden sollten.21
  


  5. Uruguay-Runde des GATT und WTO-Verhandlungen


  
    Nach siebenjährigen Verhandlungen fand die 8. Zollsenkungsrunde des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), die Uruguay-Runde, am 1. April 1994 mit der Unterzeichnung der Schlussdokumente in Marrakesch ihren Abschluss. Zu diesen gehört neben dem Abkommen über die Errichtung einer Welthandelsorganisation (WTO) das Abkommen über Landwirtschaft, mit dessen Umsetzung am 1. Juli 1995 begonnen wurde. Es enthält folgende Bestandteile:
  


  
    (1) Die interne Marktstützung wird gegenüber der Basis 1986 – 1988 um 20 Prozent gekürzt. Der Kürzung unterliegen die aggregierten Stützungsbeträge (»aggregate measurement of support«, AMS), die in der so genannten »amber box« zusammengefasst sind, nicht jedoch produktneutrale Zahlungen, z.B. für Umweltmaßnahmen (»green box«) sowie die 1992 durch die EU eingeführten Ausgleichszahlungen und ähnlich konzipierte Zahlungen in den USA (»blue box«).
  


  
    (2) Alle Maßnahmen des Außenschutzes werden in Zölle umgewandelt und diese bis zum Jahre 2000 im Durchschnitt um 36 Prozent, mindestens aber um 15 Prozent je Produkt gekürzt.
  


  
    (3) Die Ausgaben für Exporterstattungen werden bis zum Jahre 2000 gegenüber der Basis 1986 – 1990 um 36 Prozent gekürzt, die mit Erstattungen exportierten Mengen um 21 Prozent.
  


  
    (4) Ab 1995 wird durch Zollermäßigungen ein Mindestmarktzugang in Höhe von 3 Prozent des Inlandsverbrauches auf der Basis 1986 – 1988 gewährt, der bis 2000 auf 5 Prozent erhöht wird.
  


  
    (5) Die Mitgliedstaaten vereinbaren eine Friedenspflicht bis Ende 2003, das heißt sie verzichten bis dahin darauf, ein Streitschlichtungsverfahren gegen einen Mitgliedstaat einzuleiten, der die Vereinbarungen des Abkommens über Landwirtschaft einhält, auch wenn diese durch die allgemeinen Regeln des GATT nicht gedeckt sind.
  


  
    Artikel 20 des Abkommens über die Landwirtschaft enthält die Verpflichtung, spätestens ein Jahr vor dem Ende der Übergangszeit unter Berücksichtigung
     der bis dahin gesammelten Erfahrungen Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, ein gerechtes und marktorientiertes Handelssystem zu schaffen und dazu notwendige weitere Verpflichtungen zu bestimmen (die so genannte built-in agenda). Sie waren unter anderem Gegenstand der dritten WTO-Ministerkonferenz, die vom 30. September bis 3. Dezember 1999 von massiven Protesten begleitet in Seattle stattfand. Ihr Scheitern lag weniger an diesen Protesten als an Mängeln in der Vorbereitung und in der Verhandlungsführung sowie an tief greifenden Interessengegensätzen, wobei der Bereich der Landwirtschaft eine wichtige, wenn auch nicht die allein ausschlaggebende Rolle spielte. Während die USA und die Länder der Cairns-Gruppe22 auf weitere Liberalisierung und vor allem einen Abbau der Exporterstattungen drängten und die Maßnahmen der green box einer kritischen Prüfung unterwerfen wollten, verteidigte die EU ihr Modell einer multifunktionalen Landwirtschaft, die über die Produktion von Nahrungsmitteln hinausgehende Aufgaben – wie die Erhaltung der Kulturlandschaft und Beiträge zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen sowie zur Erhaltung der wirtschaftlichen und sozialen Lebensfähigkeit ländlicher Räume – erfüllt und deshalb nicht voll dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt werden dürfe. Sie wurde darin von der Schweiz, Japan und Norwegen unterstützt.23
  


  
    Auf der vierten WTO-Ministerkonferenz, die im November 2000 in Doha stattfand, gelang die Einleitung einer neuen umfassenden Verhandlungsrunde. Für die Landwirtschaft verpflichteten sich die Mitgliedstaaten »zu umfassenden Verhandlungen, die auf folgende Ziele gerichtet sind: substantielle Verbesserung des Marktzuganges; Senkung aller Formen von Exportsubventionen mit der Aussicht auf ein Auslaufen und eine substantielle Absenkung einer handelsverzerrenden internen Stützung«. Mit der Anerkennung »nicht-handelsbezogener Anliegen« als Verhandlungsgegenstand kam man einem besonderen Anliegen der EU entgegen.
  


  
    Im Dezember 2002 ergriff die EU mit der Vorlage eigener Vorschläge die Initiative. Sie enthielten als Kernpunkte eine Wiederholung der Zollsenkungen der Uruguay-Runde, eine Kürzung der Exporterstattungen um 45 Prozent und der internen Stützung um 55 Prozent bei Beibehaltung der »blue box« und der »green box«. Vorschläge, die der Leiter der Verhandlungsgruppe Landwirtschaft, Stuart Harbinson, I.M. Februar 2003 vorlegte, sahen bei Zöllen wesentlich höhere Abbauraten (je nach Ausgangsniveau 40 Prozent bis 60 Prozent) vor, ein Auslaufen der Exporterstattungen in längstens neun Jahren und in einer siebenjährigen Übergangszeit eine Kürzung der internen Stützung um 60 Prozent und der in der »blue box« zusammengefassten Maßnahmen um 50 Prozent. Nach beiden Vorschlägen sollten den Entwicklungsländern großzügigere Bedingungen eingeräumt werden.
  


  
    Die fünfte WTO-Ministerkonferenz, die vom 10. bis 14. September 2003 in Cancún stattfand, begann insofern unter ungünstigen Vorzeichen, als es im Bereich der Landwirtschaft zu keiner Annäherung der Standpunkte gekommen war. In den Verhandlungen übten die Entwicklungsländer Kritik an den beiden konkurrierenden Vorlagen, da ihnen die darin enthaltenen Zugeständnisse nicht weit genug gingen – zumal von ihnen in anderen Bereichen Zugeständnisse gefordert wurden. Insbesondere entzündete sich die Kritik afrikanischer Länder, deren Exporterlöse stark von Baumwolle abhängen, an der Stützung der Baumwollproduzenten in den USA und – in geringerem Umfang – in der EU (Griechenland, Spanien), die für den Verfall der Weltmarktpreise verantwortlich gemacht wurde. Die Verhandlungen scheiterten jedoch nicht unmittelbar an Fragen der Landwirtschaft, sondern daran, dass sich die Entwicklungsländer mit der Forderung, die Themen Wettbewerb, Investitionen, Erleichterung bei Zollverfahren sowie Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen von der Tagesordnung zu streichen, nicht durchsetzen konnten.24
  


  6. Ausblick


  
    Die Vorschläge, die die EU im Dezember 2002 zu den WTO-Verhandlungen vorgelegt hatte, waren so konzipiert, dass nach Umsetzung der jüngsten Reformen keine zusätzlichen Anpassungen notwendig gewesen wären. Selbst bei einer Einigung auf weitergehende Verpflichtungen hätten sie sich in Grenzen gehalten. Durch das Scheitern von Cancún ist zunächst ein äußerer Druck von der EU genommen worden. Die Verhandlungen gehen jedoch weiter, und es ist damit zu rechnen, dass sich die EU mittelfristig Forderungen nach einem weiteren Abbau ihrer Agrarstützung, insbesondere nach einem Abbau der Exporterstattungen, nicht wird entziehen können. Die Reform weiterer Marktordnungen wird notwendig werden. Für die Marktordnungen für Zucker, Baumwolle, Olivenöl und Tabak wurde die Diskussion bereits eröffnet.
  


  
    Weitere Zwänge gehen von der für die Finanzplanungsperiode 2006 – 2013 beschlossenen Ausgabenobergrenze aus. Sie gilt für die erweiterte EU, was zur Folge hat, dass für die bisherigen 15 Mitglieder weniger Mittel zur Verfügung stehen werden. Sollen weitere Marktordnungen durch Senkung der Preisstützung und Einführung von Direktzahlungen reformiert werden, so müssen die Mittel dafür bei den bestehenden Direktzahlungen eingespart werden. Generell geht die Tendenz dahin, Marktordnungsausgaben und an 
     Vergangenheitswerten orientierte direkte Einkommensübertragungen zu reduzieren, Direktzahlungen stärker an gesellschaftliche Leistungen der Landwirtschaft zu binden und mehr Mittel für die Entwicklung ländlicher Räume zur Verfügung zu stellen.
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    Hugo Dicke
  


  Der Europäische Binnenmarkt


  
    Das Programm zur Vollendung des Binnenmarktes1 sah vor, dass vom 31. Dezember 1992 an Kaufen, Verkaufen, Investieren, Reisen und Arbeiten in der Gemeinschaft ohne Kontrollen an den Binnengrenzen möglich sein sollten. Dieses Vorhaben fand eine große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und auch in der scientific community, die bis heute anhält.2
  


  
    Für das anhaltend große Interesse gibt es mehrere Ursachen: An erster Stelle ist die Binnenmarktpolitik zu nennen, die nach 1992 von den europäischen Institutionen verfolgt wurde, und an zweiter Stelle die Abweichungen der Alltagswirklichkeit vom Ideal des Raums ohne nationale Grenzen. 3 Die beiden Ursachen bestehen nicht unabhängig voneinander. Was die Binnenmarktpolitik nach 1992 anbetrifft, so ist diese durch eine hohe Aktivität des Gesetzgebers und auch der Rechtsprechung gekennzeichnet. Die Zahl der Binnenmarktrichtlinien nahm stetig zu und betrug im Jahr 2002 insgesamt 14754. Bei der europäischen Gesetzgebung nach 1992 ging es – wenn auch weniger als in den Jahren zuvor – um den Abbau von Hemmnissen im grenzüberschreitenden Verkehr von Gütern, Kapital und Arbeit, die zum Teil erst nach Vollendung des Binnenmarktes sichtbar wurden. Dazu traten neue Ziele, z. B. das Ziel, die Binnenmarktpolitik als ein Schlüsselinstrument zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene einzusetzen5 oder das Ziel, die bestehende europäische Rechtsordnung für den Binnenmarkt so zu verändern, dass die Lebensqualität der Bürger gesteigert wird.6 Diese neuen Ziele der Binnenmarktpolitik dürften mit dazu beitragen, dass der Binnenmarkt eine »fortdauernde Schöpfung«7 bleiben wird. Was die Unvollkommenheit des Binnenmarktes im europäischen Alltag anbetrifft, so sind es neben den Unterschieden in der Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien in die nationalen Rechtssysteme vor allem die unterschiedlichen nationalen Rechtspraktiken, die hierfür ursächlich sind. Die Erweiterung der Union um zehn Staaten am 1. Mai 2004 hat die Heterogenität des Rechtes noch verstärkt. Damit im größeren Binnenmarkt nicht neue Grenzkontrollen errichtet werden, wird es darauf ankommen, das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von nationalen Vorschriften wieder verstärkt anzuwenden.8
  


  
    Konstitutives Merkmal dieses Binnenmarktes – wie schon des Gemeinsamen Marktes gemäß des EWG-Vertrages vom 25. März 1957 – ist das Recht auf freie wirtschaftliche Betätigung über die Staatsgrenzen hinweg. Dieses Recht umfasst die Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfreiheit sowie die Niederlassungsfreiheit und die Freizügigkeit von abhängig Beschäftigten. Allerdings stießen Wirtschaftsbürger auch nach Vollendung des Gemeinsamen Marktes im Jahr 1972 bei der Ausübung ihrer Rechte beim Grenzübergang auf materielle, technische und steuerliche Hindernisse. Diese waren mit nationalen Rechtsnormen und Standards begründet, die zum überwiegenden Teil nicht vertragskonform waren. Im Warenverkehr beispielsweise sind nur solche Hindernisse vertragskonform, die gemäß Artikel 30 EG-Vertrag aus Gründen »(...) der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind«. Grenzhindernisse im freien Warenverkehr aufgrund nationaler Rechtsnormen dürfen nach Artikel 30 EGV »(...) weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen«. 9 Dies festzustellen war und ist nicht einfach. Gleiches gilt für die Beurteilung der Hindernisse in den anderen Verkehren.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Das Programm zur Vollendung des Binnenmarktes


  
    Nach der Vollendung des Gemeinsamen Marktes im Jahr 1972 erwies sich der Abbau nationaler Rechtsvorschriften, die den fünf Freiheiten10 entgegenstanden, als äußerst langwierig.11 Die Gründe hierfür waren konzeptioneller und politischer Natur. In konzeptioneller Hinsicht war die Langsamkeit beim Abbau von Beschränkungen der Marktrechte in einer Vorliebe der EG-Organe für eine Rechtsharmonisierung begründet. Hierbei neigte der europäische Gesetzgeber dazu, nicht nur die Ziele des gemeinsamen Rechtes zu definieren, sondern auch die Mittel zur Erreichung der Ziele im Detail zu beschreiben. Dieses Harmonisierungskonzept verlangte Regelungen selbst technischer Eigenschaften von Waren wie z. B. des Kraftfahrzeugspiegels.12 In politischer Hinsicht war es nicht selten der Wille von Regierungen, dem Produzentenschutz Vorrang vor den Konsumenteninteressen
     einzuräumen, der sie an nationalen Rechtsnormen festhalten ließ.
  


  
    Es kann daher nicht verwundern, dass es vornehmlich Konsumenten waren, die ihr Recht auf Ausübung der fünf Freiheiten durch Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof durchzusetzen suchten. Der Europäische Gerichtshof stellte in der berühmt gewordenen Entscheidung in der Rechtssache 120/78113 das Kriterium des zwingenden Erfordernisses für die Vereinbarkeit nationaler Vorschriften mit dem Recht auf freien Handel im Gemeinsamen Markt auf. Es wurde bald deutlich, dass viele nationale Vorschriften nach Artikel 30 EG-Vertrag »Maßnahmen gleicher Wirkung« (wie quantitative Beschränkungen des freien Warenverkehrs) waren und durch den Europäischen Gerichtshof über kurz oder lang aufgehoben werden würden.
  


  
    Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in Rechtssachen des Gemeinsamen Marktes drohte die Zuständigkeiten von Ministerrat und Kommission für die institutionelle Ausgestaltung des Gemeinsamen Marktes auszuhöhlen. Mit ihrer Initiative zur Vollendung des Binnenmarktes gewannen Kommission und Ministerrat ihre Rolle im europäischen Einigungsprozess wieder. Darüber hinaus dürften für das Binnenmarktprogramm die Unzufriedenheit mit dem Fortgang der europäischen Integration und den wirtschaftlichen Ergebnissen des Gemeinsamen Marktes wichtig gewesen sein.14
  


  
    Die Vollendung des Binnenmarktes wurde von allen Mitgliedstaaten als eine lohnende integrationspolitische Aufgabe betrachtet. Die Aussicht auf einen Wirtschaftsraum ohne Binnengrenzen, der an Größe (gemessen an der Zahl der Konsumenten) die japanische und nordamerikanische Wirtschaft übertreffen würde, weckte große Hoffnungen auf eine Revitalisierung der Volkswirtschaften in der EG. Die Neubesinnung der EG auf die Vorteile eines Gemeinsamen Marktes kam nicht von ungefähr. Die EG-Wirtschaft hatte an Dynamik eingebüßt, obwohl im Jahr 1973 der Gemeinsame Markt regional um das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark erweitert worden war. Der Handel zwischen den EG-Mitgliedstaaten expandierte nach 1972 nicht mehr (wie vor 1972) stärker als der Handel der EG mit Drittländern.15 Industrieländer außerhalb der EG wiesen durchweg eine größere Wachstumsdynamik auf als die Mitgliedstaaten der EG.16 Das Wort von der Eurosklerosis17 deutet an, was viele Wirtschaftswissenschaftler als die Ursache der unbefriedigenden wirtschaftlichen Entwicklung ansahen: institutionelle Verkrustungen, welche die Angebotsseite der Volkswirtschaft (Arbeitnehmer, Unternehmer, Kapitalbesitzer) lähmten und sie hinderten, elastisch auf veränderte Knappheiten der Ressourcen und Änderungen der 
     unbegrenzten Wünsche der Nachfrager im In- und Ausland zu reagieren. Dem höheren Wettbewerbsdruck in einem Binnenmarkt wurde instrumentelle Bedeutung für das Aufbrechen solcher Verkrustungen beigemessen.
  


  
    Das Programm zur Vollendung des Binnenmarktes trug zwar die Hoffnungen auf eine Revitalisierung des Gemeinsamen Marktes und in deren Gefolge eine Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen Position Europas in der Welt – und die Binnenmarktpolitik trägt auch heute noch eine solche Hoffnung.18 Eine Belebung der politischen Integration versprach das Programm aber nicht. Dies wurde als ein Mangel angesehen. Um diesen zu beheben, wurde beschlossen, flankierende integrationspolitische Maßnahmen zu ergreifen. Die rechtliche Basis hierfür wurde mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA)19 geschaffen. Binnenmarkt und flankierende Politikmaßnahmen sollten im Zusammenwirken zu einem größeren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt beitragen. Der Reform der EG-Verträge durch die EEA sind größerer Schritte20 in Richtung einer Vertiefung der europäischen Integration gefolgt: der Maastrichter Vertrag von 1992, der Amsterdamer Vertrag von 1997 und der Nizza-Vertrag von 2001, der abgeschlossen wurde, um die EG für die Erweiterung der Union und damit des Binnenmarktes um bis zu zwölf Staaten (die zehn Länder der Beitrittsrunde 2004, Bulgarien und Rumänien) bereit zu machen. Das Binnenmarktprogramm fand die Zustimmung nahezu aller politischen Entscheidungsträger, und die Binnenmarktpolitik findet diese noch heute, nicht zuletzt deshalb, weil davon positive Produktions- und Beschäftigungseffekte erwartet werden; die in Auftrag gegebenen quantitativen Untersuchungen21 der künftigen Wirkungen des Binnenmarktprogramms stützten eine solche Erwartung.
  


  1.2 Der Binnenmarkt nach dem Vertragsrecht


  
    In der Einheitlichen Europäischen Akte wird der Binnenmarkt als ein Raum ohne Binnengrenzen definiert, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen des Vertrages gewährleistet ist. Was der Vertrag hinsichtlich der institutionellen Ausgestaltung des Marktes bestimmt, und wie diese Bestimmungen angewendet werden, ist von entscheidender Bedeutung.
  


  
    Beispielsweise gab die Bestimmung in Artikel 18 Absatz 3 EEA der Kommission auf, in ihren Vorschlägen für die Harmonisierung der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ein hohes Schutzniveau bezüglich Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Verbrauchern anzustreben. Den 
     Marktkräften werden hierdurch Zügel angelegt. Grenzen wurden einer Liberalisierung im Vertrag auch durch Bestimmungen gesetzt, wonach ein Mitgliedstaat mit qualifizierter Mehrheit beschlossenes Gemeinschaftsrecht ablehnen und abweichende Bestimmungen erlassen darf, soweit diese durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 30 EG-Vertrag oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind.
  


  
    Für die institutionelle Ausgestaltung des Binnenmarktes waren weiterhin die Abstimmungsmodalitäten im Ministerrat von Bedeutung. Für Beschlüsse über die Steuern, die Freizügigkeit und die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer war nach der EEA Einstimmigkeit des Rates erforderlich. Für andere Bestimmungen genügte die qualifizierte Mehrheit.
  


  1.3 Der Binnenmarkt nach dem Programm der Europäischen Kommission


  
    Die Kommission der EG hatte in dem Programm zur Vollendung des Binnenmarktes die Absicht bekundet, verstärkt den Wettbewerb als Instrument zur Angleichung nationaler Regelungen zu nutzen. Absprachen im Ministerrat über gemeinsame Rechtsvorschriften sollten möglichst vermieden werden. Das Postulat des Vorranges des Wettbewerbs vor Absprachen war von Herbert Giersch bereits im Jahr 1962 in die Diskussion um die Vollendung des Stahlmarktes gebracht worden.22 Es wurde im Gewand des Ursprungslandprinzips vorgestellt. Dieser Grundsatz besagt, dass die Regierungen ihre unterschiedlichen Rechtsvorschriften, Normensysteme sowie Prüfungs- und Zulassungsverfahren wechselseitig anerkennen und ein Erzeugnis (sei es Ware oder Dienstleistung) überall in der Gemeinschaft ungehindert verkauft werden kann, wenn es in einem Mitgliedsland rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht wurde. Der Konsument würde mit seiner Kaufentscheidung eine Präferenz für die Vorschriften offenbaren, unter denen das Erzeugnis hergestellt wurde.
  


  
    Da das Ursprungslandprinzip im Gemeinsamen Markt nach 1972 nicht durchgesetzt werden konnte, gab es weiterhin viele mit dem Vertrag nicht kompatible Grenzkontrollen. Diese Kontrollen wurden überwiegend damit begründet, dass die Bürger und die Umwelt des kontrollierenden Landes vor Gefahren geschützt werden müssten, die von nach ausländischem Recht produzierten Gütern drohen. 23 Die Kommission hatte daraufhin in ihrem Weißbuch von 1985 die Absicht bekundet, darauf zu drängen, dass das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von Rechtsnormen verstärkt angewendet wird. Soweit eine Harmonisierung von Rechtsunterschieden gemäß Artikel
     100 EWG-Vertrag unumgänglich sei, wollte sie ein neues Konzept für die Harmonisierung anwenden, wonach im Gemeinschaftsrecht nur noch die Ziele, z. B. Schutz der öffentlichen Gesundheit, festgelegt werden und nicht mehr die Details der Mittel zur Erreichung der Ziele. Diesen Vorschlägen ist der Rat nur zum Teil gefolgt.
  


  
    Wie eine Analyse der vom Rat verabschiedeten Richtlinienvorschläge der Kommission gemäß dem Fahrplan des Weißbuches ergab,24 bezogen sich mehr als zwei Drittel auf eine Harmonisierung rechtlicher Regelungen, bei denen es genügt hätte, für Transparenz über die Qualitätsunterschiede (aufgrund unterschiedlicher nationaler Regelungen) zu sorgen und ansonsten auf den Wettbewerb als Mechanismus für die Rechtsangleichung zu vertrauen. Nur ein sehr kleiner Teil der verabschiedeten Richtlinienvorschläge diente präventiven Zwecken oder der Verbesserung des Informationsaustausches oder zielte auf einen Abbau von Wettbewerbsbeschränkungen.
  


  
    Nach der verkündeten Vollendung des Binnenmarktes im Jahr 1992 wurden für die Binnenmarktpolitik neue Ziele gesteckt. Ereignisse jenseits der Grenzen der Europäischen Gemeinschaft, z.B. der Zerfall der Sowjetunion und die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990, die einsetzende Transformation mittel- und osteuropäischer Länder und nicht zuletzt die weltweite Liberalisierungsrunde im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) trugen hierzu bei. Die Neuausrichtung der Binnenmarktpolitik wurde vor allem im Kontext der Verhandlungen um den Amsterdamer Vertrag manifest. Die nachfolgende Vertragsrevision durch den Nizza-Vertrag, die Verabschiedung der Grundrechtscharta und zuletzt des Verfassungsvertrags haben dagegen kaum neue Akzente gesetzt.
  


  
    Die Revision der Europäischen Vertragswerke, die der Europäische Rat in Amsterdam im Juni 1997 beschlossen hatte, sollte den Grundstein für eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union legen. Der gleichzeitig in Amsterdam auf den Weg gebrachte »Aktionsplan für den Binnenmarkt« 25 und die nachfolgenden Initiativen, hierunter vor allem die »Strategie für den Binnenmarkt«26, spiegeln diese Ambition wider. Die Zuständigkeit der Gemeinschaft wurde ausgeweitet, beispielsweise durch das erste strategische Ziel des Aktionsplanes »Wirksamere Gestaltung des Rechtsrahmens« oder das vierte Ziel »Schaffung eines Binnenmarktes im Dienst der Bürger«. Die »Strategie für den Binnenmarkt« führte folgende neue Ziele ein:

    
      1. Die Lebensqualität der Bürger zu steigern;
    


    
      2. die Effizienz der Güter- und Kapitalmärkte der EU zu stärken und
    


    
      3. die Errungenschaften des Binnenmarktes in einer Welt im Wandel zu nutzen.27
    

  


  1.4 Die Maßnahmen zur Vollendung des Binnenmarktes im Einzelnen


  
    Die Kommission hatte Mitte 1990 die Entwürfe der letzten von rund 280 Rechtsakten gemäß ihrem Weißbuch Parlament und Ministerrat zur Verabschiedung zugeleitet.28 Das Tempo, mit dem der Ministerrat in den Jahren 1985 bis 1990 die Entwürfe aufgriff und Rechtsvorschriften erließ, war langsamer als das der Kommission. Es nahm seit Herbst 1990 zudem deutlich ab. Bis Mitte 1991 wurden lediglich elf neue Maßnahmen vom Rat verabschiedet. Über 89 Rechtsakte mussten bis Ende 1992 noch entschieden werden. Am 1. Januar 1993 verkündete die Kommission immerhin, dass der Startschuss für den Raum ohne Grenzen im Inneren gefallen sei.29 Nach 1992 arbeitete sie auch weiterhin Entwürfe von neuen Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt aus und legte diese dem Rat zur Abstimmung vor. Für das Jahr 2002 wird die Gesamtzahl der Binnenmarktvorschriften von der Europäischen Kommission mit 1479 angegeben.30
  


  
    Zu fragen ist, ob und wieweit die Kommission der EG ihrem Vorsatz treu geblieben ist, »Wettbewerb der nationalen Rechtsvorschriften, Normen, Standards und Zulassungsbedingungen« Absprachen vorzuziehen. Die Statistik über den Zielerreichungsgrad des Gesetzgebungsprogrammes liefert keine verlässliche Antwort darauf. Die Vielzahl der Binnenmarktmaßnahmen sowie ihre sektorale Ausrichtung erschweren überdies eine Urteilsfindung. Eine Analyse der einzelnen Rechtsbereiche ist erforderlich. Sie ergibt folgendes Bild:
  


  1.4.1 Warenverkehr


  
    Die Kommission hob als Erfolg des neuen Harmonisierungskonzeptes hervor, dass es der Gemeinschaft über 1000 EG-Richtlinien, die nach der alten Binnenmarktstrategie der Detailharmonisierung notwendig gewesen wären, erspart hat.31 Das Konzept scheint aber nur bei einfachen Erzeugnissen aufgegangen zu sein, bei technisch anspruchsvolleren Produkten scheint es Schwierigkeiten zu bereiten.32 Dies mag erklären, dass nach 1993 viele Rechtsvorschriften erlassen wurden, bei denen es noch immer überwiegend um den Warenverkehr, im Besonderen um das Warenrecht, Normen, Standards, Zertifizierung und Zulassung ging. Dennoch hat der neue Ansatz die Wirtschaftlichkeit der Europäischen Gesetzgebung wohl erhöht. Zu prüfen wäre jedoch, ob das neue Konzept nicht einen Preis hatte, etwa in Form eines Kostenanstieges an anderer Stelle, z. B. bei den Normungsinstituten.
  


  
    Europäische Normungsgremien aus Vertretern nationaler Normungsinstitute der EG- und EFTA-Staaten wurden nach 1985 mit der Aufgabe 
     betraut, europäische Normen auszuarbeiten, in denen sie die technischen Mittel festlegten, mit denen die vom EG-Gesetzgeber in Richtlinien vorgegebenen zwingenden Erfordernisse des Mindestschutzes erfüllt werden können. Nationale Normen, in denen diese Mittel auch festgelegt werden könnten, wurden von der Kommission der EG als Handelshemmnisse bezeichnet. 33 Dies muss verwundern, weil nach dem Postulat der gegenseitigen Anerkennung Waren, welche die nationalen Normen – unter Beachtung der Erfordernisse des Mindestschutzes – erfüllen, frei verkehren dürfen und es den Konsumenten überlassen sein sollte zu entscheiden, welche Norm die Beste ist. Die Kommission zog es jedoch vor, Normungsaufträge an die europäischen Normungsgremien zu erteilen und deren Arbeiten mit jährlich steigenden Geldbeträgen zu finanzieren. Die Arbeitsleistung dieser Organisationen erhöhte sich in den Jahren nach 1985 sehr stark. Die Zahl der »standards« and »approved documents«, die von dem Europäischen Komitee für Normung34 erarbeitet werden, stieg von Null auf 9193 (Dezember 2003). Die weit überwiegende Zahl der entwickelten 2000 europäischen Normen35 sind in nationale Normen der Mitgliedstaaten überführt worden. Die EG begünstigte die Schaffung europäischer Normen auch auf der Nachfrageseite. 36 Dennoch schienen nationale technische Vorschriften ihre Bedeutung nicht gleich zu verlieren. Die Kommission stellte fest, dass bei ihr von den Mitgliedstaaten, vor allem von den Niederlanden, Deutschland und Österreich, ständig neue Entwürfe für technische Vorschriften notifiziert würden.37 Bei Unternehmensumfragen zeigt sich, dass Exporteuren nach wie vor noch Kosten der Anpassung von Waren und Dienstleistungen an nationale technische Vorschriften entstehen. Diese Kosten sowie die Kosten der Zertifizierung und Zulassungsverfahren werden als wichtigstes Hemmnis im grenzüberschreitenden Verkauf eingestuft.38
  


  1.4.2 Dienstleistungsverkehr


  
    Die Abschaffung der Binnengrenzen in den Dienstleistungssektoren kam nur langsam voran. Ein wesentlicher Grund hierfür war, dass die Mitgliedstaaten sich über das Erfordernis eines gemeinsamen Mindestschutzes für Verbraucher und andere Personengruppen nicht einigen konnten und auch nicht zur gegenseitigen Annäherung der nationalen Rechtsnormen bereit waren. In einigen Bereichen harmonierte das Erfordernis eines Mindestschutzes mit handfesten Produzenteninteressen, wie im Postwesen das Argument der Daseinsvorsorge mit dem Anspruch auf Bewahrung des Briefmonopols.
  


  
    Im Jahr 1992 legte die Kommission ein Grünbuch über die Entwicklung des Binnenmarktes für Postdienste vor, in dem sie eine Marktöffnung gegen 
     eine Harmonisierung der nationalen Postgesetze abwog, wobei sie grundsätzlich die Harmonisierung präferierte. Im Fernmeldewesen gab es drei bedeutende Schritte: Es wurden die Voraussetzungen für einen europaweiten Mobilfunkdienst, für einen unbeschränkten Zugang zu den Fernmeldenetzen sowie für die uneingeschränkte Verwendung von Fernmeldeendgeräten in allen Mitgliedstaaten geschaffen. Die ersten Richtlinienentwürfe zu den verschiedenen Verkehrsarten im Verkehrswesen zielten darauf ab, die Dienstleistungsfreiheit durch Beseitigung von nationalen Tarifvorschriften und mengenmäßigen Marktzugangsbeschränkungen herzustellen. Ein gemeinsamer Verkehrsmarkt, der diesen Ansprüchen genügt, ist jedoch bis heute nicht entstanden. Auf den europäischen Märkten für Strom und Gas gelang es aber letztendlich, dem Postulat »Wettbewerb geht vor Harmonisierung« in hohem Maße Geltung zu verschaffen. In Deutschland hat dies für Senkungen der Preise insbesondere von Strom gesorgt. Auch im Bereich der Bank- und Finanzdienstleistungen wurden größere Fortschritte in Richtung eines Raumes ohne Binnengrenzen erzielt. Gemeinsame Standards für Investmentfonds, Insidergeschäfte und Börsen sollten die Informationskosten der Anleger bei grenzüberschreitenden Geldanlagen weiter senken. Im Versicherungswesen, in dem die nationalen Regulierungssysteme noch komplexer als im Bankensektor waren, kam – gefördert von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes – zuerst eine Übereinkunft über eine weitgehende gegenseitige Anerkennung der Aufsichtssysteme für Lebens- und Schadensversicherungen zu Stande. Der grenzüberschreitende Handel im Internet (E-Commerce) hat sich etabliert. Jedoch soll hierfür ein gemeinsamer Rechtsrahmen geschaffen werden. Für das öffentliche Auftragswesen wurden Richtlinien erlassen, welche die Mitgliedstaaten zu einer europaweiten Ausschreibung und einer nicht-diskriminierenden Vergabe öffentlicher Aufträge (von einer bestimmten Größenordnung an) verpflichteten. Diese Verpflichtung galt zunächst für Ausschreibungen von Warenlieferungen, Bauten und Dienstleistungen, später auch für die volkswirtschaftlich wichtigen Wasser-, Energie-, Verkehrs- und Fernmeldesektoren. 39 Im Rahmen des GATT schloss die EG ein Abkommen mit wichtigen Ländern, wie den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Israel und den EFTA-Ländern, über einen offenen Zugang zu den Märkten für öffentliche Aufträge der Vertragspartner.40
  


  
    Der Verkehr mit Dienstleistungen im Allgemeinen, und mit Dienstleistungen, die eine physische Nähe zum Kunden erfordern im Besonderen, wird noch immer durch Hemmnisse der verschiedensten Art behindert. Die Europäische Kommission betrachtet die unterschiedlichen nationalen Regelungen, z. B. der Ladenöffnungszeiten, des Gesundheitswesen oder 
     der Sicherheit und Rechnungslegung, als Erschwernisse des freien Dienstleistungsverkehrs, die nur schwer zu beseitigen sind.41
  


  1.4.3 Kapitalverkehr


  
    Im Hinblick auf den Kapital- und Zahlungsverkehr lässt sich feststellen, dass die Bestimmungen des EG-Vertrages einen Handlungsbedarf für den Binnenmarktgesetzgeber weitgehend erübrigten. Alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern sind im Rahmen der Bestimmungen von Kapitel 4 (»Der Kapital- und Zahlungsverkehr«) des EG-Vertrages verboten. Das gleiche Verbot gilt bezüglich des Zahlungsverkehrs. Soweit es 1985 noch Beschränkungen des freien Kapitalverkehrs gab, wurden diese rasch abgebaut. In wenigen Fällen musste die Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einleiten. Der Europäische Gerichtshof bestätigte die Rechtsauffassung der Kommission in seinen Urteilen weitgehend. Jedoch hatte die Marktöffnung nicht die erhoffte Integration der Finanzmärkte zur Folge. Die Richtlinien für das Bank- und Versicherungswesen und für Wertpapiergeschäfte, die nach 1992 auf den Weg gebracht wurden, konnten gegen die Fragmentierung bislang auch noch nicht viel ausrichten.42
  


  1.4.4 Freizügigkeit


  
    Hemmnisse gegen die Freizügigkeit abhängig Beschäftigter und Selbstständiger wurden abgebaut. Es erfolgte die gegenseitige Anerkennung vieler Hochschulabschlüsse. Abhängig Beschäftigten wurde der Nachweis erleichtert, dass ihre Ausbildung mit der im Aufnahmeland vergleichbar ist. Im Personenverkehr wurden noch bestehende Hemmnisse, z. B. in Form von Grenzkontrollen und Aufenthaltsbeschränkungen, soweit abgeschafft, dass heute – vorbehaltlich der Übergangsregelungen im Zuge der Erweiterung – von einem freien Personenverkehr gesprochen werden kann. Die Integration der Arbeitsmärkte kam dennoch nur wenig voran. Die Kommission hat daher eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen zur Förderung der Integration dieser Märkte ergriffen.
  


  1.4.5 Steuern, Eigentumsrechte und Binnenmarkt


  
    Der Binnenmarkt sollte ein Raum mit möglichst gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen für alle Wirtschaftsbürger sein. Unterschiede in den Steuergesetzen oder im Recht auf materielles und immaterielles Eigentum waren 
     mit diesem Ziel schlecht vereinbar. Die Kommission hatte in ihrem Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes Vorschläge zum Abbau steuerlicher Handelshemmnisse angekündigt. Sie betrat ein vermintes Gelände, weil die Mitgliedstaaten nach dem Vertragsrecht in Steuerfragen allein zuständig sind. So stießen ihre Vorschläge für eine Vereinheitlichung der Unternehmensbesteuerung und der Umsatz- und Verbrauchssteuern trotz mehrfacher Änderungen immer wieder auf Ablehnung im Rat. Einige Mitglieder des Rates stellten den Harmonisierungsbedarf, den die Kommission zu erkennen glaubte, in Abrede. Gegen die Harmonisierung von indirekten Steuern wurde eingewendet, dass Steuerunterschiede keine Wettbewerbsverzerrungen implizierten, wenn nur am bestehenden Bestimmungslandprinzip bei der Besteuerung festgehalten würde; dieses Prinzip machte aber Kontrollen erforderlich, welche die Mitgliedstaaten an ihren Grenzen praktizierten. Die Kommission, die das Ursprungslandprinzip – nach dem die indirekte Besteuerung durch das Sitzland (Herkunftsland) des Exporteurs erfolgt – präferierte, folgte schließlich dem Standpunkt des Rates und entwarf eine Übergangsregelung für die indirekten Steuern, basierend auf dem Bestimmungslandprinzip. Die weiterhin erforderlichen Kontrollen der Aus-und Einfuhrumsätze wurden von der Grenze weg in das jeweilige Inland verlegt. Zugleich wurden Mindest- und Höchstsätze für Mehrwert- und Verbrauchssteuern angeregt, um den Weg für die Anwendung des Prinzips der Besteuerung durch das Herkunftsland durchzusetzen. Jedoch lag die Anwendung dieses Prinzips auch im Jahr 2003 noch in weiter Zukunft.43
  


  
    Für den europäischen Wirtschaftsraum sollte ein gemeinsames Recht für den Schutz des Urheberrechtes und diesem verwandte Rechte geschaffen werden. Mit der Verordnung 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 gelang es, eine Gemeinschaftsmarke neben den nationalen Marken einzuführen und ein gemeinschaftliches Markenamt mit der Bezeichnung »Amt für die Harmonisierung im Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)« mit Sitz in Alicante zu errichten.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Der Binnenmarkt im Alltag


  
    So wie es im Jahr 1985 Widerstände bei der Politik der Vollendung des Gemeinsamen Marktes gab, existieren auch im Jahr 2003 Widerstände gegen die Binnenmarktpolitik. Die Richtlinienentwürfe, welche die Kommission
     heute vor sich herschiebt, weil der Rat sich nicht dafür erwärmen kann, teilen eine weitgehende Gemeinsamkeit mit den Bedenken früherer Zeit: Sie sind auf die Harmonisierung von Rechtsvorschriften bzw. – aus der Sicht der Mitgliedstaaten – auf eine Verdrängung nationaler Rechtsnormen durch gemeinsame Normen gerichtet.
  


  
    Als ein passiver Widerstand der nationalen Gesetzgeber könnte der Mangel an Bereitschaft von Mitgliedstaaten gedeutet werden, Richtlinien des Rates in ihr Recht umzusetzen und anschließend auch anzuwenden. Von den 1 530 Richtlinien und 377 Verordnungen, die den Binnenmarkt betreffen, waren Ende des Jahres 2003 mehr als 9 Prozent nicht von allen Mitgliedstaaten in nationales Recht überführt worden.44 Deutschland liegt mit einem Umsetzungsdefizit von 46 Richtlinien über dem Durchschnitt der Mitgliedstaaten.
  


  
    Den nationalen Verwaltungen scheint es gelegentlich an Treue zum europäisierten Recht oder an dessen Kenntnis zu mangeln. Darauf deutet hin, dass die Kommission viele Beschwerden über Verstöße von Mitgliedstaaten gegen das Binnenmarktrecht erhält. Das einschlägige Mittel, um das Gemeinschaftsrecht durchzusetzen, ist das Vertragsverletzungsverfahren, das die Kommission gegen einen Mitgliedstaat einleiten kann. Die Zahl dieser Verfahren ist während der letzten zehn Jahre gestiegen, und zwar von knapp 700 im Jahr 1992 auf 1500 im Jahr 2002.45 Um den Aufwand zu reduzieren und die Dauer der Gerichtsverfahren abzukürzen, hat die Kommission zwei neue Optionen der Streitbeilegung entwickelt und umgesetzt: die »Paketsitzungen« mit Sachverständigen aus den involvierten Mitgliedstaaten und »Solvit-Stellen« in Mitgliedstaaten, die vor Ort Beschwerden überprüfen und gegebenenfalls abstellen sollen. Außerdem hat sie Initiativen auf den Weg gebracht mit dem Zweck, die Informationen über das Binnenmarktrecht stärker zu verbreiten, den Dialog und die Zusammenarbeit mit den nationalen Verwaltungen zu fördern und Binnenmarktvorschriften zu vereinfachen. 46
  


  
    Bei der Anwendung des Binnenmarktrechtes kommt es auch zu Streitigkeiten vor den Gerichten zwischen der Kommission, Mitgliedstaaten und den Unionsbürgern. Hierbei sind Urteile ergangen, die von grundsätzlicher Bedeutung sind: In einer Rechtssache47 hat der EuGH klargestellt, dass Richtlinien für jedes Mitgliedsland, an das sie gerichtet sind – und nur für dieses -verbindlich sind. In der Rechtssache C-41/93 Frankreich/Kommission hat der Gerichtshof unter anderem festgestellt, dass ein Mitgliedstaat, der sich auf Artikel 100 a Absatz 4 EG-Vertrag (Art. 95 EGV i. d. F. von Nizza) berufen will, eine einzelstaatliche Regelung, die von einer gemeinsamen (harmonisierten) Regelung abweicht, erst anwenden darf, wenn er 
     dafür die Bestätigung durch die Kommission der EG erhalten hat. In mehreren Urteilen hat der Gerichtshof bestätigt, dass ein Mitgliedstaat bei einem Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht verpflichtet ist, den durch diesen Verstoß entstandenen Schaden zu ersetzen.
  


  
    Trotz der vielen Maßnahmen zur Vollendung und Weiterentwicklung des Binnenmarktes gibt es noch Umstände, die den grenzüberschreitenden Wirtschaftsaustausch im Binnenmarkt erschweren.48 Hierauf deuten Umfragen unter Unternehmen hin. Diese wurden gebeten, ihre Zufriedenheit mit dem Binnenmarkt anhand einer Punkteskala auszudrücken, die von 0 (funktioniert nicht) bis 100 (offen, funktioniert reibungslos) reicht. Bei der Befragung im Jahr 2000 erhielt der Binnenmarkt im Durchschnitt 64 Punkte. Seitdem scheint es in den Augen der Unternehmen leichter geworden zu sein, im Binnenmarkt Geschäfte zu tätigen, wobei große Unternehmen in kleinen Ländern generell zufriedener mit dem Binnenmarkt sind als Unternehmen in großen Ländern.49
  


  
    Den Binnenmarkt durch Maßnahmen zu vollenden, die darauf gerichtet sind, ungerechtfertigte Hindernisse im Wirtschaftsverkehr zu beseitigen, scheint eine Daueraufgabe zu sein. Mit dem Aktionsplan von 1997 und den nachfolgenden Strategien für den Binnenmarkt versucht die Kommission, diese Aufgabe durch neue Ansätze effektiver zu lösen: Neben den Binnenmarktanzeigern gehört dazu eine jährliche Überprüfung und Aktualisierung ihrer strategischen und operativen Zielvorhaben, unter anderem mit Hilfe eines Kataloges von Indikatoren für die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen. Das im Binnenmarkt liegende Potenzial für mehr Wachstum und Beschäftigung soll zwar voll ausgeschöpft werden. Jedoch sollen zugleich die flankierenden Politikmaßnahmen50 – in den Bereichen Umwelt, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, Gesundheit und Sicherheit und Verbraucherschutz – in die Binnenmarktpolitik integriert werden. Dies scheint ohne Zielkonflikte nicht möglich zu sein.
  


  2.2 Bewertung der Binnenmarktpolitik aus gesamtwirtschaftlicher Sicht


  
    Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist hervorzuheben, dass protektionistische Strömungen, die sich in Phasen konjunkturellen Abschwunges erfahrungsgemäß verstärken, im Unterschied zu den Krisenjahren 1981 und 1982 keine Resonanz mehr finden. Die Mitgliedstaaten beweisen insoweit Vertragstreue, als sie die gewonnenen Freiheiten im innergemeinschaftlichen Wirtschaftsaustausch nicht mehr aus Tageszwängen heraus einschränken. Staus von Lastkraftwagen vor den Binnengrenzen aufgrund von Grenzkontrollen
     hat es nach 1992 nicht mehr gegeben. Der Binnenmarkt hat insoweit seine Bewährungsprobe bestanden. Der Beitrag der EU zum Abschluss der Uruguay-Runde des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens sowie die Hilfe bei der Integration der assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas sind Belege dafür, dass externe Marktöffnung mit interner Binnenmarktöffnung einhergehen kann. Haben sich nun aber die Erwartungen auf eine Revitalisierung der Europäischen Wirtschaft, die an den Binnenmarkt geknüpft wurden, auch erfüllt?
  


  
    Die Europäische Kommission hat drei Bewertungen des Binnenmarktprogramms vorgelegt. In ihrer Bewertung vom 5. Dezember 1993 argumentiert sie, die Vollendung des Binnenmarktes habe in der Zeit von 1986 bis 1990 neun Millionen Arbeitsplätze entstehen lassen, das Bruttosozialprodukt um 0,5 Prozentpunkte zusätzlich erhöht und eine Zunahme der Investitionen um 33,3 Prozent ausgelöst.51 Diese Angaben sind aus einem Vergleich der Entwicklung im Zeitraum 1985/1986 bis 1990 mit dem Zustand der Wirtschaft von vor 1985/1986 abgeleitet. In ihrer zweiten Bewertung vom 30. Oktober 1996 urteilt sie, es seien Spezialisierungsgewinne aufgrund besserer Nutzung komparativer Kostenvorteile und Kostensenkungen durch Wahrnehmung der Kostenvorteile großer Betriebe realisiert worden.52 Der Handel insgesamt und die Direktinvestitionen aus Drittländern seien kräftig gestiegen. Die gesamte Investitionstätigkeit habe sich um 1 bis 3 Prozent erhöht, das gemeinschaftsweite Einkommen um 1,1 bis 1,5 Prozent und die Zahl der Beschäftigten um 300 000 bis 900 000. In ihrer dritten Bewertung schließlich, die den Zeitraum von 1992 bis heute betrifft, führt sie als Auswirkungen unter anderem die Schaffung von 2,5 Millionen Arbeitsplätzen, die Erhöhung des Wohlstandes um 877 Mrd. Euro und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf dem Weltmarkt an.53
  


  
    Sicherlich sind solche Bewertungen schwierig, weil die Wirkungen der Binnenmarktpolitik von den Wirkungen anderer Maßnahmen überlagert sind. Die Erweiterungen der Gemeinschaft, die Assoziierung von weiteren europäischen Ländern oder die Liberalisierung nach Abschluss der Uruguay-Runde beispielsweise, mögen die positiven Effekte des Binnenmarktes verstärkt haben. Ob auch von den flankierenden Politikmaßnahmen der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten positive gesamtwirtschaftliche Wirkungen ausgegangen sind, scheint nicht sicher. Dass es ein harmonisches Zusammenwirken der sonstigen Integrationspolitik mit dem Binnenmarkt gegeben hat, müsste sich daran zeigen, dass die Produktion in der europäischen Wirtschaft stärker ausgeweitet wurde als in Industrieländern, die nicht Mitglied der EU sind. Statistisch wäre der Vorteil der Teilnahmeberechtigung
     am Binnenmarkt an der Zunahme des wirtschaftlichen Gewichtes 54 der EU gegenüber den anderen industrialisierten Ländern in der OECD abzulesen. Die entsprechenden statistischen Kennziffern stützen die Vermutung eines solchen Vorteiles jedoch nicht: Das wirtschaftliche Gewicht der Mitgliedstaaten der EG-15 ist in den Jahren 1985 bis 2003 geringer geworden, ebenso das Gewicht Deutschlands im Binnenmarkt.
  


  3. Ausblick


  
    Die Ziele der Binnenmarktpolitik sind heute nicht mehr die gleichen wie im Jahr 1985, als die Kommission ihr Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes vorlegte. Das ursprünglich einzige Ziel, ungerechtfertigte Hindernisse von Mitgliedstaaten gegen einen freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit zu beseitigen, ist noch nicht ganz erreicht. Es wird weiter verfolgt, hat jedoch seine prioritäre Geltung eingebüßt. Neue Ziele, z. B. die Lebensqualität der Unionsbürger durch Maßnahmen der Gemeinschaft zu steigern oder die Errungenschaften des Binnenmarktes in einer Welt des Wandels zu nutzen, sind heute integraler Teil der Binnenmarktpolitik der Kommission geworden, nicht zuletzt weil es der Europäische Rat so will. Es geht also heute vermehrt darum, positiv Integration herbeizuführen, mit anderen Worten, Gutes zu tun. Gutes tun impliziert aber gewöhnlich, knappe Mittel anderen Verwendungen zu entziehen und die Freiheit der Staaten und Bürger unnötig einzuschränken. Hinsichtlich der zwei Mittel zur Vollendung des Binnenmarktes – Harmonisierung durch Absprache im Rat oder Harmonisierung durch Wettbewerb nach vorangegangener gegenseitiger Anerkennung von Vorschriften und Normen – wird die Wahl wohl auch in Zukunft häufiger, als es eigentlich erforderlich ist, zugunsten der Absprache im Rat ausgehen. Die politische Erfolgsbilanz der Binnenmarktpolitik kann sich sehen lassen: Die weitgehende Beseitigung der Kontrollschranken an den Binnengrenzen der 25 Mitgliedstaaten ist ein klares Signal, dass die Regierungen in einem großen Teil Europas gewillt sind, das Zusammenwachsen der Nationen nicht mehr zu behindern. Ihrem jahrzehntelangen Traum von einem Europa, in dem statt kriegerischer Rivalität ein friedlicher Wettbewerb zum Vorteil aller herrscht, sind die Europäer damit ein gutes Stück näher gekommen. Dagegen sind die wirtschaftlichen Ergebnisse der Binnenmarktpolitik nicht beeindruckend. Gemessen am Status quo ante der Binnenmarktpolitik ist die europäische Wirtschaft zwar gut vorangekommen, gemessen am wirtschaftlichen
     Fortschritt, den Industrieländer außerhalb der EU in der gleichen Zeit vorzuweisen haben, ist sie zurückgefallen. Zu den Gewinnern im Binnenmarkt gehört die deutsche Volkswirtschaft nicht. Ihr Gewicht nimmt – unterbrochen von der Wiedervereinigung – kontinuierlich ab.
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  Die Wirtschaft- und Währungsunion.


  
    Mit dem pünktlichen Start der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zum 1. Januar 1999 sowie der reibungslosen Einführung des Euro-Bargeldes als Zahlungsmittel für 300 Millionen Europäer zum 1. Januar 2002 hat die Europäische Union einen historischen Vertiefungsschritt getan. Nach den im Vorfeld scheinbar endlos anmutenden Debatten über Konzeptionen, Chancen und Risiken, Konvergenzkriterien und mögliche Teilnehmer kann die tatsächliche vertragsgerechte Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens mit zunächst elf, später zwölf Teilnehmerstaaten sowie der Verlauf der ersten Phase der WWU als beeindruckender Erfolg der Europapolitik gewertet werden.
  


  
    Jenseits währungspolitischer Überlegungen steht die neue Währung nicht nur für eine bisher nicht gekannte Intensität der politischen Auseinandersetzung mit Europa in der Öffentlichkeit, sondern belegt in manchen Staaten nach wie vor eine nachdenklich stimmende, deutliche Distanz zwischen den politischen Akteuren und den Bürgern. Skepsis, Furcht und Misstrauen konnten bis zur Einführung der Münzen und Geldscheine nicht überwunden werden. Darüber hinaus wahrnehmbare Informationsdefizite müssen umso mehr verwundern, als das Vorhaben bereits seit mehr als drei Jahrzehnten im Zielkatalog der Europapolitik steht.
  


  
    Angesichts der nach wie vor beträchtlichen ordnungspolitischen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wurzeln zahlreiche Debatten in den bisher stets vorhandenen Bruchlinien der europäischen Währungspolitik. In der Rückschau helfen überdies mehrere Grundströmungen bei der Einordnung der politischen Auseinandersetzungen und Konflikte: Europäische Währungspolitik war zum einen seit ihren Anfängen geprägt von der Suche nach einem Kompromiss zwischen mindestens zwei grundsätzlichen ökonomischen Orientierungen. Sie ist zum anderen stets in Reaktion auf zwingende äußere Einflüsse entstanden, die national nicht mehr bewältigt werden konnten. Die europäische Währungspolitik hat sich dabei evolutiv entwickelt und jeweils die Erfahrungen der gescheiterten Ansätze genutzt.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Ausgangspunkte europäischer Währungspolitik


  
    Wechselkursschwankungen wirken sich auf miteinander stark verflochtene Ökonomien störend aus. Dies betrifft sowohl die Außenwirtschaftsbeziehungen als auch die Verhältnisse im Innern. Um die Ziele der anfangs auf wenige Sektoren beschränkten Europapolitik zu erreichen, genügte es der Gemeinschaft, Grundsätze zur Koordinierung der Wirtschafts- und Währungspolitik festzulegen. Zudem waren die Bedingungen für den Abbau von Hindernissen im zwischenstaatlichen Warenverkehr in den Anfangsjahren der EWG günstig. Durch das auf der Goldparität des Dollars basierende System von Bretton Woods erfüllte die amerikanische Währung die Funktion einer Leitwährung.
  


  
    Erst als das System von Bretton Woods Ende der 1960er Jahre in eine Vertrauenskrise geriet, stieg der Bedarf an währungspolitischer Kooperation der Europäer. Von diesem Zeitpunkt an konnten die Wechselkurse der EG-Staaten gegenüber dem US-Dollar frei floaten (schwanken). Zum Teil fluchtartige Kapitalbewegungen sowie unrealistische Wechselkurse trugen zu einer Anheizung der Inflation bei. Für die EG, die bereits knapp 50 Prozent ihres Außenhandels untereinander abwickelte, wurde eine engere währungspolitische Integration dadurch zum Sachzwang. Vor diesem Hintergrund beschloss 1969 die Haager Konferenz der sechs Staats- und Regierungschefs eine engere politische Zusammenarbeit sowie den schrittweisen Aufbau einer Wirtschafts- und Währungsunion. Bereits im Februar 1970 vereinbarten daraufhin die Zentralbankgouverneure – nach einer entsprechenden Einigung im Rat – ein erstes währungspolitisches Instrument zur kurzfristigen Stützung der Währungen bei akuten Schwierigkeiten. In mehreren Memoranden und Mitteilungen legten einzelne Mitgliedstaaten sowie die Kommission Vorschläge zur Umsetzung der WWU vor.
  


  
    Dabei zeichneten sich die Gegensätze zweier grundverschiedener Strategien ab, die in den kommenden Jahren immer wieder den Verlauf der Konflikte bestimmten: Die so genannten Monetaristen – mit Frankreich an der Spitze – stellten die Fixierung fester Währungsparitäten in den Mittelpunkt. Sie vertrauten auf die Sogwirkung einer möglichst frühzeitigen gemeinsamen Währung im Hinblick auf die Weiterentwicklung einer gemeinsamen Wirtschafts- und Konjunkturpolitik (Lokomotivtheorie). Während die Staaten in diesen Bereichen ihre nationalen Kompetenzen vorerst beibehalten sollten, sahen die Monetaristen eine Palette von Maßnahmen vor, die von der Verringerung der Bandbreiten für zulässige Wechselkursschwankungen,
     verschiedenen Kreditmechanismen, der Errichtung eines Devisenausgleichsfonds bis zu einer freiwilligen Koordinierung der Wirtschaftspolitik reichten. In der Konsequenz hätte dieser Ansatz die Staaten mit einer stabilitätsorientierten Ausrichtung verpflichtet, durch den Ankauf von Währungen schwächerer Staaten deren Defizite auszugleichen.
  


  
    Die so genannten Ökonomisten – um die deutsche Position gruppiert – orientierten sich dagegen am Ziel möglichst hoher Geldwertstabilität. Nach ihrer Auffassung erforderte der Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion zuerst eine weiter gehende Abstimmung der Konjunktur-, Haushalts- und Wachstumspolitik, in letzter Konsequenz mit der Abgabe entsprechender Souveränitäten. Erst nach dem Erreichen von annähernd gleichen, niedrigen Inflationsraten würde demnach eine dauerhafte Annäherung der Währungen sinnvoll werden.
  


  
    Der im Oktober 1970 von einer Sachverständigengruppe vorgelegte Werner-Plan sollte zwischen diesen Vorstellungen vermitteln. Er sah vor, in einem Drei-Stufen-Plan die verbindliche Koordinierung der Volkswirtschaften zu erreichen.1 In der dritten, für 1980 geplanten Stufe waren eine gemeinsame Wirtschaftspolitik mit einem gemeinsamen Zentralbanksystem sowie die Fixierung der innergemeinschaftlichen Wechselkurse vorgesehen. Zwar kam es 1971 und 1972 zu Beschlüssen über die unwiderrufliche Verwirklichung der WWU, aber der Konsens über den Weg dorthin erwies sich als brüchig. Während der Einstieg in die erste Stufe mit der versuchsweisen Verringerung der Bandbreiten zwischen den EG-Währungen gelang, konnte der Rat über die Ausgestaltung der weiteren Stufen keine Einigung erzielen.
  


  
    Auch standen die faktischen wirtschafts- und währungspolitischen Entwicklungen in der EG der Realisierung entgegen. Bereits im Mai 1971 traten erneute Spannungen im Weltwährungssystem auf. Die Bundesrepublik und die Niederlande gaben daraufhin die Wechselkurse frei und schoben damit die Ratsbeschlüsse über die Verringerung der Bandbreiten zunächst auf. Im August 1971 hoben die USA die Goldkonvertibilität des Dollars auf – das System von Bretton Woods war zusammengebrochen. Die Gemeinschaft bemühte sich um Schadensbegrenzung, um ihre Währungen abzusichern. Neben der Gründung des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ) sah die so genannte Währungsschlange (Schlange im Tunnel) als ersten Schritt auf dem Weg zur Währungsunion die Begrenzung der Wechselkursschwankungen zwischen den EG-Währungen auf +/-2,25 Prozent vor. Wenn Währungen in Gefahr gerieten, die Bandbreite zu verlassen, waren zur Abwehr gegenseitige Interventionen (Stützungskäufe durch die Zentralbanken) vorgesehen, die über den EFWZ 
     abgewickelt wurden. Um interne Spannungen zu vermeiden, sollten die europäischen Währungen gegenüber dem US-Dollar und anderen Währungen gemeinsam floaten.
  


  
    Die notwendige Voraussetzung für das dauerhafte Funktionieren eines solchen Systems – eine konvergente Wirtschaftsentwicklung – war in der Gemeinschaft nicht gegeben. Während die Starkwährungsländer den Wert einer stabilen Währung höher einschätzten, bekämpften die Schwachwährungsländer die Arbeitslosigkeit mit einer Steigerung der Inflationsrate. Fast alle teilnehmenden Staaten sahen sich so gezwungen, zeitweilig aus der Währungsschlange auszuscheren, um größere Spielräume für die nationalen Beschäftigungspolitiken zu gewinnen. Mit der Verschärfung der Wirtschaftskrise wurde der Werner-Plan obsolet und das Ziel der WWU nicht weiter verfolgt. Das Scheitern dieses Ansatzes hat die grundsätzlichen Probleme der europäischen Währungsintegration verdeutlicht. Für die verhältnismäßig kleinen europäischen Staaten schufen die Veränderungen des Weltwährungsgefüges Handlungsbedarf zur Etablierung eines Systems, das einerseits einen gewissen Schutz gegen die Dollarabhängigkeit bieten sollte, andererseits der engen wirtschaftlichen Verflechtung der EG-Staaten Rechnung trug. Zwar mochte keiner von ihnen auf die bis dahin spürbaren integrationsbedingten Wachstumsimpulse verzichten. Aber obwohl jeder Mitgliedstaat in seiner Wirtschafts- und Währungspolitik faktisch an Einfluss verlor, waren die EG-Staaten Anfang der 1970er Jahre zur Abgabe umfangreicher Souveränitätsrechte noch nicht bereit.2
  


  1.2 Das Europäische Währungssystem


  
    Nach einer Phase der Orientierungslosigkeit nahm in der Folge der zweiten Ölkrise die Bereitschaft der EG-Mitgliedstaaten zu, einen größeren Beitrag zur Währungsstabilität zu leisten. Auf Initiative von Bundeskanzler Helmut Schmidt sowie des französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing konnte sich der Europäische Rat am 5. Dezember 1978 auf die Errichtung des Europäischen Währungssystems (EWS) einigen. Es wurde durch ein Abkommen der EG-Zentralbanken vom 13. März 1979 rückwirkend ab Januar 1979 in Kraft gesetzt.
  


  
    In seiner Konstruktion griff das EWS auf die Instrumente der Währungsschlange zurück, erhielt darüber hinaus aber auch neue Funktionen. Insgesamt lässt es sich durch vier Elemente charakterisieren: eine Währungseinheit, ein Wechselkurs- und Interventionssystem, verschiedene Kreditmechanismen sowie die Koordinierung der Wechselkurspolitik gegenüber 
     Drittstaaten.3 Die aus der Europäischen Rechnungseinheit hervorgegangene ECU (European Currency Unit) war eine Korbwährung, die aus den Bestandteilen der Gemeinschaftswährungen – nach Maßgabe der Wirtschaftskraft der EG-Mitgliedstaaten – zusammengesetzt wurde. Im EWS diente die ECU unter anderem als Bezugsgröße für die Festlegung der Leitkurse der am EWS teilnehmenden Währungen im Wechselkursmechanismus sowie als Reservemittel zwischen den Währungsbehörden der EG. Durch ihre Zusammensetzung bildete die ECU einen Mittelwert zwischen den teilnehmenden Währungen. Diese Konstruktion machte ihn inflationsbeständiger als die schwächeren Korbwährungen.
  


  
    Der Wechselkursmechanismus profitierte in besonderem Maße von den durch die Währungsschlange gewonnenen Erfahrungen. Für jede am EWS teilnehmende Währung bestand ein auf die ECU bezogener Leitkurs, der im Einvernehmen mit den anderen Mitgliedstaaten an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst werden konnte (Realignment). Die EWS-Währungen wurden damit in Beziehung zueinander gesetzt. Dadurch entstand ein Netz aus bilateralen Leitkursen. Innerhalb einer festgelegten Bandbreite – in der Regel +/-2,25 Prozent (erweiterte Bandbreite: +/ – 6 Prozent) – konnte jede Währung, bezogen auf die ECU-Leitkurse der anderen Teilnehmerwährungen, von ihrem festgelegten Kurs abweichen. Daraus ergab sich ein so genanntes Paritätengitter, das die erlaubten Ober- und Untergrenzen des Wechselkurses jeder Währung in Bezug auf jede andere festlegte. Erreichte eine Währung diese Schwankungsmarge, waren die betroffenen Zentralbanken verpflichtet, durch An- oder Verkauf von Währungsreserven die Schwankung auszugleichen, um den Kurs ihrer Währung zu halten. Eine Ergänzung fand das Wechselkurssystem durch Kreditmechanismen, mit denen die Notenbanken ihre Währungen stützen konnten.
  


  
    Die Erfolgschancen des Europäischen Währungssystems wurden von seinen Kritikern anfangs nur gering eingeschätzt. Dennoch erfüllte das System bis zu seiner krisenbedingten Umgestaltung im August 1993 mit zunehmendem Erfolg die ihm zugedachten Aufgaben. Das EWS war von Anfang an nicht als Festkurssystem, sondern als System fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse konzipiert. Es konnte Wechselkursrisiken nicht beseitigen. Allerdings vermochte es große kurzfristige Schwankungen zu vermeiden und ließ eine einigermaßen verlässliche Abschätzung der Währungsentwicklung zu. Nach elf Währungsanpassungen zwischen 1979 und 1987 kam das System fünf Jahre ohne weitere Neufestsetzungen der Leitkurse aus. Ihm kam zugute, dass der Druck auf die europäischen Währungen in den 1980er Jahren abnahm. Durch sein Funktionieren erfuhr das System einen Zuwachs an Vertrauen. Die Flexibilität des EWS drückte sich auch 
     darin aus, dass es nicht von Anfang an alle Mitgliedstaaten zum Beitritt zwang und ihnen unterschiedliche Konditionen einräumte.4
  


  
    Da der Abweichungsindikator des EWS die jeweiligen Ausreißerwährungen im Wechselkursverlauf präzise kennzeichnete, wurde es von den beteiligten Notenbanken und Regierungen »als eine sehr unangenehme Lage empfunden (...), den Indikator auszulösen und aufgrund dessen auf die internationale Anklagebank zu geraten, was ja immerhin eine Rechtfertigung der eigenen Politik gegenüber den Partnern im EWS bedeutete«5. So wurden die Abwertungen des französischen Francs zwischen 1981 und 1983 in Frankreich als enormer politischer Prestigeverlust angesehen. Die Abkehr Frankreichs und später anderer Mitgliedstaaten von ihrer Inflationspolitik seit 1983 kann als Erfolg des Systems gewertet werden.
  


  
    Mit der Etablierung und dem Erfolg des EWS erwuchsen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre neue währungspolitische Perspektiven. Mit dem Präsidenten der EG-Kommission, Jacques Delors, trat außerdem ab 1985 einer der einflussreichsten Europäer für den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ein. Mit dem von Delors verfolgten Ziel eines Gemeinsamen Marktes setzte sich die EG unter Handlungsdruck. Die damit verbundene Verpflichtung einer Liberalisierung des Kapitalverkehrs schränkte die Möglichkeiten einer eigenständigen Währungspolitik weiter ein. In diesem Zusammenhang wurde es immer stärker als Problem angesehen, dass de facto die EG-Währungspolitik von der Deutschen Bundesbank betrieben wurde: Wollten die Schwachwährungsländer die Wechselkurse stabil halten, mussten sie sich zwangsläufig an der Preisstabilität der D-Mark als stärkster Währung im EWS (Ankerwährung) orientieren. Diese Kritik setzte die deutsche Seite unter Druck. Ihre europapolitische Glaubwürdigkeit wurde zunehmend an der Frage der Währungsintegration festgemacht.
  


  1.3 Die Suche nach einer gemeinsamen Währungspolitik


  
    Deutschland signalisierte 1988 erstmals im Genscher-Memorandum die Bereitschaft zur verstärkten Integration, ohne jedoch seine prinzipielle Skepsis gegenüber solchen Initiativen aufzugeben, die für die D-Mark zusätzliche Verpflichtungen bedeutet hätten. Nach einer Grundsatzdebatte beschloss der Europäische Rat im Juni 1988 in Hannover die Einsetzung eines Expertenausschusses, der konkrete Vorschläge für die Verwirklichung der WWU erarbeiten sollte.
  


  
    Seinen einstimmig verabschiedeten, dreiteiligen Bericht (Delors-Bericht) präsentierte der Expertenausschuss am 12. April 1989. Während der erste 
     Teil des Berichtes die Weiterentwicklung zur WWU als natürliche Folge des Binnenmarktes bezeichnete, skizzierte der zweite den Endzustand der Währungsunion. Institutionelles Hauptmerkmal war die Errichtung eines Europäischen Zentralbanksystems mit föderalistischem Aufbau. Der dritte Abschnitt schließlich sah auf dem Weg zur WWU – ähnlich wie im Werner-Plan – ein dreistufiges Vorgehen vor.6
  


  
    Ziel der für den 1. Juli 1990 vorgesehenen ersten Stufe – dem Termin der Kapitalverkehrsliberalisierung in acht Mitgliedstaaten – war im Wesentlichen die Verstärkung der währungspolitischen Koordination, der Beitritt aller Mitgliedstaaten zum EWS sowie die Aufnahme der Arbeiten für die im Weiteren notwendigen Vertragsänderungen. Der wichtigste Schritt der zweiten Stufe war die Gründung eines Europäischen Zentralbanksystems mit zunächst noch eingeschränkten Befugnissen. Die dritte Phase sah den Übergang zu festen Wechselkursen bzw. einer einheitlichen Währung sowie die endgültige Abtretung von Kompetenzen auf währungs- und wirtschaftspolitischem Gebiet an die Gemeinschaft vor. Ausdrücklich verwies der Bericht auf die Notwendigkeit eines parallelen Verlaufes zwischen wirtschaftlicher und monetärer Entwicklung. Im Rückblick hat er vorstrukturiert, was später im Maastrichter Vertrag über die Europäische Union vereinbart wurde. Sein Erfolg bestand darin, eine tragfähige Kompromisslösung im Konflikt zwischen Ökonomisten und Monetaristen gefunden zu haben. Durch die Formulierung konkreter Etappen sowie des Endzustandes hat er die Dynamik der Währungsentwicklung gefördert, ohne zu genaue inhaltliche und zeitliche Vorgaben zu machen.
  


  
    Trotz britischer Bedenken beschloss der Europäische Rat in Madrid im Juni 1989 den Einstieg in die erste Stufe am 1. Juli 1990. Außerdem einigte er sich auf die Vorbereitung einer Ende 1990 startenden Regierungskonferenz, welche die institutionellen Voraussetzungen für die weiteren Stufen schaffen sollte. Auch unter dem Eindruck der sich abzeichnenden deutschen Vereinigung wurde im April 1990 Konsens über eine weitere Regierungskonferenz zur politischen Integration erzielt. 7 Mit dem Start der ersten Stufe am 1. Juli 1990 wurde ein System der multilateralen Überwachung eingeführt, das – in dieser Phase freiwillig – die Abstimmung der Wirtschafts- und Haushaltspolitik zur Erreichung von mehr Konvergenz in den Wirtschaftssystemen erleichtern sollte. Drei Monate später legten die Staats- und Regierungschefs den 1. Januar 1994 als Termin für den Beginn der zweiten Stufe fest, banden dies aber an Bedingungen, die den in Deutschland artikulierten Erwartungen entsprachen.8
  


  
    Bereits vor dem Start der beiden Regierungskonferenzen – die zweite befasste sich mit der Politischen Union – waren wegweisende Entscheidungen
     getroffen worden. Unter Vorsitz von Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl hatten sich die Notenbankchefs auf eine Satzung für das künftige Europäische System der Zentralbanken (ESZB) und die Europäische Zentralbank (EZB) geeinigt. Demnach soll eine EZB von Institutionen der Gemeinschaft, den Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen unabhängig sein und das Ziel der Preisstabilität verfolgen. Der Aufbau der Zentralbank trägt föderalistische Züge. Die Satzung erhielt später als Protokoll des Maastrichter Vertrages Rechtskraft.
  


  1.4 Der Vertrag über die Europäische Union


  
    Die beiden Regierungskonferenzen zur Politischen Union sowie zur WWU starteten parallel am 15. Dezember 1990 in Rom. Im Bereich der Währungspolitik drehte sich alles um die Verwirklichung zweier grundsätzlicher Ziele. Zum Ersten mussten ökonomisch tragfähige Bestimmungen gefunden und verankert werden. Zum Zweiten ging es um deren politische Einbettung und Absicherung. Da das WWU-Projekt einen erheblichen Verzicht an Souveränität bedeutete, strebte insbesondere die deutsche Seite parallele Fortschritte bei der politischen Integration an. Im Ergebnis folgte der am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnete Vertrag über die Europäische Union der bisherigen Kontinuität der Europapolitik, indem er die ökonomische der politischen Integration voranstellt.
  


  1.4.1 Wirtschaft- und währungspolitische Bestimmungen


  
    Bezogen auf die Schaffung der WWU, setzen sich die auf mehrere Stellen des Maastrichter Vertrages verteilten Bestimmungen zu einem Fahrplan zusammen, der politische und zeitliche Vorgaben miteinander verband. Demnach sollen die Wechselkurse der Teilnehmerstaaten spätestens am 1. Januar 1999 unwiderruflich fixiert werden. Da die früheren währungspolitischen Erfahrungen verdeutlicht haben, dass feste Wechselkurse die dauerhafte Konvergenz zwischen den Teilnehmern voraussetzen, wird Wirtschaftspolitik im Vertrag als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse bezeichnet. Zwar verbleibt diese in nationaler Kompetenz, allerdings mit der Pflicht zur engen Koordinierung sowie einem entsprechenden Überwachungsverfahren, das im Falle übermäßiger Haushaltsdefizite abgestufte Sanktionsmöglichkeiten bereithält (Artikel 104 EG-Vertrag). Komplementär zum Zentralbankstatut etabliert der Maastrichter Vertrag in den Artikeln 105 – 111 EG-Vertrag die das Europäische System der Zentralbanken betreffenden 
     währungspolitischen Bestimmungen. Diese betonen die Vorrangigkeit des Zieles der Preisstabilität. Zur Sicherung dieses Zieles ist die EZB weisungsunabhängig. Jede Art der Finanzierung von öffentlichen Defiziten ist ihr untersagt. Die währungspolitischen Bestimmungen folgen insgesamt dem deutschen Vorbild. Sie erteilen früher geäußerten Vorstellungen, dass die EZB Geldpolitik innerhalb vorgegebener Leitlinien einer Wirtschaftsregierung durchzuführen habe, eine deutliche Absage. Tatsächlich ist die einzige außerhalb der Kompetenz der Zentralbank verbliebene geldpolitische Befugnis die für die äußere Währungspolitik.
  


  1.4.2 Übergang in die zweite und dritte Stufe


  
    Der deutschen Auffassung folgend, wurde in Maastricht festgelegt, dass vor Beginn einer glaubwürdigen gemeinsamen Währungspolitik kein Einfluss auf die nationale Politik möglich sein sollte und dass die zweite und dritte Stufe der WWU eng miteinander verklammert werden sollten. Demgemäß wurde die zweite Stufe als Testphase ausgestaltet, innerhalb derer die Entscheidungskompetenz über geldpolitische Entscheidungen bei den Mitgliedstaaten verbleibt, die jedoch ihre jeweiligen Notenbanken in die Unabhängigkeit entlassen müssen. Die Bemühungen um Konvergenz und Haushaltsstabilität werden von den Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung vertieft. Dies umfasst die Anwendung der wirtschaftspolitischen Koordinierungs- und Konvergenzinstrumente: Verbot der Defizitfinanzierung, Eigenverantwortlichkeit für die Staatsschuld sowie Vermeidung übermäßiger Defizite. Institutionelle Konsequenz der Vorbereitung der WWU war die Einrichtung des Europäischen Währungsinstitutes (EWI), dem Vorläufer der Europäischen Zentralbank, das unter anderem Instrumente und Verfahren zur Durchführung einer einheitlichen Geldpolitik entwickelte. Da die Wertbeständigkeit einer gemeinsamen Währung Stabilität und Konvergenz ihrer Teilnehmer voraussetzt, wurde der Eintritt in die dritte Stufe an die Erfüllung so genannter Konvergenzkriterien gebunden (Artikel 121 EG-Vertrag):

    
      
        – Hoher Grad an Preisstabilität: Dieses Ziel ist erreicht, wenn die Inflationsrate eines Staates die durchschnittliche Inflationsrate der höchstens drei Mitgliedstaaten mit dem besten Ergebnis um nicht mehr als 1,5 Prozent übersteigt.
      


      
        – Auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand: Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die jährliche Neuverschuldung eines Staates nicht über 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) sowie seine Gesamtverschuldung nicht über 60 Prozent des BIP liegt.9 
        


      
        – Wechselkursstabilität: Eine Währung muss mindestens seit zwei Jahren ohne Abwertung gegenüber einer anderen Währung die engen Bandbreiten des EWS eingehalten haben.10
      


      
        – Dauerhaftigkeit der erreichten Konvergenz: Gemessen wird diese Bedingung an den nominalen langfristigen Zinssätzen. Diese dürfen den Durchschnitt der langfristigen Zinssätze in den höchstens drei Ländern mit den tiefsten Inflationsraten um nicht mehr als 2 Prozent übersteigen.
      

    

  


  
    Trotz vorweisbarer Erfolge in der Annäherung der innergemeinschaftlichen Konvergenz wies die Gemeinschaft noch erhebliche wirtschaftliche Divergenzen auf. Daher enthält der Maastrichter Vertrag in seinen Bestimmungen zum Aufnahmeverfahren einen Kompromiss zwischen dem Wunsch nach ausreichend langen Übergangsfristen sowie einem zeitlich festgelegten raschen und irreversiblen Übergang zur WWU. Hätte sich demnach die Mehrheit der Mitgliedstaaten bis 1996 zur Teilnahme an der Währungsunion qualifizieren können, dann wäre diese 1998 gestartet. Eine weitere Prüfung – jeweils auf Basis von Berichten des Europäischen Währungsinstitutes und der Kommission – musste vor dem 1. Juli 1998 durchgeführt werden. Die dafür qualifizierten Staaten hatten dann laut Vertrag unabhängig von ihrer Anzahl am 1. Januar 1999 die Währungsunion zu beginnen: Am ersten Tag der dritten Stufe wurden die Wechselkurse zwischen den teilnehmenden Mitgliedstaaten unwiderruflich fixiert. Mindestens alle zwei Jahre wird das Überprüfungsverfahren wiederholt. Alle Mitgliedstaaten, die für die dritte Stufe qualifiziert sind, müssen dieser dann beitreten. Durch Ausnahmeregelungen sind Großbritannien und Dänemark jedoch von der automatischen Teilnahmepflicht entbunden.11 Diese Automatik hat sichergestellt, dass trotz des Ubergangscharakters der zweiten Stufe der tatsächliche WWU-Start nicht mehr zur Disposition stand.
  


  1.4.3 Ratifizierung und Legitimationskrise


  
    Insgesamt tragen die währungspolitischen Bestimmungen des Maastrichter Vertrages eine deutsche Handschrift. Hingegen konnte Deutschland sich nicht mit seiner noch im November 1991 vertretenen Position durchsetzen, in der die Politische Union als unerlässliches Gegenstück der WWU bezeichnet wird. In der Ratifizierungsphase wurde zunehmend Kritik an dem Vertragswerk laut. Dadurch geriet die EU in mehreren Mitgliedstaaten in eine ihrer schwierigsten Akzeptanzkrisen. Zunehmend wurde auf Schwächen des Maastrichter Vertrages hingewiesen, der zwar die EU-Kompetenzen erweitert, aber die Demokratisierung nicht in gleichem Maße vorangebracht habe. In den Hartwährungsländern stieß zudem die vereinbarte 
     Währungsunion auf Widerstände. Neben generellen Vorbehalten wurde vor allem die Schlüssigkeit der politisch festgelegten Konvergenzkriterien bestritten. Derartige Zweifel paarten sich mit einem tiefen Misstrauen, dass die Kriterien vor dem Eintritt in die dritte Stufe aufgeweicht werden würden. Der Vertrag konnte schließlich erst ratifiziert werden, nachdem Dänemark bestimmte Ausnahmegenehmigungen zugestanden worden waren sowie in Deutschland das Bundesverfassungsgericht positiv über dessen Verfassungskonformität entschieden hatte.
  


  
    In der Maastricht-Vertrauenskrise ist der enge Zusammenhang von politischen und ökonomischen Fragestellungen deutlich geworden. In ihrer Folge geriet auch das EWS unter Druck. Nach seinem nachhaltigen Erfolg war das System durch die Tabuisierung von Realignments zunehmend politisiert worden. Ohnehin unter Spekulationsdruck durch den vereinigungsbedingten Inflations- und Geldmengenanstieg in Deutschland wurde der Abwertungsdruck mehrerer Währungen nach der Ablehnung des Maastrichter Vertrages in Dänemark im Juni 1992 übermächtig und überforderte die Interventionsmechanismen. Nach anhaltenden Spannungen und mehreren Realignments in rascher Folge musste die Bandbreite im Wechselkursmechanismus am 2. August 1993 von +/−2,25 Prozent auf +/−15 Prozent erhöht werden. Durch die Einführung dieser hohen Margen wurden die Zentralbanken faktisch von ihrer Interventionspflicht entbunden. Für die Perspektive der Währungsunion war dies zunächst ein schwerer Rückschlag. Während sich aber die Märkte nach dem Anstieg des Spekulationsrisikos rasch wieder an den unveränderten Leitkursen orientierten, erwies sich vor allem die stagnierende wirtschaftliche Entwicklung als Hemmschuh für die erforderliche Rückführung der Haushaltsdefizite.
  


  2. Auf dem Weg zur gemeinsamen Währung,


  
    In den seit Abschluss des Maastrichter Vertrages heftig geführten Auseinandersetzungen um die WWU haben sich politische, ökonomische und psychologische Faktoren vermischt. Auf einer ersten Ebene dringt Europa mit der gemeinsamen Währung in die Sphäre des alltäglichen Eingriffes in die Lebensgewohnheiten der Europäer vor. Früher eher unbeachtete Faktoren wie das demokratische Defizit der Gemeinschaft oder die Undurchschaubarkeit der Brüsseler Bürokratie werden dadurch dramatisiert. Auf einer zweiten Ebene überfordern die Kompliziertheit und die historische Einmaligkeit einer gemeinsamen Währung und ihrer Konsequenzen nicht 
     nur die Öffentlichkeit, sondern offenbar auch das Urteil der Experten. Je nach Perspektive, Informationsstand und Absicht führte bereits die Bewertung vorliegender Fakten zu konträren Ergebnissen und verstärkte damit die entsprechenden Unsicherheiten.12 Während aber dennoch weitgehende Übereinstimmung herrschte, dass eine unter den richtigen Bedingungen durchgeführte Währungsunion großen Nutzen für den Standort Europa bedeutet, klafften die Ansichten darüber auseinander, ob der Vertrag von Maastricht dafür die notwendigen Voraussetzungen geschaffen habe. Derartige Unsicherheiten sind auf einer dritten Ebene dadurch befördert worden, dass der Maastrichter Vertrag unterzeichnet und ratifiziert wurde, bevor die ganze Tragweite seiner Konsequenzen im öffentlichen Bewusstsein verankert war. Seine in den Ländern mit starken Währungen umstrittenen Zielsetzungen waren danach nicht mehr zu ändern. In dieser Situation der Machtlosigkeit und Tabuisierung der Diskussion über die Risiken der gemeinsamen Währung konnte der Eindruck entstehen, die politische Klasse habe aus übergeordneten Gründen eine Entscheidung getroffen, die selbst unter der Bedingung einer offensichtlichen Verfehlung der vertraglichen Ziele durchgesetzt werden sollte.13
  


  2.1 Die Währungsunion in der politischen Auseinandersetzung


  
    Angesichts der Maastrichter Fakten und eines spürbaren Klimas des Misstrauens wurden die mit einem Währungsraum einhergehenden Zukunftsfragen reduziert auf die Einschätzung der Konvergenzkriterien sowie die Verschiebungsdebatte. Damit wurde eine Chance verpasst, die eigentlich notwendige Diskussion um die epochalen Grundsatzfragen der Integration sowie die Gestalt des neuen Europas produktiv zu führen.14
  


  
    Ihre Aufladung fand diese Diskussion jedoch durch die Einschätzung der mit der WWU verbundenen Chancen und Risiken. Dabei konnten Befürworter dieses Projektes darauf verweisen, dass es weniger integrationspolitischem Idealismus entspringt als vielmehr dem währungspolitischen Kalkül, die verlorene nationalstaatliche Handlungsfähigkeit auf der europäischen Ebene zurückzugewinnen. Außerdem bietet die WWU eine Reihe von Chancen:15
  


  
    
      – Effizienzverbesserung und Wegfall der Umtauschkosten: Mit der Vollendung des Binnenmarktes hat das Verflechtungsniveau unter den EU-Volkswirtschaften weiter zugenommen. Zwar erfordert ein echter Gemeinsamer Markt nicht unbedingt eine gemeinsame Währung, aber seine Vorteile lassen sich erst voll ausschöpfen, wenn die Währungsrisiken ausgeschaltet
       sind. Dabei gilt der Wegfall der Umtauschkosten als kleinster Vorteil. Da bereits die Möglichkeit von Wechselkursänderungen langfristig angelegte grenzüberschreitende Aktivitäten hemmt, wirkt eine gemeinsame Währung investitionsstimulierend.
    


    
      – Investitionsstimulierende Effekte: Wettbewerbswirksam ist außerdem die im Zuge einer gemeinsamen Währung verbesserte Vergleichbarkeit der Preise. Da die Mitgliedstaaten nicht länger die Möglichkeit haben, durch Abwertung kurzfristige Vorteile zu Lasten ihrer Partner zu erreichen, und da sie nicht mehr über die Möglichkeit eigener Geldproduktion verfügen, wird die bereits in den vergangenen Jahren sichtbare Orientierung an Geldwertstabilität verstärkt. Da Kursrisiken nicht mehr durch höhere – investitionshemmende – Zinsen ausgeglichen werden müssen, kann das Zinsniveau verringert werden. Effizienz steigernd wirkt außerdem der stärkere Anpassungsdruck, der überbordende Lohnkosten unwahrscheinlicher macht und den Mobilitätsdruck erhöht. Durch die steigende Attraktivität des Finanzplatzes Europa wird Anlagekapital angezogen.
    


    
      – Stärkeres Gewicht in der Weltwirtschaft: Nach außen erhöht sich das Gewicht der europäischen Währung im weltweiten Vergleich. Dies trägt dazu bei, dass der Euro auf internationale Währungsschwankungen angemessener reagieren kann. Internationale Geschäfte auf Euro-Basis würden die Europäer unabhängiger von der in der Vergangenheit hinderlichen amerikanischen Haushaltspolitik machen. Dies würde wichtige Impulse für die Wettbewerbsfähigkeit Europas bringen und mittelbar auch das politische Potenzial der EU erhöhen.
    


    
      – Vertiefung der europäischen Integration: Zusätzlich zu ihren volkswirtschaftlichen Impulsen sichert eine Währungsunion den erreichten Integrationsstand. Sie beteiligt die Zentralbanken in den stabilitätsorientierten Mitgliedstaaten an einer auf Europa zugeschnittenen Währungspolitik und verhindert den Erlass von Restriktionen in Krisenzeiten. Darüber hinaus schmiedet sie eine dauerhafte Schicksalsgemeinschaft, die weitere Integrationsschritte auch im politischen Bereich nach sich zieht.
    

  


  
    Insgesamt wurde die WWU aus dieser Perspektive als Nagelprobe für die Ernsthaftigkeit der europäischen Integration sowie die Bemühungen um die Sicherung des Standortes Europa bezeichnet. Dagegen wurde für den Fall des Scheiterns eine ernsthafte Krise prognostiziert, mit Rückfall zu inflationären Tendenzen, starken Währungsschwankungen, neuen Handelshindernissen sowie einer Beschädigung des Binnenmarktes. Kritiker führten dagegen an, dass die erheblichen Risiken der Währungsunion ein vorsichtigeres Vorgehen erforderten. Die damit verbundenen Besorgnisse lassen sich in zwei Kategorien einteilen: 
    


  
    
      – Ökonomische Befürchtungen: Da die Spannungen in einer Währungsunion mit dem Heterogenitätsgrad ihrer Teilnehmer zusammenhängen, riefen Bestrebungen zur weichen Auslegung der Konvergenzkriterien starke Befürchtungen hervor; als erhebliches Defizit der Währungsunion erwies sich zudem deren Konstruktion als bloße Eintrittskriterien. Dadurch war nicht auszuschließen, dass die Orientierung an einer strikten Kontrolle der öffentlichen Haushalte in einigen Staaten nach Beginn der Währungsunion nachlassen könnte. Mit dem Wegfall des Wechselkursinstrumentes entfällt zudem ein wichtiges Instrument zum Ausgleich nach wie vor fortbestehender Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Die Bundesbank hat immer wieder darauf hingewiesen, dass in der Vergemeinschaftung der Währungspolitik bei gleichzeitig in nationaler Verantwortung geführter Wirtschaftspolitik eine potenzielle Achillesferse in der Konstruktion der WWU angelegt ist. Treten in einem Währungsraum asymmetrische Störungen auf, dann müssen entweder Lohn- und Preisanpassungen sowie Faktorbewegungen dies ausgleichen, oder es muss zu finanziellen Transfers zwischen den Mitgliedstaaten kommen. Zwar schließt der Vertrag die Finanzierung von Staatsdefiziten aus; faktisch sind Lohn- und Preisniveaus aber nicht hinreichend flexibel.
    


    
      – Währungsunion ohne politische Union: Während normalerweise Währungs-und Staatsgebiet zusammenfallen, steht hinter der gemeinsamen Währung keine gesamtstaatliche Autorität in Form einer europäischen Regierung. Die Währung ist aber letztendlich nur so stabil, wie es die Wirtschafts- und Finanzpolitik und die Tarif- und Sozialpolitik zulassen. Um asymmetrische Entwicklungen unter den Mitgliedstaaten weitgehend zu vermeiden, erscheinen zudem weitere Fortschritte in der Innen- und Justizpolitik sowie in der gemeinsamen Außenpolitik angeraten. Wurde früher die Einführung einer einheitlichen Währung als krönender Abschluss einer politischen Union bewertet, soll die Währungsunion nun als deren Antriebsmotor dienen.
    

  


  2.2 Ausgestaltung und Umsetzung


  
    Jenseits der politischen Debatten hat die Umsetzung der bis zum Start der dritten Stufe notwendigen Vorbereitungen immer im Zeitplan gelegen. Zentrale Etappen in diesem Prozess waren neben der für die Vertrauensbildung in Deutschland wichtigen Entscheidung über den Sitz der EZB in Frankfurt am Main im Oktober 1993 das vom Europäischen Währungsinstitut Ende 1995 vorgelegte Konzept für die Gestaltung des Überganges zur 
     gemeinsamen Währung, die Festlegung des Namens »Euro« für die gemeinsame Währung auf dem Madrider Gipfel im Dezember 1995 (1 Euro = 100 Cent) und die Einrichtung der »Euro-X-Gruppe« (später umbenannt in Eurogruppe) im Dezember 1997, einem informellen Gremium zur verstärkten Koordinierung der WWU-Staaten.16
  


  
    Die Diskussion um den so genannten Stabilitäts- und Wachstumspakt erwies sich als eines der anhaltenden Themen im Vorfeld der Währungsunion. Der Vorschlag des deutschen Finanzministers zielte darauf, das Ungleichgewicht zwischen nationaler Wirtschaftspolitik und europäisierter Währungspolitik abzumildern – ohne die vertraglichen Grundlagen anzutasten. Im Effekt schreibt er die Orientierung an den Konvergenzkriterien über den Eintritt in die dritte Stufe hinaus fort und belegt deren Verfehlung mit automatisch wirksam werdenden Sanktionen.17 Auf dem Gipfel von Amsterdam im Juni 1997 konnte sich der Europäische Rat nach langen Verhandlungen auf folgende Kernpunkte einigen: Die WWU-Teilnehmerstaaten bekennen sich unmissverständlich zu dauerhaft geordneten Staatsfinanzen. Das Haushaltsüberwachungsverfahren und die Verfahren bei übermäßigen Defiziten werden gestrafft. Staaten, deren öffentliches Haushaltsdefizit den Wert von 3 Prozent des BIP übersteigt, müssen – außer in Zeiten starker Rezession oder bei außerordentlichen Ereignissen – innerhalb einer bestimmten Frist Budgetkorrekturen vornehmen. Geschieht dies nicht, wird der Rat »in der Regel« Sanktionen beschließen, zunächst in Form einer unverzinslichen Einlage. Die Sanktionen – mindestens 0,2 Prozent und maximal 0,5 Prozent des BIP – werden nach zwei Jahren in eine Geldbuße umgewandelt, wenn das betreffende Haushaltsdefizit weiter übermäßig bleibt. Insgesamt hat der Europäische Rat damit die Glaubwürdigkeit der Stabilitätsorientierung untermauert – auch wenn von Anfang an angezweifelt wurde, ob die Finanzminister im Ernstfall tatsächlich einen Kollegen am Tisch mit derartigen Sanktionen belegen würden.
  


  2.3 Verschiebungsdebatte und Teilnehmerkreis


  
    Im Vorfeld der Festlegung der WWU-Teilnehmerstaaten kamen – außerhalb der offiziellen Positionen – zunehmende Zweifel auf, dass im Referenzjahr 1997 eine ausreichende Zahl an Mitgliedstaaten die Konvergenzkriterien erfüllen würden. Die Tatsache, dass noch 1996 14 der damals 15 Mitgliedstaaten die Kriterien verfehlten, ließ die Debatte um eine mögliche Verschiebung der WWU nicht verstummen. Entsprechende Dementis verstärkten allenfalls den Eindruck einer großzügigen Interpretation der Aufnahmekriterien;
     durch diese Perzeption und die spürbare Entschlossenheit zum termingerechten Start schien es allerdings auch solchen Staaten möglich, die Kriterien 1997 zu erreichen, die eigentlich als Kandidaten für einen späteren Einstieg in die Währungsunion gehandelt worden waren. Entsprechend intensivierten diese ihre Anstrengungen. Allerdings wurde dabei in mehreren Staaten die Forderung des Maastrichter Vertrages nach dauerhaft sanierten Staatsfinanzen durch Methoden »kreativer Buchführung« unterlaufen, die darauf abzielten, die heiklen Kriterien der Neuverschuldung sowie des Schuldenstandes einmalig im Referenzjahr zu erfüllen.18 In diesem schwierigen Meinungsklima wurden Befürchtungen laut, dass eine Währungsunion, die bereits bei ihrem Start die selbst gesteckten Kriterien nicht erfüllt, auf den Märkten nicht als stabilitätsorientiert bewertet werden würde.
  


  
    Derartige Einschätzungen verstummten erst mit der Übermittlung der statistischen Daten der Mitgliedstaaten im Februar 1998. Überraschend konnten – wie in den vom Europäischen Währungsinstitut sowie der Kommission erstellten Empfehlungen dargelegt – 13 der 15 Mitgliedstaaten als für die WWU tauglich eingestuft werden.19 Demnach konnte der vorher am heftigsten diskutierte Grenzwert von 3 Prozent des BIP für die Neuverschuldung durchweg und glatt von den zukünftigen WWU-Staaten eingehalten werden. Dagegen wurden die Auslegungsspielräume bei der Bewertung des Schuldenstandes in den Berichten erwartungsgemäß genutzt: So verfehlen Belgien und Italien mit jeweils etwa 120 Prozent ihres BIP deutlich den erlaubten Wert von 60 Prozent; sie nähern sich allerdings diesem Wert an. Nach dem Vertragstext, demzufolge die Schuldenquote »erheblich und laufend zurückgegangen« sein und einen Wert in der Nähe des Referenzwertes erreichen muss, hat Deutschland, das sich von der 60-Prozent-Grenze entfernt hat (61,3 Prozent), hingegen das Verschuldungskriterium eigentlich nicht erfüllt. Der Bericht der Kommission hält Deutschland jedoch die vereinigungsbedingten finanziellen Belastungen zugute. Im Bericht des EWI wird auf weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungsbedarf in den meisten Mitgliedstaaten hingewiesen.
  


  
    Nachdem die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament ihre zustimmenden Stellungnahmen abgegeben hatten, 20 schloss sich der Ecofin-Rat in seiner Sitzung vom 1. Mai 1998 diesen Beurteilungen an. Die Finanzminister der elf WWU-Staaten und die Notenbankchefs einigten sich außerdem auf das Verfahren zur Festlegung der unwiderruflichen Umrechnungskurse für den Euro: Demnach wurden die zu dieser Zeit geltenden Leitkurse für die Berechnung der Euro-Kurse verwendet. Das Europäische Parlament befürwortete in seiner Sondertagung am 2. Mai 1998 die Währungsunion mit insgesamt elf Staaten. Am selben Tag trat der Rat in der 
     Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs in Brüssel an, um nach Artikel 121 Absatz 4 EG-Vertrag zu beschließen, welche Staaten die Voraussetzungen für die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion erfüllen. Darin fiel der endgültige Beschluss, dass nach der Gesamtbewertung der Daten Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung der einheitlichen Währung ab Anfang 1999 erfüllt haben. Dänemark und Großbritannien nahmen trotz Erfüllung der Konvergenzkriterien ihre Option wahr, nicht zu diesem Zeitpunkt an der WWU teilzunehmen. In Griechenland und Schweden waren die notwendigen Voraussetzungen noch nicht gegeben; allerdings nimmt Schweden in voller Absicht nicht am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems teil, verfügt tatsächlich aber über einen sanierten Haushalt.
  


  
    Eigentlich als historisches Ereignis gedacht, wurde der Sondergipfel überschattet vom Eindruck politischer Mauschelei. Der Versuch, den vorausgegangenen monatelangen Streit um die symbolträchtige Präsidentschaft der Europäischen Zentralbank zu schlichten, drohte zu scheitern und wurde schließlich nach langen Verhandlungen offenbar mit einem unwürdigen Kompromiss beendet. Während der Maastrichter Vertrag – um politische Einflussnahme zu vermeiden – explizit eine achtjährige Amtszeit des Zentralbankpräsidenten vorsieht, erklärte der Wunschkandidat von 14 Mitgliedstaaten, der Niederländer Wim Duisenberg, kurz vor seiner Ernennung, dass er »freiwillig« nach etwa der Hälfte seiner Amtszeit aus Altersgründen zurücktreten werde. Gerade angesichts des tiefen Misstrauens in manchen Staaten wuchsen dadurch erneut Bedenken, dass die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank von politischem Einfluss in Zukunft unterhöhlt werden könnte.
  


  3. Die Währungsunion in der Testphase


  
    Die fundamentalen Veränderungen seit dem Start der WWU am 1. Januar 1999 haben sich vor allem in den ersten drei Jahren zu einem großen Teil unter der Oberfläche abgespielt. Dass die zuvor eingerichtete Europäische Zentralbank seither die alleinige Kompetenz über die Geldwertstabilität im Euro-Raum hat, dass die bis Anfang 2002 materiell noch vorhandenen nationalen Währungen in den zunächst elf Teilnehmerstaaten nur noch verschiedene Umrechnungsformen des Euro waren, dass darüber hinaus ein im 
     globalen Maßstab bedeutender Währungsraum entstanden ist, konnte angesichts der unauffälligen Normalität dieses Datums fast übersehen werden. Die Debatten um die neue Währung, die zunächst nur als Buchgeld genutzt werden konnte, sind seither unaufgeregter geworden. Zwangsläufig hatte der Zeitraum bis zur Einführung der Noten und Münzen eine besondere Bedeutung als Einübungs-, Etablierungs- und Vertrauensbildungsphase.
  


  
    Ihre erste Erweiterung erfuhr die WWU zwei Jahre nach dem Start, als Griechenland nach sechs Jahren intensiver Sparpolitik zum zwölften Mitglied wurde. Dem Beschluss der Staats- und Regierungschefs im portugiesischen Feira im Sommer 2000 gingen positive Prüfergebnisse der Konvergenzkriterien durch die Europäische Kommission und die EZB voraus. Diesem auch für die EU-Beitrittsstaaten bedeutsamen Ergebnis folgte wenige Monate später die Ablehnung des Beitrittes zur gemeinsamen Währung in einem Referendum in Dänemark. Auch die schwedische Bevölkerung lehnte im September 2003 den Euro in einer Volksabstimmung ab. In Großbritannien dominiert weiterhin eine abwartende Haltung.
  


  
    Das Konzept der Bargeldumstellung ab dem 1. Januar 2002 war bereits 1999 festgelegt worden. Es sah im Gegensatz zu früheren Planungen eine drastische Verkürzung der Übergangszeiten vor. Demnach wurde bereits nach zwei Wochen der überwiegende Teil des Umtausches abgeschlossen; zum 28. Februar 2002 waren dann Euro und Cent die einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel im ganzen Währungsgebiet. Die logistische Dimension dieser Umtauschaktion lässt sich dadurch verdeutlichen, dass insgesamt 14,25 Milliarden Scheine und 50 Milliarden Münzen als Startausstattung in Umlauf zu bringen waren. Obwohl die gute Vorbereitung auf den Euro seit Jahren betont wurde, zeigten sich viele der maßgeblichen Akteure beeindruckt über die geringen Reibungsverluste beim Start des neuen Geldes. In deutlicher Diskrepanz zur symbolischen Bedeutung der materiellen Einführung des Euro standen allerdings die zum Teil unzureichenden Vorbereitungen bei den Wirtschaftsteilnehmern, die mangelnde Nutzung und Akzeptanz des Buchgeldes durch die Verbraucher vor 2002 sowie die in manchen Ländern dürftigen und unterfinanzierten Informationskampagnen.
  


  
    In der bis November 2003 andauernden Ära von Zentralbankpräsident Wim Duisenberg stand vor allem die Arbeit des Europäischen Zentralbanksystems und der EZB permanent auf dem Prüfstand. Vertragsgemäß werden geldpolitische Entscheidungen vom EZB-Rat mit einfacher Mehrheit bestimmt. Dieser setzt sich aus den sechs Mitgliedern des EZB-Direktoriums sowie den Präsidenten der nationalen Zentralbanken zusammen. Nach den Vorgaben der Europäischen Zentralbank ist ihre vordringliche Aufgabe – die Sicherung der Geldwertstabilität – dann erfüllt, wenn die mittelfristige 
     Inflationsrate im Zielband bis 2 Prozent liegt. Im Rahmen einer besonnenen Geldpolitik änderten die Euro-Banker in den ersten fünf Jahren mehrfach die Leitzinsen. Auf eine Zinssenkung zur Abwehr von Deflation im April 1999 folgten nach dem Anziehen der Konjunktur im zweiten Halbjahr 1999 zunächst mehrere vorsichtige Zinserhöhungen und ab 2001 insgesamt sieben Zinssenkungen, die die EZB mit mittelfristig gegebenen Stabilitätsaussichten begründete und die für viele Länder des Währungsraums die niedrigsten Zinsen ihrer Geschichte bedeuteten.21 Im Durchschnitt der ersten fünf Jahre der Währungsunion betrug die Inflationsrate im Euro-Raum 2,0 Prozent, lag also genau auf dem von der EZB angestrebten Stabilitätswert. Der Euro war damit vom Start weg eine stabile Währung.
  


  
    Wohl unvermeidbare Begleiterscheinungen der WWU-Probephase waren verschiedentlich öffentlich geäußerte Ratschläge oder Aufforderungen an die Zentralbank zur Änderung ihrer Zinspolitik. Diese musste jedoch gerade in den ersten Jahren darauf bedacht sein, ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Weiterhin musste der ansonsten sehr souverän agierende Zentralbankpräsident die schmerzliche Erfahrung sammeln, dass die Märkte empfindlich darauf reagieren, wenn Elemente der künftigen geldpolitischen Strategie offen gelegt werden. Schließlich ist die Zentralbank aufgrund ihrer halbherzigen Interventionspolitik in der Startphase in die Kritik geraten.22 Alles in allem kann der Europäischen Zentralbank bisher eine erfolgreiche Erfüllung ihrer Aufgaben bescheinigt werden. Die Euro-Zone verfügt über ein bislang einmaliges Ausmaß an gemeinsamer binnenwirtschaftlicher Geldwertstabilität und auch der seit November 2003 amtierende Zentralbankpräsident Jean-Claude Trichet steht für diese Orientierung.
  


  
    Die Skepsis dem Euro gegenüber ist gleichwohl erhalten geblieben. Vor allem in Deutschland, wo schon vor Einführung des neuen Bargeldes befürchtet worden war, dass diese für Preiserhöhungen genutzt werden könnte, machte sich Unmut über den »Teuro« breit. Auch wenn Statistiker darauf hinwiesen, dass die Lebenshaltungskosten insgesamt sehr stabil waren, wurden einzelne Dienstleistungen deutlich teurer, sodass die »gefühlte Inflation« über der tatsächlichen lag. Der subjektive Eindruck einer schwachen Währung verstärkte sich trotz ihrer eindrucksvollen inneren Stabilität dadurch, dass der Euro zunächst an den Devisenmärkten stark unter Druck kam und vor allem gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor. Er war mit einem Wert von 1,17 US-Dollar gestartet und fiel im Herbst 2000 unter 0,83 US-Dollar. Gründe dafür lagen sowohl im starken konjunkturellen Wachstum in den USA, der Attraktivität der dortigen Devisenmärkte als auch im fehlenden Vertrauen in die materiell noch nicht vorhandene Währung.23 In der öffentlichen Debatte ist die noch im Rahmen üblicher Währungsschwankungen 
     liegende Abwertung des Euro über Gebühr thematisiert worden. Für die EZB hat der schwache Außenwert des Euro zu dem unangenehmen Dilemma geführt, dass sie einerseits durch eine weitere Lockerung der Zinspolitik konjunkturelle Impulse hätte geben können, andererseits damit auch zur weiteren Abwertung des Euro beitragen würde. Insofern war jedes mögliche Verhalten der Euro-Banker angreifbar. Erst im Juli 2002 erreichte der Euro wieder die Dollar-Parität – im Jahr 2003 stieg sein Außenwert gar so an, dass dies als Gefahr für den Export und damit für die weitere konjunkturelle Entwicklung Europas diskutiert wurde. Der Grund für diese Entwicklung lag allerdings weniger in einer wirtschaftlichen Stärke Europas als in der abnehmenden Attraktivität der USA für Kapitalanlagen.24
  


  
    Am nicht vergemeinschafteten, für den Erfolg stabilitätsorientierter Währungspolitik mitentscheidenden Bereich einer möglichst gleich gerichteten Wirtschafts- und Fiskalpolitik sind im Rahmen mehrerer Koordinierungsinstrumente fast alle Akteure der Europapolitik beteiligt. Ziel der Koordinierung der Wirtschaftspolitik ist eine enge Verzahnung, um wirtschaftliche Leistungen der Mitgliedstaaten soweit zu harmonisieren, dass bei Wachstum, Inflation und Arbeitslosigkeit vergleichbare Ergebnisse erzielt werden können. Dazu informiert die Kommission den Rat regelmäßig über wirtschaftliche Entwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten und schlägt Grundzüge der Wirtschaftspolitik vor, die der Rat mit qualifizierter Mehrheit nach Erörterung durch den Europäischen Rat beschließt. Nach dem seit mehreren Jahren durchgeführten multilateralen Uberwachungsverfahren überprüft die Kommission, ob die Haushalte der Mitgliedstaaten den Zielen der Gemeinschaft zuwiderlaufen. Der Rat kann daraufhin Sanktionen aussprechen, etwa eine öffentliche Rüge, aber auch Hilfen, etwa bei nicht selbst verschuldeten Schwierigkeiten, beschließen. Aus programmatisch-strategischer Perspektive schließlich hat der Europäische Rat seine Bemühungen zur Ergänzung und Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koordinierung verstärkt. Im März 2000 haben die Staats- und Regierungschefs ein wirtschafts- und beschäftigungspolitisches Programm verkündet, dessen Fortschritte sie regelmäßig prüfen wollen.
  


  
    Während in diese Verfahren sämtliche EU-Mitgliedstaaten involviert sind, gelten darüber hinaus für die WWU-Teilnehmer die besonders auf Budgetdisziplin abhebenden Regeln des Stabilitätspaktes. Insgesamt ist der Ecofin-Rat das Schlüsselorgan zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Bei Beschlüssen, die die WWU betreffen, stimmen nur die daran teilnehmenden Staaten ab. Zusätzlich versammeln diese sich in der informellen Eurogruppe.25 Die Eurogruppe konnte sich in der Startphase der ersten Jahre als Forum der Finanzminister zur Erörterung und Koordinierung ökonomischer
     Maßnahmen etablieren. Im Vorfeld der Sitzungen des Ecofin-Rates berät die Gruppe über Währungsfragen, Haushaltskoordinierung sowie Strukturreformen in den Mitgliedstaaten. Dank ihres informellen Charakters eignet sie sich darüber hinaus für den Austausch mit der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank26 und wird von allen Beteiligten als nützlich eingeschätzt. Allerdings vermag es die Eurogruppe nicht, finanzpolitische Alleingänge – wie etwa bei der Bekämpfung der Ölpreiskrise geschehen – zu verhindern. Um den diesbezüglichen Gruppendruck zu erhöhen, schlug der belgische Finanzminister im Frühjahr 2000 eine Intensivierung der Zusammenarbeit vor. Demnach sollen die Finanzminister unter anderem ihre Budgets sowie Steuer- und Haushaltsgesetze noch vor der Debatte in den nationalen Parlamenten der Gruppe vorlegen. Aspekte zur Sozial- und Bildungspolitik sollen in die Stabilitätsprogramme einbezogen, die Zusammenarbeit mit der EZB intensiviert werden, und nach außen soll die Gruppe stärker auftreten.27 In der Konsequenz würde die Lücke zwischen national verantworteten Wirtschaftspolitiken und europäischer Geldpolitik durch derartige Maßnahmen geringer werden. Ein wirtschaftspolitisches Pendant »auf gleicher Augenhöhe« zu den Euro-Bankern ergäbe angesichts der faktischen Notwendigkeit abgestimmter Wirtschaftspolitik durchaus Sinn – allerdings ist die auch von Frankreich und der Kommission 2001 neu aufgelegte Debatte um eine irgendwie geartete Form einer europäischen Wirtschaftsregierung stark vorbelastet, da derartige französische Vorstellungen früher auf die Beschränkung der Unabhängigkeit der EZB abzielten.
  


  
    Aus der Perspektive der Ergebnisse dieser Abstimmungsprozesse ist zunächst hervorzuheben, dass sich die öffentlichen Haushaltsdaten in den Mitgliedstaaten in den Jahren 1999 und 2000 weiter verbesserten. Die im Rahmen des Haushaltsüberwachungsverfahrens vorgelegten nationalen Stabilitätsprogramme wurden nicht nur formuliert, sondern auch weitgehend umgesetzt. Es zeigte sich in dieser Phase, dass die institutionalisierten Abstimmungen des Haushaltsüberwachungsverfahrens einerseits einen deutlichen und wirksamen Disziplinierungsdruck auf die nationalen Regierungen ausübten. Andererseits erleichterte diesen der Hinweis auf die europäischen Stabilitätsregelungen die Abwehr nationaler Begehrlichkeiten in den Budgets. Im Februar 2001 hat der Rat an Irland erstmals eine formelle Rüge sowie eine Aufforderung zur Änderung der Wirtschaftspolitik veröffentlicht, weil das Land die Wirtschaft überhitzte und zu hohe Inflationsraten aufwies.28
  


  
    Allerdings kam der Währungsunion in den ersten beiden Jahren wesentlich zu Gute, dass sie unter günstigen konjunkturellen Bedingungen gestartet
     war. Auf diese Weise konnten die Haushaltsziele weitgehend ohne aktive Konsolidierungspolitik erreicht werden. Die EZB hat in diesem Zusammenhang deutlich kritisiert, dass erzielte Überschüsse nicht zum rascheren Schuldenabbau genutzt wurden. Der Wille zum Sparen hat allerdings seit Ende des Jahres 2000 deutlich nachgelassen. Die Konsolidierung der EU-Haushalte kam im Folgejahr erstmals seit 1993 zum Stillstand und verschlechterte sich nach den Planzahlen der EZB sogar wieder leicht. Die Ursache für die Lockerung des Finanzkurses in einigen Ländern waren nach Auffassung der Währungshüter umfangreiche Steuersenkungen sowie eine unzureichende Ausgabenzurückhaltung. Wegen mangelnden Ehrgeizes bei der Haushaltskonsolidierung griff die Europäische Kommission Deutschland, Frankreich, Italien und Portugal wegen der Verfehlung ihrer Stabilitätsprogramme zunächst ungewöhnlich scharf an. Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Wirtschaftslage Mitte 2001 beschloss später der Ecofin-Rat, die Vorgaben der Stabilitätsprogramme mit Spielräumen zu versehen. Unter bestimmten Bedingungen – gemeint sind konjunkturelle Schwierigkeiten – können die zwölf Euro-Staaten demnach ein höheres Haushaltsdefizit ausweisen als zunächst angekündigt. Eine 2002 von der Eurogruppe beschlossene Vereinbarung besagt, dass ein nominales Haushaltsdefizit von über 3 Prozent zulässig ist, wenn das um konjunkturelle Einflüsse bereinigte Staatsdefizit im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent sinkt.
  


  
    Zwar erscheint es nachvollziehbar, die Spielräume des Stabilitätspaktes im Konjunkturtal auszuschöpfen, jedoch hatten die Regierungen bereits beim Start der Währungsunion das Versprechen eines strikten Konsolidierungskurses weit gedehnt. Insofern war der Rückgriff auf Ausnahmeregeln bereits in der ersten Konjunkturflaute sowie die faktisch beschlossene Pause vom Konsolidierungskurs im Jahr 2002 ein fragwürdiges Signal. Mit der schwachen Wirtschaftsentwicklung gerieten die öffentlichen Finanzen in manchen Euro-Ländern unter Druck. Damit einher ging eine wieder belebte Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Stabilitätspaktes und seiner Regeln, in dessen Verlauf eine noch flexiblere Anwendung gefordert wurde und unter anderem Kommissionspräsident Romano Prodi den Pakt als »dumm« bezeichnete.
  


  
    Gegen Portugal, Frankreich und Deutschland leitete der Rat auf Vorschlag der Kommission ab Oktober 2002 Verfahren wegen übermäßiger Haushaltsdefizite ein. Portugal gelang es, sein Defizit zurückzuführen. Deutschland verfehlte das Defizitkriterium des Stabilitätspaktes in den Jahren 2002 und 2003 und stellte auch für 2004 einen Haushalt auf, der nicht konform mit den Vorgaben war. Während Deutschland wenigstens die Bereitschaft zeigte, Haushaltsempfehlungen zu folgen und Maßnahmen zur 
     Korrektur der Budgetdefizite vorzunehmen, schien Frankreich, dass 2004 ebenfalls zum dritten Mal das Defizitkriterium verfehlt, unbeirrt aus der gemeinsamen Stabilitätspolitik auszuscheren. Obwohl der Ecofin-Rat Frankreich für 2003 keine Auflagen machte und für 2004 lediglich eine Rückführung der Verschuldung um 0,5 Prozent verlangte, weigerte sich Frankreich, selbst dieser Empfehlung nachzukommen. Der französische Präsident forderte statt dessen die befristete Aussetzung der Defizitregel, um durch eine expansivere Ausgabenpolitik neue Arbeitsplätze schaffen zu können.
  


  
    In der Folge dieser Situation kam es zu einem dramatischen Showdown. Währungskommissar Pedro Solbes, der als Hüter des Stabilitätspaktes offenbar ein Exempel statuieren wollte, verlangte härtere Sparauflagen für den deutschen und den französischen Haushalt, die beide Staaten als überzogen ablehnten. Nur per Kampfabstimmung gelang es den beiden Defizitsündern im Ecofin-Rat im November 2003, diese Auflagen im Rahmen eines formellen Sanktionsverfahrens, an dessen Ende milliardenschwere Strafzahlungen stehen könnten, auszusetzen. Die Bewertung dieser Entscheidung ist eine Frage der Perspektive: Während die Europäische Kommission und einige Mitgliedstaaten im Haushaltsgebahren Deutschlands und Frankreichs einen klaren Verstoß gegen die getroffenen Stabilitätsvereinbarungen sahen, betonten andere Akteure, dass zusätzliche Sparmaßnahmen der schwachen Wirtschaftsentwicklung geschadet hätten. Da der Pakt nur ungenügend für eine Situation der konjunkturellen Schwäche geeignet und außerdem ein Stabilitäts- und Wachstumspakt sei, könne er entsprechend flexibel ausgelegt werden.
  


  
    Für die Vitalität des Stabilitätspaktes war es ein verheerendes Signal, dass kein Kompromiss erreicht werden konnte. Je nach Standpunkt wird der Pakt seither als »tot«, zu mechanistisch oder zumindest als reformbedürftig bezeichnet. Es war von Anfang an daran gezweifelt worden, ob ein Verfahren, über dessen Ausgang die »Sünder« mitentscheiden können, zur Einhaltung der Stabilitätsdisziplin tatsächlich geeignet ist. Unzweifelhaft haben die Sanktionen des Stabilitätspaktes abschreckend gewirkt, solange sie nicht angewandt werden mussten.29 Frankreich und Deutschland verstanden es aber, durch ihren großen Einfluss das Regelwerk zu unterlaufen. Sie haben dabei nicht nur einige Mitgliedstaaten brüskiert, sondern zudem ignoriert, dass acht der zwölf Euro-Staaten ihre Haushalte sanieren konnten und es eigene Versäumnisse waren, die beide Länder in diese Situation gebracht haben. Die Stabilität des Euro ist durch diesen Vorgang nicht unmittelbar bedroht. Im Falle weiter nachlassender Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten könnte dieser Präzedenzfall jedoch zu verheerenden Folgen für die 
     Glaubwürdigkeit der Wirtschafts- und Währungsunion und für das Vertrauen in eine starke Währung führen. Der Stabilitätspakt selber wurde beschädigt und konnte auch dadurch nicht in seine ursprüngliche Form zurückversetzt werden, dass die Kommission Anfang 2004 die EU-Finanzminister vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt hat30.
  


  4. Perspektiven Europas als Währungsunion


  
    Für die Startphase der Wirtschafts- und Währungsunion lässt sich dennoch eine insgesamt positive Bilanz ziehen. Bereits im Vorfeld hatten die währungspolitischen Anstrengungen in Europa zu einer beachtlichen Stabilitätskultur geführt, die auf den immensen Druck der Maastrichter Beschlüsse zurückgeführt werden kann. Die gemeinsame Währung hat sich in der Folge trotz der Zweifel an der Qualifikation mancher Teilnehmer sowie der stellenweise schwächelnden Haushaltsdisziplin einiger Staaten als geldwertstabil erwiesen. Die Institutionen finden sich zunehmend in ihren Rollen zurecht, und die geldpolitische Strategie der Zentralbank hat sich bewährt. Vergessen werden sollte nicht das Erreichen der nur noch selten thematisierten Grundziele: der Abbau der störenden Wechselkursschwankungen sowie die Kompensierung des Verlustes währungspolitischer Souveränität durch eine auf das gesamte Währungsgebiet zugeschnittene Geldpolitik. Auch die mittel- und langfristigen Zinsen deuten darauf hin, dass die Finanzmärkte auf künftige Währungsstabilität vertrauen.
  


  
    Dem lässt sich gegenüberstellen, dass dem Euro nach wie vor teilweise mit Skepsis begegnet wird. Als Reservewährung konnte sich der Euro bislang nur teilweise etablieren, obwohl rund 50 Staaten mit engen Handelsbeziehungen zur EU ihre Währung bereits am Euro ausrichten.31 Angesichts der Kluft zwischen politischen Eliten und Bürgern beim Zustandekommen der gemeinsamen Währung war auch nicht wirklich damit zu rechnen, dass die europäische Geldpolitik von Beginn an auf einen Sympathiebonus zurückgreifen kann. Wie die Debatte um den Stabilitätspakt unterstreicht, ist Europa mit der Einführung des Euro jedoch keineswegs am Ziel – der Charakter einer stabilen Währung besteht ja gerade darin, dass sie dauerhafte Anstrengungen erfordert. Da eine gemeinsame Währung, die die in Aussicht gestellte Stabilitätsperspektive nicht einhalten kann, die Union desavouieren würde, wird der Euro zum beständigen Prüfstein für deren Gesamterfolg werden. Gerade die Europäische Zentralbank wird aus dieser Perspektive im Alltag wie in eventuellen Krisensituationen weiterhin ihre geldpolitische Glaubwürdigkeit beweisen müssen, um langfristig das Vertrauen in den Euro zu stärken. 
    


  
    Ebenso wichtig wie die gemeinsame Währung selbst ist die künftige Qualität des Zusammenspiels zwischen europäischer Währungspolitik und den in nationaler Regie geführten, europäisch koordinierten Wirtschaftspolitiken. Da die öffentlichen Finanzen noch nicht als dauerhaft gesichert angesehen werden können, hat die WWU mit einer Hypothek begonnen,32 die nur mittelfristig getilgt werden kann. Nicht nur im Falle weiter nachlassender Disziplin würden Probleme entstehen. In einem erweiterten Zusammenhang wird es von zentraler Bedeutung für die Tragfähigkeit der Wirtschafts-und Währungsunion sein, »ob dauerhaft ein hinreichender Konsens über Ziele und Wirkungen der wichtigen makroökonomischen Politikbereiche erzielt werden kann. (...) Die Bewährungsprobe für den Grundkonsens wird kommen, wenn die Euro-Zone von einer ernsten Krise, beispielsweise im Ausmaß der Ölpreisschocks der siebziger Jahre, getroffen werden und in eine schwere Rezession geraten sollte«33. Die faktische Demontage des Sta – bilitätspaktes steht dafür, dass der früher in Regeln gegossene Konsens nicht mehr in allen Punkten besteht. Da die Währungsunion nur funktioniert, wenn jedes Land darauf vertrauen kann, dass alle anderen sich auch in Krisenfällen vernünftig verhalten und die vereinbarten Regeln einhalten, wird es in den kommenden Jahren darauf ankommen, das angeschlagene Regelwerk zu überarbeiten. Ob dies mit dem Beschluss des Frühjahrsgipfels 2005 zur Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts hinreichend gelungen ist, ist fraglich. Ein verbesserter Pakt müsste den Konsolidierungsdruck in Wachstumsphasen erhöhen und mehr Flexibilität in Krisenzeiten bieten. Zudem sollten seine Regeln so formuliert sein, dass sie eine geeignete Rechtsgrundlage für alle Beteiligten bieten. Fragwürdig sind zudem einige Sanktionsinstrumente und die Entscheidungsverfahren. Die Debatte um die »intelligente Präzisierung« des Stabilitätspaktes wird in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.34 Im Effekt ist diese Diskussion eine Variante der bislang zurückgestellten Frage nach der die WWU flankierenden Politischen Union oder nach der Notwendigkeit weiterer Vertiefungsschritte. Tatsächlich sind in der Startphase in diesem Zusammenhang unterschiedliche Aspekte zu beobachten, die sich in den kommenden Jahren zu prägenden Komponenten europäischer Reformpolitik formieren werden:
  


  
    Mit einem globalen Welthandelsanteil von rund 20 Prozent verfügt Europa bei einer Beibehaltung seiner Stabilitätsfortschritte über das Potenzial, den Euro zu einer Weltwährung werden zu lassen. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass die gemeinsame Währung mehr als ein Drittel der Devisenreserven auf sich vereinigen wird. Das alte Ziel der gemeinsamen Währungspolitik, unabhängiger von Fehlentwicklungen in anderen Weltregionen zu sein, kann damit erreicht werden. Mit dem Ausbau seiner wirtschaftlichen
     Kapazität wird Europa aber auch stärkeren Einfluss und mehr Verantwortung in den internationalen Institutionen erhalten, die mit der Stärkung des internationalen Währungssystems beauftragt sind. Im Resultat wird die EU die Globalisierung stärker als bisher mitgestalten können. In einer erweiterten Perspektive ist die Bündelung der Finanzkraft ein grundlegender Anstoß, um Europas Rolle auch als politische Weltmacht künftig stärker zu profilieren.
  


  
    Im Innern erfährt die Politik der Europäischen Union durch den Euro eine stärkere Wahrnehmung – aber selbst eine erfolgreiche Währung kann allein noch keine Identität stiften. Mit dem Voranstellen eines ökonomischen Zieles ist die Währungsunion langjährigen Integrationsprinzipien der EU gefolgt. Zwar wurde die parallele politische Flankierung der Währungsunion verfehlt – insofern wird die Währung ohne Staat unter dem Gesichtspunkt der demokratischen Legitimität des Gesamtgebildes zunächst ein Kuriosum bleiben. Gerade die politischen Auseinandersetzungen um die WWU deuten darauf hin, dass Europa auf Dauer nur dann funktionieren wird, wenn es nicht nur den Interessen der Märkte, sondern auch den Wünschen seiner Bürger gerecht wird. Insofern wird zwar ein dauerhaft stabiler Euro das Vertrauen in Europa steigern können. Aber gleichzeitig wird die von der Währungsunion ausgelöste Dynamik die Politik zu einer Debatte um die grundlegenden Ziele der EU zwingen. Bereits seit einigen Jahren ist an die Stelle der zum Schluss ebenso emotionalisierten wie müßigen Auseinandersetzung über die Vor- und Nachteile der WWU allmählich eine Diskussion über die Perspektiven Europas als Schicksalsgemeinschaft getreten.
  


  
    Auch wenn die Währungsunion zunächst nur wenige konkrete Schritte in Richtung einer Politischen Union zwingend auslöst,35 hat sie dennoch die Materien erhöht, in denen die Mitgliedstaaten enger kooperieren wollen oder müssen, um Reibungsverluste zu vermeiden. Wie weit die steigende und unauflösliche Interdependenz zwischen den Mitgliedstaaten das Konflikt- und Blockadepotenzial der Europapolitik in einem Maß erhöht, für das die derzeitige Union noch nicht gerüstet ist, und wie viel Reformbedarf dabei deutlich wird, werden entscheidende Parameter sein. Ohne geeignete Entscheidungsmechanismen, mehr Demokratie und Transparenz sowie eine gemeinsame Vorstellung von der Gestalt einer europäischen Variante einer sozial flankierten Marktwirtschaft besteht die Gefahr, dass fundamentale Konflikte die Formulierung europäischer Antworten auf die Herausforderungen der Globalisierung erschweren werden.
  


  
    Die Wirtschafts- und Währungsunion ist in ihrer Konstruktion historisch ohne Vorbild. Insofern spricht vieles dafür, dass die Erfahrungen der ersten Jahre zu graduellen Modifikationen führen und das Verhalten und die Rollendefinition
     der Akteure weiter prägen können, um das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen zu effektivieren. Dieser Prozess hat in der ersten Phase der WWU begonnen. Die verschiedenen Initiativen zur Stärkung der Eurogruppe, zur Ergänzung der Stabilitätsprogramme sowie zum verstärkten Dialog der verschiedenen Akteure mit den Euro-Bankern sind plausible Reaktionen auf die bisherigen praktischen Erfahrungen mit der WWU-Konstruktion, welche die Mitgliedstaaten trotz der Beibehaltung nationaler Kompetenzen zu möglichst einheitlichen Prioritäten und konvergentem Handeln in der Wirtschaftspolitik zwingt. Da die Konsultationspflicht bei wirtschaftspolitischen Beschlüssen mit grenzüberschreitenden Folgen in einer Währungsunion an sich eine Selbstverständlichkeit ist, ist die Perspektive einer wie auch immer gearteten Wirtschaftsregierung, unabhängig vom Grad ihrer Institutionalisierung, schlüssig. Gerade die EZB kann Vertrauen und Stabilität nur dann generieren, wenn sie im Einklang mit einer entsprechenden Wirtschaftspolitik agiert – unabhängig, aber nicht einsam.36 Der im Jahr 2003 vorgelegte Konventsntwurf einer europäischen Verfassung sah unter anderem eine Aufwertung der Eurogruppe vor. Im Wesentlichen hielt der Entwurf an den bisherigen Elementen der Währungspolitik fest. Kritisiert wurde er jedoch, weil er den Sonderstatus der Europäischen Zentralbank in Frage stellte, indem er sie als Organ der EU bezeichnete. Darüber hinaus sollte der EU-Zielkatalog künftig ein »ausgewogenes« anstatt wie bisher ein »nichtinflationäres Wachstum« enthalten. Kritiker sahen darin einen Versuch, unterschwellig das vorrangige Ziel der Preisstabilität aufzuweichen. Gerade aus institutioneller Perspektive deuten die Vorstöße verschiedener Akteure darauf hin, dass die Vorrangstellung der Geldwertstabilität sowie einer entpolitisierten Geldpolitik noch nicht zum unbestrittenen Grundkonsens aller Beteiligten geworden ist. In der Regierungskonferenz wurde der Konventsentwurf insoweit überarbeitet, als das Ziel der Preisstabilität in die im Oktober 2004 verabschiedete europäische Verfassung aufgenommen wurde.
  


  
    Angesichts der Erweiterung der Europäischen Union um zehn Staaten am 1. Mai 2004 wurde die bisher nur theoretisch relevante Frage nach den Konsequenzen einer Spaltung des Binnenmarktes in Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer der Währungsunion wieder aktuell. Die Stabilitätsfortschritte in manchen Beitrittsstaaten sind durchaus bemerkenswert – hohe Budgetdefizite und inflationäre Risiken sind jedoch noch nicht verbannt. Für die Wirtschafts- und Währungsunion im engeren Sinne bleiben die Konsequenzen einer Erweiterung jedoch voraussichtlich begrenzt. Das Aufnahmeverfahren sowie die Konvergenzkriterien gelten unverändert – ein EU-Beitritt bedeutet daher nicht den automatischen Beitritt zur WWU. 
     Die neuen Mitgliedstaaten müssen zunächst zwei Jahre lang dem Wechselkursmechanismus angehören, ohne dort Spannungen auszulösen. Daraus ergibt sich als frühester Beitrittszeitpunkt zur Währungsunion Anfang 2007. Eine bis zu diesem Zeitpunkt erarbeitete europäische Stabilitätskultur dürfte danach wohl nicht mehr in Frage gestellt werden. Zudem handelt es sich bei den Neumitgliedern überwiegend um kleinere Staaten, von denen keine allzu gravierenden Stabilitätsgefahren für den Währungsraum ausgehen können. Folgen können jedoch für das finanzielle Solidarverhalten innerhalb der EU entstehen. In einem eng gefassten Zusammenhang betrifft dies neben der allgemeinen Strukturpolitik vor allem die Verteilung der Mittel im Kohäsionsfonds. Weiter gefasst wird die eher auf die zukünftige Gestalt der EU abzielende Frage zu beantworten sein, inwieweit die Wirtschafts- und Währungsunion mittelfristig über ein Finanzausgleichssystem verfügen sollte.
  


  
    Während der Euro die Mitgliedstaaten zu einheitlichen Prioritäten und konvergentem Handeln in der Wirtschaftspolitik zwingt und das Ausmaß seines Erfolges einen dramatischen Einfluss auf die Zustimmung zur Politik der Europäischen Union haben wird, aktualisiert die vollzogene Osterweiterung die Frage nach der künftigen Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Festzustellen ist dabei eine krasse Ambivalenz: Während die Erweiterung der EU auf der einen Seite die schon mit 15 Staaten überforderten Entscheidungsmechanismen sprengen könnte, hat auf der anderen Seite eine deutlich wahrnehmbare Integrationsskepsis in der jüngsten Zeit ambitionierte Vertiefungsvorhaben verhindert – ihren Ausdruck findet dies beispielhaft im Vertrag von Nizza. Insofern ist die vor einigen Jahren begonnene Debatte um die Finalität der Europäischen Union, deren konkretester Niederschlag der EU-Verfassungsvertrag geworden ist, zwar keine direkte Folge der Wirtschafts- und Währungsunion, jedoch tragen deren politische Effekte dazu bei, dass die Auseinandersetzung um die künftige Gestalt der EU und ihre Ziele nicht verstummen wird. Eine europäische Verfassung mit effektiven Entscheidungsstrukturen wäre nicht nur die Erfüllung der alten Forderung nach einer Politischen Union, sondern ein logisches institutionelles Gegenstück zur Währungsintegration. Insofern kann Europas gemeinsame Währung zu Recht als ein Stück »vorweggenommener Endzustand des Integrationsprozesses« 37 bezeichnet werden.
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    Wolfgang Däubler
  


  Die Europäische Union als Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft


  
    Freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften sind das unbestrittene Fundament der Europäischen Gemeinschaft. Politiken, die sie absichern, haben einen guten, Politiken, die sie beschränken, einen eher schweren Stand. Ein wenig kommt dies schon in der allgemein benutzten Terminologie zum Ausdruck: Von Binnenmarkt und Grundfreiheiten oder von der Wirtschafts- und Währungsunion zu sprechen ist eine Selbstverständlichkeit, der Zwillingsbegriff Wirtschafts und Sozialgemeinschaft ist ungewohnt und bewegt sich eher am Rande des Irritierenden.
  


  
    Für einen unbefangenen Leser des EG-Vertrages ist dies an sich überraschend. Sein Artikel 2 nennt an erster Stelle die Aufgabe der Gemeinschaft, »eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens« herbeizuführen, und nennt im Anschluss ein »hohes Beschäftigungsniveau« und ein »hohes Maß an sozialem Schutz«. Es erscheint daher nur konsequent, wenn der Europäische Rat von Nizza im Dezember 2000 die Europäische Sozialagenda ausdrücklich gebilligt hat, wo der Sozialpolitik ein doppelter Zweck beigemessen wurde: Sie soll gleichermaßen die Wettbewerbsfähigkeit stärken wie auch eigene Ziele in Bezug auf den Schutz des Einzelnen, den Abbau von Ungleichheiten und den sozialen Zusammenhalt ermöglichen. Diese Positionsbestimmung verdeckt allerdings ein wenig die Tatsache, dass die »soziale Dimension« erst allmählich zu einem festen Bestandteil der Politik wie der Rechtsetzung der Gemeinschaft wird.
  


  1. Überblick über die bisherige Entwicklung


  
    Wer die sozialpolitischen Aktivitäten der Gemeinschaft in den Jahren 1958 bis 1970 beschreiben will, kommt schnell ans Ziel. Bis auf zwei Verordnungen, welche die Benachteiligung von Wanderarbeitnehmern in der Sozialversicherung ausschließen sollten,1 herrschte fast durchweg Untätigkeit. Der 
     Europäische Sozialfonds verwaltete seine relativ klein dimensionierten Mittel und sah sich 1965 mit der Situation konfrontiert, angesichts schwindender Arbeitslosigkeit nach neuen Betätigungsfeldern suchen zu müssen.
  


  1.1 Die »goldenen Siebziger«


  
    Nach dem Pariser Gipfel der Staats- und Regierungschefs von 1972, auf dem der Ausbau der EWG zur Europäischen Union erstmals beschlossen wurde, änderte sich die Situation grundlegend: Der Rat der Arbeits- und Sozialminister beschloss 1974 ein sozialpolitisches Aktionsprogramm.2 Dort war von umfassender Humanisierung der Arbeitsbedingungen und tief greifender Demokratisierung der Betriebe die Rede. Auf seiner Grundlage wurden zahlreiche Richtlinien erlassen, die bis heute den Kern des EG-Arbeitsrechtes darstellen.3 Dazu gehören:

    
      
        – die Lohngleichheitsrichtlinie vom 10. Februar 1975;
      


      
        – die Gleichbehandlungsrichtlinie vom 9. Februar 1976;
      


      
        – die Richtlinie über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit vom 19. Dezember 1978;
      


      
        – die Richtlinie über Massenentlassungen vom 17. Februar 1975;
      


      
        – die Richtlinie über die Wahrung der Arbeitnehmeransprüche beim Ubergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen vom 14. Februar 1977;
      


      
        – die Insolvenzrichtlinie vom 20. Oktober 1980.
      

    

  


  
    Aus Arbeitnehmersicht lässt sich diese zweite Phase als »goldenes Zeitalter« bezeichnen – auch wenn damals angesichts der sehr viel weiter gehenden Versprechungen im sozialpolitischen Aktionsprogramm eher Enttäuschung vorherrschte.
  


  1.2 Die Stagnation


  
    Mit dem Ende der Siebzigerjahre begann die dritte Phase, in der weitere sozialpolitische Fortschritte völlig ausblieben. Äußerer Anlass war der Regierungswechsel in Großbritannien. Premierministerin Margaret Thatcher präsentierte das radikalste Deregulierungsprogramm des Jahrhunderts. Sie hätte sich selbst völlig unglaubwürdig gemacht, wäre auch nur der kleinste Brüsseler Regulierungsversuch von ihr mitgetragen worden. So scheiterten alle Initiativen der Kommission – etwa über einen Mindestschutz bei Leiharbeit, befristeter Arbeit und Teilzeitarbeit – am britischen Veto. Mehrheitsentscheidungen
     ließ der EWG-Vertrag in seiner damaligen Fassung auf sozialpolitischem Gebiet nicht zu.
  


  1.3 Einheitliche Europäische Akte


  
    Das Weißbuch Binnenmarkt, das der Gemeinschaft insgesamt einen neuen Integrationsschub brachte, klammerte die Sozialpolitik aus. Gleichwohl war es möglich, in die Einheitliche Europäische Akte (EEA) vom 17. Februar 1986 zwei sozialpolitische Bestimmungen aufzunehmen. Der neue Artikel 118 a EWG-Vertrag ermöglichte auf dem Gebiet der »Arbeitsumwelt«, insbesondere im Arbeitsschutz, Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat. Der gleichfalls eingefügte Artikel 118b EWG-Vertrag ermächtigte die Kommission, den sozialen Dialog zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern auf der Ebene der Gemeinschaft zu fördern. Im Übrigen blieb es beim Einstimmigkeitsprinzip, was Artikel 100 a Absatz 2 EWG-Vertrag ausdrücklich bestätigte.
  


  
    Die Stagnation wurde nicht allein mit Hilfe der Artikel 118 a und 118 b überwunden. In den Gewerkschaften wuchs vielmehr das Bewusstsein, Europa nicht mehr weiter ignorieren zu können. Die bisweilen sehr hoch eingeschätzten Risiken des Binnenmarktes führten zu deutlichen Forderungen nach sozialpolitischen Korrekturen. Dies blieb nicht ohne Wirkung auf den Gemeinschaftsgesetzgeber. Man kann insoweit von einer vierten Etappe sprechen, die durch »kleine Schritte« gekennzeichnet war und die bis zum In-Kraft-Treten des Maastrichter Vertrages im Jahre 1993 andauerte. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Forderung nach einem europaweit geltenden »sozialen Sockel« oder – davon nicht immer deutlich geschieden – der Garantie sozialer Grundrechte in der EG. Die Resultate blieben gleichwohl hinter den Erwartungen zurück.
  


  
    
      – Die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer vom Dezember 19894 wurde nur von elf der (damals) zwölf Mitgliedstaaten getragen und enthielt lediglich eine politische Deklaration, keine rechtlich verbindlichen Regeln. Gleichwohl hat sie erhebliche Bedeutung im politischen Diskurs erlangt; faktisch lieferte sie eine wichtige Legitimationsbasis für weitere Initiativen.
    


    
      – Die Rahmenrichtlinie zum Arbeitsschutz vom 29. Juni 19895 sah neue Formen des Gesundheitsschutzes vor, die über das nationale Recht verschiedener Mitgliedstaaten hinausgingen. Die Umsetzung durch das deutsche Arbeitsschutzgesetz hat der nationalen Diskussion neue Impulse verliehen.6 
      


    
      – Die Nachweisrichtlinie vom 14. Oktober 19917 verpflichtet den Arbeitgeber, spätestens zwei Monate nach Arbeitsantritt eines Arbeitnehmers dessen wesentliche Arbeitsbedingungen schriftlich zu bestätigen. Ihre Umsetzung durch das deutsche Nachweisgesetz hat die Rechtsstellung des einzelnen Arbeitnehmers noch nicht wesentlich verbessert, da eine höchstrichterliche Klärung der Konsequenzen fehlt, die eine unterbliebene schriftliche Dokumentation hat.
    


    
      – Die Arbeitszeitrichtlinie vom 23. November 19938 enthält zwar nur Minimalstandards, doch werden sie auch in einem Land wie der Bundesrepublik bisweilen unterschritten.
    


    
      – Im Zusammenhang mit der Realisierung des Binnenmarktprogramms wurde der Sozialfonds reformiert, mit den anderen Fonds besser verzahnt und mit deutlich mehr Mitteln ausgestattet.
    

  


  1.4 Maastrichter Abkommen über Sozialpolitik


  
    Mit dem In-Kraft-Treten des Maastrichter Vertrages über die Europäische Union am 1. November 1993 veränderten sich die Spielregeln im Bereich der Sozialpolitik erneut. Auf der einen Seite verlangte das Subsidiaritätsprinzip, dass die Gemeinschaft nur dort eingreift, wo weder die Mitgliedstaaten noch die Sozialpartner eine adäquate Lösung zustande bringen können. Auf der anderen Seite sah das dem Vertrag beigefügte Maastrichter Abkommen über die Sozialpolitik vor, dass die Mitgliedstaaten unter Ausklammerung von Großbritannien auf fast allen Gebieten des Arbeits- und Sozialrechtes einstimmig oder mit Mehrheit Richtlinien erlassen konnten. Außerdem wurde als neue Form der Rechtsetzung die Sozialpartnereinigung geschaffen, die auf Antrag in einem verkürzten Verfahren ohne Einschaltung des Europäischen Parlamentes in Gemeinschaftsrecht transformiert werden kann.
  


  
    Wichtigstes Resultat dieser fünften Phase war die Richtlinie über Europäische Betriebsräte vom 22. September 1994.9 Sie schafft einen Rahmen, wie Information und Konsultation der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit tätigen Konzernen und Unternehmen realisiert werden sollen. Der soziale Dialog führte zu einer Vereinbarung über Teilzeit, die dann durch Kommission und Rat in Richtlinienform gegossen wurde. 10 Auf traditionellem Weg (also im Europa der Zwölf) wurde die Entsenderichtlinie vom 16. Dezember 199611 beschlossen, die bestimmte sozialpolitische Mindeststandards auch dann für zwingend erklärt, wenn Arbeitnehmer aus einem der anderen Mitgliedstaaten (oder aus einem Drittland) abgeordnet und nach den dort 
     üblichen Bedingungen bezahlt werden. Zu den Mindeststandards gehören in der Bauwirtschaft auch die für allgemein verbindlich erklärten Tarifverträge. 12
  


  1.5 Rechtsprechung des EuGH


  
    Das Europäische Arbeits- und Sozialrecht – und damit der zentrale Teil der Sozialpolitik – wäre unvollständig erfasst, würde man nur die erlassenen Normen aufzählen. Ähnlich wie im nationalen Bereich existiert auch in der EG ein beträchtliches Maß an Richterrecht. Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sind zwar keine Rechtsquellen im eigentlichen Sinne, gehen ihrer Wirkung nach jedoch bisweilen eher noch weiter, da sie direkt auf konkrete Konflikte »durchschlagen«: Wenn etwa der EuGH entscheidet, die Höchstarbeitszeit von 48 Stunden wöchentlich umfasse nach der Arbeitszeitrichtlinie auch den Bereitschaftsdienst, so hat dies für die Gestaltung der Arbeitszeit beispielsweise in Krankenhäusern ganz gravierende Konsequenzen. Anders als bei Richtlinien bedarf es keines nationalen Umsetzungsaktes mehr.
  


  
    Die Rechtsprechung des EuGH lässt sich anders als die Aktivitäten von Kommission und Rat nicht in unterschiedliche Phasen einteilen. Von den Jahren 1958 bis 1970 abgesehen, als auch vom Luxemburger Gerichtshof wenig Neues zu vermelden war, hat der EuGH kontinuierlich einen integrationsfreundlichen Standpunkt eingenommen, den er im Wesentlichen auch auf anderen Gebieten des Gemeinschaftsrechtes zugrunde gelegt hat. Dies bedeutet insbesondere, dass er den Kompetenzen der Gemeinschaftsorgane eine eher weite Auslegung gab, was das deutsche Bundesverfassungsgericht in seiner Maastricht-Entscheidung zu einer deutlichen Kritik veranlasste.13
  


  1.6 Tarifverträge


  
    Der autonome Teil des Arbeitsrechtes ist auf der EG-Ebene deutlich unterentwickelt: Anders als im nationalen Recht spielen Kollektivverträge zwischen den Tarifpartnern auf europäischer Ebene eine höchst marginale Rolle. Als »Tarifverträge« mit einheitlicher normativer Wirkung für einzelne Arbeitsverhältnisse sind sie nicht existent.14 Die Vereinbarungen im so genannten sozialen Dialog haben als solche im Regelfall keinerlei rechtliche Verbindlichkeit. Lediglich im Rahmen der Schaffung europäischer Betriebsräte
     sind in gewissem Umfang grenzüberschreitende Kollektivverträge möglich. Inwieweit die Sozialpartner im Wege des Lobbyismus den Erlass von Richtlinien und anderen Rechtsnormen beeinflussen, entzieht sich exakter Erfassung.
  


  1.7 Koordinierung nationaler Rechte


  
    Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich des EG-Arbeits- und Sozialrechtes liegt in der Koordinierung der nationalen Politiken: Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer wie der grenzüberschreitende Wirtschaftsverkehr führen dazu, dass man möglichst einheitlich festlegen muss, welche Rechtsordnung wann eingreift. Das Römische Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19. Juni 198015 enthält in Artikel 6 deshalb eine arbeitsrechtliche Kollisionsnorm, wonach grundsätzlich das Recht des Arbeitsortes gilt. Einen ähnlichen Grundgedanken enthält das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen, das unter anderem die gerichtliche Zuständigkeit bei Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen mit Auslandsbezug regelt. Am bedeutsamsten ist die Koordinierung im Rahmen der Sozialleistungssysteme, insbesonders der Sozialversicherung; die Ausführungsverordnung zu Artikel 42 EG-Vertrag soll dafür sorgen, dass die in verschiedenen Mitgliedstaaten verbrachten Zeiten addiert werden. Nach der – durchaus nicht von allen gebilligten – Rechtsprechung des EuGH spielt es bei Familienleistungen wie dem Kindergeld grundsätzlich keine Rolle, in welchem Mitgliedstaat sich die Familienangehörigen befinden. Inhaltliche Angleichungen der Sozialversicherungssysteme sind bislang nicht in Angriff genommen worden.16
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Amsterdam und Nizza


  
    Der am 1. Mai 1999 in Kraft getretene Vertrag von Amsterdam hat der Sozialpolitik dadurch einen gewissen Auftrieb verschafft, dass die Vorschriften des Maastrichter Protokolls in den Vertrag integriert wurden; die Sonderrolle Großbritanniens ist damit beendet. Zum Zweiten wurde erstmalig in Form der Artikel 125 bis 130 EG-Vertrag ein Kapitel über Beschäftigung in den Vertrag aufgenommen, das allerdings nur zur Koordination der einzelstaatlichen
     Politiken ermächtigt. Daneben ist Artikel 13 EG-Vertrag zu nennen, der Antidiskriminierungsmaßnahmen auch in Bezug auf das Arbeitsleben ermöglicht.
  


  
    Die neuen Rechtsgrundlagen wurden genutzt. Aufgrund einer Einigung der europäischen Sozialpartner wurde die Richtlinie über befristete Arbeitsverhältnisse erlassen,17 deren wichtigste Bedeutung für das deutsche Recht darin liegt, dass nunmehr befristet Beschäftigte nicht mehr schlechter als unbefristet Beschäftigte behandelt werden dürfen.
  


  
    Von der Ermächtigung des Artikel 13 EG-Vertrag wurde umfassend Gebrauch gemacht. Die Richtlinie »zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft«18 und die Richtlinie vom 27. November 2000 »zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf«19 verbieten unter anderem jede Schlechterstellung wegen sexueller Orientierung und insbesondere wegen des Alters. Ausgeschlossen ist dabei nicht nur jede unmittelbare, sondern grundsätzlich auch jede mittelbare Diskriminierung wegen der »verpönten« Eigenschaften. Ob nach Umsetzung der Richtlinien im Jahre 2003 Rechte noch von der Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängig gemacht werden dürfen, erscheint höchst zweifelhaft; ein wesentliches Element der deutschen Arbeitsrechtsordnung wäre damit beseitigt. Aufgrund der Ermächtigungen im beschäftigungspolitischen Kapitel verabschiedete der Rat zuletzt am 19. Januar 2001 »Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Jahre 2001« sowie die dazugehörigen Empfehlungen.20
  


  
    Der Vertrag von Nizza brachte als solcher keine substanziellen Änderungen in den sozialpolitischen Vorgaben; der Anwendungsbereich des Mehrheitsprinzips wurde geringfügig erweitert.21 Gleichzeitig wurde eine Einigung darüber erzielt, ob und in welchem Umfang einzelne nationale Modelle der Unternehmensmitbestimmung bei der Bildung einer Europäischen Aktiengesellschaft erhalten bleiben.
  


  
    Als Deklaration wurde in Nizza die »Charta der Grundrechte der Europäischen Union« verabschiedet, die im Verfassungsprozess als Teil II in den Verfassungsvertrag aufgenommen wurde. Auf der einen Seite anerkennt sie in Artikel 16 ausdrücklich die »unternehmerische Freiheit« sowie das Eigentumsrecht, wobei das geistige Eigentum besondere Hervorhebung erfährt. Auf der anderen Seite enthält der Abschnitt »Solidarität« in den Artikeln 27 bis 32 wesentliche arbeitsrechtliche Grundsätze, die einer Verabsolutierung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit entgegenwirken. Jeder Arbeitnehmer soll danach Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung haben; jeder kann einen unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst in 
     Anspruch nehmen. Die Arbeitsbedingungen müssen »gesund, sicher und würdig« sein, was dem Richter viele Spielräume eröffnet.
  


  
    Tarifautonomie und Streik sind in Artikel 28 im Anschluss an Artikel 6 Ziffer 4 der Europäischen Sozialcharta geregelt. Gegenüber dem deutschen kollektiven Arbeitsrecht werden völlig neue Töne angeschlagen: Das Verhandlungs- wie das Streikrecht steht »den Arbeitnehmern« bzw. »den Arbeitgebern«, nicht allein den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zu. »Kollektive Maßnahmen« sind nicht nur bei Tarifverhandlungen, sondern bei allen »Interessenkonflikten« zulässig. Insoweit hat sich die in den romanischen Ländern bestehende Konzeption durchgesetzt, wonach das Streikrecht ein Menschenrecht und nicht nur ein Anhängsel der Tarifautonomie ist.
  


  
    Artikel 34 garantiert den Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit, ohne über deren Umfang oder ihre institutionelle Absicherung etwas zu sagen. Außerdem werden »das Recht auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung« garantiert. Die ärztliche Versorgung ist »nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten« gewährleistet.
  


  
    Aller Voraussicht nach wird der EuGH die Charta irgendwann als Ausdruck der gemeinsamen Rechtsüberzeugung der Mitgliedstaaten behandeln und so zum Bestandteil des primären Gemeinschaftsrechtes machen. Dies bedeutet, dass innerhalb des Anwendungsbereiches des Gemeinschaftsrechtes anders geartete Regeln als in vielen Mitgliedstaaten gelten. Über die praktischen Auswirkungen kann derzeit noch keine sichere Aussage gemacht werden. Immerhin ist denkbar, dass beispielsweise Demonstrationsstreiks, die sich gegen die Politik von Gemeinschaftsorganen richten, rechtliche Anerkennung finden.22 Entscheidend wird die Frage sein, wie im Kollisionsfall das Verhältnis zwischen den überkommenen Grundfreiheiten des EG-Vertrages und den Grundrechten zu bestimmen ist.
  


  2.2 Ein europäischer Sozialstaat?


  
    Richtlinien, EuGH-Entscheidungen und Aktionsprogramme sowie die Grundrechtecharta könnten den Eindruck erwecken, die Aktivitäten der Gemeinschaft hätten sich auf den Gesamtbereich der abhängigen Arbeit und sozialer Mangellagen erstreckt. Die Länge der Liste suggeriert Flächendeckung. In Wirklichkeit werden mindestens 95 Prozent aller Fragen des Arbeits- und Sozialrechtes weiter auf rein nationaler Grundlage entschieden. Ob es sich um das Fragerecht des Arbeitgebers bei der Einstellung, um 
     Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis, um Kranken- und Unfallversicherung oder um Kündigungsschutz samt Aufhebungsvertrag handelt – überall ist die Bezugsgröße allein das nationale Recht. Erst recht gilt dies für die Stellung der Gewerkschaften, für den Abschluss von Tarifverträgen und den Arbeitskampf sowie die Betriebsverfassung und Unternehmensmitbestimmung. Das EG-Arbeits- und -Sozialrecht deckt nur einige kleine Segmente ab. Daran wird sich auch durch die Grundrechtecharta nichts ändern. Ähnlich verhält es sich mit dem finanziellen Aufwand für Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit; der Schwerpunkt liegt auch hier beim Nationalstaat, nicht bei den Brüsseler Instanzen.
  


  
    Auch die vom Gemeinschaftsrecht durchdrungenen Segmente wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau am Arbeitsplatz sind keineswegs »rein europäisch«. Auch wenn die Interpretationshoheit beim EuGH liegt, die Umsetzung der Normen erfolgt im Rahmen spezifischer nationaler Rechtskulturen. Dies bedeutet, dass im Extremfall eine Bestimmung im Land A das Verhalten aller Beteiligten determiniert, während dieselbe Bestimmung im Land B nur eine Buchstabenexistenz besitzt, weil Konflikte dort üblicherweise nicht auf dem Rechtsweg gelöst werden. Unterschiede können sich auch dadurch ergeben, dass gemeinschaftsrechtliche Normen im jeweiligen nationalen Kontext einen sehr unterschiedlichen Anwendungsbereich haben. So spielt etwa die Teilzeitarbeit – in Deutschland Paradestück einer von Europa initiierten Gleichberechtigungspolitik – in Griechenland nur eine vergleichsweise geringe Rolle. Die dortigen Formen diskriminierter Frauenarbeit (etwa die Tätigkeit als mithelfende Familienangehörige in der Landwirtschaft) werden vom EG-Recht dagegen überhaupt nicht erfasst.23
  


  
    Das EG-Arbeitsrecht hat nicht nur fragmentarischen Charakter, es weist auch inhaltlich einige Besonderheiten auf. Sein Schwerpunkt liegt einmal auf Gleichheitsrechten. Wanderarbeitnehmer und einheimische Arbeitskräfte, Männer und Frauen sowie Personen unterschiedlicher Rassen werden gleich behandelt. Dies sagt nichts darüber aus, wie hoch das Schutzniveau insgesamt beschaffen ist. Die Gleichheit ist auch dann gewahrt, wenn eine Anpassung an das Niveau der schlechter gestellten Gruppe erfolgt. Dies ist zwar bisher im europäischen Kontext nicht praktiziert worden, doch mag es beispielsweise bei freiwilligen Sozialleistungen des Arbeitgebers nahe liegen, durch Anstreben eines mittleren Niveaus zumindest auf längere Sicht eine kostenneutrale Umsetzung des Gleichheitssatzes zu erreichen. Auch die Wahrung erworbener Rechte im Falle des Überganges von Betrieben und Betriebsteilen ist in diesem Sinne eine Gleichheitsnorm, die nichts darüber aussagt, wie der vorher bestehende Schutz beschaffen war.
  


  
    Neben den Gleichheitsrechten kennt das EG-Arbeitsrecht eine Reihe von Verfahrensvorschriften, die der Arbeitgeber zu beachten hat. So muss er zum Beispiel vor Massenentlassungen die Arbeitnehmervertretung konsultieren. Die Richtlinie über Europäische Betriebsräte hat gleichfalls nur Information und Anhörung zum Ziel. Die Entscheidungskompetenz des Arbeitgebers wird in keiner Weise angetastet. Es hängt allein von seiner Einschätzung ab, welchen Stellenwert er dem Votum der Arbeitnehmervertreter beimessen will.
  


  
    Anders als etwa in den romanischen Ländern wird die Konsultation auch nicht durch eine als selbstverständlich vorausgesetzte Arbeitskampfgarantie ergänzt: Ein französischer oder ein spanischer Arbeitgeber, der die Wünsche und Vorstellungen der betrieblichen Interessenvertretung in den Wind schlägt, riskiert dort gegebenenfalls eine (legale) spontane Arbeitsniederlegung; ob dasselbe dem Europäischen Betriebsrat in Zukunft auf der Grundlage von Artikel 28 der Grundrechtecharta möglich ist, sei dahingestellt; bislang ist Derartiges ausgeschlossen.
  


  
    Substanzielle Standards sind die Ausnahme. Sie sind entweder – wie in der Arbeitszeitrichtlinie – auf einem relativ niedrigen Niveau angesiedelt oder finden sich im Arbeitsschutzrecht, wo alles anders zu sein scheint: Dort hat die Gemeinschaft, gestützt auf Artikel 138 EG-Vertrag, die Rolle eines Vorreiters der Entwicklung übernommen. Auch in diesem Sektor dominieren jedoch die Verfahrensvorschriften.24
  


  2.3 Nützliche Ergänzung der nationalen Sozialpolitik?


  
    Die relativ bescheidene Bilanz einer mehr als 40 jährigen Entwicklung der Gemeinschaft wird dann keine Beunruhigung auslösen, wenn man die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten gewissermaßen in die Zukunft hinein linear fortschreiben kann: »Europa« bringt dann eben nur in einigen Bereichen einen (Zusatz-) Nutzen. Eine solche Sicht der Dinge verkennt jedoch, dass die nationalen Gestaltungsspielräume zurückgehen, dass sozialstaatliche Interventionen an rechtliche wie an faktische Grenzen stoßen, die immer fühlbarer werden. Konkret lautet die hier vertretene These: Ihrer strukturellen Schwächen wegen ist die soziale Dimension bislang nicht in der Lage, die auf der Ebene des Nationalstaates eintretenden sozialpolitischen Autonomieverluste zu kompensieren.
  


  
    Nach den Verfassungsordnungen der Mitgliedstaaten sind dem Gesetzgeber marktkorrigierende Interventionen jederzeit möglich. Dies kommt üblicherweise in der Garantie sozialer Grundrechte wie dem Recht auf Arbeit,
     dem Recht auf Gesundheit, dem Recht auf Wohnung usw. zum Ausdruck. Im Grundgesetz hat man darauf verzichtet, doch ist dieses nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes »wirtschaftspolitisch neutral« 25, lässt also dem Gesetzgeber freie Hand.
  


  
    Auf europäischer Ebene sind die Karten anders gemischt.26 Dabei spielt es keine entscheidende Rolle, dass Sozialleistungen wegen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und des allgemeinen Diskriminierungsverbotes nach Artikel 12 EG-Vertrag auch an Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten erbracht werden müssen, was im konkreten Fall zu einem »Export« führen kann. Viel wichtiger ist, dass Eingriffe in die Warenverkehrsfreiheit nur aus den spezifischen Gründen des Artikels 30 EG-Vertrag zulässig sind; Umverteilungsziele, Beseitigung sozialer Nachteile oder schlichte Erwägungen sozialer Gerechtigkeit sind dort nicht erwähnt. Dass der freie Markt zur Regel und eine Korrektur zur begründungsbedürftigen Ausnahme wird, unterstreicht Artikel 98 Satz 2 EG-Vertrag, wonach Mitgliedstaaten und Gemeinschaft ihre Wirtschaftspolitik »im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb« gestalten. Ergänzt wird diese wirtschaftsverfassungsrechtliche Grundentscheidung durch das Verbot staatlicher Subventionen nach Artikel 87 ff. EG-Vertrag. Wie weit dieses gerade in den hier interessierenden Bereich hineinreicht, macht die Tatsache deutlich, dass die Kommission sowohl den Einstellungszuschuss bei Neugründungen wie die Beschäftigungsförderung Ost in Form des Lohnkostenzuschusses für die Einstellung von maximal zehn Arbeitslosen als genehmigungspflichtige Beihilfe ansieht und gegen das Votum von Sozialpartnern und Bundesregierung selbst entscheidet, ob sie eine Ausnahmebewilligung gewähren will. Nur die Grundrechtecharta könnte diese »Schlagseite« mit Rücksicht auf ihre größere »paritätische« Struktur an sich ausgleichen, doch haben sich ihre Verfasser nicht mit der Frage befasst, ob im Konfliktfall die Grundfreiheiten zurücktreten müssen.27
  


  
    Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Mitgliedstaaten sind zwar weitestgehend Herren ihres Arbeits- und Sozialrechtes geblieben, doch haben sie angesichts der Stabilitätsvorgaben der Währungsunion nur noch geringere Möglichkeiten, neue Arbeitsplätze zu schaffen oder die Sozialversicherungssysteme besser zu dotieren. Die Vorstellung, Brüssel brächte zusätzlichen politischen Rückenwind, erweist sich daher als falsch und höchst gefährlich: Die Frage muss lauten, ob in Zukunft eine veränderte soziale Dimension eine effektive Kompensation für nationalstaatliche Verluste bringen kann. Zumindest muss die Gemeinschaft die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, wieder die ihnen angemessen erscheinende Sozialpolitik betreiben zu können.
  


  3. Perspektiven


  3.1 Regulation als einzige Form der Sozialpolitik?


  
    Die oben getroffene Feststellung, dass sich das europäische Arbeits- und Sozialrecht im Wesentlichen auf Gleichheit, Verfahren und Koordination beschränkt, aber keine substanziellen Standards bietet, wird durch die politikwissenschaftliche Analyse bestätigt, die in einer sozialregulativen Politik die einzige Handlungsoption der Gemeinschaft sieht.28 Dies hängt damit zusammen, dass die Gemeinschaft nicht nur die marktkorrigierenden Initiativen beschränkt. Vielmehr ist sie selbst auch an die Prinzipien einer offenen Marktwirtschaft gebunden.
  


  
    Auf der einen Seite sind zwar die Spielräume größer als im Nationalstaat, da die EG Subventionen zulassen und die Währungspolitik wie die Strukturfonds in Zukunft so handhaben kann, dass Beschäftigungsprogramme in weiterem Umfang als bisher zulässig werden. Einem Überschreiten des traditionellen Rahmens stehen auf der anderen Seite jedoch zwei wesentliche Hindernisse entgegen. Zum einen wird die Preisgabe sozialpolitischer Kompetenzen derzeit bei den Mitgliedstaaten noch als gravierender Souveränitätsverlust empfunden; dass dieses »Reservat« traditioneller Nationalstaatlichkeit von der schleichenden Austrocknung bedroht ist, scheint sich noch nicht bis zu den Entscheidungsträgern herumgesprochen zu haben. Zum Zweiten ist zwar seit Maastricht das Einstimmigkeitsprinzip in wesentlichen Teilen durchbrochen, doch bleibt die Schwierigkeit, im Rat zahlreiche divergierende Interessen zu vereinen. Während sich Warenverkehrsfreiheit, Subventionsverbot und Beachtung der Konvergenzkriterien quasi-automatisch durchsetzen, ist die Korrektur des Marktes Ergebnis eines komplexen Abstimmungsprozesses. Dieser leidet weniger an der Zahl der Beteiligten als an ihren unterschiedlichen Interessen: Länder mit relativ geringen sozialen Standards sind objektiv nicht an deren Erhöhung interessiert. Ökonomisch würden sie einen komparativen Kostenvorteil verlieren, was bei Anpassung an den Stand der »fortgeschrittensten« Länder bis zum Wegfall der Wettbewerbsfähigkeit führen könnte. Am deutlichsten wird dies bei der Lohnhöhe: Würde man die deutsche »Wuchergrenze«, die bei zwei Dritteln der hier bezahlten Tariflöhne liegt, ohne jede Veränderung nach Portugal oder Griechenland übertragen, hätte dies dort in etwa eine Verdoppelung der bisher bezahlten Vergütungen zur Folge. Auch an eine Absenkung der hohen Standards oder an eine Harmonisierung auf mittlerer Ebene ist nicht zu denken, da Derartiges in den reicheren Ländern erhebliche politische Widerstände auslösen würde. Können diese Restriktionen durchbrochen werden?
  


  3.2 Handlungszwänge der Gemeinschaft


  
    Niemand vermag einigermaßen verlässlich vorauszusagen, ob irgendwann eine Grenze für den Abbau sozialstaatlicher Leistungen erreicht ist, welche die Massenloyalität der Bevölkerung infrage stellt. Nicht auszuschließen ist eine Entwicklung wie in den USA, wo sich die Ausgrenzung eines Teiles der Bevölkerung bereits am Erscheinungsbild vieler Städte bemerkbar macht. Möglich ist aber auch, dass sich die seit 1997 im Amt befindlichen neuen Regierungen auf eine andere Politik verständigen. Ansätze in dieser Richtung sind vorhanden. Dabei geht es nicht allein um die Einlösung politischer Versprechen, sondern auch um die Gemeinschaft selbst: Je mehr die Kompetenzen bei ihr liegen, umso stärker wird sich auch der Druck der »Verlierer« gegen sie selbst richten. Angesichts ihrer schwachen Legitimationsbasis, die durch die mangelnde Transparenz der Entscheidungsprozesse und das Fehlen einer funktionierenden europäischen Öffentlichkeit noch verstärkt wird,29 kann dieses zu höchst gefährlichen Entwicklungen führen, ja die Existenz der Gemeinschaft insgesamt infrage stellen.
  


  
    Die Situation der europäischen Institutionen wird dadurch nicht einfacher, dass sich im Zeitalter der Globalisierung die Vorteile des Binnenmarktes relativieren. Die Vorstellung, man könne erst hier Innovationen erproben, um dann auf den Weltmarkt zu gehen, erweist sich angesichts kurzer Produktzyklen und der Präsenz der Konkurrenten auf dem europäischen Markt immer mehr als Illusion. Auch das Verhalten der Gemeinschaftsorgane unterliegt der Beurteilung durch die Geld- und Kapitalmärkte – ein falscher Schritt kann verheerende wirtschaftliche Folgen haben.30 Die Angst vor dem Wähler ist zu einer sekundären Größe geworden. Handlungsrestriktionen dieser Art können es nahe legen, den Erwartungen dadurch die Spitze zu brechen, dass man die Mitgliedstaaten in ihrer sozialpolitischen Kompetenz bestätigt und diese von der Gemeinschaft her unterstützt. Das Stichwort von der »offenen Koordinierung« dürfte in diese Richtung weisen.
  


  3.3 Handlungsfähige Interessenvertretungen


  
    So notwendig weitere Aktivitäten der Gemeinschaft auf sozialpolitischem Feld sind, so wenig kann man sich darauf verlassen, dass Europäische Kommission und Rat der EU dies rechtzeitig erkennen und auch in der Lage sind, entsprechend ihrer Erkenntnis zu handeln. So lange die Gefährdung der Gemeinschaft nicht noch augenfälliger als in der Gegenwart ist, spielt 
     dieser Gedanke im Entscheidungsverhalten der Organe nicht unbedingt eine dominierende Rolle. Viel wichtiger ist in der Praxis die Fähigkeit einzelner Gruppen, sich deutlich zu artikulieren und gegebenenfalls Druck im nationalen wie im europäischen Kontext auszuüben.
  


  
    Für Arbeitnehmer, Arbeitslose und andere sozial Benachteiligte bedeutet dies, dass sie nicht allein auf die bessere Einsicht der Entscheidungsträger setzen dürfen. Vielmehr müssen sie selbst handlungsfähig werden, indem sie sich organisieren und Forderungen entwickeln, die sie mit den in einer demokratischen Gesellschaft anerkannten Mitteln durchzusetzen versuchen. Auch ein solches Stück »Selbsthilfe« gehört zur sozialen Dimension, obwohl Derartiges bislang nur im Wirtschafts- und Sozialausschuss und im Rahmen des sozialen Dialoges eine vielfach gebrochene Widerspiegelung erfahren hat. Dabei sollte man realistischer Weise nicht auf die Schaffung europäischer Mitgliederverbände setzen, sondern eine grenzüberschreitende Koordination der wichtigsten Aktivitäten in den Mittelpunkt stellen. Warum sollen beispielsweise entsprechende Tarifverhandlungen in der Bau- oder der Druckbranche nicht möglich sein?
  


  
    Teilt man diesen Ansatz, so erhöhen sich die Chancen, die Gemeinschaft zu verstärkter sozialer Intervention zu veranlassen. Das bedeutet nicht, dass diese unter Missachtung des Subsidiaritätsprinzips nun mehr Stück für Stück das Arbeits- und Sozialrecht europäisieren sollte – was schon aus anderen Gründen nicht funktionieren kann. Möglich und erforderlich ist vielmehr eine selektive Intervention dort, wo sie am notwendigsten ist. Dabei könnte man sich zwei Schwerpunkte vorstellen:

    
      
        – Sozialen Fortschritt zu initiieren ist dort am wichtigsten, wo es bisher nur sehr wenig zu verteilen gab. Die gezielte Förderung ärmerer Regionen und die Kontrolle darüber, dass die EG-Mittel auch effektiv zur Schaffung von Arbeitsplätzen oder zur Verbesserung der Lage einzelner sozial schwacher Personen verwendet werden, wären die wichtigsten Umsetzungsschritte.
      


      
        – Zum Zweiten könnte man daran denken, den rechtlichen Rahmen für die grenzüberschreitende Interessenvertretung zu verbessern. Europäische Betriebsräte sollten nicht nur Konsultations-, sondern auch Verhandlungsrechte erhalten. Weiter wäre ein »Angebot« des Inhaltes zu machen, wonach sich die Tarifparteien einer europäischen Form bedienen können. Ein solches europäisches Tarifvertragsstatut müsste optional sein und würde – gewissermaßen in Entsprechung zur Europäischen Aktiengesellschaft – die Möglichkeit eröffnen, grenzüberschreitende Kollektivverträge dem zum Beispiel in einer Verordnung niedergelegten europäischen Recht zu unterstellen. Warum soll ein Tarifvertrag zum 
         Beispiel mit dem Fernsehsender ARTE nur in der Weise möglich sein, dass er für die deutsche Niederlassung deutschem und für die französische französischem Recht unterliegt?
      

    

  


  
    Sozialpolitik kann auf Dauer nur wirksam sein, wenn sie vom Willen der Bevölkerung getragen ist. Diese äußert sich nicht nur in Wahlen, sondern in vielfältigen anderen Formen, denen Rechnung zu tragen das Subsidiaritätsprinzip gebietet. Ohne ein großes Stück »Europa von unten« wird nicht nur die europäische Sozialpolitik, sondern auch die Integration als solche immer prekär und von Rückschritten bedroht bleiben.
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    Roland Sturm
  


  Die Forschungs- und Technologiepolitik der Europäischen Union


  
    Die Europäisierung der Forschungs- und Technologiepolitik war stets begleitet von ordnungspolitischen Bedenken. Soll Europa, so wurde gefragt, durch Forschungsförderung in den Suchprozess der Wirtschaft nach neuen Produkten und Wettbewerbsvorteilen eingreifen und wenn ja, mit welchen Instrumenten? Soll die Politik der Gesellschaft technologische Entwicklungsziele vorgeben, oder besteht die Gefahr, dass aufgrund ihres notwendigerweise mangelhaften Wissens über die Zukunft an den Bedürfnissen und Zukunftserfordernissen der Gesellschaft vorbeigeplant wird und damit Finanzmittel in nicht unerheblichem Umfang verschleudert werden? Wie lässt sich das Bekenntnis zu der wohlfahrtsoptimierenden Funktion des Europäischen Binnenmarktes mit Forschungs- und Technologiepolitik vereinbaren, die unter anderem dadurch gerechtfertigt wird, dass sie Marktversagen korrigiert und eine innovatorische Lücke schließt, welche die Marktkräfte lassen?
  


  
    Aus der Sicht neoklassisch argumentierender Ökonomen besteht an folgenden Zusammenhängen kein Zweifel: »Eine selektive Förderung vermeintlich zukunftsträchtiger Technologien, Unternehmen und Branchen verzerrt den Wettbewerb, beschränkt individuelle Handlungsspielräume und hemmt den Innovationsprozess. Die protektionistischen Maßnahmen, die Teil einer solchen Politik sind, bergen die Gefahr von Handelskonflikten mit dem Ausland.«1 Folgerichtig kommen diese Ökonomen zu dem Schluss: »Die EG-Technologiepolitik ist für jemanden, der die marktwirtschaftliche Koordinationsfunktion prinzipiell für effizient hält, in der ordnungspolitischen Grauzone einzuordnen.«2
  


  
    Die EU trägt solchen Bedenken durch ihr Bemühen um ordnungspolitische Verträglichkeit ihrer Programme Rechnung. Zwei Prinzipien sind hier von zentraler Bedeutung.3 Das Prinzip der Präkompetitivität und das der Degressivität. Ersteres bedeutet, dass bei Programmen, die auf die Zusammenarbeit mit der Industrie ausgerichtet sind, nur Vorhaben im vorwettbewerblichen Bereich industrieller Forschung und Entwicklung, vorwiegend
     also in der Grundlagenforschung, gefördert werden. Letzteres, das Degressivitätsprinzip, ist eine zusätzliche Abgrenzungsformel, die für das abnehmende Engagement der EU in der Forschungsförderung bei zunehmender Marktnähe der Forschung steht. In der Praxis bleibt das Erkennen dieser Grenzlinien problematisch. Bereits Mitte der Neunzigerjahre wurden diese Orientierungen durch das Bemühen der Kommission unterlaufen, »ihre Förderprogramme verstärkt auf marktnahe Projekte auszurichten, um die Position europäischer Unternehmen im technologischen Wettbewerb mit japanischen und amerikanischen Unternehmen zu stärken«4.
  


  
    Ein zweiter Problemkomplex, der sich mit der Entscheidung verbindet, Forschung und Technologie auf europäischer Ebene zu fördern, ist die Abgrenzung nationaler und europäischer Forschungsanstrengungen bzw. die Art der Einbindung nationaler Anstrengungen in einem europäischen Rahmen. Trotz der stetigen Ausdehnung von finanziellen Mitteln, die für die EU-Forschungs- und Technologiepolitik zur Verfügung stehen, betrug ihr Anteil am EU-Haushalt 2002 lediglich 4 Prozent. Vor allem aber galt und gilt, dass der Großteil der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in Europa weiterhin im nationalen Rahmen stattfindet. Dies schließt nicht aus, dass in einigen Feldern der Förderpolitik der Einfluss der EU beachtliche Bedeutung hat. In Deutschland beispielsweise hat die EU-Förderung heute insgesamt einen Anteil von ca. 4 Prozent an der öffentlichen Forschungsförderung, im Bereich Biotechnologie aber einen Anteil von 10 Prozent und im Bereich Informationstechnologie bis zu 20 Prozent.5
  


  
    Die großen Mitgliedstaaten beriefen sich von Anfang an auf das Subsidiaritätsprinzip, um einen »Automatismus« zu verhindern, der dazu führen könnte, dass nationale Förderprogramme europäisiert werden müssen oder durch europäische Programme ersetzt werden. Auf Drängen des deutschen Forschungsministers6 wurde das Subsidiaritätsprinzip zur Grundlage der Rahmenplanung der europäischen Forschungspolitik gemacht. Konkret heißt das, die Aktivitäten der EU stehen unter einem besonderen Begründungszwang. Die EU sollte nur dann tätig werden, wenn ein europäischer »Mehr-Wert« zu erwarten sei, also bei Forschungsprojekten mit entsprechender Projektgröße oder finanziellen Synergieeffekten, im Falle der Komplementarität von nationalen Forschungsanstrengungen und bei Forschungsprojekten, die der Vertiefung der europäischen Integration dienen.
  


  
    Eine die Kohäsion der Europäischen Union infrage stellende »Technologiekluft« hat sich nach 20 Jahren EU-Forschungs- und Technologiepolitik nicht wesentlich verändert und ist mit der Osterweiterung noch ausgeprägter geworden. Nach wie vor machen die staatlich finanzierten Forschungs-und Entwicklungsausgaben Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens 
     und Italiens drei Viertel der Gesamtausgaben der EU-Mitgliedstaaten aus. Die nationalen Anteile reichen von 26,4 % (Deutschland) bis 10,9 % (Italien). Die Anteile der übrigen EU-15-Länder liegen alle im einstelligen Bereich.
  


  
    Die EU-Forschungsförderung sieht sich hier in einem Dilemma: Soll Spitzentechnologie gefördert werden, um die Konkurrenzfähigkeit der EU zu erhöhen, bleibt gar nichts anderes übrig, als in die bereits in den führenden Industrieländern bzw. in wenigen Regionen in diesen Ländern bestehende Forschungsinfrastruktur zu investieren. Andererseits ist die EU verpflichtet, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU zu stärken. Dies erfordert zusätzliche Anstrengungen, um in benachteiligten Gebieten eine zukunftsfähige Forschungslandschaft zu fördern. Ein neuer Weg, den die Kommission seit Mitte der Neunzigerjahre geht, ist die Integration von Forschungsförderung in die Regionalförderung, womit eine »Zwei-Klassen-Informationsgesellschaft«7 verhindert werden soll.
  


  
    Wie ist die Forschungs- und Technologiepolitik nun im EG-Vertrag geregelt? Titel XVIII des EG-Vertrages ist der Forschung und technologischen Entwicklung der EU gewidmet. Artikel 163 definiert als ihr Ziel, »die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft zu stärken und die Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern«. Eigens hervorgehoben werden als Adressaten der Forschungspolitik die kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) sowie als Strategie die Förderung der Ausbildung und Mobilität der Forscher aus der Gemeinschaft. Zu letzteren Zielen tragen die erfolgreichen Studentenaustauschprogramme ERASMUS bzw. das Forscheraustauschprogramm SCIENCE bei, heute teilweise abgelöst durch die breiter angelegten Programme SOKRATES (Studentenaustausch) und LEONARDO DA VINCI (Berufsbildung).
  


  
    Der EG-Vertrag legt auch fest, dass für die EU-Forschungs- und -Technologiepolitik ein mehrjähriges Rahmenprogramm zu erstellen ist.8 Dieses wird vom Europäischen Parlament mitentschieden und vom Rat mit qualifizierter Mehrheit verabschiedet. Die Kommission arbeitet den Vorschlag aus, den Rat und Parlament bearbeiten.9 Erst der Vertrag von Amsterdam von 1997 ermöglichte den Übergang vom Prinzip der Einstimmigkeit bei Ratsentscheidungen über die Rahmenprogramme zur Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit. Allerdings war von Beginn an mit der vertraglichen Festlegung einer gemeinsamen Forschungs- und Technologiepolitik durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986 die Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit über die spezifischen Programme, mit denen das Rahmenprogramm umgesetzt wird, verbunden. Haupthindernis für den 
     Übergang zur qualifizierten Mehrheit bei der Entscheidung auch über das Rahmenprogramm war die Tatsache, dass die drei großen Forschungsländer Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammen nicht über eine Gestaltungsmehrheit verfügten. Sie befürchteten, programmatische Vorstellungen anderer Mitgliedstaaten akzeptieren zu müssen, die nicht in ihren Interessen lagen. Das Nebeneinander beider Entscheidungsprinzipien im Rat entwertete die Entscheidungen über spezifische Programme und führte dazu, dass das Rahmenprogramm mehr als sachlich erforderlich zu einem Instrument nationaler Interessenwahrnehmung wurde.10
  


  
    Der Maastrichter Vertrag führte für die Rahmenprogramme die Mitentscheidung des Parlamentes ein, das diesem nach Artikel 189 b (dem heutigen Artikel 251 Absatz 2 Buchstabe b) im Konfliktfall ein Vetorecht mit der absoluten Mehrheit der Stimmen im Parlament gibt. Bei der Verabschiedung der spezifischen Programme ist es – angesichts der gewachsenen Rolle des Europäischen Parlamentes bei der Grundsatzentscheidung – nur noch erforderlich, das Parlament anzuhören. Der Amsterdamer Vertrag und der Vertrag von Nizza behielten diesen Entscheidungsmodus für die europäische Forschungs- und Technologiepolitik bei.11
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Aufbau der Gemeinschaftspolitiken und sektorale Forschung, 1951 bis 1973


  
    Die europäische Forschungs- und Technologiepolitik hat ihre Wurzeln in der Montanunion, der 1951 in Paris gegründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Diese förderte gemäß Artikel 55 des EGKS-Vertrages in erster Linie Forschung, die in Zusammenhang mit den Erfordernissen effizienter Produktionsstrukturen in der Kohle- und Stahlindustrie stand. Ziel der Forschungsanstrengungen war es, die Qualität der Arbeitsplätze im Bergbau und der Hüttenindustrie zu verbessern und die europäische Kohle- und Stahlindustrie im Wettbewerb mit Firmen aus den USA konkurrenzfähig zu machen. Forschungs- und Technologiepolitik war hier, wie auch bei den im Rahmen der 1957 gegründeten EURATOM – der Europäischen Gemeinschaft zur friedlichen Nutzung der Kernenergie – geförderten Forschungsaktivitäten, in direkter Weise Industriepolitik.12 Moderne Schlüsselindustrien, begrenzt auf wenige Sektoren der Wirtschaft, wurden gefördert. Bis heute von Bedeutung ist die Einrichtung der Gemeinschaftlichen
     Forschungsstellen in Karlsruhe, Ispra (Italien), Geel (Belgien) und Petten (Niederlande). Gerade die Atomforschung geriet aber in den Konflikt zwischen nationaler Interessenpolitik und den Erwartungen an eine neue Qualität gesamteuropäischer Kooperation. Es gelang den EG-Mitgliedstaaten nicht, sich auf einen verbindlichen europäischen Standard der Reaktortechnologie zu einigen. Die Folge waren nationale Alleingänge, die auch in der Weltraum-, Luftfahrt- und Computertechnologie Schule machten. Bi- und multinationale Zusammenarbeit fand zwar weiterhin statt, aber außerhalb des EG-Rahmens. Mit Projekten wie der Concorde, dem Airbus oder der Gründung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) 1975 sind hier durchaus bemerkenswerte Fortschritte der europäischen technologischen Zusammenarbeit in den Sechziger- und Siebzigerjahren zu verzeichnen. In dieser Zeit wurde den europäischen Regierungen auch immer deutlicher, dass sie alleine überfordert waren, den Anschluss an Spitzentechnologien zu organisieren. Ihre besten Wissenschaftler wanderten in die USA ab.
  


  
    Die europäische Alternative konnte nur der Aufbau eines die Chancen der europäischen Industrie verbessernden möglichst einheitlichen Marktes sein, der seine Dynamik aus der Innovationskraft europäischer Großunternehmen bezog. Dies erforderte aber die Bereitschaft, gemeinschaftlich zu handeln. Der Rat richtete 1965 die Arbeitsgruppe PREST (Politique de la Recherche Scientifique et Technique) ein, deren Aufgabe es sein sollte, mögliche Formen der multilateralen Zusammenarbeit zu erkunden und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. Bei der Luxemburger Ratstagung im Oktober 1967 machte der Rat Forschung und technologische Entwicklung offiziell zu einer Angelegenheit von gemeinschaftlichem Interesse. Initiativen des Rates blieben aber deklamatorischer Natur, die nationalen Interessengegensätze konnten nicht überwunden werden. Die Kommission richtete 1967 eine Generaldirektion der Industrie ein. Ihre Befugnisse im Hinblick auf Eingriffe in den Wirtschaftsprozess blieben allerdings umstritten, zumal es an einer entsprechenden Grundlage im EWG-Vertrag fehlte. Die Kommission versuchte mit ihrer Reaktion auf eine industriepolitische Initiative der französischen Regierung 1970, sich dennoch Handlungsspielraum zu verschaffen. In einem viel beachteten Memorandum verknüpfte sie erstmals den Gedanken einer umfassenden Marktintegration mit Vorschlägen zur Industrieförderung in den technologischen Spitzenbereichen. Jedoch war 1971 nur die Zustimmung zu einem lose organisierten Programm zur Koordinierung der einzelstaatlichen Anstrengungen in der Grundlagenforschung und der vorwettbewerblichen Forschung COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) möglich. COST besteht auch heute noch.13
  


  
    Der Pariser Gipfel von 1972 stimmte der Anwendung der Generalklausel 235 des EWG-Vertrages auf die Forschungs- und Technologiepolitik zu, die ein Tätigwerden der Gemeinschaft auch außerhalb der Verträge vorsah, um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines ihrer Ziele zu verwirklichen. Damit war das Argument beiseite geräumt, es gäbe keine vertraglichen Grundlagen für eine gemeinschaftliche Forschungsförderung. Dies ermöglichte der Kommission 1973 die Ausarbeitung von Aktionsprogrammen der EG. Im Sommer 1973 startete der damals für dieses Politikfeld zuständige Kommissar Ralf Dahrendorf eine Initiative mit dem Ziel, im Rahmen von Technologiefolgenabschätzung sektorspezifisch die europäische Forschungsförderung zu organisieren. Die Dahrendorf-Initiative wurde im Januar 1974 vom Ministerrat verabschiedet. Dahrendorfs Initiative hatte erst längerfristig Folgen. Die Kommissionsempfehlungen wurden in modifizierter Form im späteren FAST-Programm (Forecasting and Assessment in the Field of Science and Technology) aufgenommen und im Juli 1978 für eine Laufzeit von fünfJahren vom Rat verabschiedet. Die Hindernisse für die europäische Zusammenarbeit, allen voran andere Prioritäten der EG und die dominierende Rolle des gemeinschaftlichen Agrarmarktes, der den Großteil der Finanzmittel band, sowie ein weiterhin geringes Gespür für die Chancen der europäischen Zusammenarbeit in der Forschungs- und Technologiepolitik ließen sich nur langsam und schrittweise überwinden.
  


  1.2 Erweiterung der Zuständigkeiten der EG, 1974 bis 1979


  
    Das erste »Aktionsprogramm der EG für die Wissenschafts- und Technologiepolitik« von 1974 sollte als Rahmen für von der EG und den Nationalstaaten mitfinanzierte Programme in den Bereichen Energie, Werk- und Rohstoffe, Informationstechnologien und Medizin gelten. Zur Koordinierung der nationalstaatlichen Forschungsanstrengungen wurde ein Ausschuss für wissenschaftliche und technische Forschung (CREST) eingesetzt. Zunächst aber konnte nicht verhindert werden, dass die Abwicklung der Pilotprojekte weit weniger koordiniert geschah als geplant. Schlimmer noch, die weltweite Ölkrise 1973/74 und die damit verbundenen wirtschaftlichen Krisenerscheinungen ließen es den Mitgliedstaaten geraten erscheinen, verstärkt auf nationale Technologieoffensiven zur Krisenbewältigung zu setzen.
  


  
    Die Einsicht, dass unter den verschärften weltweiten Wettbewerbsbedingungen nur eine industrielle Modernisierung in Zukunft die Wirtschaft der EG konkurrenzfähig halten kann, erhöhte Mitte der Siebzigerjahre die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, auch auf europäischer Ebene nach Möglichkeiten
     eines technologischen Schubes zu suchen. Potenziale für den technischen Fortschritt wurden nicht mehr einseitig im Bereich der Kernenergie vermutet, sondern auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Biotechnologie. Der EG-Ministerrat beschloss 1978 das FAST-Programm, das die Aufgabe hatte, technologische Entwicklungen abzuschätzen und Strategien zur optimalen Positionierung der Gemeinschaft zu entwickeln. 1983 folgte FAST II mit den Schwerpunkten der Erkundung des Zusammenhanges von Technologie, Arbeit und Beschäftigung, der Untersuchung des Wandels von Dienstleistungen und des Einsatzes neuer Technologien in diesem Wirtschaftssektor sowie der Erforschung von Kommunikationssystemen. Für die Entwicklung von Forschungsprioritäten der Gemeinschaft war FAST nicht schlagkräftig genug. Es fehlte die Anbindung der Vorgaben an die Programmplanung und die Bereitschaft der Kommission, die FAST-Ergebnisse in der Gemeinschaftspolitik zu verankern. FAST III wurde deshalb 1988 in das MONITOR-Programm integriert und um die Programme SAST (Strategic Analysis in Science and Technology) und SPEAR (Activities in Support for the Evaluation of R&D Programmes) ergänzt, die den Dialog mit den Verantwortlichen in der Forschungs- und Technologiepolitik in der Industrie verstärken und die Forschungskoordination im europäischen Alltag vertiefen sollten. MONITOR selbst wurde in die Forschungsrahmenprogramme der EG aufgenommen.
  


  1.3 Forschungspolitische Neuorientierung und Entwicklung einer offensiven Industriepolitik, 1980 bis 1986


  
    Zu Beginn der Achtzigerjahre schien Europa endgültig international forschungspolitisch in die Defensive zu geraten. Vor allem die japanische technologische Herausforderung ließ Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit der EG-Staaten aufkommen. Statt Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit wurde »Eurosklerose« als Hauptmerkmal der europäischen Wirtschaft identifiziert. Europas Wirtschaft war in einer tiefen Krise.14 Die Kommission, wie auch die Regierungen der EG-Mitgliedstaaten, zogen daraus den Schluss, dass es neuer Anstrengungen bedürfe, die Innovationskraft der europäischen Wirtschaft zu stärken, wobei der entscheidende Hebel nun die Verbindung der Forschungspolitik mit strategischen industriepolitischen Entscheidungen zu sein habe. Eines der Schlüsseldokumente dieser Reorientierung der europäischen Forschungs- und Technologiepolitik war der Bericht des belgischen Mitglieds der EG-Kommission für Wirtschaft, Energie und Forschung,
     Etienne Vicomte Davignon. Der »Davignon-Bericht« arbeitete die zentrale Rolle der Informationstechnik für die wirtschaftliche Zukunft Europas heraus und betonte, dass nationale Anstrengungen nicht ausreichen, um die europäischen Unternehmen auf Weltmarktniveau zu heben. Mit dem »Davignon-Bericht« war eine neue Begründung für nun industriepolitisch ausgerichtete europäische Forschungs- und Technologiepolitik gefunden.
  


  
    Im Dezember 1982 legte die Kommission einen umfassenden Vorschlag für eine neue europäische Strategie vor, auf deren Grundlage 1983 die Entscheidung für das erste Forschungsrahmenprogramm für den Zeitraum 1984 bis 1987 fiel. Der Gesamtaufwand für dieses Programm betrug 3,75 Milliarden ECU (erst der Europäische Rat in Madrid im Dezember 1995 legte den Namen »Euro« für die gemeinsame europäische Währung fest). Der Anteil der Energieforschung war im Vergleich zu früheren Aktionsprogrammen der EG deutlich reduziert. Er betrug nur noch 47,2 Prozent. 28 Prozent der Ausgaben waren für die Förderung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit der EG vorgesehen. Im Zentrum der Neuorientierung stand das Informationstechnologie-Programm ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology).15 Die EG-Kommission formulierte als Ziel von ESPRIT: »die Erreichung der technologischen Parität mit, wenn nicht gar die Überlegenheit über die internationalen Wettbewerber innerhalb von zehn Jahren.«16 Die Hauptschwierigkeit für den zuständigen Kommissar Davignon war, die Zustimmung der Mitgliedstaaten zu einer europäischen Initiative in einem Bereich der Technologieförderung zu gewinnen, in dem sie selbst massiv industriepolitische Anstrengungen unternahmen. Außerdem war es nicht selbstverständlich, dass die europäischen Unternehmen bereit sein sollten, sich an dem Angebot der Kommission zu beteiligen. Um deren Mitarbeit zu erreichen, wurden die damals zwölf größten Unternehmen der informationstechnischen Industrie der EG in die Planung der Ausgestaltung der Programme einbezogen. Beobachter konstatierten sogar: »Ganz offensichtlich war die Genese des ESPRIT-Programms ein »Bottom-up’«-Prozess, der inhaltlich dominiert wurde durch die »großen Zwölf« der europäischen Informationstechnik-Industrie.«17 Es ist nicht überraschend, dass im Rahmen von ESPRIT I die großen Zwölf an 70 Prozent der Projekte beteiligt waren und 50 Prozent der Fördermittel erhielten.18 Das ESPRIT-Programm war weniger anwendungsorientiert, als die Klagen über Europas mangelnde Konkurrenzfähigkeit vielleicht hätten erwarten lassen. Aber sein Nutzen für eine Wissenserweiterung, die Europa einen Technologieschub geben sollte, war unbestritten, zumal die Entwicklung international anerkannter europäischer 
     Normen einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung der europäischen Industrie leisten sollte. Mit der Mikroelektronik, der Datenverarbeitung und der Software umfasste das ESPRIT-Programm die drei zentralen Felder der Informationstechnik. 1988 begann die zweite Phase des ESPRIT-Programms, mit der ein eigenständiger Programmschwerpunkt zur Förderung der Grundlagenforschung im Bereich der Informationstechnik eingeführt und der Versuch unternommen wurde, Forschungsergebnisse durch »Technologieintegration« besser zu nutzen. Die Förderung der Spitzentechnologie setzte den Entscheidungsprozess über Projekte dem Dilemma aus, andere Ziele der europäischen Integration eventuell zu vernachlässigen. Die Kommission machte beachtliche Anstrengungen, bei der Mittelgewährung auch die angemessene Beteiligung der kleinen und mittleren Unternehmen, die Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten sowie ein ausgewogenes Verhältnis von nationalem EG-Finanzierungsbeitrag und Mittelrückfluss zu berücksichtigen, was ihr wiederum den Vorwurf der Förderung nach dem »Gießkannenprinzip« eintrug.
  


  
    Wie sehr nationale Interessen weiterhin mit der europäischen Forschungs- und Technologiepolitik verbunden blieben, zeigte sich an der auf französische Initiative zum Ausbau der informationstechnischen Kooperation 1985 gegründeten EUREKA (European Research Coordination Agency). Die EUREKA-Initiative entstand als Reaktion auf die vom damaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan 1985 konzipierte Strategic Defense Initiative (SDI) zur Raketenabwehr im Weltraum, von der sich die USA auch die Entwicklung neuer Technologien versprach. EUREKA unterscheidet sich von der gemeinschaftlichen Förderpolitik weniger in der Zielsetzung als in seiner Form. EUREKA19 ist eine zwischenstaatliche Einrichtung, offen für Mitglieder auch außerhalb der Europäischen Union.
  


  
    Im Jahre 2002 hatte EUREKA 32 Mitglieder. Neben den 15 EU-Ländern waren dies: Estland, Island, Litauen, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Türkei, Ungarn, Israel, Kroatien, Lettland und – als Mitglied den Nationen gleichgestellt – die Europäische Kommission. Nicht alle Mitglieder müssen sich an EUREKA-Projekten beteiligen (variable Geometrie der Zusammenarbeit). Auch Teilnehmern aus Nichtmitgliedstaaten steht die Mitarbeit an einzelnen EUREKA-Projekten offen. Im Juli 2001 liefen 702 EUREKA-Projekte mit einem Finanzvolumen von ca. 2,2 Milliarden EURO. EUREKA folgt in seiner Forschung den Initiativen »von unten«, also der »Logik« der angestoßenen Projekte, und verzichtet auf den Versuch, verbindliche allgemeinere Ziele vorzugeben. Art und Umfang der Kooperation sind rein projektbezogen definiert. EUREKA verfügt über keine eigenen Mittel zur Projektförderung.
     Projektteilnehmer sind für ihre Finanzierung selbst verantwortlich, was nicht ausschließt, dass EU-Mitglieder EU-Fördergelder beantragen. Die Kosten für die Verwaltung von EUREKA können aufgrund der geschilderten organisatorischen Besonderheiten gering gehalten werden, und es bereitete keine Probleme, EUREKA nach Mittel- und Osteuropa zu öffnen. Im Bereich der Informationstechnologie waren die ersten wichtigen Vorhaben, die im Rahmen von EUREKA verwirklicht wurden, die Entwicklung einer Submikronprozesstechnologie für höchstintegrierte Silizium-Schaltkreise (JESSI), das Mikroelektronik-Projekt EPROM zur Entwicklung eines 4MB-Speicherchips, die EUREKA Software Fabrik (ESF) und das HDTV-Projekt zur Entwicklung eines hochauflösenden Fernsehsystems. Diese Projekte umfassten fast ein Drittel des ursprünglichen Finanzvolumens von EUREKA. Die EG sah in dieser Ausrichtung von EUREKA die Gefahr von Parallelforschung und Mittelverschwendung. Zum Teil wurde dies auch durch die parallele Definition von Forschungsschwerpunkten von EUREKA und EG provoziert. Besorgnis erregte auch der Widerstand technologisch erfolgreicher Länder gegen einen Wissenstransfer in andere EG-Staaten.20
  


  
    Für die europäische Forschungs- und Technologiepolitik wuchs mit der Ausweitung ihrer Programme immer mehr der Begründungszwang. Der Weg, die Tätigkeit der Kommission mit der Generalklausel des Artikels 235 zu begründen, war auf Dauer nicht gangbar. Auf der Tagung des Europäischen Rates in Mailand im Juni 1985 verabschiedete dieser das Memorandum der Kommission »Für eine Technologiegemeinschaft«. Diese Grundsatzentscheidung ebnete den Weg zur Aufnahme der europäischen Forschungs- und Technologiepolitik in den EWG-Vertrag (Artikel 130f – q). Dies geschah 1986 durch die Einheitliche Europäische Akte.
  


  1.4 Technologiepolitische Flankierung des Binnenmarktprogramms bei zunehmender Förderung von Umweltforschung und Forschungsinfrastruktur, 1987 bis 1993


  
    Im Vorfeld des europäischen Binnenmarktes wurde nach einem langwierigen politischen Tauziehen um seine Finanzierung, die vor allem den größeren EG-Mitgliedstaaten zu großzügig erschien, im September 1987 das »Zweite Forschungsrahmenprogramm« 1987 bis 1991 verabschiedet. Das Rahmenprogramm war mit 5,4 Milliarden ECU ausgestattet. Seine finanziellen Schwerpunkte lagen eindeutig im Bereich der Informationstechnologien und der Telekommunikation. Diese machten zusammen 42 Prozent
     der Gesamtaufwendungen aus. In ersterem Bereich wurde ESPRIT mit ESPRIT II weitergeführt, im zweiten entstand das Programm RACE (Research and Development in Advanced Communications Technologies in Europe). Hinzu kamen Programme zur Biotechnologieförderung und zur Entwicklung neuer Werkstoffe. RACE sollte zum zweiten informationstechnischen Standbein der EG-Forschung werden. Ziel von RACE war die Einführung der integrierten Breitbandkommunikation unter Berücksichtigung von ISDN. Mit Hilfe von RACE sollte der Bevölkerung ein größeres und billigeres Angebot an Telekommunikationsdiensten zur Verfügung gestellt werden. RACE war damit anwendungsbezogener konzipiert als ESPRIT.
  


  
    Das »Dritte Forschungsrahmenprogramm« für den Zeitraum 1990 bis 1994 führte die Schwerpunkte seines Vorgängerprogramms weiter. 6,6 Milliarden ECU waren zur Finanzierung des Programms vorgesehen. Auch bei diesem Programm war der Trend zu größerer Marktnähe der Forschung nicht zu verkennen. Besonders der Bereich Umwelt erfuhr eine erhebliche Steigerung des Ressourceneinsatzes. Der entsprechende Ausgabenansatz wurde im Vergleich zum »Zweiten Forschungsrahmenprogramm« verdoppelt. Noch stärker stiegen die Aufwendungen für den Bereich Biotechnologie. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1992 die Forschungs- und Technologiepolitik als Tätigkeit der Gemeinschaft in Artikel 3 m (heute 3 n) EG-Vertrag verankert.
  


  1.5 Europa auf dem Weg zur Informationsgesellschaft, 1994 bis 2002


  
    Bei der Beschlussfassung über das »Vierte Rahmenprogramm« (1994 bis 1998) konnte das Europäische Parlament erstmals mitentscheiden. Der Kommission war es durch den Maastrichter Vertrag leichter gemacht, sich auf eine industriepolitische Zweckbestimmung der europäischen Forschungs- und Technologiepolitik zu berufen. Artikel 130 Absatz 1 des EG-Vertrages forderte nun von der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten die »Förderung einer besseren Nutzung des industriellen Potenzials der Politik in den Bereichen Innovation, Forschung und technologische Entwicklung« zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Gemeinschaft. Die vier Aktionsbereiche des Rahmenprogramms wurden erstmals entsprechend der Vorgabe des Artikels 164 EG-Vertrag formuliert. Der Schwerpunkt der europäischen Forschungsförderung sollte weiterhin im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der industrierelevanten Technologien liegen. Sie machten zusammen 44 Prozent des Ausgabenansatzes aus. Überproportional wuchsen die Ausgaben für die 
     nichtnukleare Energieforschung, die nun 18 Prozent der Ausgaben beanspruchen konnte. Erstmals unterstützte ein europäisches Forschungsrahmenprogramm neben der naturwissenschaftlichen Forschung auch sozioökonomische Schwerpunktforschung. Zwar waren die großen Linien der europäischen Forschungs- und Technologiepolitik zwischen Parlament und Rat nicht umstritten, Einigkeit in Bezug auf wichtige Details ließ sich aber zunächst nicht herstellen. Rat und Kommission mussten erstmals das neu geschaffene Vermittlungsverfahren in Anspruch nehmen, um zu einer Einigung zu gelangen. Mit der Norderweiterung der EU 1995 wurde eine finanzielle Anpassung des »Vierten Rahmenprogramms« erforderlich. Es wurde 1996 durch gemeinsamen Beschluss von Rat und Parlament um 833 Millionen ECU aufgestockt.
  


  
    Eine neue gesellschaftspolitische Perspektive erhielt die europäische Forschungs- und Technologiepolitik mit der Veröffentlichung des Weißbuches »Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung – Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert«21 im Jahre 1993 noch unter der Kommissionspräsidentschaft von Jacques Delors. Die Kommission griff die weit verbreitete Sorge auf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der westeuropäischen Unternehmen und Branchen im Bereich der Hochtechnologie vielfach unzureichend sei. Im Mittelpunkt einer Gegenstrategie sollten neben Innovationen in den Informations- und Kommunikationstechnologien auch der Ausbau der Biotechnologie und die Entwicklung neuer Werkstoffe stehen. Es gehe, so argumentierte das Weißbuch, aber nicht nur um neue Technologien, sondern um eine neue Informationsgesellschaft in Europa.22
  


  
    Auf Ersuchen der Staats- und Regierungschefs der EU kam 1994 unter der Leitung des damaligen Kommissionsmitgliedes für Industriepolitik, Martin Bangemann, eine Expertengruppe mit Vertretern der besonders betroffenen Wirtschaftsbranchen zusammen, um Maßnahmen zu erörtern, die zur Entwicklung einer effizienten europäischen Informationsinfrastruktur unabdingbar seien. Der so genannte »Bangemann-Bericht«23 empfahl, die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes zu beschleunigen und die noch bestehenden Monopole aufzuheben. Diese Empfehlungen wurden weitgehend auf dem Europäischen Rat in Korfu vom Juni 1994 genehmigt. Die Kommission betonte daraufhin, dass die Schaffung der Informationsgesellschaft zwar vom Privatsektor der Wirtschaft erwartet werde, es sei aber Kommissionsaufgabe, die vorhandenen Finanzierungsinstrumente der EU optimal einzusetzen. Konkret hieß dies, innerhalb des »Vierten Rahmenprogramms« entsprechende Technologien anwendungsorientiert zu fördern. Einschlägig waren hier die Programme ESPRIT, TELEMATICS 
     und ACTS (Advanced Communication Technologies and Services). Speziellen Anwendungsbezug haben weitere Programme zur Entwicklung von Regionen 24 und Städten sowie für Senioren in der Informationsgesellschaft.
  


  
    Das Thema »Informationsgesellschaft« wurde in Zusammenarbeit mit den G 7-Ländern auf den Konferenzen in Brüssel 1995 und Johannesburg 1996 auch in breiterem internationalen Rahmen zu einer richtungweisenden Idee der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Modernisierung. Zur Förderung und Orientierung privater und öffentlicher Aktionen im Hinblick auf die Informationsgesellschaft wurde von den Generaldirektionen III und XIII der Kommission 1994 ein Information Society Project Office (ISPO) gegründet. Im Juli 1995 richtete die Kommission ein Forum Informationsgesellschaft ein, das aus Vertretern gesellschaftlicher Interessen besteht, welche die Kommission beraten sollen.
  


  
    Das »Fünfte Rahmenprogramm« (1998 bis 2002)25 wurde im Dezember 1998 verabschiedet. Der größte Anteil der Finanzmittel war für die Erforschung einer benutzerfreundlichen Informationsgesellschaft vorgesehen (3,6 Milliarden ECU). Die sozioökonomische Forschung wurde auf 1,28 Milliarden ECU massiv ausgebaut. Neben einer organisatorischen Vereinfachung war mit dem »Fünften Rahmenprogramm« eine verstärkte Hinwendung der EU-Forschungs- und -Technologiepolitik zu den Bedürfnissen der Bürger und der Gesellschaft zu beobachten. Von der Forschung wird ein Beitrag zur Lösung konkreter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Probleme erwartet. Antragsteller für Programme müssen der Kommission seitdem einen »Plan für Verbreitung und Nutzung« vorlegen. Eine stärkere Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen, mehr Transparenz, eine engere Einbindung der Programmpartner und eine ständige externe Beratung für Programmentscheidungen sollen dem Rahmenprogramm zu größerer Effizienz verhelfen. Erstmals wurde das Rahmenprogramm auch für Forscher aus elf der damaligen EU-Beitrittsbewerberländern geöffnet, die sich damit unter den gleichen Zulassungs- und Finanzierungsbedingungen beteiligen konnten wie die Forschergruppen der Union, falls sie einen Beitrag zum Gemeinschaftshaushalt leisten.
  


  2. Aktuelle Situation


  
    Das Hauptziel der EU in den nächsten Jahren ist die Schaffung eines Europäischen Forschungsraums, für dessen Verwirklichung sich die Staats- und Regierungschefs erstmals auf dem Gipfel von Lissabon im März 2000 eingesetzt
     haben.26 Um einen Binnenmarkt der Forschung zu schaffen, soll die Forschung in der EU, die noch immer zu über 80 Prozent von den Mitgliedstaaten finanziert wird, stärker gebündelt und integriert werden, unter anderem durch Exzellenznetze zur Förderung von Spitzenforschung und integrierte industrielle Großprojekte, vorwiegend als öffentlich-private Partnerschaften konzipiert. Ein Ziel ist es auch, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in industrielle Innovationen zu verbessern. Hinzu kommt das Bemühen um eine Erhöhung der Forschungsausgaben bis 2010 auf 3 Prozent des BIP, auch mit Hilfen der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Investitionsfonds, sowie um die thematische Konzentration der Forschung.
  


  
    Das »Sechste Rahmenprogramm« (2002 – 2006)27 mit einem finanziellen Umfang von 17,5 Mrd. Euro greift diese Vorgaben auf und setzt folgende Prioritäten: 1. Biowissenschaften, Genomik und Biotechnologie im Dienste der Gesundheit; 2. Technologien für die Informationsgesellschaft; 3. Nanotechnologien und -wissenschaften, wissensbasierte multifunktionale Werkstoffe; 4. Luft- und Raumfahrt; 5. Lebensmittelqualität und -Sicherheit; 6. Nachhaltige Entwicklung, globale Veränderungen und Ökosysteme; 7. Bürger und Staat in der Wissensgesellschaft.
  


  
    Bürgerorientiert soll auch die Informationsgesellschaft weiter ausgebaut werden. Im Dezember 1999 leitete die Kommission eine entsprechende Initiative ein, die alle Europäer ins digitale Zeitalter und ans Netz führen soll. Umgesetzt wird dies durch den Aktionsplan »e-Europe 2002 – eine Informationsgesellschaft für alle«, der auf dem Europäischen Rat in Feira im Sommer 2000 beschlossen wurde. Aufgrund der Wachstumsschwäche wichtiger europäischer Volkswirtschaften sind 2003 Forschungsausgaben als Mittel der Konjunkturbelebung wieder entdeckt worden. Auf der Sitzung des Europäischen Rates in Brüssel im Oktober28 stand die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft im Vordergrund. Er forderte einen stärkeren Erfahrungsaustausch (Benchmarking) im Bereich Forschung und Entwicklung, eine verstärkte Koordinierung der öffentlichen und aus privaten Mitteln finanzierten Forschung, sowohl national als auch EU-weit, sowie eine umfassende Inanspruchnahme der Strukturfonds für Projekte. Teil der Forschungsstrategie bleibt die Umsetzung des Aktionsplans e-Europe. Hier sind die Schwerpunkte der gemeinschaftsweite Regelungsrahmen für die elektronische Kommunikation und eine Verstärkung der Maßnahmen und Investitionen, insbesondere in den Bereichen elektronische Behördendienste, Online-Gesundheitsfürsorge und Lernen mit elektronischen Hilfsmitteln sowie die Entwicklung von Breitbandinfrastrukturen mit entsprechenden Inhalten.
  


  3. Ausblick


  
    Die europäische Forschungs- und Technologiepolitik setzt inzwischen ganz auf ein politisch und wirtschaftlich einiges Europa und einen europäischen Wirtschaftsraum, der sich in Konkurrenz mit anderen Regionen der Welt befindet. Was aus europäischer und technologischer Sicht plausibel ist, stößt aber immer wieder auf Hindernisse, wie nationale Interessenpolitik und die Einbindung europäischer Spitzentechnologieanbieter in Weltfirmen, für die Europa alleine kein relevanter Wirtschaftsraum ist. Die EU-Konzepte sind noch immer Avantgarde-Angebote, die Mühe haben, Bürger emotional und ökonomisch anzusprechen. Nationale Regierungen vernachlässigen häufig ihre Kommunikationsaufgabe. Der Erfolg oder Misserfolg der europäischen Forschungs- und Technologiepolitik ist weniger mit der Eleganz gefundener technischer Lösungen verbunden als vielmehr abhängig von der Bedeutung, die das europäische Angebot für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Alltag in den Mitgliedstaaten hat.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Feldmann, Horst: Der merkantilistische Charakter der EG-Industriepolitik, in: Vitzthum, Wolfgang Graf (Hrsg.): Europäische und internationale Wirtschaftsordnung aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1994, S. 150.
  


  
    2 Vgl. ebd.
  


  
    3 Vgl. Grande, Edgar/Jürgen Häusler: Industrieforschung und Forschungspolitik, Frankfurt a. M. – New York 1994, S. 215.
  


  
    4 Klodt, Henning: Technologiepolitik aus ökonomischer Sicht. Theoretische Anforderungen und politische Realität, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 49 (1995), S. 15.
  


  
    5 Faktenbericht 2002 zum Bundesbericht Forschung 2000, BT-Drucksache: 14/8040, S. 172.
  


  
    6 Vgl. Grande/Häusler (Anm.3), S.213f. f.
  


  
    7 Wulf-Mathies, Monika: Europa und die globale Informationsgesellschaft. Die Rolle der Regionen, Vortrag im Wissenschaftszentrum für Sozialforschung am 11. Juni 1996 in Berlin.
  


  
    8 Vgl. Artikel 166 – 170 EG-Vertrag.
  


  
    9 Verfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag.
  


  
    10 Vgl. Weiler, Tobias: Das Europäische Parlament und die Forschungs- und Technologiepolitik der EU, Baden-Baden 1995, S. 77.
  


  
    11 Vgl. Artikel 166 EG-Vertrag.
  


  
    12 Vgl. Fendel, Franz: Industriepolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Frankfurt a. M. – Bern 1981.
  


  
    13 Vgl. http://www.cost.esf.org/, im April 2006.
  


  
    14 Vgl. Dahrendorf, Ralf (Hrsg.): Trendwende. Europas Wirtschaft in der Krise, München u.a. 1981.
  


  
    15 Vgl. Grande/Häusler (Anm.3), S.218ff. und Ridinger, Rudolf: Technologiekooperation in Westeuropa, Hamburg 1991, S. 206 ff.
  


  
    16 EG-Kommission: Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Annahme des ersten europäischen strategischen Programms für Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (ESPRIT), Brüssel: KOM(83) 258 endg., S. 4.
  


  
    17 Grande/Häusler (Anm. 3), S. 222.
  


  
    18 EG-Kommission: The Review of ESPRIT 1984-88, Brüssel 1989, S. 17.
  


  
    19 Vgl. http://www.eureka.be, im Januar 2001.
  


  
    20 Vgl. Alemann, Ulrich von/Peter Jansen/Heiderose Kilper/Leo Kißler: Technologiepolitik. Grundlagen und Perspektiven in der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, Frankfurt a. M. – New York 1988, S. 237.
  


  
    21 Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg 6 (1993).
  


  
    22 Vgl. Mann, Erika: Europa und die Informationsgesellschaft, in: Tauss, Jörg/Johannes Kollbeck/Jan Mönikes (Hrsg.): Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft, Baden-Baden 1996, S. 824 – 854.
  


  
    23 Bangemann, Martin: Europa und die globale Informationsgesellschaft. Empfehlungen für den Europäischen Rat, Brüssel 1994.
  


  
    24 Vgl. Lob, Harald/Matthias Oel: Europa und die Informationsgesellschaft: wirtschaftspolitische Herausforderungen und regionalpolitische Chancen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 40 (1998), S. 30 – 38.
  


  
    25 Tätigkeit der Europäischen Union im Bereich der Forschung und Entwicklung. Jahresbericht 1999, Brüssel: KOM (99) 284.
  


  
    26 Mitteilung der Kommission vom 16. Oktober 2002: Der Europäische Forschungsraum: Ein neuer Schwung, Brüssel, KOM (2002) 565 endg.
  


  
    27 ABI. der EG L 232/1 vom 29. August 2002.
  


  
    28 Schlussfolgerungen des Vorsitzes: Europäischer Rat (Brüssel), 16./17. Oktober 2003.
  


  
    

  


  
    Weiterführende Literatur
  


  
    GRANDE, EDGAR/JÜRGEN HÄUSLER: Industrieforschung und Forschungspolitik, Frankfurt a. M./New York 1994. ☐ PERNICKA, SUSANNE/MONIKA FEIGL-HEIHS/ALFRED GERSTL/PETER BIEGELBAUER: Wie demokratisch ist die europäische Forschungs- und Technologiepolitik?, Baden-Baden 2002. ☐ PE-TERSON, JOHN/MARGARET SHARP: Technology Policy in the European Union, London 1998. ☐ SCHAPER-RINKEL, PETRA: Die europäische Informationsgesellschaft, Marburg 2003. ☐ STARBATTY, JÜRGEN/UWE VETTERLEIN: Die Technologiepolitik der Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden 1990. ☐ STRE-CKER, DANIEL: Forschungs- und Technologiepolitik im europäischen Integrationsprozess, Frankfurt a. M. u. a. 2000. ☐ STURM, ROLAND Die Industriepolitik der Bundesländer und die europäische Integration, Baden-Baden 1991. ☐ DERS. (Hrsg.): Europäische Forschungs- und Technologiepolitik, Baden-Baden 1996. ☐ DERS./GEORG WEINMANN (Hrsg.): The Information Society and the Regions in Europe, Baden-Baden 2000. ☐ WEIDENFELD, WERNER/JÜRGEN TUREK: Technopoly – Europa im globalen Wettbewerb, Gütersloh 1993. ☐ WEILER, TOBIAS: Das Europäische Parlament und die Forschungs- und Technologiepolitik der EU, Baden-Baden 1995.
  


  
    
  


  
    Dagmar Roth-Behrendt/Annika Nowak
  


  Die Umweltpolitik der Europäischen Union


  
    In der heutigen globalen Wirtschaft haben sowohl die Politik als auch die Gewohnheiten der Verbraucher und Produzenten einen signifikanten Einfluss auf den Zustand der Umwelt. Gesetzgebung ist dabei ein wesentlicher Schlüssel zur Verbesserung der Umweltbedingungen. Sie ist das Hauptwerkzeug, um die Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen relevanten Politikbereichen zu erreichen. Gute Gesetze allein reichen aber nicht aus. Von gleicher Bedeutung ist die Umsetzung der bereits existierenden Gesetzgebung. Nicht umsonst gehört dies zu einer der Kernforderungen des 6. Umweltaktionsprogramms. Daneben bleibt die Bewusstseinsbildung im Umgang mit der Umwelt weiterhin wichtiger Bestandteil einer umfassenden Umweltpolitik. Dazu gehören auch eine möglichst enge Zusammenarbeit mit der so genannten Zivilgesellschaft bei Lösungsfindungen und leicht zugängliche und lückenlose Umweltinformationen für interessierte Bürger. Grundlage für die aktuelle Umweltpolitik der EU ist das im Juli 2002 in Kraft getretene 6. Umweltaktionsprogramm, das über einen Zeitraum von zehn Jahren den Rahmen für kommende Aktivitäten steckt. Das neue Schlagwort heißt nachhaltige Entwicklung und zielt auf die Integration von sozialem Fortschritt, ökonomischem Wachstum und Umweltschutz ab. Das 6. Umweltaktionsprogramm hatte natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Erweiterung der EU, da es wegen seiner umfassenden Ausrichtung auch für die Beitrittsländer galt.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Ziel der Römischen Verträge von 1957 war eine friedliche Wandlung der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen der Staaten und Gesellschaften Westeuropas. Durch eine Koordinierung von Schwerindustrie, Atompolitik und Bergbau sollten kriegerische Konflikte der Mitgliedstaaten untereinander verhindert werden. Eine europäische Umweltpolitik spielte hierbei zunächst keine Rolle. Konzepte wie »Umweltschutz« oder »Umweltpolitik« waren in den ursprünglichen Gemeinschaftsverträgen nicht vorgesehen.
     Es dauerte bis Anfang der 1970er Jahre, bis der breiten Öffentlichkeit die Bedeutung der Gefährdung der natürlichen Umwelt bewusst wurde.
  


  
    Beim EG-Gipfel in Paris im Juli 1972 wurde zum ersten Mal die Absicht gefasst, den Umweltschutz zu einem Ziel der Gemeinschaft zu machen. Folge war in den Jahren 1973 bis 1976 ein erstes Aktionsprogramm, mit dem die Rahmenbedingungen für eine gemeinschaftliche Umweltpolitik geschaffen wurden. Mit weiteren Aktionsprogrammen sollte in einzelnen Bereichen durch die Einführung von Mindeststandards die zunehmende Umweltverschmutzung eingedämmt werden. Dies betraf vor allem die Abfallentsorgung, die Luft- und Wasserverschmutzung und den Naturschutz.
  


  
    In diesem Zusammenhang wurden etwa 22 Rechtsakte erlassen. Als Rechtsgrundlage dienten die Vorschriften zur Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes und zur Rechtsangleichung (Artikel 100 a EG-Vertrag). 1987 wurde mit der Einheitlichen Europäischen Akte der Versuch einer Reform der Gemeinschaft unternommen. Der Umweltpolitik wurde dabei ein eigener Titel (VII) gewidmet. Damit wurde zum ersten Mal eine Rechtsgrundlage ausdrücklich für umweltbezogene Maßnahmen geschaffen und ihre Ziele umrissen. Demnach mussten die Erfordernisse des Umweltschutzes im Rahmen der Gemeinschaftspolitik berücksichtigt werden.
  


  
    Erst im Vertrag von Maastricht von 1992 wurde in Titel XVI die Umweltpolitik als eigene Gemeinschaftspolitik anerkannt. Der neue Artikel 130r Absatz I EG-Vertrag definierte ihre Ziele. Die gemeinschaftliche Umweltpolitik sollte der Erhaltung und dem Schutz der Umwelt sowie der Verbesserung ihrer Qualität, dem Schutz der menschlichen Gesundheit, der umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen und der Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme dienen. In Artikel 130 r Absatz II EG-Vertrag wurde das Vorsorgeprinzip verankert. Über Fragen der Umweltpolitik kann der Rat (von Ausnahmen abgesehen) nur noch mit qualifizierter Mehrheit (Artikel 148 Absatz II EG-Vertrag) entscheiden. Gleichzeitig mussten Entscheidungen, die Auswirkungen auf den Binnenmarkt hatten, im durch den Vertrag von Maastricht ausgeweiteten Mitentscheidungsverfahren zusammen mit dem Europäischen Parlament (EP) getroffen werden.
  


  
    Im Vertrag von Amsterdam wurden Teile der Präambel neu gefasst. Er formulierte in Artikel 2 EG-Vertrag erstmals eine »ausgewogene und nachhaltige Entwicklung« als eines der Ziele der Union. Als Mittel der Integration von Umweltaspekten in die anderen Politikbereiche wurde der neu gefasste Artikel 6 EG-Vertrag eingeführt. Die alte Fassung der Querschnittsklausel war in ihrer Anwendung unklar gewesen und hatte in der Rechtspraxis
     keine große Rolle gespielt. Die neue Fassung stellte an den Beginn des Vertragswerkes eine Art Generalklausel, welche die Einbringung von Umweltaspekten in alle Politiken der Union nicht nur ermöglichte, sondern eindeutig forderte. Entsprechend enthielt die Schlussakte zum Amsterdamer Vertrag eine Erklärung der Kommission, in der sie sich verpflichtete, Rechtsakte, die eine nicht unerhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben könnten, einer Prüfung auf ihre Umweltverträglichkeit zu unterziehen. Im Rahmen der neuen Nummerierung des gesamten Vertrages bekamen auch die Umweltartikel neue Ziffern. Art. 175 EG-Vertrag stellt die Kompetenzgrundlage für ein Tätigwerden der Gemeinschaft dar, um die in Art. 174 genannten Ziele zu verwirklichen. Der Vertrag von Nizza brachte nur kleine Änderungen im Bereich der Raumordnung.
  


  
    In die Charta der Grundrechte der EU wurde eine Art Querschnittsklausel als Staatsziel aufgenommen, die in ihrem Inhalt dem Art. 6 des EG-Vertrages gleicht: »Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden«. Die Charta der Grundrechte ist nunmehr fester Bestandteil des Verfassungsvertrages.
  


  
    Im Juni 2003 legte der Konvent zur Zukunft Europas seinen Entwurf einer Europäischen Verfassung vor. Auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Dezember 2003 in Brüssel wurde keine Einigung über diesen Verfassungsentwurf erzielt. Diese konnte zwar auf dem Gipfel im Juni 2004 erreicht werden, im Frühsommer 2005 scheiterten aber die Referenden zum Verfassungsvertrag in Frankreich und den Niederlanden. Es steht daher bisher nicht fest, ob und wann die neuen Bestimmungen in Kraft treten werden. Im Verfassungsvertrag wurden die bisherigen Kompetenzen der EU im Umweltbereich nicht berührt. Zur Vereinfachung des Rechtssetzungsverfahrens wurde allerdings das bisherige System der Rechtsakte geändert. Art. I-33 des Verfassungsvertrags definiert eine neue Normenhierarchie, nach der die EU sich auf sechs Handlungsformen beschränken soll: Europäisches Gesetz, Europäisches Rahmengesetz, Europäische Verordnung, Europäischer Beschluss, Empfehlung und Stellungnahme. Gesetze und Rahmengesetze sollen im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens (Art. III-396) zwischen Parlament und Rat erlassen werden. Das Europäische Gesetz entspricht dabei in seiner Geltung der jetzigen Verordnung, das Europäische Rahmengesetz der jetzigen Richtlinie. Europäische Verordnungen hingegen werden in Zukunft als Rechtsakte ohne Gesetzescharakter von Rat, Kommission oder der Europäischen Zentralbank erlassen. Der neue Art. I-3 im ersten Teil des Verfassungsvertrags definiert die Ziele der Union und nennt Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität als einen 
     Aspekt der nachhaltigen Entwicklung. Die Integration von Umweltbelangen in alle Gemeinschaftsbereiche regelt nunmehr Art. III-119. In Teil III Kapitel III »Die Politik in anderen Bereichen« wurde unter Abschnitt 5 der Politikbereich Umwelt eingefügt. Art. III-233 des Verfassungsvertrags gibt fast wortgetreu den Text des jetzigen Art. 174 EG-Vertrag wieder. Der Art. III-234 entspricht inhaltlich dem Art. 175 EG-Vertrag, wurde jedoch dem neuen System der Rechtsakte angepasst.
  


  2. Aktuelle Programme und Richtlinien


  2.1 Das 6. Umweltaktionsprogramm – ein Überblick


  
    Im Juli 2002 trat das von EP und Rat verabschiedete 6. Umweltaktionsprogramm »Umwelt 2010: Unsere Zukunft liegt in unserer Hand«1 in Kraft. Es schließt sich dem 5. Umweltaktionsprogramm aus dem Jahr 1992 sowie dessen Überarbeitung von 1998 an. Trotz einiger Fortschritte im Bereich Umwelt gibt es nach dem aktuellen Bericht der Europäischen Umweltagentur 2 auch Anlass zur Sorge: Der Rücknahme von Treibhausgasen um 3,5 Prozent in der EU und um 34 Prozent in den mittel- und osteuropäischen Staaten (MOE) steht eine negative Entwicklung im Verkehrssektor gegenüber. Dort ist eine zunehmende Verlagerung von eher umweltfreundlichen Verkehrsmitteln auf Straße und Luftverkehr festzustellen. Damit gehen höherer Energieverbrauch und auch vermehrte Treibhausgasemissionen einher. In den EU-Mitgliedstaaten ist der Verkehr bereits für 20 Prozent des Gesamtausstoßes von Treibhausgasen verantwortlich. In den kommenden zehn Jahren soll das 6. Umweltaktionsprogramm die vier Schwerpunktbereiche »Klimaschutz«, »Natur und biologische Vielfalt«, »Umwelt und Gesundheit« sowie »Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Abfallwirtschaft« regeln.
  


  
    Ziel ist es, die atmosphärische Treibhausgaskonzentration auf einem Niveau zu stabilisieren, das keine unnatürlichen Veränderungen des Weltklimas verursacht. Unter diese Zielvorgabe fällt die Umsetzung des Kyoto-Protokolles, was eine für die Jahre 2008 bis 2012 vorgesehene achtprozentige Verringerung der Emissionen unter das Niveau von 1990 bedeutet. Aufgrund des alarmierenden Berichtes des Regierungspanels »Klima« will die EU eine Reduzierung der weltweiten Emissionen von 20 bis 40 Prozent bis 2020 anstreben. Das 6. Umweltaktionsprogramm fordert weiterhin die Verbesserung von Energieeffizienz und rationeller Energienutzung. Dazu gehört ebenfalls die Erstellung eines EU-weiten Planes für den Handel 
     mit Emissionsrechten sowie Maßnahmen in Forschung und technologischer Entwicklung. Außerdem sollen die Bürger für den sorgsamen Umgang mit Energie sensibilisiert werden.
  


  
    In Europa ist das Fortbestehen vieler Arten und Lebensräume stark gefährdet. Natürliche Systeme zu schützen und gegebenenfalls wiederherzustellen ist deshalb Schwerpunktthema im Bereich Natur und biologische Vielfalt. Das Schwinden der biologischen Vielfalt muss nicht nur innerhalb der EU, sondern auch weltweit angegangen werden. Ein Schritt in diese Richtung ist das Netz Natura 2000, ein EU-weit fast 10 000 Naturschutzgebiete umfassendes Netzwerk, dessen Errichtung vollständig abgeschlossen werden muss. Im Programm werden neue Initiativen angekündigt, die den Schutz der Meeresumwelt vorsehen sowie Vorschläge zur Verhinderung von Unfällen in Industrie und Bergbau liefern. Durch eine thematische Strategie zum Schutz der Böden vor Erosion und Verschmutzung wird ein Tätigkeitsbereich aufgegriffen, der in der gemeinschaftlichen Umweltpolitik neu ist.
  


  
    Das 6. Umweltaktionsprogramm fordert die Entwicklung einer Strategie, durch welche die Gefahren verringert werden, die durch den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft entstehen. Außerdem wird eine Strategie für die Luftqualität erarbeitet, welche die bestehenden Normen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und gegebenenfalls die Ausarbeitung neuer Normen veranlasst. Ziel ist die Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzung von erneuerbaren und nichterneuerbaren Ressourcen. Außerdem soll der Gebrauch von Ressourcen durch mehr Effizienz und Müllvermeidung vom Wirtschaftswachstum abgekoppelt werden, um die Verschwendung natürlicher Ressourcen einzudämmen und die konstante Erhöhung des Abfallvolumens zu beenden. Besondere Anstrengung gilt in diesem Zusammenhang der Förderung von Recycling. Das Abfallvolumen soll ebenfalls durch die integrierte Produktpolitik vermindert werden.
  


  
    Das EP3 sorgte für konkrete Vorgaben für die Umsetzung der genannten Ziele und die Einbindung der Umweltbelange in alle Bereiche der Gemeinschaftspolitik. Die Auswahl der prioritären Bereiche Klimawandel, Biodiversität, Umwelt und Gesundheit und die nachhaltige Verwaltung von natürlichen Ressourcen und Abfall wurde dabei aber grundsätzlich begrüßt.
  


  2.2 Luftreinhaltung


  
    Die Ausgestaltung der 1996 verabschiedeten Luftrahmenrichtlinie4 hatte 1999 bereits erste konkrete Formen in Gestalt der Richtlinie über Grenzwerte für Schwefel- und Stickstoffdioxid5 angenommen. Danach wurden 
     weitere schadstoffspezifische Tochterrichtlinien angegangen, zu denen unter anderem die Richtlinie über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid 6 gehört. Die Richtlinie befasst sich mit der Festlegung von Grenzwerten für die Konzentration von Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft zur Vermeidung, Verhütung oder Verringerung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt und der Beurteilung der Konzentration von Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft anhand einheitlicher Methoden und Kriterien. Die Richtlinie schreibt einen jährlichen Benzol-Höchstwert von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter vor. Noch existiert ein Toleranzbereich von 100 Prozent, der in den Jahren 2003 bis 2010 schrittweise eliminiert werden soll, sofern dem keine ernsten sozioökonomischen Probleme entgegenstehen. Für den Ausstoß von Kohlenmonoxid sieht die Richtlinie einen Höchstausstoß von zehn Milligramm pro Kubikmeter mit einer Toleranzgrenze von 50 Prozent vor. In Gebieten, in denen die Luftqualität bedeutend schlechter ist als der vorgeschlagene Grenzwert, haben die Mitgliedstaaten Aktionspläne aufzustellen, um sicherzustellen, dass der Wert eingehalten wird.
  


  
    Als weitere Tocherrichtlinie verpflichtet die neue Ozon-Richtlinie7 die Mitgliedstaaten zur Beurteilung der Konzentrationen von bodennahem Ozon in ihrem gesamten Hoheitsgebiet. Sie müssen die Öffentlichkeit unterrichten, wenn die Werte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter ansteigen. Kurzfristige Maßnahmen wie z. B. die Einschränkung des Straßenverkehrs müssen ergriffen werden, um ein Uberschreiten der Alarmschwelle von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter zu vermeiden. Bei Überschreiten dieses Wertes ist die Öffentlichkeit zu warnen. Neben dem Ziel der Vermeidung kurzfristiger Höchstkonzentration verfolgt die Ozon-Richtlinie das langfristige Ziel, dass bis zum Jahr 2010 ein Wert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter an nicht mehr als 25 Tagen im Jahr überschritten wird.
  


  
    Die Richtlinie zur Reduzierung der Luftverschmutzung durch Großfeueranlagen 8 betrifft die Reduzierung von Emissionen in Großfeueranlagen mit einer thermischen Nennleistung von 50 Megawatt oder mehr. Davon sind in Europa rund 2 000 Anlagen in Betrieb, dabei dienen 500 dieser Großfeueranlagen zur Stromerzeugung, und etwa 1 500 gehören zu den industriellen Stromerzeugungsanlagen. Großfeueranlagen mit einer Kapazität von mehr als 50 Megawatt verursachen europaweit mehr als 60 Prozent aller Schwefeldioxid- und 20 Prozent aller Stickoxidemissionen. Die Abgase verursachen die Versauerung des Regens und der Böden und führen zu einer Zunahme von Atemwegserkrankungen nicht nur in der Region, sondern auch in weit entfernten Gebieten. Im Gesetzgebungsverfahren kritisierte das EP gegenüber dem Rat vor allem, dass ökonomischen Interessen 
     Priorität vor Umweltbelangen eingeräumt werden. Aber auch innerhalb des Europäischen Parlamentes zeigten sich nationale Differenzen, vor allem Großbritannien und Spanien wandten sich gegen eine Verschärfung umweltpolitischer Standards. Das EP verschärfte die Richtlinie, indem es den Stickoxidausstoß je nach dem Aggregatzustand des Brennstoffes und Leistung der Anlage auf 200 bis 600 Milligramm pro Kubikmeter begrenzt. Der Ausstoß von Schwefeldioxid wird bei Anlagen über 300 Megawatt auf einen Wert von 200 Milligramm pro Kubikmeter festgelegt. Dies gilt allerdings nur für zukünftige Anlagen.
  


  
    Das von der Europäischen Kommission 2001 verabschiedete Programm »Clean Air for Europe« (CAFE)9 soll durch eine integrierte Strategie die Luftverschmutzung weiter reduzieren. Das Programm zielt auf eine Uberprüfung der Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften, die Verbesserung der Überwachung der Luftqualität und die Unterrichtung der Öffentlichkeit. Bis spätestens 2004 sollte eine integrierte Strategie vorgelegt werden, die konkrete Ziele und kosteneffiziente Maßnahmen enthält. Damit ist das CAFE Programm die erste der im 6. Umweltaktionsprogramm angekündigten thematischen Strategien. Die Vorlage der Strategie im Jahre 2004 wurde vom EP begrüßt, da in diesem Jahr zahlreiche europäische Richtlinien über die Luftqualität überarbeitet werden. Das EP forderte in seiner Entschließung10, dass sämtliche Sektoren und Schadstoffe in die Maßnahmen zur Bekämpfung der Luftverunreinigung miteinbezogen werden. Im Sinne einer nachhaltigen Verkehrspolitik sollen auch Binnenschifffahrt, Schienen- und Luftverkehr berücksichtigt werden. »Clean Air for Europe« wird als Rahmen für die Ausarbeitung neuer Richtlinien gelten.
  


  
    Die Richtlinie über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund organischer Lösemittel11 ist ebenso Teil der Strategie für die Verringerung von Emissionen. Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) fallen bei Prozessen an, bei denen diese Stoffe verwendet oder hergestellt werden, und haben einen erheblichen Anteil an der Entstehung des bodennahen Ozons. Anwendung findet diese Richtlinie allein auf Dekorfarben/-lacke sowie auf Produkte der Fahrzeugreparaturlackierung. Dazu sollen Grenzwerte für die Verwendung von Lösemitteln in bestimmten Kategorien von Beschichtungsstoffen festgelegt werden, um das Ziel einer globalen Senkung der VOC-Emissionen auf 295 Kilotonnen im Jahr 2010 zu erreichen. Das Parlament forderte in erster Lesung12, dass auch andere gefährliche Substanzen in Farben, Lacken und Autopflegeprodukten verboten werden. Außerdem soll auf dem Produktetikett Angaben zu möglichen Risiken des Kontakts mit Lösungsmitteln sowie Hinweise zum schonenden Gebrauch dieser Produkte gemacht werden. 
    


  2.3 Abfall


  
    Das Prinzip der Produzentenverantwortung ist eines der Kernelemente der Abfallpolitik der EU, wie sich schon in der Verpackungsrichtlinie13 oder der Altautorichtlinie14 im Jahr 2000 zeigte. Auch die Richtlinie über Abfälle von Elektrischen und Elektronischen Geräten15 geht in diese Richtung. Ziel ist es, das Einsammeln und die getrennte Behandlung von elektrischen und elektronischen Abfällen zu fördern. Darunter fallen vor allem Haushalts-, Fernseh- und Videogeräte, die kostenlos von privaten Haushalten zurückgegeben werden sollen.
  


  
    Jährlich fallen in der EU rund sechs Millionen Tonnen Elektroschrott an – mit einer Steigerungsrate von drei bis fünf Prozent pro Jahr. Da in diesen Abfällen gefährliche Substanzen wie Blei, Quecksilber, Kadmium, Chrom-6-Verbindungen und Flammschutzmittel enthalten sind, bestand Handlungsbedarf gleich in zweierlei Hinsicht: Parallel zur Elektroschrott-Richtlinie wurde die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten16 beraten und verabschiedet. Das Parlament setzte durch, dass ein Verbot der gefährlichen Stoffen wie Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom nicht erst ab 2008, wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen, sondern bereits ab dem 01. Juli 2006 in Kraft tritt. Grund dafür ist, dass umweltfreundliche Ersatzstoffe bereits zur Verfügung stehen und der Zeitraum, in dem sich die Industrie umstellen kann, ausreichend ist. Die Liste mit den gefährlichen Stoffen soll außerdem in den kommenden Jahren in Abhängigkeit vom wissenschaftlichen und technischen Fortschritt erweitert werden.
  


  
    Die Richtlinie für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikabfällen ist darauf ausgerichtet, die Mitgliedstaaten zur selektiven Sammlung bei den Haushalten zu verpflichten. Dazu müssen die Mitgliedstaaten bis spätestens 2005 Rücknahmesysteme und Rücknahmestellen für alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte aufbauen. Das EP setzte gegenüber dem Rat durch, dass bis spätestens 2006 eine jährliche Sammelmenge von vier Kilogramm Elektroschrott pro Einwohner erreicht wird. Die Sammlung ist kostenlos für die Bürger, die Hersteller stehen individuell für die anfallenden Kosten der Sammlung, Verwertung und Entsorgung zumindest ab Rücknahmestelle ein. Ferner wurden höhere Einzelquoten für die Verwertung von besonderen Altgerätekategorien festgelegt. So müssen z. B. bis Ende 2006 Recyclingquoten zwischen 50 Prozent für Kleingeräte wie Toaster oder Staubsauger und 75 Prozent für große Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke erreicht werden.
  


  
    Für die Entsorgung von Geräten, die vor dem In-Kraft-Treten der Richtlinie auf dem Markt waren, sollen die Hersteller kollektiv einstehen. Die Kosten des »historischen Mülls« werden proportional zum Marktanteil verteilt. Sie können vom Hersteller auf den Verbraucher übertragen werden, indem die Produzenten eine Gebühr erheben und diese auf dem Preisschild erkennbar machen. Kosten, die jedoch für Verwertung und Recycling bei Neugeräten anfallen, dürfen nicht gesondert ausgepreist werden. Jeder Hersteller steht im Gegensatz zum »historischen Müll« für diese Kosten individuell ein.
  


  
    Die Revision der Richtlinie über Verpackung und Verpackungsabfalle17 ist Teil des 6. Umweltaktionsprogramms und wurde Ende 2003 nach einem Vermittlungsverfahren abgeschlossen. In erster Linie wurden die Verwertungsquoten von Verpackungsabfällen angehoben. Für die Verwertung gilt eine Quote von 60 Prozent, die bis 2008 erreicht werden soll. Bei der stofflichen Verwertung ist eine Erhöhung von 25 auf 55 Prozent vorgesehen. Neu ist, für die einzelnen Stoffe jeweils eigene Quoten eingeführt werden (Glas 60 Prozent, Papier, Metall 50 Prozent, Kunststoff 22,5 Prozent und Holz 15 Prozent). Strittig war am Ende des Verfahrens die Frage, ob die Verbrennung von Verpackungsabfall als Verwertung gelten darf. In seinen jüngsten Urteilen hatte der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass die Verbrennung von Hausmüll als Entsorgung zu betrachten ist, wenn der Hauptzweck der Verbrennung die Entsorgung ist. Mehrere Mitgliedstaaten hatten die Verbrennung als Teil der Erfüllung der Richtlinienziele eingerechnet. Ein Kompromiss gestattet es, die Verbrennung mit Energierückgewinnung weiterhin in die Verwertung einzurechnen, sieht aber auch eine generelle Überprüfung dieser Frage im Rahmen einer neuen Abfallstrategie vor; gegebenenfalls soll die Kommission einen neuen Vorschlag vorlegen. Im Sinne einer klaren Herstellerverantwortung dürfen Verpackungen seit dem 1. Januar 2004 nur in den Verkehr gebracht werden, wenn der Hersteller alle notwendigen Maßnahmen zur größtmöglichen Verringerung der Umweltauswirkungen ergriffen hat. Die Mitteilung der Kommission18 »Eine thematische Strategie zur Abfallvermeidung und -reclycling« ist Ausfluss des 6. Umweltaktionsprogrammes und soll eine öffentliche Konsultation zur zukünftigen Abfallpolitik einleiten. Die Bereiche Abfallvermeidung und Recycling sollen näher untersucht werden, um neue Ziele zu definieren und passende Instrumente zur Umsetzung der Ziele zu entwickeln.
  


  2.4 Klima


  
    Im Bereich der Klimapolitik wurde mit Verabschiedung der Richtlinie19 über den Handel mit Emissionszertifikaten ab 2005 ein EU-weiter Handel 
     mit Emissionszertifikaten in Gang gesetzt, was somit drei Jahre vor Eintritt eines weltweiten Handels geschieht. Dabei geht es um die Schaffung eines internationalen Emissionsmarktes, auf dem Länder weltweit Verschmutzungsrechte an- und verkaufen können. In der EU gibt ab 2005 jeder Mitgliedstaat auf Grundlage dieser EU-Richtlinie eine bestimmte Menge an Verschmutzungsrechten, gemessen in CO-2-Tonnen, aus. Ein nationaler Verteilungsplan regelt dann, welche Anlage zu welchen Bedingungen diese Rechte in Form von handelbaren Zertifikaten bekommt. Damit die Treibhausgasemissionen weiter sinken, wird die Anzahl der Rechte nach und nach gekürzt. Wenn einzelne Anlagen weniger CO-2 ausstoßen als ihnen zusteht, können sie Zertifikate verkaufen.
  


  
    Umgekehrt müssen Betreiber von Anlagen, die mehr CO-2 ausstoßen als ihnen an Rechten zugeteilt ist, Rechte dazu kaufen. Verstößt der Betreiber gegen die Auflagen, muss er mit Sanktionen rechnen. So soll dort mehr in den Klimaschutz investiert werden, wo es am kostengünstigsten ist. Der Vorschlag für diese Gesetzgebung hatte heftige Reaktionen und Widerstände insbesondere in Deutschland hervorgerufen, da hier schon ein Großteil der Kyoto-Verpflichtungen mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung umgesetzt worden ist: 19 Prozent der erforderlichen Verringerung von 21 Prozent bis zum Jahr 2012 im Vergleich zu 1990 sind bereits erreicht worden. Das EP setzte in erster Lesung eine so genannte »Opt-out« Möglichkeit durch: Grundsätzlich ist der Handel im Zeitraum 2005 bis 2007 für bestimmte Anlagen verbindlich, einzelne Anlagen können jedoch herausgenommen werden, wenn der Betreiber nachweist, dass (1) aufgrund nationaler Maßnahmen die Emissionen im gleichen Umfang reduziert werden, (2) die Anlagen Uberwachungs-, Berichterstattungs- und Prüfungsanforderungen unterliegen, und sie (3) bei Nichterfüllung der Emissionsbeschränkung nationalen Sanktionen unterliegen. Zugleich wurde ein »Opt-in« eingeführt, das Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräumt, den Handel auf weitere Tätigkeiten und Wirtschaftszweige wie Verkehr auszuweiten. Außerdem wurde erreicht, dass die Richtlinie für alle Treibhausgase und nicht nur für Kohlendioxid gilt. Der Rat nahm in seinem Gemeinsamen Standpunkt vom 18. März 200320 einige der wesentlichen Änderungen des EP auf. Das Verfahren konnte dann im Juli 2003 in zweiter Lesung abgeschlossen werden.
  


  2.5 Wasser


  
    Die bisherige Richtlinie 76/160 über die Qualität von Badegewässern führte zu einer deutlichen Verbesserung der Wasserqualität in den Badegebieten 
     der EU. Ziel des Reformvorschlages21 ist die Konzentration der Bestimmungen auf die einschlägigsten Bewertungsmaßstäbe für die Gesundheit der Badenden und die Vereinfachung der Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Ein Badegewässer hat nur dann eine »gute Badequalität«, wenn das Risiko einer Darmerkrankung bei nur 5 Prozent und das Risiko einer Atemwegserkrankung nur bei 2,5 Prozent liegen. Eine »ausgezeichnete Qualität« erhalten solche Badegewässer, deren Werte noch niedriger sind. Darüber hinaus soll die bessere Information der Öffentlichkeit über Medien und Internet erreicht werden. Das EP sorgte in erster Lesung22 dafür, dass die Mindestanforderungen für die Qualität der Badegewässer nicht nur Badende, sondern auch alle Freizeit-Wassersportler schützen. Die Informationen über die Qualität sollten sich auf aktuelle Daten stützen und nicht auf Daten aus der vorhergehenden Saison basieren.
  


  2.6 Boden


  
    Im 6. Umweltaktionsprogramm wurde das Ziel festgelegt, die Böden gegen Erosion und Verseuchung zu schützen, und in diesem Rahmen wurde die thematische Strategie »hin zu einer spezifischen Bodenschutzstrategie«23 vorgeschlagen. Ziel ist, das politische Engagement für den Bodenschutz weiterzuentwickeln und in den nächsten Jahren einen umfassenden und systematischen Bodenschutz zu ermöglichen. Das EP forderte die Kommission in seiner Entschließung24 auf, bis Juli 2004 eine Bodenschutzstrategie zu entwickeln, die besonders die Anreicherung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen im Boden sowie die Trends zu Erosion, Verdichtung und Versiegelung, Beseitigung und Verunreinigung von Böden bekämpft. Zugleich soll die Bodenschutzpolitik in andere Gemeinschaftspolitiken, darunter insbesondere die Agrarpolitik, integriert werden. Um diesen Zielen gerecht zu werden, soll die Kommission einen wissenschaftlichen Bodenkatalog, vollständige Kartographien sowie ein System »spezifischer Bodenindikatoren« ausarbeiten.
  


  2.7 Umwelthaftung


  
    Auf der Grundlage des Weißbuches vom Februar 2001 legte die Europäische Kommission im Januar 2002 ihren Richtlinienvorschlag zur Umwelthaftung und zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden vor. Dieser sieht die Einführung eines verschuldensunabhängigen Haftungssystems vor und verankert damit das Verursacherprinzip als zentralen Grundsatz der 
     EU-Umweltpolitik. Die Richtlinie sieht vor, dass der Verursacher eines Umweltschadens grundsätzlich für die Kosten der Beseitigung und die Prävention aufkommen muss.
  


  
    Bei den Beratungen in erster Lesung des Europäischen Parlaments25 waren vor allem der Anwendungsbereich, die Frage der Verteidigungsmöglichkeit des Betreibers und die Einführung einer Vorsorgepflicht strittig. Grundsätzlich gilt die Richtlinie für alle Schäden, die im Zusammenhang mit einer in der Richtlinie aufgelisteten gefährlichen Tätigkeit stehen. Das EP setzte durch, dass fünf Jahre nach In-Kraft-Treten der Anwendungsbereich auf alle Tätigkeiten ausgeweitet werden soll, einschließlich Schäden an der biologischen Vielfalt. Die von der Kommission vorgesehenen Rechtfertigungsgründe des Betreibers, wie z. B. Handeln aufgrund einer behördlichen Genehmigung oder nach dem Stand der Technik, wurden gestrichen. Der Verursacher eines Schadens kann aus diesen Gründen allenfalls auf mildernde Umstände hoffen. Damit die Schäden am Ende auch vom Verursacher bezahlt werden können, sollen alle Betreiber finanziell vorsorgen, z. B. durch den Abschluss einer Versicherung. Der Rat übernahm in seinem Gemeinsamen Standpunkt vom September 200326 diese Kernpunkte nicht; insbesondere hat er den Mitgliedstaaten freigestellt, ob sie eine behördliche Genehmigung und das Handeln nach dem Stand der Technik als Rechtfertigungsgründe zulassen. Auch ist keine verpflichtende Deckungsvorsorge der Betreiber vorgesehen. Das EP nahm im Herbst 2003 seine zweite Lesung auf.
  


  2.8 Chemikalienpolitik


  
    Ende Oktober 2003 legte die Europäische Kommission endlich, zwei Jahre nach den Beratungen zum Weißbuch Chemie, ihren Verordnungsvorschlag 27 zur Neuordnung des Chemikalienrechts vor. Das geltende Recht unterscheidet zwischen »Altstoffen« (vor 1981 auf dem Markt) und »neuen Stoffen« (seit 1981 auf den Markt gekommen). Während bisher die bereits auf dem Markt vorhandenen Altstoffe nicht erfasst waren, mussten neue Stoffe angemeldet und geprüft werden, wenn sie in Mengen von 10 kg/Jahr hergestellt werden, ungeprüfte Altstoffe konnten weiterhin verwendet werden. Seit 1981 sind nur etwa 3 000 neue Chemikalien auf den Markt gekommen; dagegen waren 1981 über 100000 Altstoffe auf dem Markt. Bereits die Vorlage des Weißbuches »Strategie für eine zukünftige Chemikalienpolitik« 28 hatte zu heftigen Debatten zwischen den beteiligten Interessengruppen geführt und eine massive Lobbytätigkeit seitens der Chemieindustrie ausgelöst, die die Reform in weiten Teilen ablehnt.
  


  
    Kernstück des über 1 000 Seiten umfassenden Verordnungsvorschlages ist die Einführung des Kontrollsystems REACH (Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien). Danach sollen Unternehmen chemische Stoffe, die sie pro Jahr in einer Menge von einer Tonne oder mehr herstellen oder importieren, in einer zentralen Datenbank registrieren lassen. Bei der Registrierung eines Stoffes sind Angaben über seine Eigenschaften, seine Verwendung und den sicheren Umgang mit ihm zu machen. Die erforderlichen Angaben sind abgestuft nach der Menge, in der der Stoff hergestellt wird und den Risiken, die er birgt. Für besonders besorgniserregende Stoffe wird eine Zulassungspflicht bestehen. Dazu gehören krebserzeugende, erbgutschädigende und fortpflanzungsgefährdende Stoffe (CMR), persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe (PBT), hoch persistente, hoch bioakkumulierbare Stoffe (vPvB) und sonstige Stoffe mit ähnlich schädlicher Wirkung auf Gesundheit und Umwelt. Geplant ist auch die Einrichtung einer Europäischen Chemikalienbehörde. Diese soll die zentrale Datenbank verwalten, die Registrierungsdossiers entgegennehmen und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Beratungen im Europäischen Parlament haben unmittelbar nach der offiziellen Übermittlung des Vorschlages im Dezember 2003 begonnen.
  


  3. Die Erweiterung der EU


  
    Mit der EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 traten zehn mittel- und osteuropäische Staaten der Gemeinschaft bei. Dieser Beitritt war ein Ereignis von großer politischer und historischer Bedeutung, er darf aber nicht zu Lasten der Umweltpolitik der EU gehen. Bereits in der Agenda 200029 und in der darauf folgenden Mitteilung der Kommission über Beitrittsstrategien für die Umwelt30 wurde erkannt, dass die Erfüllung der EU-Anforderungen im Umweltsektor für die Beitrittsländer aufgrund des sehr unterschiedlichen Umweltschutzniveaus eine große Herausforderung darstellt.
  


  
    Die Beitrittsstaaten hatten vor der Erweiterung bereits große Anstrengungen unternommen, um die hohen EU-Standards zu erfüllen. Die Übereinstimmung mit dem gemeinschaftlichen Besitzstand (»acquis communautaire«) war vor den Beitritten weit fortgeschritten, durchschnittlich 90 Prozent des Besitzstandes waren bereits umgesetzt worden. Nichtsdestotrotz mussten die Beitrittsländer zum Teil noch wichtige legislative Rahmenbedingungen bis zum Beitritt im Mai 2004 umsetzen, um den »acquis communautaire« voll zu erfüllen.
  


  
    Grundsätzlich ist im Umweltbereich in den neuen Mitgliedstaaten erfreulicherweise eine signifikante Verbesserung zu verzeichnen. Dies gilt besonders in Bezug auf die horizontale Umweltgesetzgebung sowie für die Bereiche der Luft- und Wasserqualität, des Abfallmanagements, der Chemikalienpolitik und der genetisch veränderten Organismen (GVO). Die umfassenden Monitoring-Berichte der Kommission über den Stand der Beitrittsvorbereitungen, die im November 2003 angenommen worden waren, hatten keine Umweltbereiche entdeckt, die Anlass zu ernsthafter Sorge boten. Allerdings stellten die Berichte auch einige Punkte fest, bei denen noch größere Anstrengungen notwendig waren, um zu gewährleisten, dass diese offenen Fragen bis zum Beitrittstermin gelöst sein würden.
  


  
    Ein Bereich, der der Mehrzahl der neuen Mitglieder vor dem Beitritt noch Probleme bereitete, war die Umsetzung der Natura 2000 Gesetzgebung, die im Kern die Schaffung von Naturschutzgebieten fordert. Eine Vielzahl an Beitrittsländern hatte zudem noch Defizite im Bereich der Industriellen Umweltverschmutzung, vor allem bei der Umsetzung der IPPC-Richtlinie (Integrated Polution Prevention and Control), sowie des Abfallmanagements. Ein weiteres Problem stellten die in einigen Bereichen noch immer nicht ausreichenden administrativen Strukturen dar. Auch hier waren noch Anstrengungen nötig, um eine reibungslose Umsetzung und Kontrolle der geschaffenen Gesetzgebung zu gewährleisten und die transparente Verteilung der EU-Finanzmittel durchführen zu können.
  


  
    Im Rahmen der Ausarbeitung des Vorschlages für die Agenda 2000 erteilte die Kommission der irischen Beratergruppe EDC (Environmental Development Consultants Ltd.) den Auftrag, 15 verschiedene Studien über die Kosten der Angleichung der 10 Beitrittsländer an die Umweltvorschriften der EU zu analysieren. Die EDC-Berater kamen in ihrem zusammenfassenden Bericht31 zu dem Schluss, dass die gesamten Investitionskosten für die Übereinstimmung mit dem umweltrechtlichen Besitzstand der Gemeinschaft über 120 Milliarden Euro betragen würden. Wie von der Kommission in ihrer Mitteilung zur Finanzierung des Umweltschutzes in den Bewerberländern 32 zum Ausdruck gebracht, kommen neuere Bewertungen zu niedrigeren Werten von »nur« 80 Milliarden bis 110 Milliarden Euro. Die Beitrittsländer mussten die Mittel, die für die Angleichung des umweltrechtlichen Besitzstandes erforderlich waren, grundsätzlich selbst beschaffen. Die Europäische Union hatte die Staaten jedoch in – zumeist bilateralen – Programmen bei der Erfüllung der EU-Anforderungen in signifikanter Weise finanziell unterstützt und tut dies auch über den Beitritt hinaus.
  


  
    Das Hauptinstrument der EU für die Finanzierung der Erweiterung stellte das so genannte PHARE-Programm dar. Das generelle Ziel dieses Programms
     bestand darin, die beitrittswilligen mittel- und osteuropäischen Staaten bei der Vorbereitung ihres Beitritts zur Europäischen Union zu unterstützen. Das Programm konzentrierte sich auf die Unterstützung prioritärer Bereiche, die dazu beitragen sollten, dass die Länder die Kopenhagener Kriterien erfüllen. Die beiden Hauptprioritäten waren der Institutionenaufbau und beitrittsorientierte Investitionen. Der Institutionenaufbau wurde definiert als Prozess der Unterstützung des beitrittswilligen Landes bei der Entwicklung der Strukturen, Strategien, Humanressourcen und Managementfähigkeiten, die zur Stärkung ihrer Kapazität im wirtschaftlichen, sozialen, ordnungspolitischen und administrativen Bereich erforderlich sind. Dafür standen ca. 30 Prozent der Finanzmittel des Programms zur Verfügung. Unter die zweite Priorität, beitrittsorientierte Investitionen, fielen zwei Hauptaktivitäten: Zum einen die Kofinanzierung von Investitionen in den Ausbau der ordnungspolitischen Infrastruktur, die benötigt wurde, um eine Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht zu gewährleisten, sowie mit der Übernahme des Gemeinschaftsrechts in Zusammenhang stehende Direktinvestitionen; zum anderen die Kofinanzierung von Investitionen in Maßnahmen zur Wahrung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes, ähnlich derer, die in den Mitgliedstaaten aus dem Europäischen Regionalentwicklungsfonds und dem Europäischen Sozialfonds unterstützt werden. Dies diente der Förderung einer funktionierenden Marktwirtschaft und der Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten. Für die Investitionen waren etwa 70 Prozent des Finanzrahmens vorgesehen. Insgesamt ist das PHARE-Programm für die Jahre 2000 bis 2006 mit einem Jahresbudget von ca. 1,56 Milliarden Euro (zu Preisen von 1999) ausgestattet, was einem Gesamtvolumen von 10,9 Milliarden Euro entspricht.
  


  
    Mit ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession), dem Strukturpolitischen Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt, wurden für den Zeitraum 2000 bis 2006 Mittel in Höhe von jährlich 1,04 Milliarden Euro (zu Preisen von 1999) nach dem Modell der Kohäsionsfonds bereitgestellt, insgesamt also etwa 7,3 Milliarden Euro. Damit sollte speziell die Angleichung der Rechtsvorschriften im Umwelt- und Verkehrsbereich gefördert werden. Unter den Bereich Verkehr fällt die Entwicklung des Schienenverkehrs, des Straßennetzes, der Wasserwege und der Flughafeninfrastruktur, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau des transeuropäischen Schienennetzwerkes liegt. Die Investitionen im Bereich der Umwelt konzentrieren sich auf die Hauptfelder Trinkwasser, Behandlung von Abwässern, Abfallmanagement und Luftverschmutzung. Die Leitlinien des ISPA-Programms spezifizieren die Notwendigkeit eines Gleichgewichtes 
     zwischen Umwelt- und Verkehrsbereich, so dass die Kommission dafür gesorgt hat, dass die Finanzmittel im Verhältnis 50/50 auf die beiden Bereiche aufgeteilt werden. Zudem müssen Verkehrsprojekte im Einklang mit einer nachhaltigen Entwicklung und möglichst hohem Schutz der Umwelt stehen.
  


  
    Das Sapard-Programm (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) sollte die Beitrittsländer bei ihrer Vorbereitung auf die Teilnahme an der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und dem Gemeinsamen Markt unterstützen. Es umfasste zwei explizit genannte Hauptziele. Erstens die Hilfe bei der Lösung der spezifischen Probleme in der Landwirtschaft und der ländlichen Entwicklung. Zweitens die Hilfe bei der Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes im Rahmen der GAP und anderer landwirtschaftlicher Prioritäten. Sapard ist bis 2006 mit einem jährlichen Volumen von 520 Millionen Euro (zu Preisen von 1999) ausgestattet. Zielsetzung ist es, die landwirtschaftlichen Betriebe in den Beitrittsländern die Phase der Intensivlandwirtschaft überspringen und sie direkt in eine naturnahe Produktion eintreten zu lassen.
  


  
    Auch nach dem Beitritt sind weitere Maßnahmen im Umweltbereich nötig, um die neuen Mitgliedstaaten auf den Stand der alten zu bringen. Gezielte finanzielle und technische Unterstützung sowie Druck auf die Neumitglieder in Fällen einer Abweichung von den EU-Umweltstandards werden auch weiterhin unablässlich sein. So kann Verzug bei der Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes zu direkten finanziellen Auswirkungen für die Beitrittsländer führen. Die Kommission hat deutlich gemacht, dass Zahlungen aus den Strukturfonds teilweise ausgesetzt werden würden, wenn der legislative Rahmen nicht ausreichend vorhanden ist. Dies könnte im Umweltbereich speziell für die Naturschutz-Gesetzgebung zum Tragen kommen.
  


  4. Ausblick


  
    In den für ganzheitlichen Umweltschutz wichtigen Bereichen Boden, Wasser, Luft liegt bereits eine weitreichende Gesetzgebung vor. Begleitende Maßnahmen, z. B. zu Abfall, Verpackung, Umwelthaftung wurden aktualisiert bzw. neue Vorschläge auf den Weg gebracht.
  


  
    Das Umweltaktionsprogramm steckt einen ehrgeizigen Rahmen für die europäische Umweltpolitik der kommenden Jahre. Ein ehrgeiziger Rahmen muss jedoch durch ebenso ehrgeiziges Handeln der Mitgliedstaaten ausgefüllt
     werden. Das ist gerade in letzter Zeit immer schwieriger geworden. Mitgliedstaaten müssen oft vom EP »milde« gestimmt werden, weil scheinbar wieder häufiger ein Konflikt zwischen Umweltschutz auf der einen, Industriepolitik, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung auf der anderen Seite konstruiert wird. Investitionen für Schutzmaßnahmen scheinen oft als zu teuer und daher unerwünscht. Richtig ist jedoch, dass sich Nichtstun bei Bodenschutz, Trinkwasser oder Luftreinhaltung rächt, und dass die Kosten von fehlendem Umweltschutz schon mittelfristig viel kostspieliger sind als eine vernünftige und frühzeitige Integration von Umweltinvestitionen in die Produktionskosten. Außerdem sind neue Umwelttechnologien, die meistens in Erfüllung strengerer Normen entwickelt wurden, ein Wettbewerbs- und Standortvorteil, der – wenn er richtig genutzt wird – Forschung und Industriepolitik vorantreiben kann.
  


  
    Unsere Aufgabe wird es in den nächsten Jahren sein, die Rolle einer ehrgeizigen Umweltpolitik für eine moderne Wirtschaftspolitik zu unterstreichen. Dies um so mehr, als die Erweiterung um zehn mittel- und osteuropäische Länder, in denen erst seit einigen Jahren Anstrengungen ergriffen wurden, Umweltschutz zu verankern, den Wind nach Mai 2004 sicher nicht sanfter gemacht haben. Länder, die zum Teil gerade mit großen Mühen die bestehende Gesetzgebung der EU in nationales Recht umgesetzt haben oder gar längere Ubergangsfristen hierfür erhalten haben, werden zunächst wenig Bereitschaft zeigen, ambitioniertere oder neue Regelungen einzuführen. Gleichzeitig werden die »alten« Mitgliedstaaten aufmerksam darauf achten, dass Wettbewerbsgleichheit bei Produktionskosten bestehen wird. Für integrierte Strategien, für nachhaltige Ansätze in allen Politikbereichen – ob Industriepolitik, Landwirtschaft oder Verkehr – zu streiten, ist und bleibt daher wichtiger denn je.
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    Friedrich Heinemann
  


  Die Haushaltspolitik der Europäischen Union


  
    Nicht zuletzt beim Blick auf ihr Haushaltssystem wird deutlich, dass die Europäische Union noch lange nicht die zentrale Politikebene eines europäischen Bundesstaates darstellt. Auch in fiskalischer Hinsicht kann man die Gemeinschaft als Konstruktion sui generis bezeichnen. So bestehen bemerkenswerte finanzielle Restriktionen, die auf nationaler Ebene kaum vorstellbar sind. Weder ist eine Steuerkompetenz vorhanden, noch besteht die Möglichkeit, einen Fehlbetrag im Haushalt durch Kreditaufnahme zu decken. 1 Des Weiteren ist der jährliche Haushaltsprozess der EU einer verbindlichen mehrjährigen Finanzplanung – der »Finanziellen Vorausschau« – unterworfen, in deren Rahmen sich die Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers zu bewegen haben. Auch die Ausgabeseite weist im Vergleich zu den Zentralbudgets in Föderalstaaten eine deutlich andere Struktur auf: Sie wird durch Transfers an die Mitgliedstaaten im Rahmen der Agrar- und Strukturpolitik dominiert.
  


  
    Die scharfen Restriktionen spiegeln teilweise Bemühungen zur Konfliktbegrenzung wider. Wichtige Konfliktlinien verlaufen dabei zwischen Nettozahlern und -empfängern in der Auseinandersetzung um eine faire Lastenteilung und zwischen Rat und Parlament im Streit um die Haushaltskompetenz. Allerdings ist es immer wieder gelungen, diese Konflikte so weit zu entschärfen, dass sie sich nicht längere Zeit lähmend auf den politischen Integrationsfortschritt ausgewirkt haben.
  


  
    Ob diese Beurteilung auch für die nächsten Jahre zutrifft, ist ungewiss. Das EU-Finanzsystem mit seinen mühsam austarierten Kompromissen und vielfältigen Unzulänglichkeiten ist durch die Erweiterung 2004 unter Druck geraten. Die osteuropäischen Neumitglieder wurden aufgrund ihres geringen Pro-Kopf-Einkommens und des hohen Anteils der Landwirtschaft zu substanziellen Netto-Empfängern. Dies hat nicht nur zu Ost-West-Konflikten geführt, sondern auch innerhalb der EU-15 zu neuen Auseinandersetzungen über die finanzielle Lastenteilung. Diese Konfliktsituation unter wachsendem Reformdruck sollte aber vor allem als Chance für die Zukunft 
     des Systems verstanden werden: Die in Jahrzehnten etablierten Fehlkonstruktionen werden nun ernsthaft infrage gestellt.
  


  1. Institutionelle Grundlagen und Budgetstruktur


  1.1 Die Einnahmeseite


  
    Während in der Frühphase der Integration die Haushalte der Europäischen Gemeinschaften durch Beiträge der Mitgliedstaaten finanziert wurden, sind an deren Stelle 1971 die »Eigenmittel« getreten. Dieser Terminus hat aber einen stark beschönigenden Charakter, weil es sich dabei nicht um autonom kontrollierte Finanzierungsquellen der EU handelt. Faktisch ist das Eigenmittelsystem daher auch heute noch eher als Beitragssystem zu klassifizieren. Zu den Eigenmitteln zählen im Einzelnen die Zölle und Agrarabschöpfungen (Anteil an Gesamteinnahmen 2003: 12,5 Prozent), die Mehrwertsteuer-Eigenmittel (Anteil 2003: 24,7 Prozent) und die BSP-Eigenmittel (Anteil 2003: 60,9 Prozent). Im Kontext der Mehrwertsteuer-Eigenmittel führen die Mitgliedstaaten einen festen Prozentsatz ihrer nationalen Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage an den EU-Haushalt ab. Die BSP-Eigenmittel dienen als Puffer: Der nach Abzug der anderen Einnahmequellen verbleibende Finanzierungsbedarf wird proportional zum Anteil am EU-BSP auf die Mitgliedstaaten umgelegt. Hinzu treten die sonstigen Einnahmen (Anteil 2003: 1,9 Prozent), zu denen die Abgaben der EU-Bediensteten, Strafzahlungen an den Haushalt und Überschüsse aus dem vorherigen Haushaltsjahr zählen.2
  


  1.2 Die Ausgabenseite


  
    Man sollte das wichtigste Merkmal der Ausgabenseite ehrlich benennen: In ihrer fiskalischen Wirklichkeit ist die EG entgegen anders lautender Rhetorik nach wie vor primär ein Instrument zur Subventionierung der Landwirtschaft. Dieser Befund verweist auf eine erstaunliche ordnungspolitische Schizophrenie zwischen den verschiedenen Politikfeldern der Union. Während im Binnenmarkt strenge Regeln zum Wettbewerbsschutz und zur Subventionskontrolle zur Durchsetzung eines Marktmodells Anwendung finden, ist mit der Landwirtschaft eine ganze Branche einem planwirtschaftlichen Grundansatz unterworfen und von der dauerhaften Subventionierung durch den europäischen Steuerzahler abhängig geworden.
  


  
    Zwar ist der Anteil des EAGFL (Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft), Abteilung Garantie, an den Gesamtausgaben von ca. 90 Prozent im Jahr 1970 auf 45 Prozent im Jahr 2003 gefallen. Dahinter verbirgt sich aber kein absoluter Rückgang, sondern nur ein relativer Bedeutungsverlust wegen einer starken realen Expansion des Budgets. Diese Ausgabenexpansion wurde vor allem durch den rasanten Ausbau der Strukturfonds bewirkt, auf die im Jahr 2003 34 Prozent der Gesamtausgaben entfallen. Damit werden 80 Prozent des Budgets zur weiteren Verwendung in die Mitgliedstaaten zurücküberwiesen, und nur ein relativ kleiner Teil steht zur Finanzierung europäischer Politik im engeren Sinne zur Verfügung.
  


  
    Tab. 1: Haushaltsplan 2003 – die Ausgabenseite
  


  


  
    
      
        	

        	Betrag in Mio. Euro

        	in Prozent
      


      
        	1. Gemeinsame Agrarpolitik

        	44780

        	44,9
      


      
        	2. Strukturpolitik

        	34164

        	34,3
      


      
        	3. Interne Politikbereiche

        	6612

        	6,6
      


      
        	4. Externe Politikbereiche

        	8552

        	8,6
      


      
        	5. Verwaltungsausgaben

        	5360

        	5,4
      


      
        	6. Reserven

        	217

        	0,2
      


      
        	Verpflichtungsermächtigungen

        	

        	
      


      
        	Insgesamt

        	99 686

        	100
      


      
        	Zahlungsermächtigungen

        	

        	
      


      
        	Insgesamt

        	97 503

        	
      

    

  


  
    Quelle: Europäische Kommission: Gesamthaushaltsplan 2003.
  


  
    Tab. 2: Haushaltsplan 2003 – die Einnahmeseite
  


  


  
    
      
        	

        	Betrag in Mio. Euro

        	in Prozent
      


      
        	Agrarabschöpfungen

        	1426

        	1,5
      


      
        	Zölle

        	10714

        	11
      


      
        	Mehrwertsteuer-Eigenmittel

        	24121

        	24,7
      


      
        	BSP-Eigenmittel

        	59404

        	60,9
      


      
        	Sonstige Einnahmen

        	1837

        	1,9
      


      
        	Einnahmen insgesamt

        	97 503

        	100
      

    

  


  
    Quelle: Europäische Kommission: Gesamthaushaltsplan 2003.
  


  1.3 Haushaltsverfahren und Finanzielle Vorausschau


  
    Zentral zum Verständnis des EU-Haushaltswesens ist das Nebeneinander von jährlichem Haushaltsverfahren, definiert in den Artikeln 268 – 280 EG-Vertrag, und der Finanziellen Vorausschau, einer verbindlichen Vereinbarung zwischen Rat, Parlament und Kommission über die wichtigsten Budgetdaten eines mehrjährigen Zeitraumes. Seit 1988 wird diese Rahmensetzung angewendet, um den jährlichen Budgetprozess zu entlasten, nachdem es zuvor immer wieder zu Konflikten gekommen war. Die erste Finanzielle Vorausschau bezog sich auf die Jahre 1988 bis 1992 und wurde als »Delors-I-Paket« bezeichnet. Dem folgte für die Jahre 1993 bis 1999 das »Delors-II-Paket«. Für den Zeitraum 2000 bis 2006 schließt sich der Finanzrahmen der Agenda 2000 an, der auf dem Berliner Gipfel des Europäischen Rates im März 1999 vereinbart und im Rahmen einer Interinstitutionellen Vereinbarung im Mai 1999 verabschiedet worden war. Zur Vorbereitung der Erweiterung kam es im Frühjahr 2003 zu einer einvernehmlichen Anpassung dieser Finanziellen Vorausschau.3
  


  
    In der Finanziellen Vorausschau werden sowohl eine Obergrenze für die Gesamtausgaben als auch die Aufteilung der Ausgaben auf die wichtigsten Ausgabekategorien festgelegt. So wurde in der (im Hinblick auf die Erweiterung angepassten) Agenda 2000 das EU-Budget bis zum Jahr 2006 auf 1,24 Prozent des EU-BSP begrenzt. Die Etablierung eines für die Akteure verbindlichen mittelfristigen Finanzrahmens hat sich seit 1988 als erfolgreich erwiesen, um zuvor regelmäßig auftretende Krisen im jährlichen Haushaltsprozess zu vermeiden.
  


  2. Aktuelle Herausforderungen


  
    Spätestens seit der Auseinandersetzung um die Agenda 2000 ist eine neue Offenheit im Umgang mit der Nettozahlerdebatte eingekehrt. In früheren Jahren bestand vielfach die Tendenz, diese Debatte als unseriös und populistisch abzutun und auf diese Weise im Keim zu ersticken. Diese Strategie äußerte sich etwa darin, dass sich die Kommission lange Zeit weigerte, Nettosalden überhaupt zu publizieren. Diese Praxis gehört inzwischen der Vergangenheit an, und die Umverteilungswirkungen des EU-Finanzsystems werden in regelmäßigen Berichten der Generaldirektion Haushalt beleuchtet.4
  


  
    Man sollte sich dennoch der methodischen Schwierigkeiten und der begrenzten Aussagefähigkeit derlei Statistiken bewusst sein. Bei der Aufteilung mancher Ausgabekategorien (Verwaltungsausgaben, Interne Politiken) auf 
     Mitgliedstaaten gibt es große Schwierigkeiten. Das Gleiche gilt für einige Positionen der Einnahmeseite (»Rotterdam-Effekt« bei den Zöllen).5 Noch viel schwieriger ist die Zuordnung der tatsächlichen Zahllast, wenn man auch berücksichtigt, dass die EU-Zahlungen Marktreaktionen auslösen (»materielle Inzidenz«). Des Weiteren ist offensichtlich, dass die Nettobelastung eines Landes im EU-Finanzsystem nur ein Aspekt unter vielen ist, wenn man eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse der europäischen Integration für einen Mitgliedstaat durchführen wollte.
  


  
    Tab. 3: Nettosalden und BIPlKopf – 2002
  


  [image: 006]


  
    Die Länder sind nach dem Wohlstandsindikator der letzten Spalte (Pro-Kopf-Einkommen) geordnet. Ein negatives Vorzeichen bezeichnet einen Nettozahler. Bei dem ausgewiesenen Saldo handelt es sich um den von der Europäischen Kommission berechneten »operativen Saldo«, bei dem u. a. die Verwaltungsausgaben unberücksichtigt bleiben.6 Würden die Verwaltungsausgaben nach dem Ort der Verausgabung berücksichtigt, dann würden auch Belgien und Luxemburg als beträchtliche Nettoempfänger ausgewiesen werden.
  


  
    Trotz dieser methodischen Einwände wäre es aber naiv, die politische Relevanz dieser Thematik zu verkennen. In ihrer Tendenz liefern die Daten zudem durchaus einen zuverlässigen Indikator für die Lastenteilung. In Nettozahlerstaaten
     wie Deutschland besteht das Risiko, dass eine als »unfair« empfundene Belastung die Akzeptanz der EU in der Bevölkerung verringert. In Empfängerländern werden dagegen die erhaltenen Transfers vielfach als legitimer Besitzstand und als Gegenleistung für vermeintliche Nachteile im Integrationsprozess betrachtet.
  


  
    Hauptkritikpunkt der Nettozahlerstaaten ist, dass die Lastenteilung sich nicht durchgängig am Wohlstandsniveau, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen, orientiert. Länder, die ähnlich wohlhabend wie Deutschland (Frankreich) oder sogar wohlhabender sind (Dänemark, Irland), kommen mit einer sehr viel geringeren relativen Belastung davon oder sind sogar Nettoempfänger (siehe Tab. 3).
  


  
    Diese Umverteilungseffekte kommen in erster Linie durch unterschiedliche Begünstigungen eines Landes im Rahmen der Agrar- und Strukturpolitik zustande – die Einnahmeseite ist aufgrund des starken Bezuges der Bruttozahlungen zum BSP eines Landes weniger entscheidend.7 Insofern war die Idee, in der Gemeinsamen Agrarpolitik den Einstieg in die Kofinanzierung – eine partielle Finanzierung aus den nationalen Haushalten – zu finden, eine zielgenaue Initiative für eine Korrektur einer normativ kaum nachvollziehbaren Lastenteilung. Vorerst ist im März 1999 auf dem Berliner Gipfel diese Idee am Widerstand Frankreichs gescheitert.
  


  
    Schon jetzt ist bemerkbar, dass sich in der unterschwellig stets präsenten Debatte um die Lastenteilung neue Lager bilden. War es bislang der Antagonismus Nettozahler versus Nettoempfänger innerhalb der EU-15, so traten bereits vor der Erweiterung Anzeichen für den zukünftigen Ost-West-Antagonismus zu Tage. Unverkennbar waren hier die Bemühungen der Altmitglieder, noch vor einer Erweiterung Schutzmechanismen vor einer zu starken Belastung in der erweiterten EU zu etablieren. Beispielsweise kommt es in der Gemeinsamen Agrarpolitik zunächst zu einer Schlechterstellung der Neumitglieder, indem die direkten Einkommensbeihilfen für Landwirte zunächst nur 25 Prozent des in den alten Mitgliedstaaten geltenden Niveaus betragen. Dennoch wird durch die Erweiterung langfristig eine neue Balance in der finanziellen Lastenteilung nötig, bei der die Altmitglieder eine Schlechterstellung erfahren werden.
  


  3. Ausblick


  
    Bislang ist noch unabsehbar, wie die neue finanzielle Lastenteilung in der erweiterten Gemeinschaft auf Dauer erfolgen wird. Hier waren die Verhandlungen
     zur neuen Finanziellen Vorausschau für den Zeitraum 2007 – 2013 wie erwartet konfliktreich. So hatten die heutigen Nettozahler im Dezember 2003 die Begrenzung der EU-Ausgaben in der erweiterten EU auf ein Prozent des Bruttonationaleinkommens gefordert.8 Wurden in der Vergangenheit Verteilungskonflikte auf der EU-Ebene in der Regel durch eine Budgetausweitung abgemildert, so scheint diese Lösung angesichts der schwierigen Haushaltslage der Geberländer in den kommenden Jahren nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das vorläufige Scheitern der Verhandlungen über den Verfassungsvertrag im Dezember 2003 dürfte nicht unwesentlich auf die anstehenden Konflikte im Hinblick auf die Finanzielle Vorausschau 2007 – 2013 zurückzuführen gewesen sein: Länder wie Spanien und Polen wollten sich gerade auch im Hinblick auf die anstehenden finanziellen Auseinandersetzungen hohe Stimmgewichte in den EU-Organen sichern.
  


  
    Diese schwierige Lage birgt aber auch Chancen: Der Reformdruck steigt weiter. Die Erweiterung macht die Schwächen eines Systems offenkundig, das ohnehin in dieser Grundausrichtung immer mehr zum Problem für die Akzeptanz und die Fortentwicklung der Union würde. Nun wird es unvermeidbar, die Ausrichtung der Struktur- und Agrarpolitik grundlegend zu überdenken.
  


  
    Die diskutierten Reformvarianten lassen sich in immanente und System verändernde Reformen unterscheiden. Derzeit dominieren in der EU-Haushaltspolitik noch die immanenten Reformen, wenn etwa auf Verschwendung und Betrug im Umgang mit EU-Geldern reagiert wird. Ohne deshalb das Gesamtsystem als solches infrage zu stellen, werden die Bemühungen zur Betrugsbekämpfung intensiviert oder die Haushaltsordnung optimiert.
  


  
    Vor allem aus der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung kommen hingegen Vorschläge zu einem Systemwechsel. So hat eine von der Kommission eingesetzte Gruppe unabhängiger Wissenschaftler unter dem Vorsitz von Andre Sapir (»Sapir-Report«) im Sommer 2003 weitreichende Vorschläge zur Umgestaltung der Ausgabepolitiken der Union gemacht.9 Beispielsweise ist diesen Empfehlungen zufolge die Agrarpolitik zurückzuführen und die Konvergenzpolitik von einer Förderung von Regionen auf eine Förderung von Ländern mit Entwicklungsrückstand umzustellen. Dabei soll die Autonomie der Empfängerländer in der Mittelverwendung erhöht werden.
  


  
    Ebenfalls in Richtung eines verminderten Einflusses Brüssels in der Regionalpolitik zielt der Vorschlag zur Errichtung eines Kompensationsfonds. 10 Aus diesem Fonds würden die Integrationsverlierer durch ungebundene
     Transfers entschädigt. Damit würden Agrar- und Strukturpolitik in ihrer heutigen Reform unter der Zielsetzung der Umverteilung zwischen den Mitgliedstaaten redundant und die Voraussetzungen für die wünschenswerte Renationalisierung dieser Politikfelder geschaffen. Zielsetzung dieses Vorschlags ist es, die verteilungspolitisch motivierte Ausdehnung ineffizienter Politikfelder auf der EU-Ebene zu beenden. Dies wäre wohl auch der einzige wirklich aussichtsreiche Weg, die oft beklagte Verschwendung von EU-Mitteln zu unterbinden. Derlei Ineffizienzen sind systembedingt, weil man die zentrale Politikebene mit Aufgaben betraut hat, die sehr viel besser auf der Ebene der Mitgliedstaaten und Regionen durchgeführt und kontrolliert werden können. Kaum einer dieser weitgehenden Reformideen hat in absehbarer Zeit Aussichten auf politische Durchsetzbarkeit – dies hat der Beschluss zur neuen Finanziellen Vorausschau auf dem Dezembergipfel 2005 erneut verdeutlicht. Dennoch können diese radikalen Optionen als Referenzpunkte für weniger weitgehende Vorschläge herangezogen werden.
  


  
    Der Verfassungsvertrag enthält im Hinblick auf die Finanzverfassung keine wirklich das System verändernden Elemente. Das Haushaltsverfahren würde vereinfacht, wenn der Verfassungsvertrag Rechtskraft erlangt: Die leidige und konfliktträchtige Trennung zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen Ausgaben wäre dann beendet. In den Verhandlungen diskutierte Vorschläge, der Union explizit eine eigene Steuerkompetenz zu erlauben, konnten sich nicht durchsetzen. Dies ist zu begrüßen. Ein Recht der Union zur autonomen Steuersetzung ist bedenklich, solange die Ausgabeseite des Budgets primär dazu dient, Umverteilung zwischen den EU-Staaten verbunden mit der Pflege politisch wichtiger Interessengruppen (z. B. der Landwirte) zu praktizieren. Wenn hier die Begrenzungen auf der Einnahmeseite verloren gingen, wäre eine ineffiziente Ausdehnung des Budgets zu erwarten – mit unabsehbaren Negativkonsequenzen für die Akzeptanz der EU.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Das Defizitverbot wird allerdings angesichts der Gefahren der Staatsverschuldung immer wieder auch als sinnvoll für die nationale Ebene diskutiert.
  


  
    2 Die Zahlen beziehen sich auf den Haushaltsplan 2003.
  


  
    3 Vgl. Interinstitutionelle Vereinbarung vom 6. Mai 1999, ABI. der EG C 172/1 vom 18. Juni 1999 und Pressemitteilung der Kommission IP/03/526 vom 9. April 2003.
  


  
    4 Vgl. European Commission, DG Budget: Allocation of 2002 EU operating expenditure by Member State, Brüssel, September 2003. 
    


  
    5 Werden die Zolleinnahmen in Nettozahlerstatistiken dem Erhebungsland zugerechnet, dann wird der Beitrag dieses Landes zum EU-Haushalt überschätzt, wenn dieses Land eine Transitfunktion für Importe in andere Länder der EU darstellt (wie etwa Länder mit großen Einfuhrhäfen wie Rotterdam). Die Zahllast für die Zölle liegt beim Endverbraucher im Zielland und nicht im Erhebungsland.
  


  
    6 Vgl. European Commission (Anm. 4).
  


  
    7 Allerdings gibt es auch auf der Einnahmeseite in Gestalt des komplizierten »Britenrabattes« institutionelle Regelungen, die explizit auf eine Veränderung der Nettotransfers zielen. Zum Hintergrund und den Details des Britenrabattes siehe Europäische Kommission (2002), S. 28 f.
  


  
    8 Vgl. o. Verf.: Kampfansage an EU-Nettoempfänger, in: Die Welt vom 16. Dezember 2003.
  


  
    9 Vgl. Sapir, Andre: An Agenda for a Growing Europe, Making the EU Economic System Deliver, July 2003, Brussels.
  


  
    10 Vgl. Heinemann, Friedrich: EU-Finanzreform 1999 – Eine Synopse der politischen und wissenschaftlichen Diskussion um eine neue Reformkonzeption, Gütersloh 1998.
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    Ingo Linsenmann
  


  Die Bildungspolitik der Europäischen Union


  
    Die Bildungspolitik auf europäischer Ebene war in ihrer Entwicklung zunächst bestimmt durch die Wahrnehmung der EU-Mitgliedstaaten, dass die Bereitstellung eines effizienten Bildungswesens als Teil des modernen westeuropäischen Wohlfahrtstaates zum Kernbereich nationaler Aufgaben gehört. Erst über die Maßgabe der Errichtung des EG-Binnenmarktes und der diesbezüglichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes haben sich relevante bildungspolitische Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft herausgebildet, die sich nach mehreren Entwicklungsphasen hauptsächlich beschränken auf Aktionsprogramme in der allgemeinen und der beruflichen Bildung, welche die Bildungspolitik der Mitgliedstaaten unterstützen sollen, sowie auf Richtlinien zur gegenseitigen Anerkennung von Berufs- und Hochschulabschlüssen.
  


  
    Gegen Ende der 1990er Jahre und zu Beginn des 21. Jahrhunderts bilden sich schließlich mit dem Ziel der Errichtung einer »wettbewerbsfähigen, dynamischen und wissensbasierten Wirtschaft« in Europa neue Formen des Regierens in der Bildungspolitik heraus, womit die europäische Bildungspolitik als Teil der sozial- und beschäftigungspolitischen Agenda auf europäischer Ebene zu verstehen ist. Der Begründungszusammenhang einer »europäischen Dimension im Bildungswesen« als Teil des Konzeptes eines »Europas der Bürger« ist damit wohl endgültig nur noch zweitrangig. Auf dieser Grundlage ist eine weitergehende Angleichung der mitgliedstaatlichen Bildungssysteme in den nächsten Jahren zu erwarten, auch wenn Konvent und Regierungskonferenz im Verfassungsvertrag keine substanziellen Änderungen an den Rechtsgrundlagen vorgenommen haben.1
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Rechtsgrundlagen


  
    Die Vertragsgrundlagen der Bildungspolitik in der EU erstrecken sich im engeren Sinne auf die beiden Artikel zur allgemeinen und beruflichen Bildung,
     149 und 150 EG-Vertrag, sowie auf den für die gegenseitige Anerkennung von Befähigungsnachweisen relevanten Artikel 47 EG-Vertrag.2 Im Zuge der Vertragsrevisionen seit Mitte der 1980er Jahre sind die Rechtsgrundlagen in diesen Artikeln zugunsten der Beteiligung supranationaler Akteure verändert worden; sie fallen alle unter das Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag, teilweise mit obligatorischer Konsultation des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialausschusses.
  


  
    In vertragsrechtlicher Sicht waren die Vertragsrevisionen von Maastricht und Amsterdam von zentraler Bedeutung für die Intensivierung der bildungspolitischen Aktivitäten der Gemeinschaft in den letzten zehn Jahren. Mit dem Maastrichter Vertrag über die Europäische Union wurde das Politikfeld Bildungs- und Jugendpolitik zunächst auf eine neue vertragliche Grundlage gestellt. Entscheidend war die Neuformulierung – und im Zuge dessen der Wegfall – von Artikel 128 EWG-Vertrag, der nun aufgeteilt wurde in Artikel 149 EG-Vertrag für allgemeine Bildung und Jugend und Artikel 150 EG-Vertrag für berufliche Bildung.3 Aufgewertet wurde die Bildungspolitik vor allem durch die Aufnahme in den Tätigkeitskatalog des EG-Vertrages in Artikel 3 q EG-Vertrag, der »einen Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden allgemeinen und beruflichen Bildung« vorsieht und dem Bereich Bildung damit eine »erstrangige Funktion«4 zukommen lässt. In Amsterdam haben die Staats- und Regierungschefs in die Präambel des EG-Vertrages zusätzlich die Bestimmung aufgenommen, dass sie »entschlossen (sind), durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige Weiterbildung auf einen möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwirken.« Damit haben sie eine weitere vertragliche Grundlage geschaffen, um die Aktionsfelder der Bildungspolitik der Europäischen Union auszudehnen.
  


  1.2 Die Kommission und der EuGH als Motoren der Bildungspolitik auf europäischer Ebene


  
    Der erste relevante Ratsbeschluss von 1963 »über die Aufstellung allgemeiner Grundsätze für die Durchführung einer gemeinsamen Politik der Berufsausbildung« 5 und die daraus resultierenden Folgebeschlüsse basierten auf einer Initiative der Europäischen Kommission ebenso wie auch das erste Treffen der »im Rat vereinigten Minister für Bildungswesen« am 16. November 1971.6 Dieses legte mit seiner Entschließung den Grundstein für ein erstes Aktionsprogramm im Bildungsbereich 1976, dessen darin enthaltenen sechs Maßnahmen mit insgesamt 22 Aktionen die meisten Steuerungselemente der Bildungspolitik auf Gemeinschaftsebene bis in die 1990er Jahre 
     hinein konstituierten. Aufbauend auf den Erfahrungen aus den Pilotmaßnahmen und -programmen seit dem Programm von 1976 wurden von 1986 an diverse Aktionsprogramme in der Bildungs- und Jugendpolitik der Gemeinschaft verabschiedet, die mit wenigen Ausnahmen Anfang der 1990er Jahre jeweils erneuert und 1994 in die beiden großen Programmblöcke SOKRATES und LEONARDO DA VINCI integriert wurden.7
  


  
    Maßgeblicher Motor dieser Entwicklung war die Europäische Kommission, wobei erste Kommissionsansätze, die stärker harmonisierende Tendenzen in der Bildungspolitik nach sich gezogen hätten, von den Mitgliedstaaten zurückgewiesen wurden. Gleichzeitig war es jedoch der EuGH, der bis Maastricht in einer Vielzahl von Fällen vor allem die inhaltliche Reichweite der Kompetenzen der Gemeinschaft für Rechtshandlungen nach Artikel 128 EWG-Vertrag und den Zugang zu Bildungseinrichtungen der Mitgliedstaaten für EG-Ausländer ausgedehnt hat. Durch seine Rechtsprechung kann die Rolle des EuGH bei der Verfestigung der Bildungs- und Jugendpolitik nicht hoch genug eingeschätzt werden: »Bis zum In-Kraft-Treten des Unions-Vertrages wurden der Gemeinschaft bildungsrechtliche Kompetenzen vor allem durch die Rechtssprechung des EuGH erschlossen«.8
  


  
    Die klare Abgrenzung zwischen mitgliedstaatlicher und europäischer Ebene wurde durch die Mitgliedstaaten zuletzt in Maastricht mit der Abfassung der beiden zentralen Artikel 149 und 150 EG-Vertrag versucht. Artikel 149 Absatz 4 und Artikel 150 Absatz 4 EG-Vertrag schließen »jegliche Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten« durch die Maßnahmen auf der Grundlage der Artikel aus; zudem soll die Gemeinschaft zur Verwirklichung der jeweiligen Ziele nur »einen Beitrag« leisten. Ob es den Mitgliedstaaten allerdings gelungen war, mit dieser Formulierung eine eindeutige Trennlinie zwischen den beiden Ebenen zu etablieren, wurde damals bereits überwiegend skeptisch bewertet.
  


  1.3 Leitbilder einer europäischen Bildungspolitik


  
    Ein zweites Spannungsfeld neben der vertikalen Kompetenzaufteilung waren konkurrierende Leitbilder über die Rolle der Bildungspolitik auf europäischer Ebene. Das Leitbild des »Europas der Bürger« wurde bereits im Tindemans-Bericht 1975 erwähnt und mit dem Bildungswesen in Zusammenhang gesetzt. Auch die Feierliche Deklaration zur Europäischen Union des Europäischen Rates von Stuttgart 1983 und der Vertragsentwurf des Europäischen Parlamentes 1984 bezogen sich ausdrücklich auf die Bildungspolitik. In diesem Sinne soll die Bildungspolitik auf europäischer Ebene einen
     Beitrag leisten beim Aufbau eines bürgernahen und demokratischen Europas und bei der Herausbildung eines europäischen Bewusstseins und einer europäischen Identität. Durch das Konzept des »Europas der Bürger« erlangte die »europäische Dimension im Bildungswesen« eine enorme Aufwertung, nicht zuletzt aufgrund der Wahrnehmung, dass Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung in der Bevölkerung notwendig waren.9
  


  
    Dieses Leitbild ist jedoch in Bezug auf bildungspolitische Maßnahmen über die Jahre hinweg durch die zunehmende Instrumentalisierung der Bildungspolitik für wirtschaftliche und soziale Belange verdrängt worden. Bereits zu Anfang der 1980er Jahre führten die ökonomischen Schwierigkeiten in den Mitgliedstaaten zu einem verstärkten Druck auf die politischen Entscheidungsträger, auf diese Herausforderungen mit neuen ökonomischen und technischen Strategien zu reagieren. Die ökonomische Bedeutung einer »wissenden« und kompetenten Bevölkerung, das heißt der »Humanressourcen«, ist so immer stärker durch die Akteure wahrgenommen und in dieser Konsequenz in Amsterdam in die Präambel des EG-Vertrages aufgenommen worden. Bildungspolitik wird so als Teil des arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Maßnahmenbündels verstanden, das gleichzeitig die globale Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten stärken soll.
  


  1.4 Aktionsprogramme und Anerkennung von Befähigungsnachweisen als Schwerpunkte


  
    Sowohl die Wahl der Steuerungsinstrumente als auch die inhaltliche Entwicklung der Bildungs- und Jugendpolitik war somit bereits vor dem In-Kraft-Treten des Maastrichter Vertrages festgelegt. Nach dem von den Mitgliedstaaten zurückgewiesenen Versuch der Kommission, eine direkte Harmonisierungspolitik zu etablieren, konzentrierten sich die Akteure auf eine distributive Politik, die hauptsächlich Aktionsprogramme als Steuerungsinstrument einsetzt. Ihre inhaltliche Reichweite hat sich im Laufe der Zeit zunehmend ausgedehnt, wobei die Einbeziehung des Sekundarschulbereiches (COMENIUS) erst nach Maastricht vollzogen wurde.
  


  
    Die Maßnahmen der Gemeinschaft konzentrieren sich auf eine Unterstützung und Ergänzung der nationalen Politiken, einen Informations- und Erfahrungsaustausch der Mitgliedstaaten und eine Vernetzung nationaler Vorhaben, um einen »europäischen Mehrwert« bereitzustellen.10 Die Ziele der verschiedenen Maßnahmen in den Programmen sind: Förderung der physischen und virtuellen Mobilität, Verbesserung der Qualifikationen der 
     Lernenden und Lehrenden, Verbesserung der Qualität der Ausbildung, Entwicklung von Kooperationsnetzen, Förderung der sprachlichen und kulturellen Kompetenzen, Entwicklung der Innovationstätigkeit mit Hilfe von Pilotprojekten und Verbesserung der gemeinschaftlichen Vergleichskriterien.
  


  
    Das SOKRATES-Programm11 umfasst die Unterprogramme COMENIUS für die europäische Dimension in der Schulbildung, ERASMUS für die Hochschulbildung und die transnationale Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, GRUNDTVIG für die Erwachsenenbildung, LINGUA für den Sprachunterricht und -erwerb sowie MINERVA für die Fernlehre.
  


  
    Das LEONARDO-Programm12 fördert transnationale Projekte für Personen in der Berufsbildung, die Entwicklung und den Transfer von Innovation und Qualität, den Erwerb sprachlicher und kultureller Kompetenz in der Berufsbildung sowie transnationale Netze für Fachwissen und Wissenstransfer in Europa. Beide Programme fördern zudem Maßnahmen im Bereich von Bildungsforschung und -vergleich.13 Hinzu kommt das Programm JUGEND für den Jugendaustausch und den Europäischen Freiwilligendienst. 14
  


  
    Ende 2003 wurde zudem das »Programm zur Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung und Förderung des interkulturellen Verständnisses durch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten«, kurz Erasmus Mundus, verabschiedet. Die Aktionslinien des fünfjährigen Programms betreffen die Unterstützung von Hochschulpartnerschaften mit Drittländern, von grenzüberschreitenden EU-Postgraduiertenstudiengängen (so genannten »Erasmus-Mundus-Masterstudiengängen«) und Mobilitätsstipendien für Wissenschaftler und Postgraduierte aus Drittländern.15
  


  
    Auch die Anerkennung von Nachweisen der beruflichen Qualifikation und von Hochschulabschlüssen zählen zu den zentralen bildungspolitischen Maßnahmen der Gemeinschaft. War zuvor die gegenseitige Anerkennung von Diplomen und Berufsbefähigungsnachweisen jeweils berufsbezogen bzw. fachrichtungsbezogen durch Richtlinien geregelt worden, wurde mit der allgemeinen »Hochschuldiplomrichtlinie«16 von 1988 der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens eingeführt und die Anerkennung aller Diplome, die einen mindestens dreijährigen Studiengang bescheinigen, geregelt. Mit der Ergänzungsrichtlinie von 1992 wurde dies auch auf Ausbildungsabschlüsse unterhalb des Hochschulniveaus bzw. nach kürzerem Studium ausgedehnt17 sowie 1999 mit einer weiteren Richtlinie im Bereich bestimmter Handwerks- und Handelsberufe und im Dienstleistungsgewerbe ergänzt.18 Sektorale Einzelrichtlinien in besonders reglementierten Berufen, etwa im Gesundheitssektor, von Architekten und auch zur Niederlassung 
     von Rechtsanwälten, bestehen weiter und müssen aufgrund der sich entwickelnden mitgliedstaatlichen Bestimmungen häufig aktualisiert werden.
  


  
    In den letzten Jahren sind parallel Anstrengungen unternommen worden, eine europaweite einheitliche Bescheinigung für berufliche Qualifikationen auszuarbeiten, inklusive solcher im Hochschulbereich. Mit einem »Europapass-Berufsbildung« 19 soll versucht werden, weitere Anreize für eine europaweite Ausbildung zu schaffen, damit Ausbildungszeiten in einem anderen EU-Land nicht nur im Lebenslauf erscheinen, sondern als berufliche Qualifikation anerkannt werden.
  


  2. Aktuelle bildungspolitische Entwicklungen


  2.1 Die Entwicklung eines europäischen Hochschulraums


  
    Parallel und somit außerhalb des EU-Vertragsgefüges ist seit 1998 ein Prozess im Gange, der inzwischen 33 EU- und EFTA-Mitgliedstaaten und Beitrittsländer (Ausnahme ist Liechtenstein) sowie Kroatien umfasst und sich zum Ziel gesetzt hat, die Hochschulausbildung und -landschaft stärker als bisher zu vereinheitlichen. Unter dem Namen Bologna-Prozess wird angestrebt, ein System leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse inklusive einer detaillierten Beschreibung einzuführen und europaweit das (angelsächsische) zweigliedrige System der Hochschulabschlüsse einzuführen. Das European Credit Transfer System (ECTS) soll ausgedehnt und modifiziert werden, damit auch außerhalb der Hochschule erworbene Punkte berücksichtigt werden. Weiterhin sollen Mobilitätshindernisse für Studierende, Lehrende und im Wissenschaftsbetrieb tätige Personen weiter abgebaut sowie die Kriterien und Methoden der Qualitätssicherung, die Curriculum-Entwicklung, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Mobilitätsprojekte und integrierte Studien-, Ausbildungs- und Forschungsprogramme gefördert werden.20
  


  
    Auch wenn der Bologna-Prozess formal außerhalb des EU-Kontextes stattfindet, so sind eine Reihe von Maßnahmen und Aktivitäten der EU in der Zwischenzeit eng verknüpft mit seinen Zielen, nicht zuletzt das Erasmus-Mundus-Programm. 21 Trotz des intergouvernementalen Charakters behält der Prozess seine Dynamik nicht zuletzt durch die aktive Beteiligung von nicht-staatlichen Akteuren wie der Europan University Association (mit der Hochschulrektorenkonferenz als deutschem Mitglied) und den europäischen Studierendenvereinigungen, aber auch durch die Nutzung der Expertise des Europarates in diesem Politikbereich.
  


  2.2 Lissabon und die Methode der offenen Koordinierung in der Bildungspolitik


  
    Seit einigen Jahren sind neue Impulse in der europäischen Bildungszusammenarbeit auch im EG-Rahmen festzustellen. Auf dem Europäischen Rat in Lissabon im März 2000 haben die Staats- und Regierungschefs das Ziel formuliert, bis zum Jahre 2010 »die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen«22. Im Lichte der großen Bedeutung, die der Europäische Rat dem Aufbau eines »sozialen Europas« beimisst, ist dieser neue Kontext der Bildungspolitik der EG, auch als Teil der europäischen Beschäftigungsstrategie, von entscheidender Bedeutung und führt bereits jetzt zu einer starken Intensivierung der Aktivitäten auf europäischer Ebene.
  


  
    Im Rahmen der Umsetzung dieser Lissabon-Strategie beschlossen Rat und Kommission gemeinsam im Februar 2002 ein vom Europäischen Rat gefordertes detailliertes Arbeitsprogramm zur Reform der Bildungssysteme. 23 Dabei formuliert das Programm konkrete Ziele, die bis zum Jahre 2010 erreicht werden sollen, so vor allem die Erzielung der »höchsten Qualität« im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, so dass Europa zur »Bezugsgröße mit Weltgeltung« wird; die vollständige Kompatibilität der Bildungssysteme in Europa; die rechtswirksame Anerkennung jeglicher Nachweise über Qualifikationen, Wissen und Fertigkeiten, die Verwirklichung des Prinzips des lebensbegleitenden Lernens; und schließlich der Vorsatz, die Bildungssysteme in Europa so zu entwickeln, dass Europa das »bevorzugte Ziel von Studenten, Gelehrten und Forschern« aus anderen Regionen der Welt wird.
  


  
    Zur Erreichung dieser Zielvorgaben werden sich jene Aktivitäten als wichtig erweisen, die durch die Anwendung der in Lissabon eingeführten »offenen Koordinierungsmethode« gekennzeichnet sind: Anhand von Zielvorgaben (benchmarks) werden durch jährliche Umsetzungsberichte (monitoring) die Mitgliedstaaten die erzielten Fortschritte untereinander vergleichen (peer-review) und dabei versuchen, gute Beispiele anderer Mitgliedstaaten aufzugreifen, um damit ihre eigenen Umsetzungsstrategien zu verbessern (best practice).
  


  
    Auf der Grundlage des Arbeitsprogramms beschloss der Rat im Mai 2003 Referenzkriterien, die sich zum einen aus den Aufforderungen des Europäischen Rates von Lissabon ergaben, zum anderen aus den so genannten strategischen Bildungszielen und dem Leitgedanken des lebenslangem Lernens. Allerdings beschränkte sich der Rat auf die Formulierung von EU-WEITEN Benchmarks (Durchschnittswerte), aus denen sich weder einzelstaatliche
     Ziele ableiten lassen, noch konkrete mitgliedstaatliche Maßnahmen direkt ergeben. Die verabschiedeten Benchmarks betreffen im Einzelnen die Quote der frühzeitigen Schulabgänger (max. 10 Prozent bis 2010), der Studienabsolventen in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften und Technik (15 Prozent bei gleichzeitigem Abbau des Geschlechterungleichgewichtes), der Abschlüsse der Sekundarstufe II (85 Prozent der 22-Jährigen), der 15-Jährigen mit schlechten Lesekompetenzen (20 Prozent weniger als in 2000) sowie der Erwachsenen, die sich am lebenslangen Lernen beteiligen (12,5 Prozent).
  


  
    Dennoch wird dieser neue Impuls für die bildungspolitische Zusammenarbeit wohl nicht zu Unrecht als »silent revolution«24 beschrieben. Deutlich wird, dass die Betonung der Gemeinsamkeiten anstelle der Unterschiede in der Bildungspolitik durchaus einen »Paradigmenwechsel« darstellt, der sich weit von den im Maastrichter Vertrag manifestierten mitgliedstaatlichen Vorbehalten entfernt hat.
  


  3. Schlussbetrachtung


  
    »War in der Industriegesellschaft des letzten Jahrhunderts Sachkapital der strategische Wachstumsfaktor, übernimmt in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts das Humankapital diese Schlüsselrolle.«25 Dieser Wahrnehmung Rechnung tragend, bedeutet das Jahr 2000 in der knapp vierzigjährigen Geschichte der bildungspolitischen Zusammenarbeit in der EG sowohl mit der Einführung der neuen Programmgeneration als auch mit dem Gipfel von Lissabon den Eintritt in eine neue Phase.
  


  
    Die Post-Lissabon-Phase in der europäischen Bildungspolitik sollte insgesamt hinsichtlich der Folgewirkungen für die zukünftige Bildungspolitik nicht unterschätzt werden. Von den dort aufgestellten Zielvorgaben und den einzuführenden diesbezüglichen Referenz- und Leistungsindikatoren werden mittelfristig auch die bisherigen Aktionsprogramme betroffen sein, denen ohne Zweifel im Bereich der gemeinschaftlichen Maßnahmen die Aufgabe der Umsetzung eben jener Ziele im Verbund mit der Intensivierung des beschäftigungspolitischen Luxemburg-Prozesses zukommen wird. Auch der Bologna-Prozess wird mittelfristig, analog z. B. zu »Schengen«, in die Bildungspolitik der EU integriert werden. Erste Ansätze einer stärkeren Verzahnung zeichnen sich bereits ab.
  


  
    Bei der allgegenwärtigen Zuspitzung auf das Leitbild »Bildung als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor« für Europa bleibt zu hoffen, dass die bildungspolitischen
     Akteure dabei nicht aus den Augen verlieren, welche Bedeutung eine gemeinsame europäische Bildungspolitik auch für den Aufbau einer europäischen Gesellschaft haben kann.
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    1 Allerdings sind bei der Neuformulierung der Ziele der Union im ersten Teil des Verfassungsentwurfes sowohl die Zielbestimmung des EG-Vertrages, »einen Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden allgemeinen und beruflichen Bildung« zu leisten (Artikel 3 q EG-Vertrag) als auch vor allem der Verweis auf das Hinwirken auf einen möglichst hohen Wissenstand der Völker in der Präambel des EG-Vertrages weggefallen.
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    Christoph Gusy / Christoph S. Schewe
  


  Die Rechts- und Asylpolitik der Europäischen Union


  
    Die Idee, einen gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen, ist ein neuer Integrationsbereich, der ähnlich weit wie die Wirtschafts- und Währungsunion voranschreiten könnte. Dabei sind die zentralen Politikbereiche die Rechts-, die Einwanderungs- und die Asylpolitik der Europäischen Union. Die Fortschritte in diesen Bereichen sind trotz Kompetenzerweiterungen noch sehr partiell, weit gestreut und zum Teil wenig konkret. Ein Bewusstsein der Bevölkerung, dass die Union für diese Bereiche zuständig ist, hat sich noch nicht entwickelt. Fehlentwicklungen und Erfolge werden zumeist den unmittelbar ausführenden Mitgliedstaaten zugeschrieben.
  


  
    Dies entspricht der Tradition, wonach Innen- und Rechtspolitik als Grundpfeiler der Staatlichkeit gelten. Jene Sichtweise hat sich auch in der EU nur langsam verändert. Durch den Vertrag von Maastricht war die Rechts- und Asylpolitik auf Regelungen im EU-Vertrag beschränkt und fast ausschließlich in der dritten Säule der EU verortet worden. Die EU hatte in diesem Bereich keine eigenen Kompetenzen und koordinierte lediglich die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf zwischenstaatlicher Ebene. Ein Handeln der EU durch die Organe der EG fand nur dort statt, wo es um Maßnahmen ging, in denen eine andere Gemeinschaftskompetenz begründet war, die ein Handeln im Bereich der Rechtspolitik mitumfasste.
  


  
    Rechts- und Asylpolitik stellen primär hoheitsrechtliche Fragen. Die Wahrnehmung des Gewaltmonopols des Staates durch die Polizei oder die Justizbehörden oder die Frage, wer sich im Hoheitsgebiet eines Staates aufhalten darf, zählen zu den Kernpunkten tradierter Innenpolitik. Einer Übertragung von Kompetenzen aus diesem Bereich stimmen die Mitgliedstaaten daher nur sehr ungern zu. Allenfalls »ungeliebte« Politikbereiche wie die Asylpolitik werden auf die EU abgeschoben. So wurde auch beim Amsterdamer Vertrag vorgegangen, der eine Verlegung von Teilen der Justiz-und Innenpolitik von der dritten in die erste Säule der EU vorsieht. Artikel 61 ff. EG-Vertrag übertragen seitdem der Europäischen Gemeinschaft 
     bestimmte Fragen der Visum-, Asyl-, Einwanderungs- und Ausländerpolitik. Zudem werden ihr Zuständigkeiten auf dem Gebiet des internationalen Zivilprozess- und Privatrechtes eingeräumt. Die schleppenden Fortschritte bei der Vereinheitlichung der gemeinsamen Sicherheitspolitik hatten im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarktes zu erheblichen Verzögerungen bei der Abschaffung der Grenzkontrollen geführt. So beteiligte sich am Anfang nur ein kleiner Teil der Staaten am Schengener Übereinkommen zum Abbau der Grenzkontrollen.1 Mittlerweile ist der Schengen-Besitzstand durch das Protokoll Nr. 2 zum EU-Vertrag und EG-Vertrag von Amsterdam in die EU einbezogen worden.2 Eine konsequente Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen ist indes in Nizza (7. – 9. Dezember 2000) weitgehend gescheitert. Insbesondere für die Festlegung der gemeinsamen Regeln und Grundsätze gilt nach wie vor das Einstimmigkeitserfordernis. Mehrheitsentscheidungen sind nach Artikel 67 Absatz 5 EG-Vertrag i. d. F. von Nizza nur im Rahmen dieser Grundsätze vorgesehen und folglich für Entwicklungen in der Asylpolitik wenig bedeutsam.
  


  1. Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts


  
    Der Europäische Rat hat in Wien im Dezember 1998 den vom Rat Justiz und Inneres sowie der Kommission erstellten Aktionsplan zum Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gebilligt.3 Durch diesen Aktionsplan sollte das künftige Vorgehen der EU nach dem In-Kraft-Treten des Vertrages von Amsterdam strukturiert werden. Auf dessen Grundlage hat sich der Sondergipfel des Rates in Tampere (15./16. Oktober 1999) mit den Themen Justiz und Inneres befasst. Der Plan sieht vor, bestehende gemeinsame Politikbereiche durch neue Maßnahmen auszubauen, die neuen Kompetenzen auszuschöpfen und unverbindliche Empfehlungen (so genanntes soft-law) durch rechtsverbindliche Maßnahmen zu ersetzen. Fernziel ist es, durch ein Bündel abgestimmter Maßnahmen einem wichtigen Anliegen der Öffentlichkeit mit konkreten Maßnahmen Rechnung zu tragen und die Union auf diese Weise den Bürgern näher zu bringen.
  


  
    Der Aktionsplan teilt sich in drei Bereiche. Zum einen soll ein »Raum der Freiheit« in der EU geschaffen werden. Dabei handelt es sich nicht lediglich um die Erreichung eines vollständigen freien Personenverkehrs in der EU, sondern es wurde ein weiterer, umfassender Freiheitsbegriff zugrunde gelegt. Freiheit umfasst auch die Gewährung der Grundrechte 
     und den Schutz vor jeglicher Form der Diskriminierung. Eine besondere Betonung wird dabei auf den Schutz der Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten gelegt. Neben der Freiheit für die EU-Bürger sollen im Rahmen einer gemeinsamen Einwanderungs- und Asylpolitik auf dem Gebiet der EU auch die Rechte und die Integration derjenigen Drittlandsangehörigen geschützt werden, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten.
  


  
    Der »Raum der Sicherheit« dient dazu, für die Bürger die Voraussetzungen für einen bestmöglichen Freiheitsgenuss zu schaffen. Hauptziel ist die Verhütung und Bekämpfung von »organisierter und nicht organisierter« Kriminalität, insbesondere des Terrorismus, des Menschenhandels, der Straftaten gegenüber Kindern, des illegalen Drogen- und Waffenhandels, der Bestechung, der Bestechlichkeit und des Betruges. Es geht hier also insbesondere um Delikte mit grenzüberschreitendem Bezug und solche, deren Begehung im Umfeld der Europäischen Organe vermutet wird. Besondere Bedeutung wird der Bekämpfung des Drogenhandels beigemessen. Mittel soll ein einheitlicher institutioneller Rahmen sein, in dem die Mitgliedstaaten bei strafrechtlichen und polizeilichen Maßnahmen zusammenarbeiten.
  


  
    Der »Raum des Rechts« soll eine gleichförmige Rechtsdurchsetzung innerhalb der EU gewährleisten. Er bietet den Schutz aller Menschen gegen Bedrohungen durch Dritte und soll gewährleisten, dass alle, die die Freiheit und Sicherheit des Einzelnen und der Gesellschaft gefährden, zur Rechenschaft gezogen werden. Der Raum des Rechts wird sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht angestrebt. Durch die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen soll der Bürger Rechtssicherheit und einen gleichen Zugang zum Recht haben. Die Feststellung des zuständigen Gerichtes sowie die Festlegung des anwendbaren Rechts sollen unproblematisch sein und zügige und gerechte Verfahren mit einer einfachen anschließenden Vollstreckung dem Bürger eine wirksame Rechtsdurchsetzung ermöglichen. Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen dient dazu, eine Annäherung der Rechtsfolgen bei der Verwirklichung gleicher Tatbestände zu schaffen sowie Straf-und Ermittlungsverfahren zu vereinfachen. Angestrebtes Fernziel dieser Maßnahmen ist die Erreichung einer besseren Koordination der Strafverfolgung.
  


  
    Bei der Verwirklichung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts muss das Verhältnis der drei Ziele zueinander berücksichtigt werden. Freiheit, Sicherheit und Recht bilden eine Synthese; sie stehen in einem Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit und prägen einander inhaltlich und instrumentell.4 Eine Aufteilung des Raums entsprechend den Zuständigkeiten der Kommissare in einen der Freiheit, einen der Sicherheit und einen des Rechts darf nicht erfolgen, zerstörte sie doch das ausgewogene Verhältnis von Freiheit, Sicherheit und Recht.
  


  2. Die Rechtspolitik der Europäischen Union


  
    Die Rechtspolitik der Europäischen Union unterteilt sich in die Zusammenarbeit in Strafsachen und in Zivilsachen.
  


  2.1 Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen


  
    Der Vertrag von Amsterdam hat eine neue Qualität der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen eingeführt. War bisher die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität ein Anliegen von gemeinsamem Interesse, so haben sich die Mitgliedstaaten nun zu einem gemeinsamen Vorgehen verpflichtet, auch wenn es sich immer noch um einen Bereich der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit handelt.5 Ausgangspunkt für eine Zusammenarbeit in Strafsachen waren stets die Gefahren, die für eine wirksame Bekämpfung der Kriminalität durch die Öffnung der Grenzen und die Abschaffung der Grenzkontrollen bei der Schaffung des Binnenmarktes entstanden.
  


  
    Mit der Abschaffung der Grenzkontrollen durch das am 26. März 1995 in Kraft getretene Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)6 wurden konkrete »Ausgleichsmaßnahmen« für den Grenzabbau getroffen. Darin wurden weitere neue Formen der Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden der Staaten zur gemeinsamen Verbrechensbekämpfung und -aufklärung avisiert sowie Vorschriften aufgenommen, die es den nationalen Behörden bei schweren Delikten ermöglichen, auf fremdem Hoheitsgebiet zu observieren oder die Verfolgung über die Grenze hinweg aufzunehmen (Nacheile).
  


  
    Wichtig waren auch die Regelungen für die Einreise in das Schengen-Gebiet an den Außengrenzen und die Vereinheitlichung des Einreise- und Visumrechts. In Artikel 92 ff. SDU wurde zudem die Errichtung des Schengener Informationssystems vereinbart. Da das Schengener Übereinkommen keine Maßnahme im Rahmen der Europäischen Verträge war, konnten sich die Schengen-Staaten nicht der Organe der EG bedienen und haben daher im Hinblick auf die Anwendung des Übereinkommens einen Exekutivausschuss eingerichtet. Der Rechtsschutz gegen Maßnahmen nach dem Übereinkommen wurde den nationalen Gerichten übertragen. Seit 1990 sind weitere Staaten dem SDU beigetreten.7
  


  
    Durch das Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstandes sind die Vorschriften des Schengener Übereinkommens und des SDÜ, die Beitrittsprotokolle und -übereinkommen sowie die Beschlüsse und Erklärungen
     des Schengener Exekutivausschusses in das Unionsrecht integriert worden. Deren Bestimmungen sind durch Beschlüsse des Rates vom 20. Mai 1999 den einzelnen Vorschriften des EU-Vertrages und des EG-Vertrages zugeordnet worden.8 Der EuGH übernimmt entsprechend dieser Zuordnung die judikative Überprüfung der Maßnahmen im Rahmen des Schengen-Besitzstandes. Der Rat ist nun an die Stelle des Exekutivausschusses getreten, das Schengen-Sekretariat wurde in das Generalsekretariat eingegliedert und die »Zentrale Gruppe« wurde durch den EU-Koordinierungsausschuss aus »hohen Beamten« aller Mitgliedstaaten ersetzt. Auch wenn der Schengener Besitzstand jetzt in den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen überführt ist, so gelten für Großbritannien, Irland und Dänemark doch noch Ausnahmeregelungen. Für Beitrittskandidaten sind derartige Sonderregelungen nach Artikel 8 des Protokolls für die Zukunft ausgeschlossen.
  


  
    Die Zusammenarbeit der Schengen-Staaten hat sich auf diese Weise zu einer Kooperation fast aller Mitgliedstaaten der EU entwickelt und dem Gemeinschaftsrecht selbst angenähert. Die Mitgliedstaaten sollen über die gemeinschaftsrechtlich im EG-Vertrag geregelten Materien hinaus gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung zum einen der Kriminalität und zum anderen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit ergreifen. Dazu sollen die Zoll- und Polizeibehörden sowie die Justizbehörden zusammenarbeiten und die nationalen Strafvorschriften angeglichen werden.
  


  2.1.1 Polizeiliche Zusammenarbeit


  
    Bei der polizeilichen Zusammenarbeit in der EU werden zwei Wege beschritten: zum einen über eine verstärkte Kooperation der mitgliedstaatlichen Polizeibehörden und zum anderen über die Einrichtung eigener europäischer Institutionen.
  


  
    Im Rahmen der operativen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bestehen die Maßnahmen vornehmlich in der Verbesserung der Rechtshilfe und dem Austausch von Informationen oder Erfahrungen. Die polizeiliche Kooperation der Mitgliedstaaten erfolgt dabei weiterhin vor allem auf der Grundlage des SDU, mit dem Schengener Informationssystem als Herzstück. Neben dem SDU findet eine polizeiliche Zusammenarbeit auch aufgrund von bi- und multilateralen Abkommen statt.9 Zudem bemüht sich die EU um die Förderung von multilateralen Projekten zum Austausch von Erfahrungen zwischen den mitgliedstaatlichen Ermittlungsbeamten bei der Bekämpfung bestimmter Kriminalitätsformen. Dazu soll das vom Rat 
     im Juli 200210 angenommene Aktionsprogramm AGIS beitragen, das die Ende 2002 ausgelaufenen Aktionsprogramme Grotius II Strafrecht, Oisin II, Stop II, Hippokrates und Falcone ersetzt.
  


  
    Die polizeiliche Zusammenarbeit soll aber auch über die Rechtshilfe und den Informations- und Erfahrungsaustausch hinausgehen. Dazu hat der Rat am 13. Juni 2002 einen Rahmenbeschluss gefasst, der die Möglichkeit der Bildung gemeinsamer Ermittlungsgruppen vorsieht.11 Gemeinsame Ermittlungsgruppen können bei grenzüberschreitender Kriminalität gebildet werden und bestehen aus Ermittlungsbeamten der jeweils betroffenen Mitgliedstaaten.
  


  
    Bei der polizeilichen Zusammenarbeit durch den Aufbau europäischer Institutionen ist das 1992 gegründet Europäische Polizeiamt (Europol) hervorzuheben, das seinen Sitz in Den Haag hat. Primäre Tätigkeit von Europol ist die Sammlung und Analyse von Daten sowie deren Austausch mit den Mitgliedstaaten. Das Aufgabenspektrum des inzwischen mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatten Europäischen Polizeiamtes umfasst die Bekämpfung des illegalen Drogenhandels, des illegalen Handels mit nuklearen und radioaktiven Substanzen, der Schleuserkriminalität, des Menschenhandels, der Kraftfahrzeugkriminalität und des internationalen Terrorismus. Ein Tätigwerden von Europol setzt voraus, dass tatsächliche Anhaltspunkte für eine kriminelle Organisationsstruktur vorliegen und zwei oder mehr Mitgliedstaaten betroffen sind.
  


  
    Zentrales Mittel von Europol ist der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten. Im Gegensatz zum Schengener Informationssystem (SIS) sammelt Europol die Daten nicht nur und stellt sie zur Verfügung, sondern es stellt die verschiedenen Informationen zusammen und analysiert sie.12 Die Informationsverarbeitung durch Europol hat somit eine andere Qualität. Auch wenn Europol eigentlich keine eigenen Eingriffsbefugnisse übertragen sind, so stellt sich hier doch die Frage, ob durch die Analyse ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung vorliegt und wie dieser legitimiert ist. Zudem ergibt sich regelmäßig die Frage nach dem Rechtsschutz der Betroffenen.
  


  
    Seit den Änderungen des Europolübereinkommens vom 28. November 200213 beschränkt sich die Tätigkeit der Europol-Beamten nicht mehr nur auf die Informationsverwaltung. Europolbedienstete können als Mitglieder gemeinsamer Ermittlungsgruppen typische polizeiliche Ermittlungshandlungen – mit Ausnahme von Zwangsmaßnahmen – vornehmen. Als Teilnehmer gemeinsamer Ermittlungsgruppen genießen die Europolbeamten aber nicht mehr die ihnen üblicherweise zustehende Immunität, sondern unterliegen den Straf- und Zivilrechtsvorschriften des Einsatzstaates.
  


  2.1.2 Zusammenarbeit der Justizbehörden


  
    Artikel 31 EU-Vertrag regelt die Zusammenarbeit der zuständigen Justizbehörden. Sie soll direkt zwischen den zuständigen Justizbehörden und nicht lediglich zwischen den Ministerien angestrebt werden. Die Rechtshilfe in Strafsachen ist durch das Übereinkommen vom 20. April 1959 geregelt und durch Artikel 48 – 53 SDÜ für die Schengen-Staaten ergänzt. Mit der Maßnahme vom 29. Juni 199814 hat sich der Rat auf bestimmte Grundregeln bei der Abwicklung von Rechtshilfeersuchen geeinigt. Rechtshilfeersuchen können so unmittelbar zwischen den Behörden ausgetauscht und gerichtliche Urkunden direkt an Personen zugestellt werden, die sich in anderen Mitgliedstaaten aufhalten. Auch die Auslieferung von Straftätern zwischen den Mitgliedstaaten ist durch zwei Maßnahmen vereinfacht worden. Der Rat hat am 10. März 1995 das Ubereinkommen über die vereinfachte Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten beschlossen.15 Eine weitere Erleichterung der Auslieferung von Straftätern soll der im Juni 2002 vom Rat beschlossene Europäische Haftbefehl bringen, der am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist, aber Schwierigkeiten in der Umsetzung bereitet.16 Die Erleichterungen, die der zunächst nur für 32 ausgewählte Delikte geltende Europäische Haftbefehl bringen soll, bestehen in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist das Verfahren vereinfacht worden. Künftig verhandeln die Justizbehörden der Mitgliedstaaten direkt miteinander – ohne die sonst übliche Beteiligung der Regierungsebene. Und zum anderen ist das Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit weggefallen. Gerade deshalb ist der Europäische Haftbefehl aber auch sehr umstritten, und noch nicht alle Mitgliedstaaten – u. a. auch Deutschland – haben die für sein In-Kraft-Treten erforderlichen nationalen Regelungen geschaffen.17
  


  
    Weiterhin ist im Vertrag von Amsterdam in Artikel 31 EU-Vertrag eine Angleichung des materiellen Strafrechts vorgesehen. Im Bereich des Terrorismus, des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie von Umweltstraftaten sind Mindeststandards für die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen festgelegt worden.18 Geplant ist zudem eine Harmonisierung der Bereiche des illegalen Drogenhandels, der High-Tech-Kriminalität, des Hooliganismus, des Betruges im öffentlichen Auftragswesen, des Betruges im bargeldlosen Zahlungsverkehr und der Korruption.19 Daneben sind Maßnahmen getroffen worden, um durch das Strafrecht einen besonderen Schutz von Einrichtungen der EU selbst zu gewährleisten.20
  


  
    Im Vertrag von Nizza ist »Eurojust« als Mittel der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Artikel 31 Absatz 2 EU-Vertrag neu eingefügt. »Eurojust« ist eine mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Stelle zur 
     Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität, in der Staatsanwälte, Richter oder Polizeibeamte mit gleichwertigen Befugnissen aus den Mitgliedstaaten zusammengeschlossen sind. Wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten hinsichtlich von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen sind, soll »Eurojust« die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen einzelstaatlichen Behörden verbessern. Es geht um die Bündelung des Fachwissens hinsichtlich des nationalen Rechts und der rechtlichen Möglichkeiten bei der Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene. Zu den Befugnissen von »Eurojust« zählt es u. a., die zuständigen nationalen Behörden aufzufordern zu bestimmten Tatbeständen Ermittlungen zu führen oder die Strafverfolgung aufzunehmen sowie ein gemeinsames Ermittlungsteam einzusetzen. Zudem ist »Eurojust« zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Befugnis eingeräumt worden, personenbezogene Daten zu speichern und zu verarbeiten.
  


  2.2 Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen


  
    Die Durchsetzung privater Rechte bei grenzüberschreitenden Sachverhalten stößt nach wie vor vielfach auf Schwierigkeiten, welche sich nachteilig auf den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital zwischen den Mitgliedstaaten auswirken können. Artikel 65 EG-Vertrag sieht vor allem eine Verbesserung und Vereinfachung zivilprozessualer Vorgänge wie der Zustellung von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriftstücken, der Erhebung von Beweismitteln und der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vor. Zur Realisierung der Forderung des Artikel 65 EGV hat der Rat im Juli 2001 ein Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen beschlossen.21 Einzelne Maßnahmen diese Programms sind bereits umgesetzt worden. So ist am 1. März 2002 die Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in Kraft getreten.22 Daneben ist die Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen23 und eines einheitlichen europäischen Mahnverfahrens geplant.24 Alle Maßnahmen nach Artikel 65 EG-Vertrag sind nur zulässig, sofern Rechtssachen mit grenzüberschreitendem Bezug betroffen sind und die Maßnahme für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes erforderlich ist. Die Reichweite der neuen Kompetenz bleibt wegen dieser Einschränkung offen.
  


  2.3 Die Gemeinsame Asylpolitik in der Europäischen Union


  
    Asyl- und Migrationspolitik finden stets in Abwägung bestimmter Interessen statt. Es gilt zum einen, Verantwortung gegenüber Personen wahrzunehmen, die politisch verfolgt, von humanitären Katastrophen heimgesucht oder von Kriegen bedroht sind. Weiterhin soll in den Aufnahmestaaten der wirtschaftliche Wohlstand durch die Aufnahme benötigter Arbeitskräfte gesichert, Rücksicht auf die Bevölkerung genommen und der Arbeitsmarkt vor Lohndumping geschützt werden. Zudem soll kein Gefühl der »Überfremdung« durch zu große Aufnahmezahlen entstehen, das eine Integration behindern und als Ursache für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gesehen werden könnte.25 Um dies in einem Binnenmarkt ohne Grenzkontrollen steuern zu können, ist eine Abstimmung zwischen den zuständigen Staaten auf europäischer Ebene geboten.
  


  
    Die Entwicklung einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik der EU ist nun in Artikel 61 ff. EG-Vertrag festgelegt und gehört seit dem 1. Mai 1999 zu den vergemeinschafteten Politikbereichen. Dabei sind die Organe der EU nach Artikel EU-Vertrag an die Beachtung der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte, die Grundfreiheiten sowie die Grundsätze der Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gebunden. Artikel 63 Absatz 1 Nr. 1 EG-Vertrag legt die Union zusätzlich auf die Beachtung der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vom 31. Januar 1967 fest. Das Konzept einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik setzt sich aus vier Elementen zusammen. Es wird eine Partnerschaft mit den Herkunftsländern angestrebt, die Migrationsströme sollen besser gesteuert werden, es soll ein gemeinsames europäisches Asylsystem entwickelt werden, und die Aufnahme und der Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen soll gerecht gestaltet werden. Haupthindernis auf dem Weg zu einem gemeinsamen Einwanderungskonzept sind die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten.
  


  
    Artikel 63 EG-Vertrag zeichnet bestimmte Maßnahmen für die Asylpolitik der EU vor. Im Asylbereich sollen die Zuständigkeit für die Anerkennung als Flüchtling und Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern festgelegt werden. Zudem ist die Normierung von Mindeststandards für die Festlegung der Flüchtlingseigenschaft, für das entsprechende Verfahren, für den vorübergehenden Schutz vertriebener Personen oder anderer Personen, die sonst internationalen Schutzes bedürfen, vorgesehen. Durch die Beschränkung auf bestimmte Mindeststandards bleibt es den Mitgliedstaaten überlassen, in bestimmten Bereichen großzügiger zu verfahren. Dadurch wird es zwar in der Zukunft einen verbindlichen einheitlichen 
     Flüchtlingsbegriff geben, der von allen Mitgliedstaaten anerkannt wird, wobei sich jedoch der Mindeststandard weiter an einer engen Auslegung des Flüchtlingsbegriffes orientieren und kein Mitgliedstaat über die Mindestvoraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtling hinausgehen wird.
  


  
    Das wichtigste geltende Instrument der gemeinsamen Asylpolitik ist die Verordnung 343/2003 »zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrag zuständig ist«.26 Diese Verordnung ist am 17. März 2003 in Kraft getreten und hat das Dubliner Übereinkommen (DÜ)27 vom 15. Juni 1990 ersetzt. Sie regelt, welcher Staat für die Prüfung eines Asylantrages zuständig ist. Ist die Zuständigkeit einmal begründet, dann ist der Staat nach Artikel 16 der VO 343/2003 verpflichtet, den Asylbewerber aufzunehmen und das Asylverfahren bis zum Ende durchzuführen. Für die Prüfung des Asylbegehrens ist grundsätzlich der Staat zuständig, der im Einzelfall für die Einreise in das Vertragsgebiet verantwortlich ist.28 Falls eine Bestimmung der Zuständigkeit nach diesem Kriterium nicht möglich ist, gilt nach Artikel 13 der VO 343/2003 die Zuständigkeit des Staates, bei dem der Asylantrag gestellt worden ist. Die VO 343/2003 ist damit im Wesentlichen mit dem bisher geltenden DU vergleichbar, im Gegensatz zum DU berücksichtigt die Verordnung jedoch stärker die Familienzugehörigkeit des Asylbewerbers. So sieht die VO zusätzliche Zuständigkeitsregelungen vor, um die Trennung von Familien zu vermeiden.29
  


  
    Die VO 343/2003 soll – wie bereits vor ihr das DÜ – verhindern, dass ein Staat sich auf seine Unzuständigkeit beruft und den Asylbewerber nicht einreisen lässt oder wieder abschiebt. Ein derartiges Verhalten ist nach Artikel 33 Absatz 1 Genfer Flüchtlingskonvention zulässig, wenn dem Asylsuchenden im Abschiebestaat keine Verfolgung droht. Probleme sind aber mit dem tatsächlichen Nachweis des ersten Einreiselandes aufgetreten, sodass die Asylbewerber praktisch über die Wahl des Staates, in dem sie ihren ersten Antrag stellen, auch über die Zuständigkeit selbst entscheiden. Da die Grenzkontrollen weitgehend abgebaut sind, ist es den Bewerbern jedenfalls nach erfolgreicher Einreise faktisch möglich, den Staat aufzusuchen, in dem sie ihren Antrag stellen wollen. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich diese Gefahr jedoch durch die generelle Tendenz, den »Asyltourismus« einzudämmen, als Scheingefahr. Einreisebestimmungen und -kontrollen an den gemeinsamen Außengrenzen sind ohnehin erheblich verschärft worden. Bei der Einreise droht nicht selten Internierung. Nach der Einreise ist die faktische Reisefreiheit trotz des Wegfalls der Grenzkontrollen durch Binnenkontrollen beschränkt.
  


  
    Als erste Maßnahme nach den Kompetenzen des Artikel 63 Nr. 1 lit. a EG-Vertrag hat der Rat zur effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens – und jetzt der VO 343/2003 – die »Eurodac«-Verordnung30 für den Vergleich von Fingerabdrücken beschlossen. Bisher bestand die Möglichkeit, dass Asylbewerber in mehreren Mitgliedstaaten Asyl in Anspruch nehmen und ein aufwändiges Asylverfahren in Gang setzen konnten. Mit Hilfe von »Eurodac« werden die Fingerabdrücke aller Asylbewerber ab 14 Jahren erfasst und mit den Daten der zentralen Datenbank bei der Kommission durch ein computergestütztes Fingerabdruckerkennungssystem verglichen. Gleichfalls erfasst werden alle Personen ausländischer Herkunft, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten oder beim illegalen Überschreiten einer Außengrenze aufgegriffen werden.
  


  
    Nach dem Dubliner Übereinkommen, der »Eurodac«-Verordnung und der VO 343/2003 sind – abgesehen von flankierenden Randbereichsregelungen – noch keine verbindlichen Rechtsakte zur Asylpolitik in Kraft getreten.31 Eine Angleichung hat jedoch schon durch Entschließungen stattgefunden, die als Grundlage für die bevorstehenden Rechtssetzungsakte dienen sollen.32 Dazu zählen insbesondere die drei Londoner Resolutionen vom 30. November und 1. Dezember 1992: »Entschließung zur Behandlung von offensichtlich unbegründeten Asylanträgen«, »Entschließung zu einem einheitlichen Konzept in Bezug auf Aufnahmedrittländer« und »Schlussfolgerungen über sichere Herkunftsstaaten«. Hierauf beruht das Konzept der sicheren Drittstaaten. Asylbewerber können in sichere Drittstaaten abgeschoben werden, wenn sie über diese eingereist sind. Mindestvoraussetzung für die Einordnung als sicherer Drittstaat ist der Beitritt zur Genfer Flüchtlingskonvention oder der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und die Garantie, dass aus dem Staat keine Abschiebung in den Verfolgerstaat vorgenommen wird, ohne dass eine Prüfung von Abschiebeverboten oder -hindernissen stattfindet.33
  


  
    Zur Angleichung des Asylverfahrens hat die Kommission am 3. Juli 2002 einen »Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft« vorgelegt.34 Der Richtlinienvorschlag legt fest, dass die Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an Verfahrensgarantien gewähren sollen. Es ist vorgesehen, dass eine zuständige Behörde mit uneingeschränkter Entscheidungskompetenz in Asyl- und Flüchtlingsfragen jeden Asylantrag einzeln, objektiv und unparteiisch prüft. Rückführungsmaßnahmen sollen während des Verfahrens ausgeschlossen sein. Die Behörde hat den Sachverhalt auch anhand von Informationen über die Herkunftsländer zu ermitteln. Die Flüchtlingseigenschaft darf dabei nicht an das Vorliegen 
     förmlicher Beweismittel gebunden sein. Gegen einen ablehnenden Bescheid muss ein Rechtsmittel zu einer unabhängigen Uberprüfungsinstanz eingelegt werden können. Auch während des Rechtsmittelverfahrens wird dem Asylbewerber ein Aufenthaltsrecht eingeräumt.
  


  
    Auf dem Gebiet des materiellen Asylrechts wird zudem eine Harmonisierung des Flüchtlingsbegriffs angestrebt. Die Kommission hat am 12. September 2001 einen Vorschlag für eine »Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen« vorgelegt.35 Flüchtling ist danach, wer in seinem Herkunftsstaat wegen seiner Rasse, Nationalität, seiner politischen Überzeugung oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten nationalen Gruppe verfolgt wird. Verfolgung muss stets durch den Staat erfolgen. Im Einzelfall ist die Frage, wann Verfolgung staatlich ist, rechtlich oft schwer zu beantworten. Das Bestehen einer inländischen Fluchtalternative schließt nach dem gemeinsamen Standpunkt die Flüchtlingseigenschaft aus.
  


  
    Im Ergebnis stellt sich die Asylpolitik der EU jedoch als eine eher rigide Politik dar, die mehr auf Abschottung als auf eine Öffnung hindeutet. Amnesty International fordert schon länger eine weite Auslegung des Flüchtlingsbegriffes, die neben der anerkannten Verfolgung durch den Staat auch die Verfolgung durch nichtstaatliche Organisationen erfasst. Die EU hat jedoch eine enge Auslegung festgezurrt. Nicht zuletzt die Haltung der Bundesrepublik Deutschland, die auf das Einstimmigkeitserfordernis bei Rechtssetzungsakten in diesem Bereich nicht verzichten wollte, hat die Politik der Abschottung gefördert.
  


  2.4 Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents


  
    Maßgebliche Auswirkungen auf die Fortentwicklung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Europa könnte künftig die Europäische Verfassung haben, sofern die Ratifizierungskrise überwunden werden kann. Die Europäische Verfassung sieht mehrere bedeutsame Neuerungen im Bereich polizeilicher und justizieller Zusammenarbeit vor. So werden zunächst die Zuständigkeiten für Maßnahmen in diesem Bereich vereinheitlicht. Nach Artikel I-14 der Verfassung gilt für alle Maßnahmen zur Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts die geteilte Zuständigkeit; d. h., sowohl die Europäische Union als auch die Mitgliedstaaten sind grundsätzlich berechtigt, Regelungen auf diesem Gebiet zu erlassen. Allerdings dürfen die Mitgliedstaaten dies nur, wenn die Union nicht bereits eine 
     Regelung getroffen hat; die Union hingegen muss gemäß Artikel I-11 Absatz 3 das Subsidiaritätsprinzip beachten, darf also nur dort Regelungen erlassen, wo ein einheitliches europäisches Handeln geboten ist.
  


  
    Zudem sieht die Verfassung eine Verstärkung der politischen Kontrolle von Maßnahmen auf dem Gebiet der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit vor, insbesondere der Tätigkeiten von Europol und Eurojust. Dabei wurde die Rolle der nationalstaatlichen Parlamente gestärkt. Nach Artikel III-259 der Verfassung haben sie eigenständige Kontroll- und Mitwirkungsrechte. Ebenfalls verstärkt wurde die gerichtliche Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof, dessen Zuständigkeit auf den gesamten Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit ausgedehnt wird, sofern es sich nicht um Maßnahmen mitgliedstaatlicher Behörden handelt (Artikel III-377).
  


  
    Von wesentlicher Bedeutung zum Schutz vor Maßnahmen europäischer Behörden wird neben diesen speziellen Neuerungen im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit die in die Verfassung aufgenommene Charta der Grundrechte der Union sein (Artikel II-61 ff.).
  


  3. Ausblick


  
    Die Maßnahmen der EU in den Bereichen der Rechts- und Asylpolitik sind schon erheblich vorangeschritten. Die nächsten Schritte sind im Amsterdamer Vertrag und in dem korrelierenden Aktionsplan der Kommission vorgegeben. Je mehr die EU jedoch in den Bereichen Justiz und Inneres Kompetenzen wahrnimmt, desto dringender stellt sich die Frage nach einer hinreichenden Gewährleistung des Grundrechtsschutzes, nach einem effektiven Rechtsschutz gegen eingreifende Maßnahmen und nicht zuletzt nach der demokratischen Legitimation.36 Die Fragen der Legitimation, die in den Mitgliedstaaten als gelöst betrachtet werden, stellen sich auf EU-Ebene neu. Eine schlichte Übertragung der alten Lösungen greift wegen der neuen strukturellen Einordnung in eine internationale Organisation stets zu kurz.
  


  
    Der Grundrechtsschutz wird nur durch die Europäische Menschenrechtskonvention und die hieran angelehnte Rechtsprechung des EuGH über Artikel 6 EU-Vertrag gewährleistet. Der Rechtsschutz gegen Maßnahmen im Bereich der inneren Sicherheit ist durch die Aufteilung der Zuständigkeiten auf den EuGH und die nationalen Gerichte wenig transparent und mühsam. Vor allem der Rechtsschutz gegen Maßnahmen von Europol entspricht nicht der durch Artikel 19 Absatz 4 GG vorgegebenen Rechtsweggarantie.
  


  
    Immer dringender stellt sich die Frage nach der demokratischen Legitimation. Unbestitten ist, dass Handlungen der EU einer demokratischen Legitimierung bedürfen. Fraglich ist jedoch, wie diese Legitimierung auszusehen hat. Zum einen besteht hier das Problem, ob die rechtsetzenden Organe wie Rat der EU, Europäische Kommission und Europäisches Parlament selbst legitimiert sind, und zum anderen, wie diese Organe ihre Kontrollbefugnisse gegenüber nachgeordneten Institutionen – wie zum Beispiel Europol – ausüben. Das EP als direkt legitimiertes Organ hat im Gefüge der EU bisher eine schwache Position. Demgegenüber ist der Rat sehr einflussreich, jedoch leidet er unter einer wenig demokratischen, intransparenten Entscheidungsstruktur. Die Mitgliedstaaten üben zwar immer noch einen starken Einfluss über den Rat im Rechtsetzungsprozess aus, aber dessen kooperative Verfahren ermöglichen es ihnen auch, sich hinter diesen zu verstecken und sich so der Kontrolle nationaler Parlamente zu entziehen. Vor diesem Hintergrund ist es auch noch am ehesten zu verstehen, warum das unliebsame Thema des Asyl- und Einwanderungsrechtes auf die EG verlagert worden ist. Umso mehr ist angesichts des gegenwärtigen Standes der Integration festzuhalten, dass es vor einem weiteren Ausbau der Befugnisse europäischer Institutionen und einer Vertiefung der Zusammenarbeit in den Politiken Justiz und Inneres einer Vertiefung des Demokratisierungsprozesses in der EU und in den Mitgliedstaaten bedarf. Eine weiter gehende Demokratisierung ist nicht nur notwendig, um dem Demokratiegebot und einer ausreichenden Legitimation gerecht zu werden, sondern auch um eine hinreichende Identifizierung der Unionsbürger mit Europa zu erreichen.
  


  
    Eine Verbesserung des Grundrechtsschutzes, des effektiven Rechtsschutzes und der demokratischen Legitimation bietet die Europäische Verfassung, wenngleich auch diese – zumindest im Bereich Justiz und Inneres – hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben ist.37 Positiv ist jedoch zu bemerken, dass die Verfassung eine Verstärkung der politischen und gerichtlichen Kontrolle der europäischen Behörden Europol und Eurojust enthält. Allerdings stehen diese Verbesserungen unter dem Vorbehalt, dass die Verfassung auch von den Mitgliedstaaten ratifiziert wird.
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    Steffen Angenendt
  


  Die europäische Migrations- und Asylpolitik


  
    Die Steuerung der Zuwanderung und die Integration der Zugewanderten sind in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wichtige politische Themen, und auch für die europäische Zusammenarbeit hat dieser Politikbereich erheblich an Bedeutung gewonnen. Dies ist unter anderem eine Folge der im Amsterdamer Vertrag vereinbarten und vom Europäischen Rat in Tampere im Oktober 1989 konkretisierten Vergemeinschaftung der Asyl- und Migrationspolitik. Dort haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis Mai 2004 gemeinsame Regelungen unter anderem für die Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen und für deren sozial- und arbeitsrechtliche Stellung zu erarbeiten. Die Europäische Kommission hat in diesem Prozess eine führende Rolle übernommen und zahlreiche Vorschläge für eine umfassende und nachhaltige Einwanderungspolitik vorgelegt. Diese wurden allerdings in vielen Mitgliedstaaten nur mit großer Zurückhaltung aufgenommen, weil Fragen der Zuwanderung und der Integration zu den Kernbereichen nationaler Souveränität gehören. Es ist zu erwarten, dass dieser Konflikt zwischen einer sachlich gebotenen Zusammenarbeit und dem Beharren auf nationaler Souveränität die europäische Politik noch länger bestimmen und für Rückschläge bei der Entwicklung einer gemeinschaftlichen Politik sorgen wird.
  


  1. Zuwanderung in Europa: Strukturen und Trends


  
    Die EU-Staaten weisen einen höchst unterschiedlichen Ausländeranteil auf. Im Jahr 2001 beispielsweise betrug der Anteil in Finnland 1,9 Prozent und in Luxemburg 37,5 Prozent (gesamte EU: 5,3 Prozent). Gleiches gilt für den Anteil der EU-Bürger an der ausländischen Bevölkerung (in Österreich 12,6 Prozent, in Luxemburg 90 Prozent).1 Diesen Unterschieden liegen spezifische historische Erfahrungen der Mitgliedstaaten mit Wanderungsbewegungen zugrunde: Einige Staaten haben eine Tradition als Auswanderungsländer (Finnland, Irland), andere Staaten waren über lange Phasen hauptsächlich Einwanderungsländer (die Niederlande, Frankreich). Eine 
     dritte Staatengruppe hat Erfahrungen mit beiden Wanderungsformen (u. a. Griechenland, Italien, Spanien). Dementsprechend unterscheidet sich in den Mitgliedstaaten auch die Bedeutung der Wanderungen für das nationale Selbstverständnis. Trotz dieser nationalen Besonderheiten können für das letzte Jahrzehnt vier gemeinsame, zum Teil miteinander verbundene Trends identifiziert werden:
  


  
    Erstens hat die legale Zuwanderung in die EU in der ersten Hälfte der 1990er Jahre deutlich abgenommen, von 1,7 Mio. im Jahr 1992 auf 1,15 Mio. im Jahr 1997. Seitdem ist wieder ein Anstieg zu beobachten, auf etwa 1,47 Mio. im Jahr 2001. Diese Entwicklung gilt auch für neue Asylbewerber. Ihre Zahl hatte 1993 noch 517 000 betragen, war bis 1996 auf 235 000 zurückgegangen und ist bis 2002 wieder auf 382 000 gestiegen. Allerdings verbergen sich hinter diesen Zahlen zum Teil dramatische Veränderungen in den einzelnen EU-Staaten.
  


  
    Zweitens ist in allen EU-Staaten eine Diversifizierung der Herkunftsländer der Zuwanderer zu beobachten. Dabei gilt zum einen, dass die Zuwanderung aus den für die jeweiligen Länder traditionellen Herkunftsgebieten auch weiterhin große Bedeutung hat, beispielsweise die Zuwanderungen vom indischen Subkontinent nach Großbritannien und die nordafrikanische Zuwanderung nach Frankreich. Zum anderen hat aber die Bedeutung neuer Wanderungsbewegungen zugenommen, vor allem der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten nach Deutschland, Osterreich und Schweden.
  


  
    Drittens hat in den letzten zehn Jahren in den EU-Staaten der Anteil der Arbeitsmigranten abgenommen, der Anteil des Familiennachzuges aber zugenommen. Erst in jüngster Zeit zeichnet sich eine Trendwende ab. In den meisten Staaten ist der Familiennachzug die wichtigste Zuwanderungsform (Anteile an der gesamten Zuwanderung: in Schweden 60 Prozent, in Frankreich 70 Prozent sowie in Dänemark und Portugal etwa 50 Prozent). Die Zahl der neu zugewanderten Arbeitsmigranten hingegen hat in fast allen EU-Staaten bis Mitte der 1990er Jahre zunächst deutlich abgenommen und ist erst seitdem wieder gestiegen, in den meisten Fällen auf das Doppelte des Umfangs von vor zehn Jahren.
  


  
    Viertens trägt die Zuwanderung erheblich zur Bevölkerungsentwicklung der EU bei. Von 1992 bis 2002 ist die ausländische Bevölkerung in der EU um etwa 15 Prozent gewachsen und hat insgesamt den in vielen EU-Staaten dramatischen Bevölkerungsrückgang aufgrund der niedrigen Geburtenzahl kompensiert.
  


  
    Die Entwicklung der Zuwanderung und der ausländischen Bevölkerung zeigt, dass zwar der Zuwanderungsdruck aus den Nachbarregionen und den 
     ärmeren Weltregionen auf die EU-Staaten unverändert hoch ist, dass diese aber Instrumente entwickelt haben, mit denen bestimmte Zuwanderungen begrenzt werden können und zwar vor allem die von Asylbewerbern und von Zuwanderergruppen, die aufgrund spezifischer historischer Gegebenheiten privilegierte Zuwanderungsrechte haben, wie z.B. Spätaussiedler in Deutschland.
  


  
    Für die Entwicklung der Zuwanderung in die EU-Staaten ist das Wanderungsgeschehen in den östlichen und südlichen Nachbarregionen von großer Bedeutung. Die mittel- und osteuropäischen Staaten bieten ein vielfältiges Bild. Einerseits ist die gesamte Region seit der Auflösung des sowjetischen Herrschaftssystems und der Öffnung der Grenzen ein Auswanderungsgebiet, und sie ist dies vor allem wegen der großen Einkommensunterschiede zu den westeuropäischen Staaten. Andererseits entwickeln sich die neuen Mitgliedstaaten – vor allem Polen, Ungarn und die Tschechische Republik – selbst zu Einwanderungsländern. Es ist zu erwarten, dass sich diese Wanderungstrends auch in Zukunft fortsetzen werden. Die Neumitglieder dürften sich weiter von Auswanderungs- zu Einwanderungsgebieten wandeln, und in dem Maße, wie sich das Einkommensgefälle zwischen diesen Ländern und denjenigen vergrößert, die sich nicht für einen raschen Beitritt qualifiziert haben, werden auch die legalen und illegalen Zuwanderungen in die wirtschaftlich besser entwickelten Länder der Region zunehmen. Gleichzeitig wird mit der Ausweitung der Freizügigkeit für Güter, Kapital und Personen im Rahmen der EU-Erweiterung die Zahl der temporären Arbeitsmigranten und Pendler aus den neuen in die alten EU-Staaten zunehmen.
  


  
    Von besonderer Bedeutung für die EU sind auch die Wanderungspotenziale in Nordafrika. Dort ist die Bevölkerungsentwicklung ein wichtiger Faktor für die Wanderungen in die europäischen Staaten. Durch die zwar sinkenden, aber immer noch hohen Geburtenraten werden die dortigen Arbeitsmärkte auch in der näheren Zukunft stark belastet bleiben, und nur ein Teil der Menschen wird wirtschaftlich integriert werden können. Die Kontakte zu bereits nach Frankreich oder in die südlichen EU-Staaten Ausgewanderten werden für viele Jugendliche die einzige Chance sein, ihrer hoffnungslosen Situation zu entkommen. In allen nordafrikanischen Staaten wird die politische Entwicklung im Land eine wichtige Rolle bezüglich künftiger Wanderungen spielen. Ökologische Probleme sind ein weiterer möglicher Wanderungsfaktor für die gesamte Region, hier vor allem nachlassende Bodenerträge und die Verschlechterung der Wasserversorgung.
  


  
    Zusammenfassend lässt sich für die EU prognostizieren, dass die Mitgliedstaaten sich auf zunehmende Zuwanderung einstellen müssen, von 
     der nur ein geringer Teil aus anderen EU-Staaten stammen wird. Weitaus umfangreicher wird die Zuwanderung von temporären Arbeitskräften, nachziehenden Familienangehörigen, Asylbewerbern und irregulären Zuwanderern aus anderen Regionen sein.
  


  2. Die politische Bedeutung des Themas Zuwanderung


  
    Die gemeinschaftliche Asyl- und Migrationspolitik hat nicht nur wegen des Zwanges zur Verwirklichung der vertraglichen Bindungen an Bedeutung gewonnen. In vielen Ländern ist auch die Einsicht gewachsen, dass die Steuerung von Wanderungsbewegungen nur noch in zwischenstaatlicher und internationaler Kooperation möglich ist, zumal die europäischen Staaten aus demografischen und wirtschaftlichen Gründen viel stärker als bisher auf Zuwanderung angewiesen sein werden. Dies beruht auf der in den letzten Jahren überall gewachsenen Erkenntnis, dass angesichts der demografischen Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung und der weltwirtschaftlichen Verflechtung der EU-Staaten die Qualifikation und das Wissen der Menschen immer wichtiger für die internationale Wettbewerbsfähigkeit werden, und dass zunehmend Wissen importiert und der internationale Austausch gestärkt werden muss, um den Wohlstand auch langfristig zu sichern.
  


  
    Diese veränderte Einstellung zur Zuwanderung zeigt sich u. a. daran, dass in einer Reihe von EU-Staaten über die Anwerbung hoch qualifizierter Arbeitskräfte und über umfassende und langfristige Gesamtkonzepte für eine geregelte Einwanderung diskutiert wird. Diese Überlegungen sind unterschiedlich weit gediehen. Im Kern geht es dabei immer um die Festlegung, wie viele Zuwanderer welcher Art für welchen Zeitraum aus ökonomischen und demografischen Gründen aufgenommen werden sollen, wie diese Zuwanderungen gesteuert werden können und wie dies mit humanitären Verpflichtungen, wie sie sich etwa aus der Genfer Flüchtlingskonvention ergeben, zu vereinbaren ist. In vielen Ländern ist zudem die Aufmerksamkeit für die Integrationsdefizite der in den vergangenen Jahrzehnten zugewanderten Menschen gestiegen. Es wird nach Konzepten gesucht, wie diese Defizite abgebaut werden können und wie die Integration von neuen Zuwanderern unterstützt werden kann.
  


  
    Auch wenn dieser allmähliche Einstellungswandel unübersehbar ist, dominiert in den meisten EU-Staaten oftmals noch die Auffassung, dass es angesichts der oftmals hohen einheimischen Arbeitslosigkeit keinen Bedarf an zusätzlicher Zuwanderung gäbe, dass zur Beseitigung von Arbeitskräfteengpässen
     keine Zuwanderung nötig sei, weil diese aus den inländischen Potenzialen gedeckt werden könne, und dass die demografischen Probleme aus eigener Kraft gelöst werden könnten. Dahinter steht häufig die Überzeugung, dass eine durch weitere Einwanderung bedingte größere ethnische Heterogenität der Gesellschaft grundsätzlich abzulehnen sei. Es ist zu erwarten, dass diese Frage der Offenheit der Gesellschaften in allen EU-Staaten eine wichtige gesellschaftspolitische Konfliktlinie wird.
  


  
    Schließlich hängt die aktuelle Bedeutung der asyl- und migrationspolitischen Zusammenarbeit auch noch mit der durch die Terroranschläge auf die USA vom 11. September 2001 verstärkten Debatte über innere Sicherheit zusammen. In einigen EU-Staaten sind inzwischen Netzwerke von terroristischen Organisationen identifiziert worden, und es ist deutlich geworden, dass auch die EU ein Ruhe-, Rückzugs- und Vorbereitungsraum für terroristische Gewalttäter ist. Zudem sind die EU-Staaten durch die Anschläge in Madrid im März 2004 und in London im Juli 2005 selbst zum Schauplatz solcher Gewalttaten geworden. Es gibt zwar keinen direkten Zusammenhang zwischen der Einwanderungspolitik eines Landes und der Anwesenheit potenzieller Gewalttäter, da diese angesichts des weltweiten Abbaus von Grenzkontrollen auch als Touristen oder Geschäftsleute einreisen können. Trotzdem besteht offensichtlich eine Notwendigkeit, diesen Aspekt in der gemeinschaftlichen Asyl- und Migrationspolitik zu berücksichtigen und beispielsweise die Ein- und Ausreisen sorgfältiger zu erfassen und den Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden zu verbessern.
  


  3. Die asyl- und migrationspolitische Zusammenarbeit in der EU


  
    Der Gründungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von 1957 bezog sich noch ausschließlich auf erwerbstätige Bürger der Mitgliedstaaten. Ihnen sollte eine Gleichbehandlung mit einheimischen Arbeitskräften in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen garantiert werden. Seit den 1970er Jahren wurden die Freizügigkeitsregeln allmählich über den Kreis der Arbeitnehmer hinaus auf nicht erwerbstätige EG-Bürger ausgedehnt, um die Vorteile der Europäischen Gemeinschaft (EG) für alle Bürger unmittelbar erfahrbar zu machen und damit die öffentliche Unterstützung für den europäischen Integrationsprozess zu fördern.
  


  
    In allen Erweiterungsrunden der EG war die Freizügigkeit politisch umstritten: In den 1960er Jahren wurde die »Überschwemmung« der Arbeitsmärkte
     durch süditalienische Arbeitskräfte befürchtet, in den 1970er Jahren löste der Beitritt Großbritanniens Befürchtungen vor umfangreichen Zuwanderungen aus dem britischen Commonwealth aus. In den 1980er Jahren beugte die EG ähnlichen Sorgen anlässlich der Beitritte Griechenlands, Portugals und Spaniens durch die Vereinbarung von mehrjährigen Übergangsfristen bis zur Gültigkeit der Freizügigkeitsregelungen vor. In allen Fällen zeigte sich, dass die Befürchtungen grundlos waren, da die erwarteten Massenzuwanderungen ausblieben.
  


  
    Erst Mitte der 1970er Jahre begannen die Mitgliedstaaten, ihre migrationspolitische Zusammenarbeit auch auf die Zuwanderung aus Drittstaaten auszudehnen. 1974 verkündete der Ministerrat ein erstes Aktionsprogramm für Arbeitsmigranten und ihre Familienangehörigen, und 1976 wurde die Koordinierung der Politik gegenüber Drittstaatsangehörigen der Europäischen Kommission übertragen. Nach den Anwerbestopps von 1973 und 1974 schloss die EG mit einigen Herkunftsstaaten Assoziations- und Kooperationsabkommen und ergänzte schon bestehende Verträge, etwa das seit 1963 bestehende Assoziationsabkommen mit der Türkei, das auch heute noch für die Rechtsstellung türkischer Migranten in der EU erhebliche Bedeutung hat. 1985 verabschiedete die Kommission erstmals Leitlinien für eine Wanderungspolitik der Gemeinschaft.
  


  
    Mit der Unterzeichnung des Schengener Abkommens durch die Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich im Jahr 1985 begann eine neue Phase der migrations- und asylpolitischen Kooperation: die der vertraglichen Zusammenarbeit. Die bis dahin intergouvernementale Zusammenarbeit außerhalb der EG ohne rechtlich verbindliche Verfahren und Instrumente und ohne gemeinsame Ziele wurde zu einer zumindest in Teilen vergemeinschafteten Kooperation mit vertraglich festgelegten Zielsetzungen und Instrumenten. Das Schengener Abkommen sah den Abbau der Grenzkontrollen und eine Angleichung der Visavorschriften vor. Es wurde 1990 durch das Dubliner Abkommen ergänzt, das Verfahren zur Bestimmung des für das Asylverfahren zuständigen Landes enthielt. Zudem unterzeichneten die Mitglieder der Schengen-Gruppe – mittlerweile um Italien, Portugal und Spanien erweitert – das Durchführungsabkommen zum Schengener Abkommen. Diese Abkommen waren im Wesentlichen binnenmarktflankierende Maßnahmen. Den Vereinbarungen lag das Prinzip zugrunde, die Interessen der Mitgliedstaaten möglichst weitgehend zu wahren. Dies wurde beispielsweise in den Vereinbarungen über die Bindungskraft des Vertrages sichtbar: Die tatsächliche Anwendung bedurfte eines politischen Beschlusses, was den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gab, der Anwendung erst dann zuzustimmen, wenn sie der Ansicht waren, dass 
     das Verhalten der anderen Mitgliedstaaten nicht gegen die nationalen Interessen verstoße.
  


  
    Mit dem Maastrichter Vertrag von 1992 wurde erstmals eine allgemeine vertragsrechtliche Grundlage für die migrationspolitische Zusammenarbeit geschaffen. Asylpolitik, Außengrenzkontrollen und Einwanderungspolitik wurden als »Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse« bezeichnet. Die intergouvernementale Zusammenarbeit und damit ihre Abhängigkeit von der Kooperationsbereitschaft der Mitgliedstaaten blieb allerdings das bestimmende Strukturmerkmal. Es handelte sich auch hier um eine hochgradig autonomieschonende Kooperationsform. Eine Ausnahme bildet die Zusammenarbeit im Bereich der Visapolitik: Hier wurde zum Teil vergemeinschaftet, beispielsweise hinsichtlich des Visumformulars und der Liste der visumpflichtigen Staaten.
  


  
    Mit dem Amsterdamer Vertrag von 1997 wurden wichtige migrations-und asylpolitische Bereiche in die Gemeinschaftszuständigkeit überführt. Allerdings erhielt die Gemeinschaft nicht die ausschließliche Kompetenz für den gesamten Bereich, sondern nur für die im Vertrag aufgezählten Bereiche. Wie schon der Maastrichter enthielt auch der Amsterdamer Vertrag Regeln, die den Staaten die Berücksichtigung ihrer Interessen garantieren sollen: Während im Maastrichter Vertrag das Einstimmigkeitsprinzip galt, wurde im Amsterdamer Vertrag die grundsätzliche Vergemeinschaftung der Asyl- und Migrationspolitik von Sonderpositionen für einzelne Mitglieder flankiert. So beteiligen sich Großbritannien und Irland nicht an der gemeinschaftlichen Migrationspolitik, können das aber noch innerhalb von drei Monaten nach Vorlage einer Maßnahme nachholen. In einem weiteren Protokoll wurde diesen Staaten zudem das Recht eingeräumt, weiterhin Personenkontrollen an den Grenzen durchführen zu können. Eine ähnliche Regelung wurde auch für Dänemark gefunden: Das Land beteiligt sich zwar an der Visapolitik, nicht aber an der gemeinschaftlichen Asyl- und Migrationspolitik. Die Gemeinschaftsinstitutionen wurden durch diesen Vertrag gestärkt. Allerdings entscheidet der Rat während einer fünfjährigen Übergangsphase in fast allen Fragen noch einstimmig, die Kommission muss sich das Initiativrecht mit den Mitgliedstaaten teilen, und das Parlament hat auch weiterhin nur ein Anhörungsrecht. Erst nach dieser Übergangszeit können – und zwar nur auf einstimmigen Beschluss des Rates – in bestimmten im Vertrag aufgezählten migrationspolitischen Bereichen qualifizierte Mehrheitsentscheidungen und das Mitentscheidungsverfahren eingeführt werden.
  


  
    Im Amsterdamer Vertrag ist deutlich zu erkennen, in welchen Bereichen sich die Kooperationsinteressen der Mitgliedstaaten durchgesetzt haben. Dies war der Fall bei der Kontrolle der Außengrenzen, bei der Visaerteilung 
     und der Freizügigkeit für kurzfristige Aufenthalte, bei der Bestimmung des für den Asylantrag zuständigen Staates, bei verschiedenen Mindestnormen (für die Aufnahme von Asylbewerbern, die Flüchtlingsanerkennung und den vorübergehenden Schutz), bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung, bei der Rückführung, bei der Einführung verbesserter rechtlicher Instrumente, bei institutionellen Verbesserungen (Stärkung der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofes, Erweiterung des Initiativrechtes der Kommission, generelle Anhörungspflicht des Parlamentes) und bei der Einfügung des Schengener Besitzstandes. Zu erkennen ist aber auch, in welchen Bereichen die Mitgliedstaaten Befürchtungen bezüglich eines Souveränitätsverlustes hatten: So galt die Einbeziehung des Schengen-Besitzstandes zunächst nur für 13 Mitgliedstaaten, und es wurden die Möglichkeiten einer »engeren Zusammenarbeit« oder eines »Opt-outs« geschaffen. Des Weiteren wurde die künftige Entwicklung der Innen- und Justizpolitik nur lückenhaft definiert und keine Übereinstimmung in Bezug auf die soziale und wirtschaftliche Integration von legalen Einwanderern und auf ein Lastenausgleichssystem erreicht. Schließlich fiel mit der fünfjährigen Übergangszeit auch die Reform der Entscheidungsverfahren nur zögerlich aus.
  


  
    Ähnlich wie diese vertragliche Kooperation wurde in den 1990er Jahren auch die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten intensiver. Bereits vor Maastricht hatte die Ad-hoc-Zusammenarbeit der Behörden zugenommen, beispielsweise bei der Zusammenarbeit der für Rückführungen zuständigen Behörden.2 Der Maastrichter Vertrag begründete eine rechtliche Verpflichtung zur Verwaltungskooperation in migrationspolitischen Bereichen. Im Amsterdamer Vertrag verpflichteten sich die Staaten darüber hinaus ausdrücklich zur Zusammenarbeit ihrer Dienststellen mit der Kommission. Diese transnationale Verwaltungskooperation ist die operationelle Basis der europäischen Zusammenarbeit. Ein wichtiger Kooperationsbereich ist die Visumpolitik, bei der sich die Mitgliedstaaten nicht nur über die visumpflichtigen Staaten einigen müssen, sondern auch über die Visumpraxis. Dementsprechend verabschiedete der Rat 1996 eine Empfehlung, nach der die konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten bei der Visumerteilung zusammenarbeiten sollen. Zwischen den Schengen-Mitgliedstaaten, die ein gemeinsames Visum haben, geht die Verwaltungszusammenarbeit noch weiter: Die beteiligten Staaten haben gemeinsame konsularische Instruktionen erlassen, die das Verwaltungsverfahren von der Visumantragstellung über die Prüfung und Entscheidung bis zur Ausstellung normieren.
  


  
    Neben der Intensivierung der vertraglichen und verwaltungstechnischen Zusammenarbeit lässt sich seit Beginn der 1990er Jahre auch eine Anpassung 
     der nationalen Verwaltungsstrukturen an die Erfordernisse der europäischen Zusammenarbeit beobachten. Zu erkennen sind beispielsweise organisatorische Veränderungen in den betroffenen Fachministerien der Mitgliedstaaten, die fast alle eigene Europaabteilungen eingerichtet haben. In den föderalistisch organisierten Mitgliedstaaten sind auf den untergeordneten politischen Ebenen, also auf Länder- oder Regionenebene, ähnliche Entwicklungen zu beobachten. Insgesamt ist festzustellen, dass durch die Ausweitung der Zahl der beteiligten Fachministerien und anderen Institutionen die Abstimmung der nationalen Positionen schwieriger geworden ist.
  


  
    Die migrationspolitische Zusammenarbeit in der EWG war zunächst nicht anderes als eine Ausgleichsmaßnahme für den gemeinsamen Binnenmarkt. In den 1980er Jahren zeigten aber Referenden in einigen Mitgliedstaaten eine sinkende Zustimmung zum Integrationsprojekt auf. Es wurde vielen Regierungen bewusst, dass die Legitimität des Integrationsprozesses auf dem Spiel steht, wenn die Bürger nicht die Relevanz der europäischen Politik für ihren Alltag erkennen können. Dies wurde auch von der Reflexionsgruppe zur Reform des Maastrichter Vertrages so gesehen. Sie wies mehrfach auf den engen Zusammenhang zwischen innerer Sicherheit, Migration und der Legitimität des Integrationsprozesses hin, und auch in dem Mandat, das die Regierungschefs der Regierungskonferenz schließlich erteilten, wurde dies ausdrücklich festgestellt. Der Amsterdamer Vertrag mit dem Ziel eines »schrittweisen Aufbaus eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts« gestand der Asyl- und Migrationspolitik daher eine Bedeutung zu, die erstmals deutlich über den Charakter einer Ausgleichsmaßnahme hinausging.
  


  
    Der Wiener »Aktionsplan des Rates und der Kommission zur Umsetzung des Amsterdamer Vertrages« vom Dezember 1998 bettete die Migrationspolitik in ein Konzept eines gemeinsamen Rechtsraumes und der inneren Sicherheit ein. Der Aktionsplan sah zahlreiche rechtsverbindliche Akte vor, was ein Fortschritt gegenüber der zuvor üblichen Praxis unverbindlicher Erklärungen und Entschließungen bedeutete. Sachlich dominierten auch hier auf Kontrollen und Restriktionen konzentrierte Vorstellungen, wobei weder der Lastenausgleich noch die Bekämpfung von Wanderungsursachen Erwähnung fanden. In der Kommission mehrte sich daher schon während der Abschlussarbeiten zum Aktionsplan die Einschätzung, dass sich diejenigen Kräfte in den nationalen Ministerien durchsetzen würden, denen die Veränderungen des Amsterdamer Vertrages zu weit gingen und welche die früher üblichen intergouvernementalen Verfahrensweisen bevorzugten.
  


  
    Im Oktober 1999 fand in Tampere auf Anregung von Kommissionspräsident Jacques Santer ein Sondergipfel der Europäischen Rates zur Innen-und
     Justizpolitik statt. Dieser beschloss u. a. einen verbindlichen Fahrplan für die Entwicklung eines allgemeinen Rahmens für die Asyl- und Migrationspolitik, einschließlich von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen und Beschäftigungsmöglichkeiten von Migranten und zur Konfliktverhütung in den Herkunftsländern, was durch eine Einbeziehung der außenwirtschaftlichen und außenpolitischen Instrumente der EU erreicht werden sollte. Zudem sollte ein »Gemeinsames Europäisches Asylsystem« mit allgemeinen Standards für Asylverfahren, Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern und einem einheitlichen Status für anerkannte Asylbewerber eingeführt werden. Auch die Entwicklung von Regelungen für legal in der EU lebende Ausländer sowie gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wurde angestrebt. Zur Erhöhung der Transparenz der zur Vergemeinschaftung unternommenen und noch zu vollziehenden Schritte wurde ein halbjährlich zu aktualisierender und öffentlich zugänglicher »Anzeiger« beschlossen. Allerdings behandelte auch dieser Gipfel aufgrund der Bedenken einzelner Mitgliedstaaten wichtige politische Themen nicht: So gab es weder eine Einigung über ein konkretes Einwanderungskonzept, das gemeinsame Kriterien für die legale Zuwanderung vorsah, noch über eine Zuwanderungspolitik, die der demografischen Überalterung in den Mitgliedstaaten entgegenwirken könnte. Beschlossen wurde lediglich die Einrichtung eines Europäischen Flüchtlingsfonds.
  


  
    Die EU-Kommission bewertete die Beschlüsse von Tampere als »Meilenstein im Integrationsprozess«. Tatsächlich fiel das Maßnahmenpaket weit weniger restriktiv aus, als viele Beobachter vor dem Gipfel erwartet hatten. Stattdessen wurde die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) als unantastbare Grundlage der europäischen Asylpolitik bestätigt, und es wurden Schutzmaßnahmen für Menschen aus Kriegs- und Bürgerkriegssituationen beschlossen. Allerdings konnte der Europäische Rat sich nicht darauf einigen, die Herstellung eines gemeinsamen Asylsystems mit einer entsprechenden Anpassung aller nationalen Regelungen zu vereinbaren. Auch hinsichtlich der Lastenteilung wurden keine wirklichen Fortschritte erzielt.
  


  
    Der Europäische Rat in Nizza vom Dezember 2000 zur institutionellen Reform der EU brachte zwar keine neuen Regelungen zur Asyl- und Migrationspolitik, bezog aber erstmals diesen Politikbereich in die politischen Mechanismen ein, mit denen die europäische Integration in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht vorangetrieben werden soll. Dies betraf die »offene Methode der Koordinierung«, die Bemühungen um eine Stärkung der Freizügigkeit und Mobilität und den Entwurf und die Implementierung von Antidiskriminierungsmaßnahmen. Das Einstimmigkeitsprinzip blieb erhalten,
     die Mitgliedstaaten wurden lediglich zu einer schnellen Einigung bezüglich der Bekämpfung des Menschenhandels und der illegalen Einwanderung aufgefordert. Der Rat der EU wurde ersucht, über die von der Kommission vorgelegten Mitteilungen zur Einwanderungspolitik und zu einem einheitlichen Asylverfahren zu beraten. Es wurde die Charta der Grundrechte der EU verkündet, die auch einige asyl- und migrationspolitische Vorgaben enthält, etwa zur Freizügigkeit von legal in der EU lebenden Drittstaatsangehörigen.
  


  
    Im Dezember 2001 wies der Europäische Rat in Laeken daraufhin, dass es trotz der Fortschritte bei der Umsetzung der Tampere-Ziele, etwa bei der Errichtung des Europäischen Flüchtlingsfonds, der Verabschiedung der Eurodac-Verordnung und der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz von Flüchtlingen, erhebliche Verzögerungen gäbe.3 Um eine »echte« gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik zu erreichen, müsste die Wanderungssteuerung stärker in die EU-Außenpolitik einbezogen werden, zudem müsse ein europäisches System zum Austausch von Informationen über Asyl-, Migrations- und Herkunftsländer errichtet und gemeinsame Normen für Asylverfahren, für die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten und für die Familienzusammenführung entwickelt werden. Notwendig seien auch Fortschritte bei der Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus. Zudem forderte der Rat die Ausarbeitung eines Aktionsplans zur Bekämpfung von illegaler Einwanderung und Menschenhandel.
  


  
    Der Europäische Rat von Sevilla im Juni 2002 ergänzte die bisherige asyl-und migrationspolitische Zusammenarbeit um entwicklungs- und handelspolitische Vorschläge. Die Kommission wurde aufgefordert, einen Bericht über die Wirksamkeit der Instrumente vorzulegen, die auf Gemeinschaftsebene für die Rückführung von Einwanderern und abgelehnten Asylbewerbern, die Verwaltung der Außengrenzen und für Projekte zu Asyl und Migration in Drittländern zur Verfügung stehen.
  


  
    Der Europäische Rat in Thessaloniki im Juni 2003 legte den Schwerpunkt noch deutlicher auf die Kontrolle der Außengrenzen und die Bekämpfung der irregulären Zuwanderung. So soll die gemeinsame Visapolitik durch ein Visa-Informationssystem (VIS) erleichtert werden, wobei zu prüfen sei, wie biometrische Identifikatoren und Daten so einbezogen werden können, dass die Dokumente für Drittstaatsangehörige, die Pässe für EU-Bürger und die elektronischen Informationssysteme (VIS und Schengen-Informationssystem SIS II) harmonisiert werden. Die Überwachung der Außengrenzen soll durch eine bessere Koordination der operativen Maßnahmen und strategischen Ziele intensiviert werden, und längerfristig soll untersucht werden, ob eine operative Struktur der EU zur Grenzüberwachung
     nötig ist. Die gemeinsamen Bemühungen um eine Rückführung irregulärer Einwanderer sollen verstärkt werden, wobei die bisherigen Rückkehrprogramme der EU evaluiert werden sollen. Unter dem Stichwort »Partnerschaft mit Drittländern« werden zahlreiche Maßnahmen formuliert, die den Umgang mit Staaten betreffen, die bei der Bekämpfung der irregulären Zuwanderung nicht hinreichend mit der EU kooperieren. Zur Asylpolitik verlangte der Rat, die noch ausstehenden Richtlinien zur Flüchtlingsanerkennung und zu Asylverfahren bis Ende 2003 anzunehmen. Zudem soll untersucht werden, wie der Flüchtlingsschutz in den Herkunftsgebieten verbessert werden kann. Zur Integrationspolitik stellte der Rat fest, dass für die Konzeption und Durchführung von Integrationsmaßnahmen nach wie vor die Mitgliedstaaten verantwortlich seien, dass diese Maßnahmen aber im Rahmen einer kohärenten Unionspolitik entwickelt werden sollten, der durch die Festlegung von Grundprinzipien der Integration den vielfältigen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Unterschieden zwischen den EU-Staaten Rechnung tragen solle. Dazu sollten die Mitgliedstaaten die neu eingerichteten »Nationalen Kontaktstellen zu Integrationsfragen« nutzen, und die Kommission wurde aufgefordert, jährlich einen Bericht über Migration und Integration in Europa anzufertigen und ein »Handbook on Integration« zu erarbeiten, das gemeinsame Prinzipien und Beispiele für »best practices« in der Integrationspolitik enthalten soll. Diese Zielsetzungen von Thessaloniki wurden vom Europäischen Rat in Brüssel im Oktober und Dezember 2003 bekräftigt.
  


  
    Insgesamt lässt sich für die migrations- und asylpolitische Zusammenarbeit der EU-Staaten in den letzten Jahren feststellen, dass sie sich viel stärker als in früheren Phasen auf die Außenbeziehungen der Union ausgewirkt hat. Das betrifft nicht nur die Übernahme des Schengen-Acquis durch die neuen Mitgliedstaaten, sondern auch die Debatte über migrationspolitische Fragen im Rahmen des »strukturierten Dialogs«. Bereits vor dem Beitritt wurden die Kandidaten regelmäßig über die Entscheidungen der 15 EU-Staaten in diesem Bereich informiert und berichteten ihrerseits über die von ihnen erzielten Fortschritte. Die 15 EU-Staaten unterstützen den dortigen Aufbau von Asyl-und Grenzschutzverwaltungen technisch, administrativ, gesetzgeberisch und finanziell. Auch in die vertraglichen Beziehungen zu anderen Drittstaaten werden zunehmend migrationspolitische Aspekte aufgenommen. So hat der Rat der Innenminister empfohlen, in multilaterale Verträge zwischen der EG, den Mitgliedstaaten und Drittstaaten regelmäßig Rückübernahmeklauseln aufzunehmen. Auch im Rahmen der »Euro-mediterranen Partnerschaft« werden regelmäßig Migrationsfragen diskutiert, ebenso im Rahmen des transatlantischen Dialoges zwischen EU, USA und Kanada.
  


  4. Die Kommissionsvorschläge zur europäischen Asyl- und Migrationspolitik


  
    Die EU-Kommission versteht sich spätestens seit dem Gipfel von Tampere als Motor der europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Dies wird in ihren Vorschlägen zur Neugestaltung der europäischen Migrations- und Asylpolitik deutlich.
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    In ihren Vorschlägen zur Migrationspolitik geht die Kommission davon aus, dass der seit 30 Jahren in fast allen EU-Staaten gültige Einwanderungsstopp der heutigen Lage nicht mehr entspricht, wegen des zunehmenden Einwanderungsdrucks, aber auch weil einige Mitgliedstaaten wegen ihres Arbeitskräftemangels wieder begonnen haben, Arbeitskräfte aus Drittstaaten anzuwerben. Die Mitgliedstaaten sollen nach Ansicht der Kommission akzeptieren, dass die Einwanderung nicht aufzuhalten ist und dass daher legale Einwanderungsmöglichkeiten für Arbeitsmigranten geschaffen werden müssen.4 Die Partnerschaft mit den Herkunfts- und Transitländern wird als eine wichtige Rahmenbedingung für eine umfassende Migrationspolitik betrachtet. Zur Förderung dieser Zusammenarbeit hat die Kommission die Programme TACIS und PHARE ausgearbeitet, mit denen die Wirtschaftslage in den Herkunfts- und Transitländern verbessert, die Reform der Rechtsvorschriften unterstützt, die Strafverfolgung verbessert und die Grenzkontrollen modernisiert werden sollen.
  


  
    Die Regelungen zur Ein- und Ausreise und Erwerbstätigkeit von Drittstaatlern sollen nach Ansicht der Kommission transparent sein und potenziellen Arbeitsmigranten durch eine eindeutige Bestimmung ihrer Rechte und Pflichten eine rationale Entscheidung ermöglichen. Dazu soll temporären Arbeitskräften ein sicherer Rechtsstatus gewährt und auch denjenigen, die langfristig einwandern wollen und die bestimmte Kriterien erfüllen, der Erwerb eines dauerhaften Status ermöglicht werden.5 Die Antragsverfahren sollen möglichst einfach gestaltet sein und die innerstaatliche Arbeitsmarktlage berücksichtigt werden, wobei der Grundsatz angewendet werden soll, dass Drittstaatler nur nach einer Arbeitsmarktprüfung beschäftigt werden dürfen. Insgesamt sollen die Regelungen angesichts der unterschiedlichen Entwicklungen der Arbeitsmärkte flexibel sein und dabei sowohl den Interessen der Arbeitgeber entsprechen als auch die Rechte der Zuwanderer wahren.
  


  
    Zur Regelung des langfristigen Aufenthaltes6 hat die Kommission eine Reihe von Voraussetzungen definiert, unter denen ein in einem Mitgliedstaat ansässiger Drittstaatler eine langfristige Aufenthaltsberechtigung erwerben und sich in anderen Mitgliedstaaten aufhalten soll. Nach Ansicht der Kommission bedarf es der Festlegung eines gemeinsamen Status, der auch für Flüchtlinge nach der GFK sowie für Drittstaatler gelten soll, die Familienmitglieder eines in einem anderen EU-Land lebenden Unionsbürgers sind. Die Inhaber dieses langfristigen Aufenthaltsstatus sollen hinsichtlich des Zuganges zu abhängiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, allgemeiner und beruflicher Bildung sowie des Sozialschutzes und der Sozialhilfe mit Einheimischen gleichbehandelt werden. Sie sollen außerdem einen hohen Ausweisungsschutz genießen. Die von den Mitgliedstaaten beschlossene Richtlinie sieht vor, dass nach fünfjährigem legalen Aufenthalt ein langfristiger Aufenthalt-Status erreicht werden kann. Außerdem wurden Regeln für einen Aufenthalt solcher Migranten in einem anderen EU-Staat festgelegt.
  


  
    Bezüglich der Familienzusammenführung7 geht die Kommission von der Einschätzung aus, dass der Familiennachzug in den letzten zwanzig Jahren eine der Hauptformen der Einwanderung war, und dass die Zusammenführung ein wesentliches Element für die Integration der Zuwanderer darstellt. Die Nachzugsmöglichkeit soll generell für die Kernfamilie gelten, also für Ehegatten und minderjährige Kinder. Die Familienangehörigen sollen einen verlängerbaren Aufenthaltstitel mit derselben Gültigkeit erhalten wie der Antragsteller. Sie sollen eine Arbeitserlaubnis erhalten, selbstständig tätig werden dürfen und einen Anspruch auf berufliche Aus- und Fortbildung haben. Die Richtlinie wurde im September 2003 angenommen.
  


  
    Außerdem wurde im November 2003 eine politische Einigung darüber erzielt, dass Opfer von Menschenhandel, die mit den Behörden kooperieren, einen kurzfristigen Aufenthaltstitel erhalten können. Eine Einigung der Mitgliedstaaten über den im Mai 2001 von der Kommission vorgelegten Vorschlag über die Zuwanderung von Arbeitsmigranten erwies sich hingegen als weitaus schwieriger.
  


  
    

  


  
    Asylpolitik
  


  
    

  


  
    Zur Asylpolitik legte die Kommission im Juli 2001 die Richtlinie über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle einer Massenzuwanderung von Vertriebenen aus Drittländern8 vor. Das Bestehen einer Massenzuwanderung muss durch einen Ratsbeschluss festgestellt werden, der für alle Mitgliedstaaten verbindlich ist. Die Richtlinie legt die Verpflichtungen
     der Mitgliedstaaten bezüglich der Aufnahme und des Aufenthaltes dieser Menschen fest, insbesondere, dass ihnen ein angemessenes Schutzniveau geboten werden muss. Auch für die Rückkehr werden Grundsätze festgelegt.
  


  
    Der Richtlinienvorschlag vom September 2000 über Asylverfahren9 schlug legislative Instrumente und Mechanismen für ein »einfaches und zügiges Asylverfahren« vor, wodurch eine »zügige Ablehnung unzulässiger und offensichtlich unbegründeter Anträge« ermöglicht werden soll. Dabei wurde von den Mitgliedstaaten ausdrücklich nicht verlangt, einheitliche Verfahren, Konzepte und Praktiken anzuwenden. Eine bevorzugte Behandlung bestimmter Fälle wurde nicht untersagt, und es wurde den Mitgliedstaaten zugestanden, beispielsweise in offensichtlich unbegründeten Fällen vom Prinzip der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfes abweichen zu können. Ferner enthält der Vorschlag Präzisierungen, wann ein Mitgliedstaat einen Antrag als »offensichtlich unbegründet« ablehnen kann.
  


  
    Mit ihrem Richtlinienvorschlag über Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern10 vom Mai 2001 wollte die Kommission Aufnahmebedingungen für Asylbewerber definieren, die diesen »im Normalfall ein menschenwürdiges Leben« ermöglichen sollen. Ferner sollte die Effizienz der einzelstaatlichen Aufnahmestrukturen erhöht, die Sekundärmigration von Asylbewerbern eingedämmt und sichergestellt werden, dass Asylbewerber in allen Mitgliedstaaten vergleichbare Lebensbedingungen vorfinden. Der Vorschlag enthält zudem Bestimmungen, die Missbrauch verhindern sollen. Darüber hinaus sollen die Asylbewerber aufgefordert werden können, sich an den Kosten für die Aufnahme zu beteiligen. Die Mitgliedstaaten dürfen auch die Versorgung einschränken, wenn die Umstände dies rechtfertigen. Dazu muss allerdings der betreffende Fall objektiv und unparteiisch geprüft werden.
  


  
    Im Juli 2001 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Bestimmung des für die Prüfung eines Asylantrages zuständigen Mitgliedstaates vor.11 Nach Ansicht der Kommission soll die Zuständigkeit ausschließlich vom Ort der Antragstellung abhängig sein. Dazu sei allerdings eine Harmonisierung in anderen Bereichen wie den Asylverfahren, den Aufnahmebedingungen, der Auslegung des Flüchtlingsbegriffes und des subsidiären Schutzes erforderlich. Wie schon das Dubliner Abkommen zielt der Kommissionsvorschlag darauf ab, dem Mitgliedstaat die Zuständigkeit für das Verfahren zu übertragen, der bei der Einreise oder dem Aufenthalt des Asylbewerbers die wichtigste Rolle gespielt hat.
  


  
    Im September 2001 veröffentlichte die Kommission einen Richtlinienvorschlag über Mindestnormen für die Anerkennung als Flüchtlinge 
     und den Status von Drittstaatsangehörigen,12 der sicherstellen sollte, dass es in allen Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an Schutz gibt und dass Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsvorschriften und Praktiken abgebaut werden. Dazu wird bestimmt, welche Personen die Flüchtlingseigenschaft und welche einen subsidiären Schutz erhalten können und welche Rechte und Vergünstigungen ihnen jeweils zugestanden werden sollen. Der Vorschlag enthält zudem Regeln für die Bewertung der Furcht des Antragstellers vor Verfolgung, dem vor Ort entstehenden Bedarf an internationalem Schutz sowie der Alternative des internen Schutzes. Dabei war die Kommission der Auffassung, dass Verfolgung auch durch nichtstaatliche Kräfte erfolgen kann, und zwar in den Fällen, in denen ein Staat unfähig oder unwillig ist, wirksamen Schutz zu bieten. Wenn der Teil des Landes, aus dem der Antragsteller stammt, als sicher gilt, oder wenn ein »staatsähnliches Gremium« (wie in den Gebieten unter UN-Verwaltung) als Schutzgarant angesehen werden kann, soll der Antragsteller keinen Anspruch auf internationalen Schutz haben. Angenommen wurden von den Mitgliedstaaten die Kommissionsvorschläge zum temporären Schutz, zur Aufnahme von Asylbewerbern, zur Bestimmung des für das Asylverfahren zuständigen Staates und zur Eurodac-Konvention. Schwieriger fiel den Regierungen die Einigung auf eine gemeinsame Flüchtlingsdefinition und auf Regeln für eine alternative Schutzgewährung und für eine einheitliche Gestaltung der Asylverfahren, einschließlich einer gemeinsamen Liste von sicheren Herkunftsstaaten.
  


  
    

  


  
    Ergänzende und flankierende asylpolitische Maßnahmen
  


  
    

  


  
    Als eine wichtige flankierende Maßnahme neben dem schon verabschiedeten Europäischen Flüchtlingsfonds schlug die Kommission ein Aktionsprogramm für Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen Außengrenzen, Visa, Asyl und Einwanderung (ARGO) vor.13 Mit dem Programm soll die engere Zusammenarbeit der Behörden der Mitgliedstaaten gefördert werden. Der Schwerpunkt soll auf der Intensivierung des elektronischen Datenaustausches und der Entwicklung einer Kooperationskultur zwischen den Mitgliedstaaten liegen.
  


  
    Im Zusammenhang mit der sicherheitspolitischen Diskussion nach dem 11. September 2001 merkte die Kommission bezüglich des Zuganges zu Asylverfahren an, dass es unabhängig von dem gewählten Vorgehen zu verhindern gelte, dass Flüchtlinge und Asylsuchende Leidtragende der Terrorangriffe und ihrer Konsequenzen würden. Ein automatischer Ausschluss von 
     der Prüfung des Asylantrages würde, auch im Fall mutmaßlicher Straftäter, gegen die GFK verstoßen. Andererseits müsse in jedem Fall verhindert werden, dass Terroristen sich den Flüchtlingsschutz zunutze machten. Die Mitgliedstaaten seien aber ohnehin verpflichtet, die Ausschlussklauseln der GFK streng anzuwenden, um diese Art von Missbrauch zu bekämpfen. Da der Ausschluss von der Flüchtlingseigenschaft allerdings Lebensgefahr für die betreffende Person bedeuten kann, sollten solche Entscheidungen innerhalb des Asylverfahrens von einer Behörde getroffen werden, die über die einschlägige Erfahrung verfüge.
  


  
    

  


  
    »Offene Koordinierung«
  


  
    

  


  
    In ihrer Mitteilung über die Migrationspolitik der Gemeinschaft14 vom November 2000 kam die Kommission zu dem Schluss, dass es angesichts der Vielschichtigkeit des Migrationsphänomens und der Vielzahl beteiligter Stellen zweckmäßig wäre, einen offenen Koordinierungsmechanismus einzurichten. Dieser soll die im Amsterdamer Vertrag aufgeführten und vom Europäischen Rat in Tampere konkretisierten vier politischen Schwerpunkte umsetzen und die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems unterstützen. In ihrer Mitteilung vom Juli 200115 über diesen Koordinierungsmechanismus schlug die Kommission vor, die Anwendung dieses Verfahrens zunächst auf sechs Jahre zu begrenzen und dann zu evaluieren.
  


  
    

  


  
    Irreguläre Einwanderung
  


  
    

  


  
    Im November 2001 schlug die Kommission in ihrer Mitteilung über die irreguläre Einwanderung16 vor, die gemeinsamen Standards für die Visumerteilung und für Grenzkontrollen zu überprüfen, und die Verwaltungszusammenarbeit durch ein größeres Netz von Verbindungsbeamten und durch gemeinsame Grenzpatrouillen zu intensivieren. Die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten sollen eine technische Unterstützungseinheit erhalten, die bei der Sammlung und Auswertung von Informationen behilflich sein kann. Zur Verbesserung der statistischen Grundlagen migrationspolitischer Entscheidungen regte sie die Einrichtung einer Europäischen Beobachtungsstelle für Wanderungsbewegungen an.
  


  
    Im April 2002 veröffentlichte die Kommission ein Grünbuch zur Rückkehrpolitik, das auf den vom Rat im Februar 2002 formulierten Vorschlägen beruhte.17 Im Mai 2002 ergänzte die Kommission dies durch den Vorschlag 
     eines integrierten Grenzschutzes an den EU-Außengrenzen, der in die Einrichtung eines Europäischen Grenzschutzkorps münden soll. Schwerpunkt sollen die Vertiefung der gemeinsamen Rechtsvorschriften, die Schaffung eines gemeinsamen Mechanismus für die operative Abstimmung und Zusammenarbeit, eine gemeinsame integrierte Risikobewertung sowie die Ausbildung und interoperative Ausstattung eines »europäisch« geschulten Grenzschutzpersonals sein.
  


  
    

  


  
    Integration von Drittstaatsangehörigen
  


  
    

  


  
    In ihrer Mitteilung über die Migrationspolitik18 verlangte die Kommission von den Mitgliedstaaten, anzuerkennen, dass Integration ein zweiseitiger Prozess sei, der sowohl von den Einwanderern als auch von der Aufnahmegesellschaft Anpassungen verlange. Wenn für gleiche Lebensbedingungen Sorge getragen und den Einwanderern bürgerliche und politische Rechte gewährt würden, ergäben sich daraus Pflichten, was wiederum der Integration zugute käme. So könnte eine Zivilbürgerschaft für Drittstaatler entwickelt werden, die einen Grundbestand an gemeinsamen Rechten und Pflichten enthalte. Die Aussicht auf eine solche Zivilbürgerschaft könnte für viele Einwanderer eine Gewähr für gesellschaftliche Integration und einen ersten Schritt zur Einbürgerung in dem betreffenden Mitgliedstaat darstellen. Für alle neuen Migranten sollten individuelle Integrationsmaßnahmen ausgearbeitet werden, die u. a. Sprachkurse und Informationen über politische und gesellschaftliche Strukturen umfassen müssten. Die EU könne durch die Förderung des Informationsaustausches und durch die Erstellung von Leitlinien oder gemeinsamen Standards für integrationsfördernde Maßnahmen einen Beitrag zur Integration leisten.
  


  
    Bereits im November 1999 hatte die Kommission Vorschläge zur Bekämpfung von Diskriminierung vorgelegt, dessen erstes Element, eine Richtlinie zum Gleichbehandlungsgrundsatz19, im Juni 2000 vom Rat angenommen worden war. Im Oktober 2000 stimmte der Rat dem zweiten Element, einem Aktionsprogramm zur Bekämpfung der Diskriminierung20, zu. Das Programm läuft bis 2007 und ist mit einem Budget von 100 Mio. Euro ausgestattet, mit dem u. a. Diskriminierungen in den Mitgliedstaaten untersucht und die Entwicklung von Antidiskriminierungsmaßnahmen unterstützt werden sollen. Als drittes Element wurde eine Rahmenrichtlinie über Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf21 vorgeschlagen. Im Februar 2002 verabschiedete die Kommission einen Vorschlag für eine Ratsverordnung, der die Diskriminierung von Drittstaatlern in Bezug auf ihre 
     soziale Sicherheit beseitigen soll. Der Vorschlag sollte auch die Mobilität der Drittstaatler fördern, indem denjenigen, die legal in einem Mitgliedstaat wohnen und legal in einen anderen Mitgliedstaat abwandern wollen, Gleichbehandlung zugesichert wird.
  


  5. Perspektiven der europäischen Migrations- und Asylpolitik


  
    Die EU-Kommission hat im Juni 2004 eine Bilanz der Erfolge und Versäumnisse bei der Umsetzung der Beschlüsse von Tampere veröffentlicht. Diese Mitteilung enthielt auch erste Vorschläge für die weitere Entwicklung des »Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts« enthalten (Tampere II). Es gilt jedoch auch weiterhin, dass die Entwicklung einer gemeinsamen Asyl-, Migrations- und Integrationspolitik durch national unterschiedliche historische Erfahrungen, Problemlagen und politisch-institutionelle Strukturen der Mitgliedstaaten erschwert wird. Die Europäische Kommission hat zahlreiche Vorschläge zur Gestaltung dieses Politikfeldes vorgelegt, die insgesamt die Konturen einer umfassenden und liberalen gemeinsamen Politik erkennen lassen. Welche Realisierungschancen diese Vorschläge im Einzelnen haben, ist aber schwer zu beurteilen, da sich nicht prognostizieren lässt, wie sich die Mitgliedstaaten im Spannungsfeld zwischen einer sachlich gebotenen Zusammenarbeit und einem Festhalten an nationaler Souveränität in den jeweils zur Entscheidung anstehenden Fragen entscheiden werden. Es ist aber zu beobachten, dass die meisten Mitgliedstaaten durchaus bereit sind, nationale Vorbehalte zurückzustellen, um dem Ziel einer gemeinsamen Politik in einem Raum ohne Binnengrenzen näher zu kommen. Der Prüfstein wird sein, wie sich die Mitgliedstaaten verhalten werden, wenn die im Amsterdamer Vertrag festgelegten Übergangsfristen ablaufen und für viele migrations- und asylpolitische Fragen der Übergang zu mehrheitlichen Entscheidungsverfahren beschlossen werden soll.
  


  
    Sachlich betrachtet gibt es keine Alternative zu einer intensivierten Zusammenarbeit, welche Gestalt diese auch immer haben wird. Es ist offensichtlich, dass die Zuwanderungen in die EU und in die europäischen Staaten künftig weiter zunehmen werden, und dass der Bedarf an Zuwanderern steigen wird, wenn die europäischen Staaten weiterhin Wohlstand und Prosperität sichern wollen. Eine problemangemessene und realistische europäische Migrationspolitik muss den künftigen ökonomischen und demografischen Zuwanderungsbedarf antizipieren, die Zuwanderung sozialverträglich gestalten, die Verpflichtungen des humanitären Völkerrechtes 
     und die weltpolitische Einbettung der europäischen Staaten berücksichtigen sowie einen Beitrag zu Bekämpfung der Ursachen von erzwungenen Wanderungen leisten. Hierauf müssen die humanitäre Hilfe und die Entwicklungshilfe der EU stärker ausgerichtet werden, und die Mitgliedstaaten werden größeren Wert als bisher auf die Weiterentwicklung des internationalen Flüchtlingsschutzes und auf die finanzielle, infrastrukturelle und personelle Arbeitsfähigkeit der damit befassten internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen legen müssen.
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  Der Schutz von Minderheiten in Europa


  
    Mit den umwälzenden Veränderungen in den ehemals sozialistischen Staaten Europas brachen vielerorts die überwunden geglaubten Nationalitätengegensätze wieder auf. Während zuvor Fragen der politischen und rechtlichen Stellung nationaler Minderheiten allenfalls im Zusammenhang mit der Lage in Südtirol, der bürgerkriegsähnlichen Situation in Nordirland sowie durch den Konflikt im Baskenland in den Blickpunkt der europäischen Öffentlichkeit traten, änderte sich dieser Befund nach der »Wende« des Jahres 1989 grundlegend.
  


  
    Die häufig gewaltsamen Auswirkungen der Renaissance des bisweilen deutlich chauvinistischen Nationalismus in den besonders betroffenen Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas haben der europäischen Öffentlichkeit die Brisanz der Minderheitenproblematik und ihr großes Destabilisierungspotenzial für die internationale wie die nationalen Rechtsordnungen deutlich gemacht. Die kriegerischen Konflikte in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens mit ihren im Europa des ausgehenden 20. Jahrhunderts kaum noch für möglich gehaltenen, barbarischen Verletzungen elementarer Menschenrechte weiter Bevölkerungsgruppen bis hin zum Phänomen des ethnic cleansing wurden zum tragischsten Beispiel dieses Gefahrenpotenzials. Aber auch für die Gestaltung der innerstaatlichen Ordnung von Staaten wie etwa Bulgarien, Rumänien und der Slowakei sowie vor allem den aus der ehemaligen Sowjetunion hervorgegangenen neuen souveränen Staaten oder den baltischen Republiken war und ist eine möglichst allseits zufrieden stellende Regelung der Rechtsstellung solcher Minderheiten von entscheidender Bedeutung. Gleiches gilt für die Türkei, wo die häufig mit erheblichen Menschenrechtsverletzungen verbundenen, gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Staatsgewalt und einzelnen Organisationen des kurdischen Volkes seit langem die Stabilität undrechtsstaatlich-demokratische Ordnung des türkischen Staatswesens bedrohen.
  


  
    Hieraus erklärt sich die zunehmende Befassung internationaler Gremien, namentlich der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarates, mit diesem Problemkomplex. Aber auch in der Politik der Europäischen Union kommt die gesteigerte Bedeutung der 
     Rechtsstellung nationaler Minderheiten zum Ausdruck: Ihr Schutz wurde zunächst als unabdingbare Voraussetzung für die Anerkennung neuer Staaten in Osteuropa und in der Sowjetunion sowie im (ehemaligen) Jugoslawien erklärt; vor allem aber spielt der rechtliche und tatsächliche Status von Minderheiten eine nicht unerhebliche Rolle für die Beurteilung, ob und in welchem Umfang beitrittswillige Staaten tatsächlich in die EU aufgenommen werden sollen.
  


  
    Neben dieser politischen Dimension von Minderheitenfragen sind diese in den Jahren seit der »Wende«, aber auch zunehmend – erstmals zu Zeiten des Völkerbundes – wieder zum Gegenstand multi- und bilateraler völkerrechtlicher Verträge zum Schutz und zur Förderung der eigenständigen Identität von Minderheiten und der ihnen zustehenden Rechte geworden. Hierfür am wichtigsten sind aber immer noch die einschlägigen Bestimmungen des nationalen Rechtes der betroffenen Staaten; auch insoweit hat seit 1989 in vielen Ländern eine beachtliche Entwicklung stattgefunden.
  


  
    Ein in politischer wie rechtlicher Hinsicht äußerst komplexes Problem wirft die Frage auf, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen Minderheiten Träger des völkerrechtlichen Selbstbestimmungsrechtes sind oder sein können und ob sie hieraus unter Umständen gar einen völkerrechtlich begründeten Anspruch auf Sezession, entweder auf die Errichtung eines neuen, »eigenen« Staates oder auf Anschluss des von ihnen bewohnten Gebietes an einen anderen Staat, ableiten können.
  


  1. Historische Entwicklung des Minderheitenbegriffs


  
    Das Völkerrecht verfügt bislang noch nicht über eine allseits akzeptierte Definition des Begriffes der Minderheit.1 Dieser Umstand hat die internationale Gemeinschaft jedoch nicht gehindert, sich in vielfältiger Weise der Belange von Minderheiten anzunehmen, wobei folgende Kriterien einer Definition des Minderheitenbegriffes zugrunde gelegt wurden: zahlenmäßige Unterlegenheit gegenüber der »Mehrheit« und nichtdominante Position; Unterscheidbarkeit gegenüber der »Mehrheit« aufgrund ethnischer bzw. nationaler, kultureller, religiöser und sprachlicher Merkmale und das vom gemeinsamen Willen getragene Bestreben, die eigenständige Identität zu wahren. Es handelt sich also um zwei objektive und ein subjektives Kriterium.
  


  
    Während die Feststellung des ersten objektiven Kriteriums – nichtdominante Position bei numerischer Unterlegenheit gegenüber der Mehrheitsbevölkerung – allenfalls in der Praxis, nicht aber in der Theorie Schwierigkeiten
     bereiten mag, stellt sich die Lage hinsichtlich der Unterscheidbarkeit aufgrund bestimmter Merkmale wesentlich schwieriger dar, da hier schon der normative Inhalt der wichtigsten Merkmale umstritten ist: Am klarsten – weil an der im internationalen Menschenrechtsschutz so zentralen Religionsfreiheit auszurichten – ist der Begriff der »religiösen« Minderheit. Grundsätzlich sollte auch die inhaltliche Bestimmung des Begriffes der »sprachlichen« Minderheit unproblematisch sein. Weitgehend konturlos ist jedoch bisher der Terminus der »kulturellen« Minderheit geblieben. Eine ganz erhebliche Verwirrung herrscht schließlich in Bezug auf das Begriffspaar »ethnische« bzw. »nationale« Minderheit: Insofern bleibt offen, ob sich die häufig in den Staaten des östlichen Mitteleuropas zu findende Auffassung durchsetzt, wonach »nationale« Minderheiten solche Bevölkerungsgruppen meint, die in einem anderen Staat die staatstragende Nation darstellen (für Deutschland träfe dies auf die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein zu), während »ethnische« Minderheiten diese Voraussetzung nicht erfüllen (in Deutschland wären dies die Friesen sowie Sinti und Roma). Gerade am Beispiel der Situation im Baltikum sowie in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens und der Sowjetunion zeigt sich die allenfalls begrenzte Tauglichkeit dieses Definitionsversuches, weshalb häufig vorgeschlagen wird, die nicht zuletzt aus sicherheitspolitischen Gründen notwendigen Bemühungen um einen verbesserten Schutz von Minderheiten nicht mit solchen letztlich unergiebigen Diskussionen um eine abstrakte Definition zu belasten. Diesem pragmatischen Ansatz entspricht die Praxis von Europarat und OSZE, den Terminus »nationale Minderheit« als Oberbegriff für die Kategorien »ethnische, kulturelle, religiöse und sprachliche Minderheiten« zu verwenden.
  


  
    Hingegen kann es aus völkerrechtlicher wie rechtsvergleichender Sicht heute als gesichert gelten, dass die Zugehörigkeit einer Person zu einer Minderheit in erster Linie von ihrem entsprechenden Willen abhängt (subjektives Kriterium), dem objektive Kriterien allenfalls in Extremfällen als korrigierende Umstände entgegengesetzt werden können. Damit wird zum einen der Tatsache Rechnung getragen, dass Angehörige von Minderheiten häufig einem starken Assimilierungsdruck ausgesetzt sind oder jedenfalls waren, der oft etwa den Verlust sprachlicher Kompetenz in der Muttersprache zur Folge hatte. Zum anderen wird so auch der legitime Wunsch einzelner Personen berücksichtigt, nicht gegen ihren Willen als Angehörige einer Minderheit angesehen und eventuell sogar »ausgegrenzt« zu werden. Die entscheidende Bedeutung des individuellen Willens entspricht auch der vorherrschenden Tendenz, Minderheitenschutzrechte zwar als eine Kombination von Individual- und Gruppenrechten zu sehen, wobei aber der individualrechtlichen Komponente normalerweise Vorrang eingeräumt wird.
  


  
    Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass jedenfalls in den meisten nationalen Rechtsordnungen Europas wie in der Mehrzahl der einschlägigen, regionalen Instrumente des völkerrechtlichen Minderheitenschutzes nur solche Personen als Angehörige von »nationalen« Minderheiten angesehen werden, die Staatsangehörige ihres Aufenthaltsstaates sind und zugleich Gruppen angehören, die schon seit längerer Zeit im jeweiligen Gebiet ansässig sind. Dies bedeutet, dass Einwanderer, ob Wanderarbeitnehmer oder Flüchtlinge, meist nicht als Angehörige solcher Minderheiten im rechtlichen Sinne verstanden werden.
  


  
    Im Hinblick auf das Fehlen einer allseits akzeptierten Definition des Minderheitenbegriffes ist es nicht verwunderlich, dass es höchst unterschiedliche Angaben zur Zahl der in Europa lebenden nationalen – verstanden in der entsprechenden Praxis von Europarat und OSZE – Minderheiten wie ihrer Angehörigen gibt. Sieht man einmal von den Haltungen einiger Staaten ab, die, wie etwa Frankreich, die Existenz solcher nationalen Minderheiten auf ihrem Territorium schlicht leugnen, lässt sich immerhin feststellen, dass in fast allen Flächenstaaten Europas, mit Ausnahme von Island, nationale Minderheiten leben.2 Diese völkerrechtlich begründete Einschätzung erfolgt ungeachtet der verfassungsrechtlichen Situation in einigen Staaten, in denen, wie etwa in Belgien, Finnland und der Schweiz, Angehörige in erster Linie sprachlich definierter, numerisch kleinerer Bevölkerungsgruppen durchaus nicht als Angehörige einer »Minderheit« im rechtlichen Sinne behandelt werden.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Die politische Dimension von Minderheitenfragen in Europa


  
    In krassem Unterschied zur Lage vor dem Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit waren Minderheitenfragen nach Abschluss von Vertreibung oder Aussiedlung größerer Bevölkerungsgruppen im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg bis zur »Wende« des Jahres 1989 kein wichtiger Gegenstand des politischen Geschehens und Interesses in Europa. Seither haben sie jedoch beachtliche Bedeutung für die bilateralen politischen Beziehungen zwischen einzelnen europäischen Staaten wiedergewonnen und belasten diese – wie etwa immer noch im Verhältnis der Nachfolgestaaten Jugoslawiens untereinander und der Russischen Föderation zu Estland bzw. Lettland – teils erheblich.
  


  
    Seit ihrem Entstehen im Jahre 1975 verfügte die OSZE, die bis zum 1. Januar 1995 den Namen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) trug, in ihrer so genannten menschlichen Dimension über eine Plattform, sich mit menschen- und minderheitenrechtlichen Fragen zu befassen.3 Größere praktische Bedeutung für Minderheitenfragen gewann sie allerdings erst nach 1989. Seither gehören die Formulierung minderheitenrelevanter Standards und die Überwachung der Einhaltung der sich aus diesen ergebenden Verpflichtungen der Staaten zu den wichtigsten Aufgaben der Beteiligten des KSZE/OSZE-Prozesses. In diesem Zusammenhang hervorzuheben sind die einschlägigen Bestimmungen des »Kopenhagener KSZE-Dokuments über die Menschliche Dimension« vom 29. Juni 1990 und die Schlussfolgerungen im Bericht des Genfer KSZE-Expertentreffens über nationale Minderheiten vom 19. Juli 1991. Das Kopenhagener Dokument begründet in seinen Ziffern 30-40 (politische) Verpflichtungen bezüglich aller bedeutenden Aspekte des internationalen Schutzes der Rechte nationaler Minderheiten: Zunächst stellt es klar, dass die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit eine Angelegenheit der persönlichen Entscheidung eines jeden Menschen ist, die ihm als solche nicht zum Nachteil gereichen darf. Weiter sind die ethnische, kulturelle, religiöse und sprachliche Identität von Angehörigen nationaler Minderheiten zu schützen und Bedingungen für die Förderung dieser eigenständigen Identität zu schaffen. Das Recht auf Gebrauch der Muttersprache, sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich, ist zu gewährleisten; vor Behörden und Gerichten sowie in den Medien gilt dieses Recht jedoch nur eingeschränkt. Angehörige nationaler Minderheiten haben ferner ein Recht, eigene Bildungs- und Kultureinrichtungen zu unterhalten. In öffentlichen Bildungsanstalten soll entweder das Erlernen der Minderheitensprache oder Unterricht in der Minderheitensprache ermöglicht werden. Schließlich gibt es ein Recht auf grenzüberschreitende Kontakte und einen gewissen Anspruch auf politische Vertretung und Teilnahme am öffentlichen Leben. Diese Formulierungen hatten erheblichen Vorbildcharakter für später verabschiedete nationale Regelungen zum Recht nationaler Minderheiten, und die sich aus ihnen ergebenden politischen Verpflichtungen wurden in vielen seither geschlossenen bilateralen Verträgen minderheitenrechtlichen Inhaltes ausdrücklich als »rechtlich verbindlich« anerkannt.
  


  
    Vor allem nach 1989 hat die KSZE/OSZE eine Reihe von Mechanismen zur Überwachung der vielfältigen (politischen) Verpflichtungen des KSZE/OSZE-Prozesses geschaffen. Von großer Bedeutung für den Minderheitenschutz ist das auf dem KSZE-Gipfel von Helsinki im Juli 1992 beschlossene Amt eines Hochkommissars für Nationale Minderheiten. 
     Sein Mandat beschränkt sich in erster Linie darauf, in einem Stadium, in dem sich die Spannungen zwischen Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung noch nicht in gewaltsamen Konflikten entladen haben, deeskalierend einzugreifen. Dies soll durch Vermittlung zwischen den Parteien und durch die Förderung von Vertrauen und Dialogbereitschaft erreicht werden. Der Hochkommissar wird deshalb nicht in Gebieten tätig, in denen es bereits zu kriegerischen oder gewalttätigen Konflikten gekommen ist. Insgesamt lassen sich die bisherigen Aktivitäten des Hochkommissars als überwiegend gelungen bewerten.4
  


  
    Im Unterschied zur OSZE gehört zu den Hauptaufgaben des Europarates die Erarbeitung multilateraler völkerrechtlicher Verträge. Daneben spielt der Standard des Schutzes der Rechtsstellung nationaler Minderheiten in der Politik des Europarates eine zunehmende Rolle.5 Seit Anfang der 1990er Jahre wird die Aufnahme eines Staates in diese Organisation auch vom Zustand seiner nationalen Rechtsordnung abhängig gemacht, die einem europäischen Mindeststandard im Bereich des Minderheitenschutzes entsprechen muss; seit 1998 wird die Zusicherung der baldigen Ratifikation des »Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten« verlangt.
  


  
    Auch in der (Außen-)Politik der EU spielen seit Anfang der 1990er Jahre Minderheitenfragen eine zwar nicht zentrale, aber doch beachtliche Rolle. Ausgangspunkt hierfür war die Erklärung der Außenminister der Mitgliedstaaten vom 16. Dezember 1991, in der sie im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) Richtlinien für die förmliche Anerkennung neuer Staaten in Osteuropa und in der Sowjetunion beschlossen. Ihnen zufolge wurden unter anderem »Garantien für die Rechte ethnischer und nationaler Gruppen und Minderheiten im Einklang mit den im Rahmen der KSZE eingegangenen Verpflichtungen (...)«6 für erforderlich gehalten. Ähnliche Voraussetzungen finden sich auch in der am gleichen Tage gefassten »Erklärung zu Jugoslawien«. Bezüglich der Anerkennung Kroatiens und Mazedoniens waren diese Verpflichtungen von einiger Bedeutung.
  


  
    Seit In-Kraft-Treten des Maastrichter Vertrages haben Fragen des Minderheitenschutzes immer wieder eine gewisse Rolle im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gespielt.7 Insbesondere galt dies für die Initiative des so genannten Stabilisierungspaktes,8 der auf den Sitzungen des Europäischen Rates des Jahres 1993 behandelt und schließlich als Gemeinsame Aktion in Artikel J. 3 des Maastrichter EU-Vertrages angenommen wurde. Ziel des Paktes war, durch Konsolidierung der Grenzen und Gewährleistung eines ausreichenden Minderheitenschutzes Konflikten zwischen mittel- und osteuropäischen Staaten vorzubeugen. Inwieweit diese Initiative tatsächlich als Erfolg angesehen werden kann, scheint letztlich 
     zweifelhaft, auch wenn darauf verwiesen wird, dass etwa die Nachbarschaftsverträge zwischen Ungarn und Rumänien bzw. der Slowakei nicht zuletzt unter dem Eindruck dieser Initiative verhandelt wurden. Eine erhebliche Bedeutung haben Minderheitenfragen auch im Rahmen der Aktivitäten des stability pact, innerhalb dessen nach dem Ende der militärischen Intervention der NATO im Kosovo die Bedingungen für eine friedliche Entwicklung in Südosteuropa verbessert werden sollen. Politisch bedeutsamer ist aber der Umstand, dass eine Mitgliedschaft der Staaten Mittelost-und Südosteuropas zur EU auch eine befriedigende Ausgestaltung der Rechtslage der in diesen Staaten lebenden nationalen Minderheiten voraussetzt: So gehört zu den Kriterien, die vom Europäischen Rat in Kopenhagen im Juni 1993 als Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der EU festgelegt wurden, »eine institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und der Schutz von Minderheiten (...)«.
  


  
    Diese erhebliche Bedeutung, die der Minderheitenfrage in der Außen-und Beitrittspolitik der Europäischen Union zukommt, steht in auffälligem Gegensatz zum völligen Fehlen minderheitenbezogener Bestimmungen im Unions- bzw. Gemeinschaftsrecht. Zwar legt Artikel 6 Absatz 2 EU-Vertrag die Achtung der Grundrechte durch die Union fest, es findet sich aber weder hier noch in den eher programmatischen Bestimmungen wie der Präambel oder den außenpolitische Ziele der Union formulierenden Artikeln (Artikel 11 Absatz 1 EU-Vertrag) ein Hinweis auf die Rechte der Minderheiten, obwohl sich das Europäische Parlament bemüht hatte, dem EU-Vertrag einen besonderen Titel über die Rechte von Minderheiten beizufügen. 9 Selbst die auf dem Gipfel von Nizza am 11. Dezember 2000 feierlich proklamierte Charta der Grundrechte enthält in ihrem Artikel 22 nur eine Achtensklausel bezüglich der Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. Nationale Minderheiten werden nicht erwähnt. Auch der Konventsentwurf für eine Europäische Verfassung vom 18. Juli 2003 enthielt keine insofern einschlägigen Bestimmungen. In der Regierungskonferenz wurde die Wahrung der Rechte von Minderheiten jedoch in Art. I-2 VVE aufgenommen.
  


  2.2 Die rechtliche Dimension von Minderheitenfragen in Europa


  
    Einen ersten Höhepunkt erreichte der Schutz der Minderheitenrechte durch das Völkerrecht mit den am Ende des Ersten Weltkrieges geschlossenen Minderheitenschutzverträgen, die eine Reaktion auf die durch diesen Krieg und die ihn beendenden »Pariser Vorortverträge« bedingten Gebietsveränderungen
     darstellten. Nach dem Zweiten Weltkrieg unternahmen die Vereinten Nationen zunächst keine vergleichbaren Anstrengungen, den völkerrechtlichen Schutz von Minderheiten zu sichern.
  


  
    Ein vorsichtiger Wandel in der Haltung zum Schutz von Minderheiten durch völkerrechtliche Verträge auf universeller Ebene setzte in den 1960er Jahren ein und führte zur Aufnahme des Artikels 27 in den inzwischen in praktisch allen europäischen Staaten geltenden »Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte« vom 19. Dezember 1966.10 Diese zweifellos wichtigste vertragliche Regelung des universellen Völkerrechtes zum Minderheitenschutz untersagt es Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten, Angehörigen solcher Minderheiten das Recht vorzuenthalten, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. Artikel 27 ist in erster Linie als Individualgrundrecht konzipiert, dem allerdings ein gewisser »Kollektivcharakter« zukommt. Ferner billigt er Angehörigen von Minderheiten ein sie gegenüber der Mehrheit privilegierendes Recht auf gemeinsame Pflege ihrer Kultur, Sprache und Religion zu. Als negatorisches Recht verpflichtet Artikel 27 die Vertragsstaaten auch, jegliche Maßnahmen zu unterlassen, von denen ein Assimilationsdruck ausgehen könnte. Seit Beginn der 1990er Jahre erfuhren die Bemühungen, innerhalb der Vereinten Nationen ein umfassendes Konzept zum Schutz von Minderheiten zu entwickeln, eine Belebung, die schließlich zu der von der Generalversammlung am 18. Dezember 1992 angenommenen »Deklaration über die Rechte der Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser oder sprachlicher Minderheiten« führte.11
  


  
    Der wichtigste europäische Menschenrechtsvertrag, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950, enthält, entsprechend der damals vorherrschenden Auffassung vom Vorzug individualrechtlichen Menschenrechtsschutzes, keine ausdrücklichen Bestimmungen zum Minderheitenschutz, sondern in ihrem Artikel 14 nur ein allgemeines, akzessorisch ausgestaltetes Diskriminierungsverbot. Folglich ist die tatsächliche Bedeutung der EMRK für die Belange eines effektiven Minderheitenschutzes in ihren Mitgliedstaaten als gering einzuschätzen, auch wenn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in seiner jüngsten Rechtsprechung sich häufiger der Probleme nationaler Minderheiten annimmt.12 Ob sich dieser Befund nach dem In-Kraft-Treten des am 3. November 2000 zur Zeichnung aufgelegten 12. Zusatzprotokolles, das ein nichtakzessorisches Diskriminierungsverbot enthält, ändern wird, hängt von der künftigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ab.
  


  
    Die sich aus dem hohen Destabilisierungspotenzial von Minderheitenproblemen ergebenden Fragen veranlassten den Europarat seit Anfang der 1990er Jahre, sich intensiv mit Fragen des völkerrechtlichen Schutzes von Minderheiten zu beschäftigen.13 Nach ersten Ansätzen, die in den am 8. Februar 1991 von der European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) angenommenen Entwurf einer eigenständigen European Convention for the Protection of Minorities und die Empfehlung 1201 (1993) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 1. Februar 1993 mit ihrem Draft Protocol on Minority Rights in the ECHR mündeten, kam es letztlich zur Annahme des »Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten«, das am 1. Februar 1998 in Kraft trat.14 Es enthält nur wenige die Staaten unmittelbar rechtlich verpflichtende Bestimmungen und kaum Normen, die den betroffenen Personen Rechte einräumen, auf deren Einhaltung sie sich vor den nationalen Behörden und Gerichten berufen können. Vielmehr besteht es überwiegend aus programmartigen Sätzen, die für die Vertragsparteien Ziele formulieren, zu deren Erreichen sie sich verpflichten. Diese völkervertraglich schwächste Form einer rechtlichen Bindung gewährt den Mitgliedstaaten den gewünschten Ermessensspielraum bei der Auswahl rechtlicher Maßnahmen zur Erfüllung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen.15 Dieser Vertrag wurde in kurzer Zeit von sehr vielen Staaten ratifiziert.16 Das vorgesehene Berichtssystem hat sich entgegen anfänglicher Skepsis als ein wirksamer Mechanismus zur Information der öffentlichen Meinung in Europa und den betroffenen Ländern erwiesen und durch einen konstruktiven Dialog zu einer Verbesserung der Lage nationaler Minderheiten beigetragen. Die rechtlichen Voraussetzungen bietet die am 17. September 1997 vom Ministerrat des Europarates verabschiedete Resolution 97 (10), in der er unter anderem Aufgaben und Wahl des ihn bei der Wertung der periodischen Staatenberichte unterstützenden Beratenden Ausschusses, eines Gremiums unabhängiger Experten, festlegte.17 Auf der Grundlage der verhältnismäßig fristgerecht eingehenden Staatenberichte18 und vor allem der während Besuchen in den jeweiligen Staaten erhaltenen Informationen fertigt er Stellungnahmen19 an, in denen er sich zur Qualität der Umsetzung der Verpflichtungen aus der Rahmenkonvention äußert und zugleich dem Ministerrat vorschlägt, durch Entschließungen und Empfehlungen auf die betroffenen Länder einzuwirken.20 Viel wird davon abhängen, ob diese Maßnahmen auch künftig mit dem notwendigen politischen Druck umgesetzt werden.
  


  
    Schließlich ist noch auf die »Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen« des Europarates vom 5. November 1992, die am 1. März 1998 in Kraft trat, hinzuweisen.21 Von den anderen, hier erwähnten 
     Instrumenten unterscheidet sie sich in zweierlei Hinsicht: Zum einen in ihrem beschränkten, nämlich nur sprachenrechtlichen Regelungsbereich und zum anderen in ihrer Struktur, die ihren Mitgliedstaaten einen ungewöhnlich großen Spielraum bei der innerstaatlichen Umsetzung der vertraglichen Pflichten eröffnet: Die in fünf Teile (Allgemeine Bestimmungen; Ziele und Grundsätze; Maßnahmen zur Förderung der Benutzung von Regional- oder Minderheitensprachen im öffentlichen Leben; Anwendung der Charta; Schlussbestimmungen) gegliederte Charta beruht auf dem Prinzip, dass die Mitgliedstaaten aus den im III. Teil genannten Maßnahmen diejenigen auswählen können, die sie zur Förderung der im jeweiligen Staat gesprochenen Regional- oder Minderheitensprachen als geeignet erachten. Dabei unterliegen die Mitgliedstaaten keiner Rechtspflicht, alle auf ihrem Territorium gesprochenen Regional- oder Minderheitensprachen in den Genuss der von der Charta genannten Förderungsmaßnahmen kommen zu lassen. Zum anderen steht ihnen selbst hinsichtlich derjenigen Regional-oder Minderheitensprachen, zu deren Förderung sie sich rechtlich verpflichtet haben, ein erhebliches Ermessen zu, welche Förderungsmaßnahmen sie ergreifen wollen.
  


  
    Hieraus ergibt sich fast zwangsläufig, dass das sprachenrechtliche Bild der Charta-Mitgliedstaaten einem Flickenteppich gleicht. Dies entspricht zwar den unterschiedlichen geschichtlichen, rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten in Europa; der Funktion der Charta als Verkörperung eines sprachenrechtlichen Mindeststandards in Europa ist dieses Konzept allerdings nicht förderlich.
  


  
    Insgesamt haben sich die zu Anfang der 1990er Jahre vielerorts gehegten Erwartungen und Hoffnungen, innerhalb kurzer Zeit den Schutz nationaler Minderheiten in Europa auf eine inhaltlich umfassende, rechtlich verbindliche und auch international durchsetzbare völkervertragliche Grundlage zu stellen, nur teilweise erfüllt. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass Fortentwicklungen des Völkerrechtes üblicherweise einen längeren Prozess erfordern. Insofern bleibt zu hoffen, dass Rahmenübereinkommen wie Sprachencharta nur erste Etappen eines längeren Weges und nicht sein Ende sind. Vor allem die bisherige Entwicklung unter der Rahmenkonvention, die von einem zunehmend konstruktiven Dialog zwischen Regierungen, Organisationen nationaler Minderheiten und dem Beratenden Ausschuss gekennzeichnet ist, stimmt verhalten optimistisch.
  


  
    Die Ausgestaltung der nationalen Rechtsordnungen hinsichtlich der Stellung nationaler Minderheiten zeichnet sich durch ganz erhebliche Unterschiede aus, welche ihrerseits die bestehenden demographischen, historischen, ökonomischen, politischen und sozialen Merkmale der einzelnen 
     Staaten widerspiegeln.22 Mit Ausnahme Frankreichs, Griechenlands und der Türkei kennen alle betroffenen Rechtsordnungen eine verfassungsrechtliche Absicherung der grundlegenden Minderheitenrechte. Im Falle Bulgariens, Jugoslawiens bzw. Serbiens und Kroatiens wird jedoch zutreffend auf die sich aus den dortigen Verfassungen selbst und der einschlägigen Praxis ergebenden Einschränkungen dieser von den Verfassungen vorgesehenen Rechte hingewiesen.
  


  
    Von erheblichem rechtsvergleichenden Interesse ist ferner die Feststellung, dass die große Mehrheit der europäischen Rechtsordnungen die Gewährung von Minderheitenrechten auf Staatsangehörige beschränkt. Dies bedeutet, dass Ausländer, also vor allem Flüchtlinge und Zuwanderer, grundsätzlich auch dann nicht als Angehörige von nationalen Minderheiten im Sinne der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnungen angesehen werden, wenn sie schon seit längerer Zeit in ihrem jeweiligen Aufenthaltsstaat leben. Ein im Wege der Rechtsvergleichung ermittelter gemeineuropäischer Mindeststandard des Minderheitenrechtes nennt folgende Rechte:

    
      1. Recht auf Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, das in erster Linie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person beruhen muss und aus der dieser auch keine Nachteile erwachsen dürfen;
    


    
      2. Recht auf Wahrung und Entwicklung der eigenständigen Identität der jeweiligen nationalen Minderheit, insbesondere ein Verbot jeglicher, auf Zwang beruhender Assimilationspolitik;
    


    
      3. Recht auf Freiheit von diskriminierenden Maßnahmen (allgemeines und spezielles Diskriminierungsverbot), wobei ein Anspruch auf staatliche Maßnahmen positiver Diskriminierung zugunsten der Angehörigen nationaler Minderheiten nicht zum europäischen Mindeststandard gehört;
    


    
      4. Recht auf freien Gebrauch der Sprache im privaten wie öffentlichen Bereich, wobei sich ein europäischer Mindeststandard hinsichtlich der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang dieses Recht auch einen uneingeschränkten Anspruch auf Gebrauch der Minderheitensprache im behördlichen und gerichtlichen Amtsverkehr einschließt, (noch) nicht feststellen lässt;23
    


    
      5. Recht auf Erlernen der Muttersprache, wobei sich ein europäischer Mindeststandard hinsichtlich der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sich hieraus ein Anspruch auf Unterricht in der Muttersprache oder nur der Muttersprache ergibt, (noch) nicht feststellen lässt;24
    


    
      6. Recht auf freie Gründung von Organisationen nationaler Minderheiten, insbesondere für erzieherische, kulturelle und soziale Zwecke;
    


    
      7. Recht auf grundsätzlich uneingeschränkte, grenzüberschreitende Kontakte einschließlich des Rechtes, frei Informationen zu empfangen 
       und zu verbreiten, was jedenfalls prinzipiell einen Anspruch auf Zugang zu Massenmedien einschließt;
    


    
      8. Recht auf grundsätzliche Beteiligung am politischen Entscheidungsprozess über die Minderheiten besonders betreffenden Fragen, wobei sich hinsichtlich Art und Umfang der Verwirklichung dieses Rechtes (noch) kein Mindeststandard ermitteln lässt.25
    

  


  
    Insgesamt lässt sich hinsichtlich der rechtlichen Dimension der Minderheitenfrage in Europa durch Rechtsvergleichung ein Mindeststandard feststellen, der insbesondere im Bereich des Sprachenrechtes und des Erziehungs-und Bildungswesens weiter geht als die Gewährungen des universellen Völkervertragsrechtes. Andererseits bietet sich hinsichtlich der Ausgestaltung der zumeist auf einfachgesetzlicher Ebene gewährten Rechte, die über diesen Mindeststandard hinausgehen, kein so einheitliches Bild, das es erlaubte, von einem klaren minderheitenrechtlichen Trend in Europa zu sprechen. Dies ist im Hinblick auf die grundlegende Heterogenität der Minderheitensituationen in den europäischen Staaten auch nicht überraschend.
  


  
    Ein weiteres »klassisches« Problem des internationalen wie nationalen Minderheitenrechtes stellt die Frage nach dem Träger der insoweit garantierten Rechte dar: Individuum oder Gruppe. Entsprechende Untersuchungen haben gezeigt, dass derzeit – anders als in der Zwischenkriegszeit – mit wenigen Ausnahmen wie z.B. in Slowenien und Ungarn, Minderheitenrechte durchgängig als Individual- und nicht als Gruppenrechte verfasst sind.26 Diese Auffassung beruht in erster Linie darauf, dass zwischen den klassischen, zu Recht als Individualrechte konzipierten Menschenrechten und den Minderheitenrechten ein grundlegender Unterschied bestehe: Während der Einzelne allein wegen seines Menschseins Träger der Menschenrechte und auf ihren Schutz als Individuum angewiesen ist, sei der Einzelne Träger der Minderheitenrechte und auf ihren Schutz angewiesen, weil er einer bestimmten Gruppe angehöre. Daher hätten alle spezifischen Minderheitenrechte notwendig einen Gruppencharakter und sollten als eine besondere Kategorie zwischen den Individual- und den Gruppenrechten angesehen werden.
  


  2.3 Minderheiten und das Recht auf Selbstbestimmung


  
    Eines der umstrittensten Probleme des internationalen Minderheitenrechtes – vor allem auch wegen seiner politischen Implikationen – betrifft die Frage, ob und inwieweit Minderheiten ein Recht auf Selbstbestimmung zusteht. Da das Recht auf Selbstbestimmung auch das Recht auf Sezession umfasst 
     oder umfassen kann, liegen hier in der Tat potenziell erhebliche Gefahren für die politische Stabilität einer Region. Nach geltendem Völkerrecht können Minderheiten als solche nicht Träger des Selbstbestimmungsrechtes – und damit auch nicht eines möglichen Rechtes auf Sezession – sein: Träger dieses völkerrechtlichen Selbstbestimmungsrechtes sind Völker, aber nicht Minderheiten.27 Daher kann und darf sich der völkerrechtliche Minderheitenschutz auch nicht mit dem Selbstbestimmungsrecht beschäftigen, sondern besteht aus Normen, welche auf die Wahrung und Förderung der eigenständigen Identität von Minderheiten zielen und die entsprechenden staatlichen Verpflichtungen enthalten.
  


  
    Auch wenn das gegenwärtige Völkerrecht immer noch keine allseits akzeptierte Definition des Begriffes »Volk« (als Träger des Selbstbestimmungsrechtes) kennt, ist zu betonen, dass die gängigen Vorschläge einander sehr ähneln: Der wesentliche Unterschied zur nationalen Minderheit besteht darin, dass ein Volk in einem räumlich abgrenzbaren Gebiet die numerische Mehrheit darstellen muss. Dies bedeutet zwangsläufig, dass eine Vielzahl von Minderheiten auch in Europa zu Recht geltend machen kann, ein Volk und damit auch Träger des Selbstbestimmungsrechtes zu sein. Das gegenwärtige Völkerrecht erkennt dieses Recht – jedenfalls außerhalb des Kontextes des Dekolonisierungsprozesses – nur in seinem »inneren« Aspekt, d.h. in der Rechtsfigur der internen Selbstbestimmung, an. Diese gibt den betroffenen Völkern bzw. den ein Volk darstellenden Minderheiten nur das Recht auf Wahrung und Förderung ihrer eigenständigen Identität. Solange also ein Staat eine ein Volk darstellende Minderheit in Einklang mit seiner völkerrechtlichen Pflicht zur Wahrung und Förderung der eigenständigen Identität dieser Minderheit behandelt, erlaubt das geltende Völkerrecht dieser Minderheit nicht, ihr Recht auf Selbstbestimmung »offensiv« auszuüben, also nach Sezession zu streben. Diese Konstruktion wird völkerrechtlich überwiegend damit gerechtfertigt, dass sie den notwendigen Ausgleich zwischen dem Recht eines jeden Volkes auf Selbstbestimmung einerseits und dem Recht eines jeden Staates auf territoriale Unversehrtheit andererseits schafft. Dies hat zur Folge, dass die ein Volk darstellenden Minderheiten, die – häufig aus eher zufälligen historischen Gründen – keinen »eigenen« Staat gebildet haben, völkerrechtlich dies heute nicht (mehr) tun können. Dies schließt nicht die Möglichkeit des Bestehens spezifischer Bestimmungen des (nationalen) Verfassungsrechtes aus, die ein Recht auf Sezession bzw. die einverständlich erfolgende Auflösung eines Vielvölkerstaates einräumen, wie die Beispiele Sowjetunion und Tschechoslowakei zeigen.
  


  
    Nach herrschender Auffassung gestattet das geltende Völkerrecht einer ein Volk darstellenden Minderheit, ihr Recht auf Selbstbestimmung ausnahmsweise
     »offensiv«, d. h. mit dem Ziel einer Sezession, auszuüben, wenn sie von der jeweiligen Regierung durch Maßnahmen verfolgt wird, die umfassende, andauernde und schwer wiegende Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte – wie etwa willkürliche Massentötungen oder genozidartige Handlungen wie ethnische Säuberungen – darstellen. Als völkerrechtliche Grundlage dieses »Notrechtes« auf externe Selbstbestimmung werden zutreffend die einschlägigen Formulierungen der Friendly Relations Declaration der Generalversammlung der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1970 (Resolution 2625/XXV) genannt: In Absatz 6 ihres das Selbstbestimmungsrecht betreffenden Prinzips heißt es zunächst, dass nichts in der Deklaration als Erlaubnis oder Ermunterung zu Handlungen aufgefasst werden darf, was die territoriale Unversehrtheit eines souveränen Staates beseitigen oder beeinträchtigen könnte. Im Anschluss hieran wird jedoch gesagt, dass diese Einschränkung des Selbstbestimmungsrechtes nur dann zu beachten ist, wenn die jeweilige Regierung eines Staates bereit ist, das Recht auf Selbstbestimmung zu beachten und zugleich die gesamte Bevölkerung des von ihr regierten Territoriums – ohne Diskriminierung hinsichtlich Rasse, Religion oder Hautfarbe – repräsentiert. Regierungspolitiken wie willkürliche Massentötungen von Personen, die einer ein Volk darstellenden Minderheit angehören, oder gegen diese gerichtete genozidartige Handlungen, werden als »Diskriminierung« im Sinne der Deklaration verstanden.
  


  3. Ausblick


  
    Betrachtet man die jüngste europäische Entwicklung, so ist sie von einem scheinbaren Paradoxon gekennzeichnet: Auf der einen Seite gibt es die Renaissance des Nationalstaatsgedankens bei den Völkern, denen historisch die Verwirklichung eines Nationalstaates verwehrt wurde. Auf der anderen Seite sind aber gerade auch diese »neuen« Nationalstaaten ganz offenbar bereit, sich in internationale und vor allem auch supranationale Institutionen und Strukturen zu integrieren. Ohnehin spricht vieles dafür, dass die gegenwärtig bisweilen Besorgnis erregende Renaissance des Nationalstaatsgedankens des 19. Jahrhunderts nur einen Übergang darstellt: Angesichts der unbestreitbaren Einsicht, dass die drängenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme der Gegenwart nur im Geiste regionaler wie globaler Kooperation gelöst werden können, kann es sich die Staatengemeinschaft immer weniger leisten, erhebliche Mengen an menschlichen und wirtschaftlichen Ressourcen für die Lösung von Problemen aufzubringen, die auf 
     solch extremer nationalstaatlicher Politik beruhen. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die Überwindung des klassischen Nationalstaates mit all seinen nachteiligen Folgen und seine Ersetzung durch einen in die internationale Gemeinschaft integrierten Staat unter keinen Umständen zu einer Einebnung nationaler kultureller Identitäten führen darf. Der geistige Reichtum Europas und damit die Grundlage seines Überlebens als eigenständiger, bedeutender Faktor in der künftigen »globalisierten« Ordnung beruht nicht zuletzt auf seiner ethnischen und kulturellen Vielfalt und dem damit verbundenen intellektuellen Potenzial, das wegen des Mangels an natürlichen Ressourcen in Europa die einzige Basis der künftigen wirtschaftlichen Prosperität dieses Kontinentes darstellt. Europa muss daher eine Ordnung entwickeln, in der die verschiedenen Völker und Minderheiten so harmonisch wie möglich zusammenleben und im gegenseitigen Interesse ein aus klar definierbaren, sich gegenseitig befruchtenden Einzelteilen bestehendes Ganzes bilden.
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    Jürgen Turek
  


  Standort Europa


  
    Mit der Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert sind die europäischen Staaten trotz zweier Weltkriege attraktive und wohlhabende Wirtschaftsstandorte geworden; die internationale Arbeitsteilung und der zunehmende Welthandel haben ihre starke Position neben den USA und Japan in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konsolidiert. Das Ende des alles dominierenden Ost-West-Konfliktes, die Ausbreitung von Demokratie und Marktwirtschaft, wirtschaftliche Prosperität in anderen Regionen der Welt, die Liberalisierung des Welthandels und die rasche Vernetzung über digitale Informationstechnologien konfrontieren die europäischen Industriestaaten seit den 1990er Jahren jedoch mit einer verschärften weltweiten Konkurrenz. Hinzu kommt, dass der sozio-ökonomische Wandel und die Herausforderungen der weiteren europäischen Integration die europäischen Länder und die EU zwingen, gravierende Strukturveränderungen vorzunehmen, um als Wirtschaftsstandort ihre Attraktivität zu wahren. Die Schwierigkeiten der finanz-, wirtschafts- und integrationspolitischen Schritte, die dafür zu unternehmen sind, kennzeichnen im Kern die Standortdebatten in Europa. Da der Strukturwandel durch die gleichzeitig ablaufende Transformation der Industrie- zu einer transnationalen Technologiegesellschaft1 darüber hinaus die gleiche Qualität hat wie der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft, hebt sich die Standortdebatte aufgrund ihrer großen Komplexität und weitreichenden Konsequenzen von gewöhnlichen Diskussionen um einzelne strukturelle Korrekturen der sozialen Marktwirtschaft ab. Drei Aspekte sind hierbei grundsätzlich zu berücksichtigen:

    
      1. Die europäische Standortdebatte muss aus ihrer sozioökonomischen Problematik heraus erklärt werden, die »harte« ökonomische Fakten mit »weichen« gesellschaftspolitischen und staatlichen Rahmenbedingungen verknüpft.
    


    
      2. Die Standortdebatte in den europäischen Nationalstaaten sollte mit einer europäischen Standortdebatte verbunden werden. Den Hintergrund dafür bilden die große Vernetzungsdichte der europäischen Integration, moderne Globalität und die weltweit zunehmende Bedeutung regionaler Integration.
    


    
      3. Globalisierung und Regionalismus fordern die europäische Wettbewerbsfähigkeit heraus, was neben nationalstaatlichen Bemühungen eine neue Qualität der europäischen Integration erfordert.
    

  


  
    Standort Europa, dies ist ein Synonym für die Vitalität des Wirtschaftslebens auf dem alten Kontinent. Die europäische Standortdebatte ist teilweise eine europäische, vielfach jedoch auch die Summe von zeitlich versetzten nationalstaatlichen Kontroversen um das Verhältnis von Staat und Markt sowie die konkrete Ausgestaltung der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, auf nationaler wie auf supranationaler Ebene. Mit anderen Worten: Gegenstand der Debatte ist, ob die Wirtschaftspolitik im Zeitalter der Globalisierung und regionalen Integration eher nachfrage- oder angebotsorientiert sein soll, wie liberal und dereguliert die Märkte sind, welche Zuständigkeiten wo im Mehrebenensystem der EU angesiedelt sein sollten oder ob nationale wie supranationale Wirtschaftspolitiken einen »Dritten Weg« einschlagen sollten, eine Vorstellung, die sich zum Beispiel im Blair-Schröder-Papier aus dem Jahr 1999 niedergeschlagen hat. Die Kriterien der Verfügbarkeit über die Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital, Boden und Information werden dabei um die Qualität der rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Regelsysteme, der geographischen Rahmenbedingungen, des Managements sowie der industriellen Differenzierung und Vernetzung ergänzt.2
  


  
    Die Standortdebatte wird dann auf der Unionsebene ausgetragen, wenn es um den Binnenmarkt, europäische Initiativen einer steuerlichen Harmonisierung, eine gemeinsame Arbeitsmarkt-, Wettbewerbs-, Industrie-, Technologie-, Forschungs- oder auch Sozialpolitik geht oder wenn die Europäische Zentralbank (EZB) zinspolitisch interveniert. Sie bildet aber auch vielfach die Summe von nationalstaatlichen Auseinandersetzungen um die Ausgestaltung des eigenen nationalen Wirtschafts- und Wohlfahrtsstaates in den Bereichen, die in der nationalen Souveränität verbleiben und insofern nicht europäisch geregelt werden können. Dies bezieht sich zum Beispiel in herausragender Weise auf die Steuerhoheit. Insofern ist zwischen nationalstaatlichen, regionalen oder supranationalen Bemühungen zu unterscheiden, um Standortqualitäten zu erhalten oder zu verbessern.
  


  
    Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die Konsequenzen fortschreitender Globalisierung und anhaltender Regionalisierung für den Standort Europa diskutiert. Doch nicht nur die Konsequenzen dieser Trends geben Anlass zur Sorge. Auch die schleppende Entwicklung der europäischen Integration lässt Befürchtungen über die nachlassende Attraktivität des Standorts Europa zu.
  


  
    Regionalisierung bedeutet eine wachsende weltweite Konkurrenz durch viele sich wirtschaftlich immer besser organisierende Teile unserer Welt. Die 
     wirtschaftliche Dynamik regionaler Kooperation und Integration lässt sich besonders gut an den Ergebnissen der Wirtschaftstätigkeit in der NAFTA, der APEC bzw. des ASEAN, der Europäischen Union sowie des Mercosur erkennen, die alle bemerkenswerte wirtschaftliche Kooperationsprämien realisieren konnten. In Nordamerika, Ost- und Südostasien, Europa und Südamerika sind die Bemühungen regionaler Kooperation besonders weit fortgeschritten. Als Klammer von Globalität und Regionalismus haben sich das Handelsregime der WTO und der Einfluss der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, der G 7(8) oder der OECD als regulierende Faktoren fest etabliert.
  


  
    Liberalisierte und deregulierte Märkte stimulieren den Wettbewerb und fordern sowohl die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa als auch die Qualität politischer Entscheidungen heraus. Das heißt, es entsteht ordnungspolitischer Handlungsbedarf, der national wie supranational zu befriedigen ist. Im Zeichen von Erweiterung und Vertiefung der EU braucht Europa dringend eigene Impulse. Die entscheidenden Fragen sind: Wie kann die Arbeitslosigkeit in Europa wirksam bekämpft werden, wenn einerseits neue Wettbewerber immer konkurrenzfähigere Produkte und Dienstleistungen anbieten und permanent ihre Standortqualitäten unter Beweis stellen und andererseits die Sockelarbeitslosigkeit in Europa hoch bleibt und die Integration der mittelosteuropäischen Güter- und Arbeitsmärkte problematisch wird? Welche politischen Rahmenbedingungen kann die EU entwickeln, damit ihre Wirtschaft auf dem Weltmarkt besteht? Wie lassen sich Erweiterung und Vertiefung auch wirtschaftlich optimal ergänzen? Sind die Ideen des Sozialstaates und der politischen Integration am Ende? Oder gerät gar das ganze Projekt der europäischen Integration, das im Wesentlichen auf wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand aufbaute, am Ende in eine Sackgasse?
  


  1. Moderne ökonomische Globalität


  
    Die Markenzeichen moderner ökonomischer Globalität sind wachsende Komplexität und Geschwindigkeit. Ihre auffälligsten Akteure sind eine immer größer werdende Zahl von multinationalen Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und die hoch aktiven Anleger auf den internationalen Finanzmärkten. Fortschreitende Globalisierung beruht zunächst auf wirtschaftlichen Fundamenten; ihre Effekte diffundieren aber zunehmend in gesellschaftliche Teilsysteme und politische Regelungsverfahren.3 Sie ist das Resultat der weltweit leichteren Verfügbarkeit von Kapital sowie der informationstechnologischen
     Evolution, was das Management von Direktinvestitionen vor Ort und Kapitaleinsätzen auf dem Weltfinanzmarkt erheblich erleichtert. Seit Mitte der 1980er Jahre haben sich zum Beispiel die Umsätze im Devisen- und internationalen Wertpapierhandel mehr als verzehnfacht. Die jährlichen grenzüberschreitenden Transaktionen mit Rentenpapieren und Aktien sind zwischen 1980 und 2000 von 10 Prozent auf 250 Prozent des Weltsozialproduktes angestiegen. Der Handel mit Derivaten hat mittlerweile ein Volumen von täglich 1,5 Billionen US-Dollar erreicht, was dem jährlichen Bruttosozialprodukt Frankreichs entspricht.4 Die Entscheidung über das Halten oder das Verkaufen von Finanzanlagen in einer bestimmten Währung ist maßgeblich von der Stimmungslage an den Finanzmärkten abhängig. Mächtige Pensionsfonds und institutionelle Anleger drängen Unternehmen zu immer höheren Kapitalrenditen. Sie entscheiden durch schnelle Ab- und Zuflüsse liquiden Kapitals über ganze Volkswirtschaften. Mit der wachsenden Anzahl unberechenbarer Akteure und durch die enorme Kapitalakkumulation hat die Volatilität der internationalen Finanzmärkte eine neue Qualität angenommen. Die Asienkrise 1997/1998 und die Währungskrise in Russland 1998 haben in eindrucksvoller Weise demonstriert, wie Volkswirtschaften in kürzester Zeit liquide Mittel für Investitionen entzogen wurden, ohne dass die politischen Akteure in der Lage waren, die Entwicklungen nennenswert zu beeinflussen. Hinzu kommt, dass auch der Faktor Arbeit zunehmend mobil geworden ist. In den USA und in Europa verdienen heute ca. 58 Millionen »digitale Nomaden« ihren Lebensunterhalt in Telesphären und im interaktiven Datenaustausch – ohne physischen Kontakt zu ihren Arbeitgebern. Die Konkurrenz um hochwertige Wissensarbeit ist mittlerweile global. Der Exodus von US-Dienstleistungsjobs ins Ausland soll bis 2015 auf 3,3 Millionen Stellen ansteigen. Der Gesamtwert der Gehälter: 136 Milliarden US-Dollar.
  


  
    Die Globalisierung konfrontiert alle Staaten Europas mit Anpassungsproblemen, die aus der weltweiten Konkurrenz auf einem liberalisierten Weltmarkt resultieren. Ihr Effekt ist nicht nur eine Konkurrenz der Produkte und Dienstleistungen, sondern auch eine wirtschaftliche und soziale Systemkonkurrenz, wenn Kapital immer leichter weltweit zu den attraktivsten und günstigsten Konditionen ausgeschickt und ebenso leicht wieder zurückgezogen werden kann. Unweigerlich erhöht das Angebot dynamisch wachsender Volkswirtschaften so den globalen Wettbewerb der Standorte. Andauernde Globalisierung und der informationstechnologische Fortschritt werden diesen Prozess in Zukunft noch weiter beschleunigen, was auch die politische und gesellschaftliche Systemkonkurrenz anheizen wird,5 da Politik und Gesellschaft wichtige intervenierende Variablen industrieller Wettbewerbsfähigkeit sind. 
    


  2. Der Globus im Zeichen des Regionalismus


  
    In den vergangenen zwei Dekaden wurde vor dem Hintergrund einer starken wirtschaftlichen Dynamik weltweit ein Trend zur Regionalisierung wirtschaftlicher und politischer Aktivitäten sichtbar. In diesem Zeitraum war die Weltwirtschaft auch durch eine starke Wachstumsdynamik und einen zunehmenden Welthandel geprägt. Zwischen 1970 und 1998 wuchs das Weltbruttosozialprodukt real um fast 4 Prozent.6 Die zunehmende globale Verflechtung der Weltwirtschaft zeigt sich auf beeindruckende Weise auch in der Zunahme des Welthandels, der zwischen 1981 und 1990 durchschnittlich um 4,7 Prozent, zwischen 1991 und 2000 durchschnittlich um 6,1 Prozent gewachsen war.7 Die Ausfuhr der Industrieländer betrug 2001 fast 4 Billionen US-Dollar gegenüber ca. 2,5 Billionen im Jahre 1990, die Importe wuchsen in diesem Zeitraum von 2,6 auf 4,4 Billionen; bei den Entwicklungsländern steigerten sich die Exporte von 0,8 auf 1,75 Billionen und die Einfuhren von 0,75 auf 1,6 Billionen US-Dollar.8 Die Ursache für ein wieder beschleunigtes Wachstum der Weltwirtschaft zur Jahrtausendwende wird insbesondere im Wiedererstarken vieler ostasiatischer Länder nach der erstaunlich raschen Überwindung ihrer Wirtschaftskrise gesehen. Aufgrund der Globalisierung entwickelte sich der Weltmarkt zu einem System aneinander grenzender regionaler Binnenmärkte mit Reibungs- und Kooperationspotenzialen. Neben den alten Global Players haben neue Akteure die weltwirtschaftliche Bühne betreten, die zu den westlichen Konkurrenten durch qualitativ hochwertige und preiswerte Produkte sowie Dienstleistungen zunehmend in Konkurrenz treten. Die weltwirtschaftlichen Akteure lassen sich auf drei Ebenen differenzieren:

    
      1. Firmen und Konzerne auf der unternehmerischen Ebene;
    


    
      2. Regierungen, Parlamente und Bürokratien auf der staatlichen, supranationalen oder regionalen Ebene;
    


    
      3. Institutionen und Regelsysteme auf der globalen Ebene multilateraler Kooperation.
    

  


  
    Zum einen agieren nationale und multinationale Unternehmen auf dem Weltmarkt. Zum anderen prägen die Staaten und supranationalen Zusammenschlüsse die wirtschaftspolitischen Grundlagen für die Unternehmen innerhalb ordnungs- oder wettbewerbspolitischer Konzeptionen oder aber im Rahmen protektionistischer Maßnahmen. Multilaterale Organisationen und Diskussionsforen wie das GATT, die WTO, die OECD, die Weltbank, die G 7(8) oder der Internationale Währungsfonds repräsentieren Institutionen, welche die internationalen Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und des Welthandels durch das Handelsregime, durch währungspolitische Abkommen,
     durch Kreditvergaben und stabilitätspolitische Vorgaben sowie durch vorangestellte ordnungspolitische Bedingungen prägen und beeinflussen können. Sie formulieren sowohl die Regeln des Wirtschaftsprozesses als auch den Handelsaustausch sehr unterschiedlicher Akteure mit zum Teil gegensätzlichen Interessen.
  


  2.1 Die Nordamerikanische Freihandelszone NAFTA


  
    Die weltweit entstehenden regionalen Zusammenschlüsse synchronisieren die wirtschaftliche Potenz von Staaten und Unternehmen. Dies sind für den amerikanischen Raum die Länder des Freihandelsraumes North American Free Trade Association (NAFTA), also die USA, Kanada und Mexiko. In der NAFTA, die am 1. Januar 1994 in Kraft trat, schlossen sich diese drei Länder mit einer gemeinsamen Bevölkerung von rund 396 Millionen Menschen und einem Bruttosozialprodukt von 9,3 Billionen US-Dollar (1999) zusammen. Der Außenhandel mit Ländern außerhalb der NAFTA hatte 1999 ein Volumen von knapp 500 Milliarden US-Dollar. Im innergemeinschaftlichen Handel sollen die Zölle innerhalb von 15 Jahren, also bis 2009, vollständig abgebaut werden. Nachdem das Freihandelsabkommen der NAFTA in Kraft getreten ist, das jenseits seiner regionalen Qualität politisch auch als Wirtschaftsbündnis gegenüber der EU verstanden werden kann, haben sich die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Region erheblich ausgeweitet. Hierbei sind zum Beispiel die Exporte nach Mexiko gestiegen. Die mexikanischen Ausfuhren betrugen 1999 fast 140 Milliarden US-Dollar. 9 Mexiko und die USA haben sich auf dem Amerika-Gipfel in Quebec (20. – 24. April 2001) darüber hinaus dafür eingesetzt, zum schnellstmöglichen Termin eine panamerikanische Freihandelszone von Alaska bis Feuerland zu errichten. Die konkreten Verhandlungen dazu begonnen im November 2003, Starttermin sollte das Jahr 2005 sein.
  


  2.2 Japan, China und Südostasien


  
    Viele Prognosen und Modellrechnungen gehen davon aus, dass auch das ökonomische Gewicht Asiens in der Weltwirtschaft in Zukunft erheblich wachsen wird. So hat der asiatisch-pazifische Raum zur Jahrtausendwende etwa 30 Prozent zum Weltsozialprodukt beigetragen. Das Sozialprodukt Chinas, Japans, der vier »kleinen Tiger« (Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea) und der ASEAN-Staaten (Association of South East Asien Nations)
     soll in den Jahren 2010 bis 2015 doppelt so hoch sein wie das der USA und größer als das der Europäischen Union.
  


  
    Japan hat in den drei vergangenen Jahrzehnten einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung vollzogen. Von 1960 bis 1990 konnte es seinen Anteil am Bruttoinlandsprodukt (im Vergleich zu Deutschland und den USA) mehr als verdoppeln.10 Es bezog in seine wirtschaftliche Entwicklungsdynamik den südostasiatischen Raum mit ein. Wenngleich die japanische Wirtschaft 1993/1994 von einer schweren Rezession geschüttelt worden ist und auch im Durchschnitt der Jahre 1997 bis 2000 nicht wuchs,11 so ist das Entwicklungs- und Wachstumspotenzial des Landes doch insgesamt beachtlich, falls es sich aus der anhaltenden Krise des Finanzsektors und der erodierenden Staatsverschuldung befreien kann.12 Diese Entwicklung wurde mit einer leichten Wiederbelebung des japanischen Wachstums 2003 sichtbar.
  


  
    Darüber hinaus gelten die vier »Tigerstaaten« als chancenreiche Produktions- und Wachstumsmärkte. Die Volkswirtschaften dieser Länder schöpften in den vergangenen zwei Dekaden große Wachstumspotenziale aus, wobei die Wachstumsimpulse von der günstigen Entwicklung der Exporte und der anhaltenden Inlandsnachfrage herrührten. Außerdem wuchs der Handels- und Investitionsaustausch zwischen den Ländern dieser Region. Japan hat nach der Einschätzung der OECD hier eine ähnliche Rolle wie die Vereinigten Staaten für Europa in den 1960er Jahren gespielt. China konnte als das bevölkerungsreichste Land der Erde in den 1990er Jahren auf dem Weg zu einem dynamischen Schwellenland weit überdurchschnittliche Wachstumsraten realisieren. Im Durchschnitt der Jahre 1985 bis 1995 erzielte das Reich der Mitte ein reales Wachstumsplus um 9,5 Prozent im Gegensatz zu den Industrieländern, wo das durchschnittliche Wachstum in diesem Zeitraum nur 2,4 Prozent betrug,13 selbst während der Krisenjahre 1997 bis 2000 und seit dem WTO-Beitritt 2001 ist das Wachstum mit 7 bis 8 Prozent immer noch beachtlich.
  


  
    Der geplante Aufbau einer ASEAN-Freihandelszone Asian Free Trade Association (AFTA) bis zum Jahr 2008 und die geplante Liberalisierung des Handels in der asiatisch-pazifischen Region durch den Aufbau einer Freihandelszone zwischen den Staaten der 1989 gegründeten Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) lassen die wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven in der Region viel versprechend erscheinen. Über 2 Milliarden Menschen, das sind etwa 30 Prozent der Weltbevölkerung, leben heute im Bereich der APEC und erwirtschaften etwa 25 Prozent des weltweiten Bruttosozialproduktes. Die Beschlüsse der APEC-Konferenz im November 1994 in Bogor, Indonesien, wiesen in die Richtung einer wirtschaftlichen Integration. Demnach sollen alle protektionistischen Maßnahmen und zusätzlich
     bis zum Jahr 2010 alle Investitions- und Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten abgebaut werden. Im Ergebnis soll hier bis zum Jahr 2020 die größte Freihandelszone der Welt entstehen.
  


  2.3 Die Europäische Union


  
    Den USA und Japan bzw. den von ihnen repräsentierten Regionen stand bis Mai 2004 mit den Staaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) ein in 17 Einzelakteure untergliedertes politisches System mit differenzierter Handlungskompetenz gegenüber. Mit dem durch die Einheitliche Europäische Akte und den Maastrichter sowie Amsterdamer Vertrag eingeleiteten Prozess zum Binnenmarkt und zur Wirtschafts- und Währungsunion sollte in diesem Rahmen langfristig ein einheitlicher Markt entstehen und das wirtschaftliche Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten der EU abgebaut werden. Die politische Union zielte und zielt auf die Herstellung einer politisch handlungsfähigen Gemeinschaft, die in der ersten Runde am 1. Mai 2004 auch die mittelosteuropäischen Staaten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern integriert hat und in der zweiten Runde Anfang 2007 Bulgarien und Rumänien integrieren will. Einschließlich der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes repräsentierten die EU-15 und die zwei Staaten des EWR einen Wirtschaftsraum mit zusammen rund 374 Millionen Einwohnern und einem kombinierten Bruttosozialprodukt von fast 9 Billionen US-Dollar. Das Volumen des Außenhandels mit Ländern außerhalb der EG und des EWR betrug zwischen 1999 und 2002 rund 770 Milliarden US-Dollar.14 Damit bildeten die EU und der EWR einen der größten und am weitesten integrierten Märkte der Welt, der nach der Osterweiterung der EU mit einem geschätzten kombinierten Bruttosozialprodukt von 12,1 Billionen US-Dollar in 2004 erheblich ausgeweitet wurde und der sich zu einem der wirtschaftlich dynamischsten Räume auf dem Globus weiter entwickeln könnte, wenn die weitere wirtschaftliche Integration und die europäische Verfassungsgebung nicht durch nationalstaatliche Egoismen und Blockaden – wie die derzeitige Ratifizierungskrise der Verfasssung – in Gefahr gerät.
  


  2.4 Mittel- und Lateinamerika


  
    Mit Ausnahme von Kuba haben die Staaten Mittel- und Lateinamerikas ihre totalitären oder autoritären Fesseln weitestgehend abgestreift und sind auf 
     dem Weg zu demokratischen und marktwirtschaftlichen Verhältnissen. Trotz der finanziellen Turbulenzen im Gefolge der Asien- und Russlandkrise Ende der 1990er Jahre, die sich indirekt auch auf Südamerika ausgewirkt haben, darf die zukünftige wirtschaftliche Kraft dieser Länder langfristig nicht unterschätzt werden. Wenngleich die gesamtwirtschaftlichen Hauptindikatoren für 1998/1999 nach Einschätzung der Weltbank eine abgeschwächte wirtschaftliche Dynamik, negative Leistungsbilanzsalden sowie die Auswirkungen von äußeren und klimatischen Schocks erkennen ließen, soll sich die wirtschaftliche Aktivität in der Region in diesem Jahrzehnt doch wieder deutlich beleben.15
  


  
    Regionale Kooperation und Integration werden dabei als geeignete politische Instrumente angesehen, um diese Wachstumsentwicklung nachhaltig zu fördern. Im Dezember 1994 haben die Präsidenten Brasiliens, Argentiniens, Uruguays und Paraguays das Protokoll von Ouro Preto gebilligt, mit dem das Projekt eines Gemeinsamen Marktes (Mercosur) vorangetrieben werden sollte.16 So ist Anfang 1995 eine »unvollkommene« Zollunion etabliert worden. Für etwa 85 Prozent der Produkte des Vertragsgebietes mit seinen 231 Millionen Einwohnern (Mitglieder und assoziierte Staaten) und einem gemeinsamen Bruttoinlandsprodukt von über einer Billion US-Dollar 17, von dem allerdings Brasilien und Argentinien zusammen das Gros erwirtschaften, galt ein gemeinsamer Außenzoll, der zwischen 0 und 20 Prozent schwankte und im Durchschnitt 12 Prozent betrug. Nach den Zielvorgaben in den 1990er Jahren sollte der gemeinsame Außenzoll für Investitionsgüter bis zum Jahr 2001 auf 14 Prozent und der Satz für Informatikprodukte, deren Protektion besonders von Brasilien eingefordert worden ist, bis zum Jahr 2006 auf 16 Prozent vereinheitlicht werden.18 Die Schutzzölle im Warenverkehr und die Harmonisierung der Wirtschaft waren dann Hauptgegenstand der 18. Gipfelkonferenz der Mercosur-Mitgliedstaaten in Buenos Aires am 2. Juli 2000. Obwohl auf dem Gipfel alle Staatschefs und Präsidenten versprachen, ihre Zollpolitik im Rahmen der ursprünglichen Ambitionen künftig zu vereinheitlichen, wurden jedoch keine konkreten Abmachungen getroffen.
  


  2.5 Heterogenitäten regionaler Integration


  
    Nicht nur die einzelnen Wirtschaftsbündnisse sind für die Prosperität von Regionen relevant, sondern auch ihr mittelbares politökonomisches Umfeld. Diese Entwicklung entspricht einer allgemeinen Beobachtung der OECD, nach der beim Handel mit Produkten und Dienstleistungen allmählich
     um die führenden Volkswirtschaften herum große regionale Gruppierungen entstehen, die arbeitsteilig und im Rahmen eines intensiven Technologietransfers miteinander verbunden sind. In diesem Zusammenhang spielt die gesellschaftliche Heterogenität sich vernetzender Wirtschaftsräume eine herausragende Rolle. Hier ist im Gegensatz zu Nord- und Südamerika sowie Europa eine größere gesellschaftliche und politische Heterogenität des südostasiatischen Wirtschaftsraumes beachtlich, die eine besondere Relevanz bei der Bewertung der Beschlüsse der APEC oder der ASEAN erhält.19 Innerhalb der APEC müssen sehr verschiedene Interessen auf einen Nenner gebracht werden. Darüber hinaus ist auch hier ein hohes Entwicklungsgefälle zwischen den einzelnen Staaten festzustellen. Die politischen Systeme variieren zwischen autoritären20 und demokratischen21 Konstruktionen. Des Weiteren ist der Raum heterogen bezüglich geographischer Ausdehnung, Klimazonen, Bodenschätzen, ethnischer Zusammensetzung, Bevölkerung, Religion und Kultur. Zwischen den Ländern bestehen aber vor allem erhebliche machtpolitische und geostrategische Gegensätze, die sich vereinzelt in antiamerikanischen Strömungen22 oder Ressentiments gegenüber Japan und China ausdrücken.
  


  
    Während die USA und Australien als »westliche« Anrainerstaaten eine vertiefte wirtschaftliche Integration im Rahmen der APEC befürworteten, standen und stehen einige asiatische Staaten solchen Versuchen reserviert gegenüber. An der Spitze der Skeptiker rangierte Malaysia, das für eine rein asiatische Vereinigung unter der Bezeichnung East Asian Economic Caucus (EAEC) geworben hat. Auch haben China, Südkorea und Japan Vorbehalte gegenüber den Bemühungen zu erkennen gegeben, den bisherigen lockeren Zusammenschluss der APEC-Staaten jetzt schon mit verbindlicheren Strukturen, wie zum Beispiel einer Freihandelszone oder einem gemeinsamen ökonomischen Krisenmechanismus, auszustatten.
  


  2.6 Regionale Integration und globale Kooperation


  
    Ökonomische Globalität und Regionalismus werden durch die Klammer globaler Regelungswerke miteinander verzahnt. Die Staatengemeinschaft hat mit dem General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ein Instrument kreiert, um zwischen allen Beteiligten ein nachvollziehbares und handhabbares Handelsregime zu etablieren. Ende 1993 wurde nach über siebenjährigen Verhandlungen die Uruguay-Runde des GATT abgeschlossen, die mit der Konstitution der Nachfolgeorganisation des GATT, der World Trade Organization (WTO), 1995 beendet worden ist. Ziel dieser Institution ist 
     entsprechend der Schlussakte vom 15. April 1994 die Schaffung weltwirtschaftlicher Konvergenz, die Bereitstellung eines umfassenden handelspolitischen Uberwachungssystems, das auch umweltpolitische Aspekte zunehmend berücksichtigen soll, die Gewährleistung einer Streitschlichtung und die besondere Berücksichtigung von Maßnahmen zugunsten der ärmsten Entwicklungsländer. Im Wesentlichen geht das Regime der WTO über die Regelungen des alten GATT hinaus, da das bisher auf den Warenhandel beschränkte Agreement auf den grenzüberschreitenden Verkehr mit Dienstleistungen und mit geistigen Eigentumsrechten ausgeweitet wurde. Unter dem gemeinsamen WTO-Dach werden die drei Vertragspfeiler Warenhandel (General Agreement on Tariffs and Trade GATT), Dienstleistungen (General Agreement on Services, GATS) und geistige Eigentumsrechte (General Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) getrennt behandelt. Mit dem GATT-Rat, dem GATS-Rat und dem TRIPS-Rat sollen damit spezifische Institutionen für die sachspezifischen Probleme des alltäglichen Geschäftes verantwortlich sein. Diese Gremien haben aber nur unvollkommene Sanktionsinstrumente in der Hand, um regelwidriges Abweichen effektiv zu bestrafen. Eine in ihren Kompetenzen und Fähigkeiten gestärkte WTO soll demnach als Akteur der Weltwirtschaft die Regeln eines liberalisierten Welthandels anwenden und ihre Einhaltung kontrollieren. Als Akteur der Weltwirtschaft ist diese Nachfolgeinstitution des GATT-Sekretariates mit weitergehenden Machtbefugnissen ausgestattet und insofern ein bedeutender Faktor auf dem Weltmarkt. Dennoch haben diese Befugnisse ihre Grenzen, ebenso wie das neue GATT-Regelwerk vielfältige Ausnahmen zulässt.
  


  
    Darüber hinaus muss erkannt werden, dass sehr unterschiedliche Sozial-und Umweltstandards Sozial- und Ökodumping zur Folge haben könnten, was nach der Einrichtung der WTO zu den Forderungen geführt hat, solche sozialen und umweltpolitischen Gesichtspunkte bei der Wahl der Handelspartner berücksichtigen zu dürfen. Deutlich wurde dieser Konflikt etwa bei den Verhandlungen zum Biosafety-Protokoll 1999, das den Handel mit gentechnisch modifizierten Organismen regeln soll und als Umweltabkommen in relevante Regelungen des GATT eingreift, was zu Konflikten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern um seine Ratifikation geführt hat.23 Diese Art von Konflikten eskalierte dann im Rahmen der dritten Ministerkonferenz der WTO, die vom 30. November bis 3. Dezember 1999 in Seattle (USA) stattfand. Sie scheiterte an Interessenkonflikten zwischen den USA und der EU, aber auch zwischen Entwicklungsländern und Industrienationen. Die Fachminister zeigten sich außerstande, sich auf Reichweite und Tagesordnung einer neuen Freihandelsrunde zu einigen. Themenspektrum
     waren die Landwirtschaft und die Verknüpfung von Handel und Arbeitnehmerrechten. Zusätzlich wurde die Konferenz von massiven Protesten von bis zu 50 000 WTO-Gegnern gegen die angestrebten Vereinbarungen zur weiteren Globalisierung überschattet. Alles dies zeigt die Komplikationen auf, welche die weitere Liberalisierung der Weltwirtschaft und die Existenz der WTO im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts prägen wird, die durch Anzeichen eines noch deutlicher ausgeprägten Unilateralismus der USA weiter verschärft werden könnten. So hat es nicht verwundert, dass die derzeit laufende 9. Welthandelsrunde (Doha-Runde) bisher nicht von wirklichen Erfolgen gekennzeichnet ist.
  


  3. Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich


  
    Angesichts der Globalisierung der Märkte, aufgrund ihrer zunehmenden Liberalisierung und Deregulierung und durch eine fortschreitende Regionalisierung gewinnt eine angepasste Wirtschaftspolitik in Europa immer mehr an Bedeutung. Die ökonomischen Standortdaten zeigen, dass die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und die Standortqualitäten in den europäischen Nationalstaaten zum Teil zurückgegangen sind. Nun konkurrieren nicht Nationalstaaten miteinander, sondern ihre Unternehmen. Sowohl die Nationalstaaten als auch die Europäische Union setzen jedoch die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für das unternehmerische Handeln.
  


  
    Die Entwicklung der europäischen Unternehmen auf dem Weltmarkt zeigt, dass deren Wettbewerbsfähigkeit in Europa häufig zurückgegangen ist, sofern sie nicht durch Rationalisierung, Diversifikation, globale Auslagerung, »feindliche« Übernahmen, strategische Allianzen oder Fusionen auf die neuen Marktbedingungen reagiert haben. Auslagerungen und Zusammenschlüsse sind aufgrund der Globalisierung möglich – und aufgrund der Standortbedingungen aus Sicht der Unternehmen notwendig. Was hat diese Veränderung der Standortqualität und der Wettbewerbsfähigkeit bewirkt, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
  


  
    Die Stellung europäischer Unternehmen im weltweiten Wettbewerb und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ausländischen Konkurrenten werden durch fünf zentrale Entwicklungen fundamental berührt:

    
      1. weitestgehender Wegfall der ideologischen Grenzen;
    


    
      2. beschleunigter technologischer Wandel;
    


    
      3. intensivierte Entwicklung der transnationalen Technologiegesellschaft;
    


    
      4. weltweite Liberalisierung und Deregulierung im Rahmen des GATT;
    


    
      5. Auftreten neuer Konkurrenten auf dem Weltmarkt.
    

  


  
    In der Konsequenz werden dadurch gerade die hoch industrialisierten Staaten Europas mit gravierenden Problemen konfrontiert.24, 25 Durch die Internationalisierung der Wirtschaft eröffnen sich zwar neue ungesättigte Märkte für den Absatz wie für die Produktion von Waren und Diensten. In nur wenigen europäischen Staaten konnten demgegenüber die wirtschaftlichen und sozialstaatlichen Konsequenzen dieser wirtschaftlichen Dynamik optimal ausbalanciert werden, und als gemeinsames Problem bleibt in den meisten europäischen Ländern die hohe Arbeitslosigkeit.
  


  
    Der Finanzierungsbedarf und die Verteilungskonflikte in der erweiterten Union können in der kommenden Dekade zu standortpolitischen Schwächen führen, wenn die institutionelle Reform der EU nicht gelingt, wenn überkommene Strategien der Agrar- oder Strukturpolitik unfinanzierbar werden oder wenn ökonomische Asymmetrien das Migrationspotenzial in der Union überproportional anschwellen lassen.26 Die wirtschaftliche Integration und eine sich weiter beschleunigende Globalisierung verursachen damit wirtschafts-, sozial- und finanzpolitischen Handlungsbedarf. Damit konfrontiert werden die nationalen Staaten in Europa wie auch die Akteure im Mehrebenensystem der EU. Der Wettbewerbsdruck steigt gleichzeitig weiter an. In der Konsequenz entstehen standortpolitische Asymmetrien in der EU, womit in Europa die Neigung zu protektionistischen Tendenzen oder nationalen Alleingängen zunimmt. Daraus resultieren fünf politische Gefahren.
  


  
    Durch den Wegfall von staatlichen Einnahmen versiegen Alimentationspotenziale und verdorren sozialpolitische Gestaltungsmöglichkeiten, nicht zuletzt, weil viele Staaten gezwungen sind, durch Steuerreformen oder das »Abspecken« ihrer sozialen Versorgungssysteme ihre Standortqualitäten für das Engagement von Unternehmen zu stärken, selbst wenn Kommunen, Provinzen, Länder, Rentenversicherungen oder gesetzliche Krankenkassen versuchen, Einnahmeverluste wenigstens zum Teil wieder zu kompensieren. Immer mehr verlieren staatliche Instanzen und wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen Regulierungs- und Eingreifmöglichkeiten. Eine Spirale beginnt sich zu drehen, welche die Finanzierung ganzer Sozialmodelle infrage stellt. Hinzu kommt: Die Schere zwischen den Einkommen öffnet sich immer weiter. Die USA stehen hierfür als Beispiel. Das Staatsziel »Prosperität« wird aufgrund immer höherer Aufwendungen für das Gemeinwesen gefährdet. Dabei lassen industrielle Auslagerungen die traditionellen fiskalischen Einnahmequellen des Staates versiegen. Angesichts schwindender Einnahmen und aufgrund der hohen Staatsverschuldung wird es schwieriger, die 
     nationalen Wohlfahrtssysteme zu organisieren.27 Real stagnierende oder gar schrumpfende Einkommen strapazieren darüber hinaus die Fähigkeit des Individuums zur privaten Daseins- und Altersvorsorge. So kommt es zu einem Souveränitätsverlust. In dem Maße, wie der Wirtschaftsprozess zunehmend von Externalitäten beeinflusst wird, verlieren die Regierungen Teile ihrer Kontrolle über die volkswirtschaftliche und soziale Entwicklung ihres Landes. In einer sich mehr und mehr globalisierenden Welt erfüllt die sozial unterfütterte Nationalökonomie immer weniger die an sie gerichteten Erwartungen.
  


  
    Die Staaten der EU haben in der Konsequenz ein Demokratieproblem zu erwarten. Pragmatische Demokratiezufriedenheit basiert im Wesentlichen auf ökonomischer Prosperität, individueller Sicherheit und berechenbarer sozialer Ordnung. Zunehmende wirtschaftliche Probleme und soziale Not können die Demokratiezufriedenheit unterminieren, wodurch extreme politische Kräfte Popularität gewinnen. In der jüngsten Vergangenheit haben rechtsextreme Parteien in Europa bereits anti-europäische Stimmungen für ihre Positionen instrumentalisiert und daraus politisches Kapital geschlagen. Als eines der prominentesten Beispiele steht dafür in Österreich der Aufstieg der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) unter der Führung des Rechtspopulisten Jörg Haider, der es auf wirkungsvolle Weise verstanden hatte, anti-europäische und fremdenfeindliche Ressentiments für seine Zwecke zu instrumentalisieren und so die Beteiligung an einer Mitte-Rechts-Koalition zu erreichen.
  


  
    Neben der Tendenz zur Entindustrialisierung besteht die Gefahr der Entsolidarisierung. Der Wettbewerb um Arbeit und Wohlstand kann die europäischen Gesellschaften polarisieren. Arbeitsplatzbesitzer gegen Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger gegen solche ohne Anspruch, Reiche gegen Arme, Wohnraumberechtigte gegen Obdachlose oder europäisch gewendet: Nettoempfänger gegen Nettozahler, Briten gegen Deutsche, Polen gegen Ungarn, Franzosen gegen Spanier. Angesichts leerer nationaler Kassen oder fehlender europäischer Kompetenzen sind sozialpolitische Lösungen schwer zu bezahlen, es sei denn, man scheut Neuverschuldung nicht.
  


  
    In der Konsequenz einer ökonomischen Frustration Europas liegt das Scheitern der politischen Integration und damit das Scheitern eines in Europa einzigartigen Friedenswerkes. Das Projekt der europäischen Integration, das immer an wirtschaftlichen Wohlstand und an wirtschaftliches Wachstum geknüpft war, gerät in Gefahr. In Europa war die politische Integration immer zweitrangig. Mit den Verträgen von Maastricht, Amsterdam, Nizza und mit dem Verfassungsprozess wurde versucht, dieses Ungleichgewicht zu beenden. Ein Sog, der Arbeit und Kapital abwandern 
     lässt und damit die gewollte soziale und politische Einheit des Kontinentes aufs Spiel setzt, gefährdet die weitere Integration im Sinne des Entwicklungszieles des europäischen Vertragswerkes. Insbesondere die Debatten der Staats- und Regierungschefs in Nizza im Dezember 2000 haben gezeigt: Für die Nationalstaaten entsteht immer mehr die Versuchung des nationalen Alleinganges und der nationalen Protektion. Dies hat auch das Ringen um den Verfassungsvertrag in Konvent und Regierungskonferenz nochmals bestätigt.
  


  
    Vor dem Hintergrund einer global entfesselten, aber regional geregelten unternehmerischen Mobilität entspricht das Szenario regionaler Abschottung oder Konflikte einer pointierten Position der gegenwärtigen Regionalismus-Debatte, bei der das Hauptaugenmerk auf der weiteren bzw. neuartigen Entwicklung von drei regionalen Dialogprozessen liegt: APEC, ASEM (Asia-Europe-Meeting) und TAFTA (Transatlantic Free Trade Area). Diese drei Projekte sind am ehesten in der Lage, die gegenwärtige Welthandelsordnung zu unterminieren und sich zu konkurrierenden Projekten zu entwickeln – mit allen Konsequenzen für ein geregeltes und friedliches wirtschaftliches Miteinander auf unserer Welt. Die Debatte über diese Entwicklung ist jedoch weder entschieden noch abgeschlossen. Auf der einen Seite wird argumentiert, dass regionale Wirtschaftsmacht den Multilateralismus erheblich herausfordern oder sogar in regionalen Wirtschaftskriegen münden wird.28 Dem wird widersprochen, indem Regionalismus als Verfahren zur Ordnung des Multilateralismus interpretiert und der Mythos vom globalen Wirtschaftskrieg in das Reich der Fantasien verwiesen wird.29 Während die erste Position die Entwicklung von regionalen Blöcken als Zeichen einer ernsthaften Fragmentierung der Weltwirtschaft interpretiert, sieht die zweite Position die Entwicklung von Dialogprozessen zwischen den Polen der Weltwirtschaft als Beleg für die Entwicklung von neuen internationalen Regimen an.30
  


  
    Im Spannungsfeld von Wettbewerb und Kooperation gilt es, Lösungswege für das 21. Jahrhundert aufzuzeigen und Optionen strategischen Handelns für die Staaten der Europäischen Union zu erarbeiten. Die nationalen Mitgliedstaaten haben jene strukturellen Probleme selbst zu bewältigen, deren Lösungen in ihre nationalstaatliche Souveränität fallen. Dies betrifft in herausragender Weise zum Beispiel die Gestaltung des Steuer- und Abgabensystems. Darüber hinaus lassen sich für den zusammenwachsenden Standort Europa zusätzliche europäische Handlungsfelder identifizieren, die Lösungswege bündeln. Es gilt also insgesamt, nationalstaatliche Anstrengungen mit europäischen Maßnahmen in Zukunft besser zu verbinden.
  


  4. Europa als Standort konsolidieren


  
    In der Konsequenz bedeuten ökonomische Globalität und Regionalisierung mehr Wettbewerb, mehr Handel, mehr wirtschaftliches Wachstum und mehr Beschäftigung. Allerdings lassen sich ebenso negative Folgewirkungen beschreiben, die den Standort Europa durch sinkende Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Darin liegt ein sich weiter verschärfendes Beschäftigungsproblem, die Gefahr sozialer Asymmetrien und demokratischer Verwerfungen, was insgesamt zu einer Gefährdung der weiteren europäischen Integration führen könnte. Die Staaten der Europäischen Union werden dabei mit einem Dilemma konfrontiert. Protektionismus verhindert einerseits Wettbewerb, Wachstum und Beschäftigung, schützt aber die heimischen Industrien, benachteiligt jedoch den europäischen Verbraucher. Der Schutz der heimischen Märkte setzt kaum Impulse, die eigenen Industrien wettbewerbsfähig zu gestalten. Doch kein europäischer Staat ist bereit, Wohlstandsverluste hinzunehmen, was den Hang zum Protektionismus vermindert. Demgegenüber bedeutet die weitere Liberalisierung und Globalisierung der Weltwirtschaft andererseits eine Gefährdung des Standortes Europa durch Auslagerungsdruck, erhöhte Standortkonkurrenz und Rationalisierungsnotwendigkeiten, was den Hang zum Protektionismus wiederum verstärkt. Dieses Dilemma zeigt auf: Europa muss sich modernisieren. Die Prämissen einer dafür geeigneten europäischen Strategie lassen sich anhand europäischer Interessen, ihrer prinzipiellen Ziele und dafür geeigneter Maßnahmen identifizieren. Die Ziele sind:

    
      1. Integration Europas erfolgreich fortführen;
    


    
      2. Prosperität erhalten und ausbauen;
    


    
      3. Demokratie und Marktwirtschaft behaupten;
    


    
      4. Arbeit und sozialen Frieden in Europa wahren;
    


    
      5. Globale Kooperation in der Weltwirtschaft herstellen.
    

  


  4.1 Reform der erweiterten Europäischen Union


  
    Mit dem Europäischen Konvent versuchte Europa, durch institutionelle und strukturelle Reformen Handlungsfähigkeit herzustellen. Die Agenda der ungelösten Standortprobleme in Europa aber reicht immer noch weit:

    
      1. ein unvollendeter Binnenmarkt, der weiterhin vom Stempel einer »negativen« Integration geprägt bleibt;
    


    
      2. Unklarheiten über die nachhaltige finanzpolitische Konvergenz und die Stärke des Euro in der Währungsunion; 
      


    
      3. Sorgen gegenüber einem Ressourcen verschlingenden und als ungerecht empfundenen Finanzausgleich in einem gemeinsamen Währungsraum;
    


    
      4. Meinungsunterschiede über den richtigen policy-mix und die neue Kompetenzverteilung einer kombinierten Technologie-, Forschungs-, Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wettbewerbspolitik auf europäischer Ebene;
    


    
      5. Unstimmigkeiten über die Ausrichtung und Gewichtung der Agrar- und Strukturpolitik und die Verteilung der Mittel;
    


    
      6. Streit über die Beitragszahlungen an die Union und Zweifel über die Interoperationsfähigkeit der mittelosteuropäischen Staaten und die Finanzierung ihrer Mitgliedschaft.
    

  


  
    Dies sind die wesentlichen europäischen Handlungsfelder, welche nationalstaatlichen Bemühungen ergänzend zur Seite stehen und die europäische Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den konkurrierenden Standorten im globalen Maßstab beeinflussen werden.
  


  
    Angesichts einer weitergehenden Integration und angesichts der zunehmenden Bedeutung globaler Maßstäbe erhält die europäische Integration für Wettbewerbsfähigkeit, technologische Innovationen, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Konvergenz gegenüber einzelstaatlichen Maßnahmen eine immer höhere Bedeutung. Bei ihrem Sondertreffen in Portugal vom 23. bis 24. März 2000 haben die Staats- und Regierungschefs dies betont und dort die mangelnde technologische Wettbewerbsfähigkeit, das relativ schwache Wirtschaftswachstum und die hohe Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union thematisiert. Sie verständigten sich auf ein ehrgeiziges Programm zur Förderung neuer Informations- und Kommunikationstechniken, die den entscheidenden Beitrag leisten sollen, um das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen und in Europa wieder Vollbeschäftigung zu erreichen. Die EU-Mitgliedstaaten setzten sich damals für das neue Jahrzehnt das »strategische Ziel«, die EU zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum zu entwickeln. Dabei wird durchschnittlich ein jährliches Wirtschaftswachstum von mindestens 3 Prozent angestrebt. Neben dieser Zielsetzung verständigte man sich auch darauf, den Anteil der Berufstätigen an der Gesamtbevölkerung von derzeit 61 Prozent auf 70 Prozent zu steigern. Dies entspräche dem aktuellen amerikanischen Niveau. Darüber hinaus wurden ambitionierte Zeitpläne für die Öffnung der Kommunikationsmärkte sowie für mehr Wettbewerb bei den Finanzdienstleistungen in den kommenden Jahren vereinbart. Dies sei entscheidend für den geforderten kostengünstigen Zugang zum Internet und anderen Kommunikationsdiensten, der für die Wettbewerbsposition Europas im Zeitalter der Globalisierung eine grundlegende Voraussetzung ist.
  


  4.2 Verbesserung multilateraler Kooperation »Global Governance«


  
    Um die europäische Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken, ist die Verbesserung der multilateralen Kooperation, die divergierende und konvergierende Interessen in sich vereint, erforderlich. Diese Verbesserung zielt auf Reform, Optimierung und Durchsetzbarkeit im multilateralen Konzert. Innerhalb der bestehenden multilateralen Institutionen kann der Dialog über die Grundformen und -regeln der wirtschaftlichen Austauschbeziehungen intensiviert werden, der als Positivsummenspiel die Interessen aller Akteure durch Kompromisse fördern könnte. Eine solche Kooperation orientiert sich idealtypisch an dem liberalen Szenario einer zunehmend wirtschaftlichen Integration durch wachsende Handels- und Kapitalverflechtungen. Eine Voraussetzung für diese Kooperation ist, dass der Reformbedarf der multilateralen Organisationen, wie es die OECD zum Beispiel für sich selbst erkannt hat und wie es mit dem Abschluss der Uruguay-Runde des GATT schon teilweise geschehen ist, auch von anderen Institutionen erkannt wird, und dass geeignete Reformen dann tatsächlich umgesetzt werden. Das Regime der WTO greift nicht mehr nur auf handelspolitische Vorgänge an Grenzen, sondern in die Wirtschaftspolitik von Staaten oder regionalen Zusammenschlüssen ein. Insofern definiert das Regelwerk der WTO verbindlicher als früher allgemein gültige Spielregeln für den zwischenstaatlichen Standortwettbewerb, produziert damit aber neue Probleme. Dementsprechend ist das weltweite Handelsregime durch die WTO in Zukunft anders zu moderieren und durch Maßnahmen der OECD, der G 7(8), der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zu flankieren. Wenngleich die Vorstellungen der asiatischen, europäischen und amerikanischen Akteure teilweise noch weit auseinander liegen, bestehen hier wesentliche Steuerungs- und Koordinationskapazitäten der Weltwirtschaft, die strukturelle Anpassungen innerhalb geeigneter institutioneller Rahmenbedingungen ermöglichen können.
  


  
    Der Abschluss der Uruguay-Runde des GATT hat die Liberalisierung des Welthandels vorangetrieben; die WTO wird diese Liberalisierung durch ein entsprechend eingerichtetes Regelwerk zu überwachen und ihre Instrumente erheblich zu optimieren haben. Die Mitgliedstaaten werden sich im Nachgang zur Ministerkonferenz in Seattle auf neue Kompromisse oder andere Regelmechanismen verständigen müssen. Im Ergebnis wird es mittel-und langfristig Freihandel in den Regionen, »gelenkten« Handel oder »geregelte« Liberalisierung zwischen den Wirtschaftszentren der Welt geben. Für die Erwartung »regulierter« Liberalisierung sprechen auch die in der Uruguay-Runde offen gelassenen Schlupflöcher nationaler oder regionaler 
     Protektion, wie sie etwa durch die Präferenzabkommen und -zonen bestehen, die es den Mitgliedstaaten gestatten, die im GATT/WTO vereinbarte weltweite Meistbegünstigungsklausel zu unterlaufen. Unklare Antidumping-Aktionen sowie der legale Abschluss freiwilliger Import- und Exportbeschränkungen stehen hier beispielhaft als protektionistische Instrumente. Wenn sozial- und umweltpolitische Standards im WTO-Regime eine Rolle spielen sollen, ist darüber hinaus nun eine Kodifizierung solcher Kriterien notwendig, die den Umfang ihrer Gültigkeit beschreiben.
  


  
    Nach der im September 2003 gescheiterten Handelsrunde im mexikanischen Cancun werden in diesem Kontext zukünftig insbesondere sieben Konfliktfelder hervorgehoben31:

    
      
        – Die Erosion der ursprünglichen Idee eines freien Welthandels mit komparativen Vorteilen für alle: Ursprünglich zur globalen Vereinheitlichung bzw. zur Deregulierung von Zöllen und Handelsbarrieren gedacht, um so über komparative Vorteile Wohlstandsgewinne für alle zu erreichen, werde das Welthandelssystem der WTO durch zahlreiche bilaterale Abkommen erodiert, mit denen besonders die USA und die Industriestaaten der nördlichen Hemisphäre einseitige Handelsvorteile zu Lasten anderer Staaten realisierten. Hier fühlten sich insbesondere die Länder der Dritten Welt übervorteilt. Hinzu komme, dass die Handelsregime immer stärker im Rahmen von regionalen Handelssystemen reguliert würden (EU, NAFTA etc.), mit denen die Regeln der WTO umgangen werden könnten.
      


      
        – Nicht zunehmende Chancengleichheit durch das WTO-Regime, sondern zunehmende Ungerechtigkeiten und Restriktionen: Aufgrund restriktiver Regeln im Welthandelssystem (z. B. Verbot der Nachahmung westlicher Technologien, Urheberschutz oder die eingeschränkte Erlaubnis, das Verhalten ausländischer Investoren im eigenen Land zu regulieren) werde es den Entwicklungs- und Schwellenländern verwehrt, eine eigene starke Exportindustrie aufzubauen oder etwa Umweltschutzstandards zu garantieren. Immer mehr reguliere das System Wirtschaftsprozesse im eigenen Land, so dass wirtschaftliche Entwicklungen behindert würden.
      


      
        – Die Protektion heimischer Märkte: Die Abschottung der heimischen Märkte etwa im Stahl-, Agrar- oder Textilienbereich werde von vielen Ländern als illegale und ungerechte Praxis betrachtet. So sei etwa Baumwolle aus Burkina Faso im Prinzip wettbewerbsfähiger als Cotton USA (preiswerter und besser). Aufgrund von Agrarsubventionen der USA in Höhe von 180 Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren drücke der Staat aber die Produkterlöse der amerikanischen Farmer unter den Weltmarktpreis. Die afrikanische Baumwolle bleibe so chancenlos. 
        


      
        – Die heuchlerische Entwicklungsrhetorik des Westens: Die Versprechen der Industrieländer seien Heuchelei und Lüge. Unter dem Feigenblatt eines freien Welthandels würde in Wirklichkeit in zynischer Weise nur die Wahrung von Eigeninteressen betrieben.
      


      
        – Der Einfluss mächtiger Lobbys und Pressure Groups: Interessengruppen würden die Nationalstaaten zur Protektion bestimmter Branchen und Güter oder zu Investitions- und Produktionsregeln bei der Aushandlung von Auslandsinvestitionen und Handelsregelungen zwingen.
      


      
        – Zu wenige Ausnahmen vom Patentschutz: Die Entwicklungsländer werfen den Industrien und den Industriestaaten vor, durch einen zu restriktiven Patentschutz die Entwicklung von eigenen Produkten oder gar den Handel mit Billigpräparaten zu verhindern und so die Preise künstlich in die Höhe zu treiben. Dies gelte etwa für die Anwendung von lebenswichtigen Arzneimitteln (z. B. gegen AIDS). Deshalb habe Brasilien sich etwa entschlossen, durch die Produktion von billigen Nachahmungspräperaten im eigenen Land den Kampf gegen Aids zu führen. Dies ist mittlerweile im Rahmen des TRIPS-Abkommens, das den Umgang mit geistigem Eigentum regelt, mehr oder weniger erlaubt. Länder ohne eigene Pharmaindustrien sind jedoch auf die Einfuhr der teuren Produkte angewiesen.
      


      
        – Den Ausschluss von lebenswichtigen Dienstleistungen: Die Verhandlungen zur Privatisierung von Dienstleistungen im Rahmen von GATS (etwa Wasser, Energie, Post) könnten dazu führen, dass der Staat nicht mehr die Befriedigung von elementaren Grundbedürfnissen garantieren könne und diese Dienstleistungen dem freien Spiel der Kräfte überlassen blieben, so dass der Zugang für arme Menschen oder Länder beschnitten werden könnte.
      

    

  


  
    Alles in allem sind es also elementare Bedrohungen von Gerechtigkeit und Gleichheit, die zu Ausschlussängsten oder Wohlstandsverlusten und damit zu Konflikten im Handelsbereich führen.
  


  
    Die Standortdebatte in Europa wird ohne Zweifel ihre Intensität behalten ebenso wie die wirtschaftliche Konkurrenz der sich integrierenden Wirtschaftsräume. Der Handlungszwang in Europa spitzt sich angesichts der unbewältigten Strukturreformen auf wirtschaftlicher und integrationspolitischer Ebene zu. Angesichts eines Wirtschaftswachstums ohne nennenswerte Beschäftigungseffekte erhebt sich die Frage des strukturellen Wandels zur Zukunftsaufgabe ersten Ranges. Der politische Druck, sich intern zu modernisieren und extern den Dialog über weltwirtschaftliche Regeln zu führen, kann dazu beitragen, dass Europa als attraktiver Standort bestehen bleibt. Das Scheitern der Bemühungen, die Standortqualitäten durch eine 
     weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierung zu verbessern, wird den alten Kontinent hingegen in den Schatten einer sich dynamisch entwickelnden Weltwirtschaft stellen.
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  Die Außen-, Sicherheits-und Verteidigungspolitik der EU


  
    Im Zuge des Irak-Konfliktes des Jahres 2003 war sowohl innerhalb der EU als auch von Dritten sehr deutliche Kritik an der Gespaltenheit der EU geübt worden. Diese Kritik bezog sich auf die unterschiedlichen Positionen innerhalb der EU-15 als auch auf die Gegensätze zwischen einigen der alten Mitglieder einerseits sowie der künftigen mittel- und osteuropäischen Mitglieder andererseits.1 Damit zusammenhängend stellte sich die Frage nach der Qualität der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU. Mit dem vorläufigen Scheitern der Ratifizierung der europäischen Verfassung ergeben sich Fragen zum weiteren Verlauf des Integrationsprozesses und damit zusammenhängend zu den Konsequenzen für die GASP. Für die Bestimmung der Qualität der GASP in der erweiterten EU, die durch eine Zunahme von Akteuren und Interessen gekennzeichnet ist, stellen sich zunächst fünf Leitfragen: Welches Konzept verfolgt die EU? Wie soll dieses umgesetzt werden? Wo liegen die Schwachpunkte? Wie können diese überwunden werden? Welches Entwicklungspotenzial besteht? Hierauf aufbauend lassen sich Aussagen über die Optionen zur Rolle der Union als außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischer Akteur treffen.
  


  1. Entwiicklungsweg


  1.1 Von der EPZ zur GASP


  
    Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts fanden entscheidende Weichenstellungen für den Aufbau und die Ausgestaltung der Außen-, Sicherheits-und Verteidigungspolitik der EU statt. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Polarisierung zwischen Ost und West und angesichts der durch den Korea-Krieg ausgelösten Befürchtungen bezüglich einer weiteren Ausbreitung des Kommunismus gab es bereits in den frühen 1950er Jahren konzeptionelle Ansätze für die sicherheitspolitische Kooperation westeuropäischer
     Staaten. Außerdem sollte ein Mechanismus geschaffen werden, um die Bundesrepublik Deutschland sicherheitspolitisch zu kontrollieren und in ein westliches Sicherheitsbündnis zu integrieren. Das Vorhaben Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Luxemburgs und der Niederlande, eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (Pleven-Plan) zu schaffen, verbunden mit dem Aufbau einer europäischen Armee, scheiterte 1954 am Widerstand der französischen Nationalversammlung.2 Bereits im Oktober desselben Jahres konnte jedoch nach Abwägung der Interessenlagen Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten eine Einigung darüber erzielt werden, dass die Bundesrepublik Deutschland und auch Italien der NATO und dem Brüsseler Pakt, der inzwischen in Westeuropäische Union (WEU) umbenannt worden war, beitreten konnten.3
  


  
    Vor der GASP lagen zwei Jahrzehnte einer von dynamischen Entwicklungsprozessen und Krisen gekennzeichneten politischen Zusammenarbeit westeuropäischer Staaten.4 Beim Treffen der EG-Staats- und Regierungschefs im Dezember 1969 in Den Haag erhielt der Integrationsprozess einen wichtigen Anstoß zur politischen Vertiefung. Im Luxemburger Bericht griffen die sechs EG-Staaten im Oktober 1970 diesen Impuls auf und legten den Grundstein für die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ). Am Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er Jahre zeigten sich im Falle internationaler Krisen, wie beispielsweise der sowjetischen Invasion in Afghanistan oder der Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft in Teheran, die Grenzen der Zusammenarbeit in der Außenpolitik. Doch aus der Erkenntnis über die Schwächen der EPZ ergaben sich weitere Reformschritte, 5 und schließlich erhielt die EPZ 1987 durch Titel III der Einheitlichen Europäischen Akte erstmals eine verbindliche internationale Grundlage.6
  


  
    Das Ende des Kalten Krieges, der Zerfall der Sowjetunion, die beginnenden Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa, die deutsche Einheit und die Kuwait-Krise mit dem zweiten Golfkrieg verlangten von den EG-Mitgliedstaaten zu Beginn der 1990er Jahre neue außen- und sicherheitspolitische Handlungsstrukturen, die über die Form der bis dahin geübten politischen Zusammenarbeit ihrer Mitgliedstaaten hinausgehen mussten.7 Mit Titel V des Maastrichter Vertrages wurden die ersten Bestimmungen für die GASP in das Vertragswerk integriert.8 Mehr als ein Minimalkonsens war von den Mitgliedstaaten nicht erreicht worden, und dieser erwies sich als nicht ausreichend, um den Wirkungsgrad außenpolitischen Handelns der Union entscheidend zu vergrößern. Weiterhin bestand beispielsweise ein Defizit bei der schnellen Krisenreaktion. Die Möglichkeit, Mehrheitsentscheidungen für die Außen- und Sicherheitspolitik zu nutzen, blieb eng begrenzt und kam letztendlich nicht zum Tragen.9 Des Weiteren 
     verlief die Koordination und Kooperation zwischen den verschiedenen an der GASP beteiligten Akteuren schwerfällig, und es herrschte Uneinigkeit darüber, welche Aktivitäten, die nun der GASP zugeordnet waren, auch im Rahmen des EG-Vertrages hätten durchgeführt werden können. Der Gegensatz von gemeinschaftlichen Verfahren einerseits und intergouvernementalen Verfahren andererseits führte zu einem Nebeneinander von Bereichen unterschiedlicher Integrationsdichte.
  


  
    Die erste GASP-Reform brachte im Amsterdamer Vertragswerk eine teilweise Präzisierung und institutionelle Neuerungen.10 Hervorzuheben ist die Aufnahme der so genannten Petersberg-Aufgaben (humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen) in Titel V. Eine weitere Neuerung war die Schaffung des Amtes des Hohen Vertreters für die GASP. Die Amsterdamer Änderungen stellten jedoch nur einen weiteren Schritt im Entwicklungsprozess der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik dar, und es blieb weiterhin eine Kluft zwischen den an die EU gerichteten Erwartungen und den verfügbaren Handlungsinstrumenten bestehen.11 Die heute geltende rechtliche Grundlage für die GASP ergibt sich aus den entsprechenden Teilen des am 1. Februar 2003 in Kraft getretenen Vertrages von Nizza.
  


  1.2 Erste Ansätze für Flexibilität in der GASP


  
    Wie in den beiden früheren Vertragswerken ergibt sich auch durch den Vertrag von Nizza eine Ausweitung der rechtlichen Grundlagen für die GASP.12 Von zentraler Bedeutung ist die »verstärkte Zusammenarbeit«. Sie ermöglicht einer Gruppe von Mitgliedstaaten (deren Mindestzahl bei acht festgelegt wurde) weiterreichende außen- und sicherheitspolitische Schritte zu unternehmen, falls sich die Vertragsbestimmungen als nicht ausreichend erweisen, um die angestrebten Ziele dieser Zusammenarbeit in einem vertretbaren Zeitraum zu verwirklichen (Artikel 43 a EU-Vertrag). Die verstärkte Zusammenarbeit soll dazu beitragen, die Ziele der Union zu wahren und die Unionsinteressen durchzusetzen (Artikel 27 a Abs. 1 EU-Vertrag). Im Bereich der GASP bezieht sich dieses Verfahren allerdings nur auf die Durchführung einer gemeinsamen Aktion oder die Umsetzung eines gemeinsamen Standpunktes,13 nicht jedoch auf Fragen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen (Artikel 27b EU-Vertrag). Die Ermächtigung zur verstärkten Zusammenarbeit erfolgt durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit (Artikel 27 c EU-Vertrag), und jedem Mitgliedstaat der 
     Europäischen Union steht es offen, sich der verstärkten Zusammenarbeit anzuschließen (Artikel 27 e EU-Vertrag). Der Vertrag von Nizza verschafft somit die Möglichkeit zu einer differenzierteren Vorgehensweise im Bereich der GASP mit dem Ziel der Effizienzsteigerung. Eine effizientere und flexiblere GASP sollte bereits durch das im Amsterdamer Vertrag verankerte Instrument der gemeinsamen Strategie und einer damit einhergehenden Ausdehnung der Mehrheitsentscheidungen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik erreicht werden.14 Der Mehrwert der gemeinsamen Strategien ist jedoch nicht erkennbar.15 Bei den Mehrheitsentscheidungen bringt der Vertrag von Nizza nur einen minimalen Fortschritt, ohne wirkliche inhaltliche Auswirkungen.16
  


  
    Die Einigung auf die verstärkte Zusammenarbeit spiegelt die Erkenntnis wider, dass bei einer Zunahme von Akteuren und Interessen flexible Handlungsformen notwendig werden, um Handlungsblockaden zu verhindern. Grundsätzlich haben die beteiligten Staaten darauf zu achten, dass durch diese Form der Kooperation die Kohärenz der Unionspolitik insgesamt und des außenpolitischen Handelns der EU nicht beeinträchtigt werden. Die kohärente Formulierung und Ausgestaltung aller nach außen gerichteten Handlungen der EU ist von entscheidender Bedeutung für die Qualität des außenpolitischen Akteurs EU. Dass sich durch mangelnde Kohärenz in den EU-Außenbeziehungen negative Folgen für die Krisenbewältigungsfähigkeit der EU ergeben können, wird von den am außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozess beteiligten Akteuren erkannt. Im Vorfeld des Europäischen Rates von Nizza verstärkte sich die Forderung, die EU müsse in die Lage versetzt werden, antizipatorisch und weniger reaktiv zu handeln: »Der politische Wille ist von wesentlicher Bedeutung, wenn die Union auf allen Ebenen unseres außenpolitischen Handelns neue Akzente setzen und aufrechterhalten, d. h. von einem bisher zumeist nur reagierenden Verhalten zu einem auf Prävention gerichteten Verhalten übergehen will.«17
  


  
    Hierfür kann die EU auf eine Vielzahl ihr zur Verfügung stehender Politiken und Instrumente zurückgreifen, wie beispielsweise die Handels- und Kooperationspolitik, die Entwicklungshilfe oder humanitäre Hilfsmaßnahmen. Lange Zeit wurden die zur Verfügung stehenden nichtmilitärischen Instrumente jedoch nicht in ihrer Gesamtheit eingesetzt, um Konflikten bereits in einer Frühphase zu begegnen und eine weitere Ausbreitung und Eskalation zu verhindern. Dies ist zum einen dadurch begründet, dass vom Maastrichter Vertrag bis zum Vertrag von Nizza Schwächen hinsichtlich des Zusammenwirkens der Instrumente und Möglichkeiten aus dem Gemeinschaftsrahmen (EG) sowie dem intergouvernementalen (GASP) Rahmen nicht in ausreichender Form abgebaut werden konnten. Zum anderen
     zeigte sich das Fehlen eines strategischen Konzeptes, das den Referenzpunkt für eine umfassende Außenpolitik der Union darstellt.
  


  1.3 Die ESVP als Erweiterung der GASP


  
    Mit der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) wird der Handlungsspielraum für die GASP nachhaltig erweitert.18 Die ESVP ist als Teil der GASP zu verstehen, und ihr Zustandekommen beruht auf einer Reihe von nationalen und bilateralen Initiativen von EU-Mitgliedstaaten (in der Anfangsphase insbesondere von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien sowie den Benelux-Staaten). Einen wichtigen Anstoß zur Stärkung der GASP gab der britische Premierminister Tony Blair beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU im Oktober 1998 im österreichischen Pörtschach. Seine wenngleich allgemeinen Äußerungen zur Verstärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität innerhalb der NATO und zur Integration der WEU in die Europäische Union wiesen auf eine beachtenswerte Entwicklung Großbritanniens bei der Diskussion um eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik hin. In ihrer gemeinsamen Erklärung von St. Malo forderten Frankreich und Großbritannien vor dem Wiener Treffen des Europäischen Rates im Dezember 1998, dass die EU über die Fähigkeit zu autonomem Handeln und über entsprechend einsetzbare militärische Mittel verfügen sollte.19 Hierbei blieben beide Staaten dem intergouvernementalen Ansatz verbunden und betonten, dass eine derartige Entwicklung keine Abwendung von der NATO bedeute. Die britisch-französische Annäherung war wichtig, da sich hier zwei bezüglich der Entwicklung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterschiedliche Denkkulturen traufen.20 Während Frankreich ein stärkeres Gewicht Europas in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik anstrebt, ist es das Ziel Großbritanniens, die europäische Dimension innerhalb der NATO zu stärken.
  


  
    Im Verlauf der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 1999 erhöhte der Krieg im Kosovo den Druck auf die Mitgliedstaaten, die sicherheits- und verteidigungspolitische Debatte zu vertiefen. Der Europäische Rat von Köln legte im Juni desselben Jahres die Wegvorgabe für die ESVP fest.21 Die weitere Ausarbeitung und Verfeinerung der Grundlagen für die Herstellung militärischer und nicht-militärischer Fähigkeiten wurde nun zu einem dynamischen und anhaltenden Charakteristikum der sicherheitspolitischen Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses.22 Dass diese Entwicklung in Richtung einer gemeinsamen Verteidigung gehen
     könnte, wird in Artikel 17 Abs. 1 EU-Vertrag festgehalten: »Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfasst sämtliche Fragen, welche die Sicherheit der Union betreffen, wozu auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, falls der Europäische Rat dies beschließt«.
  


  1.4 Komplexe Strukturen


  
    Mit der ESVP erhöhte sich die Zahl der an der Ausformulierung und Umsetzung der GASP beteiligten Akteure; die Komplexität der Institutionen und Verfahren nimmt zu. Auf ministerieller Ebene sind neben den Außenministern auch die Verteidigungsminister in den Politikgestaltungsprozess einbezogen. Zentral in der Organisationsstruktur der GASP ist das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSI), das sich mit allen Aspekten der GASP beschäftigt und für die politische Leitung sowie für die Entwicklung der militärischen Fähigkeiten zuständig ist. Unter der Verantwortung des Rates nimmt das PSK die politische Kontrolle und strategische Leitung von Operationen zur Krisenbewältigung wahr. Rechtlich bindende Beschlüsse können jedoch nur vom Rat und der Kommission gefasst werden.
  


  
    Als höchstes militärisches Gremium im Rahmen des Rates wirkt der Militärausschuss der EU, unter dessen Leitung alle militärischen Aktivitäten stehen. Gegenüber dem PSK übernimmt er eine beratende Funktion, gegenüber dem Militärstab gibt er die Leitlinien vor, und im Krisenfall erarbeitet er, in Zusammenarbeit mit dem Militärstab, Empfehlungen für das PSK. Der Militärstab ist innerhalb der Strukturen des Ratssekretariates dem Hohen Vertreter direkt unterstellt. Sein Aufgabenbereich umfasst die Frühwarnung, Lagebeurteilung und strategische Planung im Hinblick auf die Ausführung der Petersberg-Aufgaben, einschließlich der Identifizierung der europäischen nationalen und multinationalen Streitkräfte. Im Zusammenspiel mit dem Lagezentrum im Rat, den Stäben auf nationaler und multinationaler Ebene sowie den entsprechenden Gremien der NATO besteht ein ständiger Informationsaustausch.
  


  
    Im Juni 2000 trat erstmals der Ausschuss für nichtmilitärische Fragen zusammen, dessen Aufgaben darin bestehen, zu zivilen Fragen der Krisenbewältigung Informationen bereitzustellen, Empfehlungen zu formulieren und das PSK sowie andere Instanzen des Rates zu beraten. Wenn in Drittstaaten Krisen ausbrechen, die zu einer Gefährdung der Stabilität eines Landes führen können, und wenn dadurch auch die Durchführung von Hilfs-und Kooperationsprogrammen der EU gefährdet wird, kann die Europäische
     Kommission einen Krisenreaktionsmechanismus auslösen. Um das zivile Krisenmanagement zu verbessern, haben sich die EU-Mitgliedstaaten darauf geeinigt, bis zu 5 000 Polizeibeamte für internationale Missionen im gesamten Spektrum von Konfliktpräventions- und Krisenbewältigungsoperationen sowie zur Deckung des spezifischen Bedarfes in den einzelnen Phasen dieser Operationen bereitzustellen.
  


  
    Zur Stärkung der militärischen Kapazitäten haben die europäischen Staats- und Regierungschefs in einem gemeinsames Planziel (headline goal) vereinbart, die Fähigkeit zu entwickeln, durch eine freiwillige Zusammenarbeit innerhalb von 60 Tagen Streitkräfte bis zu einer Stärke von 50 000 bis 60 000 Personen aufzubauen und diese in einer Krise auch über einen Zeitraum von einem Jahr aufrechterhalten zu können. Mit Blick auf die verfügbaren personellen Kräfte wurde dieses Ziel zwischenzeitlich erreicht. Doch daneben sind noch eine Reihe wichtiger Fähigkeiten zu gewährleisten, die noch keineswegs in ausreichender Weise verfügbar sind. Beispielsweise ergibt sich ein quantitativer und qualitativer Nachbesserungsbedarfbei der Verfügbarkeit und Verlegefähigkeit der Kräfte, dem strategischen Luft-und Seetransport, der Durchhaltefähigkeit und der Interoperabilität der Einheiten sowie in den Bereichen militärische Ausrüstung einschließlich Waffen und Munition, Unterstützungsdienste und Schutz der Streitkräfte.
  


  2. Aktuelle Situation


  
    Verglichen mit früheren Etappen des Integrationsprozesses können auch die Errungenschaften des Vertrages von Nizza nur als Zwischenergebnis der GASP-Entwicklung gewertet werden. Der im Juli 2003 vom Europäischen Konvent vorgelegte Entwurf einer Verfassung für die EU diente als Grundlage für die Verhandlungen im Rahmen der Regierungskonferenz und erfuhr in deren Verlauf noch einige Veränderungen. Trotz der Tatsache, dass das In-Kraft-Treten der Verfassung mit den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden gefährdet ist, sind die Vorschläge zur Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik bemerkenswert, die auf eine qualitative Aufwertung des Profils der EU als internationaler Akteur zielen.23
  


  2.1 Reformvorschläge im Verfassungsvertrag


  
    Der Europäische Rat soll weiter als Impulsgeber wirken, die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten festlegen sowie die strategischen
     Interessen der Union bestimmen. Seine Leitlinienfunktion bei der GASP bezieht sich auch auf Fragen mit verteidigungspolitischen Bezügen. Der Präsident des Europäischen Rates wird »auf seiner Ebene«, unbeschadet der Zuständigkeiten des Außenministers, die Außenvertretung der Union in GASP-Angelegenheiten wahrnehmen. Der Ministerrat soll im Zusammenwirken mit der Kommission und dem Außenminister der Union für die Gewährleistung der Kohärenz des außenpolitischen Handelns zuständig sein. Er soll die für die Festlegung und Durchführung der GASP notwendigen Beschlüsse treffen. Der Rat wird also das Forum darstellen, in dem sich die Mitgliedstaaten konsultieren sowie ihr Vorgehen abstimmen, angleichen und festlegen. Beschlüsse des Ministerrates können sowohl einen geographischen wie auch einen thematischen Bezug haben.
  


  
    Der Außenminister der Union soll vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt werden und bedarf der Zustimmung des Präsidenten der Europäischen Kommission, da er in seiner Doppelfunktion auch ein stellvertretender Präsident der Kommission sein soll und dort mit den Außenbeziehungen betraut wird. Er soll an den Beratungen des Europäischen Rates teilnehmen, das auswärtige Handeln der Union koordinieren, über ein Vorschlagsrecht für die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik verfügen und diese im Auftrag des Ministerrates durchführen. Die Vertretung der Union im Bereich der GASP wird auf den Außenminister der Union konzentriert, der auch den politischen Dialog führen und in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen den Standpunkt der Union vertreten soll. Ein Europäischer Auswärtiger Dienst soll die Arbeit des Außenministers unterstützen.
  


  
    Die Kommission soll weiterhin für die Einhaltung der Bestimmungen des Verfassungsvertrages Sorge tragen, die Anwendung des Unionsrechtes überwachen, den Haushaltsplan führen und die Programme verwalten. Abgesehen von der GASP und den übrigen in der Verfassung festgelegten Fällen wird sie die Außenvertretung der Union übernehmen. Wenn der Außenminister der Union im Rahmen der Zuständigkeiten der Kommission handelt, wird er den Verfahren unterliegen, die für deren Arbeitsweise gelten. Das Europäische Parlament soll zu den wichtigsten Aspekten der GASP und ESVP regelmäßig gehört und informiert werden. Es kann Anfragen oder Empfehlungen an den Ministerrat und den Außenminister der Union richten.
  


  
    Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen sollen in vier Fällen möglich werden: (1) wenn der Ministerrat, basierend auf einem Beschluss des Europäischen Rates über die strategischen Interessen und Ziele der Union, Beschlüsse über Aktionen und Standpunkte der Union erlässt; (2) wenn 
     der Ministerrat Aktionen und Standpunkte beschließt, die auf einem Vorschlag des Außenministers der Union basieren; der Vorschlag muss wiederum auf ein spezielles Ersuchen des Europäischen Rates zustande kommen; dieses Ersuchen kann entweder auf die eigene Initiative des Europäischen Rates oder die des Außenministers zurückgehen; (3) wenn der Ministerrat einen Durchführungsbeschluss zu einer Aktion oder einem Standpunkt der Union erlässt; (4) wenn der Ministerrat einen Beschluss zur Ernennung eines Sonderbeauftragten erlässt. Abgesehen von diesen Möglichkeiten soll der Ministerrat nur dann mit qualifizierter Mehrheit beschließen, wenn der Europäische Rat dies zuvor einstimmig beschlossen hat. Beschlüsse mit militärischen und verteidigungspolitischen Bezügen werden der Einstimmigkeit unterliegen.
  


  
    Hinsichtlich der ESVP sind folgende Aspekte hervorzuheben: Das Spektrum der unter den Petersberg-Aufgaben subsumierten Maßnahmen soll um gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten erweitert werden. Obwohl sich die EU nun im gesamten Spektrum der Petersberg-Aufgaben einsatzfähig sieht, werden noch Einschränkungen bei den militärischen Fähigkeiten eingestanden, insbesondere im oberen Bereich der Konfliktintensität.
  


  
    Eine strukturierte Zusammenarbeit soll von den EU-Mitgliedstaaten begründet werden können, die anspruchsvolle Kriterien bezüglich der militärischen Fähigkeiten erfüllen und sich zu Missionen mit höchsten Anforderungen verpflichten. Hierbei handelt es sich um keinen geschlossenen Kreis, und die Teilnahme steht allen Mitgliedstaaten offen. Die strukturierte Zusammenarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für das Zusammenfügen der einzelnen nationalen Fähigkeiten. Dies wird auch in jenen Fällen wichtig, in denen die Union eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission betraut. Mit der Beistandsklausel verpflichten sich die Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Unterstützung im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitglieds.
  


  
    Weitgehende Übereinstimmung herrscht bezüglich des Bekenntnisses zu einem erweiterten Sicherheitsbegriff und der Erkenntnis über die Art der neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Solidaritätsklausel nimmt explizit auf die Möglichkeit der terroristischen Bedrohung des Hoheitsgebietes, der Institutionen und der Zivilbevölkerung der Mitgliedstaaten Bezug. Im Kontext von Anti-Terrormaßnahmen soll die Union alle hierfür zur Verfügung stehenden Mittel mobilisieren, einschließlich der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen Mittel. Darüber hinaus bezieht sich diese Klausel auch auf Katastrophen natürlichen oder menschlichen Ursprunges.
  


  
    In engem Zusammenhang zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten steht die Einrichtung eines Amtes für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten, das die grundsätzliche Bewertung der militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten, die Harmonisierung des operativen Bedarfes und die Festlegung effizienter und kompatibler Beschaffungsverfahren, die Koordination multilateraler Projekte, die Unterstützung gemeinsamer Forschungsaktivitäten sowie zweckdienliche Maßnahmen zur Unterstützung und Sicherung der europäischen Rüstungsindustrie umfassen soll. Der Mehrwert dieser Einrichtung, die unabhängig vom In-Kraft-Treten der Verfassung bereits errichtet wurde, wird darin liegen, dass Synergieeffekte bei Planung, Verwaltung und Nutzung von Programmen sowohl im operativen Bereich als auch hinsichtlich der industriellen und technologischen Basis der ESVP freigesetzt werden können.
  


  
    Trotz der vorgeschlagenen Reformschritte bleiben allerdings auch deutliche Begrenzungen bestehen. So konnte keine weitreichende Ausdehnung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen auf alle Bereiche der GASP erreicht werden. Die Möglichkeiten zur Abweichung von der Einstimmigkeit sind eng begrenzt und von den Mitgliedstaaten kontrolliert. Beschlüsse mit militärischen und verteidigungspolitischen Bezügen sollen weiterhin der Einstimmigkeit unterliegen. Schwächen bestehen auch bezüglich der Legitimation und Kontrolle der GASP und der ESVP. Das Europäische Parlament bleibt weitgehend außen vor. Der Europäische Gerichtshof erhält keine Zuständigkeit.
  


  2.2 Die europäische Sicherheitsstrategie


  
    Die Verfeinerung der außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Fähigkeiten ist im Kontext der strategischen Ausrichtung der EU und ihrer Interessen zu sehen. Vereinfachend kann zwischen ideellen und materiellen Interessen unterschieden werden. Zu ersteren zählt die Stärkung der für die EU relevanten Werte wie Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in ihrer Politik gegenüber Dritten. Letztere manifestieren sich beispielsweise in stabilen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen auf globaler Ebene. Die EU übt einen prägenden Einfluss auf die internationalen Wirtschaftsbeziehungen aus. Der Anteil der EU-Ausfuhren umfasste 2002 ein Fünftel der gesamten Ausfuhren weltweit und liegt über den jeweiligen Anteilen der USA, Japans und Chinas.24 Der Anteil der Einfuhren in die EU belief sich im selben Jahr auf etwas weniger als ein Fünftel der gesamten Einfuhren weltweit, und die Union lag hier hinter den USA. Bei den Ausfuhren
     waren die wichtigsten Handelspartner der EU-15 im Jahr 2002 die USA (24,1 Prozent), die Schweiz (7,1 Prozent), Japan (4,2 Prozent), Polen (3,7 Prozent) und China (3,4 Prozent). Für die Einfuhren in die EU ergibt sich die Reihenfolge: USA (17,6 Prozent), China (8,2 Prozent), Japan (6,9 Prozent), Schweiz (5,9 Prozent) und Russland (4,8 Prozent). Die Berechnungen für die EU-28 deuten darauf hin, dass deren Einfuhren noch höher lägen, die Ausfuhren aber fast auf gleicher Höhe blieben.25 Besonders die Länder der ehemaligen Sowjetunion, einschließlich Russlands, werden in solch einem Szenario als Handelspartner der EU deutlich aufgewertet.
  


  
    Mit Blick auf die sicherheitsrelevanten Entwicklungen in der internationalen Politik sieht sich die EU ebenfalls gefordert. Für das Jahr 2003 wurden weltweit 218 politische Konflikte gezählt.26 Hierzu zählen auf der höchsten Konfliktebene 14 Kriege (davon sieben in Afrika) und 21 ernste Krisen mit Gewalteinsatz (davon zehn in Asien). Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 findet das Thema internationaler Terrorismus sehr große Aufmerksamkeit. In engem Zusammenhang hierzu steht die Gefahrenlage, die sich aus der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen ergibt. Weitere Sicherheitsinteressen der EU richten sich auf die Aufrechterhaltung einer geregelten Weltwirtschaftsordnung ebenso wie auf die Bekämpfung des sich verschärfenden Armutsproblems und der damit verbundenen Folgen, insbesondere in Afrika und Asien.
  


  
    Das Leitmotiv europäischer Außenpolitik ist mit dem Begriff Multilateralismus verknüpft. Dieser steht für eine Umgangsform zwischen Staaten und/oder Institutionen und basiert auf der Erkenntnis, dass die Einbeziehung aller betroffenen Parteien und ein gemeinsam erarbeiteter Problemlösungsansatz langfristig Stabilität liefern kann. Die Orientierung der EU am Multilateralismus geht einher mit der Verpflichtung zum Handeln in Einklang mit den Grundsätzen der Vereinten Nationen. In besonderer Weise wird dies in der europäischen Sicherheitsstrategie ausgedrückt.27 Deren qualitativer Fortschritt für die europäische Außenpolitik liegt darin, dass es den Staats- und Regierungschefs der EU-25 im Dezember 2003 gelungen war, erstmals einen strategischen Orientierungsrahmen zu vereinbaren. Sicherheit wird darin nicht verengt, sondern umfassend verstanden, d. h. der Zusammenhang aller ein Sicherheitsproblem betreffender Faktoren wird hergestellt. 28 Dieser Ansatz basiert auf der Erkenntnis, dass beispielsweise das Armutsproblem oder Minderheitenfragen für die Ausgestaltung internationaler Sicherheit ebenso zu berücksichtigen sind wie Nichtverbreitungsregime oder militärische Konfliktlösungskonzepte.
  


  
    Die strategischen Ziele der EU beziehen sich auf die Abwehr von Bedrohungen (Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, regionale Konflikte), 
     die Stärkung der Sicherheit der Nachbarschaftsregionen (östlich der EU und im Mittelmeerraum) sowie eine multilaterale Weltordnung. In letzterem Fall wird den Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation (WTO), der NATO und regionalen Organisationen – beispielsweise in Asien oder Südamerika – eine besondere Bedeutung beigemessen. Der multilaterale Ansatz durchzieht auch die europäische Strategie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. In ihr veranschaulicht sich das EU-typische Handlungsmuster, d. h. in einer ersten Phase werden präventive Maßnahmen wie multilaterale Verträge und Ausfuhrkontrollregime genutzt. Wenn diese sowie der politische Dialog und diplomatischer Druck keinen Erfolg nach sich ziehen sollten, sind Zwangsmaßnahmen im Rahmen des Kapitels VII der Charta der Vereinten Nationen sowie des internationalen Rechtes (von Sanktionen bis zur Anwendung von Gewalt) vorgesehen.
  


  
    Das strategische Konzept baut auf der bislang verfolgten außenpolitischen Ausrichtung der EU auf und ermöglicht es der Union, Schwerpunkte zu setzen. Im regional engeren Blickwinkel versteht sich die EU als ein Stabilitätsraum für die eigenen Mitglieder und die Nachbarregionen. Mit der Erweiterung auf 25 Staaten werden die Beziehungen zu Russland, der Ukraine, Moldawien und Belarus sowie den Anrainerstaaten des Mittelmeerraumes bedeutsamer. Nicht zuletzt in Erkenntnis der im Verlauf des Irak-Konfliktes teilweise sehr schwierigen transatlantischen Beziehungen sind diese nunmehr in der Sicherheitsstrategie in besonderer Weise als unersetzlich beschrieben, jedoch nicht im Sinne einer Dominanz durch die USA. Als weitere künftige strategische Partner der EU werden neben Kanada auch Japan, China und Indien zu berücksichtigen sein. Der strategische Radius der EU wird sich also über die Nachbarschaftsregionen der EU hinaus global ausdehnen. Das angestrebte breite Aufgabenspektrum soll humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen, Operationen zur Entwaffnung von Konfliktparteien oder die Unterstützung von Drittstaaten bei der Terrorismusbekämpfung umfassen.
  


  
    Der Einsatz von Gewalt als Mittel zur Lösung internationaler Konflikte wird nicht grundsätzlich abgelehnt. Gewaltanwendung wird aber als allerletzte Maßnahme verstanden und bedarf der Legitimierung durch die Vereinten Nationen. In der Sicherheitsstrategie wird die Notwendigkeit eines alle Instrumente und Politikbereiche umfassenden Ansatzes dargestellt: »Die Herausforderung besteht nun darin, die verschiedenen Instrumente und Fähigkeiten, darunter die europäischen Hilfsprogramme und den Europäischen Entwicklungsfonds, die militärischen und zivilen Fähigkeiten der 
     Mitgliedstaaten und andere Instrumente zu bündeln. All diese Instrumente und Fähigkeiten können von Wirkungen für unsere Sicherheit und die Sicherheit von Drittländern sein. Sicherheit ist die wichtigste Voraussetzung für Entwicklung.«29 Eine derart umfangreiche thematische und geostrategische Ausrichtung der EU kann nicht nur politisch gewollt werden, sondern verlangt die Akzeptanz und das Getragenwerden durch die europäische Öffentlichkeit. Den nationalen Parlamenten, dem Europäischen Parlament wie auch den Medien kommt eine wichtige Funktion als Diskussionsraum zu.
  


  2.3 Die transatlantische Dimension


  
    Europäische Sicherheitspolitik ist auch nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes nachhaltig von den Interessen amerikanischer Außenpolitik geprägt, und die Entwicklung der Union hin zu einem ernstzunehmenden militärischen Akteur hat weitreichende Auswirkungen auf die NATO und die transatlantischen Beziehungen. Deshalb bedeutet die Konzeption der ESVP keine Schwächung der NATO, diese bleibt auf absehbare Zeit das Fundament der kollektiven Verteidigung, und Artikel 5 des Vertrages von Washington30 wird von der ESVP nicht eingeschränkt. Die ESVP wird vorerst nicht ohne die enge Zusammenarbeit der EU mit der NATO auskommen, und die Europäer können ihre sicherheitspolitische Ausrichtung nicht ungeachtet der Interessenlage der USA umsetzen. Bereits in der Entstehungsphase der ESVP war von der amerikanischen Regierung warnend daraufhingewiesen worden, dass es nicht zu einer Entkoppelung der Europäer aus dem sicherheitspolitischen Kooperationsgeflecht mit den Vereinigten Staaten kommen dürfe. Europäische Entscheidungen sollten nicht losgelöst vom größeren NATO-Entscheidungsrahmen sein (no decoupling); ein Duplizieren von Truppenplanung, Kommandostrukturen und Beschaffungsentscheidungen sei zu vermeiden (no duplication); und NATO-Mitglieder, die nicht Mitglieder der EU sind, dürften nicht diskriminiert werden (no discrimination). 31 Wie sich im Frühjahr 2003 am Widerstand Washingtons gegenüber den Überlegungen Belgiens, Deutschlands, Frankreichs und Luxemburgs zu militärischen Planungs- und Kommandostrukturen für die EU gezeigt hatte, blieb die Skepsis der USA bestehen.32 Letztendlich gelang es den Europäern im Dezember 2003, auf der Grundlage eines britischdeutsch-französischen Vorschlages, die Zustimmung der amerikanischen Regierung zu einer eigenen Planungszelle für zivile und militärische Aufgaben zu erlangen. Für die amerikanische Zustimmung bedurfte es des Dialoges des britischen Premierministers Blair mit dem amerikanischen Präsidenten
     Bush. Blair gelang es, die Skeptiker in Washington davon zu überzeugen, dass diese Entwicklung nicht zu einer Aushöhlung der NATO führen werde.
  


  
    Die kritische Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten gegenüber den Entwicklungen in Europa wird dennoch weiter bestehen bleiben, denn die schärfere Konturierung des außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Profils der EU wird unausweichlich eine Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen erfordern. Wie auch immer sich die Strategie der USA gegenüber Europa – ob in Richtung eines partiellen Rückzuges aus Europa, eines neuen Engagements in Europa oder einer global ausgerichteten und ausgewogenen Aufgabenteilung mit Europa – entwickeln wird, kann dies nicht ohne die Beachtung einer über mehr außenpolitische Machtressourcen verfügenden EU geschehen.
  


  
    Innerhalb der erweiterten EU werden die neuen Mitgliedstaaten aus Mittel- und Osteuropa darauf achten, dass die transatlantischen Beziehungen nicht geschwächt werden. Auch wirft die NATO-Erweiterung 2004 die Frage auf, ob deren Funktion als sicherheitspolitisches Verbindungsglied über den Atlantik gestärkt wird. Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Beitrittsdiskussion mit diesen Kandidatenstaaten zur EU bzw. NATO war eine unmissverständliche Zuordnung ihrer sicherheitspolitischen Erwartungen zu erkennen. Die Mitgliedschaft in der EU wird in den Kontext der sich hieraus ergebenden sicherheits- und stabilitätsbildenden Implikationen für die jeweiligen Volkswirtschaften und Gesellschaften gesetzt. Die NATO hingegen wird als der primäre Sicherheitsgarant für die Verteidigungspolitik und als Forum zur Anbindung an die Vereinigten Staaten verstanden. Unter Berücksichtung der historischen Erfahrungen dieser Länder erscheint diese Zuordnung nachvollziehbar.
  


  3. Resümee: Entwicklungspotential auch ohne Verfassung – aber mit Einschränkungen


  
    Den Zustand der EU als außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischer Akteur zu erfassen, bedeutet den Entwicklungsweg ebenso wie die Komplexität der Institutionen und Verfahren sowie die Rolle der beteiligten Akteure zu erfassen. Es zeigt sich, dass von den frühen Tagen der EPZ bis zur EU im beginnenden 21. Jahrhundert ein kontinuierlicher Anpassungsprozess an die zunehmende Zahl der beteiligten Akteure und die sich verändernden und neuen Herausforderungen der internationalen Politik statt-findet.
     Bereits der Luxemburger Bericht von 1971 basierte auf der Frage »wie, in der Perspektive der Erweiterung [der EG] am besten Fortschritte auf dem Gebiet der politischen Einigung erzielt werden können«.33 Darin brachten die Außenminister der EG-Mitgliedstaaten auch ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, »einem vereinten Europa den Weg zu bahnen, das seine Verantwortung in der Welt von morgen übernehmen und einen Beitrag leisten kann, der seiner Aufgabe entspricht«.34 Die europäische Sicherheitsstrategie vom Dezember 2003 ist insgesamt als ein Dokument zu bewerten, das die Verbindung von Erweiterung und internationaler Verantwortung als durchgängiges Motiv in sich trägt. So wird beispielsweise mit Blick auf die militärische Rolle festgestellt: »Als eine Union mit 25 Mitgliedstaaten, die mehr als 160 Mrd. Euro für Verteidigung aufwenden, sollten wir mehrere Operationen gleichzeitig durchführen können.«35
  


  
    Mitgliedschaften in EU und NATO
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    Erste konkrete Erfahrungen mit internationalen Missionen konnten bereits gesammelt werden. Im Januar 2003 begann die EU-Polizeimission in Bosnien und Herzegowina, an der 500 Polizeibeamte aus den 15 EU-Mitgliedstaaten und weiteren 18 Ländern beteiligt sind. Im Dezember 2003 wurde die Polizeimission in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (Polizeimission Proxima) eingeleitet, mit 200 Polizeikräften aus EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern. Auf der Grundlage eines Beschlusses des UN-Sicherheitsrates wurde von Ende März bis Mitte Dezember 2003 eine EU-Militäroperation in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien durchgeführt (Operation Concordia). Die EU löste damit die NATO ab, griff bei der Durchführung aber auf deren Mittel und Fähigkeiten zurück. Bis auf Dänemark und Irland waren alle übrigen EU-Staaten sowie 14 weitere Staaten (darunter die acht neuen EU-Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa) beteiligt. Die erste EU-Militäroperation ohne Unterstützung durch die NATO fand von Juni bis September 2003 in der Demokratischen Republik Kongo statt (Operation Artemis).
  


  
    Ob die europäische Verfassung in ihrer gegenwärtigen Form in Kraft treten wird oder nicht, sei an dieser Stelle dahingestellt. Auch ohne die Verfassung bleibt die GASP und mit ihr die ESVP ein dynamischer Prozess. Die Sicherheitsstrategie, die Strategie für die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, die Rüstungsagentur und die militärische und zivile Planungszelle fanden die Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten und können das bereits vorhandene Potential weiter ergänzen. Auch seitens der Bevölkerung der EU finden GASP und ESVP Unterstützung. Innerhalb der EU-15 liegt der Zustimmungsgrad der Bevölkerung zur GASP seit 1994 kontinuierlich über 60 Prozent, eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik erhält 74 Prozent Zustimmung.36
  


  
    Doch kann sich mit Blick auf die Erweiterung und die damit verbundene Zunahme von Akteuren und Interessen dieser Trend fortsetzen, oder wird es möglicherweise zu einer Verlangsamung oder gar Infragestellung der GASP und ESVP kommen? Für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammenfinden. Welche weiteren EU-Mitgliedstaaten sich dieser Avantgarde anschließen können, wird letztendlich von deren Bereitschaft zu weiter reichenden Schritten zum Ausbau ihrer Fähigkeiten abhängen. Welche Szenarien sind zu berücksichtigen? Szenario 1: Die EU-Mitgliedstaaten bewegen sich bei ihren außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Aktivitäten weitestgehend innerhalb des Vertragsrahmens. Koalitionenbildung außerhalb des Vertrags ist selten. Szenario 2: Die EU-Mitgliedstaaten bewegen sich bei ihren außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Aktivitäten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Vertragsrahmens. Koalitionenbildung außerhalb des Vertrages findet regelmäßig statt. Szenario 3: Die EU-Mitgliedstaaten bewegen sich bei ihren außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Aktivitäten meistens außerhalb des Vertragsrahmens. Koalitionenbildung ist das bestimmende Grundmuster.
  


  
    Gegenwärtig erscheint das zweite Szenario als der Realität am nächsten. Nachdem bereits in der Vergangenheit wichtige Integrationsschritte nur von einer begrenzten Zahl an Mitgliedstaaten umgesetzt wurden (Schengen, Währungsunion) und insbesondere angesichts deren unterschiedlicher Bereitschaft und Fähigkeiten zu weiter reichenden verteidigungspolitischen Schritten wird Differenzierung zum zentralen Bestimmungsmerkmal der erweiterten EU werden. Entsprechend ihrer Interessenlage werden alte und neue Mitgliedstaaten abwägen, welche Entwicklung ihnen jeweils förderlich erscheint und wo für sie die Kosten-Nutzen-Analyse den entscheidenden Mehrwert verspricht. Nach dem einen Gesicht bzw. der einen Stimme für die europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu suchen, wird auch weiterhin vergeblich bleiben. Komplexität und Heterogenität, Gemeinschaft und Avantgarde, Europäisierung und Transatlantizismus werden als Begriffspaare vorerst ihren erklärenden Wert für die GASP und ESVP behalten.
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  Die Europäische Union und die USA


  
    Mit dem Untergang der UdSSR und dem Erreichen des außenpolitischen Telos der transatlantischen Zusammenarbeit hat sich das Paradigma, auf dem die amerikanisch-europäischen Beziehungen von 1947 bis 1991 basierten, grundlegend geändert. Alle verbalen Verbundenheitsbezeugungen konnten nicht verschleiern, dass es in den zehn Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges nicht gelang, das obsolete gemeinsame Projekt der Abwehr der Gefahr aus dem Osten durch neue gemeinsame Initiativen zu ersetzen. Die Vorstellung, die Terroranschläge vom 11. September 2001 könnten eine neue Klammer für die erodierenden transatlantischen Beziehungen bilden, erwies sich als Illusion. Das Gegenteil war der Fall: Die Terrorgefahr wurde in den USA und Kontinentaleuropa unterschiedlich wahrgenommen und wirkte wie ein Katalysator für die bestehenden Divergenzen. Der daraus resultierende Streit belastete nicht nur das Verhältnis zwischen Washington auf der einen und Frankreich, Deutschland und einigen kleineren kontinentaleuropäischen Staaten auf der anderen Seite, sondern beschädigte auch die NATO und offenbarte so deutlich wie nie zuvor die eingeschränkte Handlungsfähigkeit der EU im außen- und sicherheitspolitischen Bereich.
  


  1. Das alte Paradigma: Allianz gegen die Sowjetunion


  
    Das amerikanische Interesse an Europa erwachte immer nur aus zwei Gründen: Zum einen wenn eine europäische Macht die Sicherheit und Existenz der USA gefährdete (amerikanisch-britischer Krieg 1812 – 1814) oder in der neuen Welt ihren Einfluss behalten bzw. ausbauen wollte (amerikanisch-spanischer Krieg 1898), und zum anderen wenn in Europa eine Macht den gesamten Kontinent unter seine Kontrolle zu bringen drohte, wie es im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg der Fall war. Weil sich der bipolare Konflikt über gut 40 Jahre erstreckte, erscheint heute das amerikanische Engagement in Europa als Regel, obwohl es doch historisch gesehen die Ausnahme war.
  


  
    Seit den späten 1940 Jahren war die Frage nach der raison d’être der transatlantischen Partnerschaft mit wenigen Sätzen zu beantworten: Die USA besaßen ein überragendes Interesse, Westeuropa, diese aufgrund ihrer geopolitischen Lage und ihrer Ressourcen überaus bedeutende Region, nicht in die Hände des weltpolitischen Rivalen fallen zu lassen und als einigen und starken Partner zu gewinnen. Dafür war man in Washington bereit, mit großer diplomatischer Energie sowie hohem militärischen und finanziellen Engagement eine Allianz mit Europa einzugehen und seine ökonomische Prosperität durch Finanzhilfen und die Etablierung eines offenen Weltwirtschaftssystems zu fördern. Die USA übten sogar Druck aus auf die Europäer, insbesondere die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, ihr gegenseitiges Misstrauen zu überwinden und die Integration Europas voranzutreiben.
  


  
    So wurden die Vereinigten Staaten in den 1950 Jahren zum eigentlichen »Geburtshelfer Europas«1 Die Europäer akzeptierten die Mitgliedschaft im »empire by invitation«2 aus voller Überzeugung, weil sie das garantierte, was sie am meisten erstrebten: Sicherheit vor der Sowjetunion unter dem amerikanischen Nuklearschirm und wirtschaftlichen Aufstieg durch ein berechenbares Währungs- und Handelsregime. Im Gegenzug waren sie bereit, sich der »konsensualen Hegemonie«3 der USA zu unterwerfen. Darüber hinaus gewährleistete die Anwesenheit der Vereinigten Staaten, dass die Angst der Kontinentaleuropäer vor Deutschland gemildert wurde. Zur Rolle des »Protektors« trat die des »Friedensstifters«.4 Indem Washington nicht nur die Sicherheit der westeuropäischen Staaten nach außen, sondern auch nach innen garantierte, beseitigte es den wichtigsten strukturellen Grund für zwischenstaatlichen Konflikt: die Suche nach einer autonomen Bewältigung des Sicherheitsdilemmas. Diese amerikanische Strategie der »Doppeleindämmung« löste die beiden zentralen sicherheitspolitischen Probleme Nachkriegseuropas.
  


  
    Schon damals waren allerdings Probleme zwischen den Partnern nicht zu übersehen. Unterschiedliche Einschätzungen regionaler Krisen, Streitigkeiten über die Teilbarkeit der Entspannungspolitik, Auseinandersetzungen über die Lastenverteilung im Bündnis, Zweifel europäischer, insbesondere französischer und deutscher Politiker an der amerikanischen Nukleargarantie und die Angst vor Alleingängen Washingtons, Währungsprobleme und Handelsdispute gehörten auch in den Tagen des Kalten Krieges zum täglichen Brot des transatlantischen Geschäftes. Der Kitt der sowjetischen Bedrohung erwies sich aber stets als stark genug, selbst schwerwiegende Verwerfungen nicht in eine grundsätzliche Infragestellung der europäisch-amerikanischen Beziehungen münden zu lassen.
  


  2. Das neue Paradigma: Regional- versus Globalpolitik und der Streit über den way of life


  
    Mit dem Ende der militärischen, politischen und ideologischen Herausforderung durch die Sowjetunion fielen zwar viele Streitpunkte zwischen den USA und Europa weg, die gerade die Ost- und Sicherheitspolitik immer stärker belastet hatten. Gleichzeitig aber verlor die transatlantische Zusammenarbeit ihren eigentlichen Zweck. Optimisten sahen damit die Chance gegeben, Europa und Amerika könnten die frei werdenden materiellen Ressourcen und kreativen Energien zur gemeinsamen Bewältigung neuer Herausforderungen einsetzen. Pessimisten argwöhnten, ohne Bedrohung ihrer physischen Existenz würden beide Partner kaum ihre ungewöhnlich enge Kooperation der Jahre 1947 bis 1991 aufrechterhalten.
  


  2.1 Eingreiftruppe und Raketenabwehr: die Außen- und Sicherheitspolitik


  2.1.1 Die NATO und die europäische Sicherheitspolitik


  
    Mehr als 40 Jahre war die NATO das deutlichste Zeichen der amerikanischen Anbindung an Europa und der transatlantischen Zusammenarbeit. Mit dem Zerfall der UdSSR setzten deshalb Diskussionen über die künftigen Aufgaben und die Struktur des Bündnisses ein, die besonders deutlich die unterschiedlichen Erwartungen der USA und Europas aneinander spiegeln. Die EU versucht, ihre Sicherheits- und Verteidigungsidentität zu stärken. Die Vereinigten Staaten dagegen sind primär daran interessiert, die Europäer über die NATO für ihre weltpolitischen Ordnungsvorhaben heranzuziehen. Eine autonome Militärpolitik der Union ist für Washington nicht akzeptabel. Dieses Missverhältnis bildet den Kern des Disputes, der nun seit mehr als zehn Jahren schwelt.
  


  
    Bis 1999 wurde dieser Streit weitgehend unter Wissenschaftlern geführt. Ursache dafür war einerseits, dass Präsident Bill Clinton (1993 bis 2001) europäischen Vorstellungen von einer Stärkung der eigenen sicherheitspolitischen Rolle rhetorisch sehr viel positiver gegenüberstand als seine Vorgänger und die Europäer vor dem Hintergrund ihrer gescheiterten Bemühungen um eine Eindämmung der serbischen Aggression gegen die bosnischen Muslime wieder eher bereit waren, den amerikanischen Führungsanspruch zu akzeptieren. Andererseits gelang der NATO im Zusammenhang mit dem Balkankrieg und der Osterweiterung eine gewisse Revitalisierung. Nach 
     wenig Erfolg versprechenden Anfängen trug das Bündnis durch seine vom UN-Sicherheitsrat sanktionierten Luftangriffe gegen die serbischen Belagerer von Sarajewo, Gorazde und Tuzla im August und September 1995 entscheidend zur Eingrenzung der Krise und zum Abschluss des Friedensvertrages von Dayton im November desselben Jahres bei. Auch zeigte die erste Runde der NATO-Osterweiterung, dass die etablierten Abstimmungs-mechanismen im Bündnis funktionierten und die NATO auch heikle politische Aufgaben zu meistern vermochte. Bosnieneinsatz und Osterweiterung verschafften der Allianz zwar Zeit und lieferten erste Anregungen, wie die weiteren Aufgaben des Bündnisses aussehen könnten. Die Frage nach seiner künftigen strategischen Ausrichtung lösten sie aber nicht.
  


  
    Der Kosovo-Krieg von März bis Juni 1999 führte den Europäern vor Augen, dass ihre militärtechnische Unterlegenheit gegenüber den USA – insbesondere bei der Satellitenaufklärung, allwettertauglichen Flugzeugen und präzisionsgesteuerten Waffen – ihre politische Mitsprache bei der Kriegsführung schwächte. Fast drei Viertel der Luftangriffe wurden von amerikanischen Maschinen geflogen. Dies hatte zur Folge, dass der NATO-Rat häufig nicht von der militärischen Zielplanung des US-Oberkommandos unterrichtet wurde. Europäische Verteidigungsminister mussten auf den täglichen Pressekonferenzen Bombardements erläutern, an deren Vorbereitung und Ausführung sie nicht beteiligt gewesen waren. Zwar hatten sich die USA auf dem Washingtoner NATO-Gipfel im April 1999 flexibler als früher gegenüber europäischen Plänen zur Schaffung einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität (ESVI) gezeigt, aber darauf beharrt, dass jede Krisensituation zunächst der Allianz vorgelegt werden müsse.5
  


  
    Auf dem Gipfel von Köln erklärte die EU im Juni 1999 allerdings ihre Absicht, weiterzugehen als in Washington vereinbart.6 Die Vorarbeiten gipfelten am 16. November 1999 in den ersten gemeinsamen Beratungen der 15 Außen- und Verteidigungsminister der Union. Mitte Dezember 1999 beschlossen die Staats- und Regierungschefs in Helsinki, eine Schnelle Eingreiftruppe von 15 Armeebrigaden (50 000 – 60 000 Mann) aufzustellen. Sie sollte bis 2003 stehen, innerhalb von zwei Monaten einsatzfähig sein und bis zu einem Jahr zur Erfüllung der Petersberg-Aufgaben (Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und humanitäre Aufgaben sowie Rettungseinsätze) stationiert werden können. Obwohl das Schlussdokument betonte, die Eingreiftruppe werde keine Konkurrenz zur NATO darstellen, hielt es auch fest, die EU strebe an, »autonom Beschlüsse zu fassen und in Fällen, in denen die Allianz als Ganzes nicht beteiligt ist, als Reaktion auf internationale Krisen EU-geführte militärische Operationen einzuleiten und durchzuführen«. 7 In Washington reagierte man auf die Ankündigungen der Union 
     mit Besorgnis, beschlossen die Europäer in Helsinki doch erstmals seit der Suez-Krise eine formale militärische Zusammenarbeit ohne NATO und ohne amerikanische Führung. Washington befürchtet, dass die Europäer mit der Allianz konkurrierende Entscheidungsstrukturen (structures) schaffen könnten, ohne gleichzeitig die militärischen Fähigkeiten (capabilities) zu erwerben, um umfassend einsatzfähig zu sein. Auf der Münchener Sicherheitskonferenz Anfang Februar 2000 lehnte US-Verteidigungsminister William Cohen eine eigenständige Verteidigungspolitik der EU ab und betonte, nur eine der NATO klar untergeordnete europäische Komponente finde die Zustimmung der USA.8 Gleichzeitig waren die Vereinigten Staaten bemüht, dem europäischen Drängen nach mehr Mitsprache entgegenzukommen und sie mit den Anforderungen und der Komplexität militärischer Aktionen vertraut zu machen. Im April 2000 übertrug die Allianz das Kommando über ihre 44000 Mann starken Friedenstruppen im Kosovo für sechs Monate an das Eurocorps.
  


  
    Auf dem EU-Gipfel im portugiesischen Feira im Juni 2000 widmeten sich die Staats- und Regierungschefs den von den USA angemahnten ungeklärten Fragen der Schnellen Eingreiftruppe. Sie nahmen eine Erklärung an, wie Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit der NATO organisiert werden sollen und wie Nicht-EU-Mitglieder der Allianz an der Vorbereitung und Durchführung EU-geführter Aktionen beteiligt werden können. Allerdings war man in Washington mit den Vorstellungen der Europäer nicht einverstanden. Im Vorfeld des Gipfels von Nizza im Dezember 2000 warnte die Clinton-Administration die EU erstmals öffentlich, dass das amerikanische Engagement in Europa gefährdet sei, wenn die geplanten europäischen Reaktionsstreitkräfte die Autorität der NATO untergraben würden. Auch um die EU in diesem Feld in ihre Schranken zu verweisen, regten die USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die Aufstellung einer Schnellen Eingreiftruppe innerhalb der NATO an. Sie wurde im Oktober 2003 für einsatzbereit erklärt. Im Zuge des Afghanistan- und IrakKrieges, der ihnen die Abhängigkeit von den Planungskapazitäten der USA vor Augen geführt hatte, verstärkten einige EU-Länder indes ihre Bemühungen um eine eigenständige Militärpolitik. Der am weitesten reichende Vorschlag Frankreichs und Deutschlands vom 29. April 2003, ein von der NATO unabhängiges militärisches Hauptquartier der EU in Belgien ins Leben zu rufen, wurde zwar nach den Protesten zahlreicher Amerika-freundlicher europäischer Länder und der USA nicht weiter verfolgt, aber die EU-Außenminister beschlossen im Herbst 2003 in Neapel, stattdessen eine eigene Planungsstelle innerhalb des bereits bestehenden Militärstabs der Union einzurichten. Die Frage nach der Zukunft der NATO und der europäischen
     militärischen Rolle bleibt nach wie vor offen und Gegenstand für künftige transatlantische Dispute.
  


  2.1.2 Die strategischen Rivalen: Russland und China


  
    Eine entscheidende Frage der internationalen Politik seit 1991 war und ist, ob es dem Westen gelingen wird, seine Beziehungen zu Russland und China befriedigend zu gestalten. Über die grundsätzlichen Ziele gegenüber den beiden Großmächten herrscht zwischen Europa und den USA weitgehende Einigkeit: Unterstützung für die Herausbildung demokratischer Strukturen, Förderung marktwirtschaftlicher Reformen, Drängen auf die Einhaltung der Menschenrechte und auf eine Zivilisierung der Außenpolitik. Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich der Intensität und der Form des Engagements.
  


  
    Nachdem 40 Jahre lang die militärische Stärke Russlands die größte Bedrohung des Westens dargestellt hatte, war es in den 1990er Jahren seine politische Instabilität vor allem aufgrund seiner ökonomischen Schwäche. Dennoch nahmen die USA und die europäischen Staaten bis 1993 gegensätzliche Positionen in der Frage ein, wie Moskau bei der Systemtransformation am besten unterstützt werden könne: Während die Bush-Administration bis zuletzt groß angelegten westlichen Programmen skeptisch gegenüberstand, weil diese den Reformdruck verminderten, leistete vor allem die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung massive Finanzhilfen. Nach der Amtsübernahme Clintons schwenkten die USA dann zwar auf die europäische Haltung ein, aber zu einer substanziellen koordinierten Hilfeaktion kam es aufgrund der massiven Haushaltsprobleme auf beiden Seiten des Atlantiks nicht. Man einigte sich allerdings darauf, den Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Finanzierung heranzuziehen, selbst wenn dies die Reputation der Organisation kompromittierte.9 Weitgehend ähnlich reagierten die USA und Europa auch auf die russischen Feldzüge gegen Tschetschenien 1994/1996 und 1999/2000. Weder in der amerikanischen noch in den europäischen Hauptstädten war man bereit, wegen eines »internen Konfliktes« – so die offizielle Sprachregelung – das Verhältnis mit Russland zu belasten. Auch ist es den USA und Europa gelungen, die beiden Osterweiterungen der NATO so zu gestalten, dass eine dauerhafte Verschlechterung der Beziehungen zu Moskau nicht eintrat. Unterschiede zwischen Amerikanern und Europäern in der Behandlung Russlands gab es jedoch in der Balkan-Krise, vor allem beim Kosovo-Konflikt 1999. Die US-Administration war weit weniger als die europäischen Regierungen bereit, Moskau vor und während des Militäreinsatzes
     zu konsultieren und seine Hilfe bei der Vermittlung eines Waffenstillstands heranzuziehen. Damit setzte sich in Russland die Sichtweise fest, die Intervention sei vor allem von den USA unter Instrumentalisierung der NATO betrieben worden, obwohl sie von den Europäern mitgetragen wurde und ein Europäer – der britische Premier Tony Blair – am nachdrücklichsten für den Einsatz von Bodentruppen plädiert hatte. In der Tat rückten die Vereinigten Staaten seit der Renationalisierung der russischen Außenpolitik Mitte der 1990er Jahre von ihrer Moskau-freundlichen Politik ab. Das änderte sich erst nach den Anschlägen vom 11. September 2001, als der russische Präsident Wladimir Putin und George W. Bush im Zuge der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus eng zu kooperieren begannen. Während des Streites um die amerikanische Irakpolitik solidarisierte sich Moskau zwar mit Frankreich und Deutschland, vermied aber eine direkte Konfrontation mit Washington und überließ es dem französischen Präsidenten Chirac, den Widerstand gegen die US-Politik anzuführen.
  


  
    Auch die aufstrebende Großmacht China wird von den atlantischen Partnern unterschiedlich perzipiert. Für die USA, die spätestens seit 1898 auch eine pazifische Macht sind, stellt eine Verschiebung der Machtbalance in Ostasien eine zentrale Herausforderung für ihre weltpolitischen Ordnungsvorstellungen dar. Für die europäischen Länder, die sich, von einigen kolonialen Reflexen abgesehen, weitgehend regional definieren, ist selbst ein international ambitionierter auftretendes China ein geringes Problem. So waren es immer wieder die USA, die mit ihren Stellungnahmen und Aktionen unter Beweis stellten, dass sie eine einseitige Veränderung des Status quo in Ostasien nicht zulassen würden. Washington widersetzte sich zum Beispiel nicht nur dem chinesischen Anspruch auf die Spratley-Inseln, sondern war auch bereit, Seestreitkräfte in die Straße von Taiwan zu entsenden, als Peking den Inselstaat unmittelbar vor den Wahlen im März 1996 durch Militärmanöver mit scharfer Munition einzuschüchtern versuchte. Auch wenn die USA ein starkes Interesse am chinesischen Markt haben und Clinton dies kurz nach seinem Amtsantritt durch die Aufhebung des Junktims zwischen jährlicher Verlängerung der Meistbegünstigungsklausel und der Einhaltung der Menschenrechte und im Jahr 2000 durch die Zustimmung zur Aufnahme Pekings in die Welthandelsorganisation (WTO) dokumentierte, bleiben strategische Überlegungen für die amerikanische China-Politik von zentraler Bedeutung.
  


  
    Seit die USA im Kosovo-Krieg versehentlich die chinesische Botschaft in Belgrad bombardierten, waren die bilateralen Beziehungen belastet. Zudem sieht sich Peking als Ziel der amerikanischen NMD-Pläne, deren Realisierung sein nukleares Langstreckenpotenzial entwerten würde. Einen Höhepunkt
     erreichten die Spannungen im Frühjahr 2001, als ein chinesischer Abfangjäger mit einem US-Aufklärungsflugzeug in internationalem Luftraum kollidierte und die in China notgelandete amerikanische Crew dort festgehalten wurde. Im Zuge der amerikanischen Anti-Terrorismus-Kampagne verbesserten sich die bilateralen Beziehungen aber wieder. Während die Vereinigten Staaten also nach wie vor in China einen zentralen strategischen Rivalen bzw. Partner sehen, erinnern die Visiten europäischer Staats- und Regierungschefs im Reich der Mitte an Missionen von Handlungsreisenden mit geringem Bezug zu strategischen außenpolitischen Zielen. Ein gemeinsames transatlantisches Vorgehen beim »Management« der Einbindung Chinas in die existierenden internationalen Strukturen ist deshalb wenig wahrscheinlich.
  


  2.1.3 Die Störenfriede der internationalen Politik


  
    Seit Anfang der 1990er Jahre nahmen die Auseinandersetzungen zwischen Amerika und Europa zu, wie die »Schurkenstaaten« (rogue states) der Weltpolitik oder STIPS (States Threatening International Peace and Security) zu behandeln sind. Generell lässt sich festhalten, dass die Vereinigten Staaten als globale Ordnungsmacht den STIPS sehr viel kritischer gegenüberstehen und einen sehr viel stärker auf ihre Eindämmung abzielenden Kurs verfolgen als die Länder Europas. Die Auseinandersetzung über diese Frage sollte schließlich 2003 in den Streit über die amerikanische Irakpolitik kulminieren.
  


  
    Gegenüber dem Irak setzte Washington schon in den 1990er Jahren auf eine harte Sanktions- und Uberwachungspolitik, um Saddam Hussein zur Einhaltung der UN-Resolutionen zu zwingen. Die USA waren bereit, dafür sogar militärische Mittel anzuwenden bzw. mit ihrem Einsatz zu drohen. In Kontinentaleuropa wurde die Unterstützung für die amerikanische Irakpolitik immer geringer, allein Großbritannien stellte sich in der Regel hinter Washington. Frankreich dagegen setzte sich an die Spitze jener westlichen Länder, die für eine weiche Linie gegenüber Bagdad eintraten. Dies und die Tatsache, dass Paris bereits Verträge über Öllieferungen mit dem Irak für die Zeit nach der Aufhebung der Sanktionen geschlossen hatte, trafen auf Missfallen in Washington. Die amerikanischen Luftschläge gegen den Irak wegen der flagranten Verletzung der UN-Auflagen 1997 gaben Saddam Hussein einen Anlass, den lästigen Inspektoren die Rückkehr ins Land zu untersagen. Bis Ende 2002 widersetzte sich Bagdad den Verpflichtungen des Sicherheitsrates, seine Programme zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen offen zu legen. Die Sichtweise der USA, die Interessen des Westens zu vertreten,
     ohne dabei ausreichende Unterstützung von den Europäern zu erfahren, bisweilen sogar allein die kommerziellen Nachteile tragen zu müssen, fand sich auch in der Iran-Politik. Der Abschluss eines Zwei-Milliarden-Dollar-Vertrages zur Erschließung iranischer Gasfelder zwischen Teheran und einem ausländischen Konsortium unter der Beteiligung der französischen Ölfirma Total verschärfte den Disput weiter. So verpflichtet der 1996 vom Kongress verabschiedete Iran Libya Sanctions Act (ILSA) den US-Präsidenten, Maßnahmen gegen Firmen zu ergreifen, die mehr als 20 Millionen Dollar in die Energiewirtschaft dieser beiden Länder investieren. Selbst wenn die Aussetzung des »kritischen Dialoges« der EU mit Teheran nach dem Mykonos-Urteil10 am 10. April 1997 in Washington als Bestätigung des eigenen Kurses gewertet wurde, ist es noch ein weiter Weg zu einer Koordinierung der Politiken. Seit Ende der 1990er Jahre, vor allem aber seit Bushs Amtsübernahme rückte das iranische Nuklearprogramm ins Zentrum des transatlantischen Streites. Während die USA Teheran des Bruches des Atomwaffensperrvertrages bezichtigen und auf eine Verurteilung durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und den Sicherheitsrat drängen, sehen die Europäer Möglichkeiten für einen Kompromiss. Ende 2003 konnte ein Konflikt über diese Frage nur deshalb abgewendet werden, weil beide Seiten nach dem Disput über den Irak-Krieg nicht an einer weiteren Auseinandersetzung interessiert waren.
  


  
    Noch deutlicher wurde die Isolierung Washingtons bei der Kuba-Politik. Vor allem der Versuch, die Herrschaft Fidel Castros mit dem Helms/Burton Act zu unterminieren, führte zu schweren transatlantischen Verstimmungen. Dieses am 12. März 1996 verabschiedete Gesetz räumt amerikanischen Bürgern das Recht ein, ausländische Firmen auf Schadenersatz zu verklagen, wenn sie von der kubanischen Regierung nach der Revolution von 1959 konfisziertes US-Eigentum nutzen; außerdem wurde die Regierung ermächtigt, Managern solcher Firmen Einreisevisa zu verweigern.11 Obwohl Clinton die Anwendung des »Klage-Paragraphen« immer wieder aussetzte und die EU daraufhin ein bei der Welthandelsorganisation angestrengtes Verfahren suspendierte, ist der Streit nur aufgeschoben, nicht beigelegt. Verhandlungen zwischen der EU und den USA über die extraterritoriale Anwendung amerikanischer Gesetze endeten im Oktober 1997 ergebnislos. In der Stellungnahme der europäischen Minister hieß es lapidar, die EU »kann nur ihre Enttäuschung« über den Verlauf der Gespräche zum Ausdruck bringen.12 Nachdem die EU-Länder sich bei einem früheren Votum noch geschlossen der Stimme enthalten hatten, unterstützten sie am 5. November 1997 in der UN-Generalversammlung einen Antrag, der Washington aufforderte, sein Embargo gegen Kuba aufzuheben.
  


  
    Im letzten Amtsjahr Clintons zeichnete sich eine Entspannung bei der Behandlung von Staaten ab, die in den Augen der USA die internationale Sicherheit und den Frieden gefährden. So lockerte die US-Regierung bestimmte Sanktionen gegen Kuba (nach der Lösung der Krise um den Flüchtlingsjungen Elian Gonzales), Libyen (nach der Auslieferung der mutmaßlichen Lockerbie-Attentäter) und Nordkorea (nach dem Gipfeltreffen der Staatschefs von Nord- und Südkorea am 17. Juni 2000). Schon zuvor hatte sich das amerikanisch-iranische Verhältnis etwas entkrampft, was einen ersten Höhepunkt im Besuch einer US-Ringermannschaft in Teheran fand. Am 19. Juni 2000 gab das State Department bekannt, den Begriff »Schurkenstaat« durch »Problemstaat« (state of concern) zu ersetzen. Damit näherten sich die Vereinigten Staaten terminologisch und inhaltlich der Position der Europäischen Union an. Die Bush-Administration dagegen hat vor allem nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 den Druck auf einige der »Schurkenstaaten«, vor allem den Irak, Nordkorea und den Iran erhöht und das Regime in Bagdad im Frühjahr 2003 mit Militärgewalt gestürzt.
  


  2.1.4 Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und die Nationale Raketenabwehr der USA


  
    Auch das Ziel der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen hat sich bisher nicht als der neue Eckpfeiler der transatlantischen Beziehungen erwiesen. Zwar hat die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright dieses Problem wiederholt als »das alles überwölbende Sicherheitsinteresse unserer Zeit« und als »einigende Bedrohung« für den Westen bezeichnet,13 aber damit in Europa kaum Aufmerksamkeit erregt. Hier sieht man die Proliferation von Massenvernichtungswaffen vor allem im Nahen Osten nicht wie in den Vereinigten Staaten als globale Bedrohung und Gefahr für die eigenen Streitkräfte, sondern im Kontext regionaler Sicherheit. Außerdem verfügen die Europäer weder über die technischen Voraussetzungen wie Überwachungssatelliten noch über den politischen Status oder die militärischen Möglichkeiten in der Region, um dem Prinzip der Nichtverbreitung wirkungsvoll Geltung zu verschaffen. Albrights Vorschlag, die NATO im 21. Jahrhundert mit der Einhaltung des Non-Proliferationsregimes zu betrauen, liefe also auf die Formel »Amerika führt, Europa folgt« hinaus – keine berauschende Aussicht für die Europäer.
  


  
    Die unterschiedliche Perzeption der Gefahr durch Nuklearwaffen drückt sich auch in den amerikanischen Plänen für eine Nationale Raketenabwehr (National Missile Defense, NMD) der USA aus. Die Vereinigten Staaten sind 
     entschlossen, bis 2008 ein solches System zu errichten. Vor einer Installierung von NMD musste aber der 1972 mit Moskau geschlossene Anti-Ballistic-Missiles -Vertrag (ABM-Vertrag) geändert oder gekündigt werden, der jeder Seite nur die Errichtung eines lokal begrenzten Systems zur Raketenabwehr einräumt.14 Zwar sieht NMD keine weltraumgestützte Verteidigung gegen ein großes Interkontinentalraketen-Potenzial vor wie die von Ronald Reagan 1983 vorgeschlagene Strategische Verteidigungsinitiative (Strategic Defense Initiative, SDI), aber jedes landesweiten Schutz anstrebende System verletzt den ABM-Vertrag. Die Europäer stehen den amerikanischen Plänen skeptisch gegenüber. Technische Probleme der USA bei den Raketentests veranlassten Clinton im Herbst 2000, eine Entscheidung über die Stationierung seinem Nachfolger zu überlassen.
  


  
    Präsident Bush erhob NMD allerdings zu einem zentralen außenpolitischen Vorhaben. Auf der Münchener Konferenz für Sicherheitspolitik im Februar 2001 avancierten die Raketenabwehrpläne zum meist diskutierten Thema. Der damalige Kanzler Schröder warnte die USA vor »überhasteten und verfrühten Entscheidungen«, sein Außenminister Fischer zeigte sich besorgt, dass NMD einen neuen Rüstungswettlauf in Asien oder im Weltraum auslösen werde, und betonte, er spreche dabei nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa.15 In Washington gab man sich jedoch unbeeindruckt. Dass die 2002 ausgesprochene Kündigung des ABM-Vertrages nur geringe internationale Proteste hervorrief, ging darauf zurück, dass sich die Gegner dieses Schrittes mit dem fait accompli abgefunden hatten und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit vom Streit über das richtige Vorgehen gegenüber dem Irak absorbiert wurde.
  


  2.2 Stahl und Hormone: die Wirtschaftsbeziehungen


  
    Die Hoffnung, das Bekenntnis zu einer liberalen internationalen Wirtschaftsordnung werde sich nach dem Wegfall der sowjetischen Bedrohung zum neuen Nukleus amerikanisch-europäischer Partnerschaft entwickeln, hat sich nicht erfüllt. Seit 1990 rücken ökonomische Auseinandersetzungen immer mehr in den Mittelpunkt des transatlantischen Verhältnisses. Dies hat zwei Ursachen: Erstens sind die Märkte mittlerweile so eng verflochten, dass zunehmend Probleme im Vordergrund stehen, die das kulturelle Selbstverständnis der beiden Seiten berühren. Und zweitens sind Europa und Amerika nach dem Kalten Krieg weniger bereit, unterschiedliche Auffassungen über ökonomische Probleme zugunsten der sicherheitspolitischen Kooperation zurückzustellen.
  


  2.2.1 Handelskonflikte


  
    Handelsdispute gehören seit etwa 1970 zum festen Bestandteil der transatlantischen Beziehungen. Das liegt nicht etwa daran, dass sich die USA ökonomisch seitdem verstärkt auf den pazifischen Raum ausrichten. In der Tat bieten Umfang und Struktur der transatlantischen Handelsströme viel weniger Konfliktstoff als jene der transpazifischen, sind die wichtigen gegenseitigen Direktinvestitionen zwischen Europa und den USA sehr viel höher als die zwischen Ostasien und den USA. Aber neue amerikanisch-europäische Projekte mit politischer Signalwirkung sind nicht auszumachen. Die Schaffung einer transatlantischen Freihandelszone (TAFTA) als »neuer Trasse« der amerikanisch-europäischen Beziehungen hat angesichts der Schwierigkeit, Zölle im sensiblen Agrar- und Textilbereich abzubauen, kaum Realisierungschancen. Wegen der kritischen Stimmung in Öffentlichkeit und Kongress konnten die USA ihre traditionelle Rolle als Motor einer Liberalisierung des Weltwirtschaftssystems und Manager internationaler Finanzkrisen von 1995 bis 2001 auch nur sehr eingeschränkt wahrnehmen. So gelang es Clinton nicht, den Kongress für eine Ausweitung seiner Verhandlungskompetenzen in Handelsfragen (fast-track-authority), eine Kapitalaufstockung des Internationalen Währungsfonds und die Erhöhung der IWF-Kreditlinie für Krisenfälle zu gewinnen. Europa konnte diese Lücke an internationaler Führung nicht füllen. Der Gipfel in Seattle, auf dem im Dezember 1999 eine neue weltweite Handelsrunde (Millenniums-Runde) hätte eingeläutet werden sollen, scheiterte am Unvermögen der beiden transatlantischen Partner, langfristige Strategien über kurzfristige politische Kalküle zu stellen. Erst im Gefolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 konnte Bush ein neues Verhandlungsmandat (jetzt unter dem Namen trade promotion authority) des Kongresses erhalten und eine neue Welthandelsrunde (Doha-Runde) lancieren. Der Abschluss der Verhandlungen steht aber aufgrund von Problemen hinsichtlich der Agrarsubventionen noch immer aus.
  


  
    Der Agrarbereich steht traditionell auch im Mittelpunkt der bilateralen Handelskonflikte. Der Streit um den Import von Fleisch von hormonbehandelten Tieren und von gentechnisch veränderten Lebensmitteln aus den USA in die EU schwelt seit Jahren. Zusammen mit dem Disput um die von den Europäern monierten Steuererleichterungen für US-Unternehmen, die über Offshore-Niederlassungen exportieren (Foreign Sales Corporations, FSC), und den von Bush 2002 einseitig verhängten Schutzzöllen für Stahl bilden sie die wichtigsten bilateralen Handelsprobleme der letzten Jahre. Wegen des Einfuhrverbotes von hormonbehandeltem Fleisch verhängten 
     die Vereinigten Staaten mit Zustimmung des Schiedsgerichtes der Welthandelsorganisation am 29. Juli 1999 hundertprozentige Strafzölle auf bestimmte Agrarimporte aus der EU im Umfang von 117 Millionen US-Dollar pro Jahr.16 Im Bananenstreit erlaubte die WTO der US-Regierung am 8. April 2000, Strafzölle gegen die EU wegen ihrer zum 1. Januar 1999 nur kosmetisch veränderten Bananenmarktordnung in Höhe von 190 Millionen Dollar in Kraft zu setzen. Der Disput konnte jedoch nach der Amtsübernahme Bushs 2001 beigelegt werden. Der Stahlkonflikt, der fast zwei Jahre lang die transatlantischen Handelsbeziehungen belastet und zu einer Verurteilung der USA vor dem WTO-Schiedsgericht geführt hatte, endete am 5. Dezember 2003 nach gezielten Vergeltungsdrohungen der Europäer mit der Aufhebung der amerikanischen Schutzzölle.17 Ungelöst bleibt aber nach wie vor der Disput über die FSCs.
  


  2.2.2 Kartellrechtsdispute


  
    Die immer stärker werdende Verflechtung des transatlantischen Marktes hat in den letzten Jahren verstärkt die Kartellbehörde der EU auf den Plan gerufen. In Brüssel müssen Fusionen zur Genehmigung vorgelegt werden, wenn der weltweite Gesamtumsatz der beteiligten Unternehmen fünf Milliarden Euro und der EU-weite Umsatz von mindestens zwei der beteiligten Gesellschaften 250 Millionen Euro übersteigt. So untersuchte die Europäische Kommission unter anderem die Übernahmen des Rüstungskonzerns Hughes Electronics durch den Flugzeughersteller Boeing, des britischen Kabelnetzbetreibers Telewest Communications durch den Softwaregiganten Microsoft und des Medienkonzerns TimeWarner durch den weltgrößten Internetdienst AOL. Die damaligen Wettbewerbskommissare der Europäischen Union, Karel van Miert und Mario Monti (seit September 1999), schreckten auch nicht davor zurück, europäisches Recht extraterritorial anzuwenden. Mit dem am 28. Juni 2000 ausgesprochenen Verbot der Übernahme des drittgrößten Telefondienstanbieters Sprint durch seinen Konkurrenten WorldCom blockierte die Kommission gar zum ersten Mal seit Erhalt ihrer Kompetenzen im Jahr 1990 einen Zusammenschluss zweier amerikanischer Unternehmen.18 Getrieben werden die EU-Wettbewerbshüter dabei vor allem von der Sorge, dass amerikanische Firmen aufgrund ihrer technologischen Führerschaft den europäischen Markt dominieren und den Wettbewerb einschränken könnten.19 Auch wenn Kommission und US-Justizministerium eng kooperieren (seit Juni 2000 gibt es sogar eine gemeinsame Arbeitsgruppe), bietet die Rückständigkeit der Europäer 
     in den Zukunftsmärkten e-Business, Internet, Computer-Hardware und -Software und Biotechnologie doch einen Ansatzpunkt für Spannungen im transatlantischen Verhältnis.
  


  2.2.3 Das internationale Währungs- und Finanzsystem


  
    Auch über die künftige Ausrichtung des internationalen Währungs- und Finanzsystems kam es seit den späten 1990er Jahren zu vermehrten Irritationen im europäisch-amerikanischen Verhältnis, die in der Frage der Besetzung des Postens des Geschäftsführenden Direktors des Internationalen Währungsfonds kulminierten. Am 29. Februar 2000 hatten sich die EU-Mitgliedstaaten nach einem langwierigen und schwierigen internen Abstimmungsprozess darauf verständigt, Staatssekretär Caio Koch-Weser aus dem Bundesfinanzministerium als Nachfolger von Michel Camdessus zu benennen. Da der Chefposten im IWF traditionell von einem Europäer besetzt wird, schien die Personalfrage eine Formsache. In Europa hatte man jedoch den Unmut der USA unterschätzt. Für Washington ging es um die künftige Ausrichtung des internationalen Finanzsystems. Während die EU eine aktive Rolle des IWF bei der Vergabe langfristiger Entwicklungskredite wünschte, soll sich der Fonds nach den Vorstellungen der Vereinigten Staaten auf kurzfristige Darlehen bei akuten Finanzkrisen konzentrieren.20 Washington machte diese inhaltliche Diskrepanz an der Person Koch-Weser fest. Erst sein Rückzug zugunsten des Präsidenten der Osteuropa-Bank, Horst Köhler, konnte die amerikanische Blockade überwinden. Mit seiner Reformpolitik gelang es Köhler rasch, beide Seiten wieder näher zusammenzubringen.
  


  
    Auch in der Währungspolitik zeichnet sich Konfliktpotenzial ab. Nach seiner anfänglichen Schwäche stieg der Euro gegenüber dem Dollar bis auf 1,29 Anfang 2004. Die Bush-Administration setzt sogar auf eine weitere Abwertung des Dollar, um das 2003 mehr als fünf Prozent betragende Leistungsbilanzdefizit zu verringern. Dies belastet die europäischen Exporte in den Dollar-Raum und erschwert die ohnehin schwierige Wettbewerbsposition zahlreicher Unternehmen in der EU weiter. Dies wird zweifellos zu transatlantischen Spannungen führen. Nachdem die USA die Bemühungen der Europäer, eine Währungsunion zu errichten, lange Jahre als kaum zu verwirklichendes Ziel betrachtet hatten,21 müssen sie jetzt damit rechnen, dass der Euro mittelfristig eine bipolare Finanzordnung herbeiführen wird. Bereits 1999 überholten die an den internationalen Finanzmärkten in Euro begebenen Anleihen die in Dollar denominierten. Auch schichten Zentralbanken außerhalb der Eurozone ihre Reserven zugunsten des Euros um. So 
     kündigte etwa die Hongkonger Währungsbehörde Ende 1999 eine Höher-Gewichtung des Euro von 10 auf 15 Prozent ihrer Reserven an.22
  


  2.3 Todesstrafe und Treibhausgase: Unterschiedliche kulturelle Ansätze


  
    Seit 1990 haben sich die Auseinandersetzungen über kulturelle Eigenheiten der beiden Partner verschärft. Das ist zum einen Konsequenz des Wegfalls der alles überwölbenden Bedrohung durch die Sowjetunion. Zum anderen sind die beiden Gesellschaften heute so stark verwoben, dass Entwicklungen auf der anderen Seite des Atlantiks verstärkt als eigenes innenpolitisches Problem betrachtet werden. 2001 widmete sich das Bundeskabinett beispielsweise in einer Sitzung ausführlich dem Streit um das Sorgerecht für Kinder aus deutsch-amerikanischen Ehen. Vor allem die Europäer kritisieren dabei vehement bestimmte Entwicklungen in den USA bzw. sehen diese Entwicklungen als Bedrohung ihrer Eigenständigkeit. So empfindet Frankreich etwa die zunehmende Dominanz von amerikanischen Film- und Musikproduktionen als subversiv für die eigene kulturelle Identität. Dass ein französischer Bauer, der ein McDonald’s-Restaurant in Frankreich aus Protest gegen die angeblich von Amerika betriebene Globalisierung zerstört, zum Vorkämpfer für die nationale Identität der Grande Nation werden kann, und viele Deutsche die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten zum wichtigsten Beurteilungskriterium des Partners machen, zeigt, wie gering der Respekt vor dem way of life der anderen Seite geworden ist. Ergänzt werden diese Problemfelder durch scharfe Kritik der Europäer an der amerikanischen Liebesaffäre mit Feuerwaffen, an der Ablehnung des Internationalen Strafgerichtshofes und an der Bereitschaft des Kongresses, aber auch der Bush-Administration, die Bezahlung der UN-Beiträge von bestimmten Politiken der Weltorganisation abhängig zu machen. Der britische Journalist Martin Kettle hat gar eine »neue Form von Post-Kaltem-Kriegs Anti-Amerikanismus« in Europa konstatiert, der ernster und tiefer sei als das traditionelle Herummäkeln an den Vereinigten Staaten.23
  


  
    Zwar hat gerade die Schadenfreude, mit der viele Europäer die Auszählprobleme der Amerikaner bei der Präsidentschaftswahl im November und Dezember 2000 beobachteten, dokumentiert, dass die Alte Welt mit ihrer Kritik an den USA ein gewisses Unterlegenheitsgefühl zu kompensieren versucht. Aber bisweilen entbehren die Klagen über das angebliche hegemoniale Gebaren der USA nicht der Grundlage. So ist etwa die seit den späten 1970er Jahren feststellbare Tendenz in den Vereinigten Staaten nicht 
     unproblematisch, den Holocaust zu »amerikanisieren« und sich als Wächter darüber zu betrachten, dass die Deutschen mit ihren historischen Verpflichtungen und den heute im Land lebenden Ausländern angemessen umgehen. Dass sich dies auch auf die Tagespolitik niederschlägt, zeigten die Verhandlungen über die Entschädigung der Zwangsarbeiter in den Jahren 1999 und 2000. Nicht nur ernannte die amerikanische Regierung Unterstaatssekretär Stuart Eizenstat zum Verhandlungsführer der Opfer und Gesprächspartner von Otto Graf Lambsdorff, sondern die US-Unterhändler entwarfen auch eine Entschuldigungsrede für den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, die er im Namen Deutschlands halten sollte. Die deutsche Seite nahm das Manuskript zwar nicht an, aber die Episode belegt, wie unverhohlen die amerikanische Regierung Einfluss zu nehmen bereit ist, wenn es um das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Vergangenheit geht.24
  


  
    Auch beim internationalen Umweltschutz geht es im Kern um ein unterschiedliches kulturelles Verständnis. So können die Vereinigten Staaten dem europäischen Drängen auf striktere Emissionsstandards nicht viel abgewinnen. Schon bei der ersten Klimakonferenz in Rio de Janeiro 1992 gelang es der Bush-Administration, die ambitionierten Pläne der Europäer abzuschwächen. Auch bei der Vorbereitung des bindenden Protokolles zur Verringerung des Schadstoffausstoßes in Kyoto im Dezember 1997 wies Washington alle EU-Vorschläge nach gemeinsamen und koordinierten Maßnahmen energisch zurück. Letztlich einigten sich die USA und die EU zwar darauf, die Emissionen bis 2010 um mindestens 5 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren, aber der Kompromiss konnte nicht verhehlen, dass Amerika nur sanfte Retuschen an seiner zuvor deklarierten Minimalposition vornahm. Die Beratungen über die Umsetzung der Kyoto-Maßnahmen in Den Haag im November 2000 endeten ohne eine politische Schlusserklärung, wofür die Europäer vor allem die Vereinigten Staaten verantwortlich machten. Die Entscheidung von Präsident Bush im Frühjahr 2001, dem Kyoto-Protokoll nicht beizutreten, stellte zwar nur offiziell fest, was ohnehin zu erwarten gewesen war. Aber die mangelnde Konsultation, die Direktheit der Aufkündigung und das fehlende Aufzeigen einer Alternative führten zu schweren Verstimmungen in Europa.25
  


  
    Die immer wieder beschworenen gemeinsamen Werte haben sich also nicht als tragfähiges Korsett für Zeiten erwiesen, in denen die strategischen Konzepte diametral auseinanderlaufen. Im Gegenteil, die sicherheitspolitischen Dissonanzen gehen mit divergierenden Auffassungen in der Wertefrage Hand in Hand.26 Zunehmend betrachten viele Amerikaner die Europäer als machtlose Zyniker, die an einer Bewältigung weltpolitischer Herausforderungen nicht mitwirken wollen und können. Zahlreiche Europäer
     sehen in den USA immer stärker einen Hegemonen, der seine Vormachtstellung nicht mehr wie früher multilateral einbettet und völkerrechtlich legitimiert, sondern zu Unilateralismus und zur Geringschätzung europäischer Positionen neigt. Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks schüren die Divergenzen mit billigem Populismus: Bush wird als »Diktator« verunglimpft, amerikanische Kongressabgeordnete lassen in ihrer Cafeteria »French Fries« in »Freedom Fries« umbenennen, Produkte der jeweils anderen Seite werden boykottiert. Die zehn französischen Softitel-Hotels in den USA sahen sich im März 2003 sogar veranlasst, als »Vorsichtsmaßnahme« die Flagge Frankreichs vor ihren Häusern einzuholen.
  


  
    Dass die USA unter Bush vornehmlich allein agierten und sich dabei wenig um globale Probleme kümmerten, war auch für ihren Ansehensverlust im Jahr nach den Terroranschlägen verantwortlich. Bei einer Untersuchung der Einstellung von 38 000 Personen in 44 Ländern ergab sich, dass die große Mehrheit zwar eine positive Sicht dessen hatte, für was die Vereinigten Staaten stehen, also ihre demokratische Tradition, ihren Lebensstil, ihren ökonomischen Erfolg. Aber ihre konkrete Politik stieß in vielen Ländern auf heftige Kritik, darunter auch in Westeuropa. Im April 2003 gaben nur mehr 11 Prozent der Deutschen an, die USA seien der beste Freund Deutschlands. 1995 waren es noch 50 Prozent gewesen. Auch wenn es sich dabei nicht um »harte«, also sich über einen längeren Zeitraum gefestigte Daten handelt, so belegen sie doch das dramatische Auseinanderdriften der Gesellschaften der USA und Kontinentaleuropas.27
  


  3. Der Krieg gegen den Terrorismus als Spaltpilz


  
    Die ersten Reaktionen der Europäer auf die Terroranschläge der islamistischen Al Qaida am 11. September 2001 auf amerikanische Ziele waren von großer Sympathie gekennzeichnet. Die EU und die europäischen Staatschefs sicherten Washington ihre Solidarität bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zu. Die NATO aktivierte zum ersten Mal in ihrer Geschichte Artikel 5 des Washingtoner Vertrages, der den Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf die gesamte Allianz definiert. Während die europäischen Staaten, die NATO und die EU die Vertreibung der Al Qaida und der Taliban aus Afghanistan durch die Vereinigten Staaten unterstützten und an der Stabilisierung des Landes mitarbeiteten, zerbrach diese transatlantische Geschlossenheit, als Präsident Bush seit Frühsommer 2002 das Regime Husseins als nächstes Ziel seines Anti-Terrorkampfes ins Visier nahm. Schon 
     im Januar 2002 hatte Bush in Europa Kritik geerntet, als er in seiner Rede zur Lage der Nation den Irak, Nordkorea und den Iran wegen ihres Strebens nach Massenvernichtungswaffen als »Achse des Bösen« (axis of evil) identifizierte, der die USA in Zukunft besonderer Aufmerksamkeit schenken würden.
  


  
    Eine scharfe Rede von US-Vizepräsident Richard Cheney am 29. August 2002 in San Antonio beantwortete Bundeskanzler Gerhard Schröder mit einer kategorischen Ablehnung jeder deutschen Beteiligung an einem Krieg: »Unter meiner Führung wird sich Deutschland an einer Intervention im Irak nicht beteiligen.«28 Er beließ es aber nicht nur bei der Verurteilung eines amerikanischen Alleinganges, sondern schloss auch explizit jede Beteiligung der Bundeswehr an einer durch einen Sicherheitsratsbeschluss legitimierten Aktion aus. Dass sich der Kanzler ohne außenpolitische Notwendigkeit so kategorisch festlegte und dabei auch die traditionell UNFREUNDLICHE Position Deutschlands zur Disposition stellte, legte den Schluss nahe, dass er seine schlechten Umfragewerte kurz vor den Bundestagswahlen am 22. September 2002 mit einer populistischen Attacke auf die USA verbessern wollte. Höhepunkt der verbalen Angriffe gegen die amerikanische Irakpolitik bildete die Aussage von Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin bei einer Wahlveranstaltung, Bush verfolge mit seiner Kriegspolitik ähnliche innenpolitische Ziele wie einst Hitler. Das deutschamerikanische Verhältnis verschlechterte sich nun rapide.29 Der US-Präsident verweigerte dem Kanzler nach seiner Wiederwahl den üblichen Gratulationsanruf, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld bezeichnete die bilateralen Beziehungen sogar als »vergiftet«.
  


  
    Ihre konzeptionelle Untermauerung erfuhr die amerikanische Irakpolitik Mitte September 2002 in der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten.30 Führt man sie und die programmatischen Reden des Präsidenten seit Anfang 2002 zusammen, so ergeben sich die Kernpunkte der Bush-Doktrin. Ihr liegt eine expansive und aktivistische Sichtweise der nationalen Interessen und Werte der Vereinigten Staaten zugrunde. Ziel der Bush-Doktrin ist es letztlich, eine internationale Struktur zu schaffen, in der amerikanische Normen universell gelten, und Washington sie auch ohne Einschränkungen durchsetzen kann. Schurkenstaaten, die Massenvernichtungswaffen besitzen oder erwerben wollen und damit die Interessen der USA gefährden, will die Regierung in Zukunft unter extremen Umständen mit »antizipatorischer Selbstverteidigung« und »präemptiven Handlungen« entgegentreten. Nötigenfalls wird sogar ein Verstoß gegen die Prinzipien der Vereinten Nationen in Kauf genommen. Viele Kontinentaleuropäer lehnen eine solche Revolutionierung der internationalen Politik kategorisch ab.
  


  
    Im Herbst 2002 schien es, als ob doch noch ein transatlantischer Kompromiss in der Irakfrage gefunden werden könne. In seiner Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen am 12. September in New York stellte Bush klar, dass er eine Entwaffnung des Irak durch entschlossenes Handeln der Weltorganisation bevorzuge, notfalls aber auch zu unilateralem Vorgehen bereit sei. Nach acht Wochen intensiver Verhandlungen einigten sich die Mitglieder des Sicherheitsrats am 8. November 2002 einstimmig auf Resolution 1441. Sie stellte fest, dass der Irak seine bisherigen Verpflichtungen »erheblich verletzt« habe, ihm aber eine »letzte Gelegenheit« eingeräumt werden solle, seinen Abrüstungsauflagen nachzukommen. Aber auch nach drei Berichten der Leiter der beiden Inspektorenteams, Hans Blix und Mohammed al-Baradei, an den Sicherheitsrat im Januar, Februar und März 2003 blieb umstritten, inwieweit Bagdad seine Verpflichtungen erfüllte. Trotz aller Bemühungen konnten die Vereinigten Staaten und Großbritannien das oberste UN-Gremium nicht davon überzeugen, dass Bagdad die Resolution »materiell gebrochen« hatte und von dem Land eine unmittelbare Gefahr ausging, die einen Militärschlag erforderte. Die Auseinandersetzungen über diese Frage belasteten nicht nur die Arbeit im Sicherheitsrat, sondern auch die transatlantischen Beziehungen und gefährdeten den Zusammenhalt von NATO und EU.
  


  
    Dabei lief ein Riss durch Europa: Während sich das »alte Europa« – so Rumsfeld in einer Pressekonferenz am 22. Januar 2003 – um Frankreich, Deutschland und Belgien der amerikanischen Irakpolitik verweigerte, stellten sich die meisten Regierungen des »neuen Europa« an die Seite der USA. Dazu zählten neben Großbritannien und Spanien auch viele mittel- und osteuropäische Länder. In einem offenen Brief im Wall Street Journal/Europe bekundeten acht Staats- und Regierungschefs (Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Ungarn, Polen, Dänemark, Tschechien) am 30. Januar 2003 ihre ungeschmälerte Solidarität mit den Vereinigten Staaten.31 Am 5. Februar schlossen sich weitere zehn Staats- und Regierungschefs (Albanien, Bulgarien, Kroatien, Estland, Litauen, Lettland, Mazedonien, Rumänien, Slowakei, Slowenien) mit einer eigenen Erklärung an.32 Damit wurde klar, dass die jungen Demokratien Mittel- und Osteuropas im Zweifelsfall die Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten für wichtiger hielten als die der Kontinentaleuropäer.
  


  
    Allerdings gab es auch schwerwiegende Rückschläge für die Bush-Regierung. Anfang März 2003 widersetzten sich Frankreich, Deutschland und Belgien der Einleitung von Maßnahmen der NATO, die dem Bündnispartner Türkei im Kriegsfall Beistand vor potentiellen Angriffen des Irak gewähren sollten. Wenig später versagte das türkische Parlament Washington die 
     Zustimmung zur Stationierung von US-Angriffstruppen im Lande, worauf das Pentagon seine Aufmarschpläne revidieren musste. Hinzu kam, dass zwar die amerikanische Öffentlichkeit nach Bushs Ansprache zur Lage der Nation am 28. Januar 2003 und Außenminister Powells Auftritt vor dem Sicherheitsrat am 5. Februar eine Militäraktion gegen den Irak befürwortete, aber die große Mehrheit der Bürger in den europäischen Staaten einen Krieg ohne UN-Mandat ablehnte. Je stärkeren Druck die USA im Sicherheitsrat ausübten, um die Gegner und Zweifler für ihren Kurs zu gewinnen, desto mehr Zulauf erhielten Anti-Kriegsdemonstrationen. Selbst die engsten europäischen Partner des amerikanischen Präsidenten, die Premierminister Großbritanniens und Spaniens, Tony Blair und José Maria Aznar, fanden für ihren Kurs innenpolitisch nur geringe Zustimmung. Mitte März 2003 standen die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland vor einem diplomatischen Scherbenhaufen: Im Sicherheitsrat stieß die amerikanische Forderung nach einer weiteren Entschließung, die Bagdads Verstoß gegen Resolution 1441 feststellen und eine Kriegsermächtigung aussprechen sollte, nur bei Großbritannien, Spanien und Bulgarien auf Zustimmung. Es erschien Washington aussichtslos, die für eine Verabschiedung notwendigen neun Stimmen unter den 15 Mitgliedern zu erreichen. Frankreich, unterstützt von Russland, Deutschland und China, drohte sogar mit einem Veto. Bush entschloss sich deshalb, die Bemühungen um eine weitere Resolution des Sicherheitsrates zu beenden. Nach einem Dreiergipfel mit Blair und Aznar auf den Azoren am 18. März 2003 stellte er in einer Fernsehansprache Hussein ein Ultimatum: Entweder er verlasse das Land binnen 48 Stunden, oder es werde zu einem Militärschlag kommen.
  


  
    Die USA beriefen sich dabei auf die Verletzung der Waffenstillstandsvereinbarung aus dem Jahr 1991, die in Resolution 1441 ein weiteres Mal festgestellt worden war. Ohne explizite Billigung des obersten UN-Gremiums hielten aber die meisten anderen Sicherheitsratsmitglieder und die Mehrheit der Völkerrechtler einen Krieg zur Entwaffnung des Irak für unzulässig. Das Ziel des Regimewechsels widerspricht ohnehin den Statuten der Vereinten Nationen. Trotz dieser Einwände begannen die USA und Großbritannien am 20. März 2003 ihren Angriff auf den Irak und entmachteten innerhalb von drei Wochen den irakischen Diktator. Dabei kamen auf beiden Seiten weit weniger Soldaten und Zivilisten ums Leben als im Golfkrieg von 1991 und als von vielen Beobachtern vorhergesagt. Der schwierigste Teil des Unterfangens, die politische Stabilisierung und der wirtschaftliche Wiederaufbau des Irak, steht allerdings noch aus. Es wird sich zeigen, ob die USA und Großbritannien den dafür notwendigen langen Atem aufzubringen und die hohen politischen und materiellen Kosten zu tragen imstande sind.
  


  4. Ausblick: Transatlantische Partnerschaft am Ende?


  
    Die transatlantischen Beziehungen sind auch heute nicht unproblematisch. Im Zentrum der Dissonanzen liegen unterschiedliche Perzeptionen der Welt. Die Regionalmacht Europa nimmt außenpolitische Herausforderungen in der Regel nur dann wahr, wenn sie sich direkt auf das eigene Territorium beziehen. Zur Entwicklung gemeinsamer überregionaler Politiken haben die westeuropäischen Staaten deshalb bisher wenig beigetragen. Die Weltmacht USA begreift dagegen krisenhafte Entwicklungen in vielen Regionen der Welt als Bedrohung der eigenen Ordnungsvorstellungen. Europa ist für Washington zunehmend nur noch dann von Interesse, wenn es darum geht, Unterstützung für die eigene Außenpolitik zu finden. Der Konflikt wird dadurch verstärkt, dass die USA und Europa auf den Einsatz jener Mittel und Verfahren in der internationalen Politik drängen, mit denen sie vertraut sind und gute Erfahrungen gesammelt haben und bei denen sie einen komparativen Vorteil genießen.
  


  
    Die Vereinigten Staaten mit ihrer militärtechnologischen Überlegenheit, ihrer großen Wirtschaftskraft und ihrer Fähigkeit, ihre Streitkräfte in jedem Winkel der Welt effektiv einzusetzen, wissen um ihre Möglichkeit, den Ausgang von Konflikten mit Sanktionen bzw. mit der Androhung und der Anwendung von Gewalt zu beeinflussen. Die Europäer hingegen, über 40 Jahre geschult in der Kunst diplomatischer Konfliktbewältigung und militärisch weitgehend unfähig, außerhalb des Bündnisgebietes wirkungsvoll aufzutreten, setzen auf die friedensstiftende Kraft ökonomischer Kooperation und institutioneller Einbindung. Der Streit über den Irak-Krieg führte diese unterschiedliche Herangehensweise an die internationale Politik plastisch vor Augen.
  


  
    Zwar bemühen sich die Streitparteien auf beiden Seiten des Atlantiks seit Mitte 2003 um eine Entspannung. Aber es zeigt sich, dass es sich bei den Auseinandersetzungen um die Irakpolitik nicht um einen der vielen Dispute im Verhältnis handelt, die es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gab. Die Qualität des Streites geht vielmehr an die Wurzel der Beziehungen, weil grundsätzliche Fragen unterschiedlich beantwortet werden: Die USA glauben, dem internationalen Terrorismus nur über eine Umgestaltung des Nahen Ostens die Basis entziehen zu können, und sind bereit, dafür notfalls auch etablierte Prinzipien der internationalen Politik aufzugeben. Die Vertreter des »alten Europa« fürchten die Alleingänge der Supermacht, weil sie ihre Machtposition am ehesten unter den bestehenden Regeln behaupten können und sich von einer revolutionären Veränderung einen Einflussverlust erwarten. Zunehmend scheint es, als ob sie eine europäische Identität 
     über eine Politik der bewussten Abgrenzung gegenüber den USA schaffen wollen. Washington reagiert darauf vorhersagbar: Nachdem sie die europäische Integration in den 1950er Jahren vorangetrieben hatten, widersetzen sie sich jetzt erstmals einem weiteren Zusammenwachsen der EU, falls sie von Frankreich und Deutschland dominiert und als Gegenpol zu ihnen definiert wird.33 Mit der Aufnahme zehn neuer Mitgliedstaaten am 1. Mai 2004 haben sich allerdings die Mehrheitsverhältnisse im Rat der Europäischen Union zugunsten des »neuen Europa« und damit zugunsten der USAFREUNDLICHEN Länder verändert.
  


  
    Schließlich werden die Beziehungen durch die Verengung außenpolitischer Ziele auf die Erfordernisse der Innenpolitik belastet. Die nüchterne Bestimmung der eigenen strategischen Interessen und die Bereitschaft, zu Kompromissen mit dem Partner auf der anderen Seite des Atlantiks zu gelangen, sind in einem solchen Klima nur mehr schwer möglich. Je weniger Einigkeit es aber in den strategischen Fragen gibt, desto mehr treten Probleme in den Vordergrund, die ihre Wurzeln in den unterschiedlichen politischen Kulturen haben, also in divergierenden Wertvorstellungen und Einstellungen der beiden Gesellschaften. Themen wie hormonbehandeltes Fleisch, die Todesstrafe in den USA, der Umweltschutz und der Internationale Strafgerichtshof, die Entschädigung von Zwangsarbeitern in der NS-Zeit und das Sorgerecht für Kinder aus gescheiterten deutsch-amerikanischen Ehen rücken so in den Vordergrund der transatlantischen Beziehungen. »What we now have with the United States is a relationship so close that it is quasi-domestic«, stellte Karsten Voigt, der Koordinator der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit im Außenministerium, völlig richtig fest, »The distinction between foreign and domestic policy has blurred as our societies have interwoven.«
  


  
    Ist das transatlantische Sonderverhältnis also am Ende? In seiner mehr als 40 Jahre praktizierten Form sicherlich. Das heißt aber nicht, dass Amerika und Europa zwangsläufig auf Konfliktkurs sind. Die Akteure auf beiden Seiten des Atlantiks müssen sich aber endlich zu einer realistischen Sichtweise ihrer Beziehungen durchringen und folgende Einsichten beherzigen:

    
      1. Die Politiker müssen damit aufhören, die andere Seite aus innenpolitischen Motiven zu dämonisieren und Wertekonflikte hochzuspielen. Die transatlantischen Probleme sind gravierend genug, sie sollten nicht durch persönliche Antipathien angeheizt werden. Es ist an den Regierungen und den Völkern, die Politik der moralischen Überlegenheit des eigenen way of life zu beenden und den/die Partner auf der anderen Seite des Atlantiks als stabile Demokratie(n) mit ihren historisch gewachsenen kulturellen Eigenheiten zu akzeptieren.
    


    
      2. Die Europäer müssen einsehen, dass die USA die einzig verbliebene Supermacht sind und das internationale System auf absehbare Zeit dominieren werden. Die französische Politik, die EU in eine Gegenmacht zu den Vereinigten Staaten zu transformieren, sollte möglichst schnell ad acta gelegt werden. Vielmehr liegt es an den Europäern, Washington zu beweisen, dass sie ein attraktiver Partner sind. Das wird ihnen nur gelingen, wenn sie ihre Interessen und Ziele in der internationalen Politik klar definieren, entsprechende militärische Kapazitäten aufbauen und die Vergemeinschaftung der Außen- und Sicherheitspolitik vorantreiben. Auch bei Reformen im Innern haben die Europäer großen Nachholbedarf. Konkret heißt dies: weitere Deregulierung der Arbeits-und Produktgütermärkte, um für amerikanische Investitionen interessant zu bleiben; Festhalten am Freihandel und verantwortungsvolle Fiskalpolitik, um den eigenen Status als Spieler in der internationalen Wirtschafts- und Währungspolitik zu behalten.
    


    
      3. Die Vereinigten Staaten müssen von überzogenen Erwartungen an die Europäer Abschied nehmen. Die EU wird nicht zum Juniorpartner der amerikanischen Weltordnungsvorstellungen. Nur geduldige Überzeugungsarbeit Washingtons kann erreichen, dass sich die Europäer ihrer weltpolitischen Verantwortung bewusst werden.
    


    
      4. Da die Herausbildung einer großen gemeinsamen Strategie zur Gestaltung der Welt nicht wahrscheinlich ist, sollten sich die USA und Europa darauf verständigen, bei sich entwickelnden Krisen jenem Partner die Führung zu überlassen, der am ehesten fähig ist, den Ausgang im westlichen Sinn zu beeinflussen. Dies aber verlangt von beiden Seiten ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Realitätssinn für die eigenen Möglichkeiten. Ohne diese Tugenden dürfte sich aber ein Mindestmaß an transatlantischer Zusammenarbeit in der Weltpolitik nicht aufrechterhalten lassen.
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  Die Europäische Union und Lateinamerika


  
    Lateinamerika ist, neben den USA, die Europa am nächsten stehende überseeische Region. Das riesige Länderkonglomerat südlich des Rio Grande del Norte verdankt seine moderne Zivilisation einer von der iberischen Halbinsel getragenen Eroberung und Kolonisierung, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit den Entdeckungsreisen von Cristoph Columbus begannen und an denen sich neben Spaniern und Portugiesen, Deutsche und Italiener, Franzosen und Engländer, Iren und Niederländer, Skandinavier und auch Slawen beteiligten.
  


  
    Obwohl einzelne europäische Länder ein engeres Verhältnis zu Lateinamerika haben (insbesondere Spanien, Deutschland, mit Blick auf Brasilien auch Portugal), nimmt Lateinamerika auf der EU-Agenda keinen vorderen Rang ein. Dafür lassen sich fünf Gründe aufführen:

    
      1. Der Subkontinent und Mexiko haben es als Ganzes nicht geschafft, dem Status der Unterentwicklung zu entwachsen. Auch wenn einzelne Regionen europäischen Standards der Lebensverhältnisse und der wirtschaftlichen Dynamik näher kommen (die Großräume Monterrey, Sóo Paulo und Santiago in Mexiko, Brasilien und Chile, Buenos Aires in Argentinien), ist Lateinamerika Teil von dem geblieben, was man bisher als »Dritte Welt« bezeichnet hat. Wenngleich man in Lateinamerika lange Jahre Demokratie vor allem als »soziale Demokratie«1 erhofft bzw. diskutiert hatte, ist das soziale Erscheinungsbild wenig vorzeigbar: Für alle lateinamerikanischen Länder gilt die Formel einer »ungerechten Gesellschaft«. 2
    


    
      2. Kennzeichnend für die Unterentwicklung ist zum einen die hohe ökonomische und politische Dependenz-Verwundbarkeit des Kontinentes, zum anderen die Tatsache, dass man vergeblich nach flächendeckenden Zügen von good governance suchen wird. Recht- und Verfassungsstaatlichkeit lassen sich, vielleicht mit Ausnahme Costa Ricas, Uruguays und Chiles, nirgendwo mit großen Buchstaben schreiben. Die seit Ende der 1970er Jahre einsetzenden demokratischen Transformationsprozesse 
       sind an verschiedenen Stellen (Peru, Ecuador, Venezuela, Paraguay und in fast ganz Zentralamerika) brüchig.
    


    
      3. Lateinamerika hatte seit den 1960er Jahren – anknüpfend an frühe Ideen aus dem 19. Jahrhundert, die man als Bolivarismus zusammenfasst3 – erhebliche Anstrengungen unternommen, zu einer integrationsgerichteten Einheit zu finden, die später dem europäischen Integrationsprozess weitere Impulse verdankte. Fast alle mit Integration und Kooperation verbundenen Ziele sind gar nicht oder nur rudimentär erreicht worden. Die seit den 1990er Jahren in voller Breite zu beobachtende Desintegration des iberischen Amerika in Länder und Ländergruppen (Mexiko, Zentralamerika, Inselkaribik, Andengruppe, die Länder des Mercosur) bedeutet einen sich auch kulturell niederschlagenden Prozess der Identitätsaufgabe. 4 Damit verliert auch die traditionelle europäische Verhaltensphilosophie des »group to group-approach« Lateinamerika gegenüber ihre operative Basis. Ob die jetzt für Ende 2005 beschlossene gesamtamerikanische Freihandelszone ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) ein Stück Entfremdung von Europa bedeuten und ob ALCA wegen der inhärenten Asymmetrien der beteiligten Länder überhaupt gedeihen wird, muss einstweilen offen bleiben.5
    


    
      4. Seit den beiden letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hat Europa angefangen, international in Kategorien eines Machtgleichgewichtes zu denken, das aus den Akteursgruppen Europa, USA, Asien-Pazifik besteht und bei dem nicht klar ist, ob und wie Lateinamerika darin noch sinnvoll untergebracht werden kann.6
    


    
      5. Daran anschließend: Lange Zeit blieb es aus europäischer Sicht ratsam, in der westlichen Hemisphäre auf die Interessen der USA zu achten, da deren hegemoniale Stellung auch dann nicht zu übersehen war, wenn sie in Lateinamerika von Nord nach Süd graduell abnahm und es überhaupt schwierig war, Länder mit Großmachtambitionen wie Brasilien einfach in ein Patron-Klientel-Verhältnis einzuordnen. Heute ist Lateinamerika durch die sich abzeichnende ALCA wieder deutlicher auf Washington und mutmaßlich entsprechend noch stärker als bisher auf die großen nordamerikanischen Firmen orientiert, auch wenn es seit Jahren eine Diversifizierung seiner Außenbeziehungen in Richtung Asien-Pazifik anstrebt.7 Ein erkennbarer Mitgestaltungs- oder Subjektstatus im weltweiten Globalisierungsprozess zeichnet sich aber kaum ab. Dies gilt selbst für Brasilien. 
      

  


  1. Historische Entwicklung des europäisch-lateinamerikanischen Verhältnisses


  
    Die Kolonisierung Lateinamerikas durch Spanien und Portugal hat schon in der so genannten Kolonialzeit nicht bedeutet, dass die beiden Königreiche der iberischen Halbinsel die tatsächlichen Nutznießer der überseeischen Reiche waren. Je mehr England zur führenden Handels- und Industriemacht der modernen Welt heranwuchs, desto deutlicher flossen ihm auch die Vorteile aus den handelspolitischen Tauschprozessen mit den Amerikas zu.8 Im 19. Jahrhundert wurde Lateinamerika von London zeitweise als Teil des »Informal Empire« Großbritanniens angesehen.9 Dies sollte nicht ausschließen, dass Frankreich, dann Deutschland und noch etwas später Italien in Lateinamerika Fuß zu fassen versuchten. Aus allen drei Ländern kamen substanzielle Einwanderungsströme, deren Impulse man bis heute in Mexiko, Chile, Argentinien, Paraguay und nicht zuletzt in Brasilien spürt. Jenseits von länderspezifischen Einwanderungsschwerpunkten wurde England lange Zeit als die führende westliche Industriemacht mit einem starken maritim untermauerten Weltgeltungsanspruch angesehen. Frankreich repräsentiert weitgehend noch immer für die meisten lateinamerikanischen Eliten die europäische Kultur. Argentinien ist als Nation nicht denkbar ohne die massive italienische Einwanderung. Und Deutschland wurde in dem Maße als die führende Technologiemacht Europas angesehen, in dem es Großbritannien als Industriemacht auf einen nachfolgenden Rangplatz verweisen konnte. Nicht unterschlagen werden dürfen hier die kulturellen Impulse, die von den beiden Brüdern Humboldt ausgingen. Alexander gilt seit langem als der »zweite Entdecker« Lateinamerikas, insofern er es verstand, am Vorabend der lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung ein bis dato nicht geläufiges kulturelles Selbstbewusstsein in den von ihm besuchten Ländern anzufachen. Sein Bruder Wilhelm hat sich mit seiner Universitätsreform für ganze Generationen der »deutschen Universität« eine auch in Lateinamerika zu spürende Geltung verschafft, die erst durch den Nationalsozialismus und den nachfolgenden relativen Niedergang des westdeutschen Universitätswesens verspielt wurde.
  


  
    Diese sehr kurze Skizze macht eines deutlich: Es existiert ein gewachsenes europäisches Verhältnis zu Lateinamerika, das von verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Formen ausgegangen ist und sich bis heute im europäisch-lateinamerikanischen Verhältnis wiederfindet. Speziell für das deutsch-lateinamerikanische Verhältnis ist zu betonen, dass seit Ausgang des 19. Jahrhunderts transnationale und transgesellschaftliche Beziehungen eine fast schon konstitutive Rolle spielen.10 Deutsche Firmen gehören mit 
     zu den ältesten »Multis« in Lateinamerika. Deutsch-lateinamerikanische Handelskammern haben seit rund hundert Jahren einen großen Einfluss in den wirtschaftlichen Verflechtungen. Die deutschen evangelischen Kirchen und die deutsche katholische Kirche sind in Lateinamerika präsent. Für deutsche Entwicklungsinstitutionen, von Deutschland ausgehende Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und die politischen Stiftungen und (indirekt) die großen deutschen politischen Parteien lässt sich Ahnliches sagen.
  


  
    Dagegen gibt es keine abdeckende komparative Forschung über die europäischen nationalen Engagements in Lateinamerika. Unter diesem ausdrücklichen Vorbehalt sei die Vermutung ausgesprochen, dass neben Deutschland keine weitere europäische Nation über so dichte transnationale Verflechtungen mit Lateinamerika verfügt. Im Ganzen spiegelt sich jedoch der politische, ökonomische und gesellschaftliche Pluralismus Europas einigermaßen repräsentativ im europäischen Verhältnis zu Lateinamerika wider. 11 Mit Lateinamerika haben Europäer mehrfach ihre eigenen politischen Visionen verbunden. In fast keinem europäischen Land sind beispielsweise die kubanische Revolution unter Fidel Castro und »Che« Guevara oder der Quasibürgerkrieg im Zentralamerika der 1980er Jahre ohne ein sympathisierendes Echo geblieben. Genauso wenig hat man in Europa die mit der Ermordung Salvador Allendes 1973 in Chile einsetzende Diktatur der Generalsjunta um Augusto Pinochet übersehen. Allenthalben in Europa haben Solidaritätsbewegungen zugunsten Lateinamerikas in der Zeit vom Ende der 1950er Jahre bis gegen Ende der 1980er Jahre eine Rolle gespielt, die bis in die Formen der Zusammenarbeit zwischen europäischen und lateinamerikanischen Parlamentariern ausstrahlte. Diese Solidaritätsbewegungen fehlen heute so gut wie vollständig für die Herstellung eines öffentlichen Klimas oder Interesses zugunsten Lateinamerikas.
  


  
    Aus dem einstigen »Informal Empire« der Briten ist, beginnend im 19. Jahrhundert und ereignisgeschichtlich besiegelt durch den Ausgang des Ersten Weltkrieges, strukturgeschichtlich geprägt durch das in der Gründung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) kulminierende und im Einzelnen komplexe Interamerikanische System entstanden, bei dem trotz des europäischen Bemühens um Lateinamerika und trotz nicht zu unterschlagender lateinamerikanischer Gegenzüge und Proteste nie unklar blieb, wer der eigentliche Hegemon von »our Western Hemisphere«12 war. Die Europäer mussten dies hinnehmen und weitgehend akzeptieren, ohne indessen das besondere US-lateinamerikanische Verhältnis völlig zu tabuisieren. Es fallen aus zeitgeschichtlicher Sicht mehrere Elemente auf, die bis zur Stunde im europäisch-lateinamerikanisch-nordamerikanischen Verhältnis konstitutiv sind.
  


  
    Von England abgesehen, das zu keiner Zeit im 20. Jahrhundert die »special relationship« zu den Vereinigten Staaten aufs Spiel setzen wollte,13 haben andere der einflussreichen europäischen Staaten nicht darauf verzichtet, eigene Lateinamerikavorstellungen zu artikulieren. Im Einzelnen war nicht immer erkennbar, wo die Grenzen zwischen ableitbaren nationalen Interessen und dem Versuch lagen, schlicht ein Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten um der Behauptung seiner selbst willen im internationalen System zu bilden. Gleichzeitig wurde jedoch über die Möglichkeiten einer triangularen Kooperation nachgedacht14 – eine Vorstellung, die seit knapp 20 Jahren mit Blick auf Lateinamerikas Entwicklungsweg immer wieder in der Diskussion bleibt.
  


  
    Im Zentralamerikakonflikt der 1980er Jahre ging es aus europäischer Sicht nicht in erster Linie um die Abgrenzung von Machtansprüchen, sondern um sehr grundsätzliche Vorstellungen von Ordnung, Völkerrecht, internationaler Solidarität, Souveränität und Entwicklungsassistenz. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an den ehemaligen costaricensischen Staatspräsidenten Oscar Arias brachte dies ebenso zum Ausdruck wie umgekehrt die Verleihung der Ehrenstaatsbürgerschaft Costa Ricas an Hans-Dietrich Genscher. Mit dem Ende des Kalten Krieges bzw. dem deutlichen Abflauen des Zentralamerikakonfliktes verlor das europäisch-lateinamerikanisch-nordamerikanische Verhältnis an Reibungsflächen. Die Lateinamerikaner versuchten nicht mehr, ihnen geneigte europäische Kräfte und die USA gegeneinander auszuspielen. Für die Europäer ging es immer weniger darum, dem hemisphärischen Auftreten der USA sie selbst bedrohende imperialistische Motive zu unterstellen. Und auch die Nordamerikaner hörten auf, überempfindlich auf europäisch-lateinamerikanische Annäherungen zu reagieren. Die lateinamerikanische Hinwendung zur repräsentativen Demokratie ist hier genauso zu betonen wie das weitgehende Aufgreifen eines Wirtschafts- und Entwicklungsmodelles, das auf internationale Öffnung, Abschied von staatlich besetzter Wirtschaft und Betonung von Privatinitiative setzt. Allerdings: Dass die jetzige Instabilität in vielen Ländern hochgradig mit ungelösten sozialen Problemen zusammenhängt, wird in Europa schärfer gesehen als in den USA, wo das Basiskriterium für Demokratie immer wieder auf formal-legale Aspekte reduziert wird. Ähnliche Vorbehalte wird man in Bezug auf die marktwirtschaftliche Öffnung der lateinamerikanischen Ökonomien machen müssen. Im so genannten Washington Konsens spiegelte sich ein neoliberaler Kapitalismus wider, der in den USA ungleich weniger hinterfragt wird als in Europa. Lateinamerika lebt im Augenblick stärker von den Präferenzen technokratischer Eliten, die zu einem nicht geringen Teil an nordamerikanischen Spitzenuniversitäten
     ausgebildet wurden. Gleichwohl lässt sich nicht übersehen, dass man in Argentinien und Brasilien, in Mexiko oder Uruguay die Verzerrungsgefahren eines »nackten« Kapitalismus schon deshalb sieht und diskutiert, weil spätestens in den »Provinzen« seine Gefahren und Nachteile in Form extrem hoher Arbeitslosen- und Unterbeschäftigungsraten, wachsender sozialer Marginalität sowie zunehmender Verarmung zu spüren sind.
  


  
    Insgesamt geht für Lateinamerika von Europa eine Bündelung verschiedener Attraktionen und Hoffnungen aus. Wirtschaftlich bleibt Europa eine relevante Diversifikationsgröße für Handel, Investitionen, Finanzierungen und Technologietransfer. Entwicklungspolitisch bietet Europa seit Jahren das größte Assistenzvolumen an, und zwar mehr als die USA und Japan zusammengenommen. Für die verschiedenen lateinamerikanischen Anläufe zur regionalen und/oder subregionalen Integration war Europa bisher nicht nur die schlechthin maßgebliche Stütze, sondern auch das eigentliche Vorbild, auch wenn man die häufig an Brüssel festgemachte Überzentralisierung und Überbürokratisierung ablehnt. Politisch hat sich Europa über viele Jahre als bereitwilliger Dialogpartner erwiesen. Und schließlich: Auch wenn die USA im 20. Jahrhundert kulturell Europas Rolle relativiert haben, sind die traditionellen Bindungen an Europa bis zu dem Punkt so intakt geblieben, dass der französische Soziologe und Diplomat Alain Rouquie Lateinamerika zu Recht als den »äußersten Westen« zu bezeichnen wusste, definiert als »caractere européen? des sociétés d’Amérique latine«.15
  


  
    Die europäischen Interessen in und an Lateinamerika haben seit einigen Jahren abgenommen. Dies ist zum Teil eine Folge der Umbrüche in Mittelost- und Osteuropa, verbunden mit den Ungewissheiten, die heute von der Erweiterung und der Vertiefung der Union ausgehen. Es gibt aber noch andere Gründe: Während Lateinamerika generationenlang auch in Europa als Kontinent der Zukunft galt, haben der Aufstieg des asiatisch-pazifischen Raumes, Lateinamerikas nicht klar erkennbare Rolle im anhaltenden Prozess der Globalisierung sowie die asymmetrischen Wirtschaftsbeziehungen die alte Zukunftsperspektive nicht mehr toleriert. Hinzu kommen die erwähnten europäischen Besorgnisse über die politische und wirtschaftlichordnungspolitische Stabilität Lateinamerikas, die es zu einem schwierig zu berechnenden Partner zu machen drohen. Außerdem weiß man nicht mehr so recht, wer auf der anderen Seite der oder die zentralen Adressaten sind. Für die Lateinamerikaner ist selten deutlich geworden, wo die für sie relevanten Schnittstellen zwischen Brüssel und den traditionell für sie wichtigen europäischen Nationalstaaten verlaufen. Für Europa stellt sich umgekehrt mehr und mehr die Frage, ob es überhaupt noch Sinn ergibt, von dem einen Lateinamerika zu sprechen.
  


  2. Die aktuelle Beziehungssituation16


  2.1 Die politische Seite


  
    Europa und Lateinamerika befinden sich seit langer Zeit auf der »schwierigen Suche nach einem besonderen Verhältnis«.17 Wenn man diesen Satz des hochrangig im chilenischen Außenministerium angesiedelten Alberto van Klaveren interpretieren will, lässt sich rückwärts oder vorwärts gewandt argumentieren. Die rückwärts gewandte Interpretation heißt: Europa und Lateinamerika haben von transnationalen Verknüpfungen auf der Ebene der Wirtschaft, der Kirchen, der politischen Parteien, vieler weiterer gesellschaftlicher Gruppen und zunehmend zahlreicher NGOs gelebt, die es in dieser Dichte kein weiteres Mal zwischen überseeischen Großregionen gibt. Die transnationalen Schienen sind bis heute keineswegs verschwunden, haben aber drei Einschränkungen erfahren. Erstens spielen einzelne transnationale Akteure wie Kirchen oder Parteien und damit auch internationale Parteienfamilien in allen modernen Gesellschaften, eben auch in Europa, nicht mehr die gleiche Rolle wie vor 20 oder 30 Jahren. Sie konstituieren und modellieren daher im europäisch-lateinamerikanischen Verhältnis weniger als früher. Zweitens ist Transnationalität ungleich stärker an nationale bzw. zwischennationale Gesellschaften gebunden als an eine gesamteuropäische Ebene. Je mehr daher in den europäischen Außenbeziehungen die Europäische Union an Bedeutung gewinnt, desto weniger bleiben transnationale Akteure die primär prägenden Kräfte. Drittens geht es im Verhältnis Europa-Lateinamerika immer mehr um Fragen grundsätzlicher internationaler bzw. globaler Gestaltung (wie der Ausgestaltung der internationalen Wirtschaftsordnung, der Zusammenarbeit im UN-System, der Entwicklungsprioritäten, der »weichen« Sicherheitsprobleme wie Drogen- und Umweltfragen, der Verbrechens- und jetzt vor allem auch der Terrorismusbekämpfung), für deren Aufgreifen und Beantwortung die transnationale Seite einen geringeren Rang einnimmt als maßgeblichere politische Gestaltungsebenen. Das vierte Argument knüpft an langjährige Erfahrungswerte über Ungleichgewichte im europäisch-lateinamerikanischen Verhältnis an: Auch in Bezug auf transnationale Verklammerungen trat und tritt Europa aktiver auf als die lateinamerikanische Seite. Wenn es heute in so gut wie allen lateinamerikanischen Ländern unter anderem darum geht, zivilgesellschaftliche Potenziale zu stärken, dann lassen sich gerade über transnationale Aktivitäten erhebliche Impulse vermitteln. Man muss aber sehen, dass solche Impulse in den meisten Fällen re-aktiv aufgearbeitet und weniger aktiv eingeholt werden.
  


  
    Die prospektive Interpretation des Argumentes von van Klaveren heißt: »Beide Regionen ähneln sich in ihren Bemühungen, innerhalb eines sich wandelnden und zunehmend komplexen sozialen Umfeldes außenpolitische Eigenständigkeit zu entwickeln.« Und weiter: »Die Demokratisierungswelle und Ubereinstimmungen zwischen beiden Regionen in bezug auf grundsätzliche, Lateinamerika betreffende internationale Fragen stimulierten diesen Prozess.«18 Die lateinamerikanische Diplomatie ist jedoch in den meisten Ländern nicht professionalisiert genug, um solche Vorstellungen in operative Politiken von Dauer zu übersetzen.
  


  
    Europa hat hier seit längerem eine dichte Struktur von politischen Beziehungen aufgebaut. Es hat sich sehr früh des Gedankens der lateinamerikanischen Integration angenommen und dabei nicht gezögert, Programm-und Operationshilfen zu übernehmen oder für direkte oder indirekte Integrationskosten ganz oder partiell aufzukommen. Seit Jahren finden regelmäßige Treffen zwischen dem Europäischen Parlament und seinem lateinamerikanischen Partner Parlatino statt. Hier ist ein interparlamentarischer Dialog auf hohem Niveau entstanden, der nicht nur um beiderseitig relevante politische Themen kreist, sondern wesentlich der parlamentarischen Abstützung der lateinamerikanischen Kooperation und Integration dient und der zudem den Gedanken der Rechtsstaatlichkeit in den lateinamerikanischen Ländern vorantreiben soll. Parallele Dialogformen bestehen auf subregionalen Ebenen, wie beispielsweise mit der Andengruppe, dem Zentralamerikanischen Parlament und den parlamentarischen Gremien des Mercosur.
  


  
    Es gibt zwischen Europa und praktisch allen lateinamerikanischen Ländern mit Ausnahme Kubas ökonomisch und entwicklungspolitisch orientierte Kooperationsabkommen. Sie enthalten Klauseln über die Einhaltung demokratischer Prinzipien. Innerhalb dieser Strategie sind die politisch und wirtschaftlich motivierten Kooperationsvereinbarungen mit dem Mercosur (1995), Chile und Mexiko (beide 1997) und die gemeinsame Deklaration über einen politischen Dialog mit der Anden-Gemeinschaft (1983) die wichtigsten geworden.
  


  
    Ein Meilenstein in den EG-Lateinamerika-Beziehungen sollte der 1984 begonnene San Jose-Dialog mit Zentralamerika sein. Hier wurde über die Ministerebene und über zahlreiche flankierende Assistenzmaßnahmen ein sehr substanzieller Beitrag zugunsten von Frieden und Demokratie in Zentralamerika eingeleitet, dem deshalb im europäisch-lateinamerikanischen Verhältnis eine besonders beeindruckende Symbolfunktion zukam, weil die Europäer sich mit den Befriedungsvorstellungen der Lateinamerikaner identifizierten und dabei eine offene Konfrontation mit Washington wagten. Als sich kurze Zeit später aus der die lateinamerikanischen Vorstellungen
     artikulierenden Contadora-Gruppe (Kolumbien, Mexiko, Panama und Venezuela) und der Contadora-Unterstützungsgruppe (Argentinien, Brasilien, Peru, Uruguay) die Rio-Gruppe bildete, die – auf der Ebene der Außenminister – zur maßgeblichen lateinamerikanischen Koordinationsstelle für internationale Fragen avancierte, haben die Europäer die Chance aufgegriffen, durch regelmäßige Dialogtreffen auf Ministerebene eine bilaterale Agenda mit Lateinamerika aufzubauen, die seit Jahren aus dem europäisch-lateinamerikanischen Verhältnis nicht mehr wegzudenken ist.19
  


  
    Zu diesen Abkommen und Initiativen hat es auf politischem, wirtschaftspolitischem, wissenschafts- und entwicklungspolitischem Gebiet zahlreiche Einzelprogramme gegeben, die bis zur Stunde genutzt werden. Politischöffentliche Rechtfertigungen dieses vielschichtigen Zugehens auf Lateinamerika sind von der Europäischen Union proklamierte Papiere wie etwa das Papier »Europäische Kommission April 2002: Regionale Programmierungsstrategie Lateinamerika 2002 – 2006«. Den bisher prominentesten Abschluss dieser Entwicklung bildete die auf Fortsetzung getrimmte Rio-Konferenz vom Sommer 1999,20 die unter deutscher EU-Präsidentschaft stattfand (das dritte Gipfeltreffen fand im Mai 2004 in Mexiko statt). Es stießen zwei Positionen aufeinander. Europa lancierte die Idee einer »strategischen Partnerschaft«, nachdem schon in den früheren Rahmenabkommen mit Chile und dem Mercosur von einer »Assoziation« die Rede war.21 Die Lateinamerikaner suchten, ihrerseits auch die Europäer an ihre Dependenz-Verwundbarkeit zu erinnern und Korrekturwünsche anzumelden, die nach ihrer Meinung in die Kompetenz des größten Wirtschaftsblockes der Erde fallen.
  


  
    Begriffe wie »Assoziation« oder »strategische Partnerschaft« erzeugen ihre eigenen Probleme, weil sie weder konkret ausgefüllt werden können noch übersehen lassen, dass sie wenig mehr sind als verbale Vermeidungsstrategien für eine fehlende Prioritätensetzung. Zwar konnten im Gefolge des Gipfels das Freihandelsabkommen mit Mexiko (2000) und später mit Chile (2002) abgeschlossen und die weiteren Verhandlungen mit dem Mercosur in Richtung einer »weit gehenden Liberalisierung des Güter- und Dienstleistungsverkehrs« 22 vorangetrieben werden, doch hat sich die Europäische Union mit ihren schillernden Gestaltungsbegriffen einem Erwartungsdruck ausgesetzt, für den es keine soliden Einlösungschancen gibt. »Für die EU gilt es insgesamt zu hinterfragen, ob sich der Begriff einer strategischen Partnerschaft als praktikabler und Erfolg versprechender Ansatz ihrer Lateinamerikapolitik eignet. Sie befindet sich dabei nicht ganz unverschuldet in einem Dilemma. Auf den gesamten Subkontinent bezogen bleibt das Konzept weitgehend diffus und schwer fassbar«.23
  


  
    Es sieht weiterhin so aus, dass zumindest Brüssel aus einzelnen Vagheiten seiner Absichtserklärungen nicht herausfindet. Lateinamerikas Schwäche – auch gegenüber Europa – hat allzu oft darin bestanden, verbale Visionen und Realitäten ineinander zu verweben, ohne nach den vorhandenen Potenzialen für deren Einlösung zu fragen. Jetzt scheinen die Europäer den gleichen Fehler zu begehen. Europas Schwäche gegenüber Lateinamerika offenbart sich unter anderem dort, wo es die eigene Lateinamerikapolitik zu wenig im Kontext globaler Engagements und globaler Perspektiven diskutiert. Wenn der ehemalige EU-Außenkommissar Chris Patten beispielsweise vor einiger Zeit in Madrid sagte, jeder einzelne Mitgliedstaat der Europäischen Union würde Lateinamerika zu seinen engsten internationalen Partnern zählen, dann bleibt dies deshalb ein Satz des Nährbodens für Illusionen, weil noch so wünschenswerte internationale Partnerschaften unmöglich in Situationen gedeihen können, in denen man längst mit anderen und möglicherweise attraktiveren »counterparts« flirtet.
  


  2.2 Die wirtschaftliche Seite


  
    Wir leben international in einem Zeitalter der Ökonomisierung von Außenbeziehungen. Was die wirtschaftliche Seite des Verhältnisses Europa – Lateinamerika angeht, so ist das Gesamtprofil alles andere als eindeutig. Positiv werden in Europa neuere Entwicklungen zur Kenntnis genommen, die man früher mit Lateinamerika nie verbunden hatte: der in den letzten Jahren erfolgte Anschluss an die globale Wirtschaftsdynamik, eine gewisse Fähigkeit zu Reform und schnellem Krisenmanagement, die im Ganzen überzeugende Liberalisierung des Außenhandels und die besonders an der Entwicklung des Mercosur abzulesende Möglichkeit zur effektiven subregionalen Integration, wodurch eine wachsende Attraktivität für ausländische Kapitalanleger geschaffen wurde. Die Europäischen Union sei in diesem Kontext daran erinnert, dass Lateinamerika zwischen den 1950er und 1970er Jahren an der Spitze des weltwirtschaftlichen Wachstums stand,24 sodass das Vertrauen in eine weitere wirtschaftliche Entwicklung des Subkontinentes auch durch die wirtschaftshistorische Erfahrung bestätigt wird, was sowohl das Engagement der europäischen Wirtschaft in Lateinamerika als auch die breit gefächerte europäische Entwicklungshilfe rechtfertigt. 1998 haben europäische Firmen mehr in Lateinamerika investiert als in Mittel- und Osteuropa, dem südlichen und östlichen Mittelmeerraum und in der ASEAN-Gruppe zusammen. Brüssel und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gewährten Lateinamerika 55 Prozent der internationalen Entwicklungshilfe.25 Die 
     Tatsache, dass von den 25 größten ausländischen Firmen in Lateinamerika 14 europäischer Herkunft sind, unterstreicht die Bedeutung des europäischen Wirtschaftsengagements.
  


  
    Trotz allem darf das wirtschaftliche Gewicht Lateinamerikas für Europa nicht überschätzt werden. Der gesamte Außenhandel Europas mit Lateinamerika bewegt sich in der Größenordnung des Handels mit der Schweiz. Und es lässt sich im Gegensatz zu den Erfolgsmeldungen aus dem Wirtschaftsbereich in Europa nicht übersehen, dass das durchschnittliche chinesische Wirtschaftswachstum zwischen 1995 und 2000 knapp 9 Prozent betragen hat, das Taiwans, Malaysias und Südkoreas immerhin fast 6 Prozent, während (von Chile abgesehen) die lateinamerikanischen Wachstumsraten deutlich darunter lagen (Brasilien 2,5 Prozent, Argentinien ca. 1 Prozent).26 Lateinamerikas internationale Wettbewerbsfähigkeit bleibt von der kaufmännischen wie von der technologischen Seite her unzureichend, bezüglich der Festigkeit von Institutionalisierungen nicht gefestigt, in der Ausstattung der Wirtschaft mit ausreichendem Humankapital rückständig und in den notwendigen sozialen Absicherungen immer noch »vorgestrig«. Stellt man in Rechnung, dass die »rentseeking«-Mentalität der traditionellen Eliten wenig erschüttert ist, dass es Verlierer im Globalisierungsprozess gibt, und dass sich Rückfälle in längst überwunden geglaubte nationalistisch-populistische Legitimierungsmuster der staatlichen Wirtschaftspolitik nicht ausschließen lassen, dann sollte die Warnung Sangmeisters zu denken geben: »Die Gefahr ist (...) nicht zu übersehen, dass die Akzeptanz marktwirtschaftlicher Wirtschaftsreformen in lateinamerikanischen Gesellschaften wieder sinkt und der Widerstand gegen eine staatliche Wirtschaftspolitik wächst, die eine Einbindung nationaler Ökonomien in den Prozess der Globalisierung fördert.«27
  


  3. Ausblick


  
    Ob ein enges biregionales Verhältnis zwischen Europa und Lateinamerika eine Zukunft hat oder nicht, ist mit Unwägbarkeiten, die von beiden Seiten ausgehen, behaftet. Die in Rio angefangene Gipfel-Serie belegt genauso wie erfolgreich abgeschlossene Kooperationsabkommen mit Mexiko und Chile, dass sich die Dinge bewegen. Die Architektur der politischen Dialoge ist breit angelegt und spielt sich auf vielen Ebenen ab. Die transnationalen Ergänzungen und Absicherungen bleiben immer noch gewährleistet. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind prospektiv ausgerichtet, und es ist erfreulich,
     dass in die biregionale Zusammenarbeit Repräsentationsgremien der Wirtschaft wie das European Union Mercosur Business Forum einbezogen wurden. Was immer eine künftige strategische Partnerschaft heißen mag: Einstweilen halten sich Erwartungen und wechselseitige Unsicherheiten die Waage. Die Lateinamerikaner sind beunruhigt darüber, dass Europas längerfristige Prioritäten sich eindeutig auf das transatlantische Verhältnis, auf Asien-Pazifik und natürlich auf Europa selbst beziehen. Wie Lateinamerika in das internationale System aus europäischer Sicht einzuordnen ist, wurde in der Vergangenheit oft mit historisch abgeleiteten Verweisen auf gemeinsame westliche Legate begründet. Inzwischen ist unter Fachleuten zunehmend von einer »Überbewertung der Gemeinsamkeiten« die Rede. 28 Jede Intensivierung der Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika setzt nicht nur eine klare Haltung und eine Bereitschaft zur Flexibilität Brüssels voraus, sondern parallel dazu ebenso realistische wie zukunftsgerichtete und in ihrem Handeln für auswärtige Partner kalkulierbare Lateinamerikapolitiken wichtiger europäischer Nationalstaaten. Umgekehrt sind sich die Europäer nicht sicher, dass in Lateinamerika Demokratie, internationale Öffnung und Marktwirtschaft Bestand haben, genauso wie man nicht übersieht, wohin sich die lateinamerikanische Integration in ihren jetzt vielfältigen subregionalen Erscheinungsformen entwickelt. Vor allem haben die Europäer keinen Einfluss darauf, ob es tatsächlich zu einer funktionierenden gesamtamerikanischen Freihandelszone unter Führung der USA kommt, oder ob sich Brasilien mit seinem Konzept eines südamerikanischen Zusammenschlusses durchsetzen wird. Die Europäer wären nicht schlecht beraten, wenn sie angesichts ihrer Mitverantwortung für Lateinamerika und der möglichen Umstrukturierungen in der Westlichen Hemisphäre den alten Gedanken der triangularen Kooperation auf die Agenda offizieller Politik setzten.
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  Margareta Mommsen


  Die Europäische Union und Russland


  
    Auch dreizehn Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Entstehung der Russischen Föderation als Rechtsnachfolger der UdSSR und eigenständiger internationaler Akteur ist der Platz Russlands in Europa und in der Welt nicht klar bestimmt. In gewisser Weise gilt auch heute noch die von Leszek Buszynski 1996 getroffene Einschätzung, dass Russland ein »desorientierter« Staat sei.1 Die Ursachen für das Fehlen eines klaren außen- und europapolitischen Kurses liegen vor allem in den widersprüchlichen inneren Entwicklungen Russlands begründet.
  


  
    Die Beweggründe für den generell schwankenden Europakurs Russlands und die aufs Ganze gesehen eher zurückhaltende Position der Europäischen Union können nur aufgeschlüsselt werden, wenn das Thema »Russland und Europa« in eine breitere Perspektive gerückt wird, in der Europa nicht nur mit den europäischen Institutionen gleichgesetzt wird, sondern auch als ein kulturelles und zivilisatorisches Konzept verstanden wird. Nur vor diesem weiter gesteckten Hintergrund lässt sich der Paradigmenwandel in der russischen Außenpolitik erklären. Der Schwerpunkt muss dabei auf die Entwicklungen gelegt werden, die seit Gorbatschows Perestroika das Thema Europa zu einem Leitmotiv der Innen- und Außenpolitik zuerst der Sowjetunion und dann des postkommunistischen Russlands gemacht haben.
  


  
    Über die Prozesse der Identitätssuche hinaus sind in die Analyse auch Faktoren der sich wandelnden internationalen Kräftekonstellationen mit einzubeziehen, die ebenfalls auf den außenpolitischen Kurs Russlands einwirken. Im Verhältnis Russlands zu den europäischen Organisationen ist insbesondere der Faktor der Konditionalität jeder Art von Kooperation mit diesen internationalen Akteuren in Rechnung zu stellen.
  


  1. Russland und Europa während der Perestroika und in der Ära Jelzin


  
    Die Ablösung der marxistisch-leninistischen Staatsideologie wurde Mitte der 1980er Jahre durch das so genannte Neue Denken in der sowjetischen 
     Außenpolitik in Gang gesetzt. Michail Gorbatschow propagierte bald nach seinem Amtsantritt als Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU die Notwendigkeit, angesichts der globalen Probleme und einer zunehmend interdependenten Welt die vorrangigen »allgemein menschlichen« Werte über alle System- und Klasseninteressen zu stellen. Mit Hilfe einer umfassenden Entideologisierung, Ökonomisierung und Entmilitarisierung der Außenpolitik sollte es der Sowjetunion erleichtert werden, aus der internationalen Isolierung herauszufinden, das Land in die Weltwirtschaft einzubinden und es überhaupt auf den Weg der Modernisierung zu bringen.2
  


  
    Die fortschrittlich eingestellte sowjetische Intelligentsija verknüpfte mit der Öffnung des Landes nach Europa Hoffnungen auf eine weit reichende innenpolitische Liberalisierung. Im Glasnost-Diskurs dominierten die Stimmen, die in der Hinwendung der Sowjetunion nach Westeuropa einen Prozess der »Europäisierung« der eigenen Gesellschaft erblickten. Tatsächlich lief der in Mode kommende sowjetische »Europäismus« darauf hinaus, die UdSSR den Segnungen von Demokratie, Rechtsstaat und politischem Pluralismus zuzuführen.3
  


  
    Im Gefolge der von Moskau tolerierten Herbstrevolutionen auf dem Sicherheitsglacis der UdSSR und im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der deutschen Einheit häuften sich westliche Initiativen, der UdSSR eine enge Kooperation anzubieten. Die Gesten reichten von der Einladung Gorbatschows in die Parlamentarische Versammlung des Europarates bis zum Abschluss eines Handels- und Kooperationsvertrages zwischen der Sowjetunion und der Europäischen Gemeinschaft im Dezember 1989, schließlich bis zum deklarierten Imagewandel der NATO im Sommer 1990, die nun dem ehemaligen Hauptfeind ostentativ »die Hand zur Freundschaft« zu reichen gewillt war. Für das Verhältnis der UdSSR zu Europa war das Abkommen vom Dezember 1989 von bahnbrechender Bedeutung. Mit seiner Unterzeichnung endete die fast 30 Jahre währende Ablehnung der Europäischen Gemeinschaft durch die Sowjetunion. Umgekehrt verstand sich das Abkommen als eine konkrete Antwort auf Gorbatschows Werben um die Errichtung eines »Gemeinsamen Europäischen Hauses«.4 Da sich die Sowjetunion nur ein Jahr später auflöste, erlosch dieses Angebot der Europäischen Gemeinschaft.
  


  
    Erste Schritte zu einer eigenständigen nationalen Identitätsbildung und internationalen Selbstbehauptung des russischen Teilstaates waren bereits Ende der 1980er Jahre zu beobachten. In der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) strebte die demokratische Bewegung unter Führung Boris Jelzins vor allem danach, Russland von dem Dachstaat UdSSR durch die rasche Bildung demokratischer und rechtsstaatlicher Einrichtungen
     positiv abzugrenzen. Bei den ersten Gehversuchen der Spitzenpolitiker Russlands in der internationalen Arena legte man Wert darauf, Gorbatschows Politik der Öffnung gegenüber Europa an Entschiedenheit und Elan noch zu übertrumpfen. Kurz nach seiner Wahl und Inauguration zum Präsidenten Russlands im Sommer 1991 tat Jelzin seine Absicht kund, »eine dreiundsiebzig Jahre alte Ungerechtigkeit zu korrigieren und Russland nach Europa zurückzubringen«.5
  


  
    Unter dem erwünschten raschen Eintritt Russlands in die »zivilisierte Staatengemeinschaft« verstand Jelzin sowohl eine Partnerschaft mit den USA als auch die Integration Russlands in die europäischen Organisationen und den Internationalen Währungsfonds. Das Credo des »Europäismus« wie des »Atlantismus«, wie der außenpolitische Kurs bald etikettiert wurde, erschöpfte sich nicht in vollmundigen Bekenntnissen zur westlichen Wertegemeinschaft. Gleichzeitig betrieb man eine intensive Annäherung an die USA und Westeuropa. Jelzin entfaltete eine rege Reisediplomatie. Eine Reihe von Handels- und anderen Kooperationsverträgen wurde mit westlichen Staaten abgeschlossen. Noch im Frühjahr 1992 trat Russland dem IWF und der Weltbank bei. Die EG fasste bereits im Januar 1992 Verhandlungen mit Moskau ins Auge, um ein neues Abkommen auf den Weg zu bringen, das den noch mit der UdSSR im Dezember abgeschlossenen Vertrag ersetzen sollte. In Brüssel zeigte man sich bemüht, den Beziehungen zu Russland die Gestalt einer »sich vertiefenden Partnerschaft«6 zu geben.
  


  
    Parallel zur ausgeprägten Westorientierung der Außenpolitik vollzogen sich die Neuerungen in Russland selbst im Geiste eines »primitiven Liberalismus«, der nach dem Zusammenbruch des Marxismus-Leninismus als ideologische Leitlinie vorherrschte. Die Propheten dieses Weltbildes waren von dem naiven Gedanken beseelt, dass der angestrebte liberale Nachtwächterstaat quasi automatisch ein demokratisches politisches System, eine Zivilgesellschaft und eine florierende Marktwirtschaft entstehen lassen werde.7
  


  
    Die zwei Jahre währende »Doppelherrschaft« von Präsident und Parlament ergab eine Zeit der »Wirren« in der Innen- und Außenpolitik. Sie war über die unklare Verfassungslage hinaus in dem mangelnden demokratischen Know-how der Akteure begründet. Zugleich wurde sichtbar, dass die in einen raschen Erfolg der eingeleiteten Demokratisierung und der marktwirtschaftlichen Ansätze gesetzten Erwartungen nicht erfüllt werden konnten. Nach und nach verdrängten geopolitische Vorstellungen die ursprünglich reine Westorientierung. In Konkurrenz zum »Europäismus« versuchte sich der »Eurasianismus« zu behaupten, der auf eine stärkere Orientierung Russlands nach Asien drängte.8 Immer mehr rückten pure Großmachtrhetorik und der Anspruch, als mächtigster Nachfolgestaat der UdSSR 
     ein wichtiger Mitspieler in der Weltpolitik zu sein, in den Vordergrund. Der Jugoslawienkonflikt bot Gelegenheit, auf der Weltbühne Präsenz zu zeigen und Einfluss zu erwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, ließen sich Präsident und Regierung ohne größeres Zögern auf die orthodox-serbienfreundliche Linie ein, die vom russischen Parlament lautstark vorgegeben worden war. Zunehmend zeigte sich eine generelle Tendenz unter den politischen Eliten, in der Außenpolitik Übereinstimmung zu finden.
  


  
    Die Orientierung auf eine enge Kooperation mit den europäischen Institutionen blieb eine Konstante der russischen Politik. Dies wurde in den seit 1990 anhaltenden Bestrebungen Russlands deutlich, eine neue europäische Sicherheitsstruktur mitzugestalten und eng mit den europäischen Organisationen zusammenzuarbeiten. Während die in Russland virulenten Großmachtvorstellungen nach einem besonderen Platz des Landes in dem neuen Konzert der Mächte verlangten, wurde der tatsächliche Prozess der Annäherung an die europäischen und atlantischen Organisationen in Moskau als eher nachteilig und unangemessen für den mächtigsten Nachfolgestaat der UdSSR betrachtet. Vornehmlich lag es an dieser Wahrnehmung einer unzulänglichen Würdigung Russlands, dass sich die Kontakte zu den internationalen Akteuren zunehmend schwierig gestalteten.
  


  
    Während sich die seit Ende 1992 in Gang gekommenen Verhandlungen über das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen Moskau und Brüssel weiter hinzogen, setzte Jelzin unterdessen große Hoffnungen auf eine baldige Aufnahme Russlands in den Straßburger Europarat. Dieser genoss in Moskau nicht nur deswegen große Hochachtung, weil er als die älteste aller europäischen Organisationen über ein hohes Prestige verfügte. Er war auch die einzige europäische Einrichtung, in der die Russische Föderation auf absehbare Zeit hin überhaupt eine volle Mitgliedschaft erreichen konnte.9 Als Russland im März 1993 den Beitrittsantrag einreichte, hoffte es auf eine baldige Umwandlung des vorläufigen Gaststatus in den eines Mitgliedes. Da die Bewerbung während der Wirren der Moskauer »Doppelherrschaft« erfolgte, kam es zu einem heftigen Streit zwischen dem Parlament und dem Präsidenten über die Erfüllung der Beitrittsbedingungen, die vornehmlich in der Abhaltung freier Parlamentswahlen und der Verabschiedung einer demokratischen Verfassung bestanden. Angesichts solcher hausgemachter Probleme wurde der Beitrittsantrag in Straßburg zunächst zurückgestellt. Die Moskauer Regierung empfand es als Demütigung, dass die kleinen früheren Unionsrepubliken Estland und Litauen bereits Mitte 1993 als Vollmitglieder in den Europarat aufgenommen worden waren. Vollends empört zeigte sie sich, als auch Lettland noch vor Russland Eintritt fand. Noch deutlicher als im Verhältnis zum Europarat zeigte sich 
     Russland wegen seiner vergeblichen Bemühungen enttäuscht, die KSZE zum Hauptpfeiler einer neuen europäischen Sicherheitspolitik zu machen. Erst recht war die Verbitterung darüber groß, dass es nicht gelungen war, die Osterweiterung der NATO zu verhindern.
  


  
    Als sich Moskau zunächst im Juni 1994 dazu durchrang, das NATO-Programm einer »Partnerschaft für den Frieden« grundsätzlich zu akzeptieren, ging das russische Außenministerium davon aus, dass dieses Konzept einen Ersatz für die Osterweiterung des atlantischen Bündnisses darstelle bzw. letztere zumindest auf unbestimmte Zeit aufschiebe. Den russischen Gegnern der »Partnerschaft für den Frieden« missfiel insbesondere die Vorstellung, dass Russland mit kleineren Staaten auf die gleiche Stufe gestellt werden sollte. Als auf dem Treffen des NATO-Rates in Istanbul Anfang Juni 1994 die Vorstellung von »besonderen« Beziehungen zwischen der NATO und Russland erstmals Gestalt annahm, rückte das prinzipielle Einverständnis Moskaus zur Beteiligung an der »Partnerschaft für den Frieden« in unmittelbare Reichweite. Da der russischen Führung sehr daran lag, das Abkommen mit der Europäischen Union endlich zum Abschluss zu bringen, gab Jelzin zumindest sein vorläufiges Einverständnis zum NATO-Programm. Der Poker um die Verknüpfung der von Russland angestrebten Kooperation mit der Europäischen Union und der von der NATO erwünschten Einbindung Russlands in die »Partnerschaft für den Frieden« schien aufzugehen.
  


  
    Tatsächlich mündeten die seit achtzehn Monaten geführten Verhandlungen noch im Juni 1994 in den Abschluss eines umfassenden Vertrages, dessen Bedeutung weit über das seit Dezember 1991 wirksame TACIS-Programm (Technical Assitance to the Commonwealth of Independent States) hinausgeht.10 Letzteres war zum größeren Teil für Projekte zur Unterstützung des marktwirtschaftlichen Transformationsprozesses in der Russischen Föderation bestimmt worden. In der Zeitspanne von 1991 bis 1997 belief sich das Gesamtbudget von TACIS für Russland auf ungefähr 1,4 Milliarden ECU. Für den Zeitraum von 1996 bis 1999 verfügte die EU im Rahmen des TACIS-Programms eine Hilfe im Umfang von 2,2 Milliarden ECU, wovon auf Russland etwa 60 Prozent entfielen. Der Anteil von Russlands Regionen an den Mitteln belief sich – ohne Moskau und St. Petersburg – auf etwa 40 Prozent. 1998 waren in Russland etwa 1 000 Langzeitexperten der EU in laufenden Projekten aktiv. Auch wenn es sich bei TACIS um das umfassendste unentgeltliche Hilfsprogramm handelte, so erreichte es doch nur 1,4 ECU pro Kopf der Bevölkerung im Jahr.
  


  
    Mit dem im Juni 1994 auf der Insel Korfu unterzeichneten »Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit«, das erst im Dezember 1997 nach Abschluss des Ratifizierungsverfahrens Rechtswirksamkeit erlangte, hat die 
     Kooperation zwischen der Europäischen Union und Russland eine neue, vielversprechende Dimension erreicht. Der Vertrag war das Ergebnis mühselig ausgefeilschter Kompromisse. Während es der russischen Seite vor allem darauf angekommen war, ihre wirtschafts- und handelspolitischen Interessen abzusichern, ging es der EU nicht zuletzt darum, Russland in der europäischen Wertegemeinschaft zu verankern.
  


  
    Für Russland war es von Bedeutung, dass der Vertrag faktisch alle den europäischen Binnenmarkt kennzeichnenden »vier Freiheiten« – mit Ausnahme der freien Bewegung für Arbeitnehmer – enthielt, wie dies auch in den Assoziationsverträgen mit den postkommunistischen Ländern Mittelosteuropas der Fall war. Nicht minder wichtig wurde von der russischen Seite die feste Einrichtung eines regelmäßigen politischen Dialoges angesehen. Russland hatte erreicht, dass es nicht mehr als »Staatshandelsland«, sondern als Staat mit einer »Übergangswirtschaft« bezeichnet wurde.
  


  
    Für die europäische Seite war die politische Konditionalität des Abkommens besonders relevant. Dazu gehörte die Bestimmung, dass bei Verstößen gegen wesentliche Vertragselemente das Abkommen ausgesetzt werden konnte. Zu den »wesentlichen Elementen« gehörten die demokratischen Grundsätze und die Einhaltung der Menschenrechte. Diese Konditionalität blieb angesichts der massiven Menschenrechtsverletzungen im ersten Tschetschenien-Krieg nicht ohne Sanktionen für den russischen Aggressor. Bereits vier Tage nach Beginn der militärischen Intervention stellte das Europäische Parlament fest, dass die Offensive die Prinzipien der KSZE verletzte und deshalb keine »innere Angelegenheit Russlands« sein könne. Die EU-Kommission zog Anfang Januar 1995 daraus die Konsequenzen und setzte den Ratifizierungsprozess für das Interimsabkommen zum Partnerschaftsvertrag aus. Parallel zu den Gremien der EU stimmte die Parlamentarische Versammlung des Europarates am 3. Februar 1995 mit großer Mehrheit der Empfehlung seines Politischen Ausschusses zu, den Beitritt Russlands bis zur Lösung des Kaukasus-Konfliktes nicht zu behandeln.11
  


  
    Die Sanktionspolitik der europäischen Organisationen war allerdings nur von vorübergehender Dauer. Schon im Juli 1995 konnte das Interimsabkommen unterzeichnet werden, das einen handelspolitischen Teil enthielt. Dabei ließ sich die EU trotz des anhaltenden Krieges in Tschetschenien von der Auffassung leiten, dass man Russland politisch und ökonomisch eher integrieren statt isolieren müsse, um eine Stärkung nationalistischer und kommunistischer Kräfte zu verhindern und die Jelzin-Führung nicht noch weiter vom Weg einer demokratischen Entwicklung abzubringen. Ähnliche Überlegungen bestimmten auch den Entschluss des Europarates, Russland im Januar 1996 als Mitglied in die Organisation aufzunehmen.12 Zweifellos hat das Entgegenkommen
     der europäischen Organisationen, deren Haltung vorwiegend der unermüdlichen Fürsprache und Anwaltschaft Deutschlands für die Interessen Russlands zu verdanken war, zu einer erneuten Entspannung in den Beziehungen des Westens zur Russischen Föderation geführt.
  


  
    Als im März 1997 auf dem Gipfeltreffen des amerikanischen mit dem russischen Präsidenten in Helsinki die »besonderen« Beziehungen zwischen der NATO und Russland und damit auch die – ungeachtet fortgesetzter Proteste – letztliche Akzeptanz der NATO-Osterweiterung durch Russland auf den Weg gebracht wurden, entstand der Eindruck, dass es der russischen Führung bei dieser Gelegenheit gut gelang, ihrerseits »Konditionen« für eine internationale Statusverbesserung Russlands geltend zu machen. Zu ihnen gehörten die Aufnahme Russlands als achtes Mitglied in die G-7 und grünes Licht für den Beitritt Russlands zum Pariser Club und mittelfristig zur OECD.13 Jelzin machte in Helsinki die folgende bemerkenswerte Aussage: »Russland will als vollwertiger europäischer Staat anerkannt werden. Wir sind bereit, in die Europäische Union einzutreten.«14
  


  
    Russlands Selbstverständnis als Großmacht und Weltmacht erlitt im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise vom August 1998 und angesichts der Marginalisierung Russlands im Zusammenhang mit der NATO-Intervention im Kosovo 1999 weitere traumatische Einbußen. Aufgrund der Auswirkungen der Wirtschaftskrise und infolge einer besonders schlechten Ernte sah sich Russland im Spätherbst 1998 sogar veranlasst, die EU förmlich um Nahrungsmittelhilfe zu ersuchen. In der Kosovo-Frage wurde den politischen Eliten Russlands nur allzu deutlich vor Augen geführt, dass alle rhetorischen Proteste gegen das Vorgehen der NATO ungehört verhallten und das Land ins weltpolitische Abseits gestellt war.15
  


  
    Angesichts des Debakels im Krisenmanagement auf dem Balkan versuchte die Europäische Union, Russland »wieder ins Boot zu holen«. Zu diesem Zweck wurde im Juni 1999 in Köln eine »Gemeinsame Strategie der EU« für Russland verabschiedet. Da das Dokument gemeinsame Positionen und Initiativen auf allen internationalen Foren vorschlägt, geht es über den Partnerschaftsvertrag weit hinaus. Weiter sieht die Gemeinsame Strategie vor, die wirtschaftliche Förderung auf konkrete Projekte zu beziehen, anstatt Russland ungebundene Kredite einzuräumen. Die Bereitstellung von Know-how oder so genannter »intelligenter Hilfe« wurde als vorrangig gegenüber dem Transfer »frischen Geldes« bezeichnet. Folglich wurde in dem neuen TACIS-Budget für die Jahre 2000 bis 2006 der Akzent stärker auf die Förderung von good governance gelegt. Programme dieser Art, wozu der Ausbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zählen, werden von der EU und dem Europarat teilweise gemeinsam betrieben.16
  


  2. Russlands Europapolitik während der ersten Präsidentschaft Putins


  
    Erste europapolitische Ansätze Putins gewannen in der »Mittelfristigen Strategie für die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und der Europäischen Union im Zeitraum von 2000 bis 2010« Gestalt. Dieses Dokument wurde als Antwort auf die Gemeinsame Strategie der EU von Putin in seiner damaligen Eigenschaft als russischer Premierminister Ende Oktober 1999 in Helsinki präsentiert.17 Hier heißt es recht kategorisch: »In der behandelten Periode wird die Partnerschaft zwischen Russland und der Europäischen Union auf Vertragsbeziehungen basieren, das heißt ein offiziell erklärtes Ziel eines Beitrittes oder einer »Assoziation« Russlands mit der EU wird es nicht geben. Als eine Weltmacht, die sich auf zwei Kontinente erstreckt, sollte sich Russland die Freiheit bewahren, seine Innen- und Außenpolitik ebenso zu bestimmen und zu implementieren wie seinen Status und seine Vorteile eines euroasiatischen Staates und des größten GUS-Landes sowie die Unabhängigkeit seiner Position und seiner Aktivitäten in internationalen Organisationen.«
  


  
    Dieser pathetischen, selbstgefälligen Definition der eigenen Rolle als internationalem Akteur waren halb offizielle Positionsbestimmungen vorausgegangen, die nicht daran zweifeln ließen, dass es einmal mehr darum ging, mit dem Großmachtstatus Russlands auf internationaler Ebene aufzutrumpfen. So hatte der stellvertretende Leiter der russischen Vertretung bei der Europäischen Union, Ivan Ivanov, schon zuvor betont, dass Russland bei einer Vereinigung mit der EU »seiner einzigartigen eurasischen Spezifik« verlustig ginge. Ivanov zufolge lösten sich »Großmächte nicht in Integrationsunionen auf«, sondern verstünden es vielmehr, solche »um sich selbst herum« zu schaffen.18 Diese Aussage atmet ebenso wie der gesamte Tenor der »Mittelfristigen Strategie« den Geist der Primakow’schen Doktrin von einer »multipolaren« Welt.
  


  
    Man konnte den Positionswechsel jedoch auch als einen neoisolationistischen Trend oder als bloßes Anzeichen für ein fortgeschrittenes Stadium des notorischen Großmachtkomplexes deuten. Tatsächlich war zu beobachten, dass die wachsende Einbuße an weltpolitischem Gewicht in Moskau mit dem zunehmendem Gehabe und der Rhetorik einer virtuellen Großmacht kompensiert wurde. Als wahrer Künstler in der Artistik der Großmachtrhetorik war Jewgenij Primakow, der Anfang 1996 den »Westler« Kosyrew in der Leitung des Außenministeriums ablöste und im September 1998 für acht Monate Regierungschef wurde, eindrucksvoll hervorgetreten. Überhaupt prägte Primakow maßgeblich das außenpolitische Denken und 
     Handeln Moskaus während der zweiten Amtszeit Jelzins und darüber hinaus. So übernahm Wladimir Putin wesentliche Elemente der von Primakow konzipierten außenpolitischen Grundsätze. Dies gilt zumal für das Axiom der multipolaren Welt und das damit einhergehende Bemühen, in der internationalen Arena eine klassische Gleichgewichtspolitik zu betreiben. Zu Primakows Credo gehörten die »Vielgleisigkeit« und die »Diversifizierung« der Außenpolitik.19 Diesen Maximen getreu wurde in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre eine pragmatische Kooperation mit dem Westen angestrebt. Parallel dazu wurden »strategische Partnerschaften« mit China und Indien geknüpft und der Schulterschluss mit dem slawischen Bruderstaat Belarus sowie mit anderen GUS-Staaten gesucht. Auf diese Weise sollte die potenzielle Rolle Russlands als weltpolitischer Spieler und attraktiver Bündnispartner zur Geltung gebracht werden. Gemäß dem Prinzip der »multipolaren« Weltordnung schickte sich Russland demonstrativ an, andere Staaten um sich zu gruppieren und damit ein Gegengewicht zu den USA als der letzten verbliebenen Supermacht zu bilden.
  


  
    In den gleichen Kontext gehörten die am Rande des Europaratsgipfels von Straßburg im Oktober 1997 vereinbarten alljährlichen Dreiergipfel von Moskau, Paris und Bonn. Diese auch zur Eindämmung des amerikanischen Einflusses in Europa konzipierte Troika kam allerdings nur zu einem einzigen Treffen in Moskau im Frühjahr 1998 zusammen.20 Mit der informellen Troika hatte Moskau in erster Linie versucht, die Beziehungen zu Europa zu intensivieren. Daran waren Jelzin und sein damaliger Außenminister Primakow in gleicher Weise interessiert. Primakow lag stets daran, die proeuropäische Linie der russischen Außenpolitik hervorzuheben. Er sah in der Mitgliedschaft Russlands im Europarat einen wichtigen Schritt zur tatsächlichen Vereinigung Europas. Außerdem hielt er die Aufnahme Russlands in den Europarat für einen großen Fortschritt für diese Institution selbst, die nun zu einer »wirklich universellen Organisation« mit einer Reichweite bis Wladiwostok geworden sei.21
  


  
    Auch wenn die so genannte Primakow-Doktrin niemals die Gestalt eines offiziellen Dokumentes annahm, so zeigte sie doch nachhaltige Wirkung. Die verschiedenen Konzepte und Doktrinen zur Sicherheit und zur Außenpolitik, die unter Putins Agide seit Anfang 2000 verabschiedet wurden, sind durchweg von ihrem Geiste durchdrungen. In all den Dokumenten und zumal in der neuen offiziellen »Außenpolitischen Doktrin« vom Juli 2000 ragen indessen auch Passagen hervor, die von einer erneuten Hinwendung Russlands zu Europa und zu den europäischen Institutionen zeugen.22 Vollmundige Bekenntnisse zu Europa durchziehen seither wie ein roter Faden alle Dokumente, offiziellen Erklärungen und außenpolitischen Reden.
  


  
    Die »Mittelfristige Strategie« plädiert für ein »Europa ohne Trennlinien« und für eine möglichst enge »strategische Partnerschaft« zwischen Russland und der EU. Anlässlich des ersten Treffens der EU-Troika mit der russischen Führung Ende Mai 2000 traf Putin die folgende weit reichende Aussage: »Russland war stets, es ist heute und es wird ein europäisches Land sein, nicht nur wegen seiner geographischen Lage, sondern auch im Hinblick auf seine Kultur und den Grad der ökonomischen Integration. Die grundlegenden Prinzipien, denen zufolge Europa sich vereinigt, sind für Russland die gleichen.«23 Mit diesen Worten akzeptierte Putin – zumindest in deklarativer Form – die allgemeinen Richtwerte für die europäische Integration. Die augenscheinliche Dominanz der pro-europäischen Position im Prioritätenkatalog der russischen Außenpolitik schwächt sich allerdings deutlich ab, wenn man die vielen anderen Schwerpunkte und Prioritäten, die etwa in der »Außenpolitischen Konzeption« aufgelistet sind, gegeneinander abzuwägen versucht. Tatsächlich zeichnet sich dieses Dokument durch ein hohes Maß an Widersprüchen und durch eine geradezu inflationäre Prioritätensetzung aus. So werden praktisch alle Regionen und Staaten der Welt – außer Schwarzafrika und Südamerika – als vorrangige Objekte der nationalen Interessen Russlands bezeichnet.24 Hinzu kommt, dass entsprechend dem multipolaren Denkschema die Tendenz zu einer regionalen Hegemonie Russlands, etwa gegenüber den GUS-Staaten, und weiter das Streben nach der Errichtung von Gleichgewichten zwischen Staaten und Staatenbündnissen die dominierenden Koordinaten der Moskauer Außenpolitik bildeten und folglich einer zu engen Kooperation oder gar Integration des Landes mit der Folge des Souveränitätsverzichtes entgegenstanden.
  


  
    Der Geist der Primakow’schen Doktrin prägte nachhaltig das Denken und Handeln der außenpolitischen Akteure Russlands. Ein geradezu klassisches Exempel für die konkrete Umsetzung der Idee des Multipolarismus und der Gegenmachtbildung wurde am Vorabend des ersten Zusammentreffens von Präsident Putin mit seinem amerikanischen Amtskollegen George W. Bush statuiert. Putin kam praktisch nur wenige Stunden vor diesem Ereignis mit der chinesischen Führung und den in der so genannten Schanghai-Gruppe zusammengeschlossenen Repräsentanten der zentralasiatischen Staaten zusammen. Bei der Begegnung übernahm es der chinesische Staatspräsident Jiang Zemin, der Weltöffentlichkeit das Dogma der multipolaren Welt in Erinnerung zu rufen.25 Moralisch und machtpolitisch gestärkt, konnte Putin nun George W. Bush in Brdo bei Ljubljana am 16. Juni 2001 entgegentreten.
  


  
    Kritiker der Außenpolitik Putins waren sich darin einig, dass geoökonomische Interessen und eine positive Haltung zu Europa weitaus eindeutiger
     ausfallen müssten. Die Bereitschaft zur Übernahme des europäischen Wertekonsenses müsse glaubhaft sein und dürfe sich nicht auf bloße Deklarationen beschränken. Ähnlich mahnende Kommentare erfolgten über die kritischen Beiträge zur Außenpolitik hinaus auch seitens liberaler Politiker und scharfsinniger Politikwissenschaftler. Diese stießen sich zumal an den Maßnahmen und Plänen zur Durchsetzung des Ideals vom »starken Staat« und der »Diktatur der Gesetze«. Sie kritisieren vor allem die Einflussnahme auf die Medien, die Unterbindung föderaler Strukturen, die Gängelung des Parlamentarismus sowie die »von oben« lancierten Initiativen, politische Parteien zu kreieren oder die bestehenden Kräfte zusammenzuführen. Neben all den Anzeichen einer Rezentralisierung erschreckte die Tendenz zur Militarisierung, für die der zweite Tschetschenienkrieg mit seinen massiven und nicht enden wollenden Menschenrechtsverletzungen ein besonders krasses Beispiel bot. Angesichts dieser Entwicklungen klagten liberale Politiker wiederholt, dass sich Russland derzeit wohl kaum auf dem Weg nach Europa befinde.26
  


  
    Unter den westlichen Kommentatoren herrschte Übereinstimmung darin, dass trotz des fortgesetzten Großmachtpathos und der These vom Multipolarismus in der russischen Außenpolitik unter Putin eine pragmatische und realistische Haltung deutlich zugenommen habe. Dies wurde vor allem für die Beziehungen Moskaus zur Europäischen Union bezeugt.
  


  
    Nähere Anhaltspunkte für den Charakter des Verhältnisses zwischen den europäischen Organisationen und Russland können gewonnen werden, wenn man die konkreten Interaktionen der internationalen Akteure seit Beginn der Präsidentschaft Putins betrachtet. Dabei fällt auf, dass sich gewisse Muster im wechselseitigen Verhältnis zwischen den europäischen Organisationen und Russland, wie sie schon für die Ära Jelzin zu beobachten waren, nun wiederholen. Dazu gehören wiederkehrende, geradezu pathetische gegenseitige Bezeugungen der politischen Hochschätzung und der allgemeinen Ehrerbietung ebenso wie Bekundungen des Befremdens, des Unverständnisses und selbst der Verurteilung. Letzteres wurde seitens der europäischen Organisationen angesichts des ersten wie des zweiten Tschetschenienkrieges dokumentiert. Demgegenüber fühlte sich Moskau in beiden Fällen zu Unrecht kritisiert und insgesamt unverstanden. Bereits im Oktober 1999 sah sich Putin auf dem EU-Russland-Gipfel in Helsinki mit der Kritik an dem harten Vorgehen im wieder aufgebrochenen Kaukasuskonflikt konfrontiert. Es gelang ihm nicht, dafür Verständnis seitens der EU zu erreichen.27 Folglich verabschiedeten Anfang Dezember 1999 die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten eine Erklärung, in der sie das russische Vorgehen in Tschetschenien scharf kritisierten. Der 
     Rat der EU beschloss auch, die Anwendung der Gemeinsamen Strategie zu überprüfen, und 90 Millionen Euro der für Russland vorgesehenen TACIS-Mittel einzufrieren. Außerdem wurden Kredite für Nahrungsmittel in Höhe von 30 Millionen Euro und 60 Millionen Euro an Zollvergünstigungen für Russland blockiert. Auch wenn es sich dabei eher um symbolische Gesten der Drohung als um reale Sanktionen handelte, so war die EU angesichts der offenen Vertragsverletzungen durch Russland zu diesem Vorgehen geradezu verpflichtet. Schließlich durfte sie ihre eigene Glaubwürdigkeit als Wahrer und Förderer von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht aufs Spiel setzen. Bemerkenswert war, dass die EU nun die in Moskau immer wieder erhobene Klage der »Isolierung aus Europa« an den eigentlichen Verursacher eines solchen Trends zurückverwies und zu Recht geltend machte, dass Russland Gefahr laufe, »sich selbst gegenüber Europa zu isolieren«.28
  


  
    Weitaus weniger zurückhaltend als die EU reagierte die Parlamentarische Versammlung des Straßburger Europarates auf das unangemessen harte Vorgehen Russlands in seiner eigenen tschetschenischen Provinz. Sie beließ es nicht bei der fortgesetzten Kritik an den massiven Menschenrechtsverletzungen und bei der klaren Auflage, das Blutvergießen in Tschetschenien zu beenden und den politischen Dialog mit der gewählten tschetschenischen Regierung aufzunehmen. Da entsprechende Reaktionen ausblieben, entzog die Versammlung der russischen Delegation Anfang April 2000 das Stimmrecht und forderte das Ministerkomitee des Europarates auf, ein Ausschlussverfahren gegen Russland einzuleiten.29 Ungeachtet der wiederholten Aufforderung der Parlamentarischen Versammlung, diesen Schritt endlich zu tun, enthielt sich das Ministerkomitee dieser äußersten Maßnahme. Schließlich kamen die Abgeordneten in Straßburg auf der ersten Sitzung der Versammlung im Jahr 2001 überein, der russischen Delegation wieder alle Rechte einzuräumen. Einmal mehr setzte sich die Auffassung durch, dass man auf die russische Politik besser auf dem Wege der Integration als durch Isolation Einfluss nehmen könne.
  


  
    Unterdessen hatten die Mahnungen und Sanktionen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in der öffentlichen Meinung Russlands und zumal in den beiden Parlamentskammern geharnischte Proteste und vor allem Unverständnis ausgelöst. Vielen erschien die Kritik seitens der europäischen Organisationen vor dem Hintergrund der NATO-Intervention im Kosovo als höchst unglaubwürdig und unangemessen. Dabei war das so genannte Kosovo-Syndrom in Rechnung zu stellen, das auf der Überzeugung der Bürger Russlands beruhte, der Westen lege gegenüber den Minderheitenproblemen in Russland und auf dem Balkan eine doppelte Moral an den Tag. Gerade aufgrund dieser Wahrnehmung erfuhr die erneute bewaffnete 
     Niederschlagung der tschetschenischen Rebellion, die offiziell als »Operation zur Bekämpfung des Terrorismus« firmierte, unter den politischen Eliten wie der Bevölkerung eine besonders weit reichende Zustimmung.
  


  
    Die russische Diplomatie musste einige Mühe aufwenden, um die Wogen der Entrüstung im Westen wieder zu glätten. Präsident Putin selbst startete eine Charmeoffensive. Damit war er bereits anlässlich seines ersten offiziellen Zusammentreffens mit der EU-Troika im Mai 2000 in Moskau so erfolgreich, dass der damalige Kommissionspräsident Romano Prodi von dem Anbruch einer »neuen Ära« in den gegenseitigen Beziehungen sprach. Bei der Gelegenheit schwärmte Prodi auch von dem riesigen Potenzial einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit der EU mit Russland.
  


  
    Vor dem nächsten EU-Russland-Gipfel in Paris Ende Oktober 2000 waren die Spannungen über den zweiten Tschetschenienkrieg weitgehend beseitigt. Bereits im Juni hatte die EU die Sanktionen gegen Russland wieder zurückgenommen. Die europäischen Organisationen bequemten sich bis auf weiteres zu einer Haltung des »Realismus und der Toleranz« gegenüber Moskau. Das dominierende Thema in Paris war ein neuer »Energiedialog«. Beide Seiten zeigten ein starkes Interesse, über russische Erdgas-, Erdöl- und Stromlieferungen zu einem wechselseitig lukrativen Geschäft zu kommen.30 Der damalige EU-Kommissar Chris Patten betonte Anfang 2001 das Interesse der EU an einer langfristigen Energieversorgung durch Russland.31 1999 wies die Statistik aus, dass die EU sowohl bei den Exporten (33,5 Prozent) als auch bei den Importen (36,8 Prozent) der wichtigste Handelspartner für Russland war. Mit einem Anteil von knapp 11 Prozent nahm Deutschland unter allen EU-Staaten die höchste Position ein. An den ausländischen Direktinvestitionen in Russland sind Unternehmen aus der EU mit 64 Prozent beteiligt. Ökonomen gehen davon aus, dass nach einem EU-Beitritt der mittelosteuropäischen Länder der EU-Anteil am Warenverkehr mit Russland sogar auf über 50 Prozent anwachsen werde.32 Vor diesem Hintergrund errechnete sich Moskau zunächst durchaus Vorteile aus der EU-Erweiterung nach Osten. Auf dem EU-Gipfel in Stockholm Ende März 2001, zu dem der russische Präsident wegen der Aktualität der EU-Osterweiterung eingeladen worden war, machte Putin die grundsätzlich positive Einstellung Moskaus zu dieser Entwicklung deutlich. Er setzte sich zudem dafür ein, die Frage des Transitregimes in der russischen Exklave Kaliningrad noch vor der Erweiterung gemeinsam zu lösen.33
  


  
    Auf dem EU-Russland-Gipfel im Mai 2001 kam man bei der Lösung der anstehenden Probleme kaum voran. Immerhin wurde bei dem Treffen die seit 1997 diskutierte Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraumes im Sinne einer Freihandelszone wieder aufgegriffen. Ein solcher Gemeinsamer 
     Europäischer Wirtschaftsraum würde nicht nur den freien Handel mit Gütern und Dienstleistungen, sondern auch den freien Kapitalverkehr und die Freizügigkeit der Personen erlauben. Damit wäre der russischen Wirtschaft schon insofern gedient, als die noch angewandten Anti-Dumping-Maßnahmen wegfallen würden. Umgekehrt müsste Russland einen Teil des acquis communautaire der EU übernehmen. Putin schien sich der neuen Initiative freudig anzuschließen, und er gab prompt der Hoffnung Ausdruck, dass sich ein solcher Europäischer Wirtschaftsraum eher in fünf als in zehn Jahren realisieren ließe.
  


  
    Ende September 2001 wurden die Weichen der russischen Politik gegenüber Europa und den USA neu gestellt. Angesichts der Terroranschläge in den USA erklärte Moskau seine volle Bereitschaft, sich aktiv in die weltweite Allianz zur Bekämpfung terroristischer Aktivitäten einzubringen. Die Kremlführung machte den USA bereits am 24. September konkrete Angebote zur Unterstützung in diesem schwierigen Kampf. Der russische Präsident Wladimir Putin nutzte das aufgrund der veränderten weltpolitischen Konstellation weit geöffnete window of opportunity insbesondere dazu, um das erstarkte Interesse Russlands zu bekunden, der Kooperation mit der EU und der NATO eine neue Qualität zu verleihen. Putin äußerte diesen Wunsch vor dem Deutschen Bundestag am 25. September 2001 zusammen mit der Forderung nach einer neuen internationalen Sicherheitsarchitektur, die eine vollwertige Beteiligung Russlands auf allen Entscheidungsebenen einschließe. Putin verdeutlichte in weiteren Gesprächen die neue positive Haltung zur NATO und bejahte sogar den Gedanken einer russischen Mitgliedschaft in der Allianz.34 Im Übrigen bekräftigte Putin in seiner Berliner Rede die europäische Identität Russlands, das Interesse an einem einheitlichen Großeuropa und am Aufbau eines gemeinsamen europäischen Hauses. Der russische Präsident hinterließ den Eindruck, dass unter den neuen Koordinaten der Weltpolitik das ältere Paradigma des »Atlantismus« und des gleichzeitigen »Europäismus« in Russland wieder Auftrieb erhalten hatte.
  


  
    Ein positives Echo auf die neuen russischen Avancen blieb nicht aus. In Brüssel und anderen europäischen Metropolen wurde die kooperative Haltung Russlands honoriert. Auch gegenüber der NATO und zumal gegenüber den USA erwärmten sich die Beziehungen deutlich. Der Westschwenk brachte Putin seitens der »Westler« in Russland selbst einen beachtlichen Prestigegewinn. Doch ähnlich zu den Wirkungen von Gorbatschows Glasnost und Perestroika forderten Russlands Liberale jetzt parallel zur erstarkten Westorientierung eine neue »Europäisierung« in Russland selbst ein. Darunter verstand man stärkere Impulse für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und eine politische Lösung für den Konflikt mit Tschetschenien.
  


  
    Im Frühjahr 2002 brachte die im Geiste der Allianz gegen den Terrorismus vollzogene Annäherung Russlands an den Westen große Erfolge. Ende Mai unterzeichneten Putin und der amerikanische Präsident George W. Bush ein Abkommen zur Reduktion der strategischen Waffen. Kurz darauf wurde ein Vertrag zwischen Russland und der NATO geschlossen. Die neue »NATO der Zwanzig« setzte sich im Kampf gegen den Terror klare Kooperationsziele. Fortschritte in der Zusammenarbeit mit der EU kamen hinzu. Nur wenige Stunden nach dem NATO-Gipfel trafen sich die russische Führung und die EU-Troika in Moskau. Bei der Gelegenheit wurde Russland der lange ersehnte Status eines »Marktwirtschaftslandes« zuerkannt. 35
  


  
    In der Frage des Transits für russische Bürger von und nach Kaliningrad, das infolge der Osterweiterung der EU von dieser eingeschlossen sein würde, kamen sich Brüssel und Moskau Mitte November 2002 auf halbem Wege entgegen, wenn auch ein entscheidender Durchbruch nicht erreicht werden konnte. Die russischen Behörden wollten ihren litauischen Kollegen über die jeweils anstehenden Reisen Kunde geben; diese sollten ihrerseits den Reisenden ein vereinfachtes Reisedokument für den Zugverkehr ausstellen. Zweck der Regelung war, die Formalitäten für den Erhalt der Reisedokumente erheblich zu vereinfachen. Dies war im Kern die in Brüssel erreichte Lösung in der Transitfrage. Im Vorfeld des Treffens hatte es zwischen der EU und Moskau allerdings erhebliche Aufregungen im Zusammenhang mit dem Tschetschenienproblem gegeben. Das Treffen sollte ursprünglich in Kopenhagen stattfinden, da Dänemark zu der Zeit den Ratsvorsitz innehatte. Moskau nahm jedoch Anstoß daran, dass die dänische Regierung einen Kongress tschetschenischer Repräsentanten nicht untersagt hatte. Daraufhin wurde um des diplomatischen Friedens willen das Treffen nach Brüssel verlegt. Aber selbst hier wurde das Gesprächsklima durch die Überempfindlichkeit des russischen Präsidenten gegenüber den Fragen von Reportern beeinträchtigt. Putin empörte sich über die Frage eines Journalisten nach der »Auslöschung des tschetschenischen Volkes« so sehr, dass er den Fragesteller seinerseits mit nicht zitierfähigen Worten bedachte.36
  


  
    Der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi gefiel sich früh in der Rolle des Anwalts Russlands bei der EU. Bereits im Februar 2003 erklärte er, er wolle sich dafür einsetzen, dass in Brüssel ein konsultatives Organ für Russland und die EU geschaffen werde.37 Die Avance erfolgte vor dem Hintergrund der Spannungen, die sich im Vorfeld des Irakkrieges auch zwischen Russland und den USA abzeichneten. Berlusconi legte mit seinem Angebot sichtlich einen Köder aus, um Moskau in das Lager der »Kriegswilligen«
     zu locken. Tatsächlich zögerte die Kremlführung in der Irak-Frage eine ganze Weile, bevor sie sich endgültig positionierte. Symptomatisch war die von Verteidigungsminister Sergej Ivanow Mitte Februar 2003 getätigte Aussage, Russland lasse sich weder zum »alten« noch zum »neuen Europa« zählen.38
  


  
    Moskau versuchte unterdessen, die Frage der Transitdokumente für Kaliningrad mit der Irak-Politik der EU zu verknüpfen. Dies geschah auch angesichts der Schwierigkeiten, die sich zwischen Russland und Litauen in der Frage ergeben hatten. Litauen widersetzte sich dem Wunsch des Kremls, militärische Identitätskarten als Reisedokumente zu akzeptieren. In Vilnius herrschte die Auffassung vor, dass dies nur mit dem Einverständnis der EU geschehen könne.39 Die russische Führung versuchte, Brüssel als Vermittler zu gewinnen. Unmittelbar nach dem Irak-Gipfel der EU wurde deshalb Kommissionspräsident Romano Prodi am 18. Februar 2003 spätabends mit einem russischen Staatsflugzeug nach Moskau geholt, um ihn des Gleichklangs des Kremls mit der EU in der Irak-Frage zu versichern. Gleichzeitig lag es Putin daran, die Brüsseler Position in der Transitfrage auszuloten. Darüber hinaus wurden russische Sorgen hinsichtlich der Folgen der EU-Osterweiterung geltend gemacht. Es wurde betont, dass die Visumsfrage sich nicht auf Kaliningrad beschränke, vielmehr wollten auch die EU-Beitrittskandidaten von den Russen jetzt Visa verlangen. Dies führe zur Benachteiligung und Isolierung Russlands. Es sei hingegen Moskaus Ziel, mittelfristig überhaupt die Abschaffung der Visumspflicht zu erreichen. Prodi reagierte hinhaltend. Er quittierte die Expresseinladung in den Kreml damit, dass er fürs erste die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Prüfung all der Fragen beschloss.40
  


  
    Bei all dem Buhlen um das Wohlwollen der EU stand es der russischen Führung nicht gut an, in ihrer Politik gegenüber Tschetschenien fortgesetzt ins kritische Visier der Europäer zu geraten. So übte ein Ausschuss des Europarates Kritik an den Gewalttaten, die sich vor dem für den 23. März 2003 angesetzten Verfassungsreferendum in der russischen Teilrepublik häuften. Der Europarat ging so weit, die Einrichtung eines Internationalen Strafgerichtshofes für Menschenrechtsverbrechen in der Kaukasus-Republik zu verlangen.41 Diese Forderung wurde Anfang April wiederholt. Die Moskauer Reaktionen darauf waren nicht minder bitter und empört. Die Vorgänge in Tschetschenien blieben ein Herd der Spannungen zwischen der EU und Russland. Dies zeigte sich auch an der von der EU bei der UNO-Menschenrechtskommission eingebrachten Resolution zwecks Verurteilung Russlands wegen Entführungen, willkürlichen Verhaftungen und Hinrichtungen. Allerdings kam die angestrebte Verurteilung zuletzt mangels 
     ausreichender Unterstützung in der Menschenrechtskommission Mitte April 2003 nicht zustande.42
  


  
    Die Dreihundertjahrfeier St. Petersburgs, zu der man Spitzenpolitiker aus über 40 Staaten in das frisch herausgeputzte Venedig des Nordens einlud, bot eine ideale Gelegenheit, die europäische Identität Russlands in den Vordergrund zu rücken und Russlands Forderungen an die EU in einem gefälligen Rahmen zu präsentieren. Nicht zufällig wurde der EU-Russland-Gipfel zum Höhepunkt des Festprogramms gemacht. Das Abschlussdokument enthält den Appell, »ein vereinigtes Europa für alle Europäer« zu schaffen und die Forderung, die Bedingungen für visafreie Reisen zwischen Russland und den Ländern der EU als eine langfristige Perspektive zu prüfen. Putin begrüßte die Idee eines Ständigen Partnerschaftsrates zwischen Russland und der EU und er machte sich dafür stark, bis zum November die Lösung der drängenden Probleme auf die gemeinsame Tagesordnung zu setzen. Dazu zählte er den Handel mit Nuklearmaterialien, AntidumpingMaßnahmen, Quotenauflagen, ungerechtfertigte Exportsubventionen, Fragen des gegenseitigen Marktzuganges und Gespräche über Russlands Zulassung zur WTO.43
  


  
    Entgegen den russischen Erwartungen vermittelte der Glanz der Petersburger Festivitäten den Beziehungen zwischen der EU und Russland keine neue Dynamik. Dies zeigte sich spätestens im Oktober 2003, als Putin am Rande der deutsch-russischen Regierungskonsultationen die EU scharf dafür kritisierte, Russland im Hinblick auf den WTO-Eintritt nicht zu unterstützen, sondern vielmehr zu behindern. Der russische Präsident stemmte sich vehement gegen den Druck der EU-Kommission, die heimischen Energiepreise als Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der WTO deutlich anzuheben. Dies sei inakzeptabel, da ein solcher Schritt »die russische Wirtschaft kollabieren« ließe. Putin bezeichnete den Standpunkt der Brüsseler »Bürokraten« als »unfair und unehrenhaft gegenüber Russland«. Trotzig hieß es, dass Russland nicht in der Lage sei, die Europäische Energiecharta zu unterzeichnen. Der russische Staat werde im Übrigen die Kontrolle über den Energiemonopolisten Gasprom ebenso wenig aufgeben wie über das Transportsystem für Erdgas. Die EU-Kommission solle diesbezüglich ihre Illusionen aufgeben, echauffierte sich Putin.44
  


  
    Auf dem zweiten turnusmäßigen Gipfeltreffen, das im November 2003 in Rom stattfand, kam man bei der Lösung der brennenden Probleme überhaupt nicht voran, obwohl sich der Kreml des Wohlwollens des italienischen Regierungschefs sicher sein konnte. In der Tat hielt Berlusconi seine schützende Hand über den russischen Präsidenten, der erwartungsgemäß von italienischen Journalisten über die Jukos-Affäre wie über das tschetschenische
     Problem befragt wurde. Berlusconi ging dabei so weit, Putin großzügig von den Vorwürfen freizusprechen, die Jukos-Affäre habe einen politischen Charakter und der Kreml stecke womöglich selbst hinter der Verhaftung des Ölmagnaten Chodorkowskij. Während Berlusconi die Unabhängigkeit der russischen Justiz lobte, forderte der ebenfalls anwesende EU-Kommissar Chris Patten hingegen Russland auf, »sich rechtsstaatlichen Regeln zu unterwerfen«.45 Kurz darauf distanzierte sich auch Prodi in aller Form von Berlusconis »persönlich« geäußerter Meinung. Nur wenige Tage später verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution, die Berlusconi wegen seiner Unterstützung für Putin rügte.
  


  3. Das Verhältnis zwischen Russland und der EU vor der Osterweiterung


  
    Nachdem die EU-Kommission am 5. November 2003 die Aufnahme von zehn weiteren Staaten zum 1. Mai 2004 bekräftigt hatte, wurden aus Moskau zunehmend Sorgen über die negativen Auswirkungen der EU-Erweiterung geltend gemacht. Ende Januar 2004 übermittelte Moskau eine Liste von 14 »russischen Bedenken im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung«. In dem Papier wurde sowohl die Regelung von Handelsfragen wie von politischen Anliegen gefordert.46 Unter anderem wurde verlangt, Brüssel solle die Importquoten für Stahl und Getreide erhöhen, weitere Zugeständnisse zur Entwicklung des Gebietes Kaliningrad machen und die zehn neuen Beitrittsländer drängen, »vollwertige Visa-Regeln« für russische Bürger bereitzustellen. Im Übrigen sollten Estland und Lettland ihren russischen Minderheiten mehr Rechte einräumen. Die Forderungen wurden von der EU-Kommission mit der Begründung zurückgewiesen, die Ausweitung des Partnerschaftsabkommens mit Russland auf die zehn neuen EU-Staaten sei nur »eine Formalie«, die »keinerlei Gegenleistungen« dulde. 47 Tatsächlich hat der neue russische Vorstoß deutlich gemacht, dass sich die Außenpolitik des Kremls nach wie vor auf die alte sowjetische Denkschablone stützt, in jedem Fall »Kompensationen« zu verlangen, auch wenn unklar bleibt, weshalb Russland für den politischen Vorgang der EU-Osterweiterung entschädigt werden solle.
  


  
    Brüssel replizierte in grundsätzlicher Weise auf den neuen Dissens mit Russland. In einer Mitteilung an die EU-Mitgliedstaaten betonte die EU-Kommission, dass die strategische Partnerschaft mit Russland weniger auf feierlichen allgemeinen Erklärungen beruhen solle, sondern auf realistischen 
     gemeinsamen Arbeitsplänen. Als Gravamen der EU gegenüber Russland wurde geltend gemacht, dass Moskau immer noch nicht das Kyoto-Protokoll ratifiziert habe und dass es immer noch nicht seine Truppen aus Transnistrien zurückgezogen habe. Über den gegenwärtigen Verstimmungen sollten die weiter reichenden Gemeinsamkeiten nicht außer Acht gelassen werden, insbesondere die vereinbarten Pläne zur Bildung gemeinsamer Räume der Wirtschaft, der Sicherheit, des Rechts wie der Bildung und Kultur. Im Weiteren machte die Kommission aber auch klar, dass entsprechend den gemeinsamen vertraglichen Grundlagen die politische wie ethische Konditionalität der Partnerschaft im Spiel bleiben müsse. Deshalb sei politische Leisetreterei nicht angebracht, wenn Moskau dagegen verstoße, so wie sich dies in der Politik gegenüber Tschetschenien, bei der Unterdrückung der Medienfreiheit, der selektiven Handhabung der Rechtsstaatlichkeit oder im Umweltbereich manifestiere.48
  


  
    Kurz vor dem 1. Mai 2004 gelang es den Kontrahenten in Brüssel und Moskau, den Streit im Zusammenhang mit der Osterweiterung der EU beizulegen. Am 27. April wurde in Luxemburg im Rahmen einer Sitzung des Ständigen Rates von EU und Rußland die Ausdehnung des Partnerschafts-und Kooperationsabkommens auf die zehn neuen Mitglieder der EU festgelegt. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, daß die Erweiterung der Union Rußland einem Europa ohne Trennungslinien näher bringen werde. Beide Seiten verpflichteten sich dazu, die Menschenrechte und den Schutz von (ethnischen) Minderheiten zu beachten.49
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  Die Europäische Union und die Ukraine


  
    Im Dezember 2004 hat die »orangene Revolution« die Ukraine in ein neues Licht der internationalen Öffentlichkeit gebracht. Dramatischer als in der Ukraine hätte man einen Wandel nicht inszenieren können: Viktor Janukovitsch, der demokratische Kandidat, wird im Wahlkampf behindert, sogar vergiftet, überlebt, und wird schließlich nur durch Manipulationen besiegt. Doch anders als in den Jahren zuvor steht das Volk auf, Gerichte und Medien schlagen sich auf dessen Seite, Hunderttausende harren fröhlich-feiernd und fordernd aus, die drohende Spaltung des Landes kann verhindert werden und zum Schluss siegt die Demokratie in einem spektakulären Triumph pünktlich zu Weihnachten. Aus einem Appendix Russlands ist über Nacht ein selbstbewusster Staat geworden, der nach einem Platz in der westlichen Staatengemeinschaft strebt.
  


  
    Aber auch wenn die »orangene Revolution« bereits richtungsweisende Standards für eine demokratische Gesellschaft gesetzt hat – etwa im Bereich der Medienberichterstattung -, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wahl Juschtschenkos zunächst nicht viel mehr als ein Vorschuss sein kann. Es muss genau verfolgt werden, ob es der jungen ukrainischen Demokratie gelingt, einen nachhaltigen Reformkurs zu entwickeln und umzusetzen. Teil der ukrainischen Reformbestrebungen ist ein Beitritt zur Europäischen Union. Forciert durch die direkte Nachbarschaft zur Ukraine, die Interessen der neuen Mitgliedstaaten und das Interesse an einem stabilen und sicheren Anrainer ist die Europäische Union dazu aufgefordert, neue Strategien für die bilateralen Beziehungen auszuarbeiten.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Die Geschichte der Ukraine verlief zwischen russischen, polnischen, litauischen und österreichischen Fronten. Das ukrainische Reich entstand durch die Kiewer Rus im 9. Jahrhundert. Die Zersplitterung in Fürstentümer im 13. Jahrhundert, das Eindringen der Mongolen sowie die Annexion 
     von Teilen des Reiches durch Litauen, Polen und Österreich-Ungarn und schließlich die zunehmende Macht Russlands verhinderten eine gesamtnationale Entwicklung. Nach dem gescheiterten Kosakenaufstand unter der Führung Bogdan Chmelnitzkis 1654 geriet die Ukraine unter die Herrschaft Russlands. 1917 wurde die ukrainische Volksrepublik deklariert, die aber von den Bolschewiki zerschlagen wurde. Bereits 1922 erfolgte der Anschluss an die Sowjetunion und erst deren Auseinderbrechen führte zur Proklamation der Unabhängigkeitserklärung am 24. August 1991.1
  


  
    Im Inneren standen die Entscheidungsträger 1991 vor der Herausforderung, Einparteienherrschaft, Zentralverwaltungswirtschaft und die vom Staat dominierte Gesellschaft zu einem leistungsfähigen System zu reformieren. Außenpolitisch musste sich die Ukraine vom übermächtigen Russland abgrenzen. Gleichzeitig hat die Ukraine, bedingt durch ihre geostrategische Lage zwischen den westlichen Bündnissen auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, zunehmende Bedeutung für die Europäische Union und die NATO. Die sicherheitspolitische Einbindung der Ukraine wird somit zu einem wichtigen Bestandteil gesamteuropäischer Sicherheit. Der Verlauf der ukrainischen Systemtransformation beeinflusst die Stabilität Europas. Schon aus wohlverstandenem Eigeninteresse sollte die Ukraine als Teil Europas angesehen werden. Rhetorisch orientieren sich Entscheidungsträger und Analytiker der Ukraine ebenfalls nach Westen.2 In dem 1998 erlassenen Präsidialdekret wird die Zielsetzung einer baldigen EU-Assoziierung manifestiert.3 Gleichzeitig ist die ukrainische Elite aber auch dazu gezwungen, jede Form der Westorientierung mit dem engen wirtschaftlichen und politischen Verhältnis zu Russland in Einklang zu bringen. Dementsprechend setzt Moskau immer wieder Signale seiner Dominanz über Kiew. Das Verhältnis zu Europa lässt sich noch nicht abschließend bestimmen. Die weitere Entwicklung wird besonders von der Konsolidierung als unabhängiger Nationalstaat, dem Verlauf der Systemtransformation, aber zu guter Letzt auch von der Politik des Westens abhängen.
  


  2. Die innere Entwicklung der Ukraine


  2.1 Nationale Konsolidierung


  
    Die ethnische Zusammensetzung und die Abhängigkeit von Rohstoffen bestimmen die nationale Konsolidierung der Ukraine.4 Laut der letzten Volkszählung aus dem Jahr 2001 bezeichnen sich 17 Prozent der Bevölkerung als 
     ethnische Russen, allerdings geben 68 Prozent Russisch als ihre Muttersprache an.5 Die ethnischen Russen leben vor allem im überdurchschnittlich industrialisierten östlichen Teil der Ukraine sowie auf der Krim. Daraus resultieren die Gefahr des Auseinanderbrechens in eine Ost- und Westukraine sowie Separatismusbestrebungen der historisch zu Russland gehörenden Krim. Diesen Bestrebungen wird jedoch nicht mehr so große Bedeutung zugemessen wie noch vor einigen Jahren.
  


  
    In Verbindung mit der ethnischen Zusammensetzung der ukrainischen Bevölkerung vergrößert das Fehlen einer eigenen Staatsreligion das Problem der nationalen Konsolidierung. Von Bedeutung ist die jahrzehntelang verbotene griechisch-katholische Kirche sowie die in mehrere Jurisdiktionen zerfallene orthodoxe Kirche, von der sich ein Teil auf Moskau ausrichtet und ein anderer für eine eigenständige ukrainische Nationalkirche plädiert.6 Diese Aufspaltung hat vor allem auf regionaler Ebene zu Auseinandersetzungen um Kirchengebäude und Kirchenmitglieder geführt. An diesen Auseinandersetzungen beteiligen sich auch die Vertreter der jeweiligen regionalen Exekutive.
  


  
    Um den staatlichen Zusammenhalt garantieren zu können, entschieden sich die politischen Eliten in Kiew für einen zentralistischen Staatsaufbau. 7 Die Implementierung eines föderalen Systems wurde zwar diskutiert, im Ergebnis aber verworfen. Auch die in der Volksabstimmung vom 16. April 2000 enthaltene Frage, eine zweite Parlamentskammer einzurichten, sollte weniger der Dezentralisierung dienen als vielmehr Kutschmas Rolle gegenüber dem Parlament stärken. Am Zentralismus der Ukraine hat sich bisher wenig geändert. Dementsprechend werden die Gouverneure, die Leiter der regionalen Administrationen, nicht von der Bevölkerung gewählt, sondern vom Präsidenten ernannt. Im Rahmen des staatlichen Zentralismus werden Minderheitenrechte auf der Grundlage der 1996 angenommenen Verfassung geregelt. Dort heißt es, die Verfassung »garantiert die freie Entfaltung, den Gebrauch und den Schutz der russischen sowie der Sprache anderer Minderheiten in der Ukraine«8 Schon im Juni 1992 wurde ein Gesetz über die nationale Minderheit erlassen, das nun auch verfassungsrechtlich flankiert wurde.
  


  
    Angesichts fehlender eigener Ressourcen und geringer Diversifizierung der Lieferanten ist die Ukraine von russischen Gas- und Ollieferungen abhängig. Die gegenüber Russland entstandenen Energieschulden haben sich laut amtlichen Angaben im Jahre 2000 auf über 3,07 Milliarden US-Dollar summiert.9 Zusätzlich werden die durch die Ukraine verlaufenden Pipelines illegal angezapft. Um dies zu verhindern, erwägen russische Entscheidungsträger, eine zusätzliche Pipeline unter Umgehung der Ukraine über Belarus 
     nach Westeuropa zu bauen. Dies würde die legalen und illegalen Transiteinnahmen der Ukraine aus den russischen Rohstofflieferungen vermindern und gleichzeitig den Druck zur Leistung des Schuldendienstes vergrößern.
  


  
    Im Januar 2006 zeigte sich im Konflikt um die Gaspreise zwischen Moskau und Kiew die Verflechtung von wirtschaftlichen Interessen und ökonomischer Abhängigkeit. Russland drohte Ende 2005 die Gaslieferungen an die Ukraine auf marktwirtschaftliche Grundlagen zu stellen. Dies hätte bedeutet, dass Moskau die Gaspreise um mehr als 400 Prozent von bisher 50 USD pro Kubikmeter auf bis zu 230 USD pro Kubikmeter erhöht hätte. Neben rein ökonomischen Aspekten dieses Preiskampfes verdeutlichen die Preise für Gaslieferungen von Moskau nach Belarus für 47 USD pro Kubikmeter, nach Armenein und Georgien für 110 USD, in die Baltischen Staaten für 90 USD und nach Deutschland für 200 USD auch die mit der Energiepolitik verbundenen politischen Motive.10 Die Ukraine hat nur begrenzt die Möglichkeit, ihre Rohstoffabhängigkeit von Russland zu verringern. Alternative Rohstofflieferanten, wie beispielsweise der Iran, werden erst recht auf eine ordnungsgemäße Bezahlung bestehen.
  


  
    Die Politik des Kremls trägt immer wieder dazu bei, den eigenen Handlungsspielraum der Ukraine einzugrenzen. Initiiert von Präsident Putin unterzeichnete Kutschma im September 2003 den Beitritt der Ukraine zur gemeinsamen Wirtschaftszone mit Russland, Weißrussland und Kasachstan. Im Präsidentschaftswahlkampf 2004 setzte der Kreml die gemeinsame Wirtschaftszone als Instrument zur Anbindung der Ukraine an Russland ein. Im Weiteren unterzeichneten der russische Präsident Putin und der damalige ukrainische Premierminister und Spitzenkandidat Janukovitsch am 18. Juli 2004 ein Abkommen über die Nutzung der Odessa-Brody-Pipeline nach Europa. Mit den erheblichen Gewinnen aus dem Transitgeschäft beabsichtigte der Kreml, die bestehende ukrainische Administration in den Präsidentschaftswahlen zu unterstützen.11 Mit der Verbindung aus wirtschaftlichen Mitteln und persönlichen Netzwerken versuchte Moskau, seinen Einfluss auf die ukrainischen Präsidentschaftswahlen zu sichern.
  


  2.2 Innenpolitik


  
    Ein wichtiges formales Kriterium für den Übergang von totalitären zu demokratischen Gesellschaften ist die Verteilung politischer Macht auf der Grundlage einer Verfassung sowie die Durchführung freier Wahlen.12 Die Revidierung der sowjetischen Verfassung zögerte sich aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Parlament hinaus. Der 
     schließlich am 28. Juni 1996 vom Parlament angenommene Verfassungsentwurf spiegelt die zuvor getroffenen Kompromisse wider: Einerseits ist die Ukraine eine Präsidialdemokratie, andererseits ist die Macht des Präsidenten stärker begrenzt als beispielsweise die des russischen Staatsoberhauptes. Die Verteilung politischer Macht in der Ukraine erfolgt derzeit durch die alle vier Jahre stattfindenden Direktwahlen zum Präsidenten sowie durch die im Abstand von fünf Jahren abgehaltenen Parlamentswahlen. 1994 wurde der aus Dnipropetrovsk stammende Leonid Kutschma zum Staatsoberhaupt gewählt und bei den darauf folgenden Wahlen 1999 im Amt bestätigt. Verfassungsgemäß endete seine zweite Amtsperiode mit den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2004. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen wurde die Frage, wie der frühere Amtsinhaber Leonid Kutschma seine Nachfolge regeln würde, zu einem Lackmustest für die ukrainische Transformation.
  


  
    Bis zu den Präsidentschaftswahlen im Dezember 2005 prägte die Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik einhergehend mit der Dominanz des Staates über die Gesellschaft die Innenpolitik. Die Schwäche der Zivilgesellschaft und ihrer Institutionen wirkte sich negativ auf das gesamte Spektrum ihrer Funktionen aus. Obwohl sich in der Ukraine eine Vielzahl politischer Parteien etabliert hatte, waren diese programmatisch schwach, stark personenzentriert und letzten Endes ein Herrschaftsinstrument der Oligarchen. Im Unterschied zu westlichen Demokratien dienten sie nicht zur Rekrutierung der politischen Elite, die bis auf wenige Ausnahmen aus einer Verflechtung von wirtschaftlichen und regionalen Interessengruppen erfolgte. Dementsprechend gering war die politische Beteiligung und Kontrollfunktion der Gesellschaft. Die Durchschnittsbevölkerung fühlte sich politisch nur gering vertreten und war selbst stärker mit der Existenzsicherung als mit der Artikulation politischer Interessen beschäftigt. Solange es keine profilierte Opposition mit breiter gesellschaftlicher Basis gab, wurden Macht- und Verteilungskonflikte weiter innerhalb der Elite ausgetragen. Ein strukturelles Problem war dabei die Situation der ukrainischen Medien. Die Abhängigkeit vom Staat sowie die repressive Vorgehensweise gegenüber Redaktionen und einzelnen Journalisten brachte der Ukraine bereits Kritik vom Europarat und von der EU ein.13 Der prominenteste Fall war die Ermordung des Journalisten Georgij Gongadse im September 2000, der in der Internetzeitung »Ukrainsky Pravda« mehrmals über Korruption in der Umgebung Kutschmas berichtet hatte. In die Öffentlichkeit gelangte geheime Tonbandaufzeichnungen aus dem Büro Kutschmas legten den Verdacht nahe, dass der Präsident selbst in den Fall verwickelt war. Gongadse wurde zu einer Symbolfigur des Oppositionsbündnisses »Ukraine ohne Kutschma«, deren Anhänger öffentlich gegen die Verflechtung von Macht und Kapital 
     und das repressive Vorgehen der Exekutive gegen unabhängige Medien demonstrierten. Allerdings war das Fehlen einer politischen Leitfigur und Programmatik zugleich Ausdruck des begrenzten Einflusses der Zivilgesellschaft.
  


  
    Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen Ende 2004 wurde eine kontroverse Debatte über die Ausgestaltung der Verfassung geführt. Letztlich ging es dabei um die Frage, ob durch eine Verfassungsänderung tatsächlich die demokratischen Rechte gestärkt werden könnten, oder ob eine Revision der Verfassung lediglich als Instrument zur Machtsicherung der bestehenden Administration eingesetzt würde. Trotz des andauernden Verfassungsdiskurses hielt sich Kutschma an die zu diesem Zeitpunkt gültige Regelung, die Amtszeit auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen. Damit eröffnete er der ukrainischen Bevölkerung die Möglichkeit, zwischen zwei Alternativen zu wählen. Viktor Janukovitsch, dem amtierenden Premierminister und Vertreter der Administration auf der einen Seite und Viktor Juschtschenko, Spitzenkandidat der demokratischen Opposition, auf der anderen Seite.
  


  
    Die für die postsowjetischen Staaten unübliche Möglichkeit, zwischen zwei tatsächlichen Alternativen wählen zu können, führte zu einem Richtungswahlkampf zwischen der vom Kreml unterstützten Administration und der nach Westen ausgerichteten demokratischen Opposition. Bei der Stichwahl am 21. November 2004 gelang es Viktor Janukovitsch nur mit Hilfe von Manipulation und Wahlbetrug, die Wahl für sich zu entscheiden. Unter Führung der demokratischen Opposition und getragen von der Zivilgesellschaft protestierten die Massen wochenlang auf den Straßen Kiews und anderorts für die Einhaltung europäischer Werte und Normen. Als die Ukraine am Rande einer internationalen Krise stand, gelang es dem polnischen Präsidenten Kwasniewski, dem litauischen Präsidenten Adamkus und dem Hohen Repräsentanten für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Solana, unterstützt von Kutschma und dem Sprecher der russischen Staatsduma, Boris Gryslow, einen Kompromiss am Verhandlungstisch zu finden. Am 26. Dezember 2004 wurde der zweite Wahlgang wiederholt. Laut Einschätzung von nationalen und internationalen Wahlbeobachtern waren diese Wahlen frei und fair. Die Wahl Viktor Juschtschenkos war Ergebnis der von der ukrainischen Bevölkerung getragenen orangenen Revolution. 14
  


  
    Die Entstehung einer Mittelschicht und die Etablierung einer Zivilgesellschaft bleiben Schlüsselprobleme der ukrainischen Systemtransformation. Nur durch die Herausbildung eines gesellschaftlichen Gegengewichtes zur derzeit übermächtigen Exekutive lässt sich ein System von checks and balances über die Verteilung von Kapital und Macht garantieren. Dazu bedarf 
     es neben einer gesellschaftlich unterfütterten Legislative vor allem auch einer funktionsfähigen und transparenten Judikative. Wie in vergleichenden Analysen nachgewiesen, sind in der Ukraine diesbezüglich noch entscheidende Reformen zu leisten.15 Nur wenn diese gelingen, kann zukünftig von einer nachhaltigen Abnahme der Korruption und einer Trennung zwischen den Bereichen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ausgegangen werden.
  


  2.3 Wirtschaft


  
    Symptomatisch für den Beginn der ersten Transformationsjahre war das Scheitern ökonomischer Reformen. Hauptursache für Stagnation und Krise waren weniger fehlende Konzepte, als vielmehr politische Konflikte sowie die in Korruption gipfelnden Eigeninteressen. Der frühere Premierminister Lasarenko hatte im Oktober 1996 ein umfassendes Reformprogramm mit folgendem Inhalt vorgelegt: Bodenreform, Beendigung der ineffizienten Privatisierung sowie die Schließung unrentabler Kohlezechen und Metallurgiekombinate. Das Programm stimmte mit den Zielvorstellungen von IWF und Weltbank überein. Die reibungslose Umsetzung wurde dann aber vom Parlament gestoppt bzw. durch den Verzicht auf die Bodenreform und durch große Einschränkungen im Privatisierungskonzept weitestgehend aufgeweicht.
  


  
    Die Defizite in der wirtschaftlichen Umgestaltung trugen zur rasanten Talfahrt der Volkswirtschaft bei. Verursacht durch die russische Wirtschafts-und Finanzkrise des Jahres 1998, brach die Wechselkursstabilität der Griwna gegenüber dem US-Dollar zusammen. Die Verbindung aus fehlenden Strukturreformen und erdrutschartigen Einbrüchen in der Geld- und Fiskalpolitik brachte die Ukraine an den Rand einer Transformationskrise. Ein finanzieller Kollaps konnte 1998 nur durch eine »freiwillige« Umstrukturierung der Inlandsschulden sowie durch die Auszahlung eines erneuten IWF-Kredites verhindert werden.
  


  
    Die Wiederwahl Kutschmas zum Präsidenten schaffte 1999 zunächst verbesserte Ausgangsvoraussetzungen für wirtschaftliche Reformen. Nicht zuletzt auch auf internationalen Druck hin ernannte Kutschma den als Reformer bekannten Viktor Juschtschenko zum Premierminister sowie Julia Timoschenko als seine für den Energiesektor zuständige Stellvertreterin und verbesserte damit die personellen Reformvoraussetzungen. Die veränderten politischen Rahmenbedingungen, der Einsatz westlicher Berater und die Vorgaben für weitere IWF-Kredite spiegelten sich in dem im April 2000 von der Regierung Juschtschenko vorgelegten Reformkonzept wider. Innerhalb von vier Monaten gelangen entscheidende Durchbrüche. Zu den Meilensteinen zählte es hunderte von Steuerprivilegien, Subventionen und Ausnahmeregelungen zugunsten der Oligarchen abzuschaffen. Stattdessen wurde die Haushalsdisziplin zugespitzt, der Barterhandel reduziert und eine Bodengesetzgebung verabschiedet.
  


  
    Abb. 1: Veränderungen des BIP der Ukraine
  


  
    Angaben in Prozent im Vergleich zum Vorjahr
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    Quellen: EBRD – Transition Report 2002, amtliche ukrainische Quellen.
  


  
    Abb. 2: Produktionsentwicklung in der Ukraine
  


  
    Angaben in Prozent im Vergleich zum Vorjahr
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    Quellen: EBRD – Transition Report 2002.
  


  
    Nach einem Jahrzehnt fehlgeschlagener Reformen und wirtschaftlicher Krisen verzeichnet die Ukraine erstmals wieder ein makroökonomisches Wachstum, das auch auf strukturellen Veränderungen der Wirtschaft, wie der Stärkung des klein- und mittelständischen Unternehmertums, basiert. 16 Um zukünftig nachhaltige Reformerfolge erzielen zu können, bedarf es aber weiterer Fortschritte. Exemplarisch für die Liste der unzureichend gelösten Reformprobleme können genannt werden: die Ausarbeitung, Implementierung und Umsetzung des Konkursrechtes, die Energieverschuldung, die extrem hohe zwischenbetriebliche Verschuldung sowie Schwächen im Bereich von good governance. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2004 gilt das Reformpotential Kutschmas als erschöpft.
  


  
    Ähnlich wie bei der Transformation des politischen Systems haben formale Fortschritte bei der Privatisierung und Modernisierung Widerstände auf der nicht formalen Ebene ausgelöst. Dies kumulierte in der Entlassung des reformorientierten Regierungschefs Juschtschenko durch ein Misstrauensvotum des Parlamentes im April 2001. Dem am 29. Mai 2001 eingesetzten Nachfolger Anatoli Kinach gelang es dann, zumindest die Leitlinien des Juschenko-Kurses fortzusetzen, bis auch er am 16. November 2002 entlassen und von einem Exponenten des Donezker Clans, Viktor Janukowitsch, abgelöst wurde. Da zusammen mit Janukowitsch auch andere Exponenten des Donezker Clans Regierungsämter erhielten, muss der erneute Wechsel an der Regierungsspitze als Signal gegen Reformen und Westorientierung interpretiert werden. Dennoch gelangen in der bisherigen einjährigen Regierungspraxis weitere Reformdurchbrüche, wie die Senkung der Einkommensteuer von maximal 40 Prozent auf 13 Prozent. Nach der orangenen Revolution verkörperten Präsident Juschtschenko und Premierministerin Julia Timoschenko ein Reformteam, das angetreten war, um Schlüsselprobleme der ukrainischen Transformationswirtschaft zu lösen. In der Realität führten ein unklarer Reformkurs, die Reprivatisierung und das ambivalente wirtschaftliche Verhältnis zu Russland zu Schwierigkeiten. So schlug Timoschenko zunächst vor, die Privatisierung von rund 3000 Betrieben zu überprüfen, um sie gegebenenfalls rückgängig zu machen. Juschtschenko sprach dagegen nur von der Reprivatisierung von 30 Unternehmen, vor allem aus der Metallindustrie, deren Privatisierung intransparent verlaufen war. Der Konflikt zwischen den beiden Flügeln des ehemaligen Oppositionslagers 
     erreichte Anfang September 2005 mit der Entlassung der Premierministerin seinen Höhepunkt.
  


  
    Die häufigen Richtungswechsel in den obersten Etagen der politischen Macht sind ein Indiz dafür, dass es keine Garantie für nachhaltige Reformen gibt. Der Transformationsprozess ist geprägt von der Vermischung von politischen mit wirtschaftlichen Interessen und von systemgerichteten Reformbemühungen mit privaten Bereicherungsinteressen. Eine Gemengelage, die sich mit dem von Douglas North geprägten Modell der Institutionenökonomie erklären lässt.17 Gesellschaften funktionieren demnach aufgrund von formellen und informellen Vereinbarungen. Die Änderung der tatsächlichen Machtverteilung gestaltet sich weitaus schwieriger als die Einführung neuer formeller Regelungen. In der Ukraine stoßen Bestrebungen zur Formalisierung und Modernisierung auf den Widerstand der informellen Strukturen und da politische Macht und wirtschaftlicher Reichtum auch über Korruption gesichert werden, dienen Korruptionsvorwürfe neben der Problembekämpfung ebenso zur Ausschaltung des politischen Gegners.
  


  2.4 Außenpolitische Ost-West-Balance


  
    Auch nach mehr als nach einem Jahrzehnt nationaler Unabhängigkeit ist die ukrainische Außenpolitik eine Balanceakt zwischen der Abhängigkeit von und der Orientierung auf Russland einerseits und andererseits den Bemühungen, die Zusammenarbeit mit dem Westen bis hin zur Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union auszubauen. Die Annäherung an die USA war außenpolitische Priorität des ersten Präsidenten Krawtschuk. Bedeutsamste Verhandlungsmasse waren die in der Ukraine stationierten russischen Atomwaffen. Entsprechend dem amerikanischen Interesse verpflichtete sich die Ukraine in einem am 14. Januar 1994 unterzeichneten trilateralen Abkommen mit Russland und den USA, alle auf ihrem Territorium stationierten ehemaligen sowjetischen Interkontinentalraketen zu vernichten. Ein zweites Zugeständnis an westliche Forderungen war die vollständige Schließung des Kernkraftwerkes Tschernobyl am 5. Dezember 2000. Dies wurde vor allem von den G 7(8)-Staaten mit millionenschweren Sozialplänen, Gesundheitsprogrammen und Sanierungsmaßnahmen finanziell unterstützt.
  


  
    Um zu vermeiden, dass die Ukraine in ein sicherheitspolitisches Vakuum zwischen Russland und dem Westen gerät, trat sie am 8. Februar 1994 dem NATO-Programm »Partnerschaft für den Frieden« bei. Parallel zur NATO-Russland-Charta unterzeichneten die Staats- bzw. Regierungschefs der damals
     16 NATO-Mitgliedstaaten und der ukrainische Präsident Kutschma am 9. Juli 1997 die »Charta über besondere Partnerschaft zwischen der NATO und der Ukraine«.18
  


  
    Die oben aufgeführten Erfolge Kiews bei der Verankerung der Außenpolitik in den transatlantischen Beziehungen waren seit dem Jahr 2001 erheblich belastet. Grund dafür waren die Schwächen in der ukrainischen Transformation, die drohten, das Land zu einem Failing State mit den entsprechenden sicherheitspolitischen Risiken zu machen. Die weit verbreitete Korruption und eklatante Verletzungen der Pressefreiheit erschüttern die demokratischen Grundrechte und stoßen auf internationale Kritik.
  


  
    Als im Herbst 2002 offenkundig wurde, dass Kutschma mit dem Verkauf des Kolchuga Radarsystems an den Irak die »Achse des Bösen« unterstützt, erreichten die Beziehungen Kiews zu Washington ihren historischen Tiefpunkt. 19 Daraufhin wurde Kutschma zunächst im November 2002 vom Prager NATO-Gipfel ausgeladen. Als er dennoch anreiste, bedienten sich die Diplomaten eines Tricks und änderten die anhand der Ländernamen festgelegte Sitzordnung vom englischen zum französischen Alphabet, damit Kutschma nicht zwischen Bush und Blair saß. Mittelfristig ist die Ukraine nicht daran interessiert, sich vom Westen außenpolitisch zu isolieren. So gelang es Kiew, das frostige Verhältnis zu Washington durch die militärische Unterstützung der amerikanischen Truppen mit einer Friedenstruppe von 1800 Personen im Irak-Konflikt zu erwärmen. Mit diesem strategischen Schachzug positionierte sich die Ukraine auf der globalen Agenda wieder in Richtung der USA.
  


  
    Im wohlverstandenen Eigeninteresse muss die Ukraine jedoch darum bemüht sein, Annäherungen an die USA mit den Beziehungen zu Moskau auszutarieren. Deshalb versucht die ukrainische Regierung, die militärische Kooperation im transatlantischen Rahmen mit einer möglichst guten verteidigungspolitischen Zusammenarbeit mit Russland zu kompensieren.20
  


  
    Voraussetzung für eine möglichst ausgewogene bilaterale Kooperation war die Lösung sowjetischer Erblasten. So gelang es beiden Seiten nach jahrelangen Auseinandersetzungen im Juli 1997, die Aufteilung der Schwarzmeerflotte vertraglich zu regeln. Ein Teil der Flotte obliegt der Ukraine, ein weiterer Teil wird von beiden Staaten gemeinsam kontrolliert, und ein dritter Teil liegt ausschließlich in russischer Zuständigkeit.21 Für die Nutzung der Schwarzmeerflotte verpflichtet sich Russland, über einen Zeitraum von 20 Jahren Pachtabgaben in Höhe von jährlich 100 Millionen US-Dollar zu leisten. Sie sollen als Ausgleich für die ukrainischen Schulden gegenüber dem russischen Staat verrechnet werden. In Ergänzung zum Flottenabkommen unterzeichneten die beiden Ministerpräsidenten einen Vertrag über »Freundschaft, 
     Zusammenarbeit und Partnerschaft«. Obwohl der Nachbarschaftsvertrag nicht alle Fragen zur vollständigen Zufriedenheit löst – offen blieb beispielsweise die Demarkation der russisch-ukrainischen Grenze -, kann er in Verbindung mit dem Flottenabkommen zunächst als Durchbruch in den russisch-ukrainischen Beziehungen eingeschätzt werden.
  


  
    Allerdings illustrieren eine ganze Reihe sensibler Vorkommnisse die Grenzen ukrainischer Unabhängigkeit. Dazu zählt die Entsendung des ehemaligen russischen Regierungschefs Viktor Tschernomyrdin als Botschafter nach Kiew, die auch als Einsetzung eines »Generalgouverneurs Putins« in der Ukraine eingeschätzt werden kann. Die von Moskau im Herbst 2003 initiierte Unterzeichnung des Vertrages über eine gemeinsame Wirtschaftszone sowie der Grenzkonflikt um die Tuzla Insel sind weitere Beispiel für russische Hegemoniebestrebungen.
  


  
    Neben der Verringerung klassischer, militärischer Sicherheitsrisiken durch eine ausgewogene Einbindung in die russischen und transatlantischen Beziehungen versucht auch die Ukraine mit Hilfe eines »zurück nach Europa«-Ansatzes einen außenpolitischen Paradigmenwechsel anzustreben. Mit diesem Ziel bemüht sich Kiew um die Mitgliedschaft in den europäischen Organisationen: 1995 wurde die Ukraine als Vollmitglied in den Europarat aufgenommen, und bereits 1994 unterzeichnete sie das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft. 22 Mit dem 1998 erlassenen Präsidialdekret über die Zielsetzung einer Assoziierung mit und den Beitritt zur Europäischen Union konfrontiert die Ukraine europäische Entscheidungsträger mit neuen Herausforderungen. Weder Brüssel noch Kiew werden ohne weiteres zur Implementierung dieser in erster Linie außenpolitisch motivierten Politik in der Lage sein.
  


  
    Dem Kooperationsinteresse mit der EU bis hin zum erhofften Beitritt standen zahlreiche ungeklärte Grenz- und Minderheitenfragen mit den mittel- und osteuropäischen Nachbarstaaten im Wege. Das heutige Gebiet der Karpato-Ukraine gehörte bis 1919 zu Ungarn sowie bis 1945 zur heutigen Slowakei. Die im Zuge des Ersten und Zweiten Weltkrieges erfolgten Gebietsverschiebungen haben bis heute sowohl territoriale Ansprüche als auch Minderheitenfragen zur Folge. Auch zwischen der Ukraine und Polen (Galizien) sowie der Ukraine und Rumänien (Nordbukowina/Südbessarabien) existieren wechselseitige Minderheiten und territoriale Ansprüche. Das Interesse Kiews an möglichst engen Beziehungen zur NATO und zur EU vergrößerte den Druck, diese Fragen vertraglich zu regeln. Am 21. Mai 1997 wurden mit Polen und am 2. Juni 1997 mit Rumänien Nachbarschaftsverträge unterzeichnet. In beiden Fällen mussten die diplomatischen Bemühungen gegen erhebliche historische Erblasten ankämpfen. Die Unterzeichnung
     der Nachbarschaftsverträge kann mit Recht als wichtiger Schritt für die europäische Verständigung bezeichnet werden.
  


  
    Mit dem Voranschreiten der EU-Osterweiterung bis hin zum Beitritt im Mai 2004 müssen sich die strategischen Partnerschaften zwischen der Ukraine und ihren westlichen Nachbarn, allen voran Polen, unter Beweis stellen. Vor allem Warschau leistet Beiträge zu einer erfolgreichen Ostpolitik des künftigen Europas. Dies geschieht in strategischen Gesamtkonzepten ebenso wie bei sensiblen Einzelaspekten. So hat Polen zwar dem Druck Brüssels nachgegeben, auch für die Ukraine EU-konforme Visa-Bestimmungen einzuführen. Indem polnische Staatsbürger aber nach wie vor visafrei in die Ukraine reisen können und im Gegenzug die polnischen Visen kostenlos ausgestellt werden, beweisen beide Seiten politische Kreativität, einen neuen eisernen Vorhang zu vermeiden. Die Präsidentschaftswahlen 2004 verdeutlichten erneut, dass die Ukraine einerseits kein Teil der westlichen Institutionen ist, auf der anderen Seite aber auch eine Rückkehr in den russischen Machtbereich weder möglich noch sinnvoll wäre. Mit der Forderung nach freien und fairen Wahlen appellierten sowohl der Westen als auch die demokratische Opposition der Ukraine für die Einbindung in das westliche Wertesystem. Gleichzeitig war die aggressive Unterstützung von Viktor Janukovitsch als Exponent der Administration durch den Kreml ein gescheiterter Versuch, postsowjetische Interessenpolitik zu betreiben.
  


  
    Die größten außenpolitischen Gefahren der Ukraine gehen von ihren inneren Instabilitäten aus. Die Schwäche des politischen Systems, die bis in die Spitze politischer und wirtschaftlicher Amter verbreitete Korruption, eklatante Verletzungen der Pressefreiheit sowie die militärische Zusammenarbeit mit dem Irak machen das Land zu einem Sicherheitsrisiko. Der Schlüssel, möglichst gleichberechtigte Beziehungen zu Moskau umsetzen zu können und gleichzeitig ein fester Bestandteil der transatlantischen Beziehungen und der europäischen Integration zu werden, liegt in der Fortführung und im Ausbau der Transformation.
  


  3. Europäische Strategien für die Ukraine


  
    Solange sich die außenpolitische Positionierung der Ukraine in der Konsolidierung befindet und zentrale Fragen der Transformation nicht bewältigt sind, bleibt das Verhältnis zu Europa offen. Die Ukraine ist gleichzeitig Risiko und Herausforderung für Europa, insbesondere für die EU.23 Die Beziehungen der EU gegenüber Kiew konzentrieren sich einerseits auf die 
     Stabilisierung der Systemtransformation und andererseits auf die Kooperation im Kontext einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Die Attraktivität der Europäischen Union für Transformationsstaaten bestimmt sich über ihre Möglichkeiten, diese Prozesse von außen zu unterstützen. Das dabei angewandte Erfolgsrezept verbindet die Bewältigung normativer Vorgaben für den Reformverlauf mit der Einbindung in die europäische Integration bis hin zur Mitgliedschaft. Nach diesem Muster hat die Union mit den mittel- und osteuropäischen Staaten Assoziierungsabkommen unterzeichnet und die südosteuropäischen Staaten in den Stabilitätspakt eingebunden.
  


  
    Im Jahr 2004 spitzte sich die Dynamik in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Europa erheblich zu. Mit der Aufnahme von zehn neuen Mitgliedern im Mai wird die Europäische Union unmittelbar an die Ukraine angrenzen. Im Gegensatz zu den Forderungen Kiews hat Brüssel bisher keine Signale für die Aufnahme der Ukraine in die EU gemacht. Während auf der einen Seite der Beitritt zur Europäischen Union ein wichtiges außenpolitisches Postulat der Ukraine ist, ist die EU auf der anderen Seite derzeit weder willens noch in der Lage, eine solche Integrationsleistung zu erbringen. Obwohl die westlichen Entscheidungsträger in allen einschlägigen Dokumenten und Statements unterstreichen, die EU-Osterweiterung dürfe nicht zu einer neuen Trennlinie führen, fehlten detaillierte Konzepte, wie sich dieses normative Ziel umsetzen lässt. Unter dem fortschreitenden Druck der EU-Osterweiterung initiierten Denkfabriken aus West- und Osteuropa in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine Debatte über Herausforderungen und Strategien einer zukunftsorientierten Nachbarschaftspolitik. Die polnische Regierung trug im Januar 2003 mit einem non-paper zur Ausarbeitung der künftigen Nachbarschaftspolitik bei.24 Im Unterschied zu den westlichen Hauptstädten votiert Warschau stärker für einen möglichen Beitritt der Ukraine in die Union.
  


  
    Um einen neuen Rahmen für die Beziehungen zur Ukraine und den anderen Nachbarstaaten konzeptionell zu erfassen, verabschiedete die Europäische Kommission am 11. März 2003 zunächst das Konzept »Größeres Europa – Nachbarschaft: Ein neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu ihren östlichen und südlichen Nachbarn«.25 Hintergrund dieses Konzeptes waren die bevorstehende Osterweiterung, das Interesse der Kandidatenstaaten, ihren EU-Beitritt mit guten nachbarschaftlichen Beziehungen zu verbinden, sowie die europäische Orientierung der Anrainerstaaten. Aufbauend auf diesen konzeptionellen Vorarbeiten verabschiedete die Kommission unter Einbeziehung von Anmerkungen aus Rat und Parlament am 12. Mai 2004 das Instrument einer europäischen Nachbarschaftspolitik.26 Dieses 
     Strategiepapier definiert die Prinzipen, die geographische Reichweite sowie die Methoden zur Implementierung der europäischen Nachbarschaftspolitik. Geographischen zählen vor allem die Ukraine, die Republik Moldau sowie die Mittelmeeranrainer zur europäischen Nachbarschaftspolitik. Darüber hinaus hat die Kommission empfohlen, die Nachbarschaftspolitik auch für den südlichen Kaukasus, insbesondere für Armenien, Aserbaidschan und Georgien, zu öffnen.
  


  
    Zur Implementierung der Nachbarschaftspolitik in der Ukraine hat die Kommission zunächst in Länderberichten den Stand der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformation sowie das bilaterale Verhältnis zur EU evaluiert.27 Da diese Einschätzungen bereits im Mai 2004 veröffentlicht wurden, konnte die neue Demokratisierungswelle, ausgelöst durch die ukrainischen Präsidentschaftswahlen, nicht mehr berücksichtig werden. Die Länderberichte bildeten die Grundlage für die am 9. Dezember 2004 vorgestellten nationalen Aktionspläne. Ihr Ziel ist es, die jeweiligen bilateralen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und ihren Nachbarstaaten durch eine passgenaue Kooperation zu intensivieren. Für die Ukraine setzt der Aktionsplan die Schwerpunkte auf die Unterstützung demokratischer Wahlen, die Stärkung der Medienfreiheit, den Beitritt in die Welthandelsorganisation, die Beseitigung von tarifären Handelshemmnissen, die Steuerreform sowie die Vereinfachung der gegenseitigen Visa-bestimmungen. 28
  


  
    Würde es gelingen, all die Maximalforderungen des Kommissionskonzeptes zu implementieren, würden in der Ukraine große Teile des gemeinsamen Besitzstandes der EU gelten. Angesichts der durch die Erweiterung zu erwartenden Zunahme der Asymmetrien erscheint dies aber unrealistisch. Trotz der nicht zu unterschätzenden Innovationen wird die Mitteilung der Kommission von den westlich orientierten Vertretern der ukrainischen Elite skeptisch aufgenommen. Das Konzept ist in seiner allgemeinen Formulierung nicht ausreichend attraktiv, um eine tatsächliche Alternative zum Beitritt zu bieten.
  


  
    Der Ansatz, die neuen Nachbarn und die Mittelmeeranrainer mit einer einzigen strategischen Klammer zu fassen, entspricht weitaus stärker dem EU-internen Gleichgewicht als gesamteuropäischen Herausforderungen. Denn die aktuelle Agenda der Beziehungen Europas zu den Mittelmeeranrainern und den osteuropäischen Nachbarstaaten unterscheidet sich erheblich. Einerseits geht es im Zuge des Irak-Konfliktes um die Neuordnung des Nahen Ostens. Andererseits gilt es, mögliche negative Auswirkungen der Osterweiterung auf die künftig unmittelbar angrenzenden Staaten zu verringern. Aufgrund seiner allgemeinen Formulierung läuft der Ansatz Gefahr,
     keines der regionalen Probleme nachhaltig im europäischen Interesse lösen zu können. Im Ergebnis bleibt es bei einer halboffenen Nachbarschaftspolitik mit weitreichenden neuen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. Gleichzeitig kann die Bildung von Trennlinien aber nicht vollständig vermieden werden. Die EU-Rhetorik wird zumindest eine beitrittsorientierte bleiben. Erste Reaktionen aus Kiew verdeutlichen aber, dass damit noch kein Schlussstrich unter die ukrainischen Beitrittsforderungen gezogen werden konnte.
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    Eberhard Rhein
  


  Die Europäische Union und der Mittelmeerraum


  
    Die Geschichte des Mittelmeerraumes ist untrennbar mit der europäischen Geschichte verbunden. Europa ist ohne die Kulturen, die seit 40 Jahrhunderten rund um das Mittelmeer entstanden sind, nicht zu begreifen. Seine Wurzeln sind mediterran; sie liegen im östlichen Mittelmeer. Sie sind umschrieben mit Namen wie Memphis, Babylon, Jerusalem, Tyros, Hellas, Alexandria, Rom, Karthago, Konstantinopel, Malta oder Venedig. Zweimal in der langen Geschichte umspannten Weltreiche – das Römische und das Osmanische – fast den gesamten Raum des Mittelmeeres. Bis in die Neuzeit entsprangen die wesentlichen Impulse für die geistige und kulturelle Entwicklung Europas dem Mittelmeerraum.
  


  
    Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Nun schaut der Mittelmeerraum auf das südliche und nördliche Europa, möchte von ihm lernen und wirtschaftlich besser integriert werden. Europa und der Mittelmeerraum finden sich zusammen, um sich gemeinsam den globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu stellen. Nichts anderes ist der Sinn der »Erklärung von Barcelona«1 vom November 1995, in der sich die Europäische Union und zwölf Länder des Mittelmeerraumes gemeinsam verpflichten, einen euro-mediterranen Raum des Wohlstandes, des Friedens und der Stabilität zu schaffen.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Europäische Mittelmeerpolitik 1958 bis 1990


  
    Als sich ein Teil Europas 1958 zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zusammenfand, gab es zwei Gründe, sich um das Mittelmeer zu kümmern: Algerien war noch ein französisches Departement, und Marokko sowie Tunesien waren gerade in die Unabhängigkeit entlassen worden. Es galt daher, den besonderen Beziehungen zwischen Frankreich und dem Maghreb 
     Rechnung zu tragen. Dies geschah, indem zwischen den drei Maghreb-Staaten 2 und der EWG Assoziierungsverträge geschlossen wurden.
  


  
    Bereits zu Beginn der 1960er Jahre sah sich die Gemeinschaft auch gezwungen, im östlichen Mittelmeer aktiv zu werden. Die Konfrontation zwischen den beiden Supermächten im Mittelmeer gebot, sich nicht nur um die Einbeziehung Griechenlands und der Türkei in die NATO zu kümmern, sondern auch um deren wirtschaftliche Stabilisierung. Was lag näher, als beide Länder schrittweise in eine Zollunion mit der EG zu integrieren und ihnen wirtschaftliche Hilfe zu gewähren?
  


  
    So war die Mittelmeerpolitik der Gemeinschaft gewissermaßen mit in die Wiege gelegt worden. Daher ist es nicht erstaunlich, dass sie ihre ersten außenpolitischen Ausflüge gerade in diesen Teil der Welt unternahm.
  


  1.2 Sicherung der Energieversorgung 1973 bis 1985


  
    Im Oktober 1973 kam es zum vierten israelisch-arabischen Krieg und in seinem Gefolge zum ersten Ölboykott gegen ein Mitgliedsland der EG, die Niederlande, und zur Verdreifachung des Ölpreises binnen kurzer Zeit. Die erste Energiekrise veränderte das Bewusstsein Europas und der Menschheit. Der Suezkanal war lange Zeit geschlossen. Das Mittelmeer fiel als wichtigste Route für die westliche Ölversorgung aus. Und plötzlich war der israelisch-arabische Konflikt eine Angelegenheit vitalen Interesses für die Europäer.
  


  
    Die heute weitgehend vergessene Ölkrise führte zu zwei entscheidenden europäischen Reaktionen: zum euro-arabischen Dialog und zur umfassenden Mittelmeerpolitik. Der euro-arabische Dialog wurde in einer fast improvisierten Ministersitzung in Kopenhagen geboren. Mit ihm erreichte die arabische Seite, dass sich Europa fortan intensiv um den israelisch-arabischen Konflikt kümmern würde. Im Gegenzug konnte Europa sich in dem Glauben wähnen, seine Energieversorgung sei nunmehr besser abgesichert. Auch wenn die unzähligen Sitzungen über wirtschaftliche, kulturelle und politische Zusammenarbeit, die in den 1970er und frühen 1980er Jahren zwischen Europäern und Arabern stattfanden, keine wirklich konkreten Ergebnisse zeigten, so hat der euro-arabische Dialog doch dazu beigetragen, dass zwischen Europäern und Arabern ein besseres Verständnis hergestellt wurde und Europa aus der ersten Ölkrise eher pro-arabisch hervorging.
  


  
    Ungleich folgenreicher war jedoch die Auswirkung auf die Beziehungen zwischen Europa und dem Mittelmeerraum. Ohne die Ölkrise und den euro-arabischen Dialog hätte die Gemeinschaft schwerlich bereits in der zweiten
     Hälfte der 1970er Jahre mit allen Mittelmeeranrainern im Süden und Osten des Mittelmeeres, mit Ausnahme Libyens, weitreichende Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit geschlossen. Mit Israel als dem wirtschaftlich am weitesten entwickelten Land im Mittelmeerraum schloss sie nach dem Muster der EFTA-Abkommen ein schrittweise zu verwirklichendes Freihandelsabkommen. Allen anderen Ländern im Maghreb und Maschrek3 bot sie freien Zugang zum europäischen Markt für Industrieerzeugnisse, Zollpräferenzen für die wichtigsten Agrarerzeugnisse wie Orangen, Frühkartoffeln und Tomaten sowie eine bescheidene finanzielle Zusammenarbeit an.
  


  
    Der Anstieg der Ölpreise, verbunden mit dem freien Zugang zum europäischen Markt, vor allem für Textilerzeugnisse, führte zu intensiverem Handel zwischen Europa und den Mittelmeerländern und Golfstaaten. Fast zehn Jahre boomte die Wirtschaft im Mittelmeerraum in einer heute kaum vorstellbaren Weise. Europa hat davon mehr profitiert als jede andere Region der Erde. Fast 10 Prozent der Ausfuhren der Gemeinschaft gingen Ende der 1970er Jahre in die Länder des Mittelmeerraumes.
  


  1.3 Politische Absicherung der Südflanke


  
    1981 wurde Griechenland Mitglied der EG, 1986 folgten Spanien und Portugal. Der Schwerpunkt der EG rückte nach Süden. Ungeachtet ihrer stärkeren »Mittelmeerlastigkeit« bedurfte es neuer Schocks, bevor Europa erneut stärkeres Interesse für das Mittelmeer zeigte. Dies galt umso mehr, als sich nach dem 9. November 1989 das außenpolitische Interesse der Gemeinschaft gen Osten verlagerte: Die Reintegration Osteuropas in den Schoß des Westens wurde zur obersten Priorität.
  


  
    Vier Ereignisse holten die EG jedoch Anfang der 1990er Jahre mehr oder weniger unsanft in den Mittelmeerraum zurück: Erstens, Ende 1991 der Wunsch des Königs von Marokko, mit Europa engere wirtschaftliche und politische Bindungen einzugehen; zweitens, der erste Golfkrieg; drittens, die politische Krise in Algerien Anfang 1992, als die Militärs den Demokratisierungsprozess im Zeichen eines drohenden Wahlsieges der Islamisten stoppten, und vor allem Frankreich eine Massenflucht aus Algerien befürchtete; viertens, die Wiederbelebung des Friedensprozesses im Nahen Osten mit der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens im Oktober 1993.
  


  
    Mit dem Beginn der 1990er Jahre erschien den Europäern das Mittelmeer plötzlich in einem eher beunruhigenden Licht. Es stieg das Bewusstsein, dass sich im südlichen Mittelmeer ein unheilvolles Gebräu von Arbeitslosigkeit, 
     Bevölkerungswachstum, sozialer und politischer Destabilisierung, Massenemigration und religiösem Fanatismus als Mittel des politischen Kampfes bildete, das auf Dauer nicht ohne negative Auswirkungen auf Europa bleiben würde. Frankreich, Spanien und Italien sahen sich als erste von diesen Gefahren bedroht, in erster Linie vom Maghreb. Die Europäische Kommission reagierte daher positiv auf den marokkanischen Wunsch nach Freihandel und Integration mit Europa. Jedoch erschien eine Freihandelszone zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Marokko als zu unausgewogen. Stattdessen entstand im Frühjahr 1992 das Konzept einer Freihandelszone zwischen Europa und dem Maghreb, als Vorläufer des euro-mediterranen Wirtschaftsraumes.
  


  1.4 Das strategische Konzept eines euro-mediterranen Raumes (1994 – 1995)


  
    Im Oktober 1994, als die Verhandlungen über bilaterale Assoziierungs-Abkommen mit Israel, Marokko und Tunesien bereits liefen, legte die Europäische Kommission ihre Vorstellungen für die langfristige Einbeziehung des Mittelmeerraumes in den sich abzeichnenden gesamteuropäischen Rahmen vor. Ziel der künftigen europäischen Mittelmeerpolitik sollte die schrittweise Errichtung eines Raumes sein, dem alle europäischen Länder und ihre Nachbarn im Mittelmeer angehören. Mehr politische Stabilität, Sicherheit und Prosperität für alle sollte dabei im Vordergrund stehen.
  


  
    Kern des Konzeptes ist die Bildung einer Freihandelszone, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts ganz Europa und alle Mittelmeeranrainer einschließen soll. Der Freihandel wird alle Industrieerzeugnisse umfassen.
  


  
    Für Agrarerzeugnisse ist »beschränkter Freihandel« vorgesehen. Parallel dazu sind die Kapitalströme, vor allem für direkte Investitionen, zu liberalisieren; denn eine allmähliche Angleichung des Lebensstandards zwischen Europa und den Mittelmeerstaaten kann nur gelingen, wenn europäische Unternehmen kräftig im Mittelmeerraum investieren.
  


  
    Dagegen bleibt die Freizügigkeit für Arbeitskräfte, die man zu Beginn der 1960er Jahre in die Assoziierungsabkommen mit Griechenland und der Türkei aufgenommen hatte, ein Tabu. Angesichts von Massenarbeitslosigkeit kann Europa vorläufig nicht daran denken, weitere Immigranten aus den Nachbarländern aufzunehmen. Das Konzept für die nachbarschaftliche Partnerschaft heißt: Handel und Investitionen »ja«, Einwanderung »nein«.
  


  
    Um den Mittelmeerländern die schwierigen Umstellungsprozesse auf Freihandel zu erleichtern, wird die Finanzhilfe auf 2 Milliarden Euro jährlich
     verdoppelt, zur Hälfte in der Form von »Grants« und zur Hälfte in Darlehen der Europäischen Investitionsbank.
  


  
    Dieses Konzept der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist eine Kopie der EU-Strategie gegenüber Zentraleuropa. Jedoch gibt es einen für die Effektivität gewichtigen Unterschied: Die Mittelmeerländer – außer Zypern, Malta (beide im Jahr 2004 der EU beigetreten) und die Türkei – haben keine Beitrittsperspektive. Damit fehlt die entscheidende Triebfeder hinter den Reformanstrengungen. Sie brauchen ihre Gesetzgebung und ihre Institutionen nur so weit anzupassen, wie das für das Funktionieren der Freihandelszone mit der EU erforderlich ist; und das betrifft eigentlich nur gemeinsame Ursprungsregeln für den Zoll sowie Qualitätsstandards.
  


  
    Parallel zum wirtschaftlichen Kern gilt es, die Zusammenarbeit im politischen und kulturellen Bereich zu verstärken. Der Schutz der Menschenrechte und die schrittweise Einführung demokratischer Grundregeln wie freie Wahlen, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Wettbewerb zwischen Parteien und Pressefreiheit sollen die Herstellung von Marktwirtschaft und Freihandel im wirtschaftlichen Bereich ergänzen.
  


  
    Mit fast atemberaubender Geschwindigkeit hat der Europäische Rat in Essen am 10. Dezember 1994 die Vorstellungen der Kommission gebilligt.4,5 Damit war der Weg für politische Gespräche mit den Regierungen der künftigen Partnerländer geebnet. Diese fanden ihren Abschluss in der ersten euro-mediterranen Außenministerkonferenz, die am 27./28. November 1995 in Barcelona stattfand. Die dort nach monatelanger Vorbereitung von den 15 Außenministern der EU und den zwölf Außenministern der Mittelmeerländer verabschiedete »Barcelona-Erklärung« enthält eine ehrgeizige Agenda für die Gestaltung der Beziehungen zwischen Europa und den Mittelmeerländern im 21. Jahrhundert: Das Mittelmeer soll zu einer Region des Friedens, des Wohlstands und der Stabilität werden. Zwischen der EU und dem Mittelmeerraum wird eine wirtschaftliche, politische und kulturelle Partnerschaft angestrebt.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Mittelmeerpolitik als Teil umfassender Nachbarschaftspolitik (2004)


  
    Anfang 2004 haben sich die geostrategischen Parameter zwischen Europa und dem Mittelmeer erneut verändert. Die EU hat sich nach Osten und Süden – um zehn neue Mitgliedstaaten – erweitert. Im Osten wird die erweiterte
     EU nur noch vier Nachbarn haben (Russland, Belarus, Ukraine und Moldau). Die Balkan-Länder (Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Serbien-Montenegro, Mazedonien, Albanien und Kosovo) haben eine kurz-, mittel- und langfristige Beitrittsperspektive. Die Türkei kann bis etwa 2015 auf Mitgliedschaft hoffen.
  


  
    Damit wird der Zeitpunkt absehbar, an dem alle nördlichen MittelmeerAnrainer EU-Mitgliedstaaten sein werden. Zugleich streckt die EU ihre Grenzen weit in den Mittleren Osten hinein: Syrien, Irak und Iran könnten in absehbaren Zeiträumen direkte EU-Nachbarn werden. Die Kluft zwischen Israel und den arabischen Mittelmeeranrainern wird größer statt kleiner. Die EU-Mittelmeerpolitik zielt daher im Kern nur noch auf die neun arabischen Mittelmeeranrainer im Süden und Osten. Diesen geostrategischen Veränderungen versucht die EU durch ihr neues Konzept der »Nachbarschaftspolitik« Rechnung zu tragen. Artikel I-57 des EU-Verfassungsvertrags, von den Staats- und Regierungschefs am 29. Oktober 2004 unterzeichnet, umschreibt als deren Ziel die Herstellung von besonderen Beziehungen zur Schaffung eines Raums des Wohlstands und der guten Nachbarschaft. Dadurch wird die Bedeutung des Mittelmeers relativiert; die Beziehungen mit den vier östlichen Nachbarn, vor allem Russland und die Ukraine, werden für die EU mindestens ebenso wichtig, besonders für die Mitgliedstaaten im Norden und Osten.
  


  
    Inhaltlich werden zwei neue Akzente gesetzt. Erstens wird die EU darauf noch stärker drängen, in ihrer Nachbarschaft die eigenen Werte – Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Beachtung der Menschenrechte – zur Geltung kommen zu lassen. Zweitens erklärt sich die EU bereit, ihre Nachbarn, so weit wie möglich, in den großen Binnenmarkt einzubeziehen. Das ist ein hochgestecktes Ziel, dessen Verwirklichung, besonders bei der Freizügigkeit von Personen, sich nur im Laufe von Jahrzehnten verwirklichen lassen wird.
  


  2.2 Das Mittelmeer als ein Raum ohne Konflikte?


  
    Die »Barcelona-Erklärung« hatte 1995 die Schaffung eines konfliktfreien Raumes im Mittelmeer zu einem herausragenden Ziel gemacht. Europa ist diesem Ziel in den letzten acht Jahren näher gekommen als je zuvor, weitgehend ohne eigenes Zutun. Vom Mittelmeer geht auf absehbare Zeit keine militärische Bedrohung für Europa aus. Die Zeiten, als sich die Flotten der USA und der Sowjetunion feindselig gegenüberstanden, gehören seit 1990 der Vergangenheit an.
  


  
    Ebenso wenig Befürchtung gibt es für einen militärischen Konflikt zwischen den Mittelmeeranrainern im Süden und Osten, obwohl alle mit Ausnahme Tunesiens mehr als doppelt so viel wie die EU für militärische Zwecke ausgeben (4 bis 11 Prozent des BIP!) Die lange schwelenden Konfliktherde – Griechenland/Türkei, Algerien/Marokko, Israel/arabische Nachbarn – sind zwar nicht gelöscht, aber niemand erwartet ihre Eskalation in einen ernsthaften militärischen Konflikt. Das gilt auch für Israel und Palästina. Zwar hat sich die Lage seit Mitte der 1990er Jahre erheblich verschärft: Palästinensische Terroranschläge und israelische Gegenschläge haben in Israel zu Unsicherheit und Rezession, in Palästina zu Armut, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit geführt. Aber die arabischen Staaten sind militärisch und wirtschaftlich so geschwächt, dass sie nicht im Entferntesten daran denken, wegen Palästina einen neuen Krieg gegen Israel zu beginnen. Die arabischen Staaten setzen nicht minder als die internationale Gemeinschaft auf eine politische Lösung des Konflikts. Niemand kann sich etwas anderes vorstellen.
  


  
    Zusammen mit den USA, Russland und der UN ist die EU als Teil des »Quartetts« voll in die internationale Friedensdiplomatie involviert. Seit 1997 hat sie einen Sonderbotschafter für den Friedensprozess ernannt. Angesichts des israelischen Widerstands, der politischen Schwäche der palästinensischen Seite und vor allem der Unfähigkeit der USA, sich mit Nachdruck auf den »winzigen« israelisch-palästinensischen Konflikt zu konzentrieren, wird die Welt jedoch noch eine geraume Zeit auf eine Konfliktlösung warten müssen.
  


  
    Die EU richtet ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf die arabischen Anrainer und auf die von ihnen ausgehenden zumeist »sanften« Sicherheitsrisiken, vor allem Terrorismus, illegale Einwanderung, Drogen und Massenvernichtungswaffen. Über alle sicherheitsrelevanten Themen führt sie einen ständigen Dialog, auf der politischen und auf der Beamtenebene, teils multilateral, teils bilateral.
  


  
    Die EU versucht, ihre Partner, soweit sie dies wünschen, in ihre Überlegungen zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) einzubinden und, wann und wo immer zuträglich, an gemeinsamen EU-Operationen der Konfliktverhütung und Konfliktbewältigung zu beteiligen. Dieses weite Feld bietet sich zu einer engeren auf Vertrauen abzielende Zusammenarbeit optimal an. Dazu gehört auch gemeinsames Vorgehen bei Katastrophen, z.B. Tanker-Unglücken oder Erdbeben.
  


  
    Die Zeit für eine umfassende sicherheitspolitische Zusammenarbeit im Mittelmeer, wie etwa in Europa im Rahmen der KSZE vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, scheint erst nach einer politischen Regelung 
     zwischen Israel und den Palästinensern sowie einem Friedensschluss zwischen Israel und seinen beiden nördlichen Nachbarn, Libanon und Syrien, möglich. Aber je mehr das Mittelmeer durch künftige EU-Erweiterungen zu einem mare nostrum wird, umso stärker wird die EU zur Ordnungsmacht im Mittelmeer werden, ob sie das will oder nicht.
  


  
    Bei aller Betonung der sicherheitspolitischen Risiken darf man jedoch nicht übersehen, dass die größten Gefahren, die aus dem Mittelmeer drohen, sozialer und ökonomischer Natur sind. Sie heißen Arbeitslosigkeit, Drogenschmuggel, soziale und politische Destabilisierung und Umweltzerstörung. Gegen diese schleichenden Gefahren richten weder sicherheitspolitischer Dialog noch militärische Abschreckung viel aus. Dieser Gefahren lässt sich nur durch politische Reformen und Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Herr werden. Und das bleibt ein langsamer und schwieriger Prozess, auf den Europa, sosehr es sich bemühen mag, nur geringen Einfluss hat.
  


  2.3 Mehr Demokratie im Mittelmeer?


  
    Abgesehen von Israel, Malta, Zypern und der Türkei herrscht im Mittelmeerraum ein erhebliches Demokratiedefizit. Zwar findet überall Demokratie im formalen Sinne statt; es gibt kein Land, in dem nicht regelmäßig Präsidial- oder Parlamentswahlen abgehalten werden. Nirgends funktioniert Demokratie jedoch befriedigend, nirgends entspricht sie einigermaßen europäischen Vorstellungen. In den meisten Ländern haben die Parlamente, häufig von »Einheitsparteien« beherrscht, nur geringen Einfluss auf die politische Gestaltung und die wesentlichen Entscheidungen. Nirgendwo gibt es eine starke parlamentarische Opposition. Infolgedessen findet das, was wir in Europa als den Kern demokratischer Regierung ansehen, ein regelmäßiger Regierungswechsel, so gut wie nie statt. Einmal an die Macht gekommen, kleben die Regierungen dort fest. Eine Abwahl ist fast unmöglich, gleichgültig wie schlecht ein Land regiert sein mag. In keinem anderen Teil der Erde bleiben die Regierungschefs so lange – teils jahrzehntelang – an der Macht; in jüngster Zeit gibt es auch Beispiele, z. B. Syrien, wie die Macht auf die Söhne »vererbt« wird. Aus europäischer Sicht leiden daher fast alle Regime an einem geradezu unerträglichen Legitimationsdefizit.
  


  
    Diesem Tatbestand entspricht das Fehlen von Transparenz politischer Entscheidungen und Handlungen sowie einer ordentlichen Rechenschaftslegung (»accountability«) seitens der Regierenden. Als Konsequenz treibt Korruption Blüten, und Meinungs- und Pressefreiheit sind rar. Entsprechend schlecht steht es um die Rechtsstaatlichkeit. Der Bürger hat es 
     schwer, sein Recht vor unabhängigen Gerichten durchzusetzen. Das gilt für zivile, erst recht aber für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten. Der Mangel an Demokratie und öffentlicher politischer Debatte führt zwar nur in Ausnahmefällen zu Beschränkungen essenzieller persönlicher Freiheiten, und politische Prozesse sind auch in den Mittelmeerländern seltener geworden. Angesichts wachsamer internationaler Organisationen wie Amnesty International oder Helsinki Watch können es sich Regierungen immer weniger leisten, international an den Pranger gestellt zu werden. Wohl aber beeinträchtigt der Mangel an Demokratie good governance in den meisten Mittelmeerländern: Ohne kontrovers geführte politische Debatten und eine starke Opposition ist keine Regierung gegen unüberlegte oder schlecht vorbereitete Aktionen gefeit. Und ohne eine Opposition, die sich der sozial Schwachen annimmt, bleibt das Risiko groß, dass die Entscheidungen der Regierungen zu sehr der kleinen wohlhabenden Bourgeoisie zukommen, die zumeist mit an den Schalthebeln der Macht sitzt.
  


  
    Spätestens seit dem Zusammenbruch der osteuropäischen Diktaturen und dem Golf-Krieg Anfang der 1990er Jahre kommen auch die politischen Regime in den Mittelmeerländern stärker unter Reformdruck, der sich nicht nur auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt. So haben Länder wie der Libanon, Marokko und vor allem die Türkei auf dem Wege zu funktionierenden pluralistischen Systemen erhebliche Fortschritte gemacht. In erster Linie, weil die politische Klasse zu der Überzeugung gelangt ist, dass wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt nur zu erreichen ist, wenn der Initiative des Einzelnen keine Hindernisse im Wege stehen; wenn neue Ideen, auch politische, frei zirkulieren können; der Grundsatz des Wettbewerbes sich auch auf die politische Sphäre erstreckt; Transparenz im politischen Raum herrscht; und jeder freien Zugang zu Informationen hat.
  


  
    Die EU hat zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. In den letzten Jahren hat sie sich unvergleichlich stärker für die Beachtung von Demokratie und Menschenrechten, überall in der Welt, eingesetzt als je zuvor. In der »Barcelona-Erklärung« haben sich alle 27 Regierungen verpflichtet, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu fördern sowie die Menschenrechte und elementare Freiheiten zu respektieren. Es ist daher nur folgerichtig, dass alle Assoziierungsabkommen zwischen der EU und den Mittelmeerstaaten eine Demokratie- und Menschenrechtsklausel enthalten. Artikel 2 dieser Abkommen erklärt die Beachtung demokratischer Grundsätze und fundamentaler Menschenrechte ausdrücklich zu wesentlichen Elementen, bei deren Verletzung jede Partei die Möglichkeit besitzt, die Abkommen aufzukündigen. Der EU ist diese Klausel so wichtig, dass sie weder dem Grunde noch der Form nach verhandlungsfähig ist. Jedoch hat bisher niemand den Mut 
     gehabt, weder die EU noch einzelne Bürger in den betroffenen Staaten, diese internationalen Verpflichtungen einzuklagen.
  


  
    Über die vertragliche Festschreibung von Demokratie und Menschenrechten hinaus hat die EU in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen zu deren Förderung finanziert, von der Vorbereitung und Überwachung von Wahlen bis zur Schulung von Gewerkschaftsführern, politisch engagierter Frauen oder von Vereinigungen der Zivilgesellschaft. Demokratie lässt sich jedoch weder verordnen noch von außen aufzwingen. Sie muss von der eigenen Bevölkerung gewollt sein. Im Zeitalter weltweiter Kommunikation, von Satellitenfernsehen und Internet können auch die Mittelmeerländer nicht umhin, mehr Pluralismus und Mitbestimmung der Bevölkerung in politischen Fragen einzuführen. Diejenigen, die politische und wirtschaftliche Macht in ihren Händen konzentrieren, werden nur widerwillig bereit sein, sie zu teilen oder ganz abzugeben. Der gleichzeitig vor sich gehende Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung wird ebenso dabei helfen wie das Drängen des Europäischen Parlamentes sowie europäischer und internationaler Menschenrechtsvereinigungen und die finanzielle Unterstützung durch die EU.
  


  
    Zu den bemerkenswertesten Initiativen gehört die Erstellung des »Arab Human Development Report« im Jahre 2002 durch eine Gruppe arabischer Sozialwissenschaftler unter der Leitung von Rima Khalaf Humaidi, der früheren jordanischen Planungsministerin. Dieser Bericht prangert die Mängel arabischer Staaten bei der Umsetzung elementarer politischer Rechte in schonungsloser Offenheit an. Es erstaunt daher nicht, dass er dank Internet zu einem »Bestseller« mit mehr als einer Million Leser im arabischen Raum geworden ist. Der zweite Bericht (November 2003) setzt sich mit der Lage von Bildung und Wissenschaft in der arabischen Welt auseinander. Man kann ihm eine ähnliche Breitenwirkung voraussagen wie seinem Vorgänger. Das stimmt hoffnungsvoll. Es ist daher auch zu hoffen, dass es der EU-Kommission gelingen wird, mit einigen Regierungen der Mittelmeerländer konkrete Aktionspläne für die Umsetzung von Menschenrechten und mehr Demokratie aufgrund bestehender internationaler Verpflichtungen zu erarbeiten. Schließlich sollte auch die Ende 2003 in Neapel beschlossene Schaffung einer euromediterranen Parlamentarier-Versammlung dazu beitragen, das Bewusstsein für mehr Demokratie und Rechtstaatlichkeit zu stärken.
  


  2.4 Euro-mediterraner Freihandel bis 2015?


  
    Die »Barcelona-Erklärung« sieht die schrittweise Herstellung einer Freihandelszone zwischen allen 27 Partnerländern vor. Die Freihandelszone stellt – 
     bis auf weiteres – das wirtschaftliche Kernstück der künftigen Partnerschaft zwischen Europa und dem Mittelmeerraum dar. Die Freihandelszone ist jedoch kein Ziel an sich. Vielmehr wird sie als Mittel angesehen, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu beschleunigen, den Lebensstandard der Bevölkerung zu steigern und das Wohlstandsgefälle zwischen Europa und dem Mittelmeerraum zu verringern.
  


  
    Die Schaffung einer Freihandelszone zwischen Ländern mit so großen Unterschieden der menschlichen und technologischen Ressourcen, der Produktivität und des Pro-Kopf-Einkommens stellt ein Novum in der Wirtschaftsgeschichte dar. Das Unternehmen, so kühn es im Ansatz auch sein mag, enthält daher erhebliche Risiken. Diese betreffen in erster Linie die Mittelmeerländer. Das Risiko der EU-Mitgliedstaaten erscheint eher begrenzt, da sie ihren Markt für industrielle Erzeugnisse aus dem Mittelmeerraum bereits seit etwa 20 Jahren voll geöffnet haben, ohne dass es zu Marktstörungen gekommen ist.
  


  
    Über diese fundamentale Asymmetrie der Interessen und möglichen Schwierigkeiten haben sich die Parteien in Barcelona und danach mutig hinweggesetzt, wohl in der Hoffnung, die Übergangszeit von effektiv 15 Jahren sei lange genug, um die Anpassungsprobleme zu bewältigen. Die größte Gefahr lauert in der drohenden Zerstörung kleinindustrieller Strukturen. Tausende von handwerklichen Betrieben, die bisher, geschützt durch strenge Abschottungsmaßnahmen, von internationaler Konkurrenz wenig spürten, werden bedroht. In Marokko und Tunesien hat man sich darauf eingestellt, dass etwa ein Drittel der heute bestehenden industriellen Unternehmen in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden. Wenn sich an deren Stelle neue, auf den europäischen Markt spezialisierte Unternehmen herausbilden, ist gegen einen solchen Umstrukturierungsprozess kaum etwas einzuwenden. Er erhöht die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes.
  


  
    Aber wer garantiert das Auftreten kreativer Unternehmen, die neue Marktnischen entdecken? Um dieser Gefahr zu begegnen, haben die EU und Länder wie Tunesien, Marokko und Ägypten spezielle Förderprogramme für Unternehmen entwickelt. Darin folgen sie dem Vorbild Portugals, das bei seinem Eintritt in die EU im Jahre 1986 einer ähnlichen Herausforderung gegenüberstand und sich in kürzester Zeit an neue Wettbewerbsverhältnisse anpassen musste. Allerdings war das Entwicklungsgefälle zwischen Portugal und den übrigen EU-Mitgliedern nicht annähernd so stark wie zwischen dem Mittelmeerraum und Europa. Darüber hinaus erhielt Portugal wesentlich höhere öffentliche Hilfe sowie einen massiven Zustrom privater Direktinvestitionen.
  


  

  
    Die EU sollte daher ihre Finanzierungsprogramme in den nächsten zehn Jahren mit Vorrang auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Partnerländer im Mittelmeerraum konzentrieren. Das sollte vor allem durch Unterstützung des Erziehungswesens, vor allem der Berufsausbildung, betriebliche Beratungsprogramme und Hilfe bei der Umsetzung von Privatisierungsprogrammen erfolgen. Gelingt der industrielle Umstrukturierungsprozess nicht, droht das ehrgeizige Projekt einer euro-mediterranen Freihandelszone zu scheitern. Denn: Sollte der Freihandel zu unerträglicher Arbeitslosigkeit oder schweren Zahlungsbilanzproblemen führen, werden die EU-Partner kaum umhin können, Schutzmaßnahmen wie eine Zahlungsbilanzabgabe einzuführen. Wie schwierig und langwierig die Anpassungsprozesse an Freihandelsbedingungen sind, zeigen die Beispiele Israels, Zyperns und der Türkei, die trotz relativ leistungsfähiger Industrien 15 bzw. über 30 Jahre benötigten, um im Wettbewerb mit der europäischen Industrie bestehen zu können.
  


  
    Das zweite Problem bei der Schaffung einer Freihandelszone zwischen Europa und dem Mittelmeerraum betrifft Agrarerzeugnisse. Gemäß den Vorschriften der WTO müssen auch diese in den Freihandel einbezogen werden. Das berührt jedoch einen empfindlichen Nerv, besonders auf europäischer Seite. Trotz des Drängens aller Mittelmeerländer ist die EU bisher nicht bereit, vollständigen Freihandel mit Agrarerzeugnissen als langfristiges Ziel zu akzeptieren. Es verwundert daher nicht, dass sich die Verhandlungen über die Liberalisierung des Agrarhandels als am schwierigsten erwiesen.
  


  
    Die Hauptverantwortung für die agrarpolitischen Schwierigkeiten liegt bei den EU-Mittelmeeranrainern, allen voran Spanien. Sie befürchten aus einem Freihandel mit Agrarerzeugnissen Nachteile für ihre Produzenten von Zitrusfrüchten, Tomaten, Frühkartoffeln, Blumen und Reis. Daher ist eine weitreichende Marktöffnung in diesem Bereich für sie nicht akzeptabel. Politisch fällt es schwer, die starre Haltung der südlichen Mitgliedstaaten zu verstehen: Liegt doch die wirtschaftliche Einbindung des Mittelmeerraumes vor allem in ihrem Interesse, und sind sie doch die vehementesten Verfechter der euro-mediterranen Partnerschaft.
  


  
    Insgesamt gesehen wird auf beiden Seiten wegen des landwirtschaftlichen Freihandels »viel Lärm um nichts« gemacht. Weniger als 10 Prozent des EU-Außenhandels mit den Mittelmeerländern entfallen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse. Zunehmender Mangel an Wasser sowie steigender Bedarf an Nahrungsmitteln für die eigene Bevölkerung wird es den Mittelmeerländern zunehmend schwerer machen, Nahrungsmittel in größerem Ausmaß nach Europa zu exportieren. Die Mittelmeerländer können ohnehin nur in 
     den Wintermonaten exportieren. Nur dann sind sie wettbewerbsfähig. Man wünschte sich daher von der EU mehr Verständnis für den Wunsch der Nachbarn, in den Wintermonaten einen weitgehend freien Marktzugang nach Europa zu erhalten.
  


  
    Zwischen der EU und ihren beiden wichtigsten Handelspartnern, Türkei und Israel, auf die rund die Hälfte des EU-Handels mit den Mittelmeerländern entfällt, ist industrieller Freihandel voll verwirklicht. Im Agrarbereich ist mit beiden Ländern eine befriedigende Lösung gefunden worden, besonders für Israel, dessen Agrarausfuhren weitgehend freien Marktzugang zur EU genießen. Zwischen den EFTA-Staaten (Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island) und der Türkei sowie Israel ist Freihandel ebenfalls voll verwirklicht.
  


  
    Mit Jordanien, Marokko und Tunesien sind die Assoziierungsabkommen in Kraft. Mit diesen drei Ländern kann Freihandel bis etwa 2010 verwirklicht werden. Die Abkommen mit Ägypten, Libanon und Algerien können – wegen der langwierigen Ratifizierungsverfahren in der EU – frühestens 2004 in Kraft treten. Mit Syrien laufen seit langem Verhandlungen. Aber solange das Land wenig Bereitschaft zeigt, ernsthaft wirtschaftliche und politische Reformen anzupacken, kann man sich fragen, welchen Sinn ein Assoziierungsabkommen mit der EU hat. Libyen hat bisher nicht um Verhandlungsaufnahme über ein Assoziierungsabkommen nachgesucht.
  


  
    Von den Mittelmeerländern haben bisher nur die Türkei und Israel Freihandelsabkommen unterzeichnet. Die Türkei ist aufgrund der Zollunion mit der EU verpflichtet, auch mit allen anderen Mittelmeerländern Freihandel herzustellen. Entsprechende Gespräche laufen seit längerer Zeit; aber die Mühlen laufen im Mittelmeer eben langsamer als anderswo. Marokko, Tunesien, Jordanien und Ägypten haben Anfang 2001 die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Es wird voraussichtlich 2004 in Kraft treten und schrittweise auch die anderen Mittelmeeranrainer sowie die Golf-Staaten einbeziehen. Damit wäre ein entscheidender Schritt zum Freihandel zwischen den Mittelmeeranrainern gemacht.
  


  
    Die Umrisse der 1995 in Barcelona anvisierten umfassenden euro-mediterranen Freihandelszone zeichnen sich daher allmählich ab. Allerdings bedarf deren Umsetzung mehr Zeit als ursprünglich erhofft. Der Prozess wird erst gegen 2015, und nicht schon 2010, abgeschlossen sein. Diese Verzögerung verringert zwangläufig den Anpassungsdruck. 2015 liegt so weit in der Zukunft, dass sich Regierungen und Unternehmen mit den politischen und wirtschaftlichen Reformen mehr Zeit lassen werden. Die Perspektive eines großen, offenen Wirtschaftsraumes, der Europa und das Mittelmeer einschließt, ist noch nicht zu vermitteln.
  


  
    Daher werden auch private Direktinvestitionen als eine der treibenden Kräfte einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung nicht so reichlich in die Region fließen wie erhofft und notwendig. Sie haben sich zwar in den 1990er Jahren kräftig erhöht. Aber verglichen mit den Beitrittsländern in Zentraleuropa stehen die Mittelmeerländer sehr bescheiden da. Privates Kapital bevorzugt Länder mit marktwirtschaftlicher Ordnung, Rechtssicherheit, Demokratie, integrer Verwaltung und ausgebildeten Arbeitskräften und meidet solche, die Reformen nur zögerlich umsetzen. So lange die Mittelmeerländer nicht in der Lage sind, attraktive Rahmenbedingungen für Bürger und Unternehmer, vor allem Rechtssicherheit und Transparenz, zu garantieren, wird sich an diesem Befund auch nichts Wesentliches ändern.
  


  2.5 Ist eine Beschleunigung der Entwicklung im Mittelmeer möglich?


  
    Die Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung in den südlichen Mittelmeerländern war das oberste wirtschaftspolitische Ziel, das sich die 27 Außenminister der EU und der Mittelmeerländer 1995 in Barcelona gesteckt hatten. Solange das durchschnittliche Einkommen eines Bürgers im Süden und Osten des Mittelmeerraumes nur etwa ein Zehntel dessen beträgt, was ein EU-Bürger verdient, solange offene und versteckte Arbeitslosigkeit dort bei über 20 Prozent liegen, und ein Teil der Kinder die Schule nur wenige Jahre oder überhaupt nicht besuchen kann, steht Europa vom Süden her Unruhe ins Haus. Die latente soziale Unzufriedenheit breiter Bevölkerungsschichten wird früher oder später von extremen politischen Gruppierungen am Rande oder außerhalb des schlecht funktionierenden politischen Kräftespieles aufgegriffen werden. Daraus bildet sich leicht ein explosives Gemisch von Religion, Politik und Terrorismus, von Heilslehre und Extremismus, von Repression und Rebellion, das einer stetigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Weg steht. In einer solchen Situation der Instabilität bleibt der Wunsch nach einem besseren Leben, einer hoffnungsvolleren Zukunft stark. Wenn die Lebensbedingungen zu Hause unerträglich erscheinen und keine Besserung in Sicht ist, dann scheuen junge Menschen kein Risiko zu entkommen. Besonders in den Ländern des Maghreb besteht daher weiterhin ein starkes Potenzial für illegale Auswanderung. Man kann sein Ausmaß fast täglich an den Küsten Spaniens und Italiens beobachten. In den Ländern des östlichen Mittelmeerraumes erscheint dieses Potenzial vor allem deshalb geringer, weil die reichen Golfstaaten noch immer einen Teil der Arbeitskräfte absorbieren und weil die 
     Entfernungen nach Europa größer sind. Aber diese Situation wird kaum von Dauer sein.
  


  
    Hat sich die wirtschaftliche Kluft zwischen Europa und dem Mittelmeerraum in den vergangenen zehn Jahren verringert? Die Antwort darauf ist leider negativ. In diesem Zeitraum ist das Pro-Kopf-Einkommen in den Mittelmeerländern um etwa 1,5 Prozent jährlich gestiegen, ebenso schnell wie in Frankreich, Deutschland und Italien, aber deutlich weniger als in Irland, Portugal, Spanien und Griechenland, und erst recht in den zehn neuen EU Mitgliedsländern. Vergleicht man die wirtschaftliche Entwicklung Europas mit der des Mittelmeerraumes, dann kann man nicht genügend darauf hinweisen, dass in Europa Wirtschaftswachstum gleichbedeutend mit einer entsprechenden Zunahme des Pro-Kopf-Einkommens ist. Im Mittelmeerraum dagegen muss das Sozialprodukt jährlich um 3 bis 4 Prozent steigen, um eine Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens von 1 bis 2 Prozent zu erreichen, weil die Bevölkerung noch immer um etwa 2 Prozent jährlich zunimmt. Eine Verringerung des Entwicklungsstandes zwischen Europa und dem Mittelmeerraum erfordert daher, dass das Sozialprodukt im Mittelmeerraum über einen langen Zeitraum jährlich um etwa 6 Prozent zunimmt und sich das weiterhin zu rasche Bevölkerungswachstum verlangsamt. Das ist schwierig, aber keinesfalls unmöglich. Die meisten Mittelmeerländer streben ein wirtschaftliches Wachstum vonjährlich 6 Prozent an. Das verlangt allerdings eine Wirtschaftspolitik, die auf direkte Interventionen des Staates in den Wirtschaftsablauf verzichtet, ein optimales Umfeld für Investoren schafft, die Privatisierung öffentlicher Unternehmen zügig vorantreibt sowie der Berufsausbildung und der Verlangsamung des Bevölkerungswachstums hohe Priorität einräumt.
  


  
    Der Einfluss der EU auf eine schnellere wirtschaftliche Entwicklung im Mittelmeerraum bleibt gering. Sie kann jedoch die Umsetzung einer wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik unterstützen, sofern sie mit den Partnerländern einen intensiven wirtschaftspolitischen Meinungsaustausch führt, ihre finanzielle Hilfe verstärkt und auf wenige strategische Bereiche wie Ausbildung und Unternehmensförderung konzentriert, und die Süd-Süd Integration vorantreibt.
  


  3. Ein Ausblick auf 2025


  
    Europa kann sich weder gegenwärtig noch in Zukunft leisten, den Mittelmeerraum seinem Schicksal zu überlassen. Was immer am Mittelmeer geschieht, kann Europa nicht gleichgültig sein. Die Mittelmeerpolitik wird auf 
     der Agenda der europäischen Außenpolitik bleiben. In dem Maße, wie Europa und der Mittelmeerraum zusammenwachsen, wird sich Europa eher stärker um das Mittelmeer kümmern müssen.
  


  
    Die Bevölkerung Europas (EU 25: 470 Millionen) wird in den nächsten 25 Jahren rückläufig sein wird, die des Mittelmeerraumes weiter zunehmen. Damit verändert sich die demographische Gewichtung zugunsten des Mittelmeerraumes (ohne EU): Seine Bevölkerung (einschließlich Türkei) wird von 235 Millionen im Jahr 1997 auf rund 350 Millionen Menschen im Jahre 2025 ansteigen. Diese zusätzlichen 100 Millionen Menschen zu ernähren, mit Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern und Arbeitsplätzen zu versorgen, stellt für die Mittelmeerländer in den kommenden 25 Jahren eine gewaltige Herausforderung dar.
  


  
    Parallel dazu wird sich das wirtschaftliche Gewicht des Mittelmeerraumes erhöhen. Im Jahr 2001 betrug der Anteil der Mittelmeerländer außerhalb der EU 25 4 Prozent am EU 25-Sozialprodukt von etwa 12 000 Milliarden US-Dollar. Selbst wenn man unterstellt, dass die Wirtschaft der Mittelmeerländer in den kommenden 20 Jahren etwa dreimal so rasch wächst wie in der EU, wird sich dieser Anteil bis 2025 gerade einmal auf 7 Prozent erhöht haben.
  


  
    Mit der starken Zunahme von Bevölkerung und Sozialprodukt werden sich die Umweltprobleme im Mittelmeerraum in kaum vorstellbarer Weise verschärfen. Die Bevölkerungsdichte entlang des schmalen, schon heute sehr dicht besiedelten Küstenstreifens wird niederländische Dimensionen annehmen, ohne eine nur annähernd so gute Infrastruktur. Daher werden alle Länder gezwungen werden, einen größeren Teil der Bevölkerung im Landesinneren anzusiedeln, ungeachtet der gewaltigen finanziellen und technischen Probleme, die damit verbunden sind. Die Wasserversorgung wird sich zunehmend als Engpass für die landwirtschaftliche Entwicklung erweisen, weil ein steigender Anteil knappen Wassers für die städtische Bevölkerung reserviert werden muss.
  


  
    Die zunehmende Verstädterung und Umweltbelastung im Mittelmeerraum wird dem Tourismus schaden, es sei denn, alle Länder verstärken ihre Anstrengungen, um den Mittelmeerraum, die bedeutendste Region für den Tourismus in der Welt, unter besonderen Schutz zu stellen.
  


  
    Der Handel zwischen der EU und dem Mittelmeerraum wird sich intensivieren. Dabei wird eine für beide Seiten nutzbringende Synergie entstehen, weil sich die wirtschaftlichen Strukturen ergänzen. Europa wird sich noch stärker auf hochwertige Güter und Dienstleistungen spezialisieren und sich der südlichen Nachbarn als Zulieferer bedienen. Die europäischen Direktinvestitionen im Mittelmeer werden steigen, sobald mehr Vertrauen 
     in die politische Ordnung, die Rechtsstaatlichkeit und die Effizienz der staatlichen Verwaltung herrscht. Die EU wird dazu beitragen, indem sie weiterhin auf wirtschaftliche und politische Reformen drängt und die Angleichung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften an europäische Normen unterstützt. Man kann daher erwarten, dass sich die euro-mediterrane Freihandelszone langsam und behutsam zu einem euro-mediterranen Wirtschaftsraum entwickeln wird. Dazu gehört auch die Anpassung an die europäische Währungsunion. Bereits heute denken einige der Mittelmeerländer, deren Handel mit der EU besonders eng verwoben ist, über eine Ankopplung ihrer Währungen an den Euro und eine entsprechende Anlehnung ihrer Geld- und Wirtschaftspolitik nach. Für die Nachbarländer, die mehr als die Hälfte ihres Außenhandels mit der EU abwickeln, wird eine solche Ankopplung fast eine elementare Notwendigkeit werden.
  


  
    Als Folge des Freihandels zwischen den Mittelmeerländern wird der Warenaustausch unter den Mittelmeeranrainern, der heute nur etwa 5 Prozent ihres Außenhandels ausmacht, steigen. 2025 könnte dieser Anteil auf bis zu 20 Prozent steigen.
  


  
    Die Rolle der Mittelmeerländer im Energiesektor wird sich wesentlich verändern. Statt Rohöl und Erdgas, das sie verstärkt für die Versorgung der eigenen Bevölkerung benötigen werden, nach Europa zu exportieren, wird sich der Export zunehmend auf Veredlungserzeugnisse der Petrochemie konzentrieren. Ab 2025 dürften Europäer und Nordafrikaner auch über den Bau von Sonnenkraftwerken nachdenken, aus denen der Mittelmeerraum und Europa mit Solarstrom versorgt werden wird.
  


  
    Im politischen Bereich sind während der kommenden 20 Jahre tief greifende Veränderungen zu erwarten. Die Beibehaltung des Status quo ist unvorstellbar. Europas Nähe wird so stark auf das politische Umfeld im Süden abfärben, dass die dortigen Regime keine andere Wahl haben, als mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu üben. Dieser Prozess wird nicht ohne Reibungen, in einigen Ländern vielleicht nicht ohne Gewalt ablaufen. Aber er ist vorgegeben und nicht aufzuhalten. Europa spielt dabei die Rolle eines Katalysators. Es muss beharrlich und mit viel Einfühlungsvermögen vorgehen; es darf Veränderungen nicht erzwingen wollen. Es muss seine Partner im Süden in eine immer enger werdende Partnerschaft einbinden, durch Offenheit und Dialog, nicht durch Bevormundung oder gar Zwang. Es muss offen sein für deren Wünsche, Hemmungen und auch deren Kritik.
  


  
    Barcelona Prozess und Nachbarschaftspolitik bleiben die Eckpunkte, an denen sich Europa und seine Nachbarn im Mittelmeer in den kommenden Jahren ausrichten werden. Geduld, Phantasie und Flexibilität sind erforderlich, um Resultate zu erzielen.
  


  
    Es ist schwer vorstellbar, dass die Konflikte, die das Mittelmeer während der letzten 40 Jahre plagten, noch weitere 20 Jahre andauern. Ein solches Szenario wäre kaum vereinbar mit unserer Vorstellung eines Mittelmeerraums von Frieden, Wohlstand und politischer Stabilität. Wagen wir also kühn die Prognose, dass es lange vor dem Jahr 2025 eine Friedensordnung auch im Mittelmeer geben wird. Europa wird dabei Vorbild sein und eine Vorreiterrolle spielen.
  


  
    Wahrscheinlich wird sich das Mittelmeer dann als zu eng und klein erweisen; früher oder später werden die östlichen Nachbarn im Golf in den Prozess einbezogen werden. Der eher sterile euro-arabische Dialog der siebziger Jahre wird eine Renaissance in Form intensiver Partnerschaft erleben, wenn die Türkei erst EU-Mitglied und Israel friedlich und konstruktiv in die Region einbezogen sein wird.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Vgl. »Euro-Mediterranean Partnership: Barcelona Declaration and Work Programme«, Euro-Mediterranean Conference, Barcelona, 27 – 28 November 1995.
  


  
    2 Algerien, Marokko, Tunesien.
  


  
    3 Ägypten, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Palästinensische Autonomiegebiete.
  


  
    4 Vgl. die Internet-Seite des Europäischen Rates mit den Schlussfolgerungen des Vorsitzes: http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_de.htm.
  


  
    5 http://europa.eu.int/futurum/constitution/part1/title9/index_de.htm.
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  Die Europäische Union und Afrika


  
    Die Beziehungen zwischen Europa und Afrika südlich der Sahara haben sich mit Beginn der 1990er Jahre stark verändert. Während über Jahrzehnte die Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des Lomé-Vertragswerkes die Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Afrika dominierte, sind die Beziehungen Europas zu den 48 Staaten Schwarzafrikas in den 1990er Jahren weitaus politischer geworden. Auf Seiten der Europäischen Union begann sich eine europäische Afrikapolitik herauszubilden. Diese Afrikapolitik spiegelt einen zunehmenden inhaltlichen Konsens der Mitgliedstaaten wider, der von den Gemeinschaftsinstitutionen getragen wird.
  


  
    Der Prozess einer Europäisierung der Afrikapolitik der EU hat mindestens vier Ursachen: So entstand 1992 mit dem Vertrag von Maastricht und den Veränderungen im Rahmen des Amsterdamer Vertrages 1997 mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) erst die institutionelle Voraussetzung für eine trotz fortbestehender Defizite qualitativ leistungsfähigere Außen- und Afrikapolitik. Aber auch in der traditionellen Säule der Beziehungen zu Afrika, der Entwicklungszusammenarbeit, fand mit der Betonung von Menschenrechten und Demokratie eine Politisierung der Beziehungen zwischen der EU und Afrika statt. Der Grund hierfür wiederum lag vor allem in der Beendigung des Ost-West-Konfliktes, der die Unterordnung politischer Ziele der Union unter globalstrategische und ideologische Interessen des Westens im Zuge der west-östlichen Systemkonkurrenz beendete. Eine weitere Ursache für die sich herausbildende europäische Afrikapolitik liegt im Wandel der britischen und, stärker noch, der französischen Außenpolitik gegenüber ihren ehemaligen Kolonien in Afrika. Nachlassende wirtschaftliche Bedeutung der ehemaligen Kolonien für ihre einstigen Mutterländer und abnehmendes Interesse, die zur Verfügung stehenden begrenzten Ressourcen für Entwicklungspolitik in Afrika einzusetzen, führten zu einer Verringerung des französischen und britischen Afrika-Engagements.
  


  
    Der wichtigste Impuls liegt jedoch auf dem Kontinent selbst. Neue Herausforderungen wie die Vielzahl bewaffneter Konflikte, die zahlreichen 
     Demokratisierungsprozesse, die AIDS-Pandemie und die tiefe ökonomische und gesellschaftliche Krise vieler Staaten überfordern die Handlungskapazitäten einzelner europäischer Nationalstaaten zunehmend. Um mögliche Krisenfolgen (Migration, Kriminalität etc.) auf Europa zu begrenzen und um Einfluss auf diese Entwicklungen auszuüben, bedarf es einer politischen Antwort Europas jenseits der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit.1
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Rahmenbedingungen europäischer Afrikapolitik: strukturelle Merkmale und aktuelle Herausforderungen


  
    Die Beziehungen zwischen Afrika und Europa waren historisch durch Sklavenhandel und Kolonialismus geprägt. Nahezu alle Staaten Afrikas waren zumindest zeitweise Ziel europäischer Ausbeutung. Der Kolonialismus hinterließ bis in die Gegenwart hinein tiefe Spuren in den sozioökonomischen und politischen Strukturen dieser Staaten. Das Verhältnis zwischen Afrika und Europa ist daher historisch vorbelastet.2 Auch nach der Entlassung in die Unabhängigkeit, die mit der Goldküste (heutiges Ghana) 1957 begann, unterhielten die ehemaligen Kolonialmächte Großbritannien, Frankreich, Italien, Portugal und Belgien weiterhin sehr enge Beziehungen zu den neuen Staaten.3 Bereits in den Gründungsverhandlungen zu den Römischen Verträgen wurden – auf Drängen Frankreichs und Belgiens – Sonderbeziehungen zwischen der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und den ehemaligen Kolonien festgelegt. Die Abkommen von Jaunde und die Lomé-Abkommen kombinierten handels- und entwicklungspolitische Maßnahmen, um die Bindung afrikanischer Staaten an Europa zu festigen, und um afrikanische Staaten von der Sowjetunion fern zu halten.
  


  
    Obwohl sich die Anzahl der mittels Lomé-Vertrag an die Europäische Gemeinschaft gebundenen Staaten von 46 im Jahr 1975 sukzessive bis zum Jahr 2000 auf 774 erhöhte, nahm die wirtschaftliche Bedeutung der AKP-Staaten für die Gemeinschaft ab: Der Anteil der Importe aus den AKP-Staaten an den Gesamtimporten der EG sank von knapp 6,7 Prozent (1976) bis auf 3,11 Prozent im Jahr 2002 ab.5 Mit einem Anteil von unter 2,8 Prozent an den Gesamtexporten der EU 20006 ist die Bedeutung der der afrikanischen Staaten für die EU-Handelspartner gering. Umgekehrt wurde die EG für Afrika als Handelspartner immer wichtiger: Während die EG 1980 noch 46 Prozent der afrikanischen Exporte aufnahm, stieg der Wert bis 1993 auf 
     58 Prozent an.7 Das wirtschaftliche Interesse der EU-Staaten konzentriert sich auf rohstoffreiche Länder wie Nigeria, Gabun, Guinea, Kongo-Brazzaville, Demokratische Republik Kongo (DR Kongo), Angola und Südafrika. Kleinere, rohstoffarme Länder genießen hingegen kaum Aufmerksamkeit. Der zurückgehende europäisch-afrikanische Handel spiegelt auch die zunehmende ökonomische Marginalisierung eines großen Teiles des schwarzen Kontinentes wider: Afrikas Anteil am Welthandel ist auf unter 1 Prozent gefallen. Das Pro-Kopf-Einkommen Afrikas ist zwischen 1950 und 1995 um nur 0,5 Prozent gewachsen, womit Afrika die im interkontinentalen Vergleich geringsten Wachstumsraten aufweist.8 Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Situation der einzelnen Staaten im letzten Jahrzehnt jedoch sehr unterschiedlich entwickelt. Einige Staaten wie Botswana, Mauritius, Mosambik und in geringerem Maße Uganda, Ghana und Tansania können ein deutliches Wachstum über einen längeren Zeitraum aufweisen oder besitzen wie Südafrika gute Chancen, ihr Entwicklungspotenzial zu entfalten. In anderen Ländern (unter anderem in Malawi und Zimbabwe) hingegen stagnierte oder verschlechterte sich die Situation. Pessimistische Einschätzungen gehen davon aus, dass die meisten Staaten Afrikas auch auf längere Sicht kein nachhaltiges Wachstum erreichen werden, auch wenn es vereinzelt durchaus Entwicklungserfolge geben wird.9
  


  
    Im Unterschied zur schwierigen wirtschaftlichen Situation war die politische Entwicklung Afrikas in den 1990er Jahren weitaus positiver. In nahezu allen Staaten Schwarzafrikas fanden Demokratisierungsprozesse statt.10 Der Aufbau demokratischer Institutionen und die Verbesserung der Menschenrechtslage ist in einigen Staaten wie Benin, Senegal, Botswana, Namibia, Mali und Südafrika zwar weit fortgeschritten, als konsolidiert kann aber noch keine Demokratie in Afrika gelten. Auch in jenen Staaten, in denen der Übergang zur Demokratie nicht gelungen ist oder bereits erzielte Fortschritte z. B. durch einen Militärputsch rückgängig gemacht worden sind, fand in den meisten Fällen zumindest eine Liberalisierung des politischen und gesellschaftlichen Lebens statt: So entstanden oppositionelle Kräfte, die über größere Spielräume verfügen, und es erfolgte die Liberalisierung der Medien, was das politische Klima positiv beeinflusste.11
  


  
    Der Optimismus, den die Demokratisierungswelle bis Mitte der 1990er Jahre auslöste, schwand in der zweiten Hälfte des Jahrzehntes, als eine Vielzahl von Kriegen und bewaffneten Konflikten in Afrika ausbrach. Die bewaffneten Konflikte in Schwarzafrika sind zusammen mit den Naturkatastrophen für zeitweise über 20 Millionen Flüchtlinge in Afrika verantwortlich, wodurch jegliche Entwicklungsleistungen zunichte gemacht wurden. In vielen Fällen ist es zumindest phasenweise zu einer partiellen oder sogar 
     völligen Auflösung staatlicher Strukturen gekommen. In Somalia, großen Teilen des Sudans, phasenweise in Liberia, Sierra Leone und in der DR Kongo existieren entweder keine zentralstaatlichen Strukturen mehr, oder die »Regierung« übt nur noch über einen kleinen Teil des Landes die Herrschaft aus. In das Machtvakuum stoßen Kriegsherren (warlords), welche die lokale Bevölkerung und die Ressourcen des Landes gewaltsam zu ihrem persönlichen Vorteil ausbeuten. Ausgelöst durch den Völkermord in Ruanda und die Agonie der Mobutu-Diktatur im damaligen Zaire (jetzt DR Kongo) und verstärkt durch die militärischen Interventionen von Nachbarstaaten (u. a. Angola, Uganda, Ruanda und Zimbabwe), ist die gesamte Region Zentralafrika zum Krisenherd geworden.12
  


  
    Insgesamt stellen die aktuellen Entwicklungen in Afrika – anhaltende ökonomische Marginalisierung, hoffnungsvolle Demokratisierungsprozesse, bewaffnete Konflikte bis hin zum Staatszerfall – die EU-Politik vor völlig neue Herausforderungen, denen mit dem traditionellen Instrument der Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr angemessen begegnet werden kann.
  


  2. Die Reaktionen der EU auf die aktuellen Herausforderungen in Schwarzafrika


  2.1 Die Förderung von Demokratie und Menschenrechten


  
    Mit Beginn der 1990er Jahre wird die Frage von Menschenrechten und Demokratie in der Außen- und Entwicklungspolitik westlicher Staaten zu einem wichtigen Thema. Die Revolutionen in Osteuropa, das Engagement einer zunehmenden Zahl von Nichtregierungsorganisationen (Nongovernmental organizations, NGOs), Weltbank-Studien, die auf die Bedeutung der Einhaltung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit als Vorbedingung für Entwicklung hinwiesen, und nicht zuletzt das Selbstverständnis der EG/EU als eine Wertegemeinschaft führten zu einer Veränderung der EG/EU-Politik. Bis zum Abschluss des Lome IV-Abkommens 1990 widersetzten sich die AKP-Staaten erfolgreich allen Versuchen der EG, Menschenrechte und Demokratie als Prinzipien der Kooperation festschreiben zu lassen. Auf Seiten der EG waren vor allem die Niederlande und das Europäische Parlament (EP) die treibenden Kräfte für eine stärkere Berücksichtigung von Menschenrechten und Demokratie. Mit dem Lome IV-Abkommen wurden erstmals eine Menschenrechtsklausel und eine Suspensionsklausel eingeführt, die einen Entzug von Leistungen bei Verletzung 
     gemeinsamer Prinzipien vorsehen.13 In allen folgenden Abkommen und entwicklungspolitischen Grundsatzpapieren ist der Stellenwert von Menschenrechten und Demokratie sukzessive erhöht worden. Im Zuge der Revision des Lome IV-Abkommens 1995 wurde die Beachtung von Menschenrechten und Demokratie zur »essentiellen Voraussetzung« für eine Kooperation aufgewertet. Mit dem nach jahrelangen, kontroversen Verhandlungen am 23. Juni 2000 verabschiedeten Abkommen von Cotonou (Benin), das den Lomé-Vertrag ersetzt, wird die politische Dimension der Partnerschaft weitaus expliziter als in den bisherigen Vertragswerken verankert. In Artikel 8 wird zunächst ein umfassender politischer Dialog u. a. über Themen wie Waffenhandel, übermäßige Rüstungsausgaben und Konfliktbearbeitung vereinbart. In Artikel 9 werden als »essentielle und fundamentale« Prinzipien ausführlich der Respekt für die Menschenrechte, die Verwirklichung sozialer Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und good governance (gute Regierungsführung)14 bezeichnet. Im 4. Abschnitt des Artikel 9 wird sogar die aktive Förderung dieser Prinzipien durch die Vertragsparteien festgeschrieben. Bei Verstößen gegen diese essentiellen Kooperationsprinzipien, zu denen erstmals auch gute Regierungsführung zählt und damit sich z. B. auf massive Korruption bezieht, können nach der Anhörung des betroffenen Staates zum Entzug von Leistungen aus dem Cotonou-Abkommen führen. Weiterhin wird die paritätisch aus Mitgliedern des EP und Parlamentariern der AKP-Staaten besetzte parlamentarische Versammlung aufgewertet. Sie soll nicht wie bislang ausschließlich Fragen der engeren Entwicklungszusammenarbeit diskutieren, sondern darüber hinaus, wie auch das gemeinsam herausgegebene Magazin The Courier zum Dialogforum unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und Sozialpartner für Fragen der Demokratie werden.
  


  
    Parallel zur Verankerung von Menschenrechten und Demokratie als Eckpunkte ihrer Entwicklungszusammenarbeit erfolgte die Aufwertung dieser Bereiche sowohl in den Verträgen15 als auch in den politischen Erklärungen der Gemeinschaft. Den Durchbruch bildete die im Rahmen der damaligen Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) verabschiedete »Entschließung über die Menschenrechte, Demokratie und Entwicklung« vom 28. November 1991.16 Die Entschließung, die in den Dokumenten folgender Jahre bestätigt und ausdifferenziert wurde, benannte die Förderung repräsentativer Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und Beachtung der Menschenrechte als Ziele der EG-Außenpolitik. Die EG legte sich dabei nicht auf ein bestimmtes Modell demokratischen Regierens fest, sondern benannte einige allgemeine Kernelemente, wie freie Wahlen und Rechtsstaatlichkeit. In der Ratsentschließung finden sich bereits die beiden zentralen
     Instrumente der EG/EU-Demokratie- und Menschenrechtsförderung: politische Konditionalität und Positivmaßnahmen. Politische Konditionalität beinhaltet die Kopplung von Leistungen aus der Entwicklungszusammenarbeit an die Berücksichtigung von demokratischen Prinzipien und Menschenrechten. Grundsätzlich ist zwischen negativer und positiver Konditionalität zu unterscheiden: Eine Verletzung von Menschenrechten und demokratischen Prinzipien – z. B. im Falle eines Militärputsches – führt demnach zum teilweisen oder vollständigen Entzug von Leistungen. Hingegen sollen Fortschritte im Bereich von Menschenrechten und Demokratie durch großzügigere Leistungen belohnt werden. Ein weiteres Instrument der Demokratieförderung stellen »Positivmaßnahmen« dar. Sie konzentrieren sich zum einen auf den Aufbau demokratischer Institutionen, wie z. B. Parlamente und Gerichte, zum anderen auf die Unterstützung von Gruppen der Zivilgesellschaft, wie Rechtsanwaltsvereinigungen oder Gewerkschaften. Auch Maßnahmen zur Organisation und Durchführung von freien, demokratischen Wahlen fallen in diese Kategorie. Diese Positivmaßnahmen können sowohl von Empfängerländern als auch von einem EU-Mitglied beantragt werden. Konkrete Projekte können nicht von der EU in Eigenregie verwirklicht werden, da die Union über keine geeigneten Durchführungsorganisationen verfügt. Deswegen werden NGOs, Consultancies und politische Stiftungen aus den Mitgliedstaaten mit diesen Projekten beauftragt.
  


  2.2 Zur Praxis der EG/EU-Demokratie- und Menschenrechtsförderung


  
    Die konkreten Ziele der Union im Bereich Demokratie- und Menschenrechtsförderung werden in einer kaum mehr zu überblickenden Anzahl von Erklärungen der jeweiligen Ratspräsidentschaft und in Entschließungen des Parlamentes genannt. Diese deklamatorische Politik drückt dabei Zustimmung bzw. Unterstützung oder Ablehnung der Union gegenüber einem bestimmten Ereignis aus. In den Erklärungen des Rates spiegelt sich ein zunehmendes Maß an Konsens in der Afrikapolitik zwischen den Mitgliedstaaten wider. Dieser Konsens bildet dann die Grundlage für Maßnahmen in der praktischen Politik im Bereich der Menschenrechts- und Demokratieförderung, für die Anwendung von Positivmaßnahmen oder politischer Konditionalität.
  


  
    Im Mittelpunkt der politischen und wissenschaftlichen Aufmerksamkeit steht die negative politische Konditionalität. Seit 1990 hat die Gemeinschaft die Entwicklungszusammenarbeit mit zahlreichen schwarzafrikanischen 
     Staaten phasenweise deutlich reduziert oder ganz ausgesetzt.17 Zu den wegen schweren Menschenrechtsverletzungen, Verstößen gegen demokratische Prinzipien und aufgrund des Umgangs mit Minderheiten sanktionierten Staaten gehörten der Sudan, Malawi, Zaire, Togo, Somalia, Liberia, Niger, Kenia, Burundi, Ruanda und Gambia. Die Entwicklungshilfesanktionen können auch durch ein Waffenembargo, die Verweigerung von Visa für Angehörige politischer Eliten oder den Abbruch der Handelskontakte ergänzt werden. Wenngleich der Umfang der Sanktionen durchaus beachtlich erscheint, lässt sich an der selektiven Anwendungspraxis negativer politischer Konditionalität Kritik üben: In Fällen wie Nigeria und Kenia sind trotz eindeutiger Verletzung von Menschenrechten und demokratischen Prinzipien entweder nur geringfügige Sanktionen verhängt worden bzw. die Entwicklungshilfezahlungen sind wieder aufgenommen worden, ohne dass sich die Lage in den betroffenen Ländern substanziell zum Positiven hin verändert hätte.18 Die Inkonsistenz der EU-Politik, die der Glaubwürdigkeit der Union schadet, erklärt sich vor allem mit den spezifischen Interessen von Mitgliedstaaten. Das der GASP zugrunde liegende Konsensprinzip eröffnet einzelnen Mitgliedstaaten durch ein Veto die Möglichkeit, Sanktionen der EU zu verhindern. So blockierten Großbritannien und die Niederlande im Falle der brutalen Militärdiktatur in Nigeria unter Führung von General Abacha (1993 bis 1998) die Verhängung eines von anderen Mitgliedstaaten geforderten Ölembargos aufgrund wirtschaftlicher Interessen ihrer im Land tätigen Ölfirmen. Insbesondere Frankreich wich in seiner bilateralen Politik von EU-Positionen häufig ab und nahm z. B. die Entwicklungszusammenarbeit mit Niger oder Togo trotz Sanktionsbeschlüssen wieder auf. Frankreich untergrub auch die EU-Sanktionspolitik gegen das despotisch agierende Regime Robert Mugabes in Zimbabwe. Obwohl die EU im Februar 2002 aufgrund von Wahlmanipulationen und Menschenrechtsverletzungen in Zimbabwe die Entwicklungszusammenarbeit weitgehend eingestellt und u. a. Einreiseverbote für Mitglieder der zimbabwischen Regierung verhängt hatte, lud Frankreich den Präsidenten des Landes zum Gipfel der Francophonie nach Paris ein. Damit brüskierte Frankreich nicht nur Großbritannien, das sich für die Sanktionen eingesetzt hatte, sondern spaltete die EU in dieser Frage. Im internationalen Vergleich zu anderen Geberstaaten verhängte die EU zusammen mit den USA jedoch am weitaus häufigsten Sanktionen.19
  


  
    Im Bereich der positiven Konditionalität belohnt die Union in der Regel Staaten, die Fortschritte in Richtung Demokratie und Menschenrechte aufweisen können, durch Erhöhung der Mittel (z. B. für Südafrika und Mali) bzw. stellt diesen eine Erhöhung als Anreiz für Reformen in Aussicht.20 
     Unterstützung von Demokratisierungsprozessen leistet die Union vor allem durch Positivmaßnahmen. Mit Beginn der 1990er Jahre finanzierte die EU weltweit ein umfassendes Spektrum von Maßnahmen21 zur Unterstützung von Demokratisierungsprozessen, der Verwirklichung von Menschenrechten oder zur Stabilisierung neuer Demokratien. Wenngleich der konkrete Anteil einer Einzelmaßnahme an einem erfolgreichen Demokratisierungsprozess nicht exakt zu bestimmen ist, so attestieren die vorliegenden Evaluierungen unabhängiger Gutachter den Positivmaßnahmen der EU insgesamt, dass sie in vielen Fällen einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung der Länder leisteten.22 Die Evaluierungen verwiesen aber auch regelmäßig auf Mängel hinsichtlich der Organisation, Abwicklung und Steuerung der Maßnahmen. Die EU-Demokratieförderung durch Positivmaßnahmen, insbesondere im Fall der osteuropäischen Länder, galt als schwerfällig bürokratisch und schlecht koordiniert. In Reaktion auf die Kritik insbesondere des EP und des EUGH an offensichtlichen Steuerungsproblemen, hervorgerufen durch unklare Zuständigkeiten, fehlende Durchführungsbestimmungen und unübersichtliche Finanzierungswege etc. verabschiedete der Ministerrat im Mai 1999 unter Berücksichtigung der Vorstellungen des EP eine rechtlich bindende Verordnung für die Durchführung von Positivmaßnahmen.23 Die Verordnung definiert Ziele,24 Verfahrensweisen und Kriterien für die Auswahl von Partnerorganisationen. Die Federführung für Projekte liegt bei der Kommission, Entscheidungen im Ministerrat fallen mit qualifizierter Mehrheit. Im Zuge der Straffung der EU-Auslandshilfe wurde am 1. Januar 2001 mit Europe Aid eine zentrale Stelle unter Federführung der Kommission zur Abwicklung der diversen Projekte geschaffen. Europe Aid ist regional in fünf Direktorate gegliedert, wobei das Direktorat C für die AKP-Staaten verantwortlich ist. Das Herzstück der EU-Demokratieförderung über Positivmaßnahmen stellt die auf Anregung des EP 1994 aus verschiedenen Programmen zusammengefasste und mit einem eigenen Haushaltskapitel (B7 – 70) versehene Europäische Initiative für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR 25) dar. Weltweit stehen im Rahmen der EIDHR für die Projektförderung jährlich ca. 100 Millionen Euro zur Verfügung, wovon für das Jahr 2003 ca. 26 Millionen Euro für Projekte in Afrika vorgesehen sind.26 Im Vergleich zum Zeitraum 1996 – 1999 sind die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel von ca. 75 Millionen Euro deutlich erhöht worden.27 Im Verlauf der Jahre haben sich auch die thematischen Schwerpunkte der Menschenrechts- und Demokratieförderung verändert. Die EIDHR-Initiative förderte im Jahre 2002 Maßnahmen und Projekte in den folgenden vier Bereichen mit folgenden Beträgen (in Klammern): 

    
      
        – Förderung von Demokratie, Regierungsführung (governance) und Rechtsstaatlichkeit (60 Mio. €);
      


      
        – Unterstützung von Maßnahmen zur Abschaffung der Todesstrafe (4 Mio. €);
      


      
        – Kampf gegen Folter, Straffreiheit für Menschenrechtsverletzungen und Förderung internationaler (Straf-)Gerichtsbarkeit (13 Mio. €):
      


      
        – Maßnahmen gegen Rassismus, und Diskriminierung von Minderheiten und autochthonen Völkern (17 Mio. €).
      

    

  


  
    Während der erste Schwerpunkt die seit Anfang der 1990er Jahre laufende und damit fast schon traditionelle Demokratieförderung umfasst, sind die Maßnahmen gegen die Todesstrafe und vor allem die Unterstützung internationaler Strafgerichtsbarkeit neue Elemente. Alle der im Jahr 2002 ca. 650 geförderten Projekte und Maßnahmen sollen dabei den gender-Aspekt berücksichtigen. Die Durchführung der Projekte erfolgt zu 80 Prozent durch Nichtregierungsorganisationen. Ein zentraler Bereich der Demokratieförderung in Afrika stellt weiterhin die Wahlbeobachtung und Wahlhilfe dar, für die allein 2002 ca. 15 Millionen Euro (im thematischen Schwerpunkt Förderung der Demokratie enthalten) zur Verfügung standen. Im Bereich Wahlhilfe hat die EU es verstanden, von allen Mitgliedstaaten akzeptierte Standards und Grundsätze zu schaffen, die mittlerweile in einem eigenen Handbuch28 festgelegt wurden.
  


  2.3 Die EU und gewaltsame Konflikte in Afrika


  
    Im Anschluss an den Bürgerkrieg und die unter Federführung der USA fehlgelaufene UN-Intervention in Somalia (1993) sowie den Genozid in Ruanda (1994) begannen die EU und andere Geber damit, im Rahmen der GASP Konzepte für Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung zu entwerfen. Krisenprävention und Konfliktbearbeitung ist seit Mitte der 1990er Jahre zu einem neuen Paradigma der Entwicklungspolitik und der Außenpolitik geworden. Der Grund dafür lag in den Erfahrungen von internationalen Geberorganisationen und Nationalstaaten mit der Handhabung äußerst komplexer und diffiziler Friedensregelungen nach risikoreichen Militäreinsätzen und den darauf folgenden teuren Wiederaufbauhilfen in zahlreichen Fällen ethno-nationaler Konflikte. Die EU begründet ihre Krisenpolitik mit ihrem Selbstverständnis als Wertegemeinschaft, ihrer historischen Verantwortung für den Kontinent und dem Argument, dass kriegerische Konflikte jegliche Entwicklungszusammenarbeit entwerten. Weiterhin ist Krisenpolitik für die EU eine Form präventiver Sicherheitspolitik,
     denn die Folgen von Kriegen können indirekt die EU-Mitgliedstaaten in Form von Flüchtlingen, illegaler Migration, Terrorismus und organisiertem Verbrechen betreffen.29
  


  
    Seit 1993 hat die EU große konzeptionelle Fortschritte in Hinblick auf Konfliktbearbeitung und -prävention gemacht. Basierend auf einem Bericht der EU-Kommission über Konfliktprävention in Afrika aus dem Jahre 1996, veröffentlichte der Rat im Rahmen der GASP im Juni 1997 einen Gemeinsamen Standpunkt,30 der die Grundsätze und Instrumente der EU festlegte, die auch für die Politik der Mitgliedstaaten gelten sollten, und betonte, dass die EU afrikanische Initiativen finanziell und logistisch unterstützen wird. Mit den Regionalorganisationen soll außerdem ein Dialog über Konfliktbearbeitung aufgenommen werden, und die Förderung von Demokratie und Menschenrechten wird als Beitrag zur Konfliktprävention verstanden, da autoritäre Herrschaft und Menschenrechtsverletzungen von der Union als eine Konfliktursache angesehen werden.
  


  
    Im Juli 1998 ergänzte die Union ihre Krisenpräventionspolitik mit der Verabschiedung eines Verhaltenskodex für Waffenexporte aus den EU-Mitgliedstaaten. Im Dezember 1998 setzte die Union mit einer gemeinsamen Erklärung zur Reduktion der Verbreitung von Kleinwaffen die restriktive Linie bezüglich konfliktverschärfendenr Waffenexporte fort.
  


  
    Vor militärischen Einsätzen schreckten jedoch alle Mitgliedstaaten ebenso wie die USA zurück. Die EU hingegen setzte in den 1990er Jahren auf das Ownership-Prinzip: afrikanische Lösungen für afrikanische Konflikte. Daher unterstützten die Mitgliedstaaten Frankreich und Großbritannien Initiativen zum Aufbau einer afrikanischen Eingreiftruppe. Die EU verzichtete damit auf eine militärische Option. Allerdings intervenierten Frankreich und Großbritannien erfolgreich mit diplomatischer Rückendeckung der EU zum Schutz der Zivilbevölkerung in Ruanda und Sierra Leone.31 Für die nicht militärische Bearbeitung von Konflikten verfügte die EU über die folgenden vier Instrumente:

    
      1. diplomatische Aktivitäten;
    


    
      2. »subtile« Sanktionen;
    


    
      3. politische Konditionalität;
    


    
      4. humanitäre Nothilfe.
    

  


  
    Auf der diplomatischen Ebene unterstützt die EU die Vermittlungsbemühungen der UN, der Organization for African Unity (OAU) bzw. ihrer im Jahr 2001 gegründeten Nachfolgeorganisation der African Union (AU) und anderer regionaler und internationaler Organisationen. Im Rahmen der internationalen diplomatischen Initiativen zur Konfliktlösung blieb die EU zumeist Juniorpartner der UN und der OAU/AU. Auf eigene Konzepte 
     wurde weitgehend verzichtet. Im Regelfall versuchte die Union, die Konfliktparteien zu Verhandlungslösungen zu bewegen, indem sie zusätzliche Mittel für Wiederaufbau, Wahlhilfe und Ähnliches in Aussicht stellt. Für den zentralafrikanischen Konflikt ernannte die EU einen Sonderbeauftragten in der Person des italienischen Diplomaten Aldo Ajello.
  


  
    Unter »subtilen« oder »smarten« Sanktionen32 werden Strafmaßnahmen verstanden, die vor allem die politischen Eliten despotischer oder Krieg führender Staaten treffen sollen. Dazu gehören z. B. die Verweigerung von Visa, das Einfrieren von Vermögenswerten, die Beschränkung der Handelsbeziehungen und Sportboykotte. Als schärfste Sanktionsmaßnahme unterhalb der Schwelle militärischer Gewaltanwendung gilt auf Seiten der EU der teilweise oder völlige Entzug von Hilfszusagen und Krediten. Politische Konditionalität wird damit von der EU sowohl als Instrument der Demokratieförderung als auch als Mittel zur Konfliktbearbeitung verstanden.
  


  
    Im Bereich der humanitären Nothilfe für die Opfer der Konflikte ist die EU mit einem Anteil von 55 Prozent an der weltweit eingesetzten Nothilfe zum größten Geber geworden. Die EU-Nothilfe wird seit 1991 über das European Community Humanitarian Office (ECHO) abgewickelt. Da die Union über keinen eigenen Apparat verfügt, wird die Nothilfe über Durchführungsorganisationen und NGOs in die Hilfsgebiete geleitet. Die Krisen im ehemaligen Jugoslawien, dem Kosovo und in Zentralafrika führten zu einem starken Anstieg der Ausgaben für humanitäre Hilfe. Während diese im Jahr 1986 noch 80 Millionen ECU betrugen, lagen sie seit Mitte der 1990er Jahre in der Regel über 500 Euro pro Jahr. Gegenwärtig kommt ECHO für 30 Prozent der weltweiten Ausgaben für humanitäre Hilfe auf.33 Seit 1994 flossen allein 593 Millionen ECU in die Region um die großen Seen in Zentralafrika, vornehmlich um das Überleben der 2 Millionen Flüchtlinge sicherzustellen. Im Vergleich zu anderen Kontinenten erhielt Afrika mit 39 Prozent im Jahr 2002 den weitaus größten Anteil an der humanitären Hilfe der EU.34 Die stark gestiegenen Nothilfe-Ausgaben belasten das Budget und schränken den Spielraum für die Entwicklungszusammenarbeit ein, da ein Teil der Mittel aus dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) stammt. Die Nothilfe ist unter Experten umstritten, da sie durchaus von den Kriegsparteien instrumentalisiert werden kann und unter Umständen zu einer Verlängerung der Kampfhandlungen beiträgt. Die stark gestiegenen Aufwendungen für Nothilfe unterstreichen einmal mehr die Notwendigkeit einer effektiven Konfliktprävention.
  


  
    Die Dynamik und Intensität vieler Konflikte in Afrika, insbesondere der zentralafrikanische Krieg in der DR Kongo, dem bislang ca. 3 Millionen Menschen zum Opfer fielen, demonstrierte in den 1990er Jahren die Grenze 
     der Handlungsfähigkeit der EU.35 Es gelang weder der EU noch anderen Gebern, Konflikte in Afrika zu befrieden. Innerhalb der Union herrschte eine gewisse Ratlosigkeit36 gegenüber den Konflikten und die Union nahm daher unfreiwilligerweise mehr oder minder eine »passive Zuschauerrolle«37 ein.
  


  
    Dies änderte sich im Jahre 2003 schlagartig: Im Juni 2003 beschloss der Rat der EU eine Militäraktion zum Schutz der Menschenrechte in der ostkongolesischen Provinz Ituri. Konzeptionell war die Einbeziehung militärischer Mittel bereits seit längerem diskutiert worden. Die EU-Kommission hatte im Jahr 2001 die verschiedenen Ansätze und Strategiepapiere in einem Gesamtdokument zusammengefasst und dabei erstmals den Einsatz von Krisenreaktionskräften, deren Aufstellung auf der Tagung des Europäischen Rates in Helsinki 1999 in einer Truppenstärke von 60000 Mann bis Ende 2003 beschlossen worden war, in Betracht gezogen.38 An Kampfeinsätze war damals aber noch nicht gedacht worden. Unter dem Eindruck der massiven und extrem brutalen Menschenrechtsverletzungen im Konflikt zwischen den Volksgruppen der Hema und Lendu im Ostkongo39 und der offensichtlichen Unfähigkeit der UN, die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu garantieren, beschloss der Rat der EU auf der Basis der UN-Sicherheitsrats-Resolution 1448 die erste außereuropäische Militäraktion der EU. Das »robuste« Mandat der ca. 1 800 Mann starken Truppe unter französischer Führung mit deutscher Beteiligung bestand darin, den Flughafen der Provinzhauptstadt Bunia offen zu halten und die Zivilbevölkerung vor Massakern zu schützen. Die von der EU als Operation »Artemis« bezeichnete humanitäre Intervention zum Schutz der Menschenrechte war bis Anfang September 2003 befristet. Das Kommando ging dann mit Verzögerungen ab Oktober 2004 schrittweise auf die »United Nations Mission on Congo« (MONUC) über. Es ist den EU-Truppen zwar gelungen, die Sicherheit der Zivilbevölkerung in der Stadt zu garantieren, doch gingen die Massaker in der Region weiter. Es bleibt abzuwarten, ob die UN-Truppe in der Lage ist, die Situation weiter zu stabilisieren. Neben humanitären Gründen, wobei die Medienberichterstattung die Entscheidungsträger unter Handlungsdruck setzte, beabsichtigte die EU mit dem Militäreinsatz vor allem, ihre außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit nach der uneinigen Haltung gegenüber der amerikanischen Irak-Intervention wieder herzustellen. Die Entscheidung zur Operation »Artemis« fiel im Rat der EU demonstrativ einstimmig aus.
  


  
    Angesichts der Risiken, Kosten und der häufigen Schwierigkeit, Einstimmigkeit innerhalb der EU in der Sicherheitspolitik herzustellen sowie der prinzipiellen Zurückhaltung afrikanischer Staaten gegenüber Interventionen von außen, bleibt abzuwarten, inwieweit es weitere militärische Interventionen
     geben wird. Die EU setzt daher auch auf Sicherheitskooperation mit afrikanischen Regionalorganisationen und insbesondere mit der AU. Sie hat daher finanzielle und logistische Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten erstens zur Frühwarnung und zweitens zur Konfliktbearbeitung – einschließlich Ausbildungshilfen und Militäreinsätzen – für den im Juli 2002 eingerichteten »AU Peace and Security Council« zugesagt. Die EU finanzierte beispielsweise die AU-Beobachtermission in Burundi 2003. Wie aus den EU-Dokumenten hervorgeht, sind auch regelmäßige Konsultationen zwischen dem AU-Kommissar für Frieden und Sicherheit und der EU sowie anderen Gebern vorgesehen (Addis Abbeba-Dialog). Ein weiteres Element der EU-Konfliktbearbeitung ist die Beseitigung von strukturellen Konfliktursachen, beispielsweise die »Wasserinitiative« der EU.40
  


  
    Wenngleich mit der ersten EU-Militäraktion ein Tabu der bisherigen Afrikapolitik gefallen ist, so wird der Schwerpunkt der EU-Konfliktpolitik weiterhin auf dem zivilen Bereich liegen. Im Februar 2002 nahm die EU die Entwicklungszusammenarbeit mit der DR Kongo auf, nachdem die Hilfe zehn Jahre lang wegen Bürgerkrieg und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt war. Für die DR Kongo, die noch kein endgültiges Friedensabkommen besitzt, sollen trotzdem für die kommenden zwei bis drei Jahre bis zu 250 Millionen Euro bereitgestellt werden.41
  


  2.4 Der EU-Afrika-Dialog


  
    Am 3. und 4. April 2000 trafen sich 67 Staats- und Regierungschefs aus der EU und Afrika42 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zum ersten europäisch-afrikanischen Gipfeltreffen. Die EU verstand das Gipfeltreffen als Auftakt eines intensiveren afrikanisch-europäischen Dialoges. Auf dem Treffen, hervorgegangen aus einer Initiative der portugiesischen Ratspräsidentschaft, verabschiedeten die Teilnehmer die Kairoer Erklärung und den Kairoer Aktionsplan. 43 Beide Dokumente stellen in erster Linie politische Absichtserklärungen ohne konkrete Projekte dar. Während die Kairoer Erklärung den Konsens zwischen der EU und Afrika und die gemeinsamen Ziele allgemein benennt, werden im Kairoer Aktionsplan Ansatzpunkte für zukünftige Kooperationen identifiziert. Allerdings bleibt auch letzterer auf einer allgemeinen und damit relativ unverbindlichen Ebene. In der Kairoer Erklärung lassen sich die insgesamt 110 Einzelpunkte unter folgende fünf allgemeine Ziele subsumieren:

    
      1. Förderung der regionalen Kooperation in Afrika;
    


    
      2. Einbindung Afrikas in die Weltwirtschaft;
    


    
      3. Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung;
    


    
      4. Konfliktprävention und -bearbeitung;
    


    
      5. Armutsbekämpfung und Entwicklungsfragen.
    

  


  
    Die Kairoer Erklärung bestätigt damit die Erweiterung der interkontinentalen Beziehungen von der traditionell starken Konzentration auf Entwicklungszusammenarbeit zu einem breiteren und stärker politischen Spektrum. Konkrete Beschlüsse betrafen zunächst den Europäischen Entwicklungsfonds, aus dem eine Milliarde Euro für hoch verschuldete Reformländer im Rahmen der 1996 eingeleiteten internationalen Entschuldungsinitiative bereitgestellt werden. Die EU schließt sich der Position der internationalen Finanzinstitutionen an, indem sie betont, dass ein Schuldenerlass von der Erfüllung wirtschaftspolitischer Reformmaßnahmen abhängig ist. Erstmals betont die EU die Notwendigkeit einer Re-Integration der Staaten Afrikas in die Weltwirtschaft, um der drohenden ökonomischen Marginalisierung des Kontinentes entgegenzuwirken.44 Ausdrücklich erklärt sie ferner ihre Unterstützung für die Einrichtung eines Afrikanischen Gerichtshofes der Menschenrechte.
  


  
    Der Kairoer Aktionsplan benennt in insgesamt 125 inhaltlichen Punkten Felder der zukünftigen Zusammenarbeit. Ein Drittel der Punkte sind im Bereich Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und verantwortlicher Regierungsführung angesiedelt. Dabei werden Korruption und unverhältnismäßig hohe Rüstungsausgaben vieler Länder kritisiert, doch aus diplomatischer Rücksichtnahme keine bestimmten Staaten benannt. Insgesamt werden sämtliche möglichen Kooperationsfelder und relevanten Themen aufgegriffen, ohne dass handlungsanleitende Strategien sichtbar werden. Da sowohl das EP als auch die NGOs von der Teilnahme am Gipfeltreffen ausgeschlossen waren, unterblieben kontroverse Diskussionen.
  


  2.4.1 Konflikt in der Zimbabwe-Frage


  
    Wie brüchig der allgemeine Konsens über Menschenrechte und Demokratie ist, zeigte sich Anfang 2003 in der unterschiedlichen Haltung zu Zimbabwe. Die Regierung unter dem charismatischen Präsidenten Robert Mugabe war aufgrund ihrer erfolgreichen Gesundheits-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik einst als Modell in Afrika gepriesen worden. Spätestens seit Ende der 1990er Jahre war das Regime zunehmend autoritär und repressiv geworden. Die Parlamentswahlen im Jahr 2000, die Präsidentschaftswahlen 2002 waren zugunsten der Regierung gefälscht worden, Menschenrechtsverletzungen gegen Oppositionelle nahmen stark zu und weiße Farmer
     wurden gewaltsam von ihren Farmen vertrieben. Die zimbabwische Wirtschaft liegt am Boden und wies Mitte 2003 eine Inflationsrate von über 500 Prozent auf. Schätzungen zur Folge sind bis zu drei Millionen Zimbabwer in die Nachbarländer, besonders nach Südafrika geflohen. Nach den Wahlmanipulationen und der Ausweisung des Leiters der EU-Wahlbeobachtungsmission durch die zimbabwische Regierung stellte die EU die Entwicklungszusammenarbeit ein. Die harte Haltung der EU wurde von den AKP-Staaten nicht geteilt.
  


  
    Zum offenen Konflikt mit der EU kam es anlässlich des 5. Treffens der AKP-EU-Parlamentarier-Versammlung. Das in Brüssel für November 2002 vorgesehene Routinetreffen musste abgesagt werden, da keine Einigung über die Teilnahme zimbabwischer Parlamentarier bestand.45 Wegen der anhaltenden Uneinigkeit in der Zimbabwe-Frage wurde auch der in Lissabon für April 2004 geplante 2. EU-Afrika-Gipfel auf unbestimmte Zeit verschoben. Der EU-Afrika-Dialog, der neben Gipfeltreffen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs Ministertagungen und Treffen hoher Beamter vorsieht, war damit in eine Krise geraten. Die Europäische Kommission versuchte den Dialog wieder zu beleben,46 doch ist ihr dies bislang (Stand: Januar 2004) nicht gelungen.
  


  3. Ausblick


  
    Die Beziehungen der EU zum Nachbarkontinent Afrika demonstrieren, dass die Union zunehmend zu einem eigenständigen weltpolitischen Akteur neben den Nationalstaaten wird. Die Afrikapolitik der EU erstreckt sich mittlerweile auf alle Bereiche der Außenpolitik. Nachdem die EU in der politischen und zunehmend auch in der Entwicklungszusammenarbeit ihren Schwerpunkt in den 1990er Jahren auf die Förderung von Demokratie und Menschenrechten gelegt und damit eine wertorientierte Außenpolitik verfolgt hatte, konzentriert sie sich in den letzten Jahren zunehmend auf Konfliktprävention und -bearbeitung. Durch eine Vielzahl von internen Reformen – u. a. der Einrichtung von Europe Aid und die Neuausrichtung der EIDHR-Initiative – erreichte die EU eine Effizienzverbesserung ihrer Demokratieförderung.
  


  
    Auch die Fortschritte im Bereich Konfliktbearbeitung sind bemerkenswert. Zwei generelle Einwände sind hier allerdings zu machen: Allen Fortschritten zum Trotz bestehen erstens nach wie vor zahlreiche Defizite hinsichtlich Kohärenz, Ressourcenausstattung und angemessener Konzepte in 
     der europäischen Afrikapolitik. Zweitens geht die Dynamik in den Beziehungen zu Afrika gegenwärtig vom afrikanischen Kontinent aus. Die EU-Politik trägt daher eher reaktiven Charakter. Die neuen pan-afrikanischen Organisationen wie die AU und die »New Partnership for Africa’s Development« (NEPAD)47 könnten neue Kooperationsmöglichkeiten eröffnen, da diese Initiativen bzw. Organisationen inhaltlich-konzeptionell sehr dicht an den Zielen, Grundsätzen und Werten der Europäischen Union liegen. Für eine endgültige Bewertung ist es aber noch zu früh, so dass die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt. Mit der Osterweiterung der Europäischen Union um zehn Staaten am 1. Mai 2004 ist denkbar, dass sich die politische Aufmerksamkeit für Schwarzafrika und letztlich auch die Bereitschaft Ressourcen für die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, tendenziell abnehmen könnte.
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  Die Europäische Union und Japan


  
    Europa verbindet eine Geschichte der Missverständnisse und Fehlperzeptionen mit Japan. Über kaum ein Land existieren wohl mehr irreführende Klischees, die an Intensität zunahmen, je mehr sich Japan zur globalen industriellen und finanziellen Supermacht entwickelte. Schon immer haben verdachtsbestimmte Japanbilder die Vorstellungen der Europäer über das Land der aufgehenden Sonne geprägt. Mit Skepsis, Neid und abendländischer Überheblichkeit zollen wir Japan unsere durchmischte Anerkennung. Die Beziehungen zwischen Japan und der Europäischen Union sind vor diesem Szenario nicht emotionslos einzuordnen. Sie müssen neben der nüchternen makroökonomischen Datenbilanzierung auch die Gesamtkonstellation des Beziehungsgeflechtes berücksichtigen.
  


  1. Beziehungsgeschichte: Distanz, Arroganz, Hochmut


  
    Erste spärliche Informationen über Japan drangen mit dem Bericht des venezianischen Kaufmannssohnes Marco Polo im 13. Jahrhundert nach Europa. 1 Er beschrieb darin die Geschichte von goldbedeckten Gemäuern auf einer reichen Insel im äußersten Osten. Bei kritischer Analyse erwiesen sich diese Informationen als eine eigenwillige Mischung aus japanischer Wirklichkeit, chinesischer Vermittlung und westlicher Deutung. Sie entsprachen auf keinen Fall der historischen Wirklichkeit, aber sie prägten für viele Jahrhunderte das Japanbild der Europäer. 1532 landeten erstmals portugiesische Kaufleute auf einer Insel südlich von Kyushu. Andere Portugiesen von benachbarten Niederlassungen an der chinesischen Küste folgten ebenso wie holländische Kaufleute. In wenigen Jahren traf man in weiten Teilen des Landes immer häufiger europäische Kaufleute. Am 15. August 1549 erreichte der Jesuit Franziskus Xaverius den Hafen von Kagoshima. Mit ihm begann die christliche Mission des 16. Jahrhunderts, die sich innerhalb von 60 Jahren rasch entwickelte, aber auch ein ebenso plötzliches und tragisches Ende fand. Als nämlich das Tokugawa-Shogunat2 befürchtete, dass 
     sich das Christentum ebenso wie die eingeführten Feuerwaffen zu einer explosiven Macht entwickeln könnte, zog es die Konsequenzen und schloss 1639 seine Tore zur Außenwelt. Allen Ausländern, mit Ausnahme weniger holländischer und chinesischer Kaufleute, die auf einer kleinen Insel vor Japans Hauptinseln leben mussten, war die Einreise verboten. Die kleine Insel wurde für zweieinhalb Jahrhunderte die einzige Verbindung Japans mit der Außenwelt. Diese Wendung nach innen hat das Bewusstsein und das Weltbild der Japaner bis heute geprägt. Durch die Abgeschiedenheit waren die Japaner bis in die Neuzeit hinein nie dazu gezwungen, ihr Verhalten und ihre Denkweise Ausländern zu erklären. Auch das mangelnde Gespür für außenpolitische Fragestellungen ist ein Resultat dieses traditionell kontroversen Verhältnisses zur Außenwelt.
  


  
    Es war erneut der Westen auf der Suche nach neuen Märkten, der durch den Druck der amerikanischen Kriegsschiffe des Admirals Oliver H. Perry Mitte des 19. Jahrhunderts die Öffnung Japans zur Außenwelt erzwang. Um unter diesen Umständen seine Unabhängigkeit zu wahren, musste Japan den Wirtschaftsaustausch mit dem Ausland beginnen. Nur so konnte es an den Fortschritten partizipieren, die in den mehr als zwei Jahrhunderten seiner selbst gewählten Isolation in den anderen Ländern gemacht worden waren. Infolge der Meiji-Restauration schickte Japan seit 1868 zahlreiche Delegationen nach Europa, um geeignete Vorbilder für die Modernisierung des Landes auszuwählen. Besonders Preußen lieferte für Rechtssystem, Militärwesen, Medizin und Musik nachhaltige Muster. Preußen, Großbritannien und Frankreich hatten in den 1970er und 1980er Jahren des 19. Jahrhunderts eine außerordentliche Ausstrahlung, wie sie bis heute von europäischen Staaten nicht mehr erreicht wurde.
  


  
    Japan versuchte nach dem Ersten Weltkrieg, mit den Alliierten zusammenzuarbeiten, wurde jedoch durch deren politischen und kommerziellen Druck daran gehindert. Nach der kriegerischen Expansion Japans in Asien folgte 1940 das Bündnis mit Italien und Deutschland, das schließlich zum Krieg mit den USA führte. Nach 1945 erfolgte erneut eine massive Öffnung zum Westen, diesmal bedingt durch die amerikanische Okkupation. Es war das erste Mal in seiner Geschichte, dass Nippon von einer fremden Macht besetzt wurde. Die europäischen Staaten spielen unterdessen nach 1945, infolge des Rückzuges aus den asiatischen Kolonien und ihres – im Vergleich zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – zurückgegangenen weltpolitischen Einflusses, nur noch eine geringe Rolle. Drei Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Geschichte der Beziehungen:

    
      1. Europa war für Japan bis zum Zweiten Weltkrieg oft der Lehrmeister. Es hat politisch, ökonomisch und kulturell zweimal die japanische Historie 
       entscheidend beeinflusst. Einzelne europäische Staaten hatten für Japan einen enorm hohen Stellenwert.
    


    
      2. Der Einfluss Japans auf das historisch-politische Geschehen in Europa ist – von Ausnahmen im Bereich der Kulturgeschichte abgesehen – sehr gering. Europa zeigt aus geographischer und kultureller Distanz sowie aus einem Uberlegenheitsgefühl heraus nur geringes Interesse an Japan. Aus der mangelnden Kommunikation resultieren Kenntnisdefizite und Missverständnisse. Noch Ende der 1970er Jahre hielt bei einer Umfrage in fünf europäischen Ländern ein Drittel der Befragten Japan für einen kommunistischen Staat oder eine Diktatur.
    


    
      3. Japans Aufstieg zur Weltwirtschaftsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg hat zu einem Rollentausch zwischen Europa und Japan geführt. An Stelle einer Korrektur des Japanbildes hat dies jedoch nur Modifikationen desselben bewirkt.
    

  


  
    Gleichgültig, wie sehr sich auch die japanische Seite bemüht: Die Japanphobie seitens der europäischen Industrie bestimmt angesichts des technologischen Terrainverlustes weiterhin das asiatisch-europäische Verhältnis.3 Doch daran tragen die Japaner selbst auch Schuld: Japan hat sich allzu oft in seiner Einmaligkeit eingerichtet und suchte Kontakte mit dem Westen, um seine Unvergleichbarkeit zu bestätigen. Das stark gewachsene Selbstvertrauen kippt dabei manchmal in offene Arroganz, Hochmut und euphorisch überzeichnete Prognosen um. Wie ein Mosaikstein passen dazu die Perzeptionen der letzten Jahre: Der maßlosen Überschätzung des Modellfalles Japan folgte im Herbst 1997, nach Börsenkrach und Währungskrise in Asien, das Läuten der Totenglocke. Dieses Szenario klingt vertraut. Und doch muss es nach dem Ende des Kalten Krieges qualitativ neu gewichtet werden. Denn während dieser Periode trug die Notwendigkeit, sich gegen eine gemeinsame äußere Bedrohung zusammenzuschließen, dazu bei, ökonomische Konflikte in einem zumutbaren Rahmen zu halten. Inzwischen wächst zwar die gegenseitige Abhängigkeit gerade zwischen den USA, Japan und der EU, doch die Klammer der gemeinsamen Sicherheitsinteressen ist nicht mehr da. Kann man vor diesem Hintergrund überhaupt noch mit wechselseitigem Arrangement in wirtschaftlichen Fragen rechnen? Ist es nicht an der Zeit, gemeinsame globale Interessen und Werte, vielleicht auch gemeinsame Rollenmuster zu suchen? Dabei sind Gemeinsamkeiten geradezu augenfällig: Als »Handelsstaaten« oder »Zivilmächte« stehen die EU und Japan gleichermaßen vor der Herausforderung, internationale Ordnungspolitik mitzugestalten.4
  


  
    Die tatsächlichen Rahmenbedingungen sind dafür schlecht. Schon immer zeigte sich das trilaterale Verhältnis eindeutig auf die USA hin zentriert.5 
     Weltpolitisch bleiben Japan und die EU zunächst Mitläufer amerikanischer Politik. Eine traditionsreiche und strategisch ausgerichtete Japanpolitik der EU fehlt.6 Zwischen Brüssel und Tokyo dominieren die Wirtschaftsbeziehungen. 7 Es lassen sich drei Komponenten beobachten, welche die Beziehungen jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten besonders zu prägen begannen:8 eine strukturell ungleichgewichtige Verflechtung im Handelssektor seit den 1970er Jahren, der Bereich der Direktinvestitionen seit Mitte der 1980er Jahre und die »Strategischen Allianzen« zwischen europäischen und japanischen Unternehmen seit den 1990er Jahren.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Ungleiche Handelsbeziehungen


  
    In der Handelsbilanz und in der sektoralen Außenhandelsstruktur zeigen sich gravierende Ungleichgewichte zwischen beiden Wirtschaftsmächten. 1970 lag das Handelsdefizit der EU gegenüber Japan erst bei 0,5 Milliarden US-Dollar. Bis 1980 war es auf 11 Milliarden US-Dollar gestiegen. Zu einer leichten Trendwende kam es 1987, als die japanischen Einfuhren aus der EG um 20 Prozent stiegen und sich erstmals eine leichte Abnahme des Handelsdefizites abzeichnete. Die Umorientierung der japanischen Wirtschaft von einem exportorientierten zu einem binnenwirtschaftlich getragenen Wachstum hat in den späten 1980er Jahren Fortschritte gezeigt; das Handelsbilanzdefizit schrumpfte erkennbar. Es ging 1990 gegenüber 1989 vorübergehend auf 18,5 Milliarden US-Dollar zurück (1989: 19,8 Milliarden Dollar). Der japanische Anteil am Gesamtimport der EU aus Drittländern lag 2002 bei ca. 7 Prozent (1960: 1,5 Prozent; 1970: 3,5 Prozent; 1980: 5 Prozent; 1990: 11,7 Prozent).
  


  
    Die EU nahm 2000 rund 20 Prozent der japanischen Gesamtexporte und Japan ca. 14 Prozent der Gesamtexporte der EU auf. Man erkennt, dass seit Ende der 1980er Jahre die EU durchaus als Handelspartner der Japaner an Bedeutung gewonnen hat. In der Verschiebung der Handelsströme spiegelt sich die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes wider, der die Bedeutung der EU als Handelspartner für Japan erhöhte. Hinzu kommt, dass auch die enorme Yen-Aufwertung gegenüber dem Dollar zwischen 1985 und 1991 erheblich dazu beigetragen hat, die Exporte nach Europa zu steigern. Die EU mit ihren gegenüber dem Yen stabilen Währungen stellte einen willkommenen Absatzmarkt dar, um die erhebliche Verteuerung auf dem US-Markt zu kompensieren.9
  


  
    Zwischen 1993 und 1996 war das Handelsdefizit der EU mit Japan rückläufig. Seit dieser Zeit hat es sich auf etwa 30 bis 35 Milliarden Euro eingependelt. Deutlich niedriger lag es 2002 mit rund 27 Milliarden Euro. Das strukturelle Ungleichgewicht im Warenaustausch resultiert aus den japanischen Exporten von Industriegütern: Es ist noch immer eine schmale Palette von technologieintensiven Produkten, die hohe Ausfuhrerlöse erzielen und Europa im Bereich seiner Schlüsselindustrien Konkurrenz machen. Im Jahr 2000 entfielen rund 75 Prozent der gesamten EU-Einfuhren aus Japan auf die Produktgruppe »Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge«. Interessant daran ist, dass das EU-Handelsdefizit mit Japan fast vollständig auf das Defizit in diesem Bereich zurückzuführen ist, da bei den übrigen Produktgruppen insgesamt gesehen ein geringer Handelsüberschuss erzielt werden konnte. Die zentralen Vorwürfe seitens der Europäer zum bilateralen Ungleichgewicht, zu denen Klagen über den hürdenreichen Zugang zu den japanischen Märkten gehören, bilden dabei mittlerweile ein Arsenal stereotyper Argumentationsmuster, derer sich beide Seiten bereitwillig bedienen. Auch die Direktinvestitionen, deren Verhältnis zwischen Japan und der EU bei etwa 10:1 liegt, vergrößern das strukturelle Ungleichgewicht.
  


  2.2 Der lange Weg zum politischen Dialog


  
    Erst in den 1990er Jahren erweiterte sich der Dialog zwischen Japan und der EU: Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes nahmen beide Seiten nach der handelspolitischen auch die außenpolitische Agenda ernster. Die Analyse der Beziehungen zwischen der EU und Japan muss die grundsätzliche Verschiedenheit der Dialogpartner berücksichtigen. Dem in Einzelakteure mit differenzierter Handlungskompetenz untergliederten Staatenverbund Europäische Union steht mit Japan ein durch sein historisches und geographisches Erbe stark monolithisch ausgeprägter Nationalstaat gegenüber. Vor diesem Hintergrund konnten sich nur asymmetrische bilaterale Beziehungen entwickeln. Gerade dieses spezifische Dialoggeflecht war aber stets Symptom für die Verfasstheit der europäischen Außenpolitik. Die grundlegenden Strukturprobleme der gemeinschaftlichen Außenwirtschaftspolitik der EU zeigten sich besonders drastisch in den europäisch-japanischen Beziehungen.
  


  
    Obwohl laut Artikel 133 des EG-Vertrages die Handelspolitik in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft fällt, gab es bis 1992 nur in Teilsektoren eine gemeinschaftliche Außenhandelspolitik, denn die vor der Einführung der Gemeinsamen Handelspolitik geschlossenen bilateralen Abkommen
     mit Drittländern galten weiter fort. Der konkurrierende Anspruch der Mitgliedstaaten blieb so auch in Bezug auf Japan erhalten: Außer Irland hatten alle Mitgliedstaaten im Laufe der 1960er Jahre bilaterale Handelsvereinbarungen mit Tokio getroffen, die bis 1992 weiter Gültigkeit besaßen. Eine Vielzahl oft subtiler einzelstaatlicher Einfuhrhemmnisse durchlöcherte die gemeinschaftliche Einfuhrregelung. Die betreffenden Mitgliedstaaten waren nur dann bereit, diese nationalen Restriktionen aufzugeben, wenn an ihre Stelle ein entsprechender Schutz auf Gemeinschaftsebene trat. Durch die Veränderungen der internationalen Rahmenbedingungen kam es am 15. Juli 1992 mit dem Konzept »EG – Japan: Orientierung für erweiterte, gestärkte und ausgeglichene Beziehungen« zu einer neuen Sachlage. Damit baute die EU ausdrücklich auf das multilaterale Handels- und Währungssystem zur Regelung der Wirtschaftsbeziehungen: Gegen den Widerstand Frankreichs und Italiens hat die EU im Kontext der Uruguay-Runde alle restlichen mengenmäßigen Restriktionen im Handel mit Japan abgeschafft – mit Ausnahme der so genannten freiwilligen Exportselbstbeschränkung der Japaner im Automobilbereich.
  


  
    Die ersten gemeinsamen Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der EG und Japan scheiterten zu Beginn der 1970er Jahre. Die restriktive Haltung der EG-Kommission in Fragen der einheitlichen Schutzklausel ist von einigen Mitgliedstaaten zur Vorbedingung für ein Handelsabkommen mit Japan gemacht worden. Die Gespräche scheiterten, da die Japaner diese nach ihrer Interpretation institutionalisierte Diskriminierung nicht akzeptieren wollten. Die japanischen Verhandlungspartner nutzten taktisch geschickt die handelspolitischen Widersprüche der Mitgliedstaaten und bevorzugten bilaterale Absprachen mit einzelnen Staaten der Europäischen Gemeinschaft.
  


  
    Trotz des Fehlens einer vertraglichen Grundlage der Handelsbeziehungen verdichteten sich die europäisch-japanischen Kontakte seit den 1970er Jahren stetig: Seit 1973 werden halbjährlich Gespräche zwischen Vertretern beider Seiten auf »hoher Ebene« durchgeführt. Durch die Verhärtung der Handelskonflikte zeichnete sich seit Beginn der 1980er Jahre allmählich eine Vergemeinschaftung der Position der Mitgliedstaaten ab. Die zunehmende Kohärenz in Teilfragen erstreckte sich nicht mehr ausschließlich auf den Zugang zum japanischen Markt, sondern auch auf den handelspolitischen Flankenschutz durch Selbstbeschränkungsvereinbarungen – die ersten handelte man 1983 aus. Zwar unterblieb eine Harmonisierung der unterschiedlichen Einfuhrbeschränkungen der Mitgliedstaaten, doch akzeptierten 1983 die nationalen Regierungen erstmals die Kommission als Sprecherin der gesamten EG bei der Verhandlungsführung in Tokio. Ergebnis der zunehmenden
     Verdichtung des Dialoges auf allen Ebenen und der zentralen wirtschaftlichen sowie politischen Themenfelder seit den 1980er Jahren ist die »Gemeinsame Erklärung der EG und Japan« vom 18. Juli 1991 in Den Haag mit folgenden Vereinbarungen:

    
      1. jährliche Konsultationen zwischen dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der Kommission einerseits sowie dem japanischen Premierminister andererseits;
    


    
      2. jährliche Treffen zwischen der Kommission und der japanischen Regierung auf Ministerebene;
    


    
      3. halbjährliche Konsultationen zwischen den Außenministern der Gemeinschaft, dem für Auswärtige Beziehungen zuständigen Mitglied der Kommission und dem japanischen Außenminister;
    


    
      4. Information der Vertreter Japans durch die Präsidentschaft der Politischen Zusammenarbeit im Anschluss an deren Ministertagungen; ebenso unterrichtet Japan die Vertreter der Gemeinschaft über die Außenpolitik der japanischen Regierung.
    

  


  
    Der politische Dialog verbesserte sich durch diese Institutionalisierung qualitativ. Wie zwingend notwendig dieser Schritt war, zeigen die freiwilligen Kooperationen im außen- und sicherheitspolitischen Umfeld der 1980er Jahre.10 Die Kuwait-Krise und der Golfkrieg 1990/1991 machten abgestimmte Aktionen erforderlich. Der sicherheitspolitische Dialog hat zur Annäherung in Fragen der Abrüstung und der nuklearen Nichtverbreitung, der politische Dialog zur Abstimmung über humanitäre Maßnahmen und Sanktionen sowie zu ersten Kooperationsversuchen in der Umwelt- und Entwicklungspolitik geführt.11 Einen Einschnitt in der EU-Außenpolitik bildete die vom Europäischen Rat in Essen 1995 gebilligte »Neue Asien-strategie der EU«. Die EU wollte damit die wirtschaftliche Präsenz der Union in Asien stärken, gleichzeitig die Stabilität durch internationale Zusammenarbeit unterstützen sowie in einigen Regionen Asiens Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu festigen versuchen. Das jährliche Gipfeltreffen wird zunehmend auch dazu genutzt, multilaterale Themen abzustimmen. Kooperation wurde auch im Umfeld des ersten Asien-Europa-Treffens (ASEM) im März 1996 großgeschrieben, bei dem neben den ASEAN-Staaten auch China und Südkorea mit am Verhandlungstisch saßen. Mit unterschiedlichen Stimmen sprach bisher die EU, wenn es um die Unterstützung des Antrages Japans ging, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu bekommen. Die EU-Kommission favorisiert dieses Anliegen, der Rat konnte sich bisher nicht auf eine einheitliche Linie verständigen. ASEM-Treffen sind seither zu wichtigen Eckpunkten im bilateralen politischen Dialog geworden. Auch nach den Terroranschlägen des 11. Septembers
     2001 sind die politischen Beziehungen verdichtet worden. Das 10. Gipfeltreffen EU-Japan vom Dezember 2001 unterstrich das eindrucksvoll. Beide Seiten unterzeichneten einen Aktionsplan zur europäisch-japanischen Zusammenarbeit und eine Erklärung zu beabsichtigten Maßnahmen gegen den Terrorismus.12 Die Annäherungen zu gemeinsamen Standpunkten hängen grundsätzlich mit Internationalisierungsstrategien zusammen, die sowohl in einigen EU-Ländern als auch in Japan beobachtbar waren. Indem Japan 2004 erstmals Soldaten in den Irak entsendet hat, wird der Gezeitenwechsel sichtbar.13
  


  2.3 Festung Europa? Die Beschlüsse der EU-Regierungskonferenzen


  
    Die lange Tradition der verpassten Chancen und überheblichen Fehleinschätzungen der Europäer in Bezug auf Japan hatte durch die Zielperspektive des Europäischen Binnenmarktes 1992 eine neue Dimension erreicht. In der »Gemeinsamen Erklärung der EG und Japans« vom 18 Juli 1991 bezeichneten beide Seiten als Ziel des Dialoges ausdrücklich »die (...) Sicherung eines ausgewogenen Zugangs zu ihren Märkten und die Beseitigung der strukturellen oder sonstigen Hemmnisse für die Ausweitung des Handels und der Investitionen auf der Grundlage vergleichbarer Chancen«14. Doch bisher gibt es kein von den EU-Mitgliedstaaten akzeptiertes allgemeines Engagement, den Binnenmarkt für Drittländer offen zu halten. Alles deutet darauf hin, dass die Festung Europa die Zugbrücke hochkurbelt.
  


  
    Seit der Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU in Maastricht im Dezember 1991 ist die Industriepolitik erstmals auch ein vertraglich kodifizierter Politikbereich der EU.15 Im Vertragswerk heißt es dazu: »Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die notwendigen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Gemeinschaft gewährleistet sind.« Die Regierungskonferenz von Amsterdam (1996/1997) hat daran keine substanziellen Veränderungen vorgenommen. Die Kommission hatte im Vorfeld versucht, eine Ausweitung der handelspolitischen Kompetenzen der Gemeinschaft gemäß dem heutigen Artikel 133 EG-Vertrag auf die Bereiche Dienstleistungen und geistiges Eigentum durchzusetzen.16
  


  
    Einige Mitgliedstaaten hatten wiederum zeitgleich versucht, eine Revision des Artikel 113 EG-Vertrag (in der Form des Vertrages von Maastricht) zur Einführung einer verstärkten Kontrolle beziehungsweise sogar einer Einschränkung der Rolle der Kommission als exklusivem handelspolitischem Verhandlungsführer der Union zu nutzen. Im Vertrag von Amsterdam
     fügte man schließlich einen neuen Absatz 5 in den Artikel 133 EG-Vertrag ein, der es in der Zukunft dem Rat ermöglichen soll, über Dienstleistungen und Rechte des geistigen Eigentums die Verhandlungen auszuweiten. Hinter der Ausweitung der Kompetenzen im Gesamtbereich der so genannten Industriepolitik steht die Überlegung, durch Investitionsprogramme die Nachfrage nach Europas Spitzentechnologie zu fördern und die Hersteller zu Spitzenleistungen und Wettbewerb anzuspornen. Integriert man jedoch die Argumentationslinien im Vorfeld der Beschlüsse, kommt man zu einem anderen Ergebnis: Die Auseinandersetzungen zwischen der französischen Regierung und Japan waren hier im Vokabular aufschlussreich, da Erstere eine aktive Industriepolitik der EU ausdrücklich gegen den »Feind Japan« wünschte.17 Beim Reformgipfel von Nizza (2001) stand die Industriepolitik nicht im Zentrum. Allerdings gab es im Bereich der Mehrheitsabstimmungen in der Handelspolitik auch nur sehr marginale Fortschritte. Dies verdeutlicht, dass die Mitgliedstaaten mehrheitlich weiterhin bilaterale Eigenwege favorisieren, was besonders am PKW-Sektor verdeutlicht werden kann.
  


  
    Auch die Politik der EU-Kommission im Umfeld des Protektionismusinstrumentes Artikel 134 EG-Vertrag deutet auf eine Abschottungsstrategie hin. Dieser Artikel erlaubt es den Mitgliedstaaten in bestimmten Fällen und aufgrund einseitiger Entscheidungen der EU-Kommission, nationale Einfuhrbeschränkungen anzuwenden, wenn dieser Import zu »wirtschaftlichen Schwierigkeiten« führt. Nach einem Rückgang der Anwendungen zu Beginn der 1990er Jahre schnellte die Anzahl der Antidumpingverfahren seitens der EU seit Mitte der 1990er Jahre in die Höhe. Die Anzahl der Antidumpingfälle ist insgesamt etwa doppelt so groß wie die der von den USA initiierten Verfahren.18
  


  
    Verkappter Protektionismus19 steckt auch hinter den Antidumpingmaßnahmen der EU. Die seit dem Jahr 1987 intensivierte Antidumpingpolitik und der gezielte Einsatz des Antidumpinginstrumentes der EU richten sich besonders gegen japanische Erzeugnisse.20 So entsteht insgesamt der Eindruck, dass die Gemeinschaft die GATT-konforme Antidumpingwaffe eher zum Schutz der eigenen Industrie als zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit einsetzt. Wie wenig jedoch langfristig punktuelle Schutzmaßnahmen der heimischen Industrie nutzen, zeigt gerade das Beispiel Japan. Denn die Beschränkungen japanischer Exportprodukte nach Europa seit Ende der 1970er Jahre verhalfen Japans Industrie zur Umstellung auf qualitativ bessere und teurere Sortimente. Mit dieser Strategie des grading up konnte die Exportquote der Japaner profitabel ausgeschöpft werden. Im PKW-Sektor entstand so beispielsweise mit der Umschichtung hin 
     zu höherwertigen Automobilen eine Angebotslücke im unteren Marktsegment. Wissenschaftliche Studien belegen eindeutig, wie europäische Importbeschränkungen für japanische Automobile volkswirtschaftlich mehr Schaden als Nutzen brachten.21
  


  
    Die Zugangssperren für japanische Automobile in die EU forcierten zudem durch Umgehung der Selbstbeschränkung die japanische Produktion vor Ort in Europa. Die Errichtung von Montage- und Produktionsbetrieben in der EU war eine von ihr selbst provozierte japanische Ausweichmaßnahme. Nun bauten die Japaner Fabriken, schufen neue Arbeitsplätze, kauften mittlerweile mehr als die Hälfte der Autoteile bei den Europäern, doch noch immer wollte man sie von einigen nationalen Märkten fernhalten. Denn europäische Unternehmer erhoben den Vorwurf, japanische Hersteller umgingen gegen ihre Produkte verhängte Strafabgaben dadurch, dass sie in der EU in so genannten »Schraubenzieherwerken« ihre Erzeugnisse zusammenbauen ließen und sie dann nicht zu kostengerechten Preisen verkauften.
  


  
    Seit 1987 gibt es deshalb eine EG-Verordnung über die »Schraubenzieherfabriken« und den so genannten local content. Danach kann die Gemeinschaft Antidumpingmaßnahmen ergreifen, wenn der Anteil der importierten Bauteile der von Drittländern in europäischen Tochterbetrieben produzierten Endgeräte mehr als 60 Prozent des Wertes beträgt. Gegen diese Bestimmung hat die japanische Regierung erfolgreich beim GATT interveniert. Dies geschah jedoch ohne Konsequenz, denn die EG will die Regelung beibehalten, solange das GATT keine akzeptable Alternativlösung des Umgehungsproblems anbietet.
  


  
    Selbstbeschränkungsmaßnahmen, in die oftmals Antidumpingfälle einmünden, gibt es seit 1983 gegenüber Japan für eine Reihe von hochsensiblen Produkten. Auch für die lange Zeit gesuchte und umstrittene Automarktstrategie gegenüber Japan wurden sie 1991 erneut als Ausweg gewählt. Bisher sind die Marktzugangsbeschränkungen und damit auch die japanischen Marktanteile in den einzelnen EU-Ländern sehr unterschiedlich.22 Nach über zweijährigen zähen Verhandlungen einigte man sich darauf, dass der Marktanteil der japanischen Automobilhersteller in den EU-Ländern bis Ende 1999 auf maximal 16 Prozent steigen darf. Bis zum Jahre 2000 durften die direkt aus Japan in die EU importierten Autos 1,23 Millionen Einheiten pro Jahr nicht überschreiten. Seither sind die PKW-Importe frei, glaubt man dem Geist des Abkommens. Die vereinbarte Quote schließt den Absatz aus japanischen Fabriken in der EU nicht mit ein. Allerdings kalkuliert Brüssel, dass in dem Maße, in dem Japan seine europäischen Kapazitäten hochfährt, die Direkteinfuhren aus Japan gedrosselt werden. Die Marktzugangsbegrenzung
     auf Gemeinschaftsebene zwingt nun allerdings auch Länder wie Frankreich, Italien, Portugal, Großbritannien und Spanien, nach und nach ihre Märkte für japanische PKW dosiert und nach vereinbarten Quoten zu öffnen. Diese Länder wollten die Atempause bis 1999 nutzen, um die einheimischen Hersteller wettbewerbsfähiger zu machen. Japan hat bisher seine vereinbarte Quote nicht voll ausgeschöpft (1996 nur zu 75 Prozent), was mit der verschlechterten Konjunkturlage insgesamt zusammenhing.
  


  2.4 Hürdenreiche Marktzugänge: Geschlossenheit des japanischen Marktes?


  
    In der »Gemeinsamen Erklärung der EG und Japans« wurde besonders über die Formel der Marktöffnung bis zum Schluss hart gerungen. Der Kompromissbegriff »angemessener Zugang« verhindert die Erinnerung an das Konfliktthema der Reziprozität: Gerade der gegenseitig ausgewogene Marktzugang wird von Japan als nicht praktikabel eingestuft. Dabei steht die Frage nach dem Ausmaß der Geschlossenheit des japanischen Marktes noch immer im Zentrum der europäisch-japanischen Reibungen. Es wird bereits zum »Gegenprotektionismus« aufgerufen.
  


  
    Angeblich besteht für die europäischen Handelspartner nur ein hürdenreicher Marktzugang. Doch die Argumente sind wenig stichhaltig: Schätzungen über den Bereich der nichttarifären Hemmnisse im Industriesektor kommen trotz zahlreicher statistischer und methodischer Probleme immer wieder zu dem Ergebnis, dass Japan keineswegs mehr Hindernisse in diesem Bereich aufweist als die EU.23 Seit 1976 liegt außerdem der Durchschnitt japanischer Einfuhrzölle unter dem der USA und der EU. Ein Durchbruch gelang im unmittelbaren Vorfeld des Weltwirtschaftsgipfels von Tokio im Juli 1993. Marktzugangspakete mit dem Kernelement des Abbaus von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen bei Industriegütern konnten vereinbart werden.
  


  
    Japan war außerdem an der Aufstellung der Spielordnung des Welthandels nicht beteiligt. Die Spielregeln auf dem japanischen Markt sind auch deshalb einzigartig. Genannt werden häufig: mangelnde Markttransparenz, hohe Kosten der Informationsgewinnung, extrem lange Vorlaufzeiten für Produkte, undurchsichtiges Distributionssystem, langwierige technische Qualitätskontrollen, extrem hohe Investitionskosten durch die Bodenpreisexplosion. In dieser Argumentationskette verbergen sich soziokulturelle Barrieren der japanischen Gesellschaft.
  


  
    Das Argument der Marktabschottung ist häufig nur eine Schutzbehauptung für fehlendes Interesse. Sicher stellen das Geflecht von perfektionierten 
     Fertigkeiten der Japaner, den Markt wie die Gesellschaft gegen Neulinge abzuschirmen, sowie die Vielzahl von Kommunikationsproblemen für jeden Exporteur ein größeres Handicap dar als in anderen vergleichbaren Industrieländern. Solange man jedoch den japanischen Markt mit seiner historisch bedingten Binnenmarktstruktur gewissermaßen als großes nichttarifäres Handelshemmnis einordnet, wird man dem Problem nicht gerecht. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die angeblich nur ausländische Anbieter betreffenden schikanösen Testverfahren, diskriminierenden Standards und unzulänglichen Distributionssysteme auch für japanische Neulinge gelten. Der japanische Markt schützt generell die Etablierten. Die inländische und ausländische Konkurrenz hat es gleichermaßen schwer.
  


  
    Und schließlich sprechen gegen das Argument der hermetischen Geschlossenheit des japanischen Marktes allein schon die enormen Erfolge einiger europäischer Unternehmen, die, mit langem Atem geplant, sich auf die spezifischen Marktbedingungen offensiv und einfühlsam eingestellt haben. Hinzu kommt, dass die japanische Regierung seit 1981 mit einer Reihe von konkreten Maßnahmepaketen gezielt zur Einfuhrliberalisierung beigetragen hat.
  


  
    Im Jahr 2000 hat die EU-Kommission nun eine neue Initiative gestartet, um die Förderung der Zusammenarbeit und der Handelsbeziehungen intensiver zu gestalten.24 Zwei Instrumente wurden dafür ausgewählt: ein »Executive Training Programm« und die Exportförderkampagne »EU-Gateway to Japan«.25
  


  
    Die letzte große Gemeinsamkeit bezog sich auf den weitreichenden Aktionsplan zur Weiterentwicklung der Beziehungen aus dem Jahr 2001.26 Schwerpunktmäßig ging es dabei um die Weiterentwicklung der Investitionspartnerschaft, der Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie um gemeinsame Positionen im multilateralen Handelssystem. Die bilateralen Beziehungen, die mit dem In-Kraft-Treten des Abkommens über gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen am 1. Januar 2002 einen zusätzlichen Anschub erhielten, wurden von beiden Seiten als positiv bezeichnet.
  


  
    Es soll nicht bestritten werden, dass der Marktzugang in Japan schwieriger ist als in Europa. Doch wer die eigenen Wertvorstellungen auf Japan überträgt und abendländische Verhaltensmuster von Tokio erwartet, sucht einen Sündenbock für heimische ökonomische Strukturkrisen, nicht aber einen gleichberechtigten Partner. Die auch in Japan benutzte westlich-internationale Wirtschaftsterminologie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die eigentlichen Marktmechanismen auf diesem wettbewerbsintensivsten Markt der Welt nicht den gewohnten Prozessen entsprechen.
  


  2.5 Europa-Strategien der Japaner


  
    Der Höhenflug des Yen, zunehmende Handelsstreitigkeiten mit der EU und die Sogwirkung des Europäischen Binnenmarktes führten auf Seiten der Japaner zwischen 1985 und 1995 zu einer neuen Europa-Strategie: Japan nahm die EU als Einheit ernst und entdeckte so Europa neu. Sein Engagement im Vorfeld der Vollendung des Binnenmarktes hatte an Breite und Tiefe gewonnen. Nach dem Exportboom folgte ein massiver Investitionsschub. Japanische Unternehmen haben dabei nicht nur europaweite Netze für Vertrieb und Informationsaustausch aufgebaut, sondern auch Zulieferersysteme nach Europa gebracht und Aktivitäten auf vorgelagerten Fertigungsstufen, beispielsweise in der Chemie- und Stahlindustrie, entfaltet. Diese neue Europa-Strategie, nämlich zum EU-Insider zu werden, bedeutete, rechtzeitig strategische Positionen in den Ländern der Gemeinschaft zu besetzen.
  


  
    Gerade der Aufbau von Produktionsstätten in Europa ist mit großem Unbehagen aufgenommen worden. Diese Firmen wurden als »Trojanische Pferde« bezeichnet. Die Wortwahl entlarvt dabei jedoch die Europäer: Wer von Trojanischen Pferden redet, gibt zu, dass er sprichwörtlich in einer Festung sitzt. Konkret erwartet die japanische Außenhandelsorganisation JETRO, dass die Zahl der japanischen Unternehmen mit einem Brückenkopf in der EU weiter steigt. Von 1981 bis 1989 gründeten japanische Firmen rund 1 150 Tochtergesellschaften in der EU – in den zehn Jahren zuvor waren es insgesamt nur knapp 680 Niederlassungen. Bevorzugtes Ziel japanischer Direktinvestitionen ist vor allem Großbritannien, das 1995 über 40 Prozent aller japanischen Engagements auf sich gezogen hat. Die englische Sprache, billige Arbeitskräfte und staatliche Beihilfen waren dafür weitgehend die Ursachen. Als Koordinationsstelle des gesamten europäischen Engagements etablierten die japanischen Firmen spezielle Europa-Zentralen.
  


  
    Nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages zum Umzug nach Berlin änderte sich allerdings auch die Standortstrategie der Japaner: Seitdem verlagerten sie den Hauptstützpunkt von London nach Berlin. Den Ort scheinen sie auch im Hinblick auf den osteuropäischen Markt gewählt zu haben. Ein sicheres Indiz für das japanische Interesse an einem investiven Engagement in den neuen Bundesländern ist der zügige Aufbau einer japanischen Infrastruktur gerade in Berlin. Dazu gehören Handelshäuser, Banken und Wertpapiergesellschaften. Die Marktgröße Deutschlands, die ausgezeichnete Infrastruktur und die zentrale mitteleuropäische Lage werden zunehmend als Standortvorteile benannt. Die Wirtschaftsbeziehungen zwisehen
     Japan und Mittel- bzw. Osteuropa sind noch rudimentär. Zurzeit agieren die japanischen Unternehmen angesichts der Ungewissheit der politischen und ökonomischen Entwicklung zurückhaltend.
  


  3. Ausblick: neue Ordnungsrolle


  
    Japan ist ein wichtiges Impulszentrum. Die ökonomische Erholung hat 2003 große Fortschritte gemacht. Angesichts komplexer Interdependenz und der Verschiebung von den sicherheitspolitischen zu den wirtschaftlichen Aspekten der transnationalen Beziehungen müsste gerade eine Aufwertung der Bedeutung technologischer und wirtschaftlich-finanzieller Machtressourcen, wie sie Japan besitzt, Tokio ins Zentrum der internationalen Politik rücken.27 Doch das Gegenteil ist weitgehend der Fall: Japan agiert noch immer als Trittbrettfahrer der internationalen Politik. Der Kontrast zwischen seinem Selbstbild einer harmonieorientierten einzigartigen Nation und dem Fremdbild des aggressiven Markteroberers vergrößert sich. Verantwortungsgefühl für die Weltgemeinschaft kann man nicht allein durch Geldpolitik glaubwürdig dokumentieren. Im Geschichtsbewusstsein der Japaner dominiert noch immer der Wunsch, sich zu entziehen und eine Kultur der Unauffälligkeit zu pflegen.28 Daher rührt das Ausmaß des Unverständnisses in Japan gegenüber europäischen und amerikanischen Forderungen nach burden-sharing. Die japanische Gesellschaft ist aufgrund ihres Traumas der über zweihundertjährigen selbst gewählten Isolation nach westeuropäischen Maßstäben noch lange nicht integrationswillig.29 Da helfen auch keine Internationalisierungskampagnen seitens der japanischen Regierung. Bisher agiert Tokio so, als habe es nur ein Gastrecht in der Völkergemeinschaft. Japan ging angesichts der Finanzkrise in Südostasien behutsam vor. Offensiven Führungsaufgaben verweigert es sich. Hier liegen zahlreiche Parallelen zu Europa. Auch die EU bleibt eine »Weltmacht im Werden«. Unsicherheit bestand in Europa darüber, wie sich der seit 2001 gewählte Regierungschef Junichiro Koizumi (LDP) auf die europäische Partnerschaft einließ. Sein unkonventionelles Reformkonzept enthielt ein neoliberales Wirtschaftsprogramm, das durchaus weitere Chancen für die Europäer zur Investitionssteigerung durch aktive Privatisierungsmaßnahmen eröffnen sollte. Den Ankündigungen folgte allerdings kein echtes Konzept zur Vitalisierung der Beziehungen. Auch nach seinem erneuten Wahlsieg von 2003 versprach Koizumi weitreichende Reformen und eine stärkere Internationalisierung der japanischen Außenpolitik.
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  Die Europäische Union und China


  
    Erstmals in der Geschichte der Beziehungen zwischen der EU und der VR China, wurde von chinesischer Seite im Oktober 2003 ein EU policy paper veröffentlicht.1 War es bis dato die EU, die in einer Vielzahl von konzeptionellen Papieren das Beziehungsgeflecht darstellte, so drückt das chinesische Dokument nun noch deutlicher aus, welche politische Bedeutung der EU und den sino-europäischen Beziehungen in Peking beigemessen wird. Aus EU-Perspektive wird die Volksrepublik als ein strategischer Partner gesehen, dessen Bedeutung bei der weiteren Ausgestaltung europäischer Sicherheitsinteressen zu beachten sein wird.2 All dies vollzieht sich vor dem Hintergrund einer weiteren Verdichtung der handelspolitischen Beziehungen. Bei den Ausfuhren der EU-15 lag die VR China im Jahr 2002 an vierter Stelle der wichtigsten Handelspartner und bei den Einfuhren in die EU-15 an zweiter Stelle.3 Und auch im Kontext der europäischen Asienpolitik kann eine deutlich herausragende Stellung der VR China erkannt werden. Sind dies Indikatoren dafür, dass die Beziehungen zur VR China nunmehr zu einer festen Größe des nach außen gerichteten Handelns der EU geworden sind? Oder handelt es sich nur um eine vorübergehende »China-Euphorie« der Europäer? Antworten hierauf können dann gefunden werden, wenn der Entwicklungsweg und die Komplexität dieser Beziehungen erfasst wird.
  


  1. Annäherung ungleicher Akteure


  
    Unterschiedliche Einflussfaktoren prägten die europäisch-chinesische Annäherung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hierzu zählen vor allem ideologisch motivierte Konzepte der chinesischen Außenpolitik, der sinosowjetische Antagonismus, die sino-amerikanische Annäherung der 1970er Jahre,4 der Bedeutungszuwachs der EG als internationaler Wirtschaftsakteur, die politische Zusammenarbeit der EG-Mitgliedstaaten im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) und in den 1990er Jahren die sich entwickelnde Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und 
     damit verbunden die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Als Folge des Koreakrieges (1950-1953) und der beiden Taiwankrisen (1954 und 1958) standen sich China und die Vereinigten Staaten zunächst konfrontativ gegenüber. Der 1963 öffentlich bekannt gegebene Bruch der chinesisch-sowjetischen Beziehungen drängte die Volksrepublik zunehmend in eine isolierte Position. Vor diesem Hintergrund erkannte die chinesische Führung im westeuropäischen Integrationsprozess ein sich entwickelndes Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten und verstand dies auch als Beweis für die sich aus chinesischer Sicht verstärkenden Gegensätze innerhalb des imperialistischen Lagers. In der ersten Hälfte der 1960er Jahre beinhaltete die chinesische Westeuropapolitik mehrere Komponenten:5 Westeuropäische Politiker wurden zu Chinabesuchen eingeladen, und die offizielle Berichterstattung über westeuropäische Staaten fiel freundlicher aus. China verstärkte seine wirtschaftlichen Verbindungen vor allem zu Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien und darüber hinaus bestand ein größeres Interesse an politischen Kontakten. In diesem Zusammenhang war Frankreich eine besondere Rolle als Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten beigemessen worden. Westeuropa hatte in dieser Phase, entsprechend der chinesischen Zwischenzonen-Theorie, einen festen Platz zwischen dem amerikanischen Imperialismus und den sozialistischen Ländern eingenommen.6
  


  
    Mit der Kulturrevolution kam es von 1966 bis 1969 zu einem weitgehenden Stillstand der Kontakte. In der chinesischen Sichtweise wurde die EG nun wieder als reaktionär und im Zusammenspiel mit den Vereinigten Staaten als aggressiv empfunden. Großbritanniens Bemühungen um einen Beitritt zur EG wurden dahin gehend interpretiert, dass dies den Kampf Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens um die Hegemonie in Westeuropa verstärken würde. Als Reaktion auf den sowjetischen Einmarsch in die ehemalige CSSR, die Breschnew-Doktrin im Jahre 1968 sowie die sino-sowjetischen Grenzgefechte am Ussuri von 1969 verschärfte sich auch die chinesische Kritik an der Sowjetunion. Mit Blick auf die Haltung westeuropäischer Staaten bezeichnete die Volksrepublik die französische und deutsche Politik als nicht entschlossen genug, um einer sowjetischen Bedrohung entgegenzutreten. Die Ostpolitik des deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt wurde als zu weicher Kurs gewertet, der zu einer sicherheitspolitischen Schwächung Deutschlands führen würde.
  


  
    Mit dem Abklingen der Kulturrevolution war die erste Hälfte der 1970er Jahre von der schrittweisen Eingliederung der Volksrepublik in die internationale Staatengemeinschaft geprägt. An die Stelle der Zwischenzonen-Theorie trat nun die Drei-Welten-Theorie, der zufolge die westeuropäischen
     Staaten als nichthegemonistisch eingeordnet waren. Hierbei wurde ein enger Zusammenhang zwischen Zweiter und Dritter Welt im Konflikt gegenüber der Ersten Welt betont. Für die chinesische Europapolitik waren in dieser Phase die wachsende wirtschafts- und handelspolitische Stärke der EG, deren Erweiterung um Dänemark, Großbritannien und Irland 1973 und die Gestalt annehmende EPZ von Interesse. Die Siebzigerjahre markierten den entscheidenden Ausgangspunkt für die Beziehungen. In bilateralen diplomatischen Kontakten wurden die Entwicklungsmöglichkeiten der Beziehungen geprüft. Über ihren seit 1971 in Belgien akkreditierten Botschafter knüpfte die chinesische Regierung inoffizielle Kontakte zu Beamten der EG-Kommission, beobachtete die Arbeitsweise und Entwicklung der EG-Organe, die Außenwirtschaftsbeziehungen der EG und die EPZ. Im Oktober 1973 eröffnete die chinesische Presseagentur Xinhua ein eigenes Büro in Brüssel. Parallel verstärkte sich ab 1972 die Besuchsdiplomatie zwischen den EG-Mitgliedstaaten und der VR China auf Regierungsebene. Als die EG mit der VR China 1975 offizielle Beziehungen aufnahm, bestanden – bis auf Irland – bereits diplomatische Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EG-9 und der Volksrepublik. Eine Verlängerung des im Oktober 1973 ausgelaufenen EG-Handelsabkommens mit Taiwan stand nicht zur Diskussion und behinderte somit auch nicht den Aufbau vertraglicher Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und der Volksrepublik. Bei seinem Chinabesuch erklärte EG-Kommissar Sir Christopher Soames 1975, dass die Gemeinschaft die Volksrepublik als einzige Regierung Chinas anerkenne und keine offiziellen Beziehungen oder Vereinbarungen mit Taiwan unterhalte.7 Dieses Festhalten an der Ein-China-Politik bestimmt die europäische Position auch weiterhin. Nach der vorübergehenden innenpolitischen Destabilisierung durch die Herrschaft der Viererbande wurde im April 1978 das erste Handelsabkommen EG-China abgeschlossen.8 Gegen Ende der 1970er Jahre verstärkte sich das Interesse der VR China an europäischen Rüstungsgütern, was besonders bei Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf Aufmerksamkeit stieß. Die Umsetzung in eine Rüstungskooperation erfolgte jedoch nicht. Die Bedenken der Europäer und der Vereinigten Staaten angesichts der sowjetischen Proteste und einer möglichen Polarisierung mit Moskau waren zu schwer wiegend.
  


  
    Ab 1983 begannen regelmäßige Kontakte zwischen der EG und China. 1985 wurde das Handelsabkommen durch ein weiter gefasstes Abkommen über die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit abgelöst,9 und die Europäische Kommission eröffnete 1988 ihre Vertretung in Peking. Infolge der Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Tiananmen-Platz im Juni 1989 kam es vorübergehend zu einem Einbruch in den europäisch-chinesischen
     Beziehungen. Im Europäischen Rat war noch im selben Monat Einvernehmen bezüglich entsprechender Sanktionen gegenüber China erzielt worden, deren schrittweise Aufhebung erfolgte bereits ab Oktober 1990. Weiterhin bestehen blieb das Verbot der Rüstungskooperation. Im Zusammenhang mit dem ersten EU-Asienkonzept von 199410 stand das von der Kommission im Juli 1995 veröffentlichte erste umfassende Chinakonzept, in dem nicht nur die handelspolitische Dimension hervorgehoben wird, sondern auch die Bedeutung der VR China als sicherheitspolitischer Akteur in der asiatisch-pazifischen Region.11 Hierzu erkannte der EU-Ministerrat, dass »China in Kürze für sich die Stellung einer Weltmacht sowohl auf politischem und militärischem als auch auf wirtschaftlichem Gebiet beanspruchen wird«12. Vor dem ersten Gipfeltreffen EU-VR China in London im April 1998 – anlässlich des zweiten Asia-Europe Meeting (ASEM) – legte die Kommission eine überarbeitete Fassung des Chinakonzeptes vor.13 Nach dessen Evaluierung im September 2000 folgte im Mai 2001 eine weitere Mitteilung der Kommission, in der die China-Strategie der EU weiter ausdifferenziert wurde.14 In der darauf folgenden Zeit standen die Beziehungen zunehmend unter dem Einfluss unterschiedlichster Ereignisse wie den Terroranschlägen des 11. September 2001, der Eskalation der Konflikte in Afghanistan und dem Irak, aber auch welthandelspolitischer Themen oder der Krankheit SARS. Gleichzeitig bereitete sich die EU auf die Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten vor und entwickelte weiter reichende Reformkonzepte für den künftigen Integrationsverlauf. Folglich erschien der Kommission im Jahr 2003 eine erneute Überprüfung und Präzisierung ihrer Politik gegenüber der VR China notwendig.15 Hier wird deutlich, dass ein vordringliches politisches und wirtschaftliches Interesse der EU darin besteht, den chinesischen Transformationsprozess zu unterstützen.
  


  2. Merkmale des strategischen Partners der EU


  2.1 Außenpolitik


  
    In der chinesischen Perzeption internationaler Politik finden sich durchgängig einige kennzeichnende Begrifflichkeiten. So werden Hegemoniestreben und Machtpolitik als eine der größten Gefährdungen des Weltfriedens verstanden. Den offiziellen Prinzipien chinesischer Außenpolitik folgend treten freundschaftliche Konfliktlösung und friedliche Nachbarschaftspolitik, Solidarität und Kooperation mit der Dritten Welt, die Verbesserung der Beziehungen
     zu den entwickelten Ländern, basierend auf den fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz,16 extensive Beziehungen zu Drittstaaten in den Bereichen Handel, Wirtschaft, technische Kooperation, des wissenschaftlichen und kulturellen Austausches sowie der aktiven Diplomatie im multilateralen Rahmen hervor.
  


  
    Mit dem Ende des Kalten Krieges veränderte sich die Bedeutung der VR China als regionaler Akteur. Die Bewertungen zu deren Rolle in der asiatisch-pazifischen Region divergierten dabei stets, und so kann sie sowohl als kooperativer Akteur wie auch als eine nach regionaler Vormachtstellung strebende Macht interpretiert werden.17 Zu Beginn der Amtszeit des amerikanischen Präsidenten George W. Bush verschärfte sich der politische Ton zwischen den Regierungen in Washington und Peking und das Szenario einer amerikanisch-chinesischen Konfrontation wurde häufiger in Betracht gezogen.18 Doch mit den Terroranschlägen des 11. September 2001 und in deren Folge entwickelte sich eine pragmatische und von beiderseitigen Interessen geleitete Annäherung. Die VR China war nun für die USA zu einem notwendigen Partner geworden, um den neuen geostrategischen Herausforderungen entgegenzuwirken.19
  


  
    In diesem Zusammenhang fand die Gespaltenheit europäischer Staaten im Irak-Konflikt aufmerksame Beobachtung in der VR China. Tenor der Analysen war, dass die Widersprüche zwischen der EU und den USA die Entwicklung einer multipolaren Weltordnung fördern würden. Der EU wurde hierbei eine positive Rolle als Gegengewicht zu den USA zuerkannt. 20 Das chinesische EU Policy Paper ist in diesen Rahmen außenpolitischer Überlegungen einzuordnen. Doch gibt es auf chinesischer und europäischer Seite deutliche Unterschiede in der Wertigkeit der Multipolarität. Während Multipolarität ein wichtiger Bestandteil des außenpolitischen Sprachschatzes der chinesischen Führung ist, findet dieser Begriff auf europäischer Seite weit weniger Beachtung. Das Leitmotiv des europäischen außenpolitischen Handelns findet sich in dem Begriff Multilateralismus.
  


  2.2 Wirtschaftliche Entwicklung und ihre Folgen


  
    Grundsätzlich war und ist die Entwicklung der VR China von einer Ungleichzeitigkeit wirtschaftlicher und politischer Umgestaltung geprägt. Die von Deng Xiaoping 1978 eingeleiteten Modernisierungsmaßnahmen blieben auf die Wirtschaft beschränkt: »China hält am sozialistischen System fest, unser Land will die sozialistische Wirtschaft entwickeln und die vier Modernisierungen verwirklichen, ohne Ideale geht es nicht, ohne Disziplin 
     ebenso wenig. Ohne ein ruhiges Klima, in politischer Unruhe und Unsicherheit kann man sich nicht dem sozialistischen Aufbau widmen.«21 Angesichts der ökonomischen Entwicklung seit 1978 ist die VR China im internationalen Vergleich zu den am schnellsten wachsenden Nationen zu rechnen. Im Vergleich offizieller Zahlen, lag sie für den Zeitraum von 1978 bis 1995 mit 8 Prozent realem Wachstum des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts an erster Stelle (nach alternativen Rechnungen mit 6,8 Prozent an zweiter Stelle hinter Südkorea).22
  


  
    Die wirtschaftliche Entwicklung der VR China bleibt von einer anhaltenden Dynamik geprägt.23 Im Jahr 2002 stiegen die Exporte um 22,3 Prozent und die Importe um 21,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ebenfalls war ein Anstieg der vertraglich vereinbarten ausländischen Investitionen auf 82,8 Milliarden US-$ zu verzeichnen (die tatsächlichen ausländischen Direktinvestitionen beliefen sich auf 52,7 Milliarden US-$). Das BIP lag 2002 bei 8 Prozent gegenüber 7,3 Prozent im Jahr 2001.
  


  
    Vor diesem Hintergrund verfolgt die chinesische Führung eine ehrgeizige Reformagenda, die unter anderem auf eine Vervierfachung des BIP bis 2020 abzielt, der Arbeitslosigkeit effektiv begegnen sowie ein nachhaltiges Wachstum bei stabilen Preisen gewährleisten will.24 Die Reformagenda steht in engem Zusammenhang zu den notwendigen Anpassungsmaßnahmen, die sich aus dem WTO-Regelwerk ergeben, denn die VR China ist seit dem 11. Dezember 2001 offizielles Mitglied der Welthandelsorganisation. Seit der Aufnahme in die WTO ist eine Öffnung des Handelssektors wie auch die Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen erkennbar. Doch gleichzeitig bedarf es weiterer Anstrengungen unter anderem bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Stärkung des privaten Sektors, der Reform der Staatsbetriebe, der Reform des Rechtswesens wie auch bei Antikorruptionsmaßnahmen.
  


  
    Häufig werden die positiven Zahlen zur chinesischen Wirtschaftsleistung herangezogen, um die Rolle der Volksrepublik als aufstrebende Wirtschaftsmacht zu unterstreichen, ohne dabei einschränkende Faktoren ausreichend zu berücksichtigen. Hervorstechend ist die Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Beschäftigten in Staatsunternehmen verringerte sich 2001 um 4,6 Millionen und 2002 um 4,8 Millionen. Für die städtische Arbeitslosenrate werden offiziell 3,6 Prozent für 2001, 4,0 Prozent für 2002 und 4,2 Prozent für das erste Halbjahr 2003 genannt (bei alternativer Berechnung wird von mehr als 7 Prozent für 2002 ausgegangen).25 Hinzu kommen ein unzureichendes soziales Sicherungssystem sowie die sich weitende Kluft zwischen armen Regionen im Westen und prosperierenden Regionen im Osten und Süden des Landes sowie ein damit einhergehendes Armutsproblem. Nicht zu vergessen sind außerdem das Verhältnis von Gegenwartskonsum zu Zukunftskonsum oder die Kosten der Umweltzerstörung.26 Der wirtschaftliche Entwicklungsprozess wird folglich von einem hohen sozialen Spannungspotenzial begleitet.
  


  
    Abb. 1: Entwicklung des Handels der EU mit China, Honkong und Taiwan
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    Quelle: Europäische Kommision, Eurostat: Außen- und Intrahandel der Europäischen Union. Statistisches Jahrbuch, Daten 1958-2002, Ausgabe 2003, S.36f.
  


  3. Dimensionen der euro-chinesischen Beziehungen


  
    Ausgehend von dem Umstand, dass »China... nach einem Jahrhundert des Niedergangs und Jahrzehnten fast vollständiger politischer und ökonomischer Isolierung in die Weltarena zurückgekehrt [ist]« und dabei ist, »zu einem der zentralen global player aufzusteigen«27, sind die wirtschafts- und handelspolitische Dimension sowie die politische und die sicherheitspolitische Dimension der euro-chinesischen Beziehungen zu betrachten.
  


  3.1 Die wirtschafts- und handelspolitische Dimension


  
    Das erwähnte Abkommen zur handelspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit legt den Rahmen für die Handelsbeziehungen fest.28 Es trat an die Stelle des Handelsabkommens von 1978 und erweiterte die Beziehungen in den Bereichen wirtschaftlicher, industrieller und technischer Kooperation, Investitionen sowie bei der Entwicklungszusammenarbeit. Die Anpassung der europäischen Position an die veränderte Qualität der Beziehungen zu China findet ihren Ausdruck in den jeweiligen Mitteilungen der Kommission von 1995, 1998, 2001 und 2003.
  


  
    Die EU-Finanzmittel stiegen von einer jährlichen Durchschnittsrate von 20 Millionen Euro in der ersten Hälfte der 1990er Jahre auf rund 70 Millionen jährlich in der zweiten Hälfte.29 Das die 1990er Jahre kennzeichnende Handelsbilanzdefizit der EU gegenüber der VR China setzt sich im neuen Jahrhundert fort und erreichte 47 Millionen Euro im Jahr 2002; damit ist es das größte Handelsbilanzdefizit der EU mit einem Partnerstaat.30
  


  
    Europäische Unternehmen klagten wiederholt über Hindernisse im chinesischen Handelssystem, die einen weit reichenden Marktzugang erschwerten. 31 Für die Europäische Kommission erschien es wichtig, die Liberalisierung der Wirtschaftsbeziehungen durch entsprechende Schutzmaßnahmen für europäische Unternehmen zu begleiten. Die Anwendung von Antidumpingverfahren konnte zunächst als Schutzmechanismus gewertet werden; angesichts der erkennbaren Reformen in der chinesischen Wirtschaftspolitik passte die Gemeinschaft ihre Antidumpingvorschriften entsprechend an. Nachdem China ab Juli 1998 nicht länger auf der Liste der Länder ohne Marktwirtschaft stand, konnte die Kommission unter bestimmten Voraussetzungen bei Antidumping-Untersuchungen gegenüber chinesischen Unternehmen die Regeln für Marktwirtschaftsländer anwenden. Die europäischen Direktinvestitionen in China blieben aber gegenüber denen von asiatischen Ländern und den USA vergleichsweise gering.32
  


  
    Vor diesem Hintergrund ist die europäische Unterstützung für einen Beitritt der VR China zur WTO einzuordnen.33 Zur Vorgeschichte sei angemerkt, dass die nationalchinesische Regierung auf Taiwan im März 1950 dem Generalsekretariat der Vereinten Nationen ihren Austritt aus dem GATT mitteilte. Nachdem die Volksrepublik 1971 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen als rechtmäßige Regierung Chinas anerkannt wurde, bestand seitens der GATT-Mitgliedstaaten Interesse an der Einbindung der VR China. 1980 trat diese dem Internationalen Währungsfonds (IWF) bei, erhielt 1984 Beobachterstatus im Rahmen des GATT, und 1986 folgte der chinesische Antrag auf Rückkehr in das Abkommen. Die chinesische Regierung erachtete die Mitgliedschaft als Wiederaufnahme und nicht als Neuaufnahme, denn in letzterem Fall wäre dem Austritt durch Taiwan eine Rechtmäßigkeit zuerkannt worden, was mit der Ein-China-Politik im Widerspruch gestanden hätte.
  


  
    Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten nahm die Europäische Union in den bilateralen Verhandlungen eine kompromissbereite Position ein und legte zugrunde, dass die chinesische Reformpolitik noch nicht abgeschlossen sei, weshalb auch Übergangsfristen hinsichtlich der Verpflichtung zum Abbau von Handelsschranken bedacht werden müssten. Gefordert wurde unter anderem mehr Transparenz bei chinesischen Wirtschaftspraktiken, Gleichbehandlung in- und ausländischer Unternehmen, die Nichtdiskriminierung von EU-Unternehmen gegenüber anderen Handelspartnern, eine Reduzierung von Zöllen und die Abschaffung von Importquoten, die Abschaffung bestehender Handelsmonopole, die Öffnung des chinesischen Dienstleitungs-, Telekommunikations- und Finanzsektors, Erleichterungen für die Niederlassung ausländischer Firmen in der Volksrepublik sowie die Implementierung der WTO-Vereinbarungen zum Schutze geistigen Eigentums (TRIP).
  


  
    Aus der Perspektive der EU bedeutet die Mitgliedschaft der VR China in der WTO eine wichtige Voraussetzung für die stetige und stabile wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Indem sich die Volksrepublik in das multilaterale Regelwerk einordnet, verstärkt sich die Rechtssicherheit für Handels- und Investitionspartner. Neben positiven Impulsen für die chinesische Wirtschaft werden entsprechende Auswirkungen hinsichtlich der Verbesserung der rechtlichen und sozialen Lage der Bevölkerung erwartet. Ein weiterer, für die EU als positiv gewerteter Effekt ergibt sich dadurch, dass die reformorientierten Kräfte in der chinesischen Führung gestärkt werden, was die Berechenbarkeit der chinesischen Politik erhöht. Außerdem kann sich die Einbindung Chinas in ein internationales Regime insgesamt positiv auf Asien als Region auswirken.
  


  
    Die im Mai 2000 erreichte Einigung zwischen der EU und der VR China kam nach mehrjährigen Verhandlungen zustande. Die Vereinbarung ist in die Punkte Industriegüter, Landwirtschaft, Dienstleistungen und horizontale Bereiche unterteilt. Einige Beispiele sind hervorzuheben: Bei den Industriegütern wird das chinesische Staatsmonopol beim Import von Erdöl, petrochemischen Produkten und Dünger schrittweise für ausländische Unternehmen geöffnet. Das Exportmonopol des chinesischen Staates für Rohseide wird bis 2005 abgeschafft. Im Bereich der Dienstleistungen wird die Öffnung des chinesischen Mobilfunkmarktes beschleunigt und Beteiligungen ausländischer Unternehmen können nach drei Jahren bis zu 49 Prozent betragen. Die VR China verpflichtete sich, den Markt für europäische Versicherungsgesellschaften weiter zu öffnen, die Einfuhrtarife für über 150 europäische Exportgüter und die durchschnittliche Tarifrate von 18,6 Prozent auf 10,6 Prozent zu senken. Für die europäischen Automobilhersteller werden größere Freiheiten bei der Modellpolitik gewährt, und Jointventure-Beschränkungen bei der Motorenherstellung entfallen. Warenhäuser unterliegen nicht länger einer Höchstflächenbegrenzung und können zahlreiche Filialen unterhalten.
  


  
    Die Europäer konnten ihren Forderungskatalog jedoch nicht vollständig durchsetzen. So sind beispielsweise in den Bereichen Telekommunikation und Versicherungen keine Mehrheitsbeteiligungen bei Jointventures möglich. Doch die Kosten des Beharrens auf Erfüllung aller europäischen Forderungen wäre mit einem Scheitern der Verhandlungen gleichzusetzen gewesen. Für die europäische und amerikanische Verhandlungsposition war zu beachten, wie weit reichend die Einigung der jeweils anderen Seite mit China war. Das Abkommen zwischen den USA und China vom November 1999 hatte Eckpunkte für die EU geschaffen und erhöhte gleichzeitig den Erwartungsdruck hinsichtlich darüber hinausreichender Verhandlungserfolge. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass die Einigung zwischen der EU und der VR China für die amerikanische Chinapolitik und die Gewährung von Permanent Normal Trade Relations im Mai 2000 gegenüber der Volksrepublik eine positive Signalwirkung hatte. Auch die chinesische Verhandlungsseite war sich darüber bewusst, dass die Einigung mit der EU vor der Abstimmung im amerikanischen Kongress positive Effekte zeigen würde.
  


  
    Der Beitritt zur WTO verlangt von China umfassende und nicht einfach zu erzielende Anpassungsleistungen der Wirtschafts- und Handelspolitik wie auch im Verwaltungsapparat. Hierbei bleibt abzuwarten, wie rasch die entsprechenden Maßnahmen entschieden und umgesetzt werden. Die EU unterstützt diesen Anpassungsprozess in Form von spezifischen Kooperations-projekten. 34 Für die Europäer ist es von Interesse, mit Blick auf die ökonomische
     Dimension der Chinapolitik nicht im Schatten der USA zu stehen. Beide sind Wettbewerber beim Erlangen von Anteilen auf dem chinesischen Markt. Ob es bei diesem einen Gewinner geben wird, ist offen, die VR China wird auf jeden Fall gewinnen.35
  


  
    Darüber hinaus prägt eine Vielzahl unterschiedlichster Kooperationsmaßnahmen das Bild der EU-Chinapolitik. Die thematische Reichweite erstreckt sich von der Unterstützung des sozialen und wirtschaftlichen Reformprozesses, Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung, good governance, bis hin zur Einbeziehung der Volksrepublik in das europäische Projekt des Satelliten gestützten Navigationssystems Galileo. Als Technologielieferant hat die EU für die VR China die Spitzenposition eingenommen.
  


  3.2 Die politische und sicherheitspolitische Dimension


  
    Auf der politischen Agenda der Beziehungen zwischen der EU und China finden sich – neben den für den politischen Dialog der EU mit Drittstaaten typischen Standardthemen, wie beispielsweise die Zukunft der Vereinten Nationen, die Nichtverbreitung von Atomwaffen, die Bekämpfung internationaler Kriminalität oder Umweltprobleme – bestimmte wiederkehrende Bereiche, wie die Menschenrechts- und Wertediskussion, der Status von Hongkong und Macau sowie die sicherheitspolitische Lage in der asiatisch-pazifischen Region. Durch das die Außenbeziehungen der EU kennzeichnende Nebeneinander gemeinschaftlicher und intergouvernementaler Entscheidungsmechanismen und die unterschiedlichen Interessenlagen der EU-Mitgliedstaaten eröffnen sich für die chinesische Diplomatie immer wieder Verhandlungsmöglichkeiten, die von einer inkohärenten europäischen Position profitieren können.
  


  
    Im Zuge der wirtschaftlichen Öffnung Chinas verstärkte sich in den 1980er Jahren das Interesse der Volksrepublik an der Weiterentwicklung des westeuropäischen Integrationsprozesses. In der ersten Hälfte der 1980er Jahre forderte die VR China zunächst noch ein geeintes und militärisch starkes Westeuropa als Gegenkraft zur Sowjetunion. Mit Interesse wurde die Erweiterung der EG um Spanien und Portugal beobachtet, denn – so die chinesische Perzeption im Geiste der Drei-Welten-Theorie – mit der zu erwartenden Hinwendung zu afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten würde sich Westeuropa an die Seite der Entwicklungsländer stellen. Die Achtzigerjahre kennzeichnete auch der Beginn des europäisch-chinesischen politischen Dialoges. Ab 1983 setzten die zweimal jährlich stattfindenden Treffen zwischen den politischen Direktoren der EG-Ratsprä – 
     sidentschaft und dem chinesischen Botschafter in der Hauptstadt der Präsidentschaft ein, und ab 1986 folgten Treffen der EPZ-Troika auf Ministerebene mit dem chinesischen Außenminister am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen.36 Diese Treffen und die hochrangigen politischen Gespräche zwischen Vertretern der Kommission und der chinesischen Regierung gingen in den 1994 neu gesetzten Rahmen für den politischen Dialog ein und wurden ergänzt durch Ad-hoc-Treffen der Außenminister, jährlichen Begegnungen des chinesischen Außenministers mit den EU-Botschaftern in Peking und des chinesischen Botschafters in der Hauptstadt des jeweiligen Ratsvorsitzes mit dem dortigen Außenminister sowie Treffen hoher Beamter.37
  


  
    Zu einem Einschnitt in die politische Annäherung kam es ab Juni 1989, als die Studentenproteste auf dem Tiananmen-Platz niedergeschlagen worden waren und der Europäische Rat von Madrid kurz danach eine Reihe von Sanktionsmaßnahmen gegenüber der VR China benannte: Unterbrechung der militärischen Zusammenarbeit und ein Waffenembargo; Aussetzung der Kontakte auf Ministerebene und anderer hochrangiger Kontakte; Vertagung neuer Kooperationsprojekte; Reduzierung der kulturellen, wissenschaftlichen und technischen Kooperationsprogramme; Verlängerung der Sichtvermerke für chinesische Studenten; Verschiebung der Prüfungen neuer Anträge auf Kreditbürgschaften und neuer Kredite der Weltbank. Hinzu kam die Forderung, dass unabhängige Prozessbeobachter und Besucher in chinesischen Gefängnissen zugelassen werden sollten.38 Auch wenn die Einigung der Mitgliedstaaten, gemessen an früheren Erfahrungen, zügig zustande kam, bleibt zu berücksichtigen, dass zunächst im Ministerrat kein Einvernehmen über entsprechende Maßnahmen erzielt werden konnte und die Entscheidung den Staats- und Regierungschefs im Rahmen des Europäischen Rates überlassen blieb. Einige Tage vor dessen Treffen hatten die Vereinigten Staaten ihrerseits vorgesehene Sanktionsmaßnahmen genannt. Trotz der Ergebnisse des Europäischen Rates zeigte das Verhalten der zu jenem Zeitpunkt zwölf Mitgliedstaaten deutliche interessengeleitete Unterschiede. In Deutschland wie auch in Italien gab es ein starkes Engagement der Wirtschaft für die baldige Normalisierung der Beziehungen zur VR China. Großbritannien führte bilaterale Kontakte im Kontext der Rückgabe der Kronkolonie Hongkong an die Volksrepublik fort. Frankreich wurde ein wichtiger Aufenthaltsort für chinesische Dissidenten. Und im zweiten Halbjahr 1990 forderte die italienische Ratspräsidentschaft die Wiederaufnahme des Dialoges mit der VR China. Nachdem es am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen im September zu einem Treffen zwischen der Troika auf Ministerebene und dem chinesischen Außenminister 
     gekommen war, beschlossen die Zwölf im Oktober desselben Jahres die schrittweise Aufhebung der Sanktionen, mit Ausnahme von militärischer Zusammenarbeit und Waffenexporten.39 Ab 1991 setzten die gegenseitigen Besuche hochrangiger europäischer und chinesischer Politiker wieder ein.
  


  
    Zur Erklärung der europäischen Chinapolitik nach Juni 1989 ist außerdem auf die Entwicklung des Handels sowie die Rolle Chinas in der Golfkrise und bei der Kambodscha-Frage hinzuweisen. Die Werte der Ausfuhren Deutschlands, Frankreichs und Italiens lagen, im Vergleich zu denen von 1989, in den Folgejahren vorübergehend niedriger, konnten dann aber kontinuierlich gesteigert werden. Während die beiden erstgenannten Staaten bereits ab 1992 die Werte von 1989 übertrafen, gelang dies Frankreich erst 1994. Das Vereinigte Königreich konnte 1990 bei den Ausfuhren einen Zugewinn erzielen, bevor diese zurückgingen und ab 1993 wieder über denen von 1989 lagen. Hingegen nahmen die Werte der Einfuhren aus China bei den vier Staaten – im Falle Italiens wurde nur 1990 ein geringer Rückgang verzeichnet – in den Jahren nach 1989 ständig zu. Hinsichtlich des zweiten Aspektes kam der Volksrepublik ihr Gewicht in der internationalen Diplomatie und nicht zuletzt als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zugute. So steht die Bereitschaft der Zwölf zur Aufhebung der Sanktionen auch im Zusammenhang damit, dass die chinesische Regierung das Zustandekommen der internationalen Abstimmung in der Golfkrise nicht blockierte und für die Lösung der Kambodscha-Frage erste Grundlagen geschaffen werden konnten.
  


  
    Nachdem die Kontaktsperre für Militärangehörige aufgehoben war, erachtete es die Kommission in ihrem Chinakonzept von 1995 als angebracht, »die Volksbefreiungsarmee in Anbetracht ihres politischen und wirtschaftlichen Einflusses im Lande in die Reihe der potenziellen Dialogpartner aufzunehmen«. 40 Die Aufwertung des politischen Dialoges spiegelt sich auch in den seit 1998 jährlich stattfindenden Gipfeltreffen EU-China wider. Zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung kam es 1999 wegen der Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad durch die NATO, und das für Mai vorgesehene Gipfeltreffen konnte erst gegen Ende des Jahres stattfinden. In unmittelbarer Reaktion auf diesen Zwischenfall versuchte der damalige deutsche Bundeskanzler und EU-Ratsvorsitzende Gerhard Schröder während eines eintägigen Arbeitsbesuches in Peking, einer Verschlechterung der europäisch-chinesischen Beziehungen entgegenzuwirken und entschuldigte sich im Namen der NATO.
  


  
    Zwiespältigkeit kennzeichnet die EU-Mitgliedstaaten in der Frage, wie die für die EU in Abkommen mit Drittstaaten wichtigen Grundsätze Achtung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in der Chinapolitik umgesetzt
     werden sollen. Während das Europäische Parlament regelmäßig das Thema der Menschenrechtssituation in der VR China aufgreift und im Falle einer Verlängerung des Handels- und Kooperationsabkommens fordert, eine Menschenrechtsklausel zu beachten, weist das Verhalten der Mitgliedstaaten im Rat auf deutliche Unterschiede hin. Die Kommission bemängelte wiederholt, dass China nach international gültigen Maßstäben große Defizite bei der Menschenrechtspolitik aufweist, erkennt gleichzeitig aber eine Verbesserung der Situation. Mittels europäisch-chinesischer Kooperationsprogramme zur Förderung des Rechtswesens und der Zivilgesellschaft sowie im Rahmen des bi- und multilateralen Dialoges sollen weitere Fortschritte erzielt werden. Eine Konditionalisierung der Beziehungen in Bezug auf die Menschenrechte hätte jedoch wenig Aussicht auf Erfolg, da ein entsprechendes Abkommen von der chinesischen Regierung mit Hinweis auf den darin enthaltenen Widerspruch zu dem Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten abgelehnt werden könnte. Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass Rechtsstaatlichkeit nur innerhalb Chinas selbst und nicht durch äußeren Druck wachsen kann.41
  


  
    Exemplarisch für die europäische Position steht in den 1990er Jahren das fast rituell anmutende Vorhaben, eine Verurteilung der VR China im Rahmen der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen zu erreichen. Konnten sich die Mitgliedstaaten der EU zunächst noch darauf verständigen, entsprechende Anträge einzubringen, wovon keiner bei den Sitzungen der Menschenrechtskommission in Genf angenommen wurde bzw. bereits in der frühen Antragsphase scheiterte, zeichnete sich ab 1997 eine veränderte Interessenlage ab. Dänemark fand mit seinem Antrag 1997 nicht mehr die Unterstützung aller EU-Mitgliedstaaten, und auch der niederländischen Ratspräsidentschaft gelang es bei einem Treffen der EU-Außenminister nicht, hierüber Einigung zu erzielen. Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien und Spanien lehnten das Vorhaben ab. Im Fall Frankreichs bestand ein deutliches Interesse, den anstehenden Besuch des französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac in der VR China nicht zu gefährden. Nachdem Dänemark den Antrag bei der Menschenrechtskommission erfolglos vorgelegt hatte, reagierte die chinesische Regierung ihrerseits mit einer Einschränkung der Kontakte zu Dänemark und Diskriminierungsmaßnahmen gegenüber dänischen und niederländischen Unternehmen, was wiederum zu diplomatischen Protesten der EU führte.42 Im Februar 1998 kam der Rat überein, dass bei der diesem Rat folgenden Tagung der Menschenrechtskommission weder der Vorsitz noch die Mitgliedstaaten einen Resolutionsentwurf einbringen oder initiieren wurden. In den Folgejahren verfestigte sich dieses Verhaltensmuster.
  


  
    Der Menschenrechtsdialog zwischen der EU und China bleibt nicht frei von Meinungsgegensätzen. Nachdem beispielsweise europäisch-chinesische Kontroversen 1996 zu einer Aussetzung des seit 1994 geführten Menschenrechtsdialoges geführt hatten, beschlossen beide Seiten am Rande des jährlichen Treffens der Vollversammlung der Vereinten Nationen im September 1997, den Dialog weiterzuführen. Seitens verschiedener Menschenrechtsorganisationen wird der Dialog der EU mit China als unzureichend bemängelt, und im Januar 2001 erkannte der Rat in den Schlussfolgerungen zu diesem Dialog selbstkritisch, dass in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise bei der Versammlungsfreiheit, den Minderheiten, der Religionsfreiheit oder der Anwendung der Todesstrafe, keine oder nur minimale Fortschritte erreicht wurden. Somit ist es wenig verwunderlich, dass dem Thema Menschenrechte in der 2001 vorgelegten Chinastrategie der Kommission unter der Überschrift »Unterstützung Chinas auf seinem Weg in eine offene Gesellschaft« breiter Raum eingeräumt wird und »die Unterstützung Chinas auf seinem Weg in eine offene, auf Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte gegründete Gesellschaft« als »eine der entscheidenden Aufgaben im Rahmen der Beziehungen zwischen der EU und China« verstanden wird.43
  


  
    Gesellschaftspolitische Aspekte und Menschenrechtsfragen finden sich auch in der europäischen Position gegenüber Hongkong und Macau. Mit der Rückgabe Hongkongs an China im Juli 1997 hat sich die Bedeutung der Hongkong-Frage für die EU verändert. Hielten sich die EU-Partner des Vereinigten Königreiches vor der Rückgabe der ehemaligen Kronkolonie – Hongkong wurde primär als britisches Problem betrachtet – zurück, so wird nun die politische und wirtschaftliche Entwicklung Hongkongs als Sonderverwaltungsregion der VR China für das Chinakonzept relevant. Eine vergleichsweise geringere Beachtung fand in der Vergangenheit Macau, was nicht zuletzt in dem »strategischen Defizit«.44 Portugals auf wirtschaftlicher und politischer Ebene gegenüber den Chinas begründet lag. Nachdem Macau im Dezember 1999 nach mehr als 400 Jahren portugiesischer Verwaltung an China überging, legt die Kommission, wie auch im Fall von Hongkong, nunmehr regelmäßige Evaluierungen zur Entwicklung in den Sonderverwaltungsregionen und den Beziehungen der EU zu diesen fest. In beiden Fällen berücksichtigt die EU-Politik gegenüber den Sonderverwaltungsregionen den von der chinesischen Regierung erklärten Grundsatz »ein Land, zwei Systeme«.
  


  
    Im März 2003 eröffnete die Kommission in Taipei das European Economic and Trade Office, doch von einer europäischen Taiwan-Politik zu sprechen wäre verfehlt, denn die EU hält an der Ein-China-Politik fest. Immer wieder
     riefen Kontakte einzelner EU-Staaten die Kritik der Volksrepublik hervor. Hervorzuheben sind Frankreichs rüstungspolitische Geschäfte mit Taiwan (Verkauf von Lafayette-Fregatten und Mirage-2000-Kampfflugzeugen). Die Motive hierfür können darin gesucht werden, dass Frankreich in der ersten Hälfte der 1990er Jahre versuchte, verlorene Marktanteile auf dem chinesischen Festland auszugleichen und die nationale Rüstungsindustrie im internationalen Wettbewerb zu unterstützen. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre verdeutlichte sich wiederum die Priorität, die der VR China eingeräumt wurde.45 Die im Frühjahr 2001 vom US-Präsidenten Bush erklärte Absicht zu umfassenden Rüstungsgütergeschäften mit Taiwan beinhaltete unter anderem U-Boote, deren Technologie aus Deutschland oder den Niederlanden geliefert werden müsste. Dies wurde umgehend von der deutschen Regierung abgelehnt, und der damalige chinesische Premierminister Zhu Rongji verdeutlichte vor seiner Europareise – die auch den ersten Besuch eines chinesischen Premierministers bei der EU-Kommission bedeutete – im Juni 2001, dass Deutschland von der chinesischen Führung als verantwortungsvolles Land perzipiert werde.46
  


  
    Die VR China lässt ein zunehmendes Interesse am Erwerb europäischer Rüstungstechnologie erkennen und fordert in dem genannten EU policy paper die Aufhebung des Waffenembargos.47 Auch nach 1989 hatten einige EU-Mitgliedstaaten nach eigenem Ermessen gehandelt und vor allem den Export von Technologiegütern erlaubt, die im militärischen Bereich eingesetzt werden können. Frankreich und China vereinbarten 1997 den Rahmen für eine globale Partnerschaft, die gegenseitige Konsultationen zu Sicherheits- und Verteidigungsfragen sowie vermehrte Militärkontakte beinhaltet.
  


  
    Forderungen des Europäischen Parlamentes nach einer weiter reichenden Unterstützung der Bemühungen Taiwans um eine bessere Vertretung in internationalen Organisationen werden angesichts der Chinastrategie der EU und der Interessen ihrer Mitgliedstaaten wenig Unterstützung finden. Anders als in den USA findet sich in den EU-Mitgliedstaaten kein Wählerpotenzial, das ein direktes Interesse an einer Aufwertung Taiwans zeigt. Ebenso wenig bestehen historisch bedingte sicherheitspolitische Beziehungen zu Taiwan, die eine Unterstützung begründen könnten.
  


  
    Die Taiwanfrage ist Teil umfassender Überlegungen zur künftigen außenpolitischen Strategie der VR China. Im ersten Chinakonzept der Kommission wurde bereits festgestellt, dass die aufsteigende Macht der VR China »sowohl im militärisch-politischen als auch im ökonomischen Bereich liegt« und dass sie »im gesamten Spektrum der Sicherheitsfragen eine für die globale und auch regionale Sicherheit zentrale Position« einnehme.48 Im zweiten
     Chinakonzept wurde hervorgehoben, dass die chinesische Außenpolitik besonders auf regionaler Ebene verantwortungsvoller sei. In dem Kommissionspapier von 2003 wird die VR China als ein zunehmend wichtiger globaler Akteur bezeichnet, von dem die EU einen verantwortungsvollen Beitrag zur globalen Stabilität erwartet.49 Und wie bereits erwähnt wird die Volksrepublik in der europäischen Sicherheitsstrategie als strategischer Partner der EU verstanden.
  


  
    Neben den bilateralen Formen der Zusammenarbeit nimmt die VR China auch in multilateralen Foren, wie beispielsweise dem ASEM-Treffen oder dem ASEAN Regional Forum (ARF), eine wichtige Funktion für die EU ein. Zwar kann durch den teilweise informellen und unverbindlichen Charakter diesen Foren nur eine begrenzte Bedeutung beigemessen werden, doch ihr Wert als Symbol für multilaterale Zusammenarbeit, das Vertrauen und Sicherheit zwischen den beteiligten Staaten fördert, ist für die asiatisch-pazifische Region von nicht zu unterschätzendem Wert.50
  


  4. Bewertung und Ausblick


  
    Die Beurteilungen zur zukünftigen Rolle der VR China und deren Einfluss auf die internationale Politik sind nicht einheitlich. Während die VR China einerseits als »die kommende Großmacht«51 beschrieben wird, bestehen andererseits kritische Einschränkungen bezüglich des tatsächlichen Potenzials der Volksrepublik. Aus anderer Perspektive stellt China keine Großmacht mit globalen Ansprüchen dar, sondern bleibt ein regionaler Akteur, der seit den von Deng Xiaoping eingeleiteten Reformen und dem Ende des Kalten Krieges nur seinen außenpolitischen Spielraum vergrößert hat.52
  


  
    Die EU verfolgt gegenüber China eine Politik des konstruktiven Engagements, die sich seit Mitte der 1990er Jahre stark verdichtet hat. Von der Europäischen Kommission gehen dabei entscheidende Impulse bei der Formulierung und Umsetzung des europäischen Chinakonzeptes aus. Mit zunehmender wirtschafts- und handelspolitischer Interdependenz gewann auch der politische Dialog an Bedeutung.
  


  
    Die Umsetzung des europäischen Konzeptes steht unter sich wechselseitig bedingenden Einflüssen EU-externer und -interner Faktoren. EU-extern: Trotz des erkennbaren Festhaltens der chinesischen Regierung an der Modernisierungspolitik bleiben die beschriebenen Unwägbarkeiten hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Volksrepublik bestehen. Hinzu kommt, dass es China in der Vergangenheit immer wieder gelungen ist, 
     nicht nur die EU-internen Meinungsverschiedenheiten zur Durchsetzung eigener Interessen zu nutzen, sondern auch den Wettbewerb zwischen der EU und den Vereinigten Staaten um den chinesischen Markt zu instrumentalisieren. Zu EU-internen Faktoren: Die Chinapolitik spiegelt die Schwierigkeit wider, eine kohärente Politik aus den interessengeleiteten und teilweise gegensätzlichen Konzepten verschiedener nationaler und supranationaler Akteure zu gewinnen. Dieses Problem liegt nicht primär an der Art des Kooperations- und Dialogpartners, sondern ergibt sich aus dem Zustand unterschiedlicher Integrationsdichte in den für die Außenbeziehungen der EU relevanten Politikbereichen. Soll der Zielsetzung der Chinakonzepte entsprochen werden, bedarf es einer verbesserten Zusammenarbeit in zwei Richtungen: in horizontaler Richtung zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Organen und Institutionen der EU und in vertikaler zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen und Institutionen. Diese muss ergänzt werden durch eine entsprechende Abstimmung mit den Vertretungen der Mitgliedstaaten und der Kommission in China. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Chinapolitik der EU entwickelt, wird darüber hinaus von den Einflüssen der inneren Ausgestaltung der EU, der institutionell und administrativ begrenzten Möglichkeiten, einer potenziellen Überlastung des Dialoges der EU mit Drittstaaten und den Folgewirkungen der EU-Erweiterung bestimmt.
  


  
    Gleichzeitig hat sich eine für die europäische Chinapolitik zentrale Gruppe von Mitgliedstaaten herausgebildet (mit Deutschland und Frankreich als treibenden Kräften), die Impulse für die EU-Chinapolitik vorgibt. Aus dieser Gruppe kommen ebenfalls Forderungen nach einem Überdenken bis hin zu einem Aufheben des Waffenembargos – nicht zuletzt verbinden sich damit auch die Hoffnungen nach weiter reichenden Handelsmöglichkeiten. Die Widerstände innerhalb der EU, insbesondere seitens des Europäischen Parlamentes, sind offensichtlich. Eine Aufhebung des Embargos würde für China einen diplomatischen Erfolg bedeuten. Doch bei all dem gilt weiterhin, dass sowohl in China wie auch in den EU-Mitgliedstaaten innerstaatliche Entwicklungen und Forderungen der Regierungen die Beziehungen immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen können.53 Hinzu kommen im Voraus schwer kalkulierbare externe Entwicklungen in Asien und Europa, wie sich im Fall der Finanzkrise einiger asiatischer Staaten, dem Kosovo-Krieg, dem transnationalen Terrorismus oder SARS gezeigt hat.
  


  
    Die Erweiterung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) um die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), in Verbindung mit dem sicherheitspolitischen Konzept, kann den internationalen Handlungsspielraum der EU vergrößern. Diesem Umstand wird 
     auch in den Beziehungen der EU zur VR China Rechnung getragen. Letztere nimmt eine feste Größe in den nach außen gerichteten Strategien und Handlungsweisen der EU ein. Erschien es vor einem Jahrzehnt noch vermessen, die Bedeutung der sich damals abzeichnenden Konturen einer EU-Chinapolitik in Verbindung zu den amerikanisch-chinesischen Beziehungen zu bringen, so kann die amerikanische Politik nunmehr nicht länger die Augen vor der Qualität der europäisch-chinesischen Beziehungen verschließen. Die EU entwickelt sich jedoch keineswegs zu einer Gegenmacht der Vereinigten Staaten; sie geht eine strategische Partnerschaft mit der VR China nicht in der Absicht einer Schwächung der USA ein. Vielmehr ist das Niveau der gegenwärtigen Chinapolitik der EU das Ergebnis eines von Pragmatismus und Interessen geprägten langen Weges.
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  Die Europäische Union und Indien


  
    Indiens Erfahrungen mit Europa wurden durch die britische Kolonialherrschaft geprägt. Der lange Freiheitskampf gegen die Fremdherrschaft bedeutete jedoch keine prinzipiell antieuropäische Haltung. Die Lehren der liberalen britischen Philosophen wurden von der indischen Elite rezipiert und als Argumente im Freiheitskampf verwendet. Viele europäische Werke wurden in indische Sprachen übersetzt. Indische Nationalisten fanden besonders in den Werken europäischer Indologen Unterstützung für ihre Bemühungen, den Wert der indischen Kultur hervorzuheben und eine brauchbare nationale Vergangenheit zu rekonstruieren.1
  


  1. Historischer Überblick


  
    Auf ökonomischem Gebiet erkannten die indischen Nationalisten bereits im 19. Jahrhundert, dass die britischen Freihandelstheorien, die mit dem Anspruch universaler Geltung vorgetragen wurden, in Indien nur der Kolonialmacht Vorteile brachten. Sie beriefen sich auf Friedrich List und verlangten eine Protektion der einheimischen Industrie. Britische Reaktionen auf die Weltwirtschaftskrise zeigten, dass die Kolonialherren in der Not ebenfalls zu protektionistischen Maßnahmen griffen. Auf diese Weise verteidigten sie den indischem Markt, sicherten sich aber selbst Zollpräferenzen, um ihren Anteil zu sichern.2 Für die indischen Nationalisten wurden Protektionismus und die Förderung der heimischen Wirtschaft durch Importsubstitutionen daher zu Glaubensartikeln. Das hatte einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Wirtschaftspolitik im unabhängigen Indien. Hinzu kam, dass die Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg die Kolonialherren zum Ausbau eines umfangreichen Interventionsinstrumentariums zwang, das später von der indischen Regierung übernommen wurde.3 Sie nutzte es, um Indien für Jahrzehnte vom Weltmarkt abzuschotten. Die Konzentration auf die Entwicklung des Binnenmarktes war für Indien durchaus eine lohnende Aufgabe. Doch die Binnenorientierung bewirkte, dass Indiens 
     Anteil am Welthandel nach der Unabhängigkeit nicht wuchs, sondern immer mehr zurückging. Indien war jedoch vom Weltmarkt abhängig, da es Investitionsgüter importieren musste. Dafür brauchte es Devisen, die es auf dem Wege der Entwicklungshilfe erhielt.
  


  
    Indiens begrenzte »Öffnung« im Sinne der Annahme von Entwicklungshilfe fiel zeitlich mit der Geburtsstunde der Europäischen Gemeinschaft im Jahre 1957 zusammen. Die Entstehung dieser Gemeinschaft wurde in Indien jedoch nicht als Hoffnungsstrahl gesehen, sondern eher skeptisch beurteilt. Jawaharlal Nehru, der erste indische Premierminister, der sowohl der Architekt der indischen Außenpolitik als auch der Wirtschaftspolitik war, hielt diese Gemeinschaft für einen »Club der Reichen«, von dem nicht viel zu erwarten sei.4 Damit vertrat er dieselbe Meinung wie die britischen Sozialisten, die sich zu jener Zeit ebenfalls gegen die Europäische Gemeinschaft aussprachen.
  


  
    Dennoch richtete Indien bereits 1962 eine Botschaft in Brüssel ein, die das Land bei der Europäischen Gemeinschaft vertrat. Es war dies die erste Botschaft dieser Art, die ein der EG nicht assoziierter Staat in Brüssel errichtete. 5 Dieser Schritt erfolgte im Zusammenhang mit dem ersten britischen Antrag auf EG-Mitgliedschaft von 1961, der dann infolge des von Charles de Gaulle eingelegten Vetos lange hinausgezögert wurde. Etliche der nach Brüssel entsandten indischen Botschafter waren exzellente Diplomaten mit weltwirtschaftlichem Weitblick. Doch das nutzte wenig, solange Indien und die EG sich recht gleichgültig gegenüberstanden. Indien beharrte auf seiner Politik der Selbstgenügsamkeit, und für die EG waren sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Kontakte mit Indien nur von äußerst marginaler Bedeutung.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Die Entwicklung nach dem britischen EG-Beitritt 1973


  
    Bis zu Beginn der 1970er Jahre blieb Großbritannien der wichtigste europäische Handelspartner Indiens. Als es 1973 der EG beitrat, musste Indien ein eigenes Handelsabkommen mit der EG abschließen.6 In den Jahren nach 1973 zwang dann die erste Ölkrise Indien dazu, seine Exporte zu forcieren, da es für die Ölimporte immer mehr Devisen aufbringen musste. In diesem Zusammenhang wuchsen auch die indischen Exporte in die Länder der EG, doch die Importe aus diesen Ländern stiegen im Vergleich schneller an, was 
     sich negativ auf das indische Handelsbilanzdefizit auswirkte. In diesen Jahren stieg auch der Handel Indiens mit der Bundesrepublik Deutschland stark an und erreichte nahezu den gleichen Umfang wie der mit Großbritannien. Belgien, Frankreich und die Niederlande hatten nahezu gleiche Anteile an den restlichen 46 Prozent des indischen Handels mit der EG.7
  


  
    Während das Handelsabkommen von 1973 eine notwendige Folge des EG-Beitrittes Großbritanniens war, zeigte das im Juni 1981 abgeschlossene erweiterte Abkommen an, dass die Handelsbeziehungen zwischen der EG und Indien nun eine neue Qualität erhalten sollten. In diesem Agreement for Commercial and Economic Cooperation between the EEC and India war von Unternehmenspartnerschaften (joint ventures) und Wissenschaftskooperation die Rede. Die Verhandlungen über das Abkommen hatten zwei Jahre in Anspruch genommen.8 Die Zugeständnisse, welche die EG in diesem Abkommen machte, brachten Indien aber immer noch nicht in den Genuss der Vorteile, welche die der EG assoziierten afrikanischen Staaten hatten, deren Produkte vielfach im Wettbewerb mit indischen Exporten standen. Dennoch stieg der Handel Indiens mit den Ländern der EG in den folgenden Jahren bis zum Ende der Regierungszeit Rajiv Gandhis noch stärker an als im vorherigen Jahrzehnt. Die EG hatte einen größeren Vorteil von diesem Wachstum als Indien, denn es war vor allem der Anteil der indischen Importe aus der EG, der bemerkenswert zunahm. Während diese 1980 nur etwa ein Fünftel aller indischen Importe ausmachten, waren es gegen Ende des Jahrzehnts nahezu ein Drittel. Dadurch kam es auch zu einem höheren Handelsbilanzdefizit, denn die indischen Exporte in die Länder der EG blieben weit hinter den Importen zurück. Dieses Defizit betrug 1988 gegenüber der EG 2,6 Milliarden US-Dollar, weil Importen im Wert von 6 Milliarden nur Exporte im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar gegenüberstanden.9
  


  
    Rajiv Gandhi wollte Indien ins 21. Jahrhundert führen und dem internationalen Wettbewerb aussetzen, deshalb forcierte er die Liberalisierung des Außenhandels. Dies war zugleich der Weg des geringsten politischen Widerstandes und brachte viel Geld in die Staatskasse. Interne Liberalisierungsmaßnahmen wurden von Rajiv Gandhi gescheut. Die Zolleinkünfte, die in Indien allein der Bundesregierung zufließen, stiegen durch die wachsenden Importe rasch an und ermöglichten es der Regierung, die Ausgaben der öffentlichen Hand (Subventionen, Aufblähung des öffentlichen Dienstes) zu steigern, die man im Interesse einer internen Liberalisierung hätte reduzieren müssen.10
  


  
    Die Länder der EG gehörten zu den Nutznießern der indischen Außenhandelsliberalisierung. Die Rangfolge der Handelspartner blieb ähnlich wie zuvor. Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland hatten jeweils 
     einen Anteil von rund einem Viertel des Handels mit Indien, bemerkenswert war jedoch der starke Zuwachs dieses Handels mit Belgien, das 22 Prozent der indischen Importe aus der EG aber nur 18 Prozent der indischen Exporte in die EG zu verzeichnen hatte, während Frankreich weit zurückfiel und weniger als die Hälfte des Wertes der belgischen Im- und Exporte erreichte.
  


  2.2 Der wirtschaftliche Wandel in Indien und in der EG nach 1991


  
    Zwei bedeutende Ereignisse, die keine kausale Beziehung zueinander hatten, aber in der Folgezeit zu Wechselwirkungen führten, kennzeichneten den Beginn der 1990er Jahre. Indien geriet 1991 in eine ernste Zahlungsbilanzkrise, die es nur mit der Unterstützung von Weltbank und Weltwährungsfonds überwinden konnte. Die im Juni 1991 an die Macht gekommene Regierung unter Premierminister P. V. Narasimha Rao und Finanzminister Manmohan Singh machte aus der Not eine Tugend und schlug einen energischen Liberalisierungkurs ein. Dazu gehörten auch die Abwertung der indischen Rupie und die Deregulierung weiter Bereiche der Wirtschaft, die bisher unter bürokratischer Kontrolle standen. Bald darauf wurde in der Europäischen Gemeinschaft der gemeinsame Markt »ohne Grenzen« eingeführt. Indische Wirtschaftskreise mussten sich nun intensiver mit den Chancen und Problemen auseinander setzen, die diese Entwicklung mit sich brachte.
  


  
    Der indische Botschafter bei der EG, Arjun Sengupta, versuchte die Konsequenzen aus dieser neuen Konstellation zu ziehen und schlug vor, dass Indien nun den Status eines assoziierten Mitgliedes der EG beantragen sollte. Doch dieser kühne Vorstoß fand weder bei der indischen Regierung noch bei der EG Unterstützung.11 Die Vorbehalte dagegen hatten auf beiden Seiten verschiedene Gründe. Die indische Regierung fand angesichts ihrer bisherigen außenpolitischen Orientierung die Bindung an Europa politisch riskant, die EG dagegen befürchtete, dass eine Assoziierung Indiens ein Präzedenzfall für andere asiatische Länder darstellen könne – Asien war für die EG nach wie vor eine Region, zu der man eine vorsichtige Distanz wahrte. Ein Resultat dieses Vorstoßes war jedoch, dass daraufhin sehr schnell ein neues Abkommen mit Indien getroffen wurde, mit dem viel versprechenden Namen Co-operation Agreement between the European Community and the Republic of India on Partnership and Development12. Es wurde Ende 1992 initialisiert, 1993 ratifiziert und mit dem Beginn des Jahres 1994 rechtswirksam.
  


  
    Auf Verlangen der EG wurde der Respekt vor den Menschenrechten in den Vertragstext aufgenommen. Auch in anderer Hinsicht ging dieser Vertrag über die Zielsetzungen eines reinen Handelsabkommens hinaus und 
     bezog sich auch auf Kultur, Wissenschaft und Technologie, auf den Schutz der Umwelt und die Förderung von Erziehung und Ausbildung. Im Rahmen dieser letzten Artikel des Vertrages stellt die EG 150 Milliarden ECU für den Ausbau der Grundschulerziehung in Indien bereit.
  


  
    Offensichtlich war die zur Europäischen Union weiterentwickelte Gemeinschaft in den folgenden Jahren auch bereit, sich stärker in Asien zu engagieren. Das Europa-Asien Gipfeltreffen in Bangkok 1996 war das Signal einer neuen europäischen Asienpolitik. Leider wurden Indien sowie andere südasiatische Staaten nicht eingeladen,13 worauf Indien mit größtem Befremden reagierte. Es gab für diese Nichtberücksichtigung Indiens wohl Gründe, die nicht von der EU zu verantworten waren. Die ASEAN-Staaten fühlten sich als die eigentlichen Gastgeber dieses Gipfeltreffens. Bei einer Einladung Indiens hätte Pakistan nicht ausgeschlossen werden können, womit der Gipfel mit den Konflikten dieser feindlichen Brüder belastet worden wäre. Der Europäischen Union könnte man lediglich vorwerfen, dass sie sich nicht gegen einen Ausschluss Südasiens aussprach. Es wurde aber bald darauf versprochen, dass beim nächsten Gipfel dieser Art 1998 in London die Südasiaten nicht vergessen werden sollten. Doch weder dort noch in Seoul (2000) waren die Südasiaten vertreten. Als Portugal in der zweiten Jahreshälfte 2000 die Präsidentschaft des Europäischen Rates innehatte, lud es die indische Regierung zum ersten EU-Indien-Gipfeltreffen ein. Dieses Treffen war ein voller Erfolg, fand aber in den meisten europäischen Ländern kaum öffentliche Resonanz. Im folgenden Jahr lud die indische Regierung dann zu einem Gipfel in New Delhi ein; 2002 fand der EU-Indien-Gipfel dann wieder in Europa statt, und zwar diesmal in Kopenhagen. Das Gipfeltreffen von 2003 wurde wiederum in New Delhi veranstaltet.
  


  
    Indiens Zahlungsbilanzkrise von 1991 und die nachfolgende Wirtschaftsreform wirkten sich unmittelbar auf die Handelsbeziehungen zur EG aus. Während der Wert der indischen Importe aus der EG vor der Krise 7 Milliarden US-Dollar betrug, ging er 1991 auf 5,6 Milliarden US-Dollar zurück, erreichte 1992 6,3 Milliarden und erst 1993 wieder den Wert von 7 Milliarden US-Dollar. Danach stieg er rasant an, sodass 1995 10,2 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen waren.14 In den folgenden drei Jahren ging der Wert leicht zurück und betrug 1998/1999 nur 9,9 Milliarden US-Dollar. Der Anteil der Importe aus der EG an den indischen Gesamtimporten belief sich in dieser Zeit auf rund 25 Prozent.
  


  
    Während die indischen Importe aus der EG in den 1990er Jahren zunächst recht einschneidende Veränderungen zeigten, erlebten die indischen Exporte keinen Einbruch, sondern verzeichneten bis 1995 ein stetiges Wachstum, wobei natürlich auch die Auswirkung der Abwertung der Rupie
     um ca. 18 Prozent im Sommer 1991 zu berücksichtigen ist, die einen Exportbonus mit sich brachte. Im Vorjahr hatten die Exporte einen Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar, bis 1993 stieg dieser auf 5,8 Milliarden an und erreichte 1995 8,7 Milliarden US-Dollar. In den folgenden drei Jahren stagnierte er und erreichte auch 1998 nur denselben Wert wie 1995. Dies entsprach einem Anteil an den indischen Gesamtimporten von 26 Prozent.
  


  
    Das indische Handelsbilanzdefizit gegenüber der EG betrug 1995 1,5 Milliarden US-Dollar, doch angesichts eines Gesamtwertes (Import und Export) des Handels mit der EG von rund 12 Milliarden US-Dollar war dieses Defizit geringfügig, wenn man es mit dem von 1988 vergleicht, als einem Gesamtwert von 9,4 Milliarden US-Dollar ein Defizit von 2,6 Milliarden US-Dollar gegenüberstand. Ein Jahrzehnt später (1998) betrug der Gesamtwert 18,6 Milliarden und das Defizit nur 1,2 Milliarden US-Dollar. In jüngerer Zeit ist der Handel zwischen der EU und Indien in diesem Rahmen geblieben, das indische Handelsbilanzdefizit hat sich dabei verringert oder es sind sogar Überschüsse erzielt worden. Nun in Euro berechnet exportierte Indien 2001 und 2002 jeweils Güter im Wert von rund 13 Milliarden in die EU, die indischen Importe aus der EU hatten 2001 einen Wert von 12,6 Milliarden und 2002 von rund 14 Milliarden.
  


  
    Das weitere Wachstum der indischen Exporte in die Länder der EG hängt einerseits von der andauernden Steigerung der indischen Wettbewerbsfähigkeit, andererseits aber auch von der Zollpolitik der EG ab, deren Grundprinzipien 1995 wesentlich geändert worden sind.15 Zuvor wurde sie durch ein System der Zollpräferenzen (Generalised System of Preferences, GSP) und Einfuhrquotenregelungen für bestimmte Länder (z. B. Textileinfuhren aus Indien) gekennzeichnet. Das GSP wurde nun vereinfacht und standardisiert. Es wurden vier Kategorien von – gegenüber dem normalen Zolltarif – ermäßigten Zöllen eingeführt, die sich daran orientieren, inwieweit die betreffenden Güter den in der EG produzierten Gütern empfindliche bis gar keine Konkurrenz machen. Für die erste Kategorie gilt ein Tarif von 85 Prozent des Normalzolles, für die zweite und dritte 70 bzw. 35 Prozent, die letzte Kategorie ist zollfrei. Die Anwendung dieser Skala kann jedoch differenziert erfolgen. Produkte sehr armer Länder können gegenüber denen, die aus Ländern stammen, die in ihrer Entwicklung bereits Fortschritte gemacht haben, bevorzugt werden. So können gewisse Produkte Bangladeschs zu niedrigeren Zöllen eingeführt werden als die mit ihnen in hartem Wettbewerb stehenden indischen Produkte. Korrekturen bedürfen jeweils zäher Verhandlungen, denn in dem zuvor erwähnten Handelsabkommen von 1993 sind solche Fragen nicht geregelt. Dort ist nur die Zusammenarbeit bei der Zollpolitik festgehalten.
  


  
    Besondere Sorgen machen Indien auch die nichttarifären Handelshemmnisse, die sich aus den europäischen Industrienormen ergeben.16 Der betreffende Artikel des Abkommens verspricht eine Zusammenarbeit beim Training von Experten und dem Aufbau von indischen Institutionen auf diesem Gebiet. Doch es steht fest, dass die EG die Normen setzt und Indien sich nach ihnen richten muss. Es gibt in Indien durchaus Stimmen, die diesen Zwang begrüßen und sich eine Verbesserung der Qualität der indischen Industrieproduktion ingesamt von einer Anpassung an die europäischen Normen erhoffen. Doch diese Meinung wird eher von Wirtschaftswissenschaftlern vertreten. Anders die Produzenten, die unter dem Anpassungsdruck leiden, weil sie unlängst noch in einem geschützten indischen Binnenmarkt operierten, in dem es auf Qualitätskontrolle nicht ankam. Indische Unternehmer, für die der Exportanteil ihrer Produktion marginal ist, verzichten oft lieber auf den Export, als sich auf die lästigen Normen einzulassen. Die indische Regierung wiederum, die am Wachstum des Exportes interessiert ist, muss die Durchsetzung der Normen als wesentlichen Bestandteil ihrer Exportpolitik betrachten. Die Außenhandelsbeziehungen wirken sich daher auch auf die Produktion für den Binnenmarkt aus, der für die meisten indischen Unternehmer nach wie vor weit wichtiger ist als der Weltmarkt.
  


  2.3 Der Strukturwandel des indischen Handels mit den Ländern der EG


  
    Die Art der Güter, die Indien aus den Ländern der EG importierte, blieb im Laufe der Jahre nahezu gleich. Es waren in erster Linie Investitionsgüter, die Indien für den Ausbau seiner Industrie brauchte. Sie machten lange Zeit den Löwenanteil an den indischen Importen aus, wurden aber nach 1974 immer stärker von den Ölimporten in den Schatten gestellt, die nicht aus den Ländern der EG kamen. Während in Bezug auf die indischen Importe mit Ausnahme der Ölimporte kaum von einem Strukturwandel gesprochen werden kann, zeigten die indischen Exporte eine bemerkenswerte Differenzierung und einen Fortschritt von der Ausfuhr von Rohprodukten zu verarbeiteten Produkten und Industrieerzeugnissen. Typische indische Rohprodukte sind Rohbaumwolle, Tierhäute, Tee, Kaffee und Gewürze. Sie spielen nach wie vor in den indischen Ausfuhren eine Rolle, sind aber in ihrer relativen Bedeutung mehr und mehr zurückgegangen. Stattdessen hat sich die Verarbeitung von Edelsteinen und Juwelen einen immer größeren Anteil an den Exporten Indiens gesichert.
  


  
    Indische Diamantschleifereien, die hier besondere Erwähnung verdienen, müssen jedoch die Rohdiamanten aus London und Antwerpen beziehen,
     den Welthandelszentren auf diesem Gebiet, die sowohl den Export der Rohdiamanten als auch den Import der geschliffenen Steine kontrollieren. Auf indischer Seite ist dieses Geschäft zum großen Teil in den Händen von Spezialisten aus einer einzigen Stadt: Palanpur in Gujarat. Diese Spezialisten sind in ansehnlicher Zahl auch in Antwerpen vertreten.17 Das Verhältnis des Wertes der importierten rohen Edelsteine zu den Exporten der geschliffenen Steine ist etwa 1:1,7. Das bedeutet, dass dieses Geschäft Indien beträchtliche Deviseneinnahmen sichert.
  


  
    Die Ausfuhr von Lederwaren und Schuhwerk hat sich gegenüber der Ausfuhr von unverarbeiteten Tierhäuten ständig gesteigert. Fertige Kleidungsstücke, Teppiche und Wirkwaren sind ebenfalls von immer größerer Bedeutung. Neben diesen einfacheren Industrieerzeugnissen nehmen »moderne« Produkte wie Maschinen, Autozubehör, Computer und Software noch nicht die ersten Plätze ein, machen aber in jüngster Zeit immer mehr Fortschritte. Während der Handel mit einfachen Produkten verhältnismäßig unkompliziert ist, erfordert derjenige mit modernen Industrieerzeugnissen meist Partnerschaften mit europäischen Unternehmen oder zumindest eine Präsenz des indischen Produzenten in Europa. Der gemeinsame Markt »ohne Grenzen« hat in Europa zu Konzentrationen geführt. So ist zum Beispiel auch die Produktion von Autozubehör in den Händen von wenigen großen Firmen. Will der indische Unternehmer sich in diesen Markt einklinken, muss er sich um Partnerschaften mit solchen großen Firmen bemühen, die ihn als sub-contractor akzeptieren.18 In manchen Bereichen sind aber auch noch Partnerschaften mit kleineren europäischen Firmen möglich. Der harte Wettbewerb auf dem europäischen Markt mag es manchem Unternehmer nahe legen, sich mit einem indischen Partner zusammenzuschließen, der die Vorteile der billigen Löhne in Indien nutzen kann, um seinem europäischen Partner das Überleben zu sichern.
  


  2.4 Technologietransfer und Unternehmenspartnerschaften


  
    Die indischen Beziehungen zu Europa waren für den Technologietransfer nach Indien von geradezu lebenswichtiger Bedeutung. Dieser kann sich auf dem Wege der Lizenzvergabe vollziehen, wobei lediglich Blaupausen und Produktionsanleitungen versandt und Lizenzgebühren kassiert werden. In vielen Fällen kann der Technologietransfer aber nur auf dem Weg der Unternehmenspartnerschaften stattfinden, wobei der europäische Partner sein Know-how einbringt und meist auch eine Kapitalbeteiligung erfolgt.19 Er nimmt dann auf die Dauer der Partnerschaft am Gewinn des indischen Partners
     teil. Solange es dem indischen Partner nur darauf ankommt, den indischen Binnenmarkt mit den entsprechenden Produkten zu versorgen, gibt es keine Interessenkonflikte. Doch wenn er diese Produkte auch exportieren will, macht er seinem europäischen Partner auf dem Weltmarkt Konkurrenz und kann ihn sogar aufgrund geringer Lohnkosten vom Weltmarkt verdrängen. Während solche joint ventures vor den Zeiten der Liberalisierung Indiens sehr beliebt waren, erweisen sie sich jetzt als Hemmnis für indische Exportbemühungen. Sie hatten auch vorher schon gewisse negative Effekte, weil sie indische Initiativen auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung (F&E) überflüssig machten.
  


  
    Die indische Regierung unterhält unter dem Dach des Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) rund 40 hochkarätige nationale Laboratorien und Forschungsinstitute, deren Arbeit aber für die indische Industrie weitgehend unfruchtbar geblieben ist, weil sich die indischen Betriebe auf Technologietransfer von außen verlassen und daher nicht auf interne F&E angewiesen sind. Nur wenige indische Firmen haben eigene F&E-Abteilungen. Die Missachtung indischer F&E herrscht sogar in Kreisen des indischen Militärs vor, das lieber die neuesten Waffen aus dem Ausland bezieht, statt sich auf die Produkte der indischen Regierungsorganisationen zu verlassen, die mitunter gute Leistungen vorweisen können, wie sich anhand des indischen Raketenbaus gezeigt hat. Die Militärs haben dabei das Argument, dass der Feind mit den neuesten westlichen Waffen ausgerüstet ist und es gefährlich ist, wenn man auf Produkte angewiesen ist, die nicht von gleicher Qualität sind.20 Das gilt analog auch für den Wettbewerb privater Firmen auf dem Weltmarkt. Doch wenn man dort keine Vorteile durch eigene F&E vorzuweisen hat, bleibt nur der Vorteil billiger Löhne. Dieser Wettbewerbsvorteil ist meist nicht von langer Dauer, er muss durch wachsende technische Kompetenz kompensiert werden.
  


  
    Während die alte Form der indoeuropäischen Unternehmenspartnerschaft zumeist eine Einbahnstraße blieb, ist nun eine echte Partnerschaft gefordert, bei der sich beide Partner gegenseitig unterstützen, um sich sowohl auf dem europäischen als auch auf dem indischen Markt zu behaupten.
  


  2.5 Aspekte der politischen Partnerschaft zwischen der EU und Indien


  
    Bisher war hauptsächlich von Außenhandel und Wirtschaftspartnerschaft die Rede, während die politische Partnerschaft nicht angesprochen wurde. In der Tat ist der wirtschaftliche Aspekt in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Indien dominant. Die politischen Beziehungen orientierten
     sich meist noch an dem alten Muster der Souveränität der Nationalstaaten, die ihre jeweils eigene Außenpolitik gestalteten. Die Staaten der Europäischen Union sind aber immer mehr dazu übergegangen, ihre Außenpolitiken zu koordinieren. Das hat Indien zur Kenntnis nehmen müssen. Es kann nicht mehr darauf vertrauen, dass es besondere Beziehungen zu einem europäischen Land nutzen kann, um Einfluss auf andere europäische oder außereuropäische Länder zu nehmen. Ferner kristallisiert sich in jüngster Zeit eine gemeinsame europäische Asienpolitik heraus, die zwar noch an einer Unterschätzung der weltpolitischen Rolle Indiens leidet, aber gerade deshalb von Indien mit Aufmerksamkeit beobachtet werden muss. Es liegt in Indiens Interesse, in den Ländern der EU insgesamt mehr Beachtung zu finden. Mit anderen Worten, Indien muss eine Europapolitik entwickeln, und die EU darf im Rahmen ihrer neuen Asienpolitik nicht vergessen, dass Indien ebenso viel Aufmerksamkeit verdient wie China und Japan, die bisher im Mittelpunkt des europäischen Interesses stehen.
  


  
    Die indischen Atomtests vom Mai 1998, die bald darauf zu einer pakistanischen Testserie führten, haben die Notwendigkeit eines indoeuropäischen Sicherheitsdialoges schlagartig erhöht. Bisher konnte Europa, ebenso wie die USA, Indien in Bezug auf die Wahrung der internationalen Sicherheit als marginale Größe betrachten. Indien hatte allenfalls regionale Bedeutung und das in einer Region, die kaum internationale Aufmerksamkeit beanspruchte. Seit sich in dieser Region nun zwei Atommächte als feindliche Nachbarn unmittelbar gegenüberstehen, deren Konflikte leicht eskalieren könnten, kann auch Europa das Geschehen dort nicht mehr mit Gleichmut betrachten. Zunächst schlossen sich die europäischen Staaten den amerikanischen Sanktionen gegen Indien und Pakistan an. Nachdem der damalige US-Präsident Bill Clinton im März 2000 Indien besucht und eindeutig für Indien und gegen Pakistan Partei ergriffen hatte, mussten auch die europäischen Staaten ihre Indienpolitik überdenken. Pakistan hatte Clintons Parteinahme provoziert, weil es auf geradezu abenteuerliche Weise bei Kargil in Kaschmir indische Stellungen angriff. Es war dies der erste mit konventionellen Mitteln ausgetragene Waffengang zweier Atommächte. Die Annahme, dass solche Mächte bei atomarer Parität keine konventionellen Kriege gegeneinander führen, hatte sich hier nicht bewahrheitet. Wohl aber hatte Indien, um keinen atomaren Erstschlag Pakistans zu provozieren, keinen Vorstoß unternommen, um dem Gegner die Nachschublinien abzuschneiden, wie es sonst bei einer konventionellen Auseinandersetzung geschehen wäre. Das pakistanische Militär musste sich dennoch zurückziehen, doch es könnte aus diesem Abenteuer den Schluss gezogen haben, dass es bei nächster Gelegenheit wieder an einem strategisch günstigen Ort angreift und auf die indische 
     Selbstfesselung vertraut, die der Status der Atommacht mit sich bringt. Clintons Parteinahme für Indien ist in diesem Kontext leicht verständlich.
  


  
    Ein weiterer Aspekt, der einen indoeuropäischen Sicherheitsdialog erforderlich macht, ist die rasche Entwicklung der Waffensysteme, insbesondere die wachsende Reichweite von Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Bisher konzentriert sich hier die Aufmerksamkeit auf Mittelstreckenraketen, die für einen Konflikt zwischen Indien und Pakistan relevant sind. Indien hat aber im März 2000 mit Raketen aus eigener Produktion einen 2 000 kg schweren Satelliten in den Weltraum transportiert. Diese Raketen lassen sich auch umrüsten und können dann als Interkontinentalraketen eine Reichweite von 8000 km erreichen. Europa liegt innerhalb dieser Reichweite. Es ist zwar sicher kein Angriffsziel Indiens, aber allein schon das Potenzial gibt zu denken. Die Zeiten, da man von Europa aus Indien als ferne, marginale und für die europäische Sicherheit irrelevante Macht betrachten konnte, sind vorbei.
  


  3. Ausblick


  
    Die zukünftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Indien werden von zwei Entwicklungen geprägt werden, die unabhängig voneinander verlaufen: Zum einen die Erweiterung der Europäischen Union vom 1. Mai 2004, die zwar Europa langfristig gesehen ein größeres Gewicht verleihen, es aber zunächst mit den Problemen der eigenen Integration konfrontieren wird, wodurch die EU ihren Außenbeziehungen vermutlich noch weniger Beachtung schenken kann als bisher. Zum anderen wird sich Indien in den kommenden Jahrzehnten immer mehr zu einer bedeutenden Industrienation wandeln. Gerade auch auf dem Gebiet der neuen Technologien wird Indien aufgrund der großen Zahl gut ausgebildeter Spezialisten im globalen Wettbewerb bestehen können. Auch in anderen Bereichen können Fortschritte erzielt werden, zumal es Anzeichen für den demographischen Umschlag gibt, der Indien vom Druck der Bevölkerungsexplosion befreien wird. Indiens bisher stark vernachlässigte Landwirtschaft hat ein Produktivitätspotenzial, das Indien sogar zum Exporteur von Agrarprodukten aller Art werden lassen könnte. Die Zahl europäischer Spezialisten, die sich mit der Beobachtung gegenwärtiger Entwicklungen in Indien beschäftigen, ist zurzeit noch sehr begrenzt. Andererseits gibt es aber auch in Indien nur wenige Fachleute, die sich langfristig und intensiv auf die Entwicklungen in Europa konzentrieren. In dieser Hinsicht muss in nächster Zeit mehr geschehen, um die gegenseitige Aufmerksamkeit zu fördern.
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  Die Europäische Union und Südostasien


  
    Die Staaten der Europäischen Union haben die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Länder Südostasiens relativ spät entdeckt. Nach zunächst zögerlichen und verhaltenen Annäherungsschritten lässt sich erst seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes eine substanzielle Verbesserung der Beziehungen feststellen. Die EU unterhält mittlerweile ein weit verzweigtes Netz bi- und multilateraler Kontakte zu den Ländern des asiatischen Raumes. Von herausragender Bedeutung sind dabei für die EU im Rahmen ihrer seit Mitte der 1990er Jahre neu definierten Asienpolitik die Beziehungen zu den südostasiatischen Mitgliedsländern der ASEAN.1 Eine langsame Institutionalisierung und Schwierigkeiten in der Abstimmung der gegenseitigen Interessen haben diesen Annäherungs- und Kooperationsprozess begleitet und eine schnelle Intensivierung zunächst unmöglich gemacht.
  


  
    Ausgangspunkt für das neue Interesse der EU am asiatischen Kontinent seit Beginn der 1990er Jahre war die Tatsache, dass besonders Südostasien in den vorhergehenden Jahren zu einem der wichtigsten Absatzmärkte für europäische Exportprodukte geworden war und sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Gravitationszentrum entwickelte. Aus Sicht der EU rechtfertigt dies auch die Unterstützung der südostasiatischen Länder beim Aufbau neuer bzw. in Ansätzen bereits bestehender Sicherheitsstrukturen und der Schaffung neuer Konfliktregelungsmechanismen, die zu einer erhöhten Transparenz sowie zu vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen in der Region beitragen können.
  


  
    Nähert man sich der Kooperation zwischen der EG/EU und der ASEAN aus einer vergleichenden Perspektive, lässt sich zunächst eine gegenläufige Tendenz beobachten: Während in Europa ein weit verbreitetes Bestreben festzustellen ist, notwendige internationale Kooperation zu institutionalisieren und in wichtigen Bereichen auf supranationaler Ebene zu regeln, gehen in Asien die Uhren noch deutlich anders; Grundlage jeder Form zwischenstaatlicher Kooperation ist nationalstaatliche Souveränität. Die bestehenden Formen von Integrationsbemühungen, wie etwa die ASEAN, bleiben bislang rein intergouvernemental und frei von jeglichen Aspekten teilweiser Souveränitätsabgabe durch Nationalstaaten.
  


  
    Daneben gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten: EU und ASEAN spielen in ihrem jeweiligen regionalen Umfeld als Räume wachsenden ökonomischen Wohlstandes und relativer militärischer Sicherheit eine besondere Rolle in der Gestaltung ihrer Innenbeziehungen, aber auch ihres regionalen und internationalen Umfeldes. Beide sehen sich in ihrem jeweiligen Prozess der Erweiterung insbesondere vor die Aufgabe gestellt, bei der Konsolidierung marktwirtschaftlicher Ordnungen in ehemaligen kommunistischen Systemen eine flankierende bzw. stabilisierende Rolle zu spielen, und haben mit Russland und China jeweils eine regionale Großmacht in ihrer geographischen Nähe, die sich in einem komplizierten und schwer kalkulierbaren Transformationsprozess befindet. Schließlich sehen sich beide Organisationen auch den wachsenden Herausforderungen zunehmender Globalisierung und Interdependenz gegenüber, mit deren Konsequenzen auf Wohlstand und Sicherheit sie rechnen müssen. Vor diesem Hintergrund lässt sich trotz der Gegenläufigkeit in den Integrationszielen und -prinzipien der allmähliche Ausbau und der mittlerweile erreichte Grad der Institutionalisierung der Kooperation zwischen der EU und der ASEAN sicherlich als Erfolg beschreiben.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Motive und Formen der Kooperation


  
    Auf der Grundlage des Kooperationsvertrages, den die Mitgliedstaaten der ASEAN und der Europäischen Gemeinschaft am 7. März 1980 in Kuala Lumpur geschlossen haben, wurde als Form der Beziehung nicht die Assoziierung, sondern die Kooperation bzw. der Dialog gewählt. Die Legitimationsbasis für diese Art der Zusammenarbeit zwischen beiden Regionalorganisationen beruht in den ASEAN-Staaten auf dem jeweiligen nationalen Recht und in der EG auf den Artikeln 131, 133, 281, 300 und 310 in Verbindung mit Artikel 3 des EG-Vertrages.
  


  
    Die ASEAN-Staaten hatten schon in ihrer Gründungsdeklaration 1967 in Bangkok als eines ihrer Ziele die Aufrechterhaltung enger Kooperationen mit bestehenden internationalen und regionalen Organisationen formuliert. Ihre spezifische Motivation, insbesondere zur EG bzw. EU solch enge Kooperationsbeziehungen aufzubauen, lässt sich ganz allgemein wie folgt zusammenfassen: In Anbetracht hoher außenwirtschaftlicher Abhängigkeit kam der Anstoß zur Intensivierung der Beziehungen ursprünglich von den ASEAN-Staaten, da diese mit dem Beitritt Großbritanniens zur EG im Jahre 
     1973 befürchten mussten, ihre Commonwealth-Präferenzen zu verlieren. Die offensichtlich ökonomisch motivierte Intensivierung der Kontakte zur EG lag in dem Bestreben der ASEAN-Staaten, durch einen weiteren wichtigen Außenhandelspartner die zweiseitige Handelsabhängigkeit von den USA und Japan abzumildern. In den ersten Jahren der Beziehungen kam als weiterer Grund hinzu, dass die EG einer der wichtigsten Entwicklungshilfegeber war. Gegenwärtig rangiert die EU an dritter Stelle der Handelspartner der ASEAN und wird von deren Mitgliedstaaten aus wirtschafts- und sicherheitspolitischen Gründen ähnlich wie die USA, Japan und China als besonders wichtiger Kooperationspartner in regionalen und internationalen Fragen angesehen. Schließlich wird man zumindest eine gewisse Vorbildfunktion des europäischen Integrationsprozesses für die ASEAN-Staaten annehmen dürfen.
  


  
    Für die EG/EU stand ursprünglich das Interesse an einem verlässlichen Kooperationspartner in der Dritten Welt, am Ausbau des Handels mit den sehr wachstumsstarken und rohstoffreichen Ländern der Region und die Schaffung verstärkter Möglichkeiten von Marktzugängen für eigene Wirtschaftsunternehmen im Mittelpunkt des Interesses. In den letzten Jahren hat zusätzlich zu handelspolitischen Fragen das Motiv der Demokratie- und Stabilitätsförderung in der südostasiatischen Region deutlich an Bedeutung gewonnen. Auch wächst das sicherheitspolitische Interesse der EU an der südostasiatischen Region, die weder über eine funktionierende Sicherheitsarchitektur noch über Rüstungskontrollvereinbarungen oder funktionierende Konfliktregelungsmuster verfügt, gleichzeitig aber eine ganze Reihe teils virulenter internationaler Konfliktherde aufweist (Indien/Pakistan, China/Taiwan, Korea, Spratlys etc.).
  


  1.2 Entwicklung der Beziehungen


  
    Die Beziehungen der EG/EU zu den Ländern Südostasiens, und hier insbesondere zur ASEAN, sind seit Beginn der 1970er Jahre keineswegs geradlinig verlaufen. Bis heute haben sich die Beziehungen in drei relativ deutlich voneinander unterscheidbaren Phasen entwickelt:
  


  
    Die erste Phase reicht von der Gründung der ASEAN im Jahre 1967 bis zum Abschluss des Kooperationsabkommens mit der EG im Jahre 1980 und lässt sich als eine Phase der tastenden Annäherung bezeichnen. Nach der Gründung der ASEAN dauerte es zunächst noch fünf Jahre, bis erste offizielle Kontakte zwischen beiden Organisationen aufgenommen wurden. Während die ASEAN-Staaten in diesen Jahren noch mit internen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und die EG sich zeitgleich zunächst auf die 
     Kooperation mit den AKP-Staaten konzentrierte, blieb die Grundlage der Beziehungen Europas zu Südostasien auf historisch gewachsene bilaterale Kontakte beschränkt. Dies änderte sich aber 1972 auf Initiative der ASEAN-Staaten und bedingt durch den EG-Beitritt Großbritanniens. Die Europäische Gemeinschaft wurde in der Folge zum ersten wichtigen offiziellen Dialogpartner der ASEAN. Bereits 1975 wurde dieser Dialog mit der Einrichtung der ASEAN-EG Joint Study Group formalisiert und institutionalisiert. Die ASEAN wurde in diesen Jahren gleichzeitig zu einem der hauptsächlichen Nutznießer des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) der EG. Zuvor hatten die ASEAN-Staaten erste vorbereitende Schritte unternommen: Im April 1972 wurde ein Special Coordination Committee of ASEAN Nations (SCCAN) eingerichtet, dem die Kontaktaufnahme mit der EG-Kommission oblag. Diesem Schritt folgte ein Jahr später die Einrichtung des ABC (ASEAN Brussels Committee), dem ersten ausländischen Verbindungsbüro der ASEAN in Brüssel. Mit der Einrichtung derJoint Study Group (JSG) im Jahre 1975 begann der inhaltliche Dialog über Formen und Inhalte der Zusammenarbeit, der sich in den frühen Jahren überwiegend auf Probleme der Handels- und Entwicklungszusammenarbeit konzentrierte. Der Rat der EG billigte schließlich im Juli 1977 ein institutionalisiertes Dialogverfahren mit der ASEAN und ebnete damit den Weg für erste Verhandlungsrunden zwischen Vertretern des ABC und des Ausschusses der Ständigen Vertreter (COREPER) der EG, an dessen Ende die Paraphierung eines offiziellen Kooperationsabkommens stand.
  


  
    Der Abschluss dieses Kooperationsabkommens zwischen der EG und der ASEAN im März 1980 stellte die Beziehungen zwischen den Parteien auf eine formale vertragliche Basis, die sich inhaltlich auf die Bereiche handelspolitischer, wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Kooperation konzentrierte und auch regelmäßige Treffen auf Außenministerebene vorsah. Seine inhaltlichen Schwerpunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

    
      1. Im Bereich der handelspolitischen Zusammenarbeit vereinbarten beide Organisationen auf der Grundlage einer Meistbegünstigungsklausel, »ihre Handelsbeziehungen zu diversifizieren, Handelshemmnisse – insbesondere nicht-tarifärer Art – zu verringern und Wirtschaftspartner beider Regionen zusammenzubringen«.2
    


    
      2. Im Bereich der wirtschaftlichen Kooperation standen als Ziele die Förderung gegenseitiger Wirtschaftskontakte durch Intensivierung der Investitionstätigkeit die Erschließung neuer Märkte und die Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten im Mittelpunkt der Vereinbarungen.
    


    
      3. Im Bereich der Entwicklungskooperation erkennt die EG die ASEAN als Entwicklungsregion an und betont die Notwendigkeit der Unterstützung
       der betreffenden Länder im Rahmen ihrer Hilfsprogramme für nicht-assoziierte Entwicklungsländer.
    

  


  
    Obwohl in allen drei Bereichen in den Folgejahren wesentliche Verbesserungen erzielt werden konnten, wich die ursprüngliche Euphorie über die neu geschaffene Kooperationsbeziehung jedoch bald der Ernüchterung: Anstatt eine vertiefte interregionale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren zu bewirken, blieben die Beziehungen der EG zur ASEAN auch auf der Grundlage des Kooperationsvertrages zunächst auf den Charakter einer deutlichen "Senior-Junior-Partnerschaft«3 beschränkt. Der wirtschaftliche Erfolg und das wachsende asiatische Selbstbewusstsein führten jedoch im Laufe der 1980er Jahre zu einer deutlichen Verschiebung: Während ursprünglich die südostasiatischen Staaten unverkennbar die EG als Kooperationspartner umworben hatten, zeichnete sich in wachsendem Maße eine Umkehrung dieses Verhältnisses dadurch ab, dass die EG nun ihrerseits bemüht war, in der dynamischen Wachstumsregion des asiatisch-pazifischen Raumes Fuß zu fassen.
  


  
    Während sich im Bereich der handelspolitischen Zusammenarbeit durchaus erkennbare Fortschritte verzeichnen ließen, kam der politische Dialog zunächst nur schwer in Gang, weil sich trotz der institutionell verfestigten Kooperationsstruktur insbesondere im Bereich von Demokratie und Menschenrechten wachsende Divergenzen zeigten. Zusätzlich wird man hier Abstimmungsschwierigkeiten der europäischen Partner innerhalb der EPZ berücksichtigen müssen. Entsprechend lässt sich das ernüchternde Fazit ziehen, »dass das interregionale Beziehungsgeflecht EG-ASEAN mehr von gemeinsamen Absichtserklärungen als von konkreten Maßnahmen zur Förderung und zum Ausbau der Zusammenarbeit geprägt war. Die Kooperation zwischen den beiden Partnern gestaltete sich auf unverbindlicher politischer Ebene durchaus erfolgreich, sie erreichte aber Grenzen, sobald Interessengegensätze zutage traten.«4
  


  
    Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes setzte die zweite große Phase der Beziehungen zwischen der EU und den ASEAN-Staaten ein. Sie lässt sich eindeutig als Krise der interregionalen Beziehungen zu Beginn der 1990er Jahre bezeichnen, deren Auswirkungen zum Teil bis heute zu spüren sind. Erste Unstimmigkeiten waren bereits auf der 8. ASEAN-EG-Ministerkonferenz in Kuching im Februar 1990 zu spüren, »wo die ASEAN-Partner sich durch offenkundiges Desinteresse der wichtigsten EG-Länder brüskiert fühlten«.5 Zu weiteren kritischen Auseinandersetzungen kam es im Jahre 1991, als Portugal die inzwischen als notwendig erachtete Anpassung des Kooperationsvertrages wegen der Annexion Ost-Timors durch Indonesien blockierte. Trotz erkennbarer Kritik von Seiten der übrigen EG-Partner hielt 
     Portugal an seiner Position fest, einer Neufassung des Vertrages erst zuzustimmen, wenn Indonesien seine Position zu Ost-Timor ändert bzw. die Bereitschaft besteht, einen Passus über die Einhaltung der Menschenrechte in den Vertragstext aufzunehmen. Portugal verwies auf die seit 1991 offiziell gültige EG-Politik, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Eintreten für Demokratie und Menschenrechte in den Partnerländern zu verbinden.
  


  
    Der Krise der frühen 1990er Jahre folgte jedoch bald eine dritte Phase, die durch die Intensivierung der Beziehungen sowie ein wachsendes asiatisches Selbstbewusstsein einerseits und eine Neuorientierung der EU in ihrer Asienpolitik andererseits gekennzeichnet ist. Neue Dynamik lösten das Zusammenwirken der Folgen intraregionaler Vertiefungs- und Erweiterungsprozesse aus, aber auch die handels- und sicherheitspolitischen Konsequenzen, die sich aus dem Ende des Ost-West-Konfliktes ergaben. Formaler Ausgangspunkt dieser Intensivierung war das 11. ASEAN-EU-Ministertreffen in Karlsruhe im Jahre 1994, gefolgt von der Formulierung einer neuen Asien-Strategie der EU, die zuerst am 14. Juli 1994 als Diskussionspapier der EU-Kommission unter dem Titel »Auf dem Weg zu einer neuen Asien-Strategie« veröffentlicht worden war. Mit dieser Strategie6 verfolgt die EU das Ziel, die ökonomische Präsenz Europas in Asien zu verbessern, zur Stabilität in der Region durch verstärkte internationale Kooperation beizutragen, die Entwicklung ärmerer und unterentwickelter Regionen voranzutreiben und einen Beitrag zur Konsolidierung von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten in der Region zu leisten.
  


  
    In Anerkennung der Notwendigkeit, auch den politischen Dialog zu fördern, formulierte die EU das Ziel, »nach Mitteln und Wegen zu suchen, Asien stärker an den weltpolitischen Entscheidungen zu beteiligen, indem eine gleichberechtigte Partnerschaft angestrebt wird, die eine konstruktive und stabilisierende Rolle in der Welt spielen kann«.7 Vor diesem Hintergrund konnte auf der genannten Ministertagung ein deutlicher Durchbruch erzielt werden, der mittlerweile üblicherweise als »Drive von Karlsruhe« bezeichnet wird. In inhaltlichen Fragen wurde eine Intensivierung der Beziehungen in den folgenden sieben Bereichen vereinbart: Beibehaltung eines offenen und fairen Welthandelssystems, Förderung der Zusammenarbeit von Unternehmen, Bekämpfung der Armut und Verbesserung des Bildungswesens, Schutz des natürlichen Lebensraumes, Kampf gegen Drogen und Aids, Verbesserung des Profils der EU in den ASEAN-Staaten und der ASEAN-Staaten in der EU sowie Förderung des Austausches und der Zusammenarbeit im Kultur- und Medienbereich.8 Ferner einigte man sich auf eine institutionelle Neuerung durch die Einsetzung einer Eminent Persons Group (EPG) als informeller Ad-hoc-Gruppe aus hochrangigen Mitgliedern 
     beider Regionen, deren Aufgabe darin bestand, Perspektiven für die Kooperation zu entwickeln. Ein entsprechendes Strategiepapier wurde im August 1996 unter dem Titel »A Strategy for a New Partnership« vorgelegt. Vereinbart wurde ferner, künftig auch sicherheitspolitische Fragen im Rahmen einer second-track-Diplomatie zu beraten.9
  


  
    Der bisherige Höhepunkt der Zusammenarbeit beider Organisationen wurde unzweifelhaft mit dem ersten Asien-Europa-Gipfel (Asia-Europe Meeting, ASEM) in Bangkok am 1. und 2. März 1996 erreicht. Obwohl auch hier brisante politische Themen weitgehend ausgeklammert blieben (Spratly-Konflikt, Myanmar und Ost-Timor), einigte man sich auf eine Liberalisierung und Erleichterung von Handel und Investitionen auf der Grundlage der WTO-Prinzipien. Für die asiatischen Staaten bedeutete der Gipfel die endgültige Anerkennung als gleichberechtigte Partner der EU, während diese ihre neue Strategie der Verbesserung der Beziehungen durch die Verlagerung etwa der Menschenrechtsproblematik auf die Ebene von second-track -Gesprächen dokumentierte.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Institutionelle Ebenen der Kooperation


  
    Auf der Grundlage weiter bestehender bilateraler Außenbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten von EU und ASEAN hat sich im Zuge des Ausbaus der Institutionalisierung der Beziehungen mittlerweile ein System von vier zentralen Beziehungsebenen entwickelt: Auf der ersten und untersten Ebene wurde die Kooperation hoher Beamter beider Organisationen durch das AE-SOM (ASEAN-EU Senior Officials Meetings) als Arbeitstreffen auf Beamtenebene eingerichtet. Zu nennen ist hier ferner das JCC (Joint Cooperation Committee), das bereits 1980 gegründet wurde und alle 18 Monate zur kontinuierlichen Beobachtung der Fortschritte bei gemeinsamen Aktivitäten entweder in Brüssel oder in der Hauptstadt des ASEAN-Landes zusammentritt, das gerade den Vorsitz innehat.
  


  
    Auf der zweiten Ebene parlamentarischer Kooperation besteht bereits seit 1979 die Zusammenarbeit von Europäischem Parlament (EP) und der ASEAN Interparliamentary Organization (AIPO). Thematisch unterscheiden sich die in etwa jährlich stattfindenden Dialoge kaum von den Tagesordnungen der Treffen auf Ministerebene. In den letzten Jahren wurden diese Gesprächsrunden auf Initiative des EP in stärkerem Maße von den Themen Demokratie, Menschenrechte und Umweltschutz geprägt. Trotz des Anspruches,
     einen Beitrag zur Verbreiterung des Dialoges zwischen beiden Organisationen zu leisten, bleibt die Wirkung des parlamentarischen Dialoges wegen seines nicht offiziell institutionalisierten Charakters und der relativen politischen Schwäche sowohl des EP als auch der nationalen Parlamente der ASEAN-Staaten eher begrenzt.
  


  
    Auf der dritten und für den Ausbau der Beziehungen besonders wichtigen Ebene findet die Kooperation auf Ministerebene statt. Hier wurde bereits 1978 das AEMM (ASEAN-EU Ministerial Meeting) eingerichtet, in dessen Rahmen sich alle zwei Jahre die jeweiligen Außenminister zu Konsultationen treffen. Die EU wird hierbei durch ihren für die Beziehungen zu Südostasien zuständigen Kommissar vertreten. Die Liste der auf diesen Treffen behandelten Fragen umfasst fast alle Themenbereiche von internationalem und regionalem Belang, obwohl man immer wieder eine Konzentration auf Themen feststellt, die keine unmittelbaren Interessendivergenzen aufweisen und so eine deklaratorische Einigung ohne unmittelbaren Handlungszwang leichter möglich machen.
  


  
    Ferner haben sich die Dialogtreffen der Post-Ministerial Conferences (PMC), auf denen die EU durch die Troika und den zuständigen Kommissar relativ stark vertreten ist, als bedeutsam für den interregionalen Dialog erwiesen. Während diese Konsultationsgespräche sich ursprünglich auf handels- und wirtschaftspolitische Fragestellungen konzentrierten, wurden seit Anfang der 1990er Jahre in wachsendem Maße auch sicherheitspolitische Fragestellungen diskutiert. Besondere Bedeutung auf der Ebene ministerieller Konsultationen kommt dem ASEAN Regional Forum (ARF) zu, das sich seit 1994 jährlich trifft. Ziel des ARF ist die multilaterale Konsultation zur präventiven Diplomatie und Vertrauensbildung zwischen den Staaten der asiatisch-pazifischen Region. Dem ARF gehören neben den Mitgliedstaaten der ASEAN insgesamt zehn Dialogpartner an: Neben der EU sind dies Australien, Kanada, China, Indien, Japan, Südkorea, Neuseeland, Russland und die USA sowie Papua-Neuguinea, Nordkorea und die Mongolei mit einem Sonderstatus.
  


  
    Auf der vierten Ebene schließlich wurden die Beziehungen zwischen der EU und den ASEAN-Staaten auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs durch die Einrichtung des ASEM (Asia-Europe Meeting) abgerundet: Im März 1996 fand in Bangkok der erste europäisch-asiatische Wirtschaftsgipfel unter Beteiligung der EU, der ASEAN-Mitglieder sowie Japan, China und Südkorea statt. Er spiegelt das zunehmende wirtschaftliche und politische Gewicht Asiens für die EU wider. Im Rahmen dieser Konferenz, die als Basis für eine längerfristige, vertrauens- und verantwortungsvolle Partnerschaft zwischen den beteiligten Akteuren angesehen werden kann, verabschiedeten
     die Teilnehmer eine Erklärung, in der sie ihren Willen bekräftigten, eine neue Partnerschaft zwischen den beiden Kontinenten zu entwickeln sowie den politischen Dialog zu intensivieren und die Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen auszubauen (z. B. in WTO-Fragen, Umweltschutz, Forschung und technologische Entwicklung). Auf dieser höchsten Kooperationsebene sollen als Ziele die Entwicklung gemeinsamer Zukunftsvisionen, das Vorantreiben des politischen Dialoges, die Stärkung der wirtschaftlichen Kooperation und die Erweiterung der Zusammenarbeit auf andere relevante Politikfelder im Mittelpunkt stehen. Dieser Prozess kann insgesamt als erfolgreich bewertet werden, denn die ASEM-Gipfel wurden mittlerweile in einem fest etablierten Zweijahreszyklus fortgesetzt:10 ASEM 2 fand am 3. und 4. April 1998 in London statt und verabschiedete unter anderem ein Asia-Europe Cooperation Framework (AECF), um die ASEM Aktivitäten zu koordinieren und mittel- und langfristig mit inhaltlichen Perspektiven zu versehen. Als Schlüsseldimensionen eines offenen und evolutionären Prozesses wurden die Förderung des politischen Dialoges, die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und die Ausweitung des Prozesses auf weitere Kooperationsbereiche festgelegt. ASEM 3 wurde am 20. und 21. Oktober 2000 in Seoul abgehalten. Auch hier fand eine erneute Erweiterung des Dialogprozesses statt, indem Themen regionaler und globaler Sicherheit, wirtschaftlicher Zusammenarbeit unter Einschluss von Sozialpolitik, Wissenschafts- und Bildungsaustausch, Verbraucherschutz und die Frage der Ausweitung des Teilnehmerkreises besonders zur Sprache kamen. ASEM 4 fand vom 22. – 24. September 2002 in Kopenhagen statt. ASEM 5 fand im Oktober 2004 in Hanoi statt.
  


  
    Zusätzlich zu den Gipfeltreffen wurde der Prozess auf Ebene der Fachminister ergänzt und somit institutionell verdichtet: Die Außen- und Finanzminister der beteiligten Staaten trafen sich unabhängig voneinander insgesamt fünf Mal, zuletzt im Juli 2003 in Indonesien. Die Wirtschaftsminister tagten ebenfalls fünf Mal; das letzte Treffen fand im Juli 2003 in China statt. Von allen Beteiligten wird betont, dass der zentrale Vorteil des ASEM-Prozesses in seiner Informalität und Multidimensionalität liege, zumal er das einzige Forum des direkten Zusammentreffens der Staats- und Regierungschefs beider Regionen darstelle.
  


  2.2 Problemfelder der Beziehungen


  
    Der Schwerpunkt der Kooperation zwischen der EU und den ASEAN-Staaten liegt ohne Zweifel im handels- und wirtschaftspolitischen Sektor. 
     Bei allen Fortschritten, die seit den 1970er Jahren gerade in diesem Bereich erzielt wurden, lässt sich nicht übersehen, dass eine ganze Reihe von Problemen die gegenwärtige und künftige Ausgestaltung dieser Kooperation belastet. Insbesondere beim Vergleich mit Japan zeigt sich, dass die EU erhebliche Schwierigkeiten hat, ihre Handelsbilanz zu den ASEAN-Staaten ausgeglichen zu gestalten. In den 1980er Jahren waren diese unverkennbar einer der Hauptnutznießer des Allgemeinen Präferenzsystems. Die entsprechenden Zahlen belegen, dass es ihnen zwischen 1980 und 1994 gelang, ihre Exporte in die EG um 336 Prozent zu steigern. Obwohl die EG im gleichen Zeitraum ihre Exporte in die ASEAN-Staaten um imposante 417 Prozent erhöhen konnte, darf dies nicht über die unterschiedlichen Ausgangsniveaus hinwegtäuschen.
  


  
    Die relative Verschlechterung der EG gegenüber den ASEAN-Staaten lässt sich besonders deutlich durch einen Blick auf die Entwicklung der Handelsbilanz seit In-Kraft-Treten des Kooperationsabkommens von 1980 illustrieren. Es zeigt sich, dass sich die Position der EG von einem Defizit von 1487,8 Millionen ECU im Jahre 1980 auf ein Minus von 2181,0 Millionen ECU im Jahre 1994 verschlechtert hat. Im gleichen Zeitraum gelang es hingegen Japan, seine Handelsbilanz mit den ASEAN-Staaten von 8146,9 Millionen ECU auf +18 867,6 Millionen ECU zu steigern. Die EG-Handelsbilanz mit den ASEAN-Staaten verschlechterte sich zwischen 1980 und 1994 um 46 Prozent, während Japan im gleichen Zeitraum seine Handelsbilanz um ca. 331 Prozent steigern konnte.
  


  
    Tab. 1: ASEAN-Handel 2001
  


  
    in Millionen US-Dollar, Prozent-Differenz zu 1999
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    Mittlerweile zeichnet sich eine weitere und deutliche Verbesserung der Handelsbeziehungen ab. Die aus Sicht der EU immer noch defizitäre Handelsbilanz führte dazu, dass die Gemeinschaft im Jahr 2001 ein verändertes Präferenzsystem zugunsten der ASEAN einführte. Obwohl die Vorteile des Allgemeinen Präferenzsystems für die ASEAN darin bestanden, dass es auf vier Jahre angelegt war und die Präferenzzölle in diesem Zeitraum (ohne quantitative Mengenbeschränkungen) konstant blieben, ist es der Gemeinschaft dennoch gelungen, für die wichtigsten Exportprodukte der ASEAN-Staaten,
     das heißt für Produkte, bei denen sie über komparative Kosten- und Wettbewerbsvorteile verfügen, nur geringe Zollzugeständnisse zu machen. Bei hochsensitiven Produkten (Textilien, Bekleidung) betrug die Präferenzspanne 15 Prozent, bei sensitiven Produkten (chemische Artikel, Autos, Elektronikartikel) 30 Prozent und bei semisensitiven Produkten (Maschinen, Fotoartikel) 65 Prozent. Lediglich bei nicht-sensitiven Gütern (Spielzeuge, Pharmaprodukte) räumte die Europäische Gemeinschaft Zollfreiheit ein. In Anbetracht der fortgeschrittenen wirtschaftlichen Entwicklung in den meisten ASEAN-Ländern bedeutet dies, dass sie nur schwerlich in den Genuss dieses ohnehin wenig vorteilhaften Außenhandelsregimes kommen konnten.
  


  
    Mit anderen Worten: Das nach wie vor ungelöste Kernproblem der handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen der EG und der ASEAN11 besteht in dem unverkennbaren und auch von einigen betroffenen südostasiatischen Ländern offen kritisierten Versuch der Abschottung des europäischen Binnenmarktes gegen konkurrenzfähige Anbieter in sensitiven Produktsparten. Nicht zuletzt leidet die Kooperationspolitik der Europäischen Union auch im Falle der ASEAN-Staaten unter einem offenen Legitimitätsdefizit, das durch das Spannungsverhältnis zwischen deklamatorischer Kooperationswilligkeit und definitiver Abschottungspolitik verursacht wird.
  


  
    Ähnliches gilt für das zweite zentrale Problemfeld der Beziehungen, nämlich die Menschenrechtspolitik. Die EU hatte 1991 zunächst versucht, die Förderung von Demokratisierung und die Einhaltung von Menschenrechten zu einem zentralen Thema ihrer Kooperationsbeziehungen auch mit den ASEAN-Staaten zu machen, und war mit dieser Politik auf dezidierten Widerstand der betroffenen Staaten gestoßen. Ein Element der Überwindung der Krise der frühen 1990er Jahre bestand in dem Kompromiss, die Menschenrechtsdebatte zwar nicht auszuklammern, sie aber in ihrer Bedeutung zurückzunehmen und auf die track-two-Ebene der Kooperation zu verlagern. Diese Entscheidung war Grundlage der atmosphärischen Verbesserungen sowohl auf dem ASEAN-EU-Ministertreffen in Karlsruhe 1994 als auch auf dem ersten ASEM-Gipfel 1996. Trotz nach wie vor bestehender offener Gegensätze in den Positionen zeigt sich hier ein Grundmechanismus des politischen Dialoges, der im Ausklammern von konkreten Problemen als Voraussetzung der Dialogförderung besteht. Mittlerweile betonen insbesondere Vertreter der ASEAN-Staaten ausdrücklich, dass sie zwar bereit sind, die Thematisierung von Menschenrechtsproblemen zuzulassen, es aber nach wie vor keine Bereitschaft gibt, konkrete Menschenrechtsverletzungen in einzelnen Mitgliedstaaten der ASEAN zur Debatte zu 
     stellen. Der Generaldirektor des ASEAN-Sekretariates, Raharjo Jamtomo, formulierte diese Position Anfang 1997 in unmissverständlicher Deutlichkeit: »We don’t reject discussions on human rights. But if the discussions are slanted against a country then it would no longer be helpful. (...) In fact, it would be very disruptive (of the dialogue relationship).«12
  


  
    Die Doppelbödigkeit westlicher Menschenrechtspolitik, die sich aus dem Kontrast zwischen offiziellen Positionen und praktischer Politik immer dann ergibt, wenn konkrete Wirtschaftsinteressen betroffen sind, gilt also auch für die EU. Die Rücknahme der ursprünglich verkündeten Bindung von Kooperationspolitik an die Förderung von Demokratisierung und die Einhaltung von Menschenrechten auf der Ebene von track-two-Verhandlungen erleichtert es nicht zuletzt den asiatischen Protagonisten der so genannten Wertedebatte, ihre politischen Motive zur Verhinderung demokratischer Reformen erfolgreich zu verschleiern. Im Ergebnis zeigt sich, dass die EU zwar dialog-, aber keineswegs durchsetzungsfähig ist, wenn es an konkrete Fälle von Menschenrechtsverletzungen geht. Weder ließen sich Indonesien – nicht einmal durch die anhaltende Blockade eines überarbeiteten Kooperationsvertrages durch Portugal – noch die ASEAN insgesamt in der Frage der Beziehungen zu der Militärdiktatur in Myanmar dazu bewegen, entsprechende europäische Positionen in ihrer Politik zu berücksichtigen. Allerdings besteht auf europäischer Seite mittlerweile auch Einvernehmen darüber, dass man wegen des Dissenses über Myanmar den Dialog mit den Staaten Südostasiens nicht gefährden oder gar abbrechen sollte. In diesem Jahr erklärte sich die EU erstmals bereit, die Präsenz von Repräsentanten Myanmars bei den Treffen anzuerkennen.
  


  3. Bilanz und Perspektiven


  
    Bei einem Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen der Beziehungen der EU zu Südostasien und insbesondere den ASEAN-Staaten zeigt sich eine deutliche Divergenz der weltpolitischen Schwerpunkte: Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes stehen für die EU primär die Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa und ihre Rolle in der Triade mit Japan und den USA im Zentrum des politischen und ökonomischen Interesses, während sich für die ASEAN-Staaten zunächst eine deutliche Ausrichtung auf den pazifischen Raum feststellen ließ. Trotzdem zeigte die erneute Intensivierung der Beziehungen zwischen beiden Regionalorganisationen seit 1994 ein hohes beiderseitiges Interesse an der Fortsetzung und Intensivierung der Kooperation,
     das allerdings nach wie vor durch unterschiedliche bilaterale Motive gekennzeichnet ist. Für die ASEAN-Staaten steht die Aufrechterhaltung ihrer handelspolitischen Beziehungen zur EU im Mittelpunkt, während die Gemeinschaft verstärkt am Ausgleich der Handelsbilanz und an einem politischen Dialog, nicht zuletzt an ihrer Präsenz in einer weltwirtschaftlich zunehmend wichtigen Region, interessiert ist.
  


  
    Angesichts der bislang trotz immer wiederkehrender Differenzen über die Menschenrechtsproblematik erzielten Fortschritte in den Beziehungen stehen die Aussichten für eine weitere und vertiefte Ausgestaltung des Verhältnisses nicht ungünstig. Wichtig erscheint es dabei insbesondere, die bereits bestehenden Kooperations- und Kommunikationsstrukturen effizient zu nutzen und kontinuierlich auszubauen sowie die behandelten Themenfelder um weitere relevante Bereiche auszudehnen.
  


  
    Bei der weiteren Ausgestaltung ihrer Beziehungen zu den südostasiatischen Staaten muss die EU sich jedoch immer gegenwärtig sein, dass eine bloße Übertragung europäischer Werte und vielleicht sogar integrationspolitischer Konzepte in Anbetracht des wachsenden Selbstbewusstseins ihrer Partnerstaaten auf zunehmenden Widerstand stoßen wird. Solange sie selbst nicht über ein in sich geschlossenes außenpolitisches Instrumentarium verfügt, wird sie sich auch weiterhin schwer tun, mit ihren südostasiatischen Partnern echte Fortschritte in Fragen des politischen Dialoges zu erzielen. Immerhin hat sich gerade im Rahmen des ASEM-Prozesses die Einsicht durchgesetzt, dass eine erfolgreiche Gestaltung der Beziehungen zu Südostasien nicht nur auf den Bereich wirtschaftlicher Kooperation beschränkt bleiben darf, sondern aus einem Dreiklang aus politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Dialog bestehen sollte. Substanz und Gelingen der Asienpolitik der Europäischen Union hängen auch in Zukunft von der Fortsetzung der aus Sicht der EU bislang nur bedingt erfolgreichen Bilanz der handels- und wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit ab und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit trotz der erreichten Institutionalisierung der Beziehungen nur langsam von unmittelbaren Erfolgen der politischen und kulturellen Zusammenarbeit begleitet werden.
  


  
    Diese vorsichtige Einschätzung soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fortschritte, die insgesamt in den Beziehungen der EU zu Südostasien seit Mitte der 1990er Jahre erzielt werden konnten, beachtlich sind und neben vielen Verbesserung im Detail auf einer veränderten und weniger durch Vorurteile belasteten gegenseitigen Wahrnehmung beruhen, die es auch künftig in den interregionalen Beziehungen voranzutreiben gilt.
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  Die Zukunft Europas


  
    Zum Greifen nah war die Vollendung der europäischen Integration im Jahr 2004: Die Staats- und Regierungschefs der nunmehr 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatten den »Vertrag für eine Verfassung für Europa«, der eine überarbeitete Fassung des Konventsentwurfs vom Juli 2003 darstellt, am 29. Oktober 2004 feierlich unterzeichnet. Der Verfassungsvertrag würde die Defizite des politischen Systems der Europäischen Union in großen Teilen beheben. Doch das Scheitern der Referenden zur EU-Verfassung in zwei Gründerstaaten der Europäischen Union – nämlich in Frankreich und in den Niederlanden – im Frühsommer 2005 haben zu einer Blockade des Ratifizierungsprozesses geführt. Die Verfassung und damit auch ein epochaler Schritt zur Finalität der Union scheinen damit in weite Ferne gerückt zu sein, die Konzepte der differenzierten Integration stehen hingegen erneut im Zentrum der Europadebatte: Die Idee der Bildung eines Kerneuropa ist durch das Scheitern der Verfassungsreferenden zu einer realen Gestaltungsoption geworden.
  


  
    In dieser auf den ersten Blick verfahrenen Situation lohnt ein Blick auf die öffentliche Debatte über die Vorstellungen zur Zukunft der europäischen Integration, die in den Jahren 1999/2000 geführt wurde. Denn schon dort tauchte die Idee eines »Gravitationszentrums« oder eines »Kerneuropas« häufig auf. So etwa in der Rede des damaligen Außenministers Fischer über die Finalität der Europäischen Union am 12. Mai 2000 in Berlin. Von der Rolle der Nationalstaaten als Fundament und von der Entstehung eines »Gravitationszentrums« und einer »Europäischen Föderation« als Blaupause handelte die Rede. Bestätigung und Widerrede durch zahlreiche führende Politiker Europas blieben nicht aus. Jeder entwickelte seinen eigenen Bauplan, wobei alle Spielarten der klassischen Leitbilder der Integration erneut aufgeboten wurden.1
  


  
    Während der damalige deutsche Bundespräsident Johannes Rau oder auch das deutsch-französische Tandem vergangener Tage, Helmut Schmidt und Valerie Giscard d’Estaing, einen föderativen Ansatz hin zu den »Vereinigten
     Staaten von Europa« favorisierten, blieben die Nationalstaaten beim französischen Präsidenten Jacques Chirac in einem »Vereinigten Europa der Staaten« oder beim ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission Jacques Delors in einer »Föderation der Nationalstaaten« die zentralen Akteure. Als Avantgarde sollten die dazu bereiten Mitgliedstaaten in der Wirtschafts-, der Innen- und der Außenpolitik über den damaligen Stand der Integration hinausgehen. Tony Blair hingegen konnte sich eine stärkere wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit einer europäischen »Supermacht« durchaus vorstellen, warnte aber vor allen Tendenzen eines föderal organisierten »Superstaates«.
  


  
    Obwohl diese Zukunftsentwürfe unterschiedliche Vorstellungen und theoretische Leitbilder widerspiegeln, teilen sie eine Wahrnehmung: Der europäische Integrationsprozess erreicht mit der Einführung des Euro und dem Vollzug der größten Erweiterungsrunde in der Geschichte der Integration eine neue Qualität, während zugleich die demokratische Legitimität und Akzeptanz durch die Bürger mehr denn je infrage gestellt werden. Europa sieht sich einer spezifischen Lage ausgesetzt, in der die Gleichzeitigkeit mehrerer Gegensätze bestimmend ist: Integration und Desintegration, Beschleunigung der Gemeinschaftsbildung und zunehmende Distanz gegenüber der Dichte der Integration, verstärkte Kodifizierung des internationalen Zusammenlebens und gleichzeitig Rückkehr zur Prämisse des Gleichgewichtes souveräner Nationalstaaten.
  


  
    Diese gegenläufigen Entwicklungen, die auf dem Juni-Gipfel 2005 unter luxemburgischer Präsidentschaft zu einer »Phase des Nachdenkens«, letztlich also zum vorläufigen Zurückstellen des Projektes der Verfassung führten, gilt es zu entschärfen. Dazu muss es gelingen, Europa eine plausible Gestalt und eine erfahrbare Identität zu geben.2 Nur so sind die Vorbehalte, die ein demokratisches und zukunftsgerichtetes Zusammenwachsen Europas bedrohen, in den Griff zu bekommen. Die institutionelle Basis dazu bietet die Europäische Union, die aus den Europäischen Gemeinschaften erwachsen ist und nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes die größten Anziehungskräfte und zugleich den breitesten Integrationsrahmen in Europa entwickelt hat. Unbestritten ist die NATO das zentrale sicherheits- und verteidigungs-politische Fundament und im gesamteuropäischen Sicherheitskontext ein Stück weit auch die OSZE, zudem spielt der Europarat seine ihm zugedachte Rolle als Moderator und Wertewächter. Und eine Reihe europäischer Staaten wollen oder können sich der Europäischen Union aufgrund abweichender Motivlagen noch nicht anschließen. Doch die Zukunft Europas ist aufs Engste mit der Europäischen Union verwoben, die daher auch im Mittelpunkt der Debatte steht.
  


  1. Die Vollendung ist seit 50 Jahren Zukunftsmusik


  
    Die Erwartungen an die Zukunft werden von den Hoffnungen und Sorgen der jeweiligen Zeit bestimmt. Bei näherer Betrachtung ist es in diesem Sinne erstaunlich, dass die Finalitätsdebatte der letzten Jahre nicht neu zu sein scheint, sondern vielmehr eine Verlängerung der Integrationslogik der 1950er Jahre darstellt. Denn schon in den Gründerjahren fand die Diskussion um nationale oder europäische Identität als Fundament, um Verfassung oder Prozess als Methode und um Konföderation oder Staatlichkeit als Wesensmerkmal statt. Schon damals gab es deutliche Stimmen, die für einen Verfassungssprung plädierten, um die Zerstörungskraft der Konkurrenz der europäischen Nationalstaaten in bundesstaatlichen Strukturen einzuhegen. Anderen erschien hingegen eine engere Kooperation und Kommunikation der europäischen Staatenwelt als ausreichend, um dadurch die Kriegsgefahr zu bannen und die Grundlagen für den wirtschaftlichen Aufbau zu schaffen. Letztlich hatten die Föderalisten in den Nachkriegsjahren das Nachsehen, da mit dem Europarat eine rein zwischenstaatliche Organisation und mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zunächst nur eine funktional und thematisch begrenzte Institution geschaffen wurde.3
  


  
    Allerdings bildete die erfolgreiche Gründung der EGKS die Basis für den Aufbau der weitreichenderen und zum Teil supranational ausgestalteten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. So hatte sich also eine Kerngruppe von Staaten trotz unterschiedlicher Vorstellungen auf den Weg zu mehr Integration gemacht, indem sie keinen Bundesstaat anvisierten, sondern ihre Prägekraft und ihren Elan gerade aus der Offenheit des Prozesses bezogen. Im Rückblick mag es dennoch überraschen, wie einige westeuropäische Staaten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihre nationalen Aspirationen zugunsten der Einigung Europas zurückstellten. Warum dieser gewagte Aufbruch in die unbekannte Sphäre des Supranationalen? Drei Konstellations-merkmale begünstigten den Aufbau eines sich integrierenden Europas:
  


  
    Erstens galt es, eine gemeinsame politische Basis für Deutschland und Frankreich zu finden, auf deren Grundlage die historischen Aversionen und nationalen Ambitionen zusammen und nicht gegeneinander für die Zukunft des Kontinentes wirken konnten. Zweitens baute nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Sowjetunion in Europa ihr Imperium auf. Nichts deutete daraufhin, dass die damalige Sowjetunion ihre Herrschaftsansprüche als saturiert ansah. Sie wollte Einfluss auf den westlichen Teil Europas gewinnen. Ihre Berlin- und Deutschlandpolitik legte ein beredtes Zeugnis dazu ab. Und drittens waren Wirtschaft und Industrie nach dem Krieg zerstört oder veraltet. Schnell zeichnete sich ab, dass ohne einen außergewöhnlichen
     Schritt Europas bedeutende Rolle in der Welt nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch infrage gestellt werden würde.
  


  
    Eine Handlungsoption lautete: Integration. Denn das Konzept der Integration bot für alle drei Problembündel einen Mehrwert gegenüber isolationistischen und rein zwischenstaatlichen Lösungen. In einer Güterabwägung zwischen nationaler Erfüllung und gemeinsamer, supranationaler Überlebensstrategie in Sicherheit, Freiheit und Wohlstand musste das Urteil zugunsten der Supranationalität ausfallen. Und so schlossen sich die westeuropäischen Demokratien zu einer stetig wachsenden Gemeinschaft zusammen – zunächst sechs, dann neun, zehn, zwölf, 15 Staaten und seit dem 1. Mai 2004 25 Staaten. Die sicherheitspolitische Ergänzung zur wirtschaftlichen Integration wurde darüber hinaus mit der NATO gewährleistet, die deutsch-französischen Bindungen durch den Freundschaftsvertrag weiter gefestigt.
  


  
    Diese Strukturen lieferten die Grundlage einer großen Epoche der Geschichte. Stück für Stück wurde eine zunehmend engere Gemeinschaft aufgebaut, die konstruktiv föderale Merkmale mit zwischenstaatlichen Strukturen verband, immer vorangetrieben durch die inhärente Kraft der sich ausweitenden Zusammenarbeit auf den verschiedensten Politikfeldern, doch nie verbunden mit nur einem einzelnen Zukunftsentwurf.4 Und nach dem Scheitern der spürbar weniger ambitionierten Versuche in den ersten zehn Jahren nach Gründung der EGKS und später der EWG, diese eng durch eine Europäische Politische Gemeinschaft oder locker durch die Fouchet-Pläne in einem einheitlichen Verfassungsrahmen zusammenzuführen, folgten lange Zeit nur noch wenige Aufsehen erregende Ansätze, der westeuropäischen Integration eine verbindliche Struktur zu geben. Erst 1975 stellte Leo Tindemans seinen Bericht zur Europäischen Union vor, in dem er erstmals das Prinzip einer abgestuften Integration vorschlug, das einer Gruppe von Mitgliedstaaten eine schnellere und intensivere Integration ermöglichen sollte. 1983 folgte die Feierliche Deklaration zur Europäischen Union des Europäischen Rates von Stuttgart und 1984 legte das Europäische Parlament seinen ersten Verfassungsentwurf vor. Diese Initiativen hatten wiederum beträchtlichen Einfluss auf die Ausgestaltung der ersten grundlegenden Reformen der Gemeinschaftsverträge im Zuge der 1986 unterzeichneten Einheitlichen Europäische Akte (EEA). Durch die Rückbesinnung auf Mehrheitsentscheidungen im Rat und die Stärkung des seit 1979 direkt gewählten Europäischen Parlamentes gelangen Schritte hin zu mehr Supranationalität, ohne aber grundsätzlich eine Veränderung der inkremental-pragmatischen Integrationsmethode herbeizuführen.
  


  
    Die politischen Vorbeschlüsse zur Einführung einer gemeinsamen Währung in den Jahren 1988/1989 waren die letzten Entscheidungen, die unter 
     dem direkten Eindruck der Klammer des Ost-West-Konfliktes gefällt wurden. Mit Mauerfall und Zerfall des Ostblockes brach in Westeuropa hektische Betriebsamkeit aus, die Beschlüsse zur gemeinsamen Währung zügig vertraglich festzuhalten. Dieser Ankerpunkt einer europäischen Supranationalität sollte »irreversibel« sein, wie der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Staatspräsident François Mitterrand betonten. Offenbar zweifelten beide daran, dass die europäischen Staaten künftig ohne die mentale Prägung des Ost-West-Konfliktes zu solch einem großen Souveränitätsverzicht bereit sein würden. Deshalb musste das Erreichte schnell in Marmor gemeißelt werden – was 1992 mit der Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht geschah.
  


  
    Damit waren die Stufenpläne, die Konditionen und die Daten fixiert. Ein Herzstück der Souveränität war der späteren Verfügbarkeit durch nationale politische Alleingänge entzogen. Doch wurde die WWU nicht mit der Gründung einer Politischen Union verbunden, wie dies vor allem von Deutschland gefordert worden war. Mittlerweile wird oft vergessen, dass dem Gipfel von Maastricht eine eigene Regierungskonferenz zur Politischen Union vorausging. Es bestand aber keinerlei Einigkeit über die mögliche Qualität und Reichweite einer Politischen Union. Letztlich beschlossen die Mitgliedstaaten die Gründung der Europäischen Union als Dach für die bestehenden Europäischen Gemeinschaften, ohne eine Entscheidung für ein bestimmtes Leitbild der Integration getroffen zu haben.
  


  
    Der weit reichende Souveränitätsverzicht bei gleichzeitigem Wegfall einer der großen Motivationsstränge der Integration zog eine Sinnkrise nach sich. Statt jedoch eine Debatte über die Zukunft Europas und die künftige Ausgestaltung der EU in der neuen historischen Konstellation zu führen, fand eine weitgehende Tabuisierung jeglicher Vollendungsvisionen statt. Mit dem Amsterdamer Vertrag wurden 1997 zwar nochmals erhebliche Nachbesserungen am Vertragswerk vorgenommen. Es kam trotz mitgliedstaatlicher Widerstände zu einem neuerlichen Transfer von Kompetenzen, vor allem im Bereich der Innen- und Justizpolitik sowie der Sozial- und Beschäftigungspolitik auf die europäische Ebene, und mit der Ausweitung des Mehrheitsprinzips und der Rechte des Europäischen Parlamentes auch zu einer weiteren Föderalisierung der Entscheidungsstrukturen. Zugleich wurden in weiten Teilen des Vertrages aber intergouvernementale Verfahren und Institutionen wie der Europäische Rat gestärkt. Die Kraft zur institutionellen Vorbereitung auf die näher rückende Erweiterung um die zehn mittel- und osteuropäischen Staaten sowie Zypern und Malta fehlte. Die entsprechenden Reformen wurden auf eine weitere Revisionsrunde im Jahr 2000 verschoben, die in den Vertrag von Nizza münden sollte.
  


  
    Die Reformen von Amsterdam und Nizza, so weit reichende Änderungen sie im Detail gebracht haben mögen, fanden ohne klare Leitbilder und Zielsetzungen statt.5 Nach dem Gipfel von Nizza, dessen Reformen nicht die notwendige Handlungsfähigkeit einer erweiterten Union zustande brachten, einigten sich die Staats- und Regierungschef darauf, die Aufgabe einem Reformkonvent zu übertragen, der aus Vertretern der Regierungen und Parlamente der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlamentes sowie der Europäischen Kommission bestand. Ziel des Verfassungskonvents und der darauf folgenden Regierungskonferenz war es, das Fundament für ein auf die Zukunft ausgerichtetes Europa zu errichten. Es sollte der Bestand der Integration überprüft und durch die Verfassung ein transparentes, entscheidungs- und handlungsfähiges Europa geschaffen werden. Dazu wurden in allen Vertragsbestandteilen zum Teil erhebliche Veränderungen angestrebt. Mit der Verfassung sollen die Errungenschaften der letzten 50 Jahre in einem Gesamtwerk zusammengeführt und konstruktiv fortgeschrieben werden. Was bisher scheinbar unverbunden und für viele undurchsichtig nebeneinander stand, soll zum Amalgam einer tragfähigen politischen Ordnung verschmelzen. Nach den gescheiterten Referenden ist aber bis jetzt offen, ob und in welcher Form diese Verfassung in Kraft treten wird. Damit behält der Vertrag von Nizza auf absehbare Zeit Gültigkeit.
  


  
    Es fehlt weiterhin eine verlässliche Grundordnung, ein tragfähiges Leitbild für ein großes Europa mit 27 und mehr Mitgliedstaaten, das hinsichtlich des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes an seine Grenzen stößt und vor gewaltigen Anpassungserfordernissen seiner Institutionen und Politiken steht.
  


  2. Zentrale Herausforderungen für die Zukunft Europas


  
    Die Strukturen, die in den 1950er Jahren für sechs Länder entworfen wurden, sollen jetzt, ein halbes Jahrhundert später, noch für den Zusammenschluss von 25 und mehr Staaten tragfähig sein. Aber ist dies historisch angemessen? Die europäische Integration hat spätestens durch den Reformreigen in den letzten zwei Jahrzehnten ihre Gestalt, ihre Reichweite und ihre Tiefenwirkung grundlegend verändert. Aus sechs Mitgliedstaaten wurden 15 und dann 25, aus einer auf wenige Sachbereiche beschränkten internationalen Organisation mit supranationalen Elementen ist eine supranationale Union mit bereits deutlich sichtbaren föderalen Strukturen geworden. Und sowohl in ihrer direkten Nachbarschaft wie weit darüber hinaus wächst die Erwartungshaltung an die Europäische Union: Entwicklungshilfe,
     Krisenmanagement, Kooperation, Handelsabkommen, Assoziierung, Beitritt, so lauten die vielfältigen Ansprüche, die an sie herangetragen werden. Bei aller Kritik an den internen Strukturen ist der Magnetismus nach außen also ungebrochen. Gleichzeitig treten aber immer deutlicher die Schwierigkeiten des Integrationsprozesses zutage. Anforderung und Wirklichkeit klaffen oft weit auseinander. Sieben zentrale Entwicklungsfelder und Problemzonen lassen sich diagnostizieren, in denen die Europäische Union ihre Reformbemühungen mit einer klaren Strategie intensivieren muss, um ihre Zukunftsfähigkeit zu stärken:

    
      1. Die Handlungsfähigkeit in einer sich erweiternden Union droht angesichts der Ratifizierungskrise der Verfassung verloren zu gehen – die EU wird die Effizienz der Entscheidungsfindung steigern müssen.
    


    
      2. Die Entscheidungen auf europäischer Ebene greifen immer tiefer in die Rechte der Mitgliedstaaten und ihrer Bürger ein – die EU muss daher die demokratische Legitimation ihrer Gesetzgebung gewährleisten.
    


    
      3. Die seit Beginn der Integration krisenbelastete Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben wurde mit der Erweiterung und den ersten Verhandlungen zur Finanziellen Vorausschau, an der 25 Mitglieder beteiligt sind, auf ihre bisher schwerste Probe gestellt – es gilt, die gegenseitige Solidarität zu sichern.
    


    
      4. Außen- und sicherheitspolitisch wachsen die Erwartungen der Bürger, der transatlantischen Partner und der internationalen Staatengemeinschaft an einen europäischen Beitrag zur Krisenbewältigung – die EU muss bereit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen.
    


    
      5. Die Aufgabenteilung nach innen, die Folgen der Erweiterung sowie die geographische Reichweite Europas werden hinterfragt und treiben die Union in eine Identitätskrise – die Grenzen der europäischen Integration müssen neu definiert werden.
    


    
      6. Weit reichende Integrationsschritte waren schon im Kreis der 15 kaum mehr gemeinsam umzusetzen, diese Tendenz hat mit der Erweiterung zugenommen – es gilt daher, die Differenzierung zu organisieren.
    


    
      7. Die Bürger fühlen sich nicht ernst genommen, dies haben die Umfragen nach dem Scheitern der Referenden zur Verfassung deutlich gezeigt. Der Integrationsprozess ist für sie kaum zu durchschauen, und es fehlt an Öffentlichkeit und Transparenz – Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz der europäischen Einigung müssen dringlicher denn je ergriffen werden.
    

  


  
    Die Europäische Union steht also vor der enormen Herausforderung, trotz Interessenvielfalt, Vertiefungsdruck und Erweiterungsfolgen in Zukunft bestehen zu können. Diese vielschichtige und riskante Ausgangslage ist die 
     Stunde der Strategen. Eine neue Verständigung über Sinn und Zweck der Europapolitik ist zu erarbeiten.
  


  2.1 Handlungsfähigkeit steigern


  
    Seit der Einheitlichen Europäischen Akte arbeiten die Mitgliedstaaten zusammen mit den Gemeinschaftsinstitutionen daran, die Verfahren der Entscheidungsfindung zu optimieren. Doch hat bisher die Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen oder die Stärkung des Kommissionspräsidenten nicht mit den rasch anwachsenden Anforderungen an die Union einerseits und der zunehmenden Aufgabenvielfalt andererseits Schritt halten können. Schon vor Nizza gab es eine ganze Reihe institutioneller und prozeduraler Probleme im Kreis der EU-15, und es war absehbar, dass sich diese ohne Reformen durch die Erweiterung um zehn neue Mitglieder im Jahr 2004 noch verstärken würden.
  


  
    In Nizza mussten die entscheidenden Fragen geregelt werden: Denn tatsächlich ging es bei der Ausdehnung der Mehrheitsentscheidungen und der Neuordnung der Stimmgewichtung im Rat sowie der künftigen Zusammensetzung der Kommission um Kernfragen der Machtverteilung, also das Gleichgewicht zwischen den großen und kleinen, den alten und neuen, den reichen und weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten. Sowohl Legislative wie Exekutive der Union standen damit auf dem Prüfstand.
  


  
    Doch der Vertrag von Nizza, der am 26. Februar 2001 unterzeichnet worden war und am 1. Februar 2003 in Kraft getreten ist, stellt unter dem Strich eine große Enttäuschung dar.6 Von den Staats- und Regierungschefs zwar pflichtgemäß als zufrieden stellender Erfolg deklariert, lässt erst ein genauer Blick erahnen, von welcher Tragweite die Kurzsichtigkeit der Beschlüsse sein könnte. Allein die Herausforderungen der Erweiterung und der endgültigen Etablierung des Euro hätten die Staats- und Regierungschefs zu wegweisenden Entscheidungen zwingen sollen, die sich nicht auf der Basis individueller Begehrlichkeiten treffen lassen. Tatsächlich aber musste Europa in den Schatten nationaler Interessen zurückweichen. Für keine der drei genannten und im Laufe der Regierungskonferenz behandelten Kernaufgaben erzielte Nizza ein tragfähiges Ergebnis:

    
      
        – So wurden bei der Neugewichtung der Stimmen im Rat substanzielle Fortschritte durch nationale Eitelkeiten und eine Strategie der Besitzstandwahrung verhindert. Schwieriger wird es künftig sein, eine Entscheidung mit der nun dreifachen Mehrheit von 72 Prozent der gewichteten Stimmen (für EU-25) aus mehr als der Hälfte der Staaten, die mindestens 62 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, zu erzielen. 
         – Angesichts dieser dreifachen Absicherung hätte man eine deutlichere Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen im Rat wagen können. Und auf den ersten Blick haben die Staats- und Regierungschefs auch eine quantitative Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen beschlossen: In etwa der Hälfte von 70 vorgelegten Fällen hat man sich von der Einstimmigkeit verabschiedet. Doch verbleiben die zuvor als Schlüsselfragen benannten Bereiche wie Steuern, Soziales und Strukturpolitik weitgehend in der Einstimmigkeit.7
      


      
        – Das Ergebnis hinsichtlich einer effizienten Kommission bleibt sogar noch hinter der Amsterdamer Regelung zurück. Demnach sollte die EU auf bis zu 27 Mitglieder anwachsen können, bevor überhaupt wieder über eine mögliche Begrenzung der Größe der Kommission nachgedacht werden sollte.
      

    

  


  
    Von den großen Reformvorsätzen war am Ende also wenig übrig geblieben. Die Effizienz der Gesetzgebung wurde eingehegt in nationale Sicherheitsnetze. Die Legitimation durch rasche, sachgerechte und für die Bürger relevante Entscheidungen konnte nicht gesteigert werden. Aus dem unvollendeten Bundesstaat8, dessen Leitsätze noch vor Nizza von mancher Europarede wieder aufgegriffen wurden, war deutlicher als zuvor ein Basar nationaler Interessen geworden.
  


  
    Genau an diesen Fragen der Machtverteilung scheiterte zunächst auch der vom Konvent vorgelegte Verfassungsentwurf auf dem Brüsseler Gipfel im Dezember 2003. Kernstreitpunkt war hier die Frage der Stimmgewichtung im Rat. Der Konvent hatte hierzu ein einfaches und plausibles System vorgelegt – das der doppelten Mehrheit: Mehr als die Hälfte der Staaten müsste demnach einem Gesetzesvorhaben zustimmen, und diese Staaten müssten mehr als 60 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Polen und Spanien beharrten in den Verhandlungen jedoch auf ihrer Position, den Vertrag von Nizza zur Gültigkeit kommen zu lassen. Denn nach dem gewichteten Stimmsystem von Nizza hatten Polen und Spanien trotz ihrer deutlich geringeren Bevölkerungszahl mit je 27 Stimmen nur zwei weniger als die »Großen Vier« Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien.
  


  
    Das Ringen um Statusfragen und Vetopositionen in Nizza und in Brüssel signalisierte aber auch ein Unbehagen in der Frage der Reichweite und Intensität von Integration, das erst über eine eindeutige und systematische Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen am Entscheidungsprozess beteiligten Ebenen aufzulösen sein wird. Denn in diesem Punkt sind sich Skeptiker und Befürworter der europäischen Integration weitgehend einig: notwendig ist eine klare Aufgabenteilung zwischen der Union, den Mitgliedstaaten und ihren Regionen. Alle drei Ebenen 
     sind aufeinander angewiesen, müssen jeweils funktionsfähig bleiben und die Aufgaben sinnvoll untereinander aufteilen. Das Subsidiaritätsprinzip, das durch den Maastrichter Vertrag Einzug in die Verträge gehalten hatte und in Amsterdam nochmals präzisiert worden war, bedeutete dabei der Einstieg in eine Begrenzung der Zentralisierungstendenzen auf europäischer Ebene. Auch hier hatte der Konvent entscheidende Fortschritte vorgeschlagen, die in der Regierungskonferenz nicht grundlegend angetastet und in den »Vertrag über eine Verfassung für Europa« überführt wurden: Der Verfassungsvertrag führt die bisherigen Verträge in einem Gesamtdokument zusammen und verleiht der Europäischen Union eine einheitliche Rechtspersönlichkeit. Gleichzeitig wird die Grundrechtscharta als rechtsverbindlicher Wertekanon verankert. Zur Schärfung des Profils der Arbeitsteilung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten wird zudem festgelegt, in welchen Politikfeldern die EU ausschließliche Befugnisse hat, welche Aufgaben sich die Union und die Mitgliedstaaten teilen und in welchen Bereichen die EU nur unterstützend tätig werden soll. Damit sind in der Verfassung die Rechte und Pflichten der EU, der Mitgliedstaaten und der Unionsbürger für alle sichtbar festgeschrieben. Der Schritt vom Vertrag zur Verfassung würde mit dem Inkrafttreten des Verfassungstextes vollzogen – die Grundlagen für das Heranwachsen einer europäischen Verfassungsidentität wären damit gelegt.
  


  
    Die Handlungsfähigkeit der Union erfordert nicht nur politische Führung, sondern auch wirksame Mechanismen und Verfahrensweisen, um strategische Absichtserklärungen rasch und sachgerecht in die politische Wirklichkeit umzusetzen. Gemessen an dieser Forderung weisen die Verfassungsbestimmungen in die richtige Richtung. Der Umstand, dass künftig im normalen Gesetzgebungsverfahren Entscheidungen im Ministerrat in der Regel mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden und das Europäische Parlament ein Mitentscheidungsrecht genießt, ist ein Erfolg. Ausnahmen, denen zur Folge Entscheidungen im Rat weiterhin einstimmig beschlossen werden, müssen künftig explizit aufgeführt werden. Im Ergebnis ergibt sich dadurch eine substanzielle Verbesserung der Handlungsfähigkeit in einer weiter wachsenden Union. Nicht zuletzt können dadurch inhaltlich unbegründete Tauschgeschäfte, wie die zwischen Milchquoten und Steuerfragen, tendenziell unterbunden werden.
  


  2.2 Demokratie gewährleisten


  
    Eng mit der Erhöhung der Effizienz hängt in Europa die Frage der demokratischen Legitimation zusammen. Europa findet sich überall. Es gibt kaum 
     einen Lebensbereich, der nicht von in Brüssel getroffenen Entscheidungen beeinflusst wird. Ob dies die Neuordnung der Führerscheinklassen, die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Nahrung, die Qualität unserer Gewässer oder die Bankgebühren für EU-weite Überweisungen betrifft, die Mehrzahl der gesetzlich geregelten Vorgaben für Wirtschaft und Verwaltung fußt direkt oder indirekt auf europäischen Vorgaben. Da also immer mehr durchgreifende und politisch sensible Sachverhalte auf der EU-Ebene entschieden werden, müssen auch die Anforderungen an die Demokratie in Europa auf den Prüfstand gestellt und mit neuer Qualität versehen werden.
  


  
    In Nizza wurde dieses Problem nicht explizit behandelt, hätte jedoch eine prominente Rolle im Rahmen der Parlamentsreformen spielen können. Doch klammheimlich wurden hier Veränderungen vorgenommen, die gegenüber den Bürgern viel deutlicher hätten vermittelt werden müssen. Vorbereitend auf den Beitritt der zwölf Staaten, mit denen damals bereits verhandelt wurde, wurde die Verteilung der Parlamentssitze neu geregelt. In der Konsequenz wurde die Sitzzahl aller Staaten außer Deutschlands und Luxemburg reduziert. Damit verbesserte sich zum einen die relative Repräsentationsquote der deutschen Wählerstimme, und andererseits wurde der Spielraum zum Beitritt weiterer Staaten geschaffen. Da dies aber mit dem Verlust an Sitzen für die damals noch 13 anderen Staaten verbunden war, wurden diese Änderungen wenig publik gemacht. Auch die deutsche Regierung wollte dies nicht lautstark als Erfolg feiern. Kaum erwähnt wurden die Parlamentsreformen auch deshalb, weil es zwar zu einer Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens gekommen, diese aber weit hinter den Anforderungen des Parlamentes, der Kommission und zahlreicher Experten zurückgeblieben war. Diese hatten gefordert, das Verfahren als Standard in allen Bereichen einzusetzen, in denen der Rat mit Mehrheit entscheidet, um die europäische Legislative auf diese Weise demokratisch abzusichern.
  


  
    Einig waren sich die meisten Beiträge zur Finalitätsdebatte in der Frage der Legitimation darin, dass die Befugnisse des Europäischen Parlamentes gestärkt werden müssen. Die Vorschläge hinsichtlich der Ausgestaltung der parlamentarischen Beteiligung auf europäischer Ebene waren allerdings unterschiedlich. 9 So sprachen sich beispielsweise Joschka Fischer und Tony Blair in ihren Beiträgen für ein Zweikammersystem aus, in dem die zweite Kammer aus nationalen Parlamentariern gebildet wird, die vor allem auch die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips gewährleisten sollen, damit die von den Bürgern ungleich stärker wahrgenommene Legitimation der nationalen Parlamente auch auf europäischer Ebene zum Tragen kommen kann. Jacques Delors sprach hingegen von einer Kammer, die paritätisch mit Abgeordneten
     der nationalen Parlamente und Abgeordneten des Europäischen Parlamentes besetzt werden sollte.
  


  
    In punkto demokratische Legitimation hatte der Konvent sich ebenfalls auf einige bedeutende Verbesserungen einigen können, da vor allem eine deutliche Ausweitung der Mitentscheidung des Parlaments vorgeschlagen wurde. Hervorzuheben ist auch die Regelung im Konventsentwurf vom Juli 2003, der zufolge das Europäische Parlament auf der Ausgabenseite volle Haushaltsbefugnisse erhält und somit Haushalt, Gesetzgebung und Kontrolle in einem klaren Zwei-Kammer-System gebündelt werden. Obgleich die Regierungskonferenz die Konventsvorschläge weitestgehend aufgegriffen hat, kann trotz dieser positiven Perspektive das Potenzial der EU solange nicht ausgeschöpft werden, wie immer noch zahlreiche zentrale Entscheidungen mit einem Vetorecht jedes einzelnen Mitgliedstaates versehen sind. Deshalb sollte es künftig nochmals darum gehen, möglichst viele Politik-bereiche – vor allem in der GASP, in der Handelspolitik (Dienstleistungen und geistiges Eigentum) und in Steuerfragen – in das Verfahren der qualifizierten Mehrheitsentscheidung im Rat zu überführen. Die Beibehaltung der Einstimmigkeit in diesen Bereichen wird in einer EU-25-plus zu Blockaden führen, die gerade im Bereich der GASP letztlich nur durch den Ausweg der differenzierten Integration – gegebenenfalls auch außerhalb der Verträge – aufgelöst werden können.
  


  2.3 Solidarität sichern


  
    Eng mit der Frage der Legitimation hängt wiederum das Prinzip der Solidarität zusammen. Die europäischen Entscheidungen müssen nicht nur durch die entsprechenden institutionellen Arrangements effizient und demokratisch abgesichert, sondern sollten auch in ihren Konsequenzen von den Bürgern mitgetragen werden. Von besonderer Brisanz sind dabei in der Regel die finanziellen Auswirkungen gemeinsamer Entscheidungen. Diese kommen vor allem in der Agrar- und Strukturpolitik zum Tragen, da diese zusammen rund 80 Prozent des Gemeinschaftshaushaltes ausmachen. Mit den Beschlüssen zur neuen Finanziellen Vorausschau 2007-2013 unter britischer Präsidentschaft im Dezember 2005 wurden noch einmal die bisherigen Schwerpunkte dieser Politikbereiche weitgehend fortgeschrieben und Korrekturen nur im Detail vorgenommen.
  


  
    Mit dem Vertrag von Nizza steht die Einstimmigkeit in grundlegenden Fragen der Strukturpolitik erst ab dem Jahr 2013 zur Debatte. Denn nach Artikel 161 EG-Vertrag i. d. F. von Nizza sollen die Grundsatzentscheidungen
     über die Ziele und die Organisation der Strukturfonds sowie der Kohäsionsfonds ab dem 1. Januar 2007 in die qualifizierte Mehrheitsentscheidung überführt werden. Diese Bestimmung gilt aber nur, falls bis dahin die nächste Finanzielle Vorausschau angenommen worden ist. Ansonsten wird das In-Kraft-Treten bis zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Finanziellen Vorausschau 2007 bis 2013 verschoben. Damit wurde von den betroffenen Kohäsionsländern frühzeitig sichergestellt, dass sie eine starke Ausgangsstellung bei den Verhandlungen über den nächsten Haushaltsrahmenplan und die Verteilung der Strukturmittel haben und es durch die Erweiterung nicht sofort zu erheblichen Einbußen kommt. Somit ist absehbar, dass zumindest bei den Strukturmitteln keine grundsätzliche Änderung der Politik erfolgt und die bisherigen Empfänger weiter profitieren werden. Ähnliche Mechanismen werden auch eine grundlegende Revision der Agrarpolitik verhindern.
  


  
    Wie unter diesen Umständen ein ausgewogenes Finanzpaket zustande kommen soll, ist unklar. Offensichtlich ist aber bereits heute, dass die Verteilung der Finanzmittel ein erhebliches Krisenpotenzial in einer sich erweiternden Union birgt. Die Finanzfrage – und damit die Solidarität zwischen reicheren und ärmeren Mitgliedstaaten – wird auch künftig mit erheblicher Schärfe gestellt und beantwortet werden. Der Brief der sechs Nettozahler, der direkt im Anschluss an den Brüsseler Krisengipfel im Dezember 2003 veröffentlicht wurde, war ein unübersehbares Signal, dass mit harten Bandagen gekämpft wird. Wer zahlt, schafft an, so lautete die Botschaft. Angesichts der angespannten öffentlichen Haushalte in vielen dieser Länder ist das nicht nur ein politisches Druckmittel, sondern ein schwer wiegendes Argument. Solange die jeweils spezifischen nationalen Interessen durch das Einstimmigkeitsprinzip die Schwerpunktsetzung der Politiken dominieren, wird die Finanzierung auch eine der Sollbruchstellen der Integration bleiben. Dies lässt sich langfristig nur durch eine Umstellung der Finanzverfassung der Union erreichen, indem erstens eine Steuer, die nicht unbedingt eine Erhöhung der Eigenmittel bedeuten muss, die Einnahmen transparent gestaltet und somit der Nettozahlerdebatte entgegenwirkt, zweitens die Schwerpunkte in den finanzrelevanten Politikfeldern mit Mehrheit festgelegt werden, damit nicht Einzelinteressen das Gesamtpaket dominieren und drittens das Europäische Parlament durch umfassende Budgetrechte die Effizienz, Kontrolle und Legitimation der Gemeinschaftsaufgaben sicherstellt. Die Zukunftsentwürfe werden sich im Verlauf der Debatte also immer mehr den konkreten Politiken und ihren finanziellen Auswirkungen und damit der Frage nach Solidarität und Kohäsion der Union zuwenden müssen.
  


  2.4 Verantwortung übernehmen


  
    Die Europäische Union wird nicht nur bezogen auf ihre interne Konfiguration einen Epochenwandel vollziehen, sondern auch in ihrer internationalen Einbettung. Denn mit der Erweiterung 2004 ist zugleich ein Raum wachsender Heterogenität und neuer Nachbarschaften entstanden, der zum Teil politisch instabil, ethnisch polarisiert und wirtschaftlich angeschlagen sind. Der Kosovo-Krieg hat in aller Schärfe deutlich gemacht, dass die Europäische Union noch nicht über die Handlungskapazität verfügt, um in ihrer Nachbarschaft selbstständig Krisenprävention und Krisenmanagement zu betreiben.
  


  
    Wie aber soll Europa ein strategisches Konzept nachbarschaftlicher Stabilität entwerfen und kostenaufwändig verwirklichen? Der Erweiterung hätte dazu eine umfassende strategische Planung dahin gehend vorausgehen müssen, welche Aufgaben auf die EU im außenpolitischen Bereich zukommen und wie die dann nötige engere Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten erreicht werden kann. Den vorsichtigen Konzepten gegenüber Russland, der Ukraine und dem Mittelmeerraum müssen nun weitere Schritte folgen. Derzeit behindert vor allem das Einstimmigkeitsprinzip bei Grundsatzfragen eine krisenfähige Reaktion, sodass die Europäische Union trotz ihres neuen außenpolitischen Gesichtes – besonders erfolgreich vertreten durch den Hohen Vertreter der GASP, Javier Solana – auf absehbare Zeit keine effektive Außenpolitik betreiben kann. Denn Deklarationsdiplomatie und ökonomische Sanktionen erreichen nicht ihre volle Wirksamkeit, wenn sie nicht an die glaubwürdige Bereitschaft geknüpft sind, Taten folgen zu lassen. 60 000 Soldaten stehen mittlerweile als Krisenreaktionskräfte zur Verfügung stehen. Für einen sinnvollen und zielgerichteten Einsatz muss aber geklärt werden, welche weltpolitische Rolle und strategische Verankerung das künftige Europa anstrebt. Die Annahme der durch den Hohen Vertreter vorgelegten EU-Sicherheitsstrategie im Dezember 2003 weist daher in die richtige Richtung.
  


  
    Doch die Weltpolitik wartet nicht darauf, bis Europa seine sicherheitspolitischen Erwägungen auch umsetzt. Wie der dauerhafte Konflikt im Nahen Osten, die Terrorattacken auf die Vereinigten Staaten von Amerika und besonders eindringlich die Spaltung Europas vor Beginn des Irak-Krieges gezeigt haben, muss außenpolitische Handlungsfähigkeit rasch und konsequent umgesetzt werden können. Durch die Einrichtung der Position eines europäischen Außenministers, wie vom Konvent vorgeschlagen und so auch in der EU-Verfassung verankert, würde mit Sicherheit das außenpolitische Profil der Union gestärkt, da die Befugnisse des Außenministers über 
     die derzeitigen Möglichkeiten des Hohen Vertreters weit hinausgehen sollen. Problematisch könnte jedoch die im Verfassungsvertrag vorgesehene Zwitterrolle (»Doppelhut«) des Außenministers sein: Er ist sowohl Mitglied des Rates als auch der Kommission – und kann diese Rolle potenziell auch zu Lasten der Kommission auslegen. Schließlich kann er die gesamten außenpolitischen Ressourcen im Sinne des Europäischen Rates und nicht des Kommissionskollegiums nutzen. Die Kommission steht hier weiter in der Verantwortung, ohne echten Einfluss auf die politische Zielsetzung und Führung zu haben.
  


  
    Die Reaktionen der USA auf die Einrichtung einer eigenen europäischen Verteidigungsidentität haben zuletzt gegen Ende des Jahres 2003 gezeigt, dass schließlich immer noch das Verhältnis der EU zur NATO eindeutig geklärt werden muss – auch um eine unnötige Doppelung der Strukturen zu vermeiden. Vor allem dem letzten Punkt steht die Türkei skeptisch gegenüber, da sie durch die Auflösung der WEU-Strukturen um ihre Beteiligung an den entsprechenden EU-Entscheidungen fürchtet.
  


  
    Zudem stehen die Zieldefinitionen von EU und NATO jeweils im Kontext eines gewandelten Sicherheitsverständnisses. Sicherheitspolitische Konzepte werden durch ein umfassendes Sicherheitsverständnis geprägt, das über die militärische Dimension hinausreicht. Die Aufgabenteilung zwischen der erweiterten EU und der erweiterten NATO wird die europäische Ordnung zu Beginn des 21. Jahrhunderts prägen. Die Stärke der transatlantischen Partnerschaft sollte dabei im Interesse der Europäischen Union gewährleistet bleiben. Gleichzeitig wird es für Europa entscheidend sein, die Kluft zwischen wirtschaftlicher und politischer Dimension der Außenbeziehungen zu überwinden, wenn die Handlungsfähigkeit eines neuen Stabilitätsraumes und damit die Gestalt einer EU-25-Plus nicht näher am Charakter einer OSZE, des Europarates oder der UNO liegen soll als am Ideal der Gründergeneration.10 Letztlich geht es darum, wie der von Tony Blair geforderte Spagat zu bewältigen ist, eine regional, wenn nicht gar global wirkende Supermacht aufzubauen, ohne gleichzeitig einen Superstaat zu schaffen.
  


  2.5 Grenzen ziehen


  
    Die Einführung des Euro, der Verfassungsprozess, die Erweiterungsrunde 2004 und die künftigen Erweiterungsschritte stellen die Integration vor das Problem der Identität. Wo sind eigentlich die materiellen wie geographischen Grenzen einer immer engeren Union der europäischen Völker, wie sie in der Präambel des EU-Vertrages anvisiert werden?
  


  
    Am Beispiel der Querelen rund um den Euro-Stabilitätspakt zeigt sich deutlich, dass auch heute noch um die politische Ausgestaltung gerungen wird, aber die Fähigkeit fehlt, den Bürgern die historische Dimension des europäischen Einigungsprozesses zu vermitteln. Denn die Wirtschafts- und Währungsunion ist nicht nur zur Einbindung des seit der Wiedervereinigung scheinbar übermächtigen Deutschlands entstanden. Sie ist auch das Ergebnis einer gezielten Neugestaltung des europäischen Wirtschafts-und Gesellschaftsmodells durch die Mitgliedstaaten in einer globalisierten Weltwirtschaft. Als solche wurde sie aber bisher kaum dargestellt. Die Aufgabe, für den Euro zu werben, hatte die Politik den Banken überlassen. Technische Fragen des Austausches der Währungen und die Sorge um versteckte Preisanstiege beherrschen die Diskussionslage eines Integrationsschrittes, der die Dichte der Einigung, die Folgefragen für andere Politikbereiche und die Wahrnehmung des Europäischen auf eine neue qualitative Stufe heben, aber auch an neue Grenzen stoßen lassen wird.
  


  
    Ähnlich weitreichende Implikationen hat der Beitritt der zehn Neumitglieder am 1. Mai 2004 sowie der voraussichtliche Beitritt von zwei weiteren Staaten, Bulgarien und Rumänien, im Jahr 2007.11 Darüber hinaus wurden im Oktober 2005 Beitrittsverhandlungen mit Kroatien und der Türkei aufgenommen und Mazedonien wurde im Dezember 2005 der Kandidatenstatus verliehen. Im Prozess der Erweiterung drängen auch die anderen Staaten Südosteuropas in die Europäische Union. Sie wollen in Europa auch institutionell dazugehören. Sie wollen an der politischen Stabilität und der wirtschaftlichen Wohlfahrt partizipieren und von den budgetären Hilfen profitieren. In keinem Land ist allerdings eine Bereitschaft zur supranationalen Integration auszumachen, die mit dem Aufbruch der sechs westeuropäischen Staaten in den 1950er Jahren zu den Verträgen von Rom vergleichbar wäre. Die politischen und juristischen Probleme der Übernahme des Rechtsbestandes werden zu lösen sein; es steht aber zu befürchten, dass es immer dann besonders schwierig werden wird, wenn Grundfragen der Souveränität berührt werden. Die Gründungsidee – gemeinsamer Souveränitätsgewinn durch nationale Souveränitätsbeschränkung – könnte einigen Beitrittskandidaten ebenso wie schon einigen der später hinzugekommenen heutigen Mitgliedstaaten weitgehend fremd bleiben. Doch je größer die Gemeinschaft ist, desto vielfältiger wird die Gemengelage der Interessen über Weg und Ziel der Integration sein und desto größer wird auch wiederum die Notwendigkeit supranationaler Entscheidungsstrukturen werden. 12 Ohne die Bereitschaft der jeweiligen Minderheiten, die Ziele der entsprechenden Mehrheiten zu akzeptieren, kann eine große Europäische Union nicht funktionieren.
  


  
    In etwas anderer Hinsicht stellt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei eine nie da gewesene Herausforderung dar. Zweifel an einer EU-Mitgliedschaft der Türkei wurden mit dem Argument entkräftet, Europa sei nicht an die christliche Religion gebunden. Dies entspricht dem Selbstverständnis der Union als offene, plurale und weltanschaulich neutrale Entität. Dennoch greift dieses Argument zu kurz. Entfällt Identität als Kriterium, so erweist sich auch die Ablehnung eines späteren Beitrittes weiterer Staaten über die heutigen Beitrittskandidaten hinaus – Russland, die Ukraine, Moldova, die Kaukasus-Republiken, ja sogar einige Europa historisch und kulturell eng verbundene Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas wie Israel, Marokko oder Algerien – als unbegründet.13 Eine Europäische Union, die mittelfristig die geographische Reichweite des Europarates mit seinen heute 41 Mitgliedstaaten hätte, wäre die inhärente Konsequenz.
  


  
    Doch schon die EU-Mitgliedschaft der zehn bereits beigetretenen Staaten und der zwei Beitrittsländer Bulgarien und Rumänien stößt bei den Bürgern nicht auf breite Zustimmung. Die Politik hat sich bemüht, die Kommunikationsfehler der Euroeinführung bei der Erweiterung nicht zu wiederholen – allerdings mit begrenztem Erfolg. Angstszenarien von Einwanderungswellen, Arbeitsplatzverlust sowie eine Kostenexplosion durch den nötigen Strukturwandel dieser Länder schrecken ab. Die Zustimmung zur Erweiterung sinkt, und lag zuletzt bei nur noch rund 46 Prozent, während die Ablehnung auf 35 Prozent angestiegen ist.14 Durch das Gefeilsche um Übergangsfristen, Finanzmittel und die institutionelle Gewichtung der einzelnen Staaten droht die Erweiterung zu einem technokratischen Schritt ohne Würdigung der historischen Dimension und ohne ausreichende Akzeptanz der Bürger der heutigen wie der künftigen Mitgliedstaaten zu werden. Das ist keine gute Voraussetzung für die weitere Vertiefung und Erweiterung der europäischen Integration. Hier macht sich das Fehlen einer Zukunftsstrategie und klarer integrationspolitischer Leitbilder negativ bemerkbar. Doch enthalten auch die Zukunftsentwürfe der letzten Zeit keine Antworten mehr auf die Fragen, welches Europa wir wollen und wo dessen Grenzen liegen sollen.
  


  2.6 Differenzierung organisieren


  
    Die Diskussion um die Zukunft der Europäischen Union darf nicht außer Acht lassen, dass einige der wichtigsten Integrationsschritte der letzten 15 Jahre nur von einer begrenzten Zahl an Teilnehmern umgesetzt worden sind. So haben sich 1985 im Schengener Abkommen zur Öffnung der Grenzen
     zunächst fünf Staaten zusammengefunden, bis diese Regelungen seit In-Kraft-Treten des Amsterdamer Vertrages für nunmehr zwölf Staaten vollständig gelten – Großbritannien, Irland und Dänemark haben sich nur in Teilbereichen angeschlossen. In der Sozialpolitik mussten die ersten Vereinbarungen ohne britische Beteiligung getroffen werden. Und in der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sind nur zwölf Staaten – zudem nicht identisch mit den Schengen-Staaten – gemeinsam eingebunden. Voll-mitglieder der NATO sind 21 EU-Staaten, die damit den potenziellen Kern einer europäischen Verteidigungsunion bilden. Dass in der Europäischen Union mit einer sich nahezu verdoppelnden Mitgliederzahl die Interessenunterschiede tendenziell noch zunehmen werden, war vor der Erweiterung 2004 weitgehend unstrittig, da viele der damaligen Beitrittskandidaten selbst noch über keine stabile interne Balance zwischen Minderheiten und Mehrheiten, ethnisch geprägten und heterogenen Regionen, Nation und Staat gefunden haben. Ohne das Prinzip der differenzierten Integration sind Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union also nicht mehr denkbar.
  


  
    Die politische Antwort der Europäischen Union darauf ist das Konzept der »verstärkten Zusammenarbeit«. Bereits mit dem Vertrag von Amsterdam wurden die Rahmenbedingungen festgelegt, unter denen einige Mitgliedstaaten schneller als andere mit Integrationsprojekten voranschreiten dürfen. Allerdings haben erhebliche Einschränkungen eine Anwendung nahezu ausgeschlossen. Dies hat sich mit dem Vertrag von Nizza bereits verbessert: So ist etwa das Vetorecht für einzelne Mitgliedstaaten in wichtigen Politikbereichen gefallen. Doch erst der Verfassungsvertrag hat die in Amsterdam und Nizza eingeführten Grundlagen einer innerhalb des Vertragsrahmens möglichen flexiblen Integration spezifiziert und erleichtert. Die vertraglichen Regelungen des Flexibilitätsinstruments der verstärkten Zusammenarbeit werden durch den Verfassungsvertrag in einer übersichtlicheren Form zusammengeführt. Darüber hinaus werden im Bereich der gemeinsamen Verteidigungspolitik neue Differenzierungsinstrumente eingeführt: So sieht der Verfassungsentwurf etwa eine »ständige strukturierte Zusammenarbeit« der Staaten vor, die anspruchsvolle Kriterien in Bezug auf ihre militärische Fähigkeiten, die noch nicht explizit benannt werden, erfüllen.
  


  
    Fraglich ist jedoch, ob sich damit die Erwartung des ehemaligen deutschen Außenministers Joschka Fischer erfüllt, dass die Vollendung der Europäischen Union über dieses Instrument vorangetrieben werden kann. In seiner Berliner Rede vom Mai 2000 hatte er noch eine Entwicklung in drei Phasen skizziert: Zunächst sollte die verstärkte Zusammenarbeit erleichtert werden, auf dieser Grundlage ein »Gravitationszentrum« integrationswilliger
     Staaten entstehen, aus dem dann eine vollparlamentarisierte »Europäische Föderation« hervorgehen könnte. Diese Überlegungen haben durch das Scheitern der Verfassungsreferenden neue Aktualität gewonnen. Was aber hat das für Konsequenzen für die künftige Entwicklung der Europäischen Union? Erstens sollten die Staaten, die voranschreiten wollen und können, dies auch weiterhin konsequent tun. Der scheinbar aussichtslose Kampf der Regierung Blair gegen die Europaskepsis der britischen Bürger und Medien, das verlorene Referendum in Dänemark zum Euro und zuletzt die Verfassungskrise haben verdeutlicht, dass grundlegende Integrationsschritte trotz des erklärten Willens der betroffenen Regierungen auch künftig nicht gleichzeitig und gemeinsam zu vollziehen sein werden.
  


  
    Das bedeutet nicht, dass diese Staaten nicht zu einem späteren Zeitpunkt aufschließen können oder in anderen Aufgabenbereichen eine tragende Rolle spielen sollten, wie insbesondere Großbritannien in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und im Krisenmanagement. Zweitens gilt es, das Verhältnis zwischen dem Gravitationszentrum einerseits und den in bestimmten Bereichen zunächst außerhalb verbleibenden Staaten andererseits zu klären. Dies betrifft vor allem die institutionelle Vertretung und Beteiligung der Mitgliedstaaten in den differenzierten Politikfeldern, wenn ein Übermaß an »Institutionen in den Institutionen« oder gar eine Neugründung Europas vermieden werden soll.15 Drittens ist ein differenziertes Europa nicht unbedingt mit einem undurchlässigen Mehr-Klassen-Europa gleichzusetzen, solange der Zugang zum politischen Zentrum allen Mitgliedstaaten nach bestimmten Regeln offen steht.16 Das bedeutet, dass auch die Neumitglieder und Beitrittskandidaten zugangsberechtigt bleiben und diese in letzter Konsequenz einige der heutigen Mitgliedstaaten möglicherweise überholen werden können. Denn nur wenn die Kernbereiche für alle fähigen und willigen Staaten Europas offen stehen, verkraftet die Union zumindest vorübergehend auch eine Differenzierung der Mitgliedschaft.
  


  2.7 Akzeptanz schaffen


  
    Kann die Europäische Union auf der Grundlage der genannten Herausforderungen und der als Antwort darauf zu interpretierenden europapolitischen Zukunftsentwürfe tatsächlich ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen und zur Vollendung bringen? Die in der Debatte sichtbar werdenden fundamentalen Unterschiede scheinen dagegen zu sprechen. Allerdings gibt es auch eine andere Sichtweise der Dinge: Zwar setzen die politisch Verantwortlichen unterschiedliche Akzente in der europäischen Verfassungsdebatte, doch ist 
     man sich grundsätzlich einig über die künftige Aufgabe der Union als Werte-, Wohlstands-, und Sicherheitsgemeinschaft. Die zum Teil divergierenden Aussagen sollten dabei nicht als unüberbrückbare Konfrontation, sondern als Teil eines europäischen Diskurses gewertet werden, der in dieser Intensität ein Novum darstellt und bereits Ausdruck einer bestehenden und auch so wahrgenommenen Schicksalsgemeinschaft ist. Es wäre doch ein gutes Zeichen, wenn Kompromisse nicht mehr hinter verschlossenen Türen, sondern im offenen Diskurs geschmiedet werden würden – und beim Schmieden fliegen eben Funken.
  


  
    Das Projekt Europa den Bürgern wieder näher zu bringen, bleibt vor allem mit den gescheiterten Referenden und der sich darin offenbarenden Akzeptanz- und Legitimationskrise der EU ein zentrales Ziel des Integrationsprozesses. Ein nachvollziehbares Grundlagendokument wäre eine Chance für die Identifikation der Bürger mit dem politischen Europa. Denn der Verfassungstext enthält eine Reihe vielversprechender Neuerungen. Dazu gehören vor allem

    
      
        – die Zusammenführung der bisherigen Verträge in einem Gesamtdokument;
      


      
        – die Verleihung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit an die EU;
      


      
        – die Übernahme der Grundrechtecharta an herausgehobener Stelle, als zweiter Teil der Verfassung;
      


      
        – die Einigung auf eine Solidaritätsklausel zur gegenseitigen Unterstützung im Falle von Terroranschlägen und Katastrophen.
      

    

  


  
    Sprachlich und aufgrund eines komplexen strukturellen Aufbaus dürften die Bürger jedoch Schwierigkeiten haben, sich mit diesem Mega-Vertrag als ihrer Verfassung zu identifizieren:

    
      
        – Es ist nicht gelungen, ein knappes und übersichtliches Verfassungsdokument zu erarbeiten. Der erste Teil ist nicht, wie von vielen vorgeschlagen, ausreichend, um dem Bürger ein geschlossenes Bild der EU als Verfassungsgemeinschaft zu vermitteln. Stattdessen erschließen sich die Rechte und Pflichten, die Ziele und Grenzen der Europäischen Union erst aus der Lektüre von 448 Artikeln.
      


      
        – Hinzu kommt, dass einige essenzielle Bestimmungen zur Rolle der nationalen Parlamente, zur Verhältnismäßigkeit und zur Subsidiarität, die nicht nur Einfluss auf die EU-Gesetzgebung haben, sondern gerade für die Bürger von großem Interesse wären, unnötigerweise in Protokolle ausgelagert wurden.
      


      
        – Zudem ergeben sich durch die Aufnahme der Grundrechtecharta als Teil II der Verfassung vielfach Überschneidungen mit Bestimmungen des ersten Teiles – vor allem in Bezug auf die Titel Grundrechte, Unionsbürgerschaft
         und demokratisches Leben. Im Ergebnis schränkt dies nicht nur die Übersichtlichkeit des Textes ein, vielmehr könnten voneinander abweichende Formulierungen auch zu Auslegungsschwierigkeiten bei der Rechtsetzung und -sprechung führen.
      

    

  


  
    Die Bürger tun sich schwer, Europa zu verstehen. Komplizierte Entscheidungsverfahren und komplexe institutionelle Strukturen, ein in über 50 Jahren gewachsenes, kaum zu durchdringendes Vertragsdickicht sowie Unklarheit darüber, wer in der EU für was verantwortlich ist, lassen die EU in den Augen des Souveräns undurchsichtig und zu zentralistisch erscheinen. Obwohl vor allem die Zusammenführung der bisherigen Verträge und die Übernahme der Grundrechtscharta in den Konventsentwurf ein Fortschritt sind, wird es die Verfassung schwer haben, sich als Identität stiftendes Grundlagendokument zu bewähren.
  


  3. Die Chance zur Neuorientierung


  
    Enttäuschung hat sich über Europa gelegt. Das Scheitern der Verfassungsreferenden hat die hochfliegenden Hoffnungen auf eine verlässliche Grundordnung für die erweiterte Europäische Union zunächst platzen lassen. Ein großer politischer Kraftaufwand ist ohne greifbares Ergebnis geblieben. Alle, die ohnehin schon an Europa zweifelten, fühlen sich bestätigt – so auch alle, die nur aus dem Augenblick heraus urteilen. Doch historisch gesehen bietet die gegenwärtige Lage große Chancen. Die Geschichte der Europäischen Integration zeigt, dass Momente des verfassungspolitischen Scheiterns zugleich zu Stationen des Aufbruchs in eine neue Ära wurden. Wie schon aus früheren Krisen im Einigungsprozess kann die EU auch aus dem vorläufigen Scheitern der Verfassung produktive Kraft für eine Neuorientierung schöpfen. Die Verzögerungen in der Verfassungsgebung beschleunigen eine Entwicklung, die das große Europa so oder so durchlaufen wird: die strategische Neuausrichtung des Einigungsprozesses durch den gezielten Einsatz der differenzierten Integration. Diese kann jedoch ganz unterschiedlich ausfallen:

    
      
        – Schrittweise Fortentwicklung: Die Entwicklung der EU orientiert sich an den bekannten Grundmustern der Vergangenheit. Die zentimeterweise Vollendung des Integrationsprozesses wird bestimmt von einer Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Diese Option führt lediglich zu kleinen Fortschritten entlang der fest gefügten Bahnen. In einzelnen Bereichen kann die verstärkte Zusammenarbeit einige Nebenwege eröffnen. Die Frage ist, ob eine Union der 25, 27 und mehr Mitgliedstaaten 
         den internen und externen Herausforderungen auf diese Weise gerecht werden kann, oder ob eine derartige Entwicklung am Ende zur politischen Handlungsunfähigkeit des großen Europas führt.
      


      
        – Erosion von innen: Aufgrund anhaltender Entscheidungs-, Handlungs-und Legitimationskrisen verliert die Idee der Einheit Europas ihre Bindekraft. Die inhaltliche und geographische Überdehnung sowie die zunehmende Handlungsunfähigkeit der Union machen bereits erzielte Integrationserfolge zunichte und stellen den Integrationsprozess insgesamt zur Disposition. Innen- und außenpolitische Divergenzen sowie zunehmende Leistungsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten führen am Ende eines graduellen Zerfallsprozesses zu unüberwindbaren Interessenskollisionen. Die Beziehungen zwischen den europäischen Staaten werden zunehmend von wechselnden Koalitionen und einem Mächtekonzert vergangener Tage bestimmt. Die supranationalen Handlungsinstrumente und Institutionen erweisen sich letztlich zu schwach, um der Auflösung der Union entgegenwirken zu können.
      


      
        – Weltmacht im Werden: Europa gelingt es, sein Weltmachtpotenzial zu organisieren. Auf der Basis eines wachsenden »Wir-Gefühls« im Kontext eines Europas der Bürger entwickelt sich die erweiterte EU stetig in Richtung einer Föderation europäischer Staaten. Damit wäre die Staatswerdung Europas zugunsten der supranationalen Idee entschieden. Diese Entwicklung setzt die Bereitschaft aller Mitgliedstaaten zu einem substanziellen Souveränitätstransfer sowie zum Aufbau einer effizienten europäischen Regierungskapazität voraus. International wird die Europäische Union zu einem weltpolitischen Stabilitätsfaktor, der sich seiner globalen Verantwortung bewusst ist.
      


      
        – Kerneuropa: Die Europäische Union wird zunehmend als unbeweglicher Kompromisskoloss empfunden. Die strategische Idee einer supranationalen, föderativen Politischen Union geht verloren. Europa nimmt zunehmend die Form einer »Freihandelszone de luxe« an, locker genug, um die divergierenden Interessenlagen, Ansprüche und Ambitionen der Staaten auszuhalten, aber stark genug, um die Skalenerträge des gemeinsamen Wirtschaftsraumes in den Stufen der Erweiterung von 25 auf 27 und mehr Staaten nicht zu verlieren. Aufgrund einer weniger strikten Auslegung der Beitrittskriterien erweitert sich die auf ein Minimum ihres ursprünglichen Acquis reduzierte Europäische Union stetig. Im Ergebnis trägt dies zur Stabilisierung des europäischen Kontinentes bei. Ambitionierte Kooperationsprojekte im Wirtschafts- oder im Verteidigungsbereich werden dagegen auf zwischenstaatlicher Basis außerhalb des EU-Rahmens von einer Kerngruppe organisiert. Der Weg in dieses geschlossene
         Kerneuropa bleibt den meisten EU-Mitgliedstaaten jedoch aus zwei Gründen verwehrt: Zum einen haben die Kerneuropaländer aus machtpolitischen Gründen kein Interesse an einer substanziellen Erweiterung des Kernes. Zum anderen fürchten kleinere EU-Mitgliedstaaten in der Abwesenheit einer dem Interessenausgleich verpflichteten, überstaatlichen Institution die überragende Dominanz der größeren Staaten im Kern. Im Ergebnis entsteht ein fest gefügtes Europa der zwei Geschwindigkeiten.
      


      
        – Offener Gravitationsraum: Da die Integrationsvertiefung in einigen Politikbereichen an der fehlenden Kooperationsbereitschaft einiger Mitgliedstaaten zu scheitern droht, wird die integrative Fortentwicklung der EU auf anderen Wegen vorangebracht. Nachdem bereits in der Vergangenheit wichtige Integrationsschritte nur von einer begrenzten Zahl an EU-Mitgliedern umgesetzt wurden (Schengen, Währungsunion), wird das Prinzip der differenzierten Integration zum Wesensmerkmal des großen Europas. Die integrationswilligen Mitgliedstaaten vertiefen ihre Zusammenarbeit innerhalb des Vertragsrahmens der EU. Eine Gruppe von Staaten bildet jeweils die Wirtschaftsunion, die Union der inneren Sicherheit oder die Verteidigungsunion. Die Zusammenarbeit orientiert sich an den Prinzipien der Gemeinschaftsmethode und ist darauf ausgelegt, weitere Mitgliedstaaten zu integrieren. Die Zusammensetzung dieser Avantgarde-Projekte muss nicht identisch sein, dürfte aber weitgehend deckungsgleich ausfallen. Es entstehen mehrere offene Gravitationsräume, denen große, kleine, neue und alte EU-Mitgliedstaaten angehören und deren Schnittmenge letztlich Europas Entwicklung in Richtung einer überstaatlich organisierten föderativen Union vorantreibt.
      

    

  


  
    Die auf die EU einwirkenden zentrifugalen Kräfte fördern Auflösungserscheinungen. Gleichzeitig sind gerade diese Spaltungskräfte eine Quelle für neue Integrationsimpulse. Diese Ambivalenz kann das Prinzip der differenzierten Integration auffangen. Ohne einen höheren Grad der Differenzierung ist die Parallelität von Erweiterung und Vertiefung unter den Bedingungen einer wachsenden Heterogenität zwischen den EU-Mitgliedstaaten nicht realisierbar. Schon die bisherige Integrationserfahrung hat gezeigt, dass nicht immer alle Mitgliedstaaten zur selben Zeit bereit und fähig sind, bestimmte Schritte gemeinsam zu vollziehen. Dieser Ansatz hat nicht zu einer Spaltung Europas geführt, sondern bisher durchgehend zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Problembewältigung im Interesse aller Mitgliedstaaten beigetragen, wie die sich jeweils ausweitende Mitgliedschaft in differenzierten Projekten gezeigt hat. Differenzierung ist kein Selbstzweck, 
     sie sollte aber nicht länger nur als letztes Mittel und potenzieller Spaltpilz angesehen werden. Stattdessen kann sie dazu beitragen, konstruktive Antworten auf die drängenden Herausforderungen an Europa zu geben.
  


  
    Dazu bedarf es einer konzeptionellen Versöhnung zwischen flexiblen und gemeinsamen Integrationsschritten. Die an einem Integrationsprojekt nicht beteiligten EU-Länder sollten nicht dauerhaft ausgegrenzt werden. Eine derartige Entwicklung würde die Union sowohl nach innen als auch international schwächen. Daher ist bereits bei der Anlage differenzierter Integrationsprojekte zu berücksichtigen, wie das Gesamtkonstrukt EU zusammengehalten werden kann und welche Regelungen, Instrumente und Garantiemechanismen nötig sind, um allen Mitgliedstaaten den Zugang zu den einzelnen Gravitationsräumen zu öffnen. Die Instrumente flexibler Zusammenarbeit müssen zugleich den kooperationswilligen und -fähigen Mitgliedstaaten erlauben, bei ambitionierten politischen Projekten voranzuschreiten. Die Methode der differenzierten Integration sollte als ein Vehikel verstanden werden, das es der EU insgesamt ermöglicht, den Erfordernissen der Zukunft möglichst zeitnah, aktiv und effektiv zu begegnen. Angesichts der anstehenden Herausforderungen ist das Prinzip der Differenzierung daher als Chance und nicht als Gefahr zu verstehen.
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    Michael Kreile
  


  Die Osterweiterung der Europäischen Union


  
    Die Osterweiterung der Europäischen Union ist ein Programm, das auf die Schaffung eines friedlichen und prosperierenden Gesamteuropas zielt, indem es zur Stabilisierung von Demokratie und Marktwirtschaft in den Staaten Mittel- und Osteuropas (MOE-Staaten) beiträgt. Damit soll nicht nur ein Prozess nachholender Modernisierung in den postkommunistischen Transformationsgesellschaften an der Peripherie Westeuropas gefördert, sondern auch eine sicherheitspolitische Aufgabe ersten Ranges erfüllt werden: die Ausdehnung der nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa entstandenen Sicherheitsgemeinschaft nach Osten.1
  


  
    Die Entscheidung für die Öffnung der Europäischen Union ist somit eine Konsequenz der Zeitenwende der Jahre 1989/90. Denn mit der Auflösung des Ost-West-Konfliktes haben sich auch der Bezugsrahmen und die Bedeutung dessen verwandelt, was »Einigung Europas« heißt. Konnte man im Westen Europa mit Westeuropa gleichsetzen,2 solange der Eiserne Vorhang die Grenze zwischen dem Raum freiwilliger Integration und dem sowjetischen Imperium markierte, mahnten nun die politischen Eliten der östlichen Reformstaaten im Zeichen der »Rückkehr nach Europa« die Einlösung des Versprechens an, dass die Europäische Gemeinschaft grundsätzlich allen europäischen Staaten offen stehe. Hierfür war und ist keineswegs nur das Interesse am Zugang zum Binnenmarkt und den Finanzhilfen der EU maßgebend, sondern auch die Überzeugung, dass die EU-Mitgliedschaft die kulturelle Reintegration Mittel- und Osteuropas vorantreibt und – zusammen mit der NATO-Mitgliedschaft – Sicherheit verbürgt. Für die EU bildet die Osterweiterung eine Herausforderung, die ihr Selbstverständnis sowie ihre kollektive Handlungsfähigkeit und Gestaltungskraft auf die Probe stellt.
  


  
    Es liegt auf der Hand, dass die Aufnahme von acht assoziierten mittel-und osteuropäischen Staaten sowie Maltas und Zyperns im Jahr 2004 die Struktur der Gemeinschaft tief greifend verändert hat. Die Heterogenität der EU hat sprunghaft zugenommen, weil die neuen Mitglieder einen wirtschaftlichen Entwicklungsstand aufweisen, der, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen, unter dem der ärmsten Länder der EU-15 liegt. Sie wurde 
     auch dadurch gesteigert, dass die neuen Mitglieder eine politische Kultur des Nationalismus mitbringen und die mit der Mitgliedschaft verbundenen weitreichenden Beschränkungen ihrer neu gewonnenen Souveränität in manchen Fällen nur widerwillig und unter innenpolitischen Konflikten hinnehmen. 3 Die Struktur der Europäischen Union wird durch die Osterweiterung auch insofern verändert, als diese Gewichtsverschiebungen und neue Koalitionsbildungen zur Folge hat. Ist die EG schon bisher für Irland, Griechenland und die iberischen Länder eine »Entwicklungshilfegemeinschaft«4 gewesen, so führt die Aufnahme der MOE-Staaten zwangsläufig dazu, dass diese Zielfunktion stärker betont wird, während gleichzeitig die Konkurrenz um knappe Finanzmittel wächst und einen Verteilungskampf zwischen alter und neuer Peripherie auslösen dürfte.
  


  
    Für die Institutionen der EU gilt eine Erweiterung auf 27 Mitglieder (einschließlich Rumänien und Bulgarien) weithin als Belastung, die das Risiko der Lähmung in sich birgt. Mit dem Vertrag von Nizza hatten die 15 Mitgliedstaaten im Jahr 2000 dieses Risiko zu bannen gesucht, indem sie den Anwendungsbereich von Mehrheitsentscheidungen im Rat ausgedehnt und die Stellung der großen Mitgliedstaaten durch eine Neugewichtung der Stimmen gestärkt haben. Einen Zuwachs an Regierbarkeit und Legitimität des EU-Systems sollte die am 29. Oktober 2004 unterzeichnete europäische Verfassung bringen. Das Scheitern der Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Jahr 2005 hat jedoch dazu geführt, daß die über Nizza hinausweisende Reform der Institutionen als unerledigte Aufgabe auf der europäischen Agenda bleibt. Dies gilt auch für die Neuordnung der EU-Finanzen, denn die bisherigen Entscheidungen zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der Strukturfonds reichen nicht aus, um einen tragfähigen Finanzrahmen für die erweiterte EU zu schaffen.
  


  
    Der viel diskutierte Zielkonflikt zwischen Vertiefung und Erweiterung der Integration5 stellt sich heute nicht mehr in derselben Weise wie zu Anfang der 1990er Jahre. Denn schon der Maastrichter Vertrag hat den Vorrang für die Vertiefung statuiert. Und die Verwirklichung der Währungsunion ist zweifellos ein Vertiefungsschritt von epochaler Bedeutung, ebenso die Entscheidung für die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass – wie sich im Irak-Krieg gezeigt hat – das Verhältnis zu den USA zu einem Faktor der Zwietracht in der erweiterten Union werden könnte.
  


  
    Schließlich stellt die Osterweiterung insofern ein Problem ganz neuer Qualität dar, als die EU sich damit in ein außen- und sicherheitspolitisches Spannungsfeld begibt. So sind Friktionen im Verhältnis zu Russland zu erwarten, falls NATO und EU als Ordnungsmacht in dessen Nachbarschaft zu 
     agieren suchen. Auf dem Balkan betreibt die EU im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und der NATO eine Politik der Krisenintervention und der Institutionalisierung von Konfliktregelung. Flankierend dazu wird mit dem Stabilitätspakt für Südosteuropa ein längerfristig angelegtes Stabilisierungskonzept verfolgt, das als Zukunftsperspektive die EU-Mitgliedschaft auch für diejenigen Länder in Aussicht stellt, die noch nicht zum Kreis der anerkannten Beitrittskandidaten gehören. Eine Aufnahme der Türkei gar würde die EU in die unmittelbare Nachbarschaft zu den Konfliktherden des Nahen und Mittleren Ostens bringen. Daran zeigt sich besonders eindringlich, dass die innere Peripherie der künftigen erweiterten EU in engen Wechselbeziehungen mit der äußeren Peripherie steht, ebenso, dass die Grenzen zwischen innerer und äußerer Peripherie variabel sind. In diesem Zusammenhang, aber auch im Hinblick auf weitere mögliche Beitrittsgesuche muss die EU auf längere Sicht die Frage beantworten, ob die Grenzen der Europäischen Union eindeutiger bestimmt werden müssen, als dies für die Grenzen Europas möglich ist.
  


  1. Etappen auf dem Weg zur Osterweiterung


  
    Die Öffnung der Europäischen Gemeinschaft gegenüber den MOE-Staaten war ein langwieriger Prozess, der sich in mehreren Etappen vollzogen hat. Die EG war dabei zunächst bestrebt, die Transformation in Osteuropa durch Handelsliberalisierung, Finanzhilfen und politischen Dialog zu unterstützen, zugleich aber auch das ungestüme Drängen der osteuropäischen Partner auf Vollmitgliedschaft aufzufangen und die Probleme einer Osterweiterung durch Vertagung zu entschärfen. Die Ende 1994 eingeleitete »Heranführungsstrategie« konkretisierte dann die Beitrittsperspektive und zwang die EU, nicht nur die Anforderungen an die Beitrittskandidaten genauer zu definieren, sondern auch die Reformen zu taxieren, ohne die eine Osterweiterung nicht denkbar gewesen wäre. Nach den Beschlüssen des Europäischen Rates von Luxemburg (Dezember 1997) wurde schließlich im Frühjahr 1998 der Beitritts- und Verhandlungsprozess eröffnet.
  


  
    Es gehört sicher zu den ironischen Momenten der jüngsten Geschichte, dass die Annäherung zwischen der EG und Osteuropa durch die im Juni 1988 zwischen der EG und dem RGW unterzeichnete »Gemeinsame Erklärung über die Aufnahme offizieller Beziehungen« angebahnt wurde. Die entscheidende Bedeutung der Erklärung lag darin, dass sie den Weg für Handelsverträge zwischen der EG und den einzelnen RGW-Staaten ebnete. 
     Bis dahin rangierten die osteuropäischen Staaten beim Zugang zum EG-Markt am unteren Ende in der Hierarchie der Handelspartner. Noch 1988 wurden Handels- und Kooperationsabkommen mit Ungarn und der damaligen Tschechoslowakei abgeschlossen. In den beiden folgenden Jahren kamen entsprechende Abkommen mit weiteren RGW-Ländern hinzu. Seit Herbst 1989 wurde die Marktöffnung gegenüber Osteuropa unter Bevorzugung der Reformstaaten beschleunigt vorangetrieben.6
  


  
    Angesichts des Umbruches in Osteuropa, der in einen Systemwechsel hin zu Demokratie und Marktwirtschaft mündete, bot die EG ihren Partnern als Grundlage und Rahmen für qualitativ neue Kooperationsbeziehungen den Abschluss von Assoziierungsabkommen, den so genannten Europa-Abkommen, an. Die ersten Europa-Abkommen wurden mit Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei im Dezember 1991 abgeschlossen; sie ersetzten die bis dahin bestehenden Handels- und Kooperationsabkommen. 1993 folgten Europa-Abkommen mit Rumänien, Bulgarien und – nach dem Auseinanderbrechen der Tschechoslowakei – mit der Tschechischen und der Slowakischen Republik. Die Assoziierungsabkommen mit den baltischen Staaten wurden 1995 unterzeichnet, das Abkommen mit Slowenien 1996. Wegen des langwierigen Ratifizierungsverfahrens, das im Falle Ungarns und Polens mehr als zwei Jahre in Anspruch nahm, wurden die handelspolitischen Teile der Europa-Abkommen mit den Visegrád-Staaten sowie Rumänien, Bulgarien und Slowenien durch Interimsabkommen vorzeitig in Kraft gesetzt, während im Falle der baltischen Staaten Freihandelsabkommen im Vorfeld der Europa-Abkommen abgeschlossen wurden.7
  


  
    Den Kern der Europa-Abkommen bildete die asymmetrische Handelsliberalisierung, bei der die EU verpflichtet ist, ihren Markt schneller zu öffnen als die Partnerländer. Dadurch konnten bis Anfang 1997 die Einfuhrzölle auf Industriegüter weitgehend abgebaut werden. Mengenmäßige Beschränkungen für Textilimporte liefen zum Ende des Jahres 1997 aus. Der Agrarsektor blieb von der Handelsliberalisierung ausgenommen, und die Zugeständnisse der EU zur Erleichterung von Agrarimporten waren zunächst bescheiden.
  


  
    Da die Europa-Abkommen den assoziierten Staaten nur eine unverbindliche Beitrittsperspektive boten, war es eine wichtige Vorentscheidung im Erweiterungsprozess, als der Europäische Rat von Kopenhagen im Juni 1993 grundsätzlich allen assoziierten mittel- und osteuropäischen Staaten die Möglichkeit des Beitrittes eröffnete und die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft festlegte. Die Aufnahme der MOE-Staaten wurde an die Kriterien Beitrittsfähigkeit der Kandidaten und Aufnahmefähigkeit der EU gebunden. Als Voraussetzungen für die Mitgliedschaft gelten demnach: 

    
      
        – »eine institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten«;
      


      
        – eine »funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten«;
      


      
        – »dass die einzelnen Beitrittskandidaten die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen übernehmen und sich auch die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu Eigen machen können«.
      

    

  


  
    Gleichzeitig wurde betont, »die Fähigkeit der Union, neue Mitglieder aufzunehmen, dabei jedoch die Stoßkraft der europäischen Integration zu erhalten,« stelle ebenfalls einen wichtigen Gesichtspunkt dar.8 Mit dem Kopenhagen-Beschluss optierte der Europäische Rat für die formale Gleichbehandlung aller Assoziationspartner und vermied es, den reformpolitischen Vorsprung der Visegrád-Staaten, die bis dahin als die aussichtsreichsten Kandidaten angesehen wurden, explizit zu honorieren.
  


  
    Im Dezember 1994 beschloss der Europäische Rat von Essen eine »Heranführungsstrategie«, welche die MOE-Staaten schrittweise »auf ihre Eingliederung in den Binnenmarkt (...) im Wege einer stufenweisen Übernahme der Binnenmarktregelungen der Union« vorbereiten sollte.9 Ein Schlüsseldokument zum Verständnis der Heranführungsstrategie ist das Weißbuch, das die Kommission unter dem Titel »Vorbereitung der assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt der Union«10 dem Europäischen Rat von Cannes im Juni 1995 vorlegte. Es war als Leitfaden für die Assoziationspartner gedacht und sollte ihnen bei der Angleichung ihrer Rechtsvorschriften an den umfangreichen Bestand des Binnenmarktrechtes helfen. Für die assoziierten Länder kam es danach nicht allein auf die Angleichung der Rechtstexte an, sondern auf die Schaffung der institutionellen und administrativen Voraussetzungen dafür, dass das Gemeinschaftsrecht auch umgesetzt werden kann. Die MOE-Staaten mussten folglich ein überaus anspruchsvolles und umfassendes Programm der Angleichung von Normen, Institutionen und Strukturen verwirklichen, faktisch unter der Kuratel der Kommission, ohne dass die EU eine vergleichbare Selbstbindung eingegangen wäre.11 Für die EU stand außerdem fest, dass sie erst dann Erweiterungsverhandlungen aufnehmen könne, wenn die Regierungskonferenz zur Revision des Maastrichter Vertrages erfolgreich abgeschlossen sein würde.
  


  
    Die Kommission legte vier Wochen nach dem Gipfel von Amsterdam im Juli 1997 mit ihrer Mitteilung »Agenda 2000« ein umfangreiches Dokument 
     vor, das eine Strategie für die Vorbereitung der EU auf die Erweiterung entwarf und die Stellungnahmen zu den Beitrittsanträgen der zehn assoziierten MOE-Staaten enthielt.12 Die Bewertung der Beitrittsfähigkeit stützte sich dabei auf die Kriterien von Kopenhagen, wobei der Fähigkeit, mittelfristig den acquis communautaire übernehmen zu können, hohes Gewicht beigemessen wurde. Die Empfehlung der Kommission lautete, die EU solle gleichzeitig Beitrittsverhandlungen mit Ungarn, Polen, Estland, der Tschechischen Republik und Slowenien aufnehmen. Die damit vorgenommene Differenzierung unter den Beitrittskandidaten löste bei den von der Kommission zurückgestellten Staaten teilweise heftige Kritik aus. Kontroversen unter und in den Mitgliedstaaten entfachten die Vorschläge der Kommission für eine Anpassung der Gemeinsamen Agrarpolitik, der Strukturpolitik und der Gemeinschaftsfinanzen.
  


  
    Die entscheidende Weichenstellung für Beitrittsverhandlungen wurde vom Europäischen Rat in Luxemburg im Dezember 1997 vorgenommen mit dem Beschluss, am 30. März 1998 einen alle assoziierten MOE-Staaten und Zypern umfassenden Beitrittsprozess einzuleiten, Beitrittsverhandlungen im Rahmen bilateraler Regierungskonferenzen aber nur mit Zypern und den fünf von der Kommission vorgeschlagenen MOE-Staaten aufzunehmen. 13 Mit den Beschlüssen des Berliner Gipfels zur Agenda 2000 vom März 1999 einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf ein Reformpaket, das die Finanzierbarkeit der Osterweiterung sichern sollte. Unter dem Eindruck des Kosovo-Krieges vollzog der Europäische Rat in Helsinki (Dezember 1999) einen Kurswechsel in der Erweiterungspolitik, indem er die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, Lettland, Litauen und Malta beschloss. Gleichzeitig wurde die Türkei in den Kreis der anerkannten Beitrittskandidaten aufgenommen. Das »Abenteuer Erweiterung« gewann damit einen noch höheren Schwierigkeitsgrad. Mit dem Vertrag von Nizza (Dezember 2000) wurde eine Reform der Institutionen beschlossen, die zwar formell den Weg zur Erweiterung ebnete, aber schon zur Nachbesserung im Jahr 2004 vorgemerkt wurde.
  


  
    Nachdem sich der Europäische Rat in Brüssel im Oktober 2002 auf einen gemeinsamen Finanzrahmen für die Erweiterung geeinigt hatte, konnten auf dem Gipfel von Kopenhagen im Dezember 2002 die Beitrittsverhandlungen mit acht der assoziierten MOE-Staaten sowie mit Zypern und Malta abgeschlossen werden. Der Beitrittsvertrag wurde am 16. April 2003 in Athen feierlich unterzeichnet. Damit war der Weg frei für die Aufnahme von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakischen Republik, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern in die Europäische Union zum 1. Mai 2004. Bulgarien und Rumänien wurde das Jahr 
     2007 als politisches Zieldatum für den Beitritt genannt, der Türkei für Ende 2004 eine Entscheidung darüber in Aussicht gestellt, ob mit ihr Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden könnten.14 Der positive Beschluss erfolgte auf dem EU-Gipfel im Dezember 2004, und die Beitritssverhandlungen mit der Türkei – sowie darüber hinaus Kroatien – wurden im Oktober 2005 aufgenommen.1
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Ökonomische Wirkungen der Erweiterung


  
    Was in der Debatte über die Kosten und Anpassungsprobleme, die sich für die EU aus der Osterweiterung ergeben, häufig vernachlässigt worden ist, sind die Vorteile, die beiden Seiten aus der Erweiterung des Integrationsverbandes erwachsen werden. Die Umlenkung der Handelsströme der MOE-Staaten nach Westen, die nach der Auflösung des RGW stattgefunden hat, hat bereits zu einem starken Anstieg des Handels zwischen der EU und Osteuropa geführt. Die deutsche Wirtschaft, auf die etwa die Hälfte des EU-Handels mit Mittelosteuropa entfällt, hat davon besonders profitiert. Die anderen alten 14 EU-Mitgliedstaaten, die im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland vor 1989 ein Handelsbilanzdefizit mit Ostmitteleuropa verzeichneten, haben in den 1990er Jahren einen deutlichen Uberschuss erwirtschaften können.15 Insgesamt sind von 1988 bis 1998 die Exporte aus der EU-15 in die mittel- und osteuropäischen Staaten um das 6,5fache, die EU-15-Importe aus diesen Ländern um das 4,5fache gestiegen.16
  


  
    Nach Modellrechnungen des DIW besteht »erhebliches Potenzial für eine weitere Steigerung des Handels mit Ostmitteleuropa, wenn der Transformationsprozess in den MOE-Ländern weiter voranschreitet und sich in Wachstumserfolgen niederschlägt«.17 Durch die EU-Mitgliedschaft sei eine intensivere Verflechtung zu erwarten. Dabei werde auf längere Sicht die intraindustrielle Arbeitsteilung zunehmen. Durch die Möglichkeiten, die eine erweiterte Arbeitsteilung im gesamteuropäischen Rahmen bietet, lässt sich auch die Position westeuropäischer Unternehmen im globalen Wettbewerb stärken.18 Ein interessantes Ergebnis der vorliegenden Studien ist, dass Länder wie Frankreich, Spanien und Portugal ein größeres Potenzial für die Ausweitung des Handels mit Mittelosteuropa nutzen können als Deutschland.19 Wegen der erwarteten Handelsbilanzüberschüsse fallen die Beschäftigungswirkungen eher positiv aus. Die Anpassungslasten, die sich aus verstärkten Importen aus Ostmitteleuropa ergeben, konzentrieren 
     sich in Wirtschaftssektoren wie Textilien, Bekleidung, Schuhe, Metallverarbeitung und auf längere Sicht vermutlich in der Landwirtschaft.20
  


  
    Als wichtiger Impuls für den Transformations- und Aufholprozess in den MOE-Staaten galt der nach dem EU-Beitritt – oder schon in der Perspektive des Beitrittes – zu erwartende verstärkte Zustrom ausländischer Direktinvestitionen. Der Beitritt hat die Ungewissheit der Investoren hinsichtlich der institutionellen und makroökonomischen Rahmenbedingungen verringert und damit die Risikoprämien, die ihnen geboten werden müssen, gesenkt. Obwohl die MOE-Staaten mit höheren Wachstumsraten und Wohlstandsgewinnen rechnen können, ist damit noch nicht das Risiko gebannt, dass sie im Zuge einer Polarisierung der wirtschaftlichen Entwicklung zur Peripherie werden, der das Aufholen gegenüber der EU-15 versagt bleibt. Die Erfahrungen der iberischen Länder und Irlands sprechen indessen gegen ein solches Szenario, und die EU verfügt mit den Strukturfonds über Instrumente, die zur Verringerung des Entwicklungs- und Wohlstandsgefälles beitragen können. Transferzahlungen der EU belasten zwar deren Haushalt, setzen sich aber zum Teil in Importe aus den reicheren Mitgliedstaaten um.
  


  
    Zu den politisch heikelsten Wirkungen der Osterweiterung zählt die Arbeitskräftewanderung aus den MOE-Staaten, die bei der Herstellung der Freizügigkeit zu erwarten wäre. Eine von der Europäischen Kommission bei einem Konsortium von Wirtschaftsforschungsinstituten in Auftrag gegebene Studie ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die Herstellung der Freizügigkeit für alle zehn Neumitglieder zu einer anfänglichen Zunahme der ausländischen Wohnbevölkerung aus diesen Ländern um knapp 220 000 Personen pro Jahr in Deutschland und um 335 000 Personen pro Jahr in der EU-15 führen würde. »Diese Zahl wird innerhalb einer Dekade auf weniger als die Hälfte des ursprünglichen Niveaus sinken. Rund 30 Jahre nach der Einführung der Freizügigkeit wird ein Gleichgewicht, bei dem sich die Ein- und Rückwanderungen ausgleichen, mit 2,5 Millionen Einwohnern aus den Kandidatenländern in Deutschland und 3,9 Millionen Einwohnern in der gesamten EU erreicht.« Auf die deutsche Bevölkerung bezogen, entspreche dies einem Anteil von 3,5 Prozent, für die EU-15 einem Anteil von 1,1 Prozent. Befürchtungen, die von einer Überschwemmung der »alten« EU mit Migranten ausgehen, seien danach unbegründet.21 Trotz der insgesamt positiven Erwartungen, die sich mit der ökonomischen Seite der Osterweiterung verbinden, haben auch Ökonomen die politische Ratio des Projektes hervorgehoben: »Bei der Osterweiterung geht es nicht wirklich um Transferzahlungen und eng definierte wirtschaftliche Vorteile. Die Osterweiterung ist ein wesentlicher Pfeiler in Europas Architektur nach dem Kalten Krieg.«22
  


  2.2 Beitrittsfähigkeit und Beitrittsverhandlungen


  
    Mit den Beschlüssen des Europäischen Rates von Luxemburg (1997) zur Organisation des Beitrittsverfahrens hatte sich die EU für eine kriteriengesteuerte Erweiterung entschieden. Nach diesem so genannten Prozessmodell sollte zunächst nur mit den fünf besser qualifizierten Kandidaten verhandelt werden, während gleichzeitig ein »einheitlicher Rahmen« für den alle zehn MOE-Staaten und Zypern umfassenden Beitrittsprozess in Form von Tagungen der Außenminister der EU-15 mit ihren Kollegen aus den Bewerberstaaten geschaffen wurde. Alle mittel- und osteuropäischen Staaten wurden in eine »intensivierte Heranführungsstrategie« eingebunden. Auf diese Weise sollten Gleichbehandlung und Differenzierung unter den Beitrittskandidaten gewährleistet werden. Mit den Beschlüssen von Helsinki vollzog der Europäische Rat insofern einen Kurswechsel, als er dem durch den Kosovo-Krieg erzeugten Handlungsdruck zugunsten einer stärker politisch akzentuierten Stabilisierungspolitik für Südosteuropa nachgab und die übrigen fünf Länder (Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei) sowie Malta in die Beitrittsverhandlungen aufnahm. Damit wurde die Schwelle für Beitrittsverhandlungen insofern gesenkt, als die Bewerber nunmehr nur die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllen mussten, während ihnen zuvor abverlangt wurde, dass sie mittelfristig auch die wirtschaftlichen Kriterien würden einhalten können. Der Türkei räumte die EU den Kandidatenstatus ein, verweigerte ihr aber die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen, weil sie die politischen Kriterien nicht erfüllte.23
  


  
    Die Beitrittskriterien dienten demnach dazu, den Beitrittsprozess dadurch zu objektivieren, dass sie Maßstäbe für die Annäherung der Bewerberstaaten an die EU liefern. Sie lagen den Stellungnahmen zugrunde, die die Kommission mit der Agenda 2000 zu den Beitrittsgesuchen abgab, ferner den jährlichen Berichten der Kommission über die Anpassungsfortschritte der einzelnen Bewerber. Insofern besaß und besitzt die Kommission im Erweiterungsprozess eine weitreichende Definitionsmacht, die noch dadurch in der Wirkung gesteigert wird, dass die Kommission die Heranführungsstrategie administriert und in den Beitrittsverhandlungen eine Schlüsselrolle spielt.
  


  
    Die Beitrittsverhandlungen wurden bzw. werden als bilaterale Regierungskonferenzen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem einzelnen Bewerberland geführt. Nach offizieller EU-Lesart gab es eigentlich kaum etwas zu verhandeln, sondern es war zu klären, inwieweit zur Vermeidung besonderer Härten Übergangsregelungen und -fristen für die Übernahme des gemeinschaftsrechtlichen Besitzstandes anzuwenden sind. Die Verhandlungsführung
     lag bei der EU-Ratspräsidentschaft, die alle sechs Monate wechselt. Die Arbeitskontakte mit den Bewerbern wurden vor allem von der Kommission unterhalten, die seit dem Herbst 1999 über eine Generaldirektion Erweiterung verfügt, bis zum Amtsantritt der neuen Kommission im Jahr 2004 unter Leitung des Kommissars Günter Verheugen.
  


  
    Abgeschlossen wurden die Beitrittsverhandlungen mit acht der zehn MOE-Staaten sowie mit Malta und Zypern auf dem Gipfel von Kopenhagen im Dezember 2002. Entsprechend den Forderungen der Beitrittskandidaten, aber auch aufgrund von Anpassungsproblemen der EU-15 wurden in den Beitrittsverträgen ca. 265 Ubergangsregelungen vereinbart, die temporäre Abstriche bei der Übernahme des acquis communautaire ermöglichten. Dabei ging es insbesondere um die Bereiche Umwelt, Landwirtschaft, Steuern, Verkehr und Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wegen der hohen Kosten, welche die Anpassung an das EU-Umweltrecht in den MOE-Staaten verursacht, wurden beispielsweise für die Luftreinhaltung und die Abwasserentsorgung Fristen, die bis 2017 reichen, vereinbart.24 Für die Verwirklichung der Arbeitnehmerfreizügigkeit gelten nach Aufnahmeländern differenzierte Übergangsfristen von bis zu sieben Jahren. »Besonders kritisch sind die vielen Regelungen zu sehen, die es temporär erlauben, Fleisch-, Fisch- und Milcherzeugnisse ausschließlich auf dem heimischen Markt in den Verkehr zu bringen, obwohl sie nicht den EU-Produktions- und Gesundheitsstandards entsprechen.«25
  


  
    Mit ihrem im Herbst 2003 vorgelegten Monitoring-Bericht über den Stand der Beitrittsvorbereitungen in den 2004 beitretenden neuen Mitgliedstaaten markierte die Kommission noch bestehende Defizite und Rückstände auf dem Weg zur Beitrittsreife. Dabei wurde im Vergleich mit den ersten Stellungnahmen der Kommission von 1997 auch deutlich, welche bedeutenden Fortschritte diese Länder in einem Zeitraum von sechs Jahren gemacht hatten.26 Dies galt nicht nur für die Erfüllung der politischen und wirtschaftlichen Kriterien von Kopenhagen, sondern auch für die Anpassungen an den gemeinschaftsrechtlichen Besitzstand, die weitreichende Reformen in Justiz und Verwaltung erforderten. In den meisten Bereichen, so die Kommission 2003, seien die zur Umsetzung des Besitzstandes notwendigen Verwaltungsstrukturen geschaffen worden, bei einigen wenigen seien »die Kapazitäten bereits bis zur optimalen Beitrittsreife gediehen«.27 »Bis auf wenige bemerkenswerte Ausnahmen sieht es noch immer so aus, als wäre die Korruption in den beitretenden Ländern ein weit und in einigen Fällen ein sehr weit verbreitetes Phänomen.«28 Im Hinblick auf die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds monierte die Kommission, dass »nicht genügend hochwertige Projekte bis zur Durchführungsreife ausgearbeitet wurden«, 
     was zu Verzögerungen bei der Mittelvergabe führen könne.29 Als Bereiche, die Anlass zu ernster Besorgnis böten, wurden u. a. folgende Punkte benannt: Versäumnisse Polens, Sloweniens, der Tschechischen Republik und der baltischen Staaten bei der »Einführung der Mindestanforderungen an die Ausbildung und der Bestimmungen für die gegenseitige Anerkennung für eine Reihe von Berufen«; Mängel bei der Organisation von Veterinär- und Pflanzenschutzkontrollen in Polen; Defizite bei der Einrichtung der organisatorischen Voraussetzungen für die Durchführung von Marktinterventionen und die Gewährung von Direktzahlungen an die Landwirte in Malta, Polen, der Slowakei, Ungarn und Zypern.30 Ferner wies die Kommission daraufhin, dass die Kontrollen an den Binnengrenzen nicht mit dem Beitritt, sondern erst nach einer Entscheidung des Rates, welche die Fähigkeit eines Landes zur Anwendung des Schengen-Besitzstandes bestätigt, wegfallen. Seit dem Beitritt gelten die Verfahren der Haushaltsüberwachung und der Koordinierung der Wirtschaftspolitik auch für die neuen Mitgliedstaaten. Solange sie den Euro noch nicht einführen können, nehmen sie an der Wirtschafts- und Währungsunion unter einer Ausnahmeregelung teil und können auf Antrag dem Wechselkursmechanismus II beitreten.31 Auch mit dem Beitritt dürften jedoch einige MOE-Staaten noch auf die Pufferfunktion des Wechselkurses angewiesen bleiben und sollten deshalb zu frühe Kursbindungen vermeiden.
  


  
    Während für die zehn neuen Mitgliedstaaten vor allem darauf zu achten ist, inwieweit sie die eingegangenen Verpflichtungen auch einzuhalten vermögen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Kommission im Falle Bulgariens und Rumäniens vor allem auf die Frage, ob die beiden Länder bis 2007, dem vom Europäischen Rat genannten Zieltermin für den Beitritt, in der Lage sein werden, ihre Beitrittsfähigkeit herzustellen. In ihren Fortschrittsberichten vom Herbst 2003 bescheinigte sie beiden Ländern, dass sie bei der Übernahme des Besitzstandes gute bzw. kontinuierliche Fortschritte erzielt hätten und die Rechtsangleichung vor dem geplanten Beitrittstermin zu Ende führen könnten, sofern sie das gegenwärtige Tempo beibehalten.32 Beide Länder wurden ermahnt, die Reform von Justiz und Verwaltung als Voraussetzung für die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht und die effiziente Verwaltung von EU-Geldern voranzutreiben und der Korruptionsbekämpfung politische Priorität einzuräumen. Angesichts der Feststellungen, die Korruption sei in Rumänien »weiterhin stark verbreitet und in der Gesellschaft allgegenwärtig« und in vielen Bereichen bestehe »eine andauernde Diskrepanz zwischen den Fortschritten bei der Rechtsangleichung und der begrenzten generellen Kapazität der rumänischen Verwaltung zur Um- und Durchsetzung der neuen Rechtsvorschriften«33, liegt die Frage 
     nahe, ob der Beitrittstermin 2007 zumindest für Rumänien nicht doch zu ehrgeizig ist. Mit 25 Prozent des EU-Durchschnittes beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (2002) weisen Bulgarien und Rumänien auch einen deutlichen Entwicklungsrückstand gegenüber den 2004 beigetretenen MOE-Staaten auf (vgl. Tabelle 1). Dies gilt auch für die ungleich bevölkerungsreichere Türkei mit 23 Prozent des durchschnittlichen EU-BIP pro Kopf.
  


  
    Tab. 1: Die wichtigsten statistischen Indikatoren (2002)
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    Quelle: Europäische Kommission, 2003, (Anm. 32), S. 47.
  


  
    Im Hinblick auf die Türkei vertrat die Kommission noch 2003 die Auffassung, dass diese die politischen Kriterien für die Mitgliedschaft trotz beachtlicher Fortschritte bei der Gewährleistung von Menschenrechten und Grundfreiheiten noch nicht vollständig erfülle. Anlass zu großer Besorgnis gab der Umstand, dass die Türkei viele Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte nicht vollstreckte. Ein Hindernis für die EU-Bestrebungen der Türkei wäre es auch, wenn bis zum Beitritt Zyperns 2004 keine umfassende Regelung der Zypernfrage erreicht werden könnte.34 In Bezug auf die wirtschaftlichen Kriterien habe die Türkei wichtige Fortschritte beim Funktionieren ihrer Marktwirtschaft erzielt. Bei der Angleichung an das Gemeinschaftsrecht sei die Türkei in den meisten Bereichen vorangekommen, befinde sich aber bei vielen Kapiteln noch in einem Frühstadium und die Umsetzung sei vielfach unzulänglich.35 Ungeachtet der politischen Brisanz des Themas EU-Beitritt der Türkei in einigen Mitgliedstaaten haben sich die Organe der Union durch ihre Erweiterungsstrategie gegenüber den MOE-Staaten schon darauf festgelegt, die Türkei nach denselben Kriterien zu behandeln. Dies lässt eine Antwort auf die Frage umso dringlicher erscheinen, ob die EU für weitere Erweiterungsrunden über den Kreis der 25 hinaus gerüstet ist. Die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien und der Türkei wurden im Oktober 2005 begonnen, und die übrigen Staaten der Balkanregion werden früher oder später folgen.
  


  2.3 Aufnahmefähigkeit und Anpassungsprobleme der EU


  
    Zwischen den umfangreichen Vorbereitungen auf den Beitritt, welche die EU zu Recht von den Bewerberländern verlangte, und der von ihr selbst bewiesenen Anpassungsbereitschaft ergab sich insofern ein eklatantes Missverhältnis, als die kostenintensiven Gemeinschaftspolitiken, die GAP und die Strukturfonds, nur unzureichend reformiert wurden. Der Grund dafür lag wesentlich darin, dass die Mitgliedstaaten der EU-15 mehrheitlich die Verteidigung ihrer finanziellen Besitzstände über die Prinzipien der fairen Lastenteilung und der Solidarität mit den künftigen Mitgliedern stellten. Da 
     der Ratifizierungsprozess des EU-Verfassungsvertrags seit den gescheiterten Referenden erhebliche Probleme bereitet, bleibt auch die Institutionenreform in der Fassung des Vertrages von Nizza hinter den Anforderungen an die Regierbarkeit einer erweiterten Union zurück.
  


  2.3.1 Agenda 2000 – die Vorschläge und die Berliner Beschlüsse


  
    Für die Notwendigkeit von Reformen im Vorfeld der Osterweiterung sprachen folgende Überlegungen: Überträgt man die Mechanismen der GAP und der Kohäsionspolitik zu den geltenden Anspruchsvoraussetzungen auf die neuen Mitgliedstaaten, würde der Haushaltsrahmen gesprengt, den die bisherigen Nettozahler zu finanzieren bereit sind. Ferner würden dadurch Fehlentwicklungen verstärkt, die auch ohne eine Osterweiterung der Korrektur bedürfen, mit dieser aber an Dringlichkeit gewinnen. Die stark expandierenden Strukturfonds hatten mittlerweile einen Wildwuchs an Programmen hervorgebracht und sind ein fruchtbarer Boden für Subventionsbetrug. Die Reform der beiden kostenintensiven Gemeinschaftspolitiken, die zusammen mehr als 80 Prozent des gesamten Haushaltes beanspruchen, sollte nicht erst nach dem Beitritt neuer Mitglieder stattfinden, weil mit der Verfestigung von Besitzständen der Altmitglieder die Anpassungsflexibilität der EU noch weiter abnehmen würde. Folglich ging es darum, im Rahmen der Finanzplanung für die Zeit nach 1999 die Kohäsionspolitik wie die GAP graduell und für alle Beteiligten kalkulierbar an die Bedürfnisse einer erweiterten Gemeinschaft anzupassen.
  


  
    Mit der Agenda 2000 vom Juli 1997 legte die Kommission eine Analyse des Reformbedarfes vor sowie ein Paket von Reformvorschlägen, das stark darauf angelegt war, die politischen Widerstände unter den Mitgliedstaaten zu minimieren. Insbesondere war die Kommission darauf bedacht, die großen Nutznießer der Kohäsionspolitik – Griechenland, Portugal, Spanien und Irland – zu schonen.
  


  
    Im März 1998 präsentierte die Kommission ein Paket von Legislativvorschlägen, das die Vorschläge der Agenda 2000 konkretisierte und in die Form von Rechtsvorschriften brachte. Die Vorschläge zur Reform der GAP, die zu Beginn des Jahres 2000 in Kraft treten sollten, knüpften an die Reform von 1992 an und führten diese weiter. Der Grundgedanke dabei war, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Landwirtschaft auf dem Binnenmarkt wie auf dem Weltmarkt nur verbessert werden kann, wenn die Marktstützungspreise deutlich gesenkt werden, wodurch auch der Entstehung neuer Überschüsse vorgebeugt werden würde. Als Ausgleich sollten die Landwirte höhere Direktbeihilfen erhalten. Ein Teil dieser Direktzahlungen
     sollte von den Mitgliedstaaten im Sinne der Dezentralisierung der Agrarpolitik nach eigenen Prioritäten unter Beachtung von Gemeinschaftskriterien verteilt werden können. Um eine zu starke Konzentration der Subventionen auf Großbetriebe zu vermeiden, sollten die Direktzahlungen degressiv gestaltet werden.36 Ferner wurde ein integrierter Ansatz zur Förderung des ländlichen Raumes entwickelt.
  


  
    Bei der Reform der Strukturfonds sahen die Kommissionsvorschläge eine stärkere Konzentration der Förderung auf die ärmsten Regionen vor, die annähernd zwei Drittel der Mittel erhalten sollten. Die bis dahin sieben Zielkategorien sollten auf drei verringert werden. Ziel 1-Regionen, die aus der Förderung herausfallen würden, weil sie die Schwelle von 75 Prozent des durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der Gemeinschaft überschreiten, sollten für eine Auslaufphase von sechs bis sieben Jahren weiter mit Fördermitteln rechnen können. Der Prozentsatz der »förderfähigen Bevölkerung« der EU-15 sollte schrittweise von 51 auf etwa 40 Prozent zurückgeführt werden. Der Kohäsionsfonds, der den ärmsten vier Mitgliedstaaten den Weg zur Währungsunion ebnen sollte, sollte beibehalten werden und weiterhin allen vier Ländern offen stehen, obwohl Irland, Portugal und Spanien schon zum Teilnehmerkreis des Euro gehörten.
  


  
    Einen Bericht über das Eigenmittelsystem legte die Kommission im Oktober 1998 vor und entsprach damit einer Forderung der Nettozahler. Darin suchte sie das Problem der Nettosalden im EU-Haushalt unter Hinweis auf methodische und technische Probleme herunterzuspielen, erkannte aber an, dass Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden »tatsächlich große Haushaltsungleichgewichte aufweisen«37
  


  
    Nach eineinhalb Jahren zäher Verhandlungen, die durch harte Interessengegensätze unter den Mitgliedstaaten gekennzeichnet waren, fiel die Entscheidung zur Agenda 2000 in die Regie der deutschen Ratspräsidentschaft im März 1999. Durch die Präsidentschaft und als größter Nettozahler, der für 60 Prozent der Nettotransfers innerhalb der EU aufkommt, hatte Deutschland beim Berliner Gipfel eine Schlüsselrolle inne. Dieser Gipfel wurde zur Arena eines Verteilungskampfes, bei dem die Nettoempfänger, allen voran Spanien, Portugal, Griechenland und Irland, ihren Besitzstand zu wahren suchten, Frankreich seinen Spitzenplatz bei den Agrarsubventionen verteidigte und Großbritannien sich für seinen Beitragsrabatt einsetzte, während Deutschland die Forderung nach einer faireren Lastenteilung erhob. Das Berliner Kompromisspaket kam schließlich zustande, weil die Regierung Schröder eine geringere als innenpolitisch zuträgliche Entlastung beim deutschen Nettobeitrag akzeptierte, um dem strategischen Ziel der Osterweiterung näher zu kommen.
  


  
    Was die Reform der GAP angeht, ist festzuhalten, dass die Berliner Beschlüsse bei der Senkung der Garantiepreise in Richtung Weltmarktpreisniveau deutlich unter den Vorschlägen der Kommission blieben. Die degressive Gestaltung der Direktzahlungen kam nicht zum Zuge.
  


  
    Bei der Reform der Strukturfonds folgte der Europäische Rat weitgehend den Vorschlägen der Kommission. Dies schlug sich nieder in einer stärkeren Konzentration der Förderung auf die ärmeren Regionen, der Verringerung der Zielkategorien auf drei und der Zurückführung der Förderkulisse auf 42 Prozent »förderfähige Bevölkerung«. Der Kohäsionsfonds blieb erhalten, und ein weiterer Triumph der Besitzstandswahrung war die Bestimmung, wonach Griechenland, Irland, Portugal sowie Spanien eine besondere finanzielle Zulage erhalten, »damit die 1999 erreichte durchschnittliche Gesamthöhe der Pro-Kopf-Hilfe je Einwohner in dem Zeitraum 2000-2006 beibehalten wird«.38 Einen Teilerfolg erzielten die Nettozahler mit der Einführung einer Obergrenze für Zahlungen pro Empfängerland in Höhe von 4 Prozent des jeweiligen BIP. Insgesamt spricht viel für die These, dass Berlin »keine Reform, sondern nur eine Neuordnung der EU-Strukturpolitik« gebracht hat.39
  


  2.3.2 Das Finanzpaket von Kopenhagen (2002)


  
    Nach dem Verlauf der Verhandlungen über die Agenda 2000 konnte es nicht überraschen, dass der Finanzrahmen für die Osterweiterung bis zum Abschluss der Beitrittsverhandlungen heftig umkämpft war. Wichtige Vorentscheidungen wurden auf dem Brüsseler Gipfel vom Oktober 2002 getroffen, indem die Eckwerte für die GAP bis zum Jahr 2013 beschlossen wurden. Auf der Grundlage eines deutsch-französischen Kompromisses wurde als Angebot an die Beitrittsländer die zuvor verweigerte Einbeziehung in das System der Direktzahlungen für Landwirte vereinbart. Diese wurde mit dem Argument, alte und neue Mitglieder seien als gleichberechtigt zu behandeln, begründet und soll stufenweise bis 2013 erfolgen. Ferner wurde eine Plafonierung der Ausgaben für Marktordnungen und Direktzahlungen in der Weise beschlossen, dass diese bis 2013 das nominelle Niveau des Jahres 2006 zuzüglich eines jährlichen Inflationsausgleiches von 1 Prozent nicht übersteigen dürfen. Die Ausgaben für ländliche Entwicklung wurden hingegen nicht gedeckelt.40 Auf dem Gipfel von Kopenhagen vom Dezember 2002 suchten die Bewerberstaaten, allen voran Polen, zusätzliche Ansprüche an das EU-Budget durchzusetzen. Sie waren insbesondere bestrebt, unmittelbar nach dem Beitritt nicht in die Rolle von Nettozahlern zu geraten, eine Situation, 
     die aufgrund des Zeitunterschiedes zwischen sofort fälligen Haushaltsbeiträgen und langsamer erfolgenden Transferzahlungen aus dem EU-Budget hätte eintreten können. In den Kopenhagener Beschlüssen wurde deshalb für den Zeitraum 2004 bis 2006 eine Cashflow-Fazilität für alle zehn neuen Mitglieder und für einige noch ein temporärer Haushaltsausgleich geschaffen. Die Obergrenze für die erweiterungsbedingten Ausgaben wurde für die Jahre 2004 bis 2006 bei insgesamt 40,85 Mrd. Euro festgesetzt. Die Direktzahlungen für die Landwirtschaft in den Beitrittsländern würden 2004 25 Prozent des Niveaus der Zahlungen für Landwirte in den alten Mitgliedstaaten ausmachen und bis zum Jahr 2013 stufenweise auf 100 Prozent ansteigen. Den Beitrittsländern wurde die Möglichkeit eingeräumt, über die jährliche Steigerung der Quote um 5 Prozent bis 2006 hinaus die Direktzahlungen aus Mitteln, die ursprünglich für die Entwicklung des ländlichen Raumes eingeplant waren, bis auf maximal 65 Prozent im Jahr 2006 aufzustocken. Für die Struktur- und Kohäsionspolitik wurden bis 2006 Mittel in Höhe von 21,7 Milliarden Euro eingeplant.41 Die Schwächen der Brüsseler und Kopenhagener Beschlüsse lagen darin, dass eine auch unter dem Gesichtspunkt der WTO-Verhandlungen fällige Reform der GAP erschwert wurde und verteilungspolitischer Konfliktstoff in die Agenda 2007, die den neuen Finanzrahmen für den Zeitraum 2006 bis 2013 festlegen muss, verlagert wurde. Die Verhandlungen über die Agenda 2007 waren aus damaliger Sicht umso schwieriger, als damit zu rechnen war, dass die neuen Mitglieder getreu dem Vorbild Großbritanniens, Spaniens oder Portugals versuchen dürften, die finanziellen Bedingungen ihrer Mitgliedschaft nachzuverhandeln, und ein Finanzkorridor zumindest für Bulgarien und Rumänien vorzusehen sein würde 42 Tatsächlich kam die Einigung zur neuen Finanziellen Vorausschau im Dezember 2005 nur unter großen Anstrengungen zustande.
  


  2.3.3 Die Reform der Institutionen und die Osterweiterung


  
    Zu den Anpassungsleistungen, welche die EU bis zum Beitritt neuer Mitglieder vollbringen musste, gehörte auch eine Reform der Institutionen. Denn der Amsterdamer Vertrag, der am 1. Mai 1999 in Kraft trat, hatte die Erwartungen, die sich auf eine Stärkung der Handlungsfähigkeit einer erweiterten Union richteten, enttäuscht und eine Lösung des Problems vertagt.
  


  
    Die Regierungskonferenz, die zum Vertrag von Nizza führte, hatte vorrangig die Aufgabe, die Lösungen für die sog. Amsterdam Leftovers – Zusammensetzung der Kommission, Stimmgewichtung im Rat und Ausdehnung der mit qualifizierter Mehrheit zu treffenden Entscheidungen – zu finden. Außerdem galt es, durch eine Lockerung der Fesseln, die der Vertrag von 
     Amsterdam einer »verstärkten Zusammenarbeit« unter integrationsfreudigeren und handlungsfähigeren Mitgliedstaaten anlegte, die Spielräume für differenzierte Integration zu erweitern. Die Verhandlungen der Regierungskonferenz bis hin zum Gipfel von Nizza (2000) wurden indessen nicht ausschließlich oder auch nur primär von dem Ziel bestimmt, die Handlungsfähigkeit einer erweiterten Union zu sichern. Vielmehr waren sie geprägt durch Status- und Prestigeinteressen, die Konkurrenz um institutionell vermittelte Einflusschancen und die unterschiedlichen integrationspolitischen Präferenzen von Mitgliedstaaten, die sich im Spektrum zwischen intergouvernementaler Kooperation und Föderalisierung des EU-Systems bewegen. 43 Angesichts dieser Gemengelage von Effizienzzielen, Statusinteressen und divergierenden Legitimitätskriterien war es nicht überraschend, dass der Vertrag von Nizza weit hinter den Anforderungen zurückblieb, die engagierte Beobachter und profilierte Europapolitiker gegenüber den Regierungen formuliert hatten.
  


  
    Die im Dezember 2001 in Laeken getroffene Entscheidung des Europäischen Rates, den Europäischen Konvent zur Zukunft Europas einzuberufen, entsprang denn auch der Einsicht, dass die EU mit dem Vertrag von Nizza zu kurz gesprungen war. Der vom Konvent erarbeitete und im Juli 2003 dem Präsidenten des Europäischen Rates überreichte Verfassungsentwurf war ein Vertragsentwurf, der in seinen institutionellen Bestimmungen die Chance zu größerer Handlungsfähigkeit der erweiterten Union bot. Dies galt insbesondere für die Ausweitung der Materien, über die mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden ist, die Verkleinerung der Kommission auf 15 Mitglieder und die Stärkung des Kommissionspräsidenten, die Einführung der doppelten Mehrheit (Mehrheit der Staaten und 60 Prozent der Bevölkerung) für Entscheidungen, die mit qualifizierter Mehrheit im Europäischen Rat oder im Ministerrat zu treffen sind, ferner für die Figur des Europäischen Außenministers, welcher der Außenvertretung der Union mehr Gewicht und Kohärenz verleihen soll, und die Verleihung der einheitlichen Rechtspersönlichkeit. Nachdem die Regierungskonferenz, die über den Konventsentwurf zu entscheiden hatte, zunächst im Dezember 2003 über der Frage der doppelten Mehrheit und der Stimmgewichtung im Rat gescheitert war, stand fest, dass der Weg zur europäischen Verfassung noch eine zeitraubende Kompromisssuche mit ungewissen Vorzeichen erfordern würde. Dieser Kompromiss konnte im Juni 2004 zwar herbeigeführt werden, doch ist die Zukunft der europäischen Verfassung angesichts der gescheiterten Referenden ungewiss. Ohnehin würden auch im Falle der Ratifizierung der Verfassung zentrale institutionelle Bestimmungen erst zum 1. November 2009 in Kraft treten.
  


  
    Daher vollzog sich die Erweiterung 2004 im Rahmen des Vertrages von Nizza, dessen Bestimmungen zur Zusammensetzung der Kommission und zur Beschlussfassung im Rat seit dem Amtsantritt der neuen Kommission im November 2004 gelten.44 Demnach gehört der Kommission ein Staatsangehöriger jedes Mitgliedstaates an, bis die Union 27 Mitgliedstaaten umfasst. Dann soll die Kommission weniger Mitglieder haben als die EU Mitgliedstaaten, und der Rat soll einstimmig die Zahl der Kommissare und die Modalitäten einer »gleichberechtigten Rotation« festlegen. Die Vergrößerung der Kommission fördert zwar vermutlich nicht deren Arbeitsfähigkeit, doch ist andererseits zu bedenken, dass manche nationalen Kabinette eine vergleichbare Größenordnung erreichen. Das Stimmengewicht der großen Mitgliedstaaten im Rat ist durch eine stärkere Spreizung der Stimmen zwischen kleinen und großen Mitgliedstaaten gestärkt worden (statt von zwei Stimmen für Luxemburg bis zehn für die vier größten Mitgliedstaaten reicht die Spannweite nun von drei für Malta bis 29 für die vier Großen). Die Anhebung der qualifizierten Mehrheit und die Einführung einer demographischen Notbremse (auf Antrag muss festgestellt werden, ob hinter einer qualifizierten Mehrheit im Rat mindestens 62 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union stehen) führen dazu, dass »das Zustandekommen von Gestaltungsmehrheiten eher geschwächt als gestärkt und die Realisierung von Verhinderungsmacht begünstigt« wird.45
  


  
    Was die Spielräume für die »verstärkte Zusammenarbeit« angeht, so sind diese mit der Festlegung einer Mindestzahl von acht teilnehmenden Staaten und der Entlastung von Blockaden etwas erweitert worden. Andererseits ist die »verstärkte Zusammenarbeit« immer noch mit so viel restriktiven Bedingungen versehen, dass sie kaum als Vehikel für differenzierte Integration oder gar für die Bildung einer Avantgarde taugt.46
  


  3. Ausblick


  
    Mit dem EU-Beitritt von zehn neuen Mitgliedstaaten hat eine neue Phase der europäischen Integration begonnen. Die EU kann darin einen Erfolg ihrer Strategie des Stabilitätsexportes gegenüber den Reformstaaten Mittel-und Osteuropas sehen, die neuen Mitglieder eine Krönung ihrer konsequenten Westorientierung nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes und eine Bestätigung ihres oft schmerzhaften Transformationsprozesses. Für die alten wie die neuen Mitglieder erwächst daraus eine bisher nur in Umrissen erkannte Herausforderung. Was jetzt von ihnen gefordert wird, 
     ist eine mentale Umstellung, die sich nur schrittweise als wechselseitiger Lernprozess vollziehen kann. Denn in der größeren Union vereinigen sich nicht nur Länder mit sehr unterschiedlichem ökonomischem Entwicklungsstand, sondern es kommen darin auch politische Eliten zusammen, die von grundverschiedenen Generationserfahrungen geprägt sind und sich bei der Definition ihrer Interessen von unterschiedlichen Europabildern leiten lassen. Von daher darf es nicht überraschen, wenn die Gewöhnung aneinander nicht reibungsfrei verläuft, und es wäre wenig hilfreich, wenn etwa die Gründerstaaten den Neuankömmlingen als Gralshüter einer bestimmten Idee von Europa gegenübertreten würden. Belastet wird die Erweiterung freilich durch eine doppelte Hypothek: erstens haben es die Fünfzehn nicht vermocht, durch eine Reform der Agrar- und der Strukturpolitik einen längerfristig tragfähigen Finanzrahmen für die erweiterte Union zu schaffen. Zweitens haben es die Fünfundzwanzig bisher nicht geschafft, mit der europäischen Verfassung ein Institutionensystem zu verwirklichen, das die Handlungsfähigkeit der erweiterten Union besser sichern würde als der Vertrag von Nizza. Auch wenn sich das zweite Versäumnis vielleicht kurzfristig reparieren lässt, erscheint es für die EU ratsam, eine Phase der Konsolidierung einzuplanen, bevor sie unzureichend vorbereitet weitere Mitglieder aufnimmt oder Beitrittshoffnungen nährt, für die noch keine Geschäftsgrundlage in Sicht ist. Die EU wird auch weiterhin nur solchen Staaten eine verbindliche Beitrittsperspektive bieten können, die die Kriterien der Beitrittsfähigkeit erfüllen. Das Rezept für die Stabilisierung aktueller und potenzieller Krisenregionen an der Peripherie Europas kann deshalb nicht in deren schneller Inkorporierung in den Integrationsverband liegen. Die weitreichende Verschiebung ihrer Außengrenzen wird die Europäische Union dazu zwingen, ihre sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit zu stärken und ihre Nachbarschaftspolitik aufzuwerten.
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    Elmar Brok / Martin Selmayr
  


  EU-Verfassungskonvent und Regierungskonferenz: Monnet oder Metternich?


  
    Die Reform der Europäischen Union ist spätestens seit der Entscheidung, die EU erneut beträchtlich zu erweitern, zu einem politischen Imperativ der europäischen Integration geworden. Ausschlaggebend ist dabei die Erkenntnis, dass Institutionen und Entscheidungsverfahren, die 1951 und 1957 für ein »Europa der Sechs« geschaffen und seither nicht wesentlich verändert worden sind, sich für ein »Europa der 25 plus x« wenig eignen. Ohne durchgreifende Reform kann es zum Verlust der Handlungsfähigkeit der Union und zur Lähmung des gesamten Integrationsprozesses kommen. Auf dem Spiel steht zugleich die Gemeinschaftsmethode. Ist es in der Folge der Erweiterung der EU nicht mehr möglich, im Gemeinschaftsrahmen wirksam supranationale Politik zu gestalten, dann drohen der Bedeutungsverlust der Brüsseler Institutionen und ein Rückfall in die zwischenstaatliche Zusammenarbeit. In Gefahr gerät damit auch die Demokratie in Europa, da zwischenstaatliche Zusammenarbeit traditionell vorbei an den Parlamenten betrieben wird und das von den Bürgern direkt gewählte Europäische Parlament seine Befugnisse nur im Rahmen der Gemeinschaftsmethode einsetzen kann.
  


  
    Die EU steht somit bei ihrer Reform erneut vor einem alten Konflikt: ob sich in der Integration Europas die »Methode Monnet« oder die »Methode Metternich« durchsetzt; ob Europa ein supranationales Gemeinschaftseuropa werden kann oder ob es sich nach und nach in lediglich intergouvernementaler Zusammenarbeit auflöst; ob europäische Politik auf der verlässlichen Grundlage des gemeinsam geschaffenen europäischen Rechtsrahmens gestaltet wird; oder ob die Nationalstaaten ihre Zusammenarbeit beliebig und allein begrenzt durch die lockeren Bindungen des Völkerrechtes und den machtpolitischen Grundsatz der »balance of powers« betreiben können.
  


  1. Die Konventsmethode


  
    Trotz der allgemein anerkannten Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der EU war es auf den Regierungskonferenzen von Maastricht, Amsterdam und Nizza nicht gelungen, wesentliche Fortschritte zu erzielen. Zuletzt waren in Nizza alle wirklichen Reformschritte gescheitert. Der Grund hierfür lag im Methodischen: Die Regierungskonferenz als klassisches diplomatisches Treffen der Staats- und Regierungschefs hinter verschlossenen Türen, vorbereitet durch die nationalen Bürokratien und geprägt vom Erfordernis der positiven Zustimmung jedes einzelnen Mitgliedstaates, hatte erkennbar ihre Grenzen erreicht. Der Vertrag von Nizza – an sich der letzte Änderungsvertrag vor der Erweiterung der EU am 1. Mai 2004 – vermochte es nicht, die institutionellen Kernprobleme der EU zu lösen. Das anfängliche Scheitern dieses Vertrages im Referendum in Irland am 7. Juni 2001 unterstrich zudem, dass die kläglichen Resultate der Geheimdiplomatie einer Regierungskonferenz immer weniger dem Bürger zu vermitteln waren und allgemein das euroskeptische Bild eines intransparenten und undemokratischen Europas verstärkten.
  


  
    Bereits im Vertrag von Nizza hatten die Staats- und Regierungschefs in einer Erklärung1 anerkannt, dass eine weitere Reform der Verträge unumgänglich war. Sie betonten deshalb die Notwendigkeit »einer eingehenderen und breiter angelegten Diskussion über die Zukunft der Europäischen Union«, später auch »Post-Nizza-Prozess« genannt. Der schwedische und der belgische Vorsitz im Ministerrat wurden aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Kommission und unter Teilnahme des Europäischen Parlamentes eine umfassende Debatte zu fördern, an der alle interessierten Kreise beteiligt sein sollten: Vertreter der nationalen Parlamente und der Öffentlichkeit insgesamt, das heißt Vertreter aus Politik, Wirtschaft und dem Hochschulbereich, Vertreter der Zivilgesellschaft usw. Auch die Bewerberstaaten sollten nach noch festzulegenden Einzelheiten in diesen Prozess einbezogen werden. Schließlich sollte der Europäische Rat auf seiner Tagung in Laeken /Brüssel im Dezember 2001 »eine Erklärung annehmen, in der geeignete Initiativen für die Fortsetzung dieses Prozesses enthalten sein werden.«
  


  
    Auf dem Europäischen Rat von Laeken am 14. und 15. Dezember 2001 wurden insgesamt um die 50 Fragen identifiziert, welche bei der Reform der EU zu bewältigen waren. Diese Fragen, die in der Erklärung von Laeken festgehalten sind, befassen sich vor allem mit der Aufteilung und Festlegung der Zuständigkeiten in der Europäischen Union; mit der Vereinfachung der Instrumente der Union und der ihr zugrunde liegenden Verträge; sowie mit dem Bedürfnis nach mehr Demokratie, Transparenz und Effizienz in der 
     Europäischen Union. Zur Beantwortung dieser Fragen beschloss der Europäische Rat in Laeken einen – sich später als geradezu revolutionär erweisenden – Methodenwechsel: Anstatt einer Regierungskonferenz sollte zunächst »im Hinblick auf eine möglichst umfassende und möglichst transparente Vorbereitung der nächsten Regierungskonferenz« ein Konvent einberufen werden, der ab März 2002 ein Jahr lang in Brüssel über die notwendige Reform der EU beraten sollte. Mit einem solchen Konvent hatte man schon zuvor erste positive Erfahrungen sammeln können: Der auf dem Europäischen Rat vom Köln 1999 eingesetzte Grundrechte-Konvent hatte innerhalb eines Jahres in äußerst effizienter Arbeit unter Vorsitz des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog eine Bestandsaufnahme über die Grundrechte in der EU vorgenommen und hieraus eine moderne Charta der Grundrechte der Europäischen Union erarbeitet.
  


  
    Das Mandat des jetzt einzusetzenden EU-Reformkonvents formulierten die Staats- und Regierungschefs in Laeken sehr breit. Sie stellten ihm die Aufgabe, »die wesentlichen Fragen zu prüfen, welche die künftige Entwicklung der Union aufwirft«. Zum Vorsitzenden des Konvents ernannten die Staats- und Regierungschefs den früheren französischen Staatspräsidenten Valery Giscard d’Estaing, zu seinen Stellvertretern den ehemaligen italienischen Premierminister Giuliano Amato und den früheren belgischen Ministerpräsidenten Jean-Luc Dehaene. Dem Konvent sollten »die Hauptakteure der Debatte über die Zukunft der Union« angehören, die in Laeken wie folgt definiert wurden: 15 Vertreter der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten (ein Vertreter pro Mitgliedstaat), 30 Mitglieder der nationalen Parlamente (zwei pro Mitgliedstaat), 16 Mitglieder des Europäischen Parlamentes und zwei Vertreter der Europäischen Kommission. Außerdem sollten die 13 Bewerberländer jeweils mit einem Regierungsvertreter und zwei Mitgliedern ihres nationalen Parlamentes an den Beratungen teilnehmen, »ohne freilich den Konsens, der sich zwischen den Mitgliedstaaten abzeichnet, verhindern zu können«. Unter den insgesamt 105 Konventsmitgliedern hatten damit die 72 Parlamentarier fast eine Zwei-Drittel-Mehrheit.
  


  
    Zum erwarteten Ergebnis der Arbeiten des Konvents äußerten sich die Staats- und Regierungschefs in der Laeken-Erklärung sehr vorsichtig und zurückhaltend. Von seiner Konzeption her verstanden sie den Konvent keinesfalls als »Verfassungs-Konvent« oder gar als »Verfassungsgebende Versammlung«. Er sollte lediglich aus der gegenwärtigen Blockade des EU-Reformprozesses heraushelfen. Dem Konvent war dabei die Aufgabe zugedacht, die nächste Regierungskonferenz vorzubereiten und »sich um verschiedene mögliche Antworten« auf die wesentlichen Reformfragen 
     der EU »zu bemühen«. Das Ergebnis seiner Arbeiten sollte der Konvent in einem »Abschlussdokument« zusammenfassen, »das entweder verschiedene Optionen mit der Angabe, inwieweit diese im Konvent Unterstützung gefunden haben, oder – im Falle eines Konsenses – Empfehlungen enthalten kann.« Das Abschlussdokument sollte dann gemeinsam mit den Ergebnissen der Debatten in den einzelnen Staaten über die Zukunft der Union den Ausgangspunkt für die nachfolgende Regierungskonferenz darstellen, welche – so die Laeken-Erklärung sehr deutlich – »die endgültigen Beschlüsse fassen wird«. Deutlich zeigte sich hier der Wille der Staats- und Regierungschefs, das Heft des Handelns gegenüber dem Konvent in der Hand zu behalten und – als »Herren der Verträge« – alle Entscheidungen über die erforderlichen Reformen selbst zu treffen.
  


  
    Im historischen Rückblick ist allerdings die Einsetzung des Konvents als Anfang vom Ende der »Herrschaft der Mitgliedstaaten über die Verträge« anzusehen2 Aufgrund seiner überwiegend parlamentarischen Zusammensetzung, der Transparenz seiner Beratungen und der Qualität seiner Ergebnisse konnte der Konvent im Laufe seiner Tätigkeit eine Legitimität für sich und sein Abschlussdokument erarbeiten, an welcher die Mitgliedstaaten bis heute schwer vorbeikönnen. In gewisser Weise bestätigt sich so auch mit der Einrichtung des Konvents die Vorstellung von Monnet, dass man durch das Schaffen von supranationalen Institutionen eine auch für deren nationale Schöpfer unabsehbare und letztlich von diesen nicht mehr beherrschbare Eigendynamik im Interesse der europäischen Integration begründen kann.
  


  2. Die Arbeit des Konvents


  
    Die insgesamt 16-monatige Arbeit des Konvents3 teilte sich entsprechend den Vorstellungen von Konventspräsident Giscard d’Estaing in drei Phasen ein: eine Phase des Zuhörens (»phase d’ecoute«, März bis Juni 2002), eine Phase des Studierens (»phase d’etude«, Juni bis Oktober 2002) und schließlich in eine Phase der Reflektion über Antworten auf die dem Konvent gestellten Reformfragen (»phase de reflexion«, Oktober 2002 bis Juni/Juli 2003), welche die Phase der eigentlichen Arbeit wurde.
  


  
    Die Arbeitsweise des Konvents wurde von Anfang an von seinem Tagungsort, dem Gebäude des Europäischen Parlamentes in Brüssel, ebenso geprägt wie von seiner mehrheitlich parlamentarischen Zusammensetzung. Der Konvent organisierte sich und arbeitete ähnlich wie ein (supranationales) Parlament: Es gab Redebeiträge und Gegenreden im Plenum, Interventionen
     und Interpellationen (durch »Blaue Karten«, welche die Konventsmitglieder in der laufenden Debatte hochhalten konnten, um sich zu Wort zu melden), Anträge zur Geschäftsordnung, Änderungsanträge zu den Textvorlagen, Unterschriftenlisten und Resolutionen. Die Beratungen des Konvents waren stets öffentlich und konnten sowohl in Brüssel vor Ort selbst als auch weltweit über das Internet verfolgt werden. Die Zuschauertribünen im Europäischen Parlament waren regelmäßig sehr gut besucht; in der Schlussphase des Konvents war der Andrang sogar so groß, dass weitere Räume für die Zuschauer bereitgestellt werden mussten, in welche die Plenardebatten per Video übertragen wurden. Auch vor dem Tagungssaal des Konvents herrschte stets großer Andrang: Interessenvertreter, von den Gewerkschaften und Wirtschaftsvereinigungen über Umwelt- und Tierschutzverbände bis hin zu den Vertretern der Städte und Kommunen sowie der Kirchen und Religionsgemeinschaften nutzten den Konvent, um ihre Partikularinteressen in die große Debatte um die zukünftige Gestaltung Europas einzubringen.
  


  
    Der Konvent traf sich zunächst einmal im Monat zu Plenartagungen in Brüssel. In der dritten Phase musste er zu zwei Tagungen im Monat übergehen, um seine Arbeit fristgerecht abschließen zu können. Den Plenartagungen gingen meist Arbeitstreffen der vier Komponenten des Konvents (Regierungsvertreter, nationale Parlamentarier, Europa-Parlamentarier, Kommission) voraus, auf denen Positionen koordiniert wurden. Rasch formierten sich innerhalb des Konvents zudem – auch dies Ausdruck seiner parlamentarischen Arbeitsweise – die politischen Familien in politischen Fraktionen, die sich ebenfalls zu regelmäßigen Koordinierungssitzungen trafen. Die politischen Familien arbeiteten naturgemäß komponenten-übergreifend, was sie vor allem in der Schlussphase des Konvents zu einer treibenden Kraft bei der Formulierung von Kompromisstexten machte. Dies galt vor allem für die Fraktion der Europäischen Volkspartei, die sich auf insgesamt fünf Klausurtagungen in Rocquebrune, Frascati, Petersberg, Mallorca und Brüssel im Konvent als politische Kraft formierte und das Entstehen des Verfassungstextes durch gemeinsame, sorgsam vorbereitete und begründete Änderungsanträge maßgeblich mitbestimmen konnte.
  


  
    Die regelmäßigen Tagungen in Brüssel ließen zwischen den Konventsmitgliedern rasch eine ganz besondere Art von Corpsgeist entstehen. Trotz aller Unterschiede zwischen den politischen Interessen, die von glühendem europäischen Föderalismus bis hin zu scharfer Euroskepsis, von spanischem Konservativismus bis hin zu deutschem Kommunismus reichten, einte die »Conventionnels« die Teilnahme an einem wahrhaft historischen Projekt sowie die Aussicht darauf, später einmal zu den »Vätern und Müttern« 
     der Europäischen Verfassung zählen zu dürfen. Somit war im Konvent schon konstruktionsbedingt – und erneut ganz im Monnet’schen Sinne – von Anfang an vieles auf ein konsensuales Ergebnis angelegt.
  


  
    Der Corpsgeist der Conventionnels verlieh dem Konvent zugleich das Selbstbewusstsein und die Dynamik einer verfassungsgebenden Versammlung. In der Laeken-Erklärung war die Möglichkeit, am Ende des Reformprozesses eine Europäische Verfassung zu verabschieden, nur sehr vage und allein in Form einer Frage angedeutet worden: »Schließlich stellt sich die Frage, ob diese Vereinfachung und Neuordnung [der bestehenden Verträge] nicht letztlich dazu führen sollte, dass in der Union ein Verfassungstext angenommen werden wird.« Der Konvent bejahte diese Frage fast wie selbstverständlich und arbeitete von Anfang an unter der Prämisse, dass das »Abschlussdokument«, welches er aufgrund des ihm erteilten Mandates vorzulegen hatte, der Text für eine Europäische Verfassung sein würde.
  


  
    Eine ganz entscheidende Rolle bei der Kanalisierung der im Konvent bestehenden Dynamik in konkrete politische Ergebnisse und verfassungsrechtliche Formulierungen spielten das zwölfköpfige Präsidium des Konvents unter Vorsitz von Valery Giscard d’Estaing und das dem Präsidium zugeordnete Sekretariat des Konvents unter Leitung des britischen Diplomaten John Kerr. Das Präsidium organisierte und strukturierte die Arbeit des Konvents, setzte die Arbeitsgruppen ein, erarbeitete Textvorschläge für die vom Konventsplenum zu diskutierenden Verfassungsartikel und überarbeitete diese im Lichte der Ergebnisse der Debatten und der eingereichten Änderungsanträge.
  


  
    Dabei schwankte das Präsidium zwischen notwendiger Federführung der Arbeiten und autokratischem Führungsstil. Dass mit Valery Giscard d’Estaing ein erfahrener »alter Fuchs« die Arbeiten des Konvents leitete, erwies sich als überaus vorteilhaft, als es daran ging, den Konvent auf die Zielgerade zu bringen und den notwendigen Konsens im Konvent herbeizuführen. Auch das Bestehen Giscards auf einer klaren Sprache des Verfassungstextes hatte segensreiche Auswirkungen. Für das Ziel eines demokratischeren und transparenteren Europas allerdings ließ das Präsidium so manches Mal das notwendige Feingefühl vermissen und stieß deshalb im Konventsplenum nicht selten auf energischen Widerspruch.
  


  
    Die Diskrepanz zwischen Konventspräsidium und Konventsplenum hatte ihre Ursache auch darin, dass nach der Laeken-Erklärung das Präsidium eine andere Zusammensetzung als der Konvent selbst aufwies. Es bestand neben dem Präsidenten und den beiden Vizepräsidenten – aus drei weiteren Regierungsvertretern, aus zwei Mitgliedern der Kommission, aus zwei Vertretern der nationalen Parlamente sowie zwei Mitgliedern des Europäischen 
     Parlamentes. Damit reflektierte das Präsidium nicht die mehrheitlich parlamentarische Zusammensetzung des Konventsplenums; vielmehr waren die vier Parlamentarier im zwölfköpfigen Präsidium in der Minderheit. Oftmals erschien deshalb die Arbeit des Präsidiums – das stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagte – als »Kleine Regierungskonferenz«, über welche die Mitgliedstaaten doch noch eine letzte Kontrolle über die Konventstätigkeit behielten.4
  


  
    So manches Mal kam es gegen allzu autokratisches Vorgehen des Präsidiums zu einer regelrechten Revolte des Konventsplenums. Schon in den ersten Konventswochen scheiterte das Präsidium mit dem Vorhaben, dem Konvent eine Geschäftsordnung aufzuzwingen, welche die Debatten im Konvent ganz unter die Kontrolle des Präsidiums gestellt hätte.5 Besonders nachdrücklich zeigte sich die tatsächliche Macht und Legitimität des Konventsplenums im Herbst 2002. Es hatte sich der Eindruck verbreitet, dass die »Phase des Zuhörens« und des »Studierens« vom Präsidium bewusst in die Länge gezogen worden war, um in der Schlussphase des Konvents Textvorschläge, die möglicherweise bereits »bei Giscard und Kerr in der Schublade liegen«, unter Hinweis auf den nun bestehenden Zeitdruck durch das Plenum zu peitschen.
  


  
    Die Conventionnels brachten deshalb im Herbst eigene Verfassungsentwürfe 6 als Diskussionsgrundlage in den Konvent ein, damit die weiteren Arbeiten auf der Basis konkreter Texte stattfinden konnten, und setzten auf diese Weise das Präsidium unter erheblichen Zugzwang. Als schließlich Anfang 2003 das Präsidium die ersten eigenen, lang erwarteten Textvorschläge vorlegte, reagierte das Plenum hierauf mit mehreren Tausend Änderungsanträgen, welche das Präsidium zu teilweise erheblichen Änderungen und Ergänzungen seiner anfänglichen Vorstellungen veranlassten; so konnte die von Valery Giscard d’Estaing favorisierte Idee eines »Kongresses der Völker« ebenso verhindert werden wie eine übermächtige Rolle des Europäischen Rates, der in den ersten Präsidiumstexten noch teilweise als »Oberorgan« der Europäischen Union figurierte. In den letzten Tagen des Konvents bemächtigte sich das Konventsplenum schließlich sogar teilweise der Tagesordnungsgewalt und erreichte auf diese Weise das Aussetzen von Plenarsitzungen,7 um weitere Diskussionen innerhalb der Konventskomponenten und der politischen Familien zu ermöglichen. Vor allem in der Schlussphase des Konvents vereinigten hierbei die Parlamentarier unter den Conventionnels – nationale und Europa-Parlamentarier – oftmals ihre Kräfte und brachten gemeinsame Positionen in die Enddebatten ein.
  


  
    Erwähnenswert ist schließlich die Rolle, welche die Conventionnels aus den 13 Bewerberländern im Konvent spielten. Obwohl zum Zeitpunkt der 
     Konventstätigkeit noch keines dieser Länder formell EU-Mitglied war, nahmen ihre Vertreter im Konvent an allen Plenar- und Arbeitssitzungen mit allen Rechten und Pflichten teil und konnten – nach einigen Diskussionen – den früheren Ministerpräsidenten und Außenminister Sloweniens, Alojs Peterle, als »Gast« in das Konventspräsidium entsenden. Alle Staaten, die seit dem 1. Mai 2004 EU-Mitglieder sind, wirkten somit an allen Phasen der Konventsarbeit ebenso wie die Conventionnels aus den bisherigen EU-Mitgliedstaaten mit, und sie beeinflussten den Verfassungstext ebenso wie diese. Der Mitwirkung der Conventionnels aus den Bewerberländern hatte die Laeken-Erklärung nur eine Grenze gesetzt: Einen Konsens, der sich zwischen den aktuellen EU-Mitgliedstaaten abzeichnete, konnten sie nicht verhindern.
  


  
    Ob es im Konvent überhaupt zu einem Konsens über einen finalen Text kommen würde, hatten Beobachter lange bezweifelt. Sie unterschätzten damit den Willen aller Konventsmitglieder, am Ende ihrer Beratungen einen Text vorzulegen, der auch Bestand haben würde. Der Konvent hätte von vornherein jeglichen Anspruch auf Autorität seines Abschlussdokumentes aufgegeben, wenn er nur ein Dokument mit verschiedenen Optionen verabschiedet hätte.
  


  
    Der Präsident des Konvents, Valery Giscard d’Estaing, erleichterte die Konsensfindung noch dadurch, dass er relativ früh erklärte, für ihn sei Konsens gleichzusetzen mit dem »Fehlen von organisiertem Widerstand«. Gemeint war damit, dass ein Konsens im Konvent dann erreicht war, wenn seine organisierten Gruppierungen – vor allem die vier Komponenten des Konvents und auch die politischen Familien – als solche dem Endergebnis zustimmen konnten, unabhängig davon, ob es innerhalb einer dieser Gruppierungen noch vereinzelt andere Auffassungen gab. Entsprechend orchestriert war die (erste) Abschlusssitzung des Konvents am 13. Juni 2003. Nachdem jeweils die Sprecher der vier Konventskomponenten sowie der politischen Fraktionen ihre Zustimmung zum Endergebnis zum Ausdruck gebracht hatten, stellte Präsident Giscard d’Estaing das Bestehen des Konsenses fest und gratulierte den Conventionnels zu dem erarbeiteten Ergebnis, woraufhin die Klänge von Beethovens »Ode an die Freude« einsetzten, die durch eine letzte Änderung im Verfassungstext soeben den verfassungsrechtlichen Status als Hymne der Union erhalten hatte.8 Das Unterschreiben des gesamten (nun auch die Teile III und IV der Verfassung umfassenden) Konventstextes durch die einzelnen Conventionnels auf der letzten Konventssitzung am 10. Juli 2003 trat im Vergleich zu diesem historischen Moment in den Hintergrund.
  


  3. Das Scheitern des Gipfels von Brüssel


  
    Nach dem Abschluss der Konventsberatungen konnte man geradezu eine Welle der Erleichterungen verspüren, die durch die europäischen Hauptstädte ging. Aus der Hand des selbstbewussten und in seiner Eigendynamik nur schwer zu kontrollierenden Konvents schien das Gesetz des Handelns wieder auf die Mitgliedstaaten überzugehen, die nun auf einer klassischen Regierungskonferenz noch einmal hinter verschlossenen Türen darüber entscheiden konnten, ob diese Verfassung tatsächlich für alle Mitgliedstaaten akzeptabel oder nicht doch in zahlreichen Punkten noch substanziell zu verändern war.
  


  
    Diese Regierungskonferenz sollte sich jedoch in mehrfacher Hinsicht von ihren Vorgängerinnen unterscheiden. Dies lag zunächst an der Autorität des Abschlussdokumentes des Konvents, dem es tatsächlich gelungen war, einen ausformulierten Verfassungstext ohne Optionen vorzulegen, der mit einigem Recht als historischer Kompromiss zwischen allen relevanten Kräften bezeichnet werden konnte, aus dem sich einzelne Element nur äußerst schwierig – wenn überhaupt – wieder herauslösen ließen. Hinzu kam die besondere Legitimität des Konventsergebnisses aufgrund seiner parlamentarischen Zusammensetzung und seiner transparenten 16-monatigen Arbeitsweise. Dieses Ergebnis nun in seinen Grundzügen anzutasten, hätte für manchen Regierungsvertreter unweigerlich zu erheblichen Konflikten mit seinem nationalen Parlament geführt, welches zuvor an den Konventsarbeiten selbst unmittelbar beteiligt gewesen war. Schließlich gab die italienische Ratspräsidentschaft, welche im zweiten Halbjahr 2003 den Vorsitz auf der Regierungskonferenz führte, von Anfang an zu verstehen, dass sie an einer raschen Einigung sowie einem Abschluss der Regierungskonferenz unter ihrer Präsidentschaft interessiert sei, damit am Ende des Reformprozesses eine »Verfassung von Rom« die bisherigen Römischen Verträge ersetzen könne.
  


  
    Die italienische Ratspräsidentschaft organisierte deshalb die Arbeiten der Regierungskonferenz äußerst straff, setzte von vornherein nur eine sehr begrenzte Anzahl von Punkten auf die Tagesordnung und blieb im übrigen sehr eng an dem vom Konvent vorgelegten Verfassungstext. Im Übrigen leitete die italienische Ratspräsidentschaft notwendige redaktionelle und technische Arbeiten durch eine Gruppe von Rechtsexperten in die Wege, die bis Dezember 2003 eine leicht überarbeitete Version des Verfassungstextes 9 sowie die an die Verfassung angepassten Texte der den bisherigen Verträgen beigefügten Protokolle10 vorlegte. Alle Dokumente der Regierungskonferenz veröffentlichte der italienische Vorsitz auf einer Website11, 
     was im Vergleich zu früheren Regierungskonferenzen einen erheblichen Fortschritt in Sachen Transparenz darstellte.
  


  
    Die parlamentarische Einbindung in die Arbeiten der Regierungskonferenz ging nur wenig über das traditionelle Muster hinaus. Das Europäische Parlament war wie bereits in Maastricht, Amsterdam und Nizza mit zwei Beobachtern auf der Regierungskonferenz vertreten. Die Unterrichtung der nationalen Parlamentarier fand dagegen nach den jeweiligen nationalen Regeln getrennt in jedem Mitgliedstaat statt. Es war daher vor allem dem im Konvent entstandenen persönlichen und an Sachinteressen orientierten Zusammenhalt zwischen Europa-Abgeordneten und nationalen Parlamentariern zu verdanken, dass im Rahmen des Konstitutionellen Ausschusses des Europäischen Parlamentes die Parlamentarier unter den ehemaligen Konventsmitgliedern regelmäßig zu Sitzungen zusammentraten und sich hierbei vom italienischen Außenminister über den Stand der Beratungen unterrichten ließen. Hieraus entstand schließlich die Initiative, die Parlamentarier des Konvents am 5. Dezember 2003 in einer Plenarsitzung in Brüssel – symbolträchtig im ehemaligen Sitzungssaal des Konvents und mit Valery Giscard d’Estaing als Einführungsredner – zusammenzuführen und gemeinsam nochmals wesentliche Forderungen an die Regierungskonferenz zu richten.
  


  
    Trotz insgesamt guter Voraussetzungen gelang es auf dem als »Verfassungsgipfel« geplanten Brüsseler Gipfel der Regierungskonferenz am 12. und 13. Dezember 2003 nicht, Einvernehmen zwischen allen Mitgliedstaaten über die künftige Machtverteilung im EU-Ministerrat zu erzielen. Dies lag sicherlich auch an der Verhandlungsführung durch den italienischen Ratspräsidenten. Vor allem aber war die überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht bereit, von der vom Konvent nach langen Verhandlungen erarbeiteten Formel abzurücken, nach der Entscheidungen des Ministerrates mit qualifizierter Mehrheit eine doppelte Mehrheit erforderten: die einfache Mehrheit der Regierungsvertreter, hinter der zugleich 60 Prozent der Unionsbevölkerung stehen muss. Vor allem die polnische Regierung sah sich durch die die polnische Innenpolitik bestimmende Parole »Nizza oder Tod« gebunden und ohne Verhandlungsspielraum, da die Konvents-Formel für Polen einen relativen Machtverlust im Verhältnis zum Vertrag von Nizza bedeutet hätte. Auch die französische Regierung zeigte keine Bereitschaft, den Bedenken des künftigen Neumitgliedes Rechnung zu tragen. Hieran zeigte sich zum einen, dass die Europäische Union nach wie vor unvorbereitet war auf die Zusammenarbeit mit den Neumitgliedern, die neue politische, wirtschaftliche und kulturelle Vorstellungen in die Union einbringen und daher gerade in den ersten Jahren einer besonderen Beachtung bedürfen.
     Zum anderen hat es sich als Fehler herausgestellt, in der Regierungskonferenz nicht bei der in Laeken für den Konvent vereinbarten Formel zu bleiben, dass die Neumitglieder zwar mit allen Rechten und Pflichten an den Verhandlungen teilnehmen, aber letzten Endes einen zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Konsens nicht behindern dürfen. Mit dieser Formel hätte man die Regierungskonferenz in Brüssel wahrscheinlich erfolgreich abschließen können.
  


  
    Beim Brüsseler Gipfel bestätigte sich schließlich, dass die Methode der Regierungskonferenz als Reforminstrument in der Europäischen Union endgültig ausgedient hat. Der Zwang zum Einvernehmen unter 25 ermöglicht sachwidrige Blockaden und verhindert die wirklich notwendigen Reformschritte in Sachen Demokratie, Transparenz und Effizienz. Während der Konvent in 16-monatiger Arbeit am Ende trotz aller inhaltlichen Divergenzen zum Konsens fand, gelang es der Regierungskonferenz erst im Juni 2004, auf dieser guten Grundlage eine Einigung zwischen denjenigen herbeizuführen, die bereits im Konvent in vollem Umfang an den Verhandlungen teilgenommen hatten. Die intergouvernementale Methode Metternich hat sich damit der an Monnets Vorstellungen orientierten Konventsmethode deutlich unterlegen gezeigt – zum Schaden Europas, dessen notwendige Reform sich damit – und zuletzt auch aufgrund der gescheiterten Verfassungsreferenden – verzögern wird.
  


  4. Die Antworten auf die Verfassungsfragen Europas


  
    Trotz des Scheiterns der Verfassungsreferenden stehen heute die Antworten auf die in Laeken gestellten Verfassungsfragen Europas weitestgehend fest. Sie finden sich im vom Konvent vorgelegten Verfassungsentwurf sowie in den Änderungsvorschlägen, welche auf der Regierungskonferenz erarbeitet worden waren. Diesen »acquis« des Reformprozesses gilt es trotz der Ratifizierungskrise der Verfassung festzuhalten.
  


  4.1 Die Transparenzfrage


  
    Nach Konvent und Regierungskonferenz steht fest, dass die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Europäischen Union in Zukunft im Interesse größerer Transparenz in einem einheitlichen Dokument enthalten sein sollen: in der »Verfassung für Europa«, die der Form nach sicherlich weiterhin 
     ein »Verfassungsvertrag« sein wird, sich aber in ihrem Text selbst von wenigen Ausnahmen abgesehen durchweg als »Verfassung« bezeichnet. Diese Verfassung wird an die Stelle der bisherigen Verträge (EU-Vertrag, EG-Vertrag, Beitrittsverträge, Anderungsverträge) treten und diese vollumfänglich ersetzen.12 Zugleich wird das komplizierte Nebeneinander von EU und EG durch eine einzige Rechtsperson, die EU, ersetzt. Allein dieser Schritt – der auf den Regierungskonferenzen von Maastricht, Amsterdam und Nizza stets gescheitert war – vereinfacht die aktuelle Konstruktion Europas erheblich. Erfreulich, aber auch konsequent ist es, dass die »Verschmelzung« der Europäischen Union dabei auf der Basis der Gemeinschaftsmethode erfolgt ist.
  


  
    Gegliedert ist die Verfassung in eine Präambel und vier Teile. Die Präambel, welche erkennbar die Handschrift von Konventspräsident Valery Giscard d’Estaing trägt, nimmt auf die Geschichte der westlichen Zivilisation, die kulturellen, religiösen und humanistischen Wurzeln Europas sowie die politischen Motive der europäischen Integration Bezug. Teil I der Verfassung erläutert in 60 Artikeln die wesentlichen Grundbausteine der Union: die Ziele und Werte der Union, die Unionsbürgerschaft, die Kompetenzen der Union, ihre Institutionen, ihre Entscheidungsverfahren, ihre Finanzen sowie die Mitgliedschaft in der Union. Teil I ist das eigentliche Ergebnis der Konventsarbeit, in dem sich die wesentlichen Reformen finden, auf welche sich der Konvent verständigen konnte. Er ist eine Art »Verfassung im Kleinen«, die auch für sich alleine stehen könnte und möglicherweise auch eines Tages stehen wird. In Teil I ist u. a. geregelt, dass die Kompetenzen der Union in ausschließliche Zuständigkeiten der Union (z. B. in der Währungspolitik), in zwischen Union und Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeiten (z. B. in der Umweltpolitik) sowie in Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen (z. B. in der Bildungspolitik) unterteilt sind. In Teil I ist auch geregelt, dass die fast unüberschaubare Zahl der heutigen Rechtsinstrumente und Entscheidungsverfahren deutlich reduziert wird. Die wesentlichen Rechtsinstrumente sind in Zukunft das Europäische Gesetz und das Europäische Rahmengesetz, die von Europäischem Parlament und EU-Ministerrat gemeinsam im Mitentscheidungsverfahren (in Zukunft das allgemeine Gesetzgebungsverfahren) erlassen werden. Teil I regelt schließlich auch die Macht- und Aufgabenverteilung zwischen den Institutionen der Union.
  


  
    Zur Verfassung im engeren Sinne wird man außerdem Teil II des Verfassungsentwurfes rechnen müssen, welcher die Charta der Grundrechte der Union enthält, die der Grundrechte-Konvent 1999/2000 erarbeitet hatte. Die Übernahme der Charta in den Verfassungstext ist ein großer Erfolg der Konventsarbeit; zum ersten Mal werden auf diese Weise die Rechte der 
     Bürger im europäischen Primärrecht verdeutlicht. Vorschläge, die Charta lediglich in einem Protokoll zu übernehmen, konnten sich nicht durchsetzen.
  


  
    Teil III der Verfassung bricht hinsichtlich Sprache und Umfang mit der Klarheit und Prägnanz der ersten beiden Teile der Verfassung. Er enthält in 322 Artikeln die Vorschriften der heutigen Verträge, welche die Politiken der Union (Binnenmarkt einschließlich Agrarpolitik und Wettbewerbsregeln, Wirtschafts- und Währungspolitik, Verkehrspolitik, Umweltpolitik etc.) sowie das Funktionieren der Institutionen regeln. Teil III führt ohne Zweifel zu einem redaktionell unerfreulichen »Aufblähen« des Verfassungstextes, ließ sich allerdings nicht vermeiden, wenn man keine völlige Neugründung der Union, sondern eine Fortsetzung des Integrationsprozesses auf der Basis des gemeinschaftlichen Besitzstandes erreichen wollte. Im Konvent wurde Teil III zwar diskutiert, mit Änderungsanträgen bearbeitet und an die durch Teil I vorgenommenen Grundreformen angepasst; für eine umfassende, vor allem auch redaktionelle Bearbeitung fehlte allerdings die Zeit. Eine deutlich kürzere Fassung des Teiles III wäre nur erreichbar gewesen, wenn man die zahlreichen Kompetenz- und Verfahrensvorschriften, welche in den Bestimmungen zu allen Unionspolitiken enthalten sind, in Teil I zusammengefasst und damit vor die Klammer gezogen hätte. Dies hätte allerdings eine grundsätzliche Neuformulierung bedeutet,13 die vor allem dem Konventspräsidium als zu riskant erschien.
  


  
    Teil IV der Verfassung enthält schließlich zwölf Allgemeine und Schlussbestimmungen, welche das Verhältnis zu den früheren Verträgen, den territorialen Geltungsbereich der Verfassung, den verfassungsrechtlichen Status der Protokolle sowie die Verfahren zur Änderung und zum In-Kraft-Treten der Verfassung regeln.
  


  
    Die vier Teile der Verfassung stehen rechtlich gesehen auf gleicher Ebene und unterliegen dem selben, in Artikel IV-443 geregelten Änderungsverfahren, das für Verfassungsänderungen – nach erneuter Einberufung eines Konvents – das Einvernehmen aller Mitgliedstaaten sowie die Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten verlangt. Der Vorschlag, für Teil III der Verfassung ein einfacheres Änderungsverfahren vorzusehen, konnte sich weder im Konvent noch auf der Regierungskonferenz durchsetzen. In einer Union der »25 plus x« wird dies bedeuten, dass Verfassungsänderungen eine äußerst seltene Ausnahme darstellen werden. Die Verfassung in ihrer heutigen Fassung wird die Zukunft der Union also voraussichtlich für Jahrzehnte prägen.
  


  
    Insgesamt ist die Neufassung der Verträge in einem einheitlichen Verfassungstext als deutlicher Zugewinn an Transparenz zu bezeichnen, auch wenn man sich sicherlich einen noch kürzeren und vor allem im Teil III 
     sprachlich klareren und strukturell anschaulicheren Text hätte wünschen können. Allerdings legt der heutige Text bereits die Grundlage dafür, zu einem späteren Zeitpunkt die wirkliche Verfassung auf die ersten beiden Teile zu konzentrieren und die Politiken des Teils III in das zu überführen, was sie inhaltlich in jedem Mitgliedstaat bereits heute sind: nicht Verfassungs-, sondern Gesetzesrecht. Für diesen Schritt wird es aber wohl noch eines weiteren Konvents bedürfen.
  


  4.2 Die Demokratiefrage


  
    Fortschrittlich sind die Antworten des Verfassungstextes auch auf die Demokratiefrage. So wird das eigentliche Demokratiedefizit der Union dadurch angegangen, dass in Zukunft alle Beratungen und Entscheidungen des Ministerrates, welche Gesetzgebungsfragen betreffen, ebenso öffentlich zu sein haben wie heute schon die Sitzungen des Europäischen Parlamentes. 14 Der Konventsvorschlag, außerdem einen speziellen Legislativrat einzusetzen, der gewissermaßen als »Zweite Kammer« immer dann zusammentritt, wenn der Rat als Gesetzgeber tragt,15 ist bedauerlicherweise auf der Regierungskonferenz abgelehnt worden. Zu stark scheint hier das Beharrungsvermögen nationaler Fachministerien, welche offenbar weiterhin ihre jeweilige eigene Ressortpolitik in Brüssel betreiben möchten.
  


  
    Im Interesse des Demokratieprinzips ist es, dass die gleichberechtigte Mitentscheidung von Europäischem Parlament und Ministerrat durch die Verfassung zum Regel-Gesetzgebungsverfahren geworden list.16 Zugleich hat sich das Europäische Parlament erheblich verstärkte Mitwirkungsbefugnisse bei der Beschlussfassung über den Haushalt und die Finanzen der Union erkämpfen könnten,17 auch wenn deren endgültige Form (Mit- oder Letztentscheidungsrecht des Parlamentes) auf der Regierungskonferenz bis zum Schluss Gegenstand heftiger Diskussionen vor allem mit den nationalen Finanzministerien war.
  


  
    Ein beachtlicher Fortschritt in Sachen Demokratie und Bürgernähe konnte im Konvent bei der Wahl des Kommissionspräsidenten erreicht werden. Dieser wird in Zukunft auf Vorschlag des Europäischen Rates – der hierbei mit qualifizierter Mehrheit entscheidet – vom Europäischen Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt. Dabei hat der Vorschlag des Europäischen Rates »unter Berücksichtigung der Wahlen zum Europäischen Parlament« und »im Anschluss an entsprechende Konsultationen« zu erfolgten.18 Dies wird in der politischen Praxis bedeuten, dass die Europawahlen erheblich an Bedeutung gewinnen werden. Die politischen Parteien 
     werden jetzt mit Spitzenkandidaten in den europaweiten Wahlkampf gehen können, welche im Falle eines Wahlsieges ernsthafte Aussichten haben, zum Kommissionspräsidenten gewählt zu werden; an der Mehrheitsfraktion im Europäischen Parlament führt dann kein Weg vorbei. Aus Sicht des Bürgers wird dies die Europawahlen ebenso wie die alltägliche Brüsseler Politik personalisieren und damit interessanter und leichter nachvollziehbar machen.
  


  
    Eine größere Bürgerbeteiligung an der EU-Politik ermöglicht auch die Einführung einer europäischen Bürgerinitiative. Der Verfassungsentwurf sieht vor, dass eine Initiative für konkrete Gesetzesvorschläge der Kommission von mindestens einer Million Bürgern ausgehen kann, die aus mehreren europäischen Staaten stammen.19 Eine solche Bürgerinitiative erhält damit gegenüber der Kommission dasselbe Initiativrecht wie es das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat bereits heute haben.
  


  
    Sieht man als Teil der Demokratie auch die Freiheit an, den europäischen Einigungsprozess insgesamt abzulehnen, so lässt sich auch die ausdrückliche Festschreibung eines Rechtes zum Austritt aus der EU in der Verfassung20 als Beantwortung der Demokratiefrage verstehen. Verdeutlicht wird damit, dass die Zugehörigkeit zur Union stets eine freiwillige ist und auf dem demokratischen Willen der Bevölkerung beruht.
  


  4.2 Die Effizienzfrage


  
    Um in der erweiterten Union eine effizientere Entscheidungsfindung zu erreichen, hatte der Konvent im Verfassungsentwurf im Wesentlichen vier Lösungen vorgeschlagen. An erster Stelle stand dabei die Ausdehnung der Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit im Ministerrat auf alle wesentlichen Politikfelder der Union.21 Erreicht hatte der Konvent zweitens ein Abrücken von der bisherigen Methode zur Berechnung der qualifizierten Mehrheit, die durch ein recht komplexes System der Stimmenwägung stattfand. Stattdessen sollen in Zukunft Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit die einfache Mehrheit der Regierungsvertreter im Rat (also 13 bei 25 Mitgliedstaaten) erfordern, hinter denen 60 Prozent der Bevölkerung stehen müssen (in der Regierungskonferenz wurden die Schwellen letztlich auf 55 Prozent der Mitgliedstaaten und 65 Prozent der Bevölkerung angehoben). 22 Der Konvent hatte sich nach langen Diskussionen für dieses System der doppelten Mehrheit entschieden, da es sehr viel verständlicher ist als das bisherige und damit der Transparenz der Entscheidungsfindung dient.
  


  
    Das neue System stellt außerdem die Verbindung zwischen den Ratsentscheidungen und der Bevölkerungsmehrheit her und verwirklicht damit das 
     Demokratieprinzip; es verdeutlicht, dass die Union eine doppelte Legitimationsgrundlage hat, nämlich die Staaten und die Bürger der Union. Schließlich reduziert das neue System die Möglichkeit einzelner Mitgliedstaaten, Entscheidungen des Ministerrates zu blockieren, erheblich und bewahrt damit die Handlungsfähigkeit der Union auch nach der Erweiterung.
  


  
    Der Konvent hatte außerdem vorgeschlagen, die europäische Entscheidungsfindung dadurch zu erleichtern, dass im Europäischen Rat an die Stelle der rotierenden sechsmonatigen Präsidentschaft ein für zweieinhalb Jahre gewählter Präsident tritt.23 Der Kommission sollte zwar weiterhin jeweils ein Staatsangehöriger pro Mitgliedstaat angehören, nur 15 davon sollen allerdings stimmberechtigt sein, wobei das Stimmrecht zwischen den Kommissaren nach einem System der gleichberechtigten Rotation wechseln soll.24 In der Regierungskonferenz wurden diese Bestimmungen jedoch überarbeitet: Erst für den Amtsantritt der zweiten Kommission nach In-Kraft-Treten der Verfassung soll das Kollegium lediglich zwei Drittel der Anzahl der Mitgliedstaaten umfassen.
  


  4.3 Die Frage nach der europäischen Wirtschaftsverfassung


  
    Intensiv erörtert wurde im Konvent und auch später auf der Regierungskonferenz die Frage der europäischen Wirtschaftsverfassung. Hier prallten vor allem im Konvent die Vorstellungen der politischen Familien aufeinander und zeigten, dass EU-Politik durchaus zum Gegenstand ernsthafter parteipolitischer Auseinandersetzungen werden kann. Dabei konzentrierten sich die Kontroversen im Wesentlichen auf die in der Verfassung festzuschreibenden Unionsziele; auf die Frage nach einer möglicherweise verstärkten Koordinierung der Wirtschaftspolitik; und schließlich auf den Status der Europäischen Zentralbank (EZB).
  


  
    Bei den Unionszielen kam es zu einer von allen Fraktionen im Konvent akzeptierten Festlegung auf eine »soziale Marktwirtschaft« als Wirtschaftsverfassung der Union.25 Während die soziale Ausrichtung der Union im Verfassungsentwurf durchweg verbal betont wird, kam es im Bereich der wirtschaftspolitischen Koordinierung zu beachtlichen Verbesserungen im Vergleich zum Status quo. So hat es in Zukunft die Kommission – und nicht mehr der Ministerrat – in der Hand, so genannte »Blaue Briefe« an Mitgliedstaaten zu verschicken, in denen sich die Lage der öffentlichen Haushalte im Widerspruch zu den europäischen Grundzügen der Wirtschaftspolitik entwickelt. 26 Auf der Regierungskonferenz wurde zudem ein niederländischer Vorschlag zustimmend erörtert, der vorsah, dass in Zukunft die Kommission 
     oder ein Mitgliedstaat einen »Haushaltssünder«, der sich nicht an die gemeinsam vereinbarten Defizitobergrenzen hält, vor den Europäischen Gerichtshof bringen kann.27
  


  
    Was die EZB angeht, so wurden in den Verfassungstext alle wesentlichen Elemente der gemeinschaftlichen Währungsverfassung unverändert übernommen. Versuche, die Stellung der EZB anzutasten, gab es zwar durchaus im Konvent und auch auf der Regierungskonferenz – zuletzt sogar seitens des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der eine Ergänzung des EZB-Mandates um Wachstums- und Beschäftigungsziele verlangte.28 Im Ergebnis wurden diese Versuche jedoch alle zurückgewiesen. In Teil I der Verfassung ist sowohl die Unabhängigkeit der EZB und ihrer Finanzen als auch der Vorrang der Preisstabilität für ihre Politik ausdrücklich festgeschrieben. 29 Die Stellung der EZB als Sonderorgan wurde dadurch bekräftigt, dass sie nicht, wie ursprünglich vom Konventspräsidium vorgesehen, in eine Auflistung neben die anderen Unionsorgane aufgenommen wurde,30 sondern in einer Sondervorschrift figuriert. Änderungen der die EZB betreffenden Verfassungsbestimmungen bedürfen nach dem Verfassungsvertrag wie bisher des Einvernehmens aller Mitgliedstaaten und der Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten.31 Aus rechtlicher Sicht ist damit die Stabilität der Währungsverfassung ebenso stark abgesichert wie schon im Vertrag von Maastricht.
  


  4.4 Die Frage nach der Stimme Europas in der Welt


  
    Antworten gefunden hat der Konvent auch auf die Frage nach einer wirkungsvolleren Europäischen Außenpolitik. Obwohl die Arbeiten im Konvent von den Ereignissen um den Irak-Krieg überschattet waren, gelangen dem Konvent im Verfassungsentwurf einige viel versprechende Innovationen, die auch auf der Regierungskonferenz nicht mehr in Frage gestellt wurden. An erster Stelle steht dabei die Einführung eines Außenministers der Union, der Vizepräsident der Kommission ist und zugleich den Vorsitz im Rat der Außenminister führt und vom Europäischen Rat im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten ernannt wird. Diese »Doppelhut«-Konstruktion bedeutet die Zusammenlegung der Funktionen der bisherigen Außen (wirtschafts)kommissare und des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Sie ermöglicht eine integrierte europäische Außenpolitik, die sowohl die supranationale Außenwirtschaftspolitik der Kommission als auch die berechtigten außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Anliegen der Mitgliedstaaten einbezieht. Unterstützt 
     wird der Außenminister durch einen Europäischen Auswärtigen Dienst, der im Einvernehmen zwischen Rat und Kommission unter seiner Leitung einzurichten ist.
  


  
    Als Vorsitzender des Außenministerrates kann der Außenminister der Union maßgeblichen Einfluss auf die Agenda der Europäischen Außenpolitik nehmen. In der Außen- und Sicherheitspolitik wird es aber zunächst bei der Geltung des Einstimmigkeitsprinzips bleiben. Ein im Konvent erörterter Vorschlag, wonach der Außenministerrat immer dann mit qualifizierter Mehrheit entscheiden soll, wenn ihm der Außenminister der Union einen Vorschlag unterbreitet, konnte sich in der Regierungskonferenz nicht durchsetzen. Dies hätte den endgültigen Durchbruch zu einer wahrhaft europäischen Außenpolitik bedeuten können.
  


  
    Das Auftreten Europas in der Welt wird sich im Übrigen dadurch verändern, dass die Verfassung eine ausdrückliche Solidaritätsklausel32 enthält, welche die Union und ihre Mitgliedstaaten zum gegenseitigen Beistand bei Terroranschlägen oder Katastrophen verpflichtet. Für diejenigen Mitgliedstaaten, die sich zusätzlich für eine engere Zusammenarbeit im Bereich der gegenseitigen Verteidigung entscheiden, tritt eine gegenseitige Beistandspflicht im Fall eines bewaffneten Angriffs hinzu.33 Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu koordinieren, wobei ein Europäisches Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten sie dabei unterstützen soll, die notwendigen Synergien herzustellen, die als Grundlage für eine wirksame und glaubwürdige Verteidigungspolitik erforderlich sind.34 Diejenigen Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer militärischen Fähigkeiten dazu in der Lage sind, können schließlich eine so genannte »strukturierte Zusammenarbeit« begründen,35 die ein für alle übrigen Staaten offener Kern für eine wirkliche Verteidigungsunion werden könnte. All dies wird sowohl die sicherheitspolitische Identität als auch die operativen Fähigkeiten der Union entscheidend verstärken können.
  


  5. Zwischenbilanz und Ausblick


  
    Auf dem Brüsseler Gipfel am 12. und 13. Dezember 2003 ist nicht der EU-Reformprozess gescheitert, sondern lediglich die Methode der Regierungskonferenz. Es gilt heute, auf der Grundlage des Verfassungsentwurfs des Konvents konstruktiv weiterzuarbeiten und diesen sobald wie möglich zu unterzeichnen, um den Bürgern Europas, die am 10. und 13. Juni 
     2004 erneut ein – dann erweitertes – Europäisches Parlament wählen, ein Signal zu geben, dass diejenigen, die in der politischen Verantwortung stehen, auf die dringenden Reformfragen Europas eine Antwort geben können.
  


  
    Keine Alternative zur Inkraftsetzung des vom Konvent vorgelegten Verfassungsentwurfs wäre ein »Kerneuropa«, wie es in den Tagen unmittelbar nach dem gescheiterten Brüsseler Gipfel teilweise wieder ins Gespräch gebracht worden ist. Man muss sich vergegenwärtigen, dass es bis heute nicht ein einheitliches »Kerneuropa« gibt, in dem sich eine besonders integrations-freundliche und reformwillige Avantgarde zusammenfinden könnte. Vielmehr müssten je nach Politikbereich ganz unterschiedliche Konstellationen gefunden werden, deren jeweilige Teilnehmer bei weitem nicht deckungsgleich sind, wie sich bereits heute an der unterschiedlichen Ausdifferenzierung der Union in »Euro-Land«, »Schengen-Europa« und der entstehenden Verteidigungsgemeinschaft zeigt. In der praktischen Umsetzung würden »Kerneuropa«-Vorstellungen damit fast zwangsläufig zu einer Schwächung der Gemeinschaftsmethode und der Brüsseler Institutionen führen, da diese nur schwer eine weitere Ausdifferenzierung der Mitgliedschaftsrechte aushalten könnten. Das Ausweichen in intergouvernementale Kooperationsformen wäre die Folge. Dies stünde im klaren Widerspruch zur Forderung nach einem Europa der supranationalen Institutionen, transparenten Entscheidungsmechanismen und demokratischen Kontrolle durch das Europäische Parlament.
  


  
    Die irische Ratspräsidentschaft hat dies erkannt und daher rasch signalisiert, dass die Regierungskonferenz unter ihrem Vorsitz auf der Basis des Konventstextes und der unter italienischer Ratspräsidentschaft erzielten Einigungen konstruktiv weiterarbeiten wird. Der EU-Reformprozess geht damit weiter. Und zwar im Sinne der Methode Monnets, nicht Metternichs.
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    12 Vgl. Artikel IV-438 VVE. Ausgenommen ist lediglich der Euratom-Vertrag, der auf der letzten Konventssitzung aus dem Gesamtpaket herausgenommen wurde und auf den im Verfassungsentwurf lediglich ein Änderungsprotokoll verweist. Hintergrund ist der Wunsch, zu einem späteren Zeitpunkt den aus dem Jahr 1957 stammenden Euratom-Vertrag möglicherweise zu modernisieren, ohne dabei zugleich die gesamte Verfassung ändern zu müssen. Im Konvent selbst war es aus Zeitgründen nicht möglich, diese Modernisierung vorzunehmen, obwohl sowohl die Verfassungsentwürfe der Kommission als auch der EVP (Anm. 6) hierzu sehr konkrete Überlegungen und Textvorschläge enthielten.
  


  
    13 Vgl. allerdings den Konventsbeitrag CONV 541/03, der genau eine solche Neuformulierung enthielt.
  


  
    14 Vgl. Art. I-50 Absatz 2 VVE.
  


  
    15 Vgl. Artikel 23 Absatz 1 des Verfassungsentwurfes des Konvents.
  


  
    16 Vgl. Art. I-34 Absatz 1 VVE.
  


  
    17 Vgl. Art. I-55 Absatz 2 und Art. I-56 WE.
  


  
    18 Art. I-27 Abs. 1 WE
  


  
    19 Vgl. Art. I-47 Absatz 4 VVE.
  


  
    20 Vgl. Art. I-60 VVE.
  


  
    21 Art. I-23 Absatz 3 VVE der die Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit zur Regel macht.
  


  
    22 Vgl. Art. I-25 Absatz 1 VVE.
  


  
    23 Vgl. Art. I-22 VVE.
  


  
    24 Vgl. Art. I-26 Absatz 3 VVE.
  


  
    25 Vgl. Art. I-3 Absatz 3 WE.
  


  
    26 Vgl. Art. III-179 Absatz 4 VVE.
  


  
    27 Vgl. Vorschlag zu Artikel III-76 Absatz 12 des Konvententwurfs; vgl. Anlage 16 zu Dokument CIG 60/03 ADD 1.
  


  
    28 So in seiner Ansprache vor dem Europäischen Parlament am 16. 12. 2003; vgl. den Sitzungsbericht, S. 9.
  


  
    29 Vgl. Art. I-30 VVE.
  


  
    30 In den ersten Textvorschlägen des Konventspräsidiums wurde auch die EZB als Teil des »institutionellen Rahmens« in Artikel 18 Absatz 2 genannt, was auch eine gleichmäßige Bindung an alle Unionsziele und damit ein Abrücken vom Vorrang der Preisstabilität zur Folge gehabt hätte.
  


  
    31 Gegen die Einführung eines vereinfachten Vertragsänderungsverfahrens hatte EZB-Präsident Jean-Claude Trichet energisch und mit Erfolg bei der italienischen Ratspräsidentschaft protestiert.
  


  
    32 Vgl. Art. I-43 VVE.
  


  
    33 Vgl. Art. I-41 Absatz 7 VVE.
  


  
    34 Vgl. Art. I-41 Absatz 3 VVE.
  


  
    35 Vgl. Art. III-312 VVE.
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    Christoph Heusgen
  


  Die Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union


  1. Die Nachbarn der Europäischen Union


  
    Der 1. Mai 2004 markierte mit dem offiziellen Beitritt von zehn Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas das Ende des größten Erweiterungsprozesses in der Geschichte der Europäischen Union. Aus ehemaligen Nachbarn wurden Mitglieder. Dieser Prozess hat bereits fünfmal stattgefunden: 1973 traten Großbritannien, Dänemark und Irland der Union bei, 1981 Griechenland, 1986 Spanien und Portugal und 1995 Österreich, Schweden und Finnland. Stellt man in Rechnung, wie lange ein Beitrittsprozess jeweils dauert, so kommt man zum Schluss, dass in der Vergangenheit Nachbarschaftspolitik gegenüber den meisten europäischen Anrainern der Union darin bestand, diese auf eine Mitgliedschaft vorzubereiten. Nach dem Mai 2004 gilt dieser Grundsatz jedoch so allgemein nicht mehr. Einigen Nachbarn steht die Beitrittsperspektive zwar noch offen, vielen wird sie zumindest in absehbarer Zeit jedoch nicht eingeräumt. Mit der Erweiterung auf 25 Staaten hat die Europäische Union einen Umfang erreicht, der nicht wesentlich weiter ausgedehnt werden kann, wenn man den inneren Zusammenhalt der Union und ihre Handlungsfähigkeit nicht aufs Spiel setzen will. Damit verändert sich das Schwergewicht der künftigen Nachbarschaftspolitik. War sie in der Vergangenheit eher kurzfristig auf die Vorbereitung einer Mitgliedschaft ausgerichtet, so muss sie sich künftig auf die Ausgestaltung eines dauerhaften Verhältnisses ausrichten, das die Perspektive einer Mitgliedschaft nicht enthält. Diese »neue« Nachbarschaftspolitik ist aber keinesfalls von geringerer Bedeutung als die »alte« Vorbeitrittsbeziehung. Im Gegenteil: Eine Analyse der Staaten, die die erweiterte Union umgeben, verdeutlicht die Wichtigkeit einer substantiellen Nachbarschaftspolitik. Es handelt sich nämlich durchwegs um Staaten, die mit Problemen konfrontiert sind, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Europäische Union haben. Es ist keineswegs ein Zufall, dass sich eines der drei strategischen Ziele der von Javier Solana entworfenen Europäischen Sicherheitsstrategie, die vom Europäischen Rat in Brüssel im Dezember 2003 angenommen 
     wurde, auf die Umgebung der EU bezieht: Ziel der Union müsse es sein, die Sicherheit in der Nachbarschaft der Union zu stärken. Es liegt im Interesse der Union, dass sie von stabilen, demokratischen und prosperierenden Staaten umgeben wird. Der »neuen« Nachbarschaftspolitik, die einen Beitrag zu diesem Ziel leisten kann, muss also hohe Priorität eingeräumt werden. 1
  


  
    

  


  
    Die »alten« europäischen Nachbarn
  


  
    

  


  
    Im Wesentlichen unproblematisch gestaltet sich das Verhältnis zu den »alten« Nachbarn: Das sind die europäischen Staaten, die aus verschiedensten Gründen einen Beitritt in die Europäische Union zumindest derzeit nicht in Betracht ziehen, obwohl er ihnen grundsätzlich offen steht. Es handelt sich um die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island. Durch EFTA und EWR partizipieren sie voll an der wirtschaftlichen Integration der Union, mit der sie einen gemeinsamen Wirtschaftsraum bilden. Sollten sie den politischen Willen dazu aufbringen, stünde einer raschen Aufnahme in die EU grundsätzlich nichts im Wege.
  


  
    

  


  
    Die Nachbarn mit Beitrittsperspektive
  


  
    

  


  
    Bulgarien und Rumänien haben im Frühjahr 2005 die Verhandlungen über einen Beitritt zur Europäischen Union abgeschlossen. Im Verhältnis zu ihnen gilt: Nachbarschaftspolitik ist gleichbedeutend mit Beitrittsvorbereitung. Ziel ist die Mitgliedschaft in Januar 2007. Auch wenn sicherlich noch einige Defizite bei der Übernahme und der Implementierung des Gemeinsamen Besitzstandes der Europäischen Union bestehen, so scheint die genannte Zielsetzung realistisch.
  


  
    Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Helsinki im Dezember 1999 auch der Türkei den Status eines Beitrittskandidaten eingeräumt.2 Im Dezember 2004 hat er positiv über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen entschieden, und im Oktober 2005 wurden die Verhandlungen aufgenommen. Auch gegenüber der Türkei besteht die Nachbarschaftspolitik im Wesentlichen aus Beitrittsvorbereitung. Mit einem von vielen für undenkbar gehaltenen Engagement hat sich die Türkei in den vergangenen Jahren auf die Erfüllung der Kriterien konzentriert, die für die Beurteilung der Beitrittsfähigkeit maßgeblich sind. Ein umfangreiches Rechtsetzungsprogramm wurde konsequent abgearbeitet. Die Europäische Kommission hat diese Leistung in ihren regelmäßigen Fortschrittsberichten anerkannt, 
     jedoch auch auf die noch bestehenden Defizite bei der Implementierung der verabschiedeten Gesetze hingewiesen. Trotz der eindeutigen Entscheidungslage ist der Beitritt der Türkei zur Europäischen Union nicht unumstritten. Aus den verschiedensten Gründen wird von Kritikern eines Beitrittes der Türkei vorgeschlagen, diesem Land einen Status unterhalb einer Mitgliedschaft – vergleichbar mit dem eines EWR-Partners – einzuräumen.
  


  
    Die Perspektive einer Integration in die Europäische Union wurde auch den Staaten des westlichen Balkans eröffnet. Die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien wurden ebenfalls im Oktober 2005 aufgenommen, Mazedonien wurde im Dezember 2005 der Status eines Beitrittskandidaten verliehen. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro haben sich ebenfalls dieses Ziel gesetzt, das sie aber realistischerweise auf absehbare Zeit noch nicht erreichen können. Als Zwischenschritt hat die Europäische Union den Westbalkan-Staaten einen »Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess« angeboten. Dieser soll ihnen die Annäherung an die EU erleichtern und bei der Reform der Institutionen und der Belebung ihrer Wirtschaftstätigkeit helfen. Hauptinstrument dieses Prozesses sind die Stabilisierungs-und Assoziierungsabkommen, die im Februar 2005 (Kroatien) und März 2004 (Mazedonien) in Kraft getreten sind. Mit einem umfangreichen Hilfsprogramm (CARDS3) unterstützt die Europäische Union den Reformprozess. 4 Auch wenn mit einem Beitritt dieser Staaten in den kommenden Jahren nicht zu rechnen ist, so besteht doch die Nachbarschaftspolitik der EU auch im Verhältnis zu diesen Staaten darin, sie auf einen späteren Beitritt vorzubereiten. Die Beitrittsperspektive ist zweifelsfrei der Motor in der Gestaltung der Beziehungen.
  


  
    Das umfangreiche politische und wirtschaftliche Reformprogramm, das diese Staaten – mit allerdings sehr unterschiedlichen Erfolgen – durchlaufen, wird zu einem erheblichen Teil durch die Aussicht motiviert, eines nicht allzu fernen Tages Mitglied der Europäischen Union zu werden. In der »neuen« Nachbarschaftspolitik der EU entfällt die Beitrittsperspektive und damit ein entscheidender Motivationsgrund zur Verfolgung einer konsequenten Reformpolitik. Dieser Sachverhalt stellt die Europäische Union vor eine besondere Herausforderung.
  


  
    

  


  
    Die Nachbarn ohne Beitrittsperspektive: »neue« Nachbarn und der »Barcelona-Prozess«
  


  
    

  


  
    Wirklich neue direkte Nachbarn nach der Erweiterung sind Weißrussland, die Ukraine und Moldawien. Diesen Ländern wurde bisher keine Beitrittsperspektive
     eröffnet. Sie rücken in den Mittelpunkt der noch ausführlich darzustellenden »neuen« Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union.
  


  
    Ihren südlichen Nachbarn hat die Europäische Union schon früh große Aufmerksamkeit gewidmet. Mit den südlichen Anrainern des Mittelmeeres unterhalten viele europäische Länder enge historische, kulturelle und wirtschaftliche Bindungen. Ein Schlüsseljahr für die Entwicklung und Intensivierung der euro-mediterranen Beziehungen war 1995. Unter der spanischen Präsidentschaft und unter dem Vorsitz des damaligen spanischen Außenministers Javier Solana fand in Barcelona die erste Ministerkonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Anrainerstaaten des Mittelmeeres, die nicht der EU angehören, statt. Lediglich Libyen, das den Grundkonsens der anderen Teilnehmer nicht teilte, blieb außen vor. Diese Konferenz markierte den Beginn des so genannten »Barcelona-Prozesses«, der bis heute die Grundlage der Nachbarschaftspolitik zu den Mittelmeerstaaten bleibt. Von den ursprünglichen Teilnehmern sind Zypern, Malta und die Türkei im Laufe der Jahre in das Feld der EU-Neumitglieder bzw. des Beitrittskandidaten gewechselt, nehmen aber natürlich weiterhin am Barcelona-Prozess teil. Die anderen Mitglieder der Partnerschaft, d. h. Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Israel, Jordanien, die Palästinensische Autonomiebehörde, Syrien und Libanon, haben keine Mitgliedschaftsperspektive. Diese bleibt gemäß EU-Vertrag »europäischen« Staaten vorbehalten. Ziel des Barcelona-Prozesses ist es, die euro-mediterrane Partnerschaft politisch, wirtschaftlich und kulturell zu intensivieren.
  


  
    Im Laufe der Jahre wurde dieses Ziel in wichtigen Bereichen verwirklicht. Nach und nach wurden bilaterale Assoziationsabkommen mit den Barcelona-Partnern abgeschlossen, zahlreiche Ministerkonferenzen folgten der ersten von 1995, viele Projekte wurden durchgeführt, die Bindungen wurden noch enger. Auch finanziell wird die Partnerschaft massiv unterfüttert. 5 Wichtigstes Instrument für die Förderung der Zusammenarbeit im Rahmen der euro-mediterranen Partnerschaft ist das »MEDA-Programm«. Mit seiner Hilfe werden Projekte unterstützt zur Stärkung der politischen Stabilität und Demokratie, zur Einrichtung einer euro-mediterranen Freihandelszone und zur Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit sowie zur Förderung der menschlichen und kulturellen Dimension. Dabei wird nicht nur die Zusammenarbeit »Nord-Süd«, sondern auch die Kooperation »Süd-Süd« gefördert, d. h. die Verbesserung der zum Teil noch unterentwickelten regionalen Beziehungen der Mittelmeerpartner untereinander. Überschattet wird der Barcelona-Prozess seit Beginn jedoch vom Nahostkonflikt. Dieser verhindert, dass sich das enorme Potential, das im Barcelona-Prozess steckt, voll entfalten kann.
  


  2. Die »neue« Nachbarschaftspolitik


  
    Nachbarschaftspolitik ohne Beitrittsperspektive – ein Thema, dem die Europäische Union seit der dänischen Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2002 vermehrt Aufmerksamkeit beimisst. Auf der Grundlage eines internen Papiers des Politischen Stabes des Hohen Repräsentanten für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Javier Solana, beschäftigten sich als erste die Politischen Direktoren der EU-Außenministerien im Juli 2002 mit diesem Thema. Im Anschluss an diese Diskussion verfassten Javier Solana und das für Außenbeziehungen zuständige Mitglied der Europäischen Kommission, Chris Patten, einen Brief an die Außenminister der EU, die daraufhin die so genannte »Neue Nachbarschafts-Initiative« annahmen. Alle diese ersten Überlegungen und Initiativen, zu denen auch Beiträge einzelner Außenminister der Union zählten, bezogen sich auf die neuen Nachbarn im Osten der EU, d. h. Weißrussland, die Ukraine und Moldawien. Der Europäische Rat in Kopenhagen im Dezember 20026, der die Beitrittsverhandlungen mit den neuen Mitgliedstaaten abschloss, lenkte die Aufmerksamkeit der Union dann aber auf das Verhältnis der Union zu allen ihren Nachbarn einschließlich Russland und der südlichen Mittelmeeranrainer. Vor diesem Hintergrund legte die Europäische Kommission im März 2003 eine Mitteilung vor mit dem Titel »Grosses Europa – Nachbarschaft: ein neuer Rahmen für unsere Beziehungen mit unseren östlichen und südlichen Nachbarn«. Der Rat der EU begrüßte diese Initiative auf seiner Sitzung im Juni 2003 in Thessaloniki7 und lud die Kommission ein, sie zu konkretisieren – gegebenenfalls auch unter Einbeziehung des Hohen Repräsentanten. Diese sämtliche an die EU grenzenden Länder ohne Beitrittsperspektive umfassende »neue« Nachbarschaftspolitik ist seither ein zentrales politisches Thema in der Europäischen Union, dem die Europäische Kommission sogar durch eine interne Reorganisation Rechnung getragen hat.
  


  
    Was sind die Grundüberlegungen hinter dieser »neuen« Nachbarschaftspolitik?

    
      1. Mit der Erweiterung der Europäischen Union wurden ihre Grenzen weiter hinausgeschoben. Es muss jedoch verhindert werden, dass zwischen den neuen Mitgliedstaaten und den neuen Nachbarn neue Gräben und Trennlinien entstehen.
    


    
      2. Die »neue« Nachbarschaftspolitik richtet sich an Länder, die zumindest derzeit keine Beitrittsperspektive haben.
    


    
      3. Ziel ist es, die Europäische Union mit einem Ring von Freunden zu umgeben. Dieser Ring soll aus einem Raum bestehen, der durch Frieden, Stabilität und Wohlstand gekennzeichnet ist.
    


    
      4. Der Ring soll alle Nachbarstaaten von Russland im Nordosten bis Marokko im Südwesten umfassen.
    


    
      5. Das Angebot der »neuen« Nachbarschaftspolitik bezieht sich auf alle Länder, lässt aber in seiner Implementierung Raum für Differenzierungen. Diese richten sich nach dem politischen und wirtschaftlichen Entwicklungstand, aber auch danach, wieweit Interessen und Wertvorstellungen übereinstimmen.
    


    
      6. Die »neue« Nachbarschaftspolitik ersetzt nicht den bestehenden Rahmen der Beziehungen, sondern baut darauf auf. Insbesondere der Barcelona-Prozess mit den südlichen Nachbarn der EU soll weiterhin die maßgebliche Grundlage des Verhältnisses bleiben.
    


    
      7. Die »neue« Nachbarschaftspolitik wird den Partnern nicht oktroyiert, sondern gemeinsam mit ihnen erarbeitet. Diese Zusammenarbeit ist entscheidend für den Erfolg der neuen Politik.
    

  


  
    Inhaltlich geht es bei der »neuen« Nachbarschaftspolitik der EU darum, ein umfangreiches Programm zur Verbesserung und Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der erweiterten Union und ihren östlichen und südlichen Nachbarn zu entwickeln und durchzuführen. Gegenüber diesen Nachbarn geht es – etwas vereinfacht dargestellt – um einen Handel, der ihnen angeboten wird: Für politische, wirtschaftliche und institutionelle Reformen auf der Grundlage gemeinsamer Werte wird im Gegenzug mit der Perspektive einer Freihandelszone und eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes der Zugang zum europäischen Binnenmarkt angeboten. Neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wird eine Kooperation auch in weiteren Bereichen angeboten, in denen ein gegenseitiges Interesse an einer solchen Zusammenarbeit besteht. Das Instrument dieser intensivierten Zusammenarbeit sind so genannte »Aktionspläne«, in denen in Abstimmung mit dem jeweiligen Nachbarland Ziele und Kriterien festgelegt werden, die zu erreichen sich das Partnerland als Vorstufe zu wirtschaftlicher Integration verpflichtet. Dabei sollen konkrete Zwischenziele fixiert werden, die es erlauben, in Schlüsselbereichen die erzielten Fortschritte zu beurteilen. Die Aktionspläne sollen kurz- und langfristige Prioritäten beinhalten. Fünf Hauptthemen zeichnen sich als Inhalte der Aktionspläne bereits ab:

    
      1. Intensivierung der politischen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung gemeinsamer Bedrohungen auf Grundlage gemeinsamer Wertvorstellungen.
    


    
      2. Binnenmarktbezogene Themen, die Fragen der Angleichung von Gesetzen und Normen miteinbeziehen.
    


    
      3. Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Innen- und Justizpolitik.
    


    
      4. Entwicklung von Infrastrukturnetzwerken in den Sektoren Energie, Verkehr und Telekommunikation sowie Zusammenarbeit in Umweltfragen.
    


    
      5. Förderung direkter Kontakte im Bereich Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung, Kultur. Dabei sollen Gemeinschaftsprogramme, die in der Regel den Mitgliedstaaten vorbehalten sind, auch den Nachbarn zugänglich gemacht werden.
    

  


  
    Dieses sind erst noch allgemeine Überlegungen zu den Bereichen einer intensivierten Zusammenarbeit. Sie müssen noch weiter präzisiert und auf die Bedürfnisse und Interessen der Nachbarn abgestimmt werden. Wichtig und schwierig zugleich wird daher die exakte Festlegung der konkreten Angebote von Seiten der EU und der korrespondierenden Verpflichtungen von Seiten der Nachbarn sein. Auch die erwähnten Zwischenziele werden nicht einfach zu definieren sein. Die Liste der Länder, die Gegenstand der »neuen« Nachbarschaftspolitik sein wird, ist lang. Sie umfasst im Osten Russland, Weißrussland, die Ukraine und Moldawien. Im Süden sind es die Partner des Barcelona-Prozesses, d.h. Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Israel, Jordanien, die Palästinensische Autonomiebehörde, Syrien und der Libanon. Libyen wird erst einbezogen werden können, wenn es den Gemeinsamen Besitzstand des Barcelona-Prozesses übernommen hat.
  


  
    Die Europäische Kommission hat angekündigt, in einer ersten Phase die Vereinbarung von Aktionsplänen mit der Ukraine und Moldawien im Osten und mit denjenigen Barcelona-Partnern zu vereinbaren, mit denen Assoziierungsverträge in Kraft sind, d. h. Marokko, Tunesien, Jordanien, evtl. Ägypten und – sofern die politischen Voraussetzungen erfüllt sind – auch mit Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde. Zeitlich war es das Ziel der Kommission, dass die ersten Aktionspläne bereits im Mai 2004 vereinbart werden. Dieses Datum war insofern von symbolischer Bedeutung, als es mit dem offiziellen Beitritt der neuen Mitglieder zusammengefallen wäre. Es soll den »neuen« Nachbarn signalisiert werden, dass die EU nach dem Abschluss des Beitrittes der »Zehn« nun ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf sie richtet und keine neuen Trennlinien entstehen lassen möchte. Die ersten Aktionspläne (für die Ukraine, Moldau, Tunesien, Marokko, Israel, Jordanien und die Palästinensischen Gebiete) wurden Ende 2004 verabschiedet.
  


  
    Welche Programme und Mittel stehen für die Durchführung konkreter Projekte im Rahmen der »neuen« Nachbarschaftspolitik zur Verfügung? Auch hier hat die Europäische Kommission bereits konkrete Vorstellungen geäußert. In einer ersten Phase bis zum Jahr 2006, dem Ende der laufenden Haushaltsperiode, wird es darum gehen, die bestehenden Instrumente INTERREG, PHARE, TACIS, CARDS und MEDA auf die Ziele der 
     »neuen« Nachbarschaftspolitik auszurichten. Hierfür sollen besondere »Nachbarschaftsprogramme« erstellt werden. Für die Zeit nach 2006, also nach der Festlegung der Rahmenbedingungen für die nächste Haushaltsperiode, beabsichtigt die Kommission die Schaffung eines neuen Instruments, das ganz speziell auf die »neue« Nachbarschaftspolitik zugeschnitten ist. Mit diesem neuen Nachbarschaftsinstrument soll dann die Verwirklichung der oben genannten Ziele unterstützt werden. Es wird z. B. darum gehen, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Grenzregionen zu unterstützen oder dabei zu helfen, bei Umweltprojekten, im Gesundheitssektor oder bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens unterstützend tätig zu sein. Auch die Grenzsicherung oder die Förderung direkter Begegnungen zwischen den Menschen könnten mit einbezogen werden.
  


  3. Bewertung und Ausblick


  
    Der »neuen« Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union, wie sie von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und vom Europäischen Rat indossiert wurde, liegt ein einfacher Ansatz zugrunde: Sie wird – wenn auch mit Differenzierungen – einheitlich auf alle die Nachbarn der Union angewandt, die derzeit über keine Beitrittsperspektive verfügen. Dieser Ansatz besticht durch seine Logik und seine Einfachheit. Er wirft allerdings auch eine Reihe von Fragen auf, deren befriedigende Beantwortung noch aussteht:

    
      1. Die Einbeziehung Russlands: Angesichts seiner Größe und Bedeutung passt dieses Land nur sehr schwer in den vorgesehenen einheitlichen Rahmen. Erste Reaktionen aus Moskau sind auch dementsprechend negativ ausgefallen. Russland erhebt den Anspruch gegenüber der Europäischen Union, eine besondere Stellung eingeräumt zu bekommen. Mit dem Angebot einer »strategischen Partnerschaft« hat die EU diesem Anspruch auch entsprochen. Die Frage stellt sich, ob unter diesen Umständen die Einbeziehung Russlands in die »neue« Nachbarschaftspolitik überhaupt Sinn ergibt, oder ob beiden Seiten nicht besser damit gedient ist, ihre Beziehung weiterhin individuell auszugestalten.
    


    
      2. Das bisherige Konzept der Europäischen Kommission bezieht die drei Länder des Südkaukasus – Georgien, Armenien, Aserbeidschan – nicht in die »neue« Nachbarschaftspolitik mit ein. Ihre Teilnahme wird für einen späteren Zeitpunkt offen gehalten. Alle drei Staaten legen besondere Bedeutung auf ihre Beziehungen zur Europäischen Union. Sie wollen damit das starke Gewicht Russlands ausgleichen, an historische Verbindungen anknüpfen und natürlich die wirtschaftlichen Chancen, die 
       die Europäische Union bietet, ausnutzen. Die Nichteinbeziehung in das neue Nachbarschaftskonzept der EU hat die drei Staaten sehr enttäuscht. Insbesondere die georgische Führung legt größten Wert auf die Berücksichtigung ihres Landes und wirbt intensiv darum. Die Frage stellt sich, ob unter diesen Umständen nicht doch erwogen werden sollte, den Südkaukasus in die »neue« Nachbarschaftspolitik einzubeziehen.
    


    
      3. Gegenüber den Mittelmeerpartnern hat sich der Barcelona-Prozess als Rahmen für die Entwicklung der Beziehungen bewährt. Mit der »neuen« Nachbarschaftspolitik wird nun ein zusätzlicher Rahmen geschaffen. Ausdrücklich wird zwar darauf hingewiesen, dass die neue Politik den Barcelona-Prozess nicht ersetzt, sondern nur ergänzt. Dennoch besteht die Gefahr, dass der Barcelona-Prozess relativiert und eine gewisse Verwirrung oder Verunsicherung verursacht wird. Hingewiesen sei im Übrigen auch darauf, dass der Europäische Rat in Thessaloniki im Juni 2003 eine Initiative im Hinblick auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und der arabischen Welt ergriffen hat, die eine Reihe der Barcelona-Partner umfasst. Auch hier drohen Überschneidungen. Gleiches gilt für die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie: Der Europäische Rat hat den Auftrag erteilt, eine Strategie für die Region des Nahen und Mittleren Ostens vorzulegen. Die Frage stellt sich, ob es letztlich wirklich sinnvoll ist, die »neue« Nachbarschaftspolitik auch auf die Barcelona-Partner zu erstrecken.
    


    
      4. Die »neue« Nachbarschaftspolitik umfasst die unterschiedlichsten Staaten. Unter einem Dach finden sich wieder ein demokratisches Land wie Israel und ein autoritär regiertes wie Weißrussland oder Moldawien, das seine staatliche Einheit noch nicht gefunden hat. Ähnliches gilt für Palästina. Auch zählt der wirtschaftliche und politische Riese Russland dazu. Die Frage stellt sich, ob es tatsächlich einen kleinsten gemeinsamen Nenner in der »neuen« Nachbarschaftspolitik geben kann, der einen Mehrwert gegenüber der bisherigen Politik bzw. gegenüber Alternativen erbringen kann.
    

  


  
    Es ist sicherlich viel zu früh, bereits ein abschließendes Urteil über die erst in ihren Umrissen definierte und erkennbare »neue« Nachbarschaftspolitik der EU zu fällen. Die von der Europäischen Kommission angekündigte Vorlage einer erklärenden, ausführlichen »Strategie« sowie der ersten »Aktionspläne« werden eine differenziertere Beurteilung erlauben. Trotzdem ist es durchaus sinnvoll, Überlegungen zu einer möglichen Alternative anzustellen. Unter Berücksichtigung der oben gestellten Fragen bietet sich folgender Weg an:

    
      1. Herausnahme Russlands aus der »neuen« Nachbarschaftspolitik: Der Russischen Förderation gegenüber sollte die in zahlreichen Gipfeltreffen entwickelte Politik individuell weiterverfolgt werden. 
      


    
      2. Herausnahme der Mittelmeerpartner: Der Barcelona-Prozess hat sich bewährt und ist ausbaufähig. Er sollte konsequent weiter vorangetrieben und nicht relativiert werden.
    


    
      3. Konzentration auf diejenigen Staaten, die der ehemaligen Sowjetunion angehört haben, d. h. Weißrussland, die Ukraine, Moldawien, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Als früher planwirtschaftlich organisierte, kommunistische Staaten weisen sie vergleichbare Strukturen und Probleme auf. Mit der Erweiterung sind sie näher an die EU herangerückt, die Bedingungen haben sich tatsächlich verändert. (Russland und die Barcelona-Partner waren schon vorher direkte EU-Nachbarn!) Das bisherige Förderprogramm für die genannten Länder (TACIS) ist überholt und sollte durch das vorgesehene neue Nachbarschaftsinstrument ersetzt werden. Natürlich bestehen auch zwischen diesen sechs Staaten große Unterschiede, weswegen differenziert vorgegangen werden muss.
    

  


  
    Ein Vorteil dieser »kleinen« Lösung besteht im Übrigen darin, dass das zu bewältigende Arbeitsprogramm überschaubar bleibt.
  


  
    Die Erweiterung der Europäischen Union hat neue Perspektiven eröffnet. Unser Augenmerk richtet sich verstärkt auf unsere Nachbarn. Da eine positive politische und wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern im Interesse der Europäischen Union liegt, verdient die Gestaltung der Politik der EU ihnen gegenüber unsere besondere Aufmerksamkeit. Es gilt, eine Politik zu entwerfen, die in sich stimmig und überzeugend ist und gegenüber dem bereits Bestehenden einen Mehrwert darstellt.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Die zitierten Dokumente sind abrufbar im Internet unter folgender Adresse: http://www.europa.eu.int
  


  
    2 Vgl. im Einzelnen die Schlussfolgerungen des Vorsitzes unter http://europa.eu.int/documents/european_council/index_de.htm
  


  
    3 CARDS = Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (Gemeinschaftshilfe für Wiederaufbau, Entwicklung und Stabilisierung).
  


  
    4 Für den Zeitraum 2002 bis 2006 sind 4,65 Mrd. Euro bereitgestellt.
  


  
    5 Für die Haushaltsperiode 2000 bis 2006 sind 5,35 Mrd. Euro vorgesehen.
  


  
    6 Vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes unter http://europa.eu.int/documents/european_council/index_de.htm
  


  
    7 Schlussfolgerungen des Vorsitzes unter http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_de.htm.
  


  
    

  


  
    Der Artikel gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder.
  


  
    
  


  
    Josef Janning
  


  Frieden in Europa


  
    Die Geschichte Europas ist eine Geschichte von Konflikten und Kriegen – die gegenwärtige Realität der Weltpolitik ist eine Fortsetzung dieser Geschichte mit den Mitteln unserer Tage. Das 20. Jahrhundert hat die Dimension des Krieges in zuvor nicht vorstellbarer Weise gesteigert: Von den Materialschlachten und Giftgaseinsätzen des Ersten Weltkrieges über den »totalen Krieg« und seine Vernichtungsmaschinerie im Nationalsozialismus, vom Kalten Krieg der nuklear hoch gerüsteten Supermächte, die hoch technisierte Kriegsführung auf Abstand im Golfkrieg und im Einsatz der NATO gegen Jugoslawien bis zu den paramilitärischen Terroranschlägen gegen den Westen erstreckt sich die Entfaltung des modernen Kriegsbildes. Der Einfluss dieser Entwicklungen auf die Konzepte vom Frieden ist unverkennbar angesichts der mit ihr verbundenen Steigerung der Schäden und Kosten, der Wirkungen auf Unbeteiligte sowie der Möglichkeit der wechselseitigen völligen Vernichtung.
  


  
    Frieden bleibt mithin auch im 21. Jahrhundert ein kostbares, weil eher knappes Gut, auch wenn seine Beständigkeit im Lebensgefühl der Westeuropäer schon zur unbefragten Selbstverständlichkeit gehört. Dass der Kontinent über Jahrzehnte unter der Drohung eines nuklearen Infernos lebte und noch immer lebt, bestimmt den Pulsschlag des öffentlichen Lebens kaum. Nur in wenigen Stationen der Nachkriegsentwicklung trafen nukleares Risikokalkül der Planer und apokalyptische Schreckensvisionen in Teilen der Öffentlichkeit aufeinander: im Korea-Krieg zu Anfang und nach dem Sputnik-Schock gegen Ende der 1950er Jahre, in der Kuba-Krise in den 1960er und dem Afghanistan-Krieg an der Schwelle der 1980er Jahre sowie in der nachfolgenden Debatte um die sowjetischen SS-20-Mittelstreckenraketen und die NATO-Nachrüstung.
  


  
    Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes seit 1990 erlebte Europa eine neue Phase der historischen Gleichzeitigkeit von Krieg und Frieden: den weitgehenden Wegfall der alten Bedrohung nach der Auflösung des Warschauer Paktes und der Sowjetunion und zugleich die Wiederkehr alter Konfliktlinien und archaischer Konfliktmuster in der unmittelbaren Nähe Mittel- und Osteuropas, auf die Spitze gebracht in den Kriegen um Bosnien-Herzegowina
     und Kosovo. In diesen Jahren erlangte die These John Mearsheimers, in der unmittelbaren Anschauung des Umbruches in Europa formuliert, eine traurige Plausibilität: Europa bewegte sich »vorwärts in die Vergangenheit«, seine Zukunft erschien als Wiederkehr der Konflikte der Zwischenkriegszeit und des späten 19. Jahrhunderts. 1
  


  
    Ohne in vollem Sinne auf die Bewältigung dieser »eingefrorenen« Konflikte vorbereitet zu sein, haben die Europäer im Verbund mit den Vereinigten Staaten den Balkan zumindest vorübergehend befriedet – wie nachhaltig wirksam diese Friedensleistung war, wird der weitere Prozess der Heranführung dieser Staatengruppe an die Europäische Union erweisen. Mit dem 11. September 2001 ist jedoch die nächste strukturprägende Herausforderung aufgebrochen: Der aus islamistischer Ideologie gespeiste neue internationale Terrorismus verknüpft die Sicherheit des Westens mit Politik, Struktur und Konfliktlage des Nahen und Mittleren Ostens. Die Angriffe zielen auf die weichen Flanken der offenen Gesellschaft und ihre Abwehr folgt weder der Logik der Abschreckung noch der der Integration und auch nicht der traditionellen Aufgabenteilung der Instrumente von innerer und äußerer Sicherheit. Die Kette der Ereignisse von New York 2001 bis Madrid 2004 und die diesen Anschlägen zugrunde liegende Netzwerkstruktur des Terrors werden Europa keine binnenzentrierte Betrachtung von Frieden und Sicherheit erlauben.
  


  1. Si vis pacem, para bellum?


  
    Bei allem Leid und der immensen Vernichtungskraft moderner Kriegsführung scheint es, als gehöre der Krieg, die Abwehr eines Krieges sowie die Verarbeitung der Kriegsfolgen zum unveränderlichen kulturgeschichtlichen Besitzstand der Europäer. Nur für einige Dekaden, angesichts des Risikos völliger Vernichtung im atomaren Weltkrieg, schien diese Gefahr partiell aufgehoben worden zu sein. »Frieden machen« folgt noch immer der antiken Logik des »si vis pacem, para bellum«.2 Angemessener wäre es, so der Friedensforscher Dieter Senghaas, den Frieden vorzubereiten, das heißt, die Bedingungen und Verfahren zu entwickeln, die Kriege verhindern und den gewaltfreien Interessenausgleich regeln.
  


  
    Das Wissen um Konfliktprävention und friedliche Streitbeilegung dürfte in der Tat zu keiner Zeit größer gewesen sein als nach dem Ende des 20. Jahrhunderts, das mit einer idealistischen Friedensvision, den »14 Punkten« des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, 1918 begann. Das 
     Scheitern seiner Vision im Versagen des Völkerbundes markiert zugleich ein Paradox moderner westlicher Demokratien: Für sich selbst haben sie ein Regelwerk geschaffen, das den Bürgerkrieg und die gewaltsame Konfliktlösung im Innern so lange kontrolliert, wie das Gewaltmonopol des Staates greift, und auch in ihren Beziehungen untereinander verhindert das Nutzenkalkül von Eliten und Öffentlichkeit den Ausbruch von Kriegen. Demokratien sind nicht »kriegslüstern«; viele der Kriegsauslöser autoritärer Systeme treffen auf sie nicht zu. Deshalb führen sie auch nicht Krieg gegeneinander. Im Umgang mit Diktaturen und entschlossener Aggression neigen sie, aus ihrer eigenen normativen Disposition und einer risikobewussten Prioritätenskala heraus, zum Appeasement.
  


  
    Das Wechselspiel von Eliten und Öffentlichkeit, die rationale Scheu vor kriegerischem Engagement und die Fairness-Normen westlicher öffentlicher Diplomatie sind kein wirksames Instrument zur Abschreckung oder Abhaltung von Aggressoren, deren politische Legitimation und Herrschaftsanspruch nicht auf diesen Faktoren beruht. Die serbische Kriegsführungsstrategie in Bosnien-Herzegowina wie im Kosovo in den 1990er Jahren liefert dutzendfach Belege für den Erfolg derartigen Taktierens – wird der Druck der westlichen Demokratien gegen die Aggressionspolitik zu stark, genügen kleinere Gesten des Einlenkens, um Politik und Öffentlichkeit in Westeuropa und Nordamerika zu einer Abschwächung ihres Drucks, zur Hinauszögerung von Sanktionen oder Interventionen zu bewegen. Diktatoren missbrauchen immer wieder die tief sitzende westliche Vorstellung, Schritte in die richtige Richtung unmittelbar »belohnen« zu müssen. Diese Mechanismen wirken so lange, wie eine unmittelbare Bedrohung der Demokratien nicht erkennbar ist – auch das ist eine Folge der Grenznutzenkalküle demokratischer Gesellschaften. Aggressoren an den Rändern des demokratischen Europa scheinen die Geschichte Chamberlains und Hitlers gründlicher studiert zu haben als die Akteure und Meinungsmacher in den Hauptstädten des Westens.
  


  
    Es gibt also, das lehrt die kurze Geschichte der Zwischenzeit Europas nach dem Fall der Berliner Mauer, noch gute Gründe, auf den Krieg vorbereitet zu sein – um des Friedens willen. Gleichzeitig spricht die Einsicht in Konfliktursachen und Friedensbedingungen dafür, sie dem Primat des para pacem unterzuordnen, Krieg nicht, wie in dem berühmten Diktum von Clausewitz, als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln zu sehen, sondern ihn als Teil einer Friedensstrategie zu verstehen: Keine der militärischen Interventionen der 1990er Jahre kann im Rückblick als erfolgreich gelten, wenn sie nicht im Kontext von Friedenszielen und Friedensressourcen stand.3
  


  
    Eine der wesentlichen Ursachen für die Dichte europäischer Konfliktgeschichte ist sicherlich in der Eigentümlichkeit der europäischen Staatenentwicklung zu finden. Sie erscheint geprägt vom Nebeneinander, Miteinander und Gegeneinander einer vergleichsweise großen Zahl verschiedener Akteure auf kleinem Raum. Seit der Spätphase des Römischen Reiches sind Kooperations- und Konfliktmuster Europas aufeinander bezogen. Europa wurde zu den meisten Zeiten durch konkurrierende Machtkonstellationen geprägt, in denen stets mehr als ein oder zwei Akteure Vormachtpotenzial besaßen. Das Gleichgewicht blieb selten über lange Zeit stabil, auch wenn einzelne Konfliktmuster – wie der Gegensatz zwischen Spanien und England, zwischen England und Frankreich, zwischen Frankreich und Preußen/Deutschland – Jahrzehnte oder Jahrhunderte überdauerten. Koalitionswechsel und eine phasenverschobene Modernisierung ließen keine eindeutige Machtkonfiguration entstehen. Die Konfliktgeschichte Europas ist zugleich die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Mächte. In der Dichte der europäischen Staaten-und Gesellschaftswelt geriet jeder Machtzuwachs des einen leicht zum Nullsummenspiel, denn er erfolgte zu Lasten anderer, wenn nicht real, dann doch in der Wahrnehmung der Nachbarn.
  


  
    Die Eigentümlichkeit der europäischen Konfliktgeschichte erschließt sich dennoch nicht allein aus diesen Mustern. Nicht weniger prägend als die Konkurrenz der Mächte erscheint im Rückblick das Netz der Kooperation, des Austausches, der Nachahmung und des wechselseitigen Lernens – bis hin zu frühen Formen der Integration.4 Die Künste der Europäer, ob in der Malerei, der bildenden Kunst, der Architektur, Musik oder Literatur, sind ohne einander kaum denk- und erklärbar, so reichhaltig sind die wechselseitigen Bezüge. Anpassung und Übernahme prägten das Rechtswesen und die Organisation der Verwaltung. Handwerk und Wirtschaft, Militärtechnik und Kriegshandwerk waren nicht weniger europäisch oder transnational als die Kunst – kein Gewinn oder Vorteil durch Innovation, der nicht bald anderenorts übernommen, seinerseits weiterentwickelt oder durch Neuentwicklung abgelöst wurde. Die Dichte der Kommunikation über Grenzen hinweg, die für Karl W. Deutsch das wesentliche Indiz für Integration ausmacht, bildet für viele der heutigen europäischen Staaten ein Merkmal ihrer Entwicklungsgeschichte.5 Der Machterfolg europäischer Staaten im globalen Maßstab dürfte in diesem Sinne zwei Väter besitzen: die Modernisierungskonkurrenz des Krieges wie die des Friedens.
  


  
    Die Dialektik dieser Konkurrenz findet ihren Niederschlag auch in den Friedenskonzepten der europäischen Geschichte: von den imperialen Friedenskonstruktionen, von der 200 Jahre währenden pax romana bis zu den Dekaden der pax americana, von den ethisch geprägten Friedensmodellen der 
     großen christlichen Denkschulen bis zur Denkfigur des »ewigen Friedens« bei Immanuel Kant, von den Gleichgewichtskalkülen europäischer Diplomatie bis zur wirtschaftlichen und politischen Integration Europas in unseren Tagen.6
  


  2. Die Gleichzeitigkeit der Friedenszeiten


  
    Nach den Jahrzehnten eines »kalten Friedens« im strategischen Patt der antagonistischen Blöcke leben die Europäer heute in der Gleichzeitigkeit dreier unterschiedlicher »Friedenszeiten«: Im Westen des Kontinentes hat sich der Krieg als Mittel der Politik des Nationalstaates erschöpft. Die europäische Integration prägt als System des Interessenausgleichs, der Machtkontrolle wie der Versicherung gegen Regression die Staatenbeziehungen innerhalb der EU. In ihrem Innenverhältnis hat der Grundsatz des para pacem das Kalkül des para bellum abgelöst; negativer Frieden, das heißt die Abwesenheit des Krieges, gehört zum impliziten acquis communautaire. Der Versuch des positiven Friedens, gewaltfreier Konfliktverarbeitung und friedlichen Interessenausgleichs kennzeichnen die Entwicklung von Institutionen und Verfahren der Europäischen Union. Ein Großteil der Gemeinschaftspolitik befasst sich mit klassischen Staatsaufgaben, der Wahrung und Mehrung von Wohlfahrt und Sicherheit – öffentliche Güter, die den inneren Frieden tragen.
  


  
    In den neuen marktwirtschaftlichen Demokratien Mittel- und Osteuropas hat die überwältigende historisch-politische Erfahrung des friedlichen Systemwechsels die Sorge um den äußeren Frieden nicht vollends verdrängt. Der Winter 1989/1990 hat zwar die hegemonialen Interventionen von 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei, die Symbole der pax sovietica, überwunden, doch halten die Schwäche der Demokratie und die soziale Instabilität Russlands Risikoperzeptionen wach.7 Die neuen Demokratien suchen nach Sicherheit vor äußerem Druck – und dies umso hartnäckiger, je mehr die Politik des Westens ihnen nahe legt, dass die befürchteten Risiken nicht bestünden. Die größte Herausforderung für den Frieden in diesen Staaten bilden heute innergesellschaftliche Brüche und damit die Sicherung des inneren Friedens: der Ausgleich der zahlreichen Minderheitenkonflikte, vom Baltikum bis nach Bulgarien, die Befriedung der neuen sozialen Frage, die aus der wachsenden Differenzierung der Einkommen und dem Rückbau sozialistischer Staatsfürsorge entstanden ist, und schließlich die mentale Öffnung zu Europa hin, die Überwindung der Uberbetonung der Nation und nationalen Identität, ohne die der Integrationsprozess in der EU auf Dauer nicht gelingen 
     wird. Russland, Weißrussland, die Ukraine und die benachbarten Staaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) scheinen von diesem Prozess bereits abgekoppelt zu sein und sich auf einem anderen Weg zu befinden. Ihre Demokratie ist eindeutig weniger konsolidiert, oder der Umbau zur Marktwirtschaft ist bisher nicht gelungen, das soziale Konfliktpotenzial ist größer und die Machtrivalitäten schärfer als in ihrer westlichen Nachbarschaft.
  


  
    In einer dritten, wieder anderen Friedenszeit leben die Menschen auf dem Balkan, das heißt im ehemaligen Jugoslawien, vor allem in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo, aber auch in Albanien und Mazedonien. Für sie ist weder der äußere noch der innere Frieden eine stabile Bezugsgröße; Bürgerkrieg und Krieg, der Zerfall staatlicher und moralischer Autorität oder die Zerstörung der individuellen Lebensgrundlagen bilden eine reale Gefahr. Es kennzeichnet die Friedenszeit des Balkans, dass die Kontrolle der Gewalt im Grunde nur durch Intervention von außen erfolgen kann – diese bewahrt den Status quo und kann bis zu einem gewissen Grad massives Unrecht zurechtrücken, doch eine im Sinne der betroffenen Menschen gerechte Ordnung wird wohl von außen nicht zu schaffen sein, sondern von den Ethnien und Gesellschaften selbst entwickelt werden müssen.
  


  
    Das Europa der Nachkriegszeit wurde durch zwei aufeinander bezogene Friedensmodelle geprägt: den äußeren Frieden durch Abschreckung, durch die gesicherte wechselseitige Vernichtungsfahigkeit; den inneren Frieden, im Westen durch die Entwicklung einer sozialen Marktwirtschaft, im Osten durch die soziale Nivellierung sozialistischer Herrschaft. Beide Friedenskonzepte sind, wie gezeigt, durch den Umbruch Europas betroffen. Wachsende Heterogenität und zunehmende Verteilungskonflikte in einer größeren EU sowie Differenzierungsdruck durch wirtschaftliche Globalisierung fordern die Fähigkeit zu einem neuen friedlichen Ausgleich von innen heraus. Nach außen bleibt der Frieden durch Abschreckung als Residualgröße im strategischen Kalkül erhalten, doch ist diese Abschreckung als Friedenskonzept für die akuten Konflikte, die Bürgerkriege und die Folgen des Staatsversagens nicht geeignet. Was der Begriff des Friedens in diesem neuen europäischen Kontext künftig bedeutet, wird sich im Wesentlichen an der Friedensleistung der Demokratien in der Europäischen Union entscheiden.
  


  3. Die Friedensbilanz der europäischen Integration


  
    Am Beginn der europäischen Integration stehen drei Erfahrungen, die drei Lektionen europäischer Geschichte widerspiegeln. Zuerst ist es die Erfahrung
     des Krieges, der ungebremsten Machtkonkurrenz und des zerstörerischen Herrschaftsanspruchs, im Zweiten Weltkrieg noch einmal gesteigert um die Dimension des Völkermordes und einer »totalen« Kriegführung, die in völliger Zerstörung endete. Eine zweite, nicht minder konstitutive Erfahrung war die der Vergeblichkeit des Krieges als Fundament einer europäischen Ordnung: Keine der großen Eroberungen in Europa hat für längere Zeit bestehen können, und auch die bis dahin unbekannte technische Machtentfaltung der nationalsozialistischen Diktatur hat diese Lektion nicht widerlegt. Die dritte – für den Durchbruch des Konzeptes der Integration, dessen konkrete Anfänge Jahrzehnte zurückreichten, vielleicht wichtigste – Erfahrung wurde die des Zwangs zum Miteinander: Da keiner der großen Staaten durch äußeren Druck für längere Zeit unterhalb seiner Möglichkeiten zu halten war, lag in vielen der Kriegsausgänge der europäischen Geschichte zugleich der Keim zur Vorbereitung des nächsten. Vor diesem Hintergrund konnte sich das Konzept der Integration entfalten: als Strategie der Verflechtung zuvor kriegswichtiger Machtressourcen, als System der Einbindung früherer Gegner, ja sogar Aggressoren, über die Bündelung von Souveränität statt ihres Entzuges, als Programm der Wohlstandsentwicklung über den Aufbau eines Gemeinsamen Marktes. Von Anfang an brach der Integrationsprozess zudem mit einer weiteren Lektion europäischer Geschichte – dass kleine Staaten Objekte der Machtpolitik ihrer größeren Nachbarn seien. Im Aufbau Europas wurden sie zu Subjekten der Integrationspolitik. Das Engagement und das Profil der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs bieten dazu reiche Anschauung.
  


  
    Europäische Integration hat sich in diesem Sinne als eine Sicherheitsgemeinschaft entwickelt, die ihren Mitgliedern Schutz vor Bevormundung und Unterwerfung durch die unmittelbaren Nachbarn versprach. Was Anfang der 1950er Jahre kaum mehr als eine Erwartung sein konnte, erscheint wenige Jahrzehnte später bereits so sehr als Selbstverständlichkeit, dass es in kaum einer Bilanz noch eigens genannt wird. Und dort, wo man, wie vor Jahren Helmut Kohl mit seinem Bild von der Einigung Europas als einer Frage von Krieg und Frieden, an diese Friedensleistung erinnert, besteht schon die Gefahr des Missverständnisses, als handele es sich um eine Drohung.
  


  
    Die Selbstbeschränkung der Europapolitik auf die Wahrung der Sicherheit voreinander war indessen keine bewusste Strategie, sondern vielmehr Ergebnis der historischen Entwicklung. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), über die Europäische Politische Gemeinschaft verklammert mit der Montanunion, sollte kollektive Verteidigung nach außen organisieren und auch hier ein Prinzip der Integration, die partielle Auflösung
     nationaler Autonomie, realisieren. Dieser Plan kam in einer Zeit zustande, in der die Furcht vor einem baldigen Ausgreifen der Sowjetunion auf Westeuropa dominant war; das nationale Kalkül dagegen überwog in dem Augenblick, in dem nach dem Ende des Korea-Krieges die Kriegsgefahr abflaute. Möglicherweise liegt im Scheitern der EVG eine der Wurzeln des Erfolgs der Integration: Abgesehen davon, dass Westeuropa als sicherheits- und verteidigungspolitischer Machtfaktor und Akteur das pragmatisch-experimentelle Entwicklungsmuster von der EWG zur EU kaum hätte »ausleben« können, die Handlungs- und Entscheidungszwänge des Ost-West-Konfliktes hätten wahrscheinlich die zentrale innere Friedensleistung der Integration nicht zu der Entfaltung kommen lassen, die den Weg der Europäer vom konzertierten Misstrauen zu kooperativem Föderalismus ausmacht.
  


  
    Nicht nur in ihrem Erscheinungsbild und Leistungsumfang, sondern auch von ihrem inneren Selbstverständnis her hat sich die europäische Integration von der Analogie einer Allianz weit entfernt. Sie als System kollektiver Sicherheit anzusehen verfehlte den Kern dessen, was Europa heute ausmacht. In Variation der üblichen Begrifflichkeit wäre die Europäische Union wohl am Besten als ein System »kollektiven Friedens« zu fassen: Sie ist der Versuch, die zivilisatorische Leistung des »inneren Friedens«, den die meisten der westlichen Demokratien über die Zeit erreicht haben, auf die Beziehungen zwischen Staaten zu übertragen bzw. über die Grenzen des demokratischen Staates hinaus in ein definiertes Feld supranationaler Zusammenarbeit auszudehnen. Dieter Senghaas hat, die Ergebnisse der Friedens- und Konfliktforschung bündelnd, die zivilisatorische Leistung befriedeter Gesellschaften als aufeinander bezogenes Sechseck der wesentlichen Bestimmungsgrößen beschrieben (Schaubild auf S. 711).8
  


  
    Schaubild: Friedensleistungen demokratischer Staaten
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    Was Senghaas hier für die Friedensleistung moderner demokratischer Staaten als kennzeichnend ansieht, trifft in vielerlei Hinsicht auch auf die Europäische Union zu. Ihre Friedensleistung lässt sich – und dies unterscheidet sie von den meisten der traditionellen Bündnisse – anhand dieser Faktoren recht präzise umreißen.
  


  4. Interdependenz


  
    Die Integration hat in Europa ein Maß an wirtschaftlicher und politischer Verflechtung geschaffen, das weltweit ohne Beispiel ist. Unter dem Gesichtspunkt des Friedens bewirkt Interdependenz ein Primat der Zusammenarbeit, da die Nachteile eines Ausscherens die möglichen Vorteile deutlich überwiegen. Zwar standen die Wirtschaften der europäischen Staaten auch schon vor der Bildung eines Gemeinsamen Marktes in wechselseitiger Abhängigkeit, doch trägt die Entwicklung seither nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ neue Züge: Die Staaten der EU sind nicht nur die größten Lieferanten und Abnehmer füreinander; ein Gutteil ihrer wirtschaftlichen Leistung beruht darüber hinaus auf der gemeinsamen Marktordnung.
  


  
    Dies wird am sichtbarsten in den Bereichen der Wirtschaft, in denen gemeinschaftliche Subventionsregime den Verdrängungswettbewerb zähmen sollen – im Bergbau und bei der Stahlerzeugung sowie in der Landwirtschaft. Man mag zu Recht argumentieren, dass die Europäisierung in diesen Bereichen innovationshemmend oder strukturkonservierend gewirkt habe, doch bleibt festzuhalten, dass in diesen zu Beginn der Integrationsgeschichte beschäftigungsintensiven Bereichen Konkurrenzkonflikte der Beteiligten weitgehend ausgeblieben sind. Vergemeinschaftung in diesen Bereichen bedeutete die Festschreibung eines allseitigen Vorteils durch die gemeinsame Regelsetzung. An diesen Bereichen werden sich zugleich die Grenzen dieser Integrationslogik zeigen, wenn im Zuge der Erweiterung der Europäischen Union nach Osten die Summe der Ansprüche nicht mehr finanzierbar sein wird. Dieser Aspekt der Friedensleistung von Integration wird 
     dann nicht mehr wirken, sofern es nicht gelingt, die Gemeinsame Agrarpolitik auf eine neue Basis zu stellen, die zugleich die Kehrseite des alten Systems berücksichtigt: Mit der Süderweiterung hatte die EG Staaten aufgenommen, die zum Teil über beträchtliche komparative Vorteile in der Landwirtschaft verfügten. Die Gemeinsame Agrarpolitik wirkte hier wie ein Schutz der Besitzstände der Altmitglieder; vorenthaltene Markt- und Entwicklungschancen wurden durch die Entwicklung der europäischen Strukturpolitik kompensiert. Eine Folge dieser Kompensationslogik war 1988 die Verdopplung der Strukturfonds als Ausgleich für die erwarteten Gewinne der wirtschaftlich starken Regionen durch Vollendung des Gemeinsamen Marktes.
  


  
    Die konsequenteste Form der Gestaltung von Interdependenz bildet zweifelsohne der europäische Binnenmarkt. Nach dem Wegfall der Zollschranken und mengenmäßigen Beschränkungen kontrolliert die Binnenmarktgesetzgebung den Bereich staatlichen Handelns, welcher der Förderung der nationalen Wirtschaft zu Lasten ihrer ausländischen Konkurrenz gilt – vom Beförderungsprivileg einheimischer Fluggesellschaften für den öffentlichen Dienst über die staatlichen Auflagen bei der Erbringung oder Vermarktung von Dienstleistungen bis zum Ausschreibungswesen soll der Binnenmarkt die Diskriminierung von nichtinländischen Wirtschaftsakteuren aufheben. Friedenspolitisch betrachtet bildet der Binnenmarkt den sichtbarsten Ausdruck der Entnationalisierung der Entwicklungskonkurrenz in Europa. Der Wettbewerb zwischen den Staaten und ihren Nationalökonomien wird durch den Wettbewerb der Unternehmen in einem einheitlichen Markt ersetzt; die stille Allianz zwischen nationaler Wirtschaft und nationaler Verwaltung endet an den Grundsätzen der gegenseitigen Anerkennung. Die auf diese Marktlage gerichtete Reorganisation von Unternehmen, transnationale Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und Fusionen verstärken einen Prozess, der Wohlstandsgewinne immer weniger national zurechenbar macht. Die Mobilität von Kapital, Gütern und Dienstleistungen sowie die Freizügigkeit für Personen entgrenzen den Innenraum der Europäischen Union, indem sie die Zurechenbarkeit wie die Bindung von Produktionsfaktoren an ein national definiertes Territorium aufheben – diesen Stand hat der Prozess der Globalisierung im größeren Raum der OECD noch längst nicht erreicht. Andere Bereiche hinken nach und schaffen mögliche neue Konfliktlagen in Europa. Die Wahrnehmung von Öffentlichkeit und Politik hat diese Entwicklung der Bezugsrahmen häufig noch nicht nachvollzogen.
  


  
    Die Einführung der gemeinsamen Währung bedeutet für die teilnehmenden Staaten einen weiteren Qualitätssprung der Interdependenz. Sie schließt kompetitive Abwertungen der Landeswährung aus, die zur Erzielung
     kurzfristiger Konjunkturbelebung über die Verbilligung der eigenen Exporte und Verteuerung der Importe aus anderen Staaten auch in Europa vor dem Vertrag von Maastricht von einigen Staaten immer wieder vorgenommen wurden. Zugleich dürfte die Währungsunion weitere Belastungsproben für die innergemeinschaftliche Solidarität mit sich bringen, da die Lohnkostenkonkurrenz der Standorte im europäischen Binnenmarkt nun anders bewertet wird: Aus einer Nullsummenperspektive heraus bedeuten Arbeitskämpfe und streikbedingte Verluste eine Schwächung des konkurrierenden Standortes und damit einen Zuwachs an Attraktivität des eigenen Landes – diese Wahrnehmung verändert die Agenda der Europapolitik. Die Währungsunion vertieft die Reichweite des »kollektiven Friedens« der Integration, denn sie ergänzt die Ebenen des inneren Friedens in den EU-Staaten einerseits und den zwischen ihnen andererseits durch eine Verflechtung der nationalen Friedensinstrumente – vor allem der Wirtschafts- und Fiskalpolitik – auf europäischer Ebene.
  


  5. Soziale Gerechtigkeit


  
    Zu einer Zivilisation des Friedens gehört neben der Verflechtung der Interessen zugleich der Ausgleich der Lasten. In der Friedensbilanz der europäischen Integration bedeutet dies, dass sich Integration nicht allein als Marktmechanismus definieren kann. Die Europäische Union hat sich in diesem Sinne seit den ersten Schritten der Gemeinschaftsbildung als Solidargemeinschaft verstanden, selbst wenn die 1972 von Willy Brandt zum Ziel erhobene »Sozialunion« bisher nicht verwirklicht worden ist.9 Der soziale Ausgleich, die Überwindung von Chancenungleichheit und struktureller Benachteiligung gehört zu den Grundzielen der Europapolitik. In der aktuellen Fassung des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft nach dem Vertrag von Nizza (EG-Vertrag) definiert die Präambel den Rahmen supra- und transnationaler Gerechtigkeit folgendermaßen:

    
      
        »(...) ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Länder zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen,
      


      
        IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Völker als wesentliches Ziel anzustreben, (...) IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Gebiete verringern, (...).«
      

    

  


  
    
    


  
    Aufgabe der Gemeinschaftsbildung ist daher nach Artikel 2 EG-Vertrag, »durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts-und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 4 genannten gemeinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.«
  


  
    Seit den frühen 1960er Jahren flankierte die Integrationspolitik so die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten, vorrangig im Bereich der Beschäftigungsförderung, der Berufsqualifizierung, der Chancengleichheit und der Überwindung von Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt.10 In den 1980er Jahren kam die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit hinzu, verbunden mit Mittelumschichtungen zugunsten der weniger entwickelten peripheren Mitgliedstaaten. Erste Schritte in Richtung auf eine Sozialunion zeigt die Sozialpolitik der 1990er Jahre mit dem Versuch, in einer Sozialcharta einen gemeinsamen Grundbestand sozialer Rechte zu definieren.
  


  
    Deutlicher als in der Sozialpolitik zeigt sich die Verteilungswirkung der Integrationspolitik im Bereich der Regional- und Strukturpolitik. Zwar folgt auch sie in weiten Teilen dem in der Agrarpolitik dominanten Grundsatz des allseitigen Nutzens – so leben bisher gut 50 Prozent der deutschen Bevölkerung in Gebieten mit Strukturförderung -, doch wird die Wirkung der Fonds in den ärmeren Regionen der EU ungleich sichtbarer: Die Zuflüsse aus Mitteln der Gemeinschaft belaufen sich zum Teil auf 3 bis 4 Prozent des nationalen Bruttoinlandsproduktes. Ansatzpunkt der Förderung sind die besonders seit der Süderweiterung der EG gravierenden Entwicklungsunterschiede der Regionen, in deren schwächstem Viertel das Pro-Kopf-Einkommen nur 55 Prozent des Gemeinschaftsdurchschnittes beträgt. Bis zum Jahr 2006 werden rund 275 Milliarden ECU für die regionale Strukturpolitik ausgegeben. Solange unter den Mitgliedern kein Konsens über einen horizontalen Finanzausgleich besteht, bleibt dieser Politikbereich das Zentrum innergemeinschaftlicher Solidarität zwischen den einkommensstarken und den schwachen Regionen.
  


  
    Struktur- und Sozialpolitik auf europäischer Ebene sind damit als funktionales Äquivalent einer Politik der sozialen Gerechtigkeit zu betrachten, 
     nicht zuletzt deshalb, weil sie auf einer gemeinsamen Rechtsgrundlage beruhen, deren Ausgestaltung gemeinsame Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist. Sie kann nicht mit einseitig definierten Programmen, etwa im Bereich der Entwicklungshilfe, verglichen werden. Die Bilanz zeigt jedoch auch Risse und mögliche Bruchstellen der »Kohäsion«. Die Konfliktfinien zwischen Nettozahlern und Empfängern scheinen heute schärfer gezogen als in früheren Phasen, die Beschäftigungskrise verstärkt die Binnenorientierung der einzelstaatlichen Politik, die oft geringe Effizienz des Mitteleinsatzes in den Strukturfonds belastet das Verhältnis unter den Mitgliedstaaten ebenso wie die Anpassungserfordernisse in der Vorbereitung auf die Währungsunion, die in einzelnen Staaten phasenweise weniger als gemeinsame Herausforderung denn als Bevormundung empfunden wurden. Über alledem hängt die Vorahnung künftiger Konflikte: im Wettbewerbseffekt und angesichts der Kostentransparenz des Euro genauso wie in der Konkurrenz um Marktanteile, Standorte und Subventionen im Prozess der Erweiterung. Europäische Politiker und Interessenvertreter spüren, dass die Zeit der allseitig vorteilhaften Kompromisspakete schon bald abgelaufen sein könnte.11
  


  
    Im doppelten Systemwandel, der aus der Einführung der gemeinsamen Währung und aus der Transformation Mittel- und Osteuropas entsteht, wird eine Neubestimmung des europäischen Solidarkonzeptes erforderlich werden, um die neue Gewichtung von Leistungsfähigkeit und Bedürfnissen, von Interessen und Zielen europapolitisch zu verarbeiten. Die einfache Verlängerung der bisherigen Solidarstrukturen und ihrer Entscheidungsverfahren wird an der Frustration der Nettozahler und der Konkurrenz der Empfängerregionen scheitern.
  


  
    Mit dem Beitritt mittel- und osteuropäischer Staaten hat das wirtschaftliche Gefälle weiter zugenommen; die EU steht vor der Alternative, entweder erheblich mehr Mittel aufzuwenden oder aber die Förderung auf die bedürftigsten und einkommensschwächsten Regionen zu konzentrieren. Ein Verteilungskonflikt zwischen dem Süden der EU-15 und dem Osten der erweiterten Union war bereits vor der Erweiterung erkennbar – der Süden beharrte auf der Bewahrung des heutigen Besitzstandes auch zu Lasten der künftigen Mitglieder, während der Osten auf uneingeschränkte Mitgliedschaft drängte, die auch die volle Teilnahme an den innergemeinschaftlichen Transfers einschließen sollte. Die Friedensleistung der Integration wird sich in diesen anstehenden Entscheidungen auch nach innen neu bewähren müssen, da in der öffentlichen Meinung der Unionsbürger keine eindeutige Befürwortung der Hinzunahme weiterer Mitglieder vorherrscht. Gelingt kein Ausgleich, so wird die Solidargemeinschaft der Europäer erodieren; Europa wird in kleine Solidarräume zerfallen und einen Hauptbestandteil
     seiner Identität infrage stellen. Das Risiko eines Solidarbruches und der Identitätskrise erfordert mehr als die Reform von Politiken und Finanzausstattung nach dem Muster gradueller Anpassungen. Notwendig wird deshalb die Rekonstruktion europäischer Solidarität im Anpassungs-und Reformprozess der kommenden Jahre werden – je grundsätzlicher die bisherigen Politiken, Programme und Verfahren zu überdenken sind, desto grundsätzlicher wird auch die Neukonzeption des Solidargedankens in der Europäischen Union ausfallen müssen.
  


  6. Rechtsstaatlichkeit, demokratische Partizipation, Konfliktkultur


  
    Nicht minder wichtig als die materielle Seite der Friedensbilanz der Integration erscheint die normativ-institutionelle Dimension der Europäischen Union: Sicher wäre der Zusammenhalt unter den Mitgliedern ohne den gemeinsamen Nutzen des Marktes und die Verteilungswirkungen der EU-Politiken nicht hinreichend, wenn er sich allein auf gemeinsame Normen und Werte stützen müsste. Ebenso sicher erscheint jedoch, dass der friedliche Interessenausgleich ohne die normativ-institutionelle Basis der Integration als Staatenverbund erheblich störanfälliger wäre – und vielleicht bereits dann zerfallen wäre, als die ursprünglichen Antriebskräfte der Integration, die Erfahrung von Machtrivalität, Hegemoniestreben und Krieg ihre einigende Wirkung eingebüßt hatten.
  


  
    Die Europäische Union, speziell ihr erster Pfeiler, die Europäische Gemeinschaft, hebt sich durch einen wesentlichen Unterschied von anderen internationalen Organisationen ab. Die EG ist als Rechtsgemeinschaft angelegt, 12 ihre Vertragsbasis gilt unbefristet und sieht mit dem Vertrag von Nizza bisher nur den Beitritt, nicht aber ein Ausscheiden vor. Sie besitzt eigene Rechtspersönlichkeit, und ihr politischer Prozess wird von genuin eigenen Institutionen mit vertraglich begründeter Zuständigkeit mitgetragen. Die Rechtsetzung unterliegt der Kontrolle einer unabhängigen Gerichtsbarkeit, und das gemeinschaftliche Sekundärrecht genießt – wenn auch nicht gänzlich unbestritten – Vorrang vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten. Bis heute beläuft sich dieser rechtliche »Besitzstand« der Integration, ihr acquis communautaire, auf die im Rahmen der Erweiterung nach Osten immer wieder zitierten 12 000 Rechtsakte, das heißt viele Tausend Seiten von Richtlinien, Verordnungen und anderen Rechtsdokumenten, deren Übernahme, Umsetzung und Einhaltung jeder neu hinzukommende Staat zusichern muss. Die Europapolitik der Staaten hat damit 
     den Bereich der Außenpolitik verlassen, dessen prinzipielle Anarchie nur durch die Machtbeziehungen formal gleichrangiger Akteure sowie durch das in Verträgen geschaffene Völkerrecht bzw. »Völkergewohnheitsrecht« geordnet ist. Europapolitik im Rahmen der EU bildet heute vielmehr eine besondere Form der Innen- wie Außenpolitik: Innenpolitik, da in den Zuständigkeitsbereich der EU wichtige klassische Felder der Innenpolitik fallen, von Fragen der Wirtschaftspolitik über die Währungspolitik bis zur Inneren Sicherheit; Außenpolitik, da die Union nicht nur über die Kompetenz in Außenhandelsfragen verfügt, sondern mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einen Koordinierungsrahmen für die Außenbeziehungen der Mitgliedstaaten geschaffen hat. Greifbar wird der Qualitätsunterschied von Integration im Bereich der bilateralen Beziehungen der EU-Staaten zueinander, denn der größte Teil ihrer früheren außenpolitischen Kommunikation findet heute im Rechtsrahmen und institutionellen Gefüge der EU statt.
  


  
    Die Konfliktkultur der europäischen Integration zeigt sich in ihrem institutionellen Gefüge, in den Beratungs- und Entscheidungsprozessen. Seit den ersten Stufen der Integrationsentwicklung sichert das System allen Mitgliedern weit gehend gleichrangige Mitwirkungschancen und Entscheidungsrechte zu: Alle Mitgliedstaaten waren – und sind es bis heute – mit eigenen Staatsangehörigen in der Führung der Kommission vertreten. Obwohl die Kommissare laut Vertrag von Weisungen »ihrer Staaten« unabhängig sind, hat es in der praktischen Politik zumeist eine besondere Nähe der Staaten zu den von ihnen entsandten Kommissaren gegeben. Die Besetzung der Verwaltungspositionen der Kommission folgt einem proportionalen Schlüssel, sodass auch auf den nachgeordneten Ebenen alle Mitgliedstaaten durch »eigene« Staatsangehörige verwaltet werden. Der Ministerrat, das Entscheidungszentrum im Integrationsprozess, behandelte bis zur Einführung von Mehrheitsentscheidungen alle Staaten gleichrangig; mit dem Übergang zu Mehrheitsentscheidungen wurde die qualifizierte Mehrheit geschaffen, deren Stimmgewichtung von zwei Stimmen für die bevölkerungsschwächsten und zehn für die größten Staaten den kleineren ein überproportionales Gewicht sicherte. Mit den Entscheidungen der Regierungskonferenz 2000 in Nizza sind diese Relationen nach harter Verhandlung zugunsten der bevölkerungsstärkeren Staaten modifiziert worden, doch sichern zusätzliche Sperrklauseln die Verhinderungsmacht kleinerer Staaten und Staatengruppen. Diese Machtbalance – der Faktor Bevölkerung ist weniger als demokratische Größe denn als Chiffre für Machtrelationen zu sehen – blieb in den verschiedenen Erweiterungsstufen erhalten, obgleich damit das relative Gewicht der kleineren Staaten immer weiter zugenommen 
     hat. Ein erster Korrekturmechanismus im System wurde bereits 1966 verankert, nachdem sich Frankreich durch seine »Politik des leeren Stuhls« gegen die Möglichkeit, im Rat überstimmt zu werden, gewehrt hatte. Der Luxemburger Kompromiss, eine außervertragliche Übereinkunft der Regierungen, sah vor, in diesen Fällen die Entscheidung bis zur Klärung des Dissenses auszusetzen. Mit dem Vertrag von Amsterdam hat diese Formel im Bereich der Flexibilität erstmals formell Aufnahme in den Vertrag selbst gefunden – ein Zeichen dafür, dass in der Konfliktkultur der EU eine in Fällen besonderen nationalen Interesses anwendbare Notbremse für erforderlich gehalten wird, wahrscheinlich umso eher, je größer und je heterogener die Union wird.
  


  
    Mehrheitsentscheidungen haben vor diesem Hintergrund in der europäischen Politik lange eine besondere Wirkung besessen: Ihr erster Effekt war weniger die Suche nach hinreichenden Mehrheiten, sondern vielmehr ein verstärktes Bemühen um Konsens und damit um Einstimmigkeit. Der Grund dafür dürfte in der Doppelrolle der Regierungen zu finden sein, die sie einerseits als oberste Exekutive souveräner Staaten interagieren lässt und andererseits als Entscheidungsgremium und Legislativorgan eines in Teilen supranationalen Gebildes zusammenführt. In der Interaktion von Staaten spielen die Grundsätze der Gesichtswahrung und die Überlagerung von Positionsdifferenzen noch immer eine wichtige Rolle. Aus denselben Gründen haben Überlegungen, die Sitzungen des Ministerrates in seiner legislativen Funktion öffentlich zu halten, unter den Regierungen erst im Verfassungsprozess 2003/2004, allgemeine Unterstützung gefunden.
  


  
    Die Betonung der formalen Gleichrangigkeit der EU-Mitglieder als Staaten findet sich an vielen anderen Stellen des Integrationsgefüges wieder. Zwei Ansatzpunkte sind für die Ausprägung der innereuropäischen Konfliktkultur besonders kennzeichnend, weil sie nicht nur besonders sichtbar sind, sondern auch, weil ihre Anwendung beinahe die Grenze der Dysfunktionalität erreicht hat: Zum einen ist dies das Instrument der Regierungskonferenz als das wesentliche Institut der Integrationsfortschreibung, das mit zunehmender Größe der EU wachsende Schwierigkeit hatte, die Gemeinschaft an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Regierungskonferenzen haben das Vertragswerk der EU zu einem kaum noch durchschaubaren Dickicht wachsen lassen, das von der Eindeutigkeit und Lesbarkeit einer Verfassung weit entfernt ist, obgleich dort verfassungsäquivalente Materien geregelt werden. Innovative Elemente des Integrationsprozesses wie die Europäische Politische Zusammenarbeit, das Europäische Währungssystem oder das Schengener Abkommen sind daher zunächst außerhalb der Verträge entstanden und erst später herangeführt bzw. integriert worden. 
     Der zweite Fall an der Grenze zur Dysfunktionalität ist die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Sie rotierte lange im Sechs-Monats-Rhythmus unter den Mitgliedstaaten entsprechend dem diplomatischen Alphabet. Erst später wurde ein Tausch innerhalb der Zweiergruppen eines Jahres vereinbart, damit nicht ein Mitgliedstaat stets in derselben Jahreshälfte das Amt übernahm. In den 1990er Jahren erfolgte angesichts der Effizienzverluste im Management der Integrationsgeschäfte eine vorsichtige Korrektur, die unter Beibehaltung des Grundsatzes die Reihenfolge so modifizierte, dass stets ein großer oder ein »besonders erfahrener« Mitgliedstaat (gemeint sind die Niederlande) in der »Troika« der aktuellen, der vorangehenden und der folgenden Präsidentschaft vertreten wahr.13
  


  
    Die demokratische Kontrolle von Entscheidungen ist erst mit zunehmender Dichte der Integration zu einem Gestaltungsproblem der Europapolitik geworden. Bis zu seiner ersten Direktwahl 1979 war das Europäische Parlament eine Versammlung nationaler Parlamentarierdelegationen, deren Mitwirkungsrechte begrenzt blieben. In den 1980er und 1990er Jahren erhielt es schrittweise zunehmende Kontroll- und Legitimationsfunktionen im Gesetzgebungsprozess der Integration. Die mit den Verträgen von Maastricht und Amsterdam eingeschlagene Entwicklungsrichtung zielte auf die Herausbildung eines Zweikammersystems ab, in dem in den Kernbereichen der Unionstätigkeit Rat und Parlament gleichermaßen und nahezu gleichberechtigt an der Gesetzgebung der EU beteiligt sind.14 Als Pendant der Parlamentarisierung sind auch die Bindungen und Schranken anzusehen, welche die Rechte der Bürger Europas anerkennen und schützen sollen. Die Einführung einer Unionsbürgerschaft, die wie im Fall des im Vertrag von Maastricht eingeführten kommunalen Wahlrechtes für EU-Bürger auch die Mitgliedstaaten bindet, die mit dem Gipfel von Nizza erfolgte Ergänzung des Vertrages um eine Grundrechtecharta, der mit Maastricht etablierte Grundsatz der Subsidiarität und die seit dem Vertrag von Amsterdam entstandene Debatte um die Bürgernähe der EU-Politik kompensieren in gewisser Weise das Partizipationsdefizit der Integration.15
  


  
    Neben der Begründung genuiner Zuständigkeiten für die Union und der Einführung von Mehrheitsentscheidungen bildet diese Form der doppelten Legitimation europäischen Handelns – einerseits durch demokratisch gewählte und parlamentarisch verantwortliche Regierungen, andererseits durch ein direkt gewähltes Parlament auf europäischer Ebene – den dritten Baustein supranationaler Konfliktkultur der Integration. Der Interessenausgleich im Rahmen der EU ist damit verbindlicher und stetiger verfasst als in anderen Formen zwischenstaatlicher Kooperation. Die Kompliziertheit und, in funktionaler Sicht, die Schwerfälligkeit, die den Integrationsprozess 
     dabei häufig kennzeichnen, resultieren aus der Rücksichtnahme auf mögliche Überforderungen der Akteure: Die Vertagung von Entscheidungen, das Schnüren von oftmals teuren oder sachlich nur schwer begründbaren Entscheidungspaketen und die Langlebigkeit außervertraglicher Vereinbarungen wie dem Luxemburger Kompromiss sind Instrumente der Rückversicherung gegen die Regression, gegen einen Zerfall der Kultur des innergemeinschaftlichen Interessenausgleiches der Europäer, der so lange eine Möglichkeit bleibt, wie die Union als Staatenverbund auf der Kontinuität der Souveränität ihrer Mitglieder beruht. Die Dynamik der Integration ist andererseits nur zu einem Teil aus Sachzwängen erklärbar, etwa aus der zunehmenden Internationalisierung der Problembestände, auf die Politik zu reagieren hat. Aus der Perspektive der Integration als Friedenskultur resultieren Integrationsfortschritte auch aus dem Motiv der Rückversicherung der wechselseitigen Bindung – hier als Versuch, die Ambitionen und weiter reichenden Statusinteressen einzelner Staaten, ob real oder perzipiert, über die Weiterentwicklung der Gemeinschaft einzubinden. Zuletzt ließ sich dieses Muster in der von Frankreich forcierten Intensivierung der Integration nach dem Fall der Mauer beobachten; die Analyse griffe jedoch zu kurz, wollte man sie nur auf den fortdauernden Versuch der Einbindung Deutschlands beschränken.16
  


  7. Europas »äußerer Frieden«: Sicherheit und Verteidigung


  
    Einem nur auf die Entwicklung der Europäischen Union fixierten Betrachter müsste diese Friedensbilanz Europas paradox erscheinen: Dem geschilderten Maß an innerem und positivem Frieden steht die weit gehende Unfähigkeit zur äußeren Friedenswahrung gegenüber, und dies, obgleich die in der EU zusammengeschlossenen Staaten über vergleichsweise starke konventionelle Armeen, hoch entwickelte Rüstungstechnologie und mit Großbritannien und Frankreich sogar über zwei Nuklearmächte verfügen. Ebenso paradox müsste erscheinen, dass diese Lage zu Beginn des 21. Jahrhunderts fortbesteht, obgleich die Debatten über eine stärkere Verantwortung der Europäer für ihre Sicherheit, über die »Selbstbehauptung Europas« oder über eine europäische sicherheits- und verteidigungspolitische Identität bereits seit den 1980er Jahren intensiv geführt werden.17 Aus der Logik zwischenstaatlicher Kooperation und Integration wäre eine umgekehrte Entwicklung zu erwarten gewesen – die gemeinsame Gefahrenabwehr nach außen ist grundsätzlich leichter zu organisieren und impliziert geringere Bindungen für die Teilnehmer.
  


  
    Die Ursachen für die spezifisch andere europäische Entwicklung sind in drei Konstellationen zu finden, deren Organisationsfolgen ihre Entstehungsbedingungen überdauert haben. Ein erster Grund liegt in der Verschiebung der Konfliktachse europäischer Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Ubergangsphase von der Anti-Hitler-Koalition zum Kalten Krieg hatte die Sicherheitspolitik westeuropäischer Staaten auf zwei Konfliktlinien zu reagieren: einerseits auf die Verhinderung eines neuen »Zweiten« Weltkriegs, das heißt auf die Kontrolle des Machtpotenzials Deutschlands, und andererseits auf die Verhinderung eines »Dritten Weltkrieges« zwischen West und Ost. Näher lag den Westeuropäern zunächst das Gefahrenpotenzial Deutschlands. Die Unterzeichnung des Brüsseler Pakts, des Vorläufers der Westeuropäischen Union, im März 194818 – noch vor der Berlin-Blockade Stalins – steht eindeutig im Kontext der alten Konfliktachse und war nicht auf die sich abzeichnende Konfrontation mit der Sowjetunion bezogen. Diese Prioritätensetzung zeigte sich auch noch 1954, als der Brüsseler Pakt zur Westeuropäischen Union umgebildet wurde und als europäische Hülse der Reintegration Deutschlands diejenigen Sonderbedingungen und Rückversicherungen der Westeuropäer bündelte, die im NATO-Vertrag nicht geregelt waren – vor allem Auflagen und Rüstungsbeschränkungen für die Bundesrepublik Deutschland.
  


  
    Die zweite Ursache liegt in der Geschichte europäischer Machtkonstellationen selbst begründet. Den Erfahrungsschatz der Neuzeit prägt die Unfähigkeit der europäischen Staaten, den Aufstieg einer hegemonialen Macht zu verhindern. Seit der Mobilisierung von Volksheeren in der französischen Revolution und der Expansion Napoleons hat zwar kein europäischer Hegemon seine Macht auf Dauer behaupten können, doch ebenso wenig haben sich politisch-institutionelle Vorkehrungen gegen die Vorherrschaft eines Staates als dauerhaft stabil erwiesen – weder die Allianzpolitik Metternichs noch die Gleichgewichtspolitik Castlereaghs, weder der Völkerbund noch die Appeasement-Politik Chamberlains. Je größer die wirtschaftliche Basis und je moderner und technologischer die Kriegsführung, desto stärker wuchs die Abhängigkeit Europas von der Unterstützung durch die Flügelmächte: Hegemoniale Aggression in Europa war, so lautet die historische Lektion, nur durch das Eingreifen äußerer Mächte zu brechen. Auf dieser Grundlage stiegen zuerst die Vereinigten Staaten, dann – nach dem Zweiten Weltkrieg – auch die Sowjetunion zu europäischen Vormächten auf. Dass mit dem Kalten Krieg ein Macht- und Ordnungskonflikt zwischen den Vormächten selbst zur zentralen Konfliktachse Europas wurde, hat diese Logik nicht außer Kraft gesetzt, sondern eher bestärkt. Unter den Staaten Westeuropas wurde infolgedessen die strategische Führungsrolle der 
     Vereinigten Staaten nicht infrage gestellt – außer von Frankreich, dessen ordnungspolitische Ambitionen in dieser Machtkonstellation keinen hinreichenden Handlungsspielraum fanden.19 Die nie offen, häufig aber latent präsente Konkurrenz zwischen europäischer und atlantischer Integrationspolitik beruht auf diesem Begründungskontext und reicht bis in die Verhandlungen zum Vertrag von Amsterdam, ablesbar am Dissens der Unterhändler über einen Stufenplan zur Verschmelzung von EU und WEU.20
  


  
    Der dritte ursächliche Faktor steht gewissermaßen in der Konsequenz der beiden Erstgenannten. Während die WEU und die ersten Schritte der wirtschaftlichen Integration die Konfliktachse um Deutschland kontrollierten, wurde die Herausforderung der zweiten Konfliktachse zum Kern der militärischen Integration im Rahmen der NATO. So ließen sich zugleich der regionale Führungsanspruch Frankreichs und die globale Führungsrolle der Vereinigten Staaten institutionell abbilden und Führungskonflikte – zumindest vorübergehend – moderieren. Arbeitsteilung kennzeichnet das Verhältnis zwischen wirtschaftlicher und militärischer Integration jedoch auch in anderer Hinsicht: Der Ost-West-Konflikt war nicht allein ein Machtkonflikt, sondern wurde zum Systemkonflikt, zur Konkurrenz der Gesellschaftsentwürfe und -Ordnungen. In diesem Sinne waren der Marshall-Plan, die Gründung der OEEC, der Vorläuferorganisation der OECD, wie auch die Gründung der Montanunion und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Bausteine der Systemkonkurrenz. Dass die Sowjetunion diese institutionelle Auffächerung in ihrem Block mit Warschauer Pakt und dem Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) fast spiegelbildlich nachvollzog, ist dafür nur ein weiteres Indiz. Im Kern diente die wirtschaftliche Kooperation und Integration im Westen der Festigung von Demokratie und Marktwirtschaft und damit der Stärkung der Legitimität der westlichen Ordnung, der Schaufensterfunktion westeuropäischer Wirtschaften gegenüber dem Osten und, nicht zuletzt, der Kontrolle des Potenzials kommunistischer Parteien in Westeuropa. Integration im Rahmen der EU besaß in diesem Sinne eine eindeutige Funktion im strategischen Konzept der NATO – und dies umso mehr, je mehr die wirtschaftlichen und politischen Elemente des NATO-Vertrages zugunsten der militärischen Aufgaben in den Hintergrund traten.
  


  7.1 Frieden durch Abschreckung


  
    Den Frieden in Europa hat das auf diesen Grundlagen errichtete System europäischer Sicherheit insgesamt mit Erfolg behauptet, doch es war ein 
     »kalter Frieden«21 und in Zeiten der Spannung auch ein prekärer Frieden, dessen militärische und vor allem nuklearstrategische Aspekte Dilemmata der Sicherheitspolitik erzeugten.
  


  
    Grundlage des Friedens durch Abschreckung und Abhaltung bildete die Verknüpfung von konventioneller Stärke, amerikanischer militärischer Präsenz mit Bodentruppen – deren Geiselfunktion in der in West-Berlin stationierten Berlin-Brigade ihren sichtbarsten Ausdruck fand – und nuklearer Abschreckung, das heißt der glaubwürdigen Fähigkeit des Bündnisses, auch einen nuklearen Erstschlag der Sowjetunion mit einem für diese vernichtenden Zweitschlag beantworten zu können.22 Da die Sowjetunion ihrerseits über starke konventionelle Kräfte verfügte und die Ressourcen ihrer Verbündeten weitgehend nach eigenen Vorgaben in ihr Militärpotenzial integrieren konnte, ergab sich für den Westen die Notwendigkeit der strategischen Integration auf der Kommando-, Kontroll- und Kommunikationsebene sowie ein andauernder Bedarf an technisch fortgeschrittener Ausrüstung, um so die Nachteile aus den Kräfterelationen, vor allem aber aus der geostrategischen Lage und aus den erwarteten Kriegsführungsszenarien auszugleichen.
  


  
    Seit die Sowjetunion im nuklearen Wettrüsten der Supermächte eine strategische Parität erreicht hatte und das Territorium der Vereinigten Staaten selbst zerstören konnte, stellte sich zudem die Frage der Glaubwürdigkeit der amerikanischen Drohung einer »massiven Vergeltung« – ein nuklearer Schlag als Antwort auf einen Angriff der Sowjetunion auf Westeuropa, der die Vernichtung der Vereinigten Staaten riskiert hätte, war unglaubwürdig geworden. Die Antwort der NATO auf die strategische Parität bestand in der Strategie der »flexiblen Antwort«, einer abgestuften militärischen Reaktion mit konventionellen wie mit nuklearen Waffensystemen auf einen Angriff vonseiten des Ostens. Die strategische Herausforderung dieses Konzeptes lag in der Breite der verfügbaren Optionen – glaubwürdig konnte eine derartige Strategie nur sein, wenn sie Eskalationsdominanz sicherte, das heißt so angelegt war, dass jeder begrenzte Einsatz militärischer Mittel eine passende Antwort erhalten konnte und nicht zur Aufgabe oder zu ungewollter Eskalation zwang.
  


  
    Konsequenz dieser strategischen Grunddispositionen war eine hohe Rüstungsdynamik, eine Modernisierungs- und Dislozierungsspirale, in der auf jede Innovation der einen Seite entsprechende Modernisierungen der anderen zu erfolgen hatten, um die Abschreckung plausibel zu erhalten. Angesichts der technologischen Dynamik wurde Sicherheit durch Rüstung somit zugleich zu einem ständigen Unsicherheitsfaktor: Rüstungskontrolle, mehr noch als Abrüstung, war vor diesem Hintergrund nicht allein und 
     nicht einmal primär ein Thema von Oppositions- und Friedensbewegungen, sondern Teil des strategischen Kalküls. Seit Mitte der 1960er Jahre verhandelten die Supermächte über eine Kontrolle ihrer interkontinentalen Nuklearwaffen und schufen Instrumente der Krisenkommunikation, wobei jede Seite stets versuchte, ihre jüngsten technologischen Innovationen auszuklammern. Seit 1973 erstreckte sich dieser Ansatz auch auf die in Europa stationierten konventionellen Kräfte und ihre Ausrüstung.
  


  
    Es liegt in der Natur der Kriegsverhinderung durch militärische Sicherheitsvorsorge, dass ihre Wirkung sich nicht positiv, sondern allenfalls in ihrem Scheitern nachweisen lässt – eine Unsicherheit, die verteidigungspolitische Debatten in Westeuropa immer wieder belastet hat. Mit Öffnung verschiedener sowjetischer Quellen nach dem staatlichen Zerfall der östlichen Supermacht wird erkennbar, dass manche Risikoperzeptionen westlicher Militärplanung übertrieben und der Vorbereitungsstand der Roten Armee schlechter als erwartet war; andererseits bestätigen die Quellen das strategische Kalkül der Sowjetführung zur Führung von Angriffskriegen gegen Ziele in Westeuropa.23 Insofern stellt sich die Anfang der 1980er Jahre im politischen Dissens von Regierungen und Friedensbewegungen durchgesetzte »Nachrüstung« der NATO auch im Rückblick als berechtigt dar. Sie hatte zudem zwei kaum weniger wichtige Folgewirkungen: Einerseits sprechen manche Äußerungen früherer sowjetischer Politiker für die These, dass der Westen den Osten in die Knie gerüstet habe; andererseits erschloss der Protest gegen die Nachrüstung für die zumeist außerparlamentarische Linke und die Umweltbewegungen ein Verhältnis zu Nation und Staat (»Dies Land ist mein Land«), dessen Wirkungen für die politische Kultur in den 1990er Jahren vor allem für die Bundesrepublik nicht gering zu schätzen sind.24
  


  
    Ein mit der Frage der Glaubwürdigkeit eng verbundenes Dilemma des Friedens durch Abschreckung blieb über die Jahrzehnte des Ost-West-Konfliktes die Frage der Kopplung Amerikas an Europa. Ohne sie war Europa unter den damaligen Prämissen der Militärstrategie nicht zu verteidigen. Die Bewahrung dieser Bindung wurde damit zu einem strategischen Imperativ, der auch die kontroversen Debatten der europäischen Sicherheitspolitik bestimmte: Würde Europas Beitrag zu seiner Verteidigung – im militärischen wie im politischen Sinne – zu schwach, konnte das Risiko einer strategischen Kopplung für die USA zu groß werden; würde Europas Beitrag dagegen zu stark, konnte dies den Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Präsenz auf dem europäischen Kontinent bewirken.
  


  
    Ein besonderes Dilemma ihrer Sicherheitsstrategie stellte sich daneben für die Frontstaaten des Ost-West-Konfliktes, vor allem für die Bundesrepublik 
     Deutschland. Die Kriegsszenarien in Europa gingen von einem massiven, mit großer Feuerkraft und schnell vorgetragenen Angriff über die innerdeutsche Grenze nach Westen aus; Deutschland war mithin das Schlachtfeld dieser Szenarien eines Dritten Weltkrieges. Im Westen Deutschlands fehlte die strategische Tiefe, zumal die sowjetischen Truppen die innere und somit kürzere Linie besetzten – selbst ein konventioneller Krieg hätte deshalb die Zerstörung weiter Teile des Landes bedeutet.
  


  
    Die Konsequenz dieser Lage war zunächst die »Vorneverteidigung« der NATO, eine Konzentration von Truppen entlang der innerdeutschen Grenze und den anderen Frontlinien zwischen Ost und West, und im Anschluss daran die »Vorwärtsverteidigung«, das Konzept der Verlagerung der Kriegshandlungen auf das Territorium des Gegners, in den späten 1970er Jahren ergänzt durch die FOFA-Strategie,25 die einen raschen Angriff auf die zweite, im strategischen Rückraum dislozierte Welle eines Aggressors vorsah. In diesen Fällen hätten das Gebiet des anderen deutschen Staates und Territorien Mitteleuropas die Hauptlast der Kriegszerstörung getragen. Ähnlich zwiespältige Wirkungen ergaben sich im Bereich der nuklearen Kurzstreckensysteme: Die bodengestützten französischen Systeme, deren Zweck die Abschreckung eines Durchmarsches aus dem Osten nach Frankreich war, hätten nur Ziele in West- und Ostdeutschland erreichen können; die nuklearen Kurzstreckensysteme der NATO hätten vor allem Mitteleuropa, aber auch Ostdeutschland betroffen.
  


  7.2 Frieden durch Entspannung


  
    Die Bilanz des Friedens durch Abschreckung belegt den monozentrischen Charakter des Konzeptes: Die Abschreckung hat den Ausbruch eines großen Krieges zwischen Ost und West in und über Europa verhindert – und verhindert ihn noch heute, obgleich ihn scheinbar niemand mehr führen will, gleichsam als Rückversicherung gegen das Scheitern der Transformation in Russland und das Risiko einer gegen den Westen gerichteten Aggression. Andere Krisen und Kriege hat die Abschreckung nicht verhindert, wenngleich die Zahl der militärischen Konflikte in Europa selten so gering war wie in den Jahrzehnten des Ost-West-Konfliktes. Die Machtrivalität der Supermächte und Blöcke ließ keine militärischen Konflikte im Bereich der Zentralfront zu, wohl jedoch Stellvertreterkriege in anderen Teilen der Welt, vor allem in Asien und Afrika.
  


  
    Das containment, die Eindämmung der Sowjetunion, deren ursprüngliche strategische Teilstücke neben der NATO der Bagdad-Pakt, die Südostasiatische
     Vertragsorganisation (SEATO) und der amerikanisch-japanische Vertrag waren, hat jedoch die gewaltsame Kontrolle politischer Konflikte innerhalb des Ostblockes nicht verhindern können. Die militärische Intervention in Ungarn 1956 und in der CSSR 1968 wie die möglicherweise präventive Verhängung des Kriegsrechtes in Polen durch den damaligen Präsidenten Jaruzelski 1981 stehen für die »Teilbarkeit« dieses Friedens im Ost-West-Konflikt.
  


  
    Die Zivilisierung des Konfliktes und damit die Auslotung politischer Optionen des Wandels hatte im Konzept der Abschreckung selbst keinen Platz. Beides war Aufgabe der Entspannungspolitik, die nach dem Harmel-Bericht der NATO von 1967 zur zweiten Säule der Friedenssicherung der alten Ordnung Europas wurde. Auf der Grundlage des strategischen Patts zwischen den Blöcken zielte Entspannung auf die Aushandlung eines Modus Vivendi, der politische Bewegung unter Ausklammerung des fortbestehenden Systemgegensatzes erlauben sollte. Im Mittelpunkt der Entspannungspolitik stand der KSZE-Prozess, der an einer alten Forderung der Sowjetunion auf Anerkennung als gleichwertiger Sicherheitspartner und an der Aushandlung gesamteuropäischer Sicherheitsstrukturen ansetzte, diesen Bereich aber mit zwei anderen Körben, Wirtschaft und Handel einerseits und humanitären Fragen andererseits, verknüpfte.26 Die 1975 in Helsinki verabschiedete Schlussakte der KSZE intensivierte den Wirtschaftsaustausch zwischen Ost und West und begründete damit eines von zwei für die spätere Überwindung des Konfliktes entscheidenden Kooperationsmustern: die Ankopplung der Planwirtschaften an die Wirtschaften des Westens – auf ihrer Basis suchten die kommunistischen Regime des RGW in den Krisen der Planwirtschaft der 1980er und 1990er Jahre tendenziell nicht die Abgrenzung, sondern eine größere Nähe zum Westen, durch Kredite wie durch Wirtschaftskooperation.
  


  
    Das zweite für die allmähliche Öffnung der Gesellschaften wesentliche Muster resultierte aus den Verpflichtungen der KSZE-Schlussakte auf die Einhaltung grundlegender Menschenrechte, verbunden mit der Öffnung des Ostblockes für westliche Medien. In der Folge gründeten sich in nahezu allen Staaten Helsinki-Komitees bzw. Bürgerrechtsgruppen, für deren Arbeit die durch die Präsenz westlicher Medien geschaffene Öffentlichkeit unerlässlich wurde. Die Ausdehnung der »menschlichen Kontakte« zwischen Ost und West wurde vor diesem Hintergrund zur Keimzelle des Umbruchs in Mittel- und Osteuropa – sicher keine hinreichende Bedingung für den Zusammenbruch der Regime 1989, vielleicht aber eine notwendige Bedingung für den raschen Aufbau neuer und demokratischer politischer Eliten und Parteien.27
  


  7.3 Die »Europäisierung Europas«


  
    Absehbar war diese Schlüsselrolle des KSZE-Prozesses noch nicht, als zum Jahreswechsel 1979/1980 mit der sowjetischen Invasion in Afghanistan das Ende der Entspannung gekommen schien. Vor allem in der amerikanischen Politik gegenüber der Sowjetunion begann eine Periode neuer Abgrenzungen und Verhärtungen; der amerikanische Senat setzte den Ratifikationsprozess des SALT-II-Abkommens zur strategischen Rüstungskontrolle aus und entzog damit zugleich der Entspannungspolitik symbolisch ihre strategische Grundlage. In Westeuropa, wo die Gewinne der Detente in wirtschaftlicher wie gesellschaftlicher Hinsicht klarer zutage getreten waren, wurde über die »Teilbarkeit« von Entspannung debattiert mit dem Ziel, Handlungsspielräume der Ostpolitik für die europäischen Staaten zu erhalten, ohne die Solidarität im Rahmen der Atlantischen Allianz infrage zu stellen. Die Wiederaufnahme des offenen strategischen Wettrüstens zwischen der Sowjetunion unter Breschnew und den Vereinigten Staaten in der Präsidentschaft Reagans beförderte nicht nur die Entstehung zumeist außerparlamentarisch agierender Friedensbewegungen, sondern gab auch Anstoß zur Neuauflage der alten Debatte um die Rolle Europas im Ost-West-Konflikt.
  


  
    Die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, deren technologische Überlegenheit im militärischen Bereich immer offensichtlicher wurde, durch einen Politikwechsel die Qualität der Ost-West-Beziehungen unilateral zu definieren, stieß in Europa, vor allem in Frankreich, auf Kritik. Zwar konnte sich die französische Strategie nicht durchsetzen, über eine Wiederbelebung der Westeuropäischen Union eine »sicherheits- und verteidigungspolitische Identität« Europas außerhalb der NATO und in gedachter Konkurrenz zu ihr zu entwickeln, doch bestand weitgehender Konsens unter den westeuropäischen Regierungen, dass zur Interessenvertretung ein »europäischer Pfeiler« in der Allianz, der die Bindung Amerikas an Europa jedoch nicht schwächen dürfe, nützlich sein würde. Im Blick auf die immer wieder aufflackernde transatlantische Debatte um den Stand des politischen wie militärischen burden-sharing (Lastenteilung) sprach für die Pfeilerkonzepte auch die größere Sichtbarkeit europäischer Verteidigungsanstrengungen sowie ihre politische Steuerung – ein europäischer Pfeiler bedeutete die Bündelung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäer und damit auch eine Bündelung ihrer Interessenvertretung im Rahmen der NATO.28
  


  
    In der Sicherheitspolitik der 1980er Jahre sind diese Überlegungen in zahlreiche Initiativen im Rahmen der WEU und der NATO sowie im bilateralen Bereich – in diesen Kontext fällt auch die Gründung der deutsch-französischen
     Brigade, der Keimzelle des Eurocorps – eingegangen, doch eine Verselbstständigung europäischer Verteidigung hat sich daraus nicht ergeben: In der Summe haben die Europäer stets dem Kostenvorteil und dem geringeren politischen Aufwand der Beibehaltung der alten Struktur den Vorzug gegeben, nicht zuletzt aufgrund ihrer alten Sorge einer Abkopplung der Verteidigung Europas von der Sicherheit der Vereinigten Staaten.
  


  7.4 Die Rückkehr des Krieges nach Europa


  
    Das Ende des Ost-West-Konfliktes hat die Sicherheitslage Europas zugleich erleichtert und beschwert. Die Gefahr eines großen nuklearen Schlagabtausches ist weitestgehend entfallen, Zielplanung und Bereitschaftsstatus der Interkontinentalraketen wurden den neuen politischen Verhältnissen angepasst. Zugleich haben sich die Kräfteverhältnisse im konventionellen Bereich deutlich zugunsten der NATO verschoben. Im Vergleich zur Lage 1988, als die Überlegenheit des Warschauer Pakts je nach Kategorie den Experten eindeutig erschien, hat sich die Relation zwischen der NATO und Russland 1997 umgekehrt: So blieben von den 51 800 Kampfpanzern des Warschauer Paktes 1997 noch 5 541, von 7 700 Kampfflugzeugen im Jahre 1988 sank die Zahl auf 2891.29 Ein zentrales Sicherheitsproblem und gravierendes Risiko für den Frieden bleibt jedoch die Kontrolle und Beseitigung der militärischen Hinterlassenschaften des Konfliktes in Osteuropa sowie die Verhinderung der Weiterverbreitung von ABC-Waffen und ihrer Technologie. Gleichzeitig sind neue Konflikte zu konventionellen Kriegen eskaliert. Drei Krisenzonen schaffen auch künftig Unsicherheit: der Balkan, Transkaukasien und der Mittelmeerraum. Den Frieden für Europa zu wahren ist zu einer dringenden und zugleich komplizierteren Aufgabe geworden. Parallel dazu stellt sich das Problem des Umbaus der Institutionen – zerfällt mit der Bedrohung auch die integrierte Verteidigung im Westen?
  


  
    Nach 1989, insbesondere mit Beginn der gewaltsamen Auflösung der früheren Bundesrepublik Jugoslawien, wurde deutlich, dass das System des Friedens durch Abschreckung und Entspannung für die Bewältigung der neuen Risiken weitgehend ungeeignet war. Die Kriegs- und Krisenkonzepte der alten Ordnung passten nicht auf die mit »geringer Intensität«, was ihre kontinentale oder internationale Dimension anbetraf, aber dafür mit Ausbrüchen archaischer Gewalt ausgetragenen Bürgerkriege, Emanzipationsbestrebungen und ethnischen Konflikte in Südosteuropa und im Raum der ehemaligen Sowjetunion. Was in den 1980er Jahren für die Krisenbewältigung der NATO als »out of area« galt – Nordafrika, der Nahe 
     Osten, Mittel- und Südamerika sowie Asien und Afrika -, lag nun im erweiterten strategischen Raum des Westens, nachdem die Sowjetunion sich auf ihr eigenes Territorium zurückgezogen hatte. Die Fähigkeit, Frieden auf dem europäischen Kontinent zu bewahren und auch gegen Aggressoren wieder herzustellen, ist seit 1989 zum Maßstab der gesamteuropäischen Ordnungsrolle der westlichen Integrationsorganisationen und damit zum Testfall ihrer Legitimität geworden.30
  


  
    Die Beendigung des Krieges um Slowenien, dann um Kroatien, um Bosnien-Herzegowina und – schließlich – um den Kosovo wurde nicht zur »Stunde Europas«, wie der luxemburgische Außenminister Jacques Poos anfangs vorlaut bemerkt hatte: Die Interessen des Westens, darunter die der großen europäischen Staaten, stimmten nicht überein, ihre Fähigkeiten reichten nicht aus, und Konsens bestand vielleicht nur in der Schwächung der gemeinsamen Institutionen. Wenn der zweite Golfkrieg die amerikanische Vorstellung von der Durchsetzbarkeit einer neuen Weltordnung erschüttert hatte, so stellte der Verlauf der Jugoslawienkriege klar, dass Europa nicht imstande war, seine Friedensinteressen aus eigenen Mitteln politisch und deshalb auch militärisch selbst in seiner näheren Umgebung allein durchzusetzen.31
  


  
    Bei aller Ernüchterung über die anfängliche Unzulänglichkeit der europäischen Krisenpolitik belegen die neuen Konflikte der letzten Jahre die gewachsene internationale Verantwortung der EU-Staaten. Die humanitären und ethnischen Tragödien in Bosnien und dem Kosovo lehren, dass die Wahrnehmung von Verantwortung nicht ohne Einfluss und ohne die Ausübung von Macht Erfolg haben kann. Auf dem Balkan hat sich für die Europäer erwiesen, dass die Glaubwürdigkeit und die Wirksamkeit ihres stärksten Instrumentes – dem Angebot wirtschaftlicher Verflechtung – unter der fehlenden Bereitschaft und Fähigkeit gelitten hat, Grundwerte und wesentliche Interessen durchsetzen zu können. Den »carrots« europäischer Integrationspolitik fehlten die »sticks« militärischer Fähigkeiten. Zugleich haben die militärischen Konflikte der 1990er Jahre den Europäern demonstriert, dass ihr militärtechnologischer Rückstand auf die Vereinigten Staaten zu groß geworden war, sodass eine nahtlose militärische Aktionseinheit faktisch kaum möglich und eine partnerschaftliche Führung gemeinsamer Operationen politisch kaum durchsetzbar war. Selbst die militärisch aktiven Staaten wie Großbritannien und Frankreich konnten diese Lücke aus eigenen Mitteln nicht schließen. Mit den Gipfeln von Köln im Juni 1999 und Helsinki im Dezember 1999 wurde ein Prozess ausgelöst, der die EU mit der Fähigkeit zur militärischen Krisenreaktion, wenn nötig auch ohne Rückgriff auf die Fähigkeiten der NATO, ausstatten soll. Bis zum Jahr 2003 wurde eine 
     Einsatztruppe von 60 000 Soldaten bereitgestellt; zugleich wurde die Entwicklung entsprechender Aufklärungs-, Verlegungs-, Kommunikations-und Führungsstrukturen beschlossen worden.32
  


  
    Mit der Umsetzung dieser Entscheidungen waren weitere politisch herausfordernde Weichenstellungen verbunden, da die nachhaltige Verfügbarkeit einer Eingreiftruppe etwa die dreifache Menge ihrer nominellen Stärke von 60 000 Soldaten erfordert und auch die Ausrüstung nur zu einem Teil aus dem bisher verfügbaren Material erfolgen kann. Neben der militärischen wie der rüstungstechnologischen Seite erfordern die Beschlüsse von Helsinki bis zu den jüngsten Vertragsänderungen in Nizza die Entwicklung einer permanenten sicherheits- und verteidigungspolitischen Lagebewertung entsprechender Beratungs- und Entscheidungsgremien. Die bisher im Entstehen befindlichen Strukturen um den Hohen Repräsentanten gehen zwar deutlich über das frühere Maß hinaus und beziehen erstmals auch militärische Expertise direkt mit ein, doch bleibt dem Hohen Repräsentanten bisher das Entscheidungsgewicht des Generalsekretärs der NATO vorenthalten. 33,34
  


  
    Schwer tut sich die europäische Politik auch mit der Nutzung der verstärkten Zusammenarbeit in diesem Feld – Koalitionen handlungswilliger Staaten können seit den Vertragsänderungen von Nizza zwar in der Außen-und Sicherheitspolitik vorangehen, nicht aber im Bereich der Verteidigung. Diese Hürde wiegt umso schwerer, als bereits jetzt abzusehen ist, dass manche der EU- und WEU-Mitglieder dieser Zuwachs an Verantwortung und Macht überfordern wird. Die große EU wird vielleicht doch einen Verteidigungskern benötigen, in den diejenigen Staaten, die dazu bereit und in der Lage sind, dann nicht nur ihre Ressourcen der Krisenreaktion einbringen können, sondern in dem sie den Gesamtbereich ihrer Verteidigungsanstrengungen zusammenführen. Die geringste Effizienz und das höchste Maß an Duplizierung weist die Territorialverteidigung der Europäer auf – eine Folge des Auseinanderfallens von neuer Sicherheitslage und alten Sicherheitsstrukturen.
  


  8. Europa: Der unvollendete Frieden


  
    Die Betrachtung der europäischen Integration nach Kriterien, die für die Friedensfähigkeit von Gesellschaften oder Zivilisationsräumen entwickelt worden sind, hat ein komplexes System erkennbar werden lassen, in dem Frieden nicht nur in einem negativen Sinne die Abwesenheit des Krieges meint, sondern in dem »positiver Frieden« möglich geworden ist. Das 
     politische System der europäischen Integration hat nicht nur einen stetigen Prozess des Interessenausgleichs etabliert, sondern – zumindest in ihrem Kern – auch die Konvergenz der Interessenlagen selbst befördert: Die Entwicklung zur Währungsunion veranschaulicht diesen Prozess in exemplarischer Weise. Integration hat die wechselseitige Abhängigkeit nicht nur intensiviert, sondern die Interdependenz in fast schicksalhafter Dichte organisiert – eine Leistung, die sonst nur mit der Entwicklung kollektiver Verteidigung im Rahmen der NATO – und dort wohl nur aufgrund der nuklearen Vernichtungsdrohung des Kalten Krieges – zu vergleichen wäre. Integration hat schließlich nicht nur Völker in einem System verbunden, die noch vor drei Generationen in der Geschichte der großen Kriege Europas standen, sondern sie hat die Grenzen zwischen ihnen, vor allem unter den Gründungsmitgliedern, auch physisch verschwinden lassen.
  


  
    Gleichzeitig sind jedoch die Eigenarten der politischen Kultur und die Eigentümlichkeiten der nationalen und regionalen Identität erhalten geblieben, vielleicht sogar nicht einmal »trotz Europa«, sondern wegen der Integration. Am Ende des 20. Jahrhunderts erlaubt die Integration der historisch gewachsenen Staatenwelt des kleinen Kontinentes, in einer internationalisierten und interdependenten Welt zu bestehen – politisch, kulturell und ethnisch in kleine Räume parzelliert und doch der größte einheitliche Markt der Weltwirtschaft. Dabei hat die europäische Integration manches nicht erreicht und womöglich auch nicht erreichen können. Die Überwindung des Entwicklungsgefälles ist insgesamt nicht gelungen, die Umverteilung hat Wachstumschancen eröffnet, eine Nivellierung dagegen ist ausgeblieben. Wahrscheinlich fiele diese Bilanz ohne die Erweiterungsdynamik des Integrationsprozesses anders aus. Im Rückblick erscheint diese Schwäche deutlich weniger gravierend: Ein Mehr an Entwicklung wäre wohl nur durch erhebliche Autonomieverluste der nationalen und regionalen Akteure zu erreichen gewesen.
  


  
    Es ist auch nicht gelungen, die schärfsten innergesellschaftlichen bzw. innerstaatlichen Konflikte in einigen der Mitgliedstaaten über die Mitwirkung in der Integration zu lösen: Autonomiebestrebungen im Baskenland und auf Korsika führen noch immer zu Gewalt, und der Frieden in Nordirland steht erst am Anfang einer konstruktiven Verarbeitung der Gegensätze. Dennoch sind positive Effekte der Integration nicht zu verkennen: Hoffnungen auf eine wachsende Regionalisierung haben das Autonomiestreben der Katalanen bis jetzt gemäßigt; aus dem gleichen Grund findet sich die größte Zahl der Europabefürworter im Vereinigten Königreich in Schottland. Die gleichzeitige Mitgliedschaft Großbritanniens und Irlands in der EG, die Anerkennung der irischen Gleichrangigkeit im Rahmen 
     der Integration wie auch das irische Wirtschaftswunder der 1990er Jahre könnten mehr zur Überwindung der anglo-irischen Konflikte auch im Norden der Insel beigetragen haben, als allgemein angenommen wird. Manche Regionalisten mögen zu sehr auf eine schleichende Entmachtung der jeweiligen Zentralregierung gesetzt haben – die Einbettung der Zentralen in einen größeren politischen Handlungsrahmen hat jedoch die Entwicklung subnationaler Ebenen zumindest begünstigt, und der wirtschaftliche Nutzen der Integration dürfte einige der sozioökonomischen Ursachen von Regional- und Minderheitenkonflikten entschärft haben. Diese Grenzen der Friedensleistung von Integration bleiben auch für die Zukunft relevant: Ethnopolitische Konflikte in Mittel- und Osteuropa müssen vor dem Beitritt zur EU geregelt werden, innerhalb der EU lassen sich ihre Folgen nurmehr mildern.
  


  
    Durch die Gemeinschaftsbildung hat das integrierte Europa ein Maß an innerem Frieden erreicht, das seinerseits zum Instrument der Befriedung wurde. Die Aufnahme der jungen Demokratien Spaniens, Portugals und Griechenlands gilt als Beispiel derartiger Friedensprojektion; die Mitgliedschaft in der EG hat nicht nur das demokratische politische System stabilisiert und die politische Kultur dieser Staaten modernisiert; die Wohlstandsgewinne aus dem Beitritt haben zugleich auch die Output-Legitimation der neuen Ordnung gestärkt. Mit der Projektion der Integration nach Mittel-und Osteuropa verbinden sich dieselben Erwartungen; zugleich sind, wie im Rahmen der Bilanz bereits angerissen, mit diesem Prozess Veränderungen in Politik und Struktur der Integration verbunden, die das bisherige Friedens-system der Integration auf eine qualitativ neue Probe stellen. Eine Neudefinition der Verteilungsschlüssel, eine Reform der Stimmgewichtung zur Wiederherstellung der Machtbalance, eine Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen, eine Straffung der Führungsstruktur der EU oder die Differenzierung der Integration als Entwicklungsmethode – jede dieser Reformoptionen greift in die bisherigen Sicherungsmechanismen der europäischen Konfliktkultur ein.
  


  
    Ein anderes Europa agiert heute in einer anderen Welt, in der das Ende des großen Systemkonfliktes den Europäern nicht nur mehr Sicherheit und Einheit erlaubt, sondern neue Risiken und neue Handlungsfelder mit sich gebracht hat. Die politisch-strategische Nische, in der sich die Integration im Windschatten der Nachkriegsallianzen entwickeln konnte, existiert nicht mehr, und die Welt nach dem Ost-West-Konflikt ist, was viele bedauern mögen, kein Spielplatz für Zivilmächte; ihre Gefahren sind nicht einmal allein mit den zweifellos gewichtigen Instrumenten des »Handelsstaates« beherrschbar. Die Risiken der Lage Europas und die Folgen der neuen Ordnung
     Europas für die Binnenebene europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik stellen die alte Frage nach der sicherheitspolitischen Identität der Europäer neu. Die Europäische Union liegt in unruhiger Nachbarschaft – sie grenzt an zwei der hoch sensiblen Zonen der Weltpolitik. Nach Osten reicht sie schon heute an den von Russland dominierten Raum heran, dessen Entwicklungspfad auf viele Jahre nicht mit dem seiner westlichen Nachbarn übereinstimmen wird. Mit der Vollendung der Integration durch die Erweiterung wird diese EU von der Barentssee im hohen Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden ohne Puffer oder neutrale Zonen an diesen Raum grenzen, und alle grenzüberschreitenden Aktivitäten, Konflikte und Entwicklungsunterschiede werden als Friedensrisiken zu Themen der Europapolitik werden.
  


  
    Im Süden spricht vieles für eine weitere Verdichtung der politisch-sozialen Krise im nordafrikanischen Raum, da die Konfliktspirale aus Bevölkerungswachstum, Landflucht und Verstädterung, Erosion der schmalen fruchtbaren Küstenstreifen und einer verfehlten Industrialisierungspolitik von den meisten Staaten nicht umgedreht, sondern bestenfalls in ihren Auswirkungen begrenzt werden kann. Die offene bzw. schleichende Radikalisierung von Teilen der Bevölkerung (die Hälfte der Nordafrikaner ist jünger als 20 Jahre, und viele von ihnen besitzen keine klare Zukunftsperspektive) wirkt vor allem zugunsten eines islamischen Fundamentalismus, zu dessen Programmatik die bewusste Abkehr vom Westen, seinen Normen und Systemen gehört. Instabilität kennzeichnet auch das östliche Mittelmeer, die Türkei und, nicht zuletzt, den Nahen Osten. Eine Strategie der Abschottung scheidet für Europa aus – zu vielfältig sind die Bezüge und Wechselbeziehungen, zu lang und zu offen sind die geographischen Grenzräume der Europäischen Union nach Süden und nach Osten.
  


  
    Der Krieg um Bosnien-Herzegowina hat schließlich auch die Annahme widerlegt, Konflikte seien durch die Isolierung und Erschöpfung der Kriegsparteien regelbar: Die wirtschaftlichen und demographischen Externalitäten für Europa und die anhaltende Vergiftung der politischen Kultur sind angesichts der Nähe der Konfliktregion und der Dichte der Verflechtung europapolitisch nicht zu neutralisieren. Die Defizite im Wiederaufbau in Bosnien, in der Reintegration der Flüchtlinge sowie die Schwächen in der demokratischen Transformation in Bosnien, in Serbien wie in Kroatien belegen die Notwendigkeit präventiver Schritte, militärischer Abschreckung und, im Krisenfall, der Durchsetzung des Friedens. Die Schwierigkeiten und Dilemmata der militärischen Durchsetzung des Rambouillet-Abkommens durch die NATO weisen darauf hin, dass eine Politik und eine Struktur für diese Herausforderung europäischer Politik noch nicht gefunden ist.
  


  
    Die Europäer müssen also handeln, wenn sie die zweite Friedensepoche nach dem »kalten Frieden« des Ost-West-Konfliktes nach ihren Maßstäben gestalten wollen. Die Schritte der NATO-Erweiterung und Reform sind dazu erst ein Anfang. Ihm folgt die Zusammenführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit der Verteidigungspolitik unter dem Dach der EU. Sicherheits- und Verteidigungsleistungen in der EU zu bündeln, ist zwar zu dem größten Projekt der Integrationsvertiefung geworden, doch wird seine Verwirklichung nicht dem klassischen Muster der EU-Entwicklung folgen. Nicht die EU als solche – dies sieht nicht einmal die ambitionierte Europäische Verfassung so vor – wird wohl zum Träger weltpolitischer Handlungsfähigkeit der Europäer werden, sondern eher eine Gruppe von EU-Staaten unter Bezugnahme auf die politischen Werte und Ziele der EU. Krieg als Mittel der Politik ist zurückgekehrt nach Europa. Der neue Terrorismus hält diese Feststellung aufrecht, so erfolgreich die Europäer auf dem Balkan auch werden mögen. Amerika handelt nach der Logik und den Bewegungsmustern seiner eigenen Politik und stellt Europa vor die Entscheidung – in Afghanistan wie im Krieg gegen den Irak. Dem Unbehagen in Europa über präemptive Militärschläge oder Domino-Theorien für den Mittleren Osten fehlt die politisch-strategische Konsequenz. Positiven Frieden, wie er im System der Europäischen Integration über Jahrzehnte erprobt und schrittweise institutionalisert worden ist, für Gesamteuropa zu erlangen und zugleich die Werte und Integrität des europäischen Gemeinwesens nach innen wie außen zu sichern wird zur Aufgabe der kommende Jahrzehnte.
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  Europa erdenken


  
    In Europa hat sich einiges geändert: Der Vertrag von Nizza, seit Februar 2003 in Kraft, hat neue rechtliche Grundlagen für die Europäische Union geschaffen und die institutionellen Hürden auf dem Weg zur Erweiterung der EU beseitigt.
  


  
    In der Auseinandersetzung um die Zukunft der Europäischen Union wurde bisher vorwiegend über Themen debattiert, die in den nächsten vier bis fünf Jahren relevant sind. Dies ist die zeitliche Perspektive, die momentan den Horizont einiger für die Zukunft der Europäischen Union wichtiger Projekte definiert. Dazu gehört der 2004 vollzogene Beitritt neuer Mitgliedsländer, die Schaffung einer funktionsfähigen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Einbindung europäischer Gesellschaften in den Prozess der »Informationsrevolution« und die Annahme der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem weltweiten Wirtschaftswettbewerb unter Beibehaltung des »europäischen sozialen und wirtschaftlichen Modells«.
  


  
    Viel schwieriger ist es, über eine weiter entfernte Zeitperspektive zu sprechen, und das ist gerade der Gegenstand des Projektes eines Vertrages über eine Verfassung für Europa, der von dem Konvent erarbeitet, von der Regierungskonferenz überarbeitet und im Oktober 2004 unterzeichnet wurde. Unser Ziel sollte es sein, die künftige Union in die Lage zu versetzen, ihr internationales Umfeld zu gestalten und sie mit Mechanismen auszustatten, durch die sie den ihr gebührenden Platz in den globalen Beziehungen einnehmen kann.
  


  
    Die Frage nach den geographischen Grenzen Europas ist eine Frage, die eher von einem Philosophen als von einem Geographen zu beantworten wäre. Über die europäische Identität entscheiden vor allem kulturelle Faktoren. Das Erbe der lateinischen und griechischen Zivilisation, die katholische, orthodoxe und protestantische Tradition, das System der universellen Werte, die sich auf die Zehn Gebote stützen, und die kulturellen Gemeinschaften, die diesem so definierten Stamm der europäischen Kultur entsprungen sind, sind in fast allen Kontinenten vorzufinden, in den USA, in Kanada, Lateinamerika, Südafrika, Israel, Australien und Neuseeland. Lassen Sie uns einige Gedanken darüber anstellen, ob die potenziellen Teilnehmer
     eines im breiten Sinne verstandenen Integrationsprozesses die aufgezeigten Kriterien der Zugehörigkeit zum System der »europäischen« Werte erfüllen.
  


  
    Der EU-Beitrittskandidat, dessen eventueller Beitritt zu einer intellektuellen Wende in der europäischen Konstruktion führen kann, ist die Türkei. Die Anerkennung der vocation européenne, der europäischen Berufung, der Türkei durch den Europäischen Rat im Dezember 1997 in Luxemburg sowie die zwei Jahre später während des Helsinki-Gipfels getroffene Entscheidung, der Türkei den Beitrittskandidatenstatus zuzuerkennen, waren durch die Notwendigkeit erzwungen worden, eine Kompromisslösung in der Zypern-Frage zu finden. Diese Lösung hatte Griechenland zur Vorbedingung für ihr Einverständnis zur EU-Osterweiterung gemacht. Davon, dass diese Beschlüsse nicht das Resultat einer tieferen Überlegung waren, zeugt die Tatsache, dass sie fast 40 Jahre nach der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der Türkei erfolgten. Während dieser 40 Jahre hatte keiner der politischen Führer des sich vereinigenden Europas eine kohärente Konzeption der Politik gegenüber der Türkei formuliert. Die Perspektive der Mitgliedschaft eines islamischen Landes mit einer Bevölkerung von fast 60 Millionen Menschen zwingt zum Nachdenken und Wirken, auch wenn dabei von einer Zeitspanne von 15 Jahren die Rede ist, umso mehr, als die so genannte road map für die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei verkündet wurde und die Verhandlungen im Oktober 2005 aufgenommen wurden. Selbstverständlich kann der Türkei eine »Vorbeitrittshilfe« angeboten und ein screening, das heißt eine Überprüfung des türkischen Rechtes auf seine Übereinstimmung mit dem acquis communautaire, durchgeführt werden, dies löst aber nicht das grundlegende Dilemma der »Integrationsfähigkeit« des Landes. Die Türkei ist, ähnlich wie alle anderen Beitrittskandidaten, verpflichtet, die Kopenhagener Kriterien zu erfüllen, insbesondere das erste Kriterium, das vorgibt, die rechtsstaatlichen Grundsätze einzuhalten und die Menschen- und Minderheitenrechte zu achten. Es scheint jedoch, dass die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union unausweichlich ist. Erstens lässt dieses Land einen starken Integrationswillen erkennen, der sowohl von den politischen Eliten als auch von den Wirtschaftskreisen geteilt wird. Trotz aller Schwierigkeit lässt dies die Erwartung zu, dass sich die Philosophie der Machtausübung durch die türkische Regierung ändern wird. Zweitens ermöglicht es die Integration in die Europäische Union, den weltlichen Charakter des türkischen Staates zu erhalten und ihn – wie auch die Südflanke des Kontinentes – vor dem Einfluss des islamischen Fundamentalismus zu bewahren. Drittens spielt die Türkei als regionale Macht und als NATO-Mitglied eine wesentliche strategische
     Rolle in der Zeit, in der die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gestaltet wird, sowie angesichts der unvorhersehbaren Lage in den südlichen und östlichen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion (Kaukasus, mittelasiatische Republiken). Viertens schließlich wird die Perspektive des Beitrittes der Türkei die künftige Kompromisslösung in der Zypernfrage stärken.
  


  
    Die konkrete Perspektive der Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union kann jedoch einen »Domino-Effekt« bewirken, das heißt europäische Aspirationen in einer Reihe weiterer Länder wecken, die den türkischen Präzedenzfall zu nutzen gewillt sein werden. Darunter können mehrere Ländergruppen unterschieden werden. Als erste Gruppe sind einige Mittelmeerländer zu nennen, die sich in Anbetracht ihres wirtschaftlichen Interesses auf die – im Falle der Türkei unvermeidliche – Umwertung des europäischen Wertesystems berufen können. Sie dürften auf die Verwerfung des »Erfordernisses« der christlichen Verwurzelung bei potenziellen Mitgliedschaftskandidaten hinweisen (z. B. Israel, Marokko) und danach nachweisen, dass auch sie Erben der antiken Kultur sind.
  


  
    Die zweite Gruppe bilden die islamischen Länder auf dem europäischen Kontinent – Albanien und Bosnien-Herzegowina. Aufgrund des wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus beider Länder ist die Perspektive ihrer Integration in die Europäische Union so weit entfernt, dass die Erweiterungsstrategen deren kultureller Andersartigkeit keine Gedanken widmen. Die dritte Gruppe bilden die restlichen Länder des so genannten westlichen Balkangebietes, also Kroatien, die Föderative Republik Jugoslawien – oder besser gesagt die »Staatliche Gemeinschaft Serbien und Montenegro« – und Mazedonien. Diese können die künftige Mitgliedschaft der Türkei als eine Herausforderung betrachten, und zwar nicht nur wegen des spezifischen historischen Kontextes, sondern vor allem wegen der »Aufweichung« der kulturellen Kriterien. Bei Diskussionen mit der Europäischen Union könnte dies zum Teil die politischen Argumente (christliche Verwurzelung) dieser Länder nichtig machen und somit ihre Verhandlungsposition schwächen. Allerdings bot die Europäische Union allen Balkanländern einen besonderen Integrationsweg in Gestalt von Verträgen über die Assoziierung und Stabilität an. Diese Verträge sehen die Möglichkeit eines Beitrittes in absehbarer Zeit vor. In den Diskussionen der letzten Monate nimmt diese Perspektive konkrete Gestalt an: Mit Kroatien wurden im Oktober 2005 Beitrittsverhandlungen aufgenommen, Mazedonien wurde im Dezember 2005 der Status eines Beitrittskandidaten verliehen.
  


  
    Der Fall Türkei wird nicht ohne Einfluss auf die Beziehungen der Europäischen Union zu einer anderen Gruppe potenzieller Mitgliedskandidaten,
     den kaukasischen Ländern Georgien, Armenien und Aserbaidschan, bleiben. Diese Länder stellen ein typisches Beispiel für Gebiete dar, die im kulturellen Sinne am Rande Europas gelegen sind. Das gilt sowohl für die christlichen Länder Georgien und Armenien als auch für das islamische Aserbaidschan. Ähnlich wie im Falle der Länder des westlichen Balkans verhindert das niedrige Entwicklungsniveau der Wirtschaft eine baldige Perspektive der Integration in die Europäische Union. Dies entscheidet aber nicht über das Vorhandensein oder das Fehlen einer »europäischen Berufung«.
  


  
    Das Problem wird noch deutlicher im Falle der – geographisch gesehen – europäischen Staaten der ehemaligen UdSSR: Russland, Ukraine, Belarus und Moldowa. Die heutige Wirtschaftslage dieser Länder befreit uns nicht von der Pflicht, sich über deren künftige Rolle im Prozess der europäischen Integration Gedanken zu machen. Das wichtigste Dilemma, das die Ausarbeitung einer kohärenten Vision des Standortes Russlands im vereinigten Europa erschwert, bildet die Größe des Landes. Dabei geht es nicht nur um die Fläche und die Bevölkerungszahl. Im Falle Russlands findet das Gesetz über Große Zahlen Anwendung. Dies führt dazu, dass bei dem Versuch, die bestehenden Instrumente der Integrationspolitik anzuwenden, eine unvermeidliche Erschütterung des Gleichgewichtes zwischen dem Subjekt und dem Objekt der Integration erfolgen würde. Die Integration der restlichen Länder, der Ukraine, Belarus und Moldowas, wäre theoretisch möglich, aber in Anbetracht der recht engen politischen und wirtschaftlichen Bindungen an Russland schwer durchzuführen, ohne dabei das geopolitische Gleichgewicht des ganzen euro-asiatischen Raumes anzutasten. Jedenfalls wäre dabei eine gründliche Neudefinierung der Beziehungen zwischen der EU und Russland unabdingbar. Keines der erwähnten Dilemmata ist auf einfache Weise zu lösen.
  


  
    Die Frage nach den Integrationsgrenzen ist zugleich eine Frage nach der Gestalt der erweiterten Europäischen Union. Das Bemühen jedoch, die endgültigen Grenzen der Union zu bestimmen oder ihre definitive Form auszuarbeiten, wird zu einer unrealistischen Aufgabe. In einer globalen Wirtschaft und der globalen Politik ist es schwer, sich die Annahme einer institutionellen ultima ratio vorzustellen, die der Europäischen Union eine endgültige Gestalt verleihen und sie für die Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft vorbereiten würde.
  


  
    Die Folgen der Erweiterung der Europäischen Union sollten im Kontext der Fragen nach dem Stand der europäischen Solidarität und den Chancen der gemeinsam vorzunehmenden Bewältigung der vor uns stehenden Schwierigkeiten betrachtet werden. In Polen erwartet man, dass der Beitritt 
     neuer Länder zur Europäischen Union in absehbarer Zeit die Diskussion über die Zukunft der Union und deren effiziente Organisation bereichern wird. Gleichzeitig werden dadurch die Wohlstandsgebiete in Europa erweitert und die Zonen der Stabilität und Sicherheit noch stärker gefestigt.
  


  
    Speziell auf jene zehn Staaten, die mit dem 1. Mai 2004 die Mitgliedschaft der EU erlangt haben, bzw. jene, die diese voraussichtlich bis zum Ende der Dekade (Bulgarien und Rumänien) erlangen werden, wird eine besondere Aufgabe zukommen. All diese Staaten und Kandidaten (mit Ausnahme der Tschechischen Republik) grenzen nämlich an Länder, die ein »geographisches Problem« der Europäischen Union darstellen. Das Charakteristische an dieser Situation ist, dass die neuen Mitglieder im Namen der gesamten Union mit einer der wichtigsten Fragen des europäischen Integrationsprozesses konfrontiert werden: der neuen Nachbarschaft. Diese bevorstehende Herausforderung ist mit großer politischer Verantwortung verbunden.
  


  
    
  


  
    Roger Liddle
  


  Für Europa und für Reform


  
    Die EU ist in der Lage, ihren Bürgern größeren Wohlstand, mehr Sicherheit und Stärke zu verleihen. Dies ist jedoch nur mit radikalen Reformen möglich, die sicherstellen, dass die EU gut gerüstet ist, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen.
  


  
    Tony Blair hat deutlich gemacht, dass das Bekenntnis zu Europa für ihn unumstößlich ist. Es ist nicht nur die historische Bedeutung der EU-Errungenschaften, die Blair zu einem leidenschaftlichen Befürworter Europas macht. Es ist eine auf die Zukunft gerichtete Überzeugung. In einer zunehmend globalen Welt wird die Europäische Union immer wichtiger. Politik verliert dann an Kraft, wenn die Nationalstaaten nicht mehr bereit sind, mit ihren regionalen Nachbarn zusammenzuarbeiten und ihre Souveränität in jenen Bereichen zu bündeln, wo dies im Großen und Ganzen ihren nationalen Interessen entspricht. Wenn die EU nicht schon existierte, würden Staatsmänner sich heute bemühen, sie zu erfinden.
  


  
    Die Europäische Union muss nun die umfangreichste Erweiterung in ihrer Geschichte organisieren. Wie viele Sorgen diese Erweiterung auch verursachen mag, sie ist im Interesse sowohl der alten EU-Mitgliedstaaten als auch der zehn Staaten Mittel- und Osteuropas, die der Europäischen Union am 1. Mai beigetreten sind. Ohne die Erweiterung wäre Westeuropa weiterhin ständig mit drohender Instabilität, Konflikten und massenhafter Migration an seinen Grenzen konfrontiert gewesen. Und ohne die Erweiterung würde der politische Konsens, der die wirtschaftlichen und politischen Reformen in den schwächeren Ubergangsländern unterstützt, zersplittern. Wäre dieser Fall eingetreten, hätten wir alle zu den Verlierern gehört. Viele der Reformen, die die EU in Angriff nehmen muss, waren zum Teil aufgrund der Erweiterung notwendig, aber auch wenn es keine Erweiterung gegeben hätte, müsste sich die EU reformieren, um den Bürgern Europas im 21. Jahrhundert besser zu dienen.
  


  
    Das größte Hindernis in der Ausschöpfung von Europas Potenzial ist nicht der Erweiterungsprozess, sondern die zunehmend gleichgültige und kritische öffentliche Meinung. Das Paradoxe an der öffentlichen Meinung in Großbritannien, aber auch anderswo ist, dass die Menschen die Notwendigkeit
     einer europäischen Zusammenarbeit einsehen. Trotzdem stehen sie der EU skeptisch gegenüber und betrachten ihre Institutionen mit einiger Verwirrung.
  


  
    Die Befürworter Europas können dies nicht einfach ignorieren. Natürlich tragen die populistisch argumentierenden Medien einen Teil der Schuld. Natürlich gibt es in allen unseren Ländern nationalistische und fremdenfeindliche Züge, die politische Opportunisten auszunutzen versuchen. Aber wenn europäische Führer nicht Mittel und Wege finden, öffentliche Zweifel und Misstrauen aus dem Weg zu räumen, wird es kaum politische Zustimmung für weitere europäische Fortschritte geben. Ausgangspunkt für ein größeres öffentliches Verständnis vom Wesen der EU sollte mehr Transparenz sein. Tony Blair definierte die Ziele der EU mit Wohlstand, Sicherheit und Stärke.
  


  
    Das Doppelziel wirtschaftlicher Dynamik und sozialer Miteinbeziehung könnte in Angriff genommen werden durch eine vertiefte wirtschaftliche Integration innerhalb des Binnenmarktes. Der Binnenmarkt ist ein Projekt, das nur teilweise vollendet ist, wie das ambitionierte, doch traurigerweise nicht erfüllte Wirtschaftsreformprogramm, das in Lissabon verabschiedet wurde, und nicht zuletzt der Marktöffnungsprozess in den Bereichen Telekom, E-Commerce, Energie, Verkehr und Finanzdienstleistungen bezeugen. Der Euro selbst hat sich zu einer dynamischen Kraft entwickelt, welche die Preistransparenz und den Wettbewerb verbessert. Er hat in Europa eine Welle von Unternehmensumstrukturierungen in Gang gesetzt.
  


  
    EU-Regulierungen setzen die Regeln für diese vertiefte Marktintegration fest. Teil dieses Prozesses sind jene EU-Gesetze, die akzeptable Umwelt-, Sozial- und Verbraucherstandards garantieren. Wo genau die Balance liegt, wird von linken und rechten Parteien unterschiedlich beurteilt. So werden sich manche Politiker für ein einklagbares gemeinsames Mindestmaß einsetzen. Andere wiederum sehen in festgelegten Standards Anreize für Nachzügler. Politiker mit eher protektionistischen Motiven werden das zweifelhafte Risiko »eines Wettlaufs nach unten« hervorheben.
  


  
    Wir können uns jedoch alle einig sein, dass eine starke Wirtschaft mit soliden öffentlichen Finanzen Investitionen in öffentliche Dienstleistungen erleichtern und beispielsweise eine Grundlage für die Überwindung der offensichtlichen Schwächen der britischen Ausbildungs- und Erziehungssysteme bilden kann. Auch dort, wo sich nationale Politik und Praxis unterscheiden und es in einem mannigfaltigen Europa auch weiterhin tun sollten, können Mitgliedstaaten Erfahrungen austauschen und durch Leistungsvergleiche und komparative Gruppenüberprüfungen wertvolle Lektionen voneinander lernen.
  


  
    Der Sinn einer schnelleren wirtschaftlichen Integration ist es nicht, einen geschlossenen Wirtschaftsblock zu schaffen, der sich vom Rest der Welt abschottet. Je mehr die EU und die Euro-Zone mit einer Stimme sprechen, desto eher können sie zu einer stabilitätsfördernden Kraft in der Weltwirtschaft werden. Das Bündeln von Souveränität innerhalb der EU im Bereich der Handelsverhandlungen hatte einen außerordentlich großen Einfluss auf den globalen Freihandel. Die EU sollte auf dieser Leistung aufbauen und einen führenden Beitrag zur Wiederbelebung der Doha-Runde leisten – selbst wenn damit eine weitere Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik einhergeht, die noch über das hinausgeht, was in Brüssel im Oktober 2001 vereinbart worden war.
  


  
    Die Europäische Union fördert die Stabilität und Sicherheit auf dem Kontinent. Die Probleme des Asyls und der illegalen Einwanderung stellen eine Bedrohung unserer Sicherheit dar, die nach einer effektiven europäischen Lösung verlangt. Wir brauchen ein gemeinsames europäisches Handeln, um »Asylhopping« in den Griff zu bekommen und Menschenhandel zu stoppen. Wir müssen an Europas gemeinsamen Grenzen mit maßvollen und flexiblen Mitteln die Einwanderung kontrollieren. Nationale Polizeibehörden arbeiten mittlerweile mit Europol und der Arbeitsgruppe der führenden Polizeibeamten zusammen. Meint man es aber ernst mit der Bekämpfung organisierter grenzüberschreitender Verbrechen, besonders in Bezug auf Drogen und Geldwäsche, wird Europa sich bald dem Bedarf an multinationalen Polizeieinheiten stellen und sich schwierigen Fragen wie grenzüberschreitenden Befugnissen für Durchsuchungsbefehle widmen müssen. Die Einführung des Europäischen Haftbefehls ist ein Schritt in die richtige Richtung. In diesen Bereichen waren in der Vergangenheit die Traditionen nationaler Souveränität stark ausgeprägt; die Zukunft schreibt nun jedoch ein »Mehr« an Europa vor.
  


  
    Die EU sollte die treibende Kraft für Frieden und Stabilität in einem größeren Europa und an seinen Grenzen sein. Um dies zu erreichen, muss die EU stärkere Fähigkeiten bei der Gestaltung ihrer Gemeinsamen Außenpolitik entwickeln, außerdem muss sie Hilfsaktionen koordinieren und Kapazitäten im Militär- und Zivilbereich zur Krisenintervention aufbauen. Kein Mitgliedstaat hat die Macht, Krisen im Alleingang zu bewältigen. Aber anzunehmen, die USA seien stets bereit, bei Krisen in Europas »Hinterhöfen« einzugreifen, wäre eine Absage an eine gleichmäßigere Lastenverteilung, wie sie die Vereinigten Staaten von Europa erwarten. Innereuropäische Meinungsverschiedenheit im Falle Iraks haben diese Realität nicht verändert: Wenn sie etwas ausgedrückt haben, dann die Tatsache, dass Europa seine Gemeinsame Verteidigungspolitik weiterentwickeln muss.
  


  
    Die erste Bewährungsprobe der europäischen Verteidigungspolitik liegt in der Frage, ob es gelingt, die europäischen militärischen Fähigkeiten auszubauen. Fronteinheiten sollten national bleiben. Es gibt keine Pläne für eine europäische Armee. Die NATO wird der Eckpfeiler einer kollektiven Verteidigung bleiben. Es wird aber eine größere Bereitschaft nötig sein, militärische Mittel zur Krisenintervention zu bündeln, um die Lücken in den europäischen Kapazitäten kosteneffektiv zu schließen. Die Mitgliedstaaten sollten versuchen, zu ihrem größeren Vorteil zusammenzuarbeiten. Wir brauchen neue Ansätze in der Verteidigungsbeschaffung, wobei die kostspieligen Fehler früherer kollektiver Programme nicht wiederholt werden dürfen und eine grenzübergreifende Umstrukturierung der Verteidigungsindustrie ermöglicht werden muss.
  


  
    Wohlstand, Sicherheit und Stärke sind die Bereiche, in denen wir »mehr Europa« brauchen und in denen in den nächsten zehn Jahren die europäische Integration vorangetrieben werden muss. Vielleicht wollen sich nicht alle Mitgliedstaaten am Anfang an diesen Schritten beteiligen oder fühlen sich dazu nicht in der Lage. Für diese Mitgliedstaaten ist es wichtig, dass die Möglichkeit einer verstärkten Zusammenarbeit vorhanden ist, vorausgesetzt eine solche Zusammenarbeit steht allen Mitgliedstaaten für eine Kooperation zu einem späteren Zeitpunkt offen.
  


  
    Mithilfe einer starken Führung kann die öffentliche Meinung in Großbritannien dazu gebracht werden, den Vorteil von »mehr Europa« einzusehen. Ich bin davon überzeugt, dass Großbritannien in Europas »Erster Liga« vertreten sein kann, solange die Integration unseren nationalen Interessen dient, solange es einen deutlichen Zusammenhang mit Arbeitsplätzen und Wohlstand gibt und solange Europa als Chance und nicht als Bedrohung aufgefasst wird. Gleichzeitig aber muss die Misstrauenslücke hinsichtlich der Weiterentwicklung der EU geschlossen werden. Was sind die Gründe für diese Kluft zwischen der europäischen politischen Elite und den einfachen Wählern?
  


  
    Es gibt keine eindeutige Erklärung. In der modernen Welt haftet allen Politikern der Verdacht an, sie seien unerreichbar und realitätsfern. Wenn dies auf die nationale Politik zutrifft, um wie viel größer muss dies eine Gefahr für europäische Institutionen sein, die ja zwangsläufig noch viel unerreichbarer, komplexer und in ihrer Verantwortlichkeit weniger transparent sind als nationale Institutionen. Aber ich denke, es lassen sich drei Gründe für die öffentlichen Zweifel an Europa ausmachen.
  


  
    Erstens: In Großbritannien gibt es begriffliche Vorbehalte gegenüber der politischen Natur des europäischen Projektes, wobei das wahre Wesen dieser Zweifel gemeinhin missverstanden wird. Euroskeptiker behaupten gerne,
     die Befürworter Europas hätten versucht, die wahren politischen Ziele der europäischen Integration zu verheimlichen. Als historisches Argument für das, was in den frühen 1970er Jahren in Großbritannien passierte, ist dies Unsinn. Natürlich haben Wirtschaftsfragen in den Plädoyers für Europa immer eine große Rolle gespielt, aus dem einfachen Grund, weil sie sehr wichtig sind. Aber für die Generation meines Vaters waren zur Zeit unseres Beitrittes auch die politischen Argumente wichtig – die Aussicht auf einen garantierten Frieden in Europa und die Ansicht, dass, nachdem Großbritannien seinen Weltreichstatus verloren hatte, wir uns an eine neue europäische Rolle anzupassen hatten, um unseren Einfluss in der Welt zu bewahren.
  


  
    Die Briten stehen einer politisch aktiven EU nicht unbedingt ablehnend gegenüber. Sie waren sogar zu Idealismus über ein großes, vereinigtes und freies Europa fähig. Der politische Einwand ist vielmehr ein anderer. Sie sind gegen weitere Integration, weil sie der Meinung sind, die EU habe eine eingebaute Tendenz zur Zentralisierung – das so genannte Fließband hin zu einem Superstaat. Sich diesem Problem zu stellen wird ein Schlüsselthema sein, heute wie in Zukunft.
  


  
    Zweitens: Den meisten europäischen Entscheidungen mangelt es an sichtbarer demokratischer Legitimität: Der Kommission fehlt es an Verantwortlichkeit; das Europäische Parlament (EP) hat ein schlechtes öffentliches Image, und die Alltagsarbeit, die der Rat als Stimme der Mitgliedstaaten leistet, findet im Dunkeln statt. Die Bürger können nicht nachvollziehen, wie Europa funktioniert. Im Fernsehen sehen die Menschen lediglich Bilder von pompösen europäischen Versammlungen, die kaum einen erkennbaren Zweck haben. Man sieht »Brüssel« als etwas, das von Bürokraten geleitet wird und nicht von Politikern, die einer demokratischen Kontrolle unterliegen.
  


  
    Drittens: Die EU scheint nicht zu halten, was sie verspricht. Wie wir gesehen haben, verstehen sich die Schlüsselprioritäten für das heutige Europa von selbst. Eine erfolgreiche Abarbeitung dieser Prioritäten wäre der Weg, auf dem sich die EU am besten für die europäische Öffentlichkeit nützlich machen könnte. Doch die zentralen politischen Prioritäten der EU haben sich im Nebel eines Europas verloren, das versucht, zu viel auf einmal zu bewirken. Die jetzigen institutionellen Strukturen der Union sprechen gegen eine klare Fokussierung. Sie schwächen den Drang nach Verständlichkeit, die notwendig wäre, um den Bürgern die Wirksamkeit der EU zu demonstrieren.
  


  
    Viele der Probleme liegen beim Rat selbst. Als Gipfel des Systems ist der Europäische Rat in der Lage, große Kontroversen zu schlichten, aber wenn es darum geht, klare Prioritäten für Europa zu definieren, ist er dazu höchstens
     mittelmäßig in der Lage. Ihm fehlt jeglicher Mechanismus für die Vorbereitung seiner Tätigkeit oder die Umsetzung seiner Entscheidungen. Er hat keine »Sherpas«, keinen Koordinierungsrat von Abgeordneten, die ihm gegenüber für die Umsetzung verantwortlich sind. Er arbeitet auf der Basis des Konsenses. Er verlässt sich darauf, dass die Kommission und die anderen Räte ihm folgen und verfügt über keine eigene interne Disziplin: Er produziert glamouröse Schlussfolgerungen, die sämtliche Steckenpferde der einzelnen Staats- und Regierungschef enthalten; und zu oft tritt die sechsmonatige Präsidentschaft in die Erfolgsfalle und will unbedingt neue Initiativen und den Empfang vieler ausländischer Staatsgäste vorweisen.
  


  
    Doch der Europäische Rat ist wenigstens sichtbar. Die regelmäßig abgehaltenen Treffen des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen hingegen sind ein ausgesprochenes Hindernis für Transparenz und damit zusammenhängend für die Verantwortlichkeit, Verständlichkeit und klare Fokussierung. Zu viele Räte verursachen zu viele Treffen von Ministern, die nur ihre eigenen sektoralen Interessen verfolgen, und zwar auf Kosten von Kohäsion und Klarheit. Auch der Vorsitz ändert sich zusammen mit der Präsidentschaft alle sechs Monate, was eine zusätzliche Ursache für Inkonsequenz ist.
  


  
    Die vorherrschende Kultur besteht darin, sorgfältige Kompromisse unter den Regierungsbeamten auszuhandeln. Natürlich sind solche Kompromisse für den Erfolg der EU notwendig. Aber der Wunsch, einen Konsens zu erreichen und gleichzeitig den Ansichten von Mitgliedstaaten entgegenzukommen, trägt zur Komplexität der EU-Gesetzgebung bei. Deswegen wird die EU von ihren Bürgern gelegentlich als Popanz empfunden.
  


  
    Die Politiker zu Hause in den Mitgliedstaaten erliegen oft der Versuchung, die Kommission als Sündenbock zu benutzen. Die Erfolge der europäischen Integration, insbesondere die des Binnenmarktes, sind in großem Maße auf eine starke und unabhängige Kommission zurückzuführen, in der Kommissare aus kleineren Ländern oft eine bemerkenswerte Rolle gespielt haben. Doch wenige nationale Politiker waren mutig genug, dies anzuerkennen. Sie ließen es zu, dass man die Kommission für Maßnahmen, die im eigenen Land auf Ablehnung stießen, verantwortlich machte. Viele Bürger setzen Europa mit der Kommission gleich.
  


  
    Die Befürworter Europas sind voll des Lobes über die institutionelle Balance, die sich im Zentrum der europäischen Struktur eingefunden hat: die Balance zwischen Kommission, Rat und Parlament; zwischen Mitgliedstaaten und supranationalen Institutionen; zwischen größeren und kleineren Ländern. Und natürlich ist diese fein abgestimmte institutionelle Balance von Bedeutung.
  


  
    Insbesondere die kleineren Länder neigen dazu, die Rolle der Kommission und deren Initiativrecht als einen Schutz dagegen anzusehen, dass die EU von einem Direktorium der großen Länder geleitet wird. Dies mag eine eher theoretische als reale Befürchtung sein. Die »Großen« finden es schwierig, sich untereinander zu einigen, und suchen Allianzen mit kleineren Ländern – je nach dem anstehenden Thema. Dies wiederum verleiht den kleinen Mitgliedstaaten eine gewisse Gewichtigkeit. Außerdem war und ist die Kommission nicht die einzige Energiequelle und Ideenschmiede in der Union. Traditionell hat die deutsch-französische Allianz immer eine entscheidende Rolle gespielt. Aber die Verteidigungsfrage wäre nicht vorangekommen, wenn Großbritannien und Frankreich nicht die Führung übernommen hätten – wahrscheinlich zwangsläufig, weil sie die beiden europäischen Länder sind, deren Streitkräfte am ehesten in der Lage sind, bei Krisen einzugreifen. Die Ausweitung der Deutsch-Französischen Freundschaft zu einer trilateralen Partnerschaft, die auch Großbritannien umfasst, wäre für die Kohärenz einer Europäischen Union mit 25 Mitgliedstaaten eine gute Entwicklung, insbesondere, wenn es um die großen Herausforderungen geht, die Europa als globaler Akteur erwarten. Aber auch die kleineren Länder konnten während ihrer Präsidentschaft viel bewirken, wie man an dem Beispiel der Portugiesen, die die Lissabon-Agenda entworfen haben, oder dem der Luxemburger in Bezug auf die Beschäftigungsrichtlinien erkennen kann.
  


  
    Einfache Bürger sind sich dieser »institutionellen Balance« kaum bewusst. Vielmehr sehen die Menschen ein verwirrendes Wesen namens »Europa«, das mehr und mehr Macht an sich reißt, die es nicht wieder aufzugeben bereit ist. Sie betrachten dieses Europa als etwas, das sich in Angelegenheiten einmischt, welche Douglas Hurd einmal denkwürdig als »Schlupfwinkel« des täglichen Lebens bezeichnete, aus denen sich Europa – mit Recht – heraushalten sollte.
  


  
    Dieses ist zwar eine verzerrte Beschreibung der tatsächlichen Funktionsweise der EU, aber sie beinhaltet genug Wahrheit, um zu zeigen, warum die offene Verfassungsdebatte über ihre Regierungsform und die relative Balance zwischen dem Handeln auf der EU-Ebene und dem der Mitgliedstaaten, die der Europäische Reformkonvent und die anschließende Regierungskonferenz geführt hatten, unbedingt nötig war und ist.
  


  
    Der Vertrag von Maastricht setzte einen viel stärkeren Akzent auf Subsidiarität. Seitdem hat die Kommission mehr Selbstdisziplin geübt in Bezug darauf, wo und wie sie gesetzgeberisch tätig wird. Leistungsvergleiche und komparative Gruppenüberprüfungen werden jetzt als legitime nichtgesetzgeberische Werkzeuge der Integration akzeptiert, wie z. B. die Luxemburger
     Beschäftigungsrichtlinien und die Lissabonner Schlussfolgerungen. Es hat jedoch keine Anstrengungen gegeben, den existierenden acquis kritisch unter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, wo Befugnisse an die Mitgliedstaaten zurückgegeben werden können. Auch der Europäische Reformkonvent hat vermieden, diese gewaltige Aufgabe zu lösen. Im Hinblick darauf, wo die Gesetzgebung und die Regulierungen vereinfacht und weniger lästig für die Nationalstaaten gemacht werden kann, bietet der neue Impuls in Richtung »good governance«, um den sich ein Konsens aufgebaut hat, eine wirkliche Gelegenheit, diese Agenda voranzubringen.
  


  
    Was neue EU-Gesetzesinitiativen betrifft, so waren es bisher die supranationalen Institutionen selbst, die über Subsidiarität und Proportionalität der von der Kommission vorgeschlagenen Gesetzesinitiativen geurteilt haben. Das im Verfassungsvertragsertrag verankerte Recht der nationalen Parlamente, die Initiativen der Europäischen Kommission zu Beginn des Gesetzgebungsprozesses zu überprüfen, ist in dieser Hinsicht eine wichtige, einige würden sogar sagen eine revolutionäre Verbesserung.
  


  
    Die Rolle des Europäischen Parlamentes soll nicht herabgewürdigt werden, wenn ich sage, dass die Antworten auf Europas Verfassungsdilemma nicht gänzlich bei ihm liegen können. Das EP hat beträchtliche Stärken im Vergleich zum britischen House of Commons hinsichtlich Überwachung der Exekutive, Verantwortlichkeit für den Haushalt und Einfluss auf gesetzgeberische Details. Aber das EP selbst kann die Demokratiedefizite nicht überwinden.
  


  
    Die Wahlen zum EP haben es nicht geschafft, ein echtes öffentliches Interesse zu wecken, denn die Wahlergebnisse spiegeln lediglich den nationalen politischen Tagestrend wider. Kritiker meinen, das EP versuche, seine eigene schwache Legitimität dahin gehend zu kompensieren, »mehr Europa« von der Kommission zu verlangen, wobei es das Risiko eingeht, dass es die Kommission immer weiter in eine realitätsferne Richtung drängt.
  


  
    Auf der anderen Seite sind die Föderalisten der Meinung, dass das Europäische Parlament umfangreichere Kompetenzen braucht. Es kann derzeit einzelne Kommissare nicht für ihr Handeln zur Rechenschaft ziehen. Das Parlament spielt zwar inzwischen eine wichtige Rolle bei der Auswahl des Kommissionspräsidenten, beeinflusst damit aber nicht den politischen Charakter der »Regierung« Europas. In Ermangelung dieser Befugnisse ist es nur folgerichtig, dass europäische Wahlkämpfe ruhig verlaufen, auf nationale Themen aufbauen und von den meisten Wählern als überflüssig betrachtet werden.
  


  
    Aber Europa kann einen derart mutigen föderalistischen Sprung noch nicht verkraften. Die Entscheidung des Europäischen Parlamentes im 
     März 1999, die Santer-Kommission zu entlassen, hat die europäische Öffentlichkeit nicht aufgerüttelt und den Charakter der Europawahl im Juni 2004 nicht dramatisch verändert. Vielmehr führte es zu einem Schulterzucken in der europäischen Bevölkerung. In Ermangelung eines europäischen »demos« (nach 20 Jahren Direktwahlen hat das EP diesbezüglich nicht viel vorzuweisen) ist die Idee, das EP könne einen europäischen Präsidenten oder eine europäische Regierung wählen, in dieser Generation unrealistisch. Wie also sollen wir der Herausforderung einer institutionellen Reform begegnen?
  


  
    Die gewählten Regierungen und Parlamente der Mitgliedstaaten müssen weiterhin die grundlegenden Quellen der demokratischen Legitimität in der EU bleiben. Hiermit soll nicht die Schlüsselrolle der supranationalen Institutionen herabgewürdigt werden, sie dürfen jedoch nicht die Primärquelle der Legitimität sein.
  


  
    Die Kommission muss ihre Schlüsselrolle beim Aufbau Europas beibehalten. Dort, wo sie als Regulierer auftritt, beispielsweise in der Wettbewerbspolitik, sollte sie ihre volle Unabhängigkeit bewahren. Auch Gesetzesinitiativen sollten weiterhin durch sie lanciert werden. Aber sie muss auf der Basis derjenigen Prioritäten arbeiten, die im Europäischen Rat, dessen Mitglied der Präsident der Kommission ist, von den demokratisch gewählten Führern Europas festgesetzt wurden. Die beiden Körperschaften müssen als Partner enger zusammenarbeiten. Um die demokratische Legitimität der Union zu stärken, sind die Beziehungen, die neu formuliert werden muss, diejenige zwischen der Kommission und dem Europäischen Rat, aber auch diejenige zwischen der Kommission und dem Europäischen Parlament.
  


  
    Der Verfassungsvertrag modernisiert die Institutionen, damit sie auch nach der im Mai 2004 erfolgten Erweiterungsrunde – und der noch anstehenden – weiter funktionsfähig sind. Der Verfassungsvertrag schafft auch das System der alle sechs Monate rotierenden Präsidentschaft ab und ersetzt es durch eine längerfristige Präsidentschaft des Europäischen Rates. Die institutionellen Bestimmungen für die Außenpolitik werden durch den Vorschlag eines Europäischen Außenministers gestärkt. Auch werden die EU-Kompetenzen im Bereich Justiz und Inneres ausgeweitet, und zwar entsprechend den neuen Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit wie Migrations- und Asylpolitik, denen Europa nur gemeinsam begegnen kann.
  


  
    Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass ein endgültiges Übereinkommen zwischen den EU-Staaten über die Zukunft des Verfassungsvertrags erzielt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt – nach den gescheiterten Verfassungsreferenden – ist diese Einigung keineswegs sicher. Doch was das neue Europa derzeit
     dringend braucht, ist eine Periode der institutionellen Stabilität – die der Vertrag gewährleisten könnte.
  


  
    Eine auf dieser Balance zwischen Integration und Supranationalität aufbauende Europäische Union ist nicht gleichbedeutend mit einer schwächeren und weniger integrierten Union. Von der Globalisierung wird uns diktiert, dass wir die europäische Einigung weiter voranbringen müssen, um Wohlstand, Sicherheit und Stärke erreichen zu können. Darin können wir jedoch nur erfolgreich sein, wenn es uns gelingt, die öffentliche Meinung in unseren jeweiligen Ländern mitzureißen. Eine mutige politische Agenda muss mit den institutionellen Reformen einhergehen. Wirtschaftliche Reformen und die Schaffung von Arbeitsplätzen muss die oberste Priorität sein. Wenn es uns gelingt, Dynamik und Wohlstand wiederherzustellen, wird die Bedeutung vieler beim ersten Hinsehen durch die europäische Integration verursachten politischen Probleme schnell nachlassen. Die institutionellen Reformen und der Verfassungsvertrag sind für Europas Zukunft von größter Bedeutung. Wachstum und Beschäftigung sind essenziell.
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    ROGER LIDDLE ist seit Mai 1997 außenpolitischer Berater des britischen Premierministers. Dieser Aufsatz gibt jedoch seine persönliche Meinung wieder. Übersetzt aus dem Englischen von Nicole Schley, LITERATIM Text + Redaktion, Erding.
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    Die Europäische Union hat im Jahr 2004 die größte Erweiterungsrunde ihrer Geschichte vollzogen. Die Einigung Europas hatte von Beginn an stets mehr im Sinn als die reine Maximierung des Nutzens einzelner Mitglieder: Sie wollte wirtschaftlichen Aufschwung und politische Stabilität mit Strukturen des Ausgleichs der Interessen aller Mitglieder verbinden. Integration bedeutet Teilnahme an einer Schicksalsgemeinschaft. Zum Grundgedanken dieser Schicksalsgemeinschaft gehört das Konzept europäischer Solidarität. Ein konstitutiver Bestandteil dieses Solidarkonzeptes ist dessen Offenheit für weitere Mitglieder. Nach dem Selbstverständnis des integrierten Europas war der Weg der mittel- und osteuropäischen Staaten Europas zu Demokratie und Marktwirtschaft deshalb zugleich auch der Weg in die Europäische Union – nur ihre Aufnahme in die EU und ihre formelle Gleichstellung mit den alten Mitgliedern konnte die Spuren des geteilten Europas überwinden. Der Kontinent hat mit der letzten Erweiterung das Torsohafte seiner bisherigen Organisation hinter sich gelassen. Er hat die Grundidee der Integration realisiert: die Gemeinschaft der Demokratien.
  


  
    Der EU-Beitritt der zehn Kandidaten stellte zugleich eine nie da gewesene Herausforderung dar. Mit ihrer einseitigen Fixierung auf die Kosten befindet sich die Diskussion um die Erweiterung jedoch in einer Schieflage. Zweifellos zählt die Mehrheit der neuen EU-Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa zunächst zu den Nettoempfängern in der Union. Da ihr wirtschaftlicher Wohlstand selbst im Falle der heutigen günstigen Wachstumsprognosen von ca. fünf Prozent jährlich auf absehbare Zeit unter dem der meisten anderen EU-Länder liegen wird, werden sie längerfristig auf Transferzahlungen aus dem Gemeinschaftshaushalt angewiesen sein. Die Osterweiterung beinhaltet aber insgesamt für die EU einen großen wirtschaftlichen Nutzen und jede glaubwürdige Kalkulation der Erweiterung muss diese positiven Effekte berücksichtigen.
  


  
    Die EU profitiert schon heute vom erheblich gestiegenen Handel mit den mittel- und osteuropäischen Staaten. Bereits vor der Erweiterung war der Export Westeuropas nach Osteuropa größer als der nach den USA. Die EU fördert die Dynamik dieser Handelsbeziehungen, da die Angleichung der rechtlichen Normen und Verwaltungsvorschriften, der Infrastruktur und die höhere Sicherheit für ausländische Investoren das wirtschaftliche Wachstum in den neu aufgenommenen Staaten beschleunigt und somit auch die Exportaussichten der westeuropäischen Unternehmen 
     verbessert hat. Mit ihren Wachstums-, Wohlfahrts- und Strukturwirkungen verhilft die Osterweiterung der EU zu einer höheren globalen Wettbewerbsfähigkeit. Im globalen Wettbewerb braucht die EU die neuen und dynamischen Märkte Mittel- und Osteuropas, um ihre eigene Wirtschaftsdynamik zu entfalten. Die Erweiterung der EU stellt für Gesamteuropa auch eine angemessene, wenngleich keine ausreichende Antwort auf neue Sicherheitsrisiken dar – eine Antwort, die über die NATO-Mitgliedschaft hinausgeht, die alle zehn mittel- und osteuropäischen Kandidaten schon vor ihrem Beitritt zur EU erhalten hatten.
  


  
    Doch die erweiterte EU ist nicht auf 25 Mitgliedstaaten begrenzt, sondern bereits auf ein größeres Europa ausgerichtet, dessen Konturen immer deutlicher sichtbar werden, und für das die bisherigen Verträge kein in sich geschlossenes und ausgewogenes Verfassungssystem bieten. Nizza ist zum Symbol für in Kompromissformeln verhaftete Millimeterschritte der Integration geworden. Im Verfassungskonvent ist deshalb der Bestand der Integration grundlegend überprüft worden, mit dem Ziel, die Transparenz, Legitimation und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu verbessern. Wichtige Prinzipien des gemeinsamen und arbeitsteiligen Handelns wurden im Konventsentwurf systematisch verankert. Das Mehrheitsprinzip soll die Konzertierung europäischer Politik auf die Stufe des Regierens bringen und das System der Mitentscheidung des Parlamentes das Demokratieprinzip stärken. Durch die Systematisierung der Zuständigkeiten soll das Subsidiaritätsprinzip der Arbeitsteilung zwischen europäischer und einzelstaatlicher Ebene unterfüttert werden. Folgende Kernelemente werden nach In-Kraft-Treten der Verfassung das Gesicht Europas prägen:
  


  
    Profilierung: Die Verfassung sieht eine einheitliche Rechtspersönlichkeit für die EU vor, schafft eine nachvollziehbare Kompetenzordnung und verankert die Grundrechtscharta als rechtsverbindlichen Wertekanon. Damit werden die Rechte und Pflichten der Unionsbürger wie die Schranken des Handelns der EU und der Mitgliedstaaten nachvollziehbar festgeschrieben.
  


  
    Personalisierung: Künftig wird der Präsident des Europäischen Rates zusammen mit dem Kommissionspräsidenten und unterstützt durch den neuen EU-Außenminister für die Festlegung und die Umsetzung der Unionspolitiken verantwortlich sein. Durch diese neue Führungsstruktur wird die Kontinuität, Sichtbarkeit und Kohärenz europäischer Politik gestärkt.
  


  
    Parlamentarisierung: Durch die gestärkten Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parlaments im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und aufgrund seiner umfassenden Haushaltsbefugnisse wird die EU künftig über ein Zwei-Kammer-System verfügen, das dem Grundmuster vieler europäischer Verfassungsordnungen entspricht.
  


  
    Politisierung: Durch eine gestärkte Rolle der politischen Parteien im Europaparlament bei der Wahl des Kommissionspräsidenten wird das Oppositionsprinzip als Lebensnerv politischer Debatten und als Garant einer breiten Medienresonanz ausgebaut. Darüber hinaus kann das Ringen um vernünftige und mehrheitsfähige Politik durch die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat an Bedeutung gewinnen.
  


  
    Positionierung: Das Mandat der EU für eine aktive internationale Gestaltungsrolle wird mit den Bestimmungen der Verfassung zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterstrichen. Strukturen tieferer Integration für eine Reihe von Staaten könnten innerhalb der Union den Raum für die Bündelung der Ressourcen und Ambitionen der Europäer öffnen und die außenpolitische Positionsbestimmung der Union vorantreiben. Europa muss daran festhalten, die Entwicklung von fünfzig Jahren Integration in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einem Grundlagendokument zusammenzuführen, das die Verfassungsordnungen der europäischen Staatenwelt nicht ersetzt, sondern an die Bedingungen der Gegenwart heranführt. Mit dieser Verfassung wird das innere Gleichgewicht der erweiterten Union ins Lot gebracht und die Handlungsfähigkeit nach innen wie außen gestärkt.
  


  
    Erst wenn die Europäische Verfassung ratifiziert und implementiert ist, gewinnt die größte Idee Europas seit der Erfindung des Nationalstaats fassbare Gestalt. Erstmals wäre die politische Ordnung der EU in Analogie zu den Ordnungen ihrer Mitglieder zu lesen. Wenn es gelingt, diesen Fortschritt für die große Europäische Union verbindlich zu machen und dynamisch weiter zu entwickeln, dann trittEuropa ein in eine neue Ära seines Selbstverständnisses und seiner Möglichkeiten. Vor diesem Hintergrund erhält die Krise der Europäischen Verfassung seit den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Frühsommer 2005 eine besondere Dramatik.
  


  
    An dieser Nahtstelle der historischen Entwicklung wird hier eine Bilanz der Integrationsschritte der letzten Jahrzehnte gezogen und ein Überblick über die Akteure und Probleme, welche die nahe Zukunft Europas prägen werden, vorgelegt. Wichtigstes Ziel ist es jedoch, die Vielfalt und die besondere Art des Zusammenlebens der Europäer darzustellen. Hauptaugenmerk wurde bei dieser aktualisierten Auflage auf die Osterweiterung und die neuen Länder gelegt. Das »Europa-Handbuch«, das zuletzt als aktualisierte Auflage 2004 erschien, wurde nicht zuletzt aus technischen Gründen in zwei Bände – »Die Staatenwelt Europas« und »Die Europäische Union« – aufgeteilt. Sie ergeben zwar nach wie vor zusammen eine inhaltliche Einheit, können aber auch jederzeit separat verwendet werden.
  


  
    Dieser Band »Die Staatenwelt Europas« schließt inhaltlich an die Systematik des Bandes »Die Europäische Union« an: Sein Kapitel 1, Deutschland in
     Europa, zeichnet die besondere historische Situation Deutschlands in der Mitte des Kontinentes nach und versucht durch die Innen- und Außensicht Deutschlands dessen individuellen Beitrag zur Einigung Europas zu klären. Das umfangreiche Kapitel 2, Die Staatenwelt Europas, nimmt die alten und die neuen Mitgliedstaaten der EU sowie alle übrigen europäischen Länder gründlich unter die Lupe und bietet ein Panorama ihrer vielfältigen politischen Systeme und sozioökonomischen Ausgangslagen. Kapitel 3, Die Europäische Union in Zahlen, liefert mit Tabellen und Schaubildern einen visuellen Überblick über die EU-Institutionen sowie einige ausgewählte Kerndaten der 25 EU-Mitgliedstaaten.
  


  
    Der Band »Die Europäische Union« beginnt mit Kapitel 1, Die historische Ausgangslage, ordnet dort die politische Integration Europas in die historische Entwicklung des Kontinentes ein und verdeutlicht ihre Einzigartigkeit, die auch die beherrschende Rolle der Nationalstaaten nicht unberührt gelassen hat. Kapitel 2, Das politische System der Europäischen Union, beschreibt die Funktionen und das Innenleben der EU. Vorgestellt werden hier auch die nichtstaatlichen Akteure des europäischen Politikprozesses, namentlich europäische Verbände und Parteien. Kapitel 3, Die Politikbereiche der Europäischen Union, analysiert die Politik der EU und verdeutlicht deren Wesen als Gemeinschaft für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Kapitel 4, Europas Außenbeziehungen, untersucht den Einfluss der EU als Akteur der Weltpolitik und beleuchtet das Verhältnis zu Nachbarn und Partnern. In Kapitel 5, Die Zukunft Europas, gilt die Aufmerksamkeit den Herausforderungen, denen sich die Union in der nahen und fernen Zukunft stellen muss und deren Spektrum von der Bewältigung der Osterweiterung und ihren Folgefragen bis zur Definition ihrer Rolle in der Welt reicht. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Visionen von der künftigen EU gelegt.
  


  
    Die beiden Bände sind ein Kooperationsprojekt zwischen dem Centrum für angewandte Politikforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Bertelsmann Stiftung und der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Herausgeber dankt allen Autoren für ihre Mitarbeit am guten Gelingen dieser Bände. Besonderer Dank gilt Nicole Schley, durch deren fachkundige redaktionelle Arbeit eine Publikation mit einem homogenen Gesamtansatz entstanden ist.
  


  
    

  


  
    Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld

    Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung

    der Ludwig-Maximilians-Universität, München

    Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
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    Deutschland in Europa
  


  
    
  


  
    Werner Link
  


  Deutschland als europäische Macht


  
    Deutschland liegt in der Mitte Europas, allseits umgeben von einer Vielzahl anderer Staaten mit Frankreich als größtem Nachbarn. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands ist es nach Bevölkerungszahl und wirtschaftlichem Potenzial der größte Staat auf dem europäischen Kontinent westlich von Russland.
  


  
    Aus diesem fundamentalen Sachverhalt resultiert das ordnungspolitische Grundproblem, das in der Neuzeit unter sich verändernden Rahmenbedingungen immer wieder aktuell wurde und auch heute erneut aktuell ist: Wie sind Deutschland und Europa zu organisieren, damit Deutschland in Europa existieren und sich entfalten kann, ohne einen bestimmenden Einfluss in Europa zu erlangen beziehungsweise auszuüben; ohne die »europäische Freiheit«, die Existenz und Entfaltung der anderen europäischen Staaten zu gefährden?
  


  
    Es handelt sich, auf einen begrifflichen Nenner gebracht, um die alte und stets neue Grundproblematik von politischem Gleichgewicht oder Hegemonie in Europa1 – eine Grundproblematik, die in spezifischer Weise ja auch für die anderen europäischen Staaten relevant war und ist. Wie aktuell sie gerade heute ist, wurde im Vorfeld der Nizza-Konferenz deutlich, als sich die »Machtfrage« dramatisch zuspitzte2 und der österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel – unter Bezugnahme auf die »Finalitätsrede« Joschka Fischers3 – den Kern der Auseinandersetzungen beim Namen nannte. Es gehe wieder einmal um die »uralte europäische Frage«4: Gleichgewicht oder Hegemonie?
  


  
    Deutschland befand und befindet sich also in einer wechselseitigen Beziehung mit dem europäischen Staatensystem: Es wird von ihm konditioniert und ist zugleich seinerseits ein konstitutiver Teil dieses Systems. Mehr noch: Seit das internationale System nicht mehr mit dem europäischen Staatensystem identisch ist, ist die Einfügung Deutschlands in das europäische Mächtesystem zugleich auch abhängig von der Machtverteilung im Weltsystem, wie auch umgekehrt die Regelung des Deutschlandproblems die weltpolitischen Strukturen mitbestimmt.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Die historischen Erfahrungen des deutschen Nationalstaates


  1.1.1 Das Deutsche Reich als »halb hegemoniale« Macht


  
    Deutschland ist – im europäischen Vergleich – eine »verspätete Nation«5. Vor der nationalstaatlichen Einigung im Jahre 1871 waren Preußen und Österreich die beiden Führungsmächte in Deutschland; sie übten eine Art »Doppelhegemonie«6 im Deutschen Bund aus. Und im Europäischen Konzert des 19. Jahrhunderts balancierten sich die fünf Führungsmächte Großbritannien, Frankreich, Russland, Preußen und Österreich in der so genannten Pentarchie aus. Mit der kleindeutschen Lösung der nationalen Frage erlangte Preußen einen bestimmenden Einfluss in Deutschland, und das Deutsche Reich gelangte in eine »halb hegemoniale«7 Position in Europa. Dieser neue deutsche Machtstaat war »für das Gleichgewicht Europas zu stark und für die Hegemonie über den Kontinent zu schwach«8. Darin lag das »objektive« Dilemma deutscher Politik in den Jahrzehnten vor und nach der Jahrhundertwende.
  


  
    Otto von Bismarck, der Gründer und erste Kanzler des Deutschen Reiches, hatte gehofft, dass es gelingen könnte, »die Verstimmungen, die unser Heranwachsen zu einer wirklichen Großmacht hervorgerufen hat, durch den ehrlichen und friedliebenden Gebrauch unserer Schwerkraft abzuschwächen, um die Welt zu überzeugen, dass eine deutsche Hegemonie in Europa nützlicher und unparteiischer, auch unschädlicher für die Freiheit anderer wirkt als eine französische, russische oder englische«9. Aber bekanntlich hatte sich die Welt nicht davon überzeugen lassen, zumal Bismarcks Nachfolger einen Kurs einschlugen, der seiner Politik der Zurückhaltung und des Ausgleiches entgegengesetzt war, und schließlich den »Griff nach der Weltmacht«10 wagten. Es waren bezeichnenderweise gerade die liberalen Kräfte, die – wie Max Weber in seiner Freiburger Antrittsvorlesung von 1895 – forderten, die Deutschen müssten begreifen, »dass die Einigung Deutschlands ein Jugendstreich war, den die Nation auf ihre alten Tage beging und seiner Kostspieligkeit halber besser unterlassen hätte, wenn sie der Abschluss und nicht der Ausgangspunkt einer deutschen Weltmachtpolitik sein sollte«11. Eine kontinental-europäische Variante dieses Denkens war das Mitteleuropa-Konzept des Liberaldemokraten Friedrich Naumann, das darauf abzielte, die kontinentale Machtbasis Deutschlands nach Südosteuropa zu erweitern.
  


  1.1.2 Friedlicher Revisionismus und Weltmachtpolitik


  
    Nachdem die real existierende neue Weltmacht, die USA, den deutschen Griff nach der Weltmacht verhindert und die Kriegsniederlage Deutschlands herbeigeführt hatte, blieb das Deutsche Reich – territorial amputiert und seiner Kolonien entledigt – erhalten, weil die alte Flügelmacht Russland durch Kriegsniederlage und bolschewistische Revolution geschwächt war und weil die neue Flügelmacht USA die französischen Hegemoniepläne in Europa zunichte machte. So konnte Deutschland – mit amerikanischer Unterstützung – über die Weltwirtschaft in die europäische Politik und in die Weltpolitik zurückkehren, während die USA als Schiedsrichter und balancer in Europa fungierten und mit dem Dawes-Plan (1924) den economic peace in Europa stifteten. Die Weimarer Republik nutzte das ökonomische Engagement der USA in Deutschland und die amerikanische Politik des peaceful change für ihre revisionistische Politik gegenüber Frankreich. Frankreichs Plan einer Europa-Union (nach Briands Worten »eine Zusammenfassung Europas gegenüber dem amerikanischen Übergewicht«) fand nicht die Unterstützung der deutschen Regierung, die bezeichnenderweise zur gleichen Zeit (1930) daran ging, ein von Deutschland geführtes Mitteleuropa zu schaffen.12
  


  
    Als der friedliche Revisionismus der Weimarer Republik in den Expansionismus des Dritten Reiches umschlug, war die gewaltsame Errichtung einer deutschen Hegemonie und Herrschaft auf dem Kontinent Ausdruck einer europäischen Großraumpolitik Deutschlands, mit der Hitler Kontinentaleuropa durch Unterwerfung zwangsvereinigte, »wie der Fischer im Netz die Fische einigt«13. Letztendlich zielte Hitlers Weltmachtpolitik auf den Endkampf mit den USA.
  


  
    Die USA sahen ihrerseits in jenem Jahrhundert ihr säkulares Interesse darin, die Entstehung einer kontinentaleuropäischen Hegemonie in Europa und die Beherrschung der atlantischen Gegenküste durch eine feindliche Macht zu verhindern und Europa für ihre wirtschaftlichen Interessen offen zu halten. Bevor es überhaupt zur »Endkampf-Situation« kommen konnte, entschieden sie wiederum (wie im Ersten Weltkrieg), zusammen mit ihren westeuropäischen Alliierten und in antagonistischer Kooperation mit der Sowjetunion, den Zweiten Weltkrieg zu ihren Gunsten und zugunsten der Freiheit Westeuropas, während in Mittel- und Osteuropa die deutsche Herrschaft durch die sowjetische abgelöst wurde. Die wundersame Rettung des Deutschen Reiches von 1918/1919 wiederholte sich 1945 nicht, weil die Flügelmächte nicht abgelenkt bzw. geschwächt waren, sondern sich in Deutschlands Mitte trafen und engagierten. Die Siegermächte zerstörten das 
     Dritte Reich und übten gemeinsam die Oberhoheit über Deutschland aus; Deutschland wurde zum Objekt der vier Siegermächte. Trotz aller Gegensätze hinsichtlich der staatlichen und gesellschaftlichen Neuordnung Deutschlands verband sie ein negativer Konsens: Sie waren fest entschlossen zu verhindern, dass Deutschland – politisch, ökonomisch oder gar militärisch – als europäische Macht wiedererstehen und erneut Gleichgewicht und Freiheit in Europa bedrohen könnte.
  


  1.2 Westdeutschland als integrierter Grenzstaat


  
    Der Kalte Krieg brach zwar nicht in und nicht wegen Deutschland aus, aber er hatte zur Folge, dass nicht die Teilungs- und Föderalisierungspläne der Kriegszeit, sondern die Trennungslinien des Ost-West-Konfliktes für die Neuorganisation Deutschlands bestimmend wurden.14 Die weltpolitische Trennungslinie ging mitten durch Europa und Deutschland. Die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) und später die DDR wurden in den sowjetischen Herrschaftsbereich eingefügt. Die Westzonen bzw. die Bundesrepublik Deutschland wurden in die atlantischen und westeuropäischen Organisationen integriert.
  


  
    Vier Jahrzehnte lang wurde – statt der früheren Mittellage – die weltpolitische Grenzlage für beide deutsche Staaten konstitutiv und fundamental. Die Entscheidung der Westdeutschen für den Westen war nicht eine Frage der Geographie, sondern der demokratischen Werte und der wirtschaftlichen und vor allem sicherheitspolitischen Interessen. Als demokratischer und marktwirtschaftlicher Staat kehrte Westdeutschland, wie einst die Weimarer Republik, über die Weltwirtschaft in die Weltpolitik zurück, und zwar wiederum mit Hilfe der USA. Aber im Unterschied zur Weimarer Republik war der neue Staat ein integrierter Weststaat – integriert in OECD, Europarat, EGKS und dann EWG/Euratom und vor allem in die NATO. Die Atlantische Allianz, und das hieß machtpolitisch die USA, gab dem extrem gefährdeten Grenzstaat die notwendige Sicherheit gegenüber der Sowjetunion und fügte das westdeutsche wirtschaftliche und militärische Potenzial in die Eindämmungspolitik des Westens ein, wodurch sie erst effektiv wurde. Die Atlantische Allianz gab zugleich den westeuropäischen Staaten die Sicherheit vor Deutschland – eine »doppelte Eindämmung« und eine zweifache Balancepolitik.
  


  
    Deutschland wurde als westdeutscher Staat wieder Großmacht und bald auch wirtschaftliche Weltmacht, aber eben eine integrativ, atlantisch und westeuropäisch gebändigte Macht. Dass insbesondere die westeuropäische 
     Integration ein integratives Gleichgewicht zur Lösung der deutschen Machtfrage schaffen sollte, zeigen die internen Dokumente deutlicher als die öffentlichen Reden. Als ein Belegbeispiel unter vielen sei hier lediglich auf das Memorandum des belgischen Außenministers Spaak vom 7. Februar 1959 verwiesen. Dort heißt es, die europäische Integration sei »vor allem die richtige Art und Weise, das deutsche Problem zu lösen. (...) Die europäische Integration gibt Deutschland einen Rahmen, in dem seine Expansion begrenzt bleibt, und schafft eine Interessengemeinschaft, die es absichert und die uns gegen gewisse Versuche und Abenteuer absichert.«15 Bekanntlich sah auch Adenauer dies so.
  


  
    Wie eine Wiedervereinigung mit der zunehmenden westeuropäischen Integration für vereinbar gehalten werden konnte, beschäftigte in diesen Jahrzehnten Politik und Wissenschaft in lebhaften Debatten. In der Detente-Phase wurde das Schlagwort von der notwendigen »Europäisierung der deutschen Frage« mit dem gesamteuropäischen Leitmotiv einer neuen »europäischen Friedensordnung« verbunden.16 In seiner großen Rede vom 17. Juni 1967 bezeichnete Bundeskanzler Kiesinger den Weg zu einer gesamteuropäischen Friedensordnung als vermutlich lang und mühselig, aber als einzige Chance zur Überwindung der deutschen Teilung; denn: »Deutschland, ein wiedervereinigtes Deutschland, hat eine kritische Größenordnung. Es ist zu groß, um in der Balance der Kräfte keine Rolle zu spielen, und zu klein, um die Kräfte um sich herum selbst im Gleichgewicht zu halten. Es ist daher in der Tat nur schwer vorstellbar, dass sich ganz Deutschland bei einer Fortdauer der gegenwärtigen Struktur in Europa der einen oder der anderen Seite ohne weiteres zugesellen könnte. Ebendarum kann man das Zusammenwachsen der getrennten Teile Deutschlands nur eingebettet sehen in den Prozess der Überwindung des Ost-West-Konflikts in Europa.«17 Die neue Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition wollte diesen Prozess fördern. Westbindung und Ostverbindungen wurden zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland.
  


  
    Entgegen der Erwartungen aller wurde der Ost-West-Konflikt nicht evolutionär, sondern revolutionär überwunden, wurde die Wiedervereinigung vor der Errichtung einer gesamteuropäischen Friedensordnung verwirklicht. Dass das vereinigte Deutschland in NATO und EG integriert bleiben würde, war die unabdingbare Voraussetzung für die Zustimmung der europäischen Nachbarn und vor allem der USA. Gleichzeitig mit der Wiedervereinigung wurde in Paris der Versuch unternommen, mit der »Charta« der KSZE die gesamteuropäische Ordnung gewissermaßen »nachzuliefern«. Parallel dazu – einmündend in den Vertrag von Maastricht – sollte die europäische Integration vertieft und weiterentwickelt werden, 
     um (wie Bundeskanzler Kohl wiederholt betonte) nach der deutschen Einheit die europäische Einigung zu vollenden und damit Deutschland endgültig, »irreversibel«, europäisch einzubinden: statt der Bismarckschen Politik einer gemäßigten Hegemonie eine Politik der strukturellen Verhinderung einer deutschen Hegemonie.
  


  2. Die aktuelle Situation nach der Wiedervereinigung


  2.1 Deutschland als integrierte europäische Macht


  
    In der Tat ist das Schicksal der europäischen Integration die strategische Frage, wenn man die Einsicht von der »kritischen Größenordnung« des wiedervereinigten Deutschlands und der Rückkehr Deutschlands in die traditionelle europäische Mittellage ernst nimmt.
  


  
    Durch die Wiedervereinigung wurde Deutschland – trotz des vertraglich besiegelten Verlustes seiner Ostgebiete – mit deutlichem Abstand vor Italien (58 Millionen), Großbritannien (57 Millionen) und Frankreich (57 Millionen) das europäische Land mit der größten Bevölkerungszahl, nämlich ca. 80 Millionen, was 1990 23 Prozent der Gesamtbevölkerung der EG entsprach. Damit ging allerdings keine entsprechende Erhöhung der deutschen Streitkräfte einher. Im Gegenteil, sie wurden reduziert und international verbindlich auf die Höchstzahl von 370 000 Mann festgelegt. Im Zuge der Bundeswehrreform erfolgt die Verkleinerung der Streitkräfte auf 255 000 Mann (plus 22 000 Stellen für Ausbildung und Qualifizierung). Deutschland hat (vertraglich abgesichert) keine Nuklearwaffen – im Unterschied zu Frankreich und Großbritannien.
  


  
    Nach wie vor ist die herausragende Position Deutschlands im ökonomischen Bereich das »kritische« europäische Problem – umso mehr, als nach dem Ende des stark militärisch-sicherheitspolitisch geprägten Ost-West-Konfliktes die ökonomischen Machtrelationen und Konkurrenzen an politischer Bedeutung gewonnen haben. Deutschlands Spitzenposition beim Bruttoinlandsprodukt ist durch die Wiedervereinigung weiter gestärkt worden. Zwar ist das deutsche Bruttosozialprodukt pro Einwohner durch den Beitritt der neuen Bundesländer gesunken, sodass die Bundesrepublik Deutschland 1990 auf der europäischen Wohlstandsskala von dem bisherigen dritten Platz auf Platz 12 zurückgefallen ist. In den 1990er Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt jedoch bereits deutlich stärker gewachsen als dasjenige der anderen großen europäischen Länder.
  


  
    Schon die »alte« Bundesrepublik Deutschland war in sehr hohem Maße in die Region West-Europa integriert – »mit dem höchsten Integrationsgrad und dem stärksten Gewicht«; Westdeutschland hatte »Strukturierungsmacht in seiner Region«18. Gleichzeitig war der deutsche Osthandel beträchtlich angestiegen. Die westdeutschen Exporte in die osteuropäischen Staaten nahmen mit großem Abstand zu denjenigen der anderen westlichen Industrienationen eine herausragende Spitzenposition ein, und die Bundesrepublik war für die osteuropäischen Staaten bei weitem der wichtigste Handelspartner geworden. Dass sich die wirtschaftliche »Hegemonie« Deutschlands in dem Jahrfünft nach der Wiedervereinigung in West- und Osteuropa verstärkt habe, ist die These, die von den amerikanischen Wissenschaftlern Andrei S. Markovits und Simon Reich vertreten wird.19 In der Tat ist es bemerkenswert, dass die deutschen Ost-Exporte eine große Wachstumsdynamik aufweisen. Und die deutschen Direktinvestitionen in Osteuropa machten bereits 1995 3 Milliarden D-Mark aus und entsprachen damit der Investitionshöhe in den USA. Auch der Handel mit Mittelosteuropa hat mit ca. 7 Prozent des deutschen Gesamthandels etwa den gleichen Anteil wie der Handel mit den USA (7,8 Prozent). Deutschland besetzt also in Mittelosteuropa marktstrategische Positionen. Zugleich ist jedoch der Marktanteil Deutschlands an den innergemeinschaftlichen Ausfuhren kontinuierlich zurückgegangen, aber er steht nach wie vor mit beträchtlichem Abstand an der Spitze.20 Das statistische Bild ist also nicht so eindeutig, wie Markovits und Reich es interpretieren. Vor allem aber ist bedeutsam, dass das wiedervereinigte Deutschland bestrebt war, die mittelosteuropäischen Staaten in die EU zu integrieren, also die »institutionellen Zwänge«, die im Westen bestanden und fortbestehen, auch im Osten zu schaffen und damit das deutsche Engagement in Mittelosteuropa zu »europäisieren«, statt einer deutschen Einflusszone oder einer »Germanisierung« ein europäisches integratives Gleichgewicht herzustellen.
  


  
    So wie es einst bei der westeuropäischen Integration darum ging, den deutschen Weststaat mit seiner Wirtschaftskraft einzubinden und damit eine potenzielle Hegemonie zu verhindern, so ging es nun um die gesamteuropäische Integration des gesamtdeutschen Potenzials. In diesem Konzept konvergieren bzw. entsprechen sich die Interessen Deutschlands und diejenigen der anderen europäischen Staaten. Deutschland ist in seine europäische Mittellage zurückgekehrt, will und soll aber nicht die traditionelle Mitteleuropa-Politik betreiben. Es hatte – wie die mittelosteuropäischen Staaten aus ihrer eigenen Interessenlage heraus – ein vitales Interesse daran, dass das politische Europa seine westeuropäische Beschränkung aufgibt, die ihm durch den weltpolitischen Ost-West-Konflikt aufgezwungen worden war. 
     In den 1990er Jahren ist diese deutsche Intention am klarsten ausgedrückt worden in dem so genannten Schäuble-Lamers-Papier, den »Überlegungen zur europäischen Politik« der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 1. September 1994. Dort heißt es: Ohne eine Weiterentwicklung und Ausdehnung der (west-)europäischen Integration »könnte Deutschland aufgefordert werden oder aus eigenen Sicherheitszwängen versucht sein, die Stabilisierung des östlichen Europa alleine und in traditioneller Weise zu bewerkstelligen. Das aber würde seine Kräfte bei weitem überfordern und zugleich zu einer Erosion des Zusammenhalts der Europäischen Union führen«.21
  


  
    Deshalb sah das Schäuble-Lamers-Papier in der Osterweiterung der Union und in ihrer Vertiefung (die erst »die Voraussetzung für die Erweiterung schafft«) das fundamentale Doppelinteresse Deutschlands. Die genannte Voraussetzung ist bisher nur unzureichend geschaffen worden. Das Konzept eines »Kern-Europas« – mit Deutschland und Frankreich als dem »Kern des festen Kerns« – wurde von Frankreich nicht aufgegriffen.22 Und die institutionelle Vertiefung der EU wurde mit dem Amsterdamer Vertrag (1997) nicht erreicht. Trotzdem hatte sich Deutschland gemäß seiner Interessenlage zum Fürsprecher der mittelosteuropäischen Beitrittskandidaten gemacht. Es hatte schon bei der ersten Erweiterung nach 1990 – bei der Erweiterung um die »Nordstaaten« und um Österreich (1995) – »die zentrale Rolle gespielt« und »das notwendige Momentum erzeugt«, um in einer neuen »Balance Europas (...) auch politisch wieder in die Mitte Europas« zu rücken und seine Mittellage »mit großem Gewinn« nutzen zu können.23 Die Regierung Kohl/Kinkel hat dann erfolgreich darauf hingewirkt, dass sechs Monate nach Abschluss des Amsterdamer Vertrages die Verhandlungen mit den mittelosteuropäischen Beitrittskandidaten aufgenommen wurden. Nach der Erweiterung der EU um zehn neue Mitglieder im Jahr 2004 liegt Deutschland in der Mitte der Union.
  


  
    Ohne eine gleichzeitige Vertiefung der Europäischen Union besteht jedoch die Gefahr, dass die erweiterte EU zu einer »gehobenen« Freihandelszone wird. Das kann aus den bereits genannten Gründen weder im Interesse Deutschlands noch in dem seiner Nachbarn liegen. Deshalb hat im Vorfeld der Nizza-Konferenz, auf der die »Überbleibsel« der Amsterdamer Konferenz (Ausdehnung der Mehrheitsentscheidungen, Stimmengewichtung, Sperrminorität, Erleichterung der »verstärkten Zusammenarbeit« und Repräsentanz in der Kommission) zu regeln waren, die Diskussion über die »Finalität« der europäischen Integration neue Nahrung bekommen. Als »Zwischenschritt« auf dem Wege zu einer »europäischen Föderation«, die als »große Vision« in ferner Zukunft erscheint, hatte der damalige Außenminister Fischer (in Anlehnung an das Kerneuropa-Konzept des Schäuble-Lamers-Papiers)
     den Ausbau der »verstärkten Zusammenarbeit« in verschiedenen Politikbereichen und die Schaffung eines »Gravitationszentrums« vorgeschlagen.24 Der französische Staatspräsident Chirac hatte diesen Gedanken mit den Stichwörtern »Pioniergruppe« bzw. »Avantgardegruppe« aufgegriffen.25
  


  
    Die Konferenz von Nizza im Dezember 2000 hatte mit der EU-Vertragsrevision den Weg dazu frei gemacht: Seit In-Kraft-Treten des Vertrags im Jahr 2003 können diejenigen EU-Staaten, die sich nicht an einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen mindestens acht Staaten beteiligen wollen oder können, keine Blockadepolitik mehr betreiben. Deutschland wird – wie auch Frankreich – bestrebt sein, in allen Bereichen der verstärkten Zusammenarbeit dabei zu sein und somit in dem Europa der »differenzierten Integration« mit den anderen großen europäischen Staaten eine Mitführungsrolle ausüben zu können. Der Vertrag von Nizza hat zudem mit der neuen Stimmengewichtung die Position der Hauptmächte gestärkt, die Balance zwischen Deutschland und Frankreich bestätigt und das integrative Gleichgewicht neu tariert. Dass die Mehrheitsentscheidungen nicht auf alle Bereiche ausgedehnt wurden, entsprach – entgegen anders lautender Rhetorik – auch den deutschen Interessen. Ferner ist in Nizza die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik aktualisiert und damit die Entwicklung einer diplomatie armée der EU gefördert worden.
  


  
    Zu Beginn des neuen Jahrhunderts ist also Deutschland in der Lage und bereit, als integrierte europäische Macht seinen Beitrag zur Schaffung eines Europe puissance zu leisten. In diesem Sinne hatte sich der damalige Bundeskanzler Schröder bereits vor der Nizza-Konferenz, nämlich in seiner Rede vor der Französischen Nationalversammlung (30. November 1999), das französische Konzept der »Macht Europa« inhaltlich zu Eigen gemacht – als »eine gemeinsame europäische Antwort auf die Globalisierung«, um »in einer sich rasant wandelnden Welt mit Gewicht aufzutreten«. Die Europäische Währungsunion, die termingerecht zum 1. Januar 1999 begann, ist das herausragende Beispiel für eine intergouvernementale »verstärkte Zusammenarbeit« (von nunmehr zwölf EU-Staaten), für die integrative Balance der deutschen Macht und für die Balancierung gegenüber der amerikanischen »Übermacht«, wozu Deutschland bzw. die D-Mark allein gar nicht fähig wäre. Wenngleich die Balance gegenüber dem Dollar erst nach einer gewissen Zeit voll wirksam werden mag und die Währungsrelationen wie in der Anfangsphase Schwankungen unterworfen sein werden, so ist doch die integrative Balance-Wirkung innerhalb Europas schon jetzt klar erkennbar. Die hegemoniale Position der Deutschen Bundesbank bzw. der D-Mark ist durch die Vergemeinschaftung beseitigt, aber diese Vergemeinschaftung 
     folgt in Struktur und Inhalt dem deutschen Modell einer unabhängigen Zentralbank und einer strikten Stabilitätspolitik. Deutschland ist damit währungspolitisch europäisch eingebunden, aber diese Einbindung erfolgt in einem System, das nach deutschem Bilde geschaffen ist. Strukturell und inhaltlich ist dies eine Europäisierung unter Berücksichtigung und Widerspiegelung der realen ökonomischen und währungspolitischen Machtverteilung. So entsteht zwar kein deutsches Europa, aber doch, wie Daniel Vernet trefflich geschrieben hat, ein Europa »à l’allemande«26 – zumindest im währungspolitischen Weltsystem.
  


  2.2 Deutschland als euro-atlantische Macht


  
    Im nichtökonomischen Bereich ist die Situation anders. Dass Deutschland militärisch und sicherheitspolitisch in die NATO eingebunden bleibt, war eine zentrale westliche Bedingung für die Wiedervereinigung und liegt auch im deutschen Interesse. Der atlantische Rahmen wird insbesondere von denjenigen politischen Eliten in den westeuropäischen Ländern (vor allem von den britischen Konservativen) als unabdingbar angesehen, welche die europäische Integration als nicht geeignet bzw. als nicht hinreichend für die Kontrolle des deutschen Machtpotenzials bewerten oder darin sogar die Gefahr eines deutschen Europas wittern, für die also die europäische Integration nicht die Lösung, sondern die Verschärfung des deutschen Problems ist. Logischerweise halten sie die amerikanische Balancefunktion gegenüber Deutschland im Rahmen der NATO für unverzichtbar.27
  


  
    Für die mittelosteuropäischen Länder bietet die von den USA geführte NATO ebenfalls die Chance der doppelten Eindämmung in Ost und West – der Eindämmung und Balance Russlands und Deutschlands. Dieses mittelosteuropäische Interesse findet seine Entsprechung im deutschen Bestreben nach Selbstbindung (um Gegenmachtbildung zu verhindern) sowie im Interesse Deutschlands, nicht länger östlicher Grenzstaat der Allianz zu bleiben. Es wird komplementär ergänzt durch das Interesse an einer kooperativen Einbeziehung Russlands in die europäische Ordnung. Deshalb hat Deutschland sowohl die NATO-Osterweiterung als auch die Gründung des NATO-Russland-Rates in enger Kooperation mit den USA betrieben – so wie auch schon die »Partnerschaft für den Frieden« durch eine deutschamerikanische Initiative entwickelt worden war.
  


  
    Ebenso wie die USA vor allem durch die NATO eine »europäische Macht« sind, wird Deutschland durch die NATO zu einer euro-atlantischen Macht. Und es versucht, auch zur weltpolitischen Macht zu werden – durch 
     das Streben nach einem Ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Bei all dem war die enge Zusammenarbeit mit der Supermacht USA und deren Unterstützung das zentrale Moment – mit konzeptionellen Varianten, die durch Stichworte wie »Doppelhegemonie« (Fred Bergsten), »Partner in der Führung« (George Bush), »strategische Partnerschaft« (Daniel Hamilton) oder »Juniorpartner der USA in Europa« (Arnulf Baring) charakterisiert werden. Diese Konzepte sind, europäisch betrachtet, ambivalent. Sie erinnern an die oben genannte Konstellation in den 1920er Jahren und stehen – wie damals – in spannungsreichem Gegensatz zur europäischen Integration bzw. ihrer Weiterentwicklung.
  


  
    Die Spannung ließe sich nur dann auflösen oder doch wenigstens mildern, wenn die NATO so reformiert und umstrukturiert würde, dass statt der amerikanischen Hegemonie ein ausgewogenes europäisch-amerikanisches Bündnis entstünde. Das war und ist die dezidierte Politik Frankreichs, und auch von deutscher Seite fand diese Zielsetzung in den 1990er Jahren partielle Unterstützung; offiziell überwog jedoch eine Politik des »Sowohlals-auch«.
  


  
    Immerhin haben Deutschland und Frankreich mit der deutsch-französischen Brigade und ab 1992 mit dem Eurokorps, an dem sich Belgien, Spanien und Luxemburg beteiligen, einen Ansatzpunkt für eine eigene europäische Streitmacht geschaffen. Das Eurokorps stellt heute mit rund 68 000 Soldaten, die modern bewaffnet sind, das stärkste Heereskorps in Westeuropa dar.28 Mit der Übernahme des KFOR-Kommandos hat es seine Einsatzfähigkeit unter Beweis gestellt. Die potenzielle Spannung mit der NATO-Integration ist durch die Übereinkunft mit dem NATO-Oberkommando (SACEUR) im Januar 1993 beseitigt worden, wonach das Eurokorps sowohl im Rahmen der NATO als auch der WEU eingesetzt werden kann. Innerhalb der NATO-Struktur bietet zudem das Konzept der Combined Joint Task Forces (CJTF) die Möglichkeit, die europäischen Streitkräfte und amerikanische Logistik unter europäischem Kommando einzusetzen, allerdings in Abhängigkeit von amerikanischer Zustimmung.
  


  
    Der Kosovo-Krieg der NATO im Frühjahr 1999 hat aufgrund der Erfahrung der Abhängigkeit von den USA wie ein Katalysator auf die EU-Politik gewirkt, und er hat zur Klärung der Allianz- und Europapolitik Deutschlands in zweifacher Weise beigetragen: Das vereinte Deutschland hat sich mit eigenen Streitkräften aktiv an der NATO-Militäraktion und an der diplomatischen Regelung sowie an der KFOR beteiligt; Deutschland hat sich somit als handlungsfähige und gewichtige euro-atlantische Macht erwiesen. Zugleich hat die Regierung Schröder auf dem Kölner EU-Gipfel (Juni 1999) einen entscheidenden Anstoß zur Entwicklung einer eigenständigen
     Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (mit einer Schnellen Eingreiftruppe) gegeben, nachdem sich zuvor Frankreich und Großbritannien bereits in diesem Sinn verständigt hatten. Inzwischen sind auf weiteren EU-Konferenzen konkrete Beschlüsse zur Umsetzung dieser Politik gefasst und in Nizza bestätigt worden – trotz der Bedenken und Einwände der USA. Die NATO bleibt zwar »das Fundament der kollektiven Verteidigung«, für das breite Spektrum der Krisenverhütung und der Krisenbewältigung, den so genannten Petersberg-Aufgaben, haben die EU-Staaten aber »im Rahmen der freiwilligen Zusammenarbeit« bis 2003 Streitkräfte in Korpsstärke samt der notwendigen Logistik bereitgestellt und organisiert. Deutschland beteiligt sich mit etwa 20 Prozent in angemessener Weise an der europäischen Eingreiftruppe und stellt den Vorsitzenden des Militärstabs. Nach den deutschen Vorstellungen soll das Verhältnis zur NATO kooperativ gestaltet werden; entsprechende Verhandlungen sind im Gange. Als europäische und euro-atlantische Macht ist Deutschland daran interessiert, die euro-amerikanischen Beziehungen nun auch im sicherheitspolitischen Bereich »neu auszubalancieren« (so der ehemalige Verteidigungsminister Scharping), nachdem im geoökonomischen Bereich mit dem »Transatlantischen Dialog« bzw. der »Transatlantischen Agenda« bereits eine ausgewogene Kooperationsbeziehung besteht und relativ erfolgreich praktiziert wird.
  


  
    Dass jedoch die Schaffung einer eigenständigen europäischen Sicherheitskomponente und die Transformation des atlantischen Bündnisses noch nicht weit gediehen sind, manifestierten die Reaktionen auf den Terrorangriff vom 11. September 2001. Die USA konnten und können sich der moralischen und politischen Solidarität ihrer europäischen Verbündeten einschließlich Deutschlands sicher sein, solange es um die gemeinsame Bekämpfung der islamistischen Terrorgruppen geht. Der Bündnisfall und die Beistandsverpflichtungen wurden vom NATO-Rat wunschgemäß festgestellt. Aber nicht die NATO, sondern die USA führen den »Feldzug« gegen den islamistischen Terrorismus – mit einer Vielzahl von Koalitionen. Nur an einer davon sind die NATO-Partner beteiligt, und zwar in unterschiedlicher Weise. Die USA konzentrieren ihre militärischen Aktionen auf die Zusammenarbeit mit Großbritannien. Den anderen Bündnispartnern, auch Deutschland, kommt militärisch nur eine untergeordnete Rolle zu. Deutsche Soldaten waren zunächst nur als Mitglieder völlig integrierter NATO-Einheiten (wie AWACS) gefragt. Welche sicherheitspolitischen Aufgaben Deutschland künftig in der amerikanischen Strategie »unterschiedlicher Koalitionen« (US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld) übernehmen wird, ist eine offene Frage.
  


  
    Anlässlich des Irak-Konfliktes ist aber deutlich geworden, dass die entscheidende Antwort nicht in Washington, sondern in Berlin gegeben werden wird, das jedenfalls lässt sich aus der Rede Bundeskanzler Schröders vom 3. Oktober 2003, dem deutschen Nationalfeiertag, schlussfolgern. Diese selbstbestimmte Politik signalisiert die Abkehr von der bisherigen »Gefolgschaftspolitik« (»in dubio pro America«) in Reaktion auf die amerikanische Politik. Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA vom September 2002, die im Irak zum ersten Mal zur Anwendung kam, hat nämlich einen grundsätzlichen ordnungspolitischen Konflikt erzeugt, der sowohl für die transatlantischen Beziehungen als auch für die erweiterte EU gravierende Konsequenzen hat: Die Bush-Doktrin der unilateralen präventiven bzw. präemptiven Intervention ersetzt tendenziell das ordnungspolitische Prinzip der gleichberechtigten Nebenordnung der Staaten durch das Prinzip der imperialen Über- und Unterordnung – in Kissingers Worten: »preemption and the end of Westphalia«. Diese Politik hat die NATO und die EU gespalten und zugleich bei Frankreich, Deutschland und anderen EU-Staaten die Tendenz gestärkt, auch im militärischen Bereich die »strukturierte Zusammenarbeit« einer EU-Kerngruppe zustande zu bringen. Diese Tendenz stößt jedoch nicht nur auf den erbitterten Widerstand der USA, sondern auch auf Misstrauen einiger EU-Staaten gegen eine deutsch-französische Führung oder gar Dominanz. Der neue Verfassungsvertrag würde nach wie vor die Hegemonie Deutschlands oder Frankreichs ausschließen, aber eine gemeinsame Führung nach der Methode der »strukturierten Zusammenarbeit« ermöglichen, bei der die Akzeptanz und Mitwirkung von sechs weiteren EU-Staaten gewonnen werden muss. Wenn dies gelingt, kann auch eine neue balancierte europäisch-amerikanische Beziehung geschaffen werden. Gemeinsame Führung mit Frankreich (und gegebenenfalls mit Großbritannien) und hinreichende Akzeptanzbeschaffung sind die beiden aufeinander bezogenen Elemente einer strategischen Aufgabe, bei deren Bewältigung sich Deutschland seiner europäischen Position entsprechend bewähren muss.
  


  3. Ausblick


  
    Deutschland ist also eine europäische »Mittelmacht und Macht der Mitte« (Daniel Vernet), eine integrierte europäische und euro-atlantische Macht. Durch die Einbindung in die sich überlappenden integrativen und kooperativen Gleichgewichtssysteme im europäischen und euro-atlantischen 
     Raum ist die potenziell hegemoniale Macht Deutschland entschärft.29 Nicht bestimmender Einfluss Deutschlands (=Hegemonie), sondern mitbestimmender Einfluss – mit den anderen Führungsmächten (in der EU mit Frankreich und möglichst auch mit Großbritannien in »triangulärer Führung«)30 – ist das strukturelle Charakteristikum. Auch seinen weltpolitischen Einfluss übt Deutschland vorrangig vermittelt über die EU und über die Atlantische Allianz aus, aber zudem eigenständig in anderen formellen oder informellen Führungsgremien, wie die G 7(8) oder die Balkan-Kontaktgruppe (und künftig eventuell im UN-Sicherheitsrat).
  


  
    Auch kooperative und integrative Politik ist nicht konfliktfrei. Dass die Integration Deutschlands die politische und ökonomische Konkurrenz über die Gestaltung und Politik Europas und der transatlantischen Allianz nicht aus-, sondern einschließt, sollte sich eigentlich von selbst verstehen, wird aber gerade in Deutschland oft von einer idealistischen Europa- bzw. USA-Rhetorik und -Ideologie verwischt. Der Irak-Konflikt hat zu einer realistischen Einschätzung dieser Problematik geführt und die Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinsamen deutsch-französischen Führung sichtbar werden lassen. Ein europäisches Engagement ist – abgesehen von den Maximen, die sich aus »objektiven« Faktoren herleiten lassen – ebenso wenig vorgegeben wie das nationale Interesse eines Staates: Es muss im Wettstreit zwischen den nationalen Interessen bestimmt werden, und zwar kompromisshaft, wobei sich meist die reale Machtverteilung widerspiegelt. So ist Deutschland legitimerweise bestrebt, Europa und seine Politik so weit wie möglich nach eigenen Vorstellungen und nach eigenem Bilde zu gestalten, wird dabei aber die Interessen der anderen europäischen Staaten berücksichtigen müssen. Folglich wird es bei der Gestaltung Europas nach seinen eigenen Interessen nur beschränkt und partiell erfolgreich sein, also einen Kompromiss mit den anderen europäischen Staaten erzielen müssen, ausgehandelt in den europäischen Gremien nach den Regeln der Europäischen Union. In diesen Kompromissen wird sich Deutschland, wenn es sein Gewicht mit diplomatischem Geschick einsetzt, mit Sicherheit »wiederfinden«, so wie dies bei der Europäischen Währungsunion evident ist. Analoges gilt für die anderen konsortialen Führungsgremien und für die weiteren Beziehungszusammenhänge, in die Deutschland integriert ist, insbesondere für die Atlantische Allianz.
  


  
    Es mag paradox klingen, ist aber zutreffend: Dadurch, dass die europäische Macht Deutschland im europäischen und euro-atlantischen Rahmen beschränkt und mit den anderen Mächten verschränkt ist, kann sie sich am besten entfalten. Das alte und immer wieder neue Problem der »kritischen Größenordnung« Deutschlands ist auf diese Weise derzeit konstruktiv »gelöst«
     – ob dauerhaft, hängt ab von dem Schicksal der EU und der NATO, das primär von ihren Mitgliedstaaten einschließlich Deutschlands bestimmt wird. Amerikanische Beobachter31 prognostizieren, dass im Falle einer Stagnation oder Erosion der EU und der NATO Deutschland als »ungefesselte« europäische Macht erneut in den Kreis der konkurrierenden Großmächte aufsteigen werde. Damit würde Deutschland in der Tat »Weltmacht wider Willen«32 werden, und es würde sich die ordnungspolitische Grundproblematik in Europa neu stellen.
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  Die Bürger in Deutschland


  
    Europa ist die Zukunft – das ist die Stimmung, die sich bereits in den allerersten Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 1947 abbildete. Es waren Befragungen von Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren im Auftrag der französischen Militärregierung, die sich Sorgen machte, ob man mit der damals jungen Generation, die in Diktatur und Krieg aufgewachsen war, eine freiheitliche Zivilgesellschaft würde aufbauen können. Welches Weltbild, welche politischen Einstellungen, welche Lebenseinstellung hatten diese Jugendlichen? Fragen, die man zuverlässig nur mit Demoskopie beantworten konnte. Am 8. Mai 1947 begann das Allensbacher Institut mit den ersten Probeinterviews. Es war die Geburtsstunde der deutschen Meinungsforschung.
  


  
    Durch die Ergebnisse dieser Jugendumfragen zieht sich eine niedergedrückte, resignierte Stimmung. »Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann?« lautete eine vom amerikanischen Gallup-Institut übernommene Frage. 69 Prozent der Jugendlichen antworteten mit »Nein«, nur 16 Prozent bejahten. Auf die Frage »Glauben Sie, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre ein neuer Krieg ausbrechen wird?« antworteten 62 Prozent mit »Ja«. »Glauben Sie, dass man in fünf Jahren in Deutschland wieder Schuhe oder Kleidungsstücke im Laden frei kaufen kann?« Einer relativen Mehrheit von 47 Prozent erschien diese Vorstellung im Juli 1947 utopisch. Es war nur folgerichtig, dass 20 Prozent die Frage »Möchten Sie gern aus Deutschland jetzt oder später auswandern?« mit »Ja« beantworteten. In politischen Fragen zeigten die Jugendlichen eine desinteressierte Haltung. Auf die Frage »Interessieren Sie sich für die jetzigen politischen Parteien?« antworteten 72 Prozent mit »Nein«. Von der Politik erwarteten sie nichts und wollten nichts mehr von ihr wissen.
  


  
    Zwischen all diesen düsteren Antworten wirken die Reaktionen auf eine kleine Serie von Fragen über Europa wie ein Sonnenstrahl. Die erste Frage lautete: »Es wird heute manchmal davon gesprochen, dass sich die europäischen Länder zu Vereinigten Staaten von Europa zusammenschließen sollten. Haben Sie schon von diesem Gedanken gehört?« 60 Prozent erklärten, sie hätten schon davon gehört. »Ist dieser Gedanke«, wurde weitergefragt, 
     »für sie interessant oder uninteressant?« 29 erklärten, der Gedanke sei für sie uninteressant, eine relative Mehrheit zeigte sich interessiert. Für die neugegründeten politischen Parteien in Deutschland interessierten sich nur 21 Prozent. Schließlich wurde gefragt: »Wären Sie, wenn jetzt über die Vereinigten Staaten von Europa abgestimmt würde, dafür oder dagegen oder wäre Ihnen das gleichgültig?« 50 Prozent antworteten »dafür«. Von der Apathie, die sich durch die Antworten auf die meisten anderen Fragen zieht, ist trotz der ausdrücklich angebotenen Antwortmöglichkeit »wäre Ihnen das gleichgültig?« nicht viel zu spüren.
  


  
    Es scheint so, als hätten Adenauer und Churchill den Deutschen aus dem Herzen gesprochen, als sie kurz hintereinander auffallend ähnliche Konzepte für die »Vereinigten Staaten von Europa« entwickelten.1 Und nicht nur in Deutschland stieß diese Idee auf offene Ohren. In Frankreich war die Zustimmung keineswegs geringer, wie Umfragen des Gallup-Institutes vom Dezember 1947 und März 1948 belegen.2
  


  
    Churchills berühmte Rede an der Universität Zürich lässt spürbar werden, welche Strahlkraft damals von dem Gedanken an die »Vereinigten Staaten von Europa« ausging. Churchills Vortrag heißt »The Tragedy of Europe«. Doch nach wenigen Sätzen löst sich der Text von der trostlosen Gegenwart und wendet sich der optimistischen Zukunftsvision eines vereinten und friedlichen Europas zu, mit Deutschland und Frankreich als engen Partnern an der Spitze, als hätten diese beiden Länder nicht noch vor wenigen Monaten Krieg gegeneinander geführt. Die Tragödie scheint am Ende des Textes vergessen zu sein.
  


  
    Diese Faszination spiegelt sich in den Allensbacher Jugendumfragen. Es ist verständlich, dass viele Menschen im besiegten, besetzten und zerstückelten Deutschland eine übernationale Konstruktion wie die »Vereinigten Staaten von Europa« als einzige erfreuliche Zukunftsperspektive empfanden. Doch auch nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland blieb die Bevölkerung dem Gedanken eines vereinten Europas ausgesprochen freundlich gesonnen.
  


  1. Historischer Überblick


  1.2 Wachsendes Vertrauen


  
    Als der französische Außenminister Robert Schuman im Mai 1950 vorschlug, die deutsche und französische Kohle- und Stahlindustrie einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen, stieß er damit auf die Zustimmung der 
     Bevölkerung in beiden Ländern. Im Juni 1950 fragte das Allensbacher Institut »Was meinen Sie nach dem, was Sie bisher darüber (nämlich den Schuman-Plan) gehört haben: Sollte der Plan von Westdeutschland angenommen oder abgelehnt werden?« Von den 77 Prozent der Westdeutschen, die schon einmal etwas vom Schuman-Plan gehört hatten, sagten 51 Prozent, der Vorschlag solle angenommen werden, nur 17 Prozent waren dagegen.3 In Frankreich überwog die Zustimmung im Verhältnis 2:1. 55 Prozent der Franzosen hatten im Oktober 1950 vom Schuman-Plan gehört. Auf die Frage des Gallup-Institutes »Sind Sie für oder gegen den Schuman-Plan?« antworteten 25 Prozent »dafür« und 13 Prozent »dagegen«.4 Man kann darüber spekulieren, ob die Motive der Zustimmung bei den Deutschen und Franzosen dieselben waren. Adenauer betont in seinen Erinnerungen, für ihn sei der Schuman-Plan der Anfang der europäischen Einigung gewesen,5 während für Schuman auch Ängste in der französischen Bevölkerung eine Rolle gespielt hätten, Deutschland könne, wenn es sich erst einmal erholt habe, Frankreich angreifen. Und die gemeinsame Kontrolle über die Kohle-und Stahlindustrie hätte es Deutschland unmöglich gemacht, unbemerkt von Frankreich aufzurüsten.6
  


  
    Zumindest auf deutscher Seite verschwand solches Misstrauen schnell. Beginnend mit dem Schuman-Plan schien die europäische Einigung zügig voranzukommen. Im Oktober 1950 schlug der französische Verteidigungsminister Rene Pleven die Schaffung einer europäischen Armee vor, im April 1951, weniger als ein Jahr nach Robert Schumans Vorschlag, unterzeichneten sechs Länder den Vertrag zur Gründung der »Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl« (EGKS), gut ein Jahr später folgte der Vertrag zur Gründung der »Europäischen Verteidigungsgemeinschaft« (EVG), der allerdings 1954 in der französischen Nationalversammlung scheiterte. Im September 1952 beauftragten die Außenminister der sechs an der »Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl« beteiligten Länder die gemeinsame Versammlung, einen Vertragsentwurf für eine »Europäische Politische Gemeinschaft« zu erarbeiten.7 »Was glauben Sie«, lautete eine Allensbacher Frage im Februar 1953, »wie lange wird es wohl ungefähr dauern, bis es die Vereinigten Staaten von Europa wirklich gibt?« 25 Prozent der Befragten meinten, es werde noch etwa 5 Jahre dauern, 11 Prozent rechneten mit etwa 10 Jahren, 14 Prozent glaubten, es werde länger dauern. Nur 14 Prozent waren der Ansicht, die Vereinigten Staaten von Europa werde es nie geben.8
  


  
    In dieser Atmosphäre begann das Vertrauen der Deutschen in Frankreich zu wachsen. Auf die Frage »Glauben Sie, dass Frankreich jetzt den guten Willen zur Zusammenarbeit mit uns hat?« antworteten im Juni 1953 12 Prozent mit »Ja«. In den folgenden Jahren stieg der Anteil derer, die an den guten 
     Willen Frankreichs glaubten, steil an. Im Februar 1963, also wenig mehr als zehn Jahre später, sagten 41 Prozent der Befragten, sie glaubten, Frankreich habe den guten Willen zur Zusammenarbeit mit Westdeutschland (Schaubild 1). Dieser Anstieg vollzog sich, soweit sich das aus den Allensbacher Umfragen erkennen lässt, kontinuierlich, anscheinend unbeeindruckt von Rückschlägen bei der europäischen Einigung, wie etwa der Ablehnung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft durch die französische Nationalversammlung im August 1954. Der Aufbau eines solchen soliden Vertrauens in den früheren Kriegsgegner in so kurzer Zeit gehört vielleicht zu den größten politischen Leistungen des vergangenen Jahrhunderts.
  


  
    Allmählich betrachteten die Deutschen mit dem Fortschreiten der tatsächlichen europäischen Einigung und der gleichzeitigen Stabilisierung der Bundesrepublik Deutschland die Idee eines vereinten Europas nüchterner. Nach wie vor antworteten überwältigende Mehrheiten von 70 bis 80 Prozent auf die Frage »Wenn eine Abstimmung in Europa käme: würden Sie dann selbst für oder gegen die Bildung der Vereinigten Staaten von Europa stimmen?« mit »Ja«9, doch die Vorstellung, wie diese Konstruktion der Vereinigten Staaten von Europa aussehen sollte, wandelte sich. In den späten 1940er und frühen 1950er Jahren scheint ein großer Teil der Bevölkerung bei dem Stichwort »Vereinigte Staaten von Europa« an eine bundesstaatliche Ordnung gedacht zu haben, nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika. Europa als Alternative zum gescheiterten Nationalstaat. Im Februar 1953 fragte das Institut für Demoskopie Allensbach »Wer soll in wichtigen Fragen in Zukunft das letzte Wort haben: das europäische Parlament oder die Parlamente der einzelnen Länder?« 37 Prozent der Befragten waren der Ansicht, das Europäische Parlament solle das letzte Wort haben, weniger als halb so viele, 14 Prozent, gaben den Parlamenten der Länder den Vorzug.10 Bereits 1955 scheinen sich die Gewichte etwas verschoben zu haben. Auf die – allerdings zugespitzter formulierte – Frage »Wenn sich die europäischen Länder zusammenschließen, wird auch ein europäisches Parlament gebildet; wer soll dann Ihrer Meinung nach in wichtigen Fragen, die uns auch in Deutschland betreffen, das letzte Wort haben: das europäische Parlament oder das deutsche?« entschieden sich 32 Prozent für das europäische und 42 Prozent für das deutsche Parlament.11 Es bildete sich die in den folgenden Jahrzehnten und bis heute vorherrschende Haltung der Deutschen heraus, bei aller Europafreundlichkeit im Zweifel doch den nationalen Interessen den Vorzug zu geben.
  


  
    Schaubild I: Zunehmendes Vertrauen zu Frankreich in den 1950er und 1960er Jahren
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    Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen.
  


  1.2 Freundschaften mit Prioritäten


  
    Die Antworten der Deutschen zu Fragen der Außenpolitik waren und sind von einem ausgeprägten Harmoniebedürfnis geprägt. Im September 1963 fragte das Institut für Demoskopie Allensbach: »Man hört sehr verschiedene Meinungen, mit welchen Ländern der Welt Deutschland möglichst eng zusammenarbeiten sollte. Was ist Ihre Ansicht: Mit welchen Ländern sollten wir möglichst eng zusammenarbeiten?« 90 Prozent der Befragten wünschten sich besonders enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika. An zweiter und dritter Stelle folgten Frankreich mit 71 Prozent und Großbritannien mit 65 Prozent.12 Eine deutliche Mehrheit der Westdeutschen legte also großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit allen drei westlichen Mächten. Als in den 60er Jahren die französische Regierung unter de Gaulle zunehmend die Eigenständigkeit Frankreichs betonte, die französische Armee aus dem NATO-Oberbefehl herauslöste und den Beitritt Großbritanniens zur EWG durch ihr Veto verhinderte, gerieten die Deutschen in eine Zwickmühle.
  


  
    Die deutsche Außenpolitik Mitte der 1960er Jahre war beherrscht von dem Richtungsstreit zwischen den »Atlantikern«, die das Bündnis mit den Vereinigten Staaten als vorrangig vor der deutsch-französischen Partnerschaft ansahen, und den »Gaullisten«, die eine engere Bindung an Frankreich 
     befürworteten, auch um den Preis der Lockerung der Beziehungen zu Amerika. Für die Bevölkerung gab es in dieser Frage kaum Zweifel. Im November 1966 fragte das Institut für Demoskopie Allensbach »Wir stehen ja in der Außenpolitik vor der Wahl, entweder eng mit Frankreich oder eng mit Amerika zusammenzuarbeiten. Wenn wir uns an Frankreich halten, verärgern wir die Amerikaner, und wenn wir uns an Amerika halten, verärgern wir die Franzosen. Wem sollten wir uns Ihrer Ansicht nach eher anschließen: Amerika oder Frankreich?« 41 Prozent der Befragten entschieden sich für die Vereinigten Staaten, 27 Prozent für Frankreich.13 Auch in den vorangegangenen Jahren antwortete bei vergleichbaren Fragestellungen regelmäßig eine überwältigende Mehrheit, im Zweifel habe das Bündnis mit Amerika Vorrang,14 wenn auch, von niedrigem Niveau ausgehend, die »Gaullisten« langsam an Gewicht gewannen. Bei allem guten Willen Frankreich gegenüber sah die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Alternative zu dem Schutz, den das Bündnis mit den Vereinigten Staaten bot.
  


  
    Mit Ablehnung reagierten die Deutschen in den 1960er Jahren auch auf die Versuche der französischen Regierung, Großbritannien von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fernzuhalten. Hier wird deutlich, dass die Mehrheit der Deutschen eine andere Vorstellung vom vereinten Europa hatte, als de Gaulle oder Churchill, wenn er von den »Vereinigten Staaten von Europa« sprach. Die Idee, ein vereinigtes Europa ohne Großbritannien könne ein drittes Gewicht in der westlichen Welt bilden, gleichrangig mit den USA und dem britischen Commonwealth, blieb den meisten Deutschen fremd. Aus ihrer Sicht gehörte England zu Europa. Viele hielten es sogar für akzeptabel, für einen Beitritt Großbritanniens zur EWG die deutsch-französische Partnerschaft zu belasten. »Wenn wir vor der Entscheidung stünden«, lautete eine Frage des Allensbacher Instituts vom Februar 1963, »entweder weiterhin enge Freundschaft mit Frankreich oder Aufnahme Englands in die EWG und dafür Abschwächung der deutsch-französischen Freundschaft: wofür wären Sie in diesem Fall?« Eine relative Mehrheit von 36 Prozent sagte, sie wäre bereit, eine Abschwächung der deutsch-französischen Freundschaft in Kauf zu nehmen, 24 Prozent waren dagegen, 40 Prozent äußerten sich unentschieden.15
  


  
    Im Februar 1967, kurz bevor die britische Regierung zum zweiten Mal nach 1961 einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EWG stellte, fragte das Allensbacher Institut »Was glauben Sie, ist es für uns ein Vorteil, wenn England in die EWG kommt, oder kein Vorteil?« »Es ist für uns von Vorteil« sagten 47 Prozent, nur 21 Prozent waren der gegenteiligen Meinung.16
  


  
    Doch bei aller Sympathie für eine Einbeziehung Großbritanniens in das vereinte Europa war in derselben Umfrage vom Februar 1967 nur eine kleine
     Minderheit bereit, die deutsch-französischen Beziehungen dafür ernsthaft aufs Spiel zu setzen. Die Frage lautete: »England will ja jetzt auch Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG, werden. Wenn Frankreich jetzt nicht zulässt, dass England EWG-Mitglied wird, was sollten wir dann tun?« 15 Prozent meinten, man solle versuchen, eine neue EWG zusammen mit England, aber ohne Frankreich zu bilden, mehr als doppelt so viele, 34 Prozent waren bereit, in diesem Fall Frankreich nachzugeben. Im Zweifel hatte für die relative Mehrheit die deutsch-französische Freundschaft Vorrang.17 Doch zwischen diesen beiden europäischen Partnern entscheiden zu müssen, widersprach dem Grundgefühl der Deutschen. Als das Allensbacher Institut im Mai 1969, nach dem Rücktritt de Gaulles, fragte: »Was waren wohl die größten Fehler de Gaulles?« antworteten 55 Prozent: »Dass er England nicht in die EWG aufnehmen wollte«, war unter 10 Punkten auf einer Liste, die den Befragten zur Auswahl vorgelegt wurden, der mit Abstand am häufigsten genannte.18
  


  1.3 Zunehmende Nüchternheit


  
    »Eurosklerose« ist das Stichwort, das am häufigsten verwendet wird, um den Stand der europäischen Einigung in den 1970er und frühen 1980er Jahren zu umschreiben. Ohne Zweifel hatte sich der dynamische Schwung gelegt, der in wenig mehr als einem Jahrzehnt die Entwicklung vom Schuman-Plan zum Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrag ermöglicht hatte, doch auch danach wuchsen die westeuropäischen Staaten weiter zusammen. 1973 traten Dänemark, Großbritannien und Irland in die Europäische Gemeinschaft ein, Freihandelsabkommen mit Norwegen und Finnland wurden unterzeichnet, 1979 trat das Europäische Währungssystem in Kraft und zum ersten Mal wurde das Europäische Parlament direkt von den Völkern der damals neun Länder gewählt, ein Jahr später trat Griechenland in die Gemeinschaft ein.
  


  
    Doch mit all diesen Fortschritten wurde der europäische Einigungsprozess alltäglicher und komplizierter zugleich. Einerseits war das vereinigte Europa nicht mehr nur eine schöne Zukunftsvision, andererseits zeigte sich nun, wie mühsam der Prozess der Integration war. Grundsatzfragen, wie die Frage, ob Deutschland besser mit Frankreich oder Großbritannien zusammenarbeiten sollte, traten in den Hindergrund. Stattdessen gewannen Alltagsprobleme an Bedeutung. Fischereifangquoten, Landwirtschaftssubventionen, Beitragszahlungen der Mitgliederländer. »Man kann ja an verschiedenes denken, wenn man von der EG hört, der – Europäischen Gemeinschaft – «,
     fragte das Allensbacher Institut im Mai 1985. »Ich möchte Ihnen jetzt mal einiges vorlesen, und Sie sagen mir bitte jedes Mal, ob man bei – Europäischer Gemeinschaft – daran denken könnte.« 81 Prozent der Befragten sagten bei diesem Assoziationstest, man könne bei »Europäischer Gemeinschaft« an Zukunft denken, 74 Prozent dachten an Frieden, 64 Prozent an Fortschritt. Aber 79 Prozent dachten auch an Bürokratie und 92 Prozent an den »Butterberg«.19
  


  
    Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich zu sehen, dass trotz der fortschreitenden europäischen Integration die Vision der »Vereinigten Staaten von Europa« mehr und mehr in die Ferne rückte. Zwischen Februar 1953 und März 1979 fragte das Institut für Demoskopie Allensbach insgesamt siebenmal »Glauben Sie, Sie werden es noch erleben, dass sich die westeuropäischen Länder zu den Vereinigten Staaten von Europa zusammenschließen?« »Ja, das werde ich noch erleben« meinten 1953 41 Prozent der Befragten, 1979 glaubten noch 31 Prozent daran. Der Anteil derer, die sagten, sie würden die Vereinigten Staaten von Europa nicht mehr erleben, stieg gleichzeitig von 29 auf um die 50 Prozent (Schaubild 2). Nach 1979 wurde die Frage nicht mehr gestellt. Sie war nicht mehr zeitgemäß.
  


  
    Schaubild 2: Bei zunehmender europäischer Integration rückt die Vision der »Vereinigten Staaten von Europa« in die Ferne
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    Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 159, 1059, 2052, 3002, 3066.
  


  
    Eine staatliche Einheit Europas erschien den meisten Deutschen weder in naher Zukunft erreichbar noch wünschenswert. Bereits 1970 betrug der Anteil derer, die sich bei der Frage »Wie sollte das vereinte Europa aussehen, in welcher Form stellen Sie es sich vor?« für eine mächtige europäische Zentralregierung einsetzten, nur 15 Prozent. Im Verlauf der 1970er Jahre fiel ihr Anteil weiter auf 7 Prozent im Jahr 1979.20
  


  
    Inzwischen hatten auch in weiten Teilen der Bevölkerung Zweifel zugenommen, ob die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Gemeinschaft wirklich von Vorteil sei. Im Juni 1960, zwei Jahre nach In-Kraft-Treten der Römischen Verträge, antworteten auf die Frage »Glauben Sie, es ist von Vorteil für uns, dass wir zum gemeinsamen Markt gehören, oder eher ein Nachteil?« 74 Prozent, die Teilnahme sei von Vorteil.21 Als das Institut für Demoskopie Allensbach zum ersten Mal im Jahr 1977 die Frage stellte »Hat Deutschland durch seine Mitgliedschaft in der EG eigentlich mehr Vorteile oder mehr Nachteile, oder würden Sie sagen, die Vor- und Nachteile gleichen sich aus?«, hatte sich das Meinungsbild deutlich verändert. Deutschland habe durch die EG-Mitgliedschaft mehr Vorteile, sagten nur 15 Prozent der Befragten, »mehr Nachteile« 25 Prozent. Die Mehrheit, 46 Prozent, meinte, die Vor- und Nachteile glichen sich aus. Und auch bei zahlreichen Wiederholungen der Frage in den folgenden Jahrzehnten – zuletzt im April/Mai 2001 – gab es jedes Mal mehr Skeptiker als Optimisten. Dasselbe Bild zeigte sich – nach Abklingen der ersten Euphorie in den Jahren 1990 und 1991 – auch in den neuen Bundesländern.22
  


  
    Mehr und mehr breitete sich in den 1980er Jahren die Vorstellung von einer bürgerfernen und unbeweglichen Bürokratie aus. Der Eindruck einer Reihe von ergebnislosen Gipfeltreffen mag dazu beigetragen haben. Werner Weidenfeld schreibt, der Europäische Rat habe in diesen Jahren eine »Routine des Scheiterns« entwickelt. Die Gipfeltreffen des Jahres 1987 in Brüssel und Kopenhagen seien »Symbole der europäischen Unbeweglichkeit« gewesen. 23
  


  
    Doch auch der im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ausgesprochen schlechte Informationsstand der Deutschen über die Europäische Gemeinschaft24 – an dem sich bis heute wenig geändert hat – trug zur Vorstellung von einem leblosen, bürokratischen Europa bei. Als im ersten Halbjahr 1988, in dem Bundeskanzler Kohl den Vorsitz im Ministerrat hatte, der Durchbruch auf dem Weg zum Europäischen Binnenmarkt gelang und damit die lähmende »Eurosklerose« abgeschüttelt werden konnte, wurde dies von der deutschen Bevölkerung nicht bemerkt. Nach dem EG-Sondergipfel im Februar 1988 in Brüssel und nach dem Gipfeltreffen im Juli desselben Jahres in Hannover wurde die Bevölkerung nach ihrer Meinung gefragt.25
  


  
    Eine Frage lautete: »Vor einiger Zeit haben sich ja in Brüssel (bzw. Hannover) die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft, der EG getroffen... Hat dieses Gipfeltreffen die EG vorangebracht, oder würden Sie das nicht sagen?« Nach Brüssel sagten 14 Prozent, nach Hannover 21 Prozent, das Treffen habe die EG vorangebracht. »Würde ich nicht sagen« antworteten nach Brüssel 32 Prozent, nach Hannover 20 Prozent. Und 36 Prozent der Befragten sagten nach Brüssel und 37 Prozent nach Hannover, sie hätten nichts davon gehört, dass es ein Gipfeltreffen gegeben habe.
  


  
    Nach Ende der deutschen EG-Präsidentschaft 1988 wurde die Frage gestellt »Die Bundesrepublik hatte jetzt sechs Monate den Vorsitz, die Präsidentschaft in der Europäischen Gemeinschaft. Wussten Sie das, oder hören Sie das zum ersten Mal?« 38 Prozent sagten »Das höre ich zum ersten Mal«.26 Vermutlich ließe sich nur mit quantitativen Inhaltsanalysen der Medienberichterstattung von 1988 erklären, warum die Nachricht von dem bahnbrechenden Fortschritt bei der europäischen Einigung während der Präsidentschaft von Bundeskanzler Kohl die Deutschen nicht erreichte und damit auch keinen Einfluss auf ihre Vorstellung von Europa ausüben konnte.
  


  
    Doch bei aller Skepsis und Nüchternheit und trotz der mangelhaften Information blieben die Deutschen auch in den 1970er und 1980er Jahren unzweifelhaft europafreundlich. Das zeigt die Allensbacher Frage »Angenommen, Sie hören auf einmal, dass die EG, die Europäische Gemeinschaft, wieder aufgelöst wird – wie würden Sie diese Nachricht aufnehmen?« Von März 1970 bis November 1985 stieg zwar der Anteil derjenigen, die sagten, sie hielten eine Auflösung der EG für einen Vorteil, von 6 auf 16 Prozent, doch die allermeisten, nämlich 68 Prozent im Jahr 1970 und 60 Prozent im Jahr 1985 sagten, sie würden die Auflösung der EG bedauern.27
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Unbehagen nach der deutschen Einheit


  
    Anfang der 1990er Jahre fielen für die Deutschen zwei Jahrhundertereignisse zeitlich fast zusammen: Die deutsche Einheit und – von der damaligen Bundesregierung ausdrücklich damit verknüpft – die Einführung des europäischen Binnenmarktes sowie der Vertrag von Maastricht, der erstmals die Konturen eines nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch vereinten Europas sichtbar werden ließ. Die Aufmerksamkeit der Deutschen wandte sich stärker als bis dahin dem Osten zu. Schon Ende der 1980er Jahre zeigte 
     sich bei der Frage, ob die Europäische Gemeinschaft sich auf Westeuropa beschränken oder sich für osteuropäische Länder öffnen sollte, eine Linie, die die Mitgliedstaaten teilte: Mehrheiten der Bevölkerung in Irland, Griechenland, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien verlangten damals die Vertiefung der EG, die Konzentration auf den Aufbau des Binnenmarktes und die finanzielle Unterstützung weniger entwickelter Regionen. In Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark und Deutschland meinten dagegen Mehrheiten, eine Öffnung nach Osten sei dringlich.28 Diese Ländergruppierung wird in Umfragen immer wieder in vielen Bereichen beobachtet, auch in der Marktforschung. Man könnte von einer Linie sprechen, die Europa in eine romanische und eine angelsächsisch-germanische Region teilt. Der Wunsch, das vereinigte Europa solle auch die Staaten Osteuropas umfassen, nahm nach der deutschen Einheit deutlich zu. Ganz ausgeprägt sprachen sich die Ostdeutschen für eine Öffnung Europas nach Osten aus.
  


  
    Vor diesem Hintergrund wuchs das Unbehagen an der zügigen Vertiefung der Europäischen Union. Eine Allensbacher Frage lautet: »Wenn sich die Europäischen Länder immer enger zusammenschließen und ein vereintes Europa entsteht, geht dann das, was Deutschland war, allmählich verloren, oder glauben Sie das nicht?« Im Herbst 1990 machten sich nur 20 Prozent der Befragten Sorgen um die Identität Deutschlands in Europa. Zwei Jahre später waren es 49 Prozent.29 Beharrlich wuchs auch die Forderung der Deutschen, im vereinten Europa einen stärkeren Einfluss zu erhalten. In einer Dialog-Frage wurden zwei Ansichten gegenübergestellt. Die erste Position lautete: »Das vereinte Deutschland ist das wirtschaftlich stärkste Land in Europa. Deshalb muss Deutschland auch eine Führungsrolle übernehmen, sonst werden unsere Interessen im vereinten Europa zu wenig berücksichtigt.« Von Oktober 1990 bis April 1993 stieg in Westdeutschland die Zahl der Befürworter dieser Position von 30 auf 48 Prozent, in den neuen Bundesländern von 28 auf 36 Prozent. Die zweite Ansicht lautete: »Wir sollten uns doch lieber zurückhalten und auf unsere Nachbarn Rücksicht nehmen. Es reicht doch, wenn wir wirtschaftlich stark sind, da brauchen wir nicht noch eine politische Führungsrolle zu spielen.« Ihr stimmten im Oktober 1990 57 Prozent der West- und 62 Prozent der Ostdeutschen zu. Im April 1993 war ihr Anteil auf 39 bzw. 51 Prozent gefallen.30
  


  
    Erschreckt und überfordert von dem Tempo der Veränderungen und besorgt, die deutschen Interessen könnten in Europa nicht ausreichend berücksichtigt werden, wünschte sich eine wachsende Zahl der Befragten, die Entwicklung zum vereinigten Europa möge langsamer als bisher verlaufen (Schaubild 3).
  


  
    Schaubild 3: Tempo der europäischen Integration – in den 1990er Jahren zu schnell für die Bevölkerung
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    Quelle: 1973 bis 1978: Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland; Bevölkerung ab 15 Jahre. Seit 1982: IfD-Umfragen Nr. 4008, 4044, 4073, 4099/I, 5010, 5017, 5059, 5090, 6022, 6046, 7006, 7019, 7041. Bis 1989 Westdeutschland, ab 1991 Gesamtdeutschland.
  


  2.2 Der Euro – ungeliebt, aber akzeptiert


  
    Die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die Europapolitik beherrschende Diskussion um die Einführung einer gemeinsamen Währung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Skepsis in der Bevölkerung wächst, sobald die Möglichkeit näher rückt, einen ursprünglich von der Mehrheit begrüßten Plan zur europäischen Integration zu verwirklichen. Sie zeigt aber auch, dass die Deutschen durchaus bereit sind, auch solche Entscheidungen zu akzeptieren, die ihnen nicht gefallen, wenn nur die politische und wirtschaftliche Elite einhellig von ihrer Notwendigkeit überzeugt ist.
  


  
    Im Januar 1970 antworteten auf die Frage »Wären Sie dafür oder dagegen, wenn es keine D-Mark mehr geben würde, sondern nur noch ein einheitliches europäisches Geld?« 52 Prozent, sie seien dafür, 26 Prozent »Dagegen«. In den nun folgenden Jahren stieg der Anteil der Gegner einer 
     einheitlichen Währung immer weiter an. Im April 1996 standen 19 Prozent Befürwortern 56 Prozent Gegner gegenüber.31 Die Skepsis blieb auch nach dem historischen Beschluss, zum ersten Januar 1999 in elf Ländern den Euro einzuführen, bestehen. Auf die Frage »Einmal ganz allgemein gefragt: Sehen Sie der Währungsunion eher mit Hoffnungen oder eher mit Befürchtungen entgegen?« antworteten regelmäßig um die 60 Prozent der Befragten, sie sehen der Währungsunion mit Befürchtungen entgegen. Nur jeweils ungefähr 20 Prozent sagten: »Mit Hoffnungen«.
  


  
    Auch die Frage »Glauben Sie, dass der Euro genauso stabil sein wird wie die D-Mark, oder haben Sie da Zweifel?« zeigte die Skepsis der Deutschen. Im August 1998 sagten 60 Prozent der Westdeutschen und 70 Prozent der Ostdeutschen, sie hätten Zweifel an der Stabilität des Euro. Nur 26 Prozent im Westen und 14 Prozent im Osten meinten, der Euro werde genauso stabil sein wie die D-Mark.32 Doch sehr aufmerksam hatte die Bevölkerung wahrgenommen, dass die Elite anders dachte als sie selbst. Die Frage hierzu lautet: »Was glauben Sie, wie die Unternehmen bei uns in Deutschland über die gemeinsame europäische Währung denken? Ist die deutsche Wirtschaft eher für oder eher gegen die Europäische Währungsunion?« Dass die deutsche Wirtschaft eher für die Währungsunion sei, meinten im November/Dezember 1995 29 Prozent der Befragten, zwei Jahre später, im November/Dezember 1997, waren es 57 Prozent. »Die Wirtschaft ist eher gegen die Währungsunion« sagten 1995 35 Prozent der Befragten, 1997 noch 14 Prozent.33
  


  
    Die Beobachtung der Bevölkerung war zutreffend. Seit 1987 befragt das Allensbacher Institut für das Wirtschaftsmagazin CAPITAL telefonisch dreimal jährlich ein Panel aus 600 Führungskräften, die zu den obersten Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung gehören. Panel, das heißt, diese Repräsentanten der Entscheider-Elite in Deutschland werden regelmäßig wieder befragt. Als dieser Gruppe im Juni 1995 zum ersten Mal die Frage gestellt wurde: »Sind Sie für oder gegen eine einheitliche europäische Währung?«, antworteten bereits 61 Prozent »dafür«, mit 35 Prozent Gegenstimmen. Ein Jahr später sprachen sich dann mehr als 80 Prozent der Elite für eine gemeinsame Währung aus.34
  


  
    Unter diesen Umständen begannen sich die Deutschen allmählich mit dem Unvermeidlichen abzufinden. Trotz allen Unbehagens scheint die Währungsunion für die Bevölkerung eine Frage für Experten geblieben zu sein. Darum sind vermutlich auch alle Versuche gescheitert, den Euro zum Wahlkampfthema zu machen. Der Gedanke, dass das Grundgesetz keine direkte, sondern eine repräsentative Demokratie vorsieht, ist den Deutschen mehrheitlich nicht beigebracht worden. Doch es liegt ihnen fern, sich über Probleme der Legitimität zu ereifern. Die Bevölkerung lebt in einer Art von Kalkül, welche
     Entscheidungen sie letztlich den Experten oder auch den Politikern der bevorzugten Partei überlassen will. Dann schlägt schließlich durch, hinter welchem Standpunkt die Menschen den stärksten politischen Willen spüren.
  


  
    Wie sehr die Auseinandersetzung über die Stabilitätskriterien die Stimmung gegenüber der europäischen Einigung belastet hat, beschrieb Werner Weidenfeld in der November-Ausgabe 1997 der Zeitschrift »Internationale Politik«: »Das Gerangel um Punkt und Komma verdeckt die historische Dimension des Vorhabens »Währungsunion«. Statt sich auf die epochale Grundfrage zu beziehen, ob wir das »neue Europa« wollen oder nicht, hat sich die Politik auf eine ergänzende Interpretation der Stabilitätsdaten fixiert. Diese Fixierung wiederum hat eine solche Dramatik angenommen, dass jedes Herumdeuteln zu einer Glaubwürdigkeitskrise führt.« Der Schaden, den diese Art des Umgangs mit dem Thema angerichtet habe, sei beachtlich, denn der Euro beginne als »Konfliktfaktor, nicht als Identitätsstifter. (...) Die Historiker werden sich die Augen reiben über diese Art der Auseinandersetzung mit diesem Epochenwandel.«35
  


  
    Weidenfelds Beobachtung deckt sich mit den Umfrageergebnissen des Allensbacher Instituts. In den Jahren, die von der Euro-Diskussion beherrscht wurden, verdunkelte sich das Bild von Europa in den Augen der Bevölkerung. Doch die politischen Streitfragen in der Europäischen Union bleiben den Menschen eigenartig fern, als handele es sich gar nicht um Fragen, die die deutsche Bevölkerung betreffen könnten. Und ihre grundsätzliche Europafreundlichkeit kann von solchen Auseinandersetzungen zwar vorübergehend beeinträchtigt werden, bleibt aber im Kern unberührt. Wie befreit von der Last der unerfreulichen Diskussion um die Euro-Stabilitätskriterien, schnellten im Mai 1998, nachdem die Entscheidung für die Einführung des Euro gefallen war, beim Allensbacher Assoziationstest zu dem Begriff »Europa« alle positiven Aussagen in die Höhe. Und auch im Januar 2002, unmittelbar nach der Einführung des Euro-Bargeldes, verbesserte sich – vorübergehend – das Bild Europas und auch des Euro selbst deutlich – bevor dann die öffentliche Diskussion um tatsächliche oder auch nur subjektiv empfundene Preiserhöhungen des Handels in Folge der Euro-Umstellung einsetzte.36
  


  3. Zukunft Europa


  
    Selten war das Bild Europas in der Öffentlichkeit so verwirrend, so widersprüchlich wie im Jahr 2003. Die politischen Auseinandersetzungen um den 
     Krieg im Irak, aber auch die Diskussionen um die Osterweiterung der Europäischen Union, eine gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie den Verfassungskonvent und die anschließende Regierungskonferenz haben das Bild der Europäischen Union durcheinander gewirbelt. Steht Europa eine Zeit der Schwäche und der Spaltung bevor, in der sich die Völker des Kontinentes voneinander entfernen, wie es das inzwischen geflügelte Wort des amerikanischen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld vom »Alten Europa« und vom »Neuen Europa« suggeriert? Oder sind umgekehrt die Massenproteste in den Hauptstädten Europas ein »Signal für die Geburt einer europäischen Öffentlichkeit«, wie Jacques Derrida und Jürgen Habermas in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vermuteten? 37
  


  
    Schon seit langer Zeit muss man, wenn man die Haltung der deutschen Bevölkerung zur europäischen Einigung verstehen will, zwei Ebenen der Meinungsbildung unterscheiden, nämlich einmal die Ebene der aktuellen politischen Auseinandersetzungen, und zweitens die grundsätzliche, vom Tagesgeschehen unabhängige Einstellung gegenüber der europäischen Einigung. Auf der ersten Ebene hat die Bevölkerung in den vergangenen Monaten eine Vielzahl verwirrender Signale erhalten. Vor allem die Auseinandersetzungen zwischen der deutschen und der amerikanischen Regierung im Vorfeld des Irak-Krieges haben die Deutschen spürbar verunsichert. Über Jahrzehnte hinweg war sich die Bevölkerung der Freundschaft der Vereinigten Staaten sicher. Auf die Frage »Welches Land betrachten Sie als den besten Freund Deutschlands« antwortete regelmäßig die Hälfte der Befragten: »Die USA«, erst mit weitem Abstand folgte Frankreich mit weniger als 20 Prozent der Nennungen. Dieses Gefühl der Deutschen, sich auf die Vereinigten Staaten verlassen zu können, hatte auch in schwierigen Phasen der deutsch-amerikanischen Beziehungen Bestand, etwa in der Zeit der Massenproteste gegen die NATO-Nachrüstung Anfang der 1980er Jahre. Nun jedoch, Anfang 2003, ist der Anteil derjenigen, die die Vereinigten Staaten als den besten Freund Deutschlands betrachten, von 50 auf 11 Prozent zurückgegangen.38
  


  
    Ist nun diese Situation verknüpft mit einem stärkeren europäischen Bewusstsein, einem stärkeren europäischen Zusammengehörigkeitsgefühl, wie Derrida und Habermas annehmen? Die Umfrageergebnisse des Instituts für Demoskopie Allensbach sprechen dagegen. Zwar ist der Anteil derjenigen, die nun Frankreich als den besten Freund Deutschlands bezeichnen, gegenüber der Mitte der 1990er Jahre von 18 auf heute 30 Prozent angestiegen,39 doch das ist nicht mit einer verstärkten Zuwendung zur europäischen Einigung gleichzusetzen. Hier ist keinerlei Aufbruchsstimmung zu entdecken, 
     sondern eher Skepsis, fast eine resignierte Haltung. Ein Beispiel ist die Frage »Wenn jemand sagt: »Ein wirklich vereintes Europa wird es nie geben. Die Auseinandersetzungen um einen Irak-Krieg haben doch gezeigt, dass sich die Länder Europas nicht einigen können.« Finden Sie, der hat Recht oder nicht Recht?« 56 Prozent der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass es nie ein vereintes Europa geben wird, nur 25 Prozent widersprechen.40 Ein anderes Beispiel für die eher pessimistische Haltung ist die Frage »Würden Sie sagen, unter den Ländern der Europäischen Union überwiegen Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen, oder überwiegen Gegensätze und unterschiedliche Interessen?« »Die gemeinsamen Interessen überwiegen« meinten im März/April 2003 33 Prozent der Deutschen. Die Mehrheit, 52 Prozent, war der Ansicht, es gebe mehr Gegensätze als Gemeinsamkeiten.41
  


  
    An der Frage, ob in Europa die Gemeinsamkeiten oder die Gegensätze zwischen den Ländern überwiegen, lässt sich gut illustrieren, wie wenig sich die Lage aus Sicht der Bevölkerung verändert hat. Von einem durch den Irak-Krieg veränderten Blick auf Europa, gar einer Initialzündung europäischen Bewusstseins kann keine Rede sein. Seit die Frage im Jahr 1997 zum ersten Mal gestellt worden ist, schwankte der Anteil derjenigen, die meinten, es gebe mehr Gegensätze als Gemeinsamkeiten zwischen den europäischen Ländern, zwischen 45 und 59 Prozent. Doch ein deutlicher Trend, der erkennen ließe, dass die Gesamtsituation der europäischen Einigung von den Deutschen heute anders eingeschätzt würde, ist nicht erkennbar. Die Bevölkerung ist, wie gesehen, sehr skeptisch, ob eine europäische Einigung auf Dauer gelingen kann, doch die Auseinandersetzungen um den Irak-Krieg spielen dabei eine bemerkenswert geringe Rolle.
  


  
    Es deutet einiges darauf hin, dass viele Deutsche vor allem mit der Entwicklung der inneren Einheit Europas unzufrieden sind. Die Erweiterung der Union um weitere Mitglieder wird dagegen als zweitrangig empfunden. Dies zeigen beispielsweise die Antworten auf die Frage »Welchen Weg soll Europa gehen: Was ist wichtiger, die Zusammenarbeit der Mitgliedsländer zu vertiefen, also die politische Zusammenarbeit zu verstärken, oder ist es wichtiger, die EU zu erweitern?« 76 Prozent der Befragten sprachen sich im März/April 2003 dafür aus, die Zusammenarbeit zu vertiefen, nur 8 Prozent meinten, es sei wichtiger die Europäische Union zu erweitern. Auch in den neuen Bundesländern mit ihren vielfältigen Kontakten nach Polen und in die Tschechische Republik meinten 68 Prozent, die Vertiefung der Beziehungen zu den bisherigen EU-15-Mitgliedern habe Vorrang.42
  


  
    Von der Osterweiterung der EU erwarteten viele Deutsche eine Schwächung des Zusammenhalts in Europa. »Glauben Sie,« fragte das Allensbacher Institut im März/April 2003, »es wird Europa stärken, wenn sich die Europäische
     Union nach Osten erweitert und Länder wie Polen, die Tschechische Republik und Ungarn aufgenommen werden, oder wird es Europa schwächen?« »Es wird Europa schwächen« meinten 54 Prozent der Befragten, weniger als ein Fünftel, 19 Prozent, waren der Ansicht, die Osterweiterung werde Europa stärken.
  


  
    Dementsprechend zurückhaltend antworteten die Befragten auch auf eine Frage, bei der eine Liste mit verschiedenen Ländernamen überreicht wurde, und die lautete: »Hier auf dieser Liste sind einige Länder aufgeschrieben, die noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Was meinen Sie, welche davon sollten zur Europäischen Union gehören?« Nur von der Schweiz (68 Prozent) und von Norwegen (76 Prozent) wünschte sich die Mehrheit der Deutschen, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden. Erst mit weitem Abstand und nur von einer Minderheit genannt, folgten Ungarn (44 Prozent), Polen (35 Prozent) und die Tschechische Republik (34 Prozent). Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei wurde nur von 18 Prozent der Deutschen befürwortet. Sie gehört nach Überzeugung der Mehrheit nicht zu Europa dazu. Auf die Frage »Ist die Türkei für Sie ein europäisches Land, oder ist sie kein europäisches Land?« antworteten 53 Prozent, sie sei kein europäisches Land, nur 27 Prozent vertreten die Gegenposition.43 Nur wenn es der Europapolitik gelingt, diese vom Gefühl bestimmte Dimension des Themas Europa zu berücksichtigen, wird sie die Zustimmung der Bevölkerung für weitere Integrations- oder Erweiterungsschritte finden. Es mag viele gute wirtschaftliche und geopolitische Gründe für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei geben. Doch für die Bevölkerung wäre ein solcher Schritt unverständlich. Er würde dem Projekt eines vereinten Europa zumindest in Deutschland aus psychologischen Gründen schaden, denn die Bevölkerung könnte sich mit einem um die Türkei erweiterten Europa nur schwer identifizieren.
  


  
    Nach wie vor ist die deutsche Bevölkerung sehr schlecht über die Vorgänge bei der europäischen Einigung informiert. Für eine kurze Zeit, Ende 2000/Anfang 2001, hatte es den Anschein, als sei das Interesse der Bevölkerung an der Europapolitik angestiegen, als sei den Deutschen bewusst geworden, welche Tragweite die Entscheidungen in Brüssel für sie selbst haben.44 Doch die dramatischen Ereignisse der darauf folgenden Zeit – die Terroranschläge vom 11. September 2001, die Kriege in Afghanistan und im Irak, aber auch innenpolitische Themen wie der Bundestagswahlkampf 2002 – haben das Thema Europa wieder in den Hintergrund gedrängt. In dieser Situation erreichte selbst die Nachricht von einem historisch einzigartigen Unternehmen wie dem europäischen Verfassungskonvent nur eine Minderheit der Bevölkerung. Das zeigen die Reaktionen 
     der Deutschen auf die Frage: »Die Europäische Union hat ein Expertengremium, den so genannten Verfassungskonvent, damit beauftragt, eine europäische Verfassung auszuarbeiten. Wussten Sie das, oder hören Sie das jetzt zum ersten Mal?« Nur 33 Prozent der Befragten sagten im Frühjahr 2003, sie hätten schon einmal vom Europäischen Verfassungskonvent gehört, 67 Prozent sagten, ihnen sei diese Nachricht neu. Dies ist auch deswegen bemerkenswert, weil das Unternehmen eines europäischen Verfassungskonvents bei den Deutschen auf eindeutige Zustimmung stößt. Auf die Frage »Finden Sie das gut, dass jetzt eine gemeinsame Verfassung für die EU ausgearbeitet wird, oder geht Ihnen das zu weit?« antworten 50 Prozent »Das finde ich gut«, nur 18 Prozent sagen: »Das geht mir zu weit«. Auch bei anderen Frageformulierungen, bei denen auch die Bedenken hervorgehoben wurden, die man angesichts einer gemeinsamen europäischen Verfassung haben könnte, änderte sich am Ergebnis, der deutlichen Zustimmung zum Verfassungskonvent, nichts.45 Hier ist es also bisher nicht gelungen, einen Fortschritt in der europäischen Einigung zu vermitteln, obwohl er auf die Zustimmung der Bevölkerung träfe, wenn sie nur davon wüsste.
  


  
    Dieses Beispiel zeigt, wie sehr die nach wie vor vorhandene Europafreundlichkeit der Deutschen bei öffentlichen Diskussionen um die Europäische Integration im Hintergrund, man kann sagen: nicht aktiviert bleibt. Vielleicht ist sie den Menschen selbst kaum noch bewusst. Es fehlen die Anstöße, die Argumente und Symbole, die der Bevölkerung bewusst machen, dass hier ein historisch einmaliger Prozess im Gange ist, bei dem es nicht in erster Linie um Geld, sondern um den friedlichen Zusammenschluss ehemals verfeindeter Völker geht, um eine gemeinsame bessere Zukunft. Stattdessen ist die Medienberichterstattung seit Jahren beherrscht von Nachrichten über nur mühsam überwundene Streitigkeiten bei Gipfeltreffen über Fangquoten und Subventionen.
  


  
    So bekommt ein wachsender Teil der Bevölkerung den Eindruck, es gehe nicht recht voran mit der europäischen Einigung, trotz der Erweiterung der Union um zehn neue Mitgliedsländer. In den 1990er Jahren fühlten sich viele Deutsche angesichts der Umwälzungen innerhalb Deutschlands und der Energie, mit der der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl die europäische Einigung vorantrieb, von den Ereignissen überrollt. Seit Anfang des neuen Jahrhunderts ist jedoch der Anteil derjenigen, denen die europäische Einigung zu schnell geht, deutlich zurückgegangen, während die Zahl derer, die umgekehrt sagen, die Einheit Europas komme nicht schnell genug voran, angestiegen ist (Schaubild 3).
  


  
    Wenn man das heutige Verhältnis der Deutschen zu Europa verstehen will, muss man immer die zwei so unterschiedlichen Ebenen der Meinungsbildung
     über Europa im Auge behalten. Da gibt es einmal das kurzfristige, das aktuelle Verhältnis, und das ist oft durch Verärgerung getrübt. Doch mindestens ebenso wichtig ist nach wie vor die zweite Ebene, die in der öffentlichen Diskussion so sehr vernachlässigt wird: Die langfristige Liebe der Deutschen zu Europa, die von allen Diskussionen um die organisatorischen Details der europäischen Integration unberührt ist. Dies zeigen zum Beispiel immer wieder die Assoziationstests des Allensbacher Instituts. So sagten im Frühjahr 2003 80 Prozent der Deutschen, beim Stichwort »Europa« könne man an Vielfalt denken, 69 Prozent dachten an Fortschritt, 73 Prozent an Frieden, 74 Prozent an Freiheit. Und 73 Prozent dachten bei dem Stichwort »Europa« an »Zukunft«.
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  Albanien


  
    Albanien, ein Land mit heute 3,37 Millionen Einwohnern1,2, erlebte seit dem Ende des Kommunismus wiederholt schwere Unruhen. Sowohl die innere Instabilität als auch die unmittelbare Nachbarschaft zu weiteren Krisenregionen, insbesondere dem ehemaligen Jugoslawien und dem Kosovo, führten dazu, dass Investoren das Land mieden.
  


  
    Mit dem Ende des Kommunismus im Jahre 1991 stand Albanien vor einer Hungersnot und extremer Armut. In mehreren Flüchtlingswellen verließen über 350 000 Menschen das Land, von denen die meisten nach Italien und Griechenland emigrierten. Dem Zusammenbruch von Pyramidenanlagegesellschaften im Jahre 1997, welcher den Auftakt zu weit verbreiteten sozialen Unruhen und einem beinahe vollständigen Zusammenbruch staatlicher Ordnung bildete, folgte im Jahre 1998 und 1999 der Kosovokrieg. Dieser brachte erhebliche Flüchtlingsströme nach Albanien, welche in ihrem Höhepunkt über 600 000 Menschen erreichten, etwa ein Fünftel der albanischen Gesamtbevölkerung.
  


  
    Die Innenpolitik war seit dem Ende des Kommunismus durch eine verbitterte Feindschaft zwischen der antikommunistisch orientierten Demokratischen Partei (PD) und der Sozialistischen Partei (PS) geprägt, die als Nachfolgepartei der kommunistischen Partei der Arbeit Albaniens (PPSH) im Laufe der frühen 1990er Jahre eine innere Reform hin zu einer sozialliberalen Partei durchlaufen hatte. Infolge der Pyramidenkrise verlor die PD die Zustimmung der Wählermehrheit, die sich im Juli 1997 für die Sozialistische Partei ausgesprochen hatte.
  


  
    Diese Zustimmung, die auch in den Lokalwahlen im Oktober 2000 bestätigt wurde, lässt sich vor allem auf fortgesetzte Reformen der neuen Verwaltung sowie die Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit nach 1997 zurückführen. Die Opposition hat es hingegen nicht geschafft, sich als starke und fähige Alternative darzustellen, insbesondere, da sich die PD durch einen Boykott des Parlamentes ins Abseits manövrierte, was zur Zersplitterung der Partei führte.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Seit der Staatsgründung 1913 bis zur Besetzung durch die Achsenmächte war Albanien vor allem an Italien angebunden. In dem weitgehend unterentwickelten Land ohne grundlegende Infrastruktur investierte Italien nach dem Ende des Osmanischen Reiches in die Häfen von Durres und Vlora und in Straßen im Flachland. In den 1920er und 1930er Jahren wurde jedoch Albaniens Transitcharakter nach Osten vor allem aufgrund von politischer Instabilität und mangelnder Sicherheit vernachlässigt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und bis zu seinem Tode 1985 zementierte der stalinistische Diktator Enver Hoxha diese Position weiter und führte Albanien mit seiner eigentümlich nationalistischen Politik in eine vollkommene Isolation.
  


  
    Integrationsansätze mit anderen Balkanstaaten endeten nach dem Bruch mit dem jugoslawischen Staatschef Jozip Broz Tito 1948 ebenso wie die Integration mit den Warschauer Vertragsstaaten nach dem Zerwürfnis mit dem sowjetischen Generalsekretär Nikita Chruscev 1960. Hoxha, der sich auch nach Chruscev als einziger kommunistischer Staatschef noch zum Stalinismus bekannte, hatte der Sowjetunion vorgehalten, Albanien zu einem Satellitenstaat machen zu wollen. Der Bruch, ähnlich dem Folgenden mit Jugoslawien, war belastet durch eine harsche ideologisch geladene Rhetorik, wobei Hoxha sowohl der Sowjetunion als auch Jugoslawien Abweichlertum und Verrat an den Idealen des Kommunismus vorwarf. Der Bruch mit Tito ging darauf zurück, dass Hoxha durch die Perspektive einer staatlichen Vereinigung mit Jugoslawien seine persönliche Macht in Gefahr sah. Nachdem Albanien so seine wichtigsten Verbündeten im sozialistischen Lager verloren hatte, bemühte sich Hoxha um engere Beziehungen mit China. Diese froren jedoch Ende der 1970er Jahre ein, da chinesische Entwicklungshilfe in Albanien wenig Erfolg zeigte und Albanien immer höhere Forderungen nach Unterstützung gegenüber China erhob.
  


  
    Mit wachsenden wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, sah sich Hoxhas Nachfolger Ramiz Alia gezwungen, neue Wirtschaftspartner nun auch im westlichen Ausland zu suchen. Die wirtschaftliche bilaterale Zusammenarbeit mit EU-Staaten verstärkte sich 1987 nach dem ersten Besuch eines westlichen Außenministers, in Person von Hans-Dietrich Genscher, seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschaftsbeziehungen waren zu Beginn jedoch noch stark beschränkt durch das Weiterbestehen des Dogmas der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Die Verfassung verbot ausländische Investitionen und eine Kreditaufnahme seitens Albaniens, eine Politik, von der die Partei der Arbeit Albaniens (PPSH) bis 1991 nicht abrückte.
  


  
    Die Bewegung, die den Kommunismus schließlich zum Zusammenbruch brachte, ging von den Studenten in Tirana und Vlora aus. Ihnen schlossen sich Intellektuelle, so auch der spätere erste postkommunistische Präsident Sali Berisha an, der zum Vorsitzenden der bereits im Dezember 1990 gegründeten Demokratischen Partei avancierte. Die Studentenbewegung hatte im Dezember mit Massenprotesten erreicht, dass Alia der Abhaltung von Mehrparteienwahlen zustimmte. Dies hatte die Zulassung von Parteien ermöglicht. Bei den Protesten wurde die überlebensgroße Statue von Enver Hoxha im Zentrum Tiranas gestürzt und eine erste Fluchtwelle in die Botschaften in Tirana führte dazu, dass die Regierung das Ausreiseverbot aufhob. Mehrere Studenten wurden bei Zusammenstößen mit der Polizei in Shkodra erschossen.
  


  
    Bei den ersten Mehrparteienwahlen des Jahres 1991 hatte die PPSH vor allem mit ländlichen Wählerstimmen die Parlamentsmehrheit auf sich vereinigen können, war jedoch unfähig, mit der nach dem Zusammenbruch des Kommunismus entstandenen Armut und einer akuten Hungersnot umzugehen. Proteste und eine Massenflucht von über 70 000 Albanern nach Italien zwangen die Regierung zum Rücktritt. Die darauf folgende Koalitionsregierung zerbrach nach wenigen Monaten. Das Parlament schaffte es allerdings noch, eine Reihe von Verfassungsgesetzen zu erlassen, welche zur Basis des postkommunistischen Staates wurden. Als Wahlsystem wurde ein Direktwahlverfahren nach französischem Muster eingeführt. Letztlich wurde eine Expertenregierung beauftragt, Neuwahlen zu organisieren, welche die PD, die aus der antikommunistischen Studentenbewegung hervorgegangen war, im Mai 1992 gewann. Berisha wurde zum Präsidenten gewählt.
  


  
    Die erste PD-Regierung setzte ein Reformprogramm in Gang, welches wirtschaftsliberal angelegt war, jedoch essenzielle institutionelle Reformen vernachlässigte. Albanien erlebte ein substanzielles Wirtschaftswachstum. Während 1991 das Wachstum des Bruttosozialproduktes noch ein Minus von 28 Prozent und im folgenden Jahr von 7,2 Prozent aufwies, schaffte es die neue Regierung, die Entwicklung umzukehren. 1993 lag das Wachstum bei 9,6 Prozent und sank bis 1996 auf 8,2 Prozent ab. Die Inflation lag 1991 bei 104,1 Prozent und stieg im folgenden Jahr auf 236,6 Prozent an. Nach dem Regierungswechsel sank sie 1993 auf 30,9 Prozent, im folgenden Jahr auf 15,8 Prozent und erreichte 1995 mit 6 Prozent einen Tiefpunkt, bevor sie 1996 wieder auf 17,4 Prozent hochschnellte. Die Arbeitslosenrate sank zwischen 1992 und 1996 von 27 auf 12,3 Prozent. Trotz der vergleichsweise guten Konjunkturentwicklung erwiesen sich jedoch die staatlichen Strukturen in den kommenden Jahren als unfähig, die dramatischen Transformationsprozesse institutionell und sozial abzufedern.
  


  
    Vor den Wahlen im Mai 1996 spitzten sich die innenpolitischen Konflikte zwischen der PS und der PD erheblich zu. Die Verhaftung des PS-Vorsitzenden Fatos Nano wegen angeblicher Veruntreuung italienischer Hilfsgelder hatte die politische Konfrontation zusätzlich verstärkt. Die Opposition warf Berisha vor, das Justizsystem für politische Verfolgung zu missbrauchen und staatliche Gewalt gegen oppositionelle und unabhängige Medien einzusetzen. Die PD setzte sich jedoch in den Wahlen gegen die Opposition durch, welche der Regierung Wahlbetrug vorwarf. Die OSZE bestätigte erhebliche Unregelmäßigkeiten während der Wahlen. Dennoch wiederholte die PD ihren Erfolg in den Lokalwahlen im folgenden Oktober, wonach sie die Bürgermeister in den meisten Gemeinden stellte.
  


  
    Ab 1994 hatten einzelne Unternehmer begonnen, Pyramidenanlagegesellschaften zu gründen, welche ungewöhnlich hohe Zinsen zahlten und vorgaben, dies durch Investitionen zu decken. In der Tat finanzierten diese Gesellschaften die Zinsen jedoch aus den Einlagen neuer Anleger. Ende 1996 brachen sieben derartige Gesellschaften zusammen, was soziale Unruhen auslöste. Die Regierung war trotz früher Warnungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank nicht gegen diese Gesellschaften vorgegangen. Schätzungen besagen, dass mehrere hunderttausend Anleger in diese Gesellschaften investiert hatten, und zwar in einer Höhe, die zwischen 20 und 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von 1996 lag.
  


  
    Mit den Unruhen rutsche Albanien in den Zustand allgemeiner Anarchie ab. Bürger plünderten Waffenlager der Armee, und jegliche staatliche Ordnung brach zusammen. Nach Schätzungen der Innenbehörden befanden sich 1997 über 600 000 Handfeuerwaffen und kleine Maschinengewehre in der Hand der Bürger. Angesichts des Zusammenbruches des staatlichen Gewaltmonopols wuchs das organisierte Verbrechen erheblich an, und kriminelle Banden kontrollierten ganze Landstriche. Eine Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vermittelte Anfang März 1997 zwischen den politischen Parteien einen Kompromiss zur Einsetzung einer Übergangsregierung und zur Abhaltung neuer Parlamentswahlen. Diese Regierung lud eine von Italien geführte internationale Militärpräsenz nach Albanien (Mission Alba) ein, welche am 15. April 1997 stationiert wurde, die Rahmenbedingungen zur Wiederherstellung von minimaler öffentlicher Sicherheit und Ordnung schaffte und internationale Hilfslieferungen absicherte.
  


  
    Als Folge der Krise sank das Wachstum des Bruttosozialproduktes 1997 auf minus 7 Prozent ab, und die Arbeitslosenrate stieg auf 14,9 Prozent. Die folgenden Wahlen Ende Juni 1997 gewann die PS mit einer Koalition kleiner Mitte-Links-Parteien. Premierminister wurde Fatos Nano. Die PS behauptete 
     sich auch in den nächsten regulären Parlamentswahlen vom 24. Juni und 8. Juli 2001 und gewann auch in den Lokalwahlen der Jahre 2000 und 2003 die Mehrheit der Städte und Gemeinden, darunter auch in der Hauptstadt Tirana. Sie erzielte dieses Ergebnis trotz zahlreicher Regierungswechsel und verschiedener Regierungskrisen während der beiden Legislaturperioden auf nationaler Ebene. Die schwerste Krise erlebte die PS-geführte Regierung am 14. September 1998 nach dem Mord an dem PD-Parlamentarier Azem Hajdari, als aufgebrachte Oppositionsanhänger, welche die Regierung als Drahtzieher des Mordes verdächtigten, den Sitz des Premierministers und das Fernsehen stürmten und die Absetzung der Regierung erklärten, sich dann aber wieder zurückzogen. Infolge der Krise trat Nano im Oktober 1998 zurück. Seine Nachfolger wurden der damals 30-jährige Pandeli Majko, der sein Amt im Oktober des darauf folgenden Jahres quittierte, da die PS auf einem Parteitag nicht ihn, sondern Nano zum Vorsitzenden gewählt hatte. Er bezichtigte die Partei, ihn nicht genügend in seinen Reformversuchen zu unterstützen. Majko hatte in seiner Legislaturperiode eine sehr pragmatische und vorsichtige Politik betrieben, was sich insbesondere im Laufe des Kosovo-Konfliktes zeigte, als Albanien trotz erheblicher Probleme mit lokaler Kriminalität vorbildlich mit westlichen Hilfsorganisationen und der NATO zusammenarbeitete. Ihm folgte Ilir Meta nach, ein anderer junger Vertreter des Reform-Flügels in der PS. Dieser trat am 22. Februar 2002 zurück, und machte erneut Platz für eine kurzlebige zweite Regierung unter Majko, die bis Juli 2002 Bestand hatte. Letztlich gelang es Fatos Nano jedoch, sich im innerparteilichen Machtkampf gegen das Reformerduo Meta /Majko durchzusetzen und den Posten des Premierministers wiederzugewinnen. Majko und Meta verblieben zunächst in der Regierung als Verteidigungs- und Außenminister, jedoch verloren beide im folgenden Jahr im Rahmen von grundlegenden Regierungsumbildungen ihre Posten an Vertreter des konservativen Parteiflügels.
  


  2. Aktuelle Situation


  
    In den Parlamentswahlen von 2001 konnte die PS 70 von 100 direkten Sitzen im Parlament gewinnen. Zusätzlich gewann sie 40 Sitze, die über ein Proportionalsystem vergeben werden. Die PD-geführte Oppositionskoalition gewann 42 Prozent der Stimmen, aber nur 25 Direktmandate. Auch in den vierten albanischen Lokalwahlen nach Ende des Kommunismus am 12. Oktober 2003 bestätigte die PS ihre dominante Position gegenüber der oppositionellen PD. Sie gewann in 186 von 373 Wahlbezirken eine 
     relative Mehrheit der Stimmen für Bürgermeister der Städte und Gemeinden, während die PD in 146 Wahlbezirken die Mehrheit auf sich vereinigen konnte. Die ethnisch mehrheitlich griechische Menschenrechtspartei gewann in 11 Wahlbezirken, die Sozialdemokraten in acht, und kleinere Parteien sowie unabhängige Kandidaten in den weiteren.
  


  
    Die Wahl von Alfred Moisiu zum Präsidenten am 24. Juli 2002, der Rexhep Meidani nachfolgte, besiegelte einen Ausgleich zwischen der PS und PD, die seit 1997 wiederholt die Parlamentsarbeit boykottiert hatte mit der Begründung, die PS-Regierung sei illegitim, da sie Wahlbetrug begangen habe. Nano und Berisha äußerten nach der Benennung, dass die Einigung auf den 73-jährigen General a. D. von der Opposition als Entgegenkommen gewertet wurde. Moisiu, der Albanien zuvor bei der NATO vertreten hatte, galt als PD-nah. In den Parlamentswahlen vom 3. Juli 2005 konnte die PD 56 Sitze, die PS 42 Sitze erringen. Seit dem 10. September 2005 hat Berisha das Amt des Premierministers inne.
  


  
    Albanien trat am 13. Februar 2003 mit der ersten Verhandlungsrunde im Rahmen eines EU-Assoziierungs- und Stabilisierungsabkommens in eine neue Phase der europäischen Integration. Dennoch wurden Hoffnungen auf eine frühe Aufnahme in die EU bei einem Gipfel im griechischen Porto Carras am 21. Juni 2003 deutlich zurückgewiesen. In seinem zweiten Jahresbericht zum EU-Assoziierungs- und Stabilisierungsprozess hatte die EU-Kommission deutlich gemacht, dass Albanien noch weiteren Reformbedarf in der staatlichen Verwaltung habe, insbesondere beim Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität. Auch die langsame Restitution von im Kommunismus enteigneten Bürgern wurde bemängelt.
  


  
    Seit Ende der 1990er Jahre hatte sich Albanien jedoch intensiv um regionale Kooperation im Rahmen des Stabilitätspaktes für Südosteuropa bemüht. Es wurden zahlreiche international finanzierte Infrastrukturprojekte im Rahmen des Stabilitätspaktes in Angriff genommen. Sie beinhalten die Modernisierung des Hafens von Durres sowie der Elektrizitäts-, Bahn- und Straßenverbindungen mit den Nachbarstaaten. Neben der neuen Verfassung, welche die Lokalregierungen stärkt, und einer grundlegenden Verwaltungsreform, durch die der öffentliche Dienst entpolitisiert wurde, vollzog man die Legalisierung des privaten Rundfunks und zahlreiche weitere Schritte zur Rechtsangleichung in enger Zusammenarbeit mit westlichen Experten.
  


  
    Gleichzeitig bemühte sich Albanien, sein gutes Verhältnis zu den USA durch die Entsendung von 70 Soldaten in den Irak am 14. April 2003 zu untermauern. Am 2. Mai 2003 unterzeichneten die Außenminister von Albanien, Kroatien und Mazedonien die U.S.-Adriatische Charta, ein Dokument, in dem sie sich die drei Länder zu einer engen Kooperation mit den USA 
     verpflichteten. Am 12. September 2003 unterzeichneten die Verteidigungsminister der Charta ein Dokument, welches die drei Staaten zum gemeinsamen Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus verpflichtet.
  


  
    Generell verbesserten sich die Beziehungen zu den Nachbarstaaten und -regionen. Während des innermazedonischen Konfliktes mit ethnisch-albanischen Aufständischen Mitte 2001 verfolgte Albanien eine zurückhaltende Politik und unterstützte die internationalen diplomatischen Friedensbemühungen. Im Sommer 2003 drückte Moisiu anlässlich von erneuten Anschlägen albanischer Extremisten in Mazedonien »die volle Unterstützung« Albaniens gegenüber Mazedonien im Kampf gegen »extremistische Gruppen« aus. Mit der Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens mit Kosovo in Prishtina am 7. Juli 2003 vervollständigte Albanien seine Teilnahme an einer Freihandelszone mit den meisten südosteuropäischen Staaten. Langfristige Entwicklungsperspektiven beinhalten den Bau eines Ost-West Korridors, der Durres mit Mazedonien, Bulgarien und Istanbul verbinden und damit der regionalen Integration einen Anstoß geben soll.
  


  
    Die Beziehungen zu Serbien verschlechterten sich jedoch im Laufe des Jahres 2003 wieder, als verschiedene serbische Politiker – darunter auch Vertreter der regierenden Reformparteien – versuchten, die Kosovo-Frage im Wahlkampf zu instrumentalisieren. So verabschiedete das serbische Parlament am 27. August 2003 eine Deklaration, in der es seinen Anspruch auf Kosovo als Bestandteil Serbiens bekräftigte. UN-Resolution 1244, die Grundlage der UN-Verwaltung im Kosovo ist und auch den Weg zu einer politischen Lösung vorschreibt, erkennt Kosovo jedoch nur als Teil Jugoslawiens an. Das Albanische Parlament verurteilte auch einen Verfassungsentwurf des Serbischen Parlamentes, der Kosovo als einen Teil Serbiens beschrieb, als »gefährliche Rückkehr zu... nationalistischer Politik«.
  


  
    Die Wirtschaftslage konnte sich nach 1997 im Wesentlichen stabilisieren. 2003 lag die Inflation bei nur noch 4 Prozent. Die offizielle Arbeitslosigkeit sank bis 2003 auf 13,5 Prozent, nach einem vorübergehenden Anstieg auf bis zu 18 Prozent Ende der 1990er Jahre, der vor allem durch fortgesetzte Reformen im Wirtschaftsbereich und insbesondere die beschleunigte Privatisierung bedingt war. Das Budgetdefizit betrug 2003 6,5 Prozent des realen Bruttosozialproduktes und die Wachstumsrate lag bei 5 Prozent.
  


  3. Ausblick


  
    Die EU-Osterweiterung und der Beginn des Assoziierungs- und Stabilisierungsprozesses für Albanien zeichnen den Weg der EU-Integration für Albanien
     vor. Nach einem Jahrzehnt von Unruhen im eigenen Lande und Krieg in der Nachbarregion hat sich Albanien sowohl politisch als auch wirtschaftlich ausreichend stabilisiert und funktionierende demokratische Strukturen gebildet, so dass ein Weg zurück in die Anarchie der 1990er Jahre nicht mehr denkbar ist.
  


  
    Verfassung und Gesetze entsprechen den Standards des Europarates und im Rahmen der EU-Integration bringt die Regierung die Rechtsangleichung konsequent voran. Gleichzeitig bleiben jedoch Mängel in der Rechtsumsetzung bestehen, die auch weiterhin Investitionshemmnisse darstellen, darunter vor allem Korruption und organisierte Kriminalität. Die Schaffung einer südosteuropäischen Freihandelszone eröffnet Albanien jedoch andererseits nun auch bessere Perspektiven für ausländische Direktinvestitionen und könnte zu einer weiteren Stabilisierung der Wirtschaftslage beitragen. Im regionalen Vergleich kann Albanien schon jetzt gute Wirtschaftsdaten vorweisen, wobei die Arbeitslosigkeit auch durch eine starke Arbeitsemigration gedämpft wird.
  


  
    Die Parteienlandschaft ist zwar im Wesentlichen stabil geblieben, jedoch beteiligen sich nunmehr alle Parteien am politischen Prozess. Die oppositionelle PD konnte sich langsam von ihrem Rückschlag des Jahres 1997 erholen und nimmt nun auch wieder verstärkt lokale Verantwortung wahr. Gleichzeitig steht sie nun vor der Aufgabe, sich landesweit als regierungsfähige Alternative gegenüber der PS zu behaupten. Alle Parteien sind sich grundsätzlich im Ziel der Westintegration einig. Auch ein Regierungswechsel würde den eingeschlagenen Weg der Reformen nicht mehr umkehren können.
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  Belgien


  
    Das Land mit den vielen regionalen und kulturellen Identitäten spielte eine wichtige Rolle beim Zustandekommen der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion, der Benelux-Union und der Europäischen Union. Derzeit beschäftigen wirtschaftliche Probleme, die starke Internationalisierung sowie Belgiens Rolle in und für Europa die politische Elite.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Politisch-kulturelle Ausgangslage


  
    Ein eigenständiger belgischer Staat besteht seit 1831. Belgien wurde als konstitutionelle Monarchie konzipiert; der Verfassungstext ließ jedoch den Weg zu einer weiteren Parlamentarisierung des politischen Systems offen. In wesentlichen Teilen konnte die Verfassung ihrer inneren Struktur nach durchaus als republikanisch bezeichnet werden. Dieser republikanische Charakter ist als das Bestreben zu verstehen, sich von der autokratischen Herrschaftspraxis des niederländischen Monarchen Wilhelm I. abzusetzen.
  


  
    Mit zunehmender Verschärfung des Sprachen- und Kulturkonfliktes, insbesondere seit Anfang der Sechzigerjahre, wurde das 1831 niedergelegte Einheitsprinzip der Verfassung infrage gestellt.1 So kam es zu einem ersten Durchbruch föderalen Gedankengutes um 1960, als flämische Nationalisten und Teile im flämischen Flügel der katholischen Volkspartei (CVP) sich gegen den wirtschaftlich stärkeren, französischsprachigen Süden des Landes auflehnten, um so die Dominanz des Französischen zu reduzieren. Fünf Staatsreformen (1970, 1980, 1988/1989, 1993 und 2001) führten dazu, dass sich Belgien in Artikel 1 der Verfassung als Föderalstaat bezeichnet, der sich aus der flämischen, der französischen und der deutschsprachigen Gemeinschaft sowie der flämischen und wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt zusammensetzt. Die Entscheidungsgewalt liegt nicht mehr ausschließlich bei der Föderalregierung und dem Föderalparlament.
     Der Föderalstaat ist weiterhin unter anderem für Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtswesen, Finanzwesen, soziale Sicherheit sowie einen wichtigen Anteil der Innenpolitik und des Gesundheitswesens zuständig. Die Gemeinschaften und Regionen sind befugt, Beziehungen mit dem Ausland im Rahmen der ihnen zuerkannten Befugnisse aufzunehmen. Bei der letzten Staatsreform 2001 (Lambermont-Abkommen) erhielten die Regionen die Zuständigkeit für die Landwirtschafts- und Verkehrspolitik, die Entwicklungshilfe sowie die Aufsicht über die Gemeinden und Provinzen. Unterhalb der Ebene der Regionen ist das Land in zehn Provinzen und 589 Gemeinden unterteilt.
  


  
    Die politische Kultur Belgiens zeichnete sich seit mehr als einem Jahrhundert durch die Existenz dreier großer »politischer Familien« aus: Katholiken, Sozialisten und Liberale. Bereits wenige Jahre nach der Gründung des belgischen Nationalstaates entwickelte sich ein fundamentaler Gegensatz zwischen katholischer Kirche und liberalem Staat, der den Unionismus, die Zusammenarbeit beider Kräfte in der Phase der Staatsgründung seit 1828 ablöste und zur ersten bestimmenden Konfliktlinie in der politischen Kultur Belgiens wurde. Die zweite große Konfliktlinie ergab sich aus den Folgen der industriellen Revolution und ihren sozioökonomischen Auswirkungen. Das seit Mitte des 19. Jahrhunderts in den Kohle- und Stahlrevieren Walloniens entstehende Industrieproletariat stand einem durch die Industrialisierung immer reicher werdenden Bürgertum gegenüber. Der Gegensatz zwischen reicheren und ärmeren Bevölkerungsgruppen führte zur Herausbildung der dritten politischen Familie, der sozialistischen Arbeiterbewegung. Die drei traditionellen politischen Konfliktlinien bestimmten das politische Leben in Belgien bis in die Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts. Die Auseinandersetzung zwischen den niederländischsprachigen Flamen und den frankophonen Wallonen wurde zwar schon länger geführt, erhielt aber mit der Entschärfung der traditionellen Konfliktlinien in den Sechzigerjahren eine neue Qualität, was letztlich die Auflösung des tradierten Parteiensystems nach sich zog.
  


  1.2 Belgien und die europäische Integration


  
    Nachdem die Neutralitätspolitik wie auch die Bündnispolitik Belgiens im 20. Jahrhundert nicht die erhoffte Sicherheit gebracht hatten, gab Belgien nach dem Zweiten Weltkrieg die Neutralitätspolitik auf und ging Bündnisse ein. Neben dem Atlantischen Bündnis sollte die Mitgliedschaft in den europäischen Organisationen zum wichtigsten Feld der belgischen Außenpolitik
     werden. Bereits noch während des Krieges wurde 1944 das Abkommen über die Benelux-Wirtschaftsunion geschlossen, die 1948 in Kraft trat. Belgien wurde Gründungsmitglied des Europarates (1949), der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, 1951) wie auch der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, 1957) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG, 1957). Belgien beharrte in den 1950er und der ersten Hälfte der 1960er Jahre in seiner Europapolitik immer auf die Teilnahme Großbritanniens am westeuropäischen Integrationsprozess, da es sich davon sowohl eine Verhinderung einer deutsch-französischen Dominanz als auch eine größere Rolle Westeuropas in der Weltpolitik versprach.
  


  
    Nachdem die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 1954 gescheitert war, gingen die Initiativen für den weiteren europäischen Integrationsprozess seit 1955 insbesondere vom belgischen Außenminister Paul Henri Spaak aus, die schließlich 1957 zu den Römischen Verträgen führten. Als Anfang der 1960er Jahre der französische Staatspräsident Charles de Gaulle neue europapolitische Vorstellungen einbrachte, die auf einen Abbau der bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Integration zielten und den Nationalstaaten größere Kompetenzen zuweisen sollten, fand er in den Regierungsvertretern Belgiens und der Niederlande die schärfsten Widersacher. Spaak verfolgte noch in den frühen 1960er Jahren das Konzept der supranationalen Integration, musste jedoch zunehmend erkennen, dass die Vorstellungen eines Europas der Vaterländer im Sinne de Gaulles und des supranationalen Europas zu weit auseinander lagen, als dass sie kompromissfähig gewesen wären. Schließlich ging auch Belgien Mitte der 1960er Jahre vom supranationalen Konzept der Europapolitik ab und schlug seinen Partnern in der Gemeinschaft verstärkte Zusammenarbeit auf intergouvernementaler Ebene vor. Kontinuität behielt jedoch die belgische Forderung nach einem britischen EWG-Beitritt, der schließlich zum 1. Januar 1973 erfolgte.
  


  
    Auch in den 1970er Jahren zeichneten sich belgische Politiker durch europapolitische Vorschläge aus, deren bekanntester der Tindemans-Bericht ist. Der damalige Ministerpräsident schlug 1976 weitere vorsichtige Schritte im westeuropäischen Integrationsprozess vor. Seine Vorstellungen berührten sehr stark das Sicherheitsproblem und spiegelten somit die Kontinuität belgischer Europapolitik auch als Mittel der Allianzpolitik wider. Ende der 1980er Jahre diagnostizierte Ministerpräsident Jean-Luc Dehaene eine zunehmende Orientierungslosigkeit der Gemeinschaft. Da aber die EG gerade durch ihre Anziehungskraft entscheidend zu den Umwälzungen in Mittel-und Osteuropa beigetragen hätte, müsse sie auch auf dem Weg der wirtschaftlichen und politischen Einigung weiter voranschreiten. Belgien forderte eine Bündelung der Kräfte und sprach sich eindeutig für eine Vertiefung 
     der Gemeinschaft vor einer Erweiterung aus. Auf der Regierungskonferenz in Nizza im Dezember 2000 verteidigte Premierminister Guy Verhofstadt insbesondere die Position der kleineren Länder im Entscheidungsprozess der Europäischen Union, konntesich dabei aber nicht in allen Belangen durchsetzen. Im Irak-Krieg 2003 gehörte Belgien auch zu den entschiedenen Gegnern eines nicht von der UN mandatierten Krieges der Vereinigten Staaten. Auf Veranlassung Ministerpräsident Verhofstadts ergriffen die Staats- und Regierungschefs von Belgien, Luxemburg, Frankreich und Deutschland im April 2003 die Initiative zur Schaffung einer eigenen Verteidigungsgemeinschaft, die für andere europäische Staaten offen sein sollte.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Politisches System


  
    Seit der 1993 in Kraft getretenen vierten Verfassungsreform ist aus dem Einheitsstaat Belgien ein föderaler Staat geworden. Die Entscheidungsbefugnisse sind zwischen dem nationalen Parlament und den regionalen Parlamenten geteilt. Belgien verbindet die Herrschaftsform der Demokratie und die Organisationsform der Monarchie in einer parlamentarischen Monarchie, in der das Prinzip der Gewaltentrennung mit dem der Gewaltenverschränkung verknüpft wird. »Die föderale gesetzgebende Gewalt wird vom König, von der Abgeordnetenkammer und dem Senat gemeinsam ausgeübt«.2 Direkt-demokratische Verfahren sieht die Verfassung nicht vor. Die verfassungsmäßige Gewalt des Königs sowie seine Rolle innerhalb der Exekutive sind von der Verfassung genau normiert. Die Regierung ist den beiden Kammern gegenüber verantwortlich. Sie kann beim König die Auflösung der Kammern beantragen. Die rechtsprechende Gewalt wird von den Gerichten ausgeübt.3 Die Verfassung enthält darüber hinaus einen Grundrechtskatalog, der den Bürgern Freiheitsrechte als Abwehrrechte gegen den Staat garantiert. Belgien versteht sich von der Verfassung her als Rechtsstaat, nicht aber unbedingt als Sozialstaat.
  


  
    Das Parlament besteht auf Bundesebene aus zwei Kammern, dem Abgeordnetenhaus und dem Senat, mit unterschiedlichen Rechten. »Die Kammern treten von Rechts wegen jedes Jahr am zweiten Dienstag im Oktober zusammen, falls sie nicht schon vorher vom König einberufen worden sind«.4 Trotz der Verlagerung wichtiger politischer Prozesse in die Gesprächsrunden 
     der Parteivorsitzenden (tables rondes/ronde-tafel-gesprekken) hat das Parlament weiterhin die Funktion der Kontrolle der Regierung durch das Interpellations-, Enquête- und Fragerecht. Seit der Wahl vom 21. Mai 1995 steht die Abgeordnetenkammer ganz eindeutig im Zentrum des politischen Entscheidungsprozesses auf Bundesebene, da sie zahlreiche Befugnisse ohne die Zustimmung des Senates ausüben kann. So stimmt sie allein über Vertrauens- bzw. Misstrauensanträge gegen Regierungsmitglieder, Gesetze über die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit der Minister, die Haushaltspläne und Rechnungen des Staates, die Festlegung des Armeekontingentes und die Verleihung von Einbürgerungen (Naturalisierungen) ab. Daneben gibt es aber auch Bestimmungen, für die Senat und Kammer gleichberechtigt zuständig sind: unter anderem die Erklärung zur Verfassungsrevision sowie die Revision selbst, Verabschiedung von Sondergesetzen, Verabschiedung von Gesetzen, welche die jeweiligen Zuständigkeiten der föderalen Behörde, der Gemeinschaften und Regionen festlegen und die Vorbeugung und Beilegung von Konflikten zwischen diesen Gliedstaaten zum Ziel haben, Gesetze zur Gewährleistung der internationalen und überstaatlichen Verpflichtungen und das Vorschlagsrecht für Kandidaten zum Schiedshof und dem Staatsrat. Diese gemeinsam auszuübenden Befugnisse sind also Angelegenheiten, welche die Fundamente des belgischen Staates betreffen.
  


  
    Um die Effizienz der Beratungen zu erhöhen und Kosten einzusparen, wurde die Zahl der Abgeordneten durch die vierte Staatsreform von 212 auf 150 reduziert, sodass erstmals nach den Wahlen vom Mai 1995 eine deutlich verkleinerte Kammer zustande kam. Die Abgeordneten werden für vier Jahre gewählt. Meistens wird die Wahlperiode kaum ausgeschöpft, da aus parteipolitischen Zweckmäßigkeitserwägungen häufig das Parlament vorzeitig aufgelöst wird. Die Abgeordneten vertreten die Nation, nicht aber die Wähler ihres Wahlkreises.5 Auch verfügen sie über ein freies Mandat.6 Die eigentlichen Entscheidungsakteure, die – wenn sie zu einer Einigung gelangen – das Votum des Parlamentes dominieren, sind das Kabinett, die die Regierung tragenden Parteien, d. h. deren Vorstände, sowie die mächtigen Interessengruppen und -verbände. Die Parteien, nicht so sehr die Parlamentsfraktionen, wirken auf den Meinungsbildungsprozess im Kabinett ein. Angesichts dieser Machtkonstellation, in der das Parlament zwischen den mächtigen Akteuren Kabinett einerseits und Parteien andererseits sowie drittens den auf diese beiden Akteure hinwirkenden Interessengruppen steht, verwundert es nicht, dass die Bedeutung des im engeren Sinne parlamentarischen Prozesses in Belgien nicht sehr hoch eingeschätzt wird. Die Durchdringung des politischen Systems ist in Belgien noch stärker als in 
     Deutschland ausgeprägt. Es erfolgt eine Aushöhlung der ausführenden Regierungsgewalt und ihrer Verwaltung durch die Parteien. Die eigentliche politische Kontrolle wird nicht so sehr durch das Parlament, sondern durch die Parteien ausgeübt, deren Vorsitzende bewusst nicht Mitglieder der Regierung werden, um aus einer unabhängigeren Position heraus besser wirken zu können.
  


  
    In dem 2003 gewählten Abgeordnetenhaus sind folgende Parteien vertreten: Vlaamse Liberale en Demokraten/VLD 25 (1999: 23), Parti Socialiste /PS 25 (1999: 19), Mouvement Reformateur/MR 24 (PRL-FDC-MCC 1999: 18), Socialistische Partij Anders u. Spirit/SPA-SPI 23 (nur SP 1999: 14), Christen-Demokratisch&Vlaams/CD&V 21 (CVP 1999: 22), Vlaams Blok/VB 18 (1999: 15), Centre Democrate Humaniste/CDH 8 (PSC 1999: 10), Ecolo (wallonische Grüne) 4 (1999: 11), Nieuw-Vlaamse Allantie/N-VA 1 (1999: 0), Front National/FN 1 (1999: 1), Volksunie – ID 21/VU-ID 21 (1999: 8), Anders Gaan Leven/Agalev (flämische Grüne) 0 (1999: 9). Die Fraktionen bilden die einzige organisatorische Klammer der flämischen und wallonischen Parteien hinsichtlich einer nationalen Repräsentation. Die Regierung wird aus einer Koalition aus Liberalen, Sozialisten und Mouvement Reformateur unter der Führung des Liberalen Guy Verhofstadt gebildet.
  


  2.2 Sozioökonomische Grundlagen


  
    In Belgien leben 10,3 Millionen Einwohner, wodurch die durchschnittliche Bevölkerungsdichte mit 316 Einwohnern pro Quadratkilometer eine der höchsten in Europa ist. Von den 904000 Ausländern in Belgien stammen 60 Prozent aus den EU-Staaten. Belgien stützte sich nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner wirtschaftlichen Entwicklung zunächst auf seine bedeutende Eisen- und Stahlindustrie sowie den Kohlebergbau und nahm seit Mitte der Fünfzigerjahre einen vollständigen Strukturwandel vor, der in Richtung moderne Industrien und Dienstleistungsbetriebe ging. Besonders wichtig für die Umstrukturierung und Modernisierung der belgischen Wirtschaft ist der Aufbau einer leistungsfähigen petrochemischen Industrie, der in besonderem Maße Flandern zugute kam. Entscheidend hierfür waren die günstigen Standortbedingungen, insbesondere im Gebiet um Antwerpen mit seinem wirtschaftlich wichtigen Hafen. Neben der Chemieindustrie zählen die Maschinen- und Ausrüstungsindustrie sowie die Metallverarbeitung, auf die 30 Prozent der gewerblichen Arbeitsplätze entfallen, und die Elektroindustrie zu den wichtigen Industriezweigen.
  


  
    2001 betrug das Bruttosozialprodukt 245 Milliarden US-Dollar. 2001 waren in der Landwirtschaft 2 Prozent, in der Industrie 23,4 Prozent und im Dienstleistungssektor 74,6 Prozent der Beschäftigten tätig. Belgien ist ein bedeutender Exporteur, der zusammen mit den beiden anderen Benelux-Staaten den viertgrößten Wirtschaftsakteur im internationalen Wirtschaftssystem stellt. 2002 wurden Güterim Wert von ca. 228 Milliarden Euro exportiert, während für ca. 210 Milliarden Euro Güter importiert wurden. 7 Die wichtigsten Exportgüter sind chemische Produkte, Maschinen und Ausrüstung, Transportmittel sowie Eisen- und Stahlprodukte. Wichtige Exportländer für Belgien sind Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Großbritannien, Italien und die USA. Die für den Import wichtigsten Länder sind Deutschland, die Niederlande, Frankreich und Großbritannien. Die wichtigsten Importgüter waren Maschinen und Ausrüstung, chemische Produkte, Transportmittel, lebende Tiere, Nahrungs- und Genussmittel, Schmuck, Edelsteine und Metalle sowie Eisen- und Stahlprodukte.
  


  
    Mit fast 130 Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt hatte Belgien eine extrem hohe Staatsverschuldung, jedoch mit rückläufiger Tendenz, sodass das Land zum 1. Januar 1999 Gründungsmitglied der Europäischen Währungsunion wurde. Mittlerweile beträgt die Staatsverschuldung nur noch 105 Prozent (2002).
  


  3. Ausblick


  
    In Belgien setzt sich die Föderalisierung fort, nachdem Anfang 2001 die Brüsseler Bundesregierung und die Regionalregierungen Flanderns, Walloniens und der Hauptstadt Brüssel eine Reihe von Gesetzentwürfen zur Übertragung weiterer Zuständigkeiten an die Regionen gebilligt haben. So sind die Regionalregierungen seit 2002 für die Landwirtschafts- und Verkehrspolitik und seit 2004 auch für die Entwicklungspolitik verantwortlich. Es ist nicht zu übersehen, dass in Belgien die beiden großen Landesteile Flandern und Wallonien weiter auseinander driften, sodass die Wallonie in der Francophonie eine weitere, ihre Identität fördernde Stütze sehen könnte. Diese sich auf Kosten der Zentralregierung des Föderalstaates vollziehende Entwicklung rückt eine weitere Föderalisierung Belgiens in greifbare Nähe. Das Zusammenleben der verschiedenen Gemeinschaften, das in den fünf Staatsreformen sorgsam austariert wurde, könnte dadurch gefährdet werden.
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  Bosnien-Herzegowina


  
    Erst während des zerstörerischen Bürgerkrieges in Bosnien-Herzegowina entdeckte die europäische Öffentlichkeit, dass das Land in der ethnischen Struktur seiner Bevölkerung – im Jahr 1991 erklärten sich etwa 44 Prozent der Bürger als ethnische Muslime (»Bosniaken«), 31 Prozent als ethnische Serben und 17 Prozent als ethnische Kroaten – ein grundlegendes Wesensmerkmal Europas verkörperte: Keine Nation verfügt über eine Mehrheitsposition.1 Zwischen dem Scheitern multikulturellen Zusammenlebens in Bosnien-Herzegowina und der multikulturellen Herausforderung in der Integration Europas besteht ein Zusammenhang, der ein wichtiges Hintergrundmotiv für die EU bildete, sich beim zivilen Wiederaufbau des Landes und für die Vision eines multikulturellen Bosnien-Herzegowinas zu engagieren.
  


  1. Der Staat Bosnien-Herzegowina nach dem Dayton-Abkommen


  
    Der von 1992 bis 1995 andauernde Bürgerkrieg zerstörte nicht nur die physische Infrastruktur, sondern vor allem auch die einzigartige multi-ethnische Gesellschaftsstruktur Bosnien-Herzegowinas.2 Mit dem Friedensabkommen von Dayton (November 1995) errichtete die Internationale Staatengemeinschaft ein Quasi-Protektorat, das von einem Hohen Repräsentanten geleitet und von einer internationalen Friedenstruppe (SFOR) militärisch abgesichert wird.
  


  
    Das Dayton-Abkommen beinhaltete unter anderem eine Verfassung für »Bosnien und Herzegowina«, die den Staat in zwei »Entitäten«, die Bosniakisch-Kroatische Föderation (BKF) und die Serbische Republik (RS) gliederte, sowie die Kooperation zwischen diesen beiden und den drei Volksgruppen regelte. Die Verfassung errichtete auf der gesamtstaatlichen Ebene ein Parlament, das aus einer direkt gewählten Bürgerkammer und einer mit gewählten Vertretern der Entitätenparlamente besetzten Nationenkammer besteht, ein vom Parlament gewähltes dreiköpfiges Präsidium, einen Ministerrat,
     ein Verfassungsgericht und eine Notenbank. Die drei Volksgruppen sind in allen gesamtstaatlichen Institutionen auf paritätischer Basis repräsentiert. Die Entitäten sind für alle Politikbereiche zuständig, die nicht ausdrücklich von der Verfassung als Aufgaben des Gesamtstaates festgelegt sind.3
  


  
    Bei den ersten landesweiten Wahlen nach Abschluss des Dayton-Abkommens (September 1996) bestätigte die Bevölkerung die nationalistischen politischen Eliten aus der Kriegszeit. Im September 1998 erzielten die nationalistischen Parteien bei den gesamtstaatlichen Wahlen erneut eine Mehrheit.
  


  2. Aktuelle Probleme des Friedensprozesses


  
    Die in der Verfassung vorgesehenen gemeinsamen Institutionen Bosnien-Herzegowinas werden noch immer in ihrer Funktion durch Konflikte zwischen den Vertretern der drei Volksgruppen beeinträchtigt. Angesichts dieser Probleme stattete die Internationale Staatengemeinschaft das Mandat des Hohen Beauftragten, das seit Mai 2002 der Brite Paddy Ashdown ausübt, zunehmend mit weiteren Kompetenzen aus.4 Lord Ashdown und seine Vorgänger haben wichtige Gesetze häufig in eigener Verantwortung erlassen, um politische Blockaden zu überwinden. Gegen zähe Widerstände von Nationalisten vor allem aus der kroatischen und serbischen Volksgruppe gelang es, weitere integrative Elemente in der Staatsorganisation zu verankern. Im November 1999 vereinbarte die gemeinsame Präsidentschaft, einen Grenzschutz, ein ständiges Sekretariat und eine neue Struktur des Ministerrates einzurichten. Das Verfassungsgericht des Gesamtstaates entschied im Juli 2000, dass die drei großen Volksgruppen in beiden Entitäten den Status »konstituierender Völker« haben und in Regierung, Verwaltung und Justiz jeder Entität angemessen repräsentiert sein müssen. Im März 2002 einigten sich die großen Parteien der Entitäten darauf, die Verfassungen der Entitäten entsprechend zu ändern. Seit Oktober 2002 besteht die RS-Regierung zur Hälfte aus bosniakischen und kroatischen Ministern, und drei bosnisch-serbische Minister partizipieren in der BKF-Regierung. Auch in den Entitäten-Parlamenten wurden Vertretungen aller drei Volksgruppen aufgebaut.
  


  
    Bei den im Oktober 2002 abgehaltenen Parlaments-, Präsidentschafts-und Kantonswahlen auf gesamtstaatlicher und Entitätenebene erreichten die nationalistischen Parteien erneut deutliche Mehrheiten in den jeweiligen Volksgruppen. Die eine inter-ethnische Kooperation anstrebende, gemäßigte 
     Sozialdemokratische Partei und ihre Koalitionspartner in der »Allianz für den Wandel« mussten deutliche Stimmenverluste hinnehmen. Die nicht-nationalistischen Parteien hatten die vorhergehenden Wahlen vom November 2000 gewonnen und die Regierung gebildet.
  


  
    Vor allem die HDZ radikalisierte ihren Widerstand gegen die gesamtstaatlichen Strukturen. Sie gründete eine »Kroatische Nationalversammlung«, die im März 2001 eine eigene kroatische Republik innerhalb Bosnien-Herzegowinas forderte und bei einer Ablehnung dieser Forderung mit der Abspaltung der kroatisch besiedelten Gebiete drohte. Der Hohe Beauftragte enthob daraufhin das kroatische Mitglied des Staatspräsidiums, den HDZ-Chef Ante Jelavic, seines Amtes wegen Verstoßes gegen das Dayton-Abkommen. Die HDZ veranstaltete während der Parlamentswahlen ein Referendum, in dem die ethnisch kroatischen Wähler der HDZ mehrheitlich den Aufbau von Institutionen eines eigenen kroatischen Teilstaates in Bosnien forderten. Das von der OSZE und vom Hohen Beauftragten als illegal bezeichnete Referendum stellte die Autorität der internationalen Staatengemeinschaft in Bosnien-Herzegowina infrage.5
  


  
    Infolge des Bürgerkrieges wurden etwa 1,2 Millionen Menschen zu Flüchtlingen und Vertriebenen, von denen bis 2002 fast eine Million in ihre früheren Wohnungen zurückkehrte. Die Rückkehr von Personen, die in ihrem Heimatort zur ethnischen Minderheit gehören, wurde häufig durch den politischen und gewaltsamen Widerstand der heutigen ethnischen Mehrheit verhindert. Der Hohe Beauftragte erließ im November 1999 Gesetze, die Flüchtlingen einen Rechtsanspruch auf Rückgabe ihrer Wohnung verliehen, und die lokale Verwaltung zur Unterstützung der Flüchtlingsrückkehr verpflichteten. Während die öffentlichen Medien auf der Ebene der Entitäten noch immer unter politischem Einfluss stehen, zielen die internationalen Anstrengungen darauf, das gesamtstaatliche Fernseh-und Radioprogramm als Gegengewicht dazu auszubauen und die transparente Finanzierung sowie rechtliche Unabhängigkeit aller elektronischen Medien zu sichern.
  


  
    Der Krieg zerstörte die Infrastruktur Bosnien-Herzegowinas und reduzierte das Bruttoinlandsprodukt um etwa 80 Prozent. Nach dem Dayton-Abkommen erzeugten die bedeutenden ausländischen Finanzhilfen ein starkes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, das durch den Kosovo-Krieg vor allem in der RS unterbrochen wurde, danach wieder anstieg, aber im Jahr 2001 mit der Reduzierung ausländischer Hilfen nachließ. Die Arbeitslosigkeit ist noch immer sehr hoch und dürfte sich auch deshalb kurzfristig nicht verringern, weil viele große Unternehmen sich noch umstrukturieren müssen, um wettbewerbsfähig zu werden. Laut einer Studie des 
     Internationalen Währungsfonds ist die ökonomische Dynamik zunehmend durch hohe Steuersätze und eine rapide zunehmende öffentliche Verschuldung beeinträchtigt.6 Demnach liegen die Staatsausgaben und Sozialleistungen Bosnien-Herzegowinas wesentlich höher als in Ländern mit einem vergleichbaren wirtschaftlichen Entwicklungsniveau. Die Umstrukturierung der Industrie, die Konsolidierung des Bankensystems und der Ausbau des Privatsektors stellen die wichtigsten ökonomischen Reformaufgaben dar. Im Jahr 2001 betrug das Pro-Kopf Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparitäten 5 970 US-Dollar.
  


  
    Der Hohe Beauftragte bemühte sich, die Steuererhebung wirksamer zu gestalten, die Steuergesetzgebung und die Finanzverfassung zu reformieren, ein modernes soziales Sicherungssystem aufzubauen und die Rahmenbedingungen für ausländische Investitionen und den privaten Wirtschaftssektor zu verbessern.7 Dazu erließ er im November und Dezember 2000 Gesetze zur Beschäftigungsförderung und sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit, passte das Zollgesetz an die Zollpolitik der EU an und reformierte das Rentensystem. Anfang 2001 wurden die den innerbosnischen Zahlungsverkehr abwickelnden Zahlungsbüros aufgelöst und durch reguläre Geschäftsbanken ersetzt.
  


  
    Die EU hat Bosnien-Herzegowina im Juni 2000 den Status eines Beitrittskandidaten sowie bereits im Jahr 1999 Verhandlungen zu einem Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) in Aussicht gestellt. Sie verband diese Perspektive im November 2000 mit einer Road Map von politischen und rechtlichen Bedingungen, die das Land auf dem Weg zum SAA erfüllen sollte. Zu diesen Bedingungen gehören unter anderem die Verabschiedung eines Wahlgesetzes und eines Beamtengesetzes sowie die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Eigentumsrückgabe. Im September 2002 erfüllte Bosnien-Herzegowina die Road Map, woraufhin die Europäische Kommission begann, eine Machbarkeitsstudie für ein SAA zu erarbeiten. Im Mai 2002 übernahm der Hohe Beauftragte auch die Position eines besonderen Repräsentanten der EU, was die zunehmende Verantwortung der EU für den Friedensprozess dokumentierte. Bosnien-Herzegowina war am OBNOVA-Programm8 und ist seit Dezember 2000 am CARDS-Programm 9 der EU beteiligt.10 Seit Dezember 1999 gewährt die Europäische Gemeinschaft Zollfreiheit für die meisten gewerblichen und landwirtschaftlichen Waren aus Bosnien-Herzegowina. Im Februar 2001 beschloss der Rat, die noch bestehenden Mengenbeschränkungen für Textilimporte aufzuheben. Fast die Hälfte des bosnisch-herzegowinischen Außenhandels wird mit der EU abgewickelte.11 Seit März 2001 arbeitet die EU auch in Fragen der Innen- und Justizpolitik mit Bosnien-Herzegowina zusammen. Bosnien-Herzegowina 
     erklärte sich bereit, mit EU-Experten im Bereich Einwanderung und Grenzschutz zu kooperieren sowie seine Staatsangehörigen, die sich rechtswidrig auf EU-Gebiet aufgehalten hatten, wieder zurückzunehmen.
  


  
    Bosnien-Herzegowina entwickelte sich zu einem Testfall für die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der EU. Im Januar 2003 übernahm die EU die Leitung der Polizeiarbeit. Die EU-Polizeimission ist die erste zivile Krisenmanagementoperation im Rahmen der Europäischen Sicherheits-und Verteidigungspolitik. Im Jahr 2004 wurde die Führung der internationalen Friedenstruppe von der NATO an die EU übertragen.
  


  
    Seit April 2002 ist Bosnien-Herzegowina Mitglied des Europarates. Das Land beteiligt sich am Balkan-Stabilitätspakt sowie an vielen internationalen Organisationen. Im Jahr 2000 schloss Bosnien-Herzegowina ein Freihandelsabkommen mit Kroatien ab, das zur Reaktivierung der Handelsbeziehungen beitragen soll. Nachdem die BKF bereits im November 1998 ein Abkommen über besondere Beziehungen mit Kroatien abgeschlossen hatte, unterzeichnete die RS ein ähnliches Abkommen mit der Bundesrepublik Jugoslawien im März 2001.
  


  3. Ausblick


  
    Während die beiden einflussreichen Nachbarstaaten Bosnien-Herzegowinas, die Bundesrepublik Jugoslawien und Kroatien, qualitative Fortschritte auf dem Weg zur Demokratie machten, blieb die politische Konstellation in Bosnien-Herzegowina unverändert und bietet wenig Aussicht auf einen grundlegenden Wandel. Weder die zunehmend interventionistische Strategie des Hohen Beauftragten noch die Perspektive der EU-Assoziierung und Mitgliedschaft konnte die konfrontativen Politikmuster der alten politischen Eliten verändern oder neue Eliten etablieren, die einer inter-ethnischen Versöhnung und Kooperation verpflichtet wären. Die Situation hat sich nur insofern gewandelt, als nationalistische kroatische und serbische Akteure in Bosnien-Herzegowina durch ihre jeweiligen ethnischen Patronagestaaten, das heißt Kroatien und Serbien, nicht mehr in dem Maße wie zu Tudjmans und Milosevics Zeiten ökonomisch und politisch unterstützt werden.
  


  
    Ob die erzwungene Einführung ethnischer Parität in den Entitäten seit dem Jahr 2002 zu einem grundlegenden Wandel führen wird, bleibt abzuwarten. Vieles spricht dafür, dass kooperativere Haltungen sich erst dann 
     durchsetzen werden, wenn ein genügend großer Teil der Wirtschaftselite von grenzüberschreitenden sowie nach Europa geknüpften Wirtschaftsbeziehungen profitiert und dadurch ein Eigeninteresse an regionaler ökonomischer Integration entwickelt.
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  Bulgarien


  
    Bulgarien erstreckt sich über eine Fläche von 111 000 Quadratkilometern. Die Bevölkerungszahl liegt bei 7,8 Millionen Einwohnern. Im Norden grenzt Bulgarien an Rumänien, im Süden an Griechenland und die Türkei, im Westen an Mazedonien und Serbien.
  


  
    Die 1991 angenommene Verfassung bildete die Basis für den Übergang zur parlamentarischen Demokratie. Das Parlament besteht aus einer Kammer, der Nationalversammlung. Seine 240 Mitglieder werden nach dem Verhältniswahlrecht für jeweils vier Jahre direkt gewählt. Obwohl es keine ausdrücklichen Vorschriften zur Repräsentanz von Minderheiten gibt, ist die türkische Minderheit gut integriert und im Parlament vertreten. Der Präsident der Republik wird auf fünf Jahre gewählt und verfügt über die traditionellen Rechte eines Staatsoberhauptes. Bulgariens Territorium teilt sich in 278 Gemeinden und 28 Regionen auf.
  


  
    Die Landeswährung ist der Lev. Staatsbürger oder Ausländer können bei jeder Bank in Bulgarien eine unbegrenzte Anzahl Konten in jeder beliebigen Währung unterhalten. Devisenmäßige Vereinnahmung ausländischer Erlöse, Tantiemen oder Zinsen im Hinblick auf ausländische Investitionen sowie Rückführungszahlungen unterliegen keinerlei Beschränkungen. Bulgarien ist Mitglied des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, der Welthandelsorganisation und des Europarates. Im Dezember 1999 wurde Bulgarien in Helsinki zu Erweiterungsgesprächen mit der EU eingeladen.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Der bulgarische Staat wurde 681 n. Chr. gegründet. Im Jahre 865 fand die Bekehrung der Bulgaren zum Christentum statt. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts wurde die kyrillische Schrift eingeführt. 1878 erlangte Bulgarien die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Bis 1946 war es eine konstitutionelle Monarchie. Während des Zweiten Weltkrieges gelang es dem Land als einzigem in Europa, die auf seinem Territorium lebenden 50000 Juden nicht deportieren zu lassen.
  


  
    Bis in die späten 1940er Jahre hinein gab es in Bulgarien demokratische Oppositionsführer. Neue, seit 1985 aktive oppositionelle Organisationen 1 konnten den Veränderungsprozess nicht ausreichend einleiten, um von Anfang an die Transformation anzuführen. Im November 1989 wurde der bulgarische Präsident Todor Shiwkow nach 18-jähriger Herrschaft von kommunistischen Parteiführern des Amtes enthoben. Eine Gesellschaft aus Bürgern, denen eine strenge soziale Hierarchie nach Herkunft und Besitz aus der eigenen Vorgeschichte unbekannt war,2 brachte den Übergang zur Demokratie in Gang. Das politische Leben war durch Regierungswechsel und eine hochgradige Polarisierung gekennzeichnet. Der Konsolidierungsprozess vollzog sich allmählich und friedlich.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Politische Lage


  
    Bulgarien hat ein Mehrparteiensystem. Alle Staatsbürger ab 18 Jahren sind wahlberechtigt. Seit Beginn des Transformationsprozesses vollzogen sich die Wahlen frei und gerecht. Die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit werden durch die Verfassung garantiert und ohne Einschränkungen ausgeübt. Meinungsfreiheit wird durch Pluralismus in der Presse und anderen Medien unterstützt.
  


  
    Die politische Lage ist stabil. Die schwere politische Krise von Dezember 1996 bis zum Februar 1997 wurde mit verfassungskonformen Verfahren überwunden. In den Wahlen im Juni 2001 hatte die Nationale Bewegung Simeon II 50 Prozent der Sitze im Parlament gewonnen. Das Engagement der aus den Wahlen hervorgegangenen Koalitionsregierung mit Ministerpräsident Simeon Sakskoburggotski für eine EU-Mitgliedschaft wurde weiter als außenpolitisches Hauptziel gestellt. Durch die Ernennung des Ministers für europäische Integration brachte die Regierung diese Priorität in ihrem Programm zum Ausdruck. Das Erreichen des Zieles des EU-Beitrittes trägt erheblich zu der Verwirklichung der Reformprogramme bei.
  


  
    Stabile Institutionen gewährleisten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Bulgarien erfüllt die politischen Kriterien von Kopenhagen. Im Parlament sind seit den letzten Wahlen im Juni 2005 – Ministerpräsident ist seit August 2005 Sergei Stanishev – sieben politische Gruppierungen vertreten. Der Gesetzgebungsprozess funktioniert reibungslos. Die zentralen politischen Entscheidungsträger der Exekutive handeln dank besserer Koordination effizienter
     – dies trifft besonders auf die Gremien zu, die sich mit dem Verhandlungsprozess mit der EU befassen. Die Strategie zur Modernisierung der staatlichen Verwaltung wurde durch die Umsetzung der Gesetze über die staatliche Verwaltung und über den öffentlichen Dienst beschleunigt. Nach einer Änderung des entsprechenden Gesetzes erhielt die Öffentlichkeit einen deutlich verbesserten Zugang zu Informationen. Das Konzept für elektronische Behördendienste wurde durch die Vernetzung von zwei Dritteln der Staatsverwaltung weiter umgesetzt. Die Rahmenbedingungen zur Einführung der Institution des Ombudsmannes wurden vom Parlament geschaffen.
  


  
    Die Menschen- und Bürgerrechte werden gewahrt und die Rechte von Minderheiten geschützt. Dabei ist die größte Minderheit, die türkische, uneingeschränkt im politischen Leben sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene vertreten. Die Regierung hat sowohl rechtlich wie praktisch umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Roma-Minderheit in die Gesellschaft zu integrieren. Das Parlament verabschiedete ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz.
  


  2.2 Wirtschaftliche Lage


  
    Bulgariens Ausgangslage beim Übergang zur Marktwirtschaft war ungünstiger als die der meisten anderen Länder Mitteleuropas. Eine schwere Wirtschaftskrise, enorme vererbte Schulden3 sowie Semi-Reformbemühungen – ähnlich denen der zentralistischen Planwirtschaftsära – prägten das Land am Anfang der Transformation. Statt Strategien zum Abbau des Schuldenberges zu entwickeln, verkündete die sozialistische Regierung 1990 ein Moratorium für den Auslandsschuldendienst und isolierte so die Wirtschaft von den internationalen Finanzmärkten.
  


  
    Bis Mitte der 1990er Jahre wurden wirtschaftliche Instabilität und politische Unsicherheit von einer »stop and go« Stabilisierungspolitik, verzögerter Privatisierung und mangelnder Konsequenz bei Strukturreformen begleitet. Schwaches Management und wenig wirksame Budgeteinschränkungen riefen Probleme in immer mehr Staatsbetrieben hervor. Die Anwendung des Konkurs- bzw. Insolvenzrechtes war ineffektiv. Aus Staatsbetrieben wurden widerrechtlich Gewinne und Anlagegüter entnommen. Kreditmillionäre aus privilegierten Interessengruppen bluteten das Bankwesen aus und der Zustrom ausländischer Investitionen war gering. Äußere negative Einflüsse auf die bulgarische Wirtschaft waren der Golfkrieg – der Irak schuldete Bulgarien 2,5 Milliarden US-Dollar, die nicht zurückgezahlt 
     wurden – und das Embargo gegen Serbien-Montenegro, welches Bulgariens Haupttransitweg zu den westeuropäischen Märkten abschnitt. Unter der sozialistischen Regierung erlitt das Land 1996/1997 einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Verlustreiche Staatsbetriebe wurden unterstützt, der Bankensektor ausgeplündert und so gravierende makroökonomische Ungleichgewichte verursacht.
  


  
    Nach der friedlichen Überwindung der politischen Krise 1997 wurde ein neues Abkommen mit dem IWF unterzeichnet und eine Currency Board Regelung eingeführt,4 woraus sich die Anwendung solider makroökonomischer Prinzipien und ein umfassendes Programm zur Strukturreform ergaben. Bulgarien hat schnell volkswirtschaftliche Stabilität erreicht. Seit 1998 ist die Wirtschaft radikal umgestaltet und sind die nötigen Voraussetzungen für anhaltendes Wachstum geschaffen worden: eine deutlich niedrigere Inflationsrate, Vertrauen in die Landeswährung und niedrigere Zinssätze. Die fiskale und monetäre Position ist stabil, auch der Finanzsektor erhielt eine solide Grundlage. Die Liberalisierung des Handels und der Preise ist weitgehend abgeschlossen. Bulgarien wurde 1998 Mitglied der mitteleuropäischen Freihandelszone (CEFTA). Seit 1999 folgten Freihandelsabkommen mit der Türkei, mit Mazedonien, Slowenien, Kroatien und anderen. Die Kapitalbewegungen sind liberalisiert worden.
  


  
    Makroökonomische Stabilität ermöglicht ein nachhaltiges Wachstum des realen BIP von über vier Prozent, das sich in den meisten Jahren auf die Inlandsnachfrage stützt. Wichtigster Handelspartner Bulgariens ist die Europäische Union. Bulgarien entwickelte sich zu einer funktionsfähigen Marktwirtschaft und dürfte mittelfristig in der Lage sein, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften der Europäischen Union standzuhalten.5
  


  
    Die Wirtschaft erfährt eine zügige Anpassung an internationale Märkte und eine Modernisierung durch ausländische Investitionen. In den letzten fünf Jahren zeichnen sich die Zuflüsse direkter ausländischer Investitionen durch eine starke Dynamik aus. Die gesamten ausländischen Direktinvestitionen erhöhten sich von 2,78 im Jahre 1999 auf 6,805 Milliarden US-Dollar im Jahre 2003. Ausländische »Grüne-Wiesen-Investitionen«, Reinvestitionen und zusätzliche Einlagen in bereits erworbene Unternehmen übersteigen inzwischen diejenigen durch Privatisierung erwirtschafteten Investitionen, welche 1997 den Löwenanteil bildeten. Im Jahre 2003 erreichte Bulgarien die höchste pro-Kopf-Summe ausländischer Investitionen unter den mittel- und osteuropäischen Ländern. Die Einschätzung der Kreditwürdigkeit Bulgariens (Credit Rating) wurde 2003 mehrmals aufgehoben und das Land wurde auch in das Investment Rating aufgenommen. 6
  


  
    In den letzten fünf Jahren entwickelte sich Bulgarien schnell zu einem interessanten Urlaubsreiseziel. Die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr erhöhten sich im Jahre 2003 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent auf insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar.
  


  
    Erhebliche Fortschritte wurden bei der Strukturreform erzielt. Bis Ende 2003 wurden 83,1 Prozent der gesamten staatlichen Aktiva privatisiert. Der Anteil des privaten Sektors an der Bruttowertschöpfung ist 74 Prozent. Im Jahre 2003 wurde die Privatisierung der Banken abgeschlossen.7 Über 80 Prozent der Gesamtaktiva des Bankensektors sind im ausländischen Besitz. Obwohl die Geschäftsbanken zu einer konservativen Politik durch die Currency-Board-Regelung gezwungen sind, spielt der Bankensektor eine zunehmend stärkere Rolle bei der Kreditvergabe.8
  


  
    Eine straffe Finanzpolitik wird konsequent verfolgt. Im Jahre 2003 war das gesamte staatliche Defizit 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.9 Die Gesamtauslandverschuldung wurde durch strengere Steuerpolitik und Brady-Bonds-Tauschtransaktionenvon 77 Prozent (2001) auf 67 Prozent (2003) des BIP verringert. Doch bleibt die Verschuldung des Landes eine schwere Last.
  


  
    Von Privatisierungsmaßnahmen durch Ausgabe von Anteilsscheinen und über Investmentfonds hat man sich Auftrieb für den Kapitalmarkt versprochen. Regeln für den Börsengang von Firmen und Notierungen bestehen, doch der Wertpapierhandel hat noch bescheidene Volumina. Trotz moderner rechtlicher Rahmenbedingungen, adäquater institutioneller Strukturen und einer sich stellenweise entwickelnden Börsenkultur finanzieren sich Firmen kaum über den Kapitalmarkt. Auch üben die Aktionäre kaum einen Druck auf die Manager aus, die Performance der Unternehmen zu verbessern. Von strukturellen Kräften wie privaten Pensionsfonds wird ein Aufwind für die Aktienkultur erwartet und damit auch gleichzeitig eine veränderte Einstellung gegenüber der wirtschaftlichen Freiheit.
  


  
    Restrukturierungsmaßnahmen, flankiert durch die Liquidierung einer Reihe von defizitären Unternehmen, und ein breit angelegtes Privatisierungsprogramm verursachten einen Rückgang der Beschäftigungszahlen. Die Arbeitslosigkeit bleibt eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik. Die nur langsam vorangehende Schaffung von Arbeitsplätzen in der Privatwirtschaft und Modelle zum vorzeitigen Ruhestand haben zudem negative Einflüsse auf die Beschäftigung. Im Laufe der wirtschaftlichen Transformation ist der Lebensstandard eines Großteils der Bevölkerung spürbar gesunken.
  


  2.3 Aufnahme in die Europäische Union


  
    Ende 1990 beschloss das bulgarische Parlament, die Regierung mit den Vorbereitungen für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu beauftragen. Im April 1993 unterzeichnete Bulgarien ein Assoziierungsabkommen mit der EU (das im Februar 1995 ratifiziert wurde). Die Aufnahme in die Europäische Union ist ein politisches Ziel von hoher Priorität, das im ganzen Land breite Zustimmung findet. Sowohl vor dem Erweiterungsbeschluss von Helsinki (im Dezember 1999) als auch nach Beginn der Verhandlungen (im März 2000) favorisierten 76,8 Prozent der Befragten eine EU-Mitgliedschaft.
  


  
    Die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen hat die anschließende Vorbereitung auf den tatsächlichen Beitritt und die Umsetzung der damit verbundenen Verpflichtungen verdeutlicht. Im November 2002 verabschiedete die Europäische Kommission einen Fahrplan für den Beitritt Bulgariens und Rumäniens in die EU im Jahre 2007. Die Fortschritte im Verhandlungsprozess bildeten im Jahr 2003 eine gute Basis für den EU-Beitritt Bulgariens im Jahr 2007.10 Bulgarien strebte einer Beendung der Verhandlungen mit der Europäischen Union bis Mitte 2004 an. Im Rahmen der Vorbereitung auf den Abschluss der Verhandlungen legte die Europäische Kommission im Februar 2004 ihr Finanzpaket für den Zeitraum nach dem EU-Beitritt Bulgariens (2007 – 2009) vor. Im Juni 2004 konnten die Beitrittsverhandlungen abgeschlossen werden, am 25. April 2005 wurde der Beitrittsvertrag unterzeichnet und durchläuft seitdem den Ratifizierungsprozess.
  


  2.4 Vorbereitung auf eine NATO-Mitgliedschaft


  
    Bereits 1990, als der Warschauer Pakt noch existierte, begann das Parlament, über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft zu debattieren. Damals unterstützte ein Drittel der Parlamentarier diese Idee. 1997 erarbeitete das Parlament ein nationales Programm zur Vorbereitung des NATO-Beitrittes. Auf Grundlage einer bis 2004 geltenden Agenda begann daraufhin die Reform der Armee. Bulgarien ist aktives Mitglied des Programms »Partnerschaft für den Frieden«. Es war an der Bildung von multinationalen Streitkräften in Südosteuropa beteiligt und beherbergt deren Stab in Plovdiv. Während des Kosovo-Krieges agierte Bulgarien nicht nur als deren Partner, sondern effektiv wie ein NATO-Mitglied und trug wesentlich zum Erfolg der NATO-Mission bei. Ende April 2004 wurde das Land als NATO-Mitglied aufgenommen.
  


  3. Ausblick


  
    Bulgariens einmalige Erfahrungen während der Übergangsphase kennzeichnen seine künftige Stellung unter den Ländern in Europa in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht als ein Land mit Potential, dessen Zukunft auf die Zukunft Europas ausgerichtet ist. Die stabile politische Lage im Lande seit der Wende 1989 beweist eindrücklich, dass es in Südosteuropa möglich ist, Frieden zu bewahren sowie demokratische Prinzipien und Menschenrechte zu respektieren.
  


  
    Einer der positiven Haupttrends ist die Stärkung der Zivilgesellschaft, die zum Diskurs und zu freien, selbstbestimmten Entscheidungen fähig ist. Aus der historischen Erfahrung des Türkischen Reiches stammt die bulgarische Tradition gesellschaftlicher Selbstorganisation ohne das Vorhandensein eines eigenen Staates. Im ökonomischen Kontext spiegelt sich diese Tradition in den Wirtschaftsverbänden, die das Konzept verbindlicher Regeln in das Geschäftsleben einführten. Dieser Prozess geht gleichzeitig sowohl mit einer Entfremdung vom Staat als solchem als auch mit weiterhin existierenden etatistischen Erwartungen einher.
  


  
    Bulgariens Modernisierung wird durch die Verschlechterung der Lebensbedingungen eines Großteils der Gesellschaft und das Nachlassen der Fähigkeit, in Politik und Praxis ein angemessenes Fortschrittstempo beizubehalten, gefährdet. Eine langfristig effektive Bewältigung dieser Herausforderung wird von entscheidender Bedeutung für das Land sein.
  


  
    Im wirtschaftlichen Bereich sind vier Punkte von Bedeutung: Erstens besteht noch eine Spanne zwischen den makroökonomischen Kennziffern und der niedrigen Produktivität und dem Mangel an Investitionen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit auf mikroökonomischer Ebene. Eine der wichtigsten Aufgaben der bulgarischen Wirtschaft ist, aus der Sparte der arbeitsintensiven, wenig Know-how erfordernden Aktivitäten auszubrechen. Noch immer sind arbeits- und rohstoffintensive Produkte Hauptantriebskräfte des Exportes (wie etwa Textilien, Bekleidung, Chemikalien und Metallerzeugnisse). Auch wenn bereits ermutigende Anzeichen für steigende Exporte von höherwertigen Produkten zu beobachten sind, muss Bulgarien enorme, zielgerichtete Investitionen tätigen, um in solchen Bereichen des internationalen Marktes Fuß zu fassen.
  


  
    Zweitens: Abgesehen davon, dass die bulgarischen Regierungen eine Kontinuität ihrer Verpflichtungen gegenüber der Currency-Board-Regelung beibehalten, erweist sich die Erhöhung der Qualität des Schuldendienstes als ein wichtiges Ziel. Im Grunde bestehen zwei Alternativen: Entweder muss bei der Schuldentilgung und der Risikovorsorge eine sehr konservative 
     bzw. vorsichtige Linie verfolgt werden, womit das Investitionsklima und das Wachstum geschädigt würden, oder die Schuldenlast muss langsamer abgetragen werden, um die Neustrukturierung der Wirtschaft finanzieren zu können.11
  


  
    Drittens erfordern hohe Arbeitslosenquoten und sinkender Lebensstandard politische Maßnahmen zur sozialen Flankierung und Vermeidung sozialer Spannungen, um die wirtschaftlichen Reformen reibungslos fortsetzen zu können.
  


  
    Viertens sind ausländische Direktinvestitionen unerlässlich für die bulgarische Wirtschaft. Obwohl keinerlei rechtliche Barrieren gegen Auslandskapital bestehen und einheimische wie ausländische Investoren gleich behandelt werden, muss, angesichts der geographischen Lage des Landes, weiterhin eine konsequente Politik verfolgt werden, um die Struktur der Investitionen zu verbessern.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    Übersetzt aus dem Englischen von Edda Pinto, Lisa’s Office München.
  


  
    1 Diese haben sich seit 1985 auf die Themen Menschenrechte und Umwelt konzentriert.
  


  
    2 Vgl. Daynov, Evgeny: Politicheskiyat debat I prehodat v Bulgaria (Die politische Debatte und die Transformation Bulgariens), Bulgarian Science and Culture Foundation, Sofia 2000, S. 348.
  


  
    3 Von 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 1985 stieg die Auslandsverschuldung bis 1989 auf 10 Milliarden US-Dollar.
  


  
    4 Die Einführung des Currency Board-Systems garantiert seit 1997 die Unabhängigkeit der Währungsbehörde gegenüber der Regierung und den öffentlichen Einrichtungen und verbietet jede direkte Finanzierung des öffentlichen Sektors durch die Zentralbank.
  


  
    5 Vgl. Europäische Kommission: Erweiterungsstrategie und Bericht über die Fortschritte der Kandidatenländer 2002.
  


  
    6 Im Juli 2003 wurde Bulgarien von der Japan Credit Rating Agency mit einer Ratingstufe von BBB- bewertet.
  


  
    7 Nur zwei Banken, auf die 2,4 Prozent der Gesamtaktiva der Geschäftsbanken entfallen, sind in staatlichem bulgarischem Besitz und sollen auch nicht privatisiert werden.
  


  
    8 Die Kreditvergabe an den privaten Sektor stieg von 15 Prozent des BIP Ende 2001 auf 19 Prozent des BIP Ende 2002.
  


  
    9 Ein neues Gesetz zur Staatsverschuldung verbietet es der Regierung, neue Schulden aufzunehmen, wenn das Verhältnis der konsolidierten staatlichen Gesamtverschuldung zum BIP 60 Prozent überschreitet.
  


  
    10 »Es ist das gemeinsame Ziel der Union,... Bulgarien und Rumänien im Januar 2007 als Mitglied der Union zu begrüßen, sofern sie bereit sind.« Europäischer Rat in Brüssel: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 12. Dezember 2003.
  


  
    11 Vgl. World Bank Group (Hrsg.): Country Economic Memorandum on Bulgaria 2000.
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  Dänemark


  
    Dänemark gilt in Europa besonders seit dem Nein zum Vertrag von Maastricht als ein etwas schwieriger Partner. Schuld daran ist unter anderem die Dichotomie der dänischen Europapolitik. Einerseits spielt Dänemark eine führende Rolle in der Europapolitik. Das Land wirkt aktiv dabei mit, die wichtigste Herausforderung im Hinblick auf die Zukunft der EU – den Erweiterungsprozess – voranzubringen. Es befindet sich unter den führenden Ländern, wenn es darum geht, die EU-Gesetzgebung umzusetzen und, nach Angaben der Kommission, seine Wirtschaft zu reformieren, um den Zukunftsanforderungen gerecht zu werden. Andererseits hat Dänemark unilateral beschlossen, für drei Schlüsselbereiche der Europapolitik Sonderregelungen (opt-outs) zu beanspruchen,1 nämlich für die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), für Teilbereiche der Justiz-und Innenpolitik sowie für die gemeinsame Verteidigungspolitik. In Anbetracht der überragenden Bedeutung der WWU und des dynamischen Charakters der jüngst sowohl im Bereich der Justiz- und Innenpolitik sowie der Verteidigung ergriffenen Initiativen ist es verständlich, wenn die von Dänemark selbst angestrebten Ausnahmeregelungen verwirren.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Politisches System


  
    Seit 1849 ist Dänemark eine konstitutionelle Monarchie und seit 1901 eine parlamentarische Demokratie. Die Verfassung von 1953 sieht ein Einkammer-Parlament (Folketing) mit 179 Sitzen vor, davon je zwei Vertreter Grönlands und der Färöer-Inseln. Wahlen finden alle vier Jahre statt. Der Premierminister kann jederzeit das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Königin Magrethe II. ist seit 1972 das Staatsoberhaupt und der Liberale Anders Fogh Rasmussen bekleidet seit 2001 das Amt des Regierungschefs. Der dänische Wohlfahrtsstaat garantiert soziale Grundversorgung.
     Das System stößt allerdings an die Grenzen der Finanzierbarkeit, der Zwang zum Umbau und zur Privatisierung wird in Dänemark immer nachdrücklicher diskutiert.
  


  1.2 Vom Nationalstaat zum EU-Mitgliedstaat 1973 bis 2000


  
    Schon seit die Mehrheit der Dänen 1972 für den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft votierte, zweifelt eine nicht unbedeutende Minderheit – in den Meinungsumfragen vor 1985 sogar eine Mehrheit2 – diese Entscheidung an. Inzwischen wird die Mitgliedschaft als solche zwar entschieden favorisiert, der Gedanke an die europäische Integration und »eine noch engere Union« ruft dennoch Unbehagen hervor. Obwohl sich sowohl die von einer liberal-konservativen Minderheit gebildete Koalitionsregierung als auch die sozialdemokratisch-sozialliberale Opposition für die europäische Integration aussprechen und der Europapolitik ihres Landes einen hohen Stellenwert einräumen, ist ihr politischer Spielraum durch das Zusammenwirken zweier Faktoren doch gravierend eingeschränkt: Zum einen steht insbesondere die sozialdemokratische Wählerschaft der Integration relativ skeptisch gegenüber, zum anderen werden in Dänemark Referenden über eine Vielzahl wichtiger EU-Entscheidungen abgehalten.3
  


  
    So hat es seit 1972 in Dänemark sechs Volksentscheide über Europathemen gegeben: über den Beitritt (1972), die Einheitliche Europäische Akte (1986), den Vertrag von Maastricht (1992), der Beschluss von Edinburgh (1993), den Amsterdamer Vertrag (1998) und die Einführung des Euro (2000). Zwei davon – zum Vertrag von Maastricht und zum Euro – wurden abgelehnt. Für den unterschiedlichen Ausgang der Referenden lassen sich verschiedene Gründe aufführen. Am wichtigsten erscheinen jedoch das immer wiederkehrende Thema Souveränität und die Implikationen einer Übertragung von Souveränität auf die europäische Ebene.
  


  
    Trotz des klaren und deutlichen Wortlautes der Verträge und aufgrund der in den 1970er Jahren schwachen Integrationsdynamik war die politische Integration für Politik und Öffentlichkeit kein vorrangiges Thema, als sich Dänemark zum Beitritt entschloss. Noch weniger erwartet waren die späteren Entwicklungen und eigentlichen Initiativen während der 1980er Jahre, welche schließlich zum Vertrag von Maastricht und zur offiziellen Eingliederung der EG in den Dachverbund EU führten. Folglich betrachteten Dänemark und eine Mehrheit seiner Bürger zunächst die europäische Wirtschaftsintegration als Selbstzweck; die Mitgliedschaft war in erster Linie ökonomisch motiviert. Die Debatte, die zur Ratifizierung der Einheitlichen 
     Europäischen Akte führte, spiegelte diese Wahrnehmung wider. Nach Abschluss der Verhandlungen ging der konservative damalige Premierminister Poul Schlüter sogar so weit, im Hinblick auf die Pläne zur Schaffung einer Europäischen Union öffentlich zu erklären: »Die Union ist mausetot!«
  


  
    Rückblickend ist es nun leicht, diesen Ausspruch als fatale Fehleinschätzung der politischen Ereignisse in den Jahren 1987 bis 1992 darzustellen wichtiger für die spätere Mitgliedschaftsdebatte im Inland war, dass er dem zwar etwas übertriebenen, doch keineswegs völlig grundlos existierenden Mythos vom Unwillen der pro-europäischen Politiker, dem Volk die ganze Wahrheit über das Projekt der europäischen Integration zu sagen, zusätzliche Nahrung gab. Die Vorstellung vom Mitgliedstaat, der Souveränität an die Gemeinschaft überträgt und immer weitere Politikbereiche vergemeinschaftet, wird in der Öffentlichkeit oft als Konzept der Konkurrenz statt Koexistenz dargestellt, was den Kampf um Akzeptanz weiterer Integrationsschritte zur Sisyphusarbeit macht.
  


  
    Das Nein zum Vertrag von Maastricht und die ablehnende Haltung zur Übertragung von Souveränität kann nur vor diesem Hintergrund von Misstrauen gegenüber einer Dreiecksbeziehung interpretiert werden, in welcher die Regierung die öffentliche Meinung einerseits und einen sehr dynamischen Integrationsprozess andererseits im Gleichgewicht halten muss.4 Gelungen war ihr das in den Referenden über den Beschluss von Edinburgh sowie den Amsterdamer Vertrag, doch in beiden Fällen nur mit relativ dünner Mehrheit.5 Um die weit verbreitete Skepsis im Zaum zu halten, hielt es die Regierung zudem für nötig, der Wählerschaft zu versprechen, das Tempo der Integration werde sich verlangsamen, und es handle sich deshalb für absehbare Zeit um das letzte Referendum.
  


  
    Der Einfluss der dänischen Ausnahmeregelungen auf die Europapolitik der Regierung kann kaum überschätzt werden; das von außen oftmals schizophren erscheinende Verhalten der dänischen Regierung – nämlich der Versuch, aus einigen Schlüsselbereichen der europäischen Politik auszusteigen, jedoch zeitgleich eine Vorreiterrolle in anderen Politikfeldern einnehmen zu wollen – ist in Wirklichkeit der Versuch, Alternativen für die Diskussion und Gestaltung der dänischen Europapolitik zu finden.
  


  2. Dänemark und der Vertrag von Nizza


  
    Wegen des negativen Ausganges des Euro-Referendums am 28. September 2000 wurde sowohl im In- und Ausland mit Schwierigkeiten für die dänische 
     Regierung auf dem Europäischen Ratstreffen in Nizza gerechnet. Es zeigte sich jedoch schnell, dass die Regierung sehr wohl den gefährlichsten Klippen ausweichen konnte. Da Dänemark bei den heiklen Themen nicht alleine stand, konnte es sich im Windschatten anderer Länder halten und diesen die Verhandlungen überlassen. Folglich konnte die Regierung zufrieden aus Nizza heimkehren. Einerseits hatte der Vertrag von Nizza noch ungelöste institutionelle Probleme aus dem Weg geräumt und so die Institutionen der EU für die Erweiterung vorbereitet. Der damalige Premierminister Poul Nyrup Rasmussen ging sogar so weit, den Vertrag von Nizza als »den Erweiterungsvertrag« zu bezeichnen.
  


  
    Andererseits waren die tatsächlich vereinbarten Reformen relativ bescheiden, sodass sie der Regierung im dänischen Parlament und in der Öffentlichkeit keine Probleme bereiteten: Dänemark verfügt weiterhin über einen Kommissar, und die Einführung einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung über Steuern und Soziales wurde vermieden. Das Ergebnis bedeutete außerdem, dass die Regierung von Rechts wegen nicht verpflichtet ist, ein Referendum abzuhalten. Der Nizza-Vertrag wurde vom dänischen Parlament am 1. Juni 2001 ratifiziert.
  


  
    Im Unterschied etwa zu den Benelux-Ländern oder Finnland wurden die Ergebnisse des Nizza-Gipfels in Dänemark nicht als mögliche Gefahr für die Effizienz einer erweiterten Union interpretiert. Der Premierminister betrachtete sie sogar als eher positive Entwicklung: »Eine Entscheidungsfindung wird zwar schwieriger, was jedoch auch notwendig ist, um einen stärkeren demokratischen Rückhalt in einer erweiterten Union zu sichern«.6 Ebenfalls im Unterschied zu anderen kleineren Ländern lenkte die Regierung die Aufmerksamkeit nicht auf die künftige (geschwächte) Rolle der Kommission.
  


  
    Die Standpunkte der übrigen politischen Parteien und Bewegungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Liberale Partei, die Zentrumsdemokraten und die Konservative Partei teilten im Allgemeinen die Ansicht der Regierung – wenn auch die Liberalen den geringen Fortschritt bei der Frage qualifizierter Mehrheitsentscheidungen bedauerten. Die Christliche Volkspartei und die Sozialistische Volkspartei (die beide gegen den Euro gestimmt hatten) befürworteten einhellig diesen »Erweiterungsvertrag«; sie plädierten jedoch für ein nationales Referendum. Im Parlament stimmten die Einheitliche Liste, die Dänische Volkspartei und die Gruppe Freiheit 2000 gegen den Vertrag; beide außerparlamentarische Bewegungen, die Juni-Bewegung und die Volksbewegung gegen die Europäische Union (Folkebevægelsen mod EF-Unionen) opponierten ihrerseits.
  


  3. Dänische Europapolitik im Rahmen der Verfassungsdebatte: Business as usual schwierig


  
    Das wirtschaftliche Interesse bleibt auch weiterhin ein Hauptargument für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, doch infolge von Ausmaß und Tempo des Integrationsprozesses und der EU-Agenda ist die dänische EU-Politik selbst umfassender und komplexer geworden. Der politische Balanceakt wird komplizierter durch die Tatsache, dass zwar eine Loslösung von der Europäischen Union als solche weder für die liberal-konservative Regierung noch für die sozialdemokratisch-sozialliberale Opposition in Betracht kommt, beide aber von den EU-skeptischen Parteien abhängig sind.
  


  
    Trotz allgemeiner Akzeptanz der Europa-Idee und günstiger Umfrageergebnisse zwischen dem Euro-Referendum und den Verhandlungen in Nizza, wonach 33 Prozent der dänischen Bevölkerung sich gleichermaßen als Europäer wie als Dänen betrachten, bleibt diese extrem gespalten, wenn es um die weitere Integration in Europa geht. Wie die Abfolge der Volksentscheide veranschaulicht, ist diese skeptische Grundhaltung (und die Fähigkeit der politischen Eliten, damit umzugehen) ein entscheidender Faktor in der dänischen EU-Politik und setzt gleichzeitig allen aktiven Gestaltungsbestrebungen oder gar dem Versuch, die bestehende dänische Europapolitik zu verändern, enge Grenzen.
  


  
    Wenn Dänemark der Spagat zwischen seinen politischen Zielen und seiner tatsächlichen EU-Politik – ein Problem, das vor allem in der EU-Debatte innerhalb des Landes gelöst werden muss – nicht gelingt, kann man sich zunehmend schwerer vorstellen, wie dieser Mitgliedstaat einen konstruktiven Beitrag zur EU-Politik leisten soll, ganz zu schweigen von der noch ehrgeizigeren Vorstellung, Dänemark könne die Agenda in Kernbereichen der EU-Politik mitbestimmen. Mit Blick auf die intergouvernementalen Politiken wurde dies besonders deutlich, als die Beiträge der einzelnen Nationen zur Erfüllung der militärischen Ziele der EU veröffentlicht wurden. Aufgrund der Ausnahmeregelung im Bereich Verteidigung war es Dänemark als einzigem Mitglied nicht möglich gewesen, Truppenkontingente, Schiffe oder Flugzeuge beizutragen, obwohl das Land bei der Friedenssicherung und im Krisenmanagement als sehr engagiert gilt. Der Umstand, dass Nicht-EU-Mitglieder wie Estland, die Slowakei und Norwegen zu Militäroperationen unter EU-Führung de facto mehr beitragen würden, machte Dänemarks Fehlen umso sichtbarer.
  


  
    Der notwendige Balanceakt zwischen der Opposition im eigenen Lande und dem Druck seitens der anderen Mitgliedstaaten, die Integration voranzutreiben, ist für die Regierung zunehmend schwieriger geworden. Ein 
     Einstellungswandel wird offensichtlich: Die negative Einstellung zur EU verschiebt sich vom linken Flügel des Parteienspektrums zum rechten. Die zunehmend kritische Haltung des linken Flügels gegenüber den Vereinigten Staaten hat die Diskussion über eine neue Rolle des erweiterten Europas eröffnet: als ein andere politische Lösungen avisierender Gegenpol zu den Vereinigten Staaten. Auch ist die Regierung von Fogh Rasmussen inzwischen weniger auf eine weitere europäische Integration hin ausgerichtet, sondern betont vielmehr die Grenzen des Integrationsprozesses.
  


  
    Dänemark hatte in der zweiten Hälfte des Jahres 2002 die EU-Präsidentschaft inne. Auf der Agenda stand die Erweiterung natürlich ganz oben, doch auch Beschäftigung, Verbraucherschutz und die Umweltpolitik wurden als wichtige Themen betrachtet. Der große Triumph von Premierminister Fogh Rasmussen bestand darin, dass er am Ende des Europäischen Rates in Kopenhagen am 12./13. Dezember 2002 erklären konnte: »Wir sind zu einer Einigung gekommen.« Diese Einigung bestand darin, dass die Verhandlungen zwischen der EU und den zehn Beitrittskandidaten einen positiven Abschluss gefunden hatten und diese Kandidaten seit 1. Mai 2004 EU-Mitgliedstaaten sind. Die EU-Präsidentschaft wurde weithin als Erfolg für die dänische Regierung betrachtet.
  


  
    Doch dann kristallisierte sich für Dänemark ein neues Problem heraus: die Verhandlungen über eine Verfassung für die Europäische Union. Der gegenüber der EU negativ eingestellte Teil der Bevölkerung betrachtete schon allein die Namensgebung als problematisch. Ihrer Meinung nach gab es nur eine, und zwar die dänische Verfassung. Deshalb betrachteten die dänischen Verhandlungsführer es als einen Imperativ, dass der Name während der Verhandlungen im Europäischen Konvent und in der darauf folgenden Regierungskonferenz in »Verfassungsvertrag« umgewandelt wurde – der Terminus Vertrag zeigt dabei an, dass der Vorgang im Zuständigkeitsbereich der souveränen Nationalstaaten liegt. Die dänische Regierung hatte während den Verhandlungen eine Reihe von Themengebieten als prioritär betrachtet, in denen sie jeweils klare Positionen vertrat. Die Positionen lauteten im Einzelnen:

    
      
        – Der neue Vertrag sollte einfach und logisch aufgebaut sowie verständlich formuliert sein.
      


      
        – Die EU beruht auf der Zusammenarbeit zwischen Staaten, sie ist keine Föderation.
      


      
        – Es muss jederzeit möglich sein, aus der Union auszutreten.
      


      
        – Es muss eine klare Abgrenzung von Kompetenzen zwischen den Mitgliedstaaten und der Union geben. 
        


      
        – Die nationalen Parlamente müssen eine größere Rolle spielen. Sie müssen kontrollieren, dass sich die EU wirklich nur mit den ihr zugewiesenen Bereichen befasst.
      


      
        – Die EU ist verpflichtet, im Umweltschutz, im Verbraucherschutz und bei der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau eine aktive Rolle zu spielen.
      


      
        – Menschenrechte, die Grundsätze der Demokratie und der Offenheit müssen gestärkt werden. Die Grundrechtecharta muss Eingang in die Verträge finden.
      


      
        – Der Gesetzgebungsprozess innerhalb der EU muss komplett offen gelegt werden.
      


      
        – Die Europäische Union muss in der Lage sein, mit verstärktem Engagement in der internationalen Arena zu agieren. Ein europäischer Außenminister würde die Kohärenz der EU-Außenpolitik stärken.
      


      
        – Die Ausdehnung der Mehrheitsentscheidung auf weitere Bereiche würde die Effektivität der Union erhöhen.
      


      
        – Die Abstimmungsregeln sollten einfacher und leichter verständlich sein.
      


      
        – Die EU sollte einen Vorsitzenden des Europäischen Rates haben, jedoch keinen EU-Präsidenten. Das würde Kontinuität und Effektivität der Union erhöhen.
      


      
        – Jedes Land muss einen Vertreter in die Europäische Kommission entsenden können. Die Gleichheit kleiner und großer Staaten innerhalb der EU-Kommission muss erhalten bleiben.
      

    

  


  
    Ganz generell betrachtete die dänische Regierung – zusammen mit den pro-europäischen Parteien, die zunehmend auch die linke Sozialistische Volkspartei umfassen – ihre Ziele und ihre Erwartungen an die Verhandlungen während der Regierungskonferenz als erfüllt. So wurden die dänischen Opt-outs von den anderen Staaten der Europäischen Union weiterhin anerkannt und respektiert und werden in jedem Fall Eingang in einen neuen Vertrag finden.
  


  
    Das vorläufige Scheitern der Verhandlungen im Dezember 2003 kam unerwartet und konnte doch als Pluspunkt für die damalige dänische Minderheitsregierung betrachtet werden, die sich ja stark auf die anti-EU-europäische rechte Dänische Volkspartei (Dansk Folkeparti) stützte, die im Parlament als eine die Regierung unterstützende Kraft galt. Wenn die Verfassung auf längere Zeit verschoben wird – was angesichts der gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden nicht unwahrscheinlich ist -, kann die im Falle eines Referendums vorhersehbare Spaltung innerhalb der Gesellschaft vermieden werden.
  


  
    Diese Spaltung könnte sich negativ auf das Standing der Regierung auswirken. Auf der anderen Seite drängten die pro-europäischen Parteien die Regierung im Ratifizierungsprozess, Referenden zu einem oder allen Opt-outs durchzuführen – beispielsweise zum Opt-out für die gemeinsame Verteidigungspolitik.
  


  
    Die Fogh Rasmussen-Regierung befasste sich zwischenzeitlich mit der Idee eines flexiblen Opt-outs für die dritte Säule der Europäischen Union: Demnach würde Dänemark die Gesetze zur Bekämpfung des Organisierten Verbrechens akzeptieren, sein Opt-out in der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik jedoch weiter aufrechterhalten. Der Grund dafür ist, dass Dänemark in diesem Bereich eine weitaus restriktivere Politik verfolgt als die Europäische Union.
  


  
    Dieser Vorschlag scheint in Richtung eines Europa à la carte zu gehen, eine Politik, die der eigentlichen dänischen Europapolitik entgegensteht: Die offizielle Politik Dänemarks ist es, ein Europa der verschiedenen Ebenen oder der Kerne mit verschiedenen Peripherien zu vermeiden.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    Übersetzt aus dem Englischen von Edda Pinto, Lisa’s Office, München.
  


  
    1 Normalerweise werden vier dänische Sonderregelungen (opt-outs) genannt, wobei die vierte Sonderregelung die »Unionsbürgerschaft« ist. Da deren spezifischer Inhalt (sie soll die nationale Staatsbürgerschaft nicht ersetzen) ausdrücklich in den Amsterdamer Vertrag aufgenommen wurde, wäre es technisch korrekter, nur von drei Sonderregelungen zu sprechen.
  


  
    2 Vgl. Danish Foreign Policy Yearbook 1999, Copenhagen 1999, S. 157 ff.
  


  
    3 Vgl. Zepernick, David/Peter Riis: EU: En udfordring til dansk politik – og et forsog pä at tage handsken op, DUPI Working Paper Nr. 8, 2000.
  


  
    4 Vgl. Petersen, Nikolaj: National Strategies in the Integration Dilemma: The Promises of the Adaptation Theory, in: Branner, Hans/Morten Kelstrup (Hrsg.): Denmark’s Policy Towards Europe after 1945 – History, Theory and Options, Odense 2000, S. 77f.
  


  
    5 Für das Edinburger Abkommen stimmten 56,7 Prozent der Bevölkerung, dagegen 43,3 Prozent; für den Amsterdamer Vertrag 55,1 Prozent und 43,3 Prozent dagegen.
  


  
    6 Vgl. Politiken vom 11. Dezember 2000.
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  Deutschland


  
    Mit der ersten Sitzung des Deutschen Bundestages im umgebauten Reichstagsgebäude in Berlin am 19. April 1999 ist die »Bonner Republik« in der »Berliner Republik« aufgegangen. Denkwürdig war die Debatte Anfang der 1990er Jahre, ob künftig Bonn oder Berlin Hauptstadt und Sitz des gesamtdeutschen Parlamentes sein sollte. Am 21. Juni 1991 schließlich entschieden die Abgeordneten des Bundestages sich mehrheitlich für Berlin.
  


  
    Mittlerweile sind die Debatten um die so genannte Berliner Republik nahezu verstummt. Eine Zwischenbilanz nach den ersten Berliner Jahren zeigt: Zwar hat die Republik seit 1999 in vielerlei Hinsicht ihr Gesicht verändert. Gleichwohl haben sich aber die Herausforderungen an die Politik in ihren Grundzügen ebenso wenig verändert wie die grundsätzlichen Rahmenbedingungen des Politikgestaltens. Die Debatten kreisen im Wesentlichen unverändert um jene Kernthemen, welche die politischen Diskussionen nun bereits seit vielen Jahren beschäftigen: Die deutsche Politik oszilliert zwischen Bestandssicherung und Reformnotwendigkeit. In den sozialpolitischen Debatten ist die ungelöste Frage der Tragfähigkeit und Finanzierbarkeit der Sozialversicherungssysteme bestimmend. Finanzpolitisch wird nach wie vor um Lösungen zu Stopp und Abbau der Staatsverschuldung gerungen. Wirtschaftspolitisch stehen die Suche nach Rezepten zur Verminderung der Arbeitslosigkeit und zum Erhalt der Attraktivität des Standortes Deutschland im Vordergrund. Außenpolitisch versucht sich Deutschland weiterhin an einer selbstbewussten Rollendefinition und an der Standortbestimmung in einem Europa, das die Suche nach sich selbst und seiner Position in der Weltordnung bei weitem noch nicht abgeschlossen hat.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Von der Kapitulation zur neuen Staatlichkeit in Deutschland


  
    Vier Jahre nach der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation aller deutschen Streitkräfte durch Vertreter des Oberkommandos der Wehrmacht 
     im Hauptquartier der sowjetischen Armee in Berlin-Karlshorst am 8. Mai 1945 erfolgte mit der Verabschiedung des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat ein bedeutsamer Schritt auf dem Weg zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland. In dritter Lesung stimmten am 8. Mai 1949 von den 65 Abgeordneten des Parlamentarischen Rates 53 für und zwölf gegen das Grundgesetz, das »dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung« geben sollte, wie es damals in der Präambel des Grundgesetzes hieß.1 Seine Gültigkeit sollte das Grundgesetz an dem Tag verlieren, »an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist«2. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Spaltung Deutschlands hatten die Mitglieder des Parlamentarischen Rates bewusst provisorische Elemente in das Grundgesetz aufgenommen. Damit wurde eine Verfassung ausgearbeitet, die geeignet war, »die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder herzustellen«3. Um den Provisoriumscharakter zu unterstreichen, hatte man trotz des Verfassungsranges der »neuen Ordnung« auf die Bezeichnung »Verfassung« verzichtet. Zudem wurde in der Präambel das Kernziel des Grundgesetzes als Auftrag an »das gesamte Deutsche Volk« verankert, »in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.« Nach der Genehmigung durch die Militärgouverneure der Westalliierten am 12. Mai 1949 und der Zustimmung von zehn der elf Landtage4, wurde das Grundgesetz am 23. Mai durch den Parlamentarischen Rat verkündet. Bewusst hatte man bei der Ausarbeitung und Beratung des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat die Lehren aus der politischen Entwicklung in der Weimarer Republik berücksichtigt. Am darauffolgenden Tag, dem 24. Mai 1949, trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Im Gegenzug konstituierte sich wenige Monate später am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Die doppelte Staatsgründung in Deutschland war vollzogen.
  


  1.2 Aufbau und Konsolidierung der Bundesrepublik Deutschland


  
    Am 14. August 1949 fanden die Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag statt. Aufgrund des Wahlergebnisses zogen acht Fraktionen ein; wobei die CDU/CSU mit 31 Prozent Stimmenanteil die stärkste und die SPD mit 29,2 Prozent die zweitstärkste Fraktion bildeten. Nachdem am 12. September 1949 Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten der jungen Republik gewählt worden war, erfolgte am 15. September 1949 mit der denkbar knappen Mehrheit von einer Stimme die Wahl Konrad Adenauers zum ersten
     Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. In Adenauers Amtszeit wurden grundlegende innen- und außenpolitische Richtungsentscheidungen für die Entwicklung Deutschlands getroffen. Gegen den zeitweiligen Widerstand der SPD zielte seine Politik außenpolitisch von Anfang an auf die feste Verankerung der Bundesrepublik Deutschland im westeuropäischen und atlantischen Staatenlager. Einen besonderen Stellenwert erhielt dabei die Freundschaft mit Frankreich, die 1963 mit dem Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit einen Höhepunkt erlebte.
  


  
    Fortschreitende Integration der Bundesrepublik Deutschland in das westliche Bündnissystem und Souveränitätsgewinne gingen in Adenauers Kanzlerschaft Hand in Hand. Nach der Aufnahme in den Europarat 1950/51 war die Bundesrepublik Deutschland 1951 Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und 1957 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG). Mit der Aufnahme in Westeuropäische Union (WEU) und NATO 1955 wurde das bis dahin geltende Besatzungsstatut der Westalliierten vom 10. April 1949, das bereits 1951 in einigen Punkten revidiert worden war, abgelöst und die Souveränität der westdeutschen Republik weitgehend hergestellt. Die Zuständigkeit der Alliierten blieb auf Deutschland als Ganzes und Berlin begrenzt. Erst mit dem In-Kraft-Treten des »Vertrages über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland« 1991 wurden die Souveränitätsrechte dann vollständig freigegeben.
  


  
    Gegenüber dem zweiten deutschen Staat, der DDR, verfolgte die Bundesregierung unter der Führung Adenauers konsequent die Politik der Abgrenzung und Nichtanerkennung. Man beharrte auf dem völkerrechtlichen Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland. Zur Umsetzung dieses Anspruches fand außenpolitisch ab 1955 die Hallstein-Doktrin Anwendung, die – benannt nach dem damaligen Staatssekretär im Auswärtigen Amt Walter Hallstein – besagte, dass die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen durch dritte Staaten als unfreundlicher Akt gegenüber der Bundesrepublik Deutschland gewertet werde, der seinerseits den Abbruch der Beziehungen durch die Bundesregierung zur Folge haben sollte.
  


  
    Innenpolitisch waren die ersten Jahre der westdeutschen Republik von der Integration der Heimatvertriebenen aus ehemals deutschen Ostgebieten und Flüchtlingen aus Ostdeutschland, von der Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit und der Ankurbelung der Wirtschaft geprägt. Erst nach deutlichen Anlaufschwierigkeiten sprang 1952 die Konjunktur an. Ein gleichmäßiger Wirtschaftsaufschwung setzte ein. Die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik Deutschland konsolidierte sich in der Folgezeit rasch. Bis Mitte der 1950er Jahre wurde die konjunkturelle und strukturelle Arbeitslosigkeit 
     beseitigt. Trotz des ungebrochenen Zuzuges weiterer Flüchtlinge aus der DDR konnte Vollbeschäftigung erreicht werden. Die Auslastung der Produktionskapazitäten stieg so stark an, dass sich die Bundesregierung 1955 dazu entschloss, ausländische Arbeitskräfte anzuwerben. Das von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard politisch durchgesetzte Wirtschafts- und Gesellschaftskonzept der sozialen Marktwirtschaft hatte seine Feuertaufe bestanden.
  


  
    Mit der wirtschaftlichen Stabilisierung ging auch eine politische Festigung der westdeutschen Demokratie einher. Das Vertrauen der Bürger in die Politik Adenauers kam entsprechend in der Bundestagswahl 1957 zum Ausdruck: Der Kanzler und seine Politik wurden durch einen klaren Wahlsieg bestätigt, Adenauer konnte eine dritte Wahlperiode regieren.
  


  1.3 Übergangszeit, Machtwechsel und sozial-liberale Koalition


  
    In ihrer dritten Amtsperiode zeigte die Kanzlerschaft Adenauers jedoch deutliche Verschleißerscheinungen. Sowohl seine kurzfristigen Ambitionen auf das Amt des Bundespräsidenten und die Debatte um seine Nachfolge 1959 als auch seine politische Zurückhaltung während des von der DDR-Führung begonnenen Mauerbaus in Berlin im August 1961 und die Regierungskrise infolge der »Spiegel«-Affäre warfen Schatten auf das Ansehen des ersten Bundeskanzlers.5 Auf Druck der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag und des Koalitionspartners FDP musste Adenauer 1963 sein Amt an Ludwig Erhard übergeben. In dessen Amtszeit fiel die erste Rezession nach fast 15 Jahren ungebrochenen Wirtschaftsaufschwunges. Zweifel vor allem an der wirtschaftspolitischen Kompetenz der Bundesregierung und regierungsinterne Differenzen über die Sanierung des Staatshaushaltes erzwangen schließlich den Rücktritt Erhards. Ein sich bereits länger andeutender Machtwechsel nach 17 Jahren CDU-Dominanz nahm nun sukzessive Gestalt an. Äußeres Zeichen waren die Bildung einer Großen Koalition unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1966 und die Wahl Gustav Heinemanns (SPD) als Nachfolger Heinrich Lübkes zum Bundespräsidenten 1969. Die politische Gestaltungsfähigkeit der Großen Koalition zeigte sich weniger in außenpolitischen Belangen als vielmehr auf innen- und wirtschaftspolitischen Handlungsfeldern. Zu den zentralen innenpolitischen Gesetzgebungswerken zählte 1968 die Realisierung der Notstandsverfassung und der Notstandsgesetze. Mit der Verabschiedung des Stabilitätsgesetzes, dem Beschluss über die Einführung einer mittelfristigen Finanzplanung der Bundes- und der Finanzverfassungsreform 1967 hatte man nicht nur Konsequenzen 
     aus der Haushaltskrise von 1966/67 gezogen, sondern auch eine Anpassung an veränderte wirtschaftliche und soziale Verhältnisse vorgenommen.
  


  
    Nach der Bundestagswahl von 1969 kam es unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) erstmals zu einer sozial-liberalen Regierungsbildung. Prägendes Merkmal der Kanzlerschaft Brandts waren neben dem Ausbau des sozialen Netzes die Ergebnisse seiner Ost- und Deutschlandpolitik. Gegen zum Teil heftigen Widerstand der CDU/CSU im Deutschen Bundestag konnte die sozial-liberale Ost- und Entspannungspolitik durchgesetzt und 1970 der Moskauer Vertrag mit der Sowjetunion und der Warschauer Vertrag mit Polen, 1972 der Grundlagenvertrag mit der DDR, sowie 1973 der Prager Vertrag mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik unterzeichnet werden, »um den internationalen Frieden aufrechtzuerhalten, die Entspannung zu fördern und die Lage in Europa zu normalisieren«6.
  


  
    Nach dem Rücktritt Brandts 1974 – der persönliche Referent Brandts, Günter Guillaume, war als DDR-Agent im Kanzleramt enttarnt worden – wurde Helmut Schmidt (SPD) in einer Zeit ökonomischer und innenpolitischer Krisensituationen zu seinem Nachfolger als Bundeskanzler gewählt. Die innenpolitische Lage in der Bundesrepublik Deutschland wurde vor allem in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre durch die Terroranschläge und die Entführungsaktionen der Rote-Armee-Fraktion (RAF) erschüttert. Wirtschaftspolitisch galt es, die Folgewirkungen von zwei Ölkrisen, den stark defizitären Bundeshaushalt, die zunehmende Staatsverschuldung, die Inflationsentwicklung und die stark angestiegene und sich ab 1975 auf hohem Niveau bewegende Arbeitslosenzahl in den Griff zu bekommen. Außenpolitisch setzte Schmidt den von Brandt eingeleiteten Entspannungskurs gegenüber Osteuropa fort. Deutlich wurde dies in der deutschen Position im Prozess zum Abschluss der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 1975 in Helsinki. Die von Bundeskanzler Schmidt geführte Regierung setzte aber auch eigene Akzente. Dazu zählen die von Schmidt und dem französischen Staatspräsidenten Giscard d’Estaing initiierten Treffen der G-7-Staaten im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels (erstmals 1975) oder 1979 die Gründung des Europäischen Währungssystems. Wenngleich der außenpolitische Spielraum der Bundesrepublik Deutschland bis zum Ende der 1970er Jahre gewachsen war, stand ihre Außenpolitik doch unter dem Einfluss der sich spätestens ab 1977 wieder verschärfenden weltpolitischen Spannungen. Denn die sicherheitspolitischen Kontroversen zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion beeinflussten letztlich auch die Entwicklung der innerdeutschen Beziehungen, die nicht mehr die Dynamik der Jahre zwischen 1970 und 1974 erreichten.
  


  1.4 Koalition der Mitte und Politik der Erneuerung


  
    Zu Beginn der 1980er Jahre befand sich die Bundesrepublik Deutschland in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise. Konzepte zur Reaktion auf die wirtschafts- und finanzpolitischen Herausforderungen – Rezession, Inflation, Unternehmenszusammenbrüche, Haushaltsdefizit, Arbeitslosigkeit, hohe Steuer- und Abgabenlast – waren gefordert. Die sozial-liberalen Regierungspartner konnten in den Politikbereichen der Wirtschafts- und Finanzpolitik keinen Handlungskonsens mehr herstellen. Zudem hatte Bundeskanzler Schmidt die außen- und sicherheitspolitische Unterstützung seiner eigenen Partei, der SPD, in der Nachrüstungsdebatte verloren. Das politische Gestaltungspotenzial der sozial-liberalen Koalition schien nach 13 Jahren Regierungsverantwortung aufgebraucht. Nach dem Koalitionsaustritt der FDP kam es erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auf der Basis des in Artikel 67 GG vorgesehenen konstruktiven Misstrauensvotums zu einem Regierungswechsel. Mit 256 Stimmen erhielt Helmut Kohl (CDU) am 1. Oktober 1982 die zur Kanzlerwahl notwendige Stimmenmehrheit im Bundestag und war damit zum neuen Regierungschef einer christlich-liberalen Koalition gewählt.
  


  
    Der selbst gesteckte Anspruch der neuen Regierung war hoch: »Politik der Erneuerung« und »historischer Neuanfang« lauteten Slogans aus Kohls erster Regierungserklärung am 13. Oktober 1982. Die von Kohl geführte »Koalition der Mitte« machte die wirtschaftliche Krisenlage der Bundesrepublik Deutschland und deren Behebung zu einem zentralen Thema der Regierungspolitik.
  


  
    Bis 1989 konnten in der Bundesrepublik Deutschland die Staatsfinanzen stabilisiert, die Steuerbelastungen für Unternehmen und private Haushalte gesenkt und Preisstabilität auf niedrigem Niveau erreicht werden. Allerdings hatte die ökonomische Erfolgsgeschichte der 1980er Jahre auch ihre Schattenseiten. Subventionen wurden nicht abgebaut, Strukturreformen unterblieben, die Sockelarbeitslosigkeit bewegte sich weiter auf hohem Niveau. Die sich seit Mitte der 1970er Jahre entwickelnde Kluft zwischen einem sozial gesicherten Teil der Bevölkerung und den von Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg Betroffenen wurde größer.
  


  
    Die wirtschaftlichen Erfolgsjahre wurden insgesamt nur unzureichend genutzt, um Strukturschwächen des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu beseitigen und grundlegende Modernisierungsprozesse in Angriff zu nehmen. Die ökonomischen Erfolge in den 1980er Jahren überdeckten sowohl die Notwendigkeit unternehmerischer Anpassungsmaßnahmen im globalen Standortwettbewerb als auch die Erfordernis wirtschaftlicher Deregulierung 
     und die Dringlichkeit von Reformen innerhalb der sozialen Sicherungssysteme.
  


  
    Innenpolitisch waren die 1980er Jahre von einem Vertrauensverlust der Bundesbürger gegenüber den etablierten Parteien gekennzeichnet. Die Zahl der Nichtwähler und Wechselwähler stieg deutlich an. Gleichzeitig gewannen neue soziale Bewegungen und Bürgerinitiativen an Bedeutung. Mit den Grünen konnte sich ab 1983 erstmals eine neue Partei dauerhaft auf Bundesebene etablieren. In den ersten Jahren verstanden sich die Grünen vor allem als Protestpartei. Sie trugen wesentlich dazu bei, der Umweltpolitik, einem bisher vernachlässigten Politikfeld, politisches Gehör zu verschaffen und auch die anderen Parteien hierfür zu sensibilisieren. Nach dem Unglück des Kernreaktors im ukrainischen Tschernobyl wurde dem gewachsenen Stellenwert der Umweltpolitik am 5. Juni 1986 mit der Gründung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Ausdruck verliehen.
  


  
    Außenpolitisch bekannte sich die von Kohl geführte christlich-liberale Regierungskoalition nachdrücklich zur transatlantischen Partnerschaft. Der NATO-Doppelbeschluss wurde mit breiter parlamentarischer Unterstützung vollzogen. Gleichzeitig wurden die deutsch-französischen Beziehungen intensiviert. Unter Helmut Kohl und François Mitterrand entwickelte sich die Achse Paris-Bonn in den 1980er Jahren zum Motor des europäischen Integrationsprozesses. Im Juni 1983 erfolgte unter deutschem EG-Ratsvorsitz der Versuch, den stagnierenden Integrationsprozess mit der Verabschiedung der »Feierlichen Deklaration zur Europäischen Union« neu zu beleben. Mit der Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) wurde 1986 die erste umfassende Änderung der EG-Gründungsverträge beschlossen. Bis zum 31. Dezember 1992 sollte der europäische Binnenmarkt verwirklicht werden. Außerdem verfolgten Paris und Bonn seit 1988 die Idee einer europäischen Währungsunion. Diese beiden Ziele wurden von der Bundesregierung als ein Schritt hin zu einer europäischen politischen Union verstanden.
  


  1.5 Vom geteilten zum vereinten Deutschland


  
    Am 3. Oktober 1990 wurde die deutsche Einheit durch den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 23 GG staatsrechtlich vollendet. Mit diesem Tag fand das über vierzig Jahre währende Kapitel der deutschen Teilung seinen Abschluss. Ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Einheit in den Jahren 1989/90 war die friedliche 
     Revolution der Menschen in der DDR vom Herbst 1989. Sie war deutlicher Ausdruck einer bereits seit 1985 mit ersten Reformschritten in der Sowjetunion eingeleiteten Zeitenwende.Einen Kulminationspunkt der politischen Veränderungen in Osteuropa bildete die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989.
  


  
    Die Realisierung der deutschen Einheit wurde auf politischer Ebene zunächst allenfalls als Fernziel und ohne konkreten Zeitplan diskutiert. DDR-Ministerpräsident Hans Modrow sprach in seiner Regierungserklärung vom 17. November 1989 vage davon, »eine Verantwortungsgemeinschaft beider deutscher Staaten durch eine Vertragsgemeinschaft zu untersetzen«. Bundeskanzler Helmut Kohl präsentierte elf Tage später vor dem Deutschen Bundestag ein Zehn-Punkte-Programm. Kohl legte darin sein Konzept zur weiteren deutschlandpolitischen Entwicklung dar, das aber wegen der nicht bzw. nur vage erfolgten Abstimmung mit den westlichen Alliierten, der nicht ausgesprochenen Garantie der polnischen Westgrenze und fehlender Aussagen zum Verbleib Deutschlands in der NATO auch Kritik hervorrief. Der Bundeskanzler nahm in seinem Programm den von Modrow geprägten Begriff der Vertragsgemeinschaft auf und erweiterte ihn durch das Angebot »konföderativer Strukturen« als vorläufige Grundlage der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten.
  


  
    Die eindeutigen Forderungen der Mehrzahl der Ostdeutschen nach der staatlichen Einheit Deutschlands und der Einführung der D-Mark, der sich beschleunigende Verfall ostdeutscher Wirtschaftsstrukturen und vor allem der auch nach dem Fall der Mauer zunächst anhaltende Übersiedlerstrom setzten in der Folgezeit die politischen Akteure in West- und Ostdeutschland unter Handlungsdruck. Auch die für Deutschland als Ganzes und Berlin zuständigen alliierten Siegermächte Frankreich, Großbritannien, USA und Sowjetunion mussten sich ihrer Verantwortung stellen. Auf innerdeutschem und internationalem Parkett begannen schließlich Anfang 1990 intensive Verhandlungen zur Regelung der deutschen Frage und zur Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands.
  


  
    Bis zum Oktober 1990 wurden in zahllosen Verhandlungsrunden mit dem Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, dem Wahlvertrag, dem Einigungsvertrag und schließlich dem »Zwei-plus-Vier-Vertrag« die innerstaatlichen und völkerrechtlichen Voraussetzungen zur Vereinigung beider deutscher Staaten geschaffen. Dass die dabei gewählten Strategien die mehrheitliche Zustimmung der Bürger in West- und Ostdeutschland fanden, zeigte das Ergebnis der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl vom 2. Dezember 1990, bei der die christlich-liberale Regierungskoalition unter der Führung von Bundeskanzler Kohl bestätigt wurde.
  


  
    Das politische System der Bundesrepublik Deutschland wurde durch den Beitritt der ostdeutschen Länder zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 nicht grundlegend verändert; seine Institutionen wurden auf die fünf neuen Länder übertragen. Das geeinte Deutschland erhielt, obgleich dies gemäß Artikel 146 GG möglich gewesen wäre, keine neue Verfassung.
  


  
    Mit dem staatsrechtlichen Vollzug der Einheit war der deutsche Einigungsprozess jedoch keineswegs abgeschlossen. Dies zeigte nicht nur die Hauptstadtdebatte. Noch heute beschäftigen die Aufarbeitung des DDR-Erbes und der Stasi-Hinterlassenschaften Politik und Gesellschaft des vereinten Deutschlands. Bis Mitte der 1990er Jahre standen dabei vor allem die Prozesse gegen ehemals führende wie auch nachrangige Funktionäre des SED-Regimes und gegen die so genannten Mauerschützen im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Für politischen Zündstoff sorgten Vorwürfe der inoffiziellen Stasi-Mitarbeit gegen bekannte Politiker wie den letzten Ministerpräsidenten der DDR Lothar de Maiziere, den brandenburgischen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe oder den ehemaligen Vorsitzenden der PDS-Gruppe im Deutschen Bundestag Gregor Gysi. Erheblichen Stellenwert hatten zudem rechtliche Probleme wie die Behandlung von Enteignungen oder die Klärung der Frage, ob nun Bund, neue Länder oder ostdeutsche Kommunen für die Begleichung der Altschulden der ostdeutschen Gemeinden in Höhe von 8,4 Milliarden D-Mark heranzuziehen waren. Der marktwirtschaftliche Um- wie auch Aufbau der ehemaligen DDR-Staatswirtschaft stellte einen besonderen Belastungstest für das deutsche Wirtschaftssystem in den 1990er Jahren dar, Folgewirkungen sind bis heute spürbar. Die Umstrukturierung konnte nur mithilfe einer einmaligen Solidarleistung vorangetrieben werden. Seit 1991 flossen aus den Kassen des Bundes, der westdeutschen Länder und Gemeinden sowie der Renten- und Sozialversicherung, aber auch der Europäischen Union Finanzmittel von weit mehr als 900 Milliarden Euro nach Ostdeutschland.
  


  1.6 Ende der Ära Kohl und rot-grüne Koalitionsregierung


  
    Trotz hoher Stimmenverluste konnte sich im Wahljahr 1994 die Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP bei der zweiten gesamtdeutschen Bundestagswahl behaupten. Helmut Kohl wurde am 15. November 1994 vom Deutschen Bundestag in seinem Amt als Bundeskanzler bestätigt. Allerdings erschwerten die mit zehn Stimmen nur knappe Mehrheit der Regierungskoalition und die Mehrheit der SPD-regierten Länder im Bundesrat der Bundesregierung in den Folgejahren die Politikgestaltung. Bei der Bundestagswahl
     1998 erfolgte die Abwahl der bislang regierenden Koalition aus Unionsparteien und FDP. Mit deutlichem Stimmenvorsprung gewannen SPD und Bündnis 90/Die Grünen die Bundestagswahl vom 27. September 1998.
  


  
    Nach den wohl kürzesten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte Deutschlands legten Vertreter der bisherigen Oppositionsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen am 20. Oktober 1998 eine Koalitionsvereinbarung mit dem zukunftsweisenden Titel »Aufbruch und Erneuerung – Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert« als Basis für die künftige gemeinsame Regierungsarbeit vor. Der Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschland wurde darin zum obersten Ziel in der Arbeit der neuen Bundesregierung erklärt. Nachdem die Delegierten beider Parteien auf Sonderparteitagen am 24./25. Oktober 1998 die Koalitionsvereinbarung annahmen, war der Weg für das neue Regierungsbündnis frei. Die Abgeordneten des 14. Deutschen Bundestages wählten schließlich am 27. Oktober 1998 Gerhard Schröder (SPD) mit 351 zu 287 Stimmen bei 27 Enthaltungen zum ersten Bundeskanzler einer rot-grünen Koalitionsregierung.
  


  
    Die neue Bundesregierung hatte zwar erhebliche Startschwierigkeiten und bis Anfang des Jahres 2001 sechs Minister und einen Staatsminister ausgewechselt, begann jedoch gleichzeitig konsequent damit, die selbst vorgegebenen Aufgaben abzuarbeiten. In einem ersten Schritt machte die rot-grüne Bundesregierung eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen der Vorgängerregierung rückgängig. Sie setzte beispielsweise die Rentenkürzungen aus, stellte einen umfassenden Kündigungsschutz wieder her und schrieb die hundertprozentige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erneut gesetzlich fest. Die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen wurden von Zuzahlungen für Medikamente entlastet, ein Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit beschlossen, ein »Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit« mit den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden initiiert, die im Wahlkampf angekündigte so genannte ökologische Steuerreform realisiert und Reformen im Ausländerrecht begonnen. Die Politik der Bundesregierung fand dabei keineswegs die ungeteilte Zustimmung der Bevölkerung. Dies wurde deutlich bei den der Bundestagswahl nachfolgenden Landtagswahlen. Die SPD musste empfindliche Niederlagen hinnehmen, verlor die Regierungsmehrheit in Hessen und dem Saarland, schied in Thüringen aus der Regierungskoalition aus und ging in Brandenburg eine Koalition mit der CDU ein. Der Aufschwung, den die CDU mit diesen Wahlerfolgen erfuhr, wurde jedoch jäh mit dem Bekanntwerden der Parteispendenaffären der CDU, in deren Mittelpunkt Helmut Kohl stand, unterbrochen.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Innenpolitik


  
    Die Kanzlerschaft Schröders war geprägt von unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen in Bundestag und Bundesrat. Während Rot-Grün nach dem Wahlsieg 1998 im Bundestag über die – seit der Bundestagswahl 2002 jedoch sehr knappe – Mehrheit der Mandate verfügte, wurde der Bundesrat von den CDU/CSU-geführten Ländern dominiert. Die für die CDU erfolgreichen Landtagswahlen in Niedersachsen und Hessen Anfang 2003 sowie der grandiose Wahlsieg der CSU bei der Bayerischen Landtagswahl am 21. September 2003 – erstmals seit 1945 verfügt mit der CSU eine Partei in einem deutschen Länderparlament über eine Zweidrittelmehrheit – hatten den Gestaltungsanspruch der Unionsparteien im Bundesrat weiter gestärkt. Mehr denn je war Rot-Grün deshalb auf die Koordination ihrer Politik mit der Unionsmehrheit im Bundesrat angewiesen. Gleichwohl galt: Angesichts der politischen Heterogenität innerhalb der rot-grünen Regierungskoalition, eines Regierungsstils des Bundeskanzlers, der auf Richtlinienkompetenz als taktisches Machterhaltungsinstrument abseits inhaltlicher Fragen setzte, einer keineswegs eindeutig geklärten Führungsfrage innerhalb der Unionsparteien und dem daraus resultierenden gegenseitigen Belauern der Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, diverser Ministerpräsidenten der CDU und des Bayerischen Regierungschefs sowie dem Lavieren der Opposition im Bundestag zwischen konstruktiver Mitarbeit und taktischer Kooperationsverweigerung war zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine eigentümliche Politikmelange entstanden. Gestaltungswille und Gestaltungskraft sind mitunter in der deutschen Politik nicht mehr erkennbar bzw. werden durch Formelkompromisse in Sachfragen übertüncht, deren im höchsten Maße begrenzte Haltwertszeit oft allen Beteiligten bereits beim Aushandeln bekannt ist.
  


  
    Die Verschleißerscheinungen der rot-grünen Regierungskoalition, die sich bereits 2002 abzeichneten, waren zu Beginn der 15. Legislaturperiode überdeutlich erkennbar. Ernüchterung allenthalben. Offenkundig war die Regierungskoalition von ihrem Wahlsieg am 22. September 2002 selbst überrascht. Schließlich hatte es lange Zeit danach ausgesehen, dass Edmund Stoiber, der Parteivorsitzende der CSU und gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU, das Wettrennen um die Kanzlerschaft würde gewinnen können. Nachdem sich Angela Merkel und Edmund Stoiber am 11. Januar 2002 während des mittlerweile legendären Wolfratshauser Frühstücks auf die Kandidatur des CSU-Vorsitzenden verständigt hatten, lag die Union 
     bis zum Sommer in den Umfragen klar in Führung. Erst ein vom Medienkanzler Schröder professionell genutztes window of opportunity brachte den Sieg auf der Zielgerade. Die Hochwasserfluten und die Debatte um eine deutsche Beteiligung am Irak-Einsatz der Amerikaner, von Schröder vehement abgelehnt, brachte Rot-Grün den nicht mehr erwarteten knappen Wahlsieg. Mit einem Vorsprung von wenig mehr als 6000 Stimmen wurde die SPD wieder stärkste Partei im Deutschen Bundestag. Zusammen mit den Grünen stellte sie in der 15. Legislaturperiode 306 der 603 Abgeordneten.
  


  
    Der Neustart von Rot-Grün fiel allerdings ähnlich katastrophal aus wie nach der erstmals gewonnenen Bundestagswahl 1998. Das während der Koalitionsverhandlungen beschlossene so genannte Steuervergünstigungsgesetz scheiterte am Veto des Bundesrates. Gleichzeitig manifestierten die darin vorgesehenen Maßnahmen bei der Bevölkerung und dem politischen Gegner den Eindruck des Wahlbetruges. Sogar ein Bundestagsuntersuchungsausschuss wurde dazu eingesetzt. Die Folge war der Glaubwürdigkeitsverlust in einer Dimension, wie ihn noch keine Regierung erlebt hatte, der der Bundesregierung nachhaltig zu schaffen machte. Dem Ansehen der Bundesregierung ähnlich abträglich war der im Frühjahr 2003 entstandene Streit innerhalb der Koalition um die Agenda 2010, mit der nun versucht werden sollte, den Haushalt zu sanieren und die Konjunktur anzukurbeln. Nur unter massiven Rücktrittsdrohungen konnte Bundeskanzler Schröder die notwendige Mehrheit in den eigenen Reihen für die Abstimmung im Bundestag sichern. Ähnlich kontrovers verliefen vor allem innerhalb der SPD die Diskussionen zur Reform der Sozialversicherungen und Umgestaltungen im Steuersystem. Wieder konnte Schröder nur mit Mühe die Mehrheit für die Abstimmungen im Bundestag im Herbst 2003 sicherstellen.
  


  
    Massiver Glaubwürdigkeitsverlust bei den Bürgern, erodierender Zusammenhalt der Regierungsfraktionen, offener Widerstand der Gewerkschaften, historisch einmalig hohe Zahl der Parteiaustritte aus der SPD, Verlust der Regierungsgewalt in wichtigen Ländern, ein von den Unionsparteien dominierter Bundesrat sowie hoher Reformdruck in zentralen Politikfeldern hatten die Bundesregierung bereits nach dem ersten Jahr der neuen Legislaturperiode an den Rand ihrer Gestaltungskraft gebracht. Keine Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatte bislang unter schwierigeren innenpolitischen Rahmenbedingungen politische Verantwortung zu tragen. Dies hatte für die Regierung Schröder handfeste Auswirkungen: Nach vorgezogenen Neuwahlen am 18. September 2005 kam es im Herbst 2005 zu einem Regierungswechsel. Seit dem 22. November 2005 ist Angela Merkel Kanzlerin einer Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD.
  


  2.2 Wirtschafts- und Sozialpolitik


  
    Den so genannten Reformstau der letzten Jahre der Regierung Kohl zu durchbrechen, war eines der zentralen Ziele, die die damalige rot-grüne Bundesregierung im Herbst 1998 benannt hatte. Nachdem bereits Ende 1999 das von Finanzminister Hans Eichel vorgelegte »Sparpaket« die Zustimmung der Regierungsmehrheit gefunden hatte, folgte nach langen Auseinandersetzungen im Frühjahr 2000 die Verabschiedung der Steuerreform im Bundestag. Sie erfolgte gegen den Widerstand der Opposition. Überraschend fand die Gesetzesvorlage am 14. Juli 2000 auch die Zustimmung des Bundesrates. Allerdings zeigte sich in den nachfolgenden Jahren die unzureichende Tragkraft des Konzeptes. In ihrer Wirkung und Richtigkeit umstrittene Nachbesserungen wurden 2003 notwendig.
  


  
    Im Rahmen des steuerpolitischen Konzeptes der Bundesregierung immer wieder kontrovers diskutiert wurde die Einführung der so genannten Ökosteuer, die bereits zum 1. April 1999 in Kraft getreten war und von den Oppositionsparteien heftig kritisiert wird. Mit ihr sollten Schadstoffemissionen, Energieverbrauch sowie umweltschädigende Produktionsverfahren verteuert und die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Senkung der Lohnnebenkosten gefördert werden. Kernziel der Bundesregierung war es dabei, die Senkung des Rentenversicherungsbeitrages auf 19,3 Prozent finanziell abzusichern. Die auf mehrere Jahre verteilte Anhebung der Mineralölsteuer sorgte zwischenzeitlich zusammen mit gestiegenen Rohölpreisen für ein bisher in Deutschland nicht gekanntes hohes Energiepreisniveau. Flankiert wurde das Ökosteuerkonzept der Bundesregierung mit Fördermaßnahmen zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energien wie Wind- und Solarenergie, Erdwärme und Biomasse. Zudem wurde zwischen Bundesregierung und der Energiewirtschaft vereinbart, die Regellaufzeit der noch in Deutschland im Netz befindlichen Kernreaktoren auf maximal 32 Jahre festzuschreiben und keine neuen Reaktoren in Betrieb zu nehmen (Stichwort: Atomausstieg).
  


  
    Veränderte Altersstruktur, das Aufbrechen tradierter Formen des Zusammenlebens in der Gesellschaft sowie neue Formen der Beschäftigung und Erwerbstätigkeit stellen den deutschen Sozialstaat und die in Deutschland historisch gewachsenen Systeme der sozialen Sicherung vor große Herausforderungen. Zu den sozialpolitischen Schlüsselfragen gehört spätestens seit Ende der 1990er Jahre die grundlegende Reform der Sozialversicherungssysteme. Zum Konsens zählt inzwischen bei Regierung wie Opposition, dass die Altersvorsorge in Deutschland zwar auch künftig an der lohn- bzw. beitragsbezogenen Rente orientiert bleiben soll, zugleich aber ohne 
     eine private Vorsorge nicht auskommen wird. Dennoch ist es in der 14. Legislaturperiode nicht gelungen, für die nächsten Jahrzehnte tragfähige Konzepte zur Reform des Renten- und Krankenversicherungssystems zu finden. So bestimmte die Reformdebatte auch die 2002 begonnene 15. Legislaturperiode und ist auch zentrales Thema der Großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel.
  


  
    Erschwert wird die Lösungsfindung durch eine seit Jahren anhaltend stark defizitäre Haushaltssituation des Bundes, eine seit dem Jahr 2000 schwierige Konjunkturlage in Deutschland und eine unverändert ungünstige weltwirtschaftliche Situation. Mehrfach bewegte sich Deutschland in den letzten Jahren am Rande der wirtschaftlichen Rezession; verletzte die Kriterien des europäischen Stabilitätspaktes. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland reicht längst nicht mehr, um neue Beschäftigung zu schaffen. Die Zahl der Arbeitslosen bewegt sich seit geraumer Zeit auf einem Niveau jenseits der vier Millionen.
  


  
    Treffend charakterisierte in diesem Zusammenhang der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Herbst 2002 die wirtschafts- und beschäftigungspolitische Leistung der Bundesregierung: »Der Koalitionsvertrag und die bisherige Regierungspolitik lassen eine konsistente und umfassende Strategie für mehr Beschäftigung und ein höheres Wachstum vermissen.«7 Folgt man den Prognosen der wirtschaftlichen Forschungsinstitute, so wird sich in Bezug auf die hohe Arbeitslosigkeit und unzureichendes Wirtschaftswachstum zumindest kurzfristig in Deutschland nichts ändern.
  


  2.3 Europa- und Außenpolitik


  
    Die Grundausrichtungen der deutschen Europa- und Außenpolitik sollten vom Regierungswechsel im Herbst 1998 zunächst weitgehend unberührt bleiben. So unterstrich Bundeskanzler Schröder in seiner Regierungserklärung am 10. November 1998: »Die Freundschaft mit Amerika ist eine Freundschaft, die sich bewährt hat und die vor keiner Bewährungsprobe steht. Wir garantieren sie nicht nur aus Kontinuität und Bündnistreue heraus. Sondern wir garantieren sie aus jenem Vertrauen, das nur aus partnerschaftlichem Miteinander-Reden und Miteinander-Fühlen entstehen konnte. Wir stehen überzeugt zu unseren Verpflichtungen im Rahmen der Atlantischen Allianz.«8 Zur Europapolitik hatte er, insbesondere mit Blick auf die 1999 anstehende deutsche Ratspräsidentschaft, die Vorgabe gemacht, »den europäischen Integrationsprozess voranzutreiben. Nur durch die Weiterentwicklung
     zu einer politischen Union sowie zu einer Sozial- und Umweltunion wird es gelingen, unser Europa bürgernah zu gestalten«.
  


  
    Die Bewährungsproben dieser Vorgaben rot-grüner Außenpolitik blieben nicht aus. Der NATO-Einsatz gegen Jugoslawien und die EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 1999 waren erste Belastungsproben für die rot-grüne Bundesregierung auf internationalem Parkett. Danach nahm der Spannungsbogen außenpolitischer Aufmerksamkeit deutlich ab. Erst die Vorbereitung des Gipfeltreffens der Europäischen Union in Nizza und die Fragen der institutionellen Reformen sowie der weiteren Ausgestaltung der EU verschaffte der Europapolitik in Deutschland neue Aufmerksamkeit. Dabei diente der Gipfel von Nizza nicht zuletzt als Kulisse für ein Machtspiel zwischen Frankreich und Deutschland. Ausdauernd wurde vor allem über das System der Stimmenwägung im Rat der Europäischen Union gestritten. Die Bundesregierung forderte eine »stärkere Rücksicht auf demographische Tatsachen«. Wenn auch schließlich eine Neugewichtung der Stimmen im Rat erreicht und die Sitzverteilung im Europäischen Parlament stärker als bisher an der Bevölkerungszahl der Mitgliedstaaten ausgerichtet wurde, so waren die Ergebnisse letztlich doch nicht mehr als ein politischer Minimalkompromiss. Die Fortschritte im Bereich der Mehrheitsentscheidungen bezogen sich eher auf zweitrangige Bereiche. Als größter Erfolg konnte dabei aus deutscher Sicht gleichwohl die Initiierung des »Post-Nizza-Prozesses« zur Klärung noch offener Reformschritte angesehen werden. Deutschland blieb auch in den Folgejahren treibende, in vielen Bereichen initiierende Kraft vor allem der europäischen Verfassungspolitik und trug wesentlich zur zielorientierten Debatte bei.
  


  
    Wie keine andere Bundesregierung zuvor war die Regierung Schröder in kürzester Zeit mit einer Vielzahl außen- und sicherheitspolitischer Herausforderungen konfrontiert. Nie zuvor waren so viele deutsche Soldaten im Ausland stationiert wie in den Jahren seit 1998. Einen sicherheitspolitischen Einschnitt von globaler Auswirkung stellten die terroristischen Flugzeugattentate auf die Twin Towers des World Trade Centers vom 11. September 2001 dar. In der Folgezeit wurde exemplarisch deutlich, wie sehr doch das Koordinatensystem deutscher Außenpolitik Erosionsprozessen und dem taktischem, ausschließlich auf den persönlichen Machterhalt ausgerichteten Kalkül des damaligen Bundeskanzlers unterworfen waren. Zwar hatte Schröder zunächst noch am 11. September den USA die »uneingeschränkte Solidarität« Deutschlands versichert. Dass hier allerdings nur ein schleichender Prozess der Entfremdung deutscher und amerikanischer Außenpolitik notdürftig übertüncht wurde, zeigte sich nach ersten Anzeichen in der deutschen Haltung zum amerikanischen Vorgehen in Afghanistan endgültig im 
     Sommer 2002, als Schröder den USA die militärische Unterstützung im Irak-Konflikt aus wahltaktischen Gründen verweigerte. Hand in Hand mit einer außenpolitischen Entfremdung zwischen Deutschland und den USA ging seit 1998 eine intensiv betriebene Ostpolitik und sukzessive Annäherung an Russland. Schröder und Fischer unternahmen es nicht ohne Erfolg, Deutschland zum Impulsgeber einer europäischen Ostpolitik zu machen und damit die besondere politische Rolle der Bundesrepublik im Zentrum Europas zu unterstreichen.
  


  
    Die neue Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel wird ihre Führungsfähigkeit in der deutschen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 unter Beweis stellen können.
  


  3. Ausblick


  
    Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in den über 50 Jahren ihres Bestehens zu einer stabilen Demokratie entwickelt. Ihre Funktionsmechanismen sind akzeptiert. Das politische System hat seine Krisenfestigkeit mehrfach bewiesen. Die Zustimmung der Bürger zur politischen und wirtschaftlichen Ordnung, die Systemakzeptanz, hat sich insgesamt auf einem Niveau oberhalb der meisten anderen westeuropäischen Staaten eingependelt. Beruhte sie in den 1950er und frühen 1960er Jahren noch vorwiegend auf den wirtschaftlichen Erfolgen der Anfangsjahre, so lässt sich für die Folgezeit eine gewachsene affektive, zugleich aber auch pragmatisch-interessenorientierte Bindung der Deutschen an ihr politisches System beobachten. Die Folgen des Generationenwandels, die Erfahrungen mit einer funktionsfähigen, krisenfesten Demokratie, der Zugang weiter Kreise zum Bildungssystem, Veränderungen der Beschäftigungsstrukturen und die Ausbildung neuer politischer Beteiligungsformen haben die Entwicklung der politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland seit Ende der 1960er Jahre geprägt.
  


  
    Mit dem 3. Oktober 1990 wurde zwar staatsrechtlich die deutsche Einheit vollzogen. Die in 40 Jahren deutscher Teilung gewachsenen Lebenswelten und Erfahrungshorizonte der Ost- und Westdeutschen konnten aber keinesfalls an diesem Stichtag vereint werden. Es ist nicht zu verkennen, dass immer noch eine Divergenz vorliegt, die sich vor allem als ein Reflex auf die von den Ostdeutschen als unbefriedigender empfundenen Systemleistungen darstellt.9 Der nur langsam akzeptierte Wegfall gewohnter beruflicher Lebensmuster und sozialen Schutz suggerierender staatlicher Omnipräsenz sowie enttäuschte wirtschaftliche Hoffnungen wirken hier noch immer nach 
     und finden nunmehr zunehmend ihren intensiven Ausdruck in einer neuen geschichtsklitternden »Ostalgie«.
  


  
    Die besondere Aufgabe der Politik in Deutschland für die nächsten Jahre wird nicht nur darin liegen, die genannten Befunde zu realisieren und im Politikgestaltungsprozess zu berücksichtigen. Vielmehr gilt es, angesichts einer sich demographisch stark verändernden Bevölkerung Handlungs-, Politik- und Problemlösungskonzepte zu entwickeln, die Konflikte zwischen den Generationen zu verhindern sowie die Legitimation von Demokratie und sozialer Marktwirtschaft und damit das Fundament des deutschen Gesellschaftssystems auch künftig zu sichern. Dabei wird die deutsche Politik wohl nicht um einen Paradigmenwechsel umhin kommen: weg von einer ausschließlich durch Krisen induzierten Handlungsbereitschaft und der damit einhergehenden hektischen, oftmals nicht zielführenden Politikimprovisation hin zu einer planungs- und konzeptgestützten Politikgestaltung, die über den Tag hinausreichende mittelfristige Perspektiven bietet und damit neues Vertrauen der Bevölkerung in die Problemlösungskompetenz der Politik schafft.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Diese Formulierung wurde entsprechend den Regelungen des Vertrages über die Herstellung der Einheit Deutschlands zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR am 23. September 1990 aus der Präambel des Grundgesetzes gestrichen.
  


  
    2 Artikel 146, der mit Wirkung vom 23. September 1990 neu gefasst wurde.
  


  
    3 Vgl. Weber, Jürgen: Das Entscheidungsjahr 1948, München 1995, S. 102 f.
  


  
    4 Nur in Bayern hatte man das Grundgesetz als zu zentralistisch abgelehnt. Gleichwohl wurde die Entscheidung der anderen Länder als rechtsverbindlich anerkannt.
  


  
    5 Nach einem Artikel über die Nato sah sich das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« im Herbst 1962 durch Bundeskanzler Adenauer und Bundesverteidigungsminister Strauß mit dem Vorwurf des Landesverrates konfrontiert. Was in der zwischenzeitlichen Verhaftung mehrerer Spiegel-Redakteure und des Herausgebers Augstein gipfelte, wurde in der Öffentlichkeit als massiver Eingriff in die Pressefreiheit bewertet und führte schließlich zum Rücktritt von Strauß.
  


  
    6 Lehmann, Hans-Georg: Deutschland-Chronik 1945-1995, Bonn 1995, S. 240.
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    9 Vgl. Fuchs, Dieter: Welche Demokratie wollen die Deutschen? Einstellungen zur Demokratie im vereinigten Deutschland, in: Gabriel, Oscar W. (Hrsg.): Politische Orientierungen und Verhaltensweisen im vereinigten Deutschland, Opladen 1997, S. 81 – 113.
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    Dzintra Bungs
  


  Estland


  
    Die Esten behaupten gerne, dass ihr Land mit einer Fläche von 45 125 Quadratkilometern und einer Bevölkerungszahl von 1,36 Millionen »klein, aber fein« sei. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Leistungen seit 1991 hat die westliche Presse Estland den »Baltischen Tiger« genannt. Der Fortschritt ist so beeindruckend, dass er fast die Anstrengungen vergessen lässt, welche die Menschen auf sich nehmen mussten und weiterhin müssen. Angesichts des Zieles, bis Juni 2004 Mitglied der EU und der NATO zu sein, hatte sich Estland nicht an den Beitrittskandidaten gemessen, sondern bereits an den EU- und NATO-Mitgliedern. Die EU betrachtete Estland als eine stabile parlamentarische Demokratie mit einer funktionierenden Marktwirtschaft. Nachdem das Land 1997 zu Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft eingeladen worden war, gehörte es zur ersten Gruppe der Beitrittskandidaten. Die Einladung an Estland, auch Mitglied der NATO zu werden wurde während des Prager NATO-Gipfels im November 2002 ausgesprochen. Während sich die Regierung Estlands also auf eine Vollmitgliedschaft in beiden Organisationen vorbereitete, versuchte sie parallel dazu, das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen und die Lebensqualität im Land zu verbessern.
  


  1. Historische Entwicklung


  
    Unter ausländischer Herrschaft seit dem 13. Jahrhundert konnten die Esten erst, nachdem Alexander I. im Jahre 1816 die Bauern von ihrer Leibeigenschaft befreite, als Nation wieder erwachen. Die Russifizierungskampagne unter Alexander III. in den 1880er Jahren ließ die Hoffnungen der Esten nicht verstummen, welche später in dem konkreten Ziel eines unabhängigen Estlands Ausdruck fanden. Nach der Proklamation der Republik Estland am 24. Februar 1918 folgte der Unabhängigkeitskrieg, da russische und deutsche Truppen versuchten, in Estland die militärische Oberhand zu gewinnen. Nachdem sie die ausländischen Truppen vertrieben hatten, fingen 
     die Esten Ende 1919 an, ihr Land wieder aufzubauen. Zwanzig Jahre später genossen sie einen Lebensstandard auf skandinavischem Niveau.
  


  
    Im Friedensvertrag vom 2. Februar 1920 erkannte Russland die Unabhängigkeit und Grenzen Estlands »auf Ewigkeit« an. Am 1. Dezember 1924 versuchten jedoch estnische Kommunisten, bewaffnet und unterstützt durch Moskau, die Regierung in Tallinn zu stürzen. Die junge Demokratie wurde in den 1930er Jahren durch die Weltwirtschaftskrise, die Entwicklungen in Deutschland und Russland sowie die ständigen Auseinandersetzungen zwischen den estnischen politischen Parteien auf eine harte Probe gestellt. Diese Faktoren führten zur Gründung einer autoritären Regierung unter Präsident Konstantin Päts im März 1934 und zur Annahme einer neuen Verfassung im Jahre 1937. Der Regierung Päts gelang es jedoch weder die militärischen Provokationen und den politischen Druck Stalins noch die Intrigen Hitlers abzuwenden. Der Nichtangriffspakt vom 23. August 1939 zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion sowie dessen Geheimprotokolle ebneten den Weg für den Zweiten Weltkrieg und ein halbes Jahrhundert totalitärer Herrschaft in den baltischen Staaten.
  


  
    Nach der Invasion der Roten Armee am 17. Juni 1940 und den anschließenden Scheinwahlen wurde Estland am 6. August 1940 als 16. Republik der UdSSR inkorporiert. Für die westlichen Demokratien bildete dies die Grundlage für die Nachkriegspolitik der Nichtanerkennung der Rechtmäßigkeit der Inkorporierung Estlands, Lettlands und Litauens durch die Sowjetunion. Ein halbes Jahrhundert später spielten diese Politik und ihre rechtlichen Konsequenzen eine Schlüsselrolle im baltischen Streben nach Unabhängigkeit.
  


  
    1941 marschierte die Wehrmacht in Estland ein. Mit der Rückkehr der Roten Armee zwischen 1944 und 1945 wurde der nationalsozialistische Totalitarismus durch den sowjetischen Totalitarismus ersetzt. Dieser dauerte bis 1990. Einen bewaffneten estnischen Widerstand gab es noch bis in die 1950er Jahre. Er wurde dann von einem verdeckten Widerstand, dem Dissidententum und der Menschenrechtsbewegung abgelöst, besonders nach der in Helsinki erzielten KSZE-Akte 1975.1 Als Michail Gorbatschow 1985 die politische Führung der Sowjetunion übernahm und eine Politik von Glasnost, Perestroika und Demokratisazija verkündete, ergriffen die Esten die Chance, ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Im Oktober 1988 gründeten sie die Volksfront von Estland (PFE). Da sich die PFE nicht entschlossen genug über eine Unabhängigkeit Estlands äußerte, schlugen andere Gruppen im Februar 1989 die Einberufung eines Kongresses von Estland vor, um den Bürgern Estlands die Möglichkeit zu geben, die Zukunft ihres Landes zu bestimmen. Im Frühjahr 1990, als der nächste Oberste Sowjet
     gewählt werden sollte, war die nationale Unabhängigkeit das zentrale Thema. In ihrer ersten Sitzung am 30. März 1990 billigten die Abgeordneten die Beiträge des Kongresses von Estland – er war am 11./12. März in Tallinn zusammengekommen – und verkündeten, dass Estland am Anfang einer Übergangsperiode stehe, die zur Wiederherstellung der Republik Estland von 1918 führen würde.
  


  
    Obwohl Moskau gegen das Unabhängigkeitsstreben der baltischen Staaten war, wurde die militärische Macht der Sowjetunion nur in Litauen und Lettland entfesselt, nicht aber in Estland. Im gleichen Zeitraum, in dem die UdSSR mit einem misslungenen Putsch zu kämpfen hatte, erklärten die drei baltischen Staaten am 20./ 21. August 1991 ihre Unabhängigkeit. Innerhalb einer Woche wurde sie von den Europäischen Gemeinschaften und der Russischen Föderation anerkannt, innerhalb eines Monats auch von der UdSSR. Während bis zum Dezember 1991 die UdSSR in sich zusammenfiel, wurden Estland, Lettland und Litauen als Mitglieder der UNO und der OSZE weltweit diplomatisch anerkannt.
  


  2. Aktuelle Situation


  
    Nach der Wiederherstellung der Republik Estland begann die harte Arbeit, die Grundlagen für einen demokratischen Staat und eine freie Marktwirtschaft zu schaffen. Fast alles musste umgewandelt oder völlig neu geschaffen werden. Eine schwere Wirtschaftsrezession erschwerte diese Aufgabe. Wie schon im Jahre 1918 musste das Land wieder von fremden Streitkräften befreit werden. Nach schwierigen Verhandlungen zog Russland, als Nachfolgestaat der UdSSR, die ehemals sowjetischen Streitkräfte am 31. August 1994 ab und demontierte seine Militäreinrichtungen.
  


  2.1 Politische Entwicklung


  
    Die wesentlichen Schritte, die zur Wiederherstellung der Republik Estland nötig waren, wurden 1992 vollendet. Eine Gesetzgebende Versammlung, bestehend aus 30 Abgeordneten des Kongresses von Estland und 30 Abgeordneten aus dem Obersten Rat, entwarfen die neue Verfassung, die gemäß einem Referendum am 28. Juni 1992 angenommen wurde. Sowohl die Wahlen zum Parlament als auch die Präsidentschaftswahlen wurden am 
     20. September 1992 abgehalten. 627 Kandidaten aus 16 Organisationen bewarben sich um die 101 Sitze des estnischen Einkammerparlamentes, dem Riigikogu. Obwohl Abgeordnete aus neun Gruppierungen gewählt wurden, führte die Bildung einer Mitte-Rechts-Koalition, bestehend aus 51 Abgeordneten der estnischen Nationalen Unabhängigkeitspartei Pro Patria und der Gemäßigten sowie einer Linkskoalition, bestehend aus 32 Abgeordneten von PFE und Sichere Heimat, zu einem bunt gemischten aber funktionsfähigen Parlament.
  


  
    Der Präsident wird normalerweise indirekt vom Parlament und einem Wahlmännergremium gewählt. 1992 stimmten die Wähler für einen von vier Kandidaten. Da keiner von ihnen mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen bekam, wurde die Entscheidung vom Riigikogu getroffen. Lennart Meri, ein zum rechten Spektrum tendierender Filmemacher und früherer Außenminister, wurde in das Amt gewählt. Seine Wiederwahl im September 1996 sicherte dem internationalen diplomatischen Parkett auch weiterhin einen eloquenten Vertreter Estlands, was als stabilisierendes Gegengewicht zur turbulenten Innenpolitik des Landes angesehen werden kann. Da Meri nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren durfte, entschieden sich die Wahlgremien am 21. September 2001 für den bekannten Politiker Arnold Rüütel als neuen Präsidenten Estlands.2 Erst kürzlich ist die Direktwahl des Präsidenten wieder zum Thema geworden.
  


  
    Die nächsten Parlamentswahlen wurden vorgezogen, um den neu eingebürgerten Einwohnern die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte wahrzunehmen. Deshalb zog im März 1995 eine Mehrheit links von der Mitte in das Riigikogu ein, unter ihnen sechs Abgeordnete der russischsprachigen Wählerunion »Unsere Heimat ist Estland«. Obwohl die Wähler nicht gegen den politischen und wirtschaftlichen Kurs waren, den die rechten Parteien und die Regierung von Premierminister Mart Laar eingeschlagen hatten, lehnten sie den Streit und die Korruption führender Politiker ab und sehnten sich nach einer Pause bei den drastischen wirtschaftlichen Reformen. Das neue Riigikogu und die Regierung führten Estlands Außen- und Wirtschaftspolitik weiter.
  


  
    1994 erkannte das Riigikogu, dass viele politische Probleme ihre Ursache in der Unzahl kleiner politischer Parteien haben. Es beschloss, dass eine politische Partei sich nur registrieren lassen konnte, wenn sie mindestens 1 000 Mitglieder hatte. Kurz vor der Wahl im Jahre 1995 wurden eklektische Allianzen geschmiedet. Nach der Wahl kam es aber zu einer Konsolidierung gleichgesinnter Kräfte. So hatte zwar das Gesetz zur Reduzierung der Anzahl der Parteien Wirkung gezeigt, jedoch verminderte es die Streitsucht der Politiker in keiner Weise – und auch nicht den Wunsch, neue Parteien zu 
     gründen. Dies war der Hauptgrund für die Kurzlebigkeit der verschiedenen Regierungen.
  


  
    Die Parlamentswahlen vom März 1999 führten zu einer Mehrheit rechts von der Mitte im Riigikogu. Die gemäßigte linke Zentrumspartei, ein entfernter Nachfolger der PFE, erhielt jedoch 28 Sitze im Parlament, mehr als die anderen sechs Parteien im Riigikogu. Diesmal wurden die Russisch sprechenden Wähler von sechs Abgeordneten der Vereinigten Volkspartei vertreten, da »Unsere Heimat ist Estland« es nicht schaffte, die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden.
  


  
    Am 25. März 1999 wurde Mart Laar in seinem Amt als Premierminister bestätigt. Doch die Kritik an Laar und seinen Ministern wurde beständig lauter; die Arbeitslosigkeit stieg gleichzeitig auf ein neues post-postsowjetisches Niveau von 13 Prozent an. Die Regierung musste zurücktreten. Dennoch konnte Laars zweite Regierung auf einen Amtszeitrekord von etwas mehr als zwei Jahren zurückblicken – was keiner Regierung seit dem Jahr 1991 gelungen war.
  


  
    Die Wahlen vom März 2003 brachten einen politischen Umschwung im Riigikogu in Form einer neuen Regierung mit sich. Von den zwölf zur Wahl angetretenen Parteien gelang nur sechs der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Die Zentrumspartei konnte wiederholt 28 Sitze für sich verbuchen. Doch die so genannte Res Publica, eine 2001 neu gegründete Mitte-Rechts-Partei, konnte ebenfalls 28 Sitze gewinnen. Die liberale linke Reformpartei, unter der Parteiführung von Siim Kallas, erhielt 19, die nationalkonservative Volksunion Estlands 13, die Nationale Christlich-Demokratische Pro-Patria Union 9, und die sozialdemokratische Volkspartei Möödukad 6 Mandate. Das 13-köpfige Kabinett wurde zunächst von Premierminister Juhan Parts von der Res Publica geleitet. Seit dem 12. April 2005 ist Andrus Ansip Premierminister.
  


  2.2 Gesellschaftliche Integration


  
    Ausländische Beobachter waren der Meinung, dass die Wahlen im Jahre 1992 frei und fair waren. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass Tausende von Einwohnern weder wählen noch für öffentliche Ämter kandidieren konnten, da sie nicht estnische Bürger waren. In der Bewertung von Estlands Kandidatur zum Beitritt bezeichnete die EU diesen Zustand als unzureichend und drang auf eine bessere Integration der Nicht-Esten in das öffentliche Leben des Landes. Die Benachteiligten waren Siedler aus der Sowjetzeit (hauptsächlich Russen) und deren Nachkommen.
  


  
    In den späten 1930er Jahren machten die Esten 88 Prozent der Bevölkerung ihres Landes aus, im Jahre 1989 waren es jedoch nur noch 62 Prozent. Zur gleichen Zeit stieg der russische Anteil der Bevölkerung von 8,2 Prozent auf 30,3 Prozent. Die dramatischen Veränderungen hatten ihre Ursache in Tod und Umsiedlung infolge des Zweiten Weltkrieges, sinkenden Geburtenraten sowie Moskaus Ziel, einen einheitlichen Sowjetstaat zu schaffen. Um dies zu erreichen, veranlasste Moskau Massendeportationen von Esten nach Sibirien, ermutigte Russen, sich in Estland anzusiedeln und unterstützte kommunistische Indoktrination, was dazu führte, dass die Esten um das Überleben auf ihrem eigenen Territorium bangten.
  


  
    1991 war Estland eine multi-ethnische Gesellschaft, gekennzeichnet von sprachlichen und ideologischen Brüchen. Die Estnisch sprechenden Einwohner begrüßten die Unabhängigkeit, während die Russisch sprechenden Einwohner dazu neigten, sich über ein Leben in einem fremden Land Sorgen zu machen, und »der guten alten Zeit« der UdSSR und der KPdSU nachtrauerten. Am Anfang überließ Tallinn die Russisch sprechenden Einwohner sich selbst. Erst nachdem ein entsprechendes Bürgerschaftsgesetz im Februar 1992 verabschiedet worden war, begannen ab Mai die Einbürgerungen. Mitte der 1990er Jahre begriff Tallinn jedoch, dass viel mehr für die Integration der russischsprachigen Bevölkerung getan werden musste. 1995 wurde das Bürgerschaftsgesetz modifiziert, um mehr dem EU-Standard zu entsprechen. Seit 1996 dürfen Nichtbürger bei lokalen Wahlen wählen, jedoch nicht für ein Amt kandidieren.
  


  
    Ein Haupthindernis bei der gesellschaftlichen Integration und Einbürgerung waren die unzureichenden Kenntnisse der estnischen Sprache. Deshalb gibt es mittlerweile viele Programme und Anreize, das Erlernen des Estnischen zu erleichtern. Zudem wurde ein spezielles Programm für die überwiegend Russisch sprechende nordöstliche Region, die besonders unter der postsowjetischen Rezession gelitten hat, aufgesetzt. Ohne großzügige finanzielle und professionelle Hilfe aus dem Ausland hätten die Programme nicht umgesetzt werden können.3 1997 beendete der Europäische Rat seine Überwachung von Estlands Einhaltung der Menschen- und Minderheitenrechte. Die OSZE folgte diesem Beispiel erst drei Jahre später. Im Jahre 2000 waren 80 Prozent der Bevölkerung estnische Bürger. Moskau kritisiert weiterhin Estlands Behandlung der Russisch sprechenden Bevölkerung und koppelt deren Schicksal an die Unterzeichnung eines russisch-estnisches Grenzvertrages, der seit 1997 zur Unterschrift vorliegt. Russische Politiker haben diese Situation genutzt, um bestimmte Themen auszuhandeln, in dem klaren Wissen, dass vertraglich gesicherte Grenzen normalerweise Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der EU und in der NATO sind.
  


  2.3 Wirtschaftliche Entwicklung


  
    Geleitet von der Idee einer einheitlichen UdSSR haben die sowjetischen Planer in Moskau Estlands frühere autarke und vorwiegend landwirtschaftliche Volkswirtschaft in eine hauptsächlich industrielle Wirtschaft umgewandelt, die gänzlich von der UdSSR abhängig war. Der Privatsektor wurde zurückgedrängt. Estland entwickelte sich zu einer der fortschrittlichsten und reichsten Republiken der UdSSR. 1990 zerfiel die sowjetische Wirtschaft. Deshalb war Estland 1991 nicht nur dazu gezwungen, seine Wirtschaft neu zu orientieren und zu restrukturieren, sondern auch eine Rezession zu überwinden.
  


  
    Da estnische Volkswirte in den späten 1980er Jahren schon verschiedene Pläne im Hinblick auf eine weitergehende wirtschaftliche Unabhängigkeit erörtert hatten, war Tallinn 1991 bereit, eine schnelle Liberalisierung der Wirtschaft durchzuführen. Am 20. Juni 1992 führte Premierminister Tiit Vähi eine Währungsreform durch und ersetzte den sowjetischen Rubel durch die estnische Kroon. Trotz ihrer Anbindung an die Deutsche Mark und eines festen Wechselkurses von 8 EEK für 1 DM ist die Kroon seit ihrer Einführung völlig konvertibel. In der Folge ging Estlands hohe Inflationsrate zurück. Derzeit bereitet sich Estland auf die Einführung des Euro im Jahr 2006 vor.
  


  
    Die Privatisierung der ersten großen Staatsbetriebe wurde im Oktober 1992 bekannt gegeben und in der Folge auch gleich umgesetzt. Reguliert wurde dieser Prozess durch die Estnische Privatisierungsagentur (EPA), die nach dem Vorbild der deutschen Treuhand gegründet worden war. Als Erstes wurden Wohneigentum, Einzelhandelsgeschäfte und landwirtschaftlich genutztes Land privatisiert. 1996 hatten ungefähr 15 000 private Bauernhöfe die Kolchosen ersetzt, und bis 1997 hatten die meisten Unternehmen neue Besitzer gefunden. Im Frühjahr 2001 machten verfahrensrechtliche Unregelmäßigkeiten bei der Privatisierung der estnischen Eisenbahnen eine Untersuchung notwendig; einige Ungereimtheiten konnten noch immer nicht beseitigt werden.
  


  
    Der Privatisierungsprozess förderte die Modernisierung und Umstrukturierung der estnischen Volkswirtschaft. Deshalb gab es in den Jahren 1990 bis 2000 einen steilen Anstieg im Dienstleistungssektor und einen Rückgang in den Bereichen Industrie und Landwirtschaft. Produzierte der private Sektor noch 1990 zirka 20 Prozent des BIP, die Industrie 40 Prozent und die Landwirtschaft 20 Prozent, so hatte neun Jahre später der private Sektor mit 70 Prozent die Führung übernommen. Der Bausektor hatte fast 5 Prozent erreicht, während die Industrie auf unter 20 Prozent und die Landwirtschaft 
     auf zirka 4 Prozent gesunken war. Die Entwicklung der Bereiche Informationstechnologie, Banken und Finanzen ist besonders vielversprechend. Estlands Selbstverpflichtung, Reformen und Innovationen zu fördern, hat ausländische Investitionen begünstigt. Das meiste Geld kam aus Finnland und Schweden. 1992 wollte Laar Estland zu einem voll wettbewerbsfähigen Wirtschaftspartner des Westens machen und Estlands Abhängigkeit von Russland beenden. Im Juni 1994 war Russlands Anteil am Außenhandel Estlands auf 20 Prozent zurückgegangen, wogegen er 1991 noch bei fast 95 Prozent lag. 1998 gingen 13 Prozent der Ausfuhren Estlands nach Russland, während 9 Prozent seiner Einfuhren von dort kamen. Obwohl Estland nicht mehr abhängig von Russland ist, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Estland von Handelsverbindungen mit Russland und der GUS profitieren kann, insbesondere beim Transit und der Lagerung von Gütern. Risiken bleiben jedoch bestehen.
  


  
    Die Nachbeben der russischen Finanzkrise im August 1998 waren der Hauptgrund für den Rückgang des BIP 1999 um 0,6 Prozent im Vergleich zum BIP von 1998. Im Jahr 2000 erhöhte sich das BIP um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2002 waren die EU-Länder – insbesondere Finnland, Schweden und Deutschland – die Haupthandelspartner Estlands. Mehr als 70 Prozent der estnischen Im- und Exporte wurden mit der EU abgewickelt. Das besondere Verhältnis zwischen Tallinn und Helsinki spiegelt sich auch im Handelssektor wider. Finnland ist Estlands wichtigster Handelspartner.
  


  
    Estland hat seine Rezession hinter sich gelassen. Seit 1997 hat sich das Land von einer kommunistischen Planwirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft entwickelt. In der Zeit zwischen 2000 und 2003 konnte ein beständiges Wachstum verzeichnet werden, das sich nicht nur auf der makroökonomischen Ebene, sondern langsam auch auf der Ebene der Bevölkerung auswirkt.
  


  2.4 Soziale Fragen


  
    Die tiefgreifenden Veränderungen haben der Bevölkerung einen hohen Preis abverlangt. Zu Beginn der 1990er Jahre sank der Lebensstandard rapide, während die Menschen von wachsender Inflation, Arbeitslosigkeit, Einkommens- und Ersparnisverlusten und unfreiwilliger Berufsumorientierung betroffen waren. Trotz späterer Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und steigender Löhne ist der Durchschnittseste im Vergleich mit den Bürgern der EU-Mitgliedstaaten arm. Ausgedrückt in 
     Pro-Kopf-BIP erreichte Estland 1999 36 Prozent des EU-Durchschnittes. Falls sich die Voraussagen des Finanzministeriums bewahrheiten sollten, könnte im Jahre 2010 das Pro-Kopf-BIP in Estland 50 Prozent des EU-Durchschnittes erreichen.
  


  
    Diese Faktoren helfen, die ungünstige demographische Situation Estlands zu erklären. Zwischen 1990 und 2003 alterte die Bevölkerung und ging zahlenmäßig zurück. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre wurde der Rückgang hauptsächlich durch Emigration – vor allem in Richtung der früheren Sowjetunion – verursacht. In der zweiten Hälfte lag die Hauptursache in den rückläufigen Geburtenraten. In der Zeit zwischen 1991 und 2001 ging die Zahl der Geburten von 19 300 auf 13 000 pro Jahr zurück.
  


  
    Zur gleichen Zeit verlor die Bevölkerung ihr Vertrauen in das Parlament, die politischen Parteien und die Regierung. In einer gemeinsamen Erklärung wiesen 26 Sozialwissenschaftler daraufhin, dass »die Zufriedenheit mit der Demokratie seit 1990 noch nie so niedrig war wie im April 2001«; sie warnten: »Die estnische Gesellschaft steckt in einer politischen, sozialen und ethischen Krise.«4 Die Spaltung der Gesellschaft ist durch Meinungsumfragen belegt, in denen sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung gegen den EU-Beitritt Estlands aussprachen, während ein Drittel der Bevölkerung diesem gleichgültig gegenüberstand. Im August 2001 stieg die Befürwortung der Europäischen Union mit 54 Prozent auf den höchsten Stand seit 1997.
  


  2.5 Estland und die EU


  
    Insbesondere nach der Wiederherstellung der Republik Estland möchten die Esten ihre Unabhängigkeit und ihren demokratischen Staat nun erhalten und schützen. Aus diesem Grund sind Sicherheitsüberlegungen das Hauptmotiv für die NATO- und EU-Beitrittsgesuche. Im Dezember 1997 begrüßten sie die Einladung der EU, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Später kühlte die Befürwortung zur EU dramatisch ab. Der Enthusiasmus für einen NATO-Beitritt war jedoch weiterhin groß. Die Regierung blieb unbeirrt bei ihrem konstanten Pro-EU- und Pro-NATO-Kurs. Die Vorbereitung für den Beitritt zu beiden Organisationen bis Mai 2004 ging stetig voran. In einem Referendum am 14. September 2003 befürworteten 66,8 Prozent der Wähler die EU-Mitgliedschaft Estlands. Mit einer Wahlbeteiligung von nur 64,1 Prozent kann diese Zustimmung jedoch nur als »mäßig« bezeichnet werden. Seit dem 29. März 2004 ist Estland Mitglied der NATO, seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union.
  


  3. Ausblick


  
    Nachdem Estland seine Unabhängigkeit gerade vor zehn Jahren erst erreicht hat, sind die wenigstens Esten erpicht darauf, erstens Teile dieser neuen Unabhängigkeit wieder abgeben zu müssen; zweitens die Einschränkung der souveränen Rechte des Landes zu erlauben; drittens die Ungleichbehandlung von alten und neuen Mitgliedstaaten innerhalb der EU zu akzeptieren; und viertens eine Politik zu favorisieren, nur weil ihre Regierung sie vertritt.
  


  
    Die estnische Regierung ist sich dieser Stimmung in der Bevölkerung durchaus bewusst. In den Diskussionen über den Verfassungsvertragsentwurf des Europäischen Reformkonvents haben sich die estnischen Vertreter vehement für gleiche Rechte kleiner und neuer Mitgliedstaaten sowie für mehr Transparenz und Kohäsion der Europäischen Union eingesetzt. Während der Feierlichkeiten rund um den EU-Beitritt Estlands am 1. Mai 2004 pflanzen Freiwillige eine Million Bäume. Diese Feierlichkeiten, die dazu dienen sollen, Estland dem Rest Europas vorzustellen, kulminieren im 24. Nationalen Lieder-Festival – das erste fand vor 135 Jahren statt – und im 14. Nationalen Tanz-Festival vom 2. bis 4. Juli 2004 in Tallinn.
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    Übersetzt aus dem Englischen von Dr. Alfred Clayton, freier Übersetzer, Hamburg.
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  Finnland


  
    Während der 1990er Jahre fanden in allen Bereichen der finnischen Gesellschaft tief greifende Veränderungen statt. Politisch gipfelte die Transformation 1995 in Finnlands Beitritt zur EU. Obwohl in Finnland der Wandel »von Ost nach West« sicherlich weniger dramatisch und weniger schnell vonstatten ging – das Land ging keine militärische Allianz ein – als in den ehemals kommunistischen Ländern, so war er dennoch deutlich spürbar.
  


  
    Drei wichtige Veränderungen haben die internationale Stellung Finnlands maßgeblich beeinflusst: Erstens befreiten das Ende des Kalten Krieges und die Auflösung der Sowjetunion Finnland aus seiner unbequemen Lage in der damaligen politischen Konstellation, in welcher eine Politik der Neutralität als optimale Linie galt. Dies hatte jedoch eine verheerende Wirkung auf Finnlands Wirtschaft, da buchstäblich über Nacht nahezu ein Viertel des Exportes wegfiel. Zweitens ließ die Globalisierung die Gesellschaft offener und die Rolle des Staates in der Wirtschaft geringer werden. Während der 1990er Jahre wandelte sich Finnlands Volkswirtschaft von einer korporativen, auf dem Forstwesen und der subventionierter Landwirtschaft begründeten Wirtschaft in ein High-Tech-»Nokialand«. Drittens band die europäische Integration Finnland eng an die gemeinsamen Politiken der EU. Im Zuge dessen wandelte sich Finnlands Selbstverständnis, und der Nordismus schien seine frühere Anziehungskraft zu verlieren. Seit 1995 verfolgt Finnland eine aktive Europapolitik, obwohl die Skepsis der öffentlichen Meinung gegenüber die Union und der Regierungswechsel 2003 dieser Politik gewisse Grenzen gesetzt hat.
  


  1. Finnland und die europäische Integration


  
    Zu Zeiten des Kalten Krieges war Finnland in seinen Beziehungen zum Westen durch die Sowjetunion beschränkt. Für das Land war es jedoch oberstes Gebot, seinen größten wirtschaftlichen Rivalen, Schweden, keinen 
     Wettbewerbsvorteil aus einer weitreichenderen Beteiligung an der westeuropäischen Integration ziehen zu lassen.1 So fand sich Finnland in der paradoxen Lage, die wirtschaftlich erforderlichen Schritte in Richtung einer stärkeren Integration in die westlichen Strukturen vorsichtig angehen zu müssen, um seine Neutralität und folglich seine Stellung gegenüber der Sowjetunion nicht zu gefährden.
  


  
    Im Grunde betrieben die Finnen die Suche nach idealen Integrationslösungen, mit deren Hilfe sie wirtschaftlich die Früchte der Integration ernten, aber gleichzeitig die politisch heiklen Elemente minimieren und supranationale Verpflichtungen vermeiden konnten.2 Die finnische Integrationspolitik wurde während des Kalten Krieges als eine Politik des Abwartens bezeichnet. Finnland enthielt sich einer Beteiligung an neuen Integrationsvorschlägen und beobachtete zunächst genau, wie sich die Zusammenarbeit jeweils gestalten und welche Haltung Moskau gegenüber einer finnischen Beteiligung einnehmen würde.3Im Zuge ihrer Wait-andsee-Politik warteten die finnischen Entscheidungsträger die Auswirkungen des Vertrages von Maastricht ab, ehe sie Brüssel ihren Antrag auf Mitgliedschaft übermittelten. Nach Auflösung der Sowjetunion legte sich die Angst, Moskau würde negativ auf Finnlands Beitrittsbestrebungen reagieren. Der asymmetrische Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand mit der Sowjetunion wurde annulliert und Anfang 1992 durch ein neues Abkommen mit Russland über die Grundlagen gegenseitiger Beziehungen ersetzt, in welchem sich die allgemeinen europäischen Prinzipien und Normen niederschlugen. Zudem wurde im Januar 1992 Finnlands Neutralitätspolitik unter Hinweis auf die militärische Allianzfreiheit und unabhängige Verteidigung neu definiert.
  


  
    Die EU-Beitrittsverhandlungen wurden gemeinsam mit Österreich, Norwegen und Schweden geführt und im Juni 1994 auf Korfu abgeschlossen. Das Referendum, in welchem die Bürger Finnlands der Mitgliedschaft mehrheitlich zustimmten (56,9 Prozent dafür und 43,1 Prozent dagegen), wurde im Oktober 1994 durchgeführt.
  


  
    Seit seinem EU-Beitritt im Januar 1995 hat Finnland stets eine europäische Politik verfolgt und sich für die weitere Integration der EU eingesetzt. Dies zeigte sich auch in der Entscheidung, als einziges nordisches Land an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion teilzunehmen. Neben Luxemburg hat Finnland am seltensten gegen die Mehrheit im Rat abgestimmt. Finnland hat darüber hinaus auch aktiv Unionspolitiken mitgestaltet und die Verbreitung der Mehrheitsentscheidungen befürwortet. Die Entwicklung einer »Nördlichen Dimension« der Union ist besonders im Interesse Finnlands gelegen. Trotz seiner militärischen Allianzfreiheit hat 
     Finnland sich auch für die Schaffung einer Verteidigungsdimension der Europäischen Union eingesetzt, die während der finnischen Ratspräsidentschaft 1999 auf einen guten Weg gebracht worden war.
  


  2. Die aktuelle Lage in Finnland


  
    Wirtschaftlich geht es Finnland zu Beginn des 21. Jahrhunderts besser denn je. Und dies trotz der Tatsache, dass die Rezession der 1990er Jahre zu einem dramatisch niedrigen Bruttoinlandsprodukt (BIP) führte, was in Verbindung mit der Massenarbeitslosigkeit gleichzeitig die Staatsfinanzen empfindlich schmälerte. Nachdem Finnland in den letzten sieben Jahren einen rapiden wirtschaftlichen Aufschwung verzeichnen konnte, stieg das reale BIP zwischen 1995 und 2001 um fast 1 Prozent im Jahr auf etwa 27 000 Euro pro Kopf. Finnland rangierte damit auf dem siebten Platz in der Union.4
  


  
    Nach dem »Global Competitiveness Report« des Schweizer Weltwirtschaftsforums ist Finnland derzeit die wettbewerbsfähigste Wirtschaft der Welt. Finnlands Wirtschaft weist jedoch zwei strukturelle Schwächen auf, die in Zukunft das Wachstum gefährden können: die ausgeprägte Abhängigkeit von Exporten und der überproportional große Anteil besonders einer Firma daran, nämlich Nokia, sowie die hohe Arbeitslosigkeit – im Februar 2003 lag die Quote bei 9,0 Prozent.
  


  
    Seit dem Ende des Kalten Krieges gibt es in Finnland drei mehr oder weniger gleich starke Parteien: die Sozialdemokraten, die Agrarische Zentrumspartei und die Konservative Nationale Koalitionspartei. Traditionell traten die Konservativen und zum großen Teil auch die Sozialdemokraten für eine westliche Orientierung Finnlands ein. Trotz ihrer größeren Skepsis gegenüber der europäischen Integration war es jedoch die von der Zentrumspartei geführte Regierung von Esko Aho (1991 – 1995), die die entscheidenden Beschlüsse über Finnlands Beitritt zur Europäischen Union traf. Im Jahre 1995 gewannen die Sozialdemokraten die Parlamentswahlen und bildeten eine Regierungskoalition auf einer außergewöhnlich breiten Basis, so dass fast ausschließlich die Zentrumspartei in der Opposition verblieb. Paavo Lipponens »Regenbogen-Koalition« verband die Sozialdemokraten, die Konservativen, die Grünen, die Schwedische Volkspartei und sogar die linke Allianz.
  


  
    Die Parlamentswahlen 1999 bestätigten diese politische Konstellation für eine weitere Legislaturperiode und Lipponen blieb Premierminister. Bei der Parlamentswahl von 2003 wurde jedoch die Zentrumspartei die stärkste politische
     Kraft in Finnland. Sie bildete mit den Sozialdemokraten eine Regierung, mit den Konservativen in der Opposition. Finnlands erste weibliche Ministerpräsidentin, Anneli Jäätteenmäki, scheiterte jedoch nach zwei Monaten wegen einer Vertrauenskrise, weil sie angeblich geheime Information betreffend Finnlands Positionierung im Irak-Krieg während des Wahlkampfs in der Öffentlichkeit benutzt hatte. Ihr Rücktritt führte jedoch nicht zu einem Scheitern der Koalition, vielmehr wurde der Verteidigungsminister und Vize-Vorsitzende der Partei, Matti Vanhanen, neuer Regierungschef. Lipponen blieb – trotz seiner Position als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei – Parlamentspräsident.
  


  
    In Finnland hat der Präsident als Institution traditionell eine starke Position. Im Jahr 2000 wurde Tarja Halonen zur ersten Präsidentin Finnlands gewählt. Zur gleichen Zeit trat aber auch eine neue Verfassung in Kraft. Diese neue finnische Verfassung sieht vor, die Entscheidungen des Präsidenten an parlamentarisch gesteuerte Entscheidungsprozesse zu binden. Obwohl der Präsident in der Außenpolitik weiterhin federführend bleibt, hat die neue Verfassung seine Befugnisse eingeschränkt und eine duale Führungsstruktur geschaffen: Die traditionell bilaterale Außenpolitik Finnlands bleibt Domäne des Präsidenten, während die Europapolitik der Regierung obliegt.5
  


  
    Doch weil der Präsident weiter für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständig bleibt, führte die Frage, wer das Land bei Sitzungen des Europäischen Rates vertreten soll, zu Spannungen. 1994 einigte man sich auf eine Politik der »zwei Gedecke«: Sowohl der Präsident als auch der Premierminister können an EU-Gipfeltreffen teilnehmen, wenn der Präsident dies wünscht.
  


  
    Während seiner achtjährigen Amtszeit gestaltete Premierminister Lipponen die finnische Europapolitik mit und setzte seine integrationsfreundliche Linie durch. Lipponen war bereits sehr früh ein Befürworter des finnischen EU-Beitritts, und sprach sich auch für eine Teilnahme an der Wirtschafts-und Währungsunion (WWU) aus, da sich Finnland so weit wie möglich an einer vertieften Integration beteiligen sollte.6 Laut Lipponen sollte Finnland in sämtlichen Politikbereichen der europäischen Integration zur Avantgarde gehören, um die künftige Entwicklung der EU beeinflussen zu können. Gemäß dieser Logik wäre auch eine finnische Beteiligung an einer verstärkten militärischen Zusammenarbeit innerhalb der EU zwingend. Lipponen verteidigte auch in klassischer Manier ein kommunitaristisches Konzept europäischer Integration gegen den Trend zum Intergouvernementalismus und bedauerte die schwindende Rolle der Kommission in den Außenbeziehungen aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Rat. Lipponen setzte 
     sich auch oft für die Wahrung der Rechte der kleineren Staaten in der Union ein und kritisierte Gedanken in Richtung eines europäischen Großmachtdirektoriums. Während der Regierungskonferenz 2000 waren Belgien und Portugal die engsten Partner Finnlands.
  


  
    Der neue Ministerpräsident Vanhanen ist bezüglich Integrationsfragen viel zurückhaltender, sieht viele Probleme im Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents und zweifelt Finnlands Streben nach Zugehörigkeit zu einem »Kerneuropa« an. Die staatliche Souveränität beibehalten zu können ist ihm sicher wichtiger als es das für Lipponen war. Auch der sozialdemokratische Außenminister Tuomioja hat Lipponens Europapolitik immer reserviert gegenüber gestanden. Dies wurde sowohl in Fragen der Teilnahme an der WWU als auch an einer Gemeinsamen Europäischen Sicherheits-und Verteidigungspolitik deutlich. Für ihn stellt die europäische Integration in erster Linie einen Versuch dar, die Globalisierung zu bewältigen. Er erinnerte daran, dass der Integrationsprozess in Europa aus nordischer Sicht den Rest der Welt zu sehr ausschließe, sogar protektionistisch sei. Seiner Meinung nach könne das Streben nach vertiefter Integration als Gefahr für das skandinavische Wohlfahrtsmodell angesehen werden. Im Hinblick auf die Finalität der Europäischen Union betonte Tuomioja, in den meisten europäischen Ländern seien die Bürger noch nicht zu einer europäischen Föderation bereit. Tuomioja sprach sich weiter gegen eine Europäische Union als Supermacht aus. Besorgt äußerte er sich ebenfalls über Finnlands Beteiligung an jeglicher Form der verstärkten Zusammenarbeit, die Europa seines Erachtens teilen würde.
  


  
    Auch Präsidentin Halonen sprach sich gegen eine Zugehörigkeit Finnlands zum »militärischen Kern« der EU aus. Ihrer Meinung nach »besteht für Finnland keine Notwendigkeit, jedem Kern anzugehören – nur jenen, die dem Land Vorteile bringen«.7
  


  
    Die öffentliche Meinung hat die Politik der Regierung in großen und ganzen unterstützt – der Euro zum Beispiel ist gut angekommen. Aber es gibt viele Vorbehalte, besonders außerhalb der großen Städte. Wie die regulären Eurobarometer-Umfragen zeigen, hat die Bevölkerung in Finnland viel Vertrauen in nationale Institutionen und ist skeptisch gegenüber der Europäischen Union, ihrer Erweiterung und Vertiefung. Viele Finnen glauben, dass die großen Staaten zu viel Macht in der EU ausüben und die kleineren Staaten ihre Interessen nicht durchsetzen können. Eine Frage, die sehr symptomatisch in der finnischen Öffentlichkeit betrachtet wurde, betraf den künftigen Sitz der europäischen Lebensmittelsbehörde. Das Faktum, dass Helsinki diese Behörde trotz früherer Beschlüsse nicht bekommen hat, wurde als sehr ungerecht empfunden.
  


  3. Ausblick


  
    Nach Finnlands EU-Beitritt versuchte das Land, systematisch dem inneren Kern der Union anzugehören. Premierminister Lipponen wurde oft als die Personifizierung dieser Politik angesehen. Lipponens Position wurde aber sowohl in Meinungsumfragen als auch innerhalb der eigenen Partei immer häufiger kritisiert. Seine föderalistisch klingenden Ideen haben in der Bevölkerung keine große Zustimmung gefunden; ihm war unterstellt worden, er trete mehr für die Interessen der EU als für die Finnlands ein. Halonens Außenpolitik wird von der Bevölkerung dagegen gut benotet.
  


  
    Es ist offenbar, dass der Regierungswechsel von 2003 eine Kursveränderung in der finnischen Europapolitik darstellt. Die Troika von Halonen, Vanhanen und Tuomioja repräsentiert eher eine nordische als eine »kerneuropäische« Orientierung, die von Lipponen betrieben wurde. Doch die Auswirkungen sollten nicht überbewertet werden. Führende finnische Politiker – und das gilt auch für Premierminister Vanhanen – zeigen sich traditionell pragmatisch und die aktuelle Politik wird meist im Konsens gestaltet.
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  Frankreich


  
    Durch seine Lage, seine Geschichte, seine Kultur sowie die vielfältigen und intensiven Austauschbeziehungen mit seinen Nachbarländern ist Frankreich eng mit Europa verbunden. Um diesen nicht einfachen, aber wichtigen Partner zu verstehen, muss man sich über die Besonderheiten seines politischen Systems im Klaren sein. Frankreich war 1945 noch ein Agrar- und Kolonialstaat, doch ist ihm der Sprung in die Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft gelungen. Seine Gesellschaft hat sich mit der zunehmenden Verstädterung stark verändert, wobei die sozialen Ungleichheiten größer geworden sind. Von der IV. zur V. Republik, von de Gaulle bis François Mitterrand und Jacques Chirac, hat Frankreich viele Impulse gegeben, die Integrationsprozesse zugleich aber auch gebremst und behindert.
  


  
    In seiner Geschichte hat Frankreich mit vielen politischen Regimen experimentiert, die ihrerseits wieder die Entwicklung Europas beeinflusst haben. Nach der französischen Revolution von 1789 dauerten die erste Republik zwölf (1792 bis 1804) und die zweite nur vier Jahre (1848 bis 1852). Im 19. Jahrhundert gab es drei Könige und zwei Kaiser. Mit der III. Republik (1870 bis 1940) setzte sich endgültig das republikanische Regime durch, allerdings mit der Unterbrechung der autoritären Vichyzeit (Etat français mit Philippe Petain 1940 bis 1944). Die IV. Republik (1946 bis 1958) erlebte 25 Regierungen in zwölf Jahren; sie konnte trotzdem eine positive Bilanz im Bereich der Europapolitik vorweisen. Wegen der Krise in Algerien kam General de Gaulle im Mai 1958 an die Macht zurück, nachdem er von August 1944 bis Januar 1946 die zunächst provisorische Regierung geleitet hatte.
  


  1. Historische Entwicklung


  1.1 Das politische System der V. Republik


  
    Die Verfassung der V. Republik, die am 28. September 1958 durch eine Volksabstimmung angenommen worden war, verlagerte die Macht von 
     der Nationalversammlung auf den Präsidenten der Republik. Den Regierungschef setzte sie zu einem Ausführungsorgan des Präsidenten herab. Charles de Gaulle wurde am 21. Dezember 1958 indirekt von etwa 80 000 Wahlmännern zum Präsidenten der Republik gewählt. Die siebenjährige Dauer seines Mandates und die Einführung der direkten Wahl des Präsidenten seit 1962 gaben ihm die demokratische Legitimität sowie eine verstärkte Führungsrolle.
  


  
    Neben den traditionellen Aufgaben eines Staatsoberhauptes ernennt und entlässt der Präsident der Republik den Premierminister, er führt den Vorsitz im Ministerrat und kann Volksentscheide durchführen. Es gab bereits drei Referenden über Europafragen, 1972 zur ersten Erweiterung der EG, 1992 über den Vertrag von Maastricht und 2005 über den Vertrag über eine Verfassung für Europa. Der Präsident kann die Nationalversammlung auflösen und in Krisenzeiten außerordentliche Vollmachten erhalten. Dies geschah einmal unter de Gaulle während der Algerienkrise. Der Präsident übernahm auch wichtige Kompetenzen in der Außen- und Verteidigungspolitik.
  


  
    Seit 1958 zählt Frankreich fünf Präsidenten der Republik (Charles de Gaulle: 1959 bis 1969, Georges Pompidou: 1969 bis 1974, Valery Giscard d’Estaing: 1974 bis 1981, François Mitterrand: 1981 bis 1995 und Jacques Chirac: seit 1995) mit einer durchschnittlichen Amtsdauer von acht Jahren. In derselben Zeit gab es 18 verschiedene Premierminister, die im Durchschnitt 2,5 Jahre im Amt blieben. Bundeskanzler Kohl hatte zwischen 1982 und 1998 mit neun verschiedenen Premierministern gearbeitet. In der Verfassung steht, dass die Regierung die Politik der Nation bestimmt und der Premierminister die Arbeit der Regierung leitet. Diese Sätze erinnern an Artikel 65 des deutschen Grundgesetzes über die Rolle des Bundeskanzlers. In Zeiten der Kohabitation, wenn unterschiedliche Mehrheiten den Präsidenten der Republik und den Premierminister unterstützen, verlagert sich ein Teil der Macht, besonders in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, zugunsten des Premierministers. Von 1997 bis 2002 erlebte Frankreich die dritte Kohabitation, die beiden ersten gab es von 1986 bis 1988 und von 1993 bis 1995.
  


  
    Die kommunale und regionale Verwaltung wird im französischen Mutterland von circa 36 400 Gemeinden, 3 714 Kantonen, 325 Arrondissements, 96 Departements und 22 Regionen getragen. Seit der Reform von 1982 haben die Regionen eine größere Autonomie erhalten, sie besitzen aber keine Weisungsbefugnisse gegenüber den Gemeinden und Departements. Auch wenn ihre politischen Organe direkt vom Volk gewählt werden, spielen sie keine so große Rolle wie in Deutschland. Die Préfets (die 
     Vertreter des Staates in den Departements und in den Regionen) haben Macht verloren, sie koordinieren aber weiter die Arbeit aller nachgeordneten Behörden. Weniger Gemeinden und Regionen wären notwendig, damit sich diese besser in der EU durchsetzen könnten.
  


  
    Die französischen Parteien sind zersplittert und wechseln oft ihre Namen. Auf der rechten Seite haben die Neogaullisten (Rassemblement pour la République) ihre frühere Stärke verloren (Wahlen 1997: 16,8 Prozent). Mit den Liberalen (1997: 14,7 Prozent) bilden sie seit 1998 eine Sammlungsbewegung (Alliance pour la France), welche die Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Front National (1997: 15,1 Prozent) ablehnt. Dessen Spaltung Ende 1998 brachte keine neue Perspektiven in die Parteienlandschaft. Links bilden die Sozialisten (1997: 25,5 Prozent) die stärkste Partei, weit vor den Kommunisten (1997: 9,9 Prozent) und den Grünen (1997: 3,6 Prozent).
  


  
    Am 21. April und am 5. Mai 2002 fand die Wahl zum Präsidenten der Republik statt. Das Endergebnis war sehr überraschend, da der amtierende Jacques Chirac im ersten Wahlgang nur 19,88 Prozent erhielt. Rang zwei belegte Jean-Marie Le Pen von der Front National mit 16,86 Prozent; dritter wurde der Sozialist Lionel Jospin mit 16,18 Prozent. In die zweite Runde kommen nur die beiden Kandidaten, welche die besten Ergebnisse vorweisen, so dass der sozialistische Regierungschef Lionel Jospin ausschied. Daraufhin bildete sich eine breite Front gegen Le Pen, der im zweiten Wahlgang immerhin noch 17,79 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinigen konnte. Für Jacques Chirac war das gute Ergebnis von 82,21 Prozent der Stimmen nach dem niedrigen Ergebnis des ersten Wahlganges überraschend. Im Herbst 2000 war die Amtszeit des Staatspräsidenten von sieben auf fünf Jahre verringert worden.
  


  
    Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 9. und am 16. Juni 2002 gewann das Chirac-Lager (UMP, UDF und DL: 43,9 Prozent) mit der relativen Mehrheit der Stimmen eine starke absolute Mehrheit der Sitze. Die Sozialisten konnten einen leichten Stimmenzuwachs verzeichnen (23 Prozent). Die Kommunisten fielen auf einen historischen Tiefstand von 5 Prozent und die Grünen mussten sich mit 4,8 Prozent begnügen. Le Pen konnte im zweiten Wahlgang keinen Kandidaten durchsetzen.
  


  
    Das konservativ-liberale Wahlbündnis (Union Pour la Majorité, UMP), das Jacques Chirac in den Wahlen 2002 unterstützt hatte, verwandelte sich am 17. November 2002 in eine Union pour un Mouvement Populaire. Diese UMP besteht aus der RPR Jacques Chiracs, aus Teilen der liberalen UDF und aus der kleinen konservativ-liberalen Droite Liberale. Ein Teil der UDF um François Bayrou ist unabhängig geblieben.
  


  1.2 Sozialer und wirtschaftlicher Wandel


  
    Nach 1945 zählte Frankreich 45 Millionen Einwohner. Im Jahre 2003 waren es 60 Millionen, darunter 3,6 Millionen Ausländer (etwa 6,5 Prozent). Die Einwohnerzahl umfasst auch die 1,5 Million Bürger aus den verschiedenen Übersee-Départements und -gebieten. Die Konzentration der Ausländer in bestimmten Regionen schafft soziale Probleme. Mit 109 Einwohnern pro Quadratkilometer ist das Land dünn besiedelt, verglichen vor allem mit Deutschland (231) oder mit den Niederlanden (385), die eine Spitzenposition in der EU halten.
  


  
    Frankreich war bis Anfang der 1950er Jahre eine Agrar- und Kolonialmacht, die sich wenig um die Weltmärkte kümmerte. Es hat sich schnell modernisiert und industrialisiert. Die technologischen Innovationen, die Öffnung nach außen, die Europäisierung der Wirtschaft, der Druck der internationalen Konkurrenz und die Zwänge der Globalisierung haben Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend verändert. Heute zählt Frankreich zu den großen Wirtschaftsländern der Welt nach den USA, Deutschland und Japan, das Lebensniveau und die Einkommen sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern relativ hoch. Der wirtschaftliche Strukturwandel nach 1945 hat einschneidende Veränderungen und einen hohen Anpassungsbedarf hervorgerufen. In den ersten 30 Jahren (1945 bis 1975) waren die Wachstumsraten hoch und die Arbeitslosigkeit unbedeutend. Seitdem haben sich die Relationen verändert: Die Wachstumsraten sind niedrig, und die Arbeitslosigkeit hat zehn bis elf Prozent erreicht. Die sozialen Probleme sind umso schwerwiegender geworden.
  


  
    Das soziale Klima in Frankreich ist oft gespannt, weil das Land sich seit 1945 enorm, aber unregelmäßig verändert hat. Die seit den 1970er Jahren zunehmende Arbeitslosigkeit hat die sozialen Ungleichheiten verstärkt, der Anteil der in der Landwirtschaft arbeitenden Bevölkerung ist stark zurückgegangen, dafür hat der Dienstleistungssektor immens an Bedeutung gewonnen. Drei Viertel der Bevölkerung wohnen in den Städten, fast ein Fünftel lebt im Großraum Paris. Nach der Bevölkerungsexplosion von 1945 bis 1965 sind die Geburtenzahlen stark zurückgegangen. Familienplanung und die verstärkte Berufstätigkeit der Frauen erklären diese Entwicklung.
  


  
    Die französischen Gewerkschaften sind zersplittert und ideologisch verfeindet, ihr Organisationsgrad (unter 10 Prozent) ist sehr schwach im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Sie sind traditionell gegen das bestehende Gesellschaftssystem, lehnen Verhandlungen mit den Arbeitgebern ab und unterhalten ein schwieriges Verhältnis zur Regierung. Diese Elemente
     und die sozialen Spannungen erklären, dass die französischen Gewerkschaften die direkte Form der Aktion – den Streik – bevorzugen, auch wenn die Zahl der sozialen Konflikte, der beteiligten Arbeitnehmer und der verlorenen Arbeitstage in den 1990er Jahren zurückgegangen sind.
  


  
    Anders als in Deutschland spielt der Staat eine wichtige Rolle in der Wirtschaftsentwicklung. Die planification (Wirtschaftsplanung) und die nationalisations (Verstaatlichungen) bilden zwei Besonderheiten. Die Wirtschaftsplanung »à la française« ist nicht so rigide wie früher in den sozialistischen Ländern. Außerdem hat sie seit den 1980er Jahren an Bedeutung verloren. Nach dem Krieg wurde ein wichtiger Teil der Wirtschaft unter die Kontrolle des Staates gebracht, damit dieser die planification besser realisieren konnte. François Mitterrand und die linken Regierungen haben den staatlichen Sektor erheblich ausgeweitet. Die folgenden konservativen Regierungen haben diesen wieder privatisiert. Entscheidend für die Zukunft ist, dass Frankreichs Wirtschaft sehr eng mit der EU verbunden ist. 2003 kamen 59 Prozent der französischen Einfuhren aus den EU-Ländern, 61 Prozent der französischen Ausfuhren gingen dorthin. Deutschland bleibt der bei weitem wichtigste Handelspartner.
  


  1.3 Die Anfänge der europäischen Integration


  
    Der Beitrag Frankreichs zum Aufbau Europas ist widersprüchlich. Einerseits hat es viele Initiativen und Vorschläge formuliert, die verwirklicht wurden, andererseits hielt es auch zahlreiche Entwicklungen auf und brachte wichtige Pläne zum Scheitern. Frankreich ist reich an Ideen und gutem Willen, aber wegen seiner Auffassung von der Souveränität und der Verteidigung seiner nationalen Interessen ist es auch ein unbequemer Partner für die anderen Mitglieder der Union.
  


  
    Europapläne für die Zeit nach dem Krieg wurden schon vor 1945 in den Kreisen der französischen Widerstandsbewegung ausgearbeitet. Frankreich spielte auf europäischer Ebene von Anfang an eine aktive Rolle, weil es England das Feld nicht überlassen wollte und weil ein neuer Rahmen für das besiegte Deutschland zu schaffen war. Der Gedanke, dass Europa sich einigen musste, wenn es sich den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion gegenüber behaupten wollte, hatte sich schnell durchgesetzt: Man konnte auf die Versuche Aristide Briands und Gustav Stresemanns zurückgreifen, und der Kalte Krieg wirkte wie ein Katalysator. Es ist kein Zufall, dass die erste europäische Organisation, die Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC), von zunächst 17 europäischen
     Staaten am 16. April 1948 in Paris gegründet wurde. Im Rahmen des Marshall-Planes sollte die OEEC den Wiederaufbau Europas fördern und Handelshemmnisse, wie Kontingentierung und Devisenbewirtschaftung, abbauen. Nach Vollendung dieser Ziele wurde 1961 die Nachfolgeorganisation, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), mit der Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten beauftragt; außerdem ist sie auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe tätig. Die OECD mit Sitz in Paris gilt zu Recht als die bedeutendste wirtschaftliche Organisation der westlichen Industrieländer.
  


  
    Die Franzosen und die Briten bildeten die stärksten Delegationen beim Europakongress in Den Haag vom 7. bis 10. Mai 1948. Frankreich verteidigte damals den Gedanken eines föderalen Europas, konnte sich aber gegen England nicht durchsetzen, das für die intergouvernementale Zusammenarbeit eintrat. So entstand am 5. Mai 1949 in Straßburg der Europarat, der politisch ziemlich machtlos blieb, obwohl seine Arbeit für Menschenrechte und Kultur nicht zu unterschätzen ist.
  


  
    Der entscheidende Anstoß kam aber am 9. Mai 1950 mit dem Schuman-Plan, den Jean Monnet schon im Sommer 1943 in Algier auf Wunsch de Gaulles vorbereitet hatte, der aber zunächst keine Anwendung fand. In den ersten Nachkriegsjahren war auch Robert Schuman für eine harte Politik gegenüber Deutschland eingetreten. In einer bemerkenswerten Rede vor der UN-Generalversammlung am 28. September 1948 kündigte er eine neue Politik an: keine Wiederholung der schweren Fehler von Versailles, Versöhnung und Zusammenarbeit mit Deutschland, Integration Deutschlands in die europäische Völkergemeinschaft. »Wir wollen uns aber nicht einer Politik anschließen, die die Fehler, die nach dem Ersten Weltkrieg gemacht wurden, wiederholen würde (...). Das erneuerte Deutschland muss sich in das demokratische Europa einfügen.« Es war ein Glück für die deutsch-französischen Beziehungen sowie für die Integration, dass Schuman in den Gründungsjahren Europas (1948 bis 1952) Außenminister wurde.
  


  
    Der Schuman-Plan entwickelte drei einfache, aber wichtige Gedanken: Erstens erkannte er die Notwendigkeit einer deutsch-französischen Versöhnung und Zusammenarbeit an, die in einem begrenzten Bereich beginnen sollte. Zweitens sollten andere Länder Europas aufgefordert werden, sich dieser Zusammenarbeit anzuschließen. Drittens wollten die Mitgliedstaaten den neuen Weg der Integration und der Supranationalität gehen. So entstand auf der Grundlage des Vertrages vom 18. Mai 1951 die erste Europäische Gemeinschaft, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montan-Union), der von den sechs Kernländern – neben Deutschland und Frankreich waren dies Italien und die Benelux-Staaten – unterzeichnet wurde.
     Der erste Präsident der Hohen Behörde der Montan-Union wurde Jean Monnet (1952 bis 1955). Der ehemalige stellvertretende Generalsekretär des Völkerbundes und Mitbegründer des französischen Befreiungskomitees in Algerien war von 1946 bis 1950 Leiter des Amtes für wirtschaftliche Planung (Commissaire au Plan) und in dieser Eigenschaft maßgeblich an der Ausarbeitung des großen Modernisierungsprogramms für die französische Wirtschaft beteiligt.
  


  1.4 Die Auseinandersetzung um die EVG


  
    Mit der Gründung der EGKS zeigte Frankreich, dass es bereit war, mit der Bundesrepublik Deutschland als gleichberechtigtem Partner in Europa zusammenzuarbeiten. Es war eine enorme Veränderung im Vergleich zu den Orientierungen der französischen Deutschlandpolitik unmittelbar nach dem Krieg. Die Diskussionen über die Sicherheitspolitik zeigten sehr schnell das Dilemma dieser neuen Haltung. In der Tradition der Bündnisse gegen Deutschland unterzeichneten General de Gaulle und Stalin am 10. Dezember 1944 in Moskau den französisch-sowjetischen Pakt und dann Großbritannien und Frankreich am 4. März 1947 den Vertrag von Dünkirchen. Deutschland wurde immer noch als potenzielle Gefahr behandelt, obwohl es besetzt und entmilitarisiert war. Der zunehmende Druck des Kalten Krieges änderte diese Sichtweise. Der Dünkirchen-Vertrag wurde am 17. März 1948 auf die Benelux-Staaten ausgeweitet (Brüsseler Vertrag über die Westunion); die deutsche Gefahr wurde allerdings nur in der Präambel erwähnt.
  


  
    Der Ausbruch des Korea-Krieges am 25. Juni 1950 zeigte, dass die Sowjetunion für den Westen sehr gefährlich werden konnte, Berlin und Deutschland waren damals heiße Streitpunkte zwischen Ost und West. Die Frage nach einer verstärkten Sicherheit für Deutschland und eventuell nach einer deutschen Beteiligung stellte sich neu. Für Frankreich erschien die Remilitarisierung Deutschlands nur fünf Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges unvorstellbar, es suchte daher nach einem Ausweg. Der französische Premierminister Rene Pleven schlug daher die Gründung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) vor. So hätten die Westdeutschen Waffen und Soldaten bekommen, ohne eine deutsche Armee zu gründen. Der Vertrag über die EVG wurde am 27. Mai 1952 in Paris unterzeichnet. Zwei Jahre später, am 30. August 1954, lehnten die französischen Abgeordneten seine Ratifizierung ab. Das große Projekt für die militärische und politische Einigung Europas war gescheitert, und Europa hat sich von dieser Niederlage nur schwer erholt. Der Ersatz kam allerdings sehr 
     schnell. Nach Verhandlungen in London unterzeichnete man in Paris am 24. Oktober 1954 Verträge, die zur Gründung der Bundeswehr und ihrer Integration in die NATO führten. Die Westunion von 1948 wurde um die Bundesrepublik Deutschland und Italien erweitert und nannte sich Westeuropäische Union (WEU). Es war eigentlich ein kollektiver Beistandspakt im Rahmen der NATO. Die WEU kontrollierte außerdem die deutsche militärische Aufrüstung.
  


  
    Da es für viele Jahre keine Aussichten mehr auf die politische und militärische Gemeinschaft gab, konzentrierten sich die Europäer auf die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die mit der EGKS einen guten Anfang genommen hatte. Anfang 1955 fand die »relance européenne« in Messina (Italien) statt, die dann in die Römischen Verträge mündete. Bei der Ausarbeitung der Verträge und besonders bei der Gründung der EAG (für die friedliche Nutzung der Kernenergie und die Bildung und Entwicklung von Kernindustrien) spielte Frankreich eine wichtige Rolle.
  


  1.5 De Gaulle – der Gegner der Supranationalität


  
    Mit Präsident Charles de Gaulle kam eine Zeit voller Widersprüche. Er war bereit, die deutsch-französische Zusammenarbeit zu vertiefen (Treffen mit Konrad Adenauer am 13. September 1958 in Colombey-les-deux-Eglises und deutsch-französischer Vertrag vom 22. Januar 1963) und die europäische Einigung fortzusetzen. Dabei verfolgte er aber eigene Vorstellungen, welche die anderen Partner nicht teilten. So kam es zu Krisen. De Gaulle ver-/behinderte nicht den Prozess der wirtschaftlichen Integration und setzte sogar die gemeinsame Agrarpolitik durch – beide Punkte sind positiv zu bewerten. Auch hatte Frankreich einen wesentlichen Beitrag am Zustandekommen der Abkommen von Jaunde zwischen der EWG und Schwarzafrika (Juli 1963) geleistet, die ab 1975 in die Lomé-Abkommen übergingen. Dies war der Anfang einer engen Zusammenarbeit in der Entwicklungspolitik, die dann mit den Lomé-Abkommen die AKP-Staaten (Afrika, Karibik und Pazifik) umfasste. De Gaulle lehnte jedoch den Gedanken der politischen Integration ab, er war für eine Zusammenarbeit der Regierungen, für das Europa der Staaten. Seine Partner in der EWG wandten sich gegen seine Fouchet-Pläne (nach dem damaligen französischen Botschafter in Den Haag benannt) der Jahre 1961 und 1962, weil sie zu sehr auf die intergouvernementale Zusammenarbeit setzten und den schon erreichten Grad europäischer Integration infrage stellten. Die Ablehnung der politischen Integration drückte sich in der französischen »Politik des leeren Stuhles« im zweiten
     Halbjahr 1965 (Paris boykottierte die europäischen Institutionen) und im Luxemburger Kompromiss vom 29. Januar 1966 aus, der das Vetorecht verlängerte. De Gaulle verhinderte zweimal den Beitritt Großbritanniens zur EWG (am 14. Januar 1963 und am 27. November 1967) und schuf sich damit viele Feinde.
  


  
    Auch in der Sicherheitspolitik verfolgte er eigene Ansichten. Ende September 1958 hatte de Gaulle den Amerikanern ein Sonderbündnis zwischen Paris, London und Washington in der NATO vorgeschlagen. Die Amerikaner lehnten ab. Da er in den folgenden Jahren kein von den USA unabhängiges Europa gründen konnte, zog de Gaulle 1967 Frankreichs Streitkräfte aus der NATO zurück, ohne allerdings die Atlantische Allianz zu verlassen. Am 13. Februar 1960 explodierte die erste französische Atombombe in Regane (Sahara). Da de Gaulle andere Wege als die fünf weiteren Mitglieder der Gemeinschaft ging, konnte die Integration keine Fortschritte machen.
  


  1.6 Ein normalisiertes Verhältnis zu Europa


  
    Nach dem Rücktritt de Gaulles am 23. April 1969 normalisierte sich das Verhältnis Frankreichs zu Europa. Sein Nachfolger, Georges Pompidou, akzeptierte die erste Erweiterung der EWG, die am 1. Januar 1973 stattfand. Valery Giscard d’Estaing und sein Freund, Bundeskanzler Helmut Schmidt, bemühten sich gemeinsam um die europäische Integration. So kam es zur Gründung des Europäischen Rates und zur Direktwahl des Europäischen Parlamentes. Am 13. März 1979 trat das Europäische Währungssystem in Kraft, das auf eine gemeinsame Initiative beider Staatsmänner zurückging. Auf Initiative des französischen Präsidenten kamen vom 13. bis 17. November 1975 in Rambouillet die Staats- oder Regierungschefs der sieben größten Industriestaaten zusammen – so entstand die G-7. Giscard scheiterte jedoch mit dem Versuch, einen Trilogue zwischen Europa, Afrika und den asiatischen Ländern zu begründen.
  


  
    Der Beitrag des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand zur europäischen Integration war ebenfalls beachtlich. In einer spektakulären Rede vor dem Deutschen Bundestag am 20. Januar 1983 sprach er sich für die Aufstellung neuer bodengestützter nuklearer Mittelstreckenwaffen aus und schuf damit ein festes Fundament für seine Zusammenarbeit mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Beim Europäischen Rat von Fontainebleau (26. Juni 1984) bemühten sich Mitterrand und Kohl erfolgreich um eine Lösung für die Finanzierungsprobleme der EG. Von 1985 bis Ende 1994 
     spielte der französische Sozialist Jacques Delors (Wirtschafts- und Finanzminister von 1981 bis 1984) eine positive Rolle als Präsident der EG-Kommission, seine Vermittlungen zwischen Mitterrand und Kohl in der Zeit der deutschen Vereinigung waren sehr nützlich. François Mitterrand schlug im April 1985 eine europäische Initiative zur Verstärkung der Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Technologie vor, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas in Schlüsselbereichen der Zukunftsindustrien zu verbessern. So entstand EUREKA (European Research Coordination Agency).
  


  
    Der Vertrag von Maastricht und die Entscheidung für eine gemeinsame europäische Währung, die der Europäische Rat am 9./10. Dezember 1991 verabschiedete, gehen stark auf die gute Zusammenarbeit zwischen Paris und Bonn zurück. Am 20. September 1992 wurde der Vertrag von 51 Prozent der Franzosen in einem Referendum angenommen.
  


  
    François Mitterrand scheiterte mit seinem Vorschlag, eine Art Konföderation zwischen den EU-Ländern und den osteuropäischen Staaten zu gründen. Die Initiative zur Gründung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung mit Sitz in London im Jahre 1990 stammt ebenfalls von ihm. Sein Mitarbeiter Jacques Attali wurde ihr erster Präsident.
  


  2. Der eigenwillige Jacques Chirac


  
    Der derzeitige Präsident der Republik, der Neogaullist Jacques Chirac, legt ebenfalls Wert auf die Einbindung Frankreichs in die Europäische Union. Er unterstreicht oft, dass Frankreich ohne die Europäische Union keinen internationalen Einfluss mehr ausüben könnte. Er erntete jedoch für einseitige Entscheidungen (Wiederaufnahme der Atomtests im Pazifik 1995 und Abschaffung des Militärdienstes 1996) viel Kritik. Seine Haltung zur Frage der Ernennung des ersten Präsidenten der Europäischen Zentralbank (Europäischer Rat in Brüssel, 1./2. Mai 1998) fand bei den Partnern wenig Verständnis; er wollte den Gouverneur der Bank von Frankreich, Jean-Claude Trichet, anstelle des Niederländers Wim Duisenberg für diese Position durchsetzen (dieses Ziel wurde erst 2003 erreicht). Viel wichtiger war die Tatsache, dass sich Frankreich mit zehn weiteren EU-Staaten für die Endstufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion qualifizierte. Am 22. April 1998 hatte die Nationalversammlung den Gesetzentwurf zu der damit verbundenen Einführung des Euro gebilligt.
  


  
    Zwei Wochen vor der Unterzeichnung des Vertrages von Amsterdam (17. Juni 1997) wurde Lionel Jospin zum Regierungschef einer linken Koalition
     ernannt. Er rückte den im Zusammenhang mit der WWU vorgesehenen Stabilitätspakt in den Mittelpunkt des französischen Interesses und verlangte die Einführung einer substanziellen europäischen Beschäftigungspolitik – die deutsche Seite lehnte aber neue Ausgaben für eine solche Politik ab. Am 20. und 21. November 1997 beschäftigte sich ein Sondergipfel der EU in Luxemburg mit Fragen der Beschäftigungspolitik. Diese Themen bekamen noch größere Bedeutung nach der Wahl Gerhard Schröders zum Bundeskanzler. In seiner Regierungserklärung vom 10. November 1998 unterstrich er diese neue Orientierung und behauptete: »Die deutsch-französische Freundschaft ist das Fundament unserer Europapolitik.«
  


  
    Frankreich hat erst Anfang 1999 den Vertrag von Amsterdam ratifiziert. Er brachte zwar einige Parteien in Verlegenheit, weil sie ungern auf die nationale Souveränität verzichteten, eine parlamentarische Mehrheit mit Stimmen von links und rechts kam jedoch ohne Probleme zustande. Frankreich trat stets für eine Reform der europäischen Institutionen noch vor der Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten Osteuropas ein, die es grundsätzlich bejahte. In der Diskussion um die Agenda 2000 erkannte es die Legitimität einer Senkung des deutschen finanziellen Beitrages an, es lehnte aber eine »Renationalisierung« der Hilfen für die Landwirtschaft ab.
  


  
    In der zweiten Hälfte des Jahres 2000 hatte Frankreich den Vorsitz der Europäischen Union inne, der vor allem durch den Abschluss der Regierungskonferenz von Nizza (8. – 11. Dezember 2000) geprägt wurde. Die Vorbereitung und die Durchführung der Verhandlungen wurden von den anderen Mitgliedern der Europäischen Union zum Teil scharf kritisiert. Die französische Seite argumentierte dagegen, dass neben der Annahme der Charta der Grundrechte die vier im Vorfeld gestellten Fragen – Umfang der Kommission, Ausweitung der qualifizierten Mehrheit, Stimmengewichtung im Rat der EU und verstärkte Zusammenarbeit – beantwortet werden konnten. Es ist jedoch richtig, dass die Kompromisse nur schwer erreicht werden konnten.
  


  
    Frankreich nahm regen Anteil an der großen öffentlichen Debatte über die Zukunft Europas, die durch die Rede des deutschen Außenministers Joschka Fischer in Berlin am 12. Mai 2000 und durch den Post-Nizza-Prozess ausgelöst wurde. Jacques Chirac und Lionel Jospin erkannten die Notwendigkeit einer europäischen Verfassung an, lehnten aber die Perspektive einer europäischen Föderation ab. Sie traten für eine Föderation der Nationalstaaten im Sinne Jacques Delors ein, die eine ausgeglichene Machtverteilung zwischen den supranationalen Strukturen und den Mitgliedstaaten gewähren sollte.
  


  
    Trotz vieler Befürchtungen über die Währungsunion haben sich die Franzosen ziemlich leicht vom Franc verabschiedet, der seit dem Jahr 1803 das Symbol für die Souveränität des Landes war. Am 17. Februar 2002 war die alte Währung komplett aus dem Verkehr gezogen. Der Euro hat sich schnell zu einem Garanten der wirtschaftlichen Stabilität entwickelt; der Außenhandel ist weniger von internationalen Währungsschwankungen abhängig. Wie zunächst Portugal und dann Deutschland hatte auch Frankreich seit dem Jahr 2002 Probleme, die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes einzuhalten. Wegen der Konjunkturflaute und der von Jacques Chirac versprochenen Senkung der Einkommensteuer und der Abgaben konnte die Obergrenze für die Neuverschuldung (3 Prozent des BIP) nicht eingehalten werden. Die Europäische Kommission leitete ein informelles Defizitverfahren ein. Im Herbst 2003 beschlossen Frankreich und Deutschland mit der Unterstützung einiger Partnerstaaten, sich vom Zwang des Stabilitätspaktes zu befreien, um sobald wie möglich wieder unter die 3-Prozent-Grenze zu kommen. Dieses Ziel konnte weder für das Jahr 2004 noch für 2005 erreicht werden. Es wurde viel über eine Reform des Stabilitätspaktes diskutiert, damit die Schwankungen der Weltwirtschaft besser berücksichtigt werden können. Die »kleinen« EU-Staaten waren zu Recht darüber verärgert, dass die »großen« EU-Staaten sich in der Anwendung des Paktes Sonderrechte verliehen haben.
  


  
    Nach einigen Jahren der Entfremdung haben Frankreich und Deutschland seit Ende des Jahres 2002 wieder demonstrativ ihre enge Zusammenarbeit demonstriert. Der Höhepunkt war ohne Zweifel die spektakuläre Feier des 40. Jahrestages des deutsch-französischen Vertrages am 22. Januar 2003 in Paris und Versailles und am 23. Januar in Berlin. Die gemeinsame Ablehnung der militärischen amerikanisch-britischen Intervention im Irak hat viel Zustimmung, aber auch eine starken Widerstand hervorgerufen. Frankreich war für eine Fortsetzung der Arbeit der UN-Inspektoren in Irak, um festzustellen, ob tatsächlich Massenvernichtungswaffen vorhanden waren. Die UNO allein sollte über einen militärischen Angriff gegen den Irak entscheiden. Frankreich hätte dann eine solche Entscheidung mitgetragen. Aus Sicht von Jacques Chirac war der formelle Kriegsbeginn der USA gegen den Irak am 20. März 2003 völkerrechtswidrig.
  


  
    Ende 2002 hatten sich die Regierungen in Paris und Berlin überraschend über die Reform und die weitere Finanzierung der umstrittenen europäischen Agrarpolitik geeinigt. Darüber hinaus haben beide Länder dem Konvent für die Zukunft Europas gemeinsame Vorschläge unterbreitet. In Frankreich war man natürlich froh darüber, dass ein so erfahrener Politiker wie Valery Giscard d’Estaing den Vorsitz des Konvents übernommen hatte. 
     Die Ernennung beider damaliger Außenminister, Dominique de Villepin und Joschka Fischer, zu Konventsmitgliedern bekräftigte das deutsch-französische Engagement. Der Beitrag Frankreichs und Deutschlands zur Ausgestaltung der zukünftigen Institutionen kann positiv bewertet werden, obwohl nicht alle Vorschläge durchgesetzt werden konnten. Der Einfluss beider Länder auf die neuen Richtlinien der GASP sollte ganz besonders unterstrichen werden.
  


  
    Jacques Chirac zeigte sich bei der Regierungskonferenz in Brüssel wenig verhandlungsbereit über die europäische Verfassung im Dezember 2003. Hat diese Haltung zum vorläufigen Scheitern der Konferenz beigetragen? Oder hatten sich Polen und Spanien in der Frage der doppelten Mehrheit bei Abstimmungen im Rat der Europäischen Union zu wenig kompromissbereit gezeigt? Das Scheitern von Brüssel hat auf jeden Fall die Ungewissheit in Frankreich über die Zukunft der Europäischen Union vergrößert. Was wird aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit in einem größeren Europa? Wie effektiv kann sie sein und mit welchen neuen Partnern soll sie vertieft werden? Die verstärkte deutsch-französische Zusammenarbeit seit Ende 2002 hat die »kleinen« Staaten der EU und die Beitrittskandidaten insofern beunruhigt, als sie eine Art deutsch-französische Hegemonie fürchten. Die USA haben diese Angst bewusst geschürt, indem sie das »neue« gegen das »alte« Europa aufgebracht haben. Die scharfen Verbalattacken Jacques Chiracs gegen die osteuropäischen Staaten, die in der Irak-Frage ihre Solidarität mit den USA gezeigt hatten, trugen zur weiteren Polarisierung bei.
  


  
    Viele weitere Fragen stellen sich. Wie soll Frankreich mit dem Nein der Bevölkerung im Verfassungsreferendum am 29. Mai 2005 umgehen, das seitdem den Ratifizierungsprozess der Verfassung blockiert? Wird das Europa der 25 regierbar sein? Die alte Streitfrage Vertiefung/Erweiterung ist jetzt überholt, da die Erweiterung sich zunächst durchgesetzt hat. Frankreich hatte die umgekehrte Reihenfolge favorisiert. Kann die EU mit den neuen wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen der Erweiterung fertig werden? Wird das »alte« Europa der 15 mit einer starken Migration aus dem Osten konfrontiert? Welche Konsequenzen hat dies für den Arbeitsmarkt? Die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei verstärkt die Unsicherheit, wobei viele Argumente für die Aufnahme der Türkei auch sachlich diskutiert werden. Besteht bei einer Aufnahme der Türkei nicht die Gefahr, dass aus der Europäischen Union eine große Freihandelszone und damit ein Fass ohne Boden wird?
  


  3. Eine zunehmende Integration


  
    Ohne auf seine Identität und auf seine vielen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Besonderheiten zu verzichten, kann Frankreich sein Schicksal nicht mehr von dem der Europäischen Union trennen. Mit der Einführung des Euro hat diese gegenseitige Interdependenz eher zugenommen. Die Anpassung im wirtschaftlichen Bereich ist beachtlich, wenn auch vieles noch zu leisten ist. Im sozialen Bereich wird der Prozess der Integration zum Teil schmerzliche Veränderungen erfordern, eine weitere Zunahme der Ungleichheiten wäre hier aber sehr gefährlich. Mit der ständigen Verlagerung der Kompetenzen von der nationalen auf die europäische Ebene ist eine echte Komplementarität zwischen dem Nationalstaat und der EU entstanden. Die Dezentralisierung hat Frankreich zwar forciert, aber im europäischen Vergleich ist sein Verwaltungsaufbau zu kompliziert. Die Zahl der Regionen ist noch zu groß, als dass diese autonome und effiziente Akteure in der Europäischen Union wären oder sein könnten. Das Gleichgewicht zwischen Regionen, Nationalstaat und Europäischer Union muss noch gefunden werden. Dafür wäre eine europäische Verfassung mit föderaler Ordnung nötig gewesen. Eine wenig zumutbare Perspektive für Frankreich.
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  Griechenland


  
    Griechenland hat in den vergangenen Jahrzehnten eine dynamische Entwicklung vollzogen. Die Demokratie wurde nach dem Ende der Militärjunta 1974 – nicht zuletzt auch durch den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft (1981) – wieder gefestigt, Modernisierung und Urbanisierung der Gesellschaft sind vorangeschritten, und Griechenland hat sich als Land der Peripherie mittlerweile fest in die Europäische Union integriert. Seit dem 1. Januar 2001 gehört Griechenland auch der Europäischen Währungsunion an.
  


  1. Historische Entwicklung und politische Kultur


  
    So wie in anderen Mittelmeerländern hat der Klientelismus auch in Griechenland starke Wurzeln.1 Bemühte man sich um eine Baugenehmigung, eine Konzession, einen Kredit oder eine Arbeitsstelle für einen Familienangehörigen, dann wandte man sich an einen einflussreichen Politiker und nicht direkt an die Verwaltung. Abgeordnete setzten sich für die Erfüllung persönlicher Wünsche ein, um bei den nächsten Wahlen wieder gewählt zu werden. Für diese Art von politischem Handel hat sich in Griechenland der Begriff Rousfeti eingebürgert. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die Industrialisierung und die Urbanisierung den klassischen Klientelismus modifiziert haben: Mit der Entwicklung von Massenparteien, besonders seit dem Entstehen der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (PASOK) im Jahre 1974 wird der Klientelismus von den Parteien überlagert, sodass es in Griechenland heute angemessen erscheint, von »Partei-Klientelismus« zu sprechen.2 Dabei müssen die Abgeordneten einen Teil ihrer Autonomie an die jeweiligen Parteiführer abgeben. Doch auch unter den geänderten Verhältnissen leben der Personalismus und der Wunsch nach charismatischen Parteiführern weiter. Personalistische Elemente äußern sich darin, dass Parteien, ihre Ideologien und ihre Politik ganz auf die Person des jeweiligen Parteiführers zugeschnitten sind. Parteien waren in einem Maße von 
     ihren Parteiführern dominiert, dass sie in der Regel mit deren Abtritt von der politischen Bühne aufhörten zu existieren. Angesichts dieser Tatsachen überraschte 1996 die Wahl des pragmatisch denkenden Konstantin Simitis zum Ministerpräsidenten, ebenso wie seine Wiederwahl im Jahr 2000.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Politisch-administratives System


  
    Nach der Volkszählung von 1994 hat Griechenland 10,4 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsdichte ist mit 79 Einwohnern pro Quadratkilometer eher gering. Kleine Minderheiten wie die slawischen Makedonier, Türken, Albaner und Bulgaren machen nur einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung aus. Die Balkankriege zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben die ethnische Homogenität durch Bevölkerungsaustausch gefördert. Minderheitenprobleme bestehen mit der muslimisch-türkischen Population in West-Thrakien und mit slawischen Bevölkerungsteilen, die sich selbst als »Makedonier« bezeichnen. Die orthodoxe Kirche nimmt als Staatskirche eine herausragende Rolle ein, die auch in der Verfassung verankert ist.3
  


  
    Seitdem in einer Volksabstimmung der Monarchie 1974 ein Ende bereitet wurde, ist Griechenland eine parlamentarische Republik mit einem Staatspräsidenten als Staatsoberhaupt und einem Ministerpräsidenten als Chef der Regierung. Administrativ ist das Land in zehn Regionen (Nomoi) aufgeteilt, die Mönchsrepublik Athos hat einen autonomen Status. Das Parlament setzt sich aus 300 Abgeordneten zusammen. Die Legislaturperiode beträgt vier Jahre. Der Staatspräsident nimmt unter den Verfassungsorganen die erste Stelle ein. Er wird vom Parlament mit Zweidrittelmehrheit auf fünf Jahre gewählt. Die Machtbefugnisse des Präsidenten waren nach 1974 weitreichend, sind aber bei der Verfassungsreform von 1985 unter dem Einfluss der PASOK deutlich beschnitten worden. Nunmehr kann er die Regierung entlassen und nach Artikel 44 und Artikel 48 Gesetze im Eil- oder Notfall erlassen. Das Recht zur Verfügung einer Volksabstimmung obliegt dem Präsidenten im Einvernehmen mit der Regierung.
  


  
    Die Regierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern, die zusammen den Ministerrat bilden. Die griechischen Regierungschefs haben von der Möglichkeit, neue Ministerien zu schaffen oder Kompetenzen neu festzulegen, regen Gebrauch gemacht. Damit wurden dichte Patronagebeziehungen aufgebaut. Kabinettsumbildungen haben insbesondere 
     unter Papandreou sehr häufig stattgefunden. Dabei mussten die verschiedenen Strömungen in seiner Partei angemessen berücksichtigt werden.
  


  
    Die Verwaltung ist wegen ihrer geringen Produktivität und der hohen Betriebskosten als die »große Kranke des Systems« und als eine Anhäufung von Beamten bezeichnet worden, deren Berufung in den öffentlichen Dienst mehr der Protektion und dem politischen Handel als der Qualifikation zuzuschreiben ist.4 Man schätzt, dass die PASOK-Regierung von 1981 zwischen 300 000 und 400 000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst neu eingestellt hat.5 Nachteilig macht sich auch der Umstand bemerkbar, dass die Verwaltung sehr stark zentralisiert ist. Trotz entsprechender Reformversprechen ist die Dezentralisierung der Administration kaum vorangekommen, und bis heute sind die lokalen Verwaltungen von Athen abhängig.
  


  2.2 Politische Parteien und Wahlen


  
    Nach 1974 hat sich in Griechenland ein »Zweieinhalb-Parteiensystem« etabliert. Es setzt sich zusammen aus den beiden großen Parteien, der sozialdemokratisch-sozialistischen PASOK und der konservativ-liberalen Neuen Demokratie (ND), sowie der Kommunistischen Partei (KKE), die mit deutlichem Abstand auf die großen Parteien rund 10 Prozent der Wähler in der Vergangenheit auf sich vereinigen konnte. In den letzten Jahren wird den orthodoxen Kommunisten allerdings der Rang durch nicht-dogmatische Linksgruppen und bürgerliche Kleinparteien streitig gemacht. Eng mit der industriellen Unterentwicklung ist der Umstand verbunden, dass es in Griechenland keine Tradition sozialistischer Massenbewegungen gibt. Wo sich Arbeiter politisch zusammenfanden, führte dies zur Gründung der Kommunistischen Partei, die seit 1920 das Linksspektrum bestimmt. Erst am 3. September 1974 kam es durch Papandreou zur Gründung einer sozialistischen Massenpartei, der PASOK. Sieben Jahre nach ihrer Gründung konnte sie 1981 die Regierung übernehmen. Die Parteiführung war zwar effektiv, stand dafür aber anfänglich mit den Normen innerparteilicher Demokratie auf Kriegsfuß. So wurde der Parteichef per Akklamation gewählt, und der erste ordentliche Parteitag trat erst zehn Jahre nach Gründung der Partei zusammen. Kennzeichnend für die PASOK ist der Umstand, dass sie trotz ihrer anfänglichen Radikalität ihre Herkunft von der bürgerlichen Zentrumspartei vor 1967 nicht verleugnen kann. Viele führende PASOK-Politiker stammen aus dieser Partei, ebenso ein großer Anteil der Wähler.6
  


  
    Stellt die PASOK wegen ihres raschen politischen Aufschwunges seit 1974 ein besonders dynamisches Element des politischen Systems Griechenlands
     dar, so kann Gleiches von ihrer großen Widersacherin, der Neuen Demokratie, nicht gesagt werden. Die Partei, 1974 von dem aus dem Pariser Exil zurückgekehrten Karamanlis gegründet, steht in der Tradition griechischer Rechtsparteien, insbesondere der »Nationalen Radikalen Union« (ERE), deren Vorsitzender Karamanlis von 1956 bis 1963 war. Die von Karamanlis versprochene und bis heute in der Partei hochgehaltene »liberale Wendung« konnte nur unvollständig vollzogen werden. Unbestreitbar ist, dass nach 1974 auf die massiven staatlichen Repressionen gegen Oppositionelle verzichtet wurde, und dass die Beschwerden über Wahlfälschungen verstummten, die vor 1967 immer wieder für Unruhe gesorgt hatten. Die Programmatik der ND, von Karamanlis persönlich formuliert, beinhaltet ein Bekenntnis zur pluralistischen parlamentarischen Demokratie, zu einem »milden politischen Klima« und zur Marktwirtschaft. Die Haltung zur Europäischen Gemeinschaft und zur NATO war stets positiv. »Griechenland gehört zum Westen« war die Parole, mit der die ND die Wahlkämpfe der Siebziger- und frühen Achtzigerjahre geführt hatte. Im Unterschied zur PASOK haben aber Ideologie und Programmatik bei der ND nie eine große Rolle gespielt. Die ND erweist sich bis heute als eine noch stark dem klassischen Parteientyp Griechenlands verhaftete Organisation. Nachdem Karamanlis sich aus der aktiven Politik zurückgezogen hatte, kämpfte die ND mit einem Führungsproblem, das gegen Ende der Achtziger- und zu Beginn der Neunzigerjahre nur kurzfristig durch Konstantin Mitsotakis überbrückt werden konnte. Kostas Karamanlis, eine Neffe von Konstantin Karamanlis, führt die Partei seit 1997 und ist seit März 2004 Regierungschef.
  


  
    Die Kommunistische Partei (KKE), die 1981 zur drittstärksten Partei aufgestiegen war, gehörte zu den moskautreuen und orthodoxen Parteien. Auch nach dem Ende des Realsozialismus hält die Partei an der Diktatur des Proletariates fest. Innerhalb der Gewerkschaften ist der Einfluss der Kommunisten bedeutend. 1968 hat sich von der KKE die euro-kommunistisch orientierte KKE-Inland abgespaltet, die sich zwar als innovatives und belebendes Element des politischen Systems hervortat, die bei Wahlen aber deutlich gegenüber der KKE zurückblieb. Aus der KKE-Inland ging die Linke Allianz (Synaspismos) hervor, und von der ND spaltete sich 1993 der »Politische Frühling« (POLA) unter Führung des nationalistischen früheren ND-Außenministers Antonis Samaras ab.
  


  
    Von 1974 bis 1981 kam in Griechenland ein so genanntes verstärktes Verhältniswahlrecht zur Anwendung, das die Parteien mit den größeren Wahlanteilen begünstigte.7 Das PASOK-Versprechen, die einfache Verhältniswahl einzuführen, wurde nicht gehalten, sodass die immer wieder leicht modifizierten Wahlsysteme bis heute die Starken noch stärker machen. Erst 
     dieser Umstand erklärt, weshalb Parteien ohne Wahlstimmenmehrheit sehr wohl die Majorität der Parlamentssitze erreichen. Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, hat die PASOK von 1974 bis 1981 einen unvergleichlichen Aufstieg vollzogen, konnte sie doch bei jeder Wahl ihre Stimmen verdoppeln. 1981 übernahm die Partei schließlich die Regierung, um bis 1989 allein zu regieren. Nach einer Allparteienkoalition und einem nachfolgenden Bündnis von Konservativen und Kommunisten trat die ND 1990 die Regierung an. Doch schon 1993 kehrte die PASOK unter Papandreou an die Macht zurück. Nachdem Papandreou abgedankt hatte, konnte Simitis 1996 einen überzeugenden Wahlsieg für sich verbuchen. Im April 2000 behauptete Simitis die absolute Mehrheit erneut. Der Abschied vom Populismus wurde bekräftigt. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 1999 musste die PASOK allerdings Verluste hinnehmen. Hatte sie 1994 noch 37,6 Prozent der Stimmen erreicht, so musste sie sich 1999 mit 32,9 Prozent zufrieden geben. Die ND steigerte sich von 32,7 auf 36 Prozent und die Kommunisten verbesserten sich von 6,3 auf 8,7 Prozent. Aus den Wahlen am 7. März 2005 ging die ND als Sieger hervor.
  


  
    Tab. 1: Wahlergebnisse von 1974 bis 1996 für die drei stärksten Partien1
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  2.3 Strukturmerkmale der griechischen Volkswirtschaft


  
    Im Vergleich zu den übrigen EU-Staaten ist Griechenland kein fortgeschrittenes Industrieland.8 Die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist gering. Das Bruttoinlandsprodukt erreicht pro Kopf der Bevölkerung 67,3 Prozent 
     (2000) des EU-Durchschnittes. Trotz zunehmender Industrialisierung ist Griechenland noch ein weitgehend agrarwirtschaftlich geprägtes Land: 17,8 Prozent der Erwerbstätigen waren 1997 in der Landwirtschaft beschäftigt, im EU-Durchschnitt waren es nur 4,5 Prozent. Zum BIP trug die Landwirtschaft in Griechenland 8,1 Prozent bei, während es im Durchschnitt der EU 2,4 Prozent waren. Die Bedeutung der Landwirtschaft geht allerdings zurück: 1980 waren dort noch 30 Prozent der Erwerbstätigen beschäftigt.9 Dabei sind die landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen unzulänglich. Die Durchschnittsgröße eines griechischen Betriebes lag 1989/1990 bei vier Hektar, im EG-Durchschnitt wurde fast der vierfache Wert erreicht. Griechenland weist in der EU die kleinsten Betriebsgrößen auf. Die ackerbauliche Nutzfläche nimmt lediglich ein Drittel der Gesamtfläche ein, denn das Gebirgsland bietet wenig vorteilhafte Standortbedingungen für die Agrarwirtschaft. Die Viehwirtschaft ist wenig entwickelt, sie wird vornehmlich als extensive Weidewirtschaft betrieben. Oft ist wegen des mageren Bewuchses nur Ziegen- und Schafhaltung möglich. Für die Kleinbauern spielt die Selbstversorgung noch eine bedeutende Rolle. Die Fischerei hat in Griechenland an Bedeutung verloren.
  


  
    Die industrielle Entwicklung krankt an mangelnden Rohstoffen. Die Bodenschätze sind zwar vielfältig, aber wenig ergiebig. Gefördert werden vor allem Braunkohle, Bauxit zur Aluminiumherstellung, Eisenerze, Mangan, Magnesit und Marmor. Dabei stellt das Fehlen der Hauptenergieträger Erdöl, Erdgas und Steinkohle eines der größten Probleme dar. In der nördlichen Ägäis wurden zwar Erdöl- und Erdgasvorkommen entdeckt, ihre Ausbeutung stößt jedoch neben technischen und finanziellen auch auf politische Probleme, da die Türkei aufgrund der aus ihrer Sicht ungeklärten Hoheitsrechte ebenfalls Anspruch auf die Vorkommen erhebt. Zur Deckung des ständig steigenden Energiebedarfes muss Erdöl in großen Mengen importiert werden.
  


  
    24,5 Prozent aller Erwerbstätigen waren 1992 in der Industrie beschäftigt, in der EU waren es 32,6 Prozent. Die Industrie konzentriert sich auf das verarbeitende Gewerbe. Nahrungs- und Genussmittel, Textilien, Metallverarbeitung und Schiffsbau bestimmen die Produktpalette. Wie in der Landwirtschaft prägen auch in der Industrie familiäre Klein- und Mittelbetriebe das Bild. 99 Prozent aller Betriebe beschäftigen weniger als 50 Personen. Die Produktivität ist gering, und fehlendes Kapital verhindert notwendige Modernisierungsmaßnahmen. Die hohe Importabhängigkeit von Brennstoffen und hochwertigen Industriegütern sowie ein hohes Defizit in der Handelsbilanz kennzeichnen die griechische Wirtschaft. Bei den Einfuhren dominieren mit 40 Prozent industrielle Konsumgüter und mit 
     24 Prozent Kapitalgüter. Bei den Ausfuhren nehmen Industrieerzeugnisse mit 46 Prozent zwar den ersten Rang ein, doch erreichen Nahrungsmittel und Getränke noch immer einen Anteil von 27 Prozent. Die wichtigsten Handelspartner Griechenlands sind Deutschland, Italien, die USA und Frankreich.
  


  
    Die Schifffahrt ist ein wichtiger Devisenbeschaffer. Mit 25,7 Millionen Bruttoregistertonnen im Jahr 1997 verfügt Griechenland über die bedeutendste Handelsflotte der EU. Allerdings ist die Krise der internationalen Seeschifffahrt nicht spurlos an Griechenland vorbeigegangen. Die vielen in der Bucht von Eleusis stillgelegten Schiffe sind dafür der Beweis. Ein weiterer wichtiger Devisenbringer ist der Fremdenverkehr. 1994 kamen 11,1 Millionen ausländische Gäste nach Griechenland, die der Tourismusbranche Einnahmen in Höhe von 335 Millionen US-Dollar bescherten. Schon Mitte der Siebzigerjahre hatten die Einnahmen aus dem Tourismus die Summe der von griechischen Gastarbeitern in die Heimat überwiesenen Gelder überflügelt. Der Ausbau der Kapazitäten für den Tourismus stößt in Griechenland derzeit allerdings auf erhöhte Kosten in Form von stärkeren Umweltbelastungen.
  


  
    Griechenland gehört ab dem 1. Januar 2001 der Europäischen Währungsunion an. 1998 hatte die Kommission noch festgestellt, dass Griechenland keines der Konvergenz-Kriterien erfülle. Im Mai 2000 konstatierte die Kommission, dass die durchschnittliche Rate der Geldentwertung in den vergangenen zwölf Monaten bei 2,0 Prozent und damit unter dem Referenzwert von 2,4 Prozent gelegen habe. Die Nettoneuverschuldung des Staates sei von 10,2 Prozent (1995) auf 1,6 Prozent des BIP gesenkt worden. Auch das Wechselkurs- und das Zinskriterium seien erfüllt worden. Die Drachme habe länger als zwei Jahre dem Wechselkursmechanismus ohne nennenswerte Spannungen angehört. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Bericht feststellte, hatte Griechenland deutliche Fortschritte bei der nominellen Konvergenz erreicht. Die Inflationsbekämpfung und die Verringerung des Haushaltsdefizites wurden besonders gewürdigt. Kritisch wurde jedoch vermerkt, dass die Staatsverschuldung mit 104 Prozent des BIP noch weit über den erlaubten 60 Prozent liege. Die EZB machte auch deutlich, dass die Regierung es nicht so wie bisher bei Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung der nominellen Konvergenz bewenden lassen dürfe. Aus Bankenkreisen ist kritisiert worden, dass das Haushalts-und Preisstabilitätskriterium nicht nachhaltig erfüllt sei und der Schuldenstand weit entfernt vom geforderten Referenzwert liege. Für 2001 prognostizierte die Kommission ein Wachstum von 4 Prozent, eine Inflation von 2,3 Prozent und eine Arbeitslosigkeit von 9,6 Prozent.10
  


  3. Griechenland und Europa – Entwicklungen und Perspektiven


  
    Nach scharfen innenpolitischen Auseinandersetzungen ist Griechenland 1981 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft geworden. Stellte Papandreou zu Anfang der Achtzigerjahre die Zugehörigkeit zur EG noch infrage und erwies sich als ein schwieriger Partner für die Gemeinschaft, so trat spätestens seit Mitte der Achtzigerjahre eine Wende ein, indem an Griechenlands EG-Mitgliedschaft nicht mehr gerüttelt wurde. Gegen Ende der Achtzigerjahre war dann mit anti-europäischer Politik bei den griechischen Wählern überhaupt keine Resonanz mehr zu finden. Die EG erfreute sich überdurchschnittlicher Beliebtheit in Griechenland, wie die Meinungsumfragen des »Eurobarometers« bestätigen.11 Nach dem proeuropäischen Interregnum von Mitsotakis in den Jahren 1990 bis 1993 und der dreijährigen Rückkehr Papandreous an die Regierungsmacht hatte Simitis seiner Politik eine deutliche Ausrichtung auf Europa gegeben. Mit dem Beitritt zur Währungsunion war der Ministerpräsident auf diesem Weg ein entscheidendes Stück vorangekommen, wenngleich für die neue Regierung noch viele unerledigte Strukturreformen zu bewältigen sind.
  


  
    In erster Linie sind zwei Faktoren dafür verantwortlich, dass sich die Haltung gegenüber der EU in Griechenland deutlich verbessert hat: Zum einen gewährt die EU-Mitgliedschaft Griechenland Vorteile in der Auseinandersetzung mit der Türkei.12 Trotz der Verbesserung der bilateralen Beziehungen seit dem Sommer 1999 sind die substanziellen Differenzen zwischen den beiden Ägäisanrainern noch immer nicht ausgeräumt.13 Zum anderen erkannte man, dass die Mitgliedschaft in der EU umfangreiche finanzielle Vergünstigungen mit sich gebracht hat. Von 1994 bis 1999 erreichten die Interventionen der europäischen Strukturfonds in Griechenland einen Anteil von 3,7 Prozent am nationalen BIP.14
  


  
    Nachdem Griechenland die Auseinandersetzung mit seinen nördlichen Nachbarn – die »Makedonienfrage« hatte zu Beginn der Neunzigerjahre die Außenpolitik paralysiert und dem Nationalismus Nahrung gegeben – in moderate Bahnen lenkte, stellen sich aus griechischer Perspektive die folgenden Zukunftsprobleme: Die Annäherung an die Türkei lässt hoffen, dass auch die eigentlichen Differenzen zur Sprache gebracht werden, um eine Lösung zu finden. Ansonsten drohen die positiven Impulse erneut zu versanden. Die Ernennung der Türkei zum EU-Beitrittskandidaten durch den Europäischen Rat von Helsinki im Dezember 1999 hatte zwar zunächst Hoffnungen geweckt, dass damit auch die Beilegung des Ägäiskonfliktes begünstigt würde. Bislang sind allerdings noch keine derartigen Entwicklungen zu verzeichnen. Es wird außerdem darauf ankommen, die nominelle 
     Konvergenz mit der EU dadurch zu festigen, dass die entscheidenden Strukturreformen wie die Regelung der Arbeitsbeziehungen, die Sozialversicherungsreform, die Privatisierung und die Konsolidierung der Staatsfinanzen umgesetzt werden. Mit dem Slogan, dass Griechenland zur zweiten Gruppe der Euro-Mitglieder gehören müsse, hatte Ministerpräsident Simitis innovative Kräfte in seinem Land freigesetzt. Ihm kam dabei die Unterstützung seines Kurses durch die Opposition zugute. Nachdem der Beitritt zur Währungsunion vollzogen ist, steht der politischen Führung in Griechenland die nächste Bewährungsprobe bevor: Die bislang nominelle Konvergenz mit den Entwicklungen in der EU ist durch die Umsetzung der entscheidenden Strukturreformen zu festigen.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Vgl. Richter, Heinz: Zwischen Tradition und Moderne: Die politische Kultur Griechenlands, in: Reichel, Peter (Hrsg.): Politische Kultur in Westeuropa, Frankfurt a. M./New York 1984, S. 145-166; Ganslandt, Herbert R.: Politische Kultur und politisches System in Griechenland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 51 (1990), S.29 – 38.
  


  
    2 Vgl. ausführlich Axt, Heinz-Jürgen: Die PASOK. Aufstieg und Wandel des verspäteten Sozialismus in Griechenland, Bonn 1985, S. 30-50.
  


  
    3 Zu den Grundzügen des politischen Systems vgl. Hering, Gunnar/Georg Demetriou: Politisches System, in: Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg.): Griechenland. Südosteuropa-Handbuch III, Göttingen 1980, S. 54 – 121; Korisis, Hariton: Das politische System Griechenlands, Gersbruck 1981; Wenturis, Nikolaus: Das politische System Griechenlands, Stuttgart u. a. 1984; Featherstone, Kevin/Dimitrios K. Katsoudas (Hrsg.): Political Change in Greece: before and after the Colonels, London/ Sydney 1987.
  


  
    4 Vgl. Korisis (Anm. 3), S. 74 f.
  


  
    5 Vgl. Axt, Heinz-Jürgen: Die Wahlen in Griechenland 1989. Warum 40 Prozent der Wähler noch immer für Papandreou stimmten (SWP-IP 2627), Ebenhausen 1989, S. 19.
  


  
    6 Vgl. Axt (Anm. 2), S. 121-158.
  


  
    7 Vgl. Clogg, Richard: Parties and Elections in Greece, London 1987.
  


  
    8 Stärken und Schwächen der griechischen Volkswirtschaft werden analysiert bei Giannitsis, Tassos: The Implications of the Single Market for Weaker Economies – The Case of Greece, in: Axt, Heinz-Jürgen (Hrsg.): Greece and the European Union: Stranger among Partners?, Baden-Baden 1997, S. 45 – 98; vgl. auch Katseli, Louka T.: Economic Integration in the Enlarged European Community: Structural Adjustment of the Greek Economy, in: Bliss, Christopher/Jorge Braga de Macedo (Hrsg.): Unity with Diversity in the European Economy: the Community’s Southern Frontier, Cambridge 1990, S. 235 – 309.
  


  
    9 Vgl. Montari, Armando (Hrsg.): Growth and Perspectives of the Agrarian Sector in Portugal, Italy, Greece and Turkey, Napoli 1991; Lambos, Kostas D.: Abhängigkeit
     und fortgeschrittene Unterentwicklung dargestellt am Beispiel der Landwirtschaft Griechenlands, Frankfurt a. M. 1981.
  


  
    10 Vgl. Axt, Heinz-Jürgen: Griechenland: aufgeschobene Strukturreformen, in: Europäische Rundschau 4 (2000), S. 95 – 106.
  


  
    11 Vgl. Wenturis, Nikolaus: Griechenland und die EG. Die soziopolitischen Rahmenbedingungen griechischer Europapolitiken, Tübingen 1990; Tsonis, Ionnis G.: Die griechischen Parteien und die Europäische Gemeinschaft, München 1987; Axt, Heinz-Jürgen: Griechenlands Außenpolitik und Europa: Verpasste Chancen und neue Herausforderungen, Baden-Baden 1992.
  


  
    12 Vgl. Axt, Heinz-Jürgen/Heinz Kramer: Entspannung im Ägäiskonflikt? Griechisch-türkische Beziehungen nach Davos, Baden-Baden 1990.
  


  
    13 Vgl. Axt, Heinz-Jürgen: Verbesserte Beziehungen zwischen Athen und Ankara nach Helsinki? Griechenlands aktuelle Außen- und Sicherheitspolitik (SWP-AP 3117), Ebenhausen, Februar 2000.
  


  
    14 Vgl. Axt, Heinz-Jürgen: EU-Strukturpolitik. Einführung in die Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, Opladen 2000; ders., Solidarität und Wettbewerb – die Reform der EU-Strukturpolitik, Gütersloh 2000.
  


  
    

  


  
    Weiterführende Literatur
  


  
    

  


  
    AXT, HEINZ-JÜRGEN: Der Ägäis-Streit – ein unlösbarer griechisch-türkischer Konflikt?, in: Südosteuropa Mitteilungen 2 (1999), S. 137-151. ☐ DERS.: Griechenland als Stabilitätsfaktor auf dem Balkan. Chancen der Konfliktbeilegung durch ökonomische und politische Kooperation, in: Südosteuropa Mitteilungen 2 (2001), S. 141 – 153. ☐ DERS./HANSJÖRG BREY (Hrsg.): Cyprus and its Accession to the European Union: Positions and Expectations of the Cypriots and of the International Community, München 2001. ☐ BELLERS, JÜRGEN u. a. (Hrsg.): Handbuch der Außenpolitik von Afghanistan bis Zypern, München 2001. ☐ ISMAYER, WOLFGANG (Hrsg.): Die politischen Systeme Westeuropas, Opladen 1999. ☐ MITSOS, ACHILEAS/ELIAS MOSSIALOS (Hrsg.): Contemporary Greece and Europe, London 1999. ☐ PAPSCHINOPOULOU, MARY (Hrsg.): Griechenland auf dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion, Baden-Baden 1999. ☐ REUTER, JÜRGEN: Reshaping Greek-Turkish Relations: Developments before and after the EU-summit in Helsinki, ELIAMEP Occasional Papers, Nr. 1, Athen 2000.
  


  
    
  


  
    Simon Bulmer/Helen Wallace
  


  Großbritannien


  
    Das Vereinigte Königreich ist ein rätselhaftes und unentschlossenes Mitglied der europäischen Familie. In gewisser Hinsicht haben die Briten während der letzten 60 Jahre große Beiträge zur allgemeinen politischen und sicherheitspolitischen Entwicklung des Kontinentes geleistet. Schließlich spielten die Briten sowohl im Zweiten Weltkrieg eine sehr wichtige Rolle als auch in der Nachkriegsordnung und der Stabilisierung des europäischen Sicherheitssystems, das den Kontinent in den nachfolgenden Jahren prägte. Das Vereinigte Königreich war – und ist – ein Kernmitglied der Nordatlantischen Allianz. An dem »europäischen Projekt« zur politischen und wirtschaftlichen Integration teilzunehmen, das sich in der Europäischen Gemeinschaft (EG) und um sie herum entwickelt hat, findet jedoch im Vereinigten Königreich weniger Anklang als in den Gründungsstaaten der EG. Seit den frühen 1950er Jahren verhielten sich viele der britischen Regierungen ambivalent oder sogar feindlich gegenüber dem Konzept eines supranationalen Ansatzes zur europäischen Integration.
  


  
    Diese Ambivalenz hat die rund fünfzigjährige Geschichte der EG in der britischen Politik und im politischen Leben geprägt. Während die britische Europapolitik durch Brüche und Ungereimtheiten gekennzeichnet ist, hat der politische Streit unter einer Folge von heftigen Auseinandersetzungen gelitten, ob man an der europäischen Integration in dieser Form überhaupt teilnehmen und wie nach dem Beitritt des Vereinigten Königreiches die Europapolitik weiterentwickelt werden sollte. Die internen Auseinandersetzungen innerhalb des Landes haben auch über das britische Verhältnis zu anderen europäischen Staaten ihre Schatten geworfen. Diese Vorkommnisse sollten jedoch nicht überbewertet werden. Die Zeiten ändern sich, Interessenlagen wechseln, Ideen werden umgestaltet. Schließlich hat sich auch die Tagesordnung des gemeinschaftlichen europäischen Projektes weiterentwickelt. In den letzten Jahren ist das Vereinigte Königreich ein bequemeres Mitglied der europäischen Familie geworden. Man kann ohne weiteres behaupten, dass die Briten dem mainstream der europäischen Debatte heute näher stehen. Sie finden sich mit einem Großteil des Integrationsprozesses besser zurecht und üben mit ihren Beiträgen mehr Einfluss auf die neuen 
     Systeme aus, die innerhalb und durch das entstanden sind, was nun die Europäische Union geworden ist.
  


  
    Im Kontext gegenwärtiger Entwicklungen in der EU scheinen die Briten (oder zumindest die jetzige britische Regierung) eine aktivere und positivere Rolle zu spielen. Dies wird in den Bemühungen deutlich, europäische Fähigkeiten in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufzubauen. Ein Grund für diese Entwicklung ist die bilaterale Einigung der französischen und britischen Regierungen – auf ihrem Gipfeltreffen von Saint-Malo Ende 1998 – auf ein gemeinsames Engagement. Im Dezember 2003 einigte sich die EU auf eine »Europäische Sicherheitsstrategie«, die auf der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie auf der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik basiert. In der Festlegung der Rahmenbedingungen für diese Strategie spielte die britische zusammen mit der französischen und der deutschen Regierung eine große Rolle. So gelang es unter anderem, die Ängste der US-amerikanischen Regierung vor einem Autoritätsverlust der NATO zu entkräften.
  


  
    Demgegenüber lässt sich jedoch argumentieren, dass die Briten viele ihrer Vorbehalte gegenüber der europäischen Integration beibehalten haben. Die gegenwärtige Labouregierung unter Tony Blair – inzwischen in ihrer dritten Amtszeit – ist einigermaßen proeuropäisch. Dies kann jedoch nicht von den Konservativen behauptet werden, der größten Oppositionspartei, die durch unterschiedliche Formen von Euroskeptizismus und Europhobie gekennzeichnet ist. Eine Meinungsumfrage nach der anderen bestätigt, dass in Hinsicht auf die öffentliche Meinung Großbritannien zu den am wenigsten integrationsfreundlichen EU-Mitgliedstaaten zählt.
  


  
    Britische Politiker sind ängstlich in Bezug auf eine europäische Dimension britischer Politik und dagegen, neue und weitreichende Pläne zur Vertiefung der Integration als ein politisches Vorhaben zu propagieren. Zurzeit verbleibt das Pfund Sterling noch außerhalb der einheitlichen Währung, die durch die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) geschaffen wurde. Die Regierung hat im Jahr 2003 die Entscheidung darüber, ob das Pfund Sterling zum Euro werden soll, verschoben. Das Vereinigte Königreich ist nun mittlerweile teilweise am Schengen-Prozess beteiligt, jedoch immer noch kein Vollmitglied des Schengen acquis. Sehr bemerkenswert war im Laufe des Jahres 2003 die Unterstützung der US-amerikanischen Irak-Politik durch die Regierung Blair, wenn auch gestützt durch einige andere alte und neue EU-Mitgliedstaaten, verhielt sie sich dennoch konträr zur wichtigen deutsch-französischen Position.
  


  
    Daher müssen wir die Frage stellen, ob das Vereinigte Königreich in der jetzigen Situation den kritischen Punkt überwunden hat und ein normaleres 
     Mitglied der EU geworden ist, eines mit einem Politikprofil, das sich nicht so sehr von denen anderer vergleichbarer Länder der EU unterscheidet. Oder sind die jüngsten Entwicklungen einfach nur Teil eines Zyklus, bei dem die Europapolitik manchmal mehr und manchmal weniger verbindlich ist und in der die fundamentale britische Außenseiterrolle das Hauptmoment bleibt? Das Vereinigte Königreich hat einen kritischen Wendepunkt auf dem Weg zur »Normalisierung« hinter sich gelassen und es verfolgt nun eine Europapolitik, die derjenigen anderer EU-Länder in zweierlei Hinsicht ähnelt. Die eine hat etwas mit Interessen zu tun, die andere mit Ideen und Vorstellungen. Die britischen Politik-, Wirtschafts- und Sicherheitspräferenzen generieren jetzt Politikinteressen, die mit einigen der Schlüsselorientierungen von EU-Politiksystemen fast deckungsgleich sind. Die britischen Vorstellungen von einem zukünftigen Europa bewegen sich auf die anderen EU-Mitgliedstaaten zu. Und auch umgekehrt kann man sogar behaupten, dass die EU heute mehr als jemals zuvor von britischen Ideen geprägt wird.
  


  
    Nichtsdestotrotz bleibt die britische Europapolitik in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt, was ihr eine besondere Gestalt gibt. Das positive Engagement, das die Zeit seit 1997 gekennzeichnet hat, ist noch sehr fragil, wodurch die britische Europapolitik durch innenpolitische Argumente und Nervosität über die Entwicklung der EU verwundbar bleibt. In gewisser Hinsicht hängt die britische Europapolitik stark von Zufallsfaktoren ab. Dazu gehören die wechselnden Prioritäten und Doktrinen der jeweiligen Regierungen und möglicherweise sogar die Hierarchie der Amtsinhaber innerhalb einer Regierung. Der antagonistische Charakter des britischen politischen Wettbewerbes ermöglicht eine besondere Art der argumentativen Wechselwirkung zwischen europäischen und anderen Themen in den britischen Medien und in der Wählerpolitik. Hierin unterscheiden sich die Briten frappierend von ihren Kollegen in den europäischen Ländern, in denen die Politik entweder mehr auf Konsens baut oder in denen die europäische Dimension benutzt worden ist, um einen die ganze Nation umfassenden Prozess der Stabilisierung (wie in Deutschland und Italien) oder Modernisierung (wie in Irland oder Spanien) zu stützen.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Während der späten 1940er und frühen 1950er Jahre war die britische Europapolitik auf den Aufbau eines europäischen Sicherheitssystems ausgerichtet,
     welches in der Atlantischen Allianz, der NATO und dem »besonderen Verhältnis« zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten verankert war. Die Briten fühlten sich diesem Prozess zutiefst verpflichtet und stellten in den folgenden Jahren weiterhin Truppen und Material, unterstützt durch die britische nukleare Abschreckung, zur Verfügung, um Westeuropa gegen die Bedrohung der sowjetischen Macht zu verteidigen. In diesem Sinne war die NATO für die Briten ein europäisches Gerüst unter dem Schutz der amerikanischen Hegemonie, zu der sie ein enges bilaterales Verhältnis pflegten.
  


  
    Neben den NATO-Verpflichtungen nahm Großbritannien an weiteren globalen Aufgaben und Pflichten teil. Diese waren teilweise ein Erbe des Empires, teilweise ein Überbleibsel des Zweiten Weltkrieges und teilweise ein Resultat des beträchtlichen Anteiles britischer Unternehmer am internationalen Handels- und Finanzsystem. Der globale Anspruch des Vereinigten Königreiches spiegelte sich im ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat wider – ein Symbol der multilateralen britischen Außenpolitik und deren ausgedehnter territorialer Reichweite. In den ersten Nachkriegsjahren war es deshalb üblich, die Ziele der britischen Außenpolitik im Sinne der »drei Kreise« von Winston Churchill zusammenzufassen: das transatlantische Verhältnis, das Empire und spätere Commonwealth, und Europa.
  


  
    Europa war für die Briten, im deutlichen Gegensatz zu jenen europäischen Ländern, für die das europäische Projekt eindeutig im Mittelpunkt stand, nur ein Element unter vielen. Aus diesem Grund versuchten die Briten, obwohl sie Gründungsmitglieder des Europarates waren und britische Rechtsanwälte eine wichtige Rolle bei den Entwürfen für die Europäische Menschenrechtskonvention spielten, darauf zu bestehen, dass diese lockere zwischenstaatliche Institutionen bleiben sollte. Bei den ersten Schritten zur Etablierung der EG hielten sich die Briten zurück. Sie lehnten es ab, zu den Gründungsmitgliedern der Montanunion zu gehören und machten kein Hehl daraus, dass sie nur sehr ungern eine supranationale Behörde akzeptierten, eine Haltung, die der gegenwärtigen Abneigung der Vereinigten Staaten, die Autorität internationaler multilateraler Institutionen und Konventionen zu akzeptieren, ähnelt. Weder die föderalen Pläne noch die Methode Monnet fanden positive Resonanz im Vereinigten Königreich.
  


  
    In Erwiderung auf die kontroversen Pläne, eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft ins Leben zu rufen, schlug die britische Regierung stattdessen die Schaffung einer Institution vor, die später in die Westeuropäische Union übergehen sollte. Als sich die Pläne für die spätere Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) weiterentwickelten, machte die britische Politik einen Gegenvorschlag für eine lockere Handelszone, die in der Organisation 
     für Europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit verankert sein sollte. Dieser Vorgang wurde vielfach als ein Versuch verstanden, die EWG-Initiative zu sabotieren. Daraufhin folgte die britische Initiative, zusammen mit den restlichen europäischen Staaten, die der EWG ablehnend gegenüberstanden, die Europäische Freihandelszone (EFTA) zu etablieren. Dabei muss zwischen drei verschiedenen Strängen britischer Politik unterschieden werden. Einer war die Ablehnung der Idee des Supranationalen. Ein anderer war geprägt vom Muster britischer Wirtschaftsinteressen, die damals zum einen weniger auf den europäischen Handel fokussiert waren und zum anderen ängstlich auf die aufstrebende deutsche Industriemacht reagierten. Ein drittes Element ist auf die eher pragmatische, jedoch, wie sich herausstellte, falsche Einschätzung zurückzuführen, die EWG-Initiative habe keine großen Erfolgschancen.
  


  
    Doch kaum waren die Unterschriften auf den Römischen Verträgen getrocknet, kamen der britischen Politik Zweifel. Als die Kraft des westeuropäischen Integrationsprojektes sichtbar wurde, kam es zu einer Neubewertung. Aus diesem Grund haben britische Regierungen nach ausgewogenen und kontroversen Debatten dreimal eine EG-Mitgliedschaft für das Vereinigte Königreich beantragt. Der erste britische Mitgliedschaftsantrag wurde 1960 von der damaligen konservativen Regierung gestellt. Er wurde durch das Veto General de Gaulles im Januar 1963 abgelehnt. Dies geschah zur Zeit der französischen Initiative, die zum Elysee-Vertrag und dem privilegierten deutsch-französischen Verhältnis führte. 1967 wurde ein zweiter britischer Antrag gestellt, diesmal von einer Labour-Regierung, der im November wiederum durch ein gaullistisches Veto abgelehnt wurde. 1969 wurde ein erneuter Antrag gestellt. Dieser führte zu den erfolgreichen Beitrittsverhandlungen und dem Beitritt zur EG im Januar 1973.
  


  
    In den ersten Jahren der britischen Mitgliedschaft gab eine »sollen wir, oder sollen wir nicht«-Politik den Ton an. Als Nachzügler hatte die britische Regierung einige der spezifischen Eigenschaften der EG nicht verstanden, eine Schwäche, die sich in der breiten politischen und öffentlichen Meinung widerspiegelte. Bei den Konditionen, unter denen das Vereinigte Königreich Mitglied der EU geworden war, waren einige schwierige und heikle Themen nicht berücksichtigt worden, insbesondere die Landwirtschaftspolitik, die Fischereipolitik und die Reform der Eigenmittel der Gemeinschaft. Die Vorbehalte der EG-Insider bezüglich der britischen Europapolitik bedeuteten darüber hinaus, dass die Briten der EG als Außenseiter mit nur wenigen bilateralen Beziehungen zu ihren neuen Partnern beitraten, mit Ausnahme derjenigen, die auf dem Gebiet der Verteidigung, insbesondere zwischen Großbritannien und Deutschland, bereits existierten.
  


  
    In den 1970er Jahren führten diese Faktoren dazu, dass die Briten in heftige, von der Außenseiterrolle gekennzeichnete Auseinandersetzungen mit ihren Partnern in der Gemeinschaft gerieten. Eine Art Neuverhandlung der Beitrittskonditionen fand 1974/1975 statt, der ein Referendum folgte. Keiner dieser Schritte ließ die britische Europapolitik jedoch zur Ruhe kommen. Das britische Budgetproblem wurde erst 1984 nach einer heftigen Kampagne unter der Leitung der konservativen Premierministerin Margaret Thatcher gelöst. Obwohl das Referendum von 1975 nominell von einer überparteilichen Plattform von Europabefürwortern gewonnen wurde, haben sich weder die britische politische Elite noch die Medien sowie die öffentliche Meinung daran gewöhnt, die europäische Dimension als eine normale und akzeptable Erweiterung der britischen Politik und des britischen politischen Lebens zu betrachten. Es war deshalb nicht überraschend, dass die britische Regierung gegen die Pläne für das 1979 eingeführte Europäische Währungssystem (EWS) war und sich auch gegen die Teilnahme an einigen anderen Initiativen wehrte.
  


  
    Trotz dieser Probleme wandelten sich die Briten auf einigen Gebieten der EG-Politik zu immer aktiveren Teilnehmern und waren viel eher bereit, neue Ideen zur Entwicklung der EG beizutragen. Drei Bereiche fallen hierbei besonders auf. So kam es zu einer Reihe von Vorschlägen, die im europäischen Binnenmarkt konsolidiert wurden. Hier prägten die Briten seit den frühen 1980er Jahren die Politik, indem sie die Liberalisierung der Regulierung des Marktes vorantrieben. Sowohl britische Ideen als auch britische Interessen waren Pro-Binnenmarkt eingestellt und stimmten darin überein, dass man ihn als einen Prozess betrachten sollte, durch den man vernünftige britische Praxis an andere Europäer weitergeben konnte. Ein zweiter Bereich war die britische Unterstützung bei Schritten in Richtung einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik, wie sie anfangs in der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) entwickelt worden war. Der Londoner Report von 1981, den die britische Ratspräsidentschaft ausgearbeitet hatte, sollte ganz bewusst die EPZ stärken. Drittens wurden die Briten zu konsequenten Befürwortern einer Erweiterung der EG, da sie der Ansicht waren, dass die Europäische Gemeinschaft von der Ausdehnung profitieren würde.
  


  
    In allen diesen Bereichen der Politikentwicklung war die britische Politik bereit, ambitioniert an einer substanziellen Politik mitzuarbeiten. Nichtsdestotrotz reagierte sie nervös, als die institutionellen Strukturen und formellen Befugnisse der EG verstärkt werden sollten. Eine Aversion gegen Verfassungsentwürfe (egal ob für die EG oder im eigenen Land) ging einher mit einem Misstrauen gegen gemeinschaftliche Institutionen, in denen die britische
     Stimme allzu oft zu schwach vertreten sein könnte. Das Resultat war, dass britische Regierungen dazu neigten, Vertragsreformen zu blockieren.
  


  
    Verschiedene Spielarten dieser Unschlüssigkeit und der Außenseiterrolle prägten die britische Europapolitik und das politische Leben bis in die 1990er Jahre. Bei der Integration des Marktes haben die Briten weiterhin aktiv die Entwicklung und Stärkung des Binnenmarktes vorangetrieben. Sie unterstützten energisch und aktiv eine liberale EG-Handelspolitik und setzten sich für strenge Wettbewerbsregeln ein. Die Währungsintegration und eine einheitliche Währung waren jedoch immer noch ein Schritt zu viel, weshalb die Briten darauf bestanden, den Verhandlungen zum Projekt der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), wie es in Maastricht erdacht wurde, fernzubleiben. Die Briten waren auch gegen eine Ausweitung der europäischen Politik im Bereich der Sozialpolitik. In Maastricht unterzeichneten sie das Sozialprotokoll nicht. Als schließlich das Schengen-Abkommen von vielen EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde, standen die Briten erneut im Abseits.
  


  
    Diese bunte Palette britischer Antworten auf EU-Initiativen spiegelte zum Teil einige Besonderheiten britischer Interessen wider. Viele große britische Firmen und Finanzhäuser handelten weitaus häufiger mit US-Dollar als mit anderen europäischen Währungen. Die britischen Arbeitsmarktpraktiken waren fortschrittlicher und flexibler als die der meisten Länder Kontinentaleuropas. Die Geographie des Vereinigten Königreiches und die historischen Migrationsbeziehungen zum neuen Commonwealth hatten zur Folge, dass das Thema Landesgrenzen in Europa wenig gemeinsam hatte mit dem britischen Grenz- und Migrationsmanagement. Außerdem hatten viele der politischen und institutionellen Methodologien der EU-Institutionsdebatte und die regelmäßig stattfindenden Regierungskonferenzen nichts mit der britischen politischen Kultur oder den institutionellen Praktiken gemein. Unter diesen Umständen war es kaum überraschend, dass die britische öffentliche Meinung derart gespalten war in Bezug auf die europäische Integrationsthematik oder darüber, dass britische Parteien in besonders konfliktbetonte Debatten über die EU verstrickt waren. Anfang und Mitte der 1990er Jahre machte die Ambivalenz und Halbherzigkeit in Großbritannien in Sachen der europäischen Integration einer heftigen Schärfe Platz. Die regierende Konservative Partei hatte sich in eine gemäßigte Mitte-Rechts- und proeuropäische Fraktion und in eine eher rechtsgerichtete, nationalistische und stark euroskeptische Fraktion gespalten. Aus verschiedenen Gründen wurde das Thema Europa bei den Parteiaktivisten zum Brennpunkt in einem sich polarisierenden Wettbewerb um die Vorherrschaft innerhalb der Partei. Als Premierminister war John Major nicht in 
     der Lage, diese Uneinigkeiten zu überwinden und fand sich deshalb bei jeder neuen Entscheidung zu europäischen Themen unter Druck gesetzt. Die sonst übliche Disziplin der Kabinettssolidarität wurde von dem Druck des Wettbewerbes unter den Fraktionen geschwächt.
  


  
    Die Parteiführung konnte weder die Kontrolle über die innenpolitische Debatte erlangen noch als britische Regierung ein stabiles europapolitisches Profil erreichen. Das traumatische Ausscheiden der Briten aus dem Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems war eine besonders unangenehme Erfahrung, woraufhin die Konservativen eine zunehmend feindliche Haltung gegenüber der WWU einnahmen. Diese Schwierigkeiten wurden in der spannungsgeladenen Parlamentsdebatte über die Ratifizierung des Maastrichter Vertrages zur Europäischen Union zunehmend sichtbar.
  


  
    Was den britischen Einfluss innerhalb der EU betraf, so wurde diese Situation immer kostspieliger. Ein besonders unangenehmer Vorfall ereignete sich im März 1996 nach der Bekanntgabe, dass bovine spongiform encephalopathy (BSE) möglicherweise auf den Menschen übertragbar ist. Als Antwort auf das Verbot von Rindfleischexporten aus dem Vereinigten Königreich kündigte die euroskeptische Fraktion in der Regierung eine Politik des »Nichtkooperierens« mit der EU an. Die wachsende Ungeduld der Politik und Politiker anderer EU-Regierungen und innerhalb der EU-Institutionen war bei den Verhandlungen der Regierungskonferenz, die den Vertrag von Amsterdam vorbereitete, deutlich spürbar. Einige Vorschläge, die der Regierungskonferenz unterbreitet wurden, insbesondere diejenigen zur »Flexibilität« oder »verstärkten Zusammenarbeit«, waren zum Teil tatsächlich dazu bestimmt, die Auswirkungen der britischen Außenseiterrolle auf den Rest der EU in Grenzen zu halten.
  


  2. Aktuelle Situation


  
    Vor diesem Hintergrund könnte man meinen, die britische Europapolitik sei in ihrem wenig komfortablen Außenseitertum festgefahren. In den letzten Jahren hat sich das Bild jedoch erheblich verändert. Die »New Labour«-Regierung unter Tony Blair, die 1997 mit einer überwältigenden parlamentarischen Mehrheit ihr Amt angetreten hatte, schlug einen ganz anderen Weg ein. Es scheint, dass dies eine Regierung ist, die den europapolitischen Themen viel offener begegnet. Sie hat bestimmte europäische Ziele im Visier und fühlt sich einer Politik der »positiven Teilnahme« in 
     allen Bereichen der EU-Politik verpflichtet, auch in Bezug auf die institutionelle Struktur der EU. Es ist eine Regierung, die damit begonnen hat, ein viel engeres Verhältnis und eine fundamentale Verständigung mit den anderen EU-Mitgliedstaaten und Beitrittsaspiranten aufzubauen, und zwar mittels eines Prozesses, den man als »multiplen Bilateralismus« beschreiben könnte. Doch ist es ihr nicht gelungen, die öffentliche Meinung derart mitzureißen, dass im Falle eines Euro-Referendums mit einer Mehrheit für die Einführung des Euro gerechnet werden könnte. Auch von der Notwendigkeit einer europäischen Verfassung konnte die Öffentlichkeit bisher nicht überzeugt werden.
  


  
    Die Profilierung dieser neuen Politik begann, als die Labour-Partei im Mai 1997 die Regierung übernahm, zeitgleich also zur Abschlussphase der Regierungskonferenz, die den Vertrag von Amsterdam ausarbeitete. Diese zeitliche Nähe ließ der neuen Regierung kaum Zeit, sich in der breiteren europäischen Debatte zu orientieren. In den vorangegangenen Jahren der Opposition hatte die Labour-Partei eine weitreichende Reform ihrer eigenen fundamentalen Politik erlebt. Ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses war die Umstrukturierung der Europapolitik der Labour-Partei und die Wiederherstellung der Kontakte zu sozialdemokratischen Parteien in anderen europäischen Ländern.
  


  
    Das Resultat: Die »New Labour«-Regierung entwickelte eine neue Europapolitik des positiven Engagements. Schon zu Beginn ihrer Amtszeit bestand diese aus drei Richtungen. Eine von ihnen war die unveränderte Weiterführung der europäischen Geschäfte in allen Bereichen der üblichen EU-Tagesordnung. Die zweite Richtung war Offenheit bezüglich einer Mitgliedschaft in der WWU. Man war sogar geneigt, den Beitritt zu befürworten – jedoch unter dem Vorbehalt, zu gegebener Zeit ein Referendum darüber abzuhalten. Die dritte Richtung war mehr eine Frage des Stiles und im Wesentlichen eine neue diplomatische Initiative, um freundschaftliche Kontakte zu den entsprechenden Kollegen überall in der EU zu knüpfen. Hierbei war besonders hilfreich, dass in vielen EU-Ländern Sozialdemokraten an der Regierung waren. Dies wurde noch verstärkt durch den Umstand, dass Deutschland zu dieser Zeit SPD-regiert war.
  


  
    Die zeitigen Bemühungen, das Vereinigte Königreich wieder näher an die europäische Hauptströmung heranzuführen, haben sich ziemlich schnell bezahlt gemacht. Beim Europäischen Rat im Juni 1997 in Amsterdam ließen die EU-Unterhändler erleichtert den britischen Sensibilitäten ziemlich viel Raum – so beispielsweise bei der Gestaltung des Protokolls – um dem Vereinigten Königreich zu erlauben, außerhalb des Schengen acquis zu verbleiben. Die Beziehungen zu anderen Regierungen verbesserten sich merklich. 
     Tatsächlich begann die britische Regierung damit, systematisch ihre bilateralen Beziehungen mit ihren jeweiligen Counterparts in allen alten und auch einigen neuen EU-Mitgliedstaaten zu verbessern. Die Regierung hatte dabei sogar eine Ligatabelle, um genau verfolgen zu können, welche Minister in ihren Bemühungen um die bilateralen Beziehungen innerhalb Europas am aktivsten waren.
  


  
    In diesem frühen Abschnitt der Labour-Regierung fing die Europapolitik an, sich um drei Achsen herum zu entwickeln. Eine davon hatte etwas mit der Entwicklung der britischen wirtschaftspolitischen Präferenzen zu tun. Die Hauptlinien der Wirtschaftspolitik basierten auf einer unternehmerfreundlichen und klugen Herangehensweise, begleitet von der überraschend frühen Entscheidung, die Bank von England von der Regierung unabhängig zu machen. Es folgte eine Zeit der Konsolidierung, in der die Briten eine der besten volkswirtschaftlichen Bilanzen der EU vorweisen konnten. In dieser Hinsicht stimmte die neue Herangehensweise der Labour-Regierung mit den Zielen, die der WWU zugrunde lagen, überein, auch wenn der britische Wirtschaftszyklus nicht mit demjenigen auf dem Kontinent synchronisiert worden war. Unterdessen stand die britische Politik ganz im Einklang mit den Hauptlinien der EU-Politik, was die verschiedenen Themen wie Binnenmarkt, Wettbewerbspolitik und Handelspläne betraf. In einigen flankierenden Maßnahmen wurde die britische Politik stärker europäisiert. So wurde beispielsweise die britische Umweltpolitik grüner, und das Maastrichter Sozialprotokoll widerrufen. Als die neue digitale Ökonomie der EU aufgebaut wurde, die im Jahre 2000 in der EU-Entscheidung mündete, die »Lissabon-Strategie« zu billigen, konnte man darüber hinaus die Spuren britischer Präferenzen in den neuen politischen Techniken des benchmarking (Leistungsvergleiche) und der »Methode der offenen Koordinierung« erkennen.
  


  
    Die zweite Achse der britischen Politik bezog sich auf neue Rahmenkonzepte. »New Labour« basierte auf einem »Projekt« im kontinentaleuropäischen Sinne, ein Projekt, das seine Befürworter und Erfinder als einen »dritten Weg« durch den alten polarisierten Parteienwettbewerb bezeichneten, als eine modernisierende Ideologie des Pragmatismus. Hier suchten die Briten nach Mitstreitern unter den gleich gesinnten Mitte-Linksregierungen in anderen EU-Ländern. Dies machte sich besonders in dem Versuch bemerkbar, ihren »dritten Weg« mit der deutschen »neuen Mitte« in Einklang zu bringen. Hier können wir Bestrebungen innerhalb der Führungsgruppe in der britischen Regierung beobachten, eine auf Ideen basierende Koalition mit ihren europäischen Kollegen und US-Demokraten aufzubauen. Damit wurde eine neue Generation westlicher Regierungschefs, die zum größten 
     Teil nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde und nach dem Ende des Kalten Krieges an die Macht kam, zusammengebracht. Doch wurden bilaterale Beziehungen auch zu Mitte-Rechts-Regierungen, wie der Aznars in Spanien und der Berlusconis in Italien, sowie mit den Regierungen mehrerer neuer Mitgliedstaaten entwickelt.
  


  
    Die dritte Achse neuen britischen Denkens bezog sich auf Institutionen und politische Methodologien. Ein Schlüsselaspekt der neuen politischen Plattform der Labour-Partei in der Innenpolitik war die Zusage, eine Verfassungsreform durchzuführen. Diese Plattform, die zusammen mit den Liberaldemokraten entwickelt worden war, beinhaltete eine weitgehende Dezentralisation (devolution) für Schottland, Wales und Nordirland, eine Teilreform des Wahlrechtes sowie Parlamentsreformen und Schritte in Richtung Informationsfreiheit. Im britischen Kontext kam dies einer weitreichenden Verfassungsinnovation gleich. Das Resultat war eine spürbare Lockerung der zentralisierten politischen Macht, wodurch das Vereinigte Königreich fast schon zu einem pluralistischen Land wurde. Die Briten wirkten nun auch viel entspannter in Bezug auf die Thematik der EU-Verfassung. Föderalismus wäre wahrscheinlich auch weiterhin eine missverstandene und gefürchtete Idee geblieben, doch das Regieren auf mehreren Ebenen und mittels mehrerer Strukturen setzte sich mehr und mehr durch.
  


  
    Es gab jedoch weiterhin zwei Einschränkungen hinsichtlich der neuen Offenheit in der britischen Europapolitik. Eine davon war die anhaltende Angst in Bezug auf die WWU und das geforderte Referendum. Ein positiveres Engagement für die EU auf Regierungsebene war kein Garant für eine pro-europäische öffentliche Meinung. Hinzu kam, dass die Konservativen in der Opposition unter der Führung von William Hague und Iain Duncan-Smith weiterhin sehr euroskeptisch auftraten. Am 9. Juni 2003 veröffentlichte Finanzminister Gordon Brown, der selbst bezüglich einer weiteren europäischen Integration weniger optimistisch ist als Tony Blair, eine Reihe von Berichten, die die Bewertung der im Oktober 1997 angekündigten fünf Tests für die Wirtschaft beinhalteten – und die im Falle einer positiven Bewertung den Weg für ein Referendum zum Euro-Beitritt frei räumen sollten. Doch abgesehen von einer gewissen Konvergenz zwischen der Britischen Wirtschaft und der der Euro-Zone fiel das Ergebnis der Tests eher negativ aus. Dies veranlasste die Medien zu Spekulationen, ob es zwischen der Europapolitik Browns und Blair vielleicht gewisse Ungereimtheiten gebe.
  


  
    Die zweite Einschränkung hatte mit der kontinuierlichen Aufrechterhaltung eines gewissen »patriotischen« Profils der Regierungspolitik zu tun – und das vor dem Hintergrund des Nationalismus der Konservativen Partei. 
     Während der ersten Jahre der Regierung Blair konnte man die Entschlossenheit zu einem sichtbaren Patriotismus in der britischen Politik sehr gut im Bereich Justiz und Inneres (JI) erkennen. Das Recht, britische Grenzkontrollen beizubehalten, war der symbolische Bereich, in dem britische Autonomie geschützt werden musste, auch wenn in der Praxis der britische Grenzschutz zunehmend mit »leichter Hand« operierte. Es war daher schwierig, sichtbar beim Schengen-Prozess mitzuarbeiten, obwohl sich die britische Politik mehr und mehr dem Schengen-Prozedere annäherte und auch aktiv am Bereich Justiz und Inneres teilnahm. Druck seitens der Asylsuchenden und des Menschenhandels, wie auch vom organisierten Verbrechen war im Vereinigten Königreich genauso stark zu spüren wie in vielen anderen EU-Staaten: Inzwischen war Großbritannien zum primären Ziel von Asylsuchenden und illegalen Migranten geworden. In einigen Fällen suchte die britische Regierung nach europäischen Lösungen, doch stellte sie dies in der Öffentlichkeit nicht so dar. Während der Debatten um eine Europäische Verfassung zog sich Blair darauf zurück, »red lines« zu ziehen, das heißt Bereiche zu identifizieren, in denen seine Regierung keinesfalls ihre Souveränität aufgeben werde. Er tat dies, um nicht sein Gesicht zu verlieren, insbesondere angesichts des seit Herbst 2003 amtierenden Vorsitzenden der Konservativen Partei, Michael Howard, der als äußerst effektiver parlamentarischer Redner bekannt ist.
  


  
    Einer der Pluspunkte, den die Briten mit in die EU-Familie brachten, war eine große diplomatische Erfahrung sowie eine breit angelegte diplomatische Präsenz überall in der Welt. Die Briten hatten ein starkes Interesse daran, den Europäern kollektiv zu helfen, aktiv an einer Reihe internationaler Foren teilzunehmen und sich auch für bestimmte Drittländer oder andere Regionen der Welt zu engagieren. Es war also logisch und konsequent, dass britische Regierungen aller Parteien die EU-Osterweiterung unterstützten und auch darauf erpicht waren, die konstruktive Partnerschaft mit anderen Ländern im EU-nahen Ausland zu stärken. Die Briten waren in diesem Teilbereich der EU-Aktivitäten viel entspannter, weil er über die lockereren Kanäle der Zwischenstaatlichkeit organisiert wurde.
  


  
    Die Briten fanden es nach wie vor schwierig, eine Verteidigungsrolle für die EU zu akzeptieren, wie sie einige andere EU-Regierungen in den Maastrichter und Amsterdamer Regierungskonferenzen befürwortet hatten. Die NATO war der eindeutig bevorzugte Kanal für eine europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung, bei gleichzeitiger Beibehaltung einer möglichst engen transatlantischen Beziehung. Die Tragödie der verschiedenen Kriege im früheren Jugoslawien stellte die britische Regierung vor die große Frage, wie man am besten den neuen Herausforderungen in 
     der europäischen Sicherheitspolitik begegnen sollte. Obwohl sie anfangs die militärische Intervention in dieser Region nur ungern akzeptierten, waren die Briten Mitte der 1990er Jahre mit Bodentruppen in Bosnien involviert und stellten eines der größten Kontingente professioneller Militäreinheiten. Von besonderer Wichtigkeit war die Tatsache, dass Briten und Franzosen Seite an Seite in Bosnien operierten und zunehmenden Respekt für ihre jeweiligen Fähigkeiten entwickelten. Briten und Franzosen fanden sich beide in Positionen wieder, in denen sie es mit einer US-Regierung zu tun hatten, die andere Ziele und Prioritäten hatte. Und so geriet Blair mit der Kosovo-Krise ins Zentrum einer Koalition, welche die NATO zu Luftangriffen und zum Einsatz von Bodentruppen verpflichtete. Aus dieser Erfahrung heraus geschah es, dass die britischen und französischen Regierungen und das Militär sich dazu entschlossen, eine längerfristige europäische Verteidigungsautonomie aufzubauen und Ressourcen zu entwickeln, die es den Europäern ermöglichen sollten, ohne die Vereinigten Staaten zu operieren. Zwei kritische Komponenten dieser Entscheidung waren, dass zum einen die Briten bereit waren, den EU-Rahmen zu akzeptieren, um die Angelegenheit voranzubringen, und zum anderen die Franzosen bereit waren, ein pragmatisches Arbeitsverhältnis mit der NATO ins Auge zu fassen.
  


  
    Man kann die Wichtigkeit dieser britischen Positionsänderung nicht genug betonen. Das Tabu, die EU sei eine Organisation mit einem Militärarm, war gebrochen. Die Ernsthaftigkeit der britischen militärischen Fähigkeiten und Erfahrung wurde zum Maßstab für andere Europäer. Es ermöglichte den Briten auch, ihre amerikanischen und europäischen Verbindungen als einander ergänzende und somit nicht gegensätzliche Verpflichtungen zu betrachten. Doch der neue Kurs Blairs war 2003 überschattet von seiner Unterstützung für den Irak-Krieg der Bush-Regierung – vor allem aufgrund Saddam Husseins Weigerung, seine Massenvernichtungswaffen zu zerstören. Sicherlich war die britische Regierung nicht isoliert, sie genoss Unterstützung in unterschiedlichem Ausmaß von Spanien, Portugal, Italien, Dänemark und den Niederlanden sowie auch von einigen Staaten des »Neuen Europas«, doch warf diese fundamentale Spaltung in der europäischen Position Fragen über das britische Engagement für europäische Lösungen im Bereich der Sicherheit und der Verteidigung auf.
  


  
    Das Jahr 2003 hat sich in der Tat als Test für die britische Europapolitik erwiesen: mit der tiefen Kluft wegen des Irak-Krieges; mit dem Versagen, den richtigen Schritt für einen Beitritt zum Euro zu empfehlen; und mit neu aufkommenden Bedenken bezüglich eines möglichen Souveränitätsverlustes während der Verhandlungen um eine europäische Verfassung. Gegen Ende des Jahres sah es so aus, als wären einige frühere Entscheidungen gefährdet,
     die die Blair-Regierung getroffen hatte, um eine konstruktive Rolle in der europäischen Diplomatie spielen zu können. Die Zeit vor 2003 war geprägt von einer wachsenden Konvergenz zwischen britischen Interessen und Ideen sowie den Leitlinien, an denen die EU-Politiken entwickelt werden. Man kann sogar sagen, dass in verschiedenen Bereichen wie der »offenen Methode der Koordinierung« britische Präferenzen und Praktiken wichtige Referenzpunkte für die EU lieferten und noch immer liefern. Doch diese Entwicklungen spielen sich auf einer sehr subtilen Ebene ab und stehen keineswegs im Rampenlicht, was die britische Öffentlichkeit angeht. Im Gegenteil: Die tiefe Spaltung innerhalb der Europäischen Union über den Irak-Krieg oder die Europäische Verfassung bekamen natürlich die Schlagzeilen.
  


  3. Ausblick


  
    Hat sich die konstruktive Europapolitik der Regierung Blair inzwischen verfestigt? Oder musste sich diese Regierung zum einen extern mit unterschiedlichen Interessen ihrer Partner und zum anderen intern mit einem mangelnden Enthusiasmus der Bevölkerung – ganz zu schweigen von weiten Teilen der Printmedien – in Sachen europäische Integration auseinandersetzen? In der Summe kann das Jahr 2003 im Rückblick als eine Abweichung von den Entwicklungen betrachtet werden. Obwohl uns dies als die wahrscheinlichste Bewertung erscheint, folgen nun zwei mögliche andere Szenarien.
  


  
    Das erste Szenario lautet: Es ist der Regierung gelungen, die konstruktive Europapolitik zu festigen. Es beruht auf einer Reihe von Annahmen. Erstens, trotz der Irak-Episode haben britische Interessen und Ideen mehr mit denen der europäischen Partner gemeinsam als die gegen Iraks Waffenvernichtungswaffen gerichtete Allianz mit der Regierung Bush vermuten lässt. Bereits während des Europäischen Rates in Brüssel im Dezember 2003 gab es Anzeichen dafür, dass Blair noch immer an der Europäischen Sicherheits-und Verteidigungspolitik festhält. Zweitens, in vielen Bereichen wie der Handels-, Umwelt- und sogar der Agrarpolitik sind die britischen Ideen und Interessen 100 Prozent europäisch und keinesfalls auf die USA ausgerichtet. Drittens: Die Verfassungsdebatte lieferte klare Anzeichen dafür, dass der Ehrgeiz, aktiver an der Gestaltung der EU-Kernthematik und der institutionellen Architekur teilzunehmen, der in Tony Blairs Warschauer Rede im Oktober 2000 angeklungen war, Früchte getragen hat. Es gibt 
     ganz sicher unangenehme Bereiche für die Regierung, doch der zunächst ergebnislose Ausgang der Gespräche im Dezember 2003 kann nicht den Briten zugeschrieben werden. Viele der großen politischen Entwicklungen kommen mit Hilfe verschiedener experimenteller politischer Techniken und Methodologien voran, die durchaus mit den britischen Praktiken übereinstimmen. Viertens: In der Europäischen Union der 25 Mitgliedstaaten wird es wahrscheinlich zu einigen Verschiebungen des Gleichgewichtes kommen – sei es beispielsweise in der Außen- oder Agrarpolitik – und Großbritannien wird vielleicht noch mehr in den mainstream rücken. Und letztens: Mit dem Fragezeichen, das 2003 bezüglich der Gültigkeit des Stabilitätspaktes als Kernelement der Wirtschafts- und Währungsunion aufgeworfen worden war, ist ein britischer Rückzug von der gemeinschaftlichen Währung keine unvertretbare Position mehr. Aus allen diesen Gründen ist es am wahrscheinlichsten, dass die britische Europapolitik das positive Engagement weiterführen wird.
  


  
    Das zweite Szenario lautet: Wenn Tony Blairs Position schwächer würde, wären auch seine Errungenschaften gefährdet. Es ist bereits jetzt klar, dass er nicht bereit ist, seine Regierung für die Europapolitik zu riskieren; davon zeugt z. B. die Ablehnung des Euro-Beitrittes trotz einer großen parlamentarischen Mehrheit. Außerdem ist Blairs persönliche Beliebtheit in Folge des Irak-Krieges zurückgegangen, nicht zuletzt weil er seine Erklärung der Irak-Intervention auf einen fehlerhaften und deshalb potentiell sehr gefährlichen Bericht gestützt hatte. Wenn dieser Vorfall oder innenpolitische Themen zur Ersetzung Blairs durch den weniger pro-europäischen Gordon Brown führen, könnte das positive Engagement in Gefahr geraten. Wie das anhaltende Desinteresse an der EU in der Öffentlichkeit jedoch zeigt, ist das Vereinigte Königreich noch immer weit davon entfernt, eine breit angelegte und auf breitem Konsens basierende Europapolitik zu haben.
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    Übersetzt aus dem Englischen von Dr. Alfred Clayton, freier Übersetzer, Hamburg.
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  Irland


  
    Bis zum Referendum über den Vertrag von Nizza am 7. Juni 2001 hatte man allgemein angenommen, Irland sei der Idee einer »immer engeren Union« enthusiastisch verpflichtet, weshalb nur wenige Beobachter die Ablehnung des Vertrages durch die Wähler vorausgesehen hatten. Aber sie lehnten ihn mit einer knappen Mehrheit ab. Die Wahlbeteiligung betrug lediglich 34 Prozent, was auf eine weit verbreitete Apathie und Unsicherheit innerhalb der Wählerschaft hindeutete.
  


  
    Irland ist der einzige Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Verfassung die Souveränität des Volkes derart respektiert, dass sie ein Referendum über die Verträge der Europäischen Union vorschreibt. Aus diesem Grund könnte es durchaus sein, dass die irischen Erfahrungen – auch wenn es lediglich die eines kleinen Staates sind, mit einer Bevölkerung von etwas mehr als 3 Millionen zur Zeit des Beitrittes 1973 und von etwa 4 Millionen heute – für Beobachter der Beziehungen zwischen den Bürgern und der Union von stärkerem Interesse sind, als es ihre Größenordnung vermuten lässt.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Irland bewarb sich zum ersten Mal im Jahre 1961 um die Mitgliedschaft in der EWG. Das Schicksal seiner Wirtschaft war derart eng mit Großbritannien verwoben, dass es kaum eine andere Wahl hatte, als sich der britischen Politik anzuschließen. Am 1. Januar 1973 trat Irland schließlich zusammen mit Großbritannien der Gemeinschaft bei, nachdem 83 Prozent der Wähler die Entscheidung im Referendum vom 10. Mai 1972 bejaht hatten. Irland war immer ein viel enthusiastischeres Mitglied als Großbritannien, und bisher wurde die EU in der irischen Politik nicht so kontrovers diskutiert wie in Großbritannien. In Irland wurden Gemeinschaftsthemen mit erstaunlichem Erfolg im Inland vertreten. Die zwei größten Parteien, Fianna Fail und Fine Gael, haben in Bezug auf EU-Angelegenheiten eine überparteiliche Politik betrieben. Obwohl beide aus dem Unabhängigkeitskrieg gegen 
     Großbritannien zwischen 1919 und 1921 hervorgegangen sind, sahen sie keinen inneren Widerspruch zwischen einem allgemeinen Streben »nach einer immer engeren Union« und den überlieferten Traditionen des irischen Nationalismus. Im Gegenteil: Sie betrachteten die Mitgliedschaft als eine Möglichkeit, dem immer noch dominanten Einfluss Großbritanniens und insbesondere Englands auf viele Aspekte des irischen Lebens zu entkommen. Hauptgegner des irischen Beitrittes im Jahre 1972 war die Labour-Partei. Sie hat jedoch inzwischen ihr Misstrauen abgelegt und in den 1990er Jahren eine positive Haltung eingenommen.
  


  
    Seit dem EU-Beitritt Irlands hat die irische Regierung im Allgemeinen eine Politik der fortschreitenden Integration unterstützt. 1979 trat Irland dem Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems bei, während Großbritannien diesem fernblieb. Gleichzeitig beendete sie die Pari-Anbindung an das Pfund Sterling und folgte stattdessen der D-Mark. Dies war eine gewagte Entscheidung angesichts der Tatsache, dass der irische Handel mit Großbritannien immer noch dreimal größer war als der mit Deutschland. Irland war der einzige »neue« Mitgliedstaat, der von Anfang an die Entwicklung zur Einheitlichen Europäischen Akte unterstützte. In jüngster Vergangenheit hat sich Irland – anders als Großbritannien – entschieden, Mitglied der Euro-Zone zu werden. Von Anfang an beteiligte es sich auch an der Sozialcharta, wiederum im Gegensatz zu Großbritanniens ursprünglicher Ablehnung. Irland hat die Pflichten der EU-Ratspräsidentschaft stets gewissenhaft und manchmal mit großer Würde erfüllt, indem es eine »Gemeinschaftsstrategie« verfolgte, angefangen mit der frühen (seit 1975) Entschlossenheit des Außenministers, Garret Fitzgerald, im Allgemeinen Rat mit qualifizierter Mehrheit abzustimmen, über die positive Reaktion des Taoiseach (Kanzlers) und damaligen Ratspräsidenten, Charles Haughey
  


  
    , gegenüber der deutschen Einigung 1990 bis hin zur konstruktiven Rolle bei der Verabschiedung der EU-Verfassung im Jahr 2004.
  


  
    Die EU-Mitgliedschaft hat Irland in mindestens dreierlei Hinsicht große Vorteile gebracht. Erstens ermöglichte sie seit 1973 ein Subventionsniveau in der Landwirtschaft, dem bei weitem größten Arbeitgeber zur Zeit des Beitrittes, welches der nationale Haushalt einfach nicht hätte tragen können. Zweitens profitierte Irland nach 1989 merklich vom Kohäsionsfonds. Die Investitionen in Verkehr und Bildung, die das Delors I- und das Delors II-Paket ermöglichten, wurden weithin als Grund für das explosionsartige BIP-Wachstum angesehen, das zwischen 1994 und 2000 durchschnittlich bei 10 Prozent pro Jahr lag. Dies machte aus Irland als einem der ärmeren Mitglieder der Union eines der reicheren. Der Kohäsionsfonds hat diesen Wohlstand zwar nicht geschaffen, aber er hat sicherlich geholfen, die physische
     und geistige Infrastruktur zu schaffen, auf dem dieser Wohlstand aufgebaut werden konnte.
  


  
    Die Mittel aus dem Kohäsionsfonds sind nicht aus purer Uneigennützigkeit vergeben worden; sie konnten auch von einigen anderen Mitgliedstaaten abgerufen werden. Der Fonds wurde teilweise wegen der politischen Notwendigkeit geschaffen, um jene Randstaaten zu entschädigen, denen die orthodoxe Wirtschaftstheorie vorhersagte, dass sie unter den Folgen der zentrifugalen Tendenzen des Binnenmarktes zu leiden hätten. Dass Irland einen unverhältnismäßig großen Anteil des Kohäsionsfonds in Anspruch nahm und effektiv nutzte, zeigt, dass das Land die nötigen politischen und administrativen Fähigkeiten besitzt, um in der EU zu bestehen.
  


  
    Der wichtigste Faktor, der das Wachstum vorangetrieben hat, war der Zugang zum Binnenmarkt. Er hat mitgeholfen, ein besonders hohes Niveau an amerikanischen Investitionen herbeizuführen. Die Irish Industrial Development Authority (Irische Industrieentwicklungsbehörde) erwies sich in diesem Zusammenhang als besonders fähig, ausländische Investitionen an Land zu ziehen. Obwohl diese Investitionen teilweise wegen der niedrigen Unternehmenssteuern getätigt wurden, deren Festsetzung vor dem EU-Beitritt erfolgte, waren die Hauptgründe zum einen der 1987 ins Leben gerufene Sozialpakt, der alle drei Jahre erneuert wird, zum anderen ein angenehmes Geschäftsklima und drittens junge, gut ausgebildete und flexible Arbeitskräfte. Irland war das einzige EU-Mitglied, dessen Bevölkerungszahlen merklich anstiegen. Deshalb konnte die Industrieentwicklungsbehörde stolz verkünden: »Wir sind die jungen Europäer.« Ohne den garantierten Zugang zum Binnenmarkt wäre ein Großteil dieser Investitionen, besonders in der Computer- und Pharmabranche, die Irland im Jahre 2000 zu einem der größten Softwareexporteure der Welt machte, sicherlich niemals zustande gekommen.
  


  2. Irland am Beginn des 21. Jahrhunderts


  
    Es ist eine Ironie des Schicksals, dass der große Aufschwung der irischen Wirtschaft – mit Wachstumsraten, die sieben Jahre hintereinander dreimal so hoch waren wie der EU-Durchschnitt – im Anschluss an die irische Haushaltsdebatte vom 9. Dezember 2000 zu wachsenden Spannungen zwischen den irischen Vorstellungen von einer richtigen Wirtschaftspolitik und den »Maastrichter Konvergenzkriterien« der Kommission, des ECOFIN-Rates und der Europäischen Zentralbank (EZB) führte.
  


  
    Die genauen Gründe für die sensationellen irischen Wachstumsraten seit 1993 werden immer noch kontrovers debattiert. Man stimmt jedoch in der Begründung überein, dass nach einer Periode katastrophaler Defizitfinanzierung alle irischen Regierungen nach 1987 eine verantwortungsvolle Haushalts- und Schuldenreduzierungspolitik betrieben. Zwischen 1987 und 2000 wurde ein Haushaltsdefizit von 13 Prozent des BSP in einen Überschuss von 4 Prozent verwandelt. Eine Nationalschuld, die 130 Prozent des BSP betrug, wurde bis unter 40 Prozent abgebaut. Diese fiskalische Redlichkeit wurde nicht auf Kosten eines langsamen Wachstums oder steigender Arbeitslosigkeit erkauft. Im Gegenteil, das jährliche BIP-Wachstum stieg von praktisch 0 Prozent bis über 10 Prozent an, während die Arbeitslosigkeit von zirka 18 Prozent auf weniger als 4 Prozent fiel. Das Pro-Kopf-BIP, das 1972 etwas unter 60 Prozent des EU-Durchschnittes lag, wuchs bis zum Jahr 1990 nur sehr langsam. Danach stieg es rapide auf mehr als 110 Prozent des EU-Durchschnittes im Jahre 2000. Dies war vielleicht der spektakulärste Umschwung traditioneller Wirtschaftsverhältnisse in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts.
  


  
    Es ist richtig, dass aufgrund der auffälligen Differenz zwischen BIP und BSP, die größtenteils das Resultat der hohen Ertragsrückführung durch ausländische Firmen war, die BSP-Wachstumsraten mit etwa 7 bis 8 Prozent weniger spektakulär erschienen – mit der Konsequenz, dass das irische Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2000 gerade den EU-Durchschnitt erreicht hatte. Doch selbst diese Tatsache spiegelte eine umwerfende Wirtschaftsleistung seit 1993 wider.
  


  
    Die irische Politik war davon überzeugt, dass der Sozialpakt eine Voraussetzung für die Politik der Sanierung der öffentlichen Finanzen darstellte. Er wird seit 1987 alle drei Jahre zwischen der Regierung, den Arbeitgebern und den Gewerkschaften neu ausgehandelt und stabilisierte damit die Tarifpolitik der Industrie nach einem turbulenten vorangegangenen Jahrzehnt. Der Vertrag verlangt eine weitgehende Übereinkunft in Bezug auf die Verteilungsthemen, darunter die jährliche Lohnsteigerungsrate und die Steuerpolitik.
  


  
    Die Eckpunkte des nationalen Lohnabkommens bestanden aus der Bereitschaft der Gewerkschaften, moderate Lohnsteigerungen hinzunehmen. Im Gegenzug versprach die Regierung, die Steuern zu senken und die Fürsorgemaßnahmen zu verbessern. Dies führte zu einer allmählichen Senkung der hohen Steuerprogression und des stufenförmigen »Steuerkeils«. Es führte jedoch auch zu einer wachsenden potenziellen Unverträglichkeit zwischen der irischen Politik und den Allgemeinen Richtlinien der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union, die Irland unterschrieben hatte.
  


  
    Es war vorauszusehen, dass eine so rasche Expansion wie die irische einen Inflationsdruck erzeugen würde. Die Erhöhung der Zinsen war die traditionelle Abwehrmaßnahme. Da aber Irland, als Befürworter des Maastrichter Vertrages, die Mitgliedschaft in der WWU zu seinem zentralen Politikziel gemacht hatte, bedeutete dies nun, dass Irland über die traditionelle Waffe der Geldpolitik nicht mehr verfügte. Die träge Wirtschaftsleistung der wichtigsten kontinentaleuropäischen Wirtschaften diktierte der EZB ein niedriges Zinsniveau ohne Rücksicht auf den zusätzlichen Inflationsdruck, der dadurch in der irischen Wirtschaft entstand. Somit wurden zum Start der WWU im Jahre 1999 die Zinsen gesenkt, anstatt sie zu erhöhen. Die Politik der EZB nahm keine Rücksicht auf irische Probleme.
  


  
    Die Alternative war, eine restriktive Fiskalpolitik zu verfolgen. Diese war aber weitestgehend durch die Verpflichtungen des Sozialpaktes ausgeschlossen, welche von der irischen öffentlichen Meinung im Allgemeinen als absolut notwendig erachtet wurden, um das Wirtschaftswachstum nachhaltig zu fördern und die Arbeitslosigkeit zu reduzieren.
  


  
    Als sich die irische Inflationsrate im Laufe des Jahres 2000 auf 6 Prozent verdoppelte, verglichen mit einem EU-Durchschnitt von ungefähr 3 Prozent, fand sich Irland in einer Situation, in der es gegen die Vorschriften der Richtlinien der Stabilitätsprogramme verstieß.
  


  
    Der expansionsartige Haushalt, den Finanzminister Charlie McCreevy im Dezember vorstellte, setzte die Steuersenkungspolitik, wie im jüngsten Sozialpakt vereinbart, fort. Erstmals seit Maastricht sprach der Rat eine formelle Rüge sowie eine Aufforderung zur Änderung der Wirtschaftspolitik aus, weil Irland angeblich die Wirtschaft überhitzt und zu hohe Inflationsraten aufweist.
  


  
    Die intellektuell interessanteste Verteidigung der irischen Position gab der Schwäche des Euro die Schuld für den Anstieg der Inflation. Man könne doch Irland nicht haftbar machen für den Absturz im Außenwert des Euro. Da aber Irland mit seiner besonders offenen Wirtschaft viel abhängiger von Importen aus den Dollar- und Pfund-Sterling-Gebieten sei als der Rest der EU, hätte der Verfall des Euro-Wechselkurses die Importpreise extrem verteuert. Dies würde ungefähr 1,5 Prozent zur Inflation beitragen. Da der Verfall des Euro allgemein als Resultat des trägen EU-Wirtschaftswachstums angesehen wurde, was wiederum irische Kritiker einer ungeeigneten Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Europäischen Zentralbank zuschrieben, war das Gefühl öffentlicher Entrüstung in Irland umso größer.
  


  
    In der darauf folgenden Debatte hieß es, Irland würde das dynamische amerikanische Modell darstellen, welches das Unternehmertum fördert, im Gegensatz zum trägen europäischen Modell, das die Quellen des Wachstums 
     durch hohe Steuern und eine unübersichtliche Bürokratie lahm lege. So hatte Anfang 2000 die Tänaiste (Vizepremierministerin), Mary Harney, behauptet, Irland fühle sich im Geiste eher Boston als Berlin verbunden.
  


  
    Diese Auseinandersetzung ist aus vielen Gründen bemerkenswert: Zum einen wurden engere »Steuerharmonisierungen« und eine größere Haushaltsüberwachung in der ganzen Union gefordert. Es ging bei dieser Debatte nicht um McCreevys Haushalt, sondern um die Schaffung eines Präzendenzfalles, der es ermöglichen sollte, Italien und andere größere Akteure, die die Richtlinien missachteten, zu verurteilen.
  


  
    Zum anderen markierte der Konflikt eine Veränderung in der irischen Europaperzeption. Irland war lange Zeit geneigt anzunehmen, dass »man in Europa diese Sachen besser mache«, hauptsächlich weil »Europa« wirtschaftlich entwickelter und deshalb dem hinterherhinkenden Irland überlegen war. Dies änderte sich. Man konnte sogar in einigen irischen Kommentaren einen Hauch von intellektueller Verachtung gegenüber einer Kommission spüren, die man jetzt als intellektuell mittelmäßig betrachtete, und einer EZB, die unter dem unglücklichen öffentlichen Image von Wim Duisenberg litt und nicht nur als mittelmäßig, sondern auch als doktrinär galt. Ob diese Sicht der Dinge berechtigt ist oder nicht, bleibt dahingestellt. Hält sie jedoch an, wird sie in der irischen Einstellung zu »Europa« eine Verschiebung von historischen Ausmaßen markieren.
  


  
    Auch die Art und Weise und der Zeitpunkt des ausgesprochenen Tadels waren äußerst schlecht gewählt. Irland war das einzige Land, in dem ein Referendum über Nizza abgehalten werden musste. Die Kommission war politisch so kurzsichtig oder arrogant, dass sie Irland tadelte, anstatt einen Enqueteausschuss einzusetzen, der erst nach dem Referendum seine Ergebnisse zu präsentieren hatte. Das Handeln Brüssels gab sehr zu denken, vor allem, als es seinen Tadel nur zwei Tage vor dem Referendum erneut wiederholte.
  


  
    Ironischerweise war die irische Inflationsrate im April 2001 auf ein jährliches Niveau von 4,1 Prozent zurückgefallen, womit Irland nun an vierter Stelle hinter den Niederlanden, Portugal und Spanien lag. Natürlich können sich solche Einstufungen sehr schnell ändern. Aber gerade weil dies der Fall ist, läge es nahe, die groben fundamentalistischen Maastricht-Formeln intelligenter anzuwenden und das Dogma durch Vernunft zu ersetzen. Um die intellektuelle Unzulänglichkeit des Ansatzes der Kommission – oder zumindest der Maastrichter Kriterien – in Bezug auf eine wirtschaftliche Situation wie diejenige Irlands aufzuzeigen, sollte angeführt werden, dass die irische Inflationsrate im Januar 2004 auf nur noch 1,8 Prozent gefallen ist – trotz des Festhaltens der irischen Regierung an ihrer eigenen Politik.
  


  
    Die ersten Reaktionen auf das Resultat des Referendums seitens der Kommission und einiger Politiker, von Jacques Chirac bis zur damaligen schwedischen Außenministerin Anna Lindt, haben den irischen Kritikern von Nizza nicht nur neue Munition für ihre Denunziation der EU-Arroganz geliefert, sondern noch andere Mitglieder der Regierung ermutigt, Zweifel an den zentralisierenden EU-Tendenzen zu äußern. Deshalb ist es möglich, dass die schonungslose Offenheit von McCreevy und Harney nicht nur der Vorbote einer Änderung des Stiles in der irischen Rhetorik ist, sondern auch der grundlegenden Einstellung zur Integration. Die »immer engere Union« könnte jetzt infrage gestellt werden.
  


  
    Trotz ihres Unmutes über die Kritik des ECOFIN-Rates unterstützte die Regierung den Nizza-Vertrag, wie es auch die wichtigsten Oppositionsparteien taten. Aber niemand hat sich im Wahlkampf besonders für seine Annahme eingesetzt, hauptsächlich weil man dachte, die Wähler würden ihm sowieso zustimmen. Die Motive für seine Ablehnung durch die Bevölkerung waren vielfältig: Sie reichen vom Misstrauen der Grünen gegenüber einem angeblichen Militarismus, der sich in der schnellen Eingreiftruppe widerspiegelte, über Ängste, der Neutralitätsstatus Irlands könnte beschränkt werden, dem Argwohn von Sinn Fein, die eine angebliche föderale Bedrohung der nationalen Identität witterte, dem Misstrauen einiger Katholiken gegenüber einer angeblichen Förderung der Abtreibung durch die EU-Ideologie, dem eher allgemeinen Groll gegen die angeblich zunehmenden Kontrolltendenzen Brüssels (symbolisiert durch die Kritik an McCreevys Haushalt), bis hin zu weiterem Unmut gegen die offensichtliche Arroganz der Dubliner Regierung, die das Resultat als eine ausgemachte Sache betrachtet hatte.
  


  
    Irland vertrat lange Zeit die Ansicht, die zuerst von Garret Fitzgerald in den Jahren 1973 bis 1977 geäußert worden war, dass kleinere Staaten ein besonderes Interesse an einer effektiven Kommission haben, da diese als Bollwerk zwischen den Interessen der großen und kleinen Staaten angesehen wurde. Dies war sicherlich eine Ironie in Anbetracht der Auseinandersetzungen, die über den irischen Haushalt ausbrechen sollten.
  


  
    In Nizza widersprach Irland deshalb betont den Plänen der größeren Staaten, die die Kommission verkleinern wollten. Die Iren begründeten ihr Verhalten mit dem Hinweis, dass es dafür zu früh sei, denn die Implikationen der Erweiterung könne man noch nicht gänzlich voraussehen. Außerdem sollte man sich erst mit ihnen beschäftigen, nachdem sie in Erscheinung getreten waren.
  


  
    Während Irland im Großen und Ganzen die Vorschläge zu einer Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat unterstützte, 
     trat es energisch dafür ein, dass eine qualifizierte Mehrheit nicht nur der Unterstützung der Mehrheit der EU-Bevölkerung, sondern auch der Mehrheit der Staaten bedürfe. Wo Irland einer erweiterten Anwendung verneinend gegenüberstand, war bei dem besonders wichtigen Thema der Besteuerung. Irland gehörte zu den Mitgliedstaaten, die es ablehnten, wie sich der Taoiseach ausdrückte, unter dem »andauernden und schweren Druck seitens der Präsidentschaft« qualifizierte Mehrheitsentscheidungen zu diesem Thema zu akzeptieren.
  


  
    Irland befürwortete auch die Bestimmungen für eine verstärkte Zusammenarbeit. Aufgrund der irischen Opposition wurden Militär- und Verteidigungsangelegenheiten jedoch von der verstärkten Zusammenarbeit ausgenommen. Darunter fiel aber nicht die Umsetzung gewisser Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, obwohl die irische Außenpolitik sonst immer penibel zwischen Militärpolitik (= schlecht) und Sicherheitspolitik (= gut) unterschieden hatte.
  


  
    Irland stimmte der Deklaration über die Zukunft der Union zu. Alle damit verbundenen Themen werfen grundsätzliche Fragen über das Wesen der Union auf, Fragen, welche die irische Politik in der Vergangenheit zu umgehen versuchte. Die Regierung hatte Forderungen nach der Gründung eines Nationalen Forums für eine öffentliche Debatte stets abgelehnt. Das Scheitern des ersten Nizza-Referendums zwang sie jedoch zur Umsetzung dieser Idee.
  


  3. Nizza II und was dahinter steckte


  
    Die Einrichtung des Nationalen Forums wurde schnell als eine vernünftige Antwort auf die Ergebnisse des ersten irischen Referendums betrachtet. Dieser Weg erschien verglichen mit einer Neueröffnung der Verhandlungen mit den anderen damals 14 EU-Mitgliedstaaten als der bessere. Während im Rahmen des ersten Referendums wenig über die eigentlichen Themen diskutiert worden war, kreisten im Vorfeld des zweiten Referendums die Debatten rund um die Verfasstheit der Europäischen Union selbst als auch um Irlands Rolle in der EU. Die Nein-Kampagne stützte sich vor allem auf die beiden Argumente der Bedrohung durch einen aufkommenden föderalen EU-Superstaat sowie einer geschwächten irischen Position in einer erweiterten Union. Die EU-Befürworter versprachen eine stärkere Rolle Irlands innerhalb der EU, ohne dass dabei die Gefahr bestünde, dass Irland Teil einer Gemeinsamen Verteidigungspolitik sein müsse. Als primärer Initiator
     einer breiten Diskussion über die im Zusammenhang mit Irlands Mitgliedschaft in einer erweiterten EU sowie der EU-Zukunftsdebatte relevanten Themen, übte das Forum indirekt aber durchaus erfolgreich Druck auf die Bevölkerung aus, im zweiten Nizza-Referendum mit »Ja« zu stimmen.
  


  
    Die Resultate dieses »verstärkten Engagements« und des Austauschs zwischen der europafreundlichen Regierungslobby und der irischen Bevölkerung zeigten sich in einem Anstieg der Nizza-Befürworter um 15 Prozent vom ersten zum zweiten Nizza-Referendum: Mit 62,9 Prozent Ja-Stimmen am 19. Oktober 2002 wurde das Resultat des ersten Referendums vom Juni 2001 überworfen. Das Ergebnis wurde von Taoiseach (Premierminster) Bertie Ahern, der beträchtliches politisches Kapital in dieses Referendum investiert hatte, mit großer Erleichterung aufgenommen.
  


  
    Die Regierung hatte beim zweiten Mal alles richtig gemacht, da sie eingesehen hatte, dass die Bevölkerung zur Wahl aufgefordert werden wollte und dass man ihr dafür vorher den Vertrag erklären musste. Sowohl politische Führungs- als auch eine gute Überzeugungsarbeit wurden während der Kampagne zum zweiten Referendum evident – und erwiesen sich als effektiv. Die Bevölkerung betrachtete die Fianna Fail Regierung fortan getrennt von den Themen, während Fine Gael und Labour die Wählerschaft darum bat, das Referendum zum Nizza-Vertrag nicht für den Protest gegen innenpolitische Themen zu missbrauchen.
  


  4. Aktuelle Situation und Ausblick


  
    Die noch immer offene Frage lautet: Welches Europa will Irland eigentlich? Die Regierung hat über die Jahre sehr resolut den Kurs verfolgt, dass Irland sich über seinen Status als reiner Nutznießer der EU hinaus weiter entwickeln muss. Sie hat dabei auch stets die Bevölkerung befragt, wie der Beitrag Irlands zu Europa aussehen sollte. So ist Irland heute ein eifriger Verfechter der Lissabon-Agenda (von 2000), mit der die Europäische Union das ehrgeizige Ziel formuliert hat, sich bis zum Jahr 2010 zum »wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt«1 zu entwickeln. Dieses ambitionierte wirtschaftliche Ziel ist eine der Herausforderungen, denen sich Irland stellen will. Zwar waren die Wachstumsraten in Irland zwischen 2001 und 2003 auf 3 bis 4 Prozent und damit stark gefallen waren, doch lagen sie noch immer über dem EU-Durchschnitt; auch die leicht gestiegene Arbeitslosenquote lag mit einem Wert von 5 Prozent verglichen mit dem EU-Durchschnitt und den irischen 
     Zahlen der Vergangenheit noch immer relativ niedrig. Die Wachstumsaussichten schienen sich gegen Ende des Jahres 2003 und bis zur Aufnahme der Präsidentschaft durch Irland im ersten Halbjahr 2004 zu verbessern. Da der irische Boom der 1990er Jahre teilweise auf exzellente Bildungsprogramme zurückgeführt wurde, fühlten die Iren, dass sie die Lissabon-Agenda mit einem auf diesen nationalstaatlichen Erfahrungen basierenden Selbstvertrauen vorantreiben konnten.
  


  
    Nach dem Erfolg der zweiten Nizza-Kampagne sprach Außenminister Brian Cowen von einem in der irischen Gesellschaft evident gewordenen Euro-Realismus: Die Iren seien nun bereit, über die philosophischen Grundlagen eines mit der Realität verwurzelten Europas zu diskutieren. Als sich der Reformkonvent zur Zukunft Europas im Juli 2003 seinem Ende näherte, war der Euro-Realismus dann aber verbreiteter als die philosophische Debatte.
  


  
    Der Reformkonvent hatte sich drei umfassende Ziele gesetzt: »Die Europäische Verfasstheit und die europäischen Institutionen den Bürgern näher zu bringen; die Politiken einer erweiterten Union zu organisieren; und die EU zum Garant für Sicherheit und Stabilität in einer neuen Weltordnung zu machen.«2 Der irische Staatsminister für Europäische Angelegenheiten, Dick Roche, und der frühere Taoiseach, John Bruton, waren aktive Mitspieler in diesem Prozess. Brian Cowen entwickelte sich zum regelmäßigen Besucher in Brüssel, insbesondere seit das plötzliche Interesse der damaligen französischen und deutschen Außenminister, Dominique de Villepin und Joschka Fischer, an dem Verfassungsvertragsentwurf offenbar wurde. Im Dezember 2003 hatte sich die Regierungskonferenz festgefahren, und zwar bei dem Vorschlag eines neuen Entscheidungsverfahrens, bei dem die Mehrheit auch mindestens 60 Prozent der EU-Bevölkerung umfassen muss. Polen und Spanien wiesen diesen Vorschlag zurück und favorisierten die in Nizza vereinbarte Formel, nach der ihre Stimmgewichtung (von 21 Stimmen) bei einer qualifizierten Mehrheit fast der Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens (je 24 Stimmen) entsprach. Irland blieb bei der Frage der Stimmgewichtung neutral, Bertie Ahern ließ lediglich ein gewisses Verständnis für beide Positionen anklingen – vornehmlich, weil Irland einen ziemlich pragmatischen und flexiblen Ansatz für institutionelle Fragen hat. Irland hat deshalb keine klare Präferenz für die eine oder die andere Lösung der Abstimmungsfrage geäußert, da es nicht dem irischen Stil entspricht, sich direkt einzumischen, wenn keine eigenen Interessen betroffen sind. Irland zieht es vor, dass Entscheidungen aus einem konstruktiven Kompromiss heraus entstehen. Irlands Ansatz für die Lösung der Abstimmungsfrage lautet »Gleichbehandlung«, doch sein eigentliches Interesse 
     während der Regierungskonferenz 2003 lag bei anderen Themen: der Beibehaltung der Einstimmigkeit im Bereich Steuern; der Modalitäten der Gemeinsamen Verteidigungspolitik; und der Einigung in bestimmten Bereichen der Justiz- und Innenpolitik (straf- und zivilrechtliche Zusammenarbeit). Diese drei Bereiche, die Irland am meisten beschäftigten, wurden bereits in einer frühen Phase und in zufriedenstellender Weise abgehandelt.
  


  
    Es gab einige Hoffnungen, dass die irische Präsidentschaft (von Januar bis Juli 2004) eine Lösung in der im Dezember 2003 extrem verwickelten Lage zwischen den EU-Mitgliedstaaten bezüglich des Entwurfes für einen Verfassungsvertrag herbeiführen könnte. Tatsächlich gelang es Bertie Ahern im Juni 2004 die Verhandlungen abzuschließen. Doch die negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden haben die Zukunft des Verfassungsvertrags insgesamt in Frage gestellt. Seitdem wurden wiederholt Forderungen nach einem »Europa der zwei Geschwindigkeiten« laut, das gleichgesinnten Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräumt, in bestimmten Politikbereichen eine verstärkte Zusammenarbeit untereinander zu gründen, mit dem Ziel, den europäischen Integrationsprozess nach der Erweiterung schneller voranzubringen.
  


  
    Irlands Vorgehensweise während seiner letzten sechs EU-Präsidentschaften3 hat ihm eine Reputation sowohl eines pragmatischen Vermittlers als auch eines effektiven Konsens-Herbeiführers eingebracht. Diese Reputation reflektiert die Fähigkeit der irischen Regierung, einen gemeinsamen Nenner in den EU-Verhandlungen zu finden und diesen derart zu verfolgen, als handele es sich dabei um einen nationalen Politikbereich. Diese Fähigkeit hat Irland in den Verfassungsverhandlungen erneut unter Beweis gestellt.
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    Übersetzt aus dem Englischen von Dr. Alfred Clayton, freier Übersetzer, Hamburg, und Nicole Schley, Literatim Text + Redaktion, Erding.
  


  
    1 Lisbon 2000 Agenda http://europa.eu.int/growthandjobs/index_de.htm.
  


  
    2 Speech Elements by Valery Giscard D’Estaing »The Henry Kissinger Lecture«, Library of Congress, Washington, February 11th 2003.
  


  
    3 Irland hatte die EU-Ratspräsidentschaft in den Jahren 1975, 1979, 1985, 1990, 1996 und 2004 inne.
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  Island


  
    Mit seinen etwa 300 000 Einwohnern kann Island als kleinster der kleinen Staaten in Europa – oder auch als relativ großer Mikrostaat – betrachtet werden. Von seiner geografischen Beschaffenheit unterscheidet sich Island jedoch von den meisten Mikrostaaten, die in der Regel nur ein sehr kleines Staatsgebiet umfassen. Mit einem Gebiet von 103 000 Quadratkilometern ist Island größer als viele der kleineren europäischen Demokratien, wie zum Beispiel Portugal und Österreich, und mehr als zwei Mal so groß wie sein ehemaliges Mutterland, Dänemark. Mit seiner geringen Bevölkerungszahl und seinem relativ großen Staatsgebiet ist Island der am wenigsten dicht besiedelte Staat in Europa.
  


  
    Mit seiner Lage im Atlantischen Ozean zwischen Europa und Nordamerika ist Island ein europäischer Außenposten und als letzte der substantiellen Landmassen in Europa besiedelt worden. Ihre Isolation beschützte die Isländer während der turbulenteren Phasen der modernen europäischen Geschichte – und trug damit aber gleichzeitig zu einer relativ schwachen Identifikation der Bevölkerung mit dem europäischen Kontinent bei. So ist Island die einzige unter den »alten« Demokratien Europas, die sich niemals um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union beworben hat. Das Land ist – zusammen mit Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein – Mitglied der Europäischen Freihandelszone (EFTA) und gründet seine Kooperation mit der Europäischen Union auf ein Assoziationsabkommen, dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).
  


  1. Geschichtlicher Überblick


  
    Die heutigen Bewohner Islands sind Abkömmlinge der Normannen (Wikinger), vornehmlich aus dem westlichen Teil Norwegens, und deren keltischen Sklaven, die sie in Schottland und Irland aufgegriffen haben. Die neue Gesellschaft, die sich allmählich entwickelte, war ein interessantes soziales Experiment, denn sie agierte zu Beginn ohne jegliche politische Autorität.
     Tatsächlich haben die Wikinger Norwegen in erster Linie verlassen, um der Herrschaft König Haralds und seiner wachsenden Macht in Norwegen zu entkommen. Im Jahr 930 wurde eine Versammlung gegründet, die Althingi, die mit judikativen und legislativen Funktionen ausgestattet war, doch blieb das Land bis 1262 ohne eine politische Exekutive. In dieser Commonwealth Periode, von 930 bis 1262, lag die Ausführung von legislativen und judikativen Entscheidungen in der Hand von einigen Individuen, vornehmlich der verschiedenen Stammesoberhäupter (Häuptlinge). Dadurch entstand eine ziemlich instabile politische Lage, die manchmal – besonders während des 13. Jahrhunderts – zum Bürgerkrieg zu eskalieren drohte. Im Jahr 1262 ergriff dann der König von Norwegen die Initiative, übernahm die Regierungsmacht und sorgte so für Frieden in dem Land. Als norwegische Kolonie trat Island 1397 in die Kalmar-Union (1389 – 1521) ein, die eine gemeinsame skandinavische Monarchie etablierte, und kam durch diese Krone in dänische Hände: Schweden verließ die Union 1537, Norwegen 1814, am Ende der Napoleonischen Kriege; Norwegen ging mit Schweden eine neue Union ein; Island blieb jedoch ein Teil des dänischen Königreiches.
  


  
    Die Isländer selbst gingen davon aus, dass ihre Partnerschaft mit Dänemark eine persönliche mit dem Dänischen König war, die aus dem alten Vertrag von 1262 hervorgegangen war und nichts mit dem dänischen Staat zu tun hatte. Deshalb wurde nach dem Ende des dänischen Absolutismus 1848 sofort die Forderung nach einer separaten Isländischen Verfassung laut, die der isländischen Versammlung, der Althingi, einige ihrer legislativen Rechte entziehen und statt dessen eine isländische Regierung bilden sollte. Es sollte dieser Forderung fast ein ganzes von juristischen Streitigkeiten geprägtes Jahrhundert folgen, das im Entstehen einer souveränen Republik Island in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts resultierte. Im Jahr 1874 war es immerhin gelungen, Island mit einer separaten Verfassung auszustatten, die der Althingi einige legislative Rechte zusprach. Als nächster Schritt wurde 1904 mit der Etablierung einer exekutiven Gewalt die Selbstverwaltung Islands verwirklicht, obwohl isländische Minister rein formell betrachtet noch immer Teil der dänischen Regierung waren. Die Souveränität erlangte das Land 1918, doch wurde eine gemeinsame Monarchie mit Dänemark aufrecht erhalten. Mit der Gründung der Republik Island wurde die Union mit Dänemark 1944 endgültig aufgelöst.
  


  
    Der isländische Kampf für die Unabhängigkeit wurde komplett mit friedlichen Mitteln geführt und weithin auch mit juristischen Argumentationen unterfüttert. Das heißt jedoch nicht, dass die Forderungen nach mehr Unabhängigkeit nicht auch eine gewisse Anziehungskraft in der Öffentlichkeit 
     besessen hätte. Im Gegenteil: Politischer Nationalismus entwickelte sich zu einer starken Position während des Kampfes um Unabhängigkeit und kann als ein wichtiges Charakteristikum der isländischen politischen Kultur betrachtet werden.1 Während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte er eine zentrale Rolle bei der langwierigen Diskussion um die Stationierung von US-amerikanischen Streitkräften in Keflavik und die NATO-Mitgliedschaft Islands. Dieser politische Nationalismus gehört auch zu jenen Faktoren, die das ernsthafte in Betrachtziehen einer EU-Mitgliedschaft Islands verhindert haben.
  


  2. Die aktuelle Situation


  
    Island ist eine etablierte und stabile Demokratie. Eine repräsentative Versammlung mit dem alten Namen Althingi ist 1845 gegründet worden; die ursprüngliche Althingi war 1800 aufgelöst worden. Eine repräsentative Regierung wurde 1904 ins Leben gerufen und das allgemeine Wahlrecht zwischen 1915 und 1920 verankert. Island hat im Vergleich zu allen anderen europäischen Staaten die homogenste Bevölkerung und weist keine maßgeblichen religiösen, ethnischen oder sprachlichen Minderheiten auf.
  


  
    Abgesehen von einer kurzen Periode in den 1960er Jahren war die Frage der Beziehungen Islands zur Europäischen Union kaum Gegenstand der Politik des Landes – bis etwa 1990: Was sich dann geändert hatte, war zuallererst die wachsende Dynamik, die der Entscheidung zur Errichtung eines europäischen Binnenmarktes und den durch die Einheitliche Europäische Akte von 1986 eingeleiteten Reformen folgte.
  


  
    Meinungsumfragen, die in Island seit den späten 1980er Jahren durchgeführt wurden, zeigten, dass die Wählerschaft in drei etwa gleich starke Gruppen unterteilt werden konnte: in die Befürworter einer EU-Mitgliedschaft, in deren Gegner und in die Unentschlossenen. Die interessanteste Besonderheit an der Situation ist, dass – ganz im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern – die politische Elite Islands der Idee der europäischen Integration weit weniger positiv gegenüber stand als die Öffentlichkeit. 2 Insbesondere die größte Partei des Landes, die konservative Unabhängigkeitspartei, lehnt eine EU-Mitgliedschaft ab, genauso wie ihr Koalitionspartner, die einst landwirtschaftlich geprägte Fortschrittspartei. Nur die sozialdemokratische Allianz steht seit dem Jahr 2001 zu ihrer Befürwortung einer Mitgliedschaft, hat sie jedoch noch nicht unter ihre politischen Top-Prioritäten platziert.
  


  2.1 Wirtschaftliche Aspekte


  
    Die Isländer tendieren dazu, die europäische Integration primär unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Diese Einstellung unterliegt in den letzten Jahren zunehmend einem Wandel. Island ist durch seine Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) seit 1994 weitgehend am europäischen Binnenmarkt beteiligt. Die Gegner einer EU-Mitgliedschaft führen als Argument immer wieder an, dass der EWR für die Bedürfnisse der isländischen Wirtschaft ausreichend geeignet ist. Die Fischereipolitik ist – genau wie die Gemeinsame Agrarpolitik – vom Abkommen zum Europäischen Wirtschaftsraum ausgenommen worden, was bedeutet, dass Island nicht an der Gemeinsamen Fischereipolitik der Europäischen Union teilnehmen muss.
  


  
    Island hat eine prosperierende Wirtschaft und mit seinem Lebensstandard rangiert es weltweit unter den Ländern mit den höchsten Niveaus. Das Bruttoinlandsprodukt lag im Jahr 2002 bei 29 600 US-Dollar pro Kopf, verglichen mit dem EU-15-Durchschnitt von 22 600 US-Dollar und 18 399 US-Dollar im OECD-Europa.3 Die Wirtschaft ist stark von der Fischerei und Fischereiprodukten abhängig; Fische sind somit die Hauptressource des Landes. Der Fischereisektor in Island ist sehr profitabel, sowohl aufgrund der reichen Fischbestände als auch eines Fischerei-Managements, das sich bei der Vermeidung der Uberfischung als effizienter erwiesen hat als dasjenige der meisten anderen Länder. Zur Erhaltung der Kontrolle Islands über seine Fischressourcen sind bereits einige »Kabeljau-Kriege« mit den Nachbarstaaten im Nordatlantik geführt worden.
  


  
    Würde Island der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU ohne spezielle Ausnahmeregelungen beitreten, bedeutete dies die Übertragung der Kontrolle über die Fischbestände und somit über die isländische Hauptressource an Brüssel. Es würde auch bedeuten, dass ausländische Investitionen in den Fischereisektor Islands nicht länger beschränkt werden dürften. Dann – so geht die isländische Argumentation weiter – könnten ausländische Schiffe, die nur marginal mit der isländischen Wirtschaft verbunden sind, isländische Gewässer befischen.
  


  
    Deshalb bleibt die Führung der Unabhängigkeitspartei bei ihrer Position, dass der Europäische Wirtschaftsraum für Island die beste aller Welten kreiert. Er ermöglicht den Isländern, am europäischen Binnenmarkt teilzunehmen, ohne ihre vitale natürliche Ressource aufs Spiel zu setzen. Diese Argumentation erhält in der Regel starke Unterstützung von den Sprechern des Fischereisektors, von denen die meisten einer EU-Mitgliedschaft ebenfalls ablehnend gegenüber stehen.
  


  
    Andere Wirtschaftssektoren, hier besonders die Industrieproduktion, sind tendenziell eher pro-europäisch. In der eher pro-europäischen Linie steht auch die Überzeugung einiger führender Persönlichkeiten der Fortschrittspartei, die Fischerei brauche einer EU-Mitgliedschaft nicht unbedingt im Weg zu stehen, wenn nur der Wille, eine Einigung zu erzielen, auf beiden Seiten echt sei. Es besteht also ein breiter Konsens in Island, dass ohne eine befriedigende Lösung der Fischereifrage die EU-Mitgliedschaft Islands kein Thema sein kann.
  


  2.2 Sicherheitspolitische Aspekte


  
    Island verfügt nicht über eigene Streitkräfte. Angesichts der geringen Bevölkerungszahlen war es stets als sinnlos erachtet worden, über die Möglichkeit einer isländischen Armee auch nur nachzudenken. Island trägt seinen sicherheitspolitischen Bedürfnissen durch die NATO-Mitgliedschaft und ein bilaterales Verteidigungsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika Rechnung. Während des Kalten Krieges war die strategische Bedeutung Islands für die NATO beträchtlich, verband das Land als Außenposten im Nordatlantik doch die europäischen und die nordamerikanischen Komponenten der Allianz. Die USA bauten wichtige militärische Stützpunkte in Keflavik im Südwesten Islands auf; abgesehen von der Sicherheit, die dies für Island mit sich brachte, profitierte das Land in vielerlei Hinsicht auch wirtschaftlich von der Verteidigungskooperation mit den USA.
  


  
    Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde schnell deutlich, dass die USA weit weniger bereit waren, ihre militärische Präsenz in Keflavik aufrecht zu erhalten – jedenfalls nicht im bisherigen Ausmaß. Auf der Grundlage des Verteidigungsabkommens von 1951 übt die isländische Regierung permanent Druck auf die Vereinigten Staaten aus, sichtbare und glaubwürdige Verteidigungsstrukturen auf Island zu erhalten, doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die USA bis auf die elementarsten Ausstattungen ihre Militärpräsenz auf Island in absehbarer Zukunft aufgeben wird.
  


  
    Trotz der Veränderungen, die sich im sicherheitspolitischen Umfeld des Landes ereignet haben, wurde kein radikales Umdenken in der isländischen Sicherheitspolitik vollzogen. Island betrachtet die bilaterale Kooperation mit den Vereinigten Staaten von Amerika und seine NATO-Mitgliedschaft weiterhin als die Lösung seiner sicherheitspolitischen Anforderungen. Die sich verändernden Bedingungen der internationaler Sicherheit – die Bedrohung durch den Terrorismus ersetzt dabei eins zu eins die Bedrohung durch den Kommunismus – könnten die Regierung Islands zum Überdenken
     ihrer Sicherheitspolitik zwingen. Auch könnte durch die zunehmende europäische Integration in der Sicherheitspolitik – im breitesten Sinne sowohl die militärischen als auch die zivilen Aspekte umfassend – eine stärkere Vernetzung mit der EU zu einer attraktiven Option für Island werden. Bisher jedenfalls haben sicherheitspolitische Erwägungen nur geringe bis keine Auswirkungen auf die allgemeine Europapolitik der isländischen Regierung.
  


  2.3 Politische Aspekte


  
    Als Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums hat Island auch den Großteil der gesetzlichen Bestimmungen des europäischen Binnenmarktes übernommen. Da der EWR auch eine dynamische Komponente enthält, setzt Island darüber hinaus auch kontinuierlich die Implementierung der jeweils neuen europäischen Gesetze und Regulierungen fort. Obwohl die isländische Regierung einige Möglichkeiten hat, auf die europäische Gesetzgebung im Vorfeld einzuwirken, so ist das Land klarerweise kein Club-Mitglied und sein Einfluss daher eher marginal. Für einen demokratischen Staat bereitet die Verpflichtung, Gesetze zu implementieren, an deren Entstehung er nicht mitgewirkt hat, jedoch offensichtliche Probleme. Mehr und mehr dreht sich die Argumentation der Befürworter einer EU-Mitgliedschaft um genau diesen Punkt: der mangelnde Einfluss auf die Entscheidungsfindung im Europäischen Wirtschaftsraum bei gleichzeitiger Verpflichtung, die Entscheidung dennoch implementieren zu müssen.
  


  
    Das Gegenargument der Gegner einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union lautet, dass Island als kleiner Mitgliedstaat per se keinen substantiellen Einfluss auf den europäischen Entscheidungsprozess erlangen könnte. Und tatsächlich machen es die zunehmenden Föderalisierungstendenzen innerhalb der Union sowie ihre wachsende Mitgliederzahl immer unwahrscheinlicher, dass eine kleine Bevölkerung wie die isländische im europäischen Entscheidungsprozess jemals ein hohes Gewicht in die Waagschale werfen kann.
  


  3. Ausblick


  
    Die Debatte über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen isländischer Europapolitik spiegelt zu einem gewissen Grad den Konflikt zwischen
     den alten Machtstrukturen Islands und deren Herausforderer wider. Für die alten Machtstrukturen stehen die wichtigen Industriezweige, insbesondere die Fischerei, sowie die ländliche Bevölkerung, die im isländischen Wahlsystem stark überrepräsentiert ist. Diese Gruppen stehen einer EU-Mitgliedschaft tendenziell negativ gegenüber. Die Herausforderer umfassen die neueren Wirtschaftssektoren und den städtischen Südwesten, die Gegend um Reykjavik, in der fast zwei Drittel der gesamten Bevölkerung leben. Eine isländische Mitgliedschaft in der Europäischen Union wird von diesen Gruppen relativ stark unterstützt.
  


  
    Eine Schlüsselrolle in der Debatte um die EU-Mitgliedschaft kommt der Unabhängigkeitspartei zu, die sich mit dem Problem konfrontiert sieht, eine radikale Spaltung zwischen den verschiedenen von ihr repräsentierten Gruppen – die sowohl Teile der alten Machtstrukturen als auch der New Economy umfassen – vermeiden zu müssen. Bisher hat die Partei das Thema auf Wartestellung geschoben, und beharrt darauf, dass es derzeit keinerlei drängende Gründe für eine Bewerbung um EU-Mitgliedschaft gibt.
  


  
    Ein Positionswandel innerhalb der Führung der Unabhängigkeitspartei könnte auch die Haltung der isländischen Regierung verändern. Zu diesem Wandel könnte es in der Folge eines Wechsels in der Parteispitze oder als Reaktion auf neue Ereignisse in Europa kommen, welche von der Partei als derart wichtig erachtet werden, dass sie von sich aus das Thema erneut auf die Agenda bringen. Die Wahrscheinlichkeit, mit der eine dieser Möglichkeiten eintritt, ist allerdings schwer einzuschätzen.
  


  
    Ein solcher politischer Wandel könnte gleichermaßen stattfinden, wenn das Profil der Regierungskoalition sich ändert. Die Fortschrittspartei unter dem ehemaligen Außenminister Asgrimsson, der seit September 2004 Regierungschef ist, hat zunehmend signalisiert, dass sie die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft genauer analysieren wolle. Das Problem ist nur, dass die Parteibasis – insbesondere in den ländlichen Gebieten – einer EU-Mitgliedschaft sehr skeptisch gegenüber steht und die Einreichung der Bewerbung zu einem Aufruhr innerhalb der Partei führen könnte.
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    3 Die Daten sind der OECD-Homepage entnommen, vwwu.oecd.org/dataoecd/48/5/2371372.pdf (Stand: Februar 2004).
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  Italien


  
    Was sind die wichtigsten Etappen der Entwicklung des politischen Systems Italiens und wie vollzog sich die ökonomische Entwicklung Italiens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges? Um dies beurteilen zu können, müssen die Entwicklungen in Italien in einen Zusammenhang mit der Einbindung des Staates in die europäische Integration gebracht werden. Im Zentrum steht dabei die Wechselwirkung, die zwischen der europäischen Integration und der Entwicklung des politischen und wirtschaftlichen Systems Italiens zu beobachten ist.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Die Selbstblockade der Demokratie


  
    Die Männer und Frauen, die nach der Befreiung Italiens vom Faschismus 1946 in der Verfassunggebenden Versammlung, der Assemblea Costituente, zusammentraten, um der neu zu gründenden italienischen Republik eine Verfassung zu geben, gingen in ihrer Mehrheit von der Annahme aus, dass die von den Alliierten praktizierte Kooperation auch das dominierende Beziehungsmuster der Nachkriegszeit sein würde. Das neu zu gestaltende politische System Italiens mit seinen drei großen politischen Strömungen (Liberale, Christdemokraten und Kommunisten) müsse so konstruiert werden, dass ein quasi »institutioneller Zwang« zum Konsens vorherrschen solle, darüber war sich die Mehrheit in der Verfassunggebenden Versammlung einig.1 Als die Verfassung am 1. Januar 1948 in Kraft trat, war die bei ihrer Ausarbeitung zugrunde liegende Annahme bereits überholt. Die kooperative Politik zwischen dem atlantischen Hegemon USA und der imperialen Macht UdSSR, die kennzeichnend für die unmittelbare Nachkriegszeit war, wich einer antagonistischen Konfrontation, welche die internationale und damit auch die europäische Politik für die nächsten 40 Jahre zeitweise stärker (Kalter Krieg) und zeitweise schwächer (Detente) bestimmen sollte. 2
  


  
    Für Italien hatte diese Entwicklung zur Folge, dass sich die weltpolitische Konfliktlinie in der Innenpolitik widerspiegelte. Der Partito Comunista Italiano (PCI) stand – nachdem De Gasperi im Mai 1947 die Koalition zwischen Democrazia Cristiana (DC) und PCI aufgekündigt hatte – als Oppositionspartei einer DC-Regierung gegenüber, eingezwängt in eine institutionelle Struktur, die, um funktionsfähig zu sein, Kooperation voraussetzte. In dieser Situation einer »blockierten Demokratie« gewann die europäische Integration für die demokratischen Kräfte des Landes eine Bedeutung, die ein spezielles Verhältnis Italiens zum politischen Europa begründete.
  


  
    Die europäische Integration wurde als ein Instrument betrachtet, die eigene nationalstaatliche Entwicklung unter Umgehung der internen Handlungsblockade voranzutreiben. Gleichzeitig war die feste Einbindung Italiens in die europäischen Strukturen – inklusive der sicherheitspolitischen Ergänzung NATO – der Versuch, die demokratische Entwicklung Italiens zu festigen und so einer kommunistischen Machtübernahme des PCI vorzubeugen.3 In den folgenden Jahren wurde mit zunehmender Integration deutlich, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) für die italienische Republik und ihre prowestlichen Eliten immer mehr zu einem externen nation-builder wurde.4 »Die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft stellt einen starken Stimulus dar, um unsere administrativen und ökonomischen Strukturen effizienter zu gestalten.«5
  


  1.2 Struktur und Anatomie einer »blockierten Demokratie«


  
    Das politische System Italiens war bis 1989 durch zwei wesentliche Charakteristika gekennzeichnet, die zu einer Blockade des politischen Prozesses und zur Instabilität der italienischen Regierungen (vom 21. Juni 1945 bis zum 19. Mai 1989 gab es 48 Regierungen in Italien) beitrugen: Das politische System Italiens enthält Elemente, die seine Effizienz erheblich behindern. So ist hier die im Vergleich zu anderen westeuropäischen Demokratien relativ schwache Stellung des Regierungschefs im parlamentarischen System zu erwähnen. Er verfügt, im Gegensatz zum deutschen Bundeskanz-1er, über keinerlei Richtlinienkompetenz.6 Da in der Vergangenheit fast alle italienischen Regierungen Koalitionsregierungen waren (in den 1980er Jahren mit bis zu fünf Parteien), ist ein Regierungschef, der nicht über dieses Führungsinstrument verfügen kann, oftmals nicht mehr als ein Moderator zur Eruierung des Minimalkonsenses.
  


  
    Ein weiterer essenzieller Faktor ist die zweite Kammer des italienischen Parlamentes, der Senat. Dieser ist, im Gegensatz zu anderen westeuropäischen
     Demokratien, mit exakt den gleichen legislativen Rechten ausgestattet wie das Abgeordnetenhaus; auch im Bereich der Einsetzung, Kontrolle und Abberufung der Regierung verfügt er über die gleichen Rechte wie die erste Kammer. Ein Beispiel dafür, wie diese Duplizierung von Rechten den politischen Prozess verlangsamt, bietet der Gesetzgebungsprozess7. Die Verabschiedung eines Gesetzes war in der Vergangenheit durch ein ständiges Hin- und Herüberweisen der Gesetzesvorlagen von der einen in die andere Kammer gekennzeichnet, sodass es bis zur Verabschiedung eines Gesetzes oftmals mehr als sieben oder acht Monate dauern konnte. Erschwerend für die politische Stabilität kommt hinzu, dass jede Regierung das Vertrauen beider Kammern benötigt. Der Sturz einer Regierung kann jedoch durch das Misstrauen nur einer Kammer herbeigeführt werden.8
  


  
    Als zweites entscheidendes Charakteristikum schrieb die italienische Verfassung ein parlamentarisches System fest, dessen Funktionstüchtigkeit von der Kooperation der drei großen politischen Strömungen Italiens abhängig war. Da die politische Entwicklung mit dem Ausbruch des Ost-West-Konfliktes nicht mehr durch Kooperation, sondern durch Konfrontation zwischen den Großmächten bestimmt wurde, kam es im politischen System Italiens zu einem Auseinanderklaffen von Verfassungsanspruch (paese legale) und Verfassungswirklichkeit (paese reale). Die annähernd symmetrische Stimmverteilung bei Parlamentswahlen zwischen den beiden Polen im italienischen Parteiensystem (DC ca. 33 – 38 Prozent und PCI ca. 30 – 33 Prozent) zwang die DC dazu, möglichst breite antikommunistische Koalitionen zu bilden.
  


  
    In dem System des polarisierten Pluralismus wurden sogar gegnerische Kräfte von der DC in die Regierungsverantwortung eingebunden: zuerst die Sozialisten vom Partito Socialista Italiano (PSI) und später, als die Formel des centro-sinistra verbraucht war, folgte sogar die »Semi-Kooptation«9 des PCI (1976 – 1978). In jeder wichtigen Frage die italienische Innen- wie Außenpolitik betreffend erhielten die Kommunisten, obgleich nicht Regierungspartei, informelle Mitspracherechte. Nach dem Scheitern des »historischen Kompromisses« blieb der consociativismo, die italienische Variante der Konkordanzdemokratie, jedoch bestimmend für das politische Leben Italiens. Realisiert wurde er im arco costituzionale, dem Verfassungsbogen, der alle italienischen Parteien (mit Ausnahme der Neofaschisten, MSI) einschloss. In einem solchen System der Parteienherrschaft, das durch die Abwesenheit von alternierenden Regierungsmehrheiten gekennzeichnet war, durchdrangen alle Parteien das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der Tiberrepublik. Es etablierte sich ein System der Korruption und des Klientelismus.
  


  
    Luciano Pelliciani hat die Auswirkungen dieser Art konsortialer Parteienherrschaft für das politische System treffend zusammengefasst: »Die Regierungen der Republik fühlten sich wie Belagerte und reagierten auf die unaufhörlichen Forderungen einer immer mehr verlangenden Gesellschaft, indem sie Konzessionen jeder Art machten. Aber die Konzessionen bedeuteten fast immer eine Überlast an Aufgaben, also ein weiteres Anwachsen der Staatsschulden. Auf ihrer Seite (der Regierung) blieben die Einnahmen konstant, vor allem auch auf Grund des Phänomens der massiven Steuerhinterziehungen gewürzt mit einer hohen Korruptionsrate der Unternehmerklasse und der öffentlichen Verwaltung.«10
  


  
    Solange zu befürchten war, dass Italien in den Einflussbereich der Sowjetunion gelangen könnte, konnte sich dieses System aufrechterhalten und wurde von der Mehrheit der Bevölkerung toleriert, ja sogar akzeptiert. Mit der Auflösung des machtpolitischen Gegensatzes zwischen Ost und West wurde dieser Partitokratie alla italiana jedoch die Ratio entzogen, und das Parteiensystem Italiens, das sich über 40 Jahre als »stabil instabil« präsentiert hatte, stürzte in seine bisher schwerste Krise.
  


  2. Aktuelle Situation


  2. 1 Blockierte Revolution: von der ersten zur zweiten Republik und zurück


  
    In den Jahren von 1989 bis 1996 befanden sich das politische System Italiens und dessen tragende Parteien in einer turbulenten Phase. Die Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft lösten eine Reihe von Prozessen aus, die offenlegten, dass das politische System Italiens von Korruption und Verbrechen gekennzeichnet war. Alle wichtigen Parteiführer mussten sich in der Folgezeit vor der Justiz wegen der Entgegennahme oder der Zahlung von Schmiergeldern verantworten.
  


  
    Die DC, einst hegemoniale Partei Italiens, zerfiel in zwei kleinere Parteien, die PPI und die CCD. Später erfolgte die Spaltung des PPI in CDU und PPI. Sozialisten, Republikaner (PRI), Sozialdemokraten (PSDI) und Liberale (PLI) verschwanden fast vollständig von der politischen Bildfläche oder wurden in ihrer Bedeutung marginalisiert. Auch der PCI, die ewige Oppositionspartei Italiens, die in die Verwicklungen der Schmiergeldaffären (tangentopoli) in einem geringeren Ausmaß involviert war als die übrigen Parteien (dafür wurden Teile ihres Apparates bis 1989 von der KPdSU mitfinanziert),
     sah sich gezwungen, ihren Namen zu ändern. Auf seinem XX. Parteitag (1991) wurde der PCI in Partito Democratico della Sinistra (PDS) und 1998 in Democratici di Sinistra (DS) umbenannt. Außer einer kleinen Gruppe Neostalinisten, die sich zur Rifondazione Comunista (RC) zusammenfanden und im Jahr 1998 erneut spalteten, verlor die Partei Antonio Gramscis kaum an Mitgliedern. Von den »alten Parteien« überstand allein der DS diesen Sturm unbeschadet und war seitdem die stärkste politische Kraft am Tiber.11
  


  
    Parallel zur Marginalisierung der traditionellen Parteien entstanden neue politische Bewegungen, die versuchten, in das Machtvakuum, das vor allem durch den Niedergang der DC entstanden war, vorzustoßen. Die Forza Italia, eine Bewegung des Mailänder Medienmoguls Silvio Berlusconi, die regionalistische Lega Nord sowie die analog zum Wandel des PCI transformierte Alleanza Nationale (Ex-MSI) sind die bekanntesten. Die Wahlen von 1994 markierten den Höhepunkt dieser Umbruchperiode. Sie bewirkten zum einen den fast kompletten Austausch des parlamentarischen Personals (71,3 Prozent der Abgeordneten wurden zum ersten Mal in das Parlament gewählt), und sie brachten zum anderen eine Koalition aus den neuen Parteien und Bewegungen (Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord) an die Regierung. Mit den Wahlen von 1996 verschob sich das Kräfteverhältnis jedoch zu Gunsten einer Mitte-Links-Regierung unter Romano Prodi und seit 1998 mit dem Ex-Kommunisten Massimo D’Alema als Regierungschef, dem im April 2000 nach den für die Mitte-Links-Koalition desaströs ausgegangenen Regionalwahlen Finanzminister Amato im Amt nachfolgte.12
  


  
    Doch an der grundsätzlichen strukturellen Blockade des italienischen Systems ist bis in die jüngste Zeit nichts geändert worden. Selbst der Vorschlag der überparteilich besetzten Bicamerale (ein aus beiden Häusern des Parlamentes zusammengesetzter Ausschuss, der über die Neustrukturierung des politischen Systems beraten sollte), der die Einführung eines präsidentiellen Systems französischer Prägung vorsah, fand bei den Mitgliedern des italienischen Parlamentes keine Mehrheit. Auch der Versuch vom 21. April 2000, auf dem Wege eines Referendums das Wahlsystem zu ändern und ein reines Mehrheitswahlrecht einzuführen, scheiterte. Für den Übergang zu einem Mehrheitswahlrecht sprechen sich in der politischen Landschaft Italiens lediglich jene Parteien aus, die über landesweite Organisationsstrukturen verfügen. Fast alle kleineren Parteien, aber auch Berlusconis Forza Italia, lehnen eine solche Änderung ab.13
  


  
    Die »Revolution« des politischen Systems in Italien blieb somit auf halbem Wege stecken. Zwar ist nach dem Wegfall der kommunistischen Gefahr die Möglichkeit von Regierungswechseln heute gegeben, doch konnte die strukturelle Blockade des politischen Systems nicht beseitigt werden. 
     Besonders deutlich wird dieser Sachverhalt, wenn man sich die gegenwärtige Parteienkonstellation einmal genauer betrachtet. Dem unter der Führung von Silvio Berlusconis Forza Italia gebildeten »Haus der Freiheiten«, steht eine von der DS (der Nachfolgepartei des PCI) gebildete Koalition von insgesamt sieben Parteien gegenüber. Die ideologischen und programmatischen Bruchlinien verlaufen zwischen den beiden Parteiblöcken. Im Vergleich zum politischen Prozess der Jahre 1948 bis 1990 zeichnen sich die heutigen italienischen Regierungen jedoch durch eine vergleichsweise lange Amtsperiode, Stabilität und Leistungsfähigkeit aus. Dennoch scheitern Reformen des politischen Systems, zumeist an einem blockübergreifenden Widerstand der »kleineren« Parteien in beiden Blöcken. So lehnten diese die von Silvio Berlusconi angedachte Vorstellung der Präsidentialisierung des parlamentarischen Systems mit der Begründung ab, dass sie nur die Position der großen Parteien im politischen System Italiens (FI, DS und AN) stärken würde. Auch die Föderalisierung des unitaristischen Staates, die insbesondere von Umberto Bossis Lega Nord gefordert wird,14 stößt bislang auf Widerstand, insbesondere des Koalitionspartners Alleanza Nationale, der weiterhin die Vorstellung des unitaristischen Staates verteidigt.15
  


  2.2 Vom Agrarstaat zum geteilten Wirtschaftsraum


  
    Der Wandel Italiens von einem Agrarstaat zu einer modernen, leistungsfähigen Volkswirtschaft wäre ohne die Einbindung in die Strukturen der europäischen Integration nur sehr schwer zu leisten gewesen. Die Strukturbeihilfen sowie der gemeinsame Markt haben die ökonomische Modernisierung Italiens in den Jahren 1958 bis 1980 maßgeblich unterstützt und ermöglicht. Der wirtschaftliche Aufschwung, den Italien in den 1970er Jahren erlebte,16 führte schließlich zur Aufnahme des Landes in die G-7. Die italienische Wirtschaft ist seit Mitte der 1960er Jahre in einem hohen Maße mit den restlichen europäischen Volkswirtschaften verflochten. Doch diese Erfolgsdaten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die italienische Wirtschaft seit den späten 1960er Jahren in einer permanenten Krise befand, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre eine Zweiteilung des italienischen Wirtschaftsraumes bewirkte. Es sind vor allem vier Faktoren, welche die italienische Krise ausmachten: Erstens die zunehmende Staatsverschuldung, die 1997 120 Prozent des BIP betrug17; zweitens die hohe Inflationsrate und die hohen Zinssätze (bis zu 20 Prozent); drittens die immense Staatsquote, die 1994 42 Prozent des BIP betrug und viertens die Problematik des unterentwickelten Südens.
  


  
    Während die ersten drei Punkte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Italiens erheblich einschränken, beinhaltet der vierte Aspekt enormen gesellschaftlichen Sprengstoff, der zeitweise sogar Italien als einheitlichen Staat ernsthaft infrage stellte. Der industriell unterentwickelte Süden absorbierte seit Mitte der 1950er Jahre überdurchschnittlich viel an Staatsausgaben für Pensionen, Alters- und Invalidenrenten. Aus der cassa per il mezzogiorno, einem Hilfsfonds für die Industrialisierung des Südens, flossen in den Jahren 1950 bis 1992 insgesamt rund 253 655 Milliarden Lire an staatlicher in den Süden. Dies entspricht einer jährlichen Förderung von durchschnittlich 6 187 Milliarden Lire. Nach einer 1994 erstellten Studie der Fondazione Agnelli18 ergibt sich im Nord-Süd-Vergleich folgende groteske Situation:
  


  
    Die nördlichen Regionen Lombardei, Piemont, Venetien und das Latium sind die Nettozahler Italiens. Alle anderen 15 Regionen empfangen Mittel von der öffentlichen Hand. Die Nettozahlerregionen sind auch die Heimat der mittelständischen, hoch spezialisierten Industrie, die das Gros am italienischen Bruttosozialprodukt erwirtschaftet. Gemessen an ihrem BSP gehören diese vier Regionen zu den reichsten Wirtschaftsregionen innerhalb der Europäischen Union.19 »Der Süden konsumiert, aber er produziert nicht«.20 Diese Diskrepanz zwischen Nord und Süd bot Anfang der 1990er Jahre einen fruchtbaren Nährboden für separatistische Parteien und Bewegungen. Vor allem die Lega Nord mit ihrem Führer Umberto Bossi verstand es, den Unmut der Bevölkerung des Nordens gegen den Süden zu artikulieren und so für seine separatistischen Vorstellungen Anhänger zu finden. Die Antwort der Regierungen, die eigentlich nur in einer stärkeren Föderalisierung Italiens liegen kann, blieb bislang aus. Bis auf den heutigen Tag hat sich am Problem des Nord-Süd-Gefälles wenig geändert. Der soziale Sprengstoff, den es in sich birgt, ist nicht beseitigt.
  


  
    Nach 1989 stürzte auch das italienische Finanzsystem in eine schwere Krise. Die Phänomene der hohen Staatsverschuldung, der immensen Steuerlast sowie der hohen Zinssätze bewirkten eine schwere Haushalts- und Finanzkrise, an deren vorläufigem Höhepunkt 1992 der Ausschluss Italiens aus dem Europäischen Währungssystem (EWS) stand. Die daraufhin einsetzende Abwertung der Lira kam jedoch der mittelständischen Industrie des Nordens zugute. Sie konnte große Exportgewinne verbuchen. Wie so oft in der Geschichte Italiens seit dem Beitritt zur Montanunion (EGKS) kam der Anstoß zur Sanierung des Haushaltes von der europäischen Integration. Die im Vertrag von Maastricht festgelegten Kriterien zum Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion 1999, obgleich sie von der italienischen Regierung mit verabschiedet und vom italienischen Parlament 
     ratifiziert worden waren, lösten in der italienischen Politik und Gesellschaft eine grundsätzliche Diskussion aus, ob Italien die haushaltspolitischen Anstrengungen unternehmen sollte, um an der Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung von Beginn an beteiligt zu sein. Außer der mittelständischen Industrie des Nordens und einer kleinen Minderheit in den politischen Parteien (Teile der Forza Italia und die Neokommunisten) sprachen sich alle politischen Kräfte für die notwendigen Reformen aus. Damit könne zum einen eine dauerhafte Sanierung des italienischen Staatshaushaltes und der italienischen Finanzen erzielt werden, welche die ökonomische Stabilität der Apenninenhalbinsel zukünftig stärken würde, zum anderen würde eine Teilnahme an der gemeinsamen europäischen Währung von Beginn an die Mitspracherechte Italiens im Bereich der Finanzpolitik der Europäischen Union garantieren.21
  


  
    Dass sich Italien von einem Nettoempfängerland zukünftig zu einem Nettozahler in der Gemeinschaft wandeln könnte, ist jedoch nur auf lange Sicht zu erwarten. Zu stark belastet der Süden die öffentlichen und europäischen Kassen, und es gibt gegenwärtig keine Ansätze zur dauerhaften Lösung des Problems. Durch die Reform der Regionalfonds im Zuge der Finanzierung der Osterweiterung hat sich die Lage für den Süden Italiens verschlechtert. Der italienische Staat muss noch mehr Gelder aufwenden, um die Zahlungsausfälle auszugleichen, was ohne zusätzliche Neuverschuldung nicht zu leisten wäre. Auch ist bis heute, mit Rücksicht auf den sozialen Frieden, die Reform der Pensionskassen nicht in Angriff genommen worden, die den größten Anteil an den Ausgaben der öffentlichen Hand ausmachen. Die fehlenden Reformen führen jedoch dazu, dass der italienische Staatshaushalt kaum noch in der Lage ist, die Kriterien des Stabilitätspaktes einzuhalten.
  


  2.3 Italien in der Europäischen Union


  
    Es gibt kein anderes Land in Europa, in dem die Begeisterung für die europäische Idee von den Tagen der Montanunion an so groß war wie in Italien. Alle Umfragen, die in den letzten 50 Jahren zur europäischen Integration durchgeführt wurden, belegen deutlich, dass die Zustimmung der italienischen Bevölkerung zu immer neuen integrativen Schritten außergewöhnlich hoch war. Auch heute sehen noch immer ungefähr 67 Prozent der Italiener in einem Bundesstaat Europa ein erstrebenswertes Ziel. Es ist seitens der Kulturwissenschaftler und Historiker viel darüber debattiert worden, warum gerade in Italien die Europaeuphorie solche Ausmaße angenommen
     hat. Es mag daran liegen, dass den Italienern nach dem Zweiten Weltkrieg die nationale Identität abhanden gekommen ist. Wer nicht teilnahm an der ideologischen Auseinandersetzung zwischen »Schwarz und Rot«22, fand eine Art Ersatzidentität in Europa.23 Anlässlich eines Referendums stimmten 1989 80 Prozent der Italiener für eine weitere Stärkung des Europäischen Parlamentes und den Ausbau Europas zu einem föderalen Bundesstaat. Doch die Europabegeisterung der Bevölkerung und auch der politischen Eliten des Landes wird dadurch relativiert, dass Italien seit zehn Jahren das europäische Schlusslicht bei der Umsetzung von EG/EU-Verordnungen in nationales Recht bildet. Eine Untersuchung des italienischen Senates, die 1991 durchgeführt wurde, ergab, dass Italien nur 40,9 Prozent der Richtlinien für die Verwirklichung des Binnenmarktes in die nationale Gesetzgebung übernommen hat.24 Die Akzeptanz der europäischen Idee stößt bei vielen Italienern dort an die Grenzen, wo persönliche Einschränkungen erforderlich sind.
  


  
    Mit dem Amtsantritt der zweiten Regierung Berlusconi25 im Jahre 2001 wurden – mit Blick auf die europäische Politik Italiens – einige Befürchtungen dahingehend geäußert, dass Italien seine traditionell integrationsfreundliche Politik aufgeben könnte. Seitens einiger EU-Mitgliedstaaten wurden sogar Überlegungen öffentlich geäußert, Italien – so wie seiner Zeit Osterreich – zu isolieren. Insbesondere die Beteiligung der Alleanza Nationale (der Nachfolgepartei des faschistischen Movimento Sociale Italiano) weckte vielfältige Irritationen bei den europäischen Nachbarstaaten. Diese Befürchtungen haben sich bislang als unberechtigt erwiesen. Zwar ist es nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Rhetorik der italienischen Europapolitik geändert hat (so hat sich Berlusconi vehement der Einführung eines europäischen Haftbefehls widersetzt), doch in der Substanz hat die Regierung Berlusconi Kontinuität zu ihren Vorgängerinnen gezeigt. Pikanterweise gilt der Führer der rechtskonservativen Alleanza Nationale, Gianfranco Fini, in Rom als Garant für die Kontinuität italienischer Europapolitik. Diese Kontinuität betrifft alle Bereiche der europäischen Integration. So befürwortete die Regierung des Cavalliere (wie Berlusconi von der italienischen Presse gerne bezeichnet wird) bis zu ihrer Abwahl im April 2006 den Auf- und Ausbau der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, als eigenständiges Instrument der Europäischen Union sowie als europäischen Pfeiler der NATO, setzte sich für eine Stärkung der gemeinsamen Institutionen der Union ein, ohne dass allerdings die Rolle der Mitgliedstaaten dadurch geschwächt wird. Gleichermaßen spricht für die Kontinuität italienischer Europapolitik, dass sich die Regierung Berlusconi im Prinzip nicht gegen die Einführung eines Kerneuropas gesträubt hat, solange Italien 
     von Beginn an dabei ist. Dass Berlusconi im Februar 2003 als einziger Regierungschef eines Gründungsmitgliedes der EGKS den »Brief der Acht« mit unterzeichnet und sich somit im Irak-Konflikt auf die Seite der USA gestellt hatte, spricht auch für die Kontinuität in der italienischen Europapolitik, da sich bislang alle italienischen Regierungen in Fällen, in denen es ein Spannungsverhältnis zwischen europäischer und atlantischer Orientierung gab, für die atlantische Komponente der italienischen Außenpolitik entschieden haben.26
  


  
    Dass die italienische Regierung jedoch nur wenig Interesse daran hatte, das europäische Schisma, das sich im Vorfeld und während der militärischen Intervention der Vereinigten Staaten im Irak offenbart hatte, zu vertiefen, zeigt sich daran, dass Berlusconi und sein Außenminister Frattini im Vorfeld der Übernahme der EU-Präsidentschaft durch Italien darum bemüht waren, die Kluft zwischen Deutschland und Frankreich auf der einen Seite und Großbritannien und Spanien auf der anderen Seite zu überbrücken. Aus italienischer Sicht würde eine dauerhafte Spaltung der EU den Einfluss Italiens innerhalb der Union nachhaltig schwächen und auch nicht den Interessen des Landes entsprechen.27
  


  3. Italien und Europa: Fazit und Ausblick


  
    Federico Romero hat in einem 1995 veröffentlichten und in der Folge höchst kontrovers diskutierten Aufsatz die These aufgestellt, dass die europäische Integration für die italienischen Regierungen ein Instrument zum nation-building gewesen sei. Fortschritte im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben Italiens wären ohne die Einbindung in die Europäische Gemeinschaft und ohne die Stimuli, die von dieser Einbindung ausgegangen sind, nicht möglich gewesen. Auch David Hine kommt in seiner Studie Governing Italy zu einem ähnlichen Fazit. Beide betonen zu Recht, dass die europäische Dimension in der italienischen Politik der letzten 50 Jahre einen prominenten Platz eingenommen hat und auch zukünftig einnehmen wird. Die Verflechtungen der italienischen Wirtschaft mit Europa sind so groß, dass eine Rückkehr zu einer protektionistischeren Wirtschaftspolitik enorme Verluste, vor allem bei der exportorientierten Industrie, nach sich ziehen würde. Eine solche Politik zieht in Italien auch niemand ernsthaft in Erwägung. Doch auch die politischen Gewinne, die Italien aus der Integration zieht, sind Garanten dafür, dass es für Italien auch zukünftig keine Alternative zur Integration geben wird. Ohne die Einbindung würde 
     Italien im Verhältnis zu den Hauptmächten Europas wichtige Mitspracherechte einbüßen und Handlungsspielräume in der internationalen Politik verlieren. Aus diesen machtpolitischen Motiven heraus und nicht bedingt durch eine idealistische Europabegeisterung wird Italien auch zukünftig eine Politik betreiben und unterstützen, die auf eine Vertiefung der Union und den Ausbau ihrer Handlungsfähigkeit zielt.
  


  
    Die italienischen Regierungen werden sich aber gegen jede Politik wenden, die Italien in die zweite Liga der europäischen Staaten verweist und es der Mitsprache und Kontrollmöglichkeiten in bestimmten Politikbereichen beraubt. Formen der differenzierten Integration, wie sie gegenwärtig zwischen den Mitgliedstaaten diskutiert werden, sind für die italienische Regierung und für die italienische Politik nur dann akzeptabel, wenn sie Italien als Mitglied vorsehen bzw. wenn sie offen bleiben für spätere Beitritte. Die Anerkennung Italiens als einer europäischen Mitführungsmacht ist seit der Partizipation Italiens in der europäischen Integration ein Leitmotiv italienischer Europapolitik und Teil der Staatsräson jeder italienischen Regierung, sei sie innenpolitisch eher links oder rechts orientiert. Friktionen entstanden in der Vergangenheit und werden auch in Zukunft immer dann entstehen, wenn seitens der anderen großen Mitgliedstaaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) Italien der Anspruch auf Mitführung in Europa streitig gemacht wird.
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    Martin Brusis
  


  Kroatien


  
    Kroatiens Verhältnis zur Europäischen Union ist in besonderer Weise ungleichartig: Unter den südosteuropäischen Staaten hat das Land zweifellos die besten ökonomischen und – nach dem Ende des Tudjman-Regimes – auch politischen Voraussetzungen, EU-Mitglied zu werden. Kroatiens Wohlstandsniveau, das heißt sein Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt ist sogar etwa 2,5-mal so hoch wie die Werte der beiden südosteuropäischen Kandidatenländer Bulgarien und Rumänien. Nachdem die kroatische Regierung im März 2003 den Antrag auf EU-Beitritt gestellt hatte, leitete der Rat im April 2003 das Beitrittsverfahren ein. Im Oktober 2005 wurden die Verhandlungen mit Kroatien eröffnet. Viele Beobachter halten es für möglich, dass Kroatien bereits 2008 Mitglied der EU sein könnte.
  


  
    Wenn man Kroatien andererseits mit Slowenien vergleicht, das ebenfalls zu den Republiken des ehemaligen Jugoslawiens gehörte und 2004 der EU beigetreten ist, fällt auf, dass Kroatien heute auf dem Weg nach Europa deutlich hinter Slowenien zurückliegt.
  


  
    Dieser Rückstand hat seine Ursachen zum Teil im Zerfall Jugoslawiens, den damit verbundenen Kriegen und dem schlechten Konfliktmanagement der internationalen Staatengemeinschaft. Vor allem aber war die politische Elite Kroatiens in den 1990er Jahren unfähig, die doppelte Herausforderung von Nationalstaatsbildung und gleichzeitiger Demokratisierung zu meistern.
  


  1. Staatsgründung und die Regierungszeit Franjo Tudjmans


  
    Die Entstehung des heutigen Staates Kroatien liefert ein Beispiel dafür, wie die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes durch eine ethnische Gruppe zur gewaltsamen Eskalation beitrug und autoritäre Praktiken begünstigte, die die demokratischen Ansprüche und Ziele der Staatsgründer konterkarierten.1 Die politische Pluralisierung in Jugoslawien führte in Kroatien dazu, dass die nationalistische Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) unter der charismatischen Führung von Franjo Tudjman die ersten freien 
     Wahlen im Mai 1990 gewann. Nachdem die HDZ-Mehrheit im Parlament die Regierung gestellt und Tudjman zum Staatspräsidenten gewählt hatte, wandelte die neue Führung Kroatien durch Beschluss einer neuen Verfassung in einen ethnischen Nationalstaat um und veranstaltete im Mai 1991 ein Referendum über die Unabhängigkeit Kroatiens. Diese Aktionen provozierten den Protest und militanten Widerstand der ethnisch serbischen Einwohner Kroatiens, die vor allem in der Krajina und Slawonien lebten (ca. 12 Prozent der Bevölkerung im Jahr 1991). Auf Basis des gewonnenen Referendums erklärte die kroatische Regierung im Juni 1991 die Unabhängigkeit des Landes, woraufhin die zu diesem Zeitpunkt weitgehend unter serbischer Kontrolle stehende Jugoslawische Nationalarmee zusammen mit serbischen Freischärlern die mehrheitlich serbischen Gebiete in der Krajina und Slawonien besetzten.
  


  
    Zu Beginn des Jahres 1992 erkannte die Europäische Gemeinschaft Kroatien an – in einem maßgeblich von Deutschland betriebenen Versuch, die kriegsförmige Eskalation des Konfliktes durch eine Internationalisierung zu stoppen. Im Januar 1992 gelang es, ein Friedensabkommen zwischen Kroatien und Jugoslawien auszuhandeln, auf dessen Grundlage Friedenstruppen der Vereinten Nationen in den umkämpften Gebieten stationiert wurden. Die von den Krajina-Serben in dem von ihnen kontrollierten Gebiet gegründete Serbische Republik Krajina existierte als parastaatliche Einheit innerhalb Kroatiens, bis die Kroatische Armee 1995 die kroatische Kontrolle über die Krajina und Westslawonien wiederherstellte und die meisten ethnischen Serben vertrieb.
  


  
    Die Rahmenbedingungen von Kriegsbedrohung, territorialen Konflikten und benachbarten Kriegen in Bosnien-Herzegowina (1992 bis 1995) sowie im Kosovo (1999) bedeuteten nicht nur einen wirtschaftlichen Rückschlag, sondern trugen auch dazu bei, dass die Tudjman-Regierung ein semiautoritäres Herrschaftssystem in Kroatien errichtete. Präsident Tudjman erhielt bereits durch die Verfassung von 1990 eine umfassende Machtposition im Verhältnis zum Parlament, die er und die von ihm dominierte Regierung ausnutzten, um staatliche Führungspositionen mit HDZ-loyalen Personen zu besetzen und insbesondere die elektronischen Medien und das Justizwesen unter ihre Kontrolle zu bringen. Kritische Journalisten, Oppositionspolitiker und Intellektuelle mussten mit persönlichen Repressionsmaßnahmen rechnen, ebenso wie Personen, die sich öffentlich zur ethnisch serbischen Minderheit bekannten. Die von der Regierung bevorzugte Privatisierung zu Gunsten von parteiloyalen Unternehmensleitern und Belegschaften wirkte sich nachteilig auf die Leitungsstrukturen der Unternehmen aus. Die Verschleppung struktureller und institutioneller Wirtschaftsreformen
     sowie der kriegsbedingte Rückgang des Adria-Tourismus verschärften die ökonomische Krise in Kroatien.
  


  
    Unter dem Einfluss informeller Gruppen radikaler herzegowinischer Kroaten unterstützte die Tudjman-Regierung aktiv das Staatsgründungsprojekt der ethnischen Kroaten in Bosnien-Herzegowina. Dies erschwerte die internationalen Friedensbemühungen in Bosnien-Herzegowina und richtete sich gegen die Ziele des von Kroatien mitunterzeichneten Friedensabkommens von Dayton. Aus Gründen der innenpolitischen Machtsicherung wie der ethnisch-nationalen Integration ermöglichte Kroatien den bosnisch-herzegowinischen Kroaten die kroatische Staatsbürgerschaft sowie die Wahlbeteiligung in den kroatischen Parlamentswahlen.
  


  
    Die Führungsposition der HDZ wurde bei den Parlamentswahlen im nationalistischen Klima des Jahres 1993 und nach der erfolgreichen Militäraktion 1995 bestätigt. Die EU schloss mit Kroatien aufgrund der autoritären Tendenzen kein Handels- und Kooperationsabkommen und setzte die Verhandlungen über die Beteiligung Kroatiens am PHARE-Programm wegen der kroatischen Militäroffensive 1995 aus. Nach der Unterzeichnung des Dayton-Abkommens nahm der Europarat Kroatien im November 1996 unter Auflagen als Mitglied auf, und die EU beteiligte Kroatien im OBNOVA-Programm 2 zur Unterstützung des Wiederaufbaus auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien.3 Anfang 1998 wurde Ostslawonien, das seit 1992 von den Vereinten Nationen verwaltet worden war, wieder in Kroatien eingegliedert.
  


  2. Politische und wirtschaftliche Entwicklung seit 2000


  
    Kroatien hat seit dem Jahr 2000 bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu einer konsolidierten Demokratie und zur EU-Mitgliedschaft gemacht. Bei den Parlamentswahlen im Dezember 1999 verlor die Tudjman-Partei HDZ die Regierungsmehrheit, und das von der Sozialdemokratischen Partei geführte Bündnis von sechs Mitte-Links-Parteien gegen die HDZ bildete die neue Regierung. Nachfolger Tudjmans im Präsidentenamt wurde der ehemalige Kommunist und HDZ-Politiker Stipe Mesiæ, der die Präsidentschaftswahlen im Februar 2000 sowohl gegen den Kandidaten der HDZ als auch gegen den Kandidaten der mit ihm in der Regierungskoalition konkurrierenden Sozialdemokraten gewann. In den Kommunal- und Regionalwahlen vom Mai 2001 lösten die Parteien des Regierungsbündnisses die HDZ in den meisten Bezirken und Städten von der Macht ab, zugleich 
     stärkten sie innerhalb der Regierungskoalition die linksliberale Volkspartei des Präsidenten Stipe Mesiæ gegenüber den Sozialdemokraten und der Sozialliberalen Partei.4
  


  
    Die von Ivica Raean geführte Regierung beschloss eine Reihe von Verfassungsreformen, welche die Vollmachten des Staatspräsidenten beschränkten und das Parlament sowie die Regierung stärkten.5 So fungiert der Präsident nicht mehr als Staatsoberhaupt Kroatiens und kann das Parlament nur noch auf Vorschlag der Regierung auflösen.6 Er muss den Kandidaten der Parlamentsmehrheit mit der Regierungsbildung beauftragen, mit der Regierung in der Außenpolitik kooperieren, und seine Dekret-Rechte im Kriegszustand sowie in Notstandssituationen sind nun an eine Ermächtigung des Parlamentes bzw. der Regierung gebunden. Außerdem ist die Regierung nicht mehr gegenüber dem Präsidenten, sondern nur noch gegenüber dem Parlament verantwortlich, und die Hürden für einen Misstrauensantrag gegen die Regierung wurden erhöht. Im März 2001 schaffte die Regierungskoalition die zweite Parlamentskammer ab, die eine letzte Bastion der HDZ darstellte und nach Auffassung der Regierung ihre Funktion als Vertretung der Bezirke faktisch nicht erfüllte bzw. zu hohe Kosten verursachte.
  


  
    Die Račan-Regierung bemühte sich, die Medienfreiheit zu respektieren und mit dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu kooperieren. Die Auslieferung von mutmaßlichen Kriegsverbrechern führte zu einer innenpolitischen Konfrontation mit der HDZ, die über eine starke Anhängerschaft verfügte und im Februar 2001 eine Großdemonstration gegen den Umgang der Regierung mit den Kriegsverbrechen organisierte. Die Regierung erarbeitete einen Plan zur Rückführung der ethnisch serbischen Flüchtlinge und unterzeichnete eine Erklärung zur Flüchtlingsrückkehr mit dem Ministerpräsidenten der Serbischen Republik in Bosnien-Herzegowina. Die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Eigentumsrückgabe behindert jedoch die Rückkehr von Flüchtlingen. Im Mai 2000 beschloss Kroatien eine Neuregelung seiner finanziellen Unterstützung für die Bosniakisch-Kroatische Föderation in Bosnien-Herzegowina, welche die kroatischen Hilfeleistungen verringerte und zugleich transparenter gestaltete. Während sich die Beziehungen zu Serbien und Montenegro seit 2000 verbesserten und beide Länder im Dezember 2002 ein Freihandelsabkommen unterzeichneten, wurden die Beziehungen zu Slowenien vor allem durch den Gebietsdisput über den Grenzverlauf in der Adria belastet.
  


  
    Im Dezember 2002 beschloss das kroatische Parlament ein umfassendes Gesetz zum Schutz der nationalen Minderheiten. Neben dem Problem der ethnisch serbischen Minderheit gehört die Frage der regionalen Autonomie 
     insbesondere auf der Halbinsel Istrien zu den bedeutenden politischen Kontroversen in Kroatien. Obwohl die Regierung im Frühjahr 2001 Schritte zur Dezentralisierung der öffentlichen Verwaltung unternahm, erfüllten diese Maßnahmen nicht die weiterreichenden Erwartungen der istrischen Regionalpartei, die im Juni 2001 die Regierungskoalition verließ.
  


  
    Kroatien hat seine außenpolitische Isolierung inzwischen überwunden und bereits mit dem Abschluss eines Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens (SAA) im Sommer 2001 einen Meilenstein auf dem Weg zum EU-Beitritt erreicht, den die EU ein Jahr zuvor den Ländern des Westbalkans in Aussicht gestellt hatte. Das SAA stellte die Beziehungen zwischen Kroatien und der EU erstmals auf eine vertragliche Grundlage. Es enthält Bestimmungen über einen kontinuierlichen politischen Dialog zwischen beiden Seiten und die Verpflichtung Kroatiens, an regionalen Kooperationen teilzunehmen. Beide Seiten vereinbarten – ähnlich wie in den Europa-Abkommen mit den mittel- und osteuropäischen Staaten – eine asymmetrische Liberalisierung des Handels mit Industriegütern, Textilien und Agrarprodukten. Demnach hob die als Vertragspartner fungierende Europäische Gemeinschaft, die bereits seit dem Jahr 2000 Kroatien verbesserte autonome Handelspräferenzen gewährt hatte,7 ihre noch bestehenden Zollschranken für gewerbliche Produkte zum Zeitpunkt des Abkommens auf und verringerte die Importbeschränkungen für Agrarerzeugnisse. Kroatien verpflichtete sich, bis 2007 die Einfuhrzölle für industrielle Güter aufzuheben (Textilien bis 2006) und die Beschränkungen für EU-Agrarexporte weitgehend abzubauen. Außerdem regelt das SAA die Niederlassungsfreiheit, den Handel mit Dienstleistungen sowie Kapital und die Liberalisierung des grenzüberschreitenden Verkehrs.
  


  
    Im Hinblick auf die EU-Beitrittsvorbereitung unterstützt das Abkommen die Angleichung des kroatischen Rechtes an das Gemeinschaftsrecht und verankert die Zusammenarbeit im Bereich der Justiz- und Innenpolitik. Kroatien überwand nach dem Regierungswechsel auch seine Isolation im militärischen und im Handelsbereich: Im Mai 2000 trat das Land der NATO-Partnerschaft für den Frieden sowie dem Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat bei, im Juli 2000 wurde es Mitglied der Welthandelsorganisation, und im März 2003 erfolgte der Beitritt zum Zentraleuropäischen Freihandelsabkommen CEFTA. Außerdem beteiligt sich Kroatien aktiv am Balkan-Stabilitätspakt unter Führung der EU und wird im Rahmen des CARDS-Hilfsprogramms (Nachfolger von OBNOVA) gefördert.8
  


  
    Die wirtschaftliche Situation Kroatiens hat sich seit dem Jahr 2000 leicht verbessert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst seitdem, die Inflationsrate sank, und das Leistungsbilanzdefizit lag unter fünf Prozent des BIP. Die 
     Zahl der Übernachtungen ausländischer Touristen hat nach Ende des Kosovo-Krieges wieder deutlich zugenommen, was die Leistungsbilanz stabilisiert und einen Aufschwung im wichtigen Wirtschaftssektor Tourismus ausgelöst hat. Wie alle Transformationsländer Osteuropas erlebte auch Kroatien in den 1990er Jahren einen wirtschaftlichen Einbruch, verbunden mit sinkender Industrieproduktion und steigender Arbeitslosigkeit und Inflation. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bewirkten, dass sich die Unternehmen untereinander und gegenüber ihren Banken verschuldeten und in der Folge die Stabilität des kroatischen Bankensystems gefährdeten. In den Jahren 1999/2000 leitete die Zentralbank Konkursverfahren gegen elf Banken ein und stellte weitere unter ihre Kontrolle. Kroatien lieferte 2001 fast 55 Prozent seines gesamten Exportes in die EU, während die Importe aus der EU fast 56 Prozent der Gesamtimporte betrugen und das Exportvolumen überstiegen.9 Die Privatisierung, Sanierung und Liquidierung von großen staatseigenen Unternehmen sowie die Reform und Stabilisierung der öffentlichen Finanzen stellen die wichtigsten aktuellen Aufgaben der Wirtschaftstransformation dar.
  


  3. Ausblick


  
    Die weitere Konsolidierung der Demokratie und die Entwicklung einer funktionsfähigen Marktwirtschaft in Kroatien hängt entscheidend davon ab, ob die Mehrheit der Bürger nach dem wirtschaftlichen Rückgang der Tudjman-Ära eine baldige und spürbare Verbesserung ihrer materiellen Situation erlebt. Die Parlamentswahlen vom November 2003 bedeuteten eine schwere Niederlage für die sozialdemokratisch geführte Regierung. Die HDZ unter Führung von Ivo Sanader ging als stärkste Partei aus den Wahlen hervor und bestimmt seitdem die politische Zukunft Kroatiens entscheidend mit. Seit 2000 wurden bereits viele wichtige Wirtschaftsreformen eingeleitet, das Land muss aber noch weitere, mit großen sozialen Kosten verbundene Strukturreformen unternehmen, um die Wirtschaftslage dauerhaft zu verbessern und die Wirtschaft für den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt vorzubereiten.
  


  
    Mit der Eröffnung der Beitrittsverhandlungen hat die EU Kroatien eine realistische, in ihren einzelnen Etappen absehbare europäische Perspektive eröffnet, die die positiven Entwicklungen verstärken und reformorientierte politische Akteure vereinen kann. Aus Sicht der EU ist dies besonders wichtig, da ein stabiles demokratisches und wirtschaftlich prosperierendes Kroatien
     zu einem regionalen Stabilisierungsfaktor auf dem Balkan werden kann, insbesondere für Bosnien-Herzegowina und die dortige Bosniakisch-Kroatische Föderation.
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    1 Vgl. Cohen, Lenard J.: Embattled Democracy: Postcommunist Croatia in Transition, in: Dawisha, Karen/Bruce Parrott (Hrsg.): Democratization and Authoritarianism in Postcommunist Societies: Politics, Power, and the Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge 1997; Tanner, Marcus: Croatia. A Nation Forged in War, New Haven/London 1997; Woodward, Susan L.: Balkan Tragedy. Chaos and Dissolution after the Cold War, Washington D.C. 1995.
  


  
    2 Fund for the Reconstruction of Former Yugoslavia.
  


  
    3 Vgl. EG-Verordnung Nr. 1628/96, ABI. der EG L 204/96 vom 25. August 1996.
  


  
    4 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22. Mai 2001.
  


  
    5 Vgl. den neuen Verfassungstext in: Narodne Novine 28/2001 vom 25. April 2001.
  


  
    6 Die Verfassung sieht drei Fälle einer Parlamentsauflösung durch den Präsidenten vor: nach einer gescheiterten Vertrauensfrage, bei Nichtzustandekommen des Haushaltsgesetzes und, auf Vorschlag des Parlamentspräsidenten, wenn das Parlament der Regierung sein Misstrauen ausspricht, aber keine neue Regierung bilden kann.
  


  
    7 Vgl. EG-Verordnung Nr. 2007/00, ABI. der EG L 240/00 vom 18. September 2000.
  


  
    8 Vgl. EG-Verordnung Nr. 2666/00, ABI. der EG L 306/00 vom 5. Dezember 2000.
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    Detlef Henning
  


  Lettland


  
    Die Republik Lettland ist der mittlere Staat der so genannten baltischen Staaten mit Estland als nördlichem und Litauen als südlichem Nachbarn. Im Nordosten grenzt das Land an die Russische Föderation und im Südosten an Weißrussland. Im Westen liegt die mehr als 500 km lange lettische Ostseeküste mit den bedeutenden Hafenstädten Liepāja, Ventspils und der Hauptstadt Riga, die für das Land in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht bestimmend ist.
  


  
    Die 1918 proklamierte Republik Lettland ist eine staatliche Neugründung des 20. Jahrhunderts. Sie entsprach erstmals in der Geschichte territorial dem Siedlungsgebiet der Letten und umfasste nach Regelung im lettisch-russischen Friedensvertrag von 1920 von den ehemals baltischen Ostseeprovinzen des zarischen Russlands das Gouvernement Kurland, den südlichen, lettisch besiedelten Teil des Gouvernements Livland sowie den Westen des Gouvernements Vitebsk, bestehend aus dem historischen Lettgallen im Süden sowie dem Verwaltungsbezirk Neulettgallen im Nordosten des Landes. Dieser, später Abrene genannt, wurde 1945 nach erneuter Besetzung Lettlands durch die Sowjetunion völkerrechtswidrig der Russischen Föderation angegliedert.1
  


  
    Mit 64635 Quadratkilometer Fläche ist Lettland etwa so groß wie die Niederlande und Belgien zusammen. Die Bevölkerungszahl liegt allerdings mit 2 319 000 (2004) Einwohnern wesentlich niedriger als in den beiden Benelux-Staaten. Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt in Riga und je ein weiteres Drittel in sechs kreisfreien Städten sowie Kleinstädten und ländlichen Regionen.
  


  
    Zwar stellen die Letten als Titularnation mit 58,6 Prozent die Bevölkerungsmehrheit, daneben leben in Lettland jedoch noch 28,8 Prozent Russen, 3,9 Prozent Weißrussen, 2,6 Prozent Ukrainer, 2,5 Prozent Polen, 1,4 Prozent Litauer, 0,5 Prozent Juden sowie 1,7 Prozent Angehörige anderer Völker oder Volksgruppen. Ein Großteil vor allem der Russisch sprechenden Ostslawen (Russen, Weißrussen und Ukrainer) gehört nicht zu den historischen Minderheiten Lettlands, sondern siedelte sich erst nach 1945 im Rahmen der Russifizierungspolitik der sowjetischen Machthaber im Lande an.2 
     Lettland ist seit 1990 wieder eine parlamentarische Demokratie. Am 6. Juli 1993 ist die Verfassung von 1922 wieder in Kraft getreten und seitdem behutsam an moderne Erfordernisse angepasst (Menschen- und Grundrechtsteil) worden. Das Land wird seit 1993 von wechselnden Koalitionsregierungen regiert, deren Ministerpräsident vom Staatspräsidenten vorgeschlagen und vom Parlament (Saeima, 100 Abgeordnete) gewählt wird. Ministerpräsident ist seit dem 2. Dezember 2004 Aigars Kalvitis, Staatspräsidentin seit dem 17. Juni 1999 (2003 wiedergewählt) die parteilose Kanado-Lettin Vaira Vīk̨e-Freiberga.
  


  
    Staatssprache ist die lettische Sprache,3 die gemeinsam mit der litauischen Sprache die baltische und damit älteste noch gesprochene Sprachfamilie innerhalb der indoeuropäischen Völkerfamilie bildet. Das Lettische ist weder mit dem Germanischen noch mit dem Russischen verwandt und bedient sich des lateinischen Alphabets mit einigen Sonderzeichen. Zwar wurden erste geistliche Texte bereits kurz nach der Einführung der Reformation in das Lettische übersetzt, eine nationale Literatur konnte sich jedoch erst im Rahmen der sozialen Umwälzungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickeln. Zu den bedeutendsten lettischen Schriftstellern, die auch ins Deutsche übersetzt wurden, gehören der Novellist und Dramatiker Rūdolfs Blaumanis, der symbolistisch orientierte Neuromantiker Jänis Rainis und seine Frau, die Lyrikerin Aspazija, der Urbanist und Lyriker Aleksandrs Caks, der Vertreter eines sozialen Realismus Vilis Läcis sowie die Lyriker der sowjetlettischen Nachkriegsjahrzehnte Ojars Väcietis und Imants Ziedonis. Auf international herausragendem Niveau steht die lettische Chormusik. Beeindruckend sind die in fünfjährigem Rhythmus stattfindenden Tanz-und Sängerfestivals mit Chören von bis zu 30 000 Teilnehmern, die Ausdruck einer ungebrochenen lettischen kulturellen und nationalen Identität sind.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Die Bezeichnung Lettland war bereits seit dem 17. Jahrhundert geläufig, doch politisches Programm wurde »Latvija« erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Bauernbefreiungen, Industrialisierung und Urbanisierung in Kurland und Südlivland zum Entstehen einer lettischen Nationalbewegung führten, die rasch in Gegensatz zur deutschen Oberschicht (Deutschbalten) trat. Radikalisiert durch die Revolution von 1905 und dynamisiert durch die deutsche Besetzung des Baltikums im Ersten Weltkrieg, 
     die russische Revolution sowie den Zusammenbruch der Monarchien Russlands und Deutschlands riefen führende bürgerliche und sozialdemokratische lettische Politiker am 18. November 1918 in Riga eine unabhängige, demokratische Republik aus.
  


  
    Unterstützt von den Ententemächten konnte sich die junge Republik in einem anschließenden Freiheitskrieg bis zum Januar 1920 auch militärisch gegen lettische Anhänger Lenins und die Rote Armee einerseits und gegen Einheiten Weißer Russen und revisionistische deutsche Verbände andererseits durchsetzen. Mit der völkerrechtlichen Anerkennung Lettlands durch Sowjetrussland im lettisch-russischen Friedensvertrag vom 11. August 1920, in dem dieses »freiwillig und für ewige Zeiten allen Souveränitätsrechten (...) gegenüber dem lettischen Volke und Lande« entsagte,4 und durch die Westmächte am 26. Januar 1921 sowie die Verabschiedung einer Verfassung am 15. Februar 1922 wurde die Phase der Staatsgründung abgeschlossen.
  


  
    So sehr die junge Republik beim Wiederaufbau des im Ersten Weltkrieg stark zerstörten Landes erfolgreich war, so sehr belasteten strukturelle Probleme den jungen Nationalitätenstaat. Historische Legitimationsdefizite – die Letten konnten im Gegensatz zu den Litauern und Polen nicht auf mittelalterliche oder neuzeitliche Staatsbildungen zurückblicken – sowie 18 Regierungswechsel bis 1934 und bis zu 27 im Parlament vertretene Parteien, die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sowie die politischen Entwicklungen in Mitteleuropa führten am 15. Mai 1934 zu einem Umsturz durch den Staatsgründer Kärlis Ulmanis (1877 bis 1942). Sein im europäischen Vergleich gemäßigt autoritäres Regime verstand sich zunehmend als Protagonist eines lettischen Nationalstaates.
  


  
    Trotz Abschluss von Nichtangriffsverträgen mit der UdSSR (1932) und Deutschland (1939) wurde Lettland im geheimen Zusatzprotokoll zum »Hitler-Stalin-Pakt« vom 23. August 1939 der sowjetischen Interessensphäre zugeteilt und von deutscher Seite ab Oktober mit der Umsiedlung der deutschen Minderheit in das deutsch besetzte Wartheland Polens begonnen. Unter Bruch des lettisch-sowjetischen Beistandspaktes vom 5. Oktober 1939 besetzte die Rote Armee am 17. Juni 1940 das Land und inszenierte parallel zu Estland und Litauen am 14./15. Juli 1940 Neuwahlen, in deren Anschluss eine prosowjetische Marionettenregierung unter Augusts Kirhen – teins die Bildung einer Sozialistischen Sowjetrepublik Lettland (LSSR) beschloss. Am 5. August 1940 wurde Lettland auf »Bitten« der »Volksregierung« als Unionsrepublik in den sowjetischen Staatsverband eingegliedert.
  


  
    Nachdem Lettland bereits zwischen 1914 und 1920 etwa 30 Prozent der Bevölkerung durch Krieg und Flucht verloren hatte, wurde diese zwischen 1940 und 1955 durch Krieg, Terror, Deportationen, Flucht in den Westen 
     und Partisanenkrieg gegen die Rote Armee abermals um etwa 30 Prozent dezimiert. Zuvor waren ab 1936 bereits etwa 70 000 der in der UdSSR lebenden 200 000 Letten, vielfach kommunistische Funktionäre mit einem umfangreichen kulturellen Leben vor allem in Moskau, dem stalinistischen Terror zum Opfer gefallen. Sie standen nach 1945 dem Machtapparat als herrschaftsstabilisierende »Russlandletten« nicht zu Verfügung. Den traumatisierten Überlebenden einer geköpften Nation blieb nach 1953 zunächst nur die Anpassung. 1959 begegnete die Moskauer Führung lettischer nationalkommunistischer Opposition gegen eine überzogene Industrialisierungs- und damit verbundene Einwanderungspolitik (»Russifizierung«) mit Parteisäuberungen. Aktiver Widerstand beschränkte sich im Folgenden auf kleinere Gruppen im Untergrund und den Bereich der Kultur, vor allem der Literatur.5
  


  
    1986 mündeten Formen kollektiven passiven Widerstandes in den politischen Aufbruch Lettlands und seiner baltischen Nachbarrepubliken, für den die Reformen Gorbatschows seit 1985 die Grundlagen bildeten. Am 7./8. Oktober 1988 kam es zur Bildung einer oppositionellen »Volksfront Lettlands«. Der Oberste Sowjet der LSSR deklarierte, dem estnischen Vorbild folgend, am 28. Juli 1989 die Souveränität Lettlands innerhalb der UdSSR und erklärte nach freien Wahlen am 4. Mai 1990 die Wiederherstellung der Republik Lettland von 1918, die nach einer Ubergangsphase die staatliche Unabhängigkeit zurückerhalten sollte. Während des Augustputsches in Moskau beendete das Parlament in Riga am 21. August 1991 diese Ubergangsphase. Nach dem Scheitern des Putsches erkannten Russland unter Boris Jelzin am 24. August 1991, die UdSSR unter Gorbatschow am 6. September 1991 sowie die meisten westlichen Staaten die de facto-Unabhängigkeit der baltischen Staaten an, die mit der Aufnahme in die Vereinten Nationen am 17. September 1991 nach einem halben Jahrhundert in die internationale Völkergemeinschaft zurückkehrten.6
  


  2. Aktuelle Situation


  
    Der politische Reformprozess der Republik Lettland konnte bis 1994 strukturell abgeschlossen werden. Ziel der Reformen seit Gründung der Volksfront Lettlands war die Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit als Voraussetzung einer selbstbestimmten Innen- und Außenpolitik, die Neudefinition des Staatsvolkes durch gesetzliche Neuregelung der Staatsbürgerschaft sowie die Schaffung institutioneller Rahmenbedingungen für das 
     Funktionieren von parlamentarischer Demokratie und Marktwirtschaft. Die Reformen wurden unter Rückgriff auf die demokratischen Strukturen Lettlands zwischen 1918 und 1934 (1993 erfolgte die Wiedereinsetzung der Verfassung von 1922) und unter Aufnahme rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Impulse der westlichen Demokratien durchgeführt.
  


  
    Eine Schwäche des politischen Systems bilden häufige Regierungswechsel auch zwischen den Parlamentswahlen. Auf der anderen Seite lässt sich seit 1993 eine gewisse Stabilität bezüglich der Regierungsbündnisse und der in ihnen vertretenen Parteien feststellen. Allerdings drückt sich der Unmut benachteiligter Bevölkerungsschichten über ihre soziale Lage sowie Cliquenwirtschaft und Korruption unter den Eliten in Wahlsiegen der Sozialdemokraten und von Linksbündnissen (Kommunalwahlen vom 11. März 2001) oder neu gegründeter Parteien (Neue Partei JP, Parlamentswahl vom 5. Oktober 2002) aus.
  


  
    Ein Parteiensystem im westlichen Sinne existiert in Lettland nicht. Zwar lassen sich die Parteien ansatzweise in das Schema nationalkonservativ (Allianz für Vaterland und Freiheit, TB/LNNK), ökologisch-konservativ (Union der Grünen und Bauern, ZZS), christlich-konservativ (Lettlands Erste Partei LPP), liberal-konservativ (Neue Partei, JP; Volkspartei, TP; Lettlands Weg, LC), sozialdemokratisch (Union der Sozialdemokraten, SDS) und postsozialistisch (Lettlands Sozialdemokratische Arbeiterpartei, LSDSP; »Für Menschenrechte im Geeinten Lettland«, PCTVL) einordnen, sie sind jedoch eher als Personen- und Interessenbündnisse auf Zeit zu verstehen, die selten mehr als die gesetzlich vorgesehenen 200 Mitglieder aufweisen.
  


  
    Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und die Arbeitsfähigkeit der Gerichte haben sich zwar seit 1989 maßgeblich verbessert, es müssen jedoch noch erhebliche Defizite im Bereich der tatsächlichen Umsetzung der Reformschritte abgebaut werden. Daneben bereitet der hohe Stand der Kriminalität Probleme.
  


  
    Lettland trat am 4. Mai 1990 den beiden Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen und am 10. Februar 1995 der Europäischen Menschenrechtskonvention bei. Mit der Ratifizierung des 6. Zusatzprotokolls der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) wurde am 26. Mai 1998 die Todesstrafe abgeschafft. Die Berichte verschiedener fact-finding-missions der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, des Europarates und der Europäischen Kommission kritisieren jedoch weiterhin den schlechten Zustand des Strafvollzuges, die Zunahme von Prostitution und Handel mit Frauen und Kindern, die mangelnde Gleichstellung von Frauen sowie unzureichende Maßnahmen für Asylbewerber und Flüchtlinge.
  


  
    Lettland hat 1991 zunächst die rechtlich fortbestehende Staatsangehörigkeit von 1919 wieder in Kraft gesetzt, mit der Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes von 1994 die Möglichkeit der Einbürgerung der nach 1940 ins Land gekommenen Einwohner und 1995 den rechtlichen Status ehemaliger Sowjetbürger und Staatenloser geregelt. Nach einer Liberalisierung der Einbürgerungsregelungen 1998 besitzen inzwischen 77,8 Prozent der Einwohner die Staatsbürgerschaft Lettlands, 20,8 Prozent der Einwohner sind »Nichtstaatsbürger« mit entsprechenden Ausweispapieren und einer »sozialen Staatsbürgerschaft« und 1,4 Prozent besitzen eine ausländische Staatsangehörigkeit oder sind staatenlos.7
  


  
    Lettlands außenpolitische Ziele sind in erster Linie eine Funktion seiner Sicherheitspolitik. Die Hauptziele, der Eintritt in die Europäische Union zum 1. Mai 2004 und die Einbindung in europäische und transatlantische Sicherheitsstrukturen (NATO, Vollmitgliedschaft seit Mai 2004), wurden inzwischen erreicht. Darüber hinaus ist Lettland Mitglied der Vereinten Nationen, der WTO, der OSZE, des Europarates, des Ostseerates, des Baltischen Rates sowie assoziiertes Mitglied der WEU.
  


  
    Die lettisch-russischen Beziehungen waren während der 1990er Jahre durch das Bemühen Moskaus gekennzeichnet, die NATO-Mitgliedschaft der baltischen Staaten zu verhindern, ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union und anderen europäischen Organisationen beeinflussbar zu gestalten und politische und ökonomische Einflussnahme in der baltischen Region im Rahmen einer Politik des »nahen Auslandes« aufrechtzuerhalten. Mit dem Abzug der letzten 19 Militärangehörigen im April 1997 konnte der am 30. April 1994 vereinbarte Abzug der ehemals sowjetischen Truppen aus Lettland zwar beendet werden, Russland verknüpft jedoch die Paraphierung des seit November 1997 ausgehandelten lettisch-russischen Grenzvertrages weiterhin mit der Lösung vermeintlicher Menschen- und Minderheitenrechtsfragen in Lettland. In jüngster Zeit mehren sich allerdings die Signale aus Moskau, das Verhältnis zu Lettland nach dessen EU-Beitritt konstruktiver zu gestalten.
  


  
    Dynamisch entwickelten sich hingegen die Beziehungen Lettlands zur Europäischen Union.8 Nach rascher Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Brüssel 1991 ersetzte bereits am 12. Juni 1995 ein Assoziierungsabkommen das Handels- und Kooperationsabkommen vom 11. Mai 1992 sowie das Freihandelsabkommen vom 18. Juli 1994. Nach Beantragung der EU-Mitgliedschaft am 27. Oktober 1995 und dem Abschluss der im Februar 2000 begonnenen Beitrittsgespräche auf dem Kopenhagener EU-Gipfel am 13. Dezember 2002 unterzeichnete Lettland am 16. April 2003 in Athen den Beitrittsvertrag, der am 20. September in einem Referendum
     mit 66,97 Prozent Ja-Stimmen befürwortet und am 30. Oktober 2003 vom Parlament Lettlands ratifiziert wurde.
  


  
    Neben der NATO ist für Lettland die militärische Kooperation mit den USA von Bedeutung. Zwar sieht die am 16. Januar 1998 zwischen den USA und den drei baltischen Staaten unterzeichnete Partnerschaftscharta (»Baltic Charta«) keine ausdrückliche Sicherheitsgarantie vor, die USA forcierte jedoch maßgeblich eine NATO-Mitgliedschaft Rigas. Diese wird durch den Aufbau einer »Beistandsgruppe für Sicherheit im Ostseeraum« (BALTSEA) ebenso wie durch die gesamtbaltische Verteidigungskooperation im Rahmen des Baltischen Bataillons (BALTBAT), des Baltischen Marineverbandes (BALTRON), des Baltischen Flugsicherungssystems (BALTNET) und einer Baltischen Verteidigungsakademie (BALTDEFCOLL) ermöglicht. Vor dem Irak-Krieg unterstützte Lettland den von Großbritannien initiierten »Aufruf der Acht« (30. Januar 2003), der zur europäischen Unterstützung des amerikanischen außen- und militärpolitischen Kurses durch Europa aufrief, mit Hinweis auf seine eigene fremdbestimmte totalitäre Vergangenheit.
  


  
    Grundlagen für den relativen wirtschaftlichen Erfolg Lettlands seit 1991 sind die Gründung einer unabhängigen Zentralbank sowie eine Währungsreform (beide 1992) mit dem Ziel der wirtschaftlichen Abkoppelung vom Wirtschaftsraum Russlands und der GUS. Durch Einführung der Übergangswährung des Lettischen Rubel (1992) bzw. des Lat (1993) sowie dessen Anbindung an die Sonderziehungsrechte des IWF erreichte die lettische Zentralbank eine größere Flexibilität der neuen Währung, die sich in einer kontinuierlichen Verringerung der Inflationsrate von 951 Prozent (1992) auf 2,0 Prozent (2002) niederschlug.
  


  
    Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) bis 1995 stieg dieses seitdem kontinuierlich an und erreichte 2003 über 7 Prozent. Das Pro-Kopf-BIP nach Kaufkraftparität wuchs allerdings nur langsam und erreichte 2002 35 Prozent des EU-15-Durchschnittes. Der Bestand an jährlichen ausländischen Direktinvestitionen konnte von 26,9 Millionen US-Dollar (1992) auf 410 Millionen Euro (2002) gesteigert werden. Der kontinuierliche Anstieg des Exportes, vor allem in die EU, bezeugt ein Anwachsen der Konkurrenzfähigkeit einheimischer Produkte. Eines der strategischen Hauptziele lettischer Wirtschaftspolitik, die Verringerung von Abhängigkeiten gegenüber dem Wirtschaftsraum der GUS, wird zunehmend erreicht. 60,4 Prozent des Exportes und 53,0 Prozent des Importes wurden 2002 mit der EU abgewickelt.9
  


  
    Lettland hat mehrfach das Ziel einer sozialen Marktwirtschaft formuliert und orientiert sich am Vorbild skandinavischer Länder sowie Deutschlands. Ein funktionierendes Renten-, Sozial- und Krankenversicherungssystem ist 
     entsprechend den finanziellen Möglichkeiten im langsamen Aufbau begriffen; ca. 45 Prozent des Staatshaushaltes entfallen auf Sozialausgaben, vor allem Renten. Das Bildungssystem ist unterfinanziert.
  


  
    Zwar spricht man inzwischen von der langsamen Herausbildung einer ökonomischen und sozialen »Mittelklasse« (etwa 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung); der Prozess der Verarmung, Verteilungsungerechtigkeiten sowie die Zunahme sozialer Disparitäten vor allem außerhalb Rigas und in ländlichen Regionen wurde jedoch zu lange vernachlässigt. Eine regionale Struktur- und Arbeitsmarktpolitik entwickelt sich unter dem Druck und aufgrund des Angebotes finanzieller Hilfen seitens der EU erst seit 1999.
  


  3. Ausblick


  
    Lettland hat trotz schwerer Bevölkerungs- und Elitenverluste im 20. Jahrhundert den 1991 begonnenen politischen Reformprozess weitgehend abschließen können. Defizite bilden die Korruptionsbekämpfung und die Organisationsstrukturen der öffentlichen Verwaltung. Wirtschaftlich befindet sich das Land auf Erfolgskurs. Die außenpolitischen Ziele der Mitgliedschaft in EU und NATO konnten erreicht werden. Die Westintegration wird eine konstruktive »Entspannungspolitik« gegenüber russischen Vorbehalten erleichtern.
  


  
    Gelingt das lettische Experiment einer demokratisch-integrierten, einerseits multiethnischen, andererseits aber überwiegend in lettischer Sprache funktionierenden politischen Nation, wäre dies im Falle einer Mitgliedschaft Lettlands in der Europäischen Union ein wichtiger Gewinn für das übrige Europa, Russland eingeschlossen.
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    Joachim Tauber
  


  Litauen


  
    Das Staatsgebiet der Republik Litauen umfasst ein Territorium von 65200 Quadratkilometern, in dem 3,7 Millionen Menschen leben. Damit kann der baltische Staat, was seine geographischen und demographischen Kenndaten anbelangt, im Rahmen der EU mit Irland verglichen werden. Rund 80 Prozent der Bevölkerung sprechen Litauisch, die größten Minderheiten im Land stellen Russen mit 8,3 Prozent und Polen mit 7 Prozent. Das Litauische gehört nicht zu den slawischen Sprachen, sondern bildet zusammen mit dem Lettischen den baltischen Sprachenzweig des Indogermanischen.
  


  
    Sprache und Tradition besitzen im litauischen Selbstverständnis einen außerordentlich hohen Stellenwert, denn die Umbrüche der europäischen Geschichte stellten die Existenz einer litauischen Nation mehrmals infrage.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Die Republik Litauen stellt die dritte Staatlichkeit des litauischen Volkes dar und versteht sich als in der Tradition des mittelalterlichen litauischen Staates und der »ersten Republik« (1918/1919 bis 1940) stehend. Das Großfürstentum Litauen erstreckte sich in seiner größten Ausdehnung von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Der 1569 mit der Union von Lublin besiegelte polnisch-litauische Doppelstaat brachte das Großfürstentum in den polnischen Orbit und führte dazu, dass Litauen das Schicksal Polens teilte und unter die Herrschaft des zarischen Russlands fiel.1
  


  
    Erst der Zusammenbruch des Zarenreiches und des wilhelminischen Deutschlands am Ende des Ersten Weltkrieges eröffnete die Möglichkeit zur Neugründung eines litauischen Staates, die sich in scharfer Abgrenzung von Polen vollzog. Die Demokratie in Litauen scheiterte jedoch bereits im Dezember 1926, als ein Putsch jüngerer Offiziere eine nationale Splittergruppierung an die Macht brachte. Allerdings konnten sich die Tautininkai, die »Völkischen«, mit Antanas Smetona auf eine der profiliertesten Persönlichkeiten
     im Kampf um die Unabhängigkeit stützen. Er stand bis 1940 als Staatspräsident an der Spitze eines gemäßigt autoritären Systems.
  


  
    Im Gefolge des Hitler-Stalin-Paktes geriet Litauen in sowjetische Hand. Nachdem die Sowjetunion bereits im Oktober 1939 die Regierung in Kaunas zu der Stationierung von Einheiten der Roten Armee in exterritorialen Basen genötigt hatte, erzwang sie am 15. Juni 1940 durch ein Ultimatum den endgültigen Einmarsch der Roten Armee. Innerhalb weniger Wochen inszenierte Moskau die Farce eines »freiwilligen« Eintritts Litauens in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Damit begann nicht nur die soziale und ökonomische Sowjetisierung des Landes, sondern auch die Verfolgung von »Klassenfeinden« und »antisowjetischen Elementen« unter den Vorzeichen des stalinistischen Systems. 15 000 Menschen wurden nach Sibirien und in den GULAG2 deportiert.
  


  
    Die deutsche Besatzung der Jahre 1941 bis 1944 stellte aus litauischer Perspektive nur ein kurzes Zwischenspiel dar, obwohl sie bis heute ein schreckliches Vermächtnis beinhaltet: Zwischen Juni und Dezember 1941 wurden fast alle litauischen Juden in einem grausamen Blutbad ermordet. Die litauische Beteiligung am Massenmord stellt heute eines der wichtigsten Probleme auf dem Weg zu einer offenen Gesellschaft dar.3
  


  
    Die Rückeroberung Litauens 1944 durch die Rote Armee brachte die Potenzierung der Erfahrungen von 1940. Die sowjetischen Sicherheitsorgane deportierten mehr als 100 000 Litauer und sahen sich dennoch weiterhin einer feindlichen Umgebung gegenüber. Bis 1953 kämpften litauische Partisanen, die so genannten Waldbrüder, in einer gnadenlosen Auseinandersetzung gegen die sowjetische Besatzungsmacht. Die Jahre 1940 bis 1953 haben in der litauischen Bevölkerung ein Trauma hinterlassen, das bis heute nicht überwunden ist.
  


  
    So überrascht es nicht, dass der in den Schlagworten Glasnost und Perestroika versinnbildlichte Versuch einer inneren Reform der Sowjetunion in den baltischen Staaten bald in einen Unabhängigkeitskampf überging. Nachdem das erste frei gewählte Parlament am 11. März 1990 eine einseitige Unabhängigkeitserklärung verabschiedete und Moskau mit einer Wirtschaftsblockade geantwortet hatte, stand Litauen an der Spitze des baltischen Freiheitskampfes. Der gewaltfreie Widerstand der litauischen Bevölkerung konnte dennoch nicht verhindern, dass am 13. Januar 1991 sowjetische Spezialeinheiten bei ihrem Sturm auf den Fernsehturm in Vilnius 13 unbewaffnete Demonstranten ermordeten. Die Beerdigung der Opfer, zu der Hunderttausende aus dem ganzen Land angereist waren, gestaltete sich zur eindrucksvollsten Demonstration des litauischen Freiheitswillens und erfasste nun endgültig das ganze Land. Der gescheiterte Moskauer Putsch im August
     1991 führte schließlich dazu, dass auch die westlichen Staaten bereit waren, die Unabhängigkeit Litauens anzuerkennen.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Politische Entwicklung


  
    Bereits in der Umbruchphase 1989/1990 stand außer Frage, dass der neu zu gründende litauische Staat auf einem demokratischen Fundament errichtet werden sollte. Diese Entscheidung bedeutete zugleich einen grundlegenden, alle Bereiche der Gesellschaft und der individuellen Lebenswelt erfassenden Wandel zu einer an Westeuropa orientierten Grundordnung. Dabei ging es nicht nur um innere Reformen im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich, sondern zunächst um die Umsetzung der wiedergewonnenen Souveränität nach innen und außen. Eine strategisch richtungweisende, für die demokratische Zukunft des Landes geradezu symbolische Entscheidung wurde bereits 1989 getroffen: Jede Person, die ihren ersten Wohnsitz in Litauen hatte, konnte innerhalb von zwei Jahren ohne jegliche weitere Bedingung die litauische Staatsbürgerschaft erwerben. Schätzungsweise 90 Prozent der nicht litauischsprachigen Bevölkerung machten von dieser Möglichkeit Gebrauch.4
  


  
    Die litauische Verfassung5 weist viele direkt-demokratische Elemente auf und unterstreicht damit die entschlossene Umsetzung des Systemwandels. Hinzu kommt, dass die Verfassung durch ein Referendum am 25. November 1992 durch das Volk mit großer Mehrheit gebilligt wurde und damit die höchste denkbare Legitimation besitzt. Der Souverän bestimmt nicht nur die Zusammensetzung des Parlamentes, des »Seimas«, sondern wählt auch den Präsidenten als nominelles Staatsoberhaupt für fünfJahre. Wenn sich bei den in der Verfassung festgelegten Volksbegehren 50 000 Wahlberechtigte für eine Gesetzesvorlage aussprechen, hat das Parlament über diese zu verhandeln. Die Verfassung postuliert auch Referenden im Fall von Verfassungsänderungen bei Artikeln, die sich auf den litauischen Staat oder auf Bestimmungen zur Verfassungsänderung an sich beziehen. Der Artikel 1: »Der litauische Staat ist eine unabhängige und demokratische Republik.«, kann nur geändert werden, wenn drei Viertel aller Wahlberechtigten ihre Zustimmung geben.
  


  
    Sowohl die Menschenrechte als auch freie, geheime, gleiche und unmittelbare Wahlen sind Bestandteil der Verfassung. Der Parlamentarismus und 
     die drei Staatsgewalten als rechtsstaatliches Prinzip sind durch das litauische Grundgesetz ebenso festgeschrieben wie beispielsweise das Streikrecht, freie Gewerkschaften und die Sozialhilfe. Die Unabhängigkeit der Justiz wird garantiert, und erstmals in der litauischen Geschichte wurde die Institution eines Verfassungsgerichtes geschaffen. Den Minderheiten werden nicht nur Kultur- und Bildungsautonomie zugesichert, sie genießen auch den besonderen Schutz des Staates. In Litauen herrscht Religionsfreiheit, und es gibt keine Staatsreligion.
  


  
    Insgesamt kann die litauische Verfassung dem Strukturtyp rechtsstaatlichpluralistischer Demokratien mit einem starken Akzent auf direkt-demokratische und sozialstaatliche Elemente zugeordnet werden.
  


  
    Die Entwicklung der Parteien zeigt einen klaren Trend zu einem Mehrparteiensystem mit einer moderaten Polarisation. Seit 1992 waren alle politischen Spektren von sozialdemokratischen über liberale zu christlich-konservativen Gruppierungen in den Parlamenten vertreten. Allerdings lassen sich bei den drei Parlamentswahlen dramatische Wählerwanderungen feststellen, die bislang regelmäßig zum Machtverlust der Regierungspartei führten. Hatte 1992 die sich als sozialdemokratisch verstehende Litauische Demokratische Arbeitspartei (Lietuvos demokratines darbo partija), hervorgegangen aus der ehemaligen litauischen Kommunistischen Partei (KP), die absolute Mehrheit errungen, gelang der Vaterlandsunion/Konservative Litauens (Tevynes Sajunga/Lietuvos konservatoriai), die ihre Wurzeln in der Nationalbewegung Sajudis hat, 1996 ein ähnlich klarer Wahlsieg. Seit dem Herbst 2000 hat Litauen erstmals eine Koalitionsregierung, die zunächst von der Liberalen Partei Litauens und dem Neuen Bündnis getragen wurde. Seit Sommer 2001 wird das Land von einer Koalition aus dem Neuen Bündnis und den Sozialdemokraten regiert. Die Regierung wird von dem ehemaligen Staatspräsidenten Brazauskas geführt, der als Vorsitzender der Sozialdemokraten ein vielbeachtetes politisches Comeback feiern konnte.
  


  
    Das politische System hat seine Bewährungsproben inzwischen bestanden. Alle Machtwechsel vollzogen sich nach demokratischen Gepflogenheiten. Extremistische Parteien, die aufgrund des Parteiengesetzes bei verfassungsfeindlicher Ausrichtung verboten werden können, lagen bislang bei allen Wahlen unter 1 Prozent. Trotz der 5-Prozent-Klausel des litauischen Wahlgesetzes sind auch im jetzigen »Seimas« zwei Abgeordnete der polnischen Minderheit sowie drei parteilose Parlamentarier vertreten. Das litauische Wahlsystem besteht aus einem Zwei-Listen-System: 71 Abgeordnete werden nach absolutem Mehrheitswahlrecht in den Wahlkreisen, die restlichen 70 Parlamentarier nach dem Proportionalsystem als Listenkandidaten der Parteien gewählt.
  


  
    Die beiden ersten Präsidenten haben sich durch ihre Amtsführung große Verdienste erworben. Dabei kommt in ihrer jeweiligen Vita das Schicksal Litauens geradezu paradigmatisch zum Ausdruck: Algirdas Brazauskas (1993 bis 1998) war der letzte Generalsekretär der litauischen KP. Er führte die Partei während des Kampfes um die Unabhängigkeit, sorgte für einen klar national-litauischen Kurs und setzte die Reform in eine sozialdemokratische Partei durch. Sein Nachfolger Valdas Adamkus (seit 1998), geboren 1926 in Kaunas, verließ mit seiner Familie als Achtzehnjähriger Litauen und lebte seit 1949 in den USA. Dort leitete er am Ende seiner Karriere die Umweltbehörde für die Region Chicago. Adamkus brachte seine amerikanischen Erfahrungen in die Politik ein. Besonders die Freiheit des Individuums und die Zivilgesellschaft stellten bevorzugte Themen seiner Reden dar.6 Überraschend verlor Adamkus im Jahr 2003 gegen Rolandas Paksas die Stichwahl um die Präsidentschaft. Dieser wurde 1956 in Telsiai geboren, erwarb sich als Bürgermeister von Vilnius den Ruf eines tatkräftigen und entschlossenen Politikers, der auch durch zwei eher glücklose und relativ kurze Auftritte als Ministerpräsident nicht gemindert wurde, und war bis zum Amtsantritt Vorsitzender der liberalen Partei, die ihren Aufschwung vor allem seiner Popularität verdankte. Am 12. Juli 2004 kehrte Adamkus jedoch an die Spitze des Staates zurück.
  


  2.2 Wirtschaftliche Entwicklung


  
    Der Versuch, die überdimensionierte sowjetische Planwirtschaft in ein marktwirtschaftliches System umzuwandeln und dabei eine gewisse soziale Stabilität zu sichern, scheiterte. Das Bruttoinlandsprodukt brach ab 1992 völlig zusammen, und die Inflationsraten schossen in schwindelerregende Höhen. Das sozialpolitisch motivierte zögerliche Herangehen an die Privatisierung der großen Staatsbetriebe in den frühen Neunzigerjahren konnte den ökonomischen Zusammenbruch und die damit einhergehenden sozialen Belastungen nicht verhindern.
  


  
    Doch trotz dieser Reibungsverluste sind die volkswirtschaftlichen Leistungen Litauens seit 1995 durchaus beeindruckend. Inzwischen werden mehr als 70 Prozent des BIP im privaten Sektor erwirtschaftet, und ebenfalls ca. 70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung sind im privatwirtschaftlichen Bereich angestellt. Die seit 1995 klar erkennbare Konjunktur erlitt 1999 einen Einbruch, als im Gefolge der Russlandkrise die litauischen Exportmärkte wegbrachen. Doch zeigte die Krise auch erstmals, dass sich inzwischen politische und ökonomische Lenkungs- und Steuerungskapazitäten 
     herausgebildet haben. Politisch nahm die Regierung von der im ersten Moment geplanten, wirtschaftlich kontraproduktiven Subventionierung der betroffenen Unternehmen schnell Abstand und setzte den politischen Akzent auf eine schnellere und effizientere Durchführung der noch ausstehenden Struktur- und Sozialreformen. Wirtschaftlich gelang es einem Teil der Unternehmen, neue Märkte in Nord- und Westeuropa zu erschließen und damit die Folgen der Krise nicht nur zu mildern, sondern auch langfristig die Abhängigkeit vom russischen Markt abzubauen.7
  


  
    Die Arbeitslosigkeit lag in dieser Phase konstant zwischen 13 und 14 Prozent, wobei die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die bei ca. 20 Prozent lag, zu denken gab.8 Bislang hat der privatwirtschaftliche Sektor nur teilweise neue Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, was zum einen damit zusammenhängt, dass eine Nachfrage vor allem nach qualifizierten Fachkräften besteht, zum anderen die Investitionen sich stark auf technische Modernisierungen konzentrieren. Dies führt in vielen Fällen zu einem durch Rationalisierung verursachten Wegfall von Arbeitsplätzen. Ein weiterhin vorhandenes Strukturproblem stellt der hohe Anteil der Landwirtschaft sowohl beim BIP als auch bei der Beschäftigung von Arbeitskräften dar.
  


  
    In den letzten Jahren konnte Litauen jedoch eine der höchsten Wachstumsraten in Osteuropa verzeichnen: allein im ersten Halbjahr 2003 betrug der reale Anstieg des BIP 7,7 Prozent (1. Halbjahr 2002: 5,5 Prozent). Der nun schon geraume Zeit anhaltende wirtschaftliche Aufschwung zeigt inzwischen seine positiven Auswirkungen bei allen ökonomischen Kenndaten: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt beständig (Juni 2003: 9,4 Prozent; an Jugendarbeitslosigkeit: 14 Prozent) und ausländische Direktinvestitionen nehmen weiter zu (pro Kopf der Bevölkerung stiegen die Direktinvestitionen zwischen 1999 und 2003 von 532 auf 1148 Euro). Prognosen gehen von einem konstanten hohen Anstieg des BIP in den nächsten Jahren aus.9
  


  2.3 Soziale Entwicklung


  
    Nachdem ab 1990 der Grundstein für ein soziales Netz gelegt worden war, wurde dieses in den letzten Jahren fester geknüpft. Trotz der engen haushaltspolitischen Spielräume hat die Regierung vor allem die Arbeitslosenbeiträge und die Renten in den letzten Jahren erhöht. Das Sozialversicherungssystem deckt inzwischen die Renten, Krankheit und Mutterschaft, Gesundheitsfürsorge, Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfälle ab.
  


  
    Die Dynamik der Transformation hat die sozialen Unterschiede innerhalb der Bevölkerung vertieft und so viele Menschen in eine schwierige 
     Lebenssituation gebracht. Dabei lassen sich klare geographische und demographische Verlaufslinien aufzeigen, die mit den Einkommensverhältnissen korrespondieren. Uberdeutlich ist ein Stadt-Land-Gefälle zu erkennen: Während der durchschnittliche Monatsverdienst im urbanen Umfeld bei 113,4 US-Dollar liegt, beträgt er in ländlichen Gegenden nur 84,1 US-Dollar. Singles und kinderlose Ehepaare verfügen in der Regel über mehr finanzielle Möglichkeiten als kinderreiche Familien; die Gehälter im privaten Bereich sind deutlich höher als in der staatlichen und kommunalen Verwaltung, und schließlich gelingt es den jüngeren Altersgruppen deutlich besser, sich auf die Gegebenheiten und Chancen einer marktwirtschaftlichen Demokratie einzustellen als den vor 1955 Gebogenen.10
  


  
    Die ungleichmäßige soziale Verteilung der neuen Möglichkeiten stellt ein zentrales Problem Litauens dar, das nur eine mittelfristige Lösung finden kann, allerdings gibt der wirtschaftliche Aufschwung Anlass zu einer positiven Prognose. Hinzu kommt, dass die sowjetische Erfahrung ein tiefes Misstrauen gegen jegliche staatliche Erscheinungsform und gesellschaftliches Engagement hinterlassen hat. Nur vor diesem historischen Hintergrund ist es verständlich, dass lediglich zwischen acht und zehn Prozent der Arbeitnehmerschaft gewerkschaftlich organisiert und die Zahl der Parteimitglieder äußerst gering ist.11 Auch regelmäßig durchgeführte Umfragen belegen ein großes Misstrauen gegenüber staatlichen Exekutivorganen wie Polizei und Verwaltung.
  


  2.4 Litauen und die EU


  
    Die außenpolitische Zielsetzung der Republik Litauen war seit 1990 auf eine Integration in die NAT012 und die EU gerichtet, wobei die prinzipielle Übereinstimmung der politischen Gruppierungen und Eliten über die Regierungswechsel hinweg zu einer konstanten Politik beitrug. Für den baltischen Staat implizierte die grundsätzliche Entscheidung zur EU die teilweise Aufgabe souveräner eigenstaatlicher Rechte, was vor dem Hintergrund der gerade errungenen Unabhängigkeit auch psychologisch nicht ganz einfach ist.
  


  
    Nachdem die EU 1997 eine Strategie für die Osterweiterung entwickelt hatte und Beitrittsgespräche mit Litauen im März 2000 aufgenommen wurden, erhielten die Verhandlungen eine neue Dynamik. Im Dezember 2000 schuf der Europäische Rat in Nizza die Minimalvoraussetzungen für den Beitritt der osteuropäischen Staaten. Gemäß des Vertrages von Nizza ist Litauen seit dem Beitritt mit zwölf Abgeordneten im Europäischen Parlament
     vertreten, besitzt sieben Stimmen im Rat der Union und stellt im Ausschuss der Regionen sowie im Wirtschafts- und Sozialausschuss jeweils neun Mitglieder.13 Die Entscheidungen von Nizza wurden von den politischen Parteien und der Presse in seltener Einhelligkeit begrüßt.14 Nach dem Abschluss der Beitrittsverhandlungen im Dezember 2002 sprach sich das litauische Volk in einem durch die Verfassung vorgeschriebenen Referendum am 10. und 11. Mai 2003 mit einer überraschend klaren Mehrheit (91 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 63,3 Prozent) für den Beitritt zur EU aus. Seit dem 1. Mai 2004 gehört das baltische Land nicht nur der EU, sondern auch der NATO als vollwertiges Mitglied an.
  


  3. Ausblick


  
    Litauen hat sich in den wenigen Jahren seit seiner Unabhängigkeit von Grund auf gewandelt. Die Transformation hin zu einer marktwirtschaftlichen Demokratie westlichen Typus und die Integration in europäische und transatlantische Strukturen haben inzwischen eine Dynamik erreicht, die unumkehrbar erscheint. Die Legitimation der demokratischen Grundordnung ist zudem untrennbar mit dem Kampf um Unabhängigkeit und Selbstbestimmung verbunden. Das Land verfügt über stabile politische Institutionen, eine funktionierende parlamentarische Demokratie und eine kritische Medienlandschaft.
  


  
    Die politische und gesellschaftliche Partizipation befindet sich aufgrund historischer Erfahrungen noch im Entstehungsprozess. Die politische Sozialisation der jüngeren Generationen innerhalb einer demokratischen Grundordnung wird mittelfristig zum Abbau dieser Defizite beitragen können. Die wirtschaftliche Umgestaltung hin zu einem kapitalistisch-marktwirtschaftlichen System ist vollzogen, doch bedarf es weiterer Anstrengungen vor allem im landwirtschaftlichen Sektor, um auf dem EU-Binnenmarkt bestehen zu können. Die größten Belastungen werden Litauen auch in Zukunft im sozialen Bereich bevorstehen. Trotz der sich entspannenden Situation können noch immer zu wenige Menschen an den Erfolgen der Transformation teilhaben; dies gilt vor allem für die staatlich Bediensteten und die Rentner.
  


  
    Der litauische Sozialstaat hat zwar inzwischen deutliche Konturen angenommen, doch sind die Handlungsspielräume aus haushaltspolitischen Gründen eng begrenzt. Hierin liegt die größte politische Herausforderung der nächsten Jahre, wobei der EU-Beitritt Chancen, aber auch Risiken für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes beinhaltet.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Vgl. zur Geschichte bis 1918: Hellmann, Manfred: Grundzüge der Geschichte Litauens und des litauischen Volkes, Darmstadt 1990.
  


  
    2 Der GULAG, Glavnoe Upravlenije Lagerej, war die Hauptverwaltung des Straflagersystems in der UdSSR von 1930 bis 1955.
  


  
    3 Im Herbst 1998 wurde durch Dekret des litauischen Präsidenten Valdas Adamkus eine internationale Kommission zur Erforschung der nationalsozialistischen und sowjetischen Verbrechen in Litauen gegründet. Der Kommission, der auch der Verfasser dieses Beitrages angehört, liegen inzwischen die ersten historischen Gutachten zu den Ereignissen vor. Zur Arbeit der Kommission vgl. http://komisija.lt, im Januar 2001.
  


  
    4 Vgl. Taube, Caroline: Minority Rights in present Lithuania, in: Meissner, Boris u.a. (Hrsg.): Die deutsche Volksgruppe in Litauen, Hamburg 1998, S. 424 – 436.
  


  
    5 In deutscher Sprache ist die Verfassung abgedruckt bei: Roggemann, Herwig (Hrsg.): Die Verfassungen Mittel- und Osteuropas, Berlin 1999, S. 531 – 569.
  


  
    6 Vgl. zu diesem Abschnitt die ausführliche Darstellung zum politischen System Litauens: Tauber, Joachim: Litauen, in: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.): Die politischen Systeme Osteuropas, Opladen 2001.
  


  
    7 Vgl. Regelmäßiger Bericht 2000 der Kommission über Litauens Fortschritt auf dem Weg zum Beitritt, Brüssel 2000 (EU-Kommission), S. 25f.
  


  
    8 Ebd., S. 119.
  


  
    9 Vgl. Lithuanian Human Development Report 1999 der United Nations (UNHDR), S. 101ff; die aktuellen Wirtschaftszahlen nach www.ekm.lt/index.php/en/(Stand: Februar 2004).
  


  
    10 Ebd., S. 73 ff.
  


  
    11 Als mitgliederstärkster Partei gehören der Vaterlandsunion/Litauische Konservative rund 16500 Personen an.
  


  
    12 Auf die Frage des NATO-Beitrittes kann im Rahmen dieses Beitrages nicht eingegangen werden. Vgl. als ersten Problemaufriss: Linkevieius, Linkas: NATO and Lithuania: What is Blocking Entry through an Open Door, in: Lithuanian Foreign Policy Review, 1(1998), S. 47 – 61.
  


  
    13 Vgl. Vertrag von Nizza, Brüssel 2000, http://europa.eu.int/eur-lex/de/treaties/dat/nice_treaty_de.pdf.
  


  
    14 Vgl. etwa die Schlagzeile der größten litauischen Tageszeitung Lietuvos Rytas vom 12. Dezember 2000: »Ein Sieg Litauens im Kampf der EU-Staaten«.
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  Luxemburg


  
    Der durch die Parlamentswahlen vom 13. Juni 1999 ausgelöste Koalitionswechsel hatte keine grundlegende Veränderung in der Europapolitik verursacht. Die liberale Demokratische Partei (DP) löste die Sozialistische Partei (LSAP) als Koalitionspartner der dominierenden Christlich-Sozialen Volkspartei (CSV) ab, nachdem die austretende Koalition, die 15 Jahre im Amt war, herbe Verluste einstecken musste (die LSAP verlor vier von 17 Sitzen und die CSV zwei von 19, während die DP sich von zwölf auf 15 Mandate steigern konnte; die luxemburgische Abgeordnetenkammer zählt 60 Mitglieder). In der Koalitionsregierung stellte die CSV nach wie vor in der Person von Jean-Claude Juncker den Premierminister. Er ist seit 1995 im Amt und Nachfolger des damals zum Präsidenten der Europäischen Kommission ernannten Jacques Santer. Die DP stellte mit Parteipräsidentin Lydie Polfer die Außenministerin. Nach den Wahlen vom 13. Juni 2004 wurde erneut eine Regierungskoalition aus CSV (24 Sitze) und LSAP (14 Sitze) gebildet. Stärkste Oppositionspartei sind seitdem die Liberalen der DP (10 Sitze). Juncker blieb Regierungschef, Außenminister wurde Jean Asselborn (LSAP).
  


  
    Europäische Fragen sind traditionell Bestandteil des nationalen Konsenses, der viele Politikbereiche im Großherzogtum kennzeichnet und besonders in der Sozialpolitik ausgeprägt ist, wo es einen institutionalisierten Trialog zwischen der Regierung und den Sozialpartnern gibt: die so genannte Tripartite. Über Europa wird kaum kontrovers diskutiert, nicht zuletzt, weil die Wahlen zum Europäischen Parlament mit den Wahlen zum nationalen Parlament zusammenfallen. Es gibt aber auch Kräfte, die betont auf die nationalistische Karte setzen, wie etwa das mit sieben Sitzen im Parlament vertretene Aktionskomitee für Demokratie und Rentengerechtigkeit (ADR) oder die Beamtengewerkschaft CGFP, die sich vehement der Öffnung des öffentlichen Dienstes für EU-Bürger widersetzt.
  


  
    Das Augenmerk der politischen Parteien gilt den nationalen Wahlen. Die Europawahlen, bei denen ein einziger Wahlbezirk – im Gegensatz zu vier Wahlbezirken beim nationalen Urnengang – gilt, dienen in erster Linie als nationaler Schönheitswettbewerb, bei dem die landesweite Popularität der 
     Spitzenpolitiker getestet wird. Sie treten alle an, obwohl bekannt ist, dass sie, vor die Wahl gestellt, in der Regel ein nationales Mandat, insbesondere einen Ministerposten, vorziehen. Demzufolge gehören die sechs Vertreter Luxemburgs im Europäischen Parlament nur in den seltensten Fällen zu den direkt gewählten.1
  


  
    Unter Luxemburgs sechs Europaparlamentariern waren in der Wahlperiode 1999-2004 nur zwei (Jacques Santer und der Sozialdemokrat Robert Goebbels) direkt gewählt. Bei den Europawahlen von 1999 wurde Jean-Claude Juncker regelrecht plebiszitiert. Auf der liberalen Liste gelang es dem ehemaligen Parteivorsitzenden Charles Goerens, seine Nachfolgerin Lydie Polfer zu überflügeln. Goerens war in der letzten Regierung Verteidigungsminister, Umweltminister und Minister für Entwicklungshilfe.
  


  
    Die Parlaments- und Europawahlen vom 13. Juni 2004 wurden von der Frage dominiert, welche Partei künftig an der Seite der CSV regieren würde und von den Spekulationen über Junckers europäische Ambitionen. Er ist der am längsten dienende Regierungschef und er wird immer häufiger als Nachfolger von Kommissionspräsident Romano Prodi gehandelt, oder aber als geeigneter Kandidat für andere hohe europäische Funktionen, obwohl er mit schöner Regelmäßigkeit derartige Gerüchte dementiert und betont, er sei lediglich Kandidat für seine eigene Nachfolge als luxemburgischer Regierungschef.
  


  1. Statutarische Gleichheit


  
    Luxemburg ist Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaften, angefangen bei der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die ihre Tätigkeiten ab 1952 in der Stadt Luxemburg aufnahm. Seit dieser Zeit ist die Hauptstadt eine der drei offiziellen Standorte europäischer Institutionen und Organe. Aus der Anfangszeit der europäischen Integration stammt auch die Übervertretung des kleinen Landes in den Entscheidungsgremien, die, obwohl gefährdet, noch immer als Leitmotiv der luxemburgischen Außenpolitik unter dem Stichwort égalité statutaire (statutarische Gleichheit der Mitglieder) gilt. Seiner Eigenschaft als Gründungsmitglied hat das Land auch zu verdanken, dass es auf dem Rat von Nizza neben der Bundesrepublik als einziges Land bei der Neufestlegung der Abgeordnetenmandate im Europäischen Parlament ungeschoren davonkam. Gemäß diesem Prinzip befürwortete die Regierung lange die Idee, dass bis auf weiteres jedes Land in den Gemeinschaftsorganen, insbesondere in der Kommission, vertreten sein muss.
  


  
    Die Luxemburger gelten laut Meinungsumfragen als die »Europäischsten« unter den Europäern. Allerdings hält sich ihre Begeisterungsfähigkeit für Europa in jüngster Zeit in Grenzen, da sich herauskristallisiert hat, dass Opfer auf dem Altar der Integration abverlangt werden könnten.
  


  
    Dass Europa in der politischen Auseinandersetzung kaum thematisiert wird, hängt auch damit zusammen, dass Premierminister Jean-Claude Juncker es vorzieht, sich im Ausland zu europäischen Fragen zu äußern, vorzugsweise zu Themen, die weit über die nationale Agenda hinausreichen. Zu den Dauerbrennern gehören seit Jahrzehnten die so genannte Sitzfrage der europäischen Institutionen, der anhaltende Einflussschwund in den Entscheidungsgremien, die Kosten-Nutzen-Rechnung, Fragen von vitalem Interesse wie die Harmonisierung der Zinsbesteuerung und die Verteidigung der nationalen Eigenart.
  


  
    Bereits seit Jahren befindet sich Luxemburg – was seine historische Rolle als Sitz- und Arbeitsort von europäischen Institutionen angeht – in der Defensive, bedingt durch die steten Abwanderungsbewegungen des Generalsekretariates des Europäischen Parlamentes und neuerdings auch von Kommissionsdienststellen. Eng verbunden mit dieser Problematik ist die Frage, ob Luxemburg, das über das höchste Pro-Kopf-Einkommen in der EU verfügt, als Nettonutznießer oder aber als Nettozahler zu gelten hat. Je nachdem, wie man die Auswirkungen der Präsenz von rund 8 000 europäischen Beamten und ihrer Dienststellen auf die lokale Ökonomie veranschlagt, kommen recht unterschiedliche Resultate heraus. So gilt Luxemburg in den Darstellungen der Kommission als Nettonutznießer. Die Regierung hält es aber eher mit der Analyse des Europäischen Rechnungshofes, der es zu den Nettozahlern rechnet. Dennoch weigerte sich Juncker, das Schreiben von sechs Nettozahlern, den EU-Haushalt bis 2013 auf 1 Prozent des BSP der Europäischen Union einzufrieren, mitzutragen, das nach dem Scheitern des EU-Gipfels von Dezember 2003 an die Kommission geschickt wurde. Für ihn hätte dies eine unzulässige Entmündigung der Kommission bedeutet.2
  


  
    Luxemburg schafft es immer wieder, seinen europäischen Verpflichtungen nachzukommen. Jedes Mal, wenn es den Ratsvorsitz innehat (zuletzt war dies im ersten Halbjahr 2005 der Fall), erledigt es trotz seiner bescheidenen Mittel diese Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit seiner Partner und schafft es sogar, Akzente zu setzen. Dies hat es vor allem der großen Integrität seines Regierungschefs und dem Respekt, den er im Kreis der Staats-und Regierungschefs genießt, zu verdanken. Seine sprichwörtliche politische Stabilität kommt Luxemburg in europäischen Angelegenheiten sehr gelegen, da sie für politische Langlebigkeit bürgt. Die meisten Minister 
     sind so lange im Amt, dass sie vielfach als Veteranen in den europäischen Räten gelten. Jean-Claude Juncker ist immerhin bereits seit 1982 Regierungsmitglied.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Luxemburg als wichtiger Finanzplatz: die Frage der Zinsbesteuerung


  
    Aus Luxemburger Sicht ist die europäische Debatte seit 1989 vor allem von der Diskussion über die Besteuerung von Zinserträgen gekennzeichnet. Gleich zum Auftakt der Erörterungen dieser Fragen machte Luxemburg 1989 Gebrauch von seinem Vetorecht, um einen diesbezüglichen Richtlinienvorschlag zu vereiteln. Fast 15 Jahre später, nämlich im Dezember 2002, drohte Juncker noch einmal mit dem Vetorecht. Kurz danach, während der Ecofin-Sitzung vom 21. Januar 2003, lenkten Luxemburg sowie Österreich und Belgien dann doch ein und stimmten der Richtlinie unter gewissen Bedingungen zu.
  


  
    Die Richtlinie trat mit einiger Verspätung erst am 1. Juli 2005 in Kraft. Während der jahrelangen Diskussion setzte Luxemburg auf Zeitgewinn. Es konnte sich insofern durchsetzen, als der vereinbarte Kompromiss eine Übergangsfrist bis 2011 gewährt. In diesem Zeitraum darf man eine Quellensteuer statt dem geplanten Übergang zum verallgemeinerten Informationsaustausch einführen. Die Quellensteuer soll von anfänglich 15 Prozent auf 35 Prozent in der Endphase steigen. Bis dahin hat das Bankgeheimnis integral Bestand.
  


  
    Angesichts der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung seines Finanzplatzes hat diese Frage eine geradezu existenzielle Bedeutung für das kleine Land. Noch unter portugiesischem Ratsvorsitz gelang auf dem Gipfel in Feira im Juni 2000 ein erster Durchbruch. Dort wurden die Bedingungen und Etappen festgelegt, die Ende 2002 zur Verabschiedung einer Richtlinie führen sollten.
  


  
    Die luxemburgische Regierung hatte immer wieder unterstrichen, dass sie dem nur zustimmen würde (in Fiskalfragen ist Einstimmigkeit erforderlich), wenn die vorgesehenen Maßnahmen auch in Drittländern Anwendung finden. Die Verhandlungen mit Ländern wie der Schweiz waren daher ausschlaggebend dafür, ob und wann die Richtlinie, deren Konturen beim Ecofin-Rat Ende November 2000 in Brüssel festgelegt wurden, in Kraft 
     treten würde. Bei dieser Tagung war es Luxemburg gelungen, die für den Finanzplatz äußerst wichtige Investmentfonds-Industrie weitgehend von den Auswirkungen der geplanten Richtlinie zu verschonen. So sollen gemischte Investmentfonds, die weniger als 40 Prozent ihres Vermögens in Zins bringende Aktien investieren, nicht von der Richtlinie erfasst werden. Damit fällt die Hälfte des beträchtlichen, in Luxemburg domizilierten Fondsvermögens nicht in deren Anwendungsbereich. Außerdem konnte die Regierung die Partner unwidersprochen daran erinnern, dass sie, wie vereinbart, das Bankgeheimnis nur »im Gleichschritt mit Drittstaaten« abzuschaffen gedenkt, wenn überhaupt.
  


  2.2 Groß gegen Klein


  
    Im Vorfeld des Gipfels von Nizza hatten Regierung und Parlament die Gefahr des schwelenden Konfliktes zwischen großen und kleinen Ländern, bei dem Luxemburg Gefahr lief, marginalisiert zu werden, thematisiert. Das Außenministerium hatte in zwei Memoranden die Schmerzensgrenze aus luxemburgischer Sicht definiert.3 Zusätzlich hatte die luxemburgische Diplomatie sich mit den beiden Benelux-Partnern in Fragen der Regierungskonferenz über die institutionellen Reformen abgesprochen und gemeinsame Positionen entwickelt.4 Der Ausschuss für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Abgeordnetenkammer hatte seinerseits in einem ausführlichen Bericht zur Vorbereitung einer parlamentarischen Orientierungsdebatte die luxemburgischen Minimalforderungen argumentativ unterstützt.5
  


  
    Diesen Stellungnahmen war die Sorge gemeinsam, dass das Gleichgewicht zwischen großen und kleinen Ländern aus dem Lot geraten könnte. So wurde das Prinzip »ein Kommissar pro Land« bekräftigt, zumindest solange, wie die EU unter der Schwelle von 27 Mitgliedern bleibt. Erst dann soll ein »gleichberechtigtes Rotationsverfahren« eingeführt werden, dem sich alle zu unterwerfen haben. Es wurde zwar eingeräumt, dass die unterschiedliche demographische Stärke besser zur Geltung kommen soll, aber ohne dass das bestehende allgemeine Gleichgewicht zwischen großen und kleinen Staaten angetastet wird. Bei der Vertretung im Europaparlament sollte ein bestimmtes Minimum garantiert bleiben, sprich die sechs Abgeordneten, über die Luxemburg bisher verfügte, um die politischen Sensibilitäten adäquat zu reflektieren.
  


  
    Vor allem das gemeinsame Vorgehen der drei Benelux-Regierungen hatte sich in Nizza bezahlt gemacht. Aus luxemburgischer Sicht war besonders 
     wichtig, dass die Benelux-Staaten zusammen mit 29 Stimmen genauso viele Stimmen haben wie ein großes Land. Premierminister Juncker bezeichnete die Ergebnisse als »gut für Luxemburg – ausreichend für Europa«: »Die Position Luxemburgs wurde nicht geschwächt. Die Befürchtungen jener, die uns ein Pygmäendasein vorausgesagt hatten, haben sich nicht bewahrheitet.«6 Erfolgreich konnte er sich gegen das Ansinnen des französischen Ratsvorsitzes wehren, die Zahl der Luxemburger Stimmen im Rat lediglich von zwei auf drei zu erhöhen, also nur um 50 Prozent, während für alle anderen mehr als eine Verdoppelung vorgesehen war. Mit seinen vier Stimmen findet sich Luxemburg seit der Erweiterung zusammen in einer Gruppe mit Estland, Lettland, Slowenien und Zypern wieder, also alles Länder mit einer deutlich höheren Einwohnerzahl.
  


  2.3 Gemeinsame Sache mit den großen Nachbarn


  
    Im Verlauf der Verhandlungen des Europäischen Konvents und unter dem Eindruck der Irak-Krise kam es zu einem radikalen Kurswechsel der bisher von Luxemburg vertretenen Positionen. Den Auftakt bildeten die Ereignisse kurz vor dem Irak-Krieg. Zum Jahresanfang 2003 machte Luxemburg im NATO-Rat gemeinsame Sache mit den »Neinsagern« Belgien, Deutschland und Frankreich – ein erstaunlicher Vorgang, da seine Außenpolitik traditionell betont amerikafreundlich war. Ein paar Monate später beteiligte sich das Land am so genannten Pralinengipfel vom 29. April 2003 in Brüssel: Diese Initiative Belgiens, Deutschlands und Frankreichs hatte zum Ziel, Europas sicherheits- und verteidigungspolitische Identität unabhängig von der NATO zu etablieren und eine autonome Handlungsfähigkeit Europas zu entwickeln.
  


  
    Der Schulterschluss mit Paris und Berlin wurde im Herbst 2003 offensichtlich, als Regierungschef Juncker die deutsch-französische Wachstumsinitiative vom September 2003 überschwänglich begrüßte, und indem er bei den Auseinandersetzungen über den Stabilitätspakt und dem von der EU-Kommission angestrengten Defizitverfahren ein erstaunliches Verständnis für die deutsch-französische Position zeigte. Beim entscheidenden Ecofin-Rat vom 24./25. November 2003 war Luxemburgs Position ausschlaggebend als Mehrheitsbeschaffer, um Deutschland und Frankreich vor verbindlichen Auflagen und Sanktionen zu bewahren.7 Juncker begründete seinen Gesinnungswandel damit, dass wenn die größten Volkswirtschaften des Euroraumes vor sich hinkränkeln, dies nicht ohne Auswirkungen auf die anderen Länder bleiben kann und folglich eine Konjunkturbelebung, sprich eine vorübergehende Abkehr vom Pfad der haushaltspolitischen Tugenden, 
     statthaft sei. Er nahm es in Kauf, völlig konträr zu den Positionen anderer kleinerer Länder zu reagieren, die, wie Österreich und die Niederlande, von einer Vorzugsbehandlung nichts wissen wollten.
  


  
    Aber auch in institutionellen Fragen kam dieser Gesinnungswandel deutlich zum Vorschein. Bei den Beratungen des Konvents ging Luxemburg, zusammen mit Belgien und den Niederlanden, auf Distanz zu den von anderen kleineren Ländern vertretenen Positionen. Noch am 1. April 2003 hatte Premierminister Juncker ein Treffen »gleichgesinnter« Länder in Luxemburg veranstaltet, an dem die Regierungschefs Belgiens, Finnlands, Irlands, Österreichs, der Niederlande und Portugals vertreten waren. Absicht war, durch eine Koordinierung ihrer Standpunkte einen prägenden Einfluss auf die Konventsdebatten auszuüben. In Wirklichkeit ging es aber darum, eine breitere Unterstützung für die bereits in einem gemeinsamen Memorandum der drei Beneluxländer am 4. Dezember 2002 vertretenen Positionen zu gewinnen.
  


  
    In diesem Dokument war bereits die Abkehr von der bisher von Luxemburg und anderen kleineren Ländern vertretenen Position »Ein Kommissar pro Land« vorweggenommen und das Prinzip eines gleichberechtigten Rotationsverfahrens bei der Zusammensetzung einer verkleinerten Kommission festgeschrieben worden. Die Begründung dieser Benelux-Position, die nicht von anderen kleineren Ländern geteilt wurde, wurde noch einmal am 2. Oktober 2003, zwei Tage vor dem Auftakt der Regierungskonferenz in Rom, nachgereicht. In dem aus diesem Anlass veröffentlichten Pressecommunique heißt es, die Beneluxländer hätten sich im Konvent von der »Überzeugung leiten lassen, dass die Stärkung der Institutionen, die sich der Verteidigung des allgemeinen Interesses der Union verschrieben haben (sprich die Kommission, Anmerkung des Autors), vorrangig ist und konsolidiert gehört. Die Verstärkung der »methode communautaire« war und ist der Leitfaden von Benelux«.8
  


  3. Ausblick


  
    Die Luxemburger Abgeordnetenkammer hatte am 12. Juli 2001 mit großer Mehrheit den Gesetzesvorschlag zur Ratifizierung des Vertrages von Nizza angenommen. 57 Abgeordnete stimmten für die Vorlage, zwei Abgeordnete enthielten sich und ein Abgeordneter stimmte dagegen. Luxemburg war das dritte Land nach Dänemark und Frankreich, das dem Vertrag seine Zustimmung gab.
  


  
    Wie die damalige Außenministerin Lydie Polfer vor den Abgeordneten wiederholte, »liegt die Finalität des Vertrages darin, die Erweiterung der Union zu ermöglichen«. In der parlamentarischen Debatte bezeichnete die Ministerin das Resultat der Verhandlungen in Nizza als guten Kompromiss. »Worauf es ankommt ist, dass es uns gelungen ist, einen ausgewogenen und für alle annehmbaren Kompromiss zu schmieden. Die Geschichte lehrt uns, dass Kompromisse die bei weitem besseren Lösungen darstellen, besser als solche, die durch Gewalt erzwungen werden und notwendigerweise Sieger und Besiegte hinterlassen.«
  


  
    Während der Debatte kam aber auch das Problem der Gleichgültigkeit der Bevölkerung gegenüber dem europäischen Integrationsprozess zur Sprache, die selbst im bisher sehr europabegeisterten Luxemburg beängstigende Fortschritte macht. Laut Eurobarometer geben inzwischen fast 70 Prozent an, Europa lasse sie gleichgültig oder interessiere sie nicht weiter, was den damaligen Vorsitzenden des Außen- und Europapolitischen Ausschusses, den liberalen Abgeordneten und Bürgermeister der Stadt Luxemburg, Paul Helminger, zu der Feststellung verleitete, Irland sei überall.
  


  
    Jean-Claude Juncker war einer der ersten europäischen Regierungschefs, der in seiner Erklärung zur Lage der Nation am 6. Mai 2003 ankündigte, den Verfassungstext per Referendum ratifizieren zu lassen, mit der erklärten Absicht, endlich eine Grundsatzdebatte im eigenen Lande zu führen. Nach dem gescheiterten EU-Gipfel im Dezember 2003 titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 17. Dezember 2003: »Juncker soll es richten«, was den Spekulationen über seine europäischen Ambitionen einen beträchtlichen Auftrieb gab. Nur wenige Wochen nach den negativen Verfassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden verlief das Referendum in Luxemburg am 10. Juli 2005 zumindest erfolgreich.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Eine Analyse der 1999er Wahlen wurde von Fernand Fehlen, Centre universitaire de Luxembourg durchgeführt: Les élections legislatives et europeennes du 13 juin 1999, Luxemburg 2000.
  


  
    2 Vgl. European Voice vom 15. Januar 2004.
  


  
    3 Vgl. Aide-mémoires du gouvernement luxembourgeois sur la Conference intergouvernementale, vom November 1999 und Oktober 2000.
  


  
    4 Vgl. die Benelux-Memoranden über die Regierungskonferenz und die institutionellen Reformen vom Dezember 1999 und September 2000.
  


  
    5 Vgl. Chambre des Deputes: Rapport de la Commission des affaires etrangères et europeennes en vue du debat d’orientation sur l’évolution de l’UE dans le contexte de la CIG, document parlementaire numero 4710 vom 23. Oktober 2000.
  


  
    6 Luxemburger Wort vom 12. Dezember 2000.
  


  
    7 Le Monde vom 29. November 2003 und d’Lëtzebuerger Land vom 5. Dezember 2003.
  


  
    8 Zu Luxemburgs Position im Konvent und in der anschließenden Regierungskonferenz, siehe das Interview mit Juncker von Jean-Lou Siweck in d’Lëtzebuerger Land vom 3. Oktober 2003.
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    Pavlos Tzermias
  


  Malta


  
    Das Verhältnis Maltas zur EU ist durch das Schwanken des kleinen Landes zwischen europäischer und mediterran-außereuropäischer Orientierung gekennzeichnet. Dieses Schwanken darf jedoch nicht überspannt werden. Die Tatsache, dass sich die maltesische Bevölkerung aus den Nachkommen zahlreicher Eroberer zusammensetzt, darf nicht zur Leugnung einer eigenen Identität verleiten. Versteht man unter Nation ein »plebiscite de tous les jours« (Ernest Renan), so kann ein maltesisches ethnisches Gemeinsamkeitsgefühl nicht bestritten werden. Das romanische Element stellt einen wesentlichen Bestandteil maltesischer Identität dar. Sichtbar ist außerdem das alte arabische Element im Maltesischen, das allerdings italienische Einflüsse aufweist. Die Staatssprachen sind Maltesisch und Englisch, als Umgangssprache wird Italienisch verwendet.
  


  
    Malta bewarb sich am 16. Juli 1990 um die Aufnahme in die EG, also fast gleichzeitig mit Zypern (4. Juli 1990). Darin kam ein verbindendes Moment in der Ausgangslage beider Inselrepubliken zum Ausdruck. Nicht von ungefähr wurden die zwei Länder im Zusammenhang mit den europäischen Integrationsbestrebungen oft zusammen erwähnt.1 Das Gemeinsame in der Ausgangslage machte sich zunächst auch im Verhalten Brüssels gegenüber den beiden Kandidaten bemerkbar. Doch rechtlich bestand kein Zusammenhang zwischen den beiden Ländern. Malta und Zypern gehörten denn auch den zehn Kandidatenländern an, mit denen die EU am Athener Sondergipfel (16. April 2003) die Beitrittsverträge unterschrieb. Formelles Beitrittsdatum: 1. Mai 2004. Der EU-Beitrittsvertrag Maltas wurde in der griechischen Hauptstadt von Premier Eddie Fenech Adami und von Außenminister Joe Borg unterzeichnet.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Die maltesische Inselgruppe (Malta, Gozo, Comino) wies schon in der Jungsteinzeit eine beachtliche eigene Kultur auf. Diese wurde um 1500 v. Chr. 
     durch Einwanderer aus Süditalien vernichtet. Maltas Geschichte trägt den Stempel des Zusammenwirkens von fremden Kräften (u. a. Phöniker, Römer, Byzantiner, Ostgoten) und einem gewissen Eigenleben.2 Volkstum und Sprache wurden weitgehend von der arabischen Herrschaft (870 bis 1090 n. Chr.) beeinflusst. Prägend war auch die langjährige britische Herrschaft. Das de facto seit 1800 von Großbritannien in einem Protektoratsverhältnis dominierte Malta wurde 1814 britische Kolonie.3 Der britische Kolonialismus bestimmte die sozioökonomischen und politischen Entwicklungen Maltas in hohem Maße. Die Inselgruppe war wirtschaftlich nahezu vollständig auf die Erfordernisse der Kolonialmacht ausgerichtet. Im Mittelpunkt der britischen Kolonialpolitik stand die Sicherung einer militärisch-strategischen Position.
  


  
    Der Selbstbestimmungskampf Maltas hatte eine antikoloniale Dimension. Zu einem guten Teil stand dieser Kampf im Zeichen der Italianità (des Italianismus). Der Kurs des linksgerichteten Maltesers Manwel Dimech aber, der 1892 für ein »Malta maltia« (maltesisches Malta) Stellung bezog, zeigte, dass dem Streben nach einer Vereinigung mit Italien Grenzen gesetzt waren. Der Italianismus konnte letztlich keine tiefere Bedeutung erlangen. Die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges waren den Sympathien für Italien nicht gerade förderlich. So wurde auch die Stellung der traditionell sehr einflussreichen katholischen Kirche, wenn auch zum Teil nur vorübergehend, geschwächt. Die Kluft zwischen dem Kolonialregime und der Bevölkerung war auf Malta weniger tief als beispielsweise auf Zypern, weshalb sich der Übergang zur Unabhängigkeit trotz mancher Unruhen und Rückschläge verhältnismäßig schmerzlos vollzog. Nach verschiedenen Selbstverwaltungsphasen kam es am 21. September 1964 zur Unabhängigkeit, am 13. Dezember 1974 zur Ausrufung der Republik und am 31. März 1979 zum Abzug der letzten britischen Truppen.
  


  
    Wegen der Erfahrungen mit dem Kolonialismus legte Malta lange Zeit auf eine Neutralität gegenüber den Blockstaaten Wert. Dieser Neutralismus, der vom maltesischen Sozialistenführer Dominic (Dom) Mintoff verkörpert wurde, bleibt trotz der inzwischen eingetretenen außenpolitischen Veränderungen ein Faktor, der auf das Verhältnis der Inselrepublik zu Europa seinen Schatten wirft.
  


  2. Aktuelle Situation


  
    Das politische System Maltas zeichnet sich durch eine starke Polarisierung aus. Diese geht unter anderem auf die von den britischen Kolonialherren 
     oktroyierte Sprach- und Erziehungsreform (Förderung des Englischen, Alphabetisierung des nur oral tradierten Maltesischen) zurück. Die 1880 gegründeten ersten Parteien (Reform Party und Partito Anti-Riformista) spiegelten zwei gegensätzliche Strömungen wider. Die mit der Kolonialmacht kooperierenden Reformisten erhofften sich von der Britannisierung eine sozioökonomische Modernisierung. Die Antireformisten plädierten im Namen der Italianità für das Italienische als maltesische Hochsprache. 1926 ging aus dem Zusammenschluss zweier Parteien die Nationalist Party (NP, maltesischer Name: Partit Nazzjonalista) hervor, die in der Tradition der Antireformisten oder des pro-italienischen klerikal-konservativen Lagers stand. Die 1921 gegründete Malta Labour Party (MLP, Partit tal-Haddiema) kann als Repräsentantin des alten Reformistenlagers bezeichnet werden, da sie 1927 eine Koalitionsregierung mit dem Konstitutionalisten Gerald Stickland bildete, der eine strikte Anglisierungspolitik vertrat.
  


  
    Eine Verabsolutierung des Gegensatzes von Reformisten und Antireformisten wäre verfehlt. Die beiden Lager machten Wandlungen durch. Auch gab es parteiinterne Antagonismen. Unter diesen Einschränkungen kann man von einem maltesischen Zweiparteiensystem sprechen. Das politische Geschehen wird heute vom Gegensatz zwischen der NP und der MLP bestimmt. Die übrigen politischen Formationen fallen nicht stark ins Gewicht. Die Polarisierung hängt zum Teil mit dem Regierungs- und Wahlsystem zusammen.4 Das Abgeordnetenhaus (Einkammersystem mit 65 Sitzen, dazu ein Parlamentssprecher) wird nach dem Verhältniswahlsystem auf fünf Jahre gewählt. Gemäß einer Verfassungsänderung von 1987 erhält eine Partei, welche die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht, gegebenenfalls die notwendigen Zusatzmandate (Bonussitze), damit sie auch im Parlament die Mehrheit hat. Der Präsident der Republik wird vom Parlament auf fünf Jahre gewählt. Dieses Amt trat Guido de Marco, ein NP-Politiker, am 4. April 1999 an. Er wurde am 4. April 2004 von Fenech Adami abgelöst. Der Präsident der Republik ernennt das die Unterstützung der Parlamentsmehrheit genießende Mitglied des Abgeordnetenhauses zum Premier.
  


  
    Die Begünstigung der stärksten Partei und die knappen Mehrheitsverhältnisse im Parlament tragen zur Stärkung des politischen Engagements der Bürger bzw. der Abgeordneten bei. In einem Berichtsentwurf des Europäischen Parlamentes war 1988 von einer »übermäßigen Polarisierung und Cliquenwirtschaft in der maltesischen Politik«5 die Rede. Obschon die Bedeutung des Patrons im Zuge der Bildung moderner Parteiorganisationen abgenommen hat,6 wird das politische Leben nach wie vor vom Klientelismus geprägt. Dies hängt unter anderem mit der räumlichen Begrenztheit und dem Inselstatus der Republik sowie mit der Bindung der Malteser an die 
     Familie zusammen. Das Verhältnis von Patron bzw. von dessen Mittelsmann (Canvasser) und Klient, das auf frühe sozioökonomische Strukturen zurückgeht, ist nicht immer als Korruptionssymptom zu deuten. In manchem Fall »heilt« die Patronage die Ineffizienz der Wirtschaft oder des Verwaltungsapparates.
  


  
    Es war eine Regierung der NP, die am 16. Juli 1990 den EG-Beitrittsantrag stellte. Malta hatte am 5. Dezember 1970 zwar ein Assoziierungsabkommen mit der EWG geschlossen, aber von Juni 1971 bis Dezember 1984 dominierte unter Mintoff in der Außenpolitik die blockfreie Tendenz. Die aus den Parlamentswahlen vom 26. Oktober 1996 hervorgegangene MLP-Regierung unter Alfred Sant fror das EU-Beitrittsgesuch ein. Dieser Schritt bedeutete allerdings keinen völligen Bruch mit der EU. Er ging unter anderem auf sozioökonomische Bedenken zurück.7 Selbst im Rahmen der EU-freundlichen Argumentation der NP nahm bezeichnenderweise der politische (und nicht der wirtschaftliche) Aspekt den ersten Rang ein. Außerdem zeigte Brüssel gegenüber dem Beitrittsantrag Maltas zunächst Zurückhaltung. Erst am 4. Oktober 1993 wurde Malta der Beitritt in Aussicht gestellt. Der Europäische Rat bescheinigte Malta am 10. April 1995, dass das wirtschaftliche Reformprogramm des Inselstaates die Voraussetzungen für den Beitritt verbessert habe.8
  


  
    Nach dem Wahlsieg der NP bei den vorgezogenen Parlamentswahlen vom 5. September 1998 und dem Amtsantritt des neuen Regierungschefs Eddie Fenech Adami wurde das Gesuch Maltas um einen Beitritt zur EU reaktiviert. Die Staats- und Regierungschefs der EU beschlossen am 10. Dezember 1999 in Helsinki, mit Malta und fünf weiteren Beitrittskandidaten (Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien und der Slowakei) Verhandlungen aufzunehmen. Malta gehörte also zur Gruppe 2 (sog. Helsinki-Gruppe). Die Inselrepublik erfüllte zwar die politischen EU-Beitrittskriterien (Demokratie, Einhaltung der Menschenrechte und Minderheitenschutz). Probleme warf das hohe Staatsdefizit auf.
  


  
    Die konkreten Beitrittsverhandlungen mit Malta begannen im Februar 2000. Der Europäische Rat attestierte Malta in Laeken im Dezember 2001 Fortschritte bei den Verhandlungen und Reformen und stellte ihm auf Ende 2002 die Beendigung der Verhandlungen und auf Juni 2004 die Beteiligung an den Europawahlen in Aussicht. Bei der Volksabstimmung vom 8. März 2003 stimmten bei einer Wahlbeteiligung von 91 Prozent 53,6 Prozent der Stimmberechtigten für den Beitritt. Am 12. April 2003 wurde das positive EU-Votum insofern indirekt bestätigt, als die EU-freundliche NP an jenem Tag die Parlamentswahlen mit einem Stimmenanteil von 51,8 Prozent gewann. Malta trat der EU am 1. Mai 2004 bei.
  


  3. Ausblick


  
    Dass Maltas Beitrittsgesuch zunächst in gewissem Sinne auf die gleiche Stufe mit der Kandidatur Zyperns gestellt wurde, war wegen der politischen Schwierigkeiten in der Zypernfrage gewissermaßen ein Nachteil für die Inselrepublik. Andererseits führten die griechischen und griechischzypriotischen Bemühungen um Zyperns EU-Vollmitgliedschaft zur Festlegung eines konkreten Verhandlungszeitplanes auch für Malta. Die Integrationsprozedur wurde dann allerdings wegen der innenpolitischen Entwicklungen auf Malta verzögert.
  


  
    Die Schwierigkeiten lagen im Falle Maltas weniger auf der politischen und mehr auf der sozioökonomischen Ebene. Vom hohen Staatsdefizit war bereits die Rede. Handlungsbedarf bestand auch in der Umwelt- und Regionalpolitik. Hier war außerdem die von George Vella, dem Außenminister der MLP-Regierung, erwähnte Tatsache festzuhalten, dass Malta ein kleines Land »mit verwundbarer Wirtschaft« sei.
  


  
    Sicherlich konnte sich Malta im Beitrittsprozess in Bezug auf die wirtschaftlichen Kriterien nicht mit Kandidaten wie Zypern und Slowenien messen, deren Pro-Kopf-Einkommen bereits vor dem Beitritt denjenigen einiger alter EU-Länder entsprachen. Andererseits waren die Fortschritte Maltas auf dem Sektor der Übernahme des acquis communautaire, des gemeinsamen Besitzstandes, bemerkenswert, wenn auch hier bis zum Beitritt noch einiges zu tun blieb. Malta rangierte im Jahr 2000 mit der Slowakei nur wenig hinter Polen.9 Im Bericht der Brüsseler Kommission vom 8. November 2000 hieß es, dass der Prozess der Anpassung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften an den gemeinschaftlichen Bestand in Malta »in Schwung gekommen« sei; »in den meisten Bereichen sind, wenn auch unterschiedlich verteilt, erhebliche Fortschritte zu verzeichnen.« Außerdem wurde festgehalten: »Malta verfügt über eine funktionierende Marktwirtschaft und dürfte in der Lage sein, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten.«10 Der am 5. November 2003 veröffentlichte Monitoring-Bericht der EU-Kommission über den Vorbereitungsstand der am 1. Mai 2004 beitretenden zehn Staaten listete in Bezug auf Malta folgende Bereiche auf, die »zu ernsthaften Bedenken« Anlass gaben und unverzüglich »entschiedene Maßnahmen« erforderten: Staatsbeihilfen für Schiffbau; Landwirtschaft; Zahlstelle, Verwaltungs- und Kontrollsystem, Außenhandel Agrarprodukte, BSE/Tierabfälle; Sicherheit im Seeverkehr.
  


  
    Vor allem aber hat die Integration Maltas nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine politische und kulturelle Dimension. Dieser Dimension 
     kommt nach den beim Gipfel in Nizza (Dezember 2000) beschlossenen institutionellen Reformen der EU beträchtliche Bedeutung zu. Malta wird gerade wegen seiner einerseits europäischen, andererseits mediterran-außereuropäischen Orientierung ein wertvolles Mosaiksteinchen innerhalb des vereinigten Europas sein, eine Brücke zwischen der europäischen und den außereuropäischen Kulturen. Es ist daher erfreulich, dass der kleine Inselstaat zu jenen neuen EU-Mitgliedern zählt, deren Aufnahme in die EU gemäß Umfragen bei der EU-Bevölkerung mehr Zustimmung als Ablehnung findet. Der EU-Beitrittsvertrag mit Malta trägt der seit 1987 auf Neutralität festgelegten Verfassung der Inselrepublik Rechnung. Wichtige Wirtschaftszweige der Inselrepublik sind Produktion für den Export, Tourismus, Finanzdienstleistungen und Werften. Der öffentliche Sektor ist verhältnismäßig stark. Der Tourismus macht nach gewissen Schätzungen etwa 25 Prozent des BIP aus.11 Malta bemüht sich um die Ansiedlung ausländischer Produktionsstätten (vor allem aus Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich). In Bezug auf die Prozeduren betreffend die Verfassungsstruktur der EU differieren in gewissen Fällen die Positionen der Inselrepublik von denjenigen anderer Mitgliedsländer. Die maltesischen Positionen sollten nicht undifferenziert in ein Schema hineingepresst werden, welches die Antagonismen zwischen den »Kleinen« und den »Großen« bzw. zwischen den »Neuen« und den »Alten« strapaziert. Die »Allianzen« sind von Fall zu Fall verschieden.
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  Mazedonien


  
    Als die jugoslawische Teilrepublik Mazedonien 1991 nahezu wider Willen ihre Unabhängigkeit erklärte, waren die Aussichten eher pessimistisch: Die rückständigste Republik der Föderation hatte eine ethnisch geteilte Bevölkerung aus Mazedoniern und Albanern. Die Titularnation war sich genauso unsicher über ihre ethnische Identität wie der neue Staat über seine Position zwischen größeren Nachbarn, die alle in jüngerer Vergangenheit territoriale Ansprüche gehegt hatten. Umso erstaunlicher war die Bilanz nach zehn Jahren: Der mazedonische Staat wurde von allen Nachbarn respektiert, schien sich sogar zu einem Beispiel für den kriegsgeschüttelten Balkan herausgebildet zu haben. Seitdem hat sich gezeigt, wie fragil und flüchtig Stabilität auf dem Balkan sein kann: Im Frühjahr 2001 wurde Mazedonien – als letzter der jugoslawischen Nachfolgestaaten – Schauplatz gewalttätiger ethnischer Auseinandersetzungen, deren Eskalation alsbald die viel gelobte Tradition des multiethnischen Miteinanders zunichte zu machen drohte. Nur intensive internationale (vor allem europäische) Vermittlung und massiver politischer Druck konnten Schlimmeres verhindern. Mit dem Ohrider Abkommen vom 13. August 2001 wurde der Rahmen für ein neues interethnisches Arrangement zwischen Albanern und Makedoniern abgesteckte.1 Seitdem sind Militär- und Polizeimissionen von NATO und EU vor Ort, um den fragilen Frieden zu sichern, während die Implementierung des Abkommens weiterhin ständige internationale Begleitung erfordert.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Nach der letzten Volkszählung (1994)2 stellen die Mazedonier 66,5 Prozent der 2,1 Millionen Einwohner, die Albaner 22,9 Prozent. Die albanische Minderheit mit einer Geburtenrate, die doppelt so hoch ist wie die mazedonische, wird inzwischen aber auf über 30 Prozent der Bevölkerung geschätzt. Die Albaner konzentrieren sich rund um Tetovo an der Grenze zum Kosovo im Nordosten sowie in der Hauptstadt Skopje. Die Albaner sind Muslime, die slawischen Makedonier meist orthodoxen Glaubens.
  


  
    Am 17. September 1991 wurde nach einem Referendum die Unabhängigkeit proklamiert, mit der Erinnerung an die Aufteilung des Landes zwischen Griechenland, Bulgarien und Serbien in den Balkankriegen 1912/ 1913 und einer Nationswerdung, die 1945 begann, als Tito den serbischen Teil Mazedoniens zur Teilrepublik Jugoslawiens machte. Erst 1992/1993 folgte die internationale Anerkennung, nicht zuletzt weil Griechenland den Namen Mazedonien für sich reklamierte, was zu dem Kompromiss »FYROM« (d. h. Former Yugoslav Republic of Macedonia) führte.3
  


  2. Aktuelle Situation in Politik und Wirtschaft


  
    In den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit waren die Außenbeziehungen äußerst gespannt: Während man in Skopje mazedonische Minderheiten in Griechenland und Bulgarien vermutete, wurden die Mazedonier in Belgrad oftmals als Serben betrachtet, in Sofia als Bulgaren. Die mazedonische Antwort war eine Politik der Distanz zu allen vier Nachbarn. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit begann mit einer rasanten Talfahrt, verursacht durch das griechische Embargo, die eigene Beteiligung an den internationalen Sanktionen gegen Jugoslawien und die Kriege in Bosnien und dem Kosovo. Dennoch gelang es Milosevic 1999 nicht, Mazedonien im Kosovo-Krieg durch albanische Flüchtlingsströme zu destabilisieren, nicht zuletzt dank der präventiven Truppenstationierung UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force).
  


  
    Das Mirakel der politischen Stabilität in den 1990er Jahren bestand neben den staatsmännischen Qualitäten des Präsidenten Kiro Gligorov (1991 bis 1999) darin, dass Mazedonien von binationalen Koalitionen regiert wurde. Bis 1998 regierten der Sozialdemokratische Bund Mazedoniens und die albanische Partei für Demokratische Prosperität. Nach den Wahlen tauschten sowohl im mazedonischen als auch im albanischen Lager Regierung und Opposition die Rollen. Es entstand unter Leitung von Ljubco Georgevski eine neue binationale Koalition aus zwei Parteien – VMRO-DPMNE und der Demokratischen Partei der Albaner (DPA).
  


  
    Auch bevor albanische Freischärler im Februar 2001 rund um Tetovo anfingen, mit gezielten Aktionen die Staatsorgane zu provozieren, waren die strukturellen Spannungen im mazedonischen Staat und die Forderungen der Albaner bekannt: Seit der Staatsgründung wurde ergebnislos über ihren Status und ihre Rechte verhandelt. Die Präambel der Verfassung machte Mazedonien zum Staat der (ethnischen) Mazedonier, während die albanische
     Minderheit Anerkennung als zweite Staatsnation oder gar eine Föderalisierung des Staates anstrebte. Andere Streitpunkte, wie die praktische Gleichberechtigung in der Sprach- und Bildungspolitik sowie die chronische Unterrepräsentierung der Albaner in der Staatsverwaltung und bei der Polizei, heizten den Konflikt ebenso an wie die Vernachlässigung der auch innerhalb Mazedoniens besonders strukturschwachen Nordostregion: Ethnische und sozialwirtschaftliche Disparitäten in der mazedonischen Gesellschaft verstärken sich hier gegenseitig.4
  


  
    Die albanische UCK, die Anfang 2001 in Erscheinung trat, rekrutierte sich wahrscheinlich aus Kosovo-Veteranen Mazedoniens und erhält Unterstützung und Nachschub aus dem Kosovo. Direkter Anlass der Gewalteskalation war der mazedonisch-jugoslawische Grenzvertrag vom 23. Februar 2001, der von den Albanern in Mazedonien und im Kosovo als Provokation gesehen wurde, da er den kosovarischen Grenzabschnitt mit einschloss. Andererseits bedrohten der Grenzvertrag und das in Absprache mit der NATO vollzogene Vorrücken serbischer Polizeieinheiten in der südserbischen Sicherheitszone die grenzübergreifende Freizone rund um Tanusevci, wo sich kriminelle Aktivitäten jeder staatlichen Kontrolle entzogen. Statt durch die erforderlichen Zugeständnisse einem Schulterschluss zwischen den demokratischen albanischen Parteien und den Freischärlern entgegenzuwirken, setzte die mazedonische Führung auf die Kriminalisierung der Rebellen und somit auf eine militärische Lösung: Die Freischärler seien Terroristen aus dem Kosovo ohne Basis in der albanisch-mazedonischen Gesellschaft. Der Mörserbeschuss der Hügel um Tetovo, in denen sich die Rebellen verschanzt hatten, erwies sich als militärisch sinnlos und politisch kontraproduktiv. Die anfangs geringe Unterstützung für die Rebellen wuchs mit der Gegengewalt der Staatsorgane.
  


  
    Obwohl die mazedonische UCK offiziell nur Gleichberechtigung für und (weitgehende) Zugeständnisse an die albanische Minderheit forderte, drängte die Schimäre eines Großkosovo die internationale Gemeinschaft zu einer Intervention. Rasch ernannten die relevanten Organisationen (OSZE, NATO und EU) sowie die USA im Bereich Konfliktprävention und Krisenmanagement ihre Mazedonien-Beauftragten. Deren Aufgabe, die mazedonischen Parteien zu Zugeständnissen an die albanische Bevölkerungsgruppe zu bewegen, ohne den Anschein zu erwecken, der Griff zu den Waffen hätte sich gelohnt, wurde durch den politischen Unwillen der Konfliktparteien erschwert.5 Dennoch gelang es, die großen makedonischen und albanischen Parteien auf das Ohrid-Abkommen einzuschwören.
  


  
    Unter Druck der westlichen Vermittler wurde im Mai 2001 eine Regierung der nationalen Einheit formiert, an der sich die vier großen Parteien 
     beteiligten. Von der sich anbahnenden Krise gefordert, zeigte nicht nur der neue Präsident Boris Trajkovski wenig Führungsqualitäten, auch die Regierungsparteien kümmerten sich eher um ihre Partikularinteressen als um einen interethnischen Ausgleich. Die Wahlen im September 2002 brachten bei Albanern und Makedoniern gleichermaßen politische Umwälzungen. Im mazedonischen Lager obsiegte die Sozialdemokratische Union. Im albanischen Lager lag die neue Demokratische Union für Integration (DUI) des ehemaligen Rebellenführers Ali Ahmeti weit vor den Traditionsparteien DPA und PDP. Bis zu seiner Ablösung durch Vlado Buckovski im Dezember 2004 regierte Premier Branco Crvenkovski mit einer Koalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und DUI.
  


  3. Ausblick


  
    Am 9. April 2001 hat Mazedonien – als erstes Land des Westbalkans – mit der EU ein bei der Balkan-Konferenz im November 2000 in Zagreb verkündetes Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) unterschrieben. Dieses Abkommen bietet einen einseitig freien Zugang zum EU-Binnenmarkt und gilt langfristig als Wegbereiter für eine Vollmitgliedschaft. Mazedonien verdankte dieses Abkommen damals eher seiner regionalen Vorbildfunktion als stabiler multiethnischer Staat und kaum seinen Wirtschaftsreformen. Im Dezember 2005 wurde Mazedonien darüber hinaus der Status eines Beitrittskandidaten verliehen.
  


  
    Heute liegt die offizielle Arbeitslosigkeit bei über 30 Prozent, 2002 war das BSP-Wachstum nahezu null; ein Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. In den vergangenen zwei Jahren haben die mühsamen und politisch heiklen Umsetzungen des Ohrid-Abkommens eine intensive Außensteuerung erforderlich gemacht. Die notwendigen wirtschaftlichen Strukturreformen drohen dabei ebenso in den Hintergrund zu geraten wie die Umsetzung des auf zehn Jahre ausgelegten SAA.6 Zum 15. Dezember 2003 wurde die EU-Militärmission »Concordia« durch eine EU-Polizeimission »Proxima« ersetzt, aber dennoch scheint Mazedonien zu einem dritten Protektorat auf dem Balkan abzugleiten. Dabei mehren sich die Anzeichen, dass die Fortschritte der europäischen Verhandlungspolitik zwischen Belgrad und Podgorica bzw. zwischen Belgrad und Pristina die Gefahr neuer Teilungsszenarien und Gewaltprovokationen durch die von der UN als terroristisch eingestufte Albanische Nationalarmee (ANA) steigen lässt. 
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  Niederlande


  
    Als bevölkerungsreichster Staat der Benelux-Union und wichtiger Nachbar Deutschlands sind die Niederlande als aktiver europäischer Integrationsstaat von großer Bedeutung. Sowohl die politisch-kulturelle Ausgangslage als auch die niederländische Europapolitik haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Bedeutsam sind in diesem Zusammenhang das niederländische konkordanzdemokratische System und die sozioökonomische Situation des Landes.
  


  1. Politisch-kulturelle Ausgangslage


  
    Ausgangspunkt für das politische System der Niederlande ist die Verfassung von 1814, welche die Erbmonarchie einführte. Die heutige Verfassung enthält einen umfangreichen Grundrechtskatalog. An oberster Stelle steht das Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund von Religionszugehörigkeit, der politischen Überzeugung, der Rasse und des Geschlechtes. Die Niederlande sind eine parlamentarische Monarchie, mit gleichberechtigter männlicher und weiblicher Erbfolge. Das Haus Oranien stellt seit den Freiheitskriegen die Monarchen, weshalb das Königshaus in den Niederlanden tief verwurzelt ist. Der Monarch kann als Träger der obersten Staatsgewalt diese nur gemeinsam und im Einvernehmen mit den verantwortlichen Ministern ausüben. Die Niederlande sind seit 1814 ein dezentralisierter Einheitsstaat, der in elf Provinzen sowie mehrere Tausend Gemeinden aufgeteilt ist. Das politische System kennt keine Verfassungsgerichtbarkeit. Oberstes Rechtsprechungsorgan in Verwaltungsgerichtsangelegenheiten ist die Rechtskammer des Staatsrates.1
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Die Europapolitik der Niederlande


  
    Nach dem Scheitern ihrer Neutralitätspolitik gingen die Niederlande nach dem Zweiten Weltkrieg Allianzen ein, in denen die atlantische Komponente
     zunächst Priorität erhielt. Die Außenpolitik beruhte seitdem auf zwei sich gegenseitig bedingenden Säulen, der atlantischen und der europäischen. Nach der Mitgliedschaft in der OEEC (1948) und dem Europarat (1949), also zweier intergouvernementaler Organisationen, führte erst 1951 die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zur Abtretung von Souveränität und zum Prinzip der Supranationalität, das seither von den Niederlanden als europapolitische Maxime vertreten wurde.
  


  
    Zusammen mit Belgien und Luxemburg ergriffen die Niederlande 1955 die Initiative und legten einen Plan zur weiteren europäischen Integration vor, der 1958 zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und zur Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) führte. Die Niederlande verfolgten dabei folgende Ziele: Erstens musste die neu zu errichtende Gemeinschaft für potenzielle Beitrittskandidaten offen sein; zweitens sollte Supranationalität im Sinne von übernationalen Organen gewährleistet sein; drittens wurde eine demokratische Kontrolle für die Organe der Gemeinschaft vorausgesetzt. Die Niederlande konnten 1973 endlich den von ihnen unterstützten britischen EG-Beitritt begrüßen, mussten jedoch sehr bald feststellen, dass sich die britische EG-Mitgliedschaft zu einem Problem im Entscheidungsprozess der Gemeinschaft entwickelte. So wandten sich die Niederlande mehrfach innerhalb der EG gegen britische Vorschläge wie z. B. den einer Veränderung der Finanzierung der Gemeinschaft.
  


  
    Die Europapolitik der Niederlande in der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts wurde insbesondere durch die Problemkreise der Politischen Union und der Wirtschafts- und Währungsunion gekennzeichnet. Gerade angesichts der Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa sowie der deutschen Einigung hielten die Niederlande die Beschleunigung des europäischen Integrationsprozesses für erforderlich. Angesichts der Verhandlungen über den Vertrag von Nizza im Dezember 2000 unterbreiteten die Niederlande zusammen mit ihren Benelux-Partnern der EU ein Memorandum, in dem neben der Reform auch die weitere Präsenz von je einem Kommissar für jeden Mitgliedstaat gefordert wurde. Niederländische Europapolitik beinhaltet zum Teil auch heute noch sowohl die Offenheit der Gemeinschaft als auch die Kontrolle der großen Mitglieder, die Errichtung einer supranationalen Gemeinschaft und das Heraushalten Europas aus der Machtpolitik.
  


  2.2 Politisches System


  
    Im Zentrum des politischen Systems steht das Parlament, die Generalstaaten, das sich aus zwei Kammern zusammensetzt. Die Erste Kammer besteht aus 
     75 Mitgliedern (Senatoren), die von den Mitgliedern der Provinziallandtage (Provinzialstaaten) für vier Jahre gewählt werden. Der Zweiten Kammer gehören 150 direkt gewählte Abgeordnete an. »Die besondere verfassungsrechtliche Ausformung des parlamentarischen Regierungssystems in den Niederlanden hat, verbunden mit der historischen Tradition, zur Herausbildung eines eigenständigen Selbstbewusstseins des Parlamentes geführt, sodass sich zwei potenzielle Konfliktlinien überlagern: Zum einen ist es eine wichtige, zentrale Aufgabe der Mitglieder der die Regierung tragenden Koalitionsfraktionen, die Regierung und ihre Gesetzesvorhaben zu unterstützen; zum anderen versteht sich das Parlament als Ganzes, einschließlich der Regierungsfraktionen, als eigenständiges, der Regierung gegenüberstehendes Verfassungsorgan.«2
  


  
    Das niederländische Parteiensystem ist durch eine große Anzahl verschiedener Parteien gekennzeichnet, die auf die fragmentierte politische Kultur des Landes wie auch auf das Fehlen einer Sperrklausel zurückzuführen sind. Ein Spezifikum niederländischer politischer Kultur des 20. Jahrhunderts war die Versäulung:3 Religiös und ideologisch voneinander geschiedene Gruppen (Katholiken, Protestanten, Sozialisten und Liberale) leben in so genannten Säulen nebeneinander, ohne dass es zwischen ihnen ein hohes Maß an Kommunikation und Interaktion gibt. Dennoch stützten diese Säulen das gemeinsame Dach der Niederlande. Grundlage der traditionellen Versäulungsstruktur war die weitgehende Integration des einzelnen Bürgers in die weit gefächerte Gesamtstruktur »seiner Säule«, die sich über Parteien, Gewerkschaften, Rundfunk, Vereinsleben wie auch das Schul- und Bildungswesen erstreckte. Das auf Versäulung beruhende Parteiensystem erwies sich bis Mitte der 1960er Jahre als stabil. Fünf Versäulungsparteien dominierten das Parteiensystem: die sozialistisch/sozialdemokratische Partij van de Arbeit (PvdA), die Katholieke Volkspartij (KVP), die beiden protestantischen Parteien Christelijk-Historische Unie (CHU) und die Anti-revolutionaire Partij (ARP) sowie die liberal-konservative Vereenigung voor Vrijheid en Democratie (VVD). Die christdemokratischen Parteien besaßen wegen ihrer Position in der Mitte und ihrer starken Wählerbasis eine Schlüsselposition im Parteiensystem.
  


  
    Die strikte Versäulungsstruktur wurde jedoch aufgrund der zunehmenden Partizipationsforderungen von Bürgern, der weiteren Durchdringung der Gesellschaft durch pluralistische Medien und des Einflussverlustes der Kirchen aufgelöst. So entstand in dieser Krisenphase des Parteiensystems mit den Demokraten 66/D’66 eine neue linksliberale Erneuerungs- und Reformpartei, die sich mittlerweile mit einem Stimmenanteil von 10 bis 15 Prozent etabliert hat. Die Blockbildung der »progressiven Drei« – der PvdA, D’66 und der pazifistisch-orientierten Politieke Partij Radikalen (PRP) – 
     bei den Wahlen 1971 und 1972 stellte einen wichtigen Einschnitt in das Parteiensystem dar und beschleunigte den Zusammenschluss der drei christlichen Parteien KVP, CHU und ARP zum Christen-demokratischen Appel (CDA) im Jahr 1975 zunächst als Parteienföderation und 1980 als integrierte fusionierte Partei. Die in den 1980er Jahren gegründete Partei Groen Links konnte erst 1989 ihre ersten Parlamentssitze gewinnen, da die etablierten Parteien das Umweltthema weitgehend abgedeckt hatten. Wie auch in den anderen Benelux-Staaten entstanden in den Neunzigerjahren neue Parteien wie die kleinen orthodox-calvinistischen Parteien Gereformeerd Politiek Verbond (PV) und Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wie auch zwei Seniorenparteien AOV und 55 Plus, die einige Sitze im Parlament erringen konnten. Die Bindekraft der Volksparteien hatte nachgelassen. Bei den Wahlen zur Zweiten Kammer im Juli 1998 waren PvdA und VVD die großen Gewinner, während die D’66 große Verluste erlitt. Dennoch kam es zu einer erneuten Koalition aus PvdA, VVD und D’66 unter Ministerpräsident Wim Kok. 2002/2003 geriet das politische System in Bewegung. Es sollte sich zeigen, dass die niederländische Gesellschaft im Kern nicht so tolerant und liberal ist, wie sie sich gern sieht. Der Populist Pim Fortuyn stellte sich bewusst außerhalb der Konsensgesellschaft und erzielte in Kommunalwahlen mit populistischen Themen, u.a. einem Einwanderungstopp für Muslime, zum Teil sehr große Unterstützung. Im Wahlkampf wurde Fortuyn erschossen, doch die rechtspopulistische Liste Pim Fortuyn (LPF) konnte aus dem Stand heraus 17 Prozent der Mandate erreichen. Der CDA bildete zusammen mit der LPF eine Koalition, die bereits nach wenigen Monaten scheiterte. Neuwahlen im Januar 2003 erbrachten wieder gewohnte Ergebnisse, doch die von der LPF auf die Tagesordnung gesetzten Probleme blieben für die Niederlande bestehen.
  


  2.3 Sozioökonomische Grundlagen


  
    In den Niederlanden leben auf einer Fläche von 41 526 Quadratkilometern ca. 16 Millionen Einwohner. Mit 386 Einwohnern pro Quadratkilometer weisen die Niederlande die größte Bevölkerungsdichte aller Staaten in Europa auf. Die industrielle Entwicklung der Niederlande setzte im Verhältnis zu Großbritannien, Deutschland und Frankreich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein. Zwischen den beiden Weltkriegen vollzog sich die Umstrukturierung von einem Agrarstaat zu einer Industrie- und Handelsnation, die nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt wurde. 2000 waren 3,3 Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, 21,7 Prozent in der Industrie 
     und 75,0 Prozent im Dienstleistungssektor beschäftigt.4 Die Werte hinsichtlich des Beitrages zum Sozialprodukt entsprechen den Beschäftigungszahlen. Die Niederlande betreiben einen intensiven Außenhandel. 2001 wurden Güter im Wert von ca. 194,9 Milliarden Dollar importiert und im Wert von 216 Milliarden Dollar exportiert.
  


  3. Ausblick


  
    Die Niederlande werden wohl auch in Zukunft ein aktiver, den europäischen Integrationsprozess fördernder Staat sein, der erkannt hat, dass sich die europäische Integration positiv auf den Kleinstaat auswirkt. Mithilfe des Integrationsprozesses werden neben ökonomischen Zielen auch politische Probleme besser bewältigt. Im Irak-Krieg nahm die Regierung Balkenende eine vermittelnde Stellung zwischen den Krieg ablehnenden Staaten, wie Frankreich und Deutschland und den USA ein. Allerdings hat das gescheiterte Referendum zum Vertrag über eine Verfassung für Europa im Juni 2005 die niederländische Europapolitik für die Zukunft auf eine harte Probe gestellt.
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  Norwegen


  
    Norwegen hat sich insgesamt viermal (1962, 1967, 1970 und 1992) um die Mitgliedschaft in der EG/EU beworben. Die Bewerbungen von 1962 und 1967 wurden von Frankreich abgelehnt. Die Beitrittsgesuche in den Jahren 1970 und 1992 wurden von der EG/EU zwar angenommen, scheiterten jedoch am Widerstand des norwegischen Volkes, das sich in den Beitrittsreferenda gegen einen Beitritt aussprach: 1972 lehnten 53,3 Prozent und 1994 52,2 Prozent der Wähler einen Beitritt ab. 1970 sowie 1992 gab es langwierige und harte Verhandlungen zwischen der EG/EU und Norwegen. Es bleibt zu fragen, warum die Mitgliedschaft abgelehnt wurde und warum sich Norwegen mehrmals darum beworben hatte und es wahrscheinlich wieder tun wird. Die politische Elite setzt sich gegen den Volkswiderstand beharrlich für eine Teilnahme Norwegens an der europäischen Integration ein, was an sich nichts Ungewöhnliches ist. Es ist jedoch wichtig, jene Interessen auf der Ebene der Eliten zu benennen, die den Unterschied zum Willen des Volkes erklären können.
  


  
    Das starke Interesse der politischen Elite, am Integrationsprozess teilhaben zu wollen, und der gleichzeitige Widerstand der Bevölkerung gegen einen Beitritt haben Norwegen derzeit den Interimsstatus eines »halben Mitgliedes« der EU verliehen. Vor dem EU-Referendum im Jahre 1994 trat Norwegen dem EWR-Abkommen (Europäischer Wirtschaftsraum) bei, einem zwischenstaatlichen Abkommen der EU-Mitglieder mit den Mitgliedern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA). Das EWR-Abkommen gestattet Bürgern und Firmen der EFTA-Staaten Zugang zum europäischen Binnenmarkt und zwar zu gleichen Bedingungen wie Bürgern und Firmen der EU-Mitgliedstaaten. Dabei sind die EFTA-Staaten verpflichtet, alle relevanten Bestimmungen des europäischen Binnenmarktes in nationales Recht zu übernehmen.1 Heute bildet das EWR-Abkommen das Rückgrat der Wirtschaftsbeziehungen Norwegens zur EU. Darüber hinaus ist Norwegen Mitglied des Schengener Abkommens geworden und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der EU auf dem Gebiet der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Obwohl die formelle Souveränität
     bewahrt wurde, indem Norwegen der Europäischen Union nicht beitrat, wurde die tatsächliche politische Autonomie durch diese Abkommen reduziert.
  


  
    Im Zuge der sich ausweitenden und vertiefenden europäischen Integration könnten die existierenden institutionellen Strukturen unter Druck geraten. Die zukünftigen Beziehungen Norwegens zur EU hingen von einer Veränderung der öffentlichen Meinung ab, die es in der Hand hatte, eine Mehrheit zugunsten der Mitgliedschaft zu schaffen. Mit Jens Stoltenberg wurde am 10. September 2001 ein EU-Befürworter als norwegischer Ministerpräsident im Amt bestätigt (nach Ablösung durch eine Mitte-Rechts-Koalition unter Magne Bondevik ist Stoltenberg seit Dezember 2005 erneut Regierungschef). Obwohl die Regierung herbe Verluste hinnehmen musste, hielt Stoltenberg an der Minderheitsregierung, die von der Arbeiterpartei getragen wurde und die von einer konstruktiven Zusammenarbeit mit anderen Parteien des Storting (norwegisches Parlament) abhängig war, fest. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Koalitionspartner einem EU-Beitritt Norwegens ablehnend gegenüberstehen, wodurch ein norwegisches Beitrittsgesuch in weite Ferne gerückt ist. In den letzten drei Jahren hat sich die öffentliche Meinung jedoch verändert. Es gibt in Norwegen jetzt eine knappe aber stabile Mehrheit für einen Beitritt in die Europäische Union.
  


  1. Historischer Überblick: Elite-Enthusiasmus und Volkswiderstand


  
    Im Jahre 1905 wurde Norwegen unabhängig. Es hatte seit dem späten 14. Jahrhundert unter dänischer Herrschaft gestanden und war ab 1815 der kleinere Partner in einer Vereinigung mit Schweden.2 In seiner ersten Rede vor dem Parlament im Jahre 1905 thematisierte Jörgen Lövland, der damalige Außenminister, Norwegens Beziehungen zu Europa. Er unterschied zwischen einer Strategie der Neutralität und Isolation auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik und einer Strategie der Interaktion und Kooperation auf dem Gebiet des Handels und der kommerziellen Angelegenheiten. Seit dieser Zeit waren Norwegens Beziehungen zu Europa ein Balanceakt zwischen den integrierenden wirtschaftlichen Kräften und dem politischen Widerstreben, an der europäischen Integration teilzunehmen. Letzteres drückte sich vor dem Zweiten Weltkrieg durch die außenpolitischen Orientierungen der Regierung und später in der Ablehnung der EG/EU-Mitgliedschaft durch die Bevölkerung aus.
  


  1.1 Wirtschaftspolitik


  
    Die norwegische Wirtschaft war und bleibt eine offene Wirtschaft, mit einem Exportsektor, der in erster Linie auf Rohstoffen basiert. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren Holz und Fisch die Hauptexportartikel. Seit den 1970er Jahren haben Öl und Erdgas die norwegischen Ausfuhren dominiert. Außerdem waren Schiffe und Werften wichtig für die norwegische Wirtschaft. Aufgrund der Abhängigkeit dieser Sektoren vom internationalen Markt waren norwegische Handelsinteressen immer nach außen gerichtet.
  


  
    In den 1930er Jahren legten zwei Kompromisse den Grundstein für den Umgang der norwegischen sozialdemokratischen Regierungen mit externer wirtschaftlicher Offenheit und innerer politischer Stabilität. 1935 unterschrieben Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände das erste allgemeine nationale Abkommen. Dies war der Anfang einer langen, auf Konsens beruhenden Tradition von Beziehungen auf dem Industriesektor. Während der 1990er Jahre wurden diese Beziehungen unter der Rubrik der so genannten »Solidaritätsalternative« weitergeführt. Hier stimulierte die Regierung die Wettbewerbsfähigkeit des Exportsektors, indem sie den Wechselkurs im Einklang mit den europäischen Handelspartnern (dem WWU/Euro-Bereich) hielt. Die Arbeiter erklärten sich mit einer Senkung ihrer Löhne einverstanden, was zu einer niedrigen Inflationsrate beitrug, während die Arbeitgeber nationale Vorschriften und ein niedriges Wettbewerbsniveau auf dem Arbeitsmarkt akzeptierten. Dies ist der Kern der jüngsten norwegischen Version dessen, was Peter Katzenstein »demokratischen Korporatismus« genannt hat.3
  


  
    Der landwirtschaftliche Sektor war davon nicht betroffen. 1935 vereinbarten jedoch die Sozialdemokraten einen Budget-Kompromiss, um den landwirtschaftlichen Interessen im Parlament gerecht zu werden, der den Bauern Subventionen zusicherte. Die Regierung setzte strenge Einfuhrbeschränkungen durch, um ausländischen Wettbewerb im Nahrungsmittelsektor zu vermeiden. Die Fischerei als ein großer Exportsektor verlangte hingegen eine Freihandelspolitik, um weiter wachsen zu können. Die norwegische Außenwirtschaftspolitik war immer von einer Spannung zwischen dem Interesse an einer Freihandelspolitik für Fisch und einem Protektionismus hinsichtlich landwirtschaftlicher Produkte geprägt.
  


  1.2 Außenpolitische Orientierung


  
    Die 1905 verkündete politische Orientierung der Isolation und Neutralität wurde auf dramatische Weise durch den Angriff des nationalsozialistischen 
     Deutschlands auf Norwegen im Jahre 1940 beendet. Nach dem Krieg änderte Norwegen daher seine Strategie und wurde Mitglied der NATO. Dies institutionalisierte die angloamerikanische Orientierung der norwegischen Außenpolitik. Die Unterstützung der Vereinigten Staaten beim Wiederaufbau Norwegens mit Hilfe des Marshall-Planes verstärkte diese Orientierung zusätzlich. Im Jahr 1950 stammten 50 Prozent der norwegischen Importe aus den USA, dem Vereinigten Königreich und den anderen skandinavischen Ländern. Dieser Orientierung treu bleibend wurde Norwegen 1960 Mitglied der EFTA und folgte den britischen EU-Beitrittsanträgen in den 1960er Jahren. Da der Sicherheitsaspekt durch die NATO-Mitgliedschaft abgedeckt und der Blick hinsichtlich der europäischen Integration hauptsächlich auf die Römischen Verträge, den Binnenmarkt und die WWU gerichtet war, erreichten die norwegischen Beziehungen zur EG niemals eine starke politische Bedeutung.
  


  
    Nach der Ablehnung der Mitgliedschaft im Jahre 1972 unterschrieb Norwegen ein Handelsabkommen mit der Gemeinschaft, das den abgabenfreien Handel für Industrieprodukte gewährleistete. Danach verschwand das Thema Europa vom Horizont der norwegischen Öffentlichkeit, der politischen Debatten und der Interessenverbände. Das Interesse der norwegischen Elite wurde dann aber durch den bevorstehenden europäischen Binnenmarkt geweckt. Dies führte zu dem EWR-Abkommen, welches die EFTA-Staaten de facto mit in den europäischen Binnenmarkt einbezog, obwohl es für Norwegen in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei wichtige Ausnahmeregelungen gab. Nach dem Ende des Kalten Krieges traten sicherheitspolitische Aspekte der norwegischen Beziehungen zur EU in den Vordergrund.
  


  
    Der Grund für diese Entwicklung ist nicht so sehr die Anziehungskraft der EU, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Rolle der NATO bei der Schaffung künftiger Sicherheitsstrukturen in Europa etwas verblasst ist. Im Kontext des Kalten Krieges war die europäische Nordflanke sicherheitspolitisch ein wichtiger Faktor. In einem ausschließlich europäischen Sicherheitskontext wird dieses Gebiet nun wieder als Peripherie betrachtet, wie es zu Beginn des letzten Jahrhunderts der Fall war. Die Übertragung von Macht und Bedeutung von der NATO auf die Europäische Union hat zur Folge, dass die Sicherheitsthemen der einen Organisation, deren Mitglied Norwegen ist, an eine andere Organisation, deren Mitglied Norwegen nicht ist, delegiert werden. Dadurch bekommt die norwegische Elite ein noch größeres Gefühl der Isolation.
  


  1.3 Die öffentliche Meinung


  
    Im Jahr 1970 stellte Norwegen seinen EU-Beitrittsantrag gemeinsam mit zwei seiner engsten wirtschaftlichen und politischen Verbündeten, dem Vereinigten Königreich und Dänemark. Letztere traten der EG 1973 bei. Den zweiten Versuch unternahm Norwegen 1992 zusammen mit zwei weiteren skandinavischen Ländern, Schweden und Finnland.
  


  
    Im norwegischen Parlament gab es eine starke Mehrheit für die Mitgliedschaft – bis zum Referendum im Jahre 1972. Die Zentrumspartei wurde zur Schlüsselpartei für eine Opposition gegen die Mitgliedschaft, während es bei den Sozialdemokraten und Liberalen schwere interne Auseinandersetzungen über dieses Thema gab. Die Frage der Teilnahme Norwegens am europäischen Integrationsprozess war ein Spaltthema in der norwegischen politischen Landschaft.
  


  
    Der traditionelle Links-Rechts-Konflikt innerhalb der Parteienlandschaft wurde durch einen Zentrum-Peripherie-Konflikt ergänzt. Die Zentrumspartei vertritt dabei die ländliche Peripherie. Ein weiterer Konflikt ergab sich zwischen den ländlichen Gebieten, in denen die Bevölkerung gegen eine Mitgliedschaft in der EG/EU war, und den industriellen und Dienstleistungssektoren in den Städten und deren Umgebung mit einer Bevölkerung, die einer Mitgliedschaft positiv gegenüberstand. Neben dieser ländlichen Opposition sprach sich auch die linksgerichtete Opposition gegen die EU-Mitgliedschaft aus.
  


  
    Bei beiden Referenda war die Erhaltung der Souveränität und der lokalen Demokratie der meistzitierte Grund, gegen eine Mitgliedschaft zu opponieren. Das Resultat: Das geographische Muster und die Gründe für eine Opposition waren 1972 und 1994 sehr ähnlich, trotz der Tatsache, dass fast jeder dritte Wähler 1994 ein Neuwähler und die Verstädterung während der 22 Jahre zwischen den Referenda über eine Mitgliedschaft weiter vorangeschritten war.4
  


  2. Aktuelle Situation: der Außenseiter nebenan


  
    Während die Ablehnung der Mitgliedschaft im Jahre 1972 zur Folge hatte, dass das Thema Europa fast zwei Jahrzehnte lang in den norwegischen politischen und öffentlichen Auseinandersetzungen in Vergessenheit geriet, war dies nach dem Referendum 1994 nicht der Fall. Die EU und die europäische Thematik blieben auf der politischen Tagesordnung. Dafür lassen 
     sich zwei Gründe aufführen: zum einen das EWR-Abkommen, das Norwegen eng an die EU band, und zum anderen die Tatsache, dass die norwegische Gesellschaft in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht 1994 eine internationalere Ausrichtung angenommen hatte.
  


  2.1 Wirtschaftspolitik


  
    Unter dem EWR-Abkommen hat Norwegen die Bestimmungen bezüglich der ungehinderten Bewegung von Gütern, Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen implementiert und somit norwegischen Firmen die gleichen Chancen wie EU-Unternehmen im europäischen Binnenmarkt gesichert. 5 Die EFTA-Staaten nehmen an den internen EU-Entscheidungen in Bezug auf eine relevante neue Gesetzgebung nicht teil. Sie haben jedoch Experten in den verschiedenen Vorbereitungsausschüssen der EU-Kommission. Das Abkommen impliziert eine einseitige Anpassung der Gesetzgebung in den EFTA-Staaten an die EU-Gesetzgebung. Obwohl das Abkommen den EFTA-Partnern das Recht einräumt, EU-Gesetze abzulehnen, hat Norwegen dieses Recht bisher noch nicht in Anspruch genommen. 70 Prozent der norwegischen Exporte und 67 Prozent der norwegischen Importe gehen in die bzw. kommen aus der EU. Dass man den gleichen Bestimmungen unterliegt, ist also ein wichtiger Faktor für einen Großteil der norwegischen Wirtschaftssektoren. Mit der Erweiterung der EU wurde das EWR-Abkommen neu ausgehandelt, damit es auch auf die Bewerberstaaten ausgedehnt werden konnte. Innerhalb des neuen EWR-Abkommens trägt Norwegen etwa 226 Millionen Euro bei, um Entwicklungshilfeprojekte und Programme zur Reduzierung wirtschaftlicher und sozialer Unterschiede in Europa zu unterstützen. Die meisten dieser Gelder werden in die neuen Mitgliedstaaten fließen. Die Freihandelsabkommen über Fischereiprodukte, die die Bewerberstaaten mit Norwegen hatten, sind mit deren Beitritt zur EU hinfällig geworden. Das neue EWR-Abkommen enthält diesbezüglich Kompensationsmaßnahmen.
  


  
    Norwegen folgte der europäischen Währungskooperation seit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems in den frühen 1970er Jahren mit unterschiedlicher Intensität und im Kontext verschiedener Systeme. Die norwegische Krone war meistens an den ECU oder den Euro gebunden. Im Jahre 2001 wurde die Geldpolitik dahin gehend geändert, dass man eine niedrige und stabile Inflationsrate anstrebte, anstatt den Euro-Wechselkurs zu stabilisieren. Die Inflationsrate wurde mit einem Anstieg von 2,5 Prozent der Lebenshaltungskosten festgelegt. Außerdem wurden die Richtlinien der 
     Finanzpolitik geändert, und zwar mit der Aussicht auf eine moderate und allmähliche Zunahme an Benzinsteuern. Momentan bestimmt das große Einkommen aus dem Olsektor die norwegische Wirtschaft im Allgemeinen und die öffentlichen Budgets im Besonderen. 1990 wurde ein Fonds geschaffen, um die öffentlichen Einnahmen aus dem Ölsektor im Ausland zu investieren. Die erste Tranche wurde dem Fonds 1996 überwiesen. Mitte 2003 waren bereits rund 94 Milliarden Euro im Fonds. Angesichts des gegenwärtigen Ölpreises wird der Fonds in naher Zukunft weiterhin stark anwachsen. Bei einer aktuellen Arbeitslosenrate von 4,6 Prozent besteht die Herausforderung für die norwegische Finanzpolitik nun darin, ob und wie die angestiegenen Einnahmen aus dem Olsektor ausgegeben werden können, ohne die Wirtschaft weiter unter Druck zu setzen und damit eine Inflation auszulösen. Dennoch löste die straffe Geldpolitik des Frühjahrs 2002 im darauf folgenden Frühjahr 2003 einen steilen Wirtschaftsabschwung aus. Die Inflationsrate harmonisierte mit derjenigen der Euro-Zone; die Zinsrate rangierte leicht über der von der Europäischen Zentralbank festgesetzten Rate. Obwohl der Ölfonds die langfristige finanzielle Situation der norwegischen Regierung – im Vergleich zu anderen europäischen Staaten – durchaus gesund aussehen lässt, gibt es keinen Schnellkitt für die schwachen Wachstumsraten der Wirtschaft.
  


  
    Von sich aus können die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und die Einführung einer gemeinsamen Währungs- und Geldpolitik weder diese finanzpolitische Herausforderung auflösen noch die Prämissen der norwegischen Geldpolitik ändern. Die einheitliche Währung wird jedoch die Preistransparenz erhöhen und Transaktionskosten zwischen den Teilnehmerstaaten reduzieren. Dies wird deren Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und von daher auch einen Einfluss auf norwegische Unternehmen im europäischen Binnenmarkt haben. Die meisten norwegischen Exportunternehmen werden weiterhin Kosten in norwegischen Kronen und Einkommen in Euro haben und das Risiko der Wechselkurse mittragen müssen. Auf der anderen Seite muss angemerkt werden, dass die Haupthandelspartner Norwegens unter den EU-Staaten diejenigen sind, die sich gegen eine Teilnahme an der WWU entschieden haben: Dänemark, Schweden und das Vereinigte Königreich.
  


  2.2 Außenpolitische Orientierung


  
    Mit dem EWR-Abkommen ist die vormalige Außenpolitik zur Innenpolitik und die vormalige Innenpolitik zur Außenpolitik geworden. Eine große 
     Anzahl »innenpolitischer« Themen wird von der EU entwickelt, und norwegische Behörden passen sich dieser Politik an, ohne dass es traditioneller demokratischer Abstimmungen auf nationaler Ebene bedarf. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Erfahrungen Norwegens in den Bereichen, die das EWR-Abkommen regelt, nicht von denen der EU-Mitgliedstaaten. Die Verfassungsprobleme, die hinsichtlich der Beziehungen zwischen den politischen Institutionen der EU und den Mitgliedstaaten diskutiert werden, sind für die norwegische Anpassung an die EU durch das EWR-Abkommen genauso relevant.6
  


  
    Was die Entwicklung der GASP innerhalb der EU betrifft, so hat die norwegische Regierung eine sehr aktive Strategie verfolgt, um eine enge und formell institutionalisierte Kooperation zu erreichen, die norwegischen Einfluss auf die Entscheidungen in der GASP mit einschließt. Das momentane Ergebnis entspricht nicht ganz den norwegischen Erwartungen, beinhaltet jedoch regelmäßige Konsultationen mit der EU über außen-und sicherheitspolitische Angelegenheiten sowie Einladungen, sich den gemeinsamen Erklärungen der GASP anzuschließen.7 Als NATO-Mitglied wird Norwegen in all jenen Fällen konsultiert, in denen die GASP bei ihren militärischen Operationen zur Krisenbewältigung auf NATO-Einheiten zurückgreift. Norwegen wird auch eingeladen, an GASP-Operationen teilzunehmen, die nicht auf NATO-Einheiten zurückgreifen. An den eigentlichen Entscheidungen im Rat nimmt Norwegen aber nicht teil. Dieses Modell entspricht dem der norwegischen Rolle im Schengener Abkommen.
  


  
    Seit den 1950er Jahren haben die skandinavischen Länder einen freien Arbeitsmarkt. Passkontrollen wurden abgeschafft. Als Dänemark und Schweden einen Beitritt zum Schengener Abkommen abwägten, war diese nordische Kooperation gefährdet, es sei denn, alle skandinavischen Länder hätten sich gleichzeitig dem Schengener Abkommen angeschlossen. Als Nicht-EU-Mitglied musste Norwegen ein separates Abkommen aushandeln.
  


  
    Wie alle drei institutionellen Arrangements beweisen (EWR, GASP und Schengen), agiert Norwegen auf einer themenbezogenen Basis wie ein Teilmitglied der Europäischen Union. Die wirtschaftliche und politische Elite Norwegens ist bemüht, die Kooperation mit der EU in den Bereichen so weit wie möglich voranzubringen, von denen sie glaubt, sie seien im Interesse Norwegens, während sie gleichzeitig die Entscheidung des Volkes im Referendum von 1994, das die formelle EU-Mitgliedschaft ablehnte, respektiert.
  


  2.3 Die öffentliche Meinung


  
    Seit dem Jahr 2001 hat sich eine kleine aber stabile Mehrheit für einen EU-Beitritt formiert. Neue Studien zeigen, dass Befürworter wie Gegner den EU-Beitritt als »schwierige Sache« empfinden und eine Mitgliedschaft ihrer Meinung nach sowohl positive als auch negative Aspekte hat. Es scheint, als könne man die norwegische Wählerschaft immer mehr in die traditionellen europäischen Muster einordnen, insbesondere seit diejenigen, die für die norwegische Linke Partei stimmen, mehr und mehr zu Mitgliedschaftsbefürwortern werden, und diejenigen, die eher dem rechten Flügel zuzuordnen sind, sich eher als die Gegner einer Mitgliedschaft entpuppen.8
  


  
    Da die Prioritäten der Wähler in erster Linie von Aspekten der Souveränität, allgemeinen Wirtschaftsfragen und in gewissem Grade von der Situation in den Primärsektoren bestimmt werden, spielen spezifische Entwicklungen in der EU in der öffentlichen Meinungsänderung keine große Rolle. In dieser Hinsicht funktioniert das EWR-Abkommen als nationaler Kompromiss zwischen Befürwortern und Gegnern der EU-Mitgliedschaft. Die Befürworter der EU-Mitgliedschaft haben den Marktzugang für Industrieprodukte sowie eine Teilmitgliedschaft in einigen Bereichen erreicht, wohingegen die Gegner den nationalen Schutz des Landwirtschaftssektors und der Fischbestände aufrechterhalten und eine formelle Mitgliedschaft umgangen haben. Die zwei Referenda von 1972 und 1994 waren für die Politiker ermüdende und konfliktbeladene Prozesse und verursachten innerhalb der verschiedenen politischen Parteien starke Turbulenzen. In einem politischen System, das auf Konsens bedacht ist, wird versucht, solchen Themen möglichst aus dem Weg zu gehen. Das EWR-Abkommen und die anderen Teilvereinbarungen mit der EU dienen also auch dazu, dass sich die politische Debatte auf nationale Themen konzentriert und auf traditionelle Art und Weise geführt wird. Trotzdem wird von Zeit zu Zeit das Thema der Mitgliedschaft wieder aufgewärmt.
  


  3. Ausblick: reduzierte Autonomie und öffentliche Meinungsänderung?


  
    Norwegen wird sich so lange um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bewerben, bis es diese auch erreicht. Ob die Zeit für oder gegen ein solches Ergebnis arbeitet, ist fraglich. Die künftigen Entwicklungen der Beziehungen Norwegens zur EU zeigen zum Teil in verschiedene Richtungen.
  


  
    Mit der Erweiterung hat sich der Schwerpunkt der EU verändert. Bürokraten und Politiker scheinen immer weniger bereit zu sein, ihre Zeit und Energie an Norwegen zu verschwenden, das einzige Land in Europa, das zweimal bewusst beschlossen hat, der Union nicht beizutreten.9 Neue Themen werden in der EU auf die Tagesordnung kommen, für die Norwegen – wie im Falle von Schengen und der GASP – bestenfalls Teilabkommen erreichen kann.
  


  
    Aufgrund der Wichtigkeit der Öleinnahmen hat die norwegische Wirtschaft einen besonderen Charakter im europäischen Kontext. Im Jahr 2002 machte der Olsektor 19 Prozent des BSP aus, 44 Prozent der gesamten Exporte und 25 Prozent des Regierungseinkommens. Das heutige Produktionsniveau kann noch einige Jahre aufrechterhalten werden. Ständige Kostensenkungsmaßnahmen und höhere Förderraten in norwegischen Öl- und Gasfeldern lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass der Sektor für Jahrzehnte ein wichtiger und profitabler Teil der norwegischen Wirtschaft bleiben wird.
  


  
    Das EWR-Abkommen ist ein dynamisches Abkommen, das ständig neue Direktiven hervorbringt. Die EU-Gesetze, die Norwegen übernehmen wird, werden auf Dauer vom Umfang kontinuierlich größer. Die demokratischen Legitimierungsprobleme hinsichtlich norwegischer Entscheidungsprozesse werden deshalb an einer wachsenden Zahl von Themen sichtbar. Der Mangel an gesetzgebenden Befugnissen des norwegischen Parlamentes ist in Norwegen wesentlich schlimmer als in den EU-Mitgliedstaaten, da Norwegen in keiner Weise an den Entscheidungsgremien der EU beteiligt ist. Wenn Norwegen sich weiterhin auf diese Weise an neue EU-Projekte bindet, wie dies mit dem EWR-Abkommen, Schengen und der GASP der Fall war, wird dieses Problem auch auf andere Politikbereiche übergreifen. Ungeachtet der damit verbundenen demokratischen Legitimierungsprobleme funktioniert der Import von »vorgefertigter« Innenpolitik nur so lange, wie die politische Elite und einflussreiche Interessengruppen die importierte Politik zufrieden stellend finden. Es gibt keine Garantie, dass dies auch in der Zukunft der Fall sein wird. Wenn die innenpolitischen Konflikte in Hinblick auf die EWR-Gesetzgebung größer werden, könnte das gesamte Abkommen in Gefahr geraten.
  


  
    Was die Außenpolitik betrifft, so ist für Norwegen die Zukunft der NATO das wichtigste Anliegen. Bei einer starken und einflussreichen NATO stellt Norwegens Teilnahme an der europäischen Integration im Bereich außen- und sicherheitspolitischer Themen eine nützliche Ergänzung dar, die Norwegen größere Politik-Optionen einräumen würde, ohne die eigene Sicherheit zu schmälern. Sollte die Rolle der NATO in 
     Europa erheblich reduziert werden, würde die wachsende Rolle und Wichtigkeit der GASP eher problematisch. In diesem Fall würden wichtige Entscheidungen, die unmittelbar Norwegens Sicherheit betreffen, an Institutionen übertragen, in denen Norwegen keinen Einfluss auf die letztendlichen Entscheidungen hat.
  


  
    Betrachtet man die Stabilität der öffentlichen Meinung zwischen den zwei Referenda von 1972 und 1994, so ist es durchaus angebracht zu schlussfolgern, dass sogar dramatische Änderungen in der EU wenig Einfluss auf die Einstellung der norwegischen Wählerschaft zur EU haben werden. Wenn Änderungen in den europäischen wirtschafts- und sicherheitspolitischen Angelegenheiten einen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben sollen, werden die Repräsentanten einiger wirtschaftlicher und politischer Schlüsselgruppen in Norwegen ihre Positionen ändern müssen. Insbesondere müsste deutlich werden, dass eine EU-Mitgliedschaft für die Interessen einiger Beschäftigter in den Primärsektoren von Vorteil wäre.
  


  
    Zusätzlich zu diesen sozioökonomischen Überlegungen könnte es auch eine Veränderung in der Ausrichtung der linken Opposition geben. Ein Europa, das zumindest zum Teil von sozialdemokratischen Parteien regiert wird, kann nicht ausschließlich als ein Liberalisierungsprojekt begriffen werden. Auch die Tendenz, Aspekte einer europäischen Sozialpolitik zu definieren, wird den gleichen Effekt haben. Noch wichtiger für die Einstellung der norwegischen Sozialistischen Linkspartei wäre ein erfolgreicher Erweiterungsprozess. Eines ihrer Hauptargumente gegen die Mitgliedschaft im Jahre 1994 war, dass die EU eine Organisation sei, die den reichen westeuropäischen Ländern diene und dadurch die ärmeren Länder inner- und außerhalb Europas benachteilige. Die Erweiterung und ein weiteres soziales und wirtschaftliches Engagement der EU auf internationaler Ebene werden den Wert solcher Argumente schmälern.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    Übersetzt aus dem Englischen von Dr. Alfred Clayton, freier Übersetzer, Hamburg.
  


  
    1 § 102 des EWR-Abkommens räumt den EFTA-Ländern das Recht ein, bestimmte Gesetze aus dem Abkommen auszuschließen.
  


  
    2 Große Teile des heutigen Norwegen bildeten von der Zeit um 900 bis zum Beginn der dänischen Herrschaft ein einheitliches Königreich.
  


  
    3 Katzenstein, Peter J.: Small States in World Markets – Industrial Policy in Europe, Ithaca 1985.
  


  
    4 Vgl. Jenssen, Todal u.a. (Hrsg.): To Join or Not to Join – Three Nordic Referendums on Membership in the European Union, Oslo 1998; Gleditsch, Nils Petter/Ottar Hellevik: Kampen om EF (Der Kampf um die EG), Oslo 1974.
  


  
    5 Das EWR-Abkommen wurde ursprünglich zwischen den zwölf EG-Mitgliedern und allen EFTA-Ländern geschlossen. Nach der Unterzeichnung hat die Schweiz ihre Teilnahme zurückgezogen. Finnland, Schweden und Österreich sind 1995 der EU beigetreten. Island, Liechtenstein und Norwegen sind nun die drei EFTA-Partner des EWR-Abkommens.
  


  
    6 Vgl. Weiler, Joseph H.H.: The Constitution of Europe, Cambridge 1999.
  


  
    7 Vgl. Sjursen, Helene: Coping – or not Coping – with Change: Norway in European Security, in: European Foreign Affairs Review 4 (2000), S. 539 – 559.
  


  
    8 Hagen, Käre/Ulf Sverdrup: Isfrontene tiner i syne pä norsk EU-medlemskap, in: Horizont, 4 (2003), S. 12-28. Deutsch: Die eisigen Fronten in Bezug auf Norwegens EU-Mitgliedschaft beginnen zu schmelzen.
  


  
    9 Die Schweiz hat einen laufenden Antrag, jedoch gibt es andere Länder, die nie einen Antrag gestellt haben und infolgedessen die EU-Mitgliedschaft auch nie abgelehnt haben, wie z.B. Island.
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  Österreich


  
    Österreich zählt heute zu den kleineren Staaten in Europa: Etwa acht Millionen Einwohner leben auf einer Fläche von knapp 84 000 Quadratkilometern. Die geographische Lage des Landes im Zentrum Europas gibt dem Land eine über seine Größe hinausgehende strategische Bedeutung. Die Beziehungen zwischen Nordwesteuropa und den Gebieten Südosteuropas verliefen Jahrhunderte vielfach über das heutige österreichische Territorium. Während des Kalten Krieges nach 1945 war das Land mit seiner weit im Osten liegenden Hauptstadt Wien ein Vorposten des freien Westens.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Österreich in seinen Grenzen am Beginn des 21. Jahrhunderts ist historisch der »Rest« der multinationalen Donaumonarchie, die sich bis 1918 über weite Teile Mitteleuropas erstreckte. Die demokratische Verfassung der Ersten Republik aus dem Jahre 1920 überlebte den Konflikt zwischen rechten Regierungen und linker Opposition nur gut ein Jahrzehnt. Nach der Ausschaltung des Parlamentes 1933 und dem Bürgerkrieg 1934 kam es zur Errichtung des austrofaschistischen Regimes, des »Ständestaates«. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen im März 1938 und dem »Anschluss« wurde Österreich in das nationalsozialistische Herrschaftsgebiet eingebunden. Im März und April 1945 befreiten sowjetische Truppen den Osten Österreichs. Daraufhin proklamierte in Wien am 27. April 1945 die Provisorische Regierung unter Staatskanzler Karl Renner die Unabhängigkeit Österreichs. Die westlichen Alliierten, die im April/Mai 1945 die restlichen Gebiete Österreichs befreiten, erkannten die neue Regierung aber vorerst nicht an. Durch Einbeziehung von Vertretern aus den westlichen Bundesländern konnte die Provisorische Regierung schließlich auch die Anerkennung von den westlichen Alliierten erlangen.1
  


  
    Mit der Regierungsbildung 1945 erhielt Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, eine von allen Besatzungsmächten anerkannte, und, nach 
     den allgemeinen Wahlen im November 1945, auch eine demokratisch legitimierte Regierung für sein gesamtes Territorium.2 Neben der Sicherung der Ernährung und dem Aufbau der Wirtschaft war nun die primäre Aufgabe der österreichischen Politik die Erlangung der vollen Unabhängigkeit. Zunächst versuchte man, sich aus dem beginnenden Kalten Krieg und den sich bildenden antagonistischen Blöcken herauszuhalten; in einigen Fällen sprach man schon von »neutraler« Politik.3
  


  
    Mit der Entscheidung für den Beitritt zum Marshall-Plan im Juni/Juli 1947 entschloss sich die österreichische Bundesregierung für eine »Westorientierung« zumindest in der Wirtschaftspolitik, die sich auch im verstärkten Außenhandel mit Westeuropa ausdrückte, während die Wirtschaftsbeziehungen zu Mittel- und Osteuropa immer unbedeutender wurden. Damit gab es aber gleichzeitig einen Zwang zur Öffnung der Wirtschaft gegenüber Westeuropa, war doch auf Anregung der USA die umfassende Liberalisierung des westeuropäischen Handels- und Zahlungsverkehrs das zentrale außenwirtschaftliche Anliegen des Ausführungsorgans des Marshall-Planes, der OEEC (Organization for European Economic Cooperation).
  


  
    Im Februar 1955 gab die Sowjetunion ihr Junktim zwischen österreichischer und deutscher Frage endgültig auf. Damit war der Weg zur Unterzeichnung des Staatsvertrages frei, ohne auf eine Lösung der deutschen Frage warten zu müssen. So wurde der Staatsvertrag, die völkerrechtliche Grundlage für den Abzug der Besatzungstruppen, von den Außenministern der vier Alliierten sowie vom österreichischen Außenminister am 15. Mai 1955 unterzeichnet. Schon im April 1955 hatten Vertreter der Bundesregierung der sowjetischen Regierung versprochen, dass Österreich den Status der dauernden Neutralität nach dem Muster der Schweiz annehmen werde. Dies geschah dann durch einen einseitigen Akt Österreichs, durch ein Verfassungsgesetz, das am Tag nach dem Abzug des letzten Besatzungssoldaten am 26. Oktober 1955 beschlossen wurde.
  


  
    Erst durch den Staatsvertrag konnte auch der Osten Österreichs an die rasante Entwicklung der Wirtschaft im Westen anschließen, wurden doch bis 1955 in der sowjetischen Zone wichtige Betriebe (das so genannte »Deutsche Eigentum«) von der Besatzungsmacht geleitet; westliche Firmen hingegen investierten in diesem Gebiet kaum. Die politischen Erfahrungen der Zwischenkriegszeit, des Nationalsozialismus und der Besatzungszeit führten zu einer engen Kooperation der beiden wichtigsten politischen Parteien, der christdemokratischen Österreichischen Volkspartei (OVP) und der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), in der Großen Koalition, welche die Besatzungszeit überdauerte. Auf wirtschaftlicher Ebene wurde diese Kooperation im Laufe der 1950er Jahre durch die »Sozialpartnerschaft«,
     d. h. die Zusammenarbeit von meist ÖVP-nahen Unternehmen und SPO-dominierten Gewerkschaften, dupliziert. Noch mehr als in vergleichbaren westeuropäischen Staaten entwickelte sich diese Gesellschaft und Politik verschränkende Struktur zu einem ausgeprägten »korporatistischen« System. Die Sozialpartnerschaft erreichte einen weit über den wirtschaftspolitischen Bereich hinausgehenden Einfluss auf die Politik.
  


  1.1 Neutralität und Integration


  
    In den ersten Jahren nach 1955 wurde die Neutralität von der ÖVP eher positiv gesehen, in vielen Kreisen der SPÖ wurde sie weniger geschätzt. Die SPÖ war nach 1945 besonders intensiv für eine Westbindung Österreichs eingetreten und befürchtete durch die Neutralität Schwierigkeiten für diese Ausrichtung. Die »Abweichung« Österreichs von der strikten Interpretation des Neutralitätsrechtes im Sinne des Schweizer Modells klang schon im Beitritt zur UNO (Dezember 1955) an; jedoch war dieser Beitritt mit den vier Partnern des Staatsvertrages abgesprochen worden. Sensibler war die Mitgliedschaft beim Europarat in Straßburg, der nur westeuropäische Staaten umfasste und dem die Schweiz aus diesem Grunde ferngeblieben war. Auf ÖVP-Seite stand insbesondere Bundeskanzler Julius Raab einem (frühzeitigen) Beitritt zum Europarat kritisch gegenüber. Auf Drängen der SPÖ kam es aber schon im April 1956 zum Beitritt Österreichs. Österreich trat aber nicht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bei, sondern beteiligte sich 1960 an der Gründung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA). Die SPÖ opponierte nun gegen eine Teilnahme an der »großkapitalistischen« EWG und auch die vielen kleinen Unternehmer in der ÖVP fürchteten die westeuropäische Konkurrenz.
  


  
    Bei diesen vorsichtigen (ökonomischen) Integrationsschritten spielte die Neutralität als Schutz des korporatistischen Systems nach außen eine wichtige Rolle. Mit dem Argument »Neutralität« konnte man Kritikern an der Zurückhaltung in der Integrationsfrage (im In- und Ausland) leicht begegnen.
  


  1.2 Das Ende der ersten Großen Koalition und die Ära Kreisky


  
    Die Nationalratswahlen von 1966 brachten der ÖVP, wie schon 1945, die absolute Mehrheit an Mandaten. Diesmal kam es jedoch nicht zu einer Großen Koalition. Trotz anfänglichen Reformeifers war die ÖVP-Alleinregierung
     rasch großen innen- und außenpolitischen Problemen ausgesetzt. 1967/1968 kam es zu einem ökonomischen Abschwung, der eine unpopuläre Änderung der Wirtschaftspolitik erforderte. Im außenpolitischen Bereich war der Alleingang Österreichs4 um eine EWG-Assoziierung nicht erfolgreich, denn Italien hatte wegen des Konfliktes mit Österreich über Südtirol ein Veto gegen die österreichischen Bemühungen eingelegt. Erst Ende 1969 wurde durch den »Operationskalender« als Alternative zu einem internationalen Vertrag und durch das »Südtirolpaket« als Bündel von italienischen Autonomiemaßnahmen eine längerfristige Klärung des Problems herbeigeführt.
  


  
    Die Nationalratswahlen 1970 brachten der SPÖ erstmals die (relative) Mehrheit an Mandaten. Durch geschickte Kooperation mit der kleinen rechtsliberalen und deutschnationalen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) konnte unter Bundeskanzler Bruno Kreisky eine SPÖ-Minderheitsregierung etabliert werden. 1971 gewann dann die SPÖ die absolute Mehrheit, die bis 1983 bestehen sollte.
  


  
    Mit der Bewältigung des Südtirolproblems Ende 1969 und den auf Dauer angelegten Freihandelsbeziehungen mit der EG wurden zwei Probleme zu Beginn der 1970er Jahre einer Lösung zugeführt, die seit Ende der 1950er Jahre die österreichische Innen- und Außenpolitik belastet hatten. So konnte Bruno Kreisky, gestützt auf seine Popularität im Inland und auf sein großes Ansehen im Ausland, über die Grenzen eines Kleinstaates hinaus in der Weltpolitik aktiv sein. Kennzeichnend dafür waren etwa die Aktivitäten im Rahmen der UNO (Kurt Waldheim wurde mithilfe Kreiskys UN-Generalsekretär), die Unterstützung des KSZE-Prozesses sowie seine Bemühungen im Nahen Osten, wo er im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern vermitteln wollte. Mit seiner frühen Anerkennung der PLO und Yassir Arafats war Kreisky der Entwicklung um Jahrzehnte voraus. Erst lange nach seinem Weggang aus der Politik entwickelte sich der von ihm vorgezeichnete Dialog zwischen Israelis und Palästinensern.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union


  
    Die Nationalratswahlen 1983 brachten der SPÖ eine Niederlage. Bruno Kreisky trat ab, die SPÖ ging eine Koalition mit der nun vom liberalen Flügel dominierten FPÖ ein. Schon gegen Ende der Regierung Kreisky, 
     während des neuen Kalten Krieges, zeigten sich Probleme mit der »aktiven Neutralitätspolitik«. Die Konflikte mit den USA über den Export von westlicher Hochtechnologie in den kommunistischen Osten deuteten den geringer werdenden Spielraum der neutralen Staaten an.
  


  
    Mit dem Amtsantritt von Franz Vranitzky als Bundeskanzler im Juni 1986 kam es zu einer deutlichen Hinwendung zu Europa. Bundeskanzler Vranitzky meinte, dass Österreich eine »Quasi-Mitgliedschaft« bei der EG anstreben müsse, eine Vollmitgliedschaft sei aber wegen des Neutralitätsstatus nicht möglich. Die nach den Nationalratswahlen im November 1986 gebildete neue Große Koalition zwischen SPÖ und OVP erklärte im Januar 1987 die »Ausgestaltung und [den] Ausbau des Verhältnisses zur Europäischen Gemeinschaft« zu einem »zentrale [n] Anliegen der österreichischen Außen- und Außenwirtschaftspolitik«.5 Am 17. Juli 1989 konnte schließlich Außenminister Alois Mock (ÖVP) den Beitrittsantrag in Brüssel überreichen; dieser enthielt wegen der Bedenken der SPÖ eine Neutralitätsklausel.
  


  
    Erst am 1. Januar 1995 wurde der Beitritt zur EU (gemeinsam mit Finnland und Schweden) verwirklicht, nachdem 66,6 Prozent der Österreicher bei der aufgrund der Bundesverfassung notwendigen Volksabstimmung am 12. Juni 1994 für einen EU-Beitritt votiert hatten. Von den politischen Parteien sprachen sich die beiden Regierungsparteien, SPÖ und ÖVP, sowie das Liberale Forum, eine Abspaltung liberaler Kräfte von der FPÖ, für einen Beitritt aus. Die FPÖ und die Grünen waren gegenteiliger Meinung. Die Niederlage der FPÖ bei diesem Referendum hatte aber keine Auswirkungen auf die Nationalratswahlen im Oktober 1994. Bei diesen Wahlen gewann die FPÖ wieder erheblich an Stimmen und Mandaten. Bei den Nationalratswahlen im Dezember 1995 endete vorerst der rasche Stimmenzuwachs unter ihrem charismatischen, aggressiv-populistisch argumentierenden Parteiobmann, Jörg Haider. Bei den ersten Wahlen zum Europäischen Parlament im Oktober 1996 konnte hingegen die FPÖ wieder einen Erfolg verbuchen.
  


  
    Eine besondere Herausforderung für die österreichische Außen- wie auch Innenpolitik war die europäische Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 1998. Die technisch-organisatorische Durchführung der Präsidentschaft wurde allgemein gelobt. Kritisiert wurde das »Harmoniebedürfnis« der Österreicher, die weitgehend Konflikte (etwa über die Finanzierung der Agenda 2000) vermieden und hier die Entscheidungen der folgenden Präsidentschaft (Deutschland) überlassen hatten. Überraschenderweise ergab sich während der österreichischen EU-Präsidentschaft gerade im Bereich der Sicherheitspolitik eine neue Dynamik. Dazu trug das von Österreich erstmals organisierte Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten 
     bei. Die Präsidentschaft veranschaulichte der Öffentlichkeit die Bedeutung der EU-Mitgliedschaft für die österreichische Politik.
  


  
    Die EU-Osterweiterung bedeutete für Österreich erhebliche Herausforderungen und gleichzeitig große Chancen. Das Land grenzt an vier der neuen Mitgliedsländer, viele bevölkerungsreiche Gebiete dieser Nachbarstaaten liegen sehr nahe zu den wirtschaftlichen Zentren in Österreich (Linz, Wien, Graz). Die vollständige Öffnung der Grenzen wird kurzfristig erhöhten Wettbewerb sowohl im Waren- wie im Dienstleistungsbereich bringen. Vor allem auf dem Arbeitsmarkt gibt es durch Tages- oder Wochenpendler mit dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarns und Sloweniens mehr Konkurrenz. Langfristig, da sind sich die Ökonomen praktisch einig, wird die EU-Erweiterung jedoch mehr Vorteile als Nachteile bringen.
  


  2.2 Der Wechsel von der Großen Koalition zur ÖVP-FPÖ-Regierung


  
    Die Niederlage der SPÖ bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Oktober 1996 trug dazu bei, dass im Januar 1997 Franz Vranitzky zurücktrat; neuer Bundeskanzler wurde Viktor Klima, der vorher Finanzminister war. Die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ÖVP wurde immer schwieriger. Ein besonders umstrittener Punkt war die österreichische Sicherheitspolitik. Schon bei den Verhandlungen um den EU-Beitritt wurde klargestellt, dass »Neutralität« neben der Nichtteilnahme an Kriegen nur mehr das Fernbleiben von militärischen Bündnissen und die Nicht-Stationierung fremder Truppen auf österreichischem Territorium umfasst. Die »aktive Neutralitätspolitik« gehörte somit der Vergangenheit an. Dennoch akzeptierte die SPÖ erst nach einigem Zögern die Teilnahme Österreichs an der NATO-Partnerschaft für den Frieden.
  


  
    Die erste NATO-Erweiterung machte nun die Frage nach der sicherheitspolitischen Stellung Österreichs aktuell. Die FPÖ Jörg Haiders hatte sich schon seit Beginn der 1990er Jahre für einen NATO-Beitritt ausgesprochen (obwohl sie einen EU-Beitritt ablehnte); die ÖVP entschied sich Mitte 1997 dafür. Zwar ist seit Mitte der 1990er Jahre allgemein akzeptiert worden, dass Österreich einseitig seinen Neutralitätsstatus beenden kann, aber um das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Österreichs aufzuheben, bedürfte es einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat (und damit einer Zustimmung der SPÖ). Beide Regierungsparteien wollten in einem »Optionenbericht« Konsens über die Stellung Österreichs in der europäischen Sicherheitsarchitektur erzielen. Es kam jedoch zu keiner Einigung, da sich 
     die SPÖ strikt gegen eine mögliche NATO-Mitgliedschaft aussprach.6 Trotzdem stimmte die SPÖ der Ratifizierung des Vertrages von Amsterdam zu. Dieser brachte im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU eine weitgehende Einschränkung der Neutralität. Durch die umfassende Novellierung des Artikels 23 f der österreichischen Bundesverfassung kann Österreich auch ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates am gesamten Spektrum der Petersberg-Aufgaben, einschließlich militärischer Friedensschaffung, teilnehmen. Im Kosovo-Konflikt zeigte sich deutlich die widersprüchliche Haltung Österreichs. Gemeinsam mit seinen damals noch 14 EU-Partnern erklärte die Regierung die NATO-Bombardements als »notwendig und gerechtfertigt«, gestattete jedoch den NATO-Kampfflugzeugen nicht die Nutzung österreichischen Luftraumes, da kein Beschluss des UN-Sicherheitsrates nach Kapitel VII der UN-Charta vorlag.
  


  
    Nach kleinen Erfolgen der SPÖ bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 1999 brachten die Nationalratswahlen vom 3. Oktober 1999 für die SPÖ mit einem Stimmenanteil von 33,2 Prozent einen Verlust von fast 5 Prozentpunkten. Die FPÖ dagegen gewann 5 Prozentpunkte und erreichte mit einem Vorsprung von 415 Stimmen vor der ÖVP erstmals den zweiten Platz in der Wählergunst (beide Parteien jeweils 26,9 Prozent). Die Grünen erreichten 7,4 Prozent, das Liberale Forum blieb mit 3,6 Prozent unter der 4-Prozent-Marke und schied aus dem Nationalrat aus. Die Ablehnung der Bildung einer Koalition mit der FPÖ durch die SPÖ und der »Oppositionsbeschluss« der ÖVP (Opposition, wenn an dritter Stelle in der Wählergunst) ließen kaum Spielraum für eine Regierungsbildung. Schließlich verhandelte die ÖVP doch mit der SPÖ um die neuerliche Bildung einer Großen Koalition. Trotz der Einigung über ein Regierungsprogramm ergaben sich im letzten Moment unüberbrückbare Knackpunkte.
  


  
    Ohne formellen Auftrag des Bundespräsidenten begannen dann ÖVP und FPÖ mit Koalitionsverhandlungen. Schon am 2. Februar 2000 konnte Wolfgang Schüssel dem Bundespräsidenten das Ergebnis der Verhandlungen mit der FPÖ vorlegen. Bundespräsident Thomas Klestil verpflichtete die beiden Parteiobleute Schüssel und Haider zur Unterzeichnung einer von ihm vorgelegten Deklaration (der »Präambel« zum Programm der Koalition). Schüssel und Haider bekräftigten darin die Achtung der demokratischen Grundwerte, die Unterstützung der europäischen Einigung (einschließlich der Osterweiterung der Europäischen Union), die Verantwortung für die Vergangenheit sowie die Ablehnung von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus.7
  


  
    In weiten Kreisen der EU-Mitgliedstaaten und insbesondere in den Medien wurde die FPÖ als »rechtsradikale«, »faschistische« oder »neonazistische«
     Partei angesehen. Mit Bildung der ÖVP-FPÖ-Regierung setzten die restlichen 14 EU-Staaten »bilaterale offizielle Kontakte auf politischer Ebene« aus, österreichische Kandidaten für Positionen in internationalen Organisationen wurden nicht unterstützt und österreichische Botschafter lediglich »auf einer technischen Ebene empfangen«.8
  


  
    Nachdem die österreichischen Vertreter alle diese Maßnahmen eine Zeit lang ohne großen Protest ertragen hatten, regte sich ab Mitte März 2000 Widerstand, und auch unter den Regierungen der EU-Staaten gab es Bestrebungen, die Maßnahmen zu beenden. Der Ausweg aus den »Sanktionen« war mühsam. Schließlich einigte man sich auf die Einsetzung von drei »Welsen«. In ihrem Bericht stellten die »Weisen« fest, dass »die österreichische Regierung für die gemeinsamen europäischen Werte eintritt«. Die Beachtung der »Rechte von Minderheiten, Flüchtlingen und Einwanderern bleibt nicht hinter der anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zurück«. In manchen Bereichen können die österreichischen Standards sogar »als den in anderen EU-Staaten überlegen angesehen werden«.9 Dagegen beschrieben die drei »Weisen« die FPÖ als eine »rechtspopulistische Partei mit radikalen Elementen«.10
  


  
    Als Konsequenz des Berichtes wurden die Maßnahmen der EU-14 mit einer Erklärung des französischen Präsidenten (gleichzeitig EU-Präsidentschaft) am 12. September 2000 ohne Bedingungen beendet. Trotz der Kritik an der FPÖ wurde der »Weisen-Bericht« von der österreichischen Regierung, aber auch von vielen Kommentatoren als »Erfolg« angesehen. Als Resultat der Aktionen der EU-14 war eine Abnahme der positiven Meinungen zur EU in Österreich festzustellen. Die damalige Außenministerin Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) sprach noch 1998 davon, dass Europa »sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln« sollte. Im Dezember 2000 war für sie »der Bundesstaat Europa tot«, die EU werde »eine Union von souveränen Staaten bleiben«.11 Die Reform des Artikels 7 des EU-Vertrages durch den Vertrag von Nizza kam dann aufgrund von Initiativen Österreichs und Belgiens zustande. Damit werden willkürliche Ad-hoc-Maßnahmen wie im »Fall Österreich« für die Zukunft ausgeschlossen.
  


  
    Die Umstellung der FPÖ von einer populistischen Oppositionspartei zu einer Regierungspartei und die Unerfahrenheit vieler FPÖ-Minister brachten erhebliche Probleme für die Partei, die anfänglich durch den Kampf gegen die »Sanktionen« überdeckt wurden. Die hohen Verluste der Partei bei den verschiedenen Landtagswahlen führten zu Auseinandersetzungen zwischen ihren Vertretern in der Regierung und dem Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Schließlich legten einige FPÖ-Regierungsmitglieder ihre Ämter nieder.
  


  
    Die daraufhin vom Koalitionspartner ÖVP vom Zaun gebrochenen Neuwahlen am 24. November 2002 brachten für die FPÖ Verluste von fast 17 Prozentpunkten (Anteil an Wählerstimmen nur mehr 10,0 Prozent). Die ÖVP gewann hingegen gut 15 Prozentpunkte (auf 42,3 Prozent) und wurde seit 1966 erstmals wieder stärkste Partei im Nationalrat; auch SPÖ (36,5 Prozent) und Grüne (9,5 Prozent) gewannen Stimmanteile. Die Regierungsbildung gestaltete sich einigermaßen schwierig. Nach erfolglosen Gesprächen mit SPÖ und Grünen schloss die ÖVP unter Bundeskanzler Schüssel wieder ein Koalitionsabkommen mit der FPÖ.
  


  3. Ausblick


  
    Die Veränderungen nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 eröffneten für Österreich große Möglichkeiten und Chancen. Die Große Koalition erreichte zwar den Beitritt zur EU, dennoch erstarrte das politische System in Ermangelung hinreichender Reformbereitschaft. Die Regierungsbeteiligung der FPÖ hat die Politik in Österreich »normalisiert«, der Wechsel von Regierung und Opposition ist realisierbar geworden. Die ÖVP-FPÖ Regierungen setzten verschiedene notwendige Reformschritte, auch gegen vielfältigen Widerstand, vor allem von Seiten der SPÖ und der Gewerkschaften, durch. So wurde der Staatshaushalt saniert, das früher hohe Defizit wich 2001 gesamtstaatlich einem Überschuss von 0,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, auch 2002 wurde ein fast ausgeglichener Staatshaushalt erzielt. Trotz zweier großer Streiktage wurde eine etwas »gemilderte« Pensionsreform am 11. Juni 2003 vom Nationalrat verabschiedet. Die Universitätsreform wurde durch die Entlassung der Universitäten in die »Selbstständigkeit« durchgesetzt. Trotz dieser Aktivitäten sind noch viele Schritte zur Anpassung Österreichs an die international veränderten Rahmenbedingungen zu setzen.
  


  
    Die Beziehungen zu den Nachbarstaaten und neuen EU-Partnern verbesserten sich, nicht zuletzt durch die Schwächung der FPÖ. Die Bundesregierung versucht, die Zusammenarbeit hier durch eine »Regionale Partnerschaft« zu verstärken. Damit sollen diese Staaten ihre Interessen in der EU leichter durchsetzen können; im Bereich der inneren Sicherheit ist eine solche Zusammenarbeit schon realisiert worden.12Sind diese Bemühungen erfolgreich, wird Österreich durch den Beitritt seiner mitteleuropäischen Nachbarn zur EU neue Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Eine neue Blütezeit für Wirtschaft und Kultur wäre dann realisierbar.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Österreich wurde 1945 so wie Deutschland in vier Zonen geteilt. Ebenso wie Berlin war Wien in vier Sektoren gegliedert; im Unterschied zu Berlin wurde in Wien das Stadtzentrum (Erster Bezirk) mit seinem Regierungsviertel von den vier Alliierten (unter monatlicher Rotation) gemeinsam regiert.
  


  
    2 Dem Alliierten Rat stand jedoch die Oberhoheit zu, welche die einzelnen Alliierten in ihrer jeweiligen Zone zum Teil sehr weit ausnutzten.
  


  
    3 Dabei diente schon damals die Schweiz als Vorbild; vgl. Stourzh, Gerald: Um Einheit und Freiheit. Staatsvertrag, Neutralität und das Ende der Ost-West-Besetzung Österreichs 1945-1955, Wien u. a. 1998 (Studien zu Politik und Verwaltung, Band 62), S. 252 – 282.
  


  
    4 Als die Verhandlungen Großbritanniens, des wichtigsten EFTA-Mitgliedes, mit der EWG um einen Beitritt 1963 scheiterten, verfolgten Schweden und die Schweiz ihre Ansuchen um Assoziierung bei der EWG im Gegensatz zu Österreich nicht weiter.
  


  
    5 Erklärung der Bundesregierung vor dem Nationalrat von Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky vom 28. Januar 1987, Bundespressedienst, Wien 1987, S. 32-33.
  


  
    6 Zur Diskussion vgl. Luif, Paul: Der Wandel der österreichischen Neutralität. Ist Österreich ein sicherheitspolitischer »Trittbrettfahrer«?, Österreichisches Institut für Internationale Politik (Arbeitspapier, AP 18), Laxenburg 1998.
  


  
    7 Die »Präambel« wurde u. a. in englischer Sprache in einem ganzseitigen Inserat in der International Herald Tribune vom 8. Februar 2000, S. 5, veröffentlicht.
  


  
    8 Vgl. Blätter für deutsche und internationale Politik 3 (2000), S. 374.
  


  
    9 Bericht von Martti Ahtisaari, Jochen Frowein, Marcelino Oreja, angenommen am 8. September 2000 in Paris (der so genannte »Weisen-Bericht«), Punkt 108.
  


  
    10 Ebd., Punkt 110.
  


  
    11 Vgl. Europa braucht einen Präsidenten, in: profil vom 24. August 1998, S. 18; Bundesstaat tot, in: profil vom 18. Dezember 2000, S. 42-43.
  


  
    12 Siehe László J. Kiss/Lucie Königova/Paul Luif: Die »Regionale Partnerschaft«: Subregionale Zusammenarbeit in der Mitte Europas, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 1 (2003), S. 57-75.
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  Polen


  
    Die Hauptziele der polnischen Außenpolitik in der postkommunistischen Zeit sind bereits erreicht worden. Polen ist seit 1999 Mitglied der NATO. Die EU-Mitgliedschaft wurde in einer beispiellosen Anstrengung der politischen Eliten bestätigt. Nach dem Kopenhagener Beitrittsgipfel im Dezember 2002 musste die Bevölkerung diesen Schritt in einem Volksentscheid bestätigen. Dies geschah nach einer langen Kampagne Ende Mai 2003.1 Seit dem 1. Mai 2004 ist Polen Mitglied der Europäischen Union.
  


  
    Die Grundlage für diese positive Entwicklung liegt in der erfolgreichen Transformation von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft seit der politischen Wende 1989, die von allen Regierungen vorangetrieben worden war.
  


  
    Allerdings setzten die ersten Spannungen zwischen Polen und der EU, insbesondere mit Deutschland, bereits vor dem Referendum ein. Die bedingungslose Unterstützung der polnischen Regierung für die amerikanische Intervention im Irak, die kompromisslose Haltung beider Regierungen in Bezug auf die Gestaltung einer europäischen Verfassung sowie die Forderung des Bundes der Vertriebenen (BdV) nach einem Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin führten zu erheblichen Störungen im deutsch-polnischen Verhältnis.2
  


  1. Historischer Überblick


  
    Die politische Entwicklung Polens in den 1980er Jahren wurde von zwei Faktoren entscheidend geprägt: einerseits von dem innenpolitischen Konflikt mit der durch den Kriegszustand (1981 bis 1983) geschwächten Solidarność-Bewegung und andererseits von der Glasnost- und Perestrojka-Bewegung innerhalb der kommunistischen Parteien des damaligen Ostblocks, die 1985 von dem Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, initiiert wurde. Angesichts der sich zuspitzenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krise entlud sich der schwelende Konflikt in Polen 1989 in den Verhandlungen des »Runden Tisches«3. Im Nachhinein erwies sich dies als 
     Durchbruch für alle ehemaligen Ostblockstaaten. Den ersten »halbfreien« Wahlen im Jahre 1989 folgte aufgrund eines Seitenwechsels der ehemaligen Blockparteien die erste Regierung mit dem nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki. Zwar blieben die so genannten Machtministerien, Inneres und Verteidigung, weiterhin von Kommunisten besetzt, der Durchbruch war jedoch geschafft. Polen war das erste Land in Osteuropa mit einem oppositionellen Premierminister.
  


  
    Der Runde Tisch war eine symbolkräftige und friedliche Wende mit symbolischer Auswirkung für ganz Osteuropa, der jedoch ohne vollständige demokratische Legitimation eingerichtet wurde. Die Regierungsseite war demokratisch nicht legitimiert, und die oppositionelle Vertretung wurde maßgeblich durch den legenderen »Solidarność-Führer« und Nobelpreisträger Lech Walesa zusammengesetzt. Die Folge des politischen Umbruches war ein vollständiger Zerfall der politischen Strukturen des kommunistischen Systems. Dieser wurde jedoch nicht von einem Aufbau neuer Strukturen seitens der Opposition begleitet, da sie nur in einem destruktiven Ziel vereinigt war: dem Kampf gegen den Kommunismus und gegen die Vorherrschaft der Sowjetunion.4 Hinzu kommt, dass die Antikommunistische Opposition von der Entwicklung völlig überrollt wurde, weil sie sich am Runden Tisch noch auf jahrelange Oppositionsarbeit eingestellt hatte.5
  


  
    Die ersten »halbfreien« Wahlen im Jahre 1989, die am Runden Tisch vereinbart worden waren, enthielten eine Sperrklausel, die den Regierungsparteien eine Mehrheit von 65 Prozent im Sejm, dem polnischen Parlament, garantierte. Das war der Preis für Zugeständnisse an die Opposition, wie beispielsweise die Wiedereinrichtung der frei wählbaren zweiten Parlamentskammer – des Senates. Die Opposition erhielt dort eine Mehrheit von 99 Prozent. Der Sejm wählte General Wojciech Jaruzelski zum ersten Staatspräsidenten. Der Reformkommunist Jaruzelski dominierte die Politik in den 1980er Jahren und trug wesentlich zum friedlichen Machtübergang bei.6
  


  
    Über zwei Jahre hinweg lag das Defizit des polnischen Parlamentarismus an dem inneren Konflikt innerhalb der Solidarnosc-Bewegung und in der fehlenden Legitimität des Sejm, der zwar die Solidarność-Regierungen tolerieren musste, doch viele Gesetzesinitiativen blockieren konnte. Unter anderem verschleppte er die Selbstauflösung und die Neuwahlen bis 1991. Dies war ein Grund für die späte Aufnahme Polens in den Europarat, die erst nach den ersten freien Wahlen im November 1991 erfolgte.
  


  
    In der Übergangszeit von 1989 bis 1991 wurde die Position des Präsidenten gestärkt. Durch allgemeine freie Wahlen wurde 1991 der Gewerkschaftsführer Lech Walesa, die Symbolfigur des Umbruches in Polen und Osteuropa, vom Volk zum ersten demokratisch legitimierten Präsidenten gewählt.7
  


  
    Angesichts der sozialen Auswirkungen der Transformation sank die Popularität der Reformer. Bei den vorzeitigen Wahlen 1993 konnten, wegen der Zersplitterung des »demokratischen« Lagers und der neueingeführten 5 Prozent-Klausel, die »Postkommunisten« mit der Bauernpartei PSL wieder an die Macht zurück kehren. Trotzdem bemühte sich Walesa, die Reformpolitik voranzutreiben, was allerdings durch die von ihm selbst zu verantwortende Zersplitterung des Parteiensystems erschwert wurde. Bis zur Verabschiedung der neuen Verfassung im Sommer 1997, die sieben Jahre lang durch eine parteiübergreifende Verfassungskommission vorbereitet wurde, fungierte Polen als eine Mischung aus parlamentarischer und präsidialer Demokratie. Der im November 1995 gewählte Präsident Aleksander Kwasniewski verzichtete in der Übergangszeit 1995 – 1997 auf direkte Eingriffe hinsichtlich der Besetzung der drei wichtigsten Ministerien.
  


  
    Seit 1993 wird in Polen in einem Vierjahres-Rhythmus gewählt.8 Die Umsetzung des »Großen Reformpaketes« aus dem Jahre 1997, d.h. der Gesundheits-, Rentenversicherungs-, Verwaltungs- und Schulreform, ist nicht immer »planmäßig« verlaufen, aber der Grundstein für einen modernen Staat wurde gelegt. Der Versuch der Regierung Miller, die Reform der Krankenversicherung rückgängig zu machen, führte vielmehr zu einem totalen Chaos und dem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung. Fehler dieser Art und mehrere Korruptionsaffären trugen zu einem Rückgang der Popularität der SLD-Regierung, sodass Anfang 2004 weniger als 20 Prozent der Wähler die Regierung unterstützte.9
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Das Parteiensystem


  
    Aufgrund der 40 jährigen Dominanz der Kommunistischen Partei, die in Polen als Polnische Vereinigte Arbeiterpartei (PZPR) agierte, fehlte dem parlamentarischen System nach 1989 ein Fundament gesellschaftlich-politischer Organisationen. Der PZPR und den beiden Blockparteien, der »Vereinigten Bauernpartei« (ZSL) und der »Demokratischen Partei« (SD), fehlten nach der Niederlage in der ersten freien Wahl 1991 jede Legitimität. Aufbauend auf die Untergrundtätigkeit in den 1980er Jahren, nahm die Solidarnosc-Bewegung die zentrale Stellung im politischen Leben ein. Dies bescherte ihr jedoch zwei unüberwindbare Probleme: Erstens wies sie keinen starken Zusammenhalt auf, da die Bewegungen und Gruppen nur 
     die Gegnerschaft zum Kommunismus vereinte; zweitens befürchteten einige Oppositionsführer und nicht zuletzt Gewerkschaftler, dass eine Umwandlung der Solidarnosc in eine politische Partei die erst entstehende Pluralisierung des politischen Lebens gefährden könnte. Dies war der wesentliche Grund für das Auseinanderbrechen der Solidarnosc-Bewegung. Eine nicht besonders rühmliche Rolle spielte in diesem Zusammenhang Staatspräsident Lech Walesa, der den Spaltungsprozess der Solidarnosc vorantrieb, weil er darin ein Mittel zur Aktivierung der breiten Gesellschaft sah. Auf ihrer Basis formierten sich 1992/1993 verschiedene Parteien, die jedoch keine effiziente Struktur und keinen Wahlkampfapparat aufbauen konnten, sodass sie im parteipolitischen Leben zunächst keine wesentliche Rolle spielten. Erst 1997 konnten sie als AWS (Wahlaktion Solidarnosc) die Wahlen wieder gewinnen. Allerdings zerfiel dieses Wahlbündnis nach den verlorenen Parlamentswahlen 2001.
  


  
    Die »postkommunistischen« Regierungsparteien konnten nach einem inneren Wandel auf ihre alten Organisationsstrukturen zurückgreifen. Zunächst war hier die Vereinigte Bauernpartei erfolgreich, die in die Polnische Bauernpartei (PSL) transformiert wurde und nach den aufgrund eines Misstrauensvotums und der Auflösung des Parlamentes durch Walesa vorgezogenen Parlamentswahlen 1993 zunächst als kleinerer Koalitionspartner des Bündnisses der Demokratischen Linken (SLD) den Ministerpräsidenten stellte. Die Gründe für den Erfolg der Bauernpartei lagen in der spezifischen Struktur der polnischen Landwirtschaft. Als einziges Land der sowjetischen Einflusssphäre konnte Polen das Privateigentum in der Landwirtschaft bewahren. Dies verhinderte jedoch die Restrukturierung der Landwirtschaft und förderte die Zersplitterung der Agrarstruktur.10
  


  
    Die reformierte Bauernpartei konnte sich binnen kurzer Zeit als Anwalt der kleinen Bauern profilieren. Die Machtbesessenheit der führenden Parteielite und die taktischen Fehler in der Landwirtschaftspolitik führten jedoch zur Wahlschlappe im Herbst 1997.
  


  
    Andrzej Lepper mit seiner Partei Samoobrona (Selbstverteidigung) konnte seitdem der Bauernpartei (PSL) den größten Teil der anti-europäisch eingestellten Bauern entziehen. Sein medienwirksames Vorgehen und die Rolle des Anwaltes der Verlierer der Transformation brachte ihm immer mehr Unterstützung seitens der Wähler, sodass Samoobronna zur wichtigen politischen Kraft im Lande wurde.
  


  
    Auch die Postkommunisten schafften den Wandel in das Bündnis der Demokratischen Linken (SLD), das 2000 in eine Partei umgewandelt wurde. Zunächst konnte die SLD die Wahlen für sich entscheiden und zusammen mit der PSL bis September 1997 die Regierung bilden. Die geringe 
     Wahlbeteiligung und die Zersplitterung des rechten Flügels der politischen Landschaft waren die Grundlage für den außerordentlichen Erfolg der postkommunistischen Partei bei den Parlamentswahlen 1993, die ihr, zusammen mit der Arbeitsunion (UP) und der Bauernpartei (PSL), eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bescherten. Dies hatte eine negative Wirkung: die oppositionellen »Reformbremser« als Regierungsmitglieder. Diese Entwicklung verlagerte die Auseinandersetzungen über die Regierungspolitik vom Parlament, in dem sie eigentlich zwischen der Regierung und der Opposition geführt werden sollte, in die SLD.
  


  
    Das Fehlen der rechten Parteien im Parlament erzeugte jedoch einen starken Druck, der das rechte Spektrum der Parteienlandschaft zur Konsolidierung zwang. Bei den Wahlen im September 1997 blieb der Großteil der Bevölkerung weiterhin der Urne fern, »die Rechte« konnte jedoch die Synergieeffekte eines gemeinsamen Vorgehens nutzen und gewann die Wahl.11
  


  
    Die Geschichte wiederholte sich mit vertauschten Rollen 2001. Die Parlamentswahlen bewiesen, dass der Aufbau des Parteiensystems auch im 21. Jahrhundert noch nicht abgeschlossen ist. Sowohl die »Wahlaktion Solidarnosc« AWS als auch die »Freiheitsunion UW« schafften die 5-Prozent-Klausel nicht und waren im Parlament nicht vertreten. Die mitte-rechten Nachfolgeparteien »Die Bürgerverständigung – PO« und »Recht und Gerechtigkeit – PiS«, welche die Wählerschaft der UW und der AWS ansprechen, platzierten sich weiter rechts von ihren Vorgängerparteien. Der Erfolg der nationalistischen Bewegung LPR (Liga Rodzin Polskich) war ein Beweis für den Rechtsruck der polnischen Gesellschaft.
  


  
    Die seit Herbst 2001 regierende Demokratische Linksallianz SLD unter Premierminister Miller bildete – nach dem durch EU-Politik veranlassten Austritt der Bauernpartei PSL (2003) aus der Koalition – eine Minderheitsregierung, die jedoch direkt nach dem EU-Beitritt Polens am 1. Mai 2004 zurücktrat. Als Nachfolger für das Amt des Regierungschefs wurde Marek Belka ernannt und am 26. Juni 2004 vereidigt. Nach den Wahlen im September 2005 wurde eine Minderheitsregierung unter dem Nationalkonservativen Kazimierz Marcinkiewicz gebildet.
  


  2.2 Das Politische System


  
    Das Parlament setzt sich aus zwei Kammern zusammen: dem Sejm mit 460 und dem Senat mit 100 Mitgliedern. Parlamentswahlen erfolgen alle vier Jahre, die Direktwahl des Staatsoberhauptes alle fünf Jahre.
  


  
    Die neue Verfassung Polens, die im Mai 1997 in einem Referendum angenommen wurde, regelt die Kompetenzen der Staatsorgane sowie deren Verhältnis zueinander und bestätigt die präsidial-parlamentarische Demokratie. Die Rechte des Staatspräsidenten wurden jedoch eingeschränkt. Er hat nunmehr kein Recht, die Regierung, die Außen- oder die Verteidigungspolitik zu bestimmen. Die neue Verfassung stärkt die Kompetenzen des Premierministers sowohl gegenüber den Ministern als auch gegenüber dem Präsidenten. Als Folge der Oleksy-Affäre, in der ein Minister gegen den eigenen Premierminister ermittelt hatte, wurden dem Premierminister auch die Geheimdienste unterstellt.
  


  
    Das Ansehen der Regierung, aber auch der politischen Klasse sinkt von Tag zu Tag. Eine bessere Effektivität ist nicht sichtbar. Eine Korruptionsaffäre folgt der nächsten. Der angebliche Versuch des Filmproduzenten Rywin, den Herausgeber der Gazeta Wyborcza Adam Michnik zu bestechen, erschütterte die ganze Gesellschaft. Sowohl der Staatspräsident als auch der Premierminister wurden in die Untersuchungen einbezogen. Hinzu kommen auch »Mafia-Kontakte« des ehemaligen stellvertretenden Innenministers Sobotka. Diese Eregnisse erschütterten das Vertrauen der Bevölkerung in das politische System.
  


  2.3 Wirtschaft


  
    Der Begriff »polnische Wirtschaft« hat in der jüngsten Vergangenheit einen grundlegenden Bedeutungswandel erfahren. Noch in den 1980er Jahren als Schimpfwort benutzt, gilt er heute in vielen Sektoren als ein Markenzeichen für erfolgreiche Wirtschaftstransformation. Denn Polen war das erste Land Mittelosteuropas, in dem nach 1989 mit einem grundlegenden Umbau des politischen und wirtschaftlichen Systems begonnen wurde. Der polnische Ansatz, die transformationspolitische Aufgabe zu lösen, diente später als Vorbild für alle Transformationsländer der Region (mit Ausnahme Ostdeutschlands und Ungarns). Polen war das erste postkommunistische Land, das die Transformationskrise überwunden hat und sich seit Jahren durch ein hohes Wirtschaftswachstum auszeichnet, das jedoch in den letzten zwei Jahren nachgibt.12
  


  
    Ausgangspunkt für diese Politik war der so genannte Balcerowicz-Plan. Leszek Balcerowicz war 1989 in der ersten nicht-kommunistischen Regierung für die Wirtschaftsreformen zuständig. Er hatte folgende Maßnahmen ergriffen, um die Wirtschaftsverfassung des Landes neu zu gestalten und zugleich die Wirtschaft zu stabilisieren und auf einen Wachstumskurs zurückzuführen:
     Liberalisierung der Preise und Abbau staatlicher Subventionen; strikte Kontrolle der Geld-, Kredit- und Einkommensentwicklung; Gewerbefreiheit und Beginn der Privatisierung staatlichen Produktiwermögens; Deregulierung und Privatisierung des Außenhandels sowie Abwertung der Landeswährung und Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für den Aufbau marktwirtschaftlicher Institutionen. Seine Rückkehr auf den Posten des Finanzministers und des stellvertretenden Premierministers infolge der Wahlen im Herbst 1997 hatte eine symbolische Bedeutung weit über die Grenzen Polens hinaus. Seit 2001 überwacht er als Präsident der Nationalbank die Stabilität der Finanzpolitik.
  


  
    Bis 1993 haben die verschiedenen Regierungen versucht, den von Balcerowicz eingeleiteten Reformplan durchzusetzen. Die Koalition aus SLD und PSL ist 1993 an die Macht gekommen, weil beide Parteien diesen Plan heftig kritisierten und den Wählern versprachen, die gesellschaftlichen Kosten der Transformation zu verringern. In der Praxis hatte jedoch die SLD/ PSL-Regierung die Stabilitätspolitik der Vorgänger im Prinzip fortgeführt: Bekämpfung der Inflation, Abbau des Staatsdefizits und Verringerung der öffentlichen Verschuldung. Als Ergebnis hat sich das Wirtschaftswachstum beschleunigt, die Arbeitslosigkeit ist leicht zurückgegangen, und die Einkommen der privaten Haushalte sind gestiegen. Die private Nachfrage, größtenteils kreditfinanziert, und die Investitionsnachfrage der Privatwirtschaft bilden heute den Wachstumsmotor der polnischen Wirtschaft. In den Jahren 2002/2003 schwächte sich das Wirtschaftswachstum ab, blieb jedoch weiterhin mit 3 Prozent des BIP im Jahre 2003 fast doppelt so hoch wie das der EU-15. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwunges stieg die Arbeitslosigkeit bis auf 19 Prozent. Die Begründung dafür liegt in der steigenden Produktivität und den geburtenstarken Jahrgängen, die seit 2000 auf den Arbeitsmarkt drängen.
  


  
    Polen hat gut funktionierende marktwirtschaftliche Strukturen geschaffen. Die letzten Regierungen haben es jedoch nicht vermocht, die notwendigen Reformmaßnahmen vollständig umzusetzen. Die Privatisierung ist noch nicht abgeschlossen und wird weiterhin durch monopolistische Staatsholdings konterkariert. Als Folge ist die polnische Wirtschaft institutionell gespalten: Auf der einen Seite dominiert der Privatsektor (ca. 70 Prozent des BIP, über 75 Prozent der Beschäftigten). Auf der anderen Seite existiert immer noch ein gewichtiger Staatssektor (Steinkohlebergbau, Energiewirtschaft, Stahlindustrie, Rüstungsindustrie), der nach wie vor einen großen Einfluss auf die Wirtschaftsprozesse hat und aus dem Staatshaushalt subventioniert werden muss. Hinzu kommt die Schattenwirtschaft, die nach verschiedenen Schätzungen 18 bis 25 Prozent des BIP erwirtschaftet und über 
     eine Million Menschen beschäftigt. Zu den positiven Punkten der wirtschaftspolitischen Bilanz der Jahre 1997 bis 2001 zählen ferner die Reform der Territorialverwaltung des Landes sowie die Reformen der Sozialversicherungssysteme, des Gesundheitswesens und des Bildungssystems. Die Regierung Miller, die seit 2001 im Amt war, konnte sich leider nicht mit wirtschaftlichen Erfolgen schmücken, im Gegenteil, die misslungene »Gegenreform« der Krankenkassen hat das Vertrauen der Bevölkerung in die Leistungsfähigkeit des Staates in Frage gestellt.13
  


  
    Die Achillesferse der Transformation ist weiterhin die Rechtsangleichung und die Infrastruktur. Trotz Unterstützung seitens der Europäischen Union, der Osteuropabank wie auch der Europäischen Investitionsbank sind die in den letzten Jahren erreichten Verbesserungen in der Modernisierung des Straßennetzes nicht ausreichend. Der Zustand der Infrastruktur, vor allem der grenzübergreifenden, ist für eine EU-Mitgliedschaft noch unzureichend.
  


  
    Bezüglich der Rechtsangleichung hat Polen nach dem am 1. Mai 2004 erfolgten EU-Beitritt noch erhebliche Probleme. Es bestehen auch begründete Zweifel, ob angesichts dieser Probleme das Land im Stande ist, die zur Verfügung stehenden Gelder aus den EU-Fonds für die Modernisierung auszuschöpfen.
  


  
    Das größte Problem für Polen ist die Restrukturierung und Anpassung der Landwirtschaft an die EU-Strukturen. Dies liegt an der historisch begründeten besonderen Agrar- und Sozialstruktur des Landes: Kleine, fünf bis zehn Hektar große Bauernhöfe, meistens Familienbetriebe, machen den Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe in Polen aus. Hinzu kam die ungünstige Landwirtschaftspolitik der Transformationsperiode. Nicht zuletzt hat auch die konservative Einstellung der Bauern den Reformprozess in der Landwirtschaft keinesfalls beschleunigt. Vielmehr versuchen die Bauernparteien, den Transformationsprozess aufzuhalten, und beeinträchtigen dadurch die künftige Wettbewerbsfähigkeit der polnischen Wirtschaft.14
  


  2.4 Gesellschaft


  
    In den ersten Jahren nach der politischen Wende sind mehrere Trennlinien in der Gesellschaft entstanden, welche die Übergangszeit charakterisieren. 1989 galt auf allen Ebenen noch das Schema »wir«, das heißt die antikommunistische Opposition an der Spitze mit der Solidarnosc-Bewegung, und »die da oben«, das heißt die Kommunisten mit den Blockparteien. Im Laufe 
     der Zeit kam es zu einer Differenzierung. Die Wirtschaftsreformen – der Balcerowicz-Plan – hatten viele Gegner, und so spaltete sich in den 1990er Jahren die Gesellschaft in Befürworter und Gegner der Wirtschaftsreformen. Hinzu kam eine neue Trennlinie in der Gesellschaft in Bezug auf die Überprüfung der politischen Eliten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst in der kommunistischen Ära und der Schaffung einer Art »Gauck-Behörde«, die mit Verspätung unter Premierminister Buzek gegründet wurde.15
  


  
    Die historische Wende belebte auch viele Muster aus der Zwischenkriegszeit, unter anderem den Nationalismus katholischer Prägung, der im Gegensatz zum säkularen und europäisch orientierten Modernismus steht.
  


  
    Diese Trennlinien in der polnischen Gesellschaft trugen wesentlich dazu bei, dass die verschiedenen Regierungen in der Zeit zwischen 1989 und 1993 ausführlichere Auseinandersetzungen um die persönliche Verwicklung der politischen Akteure in der kommunistischen Vergangenheit führten als um die Richtung der Wirtschaftsreformen.
  


  
    Die Wirtschaftsreformen in den Jahren 1990 bis 1993 zeichneten sich durch hohe Rezession, Inflation, den Einbruch der Steuereinnahmen und die Kürzung der Sozialausgaben des Staates aus. Diese »Nebenwirkungen« der Transformation hatten negative Folgen für die sozialen Lebensbereiche wie Schulsystem, Gesundheitswesen und Kultur. Besonders betroffen von dem Strukturwandel war die Landbevölkerung, weil die Anpassung der Landwirtschaft an das EU-Niveau sozialstrukturelle Reformen nötig machte, welche die Traditionen der polnischen Landstruktur verändern werden. Die nach offiziellen Angaben fast 30 Prozent Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, die jedoch nur 6,5 Prozent des BIP erwirtschaften, müssen eine höhere Produktivität erreichen. Dies wird eine Änderung der soziokulturellen Struktur des Landes zur Folge haben.
  


  
    Die Präsidentschaftswahl im Jahre 2000, die Alexander Kwasniewski im ersten Wahlgang gewann, zeigte, dass sich die Trennungslinien in der Gesellschaft verlagern. Die Bewältigung der kommunistischen Vergangenheit steht nicht mehr an erster Stelle der politischen Diskussion. »Die Zukunft« ist das Hauptthema. Die Politik wird daran gemessen, ob sie hinsichtlich der Bewältigung der Zukunftsprobleme glaubwürdig erscheint.
  


  
    Das Referendum über die neue Verfassung 1996, das symbolisch die Übergangszeit beenden sollte, bestätigte die Tendenz zur Verlagerung der politischen Auseinandersetzung im Lande auf die Themen der Zukunft. Trotz Boykottaufrufen seitens konservativer Teile der Opposition und Kritik einiger Vertreter der Kirche wurde die Verfassung angenommen. Die niedrige Wahlbeteiligung ist jedoch ein Warnsignal an die politische Klasse 
     in Polen, dass das Verfassungsbewusstsein der Bevölkerung nicht besonders stark ausgeprägt ist. Die Beteiligung der Bevölkerung an dem EU-Referendum war auch nicht besonders hoch (57 Prozent), wenn man berücksichtigt, dass die politische Klasse hier an einem Strang gezogen hatte.
  


  
    Die Wahlkampagnen 1997 und 2001 haben die Verlagerung der Haupttrennlinie in der Gesellschaft auf den Konflikt zwischen Modernisierern und Konservativen vollzogen. Die SLD hat sich hauptsächlich als Partei der Modernisierer dargestellt, obwohl dies nicht immer der Realität entspricht. Die Bauernpartei (PSL) ist als konservativ und klientelistisch einzuordnen. Die Selbstverteidigung (Samoobronna) gräbt ihr jedoch das Wasser ab, da sie offensiver und medienwirksamer agiert. Die AWS versuchte nochmals, die antikommunistische Karte zu spielen, ist allerdings damit gescheitert. Kurz nach den Präsidentschaftswahlen im Herbst 2000 wurde die Bürgerverständigung (PO) gegründet, die das reformorientierte, unzufriedene Wählerpotenzial der UW und AWS übernommen hat und sich im Laufe des Jahres 2003 zur stärksten Oppositionskraft entwickelte.
  


  
    Polen ist ein katholisches Land, in dem die Kirche in der Geschichte, aber insbesondere nach 1945 eine wichtige politische Rolle spielte. Den Höhepunkt der Popularität und des Einflusses erreichte sie in den 1980er Jahren, als sie die Rolle des Vermittlers zwischen der kommunistischen Regierung und der politischen Opposition übernahm. Die katholische Kirche ist vom Transformationsprozess noch stärker betroffen als die Gesellschaft. Die Erschütterungen der Wende haben die Kirche in Konfliktnöte gebracht, die ihr bisher unbekannt waren. Sie muss sich in erster Linie selbst reformieren, ihr Verhältnis zu den politischen Institutionen, den Parteien, den Medien, aber auch zum »Westen« neu definieren.16
  


  
    Der Einfluss der Kirche nach der Wende 1989 drückte sich in Forderungen an den Staat aus, die der Großteil der Bevölkerung nicht teilte. Die Kirche bestand auf der Einführung des Religionsunterrichtes in den Schulen und erzwang ein Gesetz über »Familienplanung, den Schutz der menschlichen Leibesfrucht und die Bedingungen, unter welchen ein Abbruch der Schwangerschaft zulässig ist«, das einem Abtreibungsverbot gleichkommt. Die Kontroverse zwischen der katholischen Kirche und der SLD kam erneut während des Referendums über die neue Verfassung zum Ausdruck, indem sich die Kirche auf die Seite der AWS und der Verfassungsgegner stellte. In der Begründung wurde die Verfassung als »nicht christlich genug« bezeichnet. Einige Jahre später vollzog die Kirche eine Wende und sprach sich für den EU-Beitritt aus. Die geschah nicht zuletzt unter dem Druck des Papstes. Ein Teil des Klerus spricht sich jedoch offen gegen die EU und die Modernisierung des Landes aus.
  


  
    Die Kontroverse um Jedwabne und das Verhältnis zu den Polen jüdischen Glaubens während des Zweiten Weltkrieges hat die polnische Gesellschaft tief erschüttert und dazu beigetragen, dass dieser »weiße Fleck« in der polnischen Geschichte beseitigt wurde. Eine wichtige Rolle spielte hier Präsident Kwasniewski, der sich »im Namen des polnischen Volkes« für alle Fehler entschuldigte.
  


  3. EU-Mitgliedschaft und die deutsch-polnischen Beziehungen


  
    Polen ist zwar Mitglied der NATO und der EU, aber das deutsch-polnische Verhältnis steckt in einer schweren Krise. Abgesehen von dem Engagement Polens im Irak und den unterschiedlichen Ansätzen der beiden Regierungen bei der Reform der EU hat im Wesentlichen die unterschiedliche Wahrnehmung der eigenen Geschichte zu Missverständnissen auf beiden Seiten beigetragen. Die konfrontativen Forderungen der BdV-Vorsitzenden Steinbach bezüglich der Entschädigung der Vertriebenen im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt Polens und die Idee eines »Zentrums gegen Vertreibungen« in Berlin haben die Annäherung zwischen den beiden Nationen sehr negativ beeinträchtigt. Es hat sich gezeigt, dass die »Interessengemeinschaft« der 1990er Jahre nicht mehr existiert. Sie war zu oberflächlich und kann mit der deutsch-französischen Versöhnung der 1950er Jahre nicht verglichen werden. Die Gräben sind zu tief und die Bereitschaft, sich in die Position der anderen Seite hinein zu versetzen ist auf beiden Seiten noch nicht da.
  


  
    Abschließend lässt sich feststellen, dass von der weiteren Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen der Erfolg der EU-Osterweiterung abhängig ist. Sowohl in politischer, als auch wirtschaftlicher Hinsicht ist dies eine Schlüsselfrage der europäischen Entwicklung.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 57 Prozent der Teilnehmer des Referendums sprach sich für den EU-Beitritt Polens aus.
  


  
    2 Die Beziehungen erhielten schon Ende der 1990er Jahre einen ersten Dämpfer im Zusammenhang mit der Forderung der BdV-Vorsitzenden Erika Steinbach, den EU-Beitritt Polens mit der Entschädigungsfrage der Vertriebenen zu verbinden.
  


  
    3 Vgl. Garlicki, Andrzej: Karuzela. Rzecz o okraglym stole. Warszawa 2003.
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    6 Zur Person Jaruzelskis vgl. Jaruzelski, Wojciech: Hinter den Türen der Macht, Leipzig 1996.
  


  
    7 Lech Walesa wurde im Herbst 1991 erst im zweiten Wahlgang gewählt; vgl. Holzer, Jerzy: Polen, in: Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa, Gütersloh 1995, S. 130.
  


  
    8 Die Mitte-Rechts Regierung des Premierministers Buzek 1997 – 2001 verlor im letzten Regierungsjahr die parlamentarische Mehrheit, genauso wie die Regierung Millers im Jahre 2003. Beide konnten jedoch weiter regieren.
  


  
    9 SLD 17 Prozent, PO 29 Prozent, Samoobrona 11 Prozent, PiS 13 Prozent, LPR 10 Prozent nach CBOS.
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  Portugal


  
    Im Laufe der 1990er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verringerte sich in Portugal allmählich der Widerstand gegen den Föderalismusgedanken innerhalb der beiden großen politischen Parteien, der Sozialistischen (PS) und der Sozialdemokratischen Partei (PSD). Trotzdem manifestiert sich in einflussreichen Kreisen eben dieser Parteien immer noch ein atavistischer Widerstand gegen föderalistische Vorstellungen – weil man sie für antipatriotisch und den Interessen des Landes abträglich hält; dieser prägt auch die Positionen der Kommunistischen Partei (PCP) und der Volkspartei (mit dem Demokratisch-Sozialen Zentrum, CDS/PP). Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes, seine Besorgnis über die Auswirkungen der Erweiterung der Europäischen Union sowie die Angst, durch eine autoritäre Leitungsbehörde ins Abseits gedrängt zu werden – das alles trug in einer Zeit, in der sich Amerika wenig für die Integration Europas engagierte, dazu bei, dass Portugal im Verfassungsprozess beim Thema Föderalismus nicht eindeutig Position bezog.
  


  
    Dennoch hat sich an der Unterstützung einer gemeinsamen europäischen Perspektive, insbesondere an der Befürwortung der Macht der Kommission, nichts geändert. Diese Haltung ist charakteristisch für die Beteiligung Portugals am Aufbau Europas seit 1992 und allen Parteien gemein. Das von Jacques Delors und Joschka Fischer propagierte Konzept einer »Föderation demokratischer Staaten« gilt gegenwärtig als bester Garant der Interessen der Bürger Portugals und für den Erfolg des ganzen Projektes Europa.
  


  
    Das erste Halbjahr 2000 war in Portugal durch die erneute Ratspräsidentschaft bestimmt. Während der ersten Präsidentschaft 1992 hatten die Bürger Portugals erstmals ein Interesse für Europa entwickelt, und es hatte eine Annäherung führender Politiker an das politische Europa während der Amtszeit des sozialdemokratischen Premierministers Anibal Cavaco Silva stattgefunden. Bis zu diesem Zeitpunkt war Portugals Europapolitik gefangen in einer geopolitisch motivierten Fixierung auf den atlantischen Raum, die auf einem historischen Determinismus basierte und in der Praxis eine systematische Anpassung der portugiesischen Politik an die Großbritanniens, eine recht skeptische Einstellung gegenüber der Außenpolitik der Europäischen Union und Widerstand gegen jeden Vorstoß in Richtung einer europäischen
     Verteidigungspolitik – worin eine Gefahr für die NATO gesehen wurde – bedeutete. Die erste Ratspräsidentschaft verdeutlichte der portugiesischen Regierung, welche außenpolitischen Einflussmöglichkeiten ihr die Mitgliedschaft in der Union für die Wahrung ihrer spezifischen Interessen bot, ob es sich nun um Ost-Timor oder die lusophonen Länder Afrikas oder Brasilien handelte. Portugal rückte seit 1992 mehr und mehr von britischen Positionen ab, und 1995, als der Sozialist António Guterres Regierungschef wurde, ging die Europäisierung des Landes wieder weiter voran und das Land verfolgte erneut eine aktive Europapolitik, vergleichbar der zum Zeitpunkt des Beitrittswunsches vorherrschenden Strömung, was die portugiesische Teilnahme an der NATO-Intervention in Bosnien und im Kosovo sowie die Unterstützung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik durch Lissabon erklärt.
  


  
    Diese politischere und dynamischere Einstellung trat während der portugiesischen Ratspräsidentschaft 2000 klar zutage. Bedeutete 1992 die Entdeckung Europas durch die Portugiesen, so war das Jahr 2000 gekennzeichnet von der Entdeckung Portugals durch Europa. Paradoxerweise fand das Engagement der regierenden Sozialistischen Partei in der Europapolitik keine nennenswerte Anerkennung in der öffentlichen Meinung. Der damalige Premierminister António Guterres unterlag bei den Lokalwahlen im Dezember 2001 und gab daraufhin seinen Rücktritt bekannt. Durch die danach erfolgte Rückkehr der PSD in die Regierung – in eine Koalition mit der CDS-PP, der man deutlich gemacht hatte, wie wichtig eine Koalitionsregierung im Hinblick auf Europa ist – blieb der Konsens im Wesentlichen bestehen. Der neue Regierungschef Durao Barroso erklärte als erster, dass er sich selbstverständlich für die Verantwortung in Europa entscheide, wenn er die Wahl zwischen Afrika und Bosnien hätte. Die Irak-Krise und deren Vielschichtigkeit führte in einem Land, das sich als Amerika- und NATOFREUNDLICH bezeichnet, zu Unstimmigkeiten zwischen den Parteien PSD und PS. Die Regierung unterstützte das Eingreifen der Vereinigten Staaten im Irak; der damalige Präsident Jorge Sampaio, ehemaliger Chef der Sozialistischen Partei, sprach sich jedoch gegen eine Intervention ohne Mandat der Vereinten Nationen aus. Dies war auch die Haltung seiner Partei.
  


  1. Institutionelle Reform, Fischers Vorstoß und Nizza


  
    Im Dezember 1999, kurz vor der portugiesischen Ratspräsidentschaft, befürwortete der Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Francisco 
     Seixas da Costa, in einem Zeitungsartikel mit der Überschrift »Befürchtungen – Portugal besteht auf einen Kommissar pro Mitgliedstaat« eine vorsichtige Reform der Verträge als vorrangig für die gemeinsame Regierungskonferenz 2000, sowohl hinsichtlich der Zusammensetzung der Kommission als auch der Neugewichtung der Stimmen im Rat und der Ausweitung des Prinzips qualifizierter Mehrheiten. Eine kühnere Reform sei weder für die öffentliche Meinung noch für die Parlamentarier akzeptabel.1 Diese von der portugiesischen Präsidentschaft gesetzten Prioritäten bestimmten den gesamten Prozess bis zum Vertrag von Nizza und wurden von der Regierung unter Duräo Barroso sowohl im Reformkonvent 2003 als auch bei der darauf folgenden Regierungskonferenz beibehalten. Das Festhalten an mindestens einem Kommissar pro Mitgliedstaat, am Rotationsprinzip der Ratspräsidentschaft und an einem europäischen System der Stimmengewichtung zu Gunsten weniger bevölkerungsreicher EU-Mitglieder als elementare Bestandteile von Portugals Status innerhalb der Europäischen Union galt als Grundvoraussetzung für die Wahrung portugiesischer Interessen im europäischen Entscheidungsprozess.2
  


  
    Dies ist im Konvent und während der Regierungskonferenz 2003 klar geworden. Die Verteidigung des Status quo spiegelte sich wider in der mangelnden Begeisterung für den Vorschlag, einen Ratspräsidenten zu wählen, sowie in der Tatsache, dass sich Portugal vehement für die Beibehaltung eines Kommissars pro Mitgliedstaat einsetzte. Der portugiesische Außenminister erklärte zu diesem Thema: »Die Vorstellung einer verstärkten Zusammenarbeit, wie einige sie hegen, scheint eine elitäre Reaktion auf Ängste vor der Erweiterung zu sein.«3
  


  
    Die vorsichtige Haltung aufgrund der Überzeugung, dass jede Reform Portugals unbestrittene Interessen infrage stellen kann – insbesondere die gegenwärtige innereuropäische Balance, welche die kleinen Staaten in der Union favorisiert -, drückt sich zusammengefasst in etwa so aus: Die Interessen eines Europas der 15, mit seiner Mehrheit von reichen Ländern, deckten sich nicht mit denen Portugals, vor allem im Hinblick auf dessen geringeren Entwicklungsgrad. Diese Sichtweise hatte die portugiesische Regierung bewogen, die Erweiterungspolitik der Europäischen Union zu unterstützen: Da die Erweiterung das Gleichgewicht zwischen reichen und armen Ländern verändert hat und deshalb als für Portugal vorteilhaft angesehen wird.4
  


  
    Offensichtlich erkennt sich die Mehrheit der führenden Politiker Portugals in den neuen Mitgliedstaaten wieder. Wie Portugal in der Vergangenheit streben auch sie nach Festigung der Demokratie und nach Europa als neuem Bestimmungsort.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Die Vorschläge Fischers


  
    Die Erweiterungsdynamik und die breite Debatte über die zukünftige Verfassung der Union erregten in Portugal erhebliche Aufmerksamkeit. Diese Debatte begann mit der Zurückweisung des Vorschlages des »harten Kerns« von Lamers und Schäuble und setzte sich mit den Vorschlägen von Joschka Fischer fort. Der Konvent hatte für eine Fortführung der Debatte gesorgt, da die Themen im Wesentlichen dieselben waren und es aus diesem Grund interessant war die Reaktion auf die Rede Joschka Fischers zu beobachten.
  


  
    Die Sozialdemokraten warnten vor der Gefahr eines »Direktoriums der großen Länder«, und Parteiführer Jose Manuel Duräo Barroso erklärte, wenn man die Vorschläge des deutschen Ministers umsetzte, »würde Europa geschwächt und Portugal marginalisiert«5. Der Gedanke, man könnte – ausgehend vom kohärenten Kern der Gründungsmitglieder – sich allmählich auf eine europäische Föderation hin bewegen, wurde heftig angegriffen und als Verletzung des Gleichheitsprinzips bezeichnet. Das vorgeschlagene Modell einer Föderation von Nationalstaaten, also nicht eines Bundesstaates, und eines neu zu schaffenden Senates wurde positiv aufgenommen. Die Idee einer zweiten Kammer für das Europäische Parlament, ob sie sich nun aus Mitgliedern der nationalen Parlamente zusammensetzt oder nicht, hat in Portugal schon seit langem zahlreiche Anhänger.
  


  
    Mehrere Politiker, insbesondere einige Sozialisten (darunter auch der frühere Präsident der Republik, Mario Soares, und der gegenwärtige Präsident Jorge Sampaio), und unabhängige Persönlichkeiten wie etwa Guilherme d’Oliveira Martins, hatten im Laufe des Jahres 2000 einen Senat befürwortet. Der dem Föderalismusgedanken skeptisch gegenüberstehende damalige Premier Guterres hatte sich unter der Bedingung diskussionsbereit erklärt, dass eine Föderalismusdebatte von Anfang an alle Gesichtspunkte und nicht nur die politischen berücksichtigt; andernfalls könnten die deutschen Vorschläge nur »eine vage, abstrakte Diskussion unter Vernachlässigung der finanziellen und fiskalischen Konsequenzen des föderativen Modells, also eine überflüssige Diskussion«6 nach sich ziehen.
  


  
    Aufgrund der Bemühungen, die im Lande grassierenden Ängste zu mildern, dieses System würde auf ein so genanntes Direktorium hinauslaufen, wurde das Föderalismus-Tabu – trotz aller Warnungen – sowohl innerhalb der PS wie der PSD wieder infrage gestellt. Einige ziehen dabei den Ausdruck »echter Föderalismus« dem Terminus »Föderalismus« vor.7 So verkündete 2001 Duräo Barroso, der Vorsitzende der Sozialdemokraten, weitab 
     von der traditionellen und immer noch mehrheitlichen Position seiner Partei: »Viele haben inzwischen begriffen, dass die Logik der Vergemeinschaftung das Prinzip der Ebenbürtigkeit von Mitgliedstaaten nicht ausreichend gewährleistet. Davon konnten wir uns in Nizza überzeugen, wo es im Zuge der Regierungskonferenzen zu einer Umgewichtung der Stimmen kam, was objektiv zulasten der kleinen Länder geht. Die reine Logik der Vergemeinschaftung führt uns zu einem immer größeren Ungleichgewicht in Europa.«8 Das allmählich auch in Portugal vertretene Föderalismusmodell ist der von Jacques Delors propagierten Föderation demokratischer Staaten mit einer klaren Trennung der Kompetenzen zwischen den einzelnen Staaten und Brüssel sowie mit einer jeweils signifikanten Rolle der Kommission, des Rates und der nationalen Parlamente sehr viel näher. Diese portugiesische Position distanziert sich von einer Föderation nach dem deutschen Modell.
  


  
    Der Widerstand gegen die Vorstellung eines »harten Kerns« bedeutet nicht zwangsläufig einen Widerstand gegen die Teilnahme Portugals an Formen der verstärkten Zusammenarbeit – vorausgesetzt, diese werden tatsächlich verwirklicht.
  


  2.2 Der Gipfel von Nizza


  
    Die Reaktionen auf den Gipfel von Nizza waren im Allgemeinen recht kritisch, gleichzeitig sahen gewisse Kreise Portugals Ansehen als Verteidiger der Interessen kleinerer Staaten gegen Initiativen der Großen in Bezug auf die Stimmenneugewichtung gestiegen. Dem portugiesischen Verhandlungsführer, Staatssekretär Seixas da Costa, zufolge war dieser Gipfel ein wahres Feilschen um Kompetenzen.9 Indessen betonte die portugiesische Regierung, man sei gestärkt aus Nizza abgereist, vornehmlich weil sich einerseits die Kommission aus nur jeweils einem Vertreter pro Mitgliedstaat zusammensetzen werde, was Portugal auf eine Stufe mit weit größeren Ländern stelle, und weil andererseits die im Hinblick auf das relative Gewicht der Mitgliedstaaten vorgenommenen Änderungen weniger tief greifend ausgefallen seien als befürchtet.10 Der Autor Eduardo Lourenço brachte die Stimmung der Portugiesen im Rückblick auf Nizza sicher am besten zum Ausdruck: »Die Europa-Begeisterung, die Leidenschaft, die Utopie, die Sehnsucht nach einem geeinten Europa, das mehr als eine Summe nationaler Egoismen bedeutet, haben einen schweren Rückschlag erlitten.«11
  


  
    Was den Konvent betraf, so gingen die Meinungen auseinander, doch es wurde keine einzige bedeutende Stimme zur Verteidigung des Vertrages 
     von Nizza laut. Zum ersten Mal meldeten sich die Bürger in der Debatte um Europa ausdrücklich zu Wort und hoben in der öffentlichen Meinung in der EU eine starke europafreundliche Strömung hervor. Dies stand im Gegensatz zur Veröffentlichung einer nicht unbedeutenden Zahl von Artikeln, die sich sehr kritisch zum Konvent und dessen Ergebnissen äußerten. Diese Strömung konnte zum Teil durch die defensive Haltung der portugiesischen Regierung im Konvent entstehen. Der Regierungsvertreter sprach sich für einen Kommissar pro Mitgliedsland und einen rotierenden Vorsitz aus. Auch in der Regierungskonferenz gab Portugal der Verteidigung eines Kommissarpostens pro Land den Vorrang und war überzeugt, dieses Ziel sei erreicht. Der Vorschlag des Konvents, eine Abstimmung im doppelten Mehrheitsverfahren einzuführen, gegen das Spanien und Polen erbittert Widerstand leisteten, sah Premierminister Duroo Barroso als für Portugal akzeptabel an.
  


  2.3 Das Treffen von Lissabon und die wirtschaftliche Entwicklung


  
    Als der damalige Regierungschef Guterres die Idee, dass gut für das Land sei, was gut für Europa ist, zum Hauptgrundsatz erhob, bedeutete dies eine inhaltliche Wende in der Europapolitik Portugals. Nach diesem Konzept ist die beste Art, portugiesische Interessen in Europa zu vertreten, sie in die gemeinsamen europäischen Interessen zu integrieren, statt eine ausschließlich portugiesische Marschroute zu verfolgen. Am 23. und 24. März 2000 fand in der iberischen Hauptstadt eine außerordentliche Sitzung des Europäischen Rates statt, auf welcher der so genannten Lissabon-Strategie zugestimmt wurde, jenem »europäischen Weg«, bei dem wirtschaftlicher Erfolg auf Wissen und Innovation beruht. Wie Maria Joäo Rodrigues, portugiesische Koordinatorin dieser Initiative, bekräftigte, ist es ein »Ziel, die Art des Wirtschaftens und die Qualität der Arbeit in allen Bereichen umzugestalten – nicht nur in Branchen, die wir am ehesten mit neuen Technologien assoziieren. Wir haben sorgfältig darauf geachtet, die Grundzüge des europäischen Sozialmodelles und die Verschiedenartigkeit der Staaten in Europa zu bewahren. Die Gesamtwirkung dieser drei Ziele erlaubt es uns, einen europäischen Weg einzuschlagen, der sich am Ende als dem amerikanischen überlegen erweisen könnte.«12 Erklärtes Ziel ist es, unter Bejahung der Globalisierung die Wirtschaft Europas innerhalb von zehn Jahren dynamischer zu machen als die amerikanische. Auch wenn die Umsetzung dieser Ziele kein zentrales portugiesisches Anliegen ist, entsprechen sie doch ebenso ihrem Willen, eine ganze Reihe von Strukturschwächen Portugals in 
     den Bereichen Berufsausbildung, technische Innovation und deren Anwendbarkeit zu überwinden.
  


  
    Eine der innovativen Dimensionen der Lissabon-Strategie zeigt sich in der so genannten »Methode der offenen Koordinierung«, welche Europas Vielfalt berücksichtigt sowie die richtungweisende und koordinierende Rolle des Europäischen Rates bei der Strategie für die weitere Entwicklung stärkt. Manche sehen in dieser Methode die potenzielle Gefahr einer Schwächung der Kommission und eines Verlustes wirtschaftspolitischer Autonomie der Länder, andere hingegen ein flexibles Instrument, um auf aktuelle Probleme reagieren zu können.
  


  
    Die Lissabon-Strategie, damals von der Opposition in Portugal mit einer gewissen Skepsis aufgenommen, wird heute von allen großen Parteien befürwortet. Wegen der stetigen Zunahme der Arbeitslosigkeit (7 Prozent im Jahr 2003) ist die Arbeitsmarktpolitik von größerer Bedeutung.
  


  2.5 Portugal und die europäische Verteidigung


  
    Verteidigungspolitisch war der Beginn des neuen Jahrhunderts bestimmt von einem verstärkten Engagement Portugals für den Aufbau einer europäischen Verteidigungsdimension und zunehmender Entfernung von Portugals traditionellem »Atlantismus«. Außenminister Gama erinnerte jedoch ausdrücklich daran, dass die NATO und die USA nach wie vor unverzichtbar für die europäische Sicherheit seien.
  


  
    Für die Sozialistische und Sozialdemokratische Partei, ebenso wie für die CDS, ist die Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GESVP) natürlicher Bestandteil eines neuen Europaverständnisses. Begünstigt wurde diese Position auch durch die veränderte Haltung Großbritanniens. Die Schaffung einer schnellen Eingreiftruppe, für welche Portugal 950 Mann mobil machte, galt gleichzeitig als Anstoß für eine Modernisierung der portugiesischen Streitkräfte. Standen diese früher jeder Andeutung von Supranationalität besonders ablehnend gegenüber, sehen sie sich heute im Rahmen der GESVP eingebunden.
  


  
    Die generelle Loyalität gegenüber der NATO und der europäischen Verteidigungspolitik steht im Gegensatz zu Portugals mangelnder Unterstützung der Intervention im Kosovo und der Debatte über uranhaltige Munition. Dieses Thema dominierte im Januar 2001 sogar den Wahlkampf um das Präsidentenamt. Der Kandidat der PS und letzte Präsident der Republik, Jorge Sampaio (55,8 Prozent der Stimmen am 14. Januar 2001), verhielt sich in dieser Frage äußerst vorsichtig, nachdem Ex-Präsident Mario Soares erklärt
     hatte, seine Ablehnung des Kosovo-Einsatzes beruhe auf dem Uran-Problem. In Portugal, einem Land, das militärisch nicht vom Zweiten Weltkrieg betroffen war, gibt es noch immer starke Strömungen gegen eine Teilnahme an Einsätzen bei europäischen Konflikten. Doch die Dynamik der Integration, besonders im Bereich Verteidigung, hat die Isolationisten schon geschwächt – trotz des Rückhaltes in der öffentlichen Meinung.
  


  
    Die Intervention Amerikas im Irak ließ die Position Portugals hinsichtlich der europäischen Verteidigungspolitik und des neuen Kompromisses bei Friedenseinsätzen, insbesondere in Timor und auf dem Balkan, im Wesentlichen unverändert. Premierminister Duroo Barroso bekräftigte erneut, an einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung mitwirken zu wollen. Gleichzeitig hielt er aber an der Bedeutung der NATO fest. Sein Verteidigungsminister Paulo Portas, Parteichef der CDS-PP, ließ einer transatlantischen Ausrichtung der portugiesischen Außenpolitik mehr Bedeutung zukommen als seine Vorgänger.
  


  3. Das europäische Dilemma


  
    Vor der portugiesischen Präsidentschaft genoss Premier Guterres recht hohes Ansehen im eigenen Land und führte seine Partei am 10. Oktober 1999 zum Sieg – mit 44,1 Prozent der Stimmen und 115, das heißt der Hälfte der Sitze im Parlament (die Sozialdemokraten errangen 32,3 Prozent der Stimmen). Am Ende der EU-Ratspräsidentschaft war seine Popularität drastisch gesunken. Ein Punkt ständiger Kritik an Guterres waren seine häufigen Auslandsaufenthalte, wodurch er sich nicht um die Probleme des Landes kümmern konnte. Zur selben Zeit waren Brüssel und andere europäische Hauptstädte voll des Lobes für den Premierminister und die portugiesische Präsidentschaft.
  


  
    Dieses Missverhältnis zwischen dem Erfolg auf europäischer Ebene und der Anerkennung im Inland beunruhigt umso mehr angesichts der klaren Sympathie breiter Kreise für die Schaffung eines geeinten Europas: 61 Prozent der Portugiesen bewerten die EU-Mitgliedschaft positiv (europäischer Durchschnitt ist 50 Prozent), und 69 Prozent glauben, der Beitritt sei vorteilhaft für Portugal gewesen (europäischer Durchschnitt 47 Prozent).13
  


  
    In einem Interview zu den innenpolitischen Auswirkungen der portugiesischen Präsidentschaft äußerte der ehemalige Premierminister: »Diese Frage ist von allgemeinerer Art und hat nichts mit der konkreten Ausübung einer Präsidentschaft zu tun, sondern mit der Einstellung der Bürger zur 
     Europäischen Union. Es bedarf noch viel harter Arbeit und eines langen Atems.«14 Hier geht es um ein wesentliches Dilemma der weiteren Gestaltung Europas. Auf jeden Fall sollte man in Portugal die alarmierenden Erfahrungen der jüngsten Zeit ernst nehmen.
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  Rumänien


  
    Die Entwicklung Rumäniens in den 1990er Jahren zeigt das Dilemma der Gleichzeitigkeit und die überragende Bedeutung des Faktors Zeit im Transformationsprozess. Die Dominanz der Front der Nationalen Rettung, die trotz blutiger Revolution 1989 keinen radikalen Neuanfang bewerkstelligte, endete sieben Jahre später in einer Wirtschaftskrise und in politischer Orientierungslosigkeit. Für die Reformer der demokratischen Opposition, die 1996 die Macht übernahmen, waren viele Chancen bereits vertan: Der Reformrückstand gegenüber Ostmitteleuropa auf dem Weg zur Marktwirtschaft wuchs zusehends, das Vertrauen westlicher Investoren war dauerhaft geschädigt. Außenpolitisch ließ sich bis zu den Entscheidungen 1997 über eine NATO- und EU-Integration aus eigener Kraft kaum noch etwas bewirken. Nur Dank des Kosovo-Krieges wurden im Jahr 2000 von der Europäischen Kommission die Beitrittsverhandlungen mit Rumänien eröffnet. Die Wahlsiege des alten und neuen Präsidenten Ion Iliescu, seiner FNR-Nachfolgepartei und nicht zuletzt der Ultranationalisten schienen Rumänien weit zurückzuwerfen. Die zweite NATO-Erweiterungsrunde im November 2002 und vor allem die EU-Mitgliedsperspektive, die mit 2007 in greifbarer Nähe gerückt ist, haben den Transformationsprozess positiv beeinflusst und pessimistische Prognosen vorerst widerlegt. Dennoch droht auch durch politische Verwicklungen erneut ein Reformstau im wirtschaftspolitischen Bereich sowie bei der Umsetzung des EU-Besitzstandes.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Als einzige »lateinische« Nation auf dem Balkan entwickelten die rumänischen Eliten im späten 18. Jahrhundert ein Nationalbewusstsein mit einer dazugehörenden Abstammungsgeschichte, das die Rumänisch sprechenden in den souveränen Fürstentümern Moldau und Walachei, Siebenbürgen und Bukowina im Westen sowie Bessarabien im Nordosten in einem Nationalstaat vereinen sollte. Dass dieses lange unerreichbar erscheinende und auch nur von einer kleinen Elite gehegte Ideal 1918 realisiert wurde, war einer optimalen Ausnutzung der Kaprizen der Balkangeschichte zu verdanken. Gerade dies machte die Marea Unire (Große Vereinigung) von 1918 zu einem 
     rumänischen Nationalmythos in der Größenordnung des serbischen Amselfeldes. 1859 vereinigten sich Moldau und Walachei, anfangs in einer Personalunion und 1878/1881 als unabhängiges Königreich Rumänien. Während die Russische Revolution 1917 bis 1918 die Eingliederung Bessarabiens ermöglichte, rief der Zerfall der Habsburgmonarchie Nationalbewegungen in Siebenbürgen und Bukowina hervor, die ebenfalls für den Anschluss an Rumänien optierten. Dieses nationale Optimum hielt bis 1940, als die Sowjetunion im Rahmen des Molotov-Ribbentrop-Paktes Bessarabien und Bukowina annektierte und Ungarn sich in deren Sog Siebenbürgen mit seiner ungarischen Minderheit einverleibte. Da die Sowjetunion zu den Siegermächten gehörte und Rumänien sich auf die Seite der Achsenmächte geschlagen hatte, wurde nach dem Krieg nur Siebenbürgen restituiert. Die vermeintliche ungarische Bedrohung Siebenbürgens und die Sowjetherrschaft in Bessarabien prägen seitdem das rumänische Nationalbewusstsein.
  


  
    Typisch für den rumänischen Kommunismus war anfangs eine stalinistische Politik der sozialistischen Umstrukturierung der Wirtschaft. Die abhängige Wirtschaftsentwicklung, die sich in der Zwischenkriegszeit mit einer abträglichen Verflechtung politischer und wirtschaftlicher Eliten paarte, sollte mittels einer forcierten Industrialisierung aufgehoben werden. Noch bevor Nicolae Ceauʂescu 1965 Parteiführer wurde, zeigten sich erste Risse in dieser Kombination aus Moskau-Hörigkeit und stalinistischer Industrialisierung: Gerade um diese Modernisierungsstrategie und repressive Innenpolitik auch nach 1956 fortsetzen zu können, leistete sich die Volksrepublik Rumänien einen Nationalkommunismus mit antirussischen Untertönen und eine »unabhängige« Außenpolitik, die in symbolträchtigen Punkten von der Ostblockposition abwich, um somit westliche Unterstützung zu erhalten. Diese teils vorgetäuschte Unabhängigkeit verlief mit der Ost-West-Detente und Perestrojka in den 1980er Jahren im Sande und war mit einer verfehlten, die wirtschaftliche Malaise verschärfenden Austeritätspolitik ein Nagel zum Sarg des Ceauʂescu-Regimes.1
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Institutionalisierung der Demokratie


  
    Mit 22 Millionen Einwohnern ist Rumänien der zweitgrößte Flächenstaat Osteuropas. Fast 90 Prozent der Bevölkerung sind ethnische Rumänen, und neben den Ungarn mit 7 Prozent bilden Deutsche und Roma kleinere Minderheiten.
     70 Prozent der Einwohner sind orthodoxen Glaubens, 10 Prozent griechisch-orthodox, 6 Prozent katholisch und weitere 6 Prozent reformiert.
  


  
    Trotz westlicher Geringschätzung der Errungenschaften Bukarests im Transformationsprozess drohten nie Bürgerkrieg oder Staatszerfall. Als aber in manchen osteuropäischen Staaten bereits die Perestrojka einsetzte, konnte sich der Parteiführer Nicolae Ceauʂescu in Rumänien mangels nennenswerter Dissidentenbewegung mit einer Politik der Scheinreformen behaupten.2 Dementsprechend begann die Wende hier nicht als gradueller Reformprozess oder Massenbewegung, sondern als ein innerparteilicher Elitenwechsel: Es waren Parteiveteranen der ältesten Generation und jüngere Parteikader, die gegen den Parteiführer paktierten. Ihnen gelang es, den im Dezember 1989 in Timisoara provozierten Volksaufruhr auszunutzen. Nachdem aber Ceauʂescu am 22. Dezember geflüchtet und am 25. Dezember exekutiert worden war, etablierte sich eine von Ion Iliescu (ehemaligem ZK-Sekretär und Jugendminister) geleitete Front der Nationalen Rettung (FNR).3
  


  
    Die am 20. Mai 1990 gewählte Verfassungsgebende Versammlung verabschiedete am 21. November ein neues Grundgesetz. Der Präsident, nach dem französischen Modell mit größeren Befugnissen ausgestattet, wird alle vier Jahre direkt gewählt. Er kann das Parlament auflösen und ernennt die Regierung. Diese muss sich jedoch nur einer Parlamentsmehrheit gegenüber verantworten. Das Wahlgesetz von 1991 schuf ein proportional-repräsentatives System nach Wahldistrikten. Jede Minderheit erhält ungeachtet des Wahlergebnisses einen Parlamentssitz. 1992 wurde eine Sperrklausel eingeführt, um die Zahl der im Parlament vertretenen Parteien zu reduzieren. Die Legislaturperiode des Zweikammerparlamentes mit gleichberechtigten Kammern – einem Senat mit 140 und einem Abgeordnetenhaus mit 344 Sitzen (davon 19 für Minderheiten reserviert) – beträgt vier Jahre.
  


  2.2 Parteien, Wahlen und politische Kultur


  
    Nach der Revolution hatte die FNR entscheidende Vorteile gegenüber den Oppositionsparteien: Nur sie verfügte als Nachfolgepartei über ein landesweites Netzwerk, eine loyale, in den Staatsstrukturen etablierte Anhängerschaft und erfahrene Politiker. Zudem gelang es der FNR einige Jahre lang, den Mythos der blutigen rumänischen Revolution für sich zu reklamieren. Außerdem appellierte ihre Propaganda – ein Übergang zur Marktwirtschaft ohne soziale Härten – an die Transformationsängste der Bevölkerung: Im Parlament erhielt die FNR im Mai 1990 eine Zweidrittelmehrheit, und Iliescu
     wurde mit 86 Prozent der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Als der Revolutionsmythos verblasste und die Transformationsmalaise einsetzte, ging ihre Popularität merklich zurück. Dies führte innerhalb der Partei zum Konflikt zwischen den Reformern um Premierminister Petru Roman und den Konservativen um Präsident Iliescu und damit im September 1991 zum Sturz der Regierung Roman. Ihm folgte Teodor Stolojan als neuer Premier.
  


  
    Da Rumänien keine Blockparteien kannte, entwickelte sich eine Parteienpluralität erst ab 1990 durch Neu- und Wiedergründungen. Die niedrigen Anforderungen für eine Parteigründung führten zu einer Vielzahl an Splitter- und Phantomparteien. Vier extremistische Parteien beanspruchen Teile der nationalkommunistischen Erbschaft des Ceauʂescu-Regimes: die Nationalisten in der Partei Großrumäniens und der Partei der Nationalen Einheit Rumäniens sowie die Kommunisten in der Sozialistischen Partei der Arbeit und in der Demokratischen Partei der Agrarier Rumäniens. Diesen gegenüber entstand eine »demokratische Opposition«, die sich lange Zeit in der übergreifenden Demokratischen Konvention Rumäniens (DKR) vereinigen konnte. Nicht unwichtig blieb in diesem Oppositionsbündnis der Unterschied zwischen den drei wiedergegründeten Parteien der Vorkriegszeit-National-Liberale Partei (NLP), Christlich-Demokratische Nationale Bauernpartei und Sozialdemokratische Partei Rumäniens – einerseits und den neuen Parteien – unter anderem der Partei der Bürgerallianz und der Ungarische Demokratische Verbund in Rumänien (UDMR) – andererseits. Bei der Gründung im Februar 1992 umfasste die DKR 18 Parteien und Bürgerbewegungen sozialdemokratischer, christlich-demokratischer und liberaler Orientierung.4
  


  
    Die FNR konnte und wollte sich politisch nicht eindeutig positionieren, da ihre Wählerschaft gegensätzliche Interessengruppen wie Rentner, Kolchosbauern und neureiche Nomenklatura umfasste, während die DKR vor allem in den Großstädten, bei Jugendlichen und Intellektuellen beliebt war. Alsbald spaltete sich die FNR in die von Roman auf die westliche Sozialdemokratie ausgerichtete Demokratische Partei – Front der Nationalen Rettung (DP-FNR) – und Iliescus konservative Partei der Sozialen Demokratie in Rumänien (PSDR, heute PSD). Die Spaltung, die nicht eingelösten Wahlversprechen und der öffentlich ausgetragene Machtkampf zwischen Roman und Iliescu führten dazu, dass sich das Ergebnis für Iliescus Partei bei den Parlamentswahlen im September 1992 halbierte, obwohl Iliescu selbst mit 61,4 Prozent wieder gewählt wurde. Seitdem benötigte die Regierung von Nicolae Vacaroiu jedoch für ihre Parlamentsmehrheit die Unterstützung der extremistischen Parteien, die sich als instabil erwies und außerdem Rumäniens Reputation im Westen schadete.
  


  
    Der Machtwechsel in Bukarest 1996 kam demokratisch zustande: Am 3. November 1996 gewann die Opposition die Parlamentswahlen, und zwei Wochen später schlug DKR-Kandidat Emil Constantinescu den Amtsinhaber Iliescu überzeugend bei den Präsidentenwahlen. Die neue Regierung von Victor Ciorbea hatte mit der Koalition aus DKR, Sozialdemokratischer Union (zusammengesetzt aus DP-FNR und Sozialdemokratischer Partei) und dem Ungarischen Demokratischen Verbund (UDMR) eine sichere Mehrheit im Parlament und schien bei der Beschleunigung der Wirtschaftsreformen Ernst zu machen.5 Nach einer Regierungskrise im Frühjahr 1998 kam es zur Umbildung der Regierung unter neuer Führung von Radu Vasile, dem im Dezember 1999 Mugur Isarescu nachfolgte. Die Reformvorhaben schienen jedoch erneut zu versanden.
  


  
    Bereits die Kommunalwahlen im Juni 2000 signalisierten eine erneute Trendwende: Die Regierungsparteien DKR, Sozialdemokratische Union und UDVR verloren kräftig, während die Oppositionsparteien großen Zulauf verzeichneten. Entsprechend fing im Regierungslager und besonders bei den drei traditionellen Parteien bereits im Vorfeld der Parlaments-und Präsidentschaftswahlen eine Neuordnung von Parteien und politischer Prominenz an. Der Aufstieg der rechtsextremen Partei Großrumänien, Sammelbecken für Protestwähler und Anhänger nicht im Parlament vertretener sozialistischer bzw. nationalistischer Parteien, kündigte sich an.
  


  
    Präsident Constantinescu trat nicht zur Wiederwahl an, und nachdem mit Corneliu Vadim Tudor ein nationalistischer Extremist und Ceauʂescu-Verehrer in die Stichwahl ging, stimmten bei der zweiten Runde am 10. Dezember 2000 70 Prozent für Iliescu als das kleinere Übel. Tudors Partei Großrumänien wurde mit fast 20 Prozent zweitgrößte Partei, während die DKR nicht ins Parlament zurückkehrte. Das neue Minderheitskabinett der PSD (mit der kleinen Humanistischen Partei) unter Leitung von Adrian Nastase regierte mit punktueller Unterstützung der UDMR und der NLP. Die politische Anfälligkeit der Regierung und die Volatilität der rumänischen Politik wirkten sich zunehmend negativ auf den Reform- und den EU-Heranführungsprozess aus. Angesichts der schwächelnden Opposition von NLP und Demokratischer Partei kündigte sich für das Wahljahr 2004 aber noch keine komplette Umwälzung der politischen Landschaft an.
  


  2.3 Wirtschaftspolitische Dilemmata und Reformen


  
    Die Wirtschaft Rumäniens war bis zum Zweiten Weltkrieg weitgehend auf die Landwirtschaft orientiert und richtete sich erst seitdem einseitig auf Industrieproduktion
     aus. Was nach dem Zerfall des Ostblockes blieb, waren überalterte und umweltschädliche Industriekonglomerate, die sich mangels Rohstoffen und Energie kaum Erfolg versprechend umstrukturieren oder privatisieren ließen. Die von Ceauʂescu in den 1980er Jahren mittels irrationaler Austeritätspolitik errungene Schuldenfreiheit hatte später wenig Wert, da internationale Kreditwürdigkeit eher vom gegenwärtigen Reformtempo abhing.
  


  
    Die neuen Regierungen mussten in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre feststellen, dass beim Übergang zur Marktwirtschaft seit 1989 einerseits viel Zeit sowie Kredit beim Westen und bei der Bevölkerung verloren gegangen und andererseits neue Rückstände im osteuropäischen Vergleich entstanden waren. Seit dem Regimewechsel 1996 waren die Trends bei nahezu allen Wirtschaftsindikatoren negativ: Die Auslandsinvestitionen waren stark rückläufig, es herrschte eine Inflation über 40 Prozent und eine Arbeitslosenrate weit über 10 Prozent.6 Nicht zuletzt auch gefordert und gefördert durch die EU-Beitrittsverhandlungen ist seit Anfang des neuen Jahrhunderts eine gewisse Kehrtwende erkennbar, obwohl Rumänien immer noch das Schlusslicht unter den Erweiterungsländern ist: Während die Außenunterstützung 2001 1,7 Prozent des BSP und die Auslandsdirektinvestitionen 3,0 Prozent erreichten, stand dem gegenüber der Schuldendienst mit 13,7 Prozent des BSP – obwohl sich das Leistungsbilanzdefizit in den letzten Jahren in Grenzen hält. Dennoch liegt das BSP-Wachstum seit 2001 beständig bei etwa 5 Prozent, nähert sich die Inflation den einstelligen Zahlen und ist die Arbeitslosigkeit von gut 12 Prozent (1999) auf 8 Prozent gesunken. Strukturell unterscheidet Rumänien sich nach wie vor von den anderen EU-Mitgliedern und Beitrittsländern durch den hohen Anteil der Landbevölkerung von fast 50 Prozent (bei nur 11 Prozent Agraranteil im Bruttosozialprodukt 2000).7
  


  2.4 Territoriale und ethnische Konfliktpotenziale


  
    Die neue Verfassung definierte Rumänien 1990 als »souveränen, unabhängigen, einheitlichen und unteilbaren Nationalstaat« der Rumänen, obwohl sie gleichzeitig den Minderheiten die Entwicklung ihrer nationalen Identität garantierte. Seitdem haben auch internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen regelmäßig den Einsatz der Regierung für die Rechte der Minderheiten und gegen Diskriminierung bemängelt.8 Das Minderheitengesetz, zu dem sich Rumänien 1993 bei der Aufnahme in den Europarat verpflichtet hatte, verzögerte sich, und bestimmte Gesetze 
     untergruben die Verfassungsgarantien unter Hinweis auf »nationale Interessen«. 9 Die Gesetzeslage hat sich in den letzten Jahren gebessert, und Rumänien ratifizierte unter anderem das Rahmenübereinkommen zum Minderheitenschutz des Europarates, die Charter für Regional- und Minderheitensprachen bislang jedoch nicht. Das ungarische Statusgesetz von 2001, das ethnischen Ungarn in Nachbarländern Sonderrechte zubilligt, schlug anfangs in der Region hohe Wogen. Als das Gesetz aber auch in Brüssel eher zurückhaltend aufgenommen wurde, ergaben bilaterale Verhandlungen – nicht zuletzt mit Bukarest – eine deutliche Abmilderung der Bestimmungen.
  


  
    Die Sinti und Roma befinden sich weiterhin in der Gefahrenzone, da sie anders als die ungarische Minderheit keinen internationalen Fürsprecher haben und auch sozialwirtschaftlich zu den Transformationsverlierern gehören, obwohl mittlerweile ein staatliches Sonderprogramm für die Sinti und Roma initiiert worden ist.10
  


  2.5 Außen- und Sicherheitspolitik, die Europa-Debatte


  
    Rumänien verfolgte in der Außenpolitik seit den 1960er Jahren einen an die nationale antirussische Tradition anknüpfenden »autonomen Kurs«, der eine Annäherung an den Westen als Ziel setzte. Ceauʂescus Ablehnung der Perestrojka-Politik, die Minimierung des Westhandels im Rahmen der Schuldentilgung und die Menschenrechtssituation hatten Rumänien jedoch in den 1980er Jahren von Ost und West gleichermaßen isoliert. Dagegen setzte die demokratische Opposition von Anfang an auf Einbindung in euro-atlantische Strukturen, um Demokratisierung und Wirtschaftstransformation voranzutreiben. Gerade weil alle wichtigen politischen Parteien (außer der Großrumänischen Partei) die »Rückkehr nach Europa« im Programm führten, konzentrierte sich die Debatte auf den Erhalt der nationalen Werte und Identität, auf die Frage der richtigen Balance von Anpassung und Selbstbehauptung.
  


  
    In den letzten zehn Jahren hat Rumänien viele Stufen der Integration in den euro-atlantischen Strukturen durchlaufen: Es wurde im Oktober 1993 Vollmitglied des Europarates. Hinzu kommt die Mitgliedschaft in UN, IWF und OSZE. Mit der im Juni 1992 in Istanbul gegründeten Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation entstand außerdem eine Initiative für multinationale regionale Kooperation, die alle elf Uferstaaten des Schwarzen Meeres umfasst. Das 1993 geschlossene Europa-Abkommen machte Rumänien zum assoziierten Mitglied der EG. Nach der Teilnahme an der Partnerschaft 
     für den Frieden und im NATO-Kooperationsrat folgte in Prag im November 2002 die Einladung für die Vollmitgliedschaft.
  


  
    Die neuen Regierungen haben seit 1997 die Integration in EU und NATO hoch oben auf die Agenda gestellt, starteten eine diplomatische Initiative, um im Juli 1997 zur NATO zugelassen zu werden, und schlossen Grundlagenverträge mit Ungarn und der Ukraine (allerdings bislang nicht mit Moldova). Die französische und italienische Zustimmung wurde jedoch von den amerikanischen und deutschen Bedenken übertönt. Insgesamt haben die neuen demokratischen Machthaber in Bukarest im Nachhinein übertriebene Erwartungen geschürt, gerade weil sie wussten, dass innenpolitisch und wirtschaftlich noch eine Durststrecke zu erwarten war. Nach dem Verfehlen der ersten NATO-Beitrittsrunde hat Rumänien alles auf die EU-Karte gesetzt, bis die EU im Dezember 1997 in Luxemburg beschloss, vorläufig mit Rumänien keine Verhandlungen zu eröffnen.
  


  
    Nachdem der Fortschrittsbericht 1999 in aller Deutlichkeit klarstellte, »Rumänien verfügt nicht über eine funktionsfähige Marktwirtschaft und kann dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in der Union mittelfristig nicht standhalten«11, verdankte Rumänien die Entscheidung von Helsinki, mit den verbliebenen Kandidaten die Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, nicht seiner Transformationsleistung, sondern seiner Loyalität während und seiner regionalen Stabilisierungsfunktion nach dem Kosovo-Krieg. Da die mit dem EU-Beitritt verbundenen Anpassungs- und Liberalisierungskosten selten in aller Offenheit angesprochen werden, bleibt die Zustimmungsrate hoch: Rumänien verfügt heute mit 78 Prozent über die höchste Zustimmungsrate aller Beitrittsländer und mit 2 Prozent über den geringsten Euroskeptizismus.12 Im Fortschrittsbericht 2002 konstatierte die Kommission »Fortschritte bei der Konsolidierung und Stabilisierung seiner Institutionen, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz der Minderheiten gewährleisten« und etwas zurückhaltender: »weitere Fortschritte in Richtung auf eine funktionierende Marktwirtschaft, für deren Aufbau sich die Perspektiven verbessert haben«.13 Seit 2000 stand Rumänien aus den Programmen PHARE, ISPA und SAPARD jährlich 630 Mio. Euro Heranführungshilfe zur Verfügung, was 6 Prozent des Staatsbudgets und einem Viertel des Staatsinvestitionsvolumens entspricht. Nach dem negativen Bescheid für die erste Erweiterungsrunde 2004 hat Rumänien sich den Beitritt für 2007 zum Ziel gesteckt – dies mit der vollen Unterstützung der Europäischen Kommission, die im November 2002 für beide südosteuropäischen Beitrittsländer eigene »roadmaps« auflegte. Darin sind eine gezielte, substanzielle Aufstockung der Heranführungshilfe, ein intensiviertes Monitoring der Umsetzung der Prioritäten
     der Beitrittspartnerschaften sowie die Beteiligung (als Beobachter) an Ausschüssen und Agenturen der Gemeinschaft enthalten, um einer Abkopplung der beiden südosteuropäischen Kandidatenstaaten von den zehn Neumitgliedern entgegenzuwirken.14
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  Schweden


  
    Der Beitritt Schwedens zur Europäischen Union am 1. Januar 1995 war mit unterschiedlichen Erwartungen verknüpft. Einerseits nahm man an, Schweden würde zusammen mit den anderen nordischen Staaten politische Themen auf die europäische Tagesordnung setzen, die mit dem so genannten »nordischen Modell« zusammenhingen, und auf diese Weise versuchen, der marktgestaltenden Gemeinschaft eine stärkere soziale und demokratische Dimension zu verleihen. Andererseits gab es Stimmen, die die nordischen Staaten als »minimalistische Mitglieder« der EU bezeichneten, da sie angeblich gegen eine weitere Übertragung von Souveränität an die EU seien und einer tieferen europäischen Integration negativ gegenüberstünden.1 Zu Zeiten der bipolaren Weltordnung war Schweden, ein kleiner neutraler Staat, bestrebt, eine aktive Rolle als internationaler Brückenbauer und Vermittler zu übernehmen. Schweden hatte jedoch Schwierigkeiten, diese internationalen Aktivitäten in der EU fortzuführen. Die schwedische Regierung hat besonders während ihrer Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2001 politische Themen verfolgt, die traditionell schwedische Anliegen waren: Beschäftigung, Umwelt, Transparenz und Erweiterung. Schweden ist besonders daran interessiert, politische Maßnahmen durch zwischenstaatliche Verhandlungen in Einklang zu bringen, und wehrt sich gegen eine Übertragung weiterer Kompetenzen an die EU.
  


  
    Nachdem Schweden 1995 EU-Mitglied geworden war, vergrößerte sich in der Tat die Skepsis. Die Bürger der neuen Mitgliedstaaten Osterreich, Finnland und Schweden sind diejenigen mit der negativsten Einstellung zur EU.2 Besonders auffällig verhalten sich in diesem Zusammenhang die schwedischen Wähler, die die EU im Referendum von 1994 anfangs bejahten, aber seitdem eine äußerst negative Einstellung zur europäischen Integration entwickelt haben. Die Ablehnung einer vertieften europäischen Integration zeigte sich erneut sehr deutlich in dem Referendum im Jahr 2003, das über eine Teilnahme Schwedens an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion entscheiden sollte. Darin sprachen sich 56 Prozent der schwedischen Bevölkerung gegen eine Übertragung der Geld- und Währungspolitik an die Europäische Zentralbank aus. Nur 42 Prozent der Schweden sprachen sich für eine Ersetzung der schwedischen Krone durch 
     den Euro aus. Die tiefe zwischen der politischen Elite und der Bevölkerung verlaufende Spaltung bezüglich der schwedischen Europapolitik hatte sich in den acht Jahren der EU-Mitgliedschaft also nicht relativiert. Im Gegenteil: Sowohl die Spaltung zwischen und innerhalb der verschiedenen politischen Parteien als auch unter der Wählerschaft wird immer deutlicher, je weiter die europäische Integration voranschreitet und je mehr Entscheidungsbefugnisse auf die Ebene der Europäischen Union übertragen werden. Im Februar 2004 formierte sich eine EU-kritische Partei, die zur Europawahl im Juni 2004 auch Kandidaten aufgestellt hat.
  


  1. Der Weg zur EU: Von einem verlängerten Referendum zu einer aktiveren Mitgliedschaft


  
    Der einzige Zeitpunkt, zu dem es eine Mehrheit zu Gunsten der EU gegeben hat, war 1994 während der Zeit des Referendums über die EU-Mitgliedschaft. 3 In Meinungsumfragen, die nach dem Referendum bis heute durchgeführt wurden, sind die Gegner einer schwedischen EU-Mitgliedschaft stets in der Mehrheit.4 Dies hat zu der beschriebenen Kluft zwischen Bevölkerung und der zur EU weitaus positiver eingestellten politischen und insbesondere die wirtschaftlichen Elite des Landes geführt. Die EU ist also einer der Hauptgründe für die Spaltung in der schwedischen Politik, die auch innerhalb der politischen Parteien verläuft. Die nicht-sozialistischen Parteien haben im Großen und Ganzen eine positivere Einstellung zur EU. Die gemäßigte bürgerliche Partei Moderaterna und die liberale Partei Folkpartiet zählen zu den größten Befürwortern der EU und der WWU. Die Christdemokraten, Kristdemokraterna, haben eine positive Einstellung zu EU und WWU, sind jedoch nicht ganz so enthusiastisch wie die zwei erstgenannten Parteien. In der Zentrumspartei mit ihrer ländlichen Wählerschaft hat die EU die größte Spaltung verursacht. Die Sozialdemokraten sind in Bezug auf die EU tief zerstritten. Da die Sozialdemokraten seit 1994 an der Regierung sind, hat dieser innerparteiliche Streit eine blockierende Wirkung auf die schwedische EU-Politik. Die Umweltpartei Miljöpartiet und die linksgerichtete Vänsterpartiet sind die vehementesten Gegner der EU. Letztere hat ihren Wähleranteil zum Teil aufgrund ihrer strikten Ablehnung der EU erhöhen können. Die Vänsterpartiet und die Miljöpartiet fordern gar einen Ausstieg aus der EU. Da sie die sozialdemokratische Minderheitsregierung unterstützen, üben sie einen gewissen Einfluss auf die EU-Politik der Regierung aus.
  


  
    Die sozialdemokratische Regierung bewarb sich 1991 um die EU-Mitgliedschaft. Neben Schweden wurden 1994 in drei weiteren Ländern Referenda über die EU-Mitgliedschaft durchgeführt. Die Bürger Österreichs, Schwedens und Finnlands stimmten für die EU-Mitgliedschaft, während die Norweger erneut die Mitgliedschaft ablehnten.5 Im schwedischen Referendum von 1994 sprach sich eine Mehrheit von 53 Prozent für eine EU-Mitgliedschaft aus. Die während der ersten drei Mitgliedsjahre geführte Debatte über die EU hatte den Charakter einer Verlängerung des Referendums. Hauptthema war, ob sich Schweden an der europäischen Integration beteiligen sollte oder nicht, und nicht, welche Politik Schweden in der EU anstrebt. Mit der Ratspräsidentschaft im Jahr 2001 hat die schwedische EU-Debatte jedoch wieder an Fahrt gewonnen. Dennoch zögern die Parteien, eine öffentliche Debatte zu führen. Europäische Themen sind beispielsweise nicht in die normalen tagespolitischen Debatten integriert und waren auch während des Wahlkampfes zur Parlamentswahl – teilweise aus parteistrategischen Erwägungen heraus – nicht präsent. Das Euro-Referendum stellte sich als die Gelegenheit für die Wähler heraus, ihre Unzufriedenheit auszudrücken mit einer politischen Führung, die immer wieder den vornehmlich intergouvernementalen Charakter der Europäischen Union betont und trotzdem die Stärkung der supranationalen europäischen Zusammenarbeit unterstützt hat.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Das politische System


  
    Schweden ist eine parlamentarische Demokratie; die Abgeordneten des Reichstages (Riksdag) werden nach dem Prinzip des Verhältniswahlrechts auf vier Jahre gewählt. Bei den letzten Parlamentswahlen 2002 konnten die Sozialdemokraten ihre Mehrheit ausbauen und blieben somit weiter Regierungspartei. Bis zu den späten 1980er Jahren gab es in Schweden ein »festgefrorenes« Fünfparteiensystem, dessen Parteienstruktur von den Ideen des 20. Jahrhunderts geprägt worden war. Die Unterscheidung zwischen dem rechten und linken Parteienflügel ist noch immer die Haupttrennlinie sowohl im Parteienwettbewerb als auch im politischen Verständnis der Wählerschaft. Die Sozialdemokratische Partei dominiert das Parteienspektrum und mit Wahlergebnissen um die 40 Prozent bildete sie die Mehrheit der schwedischen Minderheitsregierungen. Das politische System Schwedens
     funktionierte seit den 1960er Jahren nach einer Zwei-Parteien-Logik: Die Linkspartei und die Sozialdemokratische Partei bilden die sozialistische Gruppe, während aus Konservativen, Liberalen und Zentrumspartei die nicht-sozialistische Gruppe besteht. Da die Sozialdemokraten nicht über eine parlamentarische Mehrheit verfügten, mussten sie stets um Unterstützung im Parlament werben, um Gesetze verabschieden zu können. Dies war die Gelegenheit für Teile der Opposition, auf den politischen Entscheidungsprozess einzuwirken. Die nicht-sozialistischen Parteien waren von 1976 bis 1981 und von 1991 bis 1994 an der Regierung. Im Jahr 1991 gewann die neue Christdemokratische Partei Sitze im Parlament und wurde in die Regierung miteinbezogen. Ein weiteres Zeichen für den »Entfrostungsprozess« im schwedischen Parteiensystem war 1988 der Sprung der Grünen Partei über die 4-Prozent-Hürde. Die populäre anti-Besteuerungs- und anti-Immigrationspartei Neue Demokratie konnte im Riksdag 1991 zwei Sitze erobern, verlor sie 1994 jedoch wieder. Auch in Schweden zeigte sich eine vermehrte politische Instabilität im Sinne des Wählerverhaltens, der geringeren Wahlbeteiligung und eines gestiegenen Misstrauens gegenüber der Politik. Noch hat sich dies zwar nicht durch eine politische Mobilisierung populistischer und extremistischer Parteien auf der nationalen Ebene ausgewirkt, doch immerhin gewannen sie Sitze auf lokaler Ebene hinzu.
  


  2.2 Demokratie, Wirtschaft und Blockfreiheit


  
    In Schweden ist die Einstellung zur EU nicht länger eindeutig mit der Links-rechts-Spaltung verbunden, da die Zuständigkeit der EU nun auch die Bereiche Soziales und Beschäftigung umfasst. Dennoch: Die linke Seite des politischen Spektrums ist negativer eingestellt, die rechte positiver. Zudem geht die Kritik an der EU Hand in Hand mit einer Befürwortung des zu erhaltenden blockfreien Status Schwedens.6 Keine Seite hat es jedoch bisher geschafft, eines der beiden Hauptargumente zu monopolisieren. Vielmehr machten sich die Befürworter und Gegner die verschiedenen Aspekte von Demokratie und Wirtschaft zunutze. Die Befürworter verstanden die EU als ein Mittel zur Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit, wodurch die demokratische Kontrolle über jene Angelegenheiten erhöht würde, die nationale Grenzen überschreiten und deshalb nicht mehr effektiv auf nationaler Ebene behandelt werden können. Hier wird Demokratie mit Entscheidungseffizienz gleichgesetzt und nicht mit der Prozedur.7 Die Gegner hatten ein größeres Interesse an Demokratie auf nationaler Ebene. Sie befürchteten, dass die gesetzgebende Macht, die zu Recht bei den nationalen politischen 
     Institutionen liegt, an supranationale Körperschaften übertragen wird, die nicht demokratisch sind. Wirtschaftlich wurde argumentiert, dass Handel und Export verbessert werden könnten, da die Mitgliedschaft Zugang zu größeren Märkten garantiere, während die Gegner befürchteten, das wirtschaftliche Wachstum könne sich verschlechtern und letzten Endes auch das schwedische System sozialer Sicherung gefährden.
  


  
    Diese Argumente manifestierten sich auch im schwedischen Referendum zur Teilnahme an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) im September 2003. Schweden ist der dritten Stufe der WWU 1999 nicht beigetreten, obwohl das Land alle Konvergenzkriterien erfüllte. Offiziell jedoch hatte sich Schweden allerdings nicht qualifiziert, da die Krone nicht seit 1995 am Wechselkursmechanismus teilgenommen hatte. Außerdem hatte Schweden kein Opt-out verhandelt, wie Großbritannien oder Dänemark. Vielmehr haben die politischen Parteien die Entscheidung aufgeschoben, und angekündigt, sich nicht vor einem positiven Votum der schwedischen Wähler zu entscheiden. Obwohl das Referendum aus verfassungsrechtlicher Sicht beratenden Charakter haben sollte, wollten die Parteien es als bindend ansehen. Abgesehen von 2002 hatte es nie zuvor eine Mehrheit für die Übertragung der monetären Politik auf die Europäische Zentralbank gegeben. Dennoch war die Prozentzahl der ablehnenden Stimmen überraschend: 56 Prozent der Wähler stimmten für den Erhalt der Schwedischen Krone, nur 42 Prozent sprachen sich für die schwedische Teilnahme an der WWU aus. Die Kluft zwischen den Wählern und ihren politischen Vertretern war hiermit mehr als deutlich zutage getreten, denn schließlich hatten sich 70 Prozent der Parlamentarier für die vollständige Teilnahme Schwedens an der Wirtschafts- und Währungsunion ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung war mit 81 Prozent höher als erwartet und hing teilweise mit der Ermordung der schwedischen Außenministerin Anna Lindh ein paar Tage vor dem Referendum zusammen, die eine führende Persönlichkeit im Befürwortercamp gewesen war. Nach diesem tragischen Ereignis hatten die politischen Parteien sofort beschlossen, die Euro-Kampagne zu beenden und das Fernsehduell zwischen den Parteivorsitzenden abzusagen. Die einzige verbliebene Botschaft der Politiker an die Wähler hieß: Geht zur Wahlurne! Die Ermordung Anna Lindhs an sich beeinflusste das Ergebnis nicht, doch hat die hohe Wahlbeteiligung vermutlich das Lager der WWU-Gegner gestärkt. Als die Hauptgründe der Euro-Gegner wurden Demokratie, nationale Souveränität, soziale Sicherung und das wirtschaftliche Argument, dass Schweden die Höhe der Zinsen nicht selbst bestimmen könne, aufgeführt.
  


  
    Die Euro-Befürworter begründeten ihre Entscheidung mit den Möglichkeiten, die sich aus einer Teilnahme an der WWU für Schwedens Einfluss
     innerhalb der Europäischen Union, für den Frieden in Europa und für die Wirtschaft ergeben würden. Dem Resultat, das als ein Protest gegen die Europäische Union interpretiert werden kann, steht jedoch eine Mehrheit von 56 Prozent der Wähler entgegen, die sich für einen Verbleib Schwedens in der EU aussprachen.8 Darüber hinaus erwartet eine Mehrheit der Wähler, dass es in Zukunft ein neues Euro-Referendum geben wird. Bis dahin werden die Schweden warten und beobachten, wie erfolgreich die monetäre Zusammenarbeit der EU funktionieren wird – auch und insbesondere angesichts der Probleme einiger EU-Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der Kriterien des Stabilitätspaktes.
  


  2.3 Schweden als Exportartikel?


  
    Es war zu erwarten, dass Schweden während seiner Ratspräsidentschaft einige Themen, die mit dem nordischen Modell zusammenhängen, auf die europäische Tagesordnung setzen würde. Das nordische Modell ist allerdings umstritten. Es wird normalerweise für die Charakterisierung eines gewissen Kanons an politischen Werten und einer gewissen Art, Politik zu betreiben, benutzt.9 Dabei steht ein hoch entwickelter Wohlfahrtsstaat, der durch Universalität und einem Streben nach Gleichheit gekennzeichnet ist, im Mittelpunkt. Bis vor kurzem war die EU hauptsächlich auf einen gemeinsamen Markt ausgerichtet, das heißt sie beschäftigte sich mit dem Abbau von Handelsbarrieren. Mit anderen Worten, die Hauptmerkmale des nordischen Modells waren in der EU keine wichtigen Themen. Und doch haben sie an Bedeutung gewonnen, teilweise wegen der Umsetzung der WWU und des Legitimitätsdefizites der EU. Im Vertrag von Amsterdam wurden Politikbereiche gestärkt, die »den Bürgern die EU näher bringen sollten«, also Themen wie Beschäftigung, Sozialpolitik, Gleichberechtigung der Geschlechter, Umweltschutz usw.
  


  
    In diesen Politikbereichen, für die es früher schwierig war, ausreichende Mehrheiten zu finden, konnten mit den neuen nordischen Mitgliedstaaten Fortschritte erzielt werden. Diese Entwicklung hing natürlich mit der Tatsache zusammen, dass viele EU-Mitgliedstaaten sozialdemokratische Regierungen hatten. Die neue Welle von konservativen Wahlerfolgen könnte diese Entwicklung zunächst verlangsamen. Die Einführung gemeinsamer Regeln und Praktiken in diesen Bereichen, in denen einheimische Standards gewöhnlich höher sind, bedeutet für Schweden ein Mittel, mit dem vitale nationale Interessen geschützt und schädliches Sozial- und Wirtschaftsdumping vermieden werden kann. Die Osterweiterung und ein verbesserter Zugriff
     auf billige Arbeitskräfte rund um das Baltische Meer könnte die Notwendigkeit weiter voranbringen, in diesen Bereichen Mindeststandards zu etablieren.
  


  
    Das nordische Modell kennzeichnet weiterhin eine bestimmte Form der Entscheidungsfindung. So war man stets bemüht, durch verschiedene institutionelle Lösungen eine breite öffentliche Beteiligung am Entscheidungsprozess zu erreichen. Ziel war es häufig, ein hohes Maß an politischem Konsens und breiter politischer Übereinstimmung herzustellen. Schweden hat aktiv Vorschläge unterbreitet und unterstützt, um die Offenheit in der EU zu fördern. Großes Interesse an einer weiteren direkten öffentlichen Teilnahme und an demokratischer Verantwortlichkeit in der EU hat Schweden jedoch nicht gezeigt. Schwedens Vorstellung von Demokratie ist fest in dem Einheitsstaat verankert, der als Brennpunkt demokratischer Machtausübung angesehen und verteidigt wird.
  


  
    Außenpolitisch ist Schweden ein blockfreier Staat gewesen. Seine Neutralität definierte sich durch internationale Aktivitäten und gewann dadurch an Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig war sie ein effizientes Mittel, um Schwedens Sicherheit zu garantieren. Im Zuge der Entwicklung einer neuen internationalen Ordnung in den 1990er Jahren ist die Beibehaltung der Neutralität wiederholt infrage gestellt und nun durch die Blockfreiheit ersetzt worden. Schweden beteiligt sich inzwischen aktiv an der Entwicklung einer Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Es ist aber immer noch nicht dazu bereit, an einer kollektiven militärischen Verteidigung teilzunehmen, das heißt an einer militärischen Zusammenarbeit, die gegenseitige Verpflichtungen vorschreibt, sei es in der NATO oder in einer anderen militärischen EU-Kooperation. Interessanterweise ist einer der Hauptbeiträge der schwedischen Präsidentschaft die erfolgreiche Koordinierung einer gemeinsamen EU-Außenpolitik. Es ist nicht auszuschließen, dass diesbezüglich Schwedens frühere Erfahrung als internationaler Vermittler von einiger Bedeutung war.
  


  2.4 Die schwedische Vision einer zukünftigen EU


  
    Nach den Worten des schwedischen Premierministers besteht die Hauptaufgabe der EU darin, das EU-Projekt für seine Bürger legitimer zu machen. Dies kann nicht durch die Verwandlung der EU in eine demokratische Föderation erreicht werden, denn einem solchen Vorhaben fehlt die allgemeine Zustimmung. Vielmehr muss die EU eine Fähigkeit entwickeln, sich mittels negativer Integration auch mit anderen Themen als dem Markt 
     zu beschäftigen. Und dafür werden neue Entscheidungsmechanismen benötigt. Um mit Themen wie dem Wohlfahrtsstaat, der Arbeitsmarktpolitik und Umweltzerstörung umzugehen, ist die traditionelle Methode der Gemeinschaft, in der die Kommission und das Europäische Parlament die handelnden Akteure sind, nicht geeignet. Einige politische Probleme erfordern ein gemeinsames Vorgehen, um effizienter gelöst zu werden, aber die Maßnahmen, die dann ergriffen werden müssen, gehören zu den Kernaufgaben der nationalen Parlamente. Die Methode, mit der das Dilemma zwischen der Fähigkeit zur Problemlösung und dem Schutz der höchsten gesetzgebenden Macht aufgelöst werden kann, ist eine »neue und offene Methode der Zusammenarbeit«. Es handelt sich um die »Vision einer zwischenstaatlichen Politik«, die sich die schwedische Regierung zu Eigen gemacht hat. Sie ist gekennzeichnet durch gemeinsame Ziele, wobei nationale Entscheidungsbefugnisse erhalten bleiben. Initiativen sollen gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und der Kommission formuliert und vergleichende Methoden in das System eingebaut werden. Die Initiativen werden zusammengetragen und zu politischen Zielen umgewandelt, die die supranationale Gesetzgebung der Union ergänzen. Sinn dieser Art von Zusammenarbeit soll es sein, die Mitgliedstaaten längerfristig in eine Richtung zu bewegen – sogar in Bereichen, in denen sie es bislang nicht akzeptieren können, dass das nationale Entscheidungsrecht auf eine formelle europäische Entscheidungsebene übertragen wird.
  


  
    In den Vorbereitungen für einen Verfassungsvertrag für die EU, zunächst innerhalb des Europäischen Konvents, später in der Regierungskonferenz, war Schweden entschieden aufgetreten, in einer Reihe von substantiellen Politiken sein Veto einzusetzen. So sprach sich das Land beispielsweise gegen eine Steuerharmonisierung aus. Außerdem favorisierte Schweden Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Stärkung der Kontrolle der von den EU-Institutionen ausgeübten Kompetenzen dienten: Schweden hieß so zum Beispiel den Vorschlag gut, den nationalen Parlamenten die Möglichkeit einzuräumen, die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu überprüfen, während es sich gleichzeitig gegen die Idee aussprach, Abstimmungen im Europäischen Rat von derzeit einstimmigen in Mehrheitsbeschlüsse zu überführen. Abgesehen davon versucht die politische Führung Schwedens mit allen Mitteln zu zeigen, dass der neue Vertrag faktisch keine weitere Übertragung von Kompetenzen auf die europäische Ebene oder Modifikationen der institutionellen Balance der EU bedeuten würde. Die Debatte über die Verfassung konzentrierte sich darauf, ob die EU-Verfassung – sofern sie in Kraft tritt – eventuell Anpassungen der Schwedischen Verfassung erforderlich machen wird, was dann wiederum darauf hindeuten würde, dass die 
     Veränderungen doch nicht so marginal sind wie bisher dargestellt. Die wichtigen Parteien Schwedens möchten ein Referendum zur EU-Verfassung eigentlich gerne vermeiden, da ein EU-skeptisches Votum wahrscheinlich sein würde. Es ist daher zu erwarten, dass einige schwierige Auseinandersetzungen auf Schweden zukommen werden.
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  Schweiz


  
    Die Geschichte der Schweiz im europäischen Integrationsprozess nach 1945 ist die Geschichte eines gesellig-ungeselligen Außenseiters. Dieses wirtschaftlich hoch entwickelte und stark in Europa integrierte Land ist bis heute infolge mehrerer Volksentscheide dem politisch geprägten Integrationsprozess ferngeblieben. Obwohl die Schweizer Regierung bereits 1992 ein Beitrittsgesuch an die EU gerichtet hat, wird das kleine Land – nicht zuletzt aufgrund eines eindeutigen Volksentscheides vom März 2001 – der EU auf absehbare Zeit nicht beitreten.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Sonderfall Schweiz?


  
    Es ist ein gängiger politischer Topos (speziell der helvetischen Integrationsgegner), von einem »Sonderfall Schweiz« zu sprechen. Das kleine, rohstoffarme Land emanzipierte sich seit dem Westfälischen Frieden schrittweise von allen europäischen Zusammenschlüssen. Es ist seit dem Durchmarsch der napoleonischen Truppen von keinem Krieg mehr erfasst worden (sieht man vom Mini-Bürgerkrieg 1847 ab) und ist eine der ältesten Republiken in Kontinentaleuropa, worauf seine Bürger stolz sind. Die Schweiz hat die Diktaturen des Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus nie im Lande selbst erleben und erleiden müssen. Aufgrund eines global wettbewerbsfähigen Industrie- und Dienstleistungssektors hat die Schweiz eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt1 und eines der tiefsten Defizite und Arbeitslosenraten2. Ferner hat das Stimmvolk ein fast exzessives Mitbestimmungsrecht auf drei staatlichen Ebenen (Gemeinde, Kanton und Bund), was sich in einem ausgeprägten politischen und kulturellen Föderalismus spiegelt. Dies hat auch zur Folge, dass die nationale Regierungskoalition 3 die drei größten und eine kleinere Partei umfasst und kollegial geführt wird: Die sieben Mitglieder der Bundesregierung sind absolut 
     gleichgestellt, für ein Jahr übernimmt jeweils im Ancienitätsturnus ein Mitglied den Vorsitz. Schließlich definiert sich dieses Land – auch nach dem Ende des Kalten Krieges – noch immer als neutral. Es gehört weder der UNO noch der NATO, der WEU oder der EU an. Die Schweiz ist durch eine dualistische Wirtschaftsstruktur gekennzeichnet: Auf der einen Seite entwickelten sich dank liberalen Rahmenbedingungen, hohem Arbeitsethos und Bildungsstand der Bevölkerung, guter Infrastruktur sowie einer intakten, auf friedliche Konfliktlösung ausgelegten Sozialpartnerschaft wettbewerbsorientierte, weltmarktoffene und deshalb äußerst leistungsfähige Industrie- und Dienstleistungssektoren. Auf der anderen Seite stehen noch heute stark geschützte und staatlich geförderte Binnensektoren (Landwirtschaft, Bau, Gewerbe), deren politische Interessen mit einem Abseitsstehen vom europäischen Integrationsprozess (der sui generis ein Marktöffnungsprozess ist) vermeintlich besser vertreten werden. Zu all diesen polit-ökonomischen Faktoren kommt die Besonderheit von vier unterschiedlich großen Sprach- und Kulturgruppen: Gut 64 Prozent der Bevölkerung gehören zur Deutschschweizer Mehrheit, 19 Prozent zur französischsprachigen, 8 Prozent zur italienischsprachigen und 0,6 Prozent zur romanischsprachigen Minderheit.4 Erwähnenswert ist auch, dass der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung mit 19,3 Prozent (von insgesamt 7 Millionen Einwohnern) eine Rekordhöhe erreicht hat. Dies alles führt zu einer eher fragilen nationalen Identität. Die Schweiz hat nicht wie homogene europäische Nationalstaaten eine gemeinsame, identitätsstiftende Sprache und Geschichte und definiert sich deshalb selbst als »Willensnation«, welche Freiheit in der Vielfalt sichert.
  


  
    Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werten ihre weit gefassten Partizipationsmöglichkeiten auf allen drei staatlichen Ebenen sehr hoch, obwohl die durchschnittliche Beteiligungsquote eher niedrig ist.5 So spielt in der Debatte um die europäische Integration die Beschneidung der Mitspracherechte des Volkes eine zentrale Rolle, denn der Schweizer hat in dieser Hinsicht mehr zu verlieren als die Bürger anderer europäischer Staaten, die fast ausschließlich über die Wahl von Repräsentanten am politischen Prozess teilnehmen. Politisch-historischen Argumenten für die Integration (»Mitwirkung am Einigungswerk Europas«) wird von der Deutschschweizer Mehrheit mit großer Skepsis begegnet, utilitaristische Abschätzungen stehen bei ihnen im Vordergrund. So lässt sich denn auch erklären, dass der Souverän etwa dem Beitritt zum Internationalen Währungsfonds und zur Weltbankgruppe 1992 deutlich zugestimmt hat. Auch das aktive Mitwirken der Schweiz in Organisationen wie WTO, OECD, EFTA oder in den wirtschaftlich und humanitär orientierten Spezialorganisationen
     der UNO ist unbestritten. Einzig bei der Abstimmung über den EWR 1992 vermochte die wirtschaftlich geprägte Argumentation der Befürworter wohl deshalb nicht ganz zu überzeugen, weil die Ängste um Fremdbestimmung und den Abbau der direkt-demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten (die durch das EU-Beitrittsgesuch verstärkt worden sind) nicht aufgefangen werden konnten.
  


  1.2 Das Verhältnis der Schweiz zur EU 1952 bis 1990


  
    Es ist heute wohl unbestritten, dass die Schweizer Regierung und Diplomatie die Dynamik des europäischen Einigungsprozesses sehr lange unterschätzt haben. Dies steht im engen Zusammenhang mit der großen Bedeutung der Neutralität, mit deren Hilfe die Schweiz unbeschadet durch die Schrecken des Zweiten Weltkrieges gelangt ist. Die Angriffe der USA und der UdSSR nach Zerschlagung des Nationalsozialismus auf die Schweizer Neutralität mögen ein Übriges getan haben, die Wertschätzung für die Neutralität in der Schweiz zu festigen. Damit wurde auch eine selbstkritische, breite Diskussion bis in die jüngste Gegenwart hinein weitgehend unterbunden. Der Bundesrat stützte sich bei seinen Entscheidungen, sowohl den Gründungsarbeiten für den Europarat wie für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) fernzubleiben, auf einen breiten innenpolitischen Konsens.6 An der rein wirtschaftlich orientierten OEEC nahm man hingegen von Anfang an teil. Da man das funktionalistische Vorgehen der EG mit einem unmittelbar anwendbaren, autonomen Recht und der politischen Finalität nicht akzeptieren konnte, versuchte man Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. So gehörte die Schweiz 1958 zu den aktiven Gründungsmitgliedern der European Free Trade Association.
  


  
    Als 1961 Großbritannien, Dänemark und Norwegen die Mitgliedschaft in der EWG beantragten, betrieb die Schweiz eine aktive Gegenstrategie mit dem Vorschlag einer weit gehenden, dem späteren Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ähnelnden Assoziierung. Als sich diese Bemühungen 1962 definitiv zerschlugen, kehrte der Bundesrat zu einer Politik der pragmatischen, sektoriellen Annäherung zurück. 1970 schlug die EG der EFTA Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen vor, was die Schweiz positiv aufnahm. Schon damals – und nicht erst während der EWR-Verhandlungen – verfolgten die Schweizer Verhandlungsführer teilweise unrealistische Ziele, wie beispielsweise eine weitgehende Partizipation an EG-internen Entscheidungsmechanismen.7 Obwohl diese Erwartungen nicht erfüllt wurden, war das Verhandlungsresultat für die Schweiz 
     per saldo positiv, da sämtliche Industriezölle im Handel mit der EG beseitigt und mit der Entwicklungsklausel die Möglichkeit für weitere Liberalisierungsschritte ausgehandelt werden konnte.
  


  
    Der Schweiz gelang es in der Folge dank ihrer aktiven und sachkundigen Wirtschaftsdiplomatie, die Entwicklungsklausel voll auszunützen und weit über 100 Einzelabkommen mit der EG abzuschließen. Einer eher politisch ausgerichteten Zusammenarbeit steht die Schweiz bis heute skeptisch gegenüber. So überwand sie ihre neutralitätspolitischen Bedenken gegenüber dem Europarat erst zu Beginn der Sechzigerjahre (Beitritt 1963). Den Beitritt zur UNO schob der Bundesrat lange vor sich her: Er wurde erst Mitte der 1980er Jahre – als sich die Weltorganisation in einer unattraktiven Verfassung präsentierte – dem Volk zur Entscheidung vorgelegt. Das Resultat dieser Volksabstimmung vom 16. März 1986 war dementsprechend vernichtend: Nur ein knappes Viertel des Souveräns stimmte für den Beitritt.8 Die fast ausschließlich neutralitätspolitisch argumentierenden Gegner triumphierten und legten mit der Umwandlung ihres Komitees in eine Aktionsgemeinschaft für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS) den Grundstein für ihre spätere Anti-EWR/EU-Kampagne.
  


  1.3 Die Verhandlungen über den Europäischen Wirtschaftsraum


  
    Am 17. Januar 1989 konkretisierte Kommissionspräsident Jacques Delors vor dem Europäischen Parlament die Idee eines Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und verband diese mit einem Verhandlungsangebot an die EFTA. Der Bundesrat musste – allein schon mangels konkreter Alternativen – positiv auf das Verhandlungsangebot der EG reagieren, obwohl die vorgesehene Stärkung des EFTA-Pfeilers und die EG-Forderung an die EFTA nach dem »Sprechen mit einer Stimme« mit der traditionellen Schweizer Vorstellung über die Rolle der EFTA kaum vereinbar waren. Die folgenden Verhandlungen waren für die Schweiz besonders schwierig, da sie mit weit gehenden Forderungen nach Mitbestimmung im EG-Gesetzgebungsprozess ihre Position innerhalb der EFTA-Staaten schwächte. Dazu kam, dass im Laufe der Verhandlungen Schweden und Österreich ein EG-Beitrittsgesuch stellten und so ihre Interessen mit einer anderen Strategie als die Schweiz wahrnehmen wollten. Nach einigen Nachverhandlungen gelang schließlich der finale Durchbruch, und der EWR-Vertrag wurde am 2. Mai 1992 in Porto unterzeichnet, dies mit der Absicht, ihn zeitgleich mit dem EG-Binnenmarkt am 1. Januar 1993 in Kraft treten zu lassen, was die Schweizer Behörden unter großen Zeitdruck setzte. Galt es doch, ein umfangreiches 
     Umsetzungsprogramm9 durch beide Kammern des Parlamentes und die anschließende Volksabstimmung zu bringen. Dabei hatte die Informationsarbeit über den EWR-Vertrag und die öffentliche Diskussion kaum begonnen und verkomplizierte sich zudem noch: Im Oktober 1991, kurz nach den Parlamentswahlen, hatte der Bundesrat eine Kehrtwendung vollzogen und für die meisten überraschend den EG-Beitritt als neues Ziel der Schweizer Integrationspolitik verkündet. In den frühen Morgenstunden des 22. Oktober erklärten die beiden Bundesräte Felber und Delamuraz10 den erstaunten Schweizer Journalisten11, dass der EWR-Vertrag aufgrund der geringen Mitbestimmungsmöglichkeiten unausgewogen und damit nur als Ubergangslösung zu einem EG-Beitritt tauglich sei. Der Bundesrat habe deshalb den EG-Beitritt als neues Ziel definiert, ohne sich aber auf ein Datum zur Einreichung des Gesuches festzulegen. Nach der Rückkehr Felbers und Delamuraz aus Luxemburg blieb dem Kollegium nur die Wahl, die beiden Kollegen öffentlich zu desavouieren oder ihre Position mit einem formellen Entscheid zu bestätigen. Es entschied sich – ohne Begeisterung, ohne ausführliche Diskussion, ohne Konsultation der relevanten gesellschaftlichen Kräfte und ohne Einstimmigkeit – für Letzteres.
  


  
    In den folgenden sechs Monaten blieb sowohl die Frage nach dem Zeitpunkt der Einreichung des EG-Beitrittsgesuches wie auch die genaue Form des EWR-Vertrages in der Schwebe. Am 17. Mai 1992 stimmte das Volk – für viele eher überraschend – einem Beitritt der Schweiz zur Weltbankgruppe und zum Internationalen Währungsfonds zu. Der Bundesrat deutete diesen wirtschaftlich motivierten Entscheid als ein Signal für eine generelle Öffnung und beschloss, das Gesuch bald einzureichen. Er begründete am 20. Mai 1992 in einem ausführlichen Bericht sowohl seine Haltung zum EWR wie auch zum EG-Beitritt.12 Der Schweizer EG-Botschafter überreichte das Gesuch am 27. Mai 1992 fast verschämt und ohne jede Zeremonie in Brüssel. Seither ruht es dort.
  


  1.4 Die Volksabstimmung über den EWR von 1992


  
    In der Endphase der Verhandlungen war von einer geschlossenen Unterstützung durch die Eliten wenig zu spüren. Trotzdem waren die Umfrageergebnisse nicht schlecht, eine Basis für eine überzeugende Aufklärungsarbeit wäre vorhanden gewesen. Tatsache war aber auch, dass das EG-Beitrittsgesuch nun für viele EWR-Befürworter ein willkommener Vorwand war, ihre Unterstützung aufzukünden und ins gegnerische Lager zu wechseln. Dessen ungeachtet hatte der Bundesrat ein modernes und umfassendes Informationskonzept
     für die EWR-Abstimmung vorbereiten und – mit Einschränkungen – auch umsetzen lassen. Mit den verschiedensten Mitteln wie Broschüren, Ausstellungen, Musterreferaten, Lern-Disketten, Schulmaterialien und gar einem Europatelefon wurde versucht, die hochkomplexe Materie den Stimmbürgern näher zu bringen. Damit stand man jedoch im vollen Gegensatz zur kraftvollen, auf Emotionales und Identitätsfragen zielenden Nein-Kampagne, die vom Unternehmer und SVP-Nationalrat Christoph Blocher nicht nur inspiriert, sondern regelrecht dominiert worden war. Bei einer rekordmäßigen Stimmbeteiligung von 78,7 Prozent sprach sich am 6. Dezember 1992 eine knappe Volksmehrheit von 50,3 Prozent gegen den EWR aus. Bei den ebenfalls nötigen Ständestimmen13 war die Mehrheit allerdings mit 16 zu 7 Kantonen deutlich, da nur die französischsprachigen und die beiden Basler Kantone14 zustimmten.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Bilaterale Kooperation bis auf weiteres


  
    Die EWR-Abstimmung vom 6. Dezember 1992 ist wohl die deutlichste Zäsur der helvetischen Integrationspolitik seit ihrem Beginn. Zum ersten Mal wurde ein Integrationsschritt, den die Gemeinschaft gemacht hatte, nicht adäquat nachvollzogen, das heißt das Vertragswerk der Schweiz mit der EU konnte nicht den neuen Verhältnissen angepasst werden. Das knappe, aber klare Verdikt des Volkes limitiert nun die Handlungsmöglichkeiten auf längere Zeit. Im »Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens«15 schlug der Bundesrat eine Doppelstrategie zur Schadensbegrenzung vor: Mittels bilateraler Verhandlungen mit der EU soll versucht werden, die Nachteile aus dem Abseitsstehen vom EWR möglichst zu verringern. Mit einem nationalen Deregulierungsprogramm soll der überregulierte Binnensektor aufgebrochen werden. Die zwei bedeutendsten Vorlagen sind die Totalrevision des Kartellrechtes und ein neues »Binnenmarktgesetz«, welches die Handelshemmnisse zwischen den Kantonen beseitigen soll.
  


  2.2 Bilaterale Verträge Schweiz – EU


  
    Die bilateralen Verhandlungen mit der EU begannen im Dezember 1994 und umfassten die folgenden sieben Dossiers: Straßenverkehr, Luftverkehr, 
     technische Handelshemmnisse, Forschungskooperation, öffentliches Beschaffungswesen, Landwirtschaft und Personenfreizügigkeit. In allen Dossiers konnten – zum Teil nach langen, mehrjährigen und harten Verhandlungen die für die Schweiz gravierendsten Nachteile aus dem Abseitsstehen vom Binnenmarkt beseitigt und weitgehend gleichberechtigte Verhältnisse hergestellt werden. Besonders schwierig war für die Schweiz dabei das Dossier Personenfreizügigkeit, da der schon bestehende, sehr hohe Ausländeranteil in der Schweiz den politischen Spielraum für eine weitere Einwanderung begrenzt hielt. Dem stand allerdings das legitime Bedürfnis der Schweizer Wirtschaft nach ausländischen, qualifizierten Arbeitskräften gegenüber, zumal sich gegen Ende der 1990er Jahre zeigte, dass aufgrund des kräftigen Wirtschaftswachstums die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in allen Branchen nicht mehr befriedigt werden konnte. Dazu kommt das große Interesse vor allem jüngerer Schweizerinnen und Schweizer, ohne Diskriminierung in der EU arbeiten und leben zu können. Der in den langjährigen Verhandlungen gefundene Kompromiss zeichnet sich durch eine schrittweise, sich über zwölf Jahre erstreckende Öffnung des Schweizer Arbeitsmarktes für EU-Bürger aus. Schweizer Arbeitskräfte können dagegen bereits zwei Jahre nach In-Kraft-Treten des Abkommens von der Freizügigkeit profitieren. Dazu kommt, dass die Schweiz nach sieben Jahren frei entscheiden kann, ob sie das Abkommen verlängern will, was einer Art Sicherheitsklausel für den Fall starker Einwanderung entspricht.
  


  
    Da das bilaterale Vertragspaket als in sich ausgewogen betrachtet werden konnte, stimmten Volk und Stände am 21. Mai 2000 mit 67,2 Prozent der Stimmen deutlich zu. Nur zwei Kantone (Schwyz und Tessin) lehnten die Vorlage ab. Mit den am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen wurde eine klare rechtliche Grundlage für die Beziehungen zur EU geschaffen, die sich auf absehbare Zeit als tragfähig erweisen dürfte.
  


  2.3 Die EU-Abstimmung 2001


  
    Ein bedeutendes Ereignis ist sicher die Volksabstimmung über die Volksinitiative zur sofortigen Einleitung von EU-Beitrittsverhandlungen vom 4. März 2001. Nach der knappen EWR-Niederlage 1992 starteten die Integrationsbefürworter eine Volksinitiative, welche die Aufnahme sofortiger Beitrittsverhandlungen mit der EU verlangte. Diese Initiative kam dem Bundesrat und den gemäßigten Integrationsbefürwortern ungelegen, und ihre Behandlung im Parlament wurde auch so weit wie möglich hinausgezögert. Das unerwartet deutliche Resultat der Abstimmung vom 4. März 2001 
     gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen,16 welches selbst in den traditionell EU-freundlichen Kantonen der Westschweiz ablehnende Mehrheiten gebracht hatte, hat gezeigt, dass in der Schweiz wohl auf absehbare Zeit keine Mehrheit für einen EU-Beitritt zu erwarten und die Alpenrepublik auf längere Zeit zu bilateralen, pragmatischen Zusammenarbeiten mit der EU gezwungen sein wird.
  


  
    Die massive Ablehnung kann mit den folgenden Punkten erklärt werden:

    
      1. Nach einer langen Rezession in den 1990er Jahren präsentiert sich die Schweizer Volkswirtschaft zu Beginn des neuen Jahrhunderts in einer robusten Wachstumsverfassung. Von wirtschaftlich spürbaren Nachteilen des europapolitischen Kurses ist nichts wahrzunehmen, und zusätzliche wirtschaftliche Vorteile einer EU-Mitgliedschaft sind nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil geht der volkswirtschaftlich bedeutende Finanzsektor bei einem EU-Beitritt von einer Verschlechterung seiner Standortbedingungen aus.
    


    
      2. Es besteht beim Souverän offensichtlich keine Bereitschaft, beim Föderalismus und der direkten Demokratie Abstriche hinzunehmen.
    


    
      3. Die Bevölkerung der Schweiz bevorzugt in ihrer Mehrheit eine beobachtend-abwartende Haltung bezüglich der weiteren Entwicklung und Erweiterung der EU und der Wirtschafts- und Währungsunion.
    


    
      4. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Reaktion der EU auf den rechtsstaatlich und demokratisch korrekt vollzogenen Regierungswechsel in Österreich bestehende Sympathien zur EU in der Schweiz reduziert bzw. vorhandene Skepsis verstärkt haben dürfte. Dem ebenfalls kleinen und neutralen Nachbarn Österreich fühlt man sich vor allem in der deutschsprachigen Schweiz besonders verbunden.
    

  


  3. Ausblick


  
    Da das vorläufige, frei gewählte Abseitsstehen der Schweiz für die EU kein grundsätzliches Problem darstellt, liegt es sicher auch im wohlverstandenen Interesse der europäischen Staatengemeinschaft, den Entscheidungsprozess in der Schweiz mit Wohlwollen und Geduld zu verfolgen. Dies bestätigten die Reaktionen des Ministerrates unmittelbar nach der Abstimmung, der bereits grundsätzliche Bereitschaft signalisierte, in weitere bilaterale Verhandlungen einzutreten. Denn auch wenn das Alpenland letztlich nur sehr beschränkt ein Sonderfall ist, funktionieren die Mechanismen seiner Uhren doch etwas anders.
  


  
    

  


  
    Anmerkungen
  


  
    1 Dieses ist allerdings ein Zeichen des beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwunges der Nachkriegszeit. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg war die Schweiz ein armes Land mit hohen Auswanderungsraten.
  


  
    2 Diese betrug 1994 3,8 Prozent im Gegensatz zum EU-Durchschnitt von 11,2 Prozent: Vgl. Bundesamt für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Schweiz, Zürich 1996, S. 121. Demgegenüber – mitverantwortlich für die tiefe Arbeitslosenrate, da produktivitätsfördernd – hat die Schweiz mit 42,1 Stunden pro Woche die höchste durchschnittliche Arbeitszeit in Europa. Im März 2001 betrug die Arbeitslosenrate durchschnittlich 1,8 Prozent.
  


  
    3 Sie besteht seit 1957 in unveränderter Form und wird »Zauberformel« genannt.
  


  
    4 Vgl. für statistische Angaben das Internetangebot des Bundesamtes für Statistik unter http://www.admin.ch/bfs, Stand: Mai 2004.
  


  
    5 Zu Bedeutung und Funktionieren der direkten Demokratie vgl. Neidhart, Leohard: Plebiszit und pluralitäre Demokratie – eine Analyse des schweizerischen Gesetzesreferendums, Bern 1970.
  


  
    6 Vgl. Du Bois, Pierre: Die Schweiz und die europäische Herausforderung 1945-1992, Zürich 1990.
  


  
    7 Vgl. Schenker, Mark: EG als Chance – die Schweiz am europäischen Scheideweg, Zürich 1991, S.285ff.
  


  
    8 Vgl. Gilg, Peter u.a. (Hrsg.): Annee Politique Suisse 1986/Schweizerische Politik im Jahre 1986, Bern 1987, S. 43-46.
  


  
    9 Die so genannte »Eurolex I und II«-Pakete.
  


  
    10 Als Vorsteher des Außen- bzw. des Wirtschaftsministeriums führten sie gemeinsam die EWR-Verhandlungen.
  


  
    11 Noch erstaunter als die Journalisten waren die anwesenden Diplomaten.
  


  
    12 Bericht über einen Beitritt der Schweiz zur Europäischen Gemeinschaft und Botschaft zur Genehmigung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 18. Mai 1992.
  


  
    13 Die Mehrheit der Abstimmenden in einem Kanton gibt die so genannte Ständestimme. Bei der EWR-Abstimmung war – da die Behörden ihr ohne zwingende juristische Gründe Verfassungscharakter zuschrieben – auch die Mehrheit der Ständestimmen nötig.
  


  
    14 Basel-Stadt und Basel-Landschaft.
  


  
    15 Botschaft (des Bundesrates) über das Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens vom 24. Februar 1993, in: Bundesblatt 1993, Dok. Nr. 93 100.
  


  
    16 23,3 Prozent Ja-Stimmen zu sofortigen Beitrittsverhandlungen standen 76,7 Prozent Nein-Stimmen bei einer sehr hohen Stimmbeteiligung von 55 Prozent gegenüber.
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  Serbien und Montenegro


  
    Die Europäische Union trug maßgeblich zur Entstehung der »Staatlichen Gemeinschaft Serbien und Montenegro« am 4. Februar 2003 bei: der Hohe Repräsentant für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Javier Solana, veranlasste die serbische und die montenegrinische Regierung dazu, die frühere Bundesrepublik Jugoslawien (SRJ) nicht einfach aufzulösen, sondern durch einen lockeren Verbund der beiden konstituierenden Republiken zu ersetzen. Dieses weitgehende europäische Engagement demonstrierte, das Serbien und Montenegro für die EU eine Schlüsselbedeutung im Hinblick auf den gesamten Balkanraum besitzt. In den EU-Mitgliedstaaten wurde der Erhalt dieses Staates als wichtige Rahmenbedingung für die Stabilisierung der Lage in Kosovo, Bosnien-Herzegowina und der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Makedonien gesehen. Aus diesem Grund stellten die Staats- und Regierungschefs der EU der SRJ und den Staaten des westlichen Balkans bereits 1999 die EU-Mitgliedschaft in Aussicht. Die Annäherung Serbiens und Montenegros an die EU wurde allerdings davon abhängig gemacht, dass die beiden Republiken ihren gemeinsamen Staatsrahmen beibehielten.
  


  
    Ob Serbien und Montenegro als Staat von Dauer sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Zweifellos bedeutet die Entwicklung Serbiens und Montenegros aber einen Testfall für die Fähigkeit der EU, ihr ökonomisches Potential in sicherheitspolitisches Handeln umzusetzen und die Balkanregion aus dem Teufelskreis von Nationalismus, Autoritarismus, Gewalt und ökonomischer Rückständigkeit herauszuführen.
  


  1. Gescheiterte, blockierte und verspätete Demokratisierung


  
    Eine zerstörerische Dynamik prägte den Systemwechsel in Jugoslawien und die Desintegration der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) in den 1990er Jahren. Die politische Pluralisierung brachte in den sechs Teilrepubliken politische Eliten an die Macht, die nationalistische 
     Ideologien und Stereotypen zur Verwirklichung ihrer strategischen Ziele einsetzten.1 Während Serbiens staatssozialistische Elite unter der Führung von Slobodan Milosevic ihren politischen Machtanspruch und ihre strukturkonservierende Wirtschaftspolitik über ein zentralistisches Föderationsmodell abstützen wollte, strebten die neuen politischen Führungen Sloweniens und Kroatiens eine weitere Dezentralisierung sowie die Umgestaltung der SFRJ in eine Konföderation an, teils im Interesse einer radikalen marktwirtschaftlichen Reform, teils zur Verwirklichung ihrer Staatsgründungsprojekte. Unvereinbare Zielsetzungen und nationalistische Mobilisierung führten in den Jahren 1990 bis 1992 zum Zerfall der Föderation und zur Unabhängigkeit Sloweniens, Kroatiens, Makedoniens und Bosnien-Herzegowinas. In Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina entbrannten unterschiedlich lange bzw. verheerende Kriege, als die von der serbischen Führung kontrollierte Jugoslawische Nationalarmee die Republiken angriff. In Kroatien und Bosnien-Herzegowina verband sich der serbische Angriff mit dem gewaltsamen Kampf der dort lebenden, zahlreichen ethnischen Serben, die eine Diskriminierung durch die Titularnationen der neuen Staaten befürchteten.
  


  
    Das Milošević-Regime reagierte auf die Loslösung der vier Teilrepubliken, indem es im April 1992 die Bundesrepublik Jugoslawien (SRJ) mit dem Anspruch gründete, die alleinige Rechtsnachfolge der SFRJ anzutreten und den jugoslawischen Staatsgedanken in einem faktisch von Serbien dominierten Staat fortzuführen. Dieser Staat bestand aus den Republiken Serbien und Montenegro (Letztere stellt nur etwa 6 Prozent der Gesamtbevölkerung). Serbiens Verfassung von 1990 sah zwei autonome Provinzen vor, Vojvodina sowie Kosovo und Metohija. Im Gegensatz zur früheren SFRJ-Verfassung von 1974 besaßen diese Provinzen keinen besonderen Status auf der Bundesebene, und ihr Autonomiestatus war schwächer ausgeprägt als die Autonomie von Kommunen in Serbien.2
  


  
    Im Unterschied zu den Transformationsprozessen in Slowenien, Kroatien und Ostmitteleuropa konnte die alte staatssozialistische Elite bei den ersten demokratischen Wahlen in Serbien ihre Macht erhalten. Der 1990 zum serbischen Präsidenten gewählte Parteiführer Milosevic verstand es, im Kontext von Krieg und nationalistischer Mobilisierung ein auf ihn zugeschnittenes semi-autoritäres Regierungssystem aufzubauen, das ihm über ein Jahrzehnt hinweg die Macht sicherte. Sein »Regime« basierte auf klientelistischen Abhängigkeitsnetzwerken in Verwaltung, Polizei, Militär und staatsdominierter Wirtschaft, der Kontrolle über die elektronischen Medien, der geschickten Wahlfälschung und der gezielten Zersplitterung bzw. Isolierung der politischen Opposition. Es geriet erst ins Wanken, als die Oppositionsparteien
     Anfang 1997 ihren Sieg bei den serbischen Kommunalwahlen durchsetzen konnten, die von Milosevic geführten Sozialisten nach den serbischen Parlamentswahlen im September 1997 ein Regierungsbündnis mit den radikalen serbischen Nationalisten eingehen mussten und Montenegro seit Oktober 1997 einen zunehmend eigenständigeren politischen Kurs einschlug. Neben einer verschärften politischen Repression bildete der Kosovo-Krieg die Antwort auf die Integrations- und Legitimationsprobleme des Regimes.
  


  
    Die SFRJ hatte als einziges osteuropäisches Land bereits während des Ost-West-Konfliktes (1980) ein Kooperationsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft abgeschlossen, und die jugoslawische Regierung stellte noch im November 1989 einen Antrag auf Mitgliedschaft im Europarat. Als Reaktion auf die von Serbien ausgehende gewaltsame Aggression gegen Kroatien und Slowenien verhängte die Europäische Gemeinschaft im November 1991 ein Wirtschaftsembargo gegen Serbien und Montenegro, das während des Krieges in Bosnien-Herzegowina beibehalten und durch weitere Sanktionen verschärft wurde. Das Embargo verfehlte jedoch sein konflikteindämmendes Ziel, und die EG-geleiteten Konfliktlösungsversuche schlugen fehl.3 Die EU-Mitgliedstaaten erkannten die SRJ erst im Frühjahr 1996 als Staat an, nachdem das Milošević-Regime im November 1995 das Dayton-Friedensabkommen für Bosnien-Herzegowina unterstützt und diplomatische Beziehungen zur ehemaligen Jugoslawischen Republik Makedonien aufgenommen hatte. Die vorsichtige Annäherung nach Dayton fand ein Ende, als das Milošević-Regime gegen die zunehmenden Gewaltaktionen militanter Kosovo-Albaner mit brutalen Polizei- und Militäraktionen reagierte. Auf diese Zuspitzung des Kosovo-Konfliktes entwickelte die EU ein differenziertes Instrumentarium von ökonomischen, finanziellen und politischen Sanktionen.4
  


  2. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung Serbiens seit dem Sturz von Slobodan Milošević


  
    Die von der EU unterstützten NATO-Luftangriffe des Jahres 1999 trugen zweifellos zum Ende der Herrschaft von Milosevic bei. Die entscheidende Rolle spielten jedoch die vereinte Oppositions- und studentische Protestbewegung sowie die wachsende Einsicht serbischer Wähler, dass das Regime den Krieg verloren hatte und seine sozialen und wirtschaftlichen Leistungsversprechen nicht mehr einhalten konnte.5 Erst nach einem Generalstreik 
     und wiederholten Demonstrationen, die in der Besetzung des Bundesparlamentes im Oktober 2000 ihren Höhepunkt fanden, war Präsident Milošević bereit, zurückzutreten und den Sieg Vojislav Kostunicas bei den jugoslawischen Präsidentschaftswahlen im September 2000 anzuerkennen.
  


  
    Die Demokratische Opposition Serbiens (DOS), eine Koalition von Oppositionsparteien, gewann die Wahlen zum Bundesparlament und die Kommunalwahlen im September 2000 sowie die serbischen Parlamentswahlen im Dezember 2000. Die DOS-Koalition bestand aus liberalen, sozialdemokratischen und gemäßigt nationalistischen Parteien, die zwar alle eine Wiedereingliederung Serbiens in die internationale Staatengemeinschaft anstrebten, aber unterschiedliche Positionen vor allem im Hinblick auf Fragen der Staatsorganisation und des serbisch-nationalen Interesses vertraten. Nachdem die gemäßigt nationalistische Partei von Kostunica bereits 2001 die Koalition verlassen und die Gegensätze zwischen den verbleibenden 17 Parteien sich verschärft hatten, war der politische Handlungsspielraum der Regierung stark eingeschränkt. Aus dem Kreis liberaler Wirtschaftsreformer bildete sich 2002 eine neue westlich orientierte liberale Partei, die mit den führenden DOS-Parteien konkurrierte. Vier Anläufe zur Wahl eines neuen Präsidenten verliefen im Herbst 2002 und 2003 erfolglos, da jedes Mal das nötige Quorum verfehlt wurde. Der serbische Ministerpräsident Zoran Djindjic fiel am 12. März 2003 einem Attentat zum Opfer, als er versuchte, gegen die informellen Machtstrukturen von staatlichen Sicherheitsdiensten und organisierter Kriminalität vorzugehen. Sein Nachfolger konnte diese Strukturen erfolgreich zurückdrängen, es gelang der Regierung jedoch nicht mehr, die serbische Verfassung zu reformieren, bevor die DOS-Koalition im Sommer 2003 endgültig ihre parlamentarische Mehrheit verlor.
  


  
    Unter diesen politischen Rahmenbedingungen erwies sich die Gestaltung des Verhältnisses mit Montenegro und Kosovo als außerordentlich schwierig. Die von der EU vermittelte Staatliche Gemeinschaft zwischen Serbien und Montenegro stellte einen Kompromiss zwischen den Anhängern eines gemeinsamen Staates sowie der EU einerseits, den Befürwortern unabhängiger Republiken andererseits dar. Sie basiert auf dem so genannten Belgrad-Abkommen, das Javier Solana mit den Staats- und Regierungschefs der SRJ sowie der beiden Republiken am 14. März 2002 vereinbarte, und der am 4. Februar 2003 in Kraft getretenen Verfassungscharta, die das Abkommen konkretisierte. Wichtige Ziele der Staatlichen Gemeinschaft sind der Beitritt zur EU sowie die Herstellung eines gemeinsamen Marktes zwischen beiden Republiken. Als gemeinschaftliche Institutionen gründete man ein aus Delegierten der beiden Republiksparlamente zusammengesetztes
     Parlament, ein Verfassungsgericht, einen vom Parlament gewählten Präsidenten sowie einen Ministerrat mit den Ressorts Äußeres, Verteidigung, internationale Wirtschaftsbeziehungen, Binnenwirtschaftsbeziehungen sowie Menschen- und Minderheitenrechten. Die eng begrenzten Kompetenzen der Regierung reflektieren das geringe Interesse der serbischen und montenegrinischen politischen Eliten an einem gemeinsamen Staat. Vor allem aber kommt dies darin zum Ausdruck, dass jede Republik drei Jahre nach Gründung der Staatlichen Gemeinschaft in einem Referendum über den Austritt entscheiden kann.
  


  
    Im Vergleich zu den serbisch-montenegrinischen Beziehungen sind die Beziehungen zu den Kosovo-Albanern viel gravierender belastet, da der Krieg und die serbischen Verbrechen in Kosovo jede kosovo-albanische Bereitschaft zu einem gemeinsamen Staat mit Serbien zerstört haben. Die DOS-Regierungen beharrten auf dem Verbleib Kosovos innerhalb Serbiens und warfen der kosovo-albanischen Führung vor, die im Kosovo lebenden Serben zu diskriminieren und zu vertreiben. Belgrad stellte zwar die De-facto-Souveränität der UN-Verwaltung in Kosovo nicht infrage, bestand aber auf der De-jure-Souveränität der SRJ gemäß der UN-Sicherheitsratsresolution 1244/1999. Mit einer entsprechenden Formulierung in der Verfassungscharta unterstrich die serbische Regierung ihre Auffassung, dass Kosovo Teil Serbiens sei und Serbien bei einer Auflösung der Staatlichen Gemeinschaft im Hinblick auf die UN-Resolution die Rechtsnachfolge der SRJ antrete. Im Oktober 2003 trafen sich die serbisch-montenegrinische, die serbische und die Kosovo-albanische politische Führung auf Vermittlung des UN-Verwaltungsleiters erstmals nach dem Kosovo-Krieg zu direkten Gesprächen, die sich allerdings auf technische Fragen der bilateralen Beziehungen beschränkten.
  


  
    Im März 2001 vereinbarte die SRJ mit der Serbischen Republik in Bosnien-Herzegowina eine engere Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung, im Bildungs-, Wissenschafts-, Kultur-, Gesundheits- und militärischen Bereich. Gemäß dem Dayton-Abkommen können die SRJ und Kroatien solche besonderen Beziehungen mit den beiden »Entitäten« Bosnien-Herzegowinas aufnehmen, allerdings wurde das Abkommen auf internationaler Ebene misstrauisch und kritisch verfolgt.6
  


  
    Im Juni 2001 lieferte die serbische Regierung den ehemaligen Präsidenten Milosevic an das Internationale Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien aus. Die Regierung wollte Milosevic zunächst innerhalb Serbiens vor ein Gericht stellen, gab dann aber dem internationalen Druck nach, den die Staatengemeinschaft auch mit der Aussicht auf umfangreiche Finanzhilfen verbunden hatte.
  


  
    Die von 2000 bis 2003 amtierende Regierung leitete weitreichende Wirtschaftsreformen ein. Sie konsolidierte den Staatshaushalt, führte ein neues inklusiveres Steuersystem mit niedrigen Sätzen ein, liberalisierte den Außenhandel und gewährte ausländischen Investoren langjährige Steuerbefreiungen. Zudem stabilisierte sie den Wechselkurs, senkte die Inflationsrate, sanierte das Bankensystem und privatisierte mit großem Erfolg kleine und mittlere Unternehmen.7 Seit 2000 wächst die serbisch-montenegrinische Wirtschaft wieder, und die Außenverschuldung konnte deutlich verringert werden. Trotz dieser Anfangserfolge hat die serbisch-montenegrinische Wirtschaft in der Milošević-Zeit massive Strukturprobleme angehäuft: Die Infrastruktur des Landes wurde durch ein Jahrzehnt des ökonomischen Niederganges und schließlich durch die Bombenangriffe schwer beschädigt; ihre Erneuerung erfordert enorme Investitionen, welche die SRJ nicht aus eigenen Ressourcen bestreiten kann. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug im Jahr 2002 nur etwa 50 Prozent des Niveaus von 1989, das monatliche Durchschnittseinkommen in Serbien belief sich im ersten Halbjahr 2003 nur auf 190 Euro.8 Während die Arbeitslosigkeit 2002 offiziell auf ca. 28 Prozent geschätzt wurde und ein großer Teil der Erwerbsbevölkerung als de facto arbeitslos galt, erreichte der Anteil der Schattenwirtschaft etwa die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes.9
  


  
    Die EU hob nach Kostunicas Ernennung zum Bundespräsidenten alle gegen Jugoslawien verhängten Sanktionen auf, mit Ausnahme der gegen Milosevic und die mit ihm verbundenen Führungspersonen gerichteten Maßnahmen. Im Zusammenhang mit der Sanktionspolitik hatte die Europäische Union die SRJ von den autonomen Handelspräferenzen ausgeschlossen; nach dem Regierungswechsel in Belgrad wurde die im September 2000 zunächst für Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Kosovo beschlossene asymmetrische Handelsliberalisierung auch auf die SRJ ausgedehnt. Im Juni 2000 erklärte die EU die SRJ ebenso wie die anderen Länder des westlichen Balkans zu potentiellen EU-Beitrittskandidaten. Im Dezember 2000 vereinbarten die Staats- und Regierungschefs von EU- und Balkanstaaten den so genannten Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess, dessen Kernstück die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) sind. Dem Vorbild der Europa-Abkommen mit den mittel- und osteuropäischen Ländern entsprechend enthalten die SAA Bestimmungen zur vollständigen Liberalisierung des Handels mit Industriegütern sowie weitgehende Liberalisierungsschritte im Bereich von Agrarprodukten, Textilien und Stahl. Die EU machte ein serbisch-montenegrinisches Abkommen über einen gemeinsamen Staat zur Vorbedingung für die Aufnahme von Verhandlungen über ein SAA.
  


  
    Die SRJ bzw. Serbien und Montenegro nehmen seit Dezember 2000 an dem finanziellen Hilfsprogramm der EU CARDS teil.10 Im Jahr 2002 stellte die EU im Rahmen des CARDS-Programms Hilfen in Höhe von 192,7 Millionen Euro für Serbien und Montenegro sowie 137,9 Millionen Euro für Kosovo zur Verfügung. Die jugoslawischen bzw. serbisch-montenegrinischen Regierungen beteiligten sich aktiv am Balkan-Stabilitätspakt der Europäischen Union.
  


  
    Nachdem die neue jugoslawische Regierung den Anspruch aufgegeben hatte, allein als Rechtsnachfolgerin des ehemaligen Jugoslawiens zu fungieren, einigten sich die SRJ und die übrigen Nachfolgestaaten im Mai 2001 auf eine Aufteilung der Schulden und Vermögenswerte. Im Dezember 2000 und im Mai 2001 wurde die SRJ Mitglied des Internationalen Währungsfonds bzw. der Weltbank, im April 2003 wurden Serbien und Montenegro Mitglieder des Europarats.
  


  2.1 Montenegro


  
    Seitdem Montenegros Bürger im Oktober 1997 den Reformsozialisten Milo Djukanovic zum Präsidenten gewählt hatten, distanzierte sich die kleinere Teilrepublik Jugoslawiens zunehmend von Serbien. Die von Djukanovic geführte Demokratische Partei der Sozialisten und das von ihr dominierte »Bündnis für Montenegro« gewannen die Parlamentswahlen im April 2001 sowie die erneuten Parlamentswahlen vom Oktober 2002, die notwendig wurden, nachdem der für Unabhängigkeit eintretende Liberale Bund wegen des Belgrad-Abkommens die Regierungskoalition verlassen hatte. Die von der Sozialistischen Volkspartei geführte Parteienallianz »Gemeinsam für Jugoslawien« bzw. »Gemeinsam für den Wandel« verlor beide Wahlen.11 Damit bestätigte die Mehrheit der Bevölkerung die reformorientierte und auf eine Zusammenarbeit mit der EU gerichtete Politik der Regierung, das politische Lager von Djukanovic erreichte jedoch keine klare Mehrheit für sein Ziel eines unabhängigen Montenegros. Meinungsumfragen ergaben, dass Anfang 2001 nur eine knappe Mehrheit der Montenegriner für eine Unabhängigkeit eintrat, während eine starke Minderheit die Föderation mit Serbien beibehalten wollte. Ähnlich wie in Serbien scheiterten auch die montenegrinischen Präsidentschaftswahlen im Dezember 2002 und Februar 2003 zweimal an der unzureichenden Wahlbeteiligung.
  


  
    Im August 1999 beschloss die montenegrinische Regierung eine »Plattform zur Neubestimmung des Staates – Rechtsbeziehungen zwischen Montenegro
     und Serbien«. Dieser so genannte Plattform-Vorschlag machte die beiden jugoslawischen Republiken zu gleichberechtigten Partnern einer Konföderation, die ihre Außenpolitik selbst verantworten sollten. Im Juli 2000 änderte das Milošević-Regime die Bundesverfassung gegen den Widerstand Montenegros und schaffte die gleichberechtigte Vertretung Montenegros in der zweiten Kammer des Bundesparlamentes ab. Daraufhin boykottierten die meisten Montenegriner die föderalen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im September 2000.
  


  
    Nach dem Regierungswechsel in Serbien und während der Aushandlung der Verfassungscharta setzte sich Djukanovic nachdrücklich für ein unabhängiges Montenegro ein und erreichte, dass die Verfassungscharta Montenegro die Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums ab 2006 ermöglicht. Im strategischen Interesse, ein eigenes außenpolitisches Profil zu gewinnen, begann die montenegrinische Regierung, die Beziehungen mit Albanien und Kroatien zu vertiefen. Mit Albanien vereinbarte sie mehrere konkrete Kooperationsprojekte zur Verbesserung von Transport-, Handels- und Telekommunikationsverbindungen. Gegenüber Kroatien entschuldigte sich Präsident Djukanovicy für die Zerstörungen beim Angriff der Jugoslawischen Nationalarmee auf Kroatien im Jahr 1991.
  


  
    Um die eigene Wirtschaft gegen die Inflation aus Serbien zu schützen, führte die montenegrinische Regierung gegen Ende der 1990er Jahre die Deutsche Mark und später den Euro als offizielles Zahlungsmittel ein. Im Jahr 2002 erreichte Montenegro ein Wirtschaftswachstum von zwei Prozent und die Inflationsrate verringerte sich deutlich, allerdings blieb der montenegrinische Staat weiterhin auf umfangreiche ausländische Hilfen angewiesein. 12
  


  
    Während und nach dem Kosovo-Krieg bezog die EU Montenegro nicht in ihre Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien ein und gewährte Montenegro humanitäre, technische und finanzielle Hilfe. Als die demokratischen und reformorientierten Kräfte in Belgrad die Regierung übernahmen, verringerte sich jedoch die Bedeutung Montenegros für die EU. Die Unabhängigkeitspläne der montenegrinischen Regierung wurden von der EU abgelehnt.
  


  2.2 Kosovo


  
    Infolge des Kosovo-Krieges 1999 wurde Serbiens frühere autonome Provinz Kosovo unter die Verwaltung der Vereinten Nationen (UN) gestellt, blieb aber formal ein Teil der Bundesrepublik Jugoslawien, deren Grenzen 
     fortbestehen. Dieser Doppelstatus wurde von führenden Kosovo-albanischen Vertretern ebenso wie von Belgrad kritisiert. Während die Kosovo-albanische Seite ihn als Vorstufe zu einer unabhängigen Republik Kosovo sah, beharrte die Belgrader Regierung auf der territorialen Integrität Jugoslawiens. Die UN-geführte Interimsverwaltung besteht aus vier Teilen: Die UN und das UN-Flüchtlingskommissariat leiten und koordinieren die zivile Verwaltung und die humanitäre Hilfe, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa organisiert die Wiedereinführung politischer Institutionen, und die EU ist für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zuständig. Die internationale Ubergangsverwaltung hat schrittweise die öffentliche Ordnung im Kosovo wiederhergestellt und die allgemeinen Lebensumstände normalisiert.13 Im Dezember 1999 errichtete die UN-Verwaltung zusammen mit den politischen Vertretern der Kosovo-Albaner und der übrigen ethnischen Gruppen eine Gemeinsame Übergangsverwaltungsstruktur und einen Übergangsverwaltungsrat, der als Exekutive und Vertretung der Parteien und ethnischen Gruppen im Kosovo fungierte. Im Mai 2001 erließ die UN-Verwaltung einen »Verfassungsrahmen für vorübergehende Selbstregierung« des Kosovo, der eine provisorische Versammlung und Regierung einführte. Die EU unterstützt die im April 2002 formulierte Politik der UN-Verwaltung, zunächst demokratische Institutionen, marktwirtschaftliche Institutionen, Dialogbereitschaft und eine Verbesserung der Sicherheitslage zu erreichen, bevor über den endgültigen Status Kosovos entschieden werde (»Standards vor Status«).
  


  
    Die politische Landschaft wird, was die Kosovo-Albaner betrifft, durch die Demokratische Liga des Kosovo (LDK) und die Demokratische Partei des Kosovo (PDK) dominiert. Die LDK unter der Leitung von Ibrahim Rugova bildete in den 1990er Jahren die führende politische Kraft der Kosovo-Albaner; sie bekämpfte die serbische Herrschaft mit dem Aufbau schattenstaatlicher Strukturen, zivilem Ungehorsam und einer internationalen Publizitätskampagne. Die PDK ging aus der im September 1999 aufgelösten Kosovo-Befreiungsarmee hervor, die einen Guerilla-Krieg gegen die serbische Polizei und die jugoslawische Armee geführt hatte; sie beanspruchte die politische Führungsrolle während und nach dem Kosovo-Krieg im Frühjahr 1999. Bei den Wahlen zur provisorischen Versammlung, dem kosovarischen Parlament, im November 2001 festigte die LDK mit 45,7 Prozent der Stimmen ihren politischen Führungsanspruch, den sie bereits zuvor mit einem Sieg in den Kommunalwahlen vom Oktober 2000 erneuert hatte. Im Juni 2002 wählte das Parlament Ibrahim Rugova zum Präsidenten. Sowohl die LDK als auch die PDK befürworten eine Annäherung Kosovos an die EU, messen der staatlichen Unabhängigkeit jedoch Priorität bei.
  


  
    Obwohl die UN und viele Kosovo-albanische Politiker für ein multiethnisches Kosovo eintreten, haben die meisten Kosovo-Serben das Gebiet nach dem Krieg verlassen. Nur ein Teil der politischen Vertreter der Kosovo-Serben ist bereit, in den von der UN geschaffenen Übergangsinstitutionen mitzuarbeiten. Die Beziehungen zwischen Kosovo-Serben und Kosovo-Albanern sind durch immer wieder auftretende Gewaltaktionen gekennzeichnet. Auch wenn Kosovo-albanische Vertreter die Gewalt gegen ethnische Minderheiten verurteilten, haben militante Kosovo-albanische Gruppen ihre Aktionen gegen die Rückkehr und zur Vertreibung von Kosovo-Serben fortgesetzt.
  


  
    Die Wirtschaft des Kosovo erholte sich allmählich von den Kriegsschäden und den massiven Einschränkungen des Wirtschaftslebens unter der Quasi-Kolonialherrschaft Serbiens. Für das letzte Vorkriegsjahr 1998 wurde der Anteil des Privatsektors auf etwa 80 Prozent des in Kosovo erzielten Bruttoinlandsproduktes geschätzt, und das Pro-Kopf-BIP betrug etwa 400 US-Dollar. Der Krieg zerstörte etwa die Hälfte der 250 000 Wohnhäuser, verringerte die landwirtschaftliche Produktion um 65 Prozent und brachte die industrielle Produktion zum Erliegen. Die UN, die EU und andere internationale Organisationen zielen darauf, die Aktivitäten des Privatsektors vor allem in den Bereichen Wohnungsbau und Landwirtschaft zu fördern. In den Jahren 2000/2001 nahmen die meisten vor 1999 existierenden Privatfirmen ihre Geschäfte wieder auf, die Landwirtschaft produzierte auf Vorkriegsniveau, und das Baugewerbe florierte. Die UN-Verwaltung führte den Euro als offizielles Zahlungsmittel ein und baute eine Zollverwaltung, öffentliche Infrastruktureinrichtungen und ein Bankensystem auf. Im Jahr 2000 betrug das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Angaben des Internationalen Währungsfonds etwa 3 Milliarden US-Dollar, was einem Pro-Kopf-BIP von 750 US-Dollar entsprach.14 Seitdem verzeichnete Kosovos Wirtschaft relativ hohe Wachstumsraten. Im November 2002 bezog die EU-Kommission Kosovo in den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess über einen informellen »tracking mechanism« ein, in dessen Rahmen die Selbstverwaltungs- und UN-Verwaltungsinstitutionen EU-Standards übernehmen und ökonomische Strukturreformen durchführen.
  


  3. Ausblick


  
    Die aktuelle Lage Serbiens, Montenegros und Kosovos illustriert eindrucksvoll, welche Probleme auf dem Weg nach Europa noch zu bewältigen sind. 
     Vor dem Hintergrund andauernder Staatlichkeitskonflikte mit Montenegro und Kosovo muss die neue politische Führung Serbiens die Wirtschaftsreformen fortsetzen, die serbische Verfassung reformieren und die weitere Annäherung an die EU fortsetzen. Das Verhältnis zu Montenegro ist durch Misstrauen und zähe Auseinandersetzungen über die Ausgestaltung der Staatlichen Gemeinschaft geprägt. Da Kosovo unter internationaler Verwaltung steht, beschränkt sich die jugoslawische Souveränität über Kosovo auf die Kontrolle der Außengrenzen. Obwohl die internationale Staatengemeinschaft darauf beharrt, die territoriale Einheit Bosnien-Herzegowinas zu erhalten, und insofern keine Aussicht auf eine Vereinigung der Serbischen Republik mit Serbien besteht, treten serbische Nationalisten unverändert für ein ethnisch definiertes Großserbien ein. Regionalistische und ethnische Minderheitenparteien in Vojvodina und Sandzak fordern eine größere Autonomie zum Schutz ihrer kulturellen Rechte; die serbischen Städte, Stützpunkte der Oppositionsbewegung gegen Milosevic, erwarten eine Dezentralisierung von Kompetenzen und Ressourcen.
  


  
    All diese Einzelprobleme werfen fundamentale, höchst kontroverse Fragen der serbischen Staatsorganisation und der serbischen nationalen Identität auf, denen sich die serbische Regierung und Öffentlichkeit stellen müssen. Die Einigung mit Montenegro und die Wiederherstellung des Autonomiestatus der Vojvodina bedeuten wichtige Etappen in der Regelung dieser Probleme. Serbiens weiterer Weg nach Europa würde zweifellos erleichtert, wenn die serbischen Politiker ihren Souveränitätsanspruch auf Kosovo aufgäben und gegenüber der Öffentlichkeit eingestünden, dass der von Milošević begonnene Krieg die Legitimität dieses Anspruches endgültig zerstörte. Die EU könnte in dieser Situation zu einem wichtigen externen Stabilitätsanker werden, sofern es ihr gelingt, eine konsistente Politik zu formulieren.
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  Slowakische Republik


  
    Im November 1989 wurde das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei durch Studentenproteste gestürzt. Die friedliche Weise dieses Umbruches führte zu der Bezeichnung »samtene Revolution«1. Tschechen und Slowaken hatten damit zum ersten Mal seit der traumatischen Erfahrung des gescheiterten Reformversuches von 1968 die Chance, die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ihres Landes selbst zu bestimmen. Diese Chance wurde von der zumeist aus Dissidenten zusammengestellten Regierung genutzt, die in der Tschechoslowakei eine umfassende Transformation und eine aktive Außenpolitik betrieb, welche die Tschechoslowakei neu in Europa positionierte. Die junge Regierung versuchte, die durch den Ost-West-Konflikt gekappten Bindungen an die Strukturen Westeuropas, vornehmlich an die Europäische Union und die NATO, neu zu knüpfen. Am 1. Januar 1993 zerfiel der Föderalstaat Tschechoslowakei. Die beiden Nachfolgestaaten Tschechische Republik und Slowakische Republik waren damit gezwungen, innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal von neuem zu beginnen. In einer Phase der außenpolitischen Isolierung durch die undemokratischen Praktiken der Regierung Meciar 1994 bis 1998 verlor die Slowakei den Anschluss an den Integrationsprozess. Anders als Tschechien, Ungarn und Polen wurde die Slowakei 1997 nicht zum NATO-Beitritt eingeladen. Seit den Wahlen im September 1998 besitzt das Land eine der Demokratie voll verpflichtete Regierung und hat es erfolgreich vermocht, die versäumten Jahre aufzuholen. Seit dem 1. Mai 2004 ist die Slowakei Mitglied der Europäischen Union und der NATO.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Die politische Entwicklung der Tschechoslowakei


  
    Die Tschechoslowakei gehörte bis 1989 zu den »konservativsten« kommunistischen Regierungen. Die Studentenproteste vom 17. November 
     1989 trafen die tschechoslowakische Regierung daher unvorbereitet. Der »revolutionäre« Umbruch ermöglichte einen kompletten Austausch der politischen Elite, die sich zumeist aus der oppositionellen Menschen- und Bürgerrechtsbewegung Charta 77 rekrutierte. Diese breite Koalition unterschiedlichster politischer Richtungen errang als Bürgerforum (OF/VPN) in den Wahlen am 8./9. Juni 1990 eine überwältigende Mehrheit.2
  


  
    Zu Beginn des Jahres 1991 bildete sich auch die Parteienlandschaft heraus. Die breite Front des Bürgerforums zerfiel, und es bildete sich die Bürgerlich-Demokratische Partei (ODS) unter Wirtschaftsminister Václav Klaus als stärkste Gruppe im tschechischen Landesteil sowie die Bewegung für eine demokratische Slowakei (HZDS) unter Führung von Vladimir Meciar im slowakischen Landesteil heraus.
  


  1.2 Die wirtschaftliche Entwicklung der Tschechoslowakei bis 1992


  
    Wirtschaftlich befand sich die Tschechoslowakei 1989 in einer relativ günstigen Ausgangslage. Sie gehörte mit ihrer industriellen Entwicklung, der geringen Auslandsverschuldung und dem hohen Bildungsniveau innerhalb der Warschauer Vertragsorganisation zu den wirtschaftlich führenden Ländern. Dennoch stellte die wirtschaftliche Transformation der in den 1950er Jahren eingeführten Schwerindustrie stalinistischen Typs eine schwierige Aufgabe dar, insbesondere da die CSFR vor 1989 so gut wie keinen Privatsektor besaß.
  


  
    Václav Klaus, ein Verfechter einer Marktwirtschaft »ohne Adjektiv«, entwarf ein Wirtschaftsprogramm, welches trotz des deklarierten extremen Markt-Liberalismus in der Praxis weit weniger radikal verlief. In der »kleinen Privatisierung« wurden erfolgreich kleinere Betriebe im Handels- und Dienstleistungsbereich versteigert. Die »große Privatisierung« von großen Staatsbetrieben, die sich auf eine Couponprivatisierung stützte, bei der Anteilsscheine gegen eine Verwaltungsgebühr an die Bevölkerung verteilt wurden, erwies sich als problematischer. Im Außenhandel brachen die traditionellen Absatzmärkte in Osteuropa zusammen, während die EU-Staaten zum stärksten Handelspartner wurden. Insgesamt war die CSFR wirtschaftlich erfolgreich. Inflation und die Arbeitslosenquote blieben niedrig, und der soziale Frieden wurde gewahrt. Die Tschechoslowakei stand zusammen mit Ungarn und Polen wirtschaftlich an der Spitze der ehemaligen RGW-Staaten und wurde häufig als der Musterknabe bezeichnet.
  


  
    Die innenpolitische Entwicklung wurde seit 1991 jedoch zunehmend vom Streit um die Kompetenzverteilung zwischen Föderal- und Nationalregierungen
     belastet. Auf slowakischer Seite wurde das Konzept einer lediglich losen Föderation oder Konföderation diskutiert. Der slowakische Premier Carnogursky forderte, die Slowakei sollte ein eigenes Subjekt der internationalen Politik werden. Er wollte das »eigene Sternchen auf dem EU-Banner.«3 In Tschechien hingegen war Václav Klaus an einer größeren Macht für den Föderalstaat interessiert. Die Entwicklung spitzte sich bei den Wahlen im Juni 1992 zu, die praktisch unvereinbare politische Vorstellungen der Regierungen in beiden Landesteilen ergaben. In Tschechien wurde eine wirtschaftsliberale Mitte-Rechts-Regierung gewählt, während in der Slowakei eine eher linksorientierte Regierung gewann, welche die sozialen Konsequenzen der Wirtschaftsreform berücksichtigte. Die fehlende Einigung auf eine gemeinsame Verfassung und den künftigen Status beider Teilrepubliken im Föderalstaat besiegelte die Teilung. Die Trennung der beiden Landesteile erfolgte jedoch ohne Mitwirkung der Bevölkerung, in der es keine Mehrheit für diese Teilung gab.4
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Die politische Entwicklung in der Slowakei


  
    Die Slowakei stand 1993 vor einer schwierigeren Ausgangsposition als Tschechien, da sie auf eine geringere Tradition eigener Staatlichkeit zurückblicken konnte und sowohl ihre eigene Identität finden als auch völlig neue Verwaltungsstrukturen aufbauen musste. Geopolitisch bedeutete die Teilung eine Ostverschiebung, welche die Slowakei stärker von Westeuropa abschnitt.
  


  
    In der Slowakei zerfiel die breite Front des Bürgerforums Öffentlichkeit gegen Gewalt (VPN), aus der u.a. die wichtigste Regierungspartei, Bewegung für eine Demokratische Slowakei (HZDS unter Vladimir Meciar), und die wichtigste Oppositionspartei, Christlich-Demokratische Bewegung (KDH unter Ján Carnogursky), hervorgingen. Die KDH errang bei den Wahlen 1992 keine Mehrheit, und Vladimír Meciar wurde daraufhin Premierminister. Nach den ersten vorgezogenen Wahlen 19945 bildete Meciar eine Koalition mit der Arbeiterpartei ZRS und der Slowakischen Nationalpartei SNS, die trotz ihres extrem rechten und extrem linken Flügels bis zu den Wahlen im September 1998 bestand. Die politische Situation war jedoch von einer Spaltung zwischen Regierung und Premierminister auf der einen sowie Opposition und Präsident auf der anderen Seite geprägt. Dies 
     führte zu einer Isolation von Präsident Michal Koväc, der von der Regierung boykottiert wurde. Nach Ablauf der Amtszeit am 1. März 1998 konnten sich Opposition und Regierung nicht auf die Wahl eines neuen Präsidenten einigen. Premierminister Meciar übernahm daraufhin einen Großteil der Vollmachten des Präsidenten. Die Opposition war lange Zeit zersplittert und fand sich erst 1997 zur Slowakisch Demokratischen Koalition (SDK), bestehend aus fünf Parteien, der KDH, der Demokratischen Partei (DS), der Demokratischen Union (DU), der Partei der Grünen in der Slowakei (SZS) und der Sozialdemokratischen Partei (SDSS), zusammen. Meciar versuchte vergeblich, die SDK von den Wahlen 1998 auszuschließen. Weitere bedeutende Parteien sind die Slowakisch-Ungarische Koalition (SMK), die aus der Ungarischen Bürgerpartei (MOS), der Ungarischen Christdemokratischen Bewegung (MKDH) und der Bewegung Zusammenleben (Spoluzitie) besteht, sowie die Partei der Demokratischen Linken (SDL) und die Ex-Kommunisten (KSS). In den Wahlen 1998 trat auch die linksgerichtete Partei Slowakisches Bürgerliches Verstehen (SOP) an.
  


  
    Unter Meciar kam es 1994 bis 1998 zu einer Reihe von undemokratischen Schritten, wie z.B. die Entführung des Präsidentensohnes Koväc nach Österreich. Dies veranlasste die EU und die USA zur Übersendung mehrerer äußerst kritischer Demarchen. Die Parlamentswahlen vom 25./26. September 1998 zeigten jedoch, dass die Slowakei nicht zu einem vollständig autoritären System geworden war. Die regierende HZDS ermöglichte trotz vereinzelter Beeinflussungsversuche eine freie Wahl. Zwei Drittel der Bevölkerung entschieden sich gegen die damalige Regierung. Obgleich Meciars HZDS erneut zur stärksten Partei wurde, lehnten alle Oppositionsparteien eine Zusammenarbeit mit der HZDS ab. Die Opposition errang 93 der 150 Parlamentssitze und bildete eine Regierung unter Mikuläs Dzurinda.6 Die Regierungskoalition aus vier Oppositionsparteien (SDK, SDL, SOP und SMK) konnte sich auf eine breite Mehrheit stützen. Auch bei den Präsidentschaftswahlen im Mai 1999 musste Meciar eine Niederlage hinnehmen. Neuer Präsident wurde Rudolf Schuster, der ehemalige Bürgermeister von Kosice. Im Juli 2000 machte Präsident Schuster eine schwere gesundheitliche Krise durch. Während dieser Zeit übernahmen der Ministerpräsident und der Parlamentspräsident seine Befugnisse. Im Gegensatz zur Mečiar-Ära erhielt Schuster nach vier Wochen jedoch alle Vollmachten wieder zurück.
  


  
    Nach den Parlamentswahlen vom 20.-21. September 2002 konnte Premierminister Dzurinda erneut eine bürgerlich-liberale Regierung bilden, die nun aus SDKU, SMK, KDH und der neuen Partei des Medienmagnaten 
     Pavol Rusko (ANO) besteht. Die Regierungskoalition errang bei den Wahlen eine knappe Mehrheit von 78 von 150 Sitzen.7 Die parlamentarische Opposition bildet die Partei des äußerst beliebten populistischen Politikers, Robert Fico (Smer), die nach wie vor stärkste Partei HZDS sowie die kommunistische KSS. Die HZDS unter Meciar hatte sich nach zwei Abspaltungen (zunächst spaltete sich ein Teil um den Politiker Gasparovic als HZD ab; Anfang 2003 bildeten dann elf Abgeordnete die Bürgerunion LU) in Volksunion HZDS umbenannt. Die nicht im Parlament vertretene nationalistische SNS hat sich nach einer Spaltung 2003 wiedervereinigt, ohne jedoch ihre inneren Widersprüche überwunden zu haben.
  


  
    Im Frühjahr 2004 standen Präsidentschaftswahlen an, Staatsoberhaupt ist seit dem 15. Juni 2004 Ivan Gasparovic.
  


  
    Unter Premier Dzurinda ist es der Slowakei gelungen sich wieder als demokratischer Staat zu etablieren und den Rückstand im europäischen Einigungsprozess aufzuholen. Innenpolitisch hat die Regierung aber mit zahlreichen inneren Konflikten zu kämpfen. So stimmten mehrfach Mitglieder der Koalition gegen Regierungsanträge. Drei ANO-Abgeordnete traten aus ihrer Fraktion aus und nach einer Postenumverteilung wurde Rusko selbst zum Wirtschaftsminister.
  


  
    Die Behandlung der großen ungarischen Minderheit im Süden des Landes war lange ein Konfliktthema zwischen Ungarn und der Slowakei. Die Einbeziehung der SMK in die Regierung und die geplante Einigung zum ungarischen Statusgesetz haben eine Entspannung bewirkt. Als weiterhin problematisch erweist sich die Situation der Roma. So fühlen sich trotz vermehrter Anstrengungen der Regierung slowakische Roma diskriminiert, was zu einer Emigrationswelle nach Tschechien und in andere EU-Länder geführt hat.
  


  2.2 Die wirtschaftliche Entwicklung in der Slowakei


  
    Die Slowakei war stärker agrarisch geprägt als Tschechien und besaß einen größeren Anteil unproduktiver und energieintensiver Schwerindustrie stalinistischen Typs. Die Transformation der CSFR traf die Slowakei stärker, wodurch die Arbeitslosigkeit weit höher war als in Tschechien. So entschied sich die Regierung nach der Trennung für eine weniger radikale und sozial verträglichere Transformationsstrategie. Trotz des populistischen Wirtschaftskurses der HZDS wurde eine restriktive Geldpolitik praktiziert. Die Slowakei wies 1996 beeindruckende Wirtschaftsdaten mit dem zweithöchsten europäischen Wirtschaftswachstum (6,4 Prozent) bei geringer Inflation (6 Prozent) auf.8 1997 verschlechterten sich die Wirtschaftsdaten: 
     Lohnsteigerungen über dem Produktivitätsanstieg, eine negative Handelsbilanz und 14,1 Prozent Arbeitslosigkeit.9 Anders als Tschechien scheute sich die Slowakei nicht vor dem Handel und einer möglichen Rohstoffabhängigkeit von Russland. Die Oppositionsregierung stand 1998 vor leeren Kassen und einer Vielzahl von Problemen. Im Januar 1999 beschloss sie ein umfangreiches Sparprogramm, das Steuererhöhungen und das Einfrieren der Gehälter im öffentlichen Sektor vorsah. Die Slowakei hat sich auch aufgrund komparativer Lohnkostenvorteile zu einer der am raschesten wachsenden Wirtschaften (ca. 4 Prozent) in der Region entwickelt. Die zweite Regierung Dzurinda hatte ein ehrgeiziges Reformprogramm verabschiedet, welches einen einheitlichen Steuersatz von 19 Prozent für Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und Mehrwertsteuer vorsieht. Trotz beachtlicher wirtschaftlicher Erfolge liegt die Arbeitslosigkeit bei etwa 15 Prozent. Ein rascher Beitritt zur Eurozone ist geplant.
  


  2.3 Die Außenpolitik und der Integrationsprozess


  
    Der autokratische Regierungsstil unter Meciar hatte dem Ruf der Slowakei im Ausland stark geschadet und den NATO- und EU-Beitritt in der ersten Runde vereitelt. So wurde die Slowakei auf dem NATO-Gipfel in Madrid im Juli 1997 nicht wie Tschechien, Ungarn und Polen zum Beitritt eingeladen. Dieser doppelte Misserfolg und die Isolation der Slowakei sind nun überwunden. Seit dem Regierungswechsel 1998 hat die Slowakei große Anstrengungen geleistet. In einem EU-Referendum im Mai 2003 sprach sich eine überwältigende Mehrheit von 92 Prozent für den Beitritt aus, jedoch blieb die Wahlbeteiligung mit 52 Prozent nur knapp über der notwendigen 50 Prozent Beteiligung. Ein von der KDH initiiertes und gegen den NATO-Beitritt gerichtetes Referendum scheiterte durch eine fehlende Zahl an Unterschriften.
  


  
    Die Beziehungen der Slowakei zu Tschechien, die zwischen 1994 und 1998 stark abgekühlt waren, haben sich normalisiert. Dies zeigte auch die Tatsache, dass sowohl der letzte Besuch des scheidenden tschechischen Präsidenten Havel sowie der erste Besuch des neuen Präsidenten Klaus in die Slowakei führten. Auch die Visegrád-Kooperation erfuhr eine Renaissance. Es wurde ein Kulturfonds gegründet und ein Sekretariat in Bratislava eingerichtet. Im Sommer 2003 ging der Vorsitz in der Visegrád-Gruppe von der Slowakei auf Tschechien über. Die Slowakei beteiligte sich an einer Vielzahl von Auslandseinsätzen mit ihren Streitkräften, u. a. auf dem Balkan, in Kuwait, dem Irak sowie in Afghanistan.
  


  3. Ausblick


  
    Die Selbstisolation der Slowakei ist mit dem doppelten Beitritt zu den euro-atlantischen Strukturen im Mai 2004 endgültig überwunden. Eine Rückkehr von Vladimir Meciar erscheint, wenn auch nicht völlig ausgeschlossen, so doch zunehmend unwahrscheinlich. Die slowakische Gesellschaft hat in den letzten Jahren beeindruckende Reformleistungen verkraftet und sich trotz vieler Härten als anpassungsfähige und konkurrenzfähige Gesellschaft erwiesen. Die Westintegration der Slowakei ist unumstritten und wird durch ein gesundes Interesse an guten Beziehungen zu den östlichen Nachbarn begleitet.
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  Slowenien


  
    Wie auch andere Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und der früheren Sowjetunion unterzieht sich Slowenien dem langwierigen und schmerzhaften Wandel von einer undemokratischen, sozialistisch geführten Gesellschaft hin zu einer auf einer parlamentarischen Demokratie gestützten freien Marktwirtschaft. Von den anderen Staaten Mittel- und Osteuropas hob sich Slowenien zu Beginn des Transformationsprozesses durch eine frühe Marktöffnung und eine bereits in Ansätzen bestehende Zivilgesellschaft ab. Trotz der in den letzten zehn Jahren sowohl in politischen wie auch in sozioökonomischen Bereichen in beachtlichem Umfang erzielten Fortschritte darf nicht übersehen werden, dass Slowenien seine Identität und seinen Platz auf der durcheinander gewürfelten Karte der europäischen Nationen noch nicht abschließend gefunden hat.
  


  1. Der Demokratisierungsprozess in Slowenien


  
    In den Jahren 1945 bis 1991 war Slowenien ein Teil des ehemaligen Jugoslawiens, das durch sein kommunistisches System gekennzeichnet wurde. Der Diktator Tito konzentrierte 45 Jahre die Macht in seinen Händen. Aufgrund der beachtlichen kulturellen und ethnischen Vielfalt einzelner Nationalitäten und nationaler Minderheiten (Serben, Kroaten, Slowenen, Makedonier, Montenegriner, Bosnische Muslime und Kosovo-Albaner) erhielten Republiken und autonome Provinzen weitreichende Rechte in der kulturellen und administrativen Selbstbestimmung; die politische Macht konzentrierte sich jedoch in der Hauptstadt Belgrad und in der größten Teilrepublik Serbien.
  


  
    Nach dem Tode Titos im Jahre 1980 begann die Jugoslawische Föderation zu zerfallen. Mitte der 1980er Jahre entwickelte sich unter dem Einfluss des Schriftsteller-Verbandes die Zivilgesellschaft in Slowenien. Die serbische Führung versuchte, die Macht in den Teilrepubliken wieder zu 
     übernehmen und die autonomen Provinzen abzuschaffen, um so den kommunistischen Zentralismus wiederherzustellen.
  


  
    Die Forderungen nach echter Demokratie, politischem Pluralismus und freien Wahlen in Slowenien verwirklichten sich in den Jahren 1988 bis 1991. Der erste Schritt in Richtung Unabhängigkeit erfolgte 1989 mit einer Verfassungsänderung, durch die das Fundament für einen souveränen slowenischen Staat gelegt wurde. Eine Erklärung zur Unabhängigkeit der Republik Slowenien wurde verabschiedet, nachdem Belgrad drohte, den Ausnahmezustand zu verhängen. Die Unabhängigkeit wurde in einem Volksentscheid am 23. Dezember 1990 mit einer Zustimmung von 88 Prozent der Wähler überwältigend begrüßt. Die Annahme der Verfassungsurkunde am 25. Juni 1991 bedeutete somit de jure die Unabhängigkeit. Die Feindseligkeiten der jugoslawischen Armee unter dem serbischen Führer Slobodan Milosevic dauerten nur zehn Tage an. In dieser Zeit ergriff Slowenien die Kontrolle über seine Grenzen und führte eine eigene Währung, den Tolar, ein.
  


  
    Die Europäische Union erkannte im Januar 1992 Slowenien offiziell an. Im selben Jahr wurde Slowenien Mitglied der Vereinten Nationen (22. Mai 1992) und wiederum ein Jahr später auch Mitglied des Europarates (13. Mai 1993). Slowenien ist Mitglied der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der Weltbank, der Welthandelsorganisation (WTO), der Zentraleuropäischen Initiative, des Internationalen Währungsfonds (IWF), des Mitteleuropäischen Freihandelsabkommens (CEFTA) und der Partnerschaft für den Frieden im Rahmen der NATO. Sloweniens Antrag auf NATO-Mitgliedschaft in der ersten Runde der NATO-Erweiterung wurde aufgrund des nicht ausreichenden politischen Gewichtes des Landes abgelehnt. Slowenien hat einen Beobachterstatus in NATO und Westeuropäischer Union (WEU) und hatte vor seinem Beitritt ein Kooperationsabkommen mit der Europäischen Union. Auf der Prager Gipfelkonferenz 2002 wurde eine Entscheidung über eine weitere NATO-Erweiterung getroffen. Neben den drei baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien und der Slowakischen Republik wurde auch Slowenien zum Beitritt eingeladen. Am 26. März 2003 wurden die Beitrittsprotokolle feierlich unterzeichnet, und am 26. April 2004 erfolgte mit der Hinterlegung der Beitrittsurkunden in Washington der Beitritt der sieben Länder.
  


  
    In Slowenien wurde am 23. März 2003 sowohl über die EU- als auch die NATO-Mitgliedschaft ein Referendum abgehalten. Die Wähler stimmten in beiden Fällen dafür: für die EU-Mitgliedschaft 89,6 Prozent, für die NATO-Mitgliedschaft 66 Prozent.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Die gegenwärtige politische Lage


  
    Ausländische Beobachter und die offiziellen Berichte der Europäischen Kommission bescheinigen Slowenien ein demokratisches politisches System, das den westeuropäischen Ansprüchen und Werten entspricht. Noch heute bestehen Überbleibsel des früheren Einparteiensystems, wie sich in der Voreingenommenheit der Medien zeigt, die zumeist die linke Seite des politischen Spektrums begünstigen. Die vierten Wahlen zum slowenischen Parlament wurden am 15. Oktober 2000 abgehalten. Die liberaldemokratische Partei (LDS, angeführt vom früheren und neuen Premierminister Janez Drnovsek) konnte die meisten Stimmen für sich gewinnen (34 der 90 Sitze), gefolgt wurde sie von den Sozialdemokraten (14), der Vereinigten Liste der Sozialdemokraten (ZLSD, 11), der Volkspartei (SLS+ SKD, 9), dem Neuen Slowenien (8), der Nationalpartei (4), der Partei der Pensionäre (DESUS, 4) und der Partei der Jugend (4). Seit der Unabhängigkeit sind die Vertreter der italienischen und ungarischen Minderheit mit zwei Abgeordneten im Parlament repräsentiert. Die neue Regierung wurde von einer Großen Koalition gestellt, zu der sich die Liberalen, die linksorientierten Sozialdemokraten, die DESUS und die rechtsgerichtete Volkspartei zusammengeschlossen hatten. Im Oktober 2004 wurde in Slowenien erneut gewählt, seit November 2004 ist Janez Jansa Regierungschef.
  


  
    Das Kommunalwesen wurde Mitte der 1990er Jahre demokratisiert, und Wahlen wurden für die zahlreichen Kommunen (über 190) abgehalten. Die Kommunen sind nur eine Verlängerung des zentralistisch geführten Staatswesens, da sie etwa 85 Prozent ihrer Aufgaben in dessen Auftrag verrichten. Aus regionalpolitischer Sicht besteht die Notwendigkeit, Regionaleinheiten zu schaffen, die mit der Regionalpolitik der Europäischen Union vereinbart werden können.
  


  2.2 Wirtschaft und Gesellschaft im Wandel der 1990er Jahre


  
    Seit dem 25. Juni 1991 ist Slowenien ein unabhängiger Staat. Slowenien verfügt, wie andere Transformationsländer unter den EU-Beitrittskandidaten auch, über spezifische Vor- und Nachteile. Der Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens führte nicht nur zum Verlust bedeutender Absatzmärkte in Jugoslawien und in den Staaten des ehemaligen Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (COMECON), sondern auch zum Zusammenbruch der Transport-
     und Kommunikationswege mit Südosteuropa. Slowenische Unternehmer profitieren heute von ihren Erfahrungen im dezentralisierten Selbstversorgungssystem des ehemaligen jugoslawischen Staates. Dieses stützte sich auf ein halb-marktwirtschaftliches System und sah sich seit den 1960er Jahren durch Handel und Freizügigkeit mit demokratischen und marktwirtschaftlichen Einflüssen von außen konfrontiert.1
  


  
    Die Einführung des Privatisierungsgesetzes Ende des Jahres 1992 leitete grundlegende Veränderungen ein. Bei dem Gesetz handelt es sich um einen politischen Kompromiss, der unterschiedliche Methoden, den Weg der Privatisierung zu beschreiten, kombiniert. Ausgeklammert wurden die Privatisierung des Banken- und Versicherungswesens und der öffentliche Dienst.
  


  
    Die Eigentumsverhältnisse in Slowenien haben sich allmählich gewandelt. In den ersten drei Jahren nach der Unabhängigkeitserklärung stiegen die unternehmerischen Tätigkeiten sprunghaft an. Von Ende des Jahres 1991 bis Ende 1994 hat sich die Anzahl der Unternehmen mehr als verdoppelt. Die Anzahl der Firmen pro 1000 Einwohner nähert sich dem EU-Durchschnitt. Dennoch sind die neu gegründeten Unternehmen in privater Hand eher klein, und der Beschäftigungsanteil in kleinen und mittleren Unternehmen liegt immer noch stark unter dem EU-Durchschnitt.
  


  
    Der Sektor der Privatwirtschaft ist noch relativ gering, hier werden 65 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erwirtschaftet und etwa 60 Prozent der Arbeitnehmer beschäftigt. Unter den führenden mittel-und osteuropäischen Staaten nimmt Slowenien mit diesen Zahlen einen der letzten Plätze ein. Um die bestehenden Verhältnisse zu Gunsten des Privateigentums zu ändern, ist es neben dem Vorantreiben der Privatisierung, besonders im Infrastrukturbereich (einschließlich des Versorgungs-und Bankenwesens) erforderlich, den Arbeitsmarkt zu deregulieren. Gleichzeitig besteht darüber hinaus die Notwendigkeit, das Unternehmertum anzuspornen und Anreize für Unternehmensgründungen und ausländische Investoren zu schaffen.
  


  2.3. Wirtschaftliche Entwicklungslinien und Herausforderungen


  
    Die Wirtschaft Sloweniens hat ähnliche Wachstumsprozesse, Beschäftigungszahlen und strukturelle Veränderungen aufzuweisen wie andere Transformationsländer auch. Zwischen 1990 und 1992 waren die direkten Auswirkungen der »transformationsbedingten Rezession« und der Auflösung Jugoslawiens klar in einem negativen BIP-Wachstum (-4,7 Prozent 1990; -7,8 Prozent 1991 und -5,1 Prozent 1992) wie auch in einem negativen
     Beschäftigungswachstum abzulesen. Nach dieser scharfen Rezession waren slowenische Unternehmen gezwungen, neue Märkte für ihre Produkte und Dienstleistungen zu finden, vor allem in Westeuropa. Die wirtschaftliche Erholung folgte relativ schnell: Nach 1992 konnte Slowenien eine außerordentlich stabile wirtschaftliche Performance aufweisen, mit BIP-Wachstumsraten zwischen 3,7 Prozent und 5,2 Prozent. Anders als in anderen Transformationsländern, wie beispielsweise der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, Ungarn oder Polen, wurde dieses kontinuierliche Wachstum nicht durch schwere Finanzkrisen gehemmt. Dennoch bleibt die Frage, ob das Wachstum nachhaltig und groß genug ist, um ohne tief greifende Strukturreformen insbesondere des öffentlichen Sektors (Bildung, Gesundheit, Wissenschaft und öffentliche Verwaltung) auszukommen. Die Beschäftigungszahlen verlaufen parallel zu den wirtschaftlichen Aktivitäten und stimmen mit den Produktivitätstrends überein (siehe Abb.).
  


  
    Abb.: BIP, Beschäftigungs- und Arbeitslosenraten in Slowenien (1990-2002)
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    Quelle: Statistisches Amt der Republik Slowenien, Ljubljana 2002.
  


  
    Die höchste BIP-Wachstumsrate war im Jahr 1999 zu verzeichnen. Seit dieser Zeit sind die jährlichen Wachstumsraten beständig zurückgegangen, was auf externe (globale Rezession; niedrigere Wachstumsraten der Haupthandelspartner) und interne Faktoren (unvollendete Strukturreformen; Festigung der betrieblichen Eigentumsverhältnisse, hoher öffentlicher Konsum) zurückzuführen ist. Schätzungen zufolge war das BIP-Wachstum 2003 mit 
     2,6 Prozent am niedrigsten und sollte 2004 auf 3,6 Prozent und 2005 auf 3,7 Prozent ansteigen.2 Inzwischen hat die slowenische Wirtschaft etwa 70 Prozent des BIP-Durchschnittes der EU erreicht. Wenn Slowenien also künftig ein um zwei Prozentpunkte höheres Wachstum verzeichnen könnte als die alten EU-Mitgliedstaaten, würde es 24 Jahre brauchen, um den BIP-Durchschnitt der EU-15 zu erreichen.
  


  
    Seit 1999 sind auch die Arbeitslosenzahlen rückläufig, so dass die Rate 2003 noch bei 13,6 Prozent lag, was 99 000 Personen entspricht, und nach Angaben der Gewerkschaften sogar nur noch bei 5,8 Prozent. Von diesen Arbeitslosen waren 44 Prozent ohne Berufsausbildung, 21 Prozent über 50 Jahre und 26 Prozent 26 Jahre oder jünger. Die nationale Beschäftigungspolitik sieht deshalb eine Verbesserung des Ausbildungsstandes der arbeitsfähigen Bevölkerung, darüber hinaus die Verminderung von strukturellen Ungleichgewichten auf dem Arbeitsmarkt sowie die Aktivierung arbeitsloser Jugendlicher und anderer Arbeitssuchender vor.
  


  
    Das angestrebte jährliche Wachstum der Beschäftigungsrate in den nächsten zwei Jahren liegt bei 1 Prozent, so dass 2006 die Arbeitslosenrate auf 8 Prozent sinken würde – und gemäß der Gewerkschaftsdefinition bei nur 5 Prozent läge.
  


  
    Tabelle: Schlüsselindikatoren der Wirtschaft Sloweniens Q1994-2004
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    Quellen: WIIW, EU, Bank of Slovenia, IMAD.
  


  
    Die Inflation, die Slowenien in der Vergangenheit ernste wirtschaftliche und monetäre Probleme verursacht hatte, konnte 2003 auf ein Niveau von 5,4 Prozent gesenkt werden. Während es in den 1990er Jahren relativ leicht war, die Inflationsrate auf eine einstellige Ziffer zu drücken, war dies in den letzten Jahren aufgrund des Lohndrucks im öffentlichen Sektor und der staatlichen Monopole der Energie-, Telekommunikations- und staatlichen Versorgungseinrichtungen eher schwierig.
  


  
    Während inländische Ressourcen das Wachstum bis 1998 finanzierten, waren die Jahre 1999 bis 2002 von Zahlungsbilanzdefiziten und Auslandsanleihen geprägt. Das Bilanzdefizit betrug 1999 3,5 Prozent des BIP, sank jedoch in den nächsten Jahren. Die Exporte stiegen schneller an als die Importe. Um künftig eine weitere Zunahme der Auslandsschulden zu vermeiden, müssen Anleihen von ausländischen Direktinvestitionen (DI) in Slowenien begleitet sein. Diese wichtige Umstrukturierung der Wirtschaft, eine Steigerung der Exporte und die Einführung neuer Fähigkeiten im Bereich Management sind in Slowenien vernachlässigt worden. Die kumulierten DI beliefen sich 2002 auf bescheidene 2,7 Mrd. $, während Ungarn beispielsweise 23 Mrd. $ verzeichnen konnte. Das neue Programm der Regierung zur Ankurbelung der DI hob einige administrative Barrieren auf, insbesondere indem es die Land- und Arbeitsgesetze mit denen der EU harmonisierte. Ein spektakulärer Fluss von ausländischen Direktinvestitionen in Höhe von etwa 2 Mrd. Euro wurde durch den Verkauf herausragender Produktionsfirmen und Banken an ausländische Besitzer im Jahr 2002 erreicht. 2003 sank die Zahl jedoch wieder auf das sehr niedrige Niveau von 120 Mio. Euro ab.
  


  3. Strukturelle Veränderungen der Wirtschaft und des Unternehmenssektors


  
    Sloweniens Unternehmenssektor wurde in der Transformationsperiode einem signifikanten Strukturwandel unterzogen. Die Hauptgründe dafür waren erstens der Privatisierungsprozess, zweitens die zunehmende Marktfähigkeit dieses Sektors und drittens eine Industriepolitik, die Verkäufe in Richtung der westlichen Märkte lenkte.
  


  
    Die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei, die bereits zu Beginn des Transformationsprozesses einen relativ geringen Anteil am BIP und am den Dienstleistungen hatte und nur eine geringe Zahl von Arbeitsplätzen generierte, verlor in der Periode zwischen 1991 und 2001 weitere 2,6 Prozent
     am Dienstleistungsaufkommen sowie 3,1 Prozent an der Beschäftigung. Die Rolle der Landwirtschaft war 2002 in ihrer Bedeutung ähnlich der in entwickelten EU-Staaten, d. h. sie betrug 2,7 Prozent des Dienstleistungssektors und wies als spezifisches Charakteristikum sehr kleine Betriebe mit durchschnittlich nur 5,7 Hektar Land auf.
  


  
    Die bedeutendsten Veränderungen betrafen den Industrie- und Dienstleistungssektor. Der Anteil der Dienstleistungen (ohne Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung) stieg von 52,1 Prozent im Jahr 1990 auf 60,7 Prozent 2002. Entsprechend stieg die Beschäftigung im Dienstleistungssektor von 43,3 Prozent auf 55,5 Prozent an: Beschäftigungszahlen im Bereich Immobilien, Vermietungen und private Geschäftstätigkeiten nahmen dabei am meisten zu (von einem BIP-Anteil von 9,2 Prozent 1990 auf 13 Prozent 2002), gefolgt von denjenigen der öffentlichen Verwaltungen, der Verteidigung und des Versicherungssektors (mit einem Zuwachs von 2,5 Prozentpunkten), der Finanzdienstleistungen (mit einem Zuwachs von 1,7 Prozentpunkten), des Bildungssektors (plus 0,7 Prozentpunkte) und des Bauwesens (plus 0,6 Prozentpunkte). Dabei ist es interessant, dass sich der Anteil des Groß- und Einzelhandels und des Tourismus in der volatilen Transformationsperiode nicht verändert hat. Arbeitsproduktivität, gemessen am Anteil der Beschäftigten stieg konstant an, blieb jedoch noch immer um 40 bis 70 Prozent hinter dem EU-Durchschnitt zurück (Angaben für 2000). Zwischen 1996 und 2001 konnten wichtige Wachstumsimpulse in den Bereichen Tourismus, Groß- und Einzelhandel, Dienstleistungen, Telekommunikation und Catering verzeichnet werden.
  


  
    Trotz einer allmählichen De-Industrialisierung bleibt der Industriesektor in Slowenien in seiner Bedeutung wesentlich höher als im EU-Durchschnitt. Innerhalb des Sektors weist das produzierende Gewerbe den schnellsten Verfall auf: Der Produktionssektor ist von größter Bedeutung für den Export; in der Konsequenz ist seine Restrukturierung für Sloweniens internationale Wettbewerbsfähigkeit essentiell. Zwischen 1991 und 2001 gelang dem Sektor dann auch ein durchaus positiver Restrukturierungsprozess: Die Bedeutung von überdurchschnittlich Kapitalintensiven, innovativen und exportorientierten Wirtschaftsaktivitäten (Chemieproduktion, Metalle, Motorbau, elektrische und optische Ausrüstung) nahm zu, während die der traditionellen Arbeitsintensiven Aktivitäten (Textilindustrie und Schuhproduktion) abnahm. Mit diesen Veränderungen konnte Slowenien die Diskrepanzen zwischen seiner eigenen industriellen Struktur und dem Produktionssektor in EU-Staaten mit ähnlichen industriellen Strukturen (z.B. Österreich, Italien, Belgien und Dänemark) verringern. Doch dieser Strukturwandel verlangsamte sich in den 1990er Jahren kontinuierlich.
     In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre war die Intensität des Strukturwandels in Sloweniens Produktionssektor höher als in den EU-Staaten, mit Ausnahme Finnlands und Dänemarks, aber geringer als in vergleichbaren Transformationsländern (wie z.B. Ungarn, Estland oder der Tschechischen Republik).3
  


  
    Aufgrund der Tatsache, dass Sloweniens verarbeitende Industrien etwa 80 Prozent der Exporte des Landes ausmachen, ist es angebracht, den Strukturwandel dieses Sektors genauer zu analysieren. Während des gesamten Transformationsprozesses haben arbeitsintensive Branchen (die Textil-und Lederbranche oder die Metallproduktion) wichtige Anteile am BIP und an der Beschäftigung verloren. Diese rückläufigen Branchen – mit negativen Wachstumsraten von – 6,0 bis – 4,4 Prozent pro Jahr – waren die Hauptverlierer der Transformationsperiode zwischen 1991 und 2002. Etwa 20 000 Arbeitsplätze gingen in diesen Zweigen verloren, was zu einer Arbeitslosenrate von 11,6 Prozent im Jahr 2003 beitrug.4 Die wichtigsten Beschäftigungsfelder 2002 waren in folgenden Bereichen zu finden: Metall und Metallverarbeitung; elektrische und optische Geräte sowie Textilien. Letztere unterliegt – trotz des Verlustes von mehr als 10 000 Arbeitsplätzen in den vergangenen zehn Jahren – noch immer tief greifenden strukturellen Veränderungen. Nach dem erfolgten EU-Beitritt kann nun ein starker Wettbewerbsdruck auf die Nahrungsmittelverarbeitende Industrie erwartet werden.
  


  
    Trotz des gestiegenen Wettbewerbes weist die slowenische Produktion noch immer eine breite nicht-spezialisierte und diversifizierte Branchenstruktur auf. Verglichen mit anderen EU-Staaten zeigt der Index für Sloweniens Produktion sehr geringe Konzentrationsraten bezüglich der Beschäftigung, des Gesamteinkommens und der Dienstleitungen auf.5 Auch der High-Tech-Anteil am gesamten Output der verarbeitenden Industrien ist sehr niedrig, die Hauptausnahmen sind Pharmaprodukte und elektronische Komponenten. Die Mehrheit der Produktionsbranchen liegen um das 2-fache bis 2,5-fache hinter der EU-15 zurück – trotz einer um 2,3 Prozent jährlich gestiegenen Produktivität während des Transformationsprozesses.
  


  4. Ausblick nach dem erfolgten EU-Beitritt


  
    Die künftigen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen Sloweniens sind eng mit seinem EU-Beitritt und den Beziehungen zu seinen wichtigsten Wirtschaftspartnern (Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich) 
     verbunden. Alle anderen politischen und wirtschaftlichen Strategien (autarke Entwicklungen ohne die Einbindung in die NATO, das Schweizer Nicht-Integrationsmodell, eine sofortige Öffnung und Globalisierung der Wirtschaft) würden mehr Kosten als Nutzen mit sich bringen.
  


  
    Der EU-Beitritt Sloweniens – zusammen mit weiteren neun mittel- und osteuropäischen Staaten – am 1. Mai 2004 hat eine neue politische und sozioökonomische Umgebung sowie veränderte Lebensbedingungen mit sich gebracht. Dabei ist es offensichtlich, dass im komplexen Integrationsprozess Sloweniens wirtschaftliche »Karten« größer sind als das politisches Gewicht des Landes, besonders im Vergleich zu anderen zentraleuropäischen Beitrittsstaaten (Ungarn, Tschechische und Slowakische Republik, Polen). Die Gründe dafür sind erstens: Die kleine Marktwirtschaft Sloweniens wird integraler Bestandteil des großen europäischen Binnenmarktes werden und die slowenischen Bürger und Verbraucher mit einer neuen Dimension, einer besseren Qualität und billigeren Waren beeinflussen. Der gesamte Geschäftssektor wird mit neuen Gelegenheiten und neuen Herausforderungen einerseits sowie auch bestimmten Bedrohungen, Risiken und Belastungen andererseits konfrontiert. Zweitens: Die letzten Barrieren für den freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs-, und Kapitalverkehr sowie für die Freizügigkeit von Arbeitnehmern werden abgebaut; dadurch sind auch die Möglichkeiten des Schutzes von nicht wettbewerbsfähigen Unternehmen nicht mehr vorhanden. Drittens: Slowenien wird einen beträchtlichen Anteil seiner nationalen Souveränität durch den Transfer von Kompetenzen an die transnationalen europäischen Institutionen verlieren. Viertens: Ein Beitritt Sloweniens zur Wirtschafts- und Währungsunion wird für das Jahr 2007, also drei Jahre nach seinem EU-Beitritt, ins Auge gefasst; dadurch werden die Undurchsichtigkeit der Preise im nationalen Binnenmarkt, die Umtauschkosten und die Möglichkeiten volatiler Wechselkurse beseitigt. Fünftens und letztens: Die slowenische Wirtschaft wird die charakteristischen Merkmale einer regionalen Wirtschaft wiedererlangen, denn die nationalen Behörden werden wichtige Politikinstrumente an Brüssel übertragen, wie die Geld-, die Handels-, die Landwirtschafts- und die Industriepolitik.
  


  
    Der Erfolg eines auf Wissens- und Informationstechnologien aufbauenden sozioökonomischen Paradigmenwechsels wird sehr stark von der Weiterführung und der Intensität der wirtschaftlichen Reformen (Privatisierung der zwei größten staatseigenen Banken und verschiedener Versicherungsunternehmen; Liberalisierung, Entmonopolisierung und Wachstum der Kapital-, Energie- und Telekommunikationsmärkte) und der politischen Veränderungen (Reform der öffentlichen Verwaltung und des Steuersystems; 
     Demokratisierung der Medien; größere Rolle für Nichtregierungsorganisationen) abhängen. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten scheinen derzeit nicht in der Lage zu sein, die nötigen tief greifenden Reformen durchzuführen und damit eine schnellere Restrukturierung der Wirtschaft einzuleiten. Auf der anderen Seite werden auch die konkreten Ergebnisse des institutionellen Wandels innerhalb der EU (der Europäische Verfassungsvertrag; die Frage der Stimmgewichtung; die Möglichkeiten der verschiedenen Geschwindigkeiten in der neuen EU) große Auswirkungen auf die Entwicklungen in Slowenien haben.
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    Übersetzt aus dem Englischen von Nicole Schley, Literatim Text + Redaktion, Erding.
  


  
    1 Für eine detaillierte Analyse von Umfang und Weg der wirtschaftlichen Umstrukturierung vgl. Ministry of economic affairs: Benchmarking Slovenia – An evaluation of Slovenia’s competitiveness, strengths and weaknesses, Ljubljana 2000.
  


  
    2 Vgl. Institute for Macroeconomic Analysis and Development (IMAD): Autumn report, Ljubljana 2003.
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    4 Gemäß der Definition der International Labour Organization (ILO) betrug die Arbeitslosenrate nur 6,4 Prozent (vgl. http://www.ilo.org).
  


  
    5 Vgl. Bester J. et al.: Competitiveness of Slovene manufacturing industries, Ljubljana 2002.
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    Der Beginn der ersten Dekade des neuen Jahrtausends fiel 2003 mit einem wichtigen Jahrestag in Spanien zusammen: dem 25. Jahrestag der Verfassung, angenommen 1978 nach 40 Jahren Diktatur unter General Franco. Es erscheint angemessen, nun über diesen Zeitraum Bilanz zu ziehen zur Bedeutung dieser Rechtsnorm, die für Spanien so wichtig ist wie die Grundrechte und die territoriale Aufteilung der politischen Macht zwischen dem Staat und den Autonomen Gebieten.
  


  
    In der berühmten im Zuge der Französischen Revolution entstandenen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 schrieb man die Idee einer Verfassung fest, die heute zu einem festen Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Tradition geworden ist: »Toute societe dans laquelle la garantie de droits n’est pas assuree, ni la séparation des pouvoirs determinee, n’a point de constitution.« (Eine Gesellschaft, in der weder die Grundrechte, noch eine Gewaltenteilung garantiert ist, besitzt keine Verfassung.) Die spanische Verfassung von 1978, das ist offensichtlich, garantiert die demokratischen Rechte und Freiheiten und erkennt die Gewaltenteilung an. Zweifelsohne ist sie damit in eine rational-normative Verfassungsgebung eingebunden, die in der Französischen Revolution einen historischen Bezug findet. Die Verfassung stellt zudem eine Wertesammlung dar, die zusammenfassend für Freiheit und Gleichheit steht und auf die Ausübung der Staatsgewalt einwirkt. Eine besondere Note erhält die spanische Demokratie durch die Autonomie der Regionen.
  


  1. Fünfundzwanzig Jahre Verfassung – eine Bilanz


  
    25 Jahre nach ihrer Verkündung bietet es sich an, Bilanz zu ziehen: über die Position des Bürgers gegenüber den Behörden, über das System der Rechte und Freiheiten und der Ausübung von verfassungsmäßigen Funktionen durch die demokratischen Institutionen, und über das System der territorialen Verteilung der politischen Macht. Zunächst muss die Tatsache festgehalten
     werden, dass die Verfassung bereits 25 Jahre besteht, länger als alle bisher verkündeten demokratischen Verfassungen. Ihre Stabilität steht im Gegensatz zu einer Verfassungsgeschichte, in der Diktaturen, Militärputsch oder Bürgerkriege die Regel waren und demokratische Regierungsformen die Ausnahme bildeten. An zweiter Stelle sind breitgefächerte Freiheits- und Mitbestimmungsrechte zu erwähnen, zusammen mit weiteren Rechten aus dem sozialen und wirtschaftlichen Bereich, die allesamt über umfassende Rechtsgarantien verfügen. Seit seinen ersten Entscheidungen im Jahr 1981 gelang es dem spanischen Verfassungsgericht, eine in diesem Zusammenhang besonders sensible Rechtsprechung gegenüber dem Freiheitsprinzip und den Garantien des Rechtssuchenden sicher zu stellen. In diesem Sinne müssen die Bemühungen der ersten Jahre hervorgehoben werden, objektive Kriterien zur Sicherstellung und zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass weite Teile der ordentlichen Rechtsprechung in den ersten Jahren der Demokratie weiterhin aus den Rechtsquellen der Franco-Ära schöpften. Dem sind weitere objektive Kriterien bei der rationalen Abwägung hinzuzufügen, um auch die Fälle lösen zu können, bei denen es sich um das Gleichheitsprinzip und das Recht auf Nicht-Diskriminierung handelt. Nicht vergessen darf man wichtige Entscheidungen in der Frage des Persönlichkeitsrechtes (Ehre, Intimsphäre und Selbstbild), des Rechtes auf freie Meinungsäußerung sowie des Rechtes auf Information. Auch ist die Rechtsprechung im Hinblick auf das Recht auf politische Beteiligung und die stets kontroverse Beziehung zwischen den durch Wahlen erlangten politischen Ämtern und den politischen Parteien betroffen. Die Rechtsprechung besagt, dass ein durch Wahl errungenes Amt den Wählern obliegt und nicht den politischen Parteien. Dies ist ein besonders zu beachtendes Kriterium im Rahmen des Prinzips der Volkssouveränität, doch ungeachtet dessen kam es zu hinlänglich bekannten Fällen von Korruption. Andererseits hat sich das Verfassungsgericht als besonders durchlässig gezeigt, auch in seinen Entscheidungen zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Insgesamt wurde die Rechtsauslegung offener und es hat sich eine liberale und fortschrittliche Doktrin zu den Rechten und Freiheiten eingebürgert, was einen wichtigen Schritt weg von der autoritären Kultur darstellt, die die spanische Gesellschaft charakterisierte und die auch heute noch vielfach mit Beispielen belegt werden kann.
  


  
    Die Anwendung dieser Rechte durch die Behörden liegt jedoch im Argen. Ein Beispiel ist die Verzögerung beim Schutz vor Rechtsverletzungen, was die Notwendigkeit für den Gesetzgeber aufzeigt, ein flexibleres vorbeugendes Rechtssystem einzuführen. Auf diese Weise, und dies ist ein Beispiel 
     unter vielen, könnte man die Ineffizienz von Urteilen verhindern. Zwei Jahre nach den entsprechenden Vorfällen wurde die Forderung der Gewerkschaften anerkannt, die ein von der Regierung verordnetes Dekret über Mindestleistungen bei Streikaufruf angefochten hatten. Auch ist ein notorisches Defizit des demokratischen Systems nicht verwunderlich, das die mangelnde Qualität – mit der einen oder anderen Ausnahme – des Rechtes betrifft, Informationen über die audiovisuellen Medien der Öffentlichkeit weiterzuleiten. Mit wenigen Ausnahmen betrifft dies auch den privaten Bereich. Das Gesetz 4/1980, das die Leitung der öffentlichen Programme in Radio und Fernsehen regelt bewirkte, dass sich die Informationspolitik in ein Ubertragungsmedium der Parteien verwandelte, die die Mehrheit in den Cortes Generales oder in den Parlamenten der Autonomiegebiete inne haben. Die Informationen sind mit den Prinzipien der Objektivität, Wahrheit und des Pluralismus nur unzureichend konform und erfolgen mehr oder weniger subtil oder trickreich zu Gunsten politischer Splittergruppen. Dies erfordert insbesondere im staatlichen Bereich die Einführung von Kontrollmöglichkeiten durch von den Aktivitäten der Medien unabhängige Behörden – und deren Anpassung an die Verfassung und das europäische Recht.
  


  
    Ein weiteres heikles Thema bezieht sich auf die rechtliche Handhabung der Einwanderung. Die Ausländergesetze stammten aus den 1980er Jahren und entsprachen einer polizeilichen Logik. Das Verfassungsgericht korrigierte sie im Hinblick auf die vorsorgliche Kontrolle in der Ausübung dieser Rechte. In jüngerer Zeit ergeben sich jedoch ernste Probleme hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der durch das Gesetz 4/2000 eingeleiteten Reform. Die Ausübung einiger Grundrechte (Versammlung, Vereinigung, Gewerkschaftsfreiheit, usw.) wurde erneut vom behördlichen Status des legalen Einwohners abhängig gemacht. Selbstverständlich bedeutet die neue Gesetzgebung, die zweifelsohne der schlimmen Lage im Baskenland begegnen soll, ein ernstes Problem hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit, denn sie schreibt – obwohl es sich nicht um eine Strafgesetzgebung handelt – die Auflösung einer politischen Partei vor. Schließlich bleibt eine weitere Kontroverse. Gelegentlich wurde die Ausübung der ordentlichen Gerichtsbarkeit bei Verfassungsbeschwerden diskutiert. Daraus darf man nicht auf eine Schwächung oder sogar Neutralität des Verfassungsgerichtes schließen, das als oberstes Gericht für die Sicherstellung bzw. Garantie der Grundrechte zuständig ist. So stellt die Verfassung klar, dass dem Verfassungsgericht die allerletzte Entscheidung als oberste Instanz obliegt.
  


  
    Die territoriale Aufteilung der politischen Macht ist zu einem Dreh- und Angelpunkt des spanischen Verfassungssystems geworden. Der Staat der Autonomien, heute eine interessante Realität, ist komplex und irreversibel. 
     Sein Interesse gründet in der Etablierung eines komplexen Staatsgebildes, das die politische Autonomie der Nationalitäten und Regionen in einem sozialen und politischen Kontext anerkennt. Seine unmittelbare Vorstufe war der Zentralismus der Francodiktatur, was nichts anderes bedeutete als den Ausdruck einer durchgängigen Linie im Gestaltungsprozess des modernen Spaniens, mit Ausnahme des kurzen Zeitraums des Staates der II. Republik.
  


  
    Die Komplexität ergibt sich aus der Schwierigkeit, die politische Dezentralisierung auf allen Ebenen juristisch nachzuvollziehen und die Vielfältigkeit in einem Staat wie Spanien zu fördern, wo die Institutionalisierung der Staatsmacht sowie eine Kultur der Uniformität trotz der Heterogenität der nationalen Zusammensetzung historisch die Regel waren. Die Unumkehrbarkeit dieses Staatsgebildes ist die Konsequenz einer historischen Dynamik, die nun keinen Schritt zurück zulässt: Was im Prinzip ein Verfassungsentwurf war, der vor allem darauf ausgerichtet war, die Eingliederung des Baskenlandes und Kataloniens in ein demokratisches Spanien zu ermöglichen, wurde mit der Zeit zu einer fest verankerten politischen Realität allgemeinen Charakters. Dem ist lediglich der unterscheidende Faktor, die schreckliche, dramatische und absurde Situation in Euskadi, trotz der weitreichenden, in der Verfassung und dem Gesetz von Gernika zugebilligten Selbstverwaltung gegenüber zu stellen.
  


  
    Nach 20 Jahren Autonomie ist der zurückgelegte Weg äußerst wichtig. Vor allem, wenn man es mit ähnlichen Fällen der politischen Dezentralisierung wie zum Beispiel in Deutschland oder Italien vergleicht. Man darf die historische Vorgeschichte nicht vergessen. Die Institutionalisierung dieser Länder ging viel langsamer und auf einer niedrigeren regionalen Selbstverwaltungsebene vonstatten. Selbst wenn man den unzweifelhaft stattfindenden Fortschritt anerkennt gibt es ausreichend Gründe, um die Zukunft der politischen Autonomie der Autonomen Gebiete entsprechend einem höheren Grad an Verantwortung und somit an Kompetenzen in der Führung der öffentlichen Angelegenheiten anzugehen. Und dies erfordert nicht unbedingt eine Verfassungsreform im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Senats als echte Kammer der territorialen Vertretung, auch wenn diese sicherlich nicht wie schon lange behauptet, umgangen werden kann.
  


  
    Schließlich ist eine Reform des Finanzierungssystems die Vorbedingung jeglicher Erwägungen um eine stärkere Selbstverwaltung der Autonomen Regionen. Eine Teilreform wurde in den letzten Jahren vollzogen. Damit sie aber in vollem Umfang durchführbar ist, muss als Ziel das Verfassungsprinzip »Solidarität« als gemeinsamer Nenner bestehen. Solidarität ist jedoch ebenso in der Funktion der spezifischen Wirtschaftsvariablen einer jeden 
     Autonomen Region zu bewerten, so dass sie die sozioökonomischen Aktivitäten all derjenigen nicht bremst, die mehr zu den Staatsfinanzen beitragen. Vor dem Hintergrund dieses prekären Gleichgewichtes ist es notwendig, auch juristische Möglichkeiten bei der steuerlichen Mitverantwortung gegenüber dem Staat zu fördern, was bereits in einigen Regionen vorsichtig durchgeführt wird.
  


  
    Einer der bedeutsamsten Aspekte der juristischen Debatte um die Verbesserung der Selbstverwaltung der Autonomen Regionen ist das Ziel, keine Verfassungsänderung durchzuführen. Der vielleicht naheliegendste Weg ist die Durchführung einiger noch offener Verordnungen, wie beispielsweise die Planung der wirtschaftlichen Regulierung der Sozialversicherung oder von Infrastrukturmaßnahmen von allgemeinem Interesse (Flughäfen). Wenn man nun einige der bisherigen staatlichen Vorgangsweisen erneut Revue passieren lässt wird deutlich, dass die zentralstaatliche Legislative den in der Verfassung festgeschriebenen Wirkungsbereich der autonomen Gesetzgeber offenkundig reduziert hat. Das bedeutet, dass stets ein kleinster gemeinsamer Nenner bei der Regelung von Kompetenzen maßgebend ist und Ausdruck von konkreten und detaillierten Richtlinien sein kann. In diesem Sinne ist nicht zu erwarten, dass das Verfassungsgericht große Korrekturen bei der Planung vornehmen wird, da die Verfassung in dieser Hinsicht keine Linie vorgibt. Es war somit vorhersehbar, dass die allgemeine Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber der Interpretation des Parlamentes eine nachrangige Position einnehmen würde, außer in jenen manchmal durchaus wichtigen Fällen, in denen die Legislative klar gegen die Verfassung verstoßen hatte. Mit dem Urteil über LOAPA hat das Gericht einen wichtigen Beitrag zur Kompetenzabgrenzung geleistet, die zwar mit Vor-und Nachteilen behaftet ist, jedoch heute einen wichtigen juristischen Bezugsrahmen bildet und dem staatlichen Recht im Vergleich zum autonomen Recht stärkeres Gewicht verleiht.
  


  
    Die Zukunft wird zeigen, ob diese Richtung mit dem Ziel einer Gesetzesgrundlage, definiert als ordenación de minimos, durch die Legislative angenommen wird oder nicht. Denn bisher beherrschte die zentralstaatliche Seite das Bild, was sich in einer steigenden Zahl von Gesetzen zeigte, die die legislativen Mitgestaltungsmöglichkeiten der autonomen Parlamente an den Rand drängten, und zuweilen bis zur Unbedeutsamkeit verringerten. Dies ist unter anderem der Fall bei der Gesetzgebung in Bezug auf Kommunen, Radio und Fernsehen, das Erziehungsrecht, die Gesundheit, die öffentlichen Ämter, und ähnliches. Demzufolge erscheint es logisch, dass die autonome Selbstverwaltung mit einer rechtlichen Grundordnung mit geringeren Interventionsrechten der Zentralregierung weitaus stärker agieren könnte. 
     Insbesondere mit der Verlagerung eines Großteils der exekutiven Kompetenzen auf die Autonomen Regionen würde man in diesem Sinne der Eigenlogik klassischer Föderalstaaten folgen.
  


  
    Unvermeidlich ist jedoch eine Verfassungsreform zur Anpassung des Senats an seine tatsächliche Stellung als territoriale Vertretungskammer. Diese Anpassung ist eine logische Konsequenz der politischen Dezentralisierung, wie sie durch die Verfassung geplant war. Doch ihr Ausbleiben nahm dem Oberhaus jede Möglichkeit, sich wirkungsvoll Gehör zu verschaffen. Damit der Autonomiestaat sich dennoch konsolidieren kann, ist es nicht nur hinsichtlich der dezentralisierten Behörden, sondern auf allen Ebenen der öffentlichen Ordnung erforderlich, dass die Zusammensetzung und das Funktionieren seiner zentralen Organe dem Wesen eines komplexen Staates entsprechen. Aber es ist vor allem die Stellung des Senats entscheidend, um die Autonomen Regionen anstelle der Provinzen zur wichtigsten staatstragenden Einheit zu machen. Von entscheidender Bedeutung ist außerdem, dass die nationale Pluralität, wie sie sich aus der Geschichte und der aktuellen Realität Spaniens ergibt, sich auch in den Aktivitäten des Oberhauses widerspiegelt.
  


  
    Die Staatgewalten bildeten sich seit der unbestrittenen verfassungsmäßigen Vorrangstellung der Regierung zum Nachteil einer zentralen Stellung des Parlamentes heraus, wie es Manzella theoretisch darstellt. Dies strebte die politische Linke während der ersten Schritte des Übergangs an. Das ist nichts Neues: Generell war dies die Situation im europäischen Konstitutionalismus nach 1945, mit Ausnahme der IV. Republik in Frankreich. Die Haushaltsinitiative liegt als Monopol in Händen der Regierung. Die Schwäche der parlamentarischen Kontrollinstrumente bewirkt, dass das Parlament im Institutionengefüge in der zweiten Reihe steht. Die Kontrollfunktion gegenüber der Regierung über Parlamentsbeschlüsse lässt der Exekutive großen Spielraum. Auch die Opposition ist hier keine Hilfe. In der politischen Kultur Spaniens ist die Meinung vorherrschend, die Opposition sei eher eine störende Kraft, die es auszuhalten und zu bekämpfen gilt. Sie wird im demokratischen System nicht um ihrer selbst willen geschätzt.
  


  
    Die Judikative erlebte im Lauf der Jahre eine Erneuerung ihrer Mitglieder, was die Übernahme einer verfassungsmäßigen Rechtskultur sowie eine vermehrte Umsetzung demokratischer Werte begünstigte. Trotzdem erscheinen die Kriterien für die Wahl der Mehrheit der Richter eher aus den Zeiten vor der Verfassungsgebung. Dabei wird in höherem Maße das Wissen um die Gesetzestexte bewertet und nicht die Fähigkeit, gemäß der juristischen Logik zu urteilen. Zudem ist der Oberste Gerichtshof theoretisch das höchste Organ in Sachen Rechtsprechung, mit Ausnahme der 
     verfassungsgemäßen Garantien, die vor dem Verfassungsgericht verhandelt werden. Tatsächlich besteht er aus mehreren obersten Gerichtshöfen, was seine Position als theoretischer Richtungsgeber sowie den Wert seiner Rechtsprechung schwächt. Der Consejo General del Poder Judicial (Organisation zur Ernennung und Beförderung von Richtern, wörtlich übersetzt: Generalrat der richterlichen Gewalt) hat als eine Art Regierungsorgan die Aufsicht über die Richter.
  


  
    Das Verfassungsgericht ist das entscheidende Organ zur Sicherung der Anwendung des Grundgesetzes. Dies gilt sowohl für die Garantie der Grundrechte, als auch für die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen dem Staat und den Autonomen Regionen sowie die Konflikte zwischen den Staatsorganen. Wenn man nun den gegenwärtigen Konflikt zwischen dem Obersten Gerichtshof und dem baskischen Parlament betrachtet, der mit den derzeitig verfügbaren gesetzlichen Mitteln nicht beigelegt werden kann, dann ist eine Gesetzesreform mehr als notwendig, um Fällen wie diesen vorzubeugen.
  


  
    Eines der Risiken der verfassungsmäßigen Rechtsprechung ist, dass sie sich oft politischen Kriterien unterordnen muss, was leider in jüngster Zeit häufig vorkam, wie man den unvorsichtigen politischen Erklärungen des Präsidenten des Verfassungsgerichtes, Manuel Jimenez de Parga, entnehmen kann. Schließlich darf man in diesem Zusammenhang die Funktion des Königs als Repräsentant des Staates nicht vergessen. Gemäß der spanischen Verfassung erfordert diese Rolle eine Loslösung von der politischen Debatte. So erscheint vor diesem Hintergrund sein kürzlich gehaltener Vortrag ziemlich unverständlich, in dem er sich mit dem Spanischen als der landesweiten Sprache beschäftigte, die den autonomen Gebieten angeblich nie aufgezwungen worden sei. Dabei hatte die kulturelle Unterdrückung während der Franco-Ära beinahe zu einem Aussterben der anderen in Spanien gesprochenen Sprachen, wie dem Katalanischen, Baskischen oder Galizischen geführt.
  


  2. Geschichtlicher Überblick


  
    Die seit 25 Jahren bestehende Verfassung ist ein guter Beweis für die Festigung des demokratischen Systems in Spanien. Die unterschiedlichen Wahlgänge gestatteten einen politischen Wechsel sowohl auf staatlicher Ebene als auch auf den untergeordneten Regierungsebenen der Autonomen Gebiete und der lokalen Behörden.
  


  
    Die zwei wichtigsten Parteien im Staat, die Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE) und die Partido Popular (PP), blieben mit Unterstützung der absoluten Mehrheit in manchen Fällen über mehrere Legislaturperioden an der Macht. Zeitweise bedurften sie der Hilfe anderer kleinerer Parteien, insbesondere der katalanischen Nationalisten (Convergencia i Unió, CiU) und der baskischen Nationalisten (Partido Nacionalista Vasco).
  


  
    Die politischen Beteiligungsformen der spanischen Bürger entsprechen generell denen der politischen Systeme im europäischen Umfeld. Jedoch ist das Baskenland, wo der Terrorismus der ETA in den vergangenen dreißig Jahren eine große Zahl von Opfern forderte, weiterhin eine berühmte Ausnahme. Bei ihren Opfern handelte es sich um die politischen Vertreter der PP und der PSOE, sowie um Mitglieder von Justiz, Medien und der autonomen baskischen Polizei. Die bewaffnete Gewalt der ETA führte zu einem ständigen Ausnahmezustand in Euskadi, wo die Ausübung der Grundrechte, wie die Redefreiheit, das Vereinigungs- und Versammlungsrecht oder das Recht auf politische Betätigung, eingeschränkt ist und von der Haltung der Bevölkerungsgruppen abhängig gemacht wird, die sich tolerant gegenüber der Terrororganisation zeigen oder diese unterstützen. In diesem Zusammenhang kritisierte der EU-Kommissar für Menschenrechte, Alvaro Gil Robles, im Frühjahr 2001 in einem Bericht über die Situation der drei baskischen Provinzen die Einschränkungen in der Ausübung der Grundrechte und stellte das Vorgehen der baskischen Regierung in Frage, wobei er Missstände bei der autonomen Polizei (Ertaintza) und den Fernsehprogrammen für junge Menschen betonte.
  


  
    Zwar liegt die Diktatur lange zurück, doch ist deswegen ein gewisses autoritäres Verhalten im politischen Leben Spaniens nicht verschwunden, das sowohl Politiker betrifft, als auch eine passive politische Haltung der Gesellschaft (geringe Auflage von Tageszeitungen, niedrige Partei- und Gewerkschaftsmitgliedschaft, bescheidenes Niveau an privaten Vereinigungen, usw.). Dieses autoritäre System erstarkte mit der politischen Hegemonie der PP, was sich in der Funktion der die Partei vertretenden Institutionen (Parlament) und in den öffentlichen und privaten Medien zeigte, die von der Partei des ehemaligen Premierministers Jose M. Aznar nahestehenden Wirtschaftszweigen kontrolliert werden. In einem anderen Zusammenhang hat die historische Beziehung mit Lateinamerika in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt, insbesondere im Industrie- und Finanzbereich. Das hervorstechendste Merkmal ist zweifelsohne die Tatsache, dass Spanien mit 80 Prozent des investierten Kapitals der wichtigste Investor in diesem Teil des amerikanischen Kontinentes ist, vor den Vereinigten Staaten. Andererseits haben sich angesichts der guten Ergebnisse in der Haushaltsstabilität
     die internationalen Ambitionen der Regierung auf eine Konsolidierung der Position Spaniens weltweit als siebtgrößte finanzielle Macht gerichtet, mit der Aussicht auf eine mögliche Aufnahme in die Gruppe der G-8.
  


  3. Beschreibung der gegenwärtigen Situation


  
    In den vergangenen zwei Jahren dieser Legislaturperiode traten bei der Regierung der PP gewisse politische Abnutzungserscheinungen auf. Dennoch schnitt sie gut ab. Unter den bedeutsamsten Ereignissen im politischen Leben dieser Zeit ist der Generalstreik hervorzuheben, der von den großen Gewerkschaften CCOO (Comisiones Obreras) und UGT (Unión General de Trabajadores) gegen die von der Regierung angestrengte Arbeitsrechtsreform ausgerufen wurde. Hinzu kam eine neue Gesetzgebung zu den politischen Parteien, mit dem Ziel, die Batasuna, eine baskische Partei, die die Terrororganisation ETA unterstützt, als illegal einzustufen. Nicht vergessen darf man die Auswirkungen der ökologischen Katastrophe durch die Havarie des Öltankers Prestige und die massive Antwort der Bürger auf die spanische Unterstützung der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika für einen Krieg gegen den Irak. Ein Beweis dafür, dass die Regierung Aznar diese Krisen zwischenzeitlich überwunden hatte, waren die Ergebnisse der Kommunal- und Regionalwahlen vom 25. Mai 2003. Die PP konnte sich halten, wobei sie bei den Kommunalwahlen 34,28 Prozent der Stimmen gegenüber 34,71 Prozent für die PSOE erzielte. Bei den Regionalwahlen errangen die Kandidaten der PP 5,6 Millionen Stimmen gegenüber 4,9 Millionen für die PSOE.
  


  
    Der Generalstreik wurde nach einem längeren Zeitraum des sozialen Friedens zwischen Unternehmern und Arbeitern am 20. Juni 2002 ausgerufen. Die Versuche der Regierung, die Bedingungen für das Erhalten von Arbeitslosengeld auf drastische Art und Weise zu verschärfen (Streichung des Ubergangsgeldes im Kündigungsfall), führten zu starken sozialen Reaktionen, dem Streik. Es handelte sich um den ersten Generalstreik seit 1994. Das Ergebnis war weitgehend positiv für die Gewerkschaften, denn die Regierung machte ihr Projekt zur Arbeitsrechtsreform teilweise rückgängig. Es wurde ein Kompromiss zur Weiterführung des landwirtschaftlichen Beschäftigungsprogramms (PER) für Andalusien und die Extremadura unter bestimmten Bedingungen erreicht.
  


  
    Die neue Gesetzgebung zu den politischen Parteien, die Ley Orgánica 6/2002 vom 27. Juni, wurde von der breiten Mehrheit im Parlament angenommen.
     Daraufhin erklärte das oberste Gericht die politische Partei (Batasuna), die ideologisch mit der ETA verbunden ist, für illegal. Das Verfassungsgericht deklarierte seinerseits dieses Gesetz als verfassungskonform, auch wenn es einige besonders kontroverse Aspekte enthielt. Beispielsweise fällt es nun unter das Zivilrecht, und trotzdem ist die Auflösung einer Vereinigung erlaubt, obwohl diese Möglichkeit durch die Verfassung auf das Strafgesetzbuch beschränkt ist. Auch Einschränkungen der Redefreiheit sind möglich, wenn Handlungen oder Unterlassungen vorliegen, wie zum Beispiel die öffentliche Verurteilung eines Terroranschlages. Schließlich soll das neue Gesetz eine Reaktion auf den Konflikt im Baskenland sein. Es ist jedoch nicht sicher, ob es tatsächlich eine weitere soziale Ausgrenzung der Gesellschaftskreise bewirkt hat, die die ETA und die Batasuna unterstützen.
  


  
    Der Schiffbruch des Öltankers Prestige und die Ölpest entlang der gesamten Nordküste der Halbinsel, insbesondere in Galizien, stellte das Vorgehen der Regierung bei derartigen ökologischen Katastrophen in Frage. Insbesondere die kontroverse technische Maßnahme, das Schiff weg von der Küste zu schleppen, geriet ins Kreuzfeuer der Kritik. Die Kritik auf die Reaktion der Regierung mobilisierte einen Teil der galizischen und spanischen Bevölkerung, was jedoch die Position der Regierung und der parlamentarischen Mehrheit nicht wesentlich schädigen konnte.
  


  
    Der persönliche Kompromiss des damaligen Premierministers Aznar, gemeinsam mit der anglo-amerikanischen Achse im Irak militärisch zu intervenieren, löste eine breite Ablehnung von Seiten aktiver Bürgergruppen aus. In diesem Sinne wurde die Stadt Barcelona zu einem Pol der kritischen Antwort auf die militärische Intervention. Ungeachtet dessen erreichte die PP bei den Kommunalwahlen in der katalanischen Hauptstadt ein zufriedenstellendes Ergebnis, ohne dass ein politischer Schaden durch diese Krisen offenbar wurde.
  


  
    Zwei weitere besonders relevante Ereignisse im politischen Leben Spaniens sind hervorzuheben. Zum einen das so genannte Projekt Ibarretxe. Es handelt sich um den Entwurf eines neuen politischen Statuts für das Baskenland, das dem Parlament dieser Autonomen Region durch den Lehendakari (Präsident) vorgebracht wurde. Es ist ein Verfassungsentwurf, der die Beziehung des Baskenlandes mit Spanien so grundlegend verändern würde, dass rechtlich eine Verfassungsreform erforderlich wäre. Durch die radikale Gegnerschaft der PP und der PSOE war eine Annahme durch das spanische Parlament jedoch nicht zu erreichen. Auf der anderen Seite stellte die Bildung einer neuen Regierung in der Autonomen Region von Katalonien, bestehend aus drei Parteien der Linken (PSC-PSOE, ERC und IC) unter dem Vorsitz des ehemaligen Bürgermeisters von Barcelona, Pascual Maragall,
     eine erste Veränderung in den politischen Mehrheiten dar – nach 23 Jahren Regierung unter dem Nationalisten Jordi Pujol an der Spitze der Generalitat, der Institution der Selbstregierung in Katalonien. Zweifellos handelte es sich um eine neue politische Erfahrung, wobei die Wechselbeziehung der politischen Kräfte im spanischen Parlament stets ein prägendes Element darstellt.
  


  
    Am 14. März 2004 fanden in Spanien Parlamentswahlen statt. Dabei haben die Sozialisten unter Jose Luis Rodriguez Zapateros die bisher regierenden Konservativen (PP) von Aznar abgelöst, die – obwohl sie lange als die Favoriten galten – eine empfindliche Niederlage erlitten. Einfluss auf dieses Wahlergebnis dürften die verheerenden terroristischen Anschläge von Madrid vom 11. März 2004 gehabt haben. Bei dieser schlimmsten Anschlagsserie in Spanien kamen 190 Menschen ums Leben, 1800 wurden verletzt, als im morgendlichen Berufsverkehr fast zeitgleich zehn Bomben in voll besetzten Pendlerzügen explodierten. Weitere Bomben, die offensichtlich die Helfer treffen sollten, konnten rechtzeitig entschärft werden. Aznar hatte zunächst die baskische Separatistenorganisation ETA für die Anschläge verantwortlich gemacht, doch schon bald mehrten sich die Hinweise auf einen Terrorakt der Al Qaida, offenbar als Reaktion auf die spanische Unterstützung des Irak-Krieges.
  


  
    Offenbar haben die spanischen Wähler Aznar in den Parlamentswahlen 2004 für zwei Dinge bestraft: für seinen Eintritt in den Irak-Krieg, trotz der starken Gegnerschaft der Bevölkerung, und für die Informationspolitik nach diesen Anschlägen von Madrid. Die konservative PP erreichte mit ihrem Spitzenkandidaten Mariano Rajoy, der Aznar als Ministerpräsident ablösen sollte, nur noch 38 Prozent der Stimmen, die Sozialistischen PSOE rund 43 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 77,4 Prozent sehr hoch, was dem Sozialisten zugute kam, die jedoch nicht auf eine absolute Mehrheit kommen. Drittstärkste Kraft ist mit 3,2 Prozent die CiU (katalanische Nationalisten).
  


  4. Ausblick


  
    Die Zukunftsperspektiven aus der aktuellen politischen und institutionellen Realität Spaniens sind eng mit einer möglichen Verfassungsreform verknüpft. Es handelt sich um Maßnahmen und Verbesserungen im Bereich der Selbstregierung, die vor allem im Baskenland und in Katalonien in den letzten Jahren angegangen wurden. Die einzige juristische Möglichkeit, um 
     das Projekt Ibarretxe zum Erfolg zu führen, ist die Verfassungsreform. Die politischen Optionen für die Durchführung der Reform sind derzeit jedoch mehr als gering. Im Gegenteil, in Katalonien wird die Verfassungsänderung nicht als erste Option dargestellt, vielmehr strebt die Mehrheit der politischen Parteien lediglich die Revision des Autonomiestatuts an. Sollte künftig die Europäische Verfassung in Kraft treten, so werden zweifelsohne Stimmen laut werden, die Änderungen der spanischen Verfassung fordern werden, damit das europäische Recht überhaupt über die staatliche Rechtsordnung gestellt werden kann. Das Scheitern der Referenden in Frankreich und den Niederlanden hat die Ratifizierung der Europäischen Verfassung verschoben.
  


  
    Im Bereich der Wirtschaftspolitik kann die erreichte makroökonomische Stabilität mit einem Jahreswachstum von 2 Prozent im Jahr 2002 nicht über eine andere keinesfalls positive Tatsache hinwegtäuschen. Mit einer Arbeitslosenrate von 11,4 Prozent in der erwerbsfähigen Bevölkerung hält Spanien einen der höchsten Prozentsätze unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die liberale Politik des Wirtschaftsministers Rodrigo Rato konnte weder diesen Prozentsatz verringern, noch die andauernde gespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt mildern.
  


  
    Schließlich stellt die steigende Zunahme der Einwanderung nach Spanien aus den Maghreb-Ländern, Afrika südlich der Sahara, Lateinamerika und Osteuropa weiterhin eine Herausforderung an die soziale Integration in einem Land ohne Zuwanderungstradition dar. Die Wurzeln des Rassismus und der ethnischen Ablehnung sind noch nicht aufgebrochen, doch sie existieren im Verborgenen, vor allem, wenn es um Arbeitsplätze geht. Zum anderen sind die Ausländergesetze der Regierung besonders restriktiv. So werden beispielsweise das Recht auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, der Gewerkschaftsbeitritt und der Streik im Falle von Zuwanderern ohne Aufenthaltsgenehmigung als verfassungswidrig eingestuft. Das Verfassungsgericht muss in nächster Zeit über Beschwerden gegen das Ausländergesetz urteilen.
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  Tschechische Republik


  
    Im November 1989 wurde das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei durch Studentenproteste gestürzt. Die friedliche Weise dieses Umbruches führte zu der Bezeichnung »samtene Revolution«1. Tschechen und Slowaken hatten damit zum ersten Mal seit der traumatischen Erfahrung des gescheiterten Reformversuches von 1968 die Chance, die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ihres Landes selbst zu bestimmen. Diese Chance wurde von der zumeist aus Dissidenten zusammengestellten Regierung genutzt, die in der Tschechoslowakei eine umfassende Transformation und eine aktive Außenpolitik betrieb, welche die Tschechoslowakei neu in Europa positionierte. Die junge Regierung versuchte, die durch den Ost-West-Konflikt gekappten Bindungen an die Strukturen Westeuropas, vornehmlich die Europäische Union und die NATO, neu zu knüpfen. Am 1. Januar 1993 zerfiel der Föderalstaat Tschechoslowakei. Die beiden Nachfolgestaaten Tschechische Republik und Slowakische Republik waren damit gezwungen, innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal von neuem zu beginnen. Am 12. März 1999, fast zehn Jahre nach dem Ende des Kommunismus, wurden die außenpolitischen Bemühungen der Tschechischen Republik durch den Beitritt zur NATO belohnt. Seit dem EU-Beitritt am 1. Mai 2004 ist die Reintegration in Europa vollendet.
  


  1. Historischer Überblick


  1.1 Die politische Entwicklung der Tschechoslowakei


  
    Die Tschechoslowakei gehörte bis 1989 zu den »konservativsten« kommunistischen Regierungen. Die Studentenproteste vom 17. November 1989, welche die alte Führung zu Fall brachten, trafen die tschechoslowakische Regierung daher unvorbereitet. Der »revolutionäre« Umbruch ermöglichte einen kompletten Austausch der politischen Elite, die sich zumeist aus der oppositionellen Menschen- und Bürgerrechtsbewegung 
     Charta 77 rekrutierte. Diese breite Koalition unterschiedlichster politischer Richtungen errang als Bürgerforum (OF/VPN) in den Wahlen am 8./9. Juni 1990 eine überwältigende Mehrheit.
  


  
    Die Prioritäten der neuen Regierung waren eine umfassende Demokratisierung, die Einführung einer funktionierenden Marktwirtschaft und eine Neubestimmung der Außenbeziehungen. Das Zusammenleben der beiden Staatsnationen wurde durch eine Föderalisierung neu bestimmt, die sich auch im Staatsnamen niederschlug: Tschechische und Slowakische Föderative Republik (CSFR). Neben der gemeinsamen föderalen Regierung entstanden so zwei nationale (tschechische bzw. slowakische) Regierungen und die entsprechenden Parlamente. Die Einführung demokratischer Strukturen erfolgte rasch. Alle Wahlen seit 1990 waren demokratisch, eine neue Verfassung wurde verabschiedet, und die am stärksten diskreditierten Persönlichkeiten wurden durch das so genannte »Lustrationsgesetz« aus dem Staatsapparat entfernt.
  


  
    Das Ende des Ost-West-Konfliktes 1989 ermöglichte eine Neuordnung Europas. Das Hauptziel der ČSFR-Außenpolitik war die internationale Neupositionierung des Landes. Die Wiederherstellung der staatlichen Souveränität durch den Abzug der sowjetischen Truppen im Juni 1991 war einer der ersten großen Verhandlungserfolge der jungen Diplomatie und der Versuch, die belasteten Beziehungen zur Sowjetunion, zu Russland, auf eine neue, gleichberechtigte Ebene zu stellen. Die historisch mehrfach verhängnisvolle geopolitische Lage der Tschechoslowakei zwischen den Großmächten Deutschland und Russland bestärkte die junge CSFR-Regierung in dem Wunsch, keinesfalls erneut zu einem Cordon sanitaire zwischen einem stabilen, sich integrierenden Westeuropa und einem sich destabilisierenden Osteuropa zu werden. Die neue Orientierung hieß daher: fort vom ehemals kommunistischen Osteuropa und Reintegration in das demokratische und wirtschaftlich erfolgreiche Westeuropa, zu dem sich die Tschechoslowakei traditionell zugehörig fühlte. Dieses »Zurück nach Europa« spiegelte sich in der praktischen Politik wider. Zum einen fand die Rückbesinnung auf Mitteleuropa ihre praktische Ausprägung in der Visegrád -Kooperation.2 Zum anderen führte der Wunsch, den »Strukturen der normalen und zivilisierten Welt«3 beizutreten, zur EU-Annäherung.4 Drittens erforderte der Wille nach einer Mitgestaltung des neuen Europas eine aktive und anfangs idealistische Außenpolitik, die sich in einer engagierten Unterstützung des KSZE-Prozesses zeigte.5 Nach dem perzipierten Versagen der KSZE in Jugoslawien, dem kraftvollen Auftreten der USA im Golfkrieg und der sowjetischen Intervention im Baltikum änderte die tschechoslowakische Außenpolitik im Winter 1990/1991 jedoch ihre Orientierung.
     Die Regierung begann, einen NATO-Beitritt ihres Landes anzustreben, 6 da ihrer Meinung nach die NATO die »einzige funktionierende Sicherheitsinstitution« 7 darstellte, welche die CSFR aus dem gefährlichen »sicherheitspolitischen Vakuum«8 befreien konnte.
  


  
    Zu Beginn des Jahres 1991 bildete sich auch die Parteienlandschaft heraus. Die breite Front des Bürgerforums zerfiel, und die Bürgerlich-Demokratische Partei (ODS) unter Wirtschaftsminister Václav Klaus wurde zur stärksten Gruppe. Der liberale mittlere Flügel wurde durch die Bürgerlich-Demokratische Allianz (ODA) und die Bürgerliche Bewegung (OH) unter Außenminister Jiří Dienstbier sowie die Volkspartei (KDU-CSL) besetzt. Die Sozialdemokraten (CSSD) und die ehemaligen Kommunisten bildeten die Opposition.
  


  1.2 Die wirtschaftliche Entwicklung der Tschechoslowakei


  
    Wirtschaftlich befand sich die Tschechoslowakei 1989 in einer relativ günstigen Ausgangslage. Sie gehörte mit ihrer industriellen Entwicklung, der geringen Auslandsverschuldung und dem hohen Bildungsniveau innerhalb der Warschauer Vertragsorganisation zu den wirtschaftlich führenden Ländern. Dennoch stellte die wirtschaftliche Transformation der in den 1950er Jahren eingeführten Schwerindustrie stalinistischen Typs eine schwierige Aufgabe dar, insbesondere da die CSFR vor 1989 so gut wie keinen Privatsektor besaß.
  


  
    Václav Klaus, ein Verfechter einer Marktwirtschaft »ohne Adjektiv«, entwarf ein Wirtschaftsprogramm, welches trotz des deklarierten extremen Marktliberalismus in der Praxis weit weniger radikal verlief. In der »kleinen Privatisierung« wurden erfolgreich kleinere Betriebe im Handels- und Dienstleistungsbereich versteigert. Die »große Privatisierung« von großen Staatsbetrieben, die sich auf eine Couponprivatisierung stützte, bei der Anteilsscheine gegen eine Verwaltungsgebühr an die Bevölkerung verteilt wurden, erwies sich als problematischer. Im Außenhandel brachen die traditionellen Absatzmärkte in Osteuropa zusammen, während die EU-Staaten zum stärksten Handelspartner wurden. Insgesamt war die CSFR wirtschaftlich erfolgreich. Inflation und die Arbeitslosenquote blieben niedrig, und der soziale Frieden wurde gewahrt. Die Tschechoslowakei stand zusammen mit Ungarn und Polen wirtschaftlich an der Spitze der ehemaligen RGW-Staaten 9 und wurde häufig als der Musterknabe bezeichnet.10
  


  
    Die innenpolitische Entwicklung wurde seit 1991 jedoch zunehmend vom Streit um die Kompetenzverteilung zwischen Föderal- und Nationalregierungen
     belastet. In der Slowakei wurde eine lediglich lose Föderation oder Konföderation – mit der Slowakei als eigenem Völkerrechtssubjekt – diskutiert.11 In Tschechien hingegen war Václav Klaus an einer größeren Macht für den Föderalstaat interessiert. Die Entwicklung spitzte sich mit den Wahlen im Juni 1992 zu. In Tschechien wurde eine Mitte-Rechts-Regierung gewählt, die sich dem wirtschaftlichen Liberalismus verschrieb, während in der Slowakei eine eher linksorientierte Regierung gebildet wurde, welche soziale Aspekte stärker berücksichtigte. Die fehlende Einigung auf eine gemeinsame Verfassung besiegelte die Teilung. Die Trennung der beiden Landesteile erfolgte jedoch ohne Mitwirkung der Bevölkerung, in der es keine Mehrheit für eine Teilung gab.12
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Die politische Entwicklung Tschechiens


  
    Die Teilung der CSFR erschien für die Tschechische Republik zunächst einmal vorteilhaft. Tschechien rückte geopolitisch vom instabilen Osteuropa nach Westen und ist nun von vier stabilen Nachbarn umgeben (Slowakei, Polen, Deutschland und Österreich). Das wirtschaftlich erfolgreichere Tschechien erschien anfangs auch politisch stärker gefestigt. Das Bild des Musterknaben änderte sich jedoch mit den Wahlen im Juni 1996. Die Regierungskoalition aus ODS, ODA und KDU-CSL errang keine Mehrheit und war nun auf eine Tolerierung durch die oppositionellen Sozialdemokraten (CSSD) angewiesen. Nach dem Sturz des Premierministers Václav Klaus im November 1997 wurde eine Übergangsregierung unter Nationalbankpräsident Josef Tosovsky eingesetzt, die bis zum Juni 1998 eine Reihe von Fortschritten in der Vorbereitung auf die Integration in die NATO und die EU machte. Auch die vorgezogenen Neuwahlen im Juni 1998 und der Sieg der CSSD führten nicht zu einer Stabilisierung. Nach äußerst schwierigen Koalitionsverhandlungen kam es zur Kooperation der beiden größten Parteien ODS und CSSD zu Lasten der kleineren Parteien. Die Sozialdemokraten bildeten eine Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Milos Zeman und wurden von der ODS toleriert, wobei die genauen Bedingungen in einem »Oppositionsvertrag« festgelegt wurden. Diese ungewöhnliche politische Absprache bedeutete den Verlust einer wirklichen Opposition. Die kleinen Parteien KDU-CSL, ODA, DEU und Freiheitsunion (US) schlossen sich zu einer Viererkoalition zusammen, die später in eine Zweierkoalition
     aus KDU-CSL und US-DEU zerfiel. Seit den Wahlen vom 14. – 15. Juni 2002 bildeten die Sozialdemokraten zusammen mit der Zweierkoalition die Regierung, wobei die knappe Mehrheit von 101 der 200 Sitze beständig in Gefahr war. Die Opposition bildeten ODS und die kommunistische KSCM. Ministerpräsident Vladimir Spidla hatte als neuer Ministerpräsident schnell mehrfache Abstimmungsniederlagen und Flügelkämpfe innerhalb seiner Partei hinnehmen müssen, bei der einzelne Koalitionsabgeordnete nicht mit der Regierung stimmten. Auch die Tatsache, dass im Februar 2003 nach mehreren erfolglosen Wahlgängen kein Kandidat der Regierung, sondern Václav Klaus zum neuen Staatspräsidenten gewählt wurde, demonstrierte die prekäre Lage der Regierung. Die Ablösung von Václav Havel nach 13 Jahren Präsidentschaft (Havel konnte gemäß der Verfassung nicht mehr kandidieren) durch seinen langjährigen politischen Gegner Václav Klaus beendete endgültig die Zeit der Dissidenten von 1989 und symbolisierte das Ende der politischen Transformation. Seit dem 25. April 2005 bekleidet Jiri Paroubek (CSSD) das Amt des Regierungschefs.
  


  
    Ein wiederkehrendes Thema war in den letzten Jahren die Minderheitenpolitik. So führte die Benachteiligung der Roma-Bevölkerung in der tschechischen Gesellschaft in den 1990er Jahren zu einer massiven Emigration nach Großbritannien, Kanada und Belgien. Zum Symbol der Diskriminierung wurde das Errichten eines Zaunes zur Trennung beider Bevölkerungsgruppen in der nordböhmischen Stadt Ustí nad Labem im Oktober 1999, der nach internationalen Protesten und Kritik der EU-Kommission abgebaut wurde. Die Regierung bemüht sich jedoch zunehmend um die Integration der Roma. Andere in Tschechien lebende Minderheiten (u.a. Slowaken, Deutsche und Polen) haben nicht mit derartigen Problemen zu kämpfen.
  


  2.2 Die wirtschaftliche Entwicklung Tschechiens


  
    Nach mehreren Jahren mit beachtlichen wirtschaftlichen Erfolgen (Tschechien wurde als erster Staat Mittel- und Osteuropas im Dezember 1995 OECD-Mitglied) machte die tschechische Wirtschaft 1996 bis 1999 eine Krise durch, die der Behauptung von Václav Klaus widersprach, die Transformation sei beendet. Die 1997 plötzlich eingetretene Wirtschafts- und Finanzkrise mit einer negativen Handelsbilanz und geringem Wirtschaftswachstum traf die Bevölkerung unvorbereitet und trug 1998 zum Wahlerfolg der CSSD bei.
  


  
    Die lange Zeit fehlende Arbeitslosigkeit (bis 1997 unter 5 Prozent) führte zu Lohnsteigerungen und Konsumanstieg über dem Produktivitätsniveau. Inzwischen liegt die Arbeitslosigkeit bei etwa 10 Prozent. Sie ist jedoch ungleich verteilt: Während in der Hauptstadt und den Grenzregionen zum Teil nur um die 4 Prozent Arbeitslosigkeit herrschen, kommt der Norden auf fünf- bis sechsfach höhere Werte. Ähnliche Disparitäten treten Sektor-abhängig auf. So sind im staatlichen Sektor die Gehälter weiterhin sehr niedrig, wodurch Korruption und Abwanderung in die Privatwirtschaft bestärkt werden. Tschechien steht zunehmend vor den gleichen Problemen wie Deutschland oder Westeuropa – der Frage der Finanzierung des verlustreichen Gesundheits-, Schul- und Transportwesens sowie ständig steigender Sozialausgaben.
  


  
    Doch auch der Privatsektor hat mit Problemen zu kämpfen. So ist es in den vergangenen Jahren zu einigen Aufsehen erregenden Bankrotten gekommen, bei denen ganze Banken, Versicherungen, Investmentfonds und Reiseveranstalter Konkurs anmelden mussten. Oftmals verschwand dabei vorhandenes Kapital auf zweifelhaftem Wege. Für diese Art von betrügerischem Konkurs wurde in den Medien der Begriff »Untertunnelung« geprägt. Der Bankensektor hatte mit einer überproportional großen Anzahl an faulen Krediten zu kämpfen, die größtenteils durch Steuergelder aufgefangen werden mussten.
  


  2.3 Die Außenpolitik und der Integrationsprozess


  
    Mit der Integration in die NATO am 12. März 1999 hat sich für die Tschechische Republik ein Teil der Forderung nach einer »Rückkehr nach Europa« erfüllt. Der Beitritt hat insbesondere zu einem stärkeren Sicherheitsgefühl des Landes beigetragen sowie den tschechischen Beitrag zu internationalen Friedensbemühungen institutionalisiert.13 Der kurz nach dem Beitritt einsetzende Luftkrieg gegen Jugoslawien löste in Tschechien starke Diskussionen aus und stellte die neuen Bündnisverpflichtungen auf eine harte Probe. Im Zuge des Beitrittes hat sich zwar die Lage der tschechischen Armee (ACR) entscheidend verbessert, doch sind längst nicht alle Probleme gelöst. Bereits im Vorfeld und Verlauf des Irak-Krieges 2003 war Tschechien gemeinsam mit der Slowakei mit einer ABC-Einheit in Kuwait vertreten sowie derzeit mit einem Feldlazarett im britischen Sektor.
  


  
    Die Integration in die Europäische Union war das Hauptziel tschechischer Außenpolitik. Nach der Spaltung der CSFR musste ein neues Assoziierungsabkommen verhandelt werden, das am 1. Februar 1995 in Kraft 
     trat. 1996 stellte Premierminister Václav Klaus den offiziellen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU. Beitrittsverhandlungen mit der EU begannen im März 1998. Der Regierungswechsel 1998 hatte eine positive Wirkung auf die Beziehungen zur EU. Im Gegensatz zur EU-skeptischen Klaus-Regierung verfolgt die CSSD einen EU-freundlichen Kurs. Ein im Juni 2003 abgehaltenes Referendum ergab eine Mehrheit von 77 Prozent für den Beitritt (die Beteiligung lag bei 55 Prozent). Jedoch wurde in der öffentlichen Debatte um eine europäische Verfassung der Ruf nach einem erneuten Referendum zur Verfassung in Tschechien laut. Die Regierung hat den Prozess der Rechtsangleichung beschleunigt und die in der Verfassung vorgesehene Regionalisierung im Jahr 2000 vollendet. Demnach ist Tschechien heute in 14 Regionen untergliedert. Seit dem 1. Mai 2004 ist Tschechien Mitglied der Europäischen Union. Jedoch wird ein Beitritt zum Schengener Abkommen und zur Eurozone noch mehrere Jahre der Vorbereitung benötigen.
  


  
    Die Beziehungen zu Deutschland, dem größten Nachbarn und Handelspartner, sind für Tschechien sehr wichtig. In den 1990er Jahren wurde das Verhältnis von Auseinandersetzungen über historische Ereignisse – der deutschen Besetzung und der darauf folgenden Vertreibung – beherrscht. Mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Willenserklärung im Januar 199714 und den sozialdemokratischen Regierungswechseln in Tschechien und Deutschland 1998 schienen sich die Beziehungen zunächst zu verbessern, doch es zeigte sich rasch, dass das Thema Vergangenheitsbewältigung noch immer Zündstoff bietet. Die Beziehungen zu Russland sind von Tschechiens Bestreben geprägt, jegliche wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von Russland – selbst um den Preis wirtschaftlicher Nachteile – zu vermeiden. Nach langjährigen unproblematischen Beziehungen gab es auch im Verhältnis zu Österreich in den letzten Jahren Spannungen. Dazu beigetragen hatten der Wahlerfolg der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPO), der die Vertreibung erneut zum Thema machte, sowie das tschechische Beharren auf den Bau des Atomkraftwerkes Temelín. Nachdem sich die Slowakei unter der Mečiar-Regierung 1994 bis 1998 durch ihren innenpolitischen Kurs international isolierte, ist es seit dem sozialdemokratischen Regierungsantritt in Tschechien und einer eindeutig der Demokratie verpflichteten slowakischen Regierung unter Mikuläs Dzurinda erneut zu einer Annäherung gekommen und die Beziehungen gestalten sich heute konfliktfrei. So wurden die verbleibenden bilateralen Probleme des Vermögensausgleiches im Mai 2000 gelöst. Auch die Visegrád-Kooperation wurde wieder belebt, Tschechien übernahm im Sommer 2003 in der Gruppe den Vorsitz von der Slowakei.
  


  3. Ausblick


  
    Mit dem Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union im Mai 2004 wurde das Hauptziel der tschechischen Außenpolitik, die »Rückkehr nach Europa«, rund 15 Jahre nach der samtenen Revolution vollendet. Dennoch bleiben in der tschechischen Politik euroskeptische Stimmen, insbesondere die des Staatspräsidenten Klaus, erhalten. Es bleibt abzuwarten, wie sich Tschechien als neuer EU-Partner definieren wird.
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  Türkei


  
    Mit dem In-Kraft-Treten der EU-Beitrittspartnerschaft am 8. März 2001 und der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen im Oktober 2005 ist die Türkei der Europäischen Union einen weiteren Schritt näher gerückt. Bereits am 10. Dezember 1999 hatten die EU-Staats- und Regierungschefs in Helsinki der Türkei den Status eines Kandidaten für die Vollmitgliedschaft eingeräumt.
  


  
    Für die Beziehungen des Landes mit der EU gelten seither die gleichen Kriterien, Prinzipien und Prozeduren wie für die anderen zwölf als Kandidaten anerkannten Mitgliedschaftsaspiranten, von denen zehn (alle außer Bulgarien und Rumänien) am 1. Mai 2004 der EU beigetreten sind. Die Entscheidung kann jedoch nicht übersehen lassen, dass kein anderer Beitrittskandidat Entscheidungsträger und öffentliche Meinung in der EU so dezidiert polarisiert wie die Türkei.
  


  
    Die Gründe dafür sind vielfältig: Im Vordergrund der Wahrnehmung stehen die Unzulänglichkeiten im Bereich von Demokratie und Menschenrechten sowie die Zypernfrage; hingewiesen wird sodann auf die enormen Wirtschafts- und Entwicklungsdefizite, die im Falle des Beitrittes der Türkei eine schwere Belastung für den Haushalt der EU darstellen würden. Befürchtet – obwohl selten offen ausgesprochen – wird zugleich, dass sich eine Welle der Migration in Richtung EU, vor allem in Richtung Deutschland, in Bewegung setzen würde. Zum Dritten schließlich tritt eine unterstellte kulturelle Andersartigkeit ins Bild: Als ein islamisch geprägtes Land teile die Türkei eine europäische Identität nicht, auf deren Grundlage sich die Erweiterung der EU vollziehe.
  


  
    Aus türkischer Perspektive ist demgegenüber die Anpassung an Europa das Kernstück des Entwicklungsprozesses, den das Land seit seiner Gründung 1923 durchlaufen hat. Und tatsächlich ist die EU mit keinem der Beitrittsländer über einen so langen Zeitraum verbunden. Die Türkei sei ein Teil Europas, hieß es, als am 12. September 1963 in Ankara ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geschlossen wurde. Darin war die Perspektive einer Vollmitgliedschaft unter bestimmten Bedingungen ausdrücklich eingeräumt.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Europa und die Türkei verbindet eine lange Geschichte. Seit das Osmanische Reich im 16. Jahrhundert auf dem Höhepunkt seiner Macht und Ausdehnung mit europäischen Mächten politische Verträge und Handelsabkommen schloss, wurde Konstantinopel ein Faktor in deren politischem Kalkül. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts begannen im Osmanischen Reich auch kulturelle Einflüsse Europas spürbar zu werden. Der Niedergang des Reiches, der mit der Niederlage der Türken vor Wien im Jahre 1683 einsetzte, ließ gegen Ende des 18. Jahrhunderts die eastern question entstehen. Sie bestand im Wesentlichen im Ringen unter den europäischen Großmächten um die territorialen Beutestücke des geschwächten Reiches auf dem Balkan, im Nahen Osten und in Nordafrika. Die militärische Unterlegenheit des Osmanischen Reiches gegenüber den europäischen Mächten zwang dessen Staatsführung, einen Modernisierungsprozess nach europäischem Vorbild in Gang zu setzen. Ausgehend vom Militärwesen wurden Elemente des europäischen Rechtes, der Verwaltung, des Erziehungswesens und der Staatsverfassung in die tief vom Islam geprägte politische und gesellschaftliche Ordnung eingeführt. Nach der Revolution der Jungtürken (1908) beschleunigte und vertiefte sich dieser Prozess noch.
  


  
    Für Mustafa Kemal Atatürk (1882 bis 1938), der bedeutendsten Gründerfigur der modernen Türkei, war Modernisierung gleichbedeutend mit einer Europäisierung ohne Wenn und Aber. In den Jahren nach 1923 setzte er eine Reihe radikaler Reformen durch, die darauf abzielten, das Land von der Erbmasse eines maroden islamischen Imperiums in einen europäischen Nationalstaat zu transformieren. Tatsächlich hat sich kein anderes islamisches Land Nordafrikas und des Nahen Ostens derart tief greifend europäisiert.
  


  
    Außenpolitisch versuchte die türkische Staatsführung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, einen Kurs strikter Neutralität zu steuern. Angesichts des sich danach rasch ausbildenden Ost-West-Konfliktes, der von Anfang an eine militärische Bedrohung der Türkei durch die Sowjetunion beinhaltete, war eine derartige Politik nicht länger durchzuhalten. Die Türkei wurde nun Zug um Zug Mitglied westlicher, darunter auch europäischer Organisationen: Im April 1948 gehörte Ankara zu den Gründern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa (Organization for European Economic Cooperation, OEEC), und am 8. August 1949 trat das Land (zusammen mit Griechenland) dem Europarat bei. Dasselbe gilt für alle anderen (west-)europäischen Zusammenschlüsse jener Jahre von der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten bis zur 
     Europäischen Zahlungsunion. Am 18. Februar 1952 stimmte das türkische Parlament – bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung – dem NATO-Beitritt zu.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Politisches System


  
    Die kemalistischen Reformen wurden zunächst im Rahmen eines Ein-Parteien-Systems durchgesetzt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges öffnete sich dieses zu einem Mehrparteiensystem, das durch drei Militärinterventionen (1960, 1971, 1981) unterbrochen wurde. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts haben in der Türkei nachhaltige Veränderungsprozesse eingesetzt, die auch die Perspektiven für die Beziehungen zwischen Ankara und der EU positiv beeinflusst haben. Bereits die im April 1999 an die Macht gekommene säkularistisch-konservative Koalition unter Ministerpräsident Bülent Ecevit hatte Reformen durchgesetzt, die das Land näher an die EU heranführen sollten. Mit den Wahlen vom 3. November 2002 kam es zu einer erdrutschartigen Veränderung der Parteienlandschaft und der Machtverhältnisse in Ankara. Die religiös-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung errang mit 34,2 Prozent der Stimmen nahezu eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Sitze im Parlament. Nur die Republikanische Volkspartei konnte mit 19,3 Prozent die Zehn-Prozent-Hürde überspringen und mit 173 Abgeordneten in die Türkische Nationalversammlung einziehen.
  


  
    Bereits im Mai 2001 formulierte die damalige Regierung ein wirtschaftliches Stabilisierungsprogramm, das im Bereich der öffentlichen Finanzen Erfolge bewirkte. Auch wurde mit wichtigen Strukturreformen begonnen. Dazu gehörten die Schaffung gesetzlicher Grundlagen zur Privatisierung von Staatsbetrieben und die Errichtung einer unabhängigen Zentralbank. Auch die eingeleitete Trennung von Politik und dem Management wichtiger Institutionen der Wirtschaft und Finanzen fand nicht zuletzt beim Internationalen Währungsfonds Anerkennung.
  


  
    Der Prozess der wirtschaftlichen Stabilisierung war von der Verabschiedung einer Reihe von politischen Reformpaketen begleitet, die erklärtermaßen auf die Erfüllung der »Kopenhagener Kriterien« und damit auf die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen ausgerichtet waren. Darunter befanden sich Gesetze zur Erweiterung der bürgerlichen Freiheiten, zur Verhütung von Folter, zur Gleichstellung der Geschlechter, zur Abschaffung 
     der Todesstrafe und zur Zulassung von Radio- und Fernsehsendungen in kurdischer Sprache. Im Rahmen des siebten Reformpaketes wurden die Machtbefugnisse des vom Militär dominierten Nationalen Sicherheitsrates eingeschränkt.
  


  2.2 Ankara und die Europäische Gemeinschaft


  
    Der unmittelbare Anlass für die Türkei, die Assoziierung mit der EWG voranzutreiben, war der Abschluss eines entsprechenden Abkommens mit Griechenland, das zum 1. September 1962 in Kraft trat. Nach zum Teil schwierigen Verhandlungen wurde das Abkommen zum 1. Dezember 1964 wirksam.1 Damit sollte der letzte Stein in das Gebäude der Eingliederung der Türkei in das westeuropäische Bündnissystem eingefügt werden. Jedoch ist die Geschichte der Beziehungen seit 1963 eine Geschichte nur mäßiger Anstrengungen auf beiden Seiten, das gesteckte Ziel zu erreichen. Erst unter Turgut Özal, der nach dem Ende der Militärdiktatur (September 1980 bis November 1983) türkischer Ministerpräsident wurde, belebten sich die Beziehungen. Sich erneut an den Verhandlungstisch zu setzen war nicht zuletzt deshalb notwendig geworden, da türkische Arbeitnehmer nach Auffassung Ankaras vom 1. Dezember 1986 an das Recht haben sollten, sich freizügig zwischen der Türkei und den Mitgliedstaaten der EG zu bewegen. Demgegenüber hatte sich bei einzelnen Gemeinschaftsstaaten mittlerweile eine Veränderung der Interessenlage ergeben, die ihnen eine Öffnung der Grenzen für türkische Arbeitnehmer nicht länger geraten erscheinen ließ. Namentlich die deutsche Regierung widersetzte sich der Implementierung der Abmachungen.
  


  
    Als weitere Bemühungen der Türkei um die Fortentwicklung des Assoziierungsverhältnisses nicht zuletzt am wiederholten Veto Griechenlands scheiterten, reichte die türkische Regierung am 14. April 1987 offiziell ihren Antrag auf EG-Vollmitgliedschaft ein. Während der Schritt in der Türkei in weiten Kreisen von Politik und Wirtschaft sowie von Medien und der Öffentlichkeit begrüßt wurde, fiel die Reaktion in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zurückhaltend aus. Am 18. Dezember 1989 veröffentlichte die Kommission der EG in Brüssel ihre Reaktion auf den Antrag. Zwar stellte sie die »grundsätzliche Beitrittsfähigkeit« der Türkei nicht infrage. Ansonsten aber ließ sie keinen Zweifel daran, dass das Land weder politisch noch wirtschaftlich für eine Mitgliedschaft in der EG reif sei. Beide Seiten begannen nunmehr, die Beziehungen auf der Grundlage des Assoziierungsabkommens mit neuem Leben zu füllen.
  


  
    Die Verwirklichung der Zollunion bot sich hierfür als zwar nicht leichter, aber praktikabler Schritt an. Ein gewaltiger Kraftakt gerade auf türkischer Seite machte es möglich, dass der Assoziationsrat EU-Türkei am 6. März 1995 die Zollunion beschließen konnte. Im Dezember ratifizierte das Europäische Parlament diese Entscheidung trotz großer Bedenken und unter der Auflage, dass die Türkei Fortschritte bei der Vertiefung der Demokratie und der Einhaltung der Menschenrechte machen müsse. Damit konnte die Assoziierung am 1. Januar 1996 in die Endphase eintreten.
  


  2.3 Eine schwierige Partnerschaft


  
    In der Türkei hat es spätestens seit dem Beginn der 1970er Jahre immer erhebliche Widerstände gegen ein Aufgehen in Europa gegeben. Auf europäischer Seite war die Einstellung zur Perspektive einer Vollmitgliedschaft der Türkei ebenfalls nicht einhellig. Alles in allem überwog doch eine eher skeptische bis ablehnende Haltung. Dass in dem latenten Unbehagen bei vielen auch die Frage mitschwang, ob denn die Türkei als »islamisches Land« wirklich zu Europa gehöre, ist Eingeweihten nicht verborgen geblieben.
  


  
    Der vorherrschenden Skepsis steht eine positive Einschätzung einer »neuen Rolle« der Türkei nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes gegenüber. Sie geht von der Veränderung der politischen »Großwetterlage« aus. Das Land liegt nun nicht mehr am Rand des westlichen Bündnisses; mit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Ende des Sozialismus, der die gesamtpolitische Konstellation auch auf dem Balkan und im Mittleren Osten bestimmte, wächst der Türkei eine Mittellage zwischen Europa, dem Mittelmeerraum bzw. Mittleren Osten und Zentralasien zu. Mit ihrer gesamten Nachbarschaft ist die Türkei auf vielfältige Weise durch ethnische, geschichtliche, religiöse und kulturelle Bande verbunden.
  


  
    Auch auf türkischer Seite ist die Perspektive mit Blick auf Europa nicht ungetrübt. Insbesondere die Stärkung der religiösen Kräfte seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre führte zu einer intensivierten Diskussion um Alternativen zur Anbindung an Europa im Besonderen und dem Westen im Allgemeinen. Die Islamisten, die in der Türkei selbst unter dem Motto der »gerechten Ordnung« (adil düsen) das laizistische zu Gunsten eines islamischen Regimes ablösen wollten, suchten nach einer stärkeren Einbindung in den Kontext islamischer Länder. Auch außerhalb der islamistischen Kräfte sind Kritik und Desillusionierung an der Beziehung zu Europa laut geworden. Nationalistisch gesinnte Kreise fühlten sich von der EU herumgestoßen; aber auch liberale Kräfte monierten die »einseitig« auf Menschenrechts-und
     Demokratiedefizite ausgerichtete europäische Kritik und vermissten die Vermittlung einer klaren Perspektive in Bezug auf die Vollmitgliedschaft des Landes.
  


  
    Dennoch hält die Mehrheit innerhalb der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Elite am Ziel einer Vollmitgliedschaft als Endstadium des von Atatürk begonnenen Modernisierungs- und Verwestlichungsprozesses fest. So nahm die Führung im Juli 1995 eine Reihe jener Veränderungen ihrer Verfassung vor, die vor allem seitens des Europäischen Parlamentes im Hinblick auf eine weitere Demokratisierung immer wieder gefordert worden waren. Mit der Herstellung der Zollunion, die am 1. Januar 1996 in Kraft trat, wurde eine Nähe der Wirtschaftsbeziehungen etabliert, wie sie bei keinem der Beitrittskandidaten gegeben war. Dabei handelt es sich um ein rein wirtschaftliches Abkommen. Zwischen beiden Seiten sind die Zollschranken gefallen, und die Türkei hat ihre Wirtschaftsgesetzgebung weitgehend an die Europas angepasst. Bereits 1996 nahm das Handelsvolumen zwischen der EU und der Türkei von 27 (1995) auf 36 Milliarden US-Dollar zu; 1998 lag es bei 50,5 Milliarden US-Dollar. Aufgrund der Wirtschaftskrise in der Türkei war es 2001 auf 34,4 Milliarden US-Dollar zurückgefallen.
  


  
    Mit der Zollunion war zunächst die Befürchtung verbunden, weite Teile der türkischen Industrie würden unter Wellen aus der EU importierter Waren zusammenbrechen. Zwar stiegen die türkischen Einfuhren aus der EU nach Vollendung der Zollunion stark an; aber es wuchsen auch, wenngleich gemäßigter, die türkischen Ausfuhren dorthin. Die bilateralen Handelsbeziehungen Türkei-EU wiesen auf der türkischen Seite hohe Defizite auf, die jedoch von der Türkei in hinreichendem Maße ausgeglichen werden konnten, teils durch Exporte in andere Länder, teils durch Tourismuseinnahmen. In wichtigen Branchen nahmen türkische Unternehmen mit Blick auf die Zollunion hohe produktive Investitionen vor. Ausländische Direktinvestitionen nahmen zu, auch wenn es keinen großen Schub gab. Trotz aller Schwierigkeiten kann die Zollunion als ein Meilenstein auf dem Weg der türkischen Wirtschaftspolitik bezeichnet werden.
  


  
    Mit dem Abschluss der Zollunion wurden neue Erwartungen, Forderungen und Enttäuschungen generiert. Die Zollunion gab dem Argument Nahrung, dass eine wirtschaftliche ohne eine politische Union undenkbar sei. Dabei hatten europäische Politiker ein automatisches Junktim stets mit Nachdruck abgelehnt. Die diesbezügliche türkische Erwartungshaltung war neben anderen Faktoren ein Grund für die tiefe Enttäuschung über die Entscheidung des Europäischen Rates vom 12. Dezember 1997 in Luxemburg, der Türkei mit Blick auf einen Beitritt zur EU nicht die gleichen Beitrittsaussichten zu gewähren wie anderen ost- und südosteuropäischen Staaten.
  


  
    Die Äußerungen des Unmutes blieben nicht ohne Wirkung. Die im September 1998 an die Macht gekommene rot-grüne Bundesregierung nahm eine im Großen und Ganzen entspanntere Haltung gegenüber der Türkei ein. In einem Brief an den deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder vom 26. Mai 1999 anerkannte der türkische Ministerpräsident Bülent Ecevit, dass Ankara die 1993 in Kopenhagen formulierten Beitrittskriterien und die Verpflichtungen aus dem Amsterdamer Vertrag erfüllen müsse, ehe Beitrittsverhandlungen beginnen könnten. Vor diesem Hintergrund setzte sich die Bundesregierung für eine Änderung des europäischen Standpunktes ein. Am 10. Dezember 1999 wurde der Türkei in Helsinki der begehrte Status zuerkannt.2
  


  
    Der Schwenk der Europäischen Union auf dem Weg von Luxemburg nach Helsinki hat weniger mit Veränderungen innerhalb der Türkei als vielmehr mit der sicherheitspolitischen Einschätzung zu tun. Tatsächlich bietet das Land ein ambivalentes Bild. Sein sicherheitspolitischer Stellenwert im Zentrum der Krisen in Zentralasien/Kaukasus, auf dem Balkan und im Mittleren Osten ist unbestritten. Diese Perspektive aber wird durch die innere Krise und den damit verbundenen Mangel an Stabilität konterkariert. Kern derselben ist die nachlassende Legitimationskraft des Kemalismus als tragende Staatsideologie im Lichte des Aufbrechens überkommener Traditionen Anatoliens, die mit der Gründung des türkischen Nationalstaates verdrängt worden waren. Die im November 2002 an die Macht gekommene Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung verkörpert mit ihrem Bemühen, ein westliches Demokratiemodell mit Elementen der islamischen Religion zu verschmelzen, am sichtbarsten den tiefgreifenden Wandlungsprozess, den das Land durchläuft.
  


  
    Die Frage nach der Wiederherstellung der inneren Stabilität verbindet sich mit der Berechenbarkeit der türkischen Außenpolitik gegenüber einem regionalen Umfeld, in dessen Zentrum die Türkei der mit Abstand größte Machtfaktor ist. Der Entscheidung von Helsinki liegt vor diesem Hintergrund ein doppeltes, voneinander nicht zu trennendes Interesse zugrunde: die bestehenden Bindungen mit der Türkei zu intensivieren und die Basis einer gemeinsamen Politik mit Blick auf die genannten geographischen Räume zu schaffen sowie einen Beitrag zur inneren Stabilisierung des Landes zu leisten.
  


  
    Die Zypernfrage kann weiterhin Komplikationen in das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei einbringen, wie der erste Partnerschaftsbericht gezeigt hat, der am 8. November 2000 in Brüssel veröffentlicht wurde.3 Die EU-Kommission hatte darin die wirtschaftlichen und politischen Reformen aufgelistet, welche die Türkei auf ihrem Weg in die EU durchführen muss. 
     Ankara reagierte gespalten auf den Bericht. Die damals regierende Drei-Parteien-Koalition konnte sich in wichtigen Fragen nicht einigen, beispielsweise ob Radio- und Fernsehsendungen in Kurdisch zugelassen werden sollten, wie Brüssel es forderte, und ob Meinungsfreiheit nach europäischen Kriterien auch in der Türkei akzeptabel wäre. Dass die EU-Kommission in ihrem Bericht auch die Lösung des Zypernkonfliktes zu den kurzfristigen Kriterien gezählt hatte, ließ die Regierung in Ankara die Beziehung zur Europäischen Union insgesamt infrage stellen. Schließlich folgte Brüssel dem Wunsch Ankaras, die Lösung des Konfliktes von der Liste der zeitlich befristeten politischen Kriterien zu streichen. Das Thema wurde nun in einem neuen Kapitel unter dem Titel »verstärkter politischer Dialog« weiterhin behandelt.
  


  
    Auf dem EU-Gipfel in Nizza konnte der durch Kompromisse bereinigte Bericht durch die Staats- und Regierungschefs verabschiedet werden. In dem Dokument zur Beitrittspartnerschaft wurde der Türkei darüber hinaus ein Reformkatalog vorgelegt, den das Land auf seinem Weg in die Europäische Union zu erfüllen hat. Mit Ankara wurde vereinbart, dass die türkische Regierung im Rahmen eines nationalen Programms zur Annahme des acquis communautaire einen Zeitplan für die Umsetzung der Ziele aus der Beitrittspartnerschaft erstellt. Dieses »Nationale Programm« wurde am 19. März 2001 vorgelegt.4
  


  
    Die eingangs genannten seither durchgeführten Reformmaßnahmen sind von der EU im Wesentlichen positiv aufgenommen worden. In ihrem Fortschrittsbericht 20035 bestätigte die Europäische Kommission die politischen Fortschritte, mahnte aber mit Blick auf den anstehenden Beitritt Zyperns Fortschritte bei der Lösung des Zypern-Problems an.6 Die Regierung Erdodan reagierte positiv und ließ Anfang 2004 ihre Bereitschaft erkennen, Verhandlungen auf der Grundlage des von UNO-Generalsekretär Kofi Annan vorgelegten Planes für eine Lösung des Konflikts zuzustimmen.
  


  3. Ausblick


  
    Der zitierte erste Partnerschaftsbericht bestätigte, dass das Land von der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien noch weit entfernt war. Dies galt vor allem für die Einhaltung der Menschenrechte, den Stand der Demokratisierung und den Zustand der Wirtschaft – ihnen wurden schlechte Zeugnisse ausgestellt. Der Fortschrittsbericht 2003 war demgegenüber deutlich positiver. Auf dem Gipfel am 16./17. Dezember 2004 beschloss der Europäische
     Rat schließlich die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die im Oktober 2005 begonnen wurden.
  


  
    Problematisch ist die Zukunft im Bereich der Europäischen Sicherheits-und Verteidigungspolitik (ESVP). Die in Nizza (9./10. Dezember 2000) von den Staats- und Regierungschefs der EU gebilligten Beschlüsse zur Aufstellung einer Schnellen Eingreiftruppe für Kriseneinsätze haben zu intensiven Beratungen zwischen NATO und EU geführt. Sie beziehen sich vor allem auf die Fälle, in denen bei einer von der EU geführten Operation auf Kapazitäten und Strukturen der NATO zurückgegriffen werden kann. Ankara hat versucht, über die hier anstehenden Entscheidungen gleichsam durch die Hintertür weiter an die EU heranzurücken. Die türkische Regierung verlangt eine umfassendere Beteiligung an den Entscheidungsprozessen bei Kriseneinsätzen, als die EU es Nicht-Mitgliedern zugestehen will. Unter Hinweis auf ihre exponierte Sicherheitslage und auf die Tatsache, dass sich potenzielle Einsätze einer Eingreiftruppe im politischen Umfeld der Türkei ereignen würden, verlangt die Türkei bei künftigen EU-Einsätzen weitreichende Mitwirkungsrechte. In jedem Fall will sie der EU den automatischen Zugang zu Instrumentarien der NATO, die für Ankara als Rahmen kollektiver Sicherheit weiterhin höchste Priorität genießt, verwehren.
  


  
    Sollte in langfristiger Perspektive die Türkei ein Mitglied der EU werden, würde das Land einen Brückenkopf nicht nur europäischer wirtschaftlicher und politischer Interessen bedeuten; vielmehr könnte es auch ein Trumpf im Bemühen um die Projektion von Werten sein, auf denen eine internationale Ordnung im neuen Jahrtausend beruhen sollte – dies in der Nachbarschaft einer Region, die für die Verwirklichung von Demokratie und Menschenrechten nicht gerade berühmt ist.
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  Ungarn


  
    Ungarn ist ein relativ kleines, kontinentales und ethnisch homogenes mittelosteuropäisches Land. Es hat eine stabile Demokratie und eine im europäischen Verhältnis mittelmäßig entwickelte, aber dynamisch wachsende Volkswirtschaft, die sehr eng in die internationale Arbeitsteilung eingegliedert ist. Nach der politischen Wende von 1989 in Europa, die nicht zuletzt durch Ungarn vorbereitet worden war, hat sich Ungarn innerhalb eines Jahrzehntes dem transatlantischen Sicherheits- und Wirtschaftssystem angeschlossen. Es ist Mitglied der OECD sowie der NATO und seit dem 1. Mai 2004 auch Vollmitglied der Europäischen Union.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Die mit den westeuropäischen Prozessen parallel laufende ungarische Entwicklung wurde durch Invasionen und Besetzungen mehrmals unterbrochen. Der Verwüstung durch die Tataren im Jahre 1241 folgten ein rascher Wiederaufbau und wirtschaftlicher Aufschwung, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit der Herrschaft Matthias Corvinus seinen Höhepunkt erreichte. Die türkische Besetzung zwischen 1541 und 1686 hat das Königreich dreigespalten und einen Großteil des ungarischen Territoriums zur wichtigsten Verteidigungslinie des christlichen Europas gegen das Osmanische Reich verwandelt. Der westliche und nördliche Teil Ungarns ging an die Habsburger, in der Mitte regierte der Sultan, und das inzwischen protestantisch gewordene Siebenbürgen vertrat die ungarische Unabhängigkeit. Nach der Befreiung Budas wurde das Land wieder vereint, wobei Siebenbürgen seine partielle Unabhängigkeit beibehielt. Die umfangreichen entvölkerten Gebiete wurden vorwiegend durch Siedler aus Sachsen und Schwaben wieder bevölkert. Anderthalb Jahrhunderte wirtschaftlicher Entwicklung haben Ungarn dem in Westeuropa entstehenden bürgerlichen System näher gebracht und gleichzeitig die politische Unabhängigkeit von den Habsburgern auf die Tagesordnung gesetzt. Die Revolution 
     von 1848 mündete in einen Freiheitskampf, der durch österreichische und russische Truppen niedergeschlagen wurde. Nach Jahren der brutalen Unterdrückung begann eine neue wirtschaftliche Aufschwungphase. Der Erste Weltkrieg und seine Folgen, wie die Auflösung der österreichisch-ungarischen Monarchie, die darauf folgende Räterepublik und nicht zuletzt die neuen Grenzen haben die wirtschaftliche und soziale Entwicklung erheblich zurückgeworfen. Teilweise um die Grenzziehungen von Versailles und Trianon zu revidieren, trat Ungarn auf der Seite Hitler-Deutschlands in den Krieg gegen die Sowjetunion ein. Trotz der beispiellosen Verwüstungen eines verlorenen Krieges wurde nach 1945 eine einmalig dynamische wirtschaftliche Entwicklung im demokratischen Rahmen begonnen, die jedoch ab 1948 durch die erzwungene Übernahme des sowjetischen Entwicklungsmodells entgleiste. Noch schwerwiegender waren die Konsequenzen der Beseitigung der jahrhundertealten traditionellen Kontakte mit dem westlichen Europa und der forcierten Ostorientierung und Sowjetisierung. Die ungarische Bevölkerung antwortete auf die Fremdherrschaft im Oktober 1956 mit einem Volksaufstand, der von den sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen wurde. Trotzdem konnte man die Zustände vor 1956 in Ungarn nie wieder herstellen. Seit Mitte der 1960er Jahre folgten behutsame, aber umfassende Reformen in der Wirtschaft, der Kultur und später auch in der Politik. So haben die ungarische Wirtschaft und Gesellschaft das Wendejahr 1989 nicht nur in einem »reiferen« Zustand erreicht als die anderen mittel- und osteuropäischen Länder, sondern zu diesen Entwicklungen erheblich beigetragen. Das letzte Jahrzehnt wurde durch die rasche Reintegration in das bestimmende europäische und globale System geprägt.
  


  2. Aktuelle Situation


  2.1 Politisches System


  
    Ungeachtet der grundlegenden Transformationen und der historisch beispiellos kurzen Zeit des Überganges zu marktwirtschaftlichen Strukturen, zeichnet sich Ungarn durch ein hohes Maß an innenpolitischer Stabilität aus. Die Bevölkerung hat in den letzten Jahren sowohl ihre materiellen wie psychologischen Reserven mobilisiert und die wirtschaftlichen Programme der Regierung nicht nur »erlitten«, sondern auch aktiv mitgestaltet.
  


  
    Das ungarische Parlament besteht aus einem Haus (Landtag). Insgesamt 386 Parlamentsmitglieder werden vom Volk für vier Jahre gewählt. Das 
     Wahlsystem ist eine komplizierte Kombination von Parteilisten und individuellen Wahlbezirken. Das Parlament besitzt die Kompetenz der Gesetzgebung und kann, ebenso wie der Präsident der Republik und die Regierung, neue Gesetzesinitiativen unterbreiten. Die meisten Kompetenzen liegen bei der Regierung, während der Wirkungsbereich des Staatspräsidenten begrenzt ist. Doch immerhin kontrolliert dieser die Streitkräfte und kann das Parlament auflösen, wenn es der amtierenden Regierung viermal in einem Jahr sein Vertrauen entzieht, oder aber wenn das neu zusammengetretene Parlament den neuen Ministerpräsidenten binnen 40 Tagen nicht bestimmen kann. Nach Auflösung des Parlamentes sind neue Wahlen innerhalb von drei Monaten abzuhalten. Im Falle einer Notstandssituation kann das Parlament jedoch nicht aufgelöst werden.
  


  
    Dem Parlament kommt eine wichtige Rolle bei der Auswahl und Kontrolle der Leiter der exekutiven Macht zu. Der Staatspräsident wird vom Parlament für eine Dauer von fünf Jahren gewählt und kann ein Mal wiedergewählt werden. Das Mandat des 1995 wieder gewählten Präsidenten Árpád Göncz lief im August 2000 ab. Ihm folgte in dieser Position Ferenc Mädl.
  


  
    Seit dem Systemwandel gab es fünf demokratische Wahlen in Ungarn (1990, 1994, 1998, 2002 und 2006), die immer unter Beachtung der demokratischen Spielregeln abgehalten wurden. Als Ergebnis der Wahlen im April 2002, mit einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent, ergaben sich folgende Sitzverhältnisse im Parlament: Allianz der Jungen Demokraten-Ungarische Bürgerpartei (FIDESZ-MPP) im Wahlbündnis mit dem Ungarischen Demokratischen Forum (MDF) 188 Sitze (48,7 Prozent), Ungarische Sozialistische Partei (MSZP) 178 Sitze (46,1 Prozent) und Allianz der Freidemokraten (SZDSZ) 19 Sitze (4,9 Prozent). Dazu kam noch ein Sitz für den gemeinsamen Kandidaten der MSZP-SZDSZ (0,3 Prozent). Zwei früher im Parlament vertretene Parteien konnten die 5-Prozent-Hürde nicht überwinden. Der frühere Bündnispartner der FIDESZ-geführten Koalition 1998 – 2002 war praktisch verschwunden und die rechtsextreme Partei des Ungarischen Lebens und Wahrheit (MIEP) hatte die Parlamentsgrenze knapp verfehlt. Es wurde eine sozialliberale Koalition (MSZP-SZDSZ) gebildet, die über eine kleine, aber ausreichende Mehrheit von 198 gegenüber 188 Sitzen im Parlament verfügte. Um jedoch die wichtigsten Gesetze, teilweise in Verbindung mit der Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft, zu verabschieden, brauchte man eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die jedoch nur mit Hilfe der Opposition zustande kommen konnte. Im April 2006 wurde in Ungarn zum fünften Mal seit dem Systemwandel gewählt.
  


  
    Im politisch-administrativen Leben Ungarns kommt den insgesamt 3 160 Selbstverwaltungen eine Schlüsselrolle zu. Ihre Vertreter werden immer im 
     gleichen Jahr wie das Parlament gewählt. Die Wahlen im Oktober 2002 bekräftigten die starke demokratische Grundlage des ungarischen Systems, indem die meisten Bürgermeister als parteiunabhängige Repräsentanten gewählt wurden. In der im politischen Leben bestimmenden Hauptstadt wurde der frühere Bürgermeister (SZDSZ) zum vierten Mal wieder gewählt (46,7 Prozent der Stimmen). Die Selbstverwaltungswahlen hatten die Position der neuen Koalition erheblich gestärkt und nach dem knappen Wahlergebnis der Parlamentswahlen den Wunsch der Gesellschaft nach Veränderungen im Vergleich zur Periode 1998 – 2002 klar zum Ausdruck gebracht. 1
  


  
    Das Verfassungsgericht besitzt in Ungarn eine auch im internationalen Vergleich große Kompetenz. Es kann Gesetze außer Kraft setzen und hat dies in der Praxis auch schon mehrmals getan. Die ungarische Verfassung garantiert die Unabhängigkeit der Gerichte. Die Richter werden auf Vorschlag des Justizministers durch den Staatspräsidenten auf unbestimmte Zeit, aber für mindestens zwei Jahre, ernannt. Der Präsident des Obersten Gerichtes wird auf Vorschlag des Staatspräsidenten durch das Parlament ernannt, während die obersten Richter auf der Grundlage eines gemeinsamen Vorschlages des Justizministers und des Präsidenten des Obersten Gerichtes vom Staatspräsidenten ernannt werden. Die Richter dürfen keine politische Tätigkeit ausüben und keiner Partei angehören.
  


  
    Im außenpolitischen Bereich wurden die wichtigsten Ziele erreicht: Ungarn ist im März 1999 der NATO beigetreten. Die Beitrittsverhandlungen mit der EU haben im März 1998 mit dem acquis screening begonnen und im November 1998 mit der Aufnahme konkreter Gespräche einen neuen Schub erhalten. Nach mehreren schwierigen Etappen, die zum größten Teil durch den Strategiemangel und die politische Unentschlossenheit der EU – und einiger ihrer Mitgliedstaaten – verursacht wurden, konnten die Beitrittsverhandlungen im Dezember 2002 in Kopenhagen abgeschlossen und die entsprechenden Beitrittsdokumente im April 2003 in Athen unterzeichnet werden. Dementsprechend ist Ungarn seit dem 1. Mai 2004 mit neun weiteren europäischen Ländern Mitglied der EU.
  


  
    Die Beziehungen zu den Nachbarländern sind vertraglich geregelt. Die ungarische Minderheit in Rumänien und der Slowakischen Republik wurde zum Koalitionspartner der Regierungen, und ein ungarischer Politiker bekleidete den Posten des stellvertretenden Ministerpräsidenten in Serbien. Selbstverständlich gibt es noch ungelöste Probleme, wie die Unterschreibung des so genannten Status-Gesetzes mit allen Nachbarn, in denen ungarische Minderheiten leben, die Zukunft des Staudammes Gabcikovo-Nagymaros sowie populistisch-nationalistische Strömungen in allen Ländern der Region. Trotzdem kann man damit rechnen, dass die zunehmende regionale
     Verflechtung und die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft – und nicht zuletzt das gemeinsame Interesse aller Staaten, früher oder später Vollmitglied der Europäischen Union zu sein – ihren Beitrag zur zufrieden stellenden Lösung dieser Probleme leisten. Ein weiterer Beitrag in diese Richtung wäre das In-Kraft-Treten der EU-Verfassung, die den Schutz der Rechte von Minderheiten enthält.
  


  2.2 Wirtschaftliche Situation und Aufgaben


  
    Die Erfolge der Transformation haben die verschiedenen Akteure der ungarischen Wirtschaft und Gesellschaft unterschiedlich betroffen. Der Ausbauprozess der Marktwirtschaft war nicht frei von Unterbrechungen. Anfang der 1990er Jahre erfolgte ein beispielloser Rückgang des BIP und der wichtigsten Absatzmärkte. Sowohl das Realeinkommen breiter sozialer Schichten als auch die Investitionen wurden beeinträchtigt. Während aber die »Transformationsrezession« ungünstige makrowirtschaftliche Zahlen produzierte, setzte sich in der Mikrostruktur der Wirtschaft und teilweise auch der Gesellschaft ein einmaliger Wandel durch.
  


  
    In den kritischsten Jahren stieg die Arbeitslosigkeit auf über 12 Prozent, zahlreiche Unternehmen wurden geschlossen, ganze Regionen blieben ohne Beschäftigungsmöglichkeit. Dauerhaft zweistellige Inflationsraten prägten diese Periode. Sowohl die qualitativen Weichenstellungen als auch die Konsequenzen einer verfehlten Wirtschaftspolitik in den Jahren 1993 und 1994 haben den harten Konsolidierungskurs der Regierung Horn unvermeidlich gemacht. Nach einem wiederholten Einbruch des Wachstums und des Realeinkommens konnte man jedoch der ungarischen Wirtschaft in zwei Jahren nicht nur auf die Beine helfen, sondern einen nachhaltigen Wachstumspfad einschlagen. Diese »angenehme« wirtschaftliche Situation, die die FIDESZ-geleitete Koalition 1998 geerbt hatte, wurde jedoch nicht zu weiteren und tief greifenden Reformen genutzt. Wirtschaftspolitische Fehler und die ungünstige europäische Konjunktur haben das Wachstum gebremst und die zuvor geschaffenen Wettbewerbsvorteile teilweise relativiert. Trotzdem sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche EU-Mitgliedschaft weiterhin vorhanden.
  


  
    Dank der graduellen Vorbereitung auf die Marktwirtschaft seit den 1960er Jahren, der nach 1989 getroffenen wirtschaftsstrategischen Weichenstellungen und der erfolgreichen Konsolidierung im Jahre 1995 befindet sich Ungarn gegenwärtig in der zweiten Phase des Transformationsprozesses, die man als umfangreiche wirtschaftliche Modernisierung beschreiben kann. 
     Gekennzeichnet ist diese Periode durch anhaltendes Wachstum, die Rückkehr zur export- und investitionsorientierten Wirtschaftspolitik, eine moderne und wettbewerbsfähige Produktions- und Exportstruktur mit klarer Spezialisierung auf zukunftsorientierte Produktgruppen sowie eine organische Eingliederung in das Produktions- und Verteilernetz multinationaler Unternehmer.
  


  
    Eine Reihe von neuen technologieintensiven Industriezweigen hat sich in den letzten Jahren in Ungarn niedergelassen: Pkw-Herstellung, Computerindustrie, neue Zweige der Telekommunikation und der Elektronik. Der Anteil der Landwirtschaft ist immer noch höher als im EU-Durchschnitt, doch niedriger als in manchen EU-Ländern; er macht weniger als 5 Prozent des BIP und 8 Prozent der Beschäftigten aus. Ein weiterer Strukturwandel wird nur noch mit geringen Auswirkungen auf die Beschäftigung einhergehen.
  


  
    Dieser auch im Vergleich zu anderen Transformationsländern einmalige Strukturwandel wurde durch die lange Vorbereitungsperiode vor 1989, die gewählte und marktgerechte Art der Privatisierung, den massiven Zufluss ausländischen Direktkapitals und die ungarischen Standortvorteile ermöglicht. Diese erfolgreiche Kombination wurde durch eine stabilitäts- und exportorientierte Wirtschaftspolitik sichergestellt.
  


  
    Binnen eines Jahrzehntes fanden dramatische Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen statt. Etwa 85 Prozent des BIP werden heute vom Privatsektor mit echten Eigentümern erwirtschaftet. Damit ist der Privatisierungsprozess praktisch abgeschlossen. Der Bestand des ausländischen Direktkapitals erreichte Ende 2002 mehr als 25 Milliarden US-Dollar – ohne Reinvestitionen, die nach vorsichtigen Schätzungen weitere 10 Milliarden US-Dollar ausmachen. Etwa die Hälfte dieser Summe war mit der Privatisierung verbunden. Inzwischen wird der Akzent von der Privatisierung eindeutig auf Grüne-Wiese-Investitionen verlegt. Ausländische Unternehmen haben bereits erhebliche Gewinne in Ungarn erzielt, sodass sich die Frage stellt, wie man die Eigentümer dazu bewegen kann, dass sie einen Großteil dieses Gewinnes in Ungarn oder in der mittelosteuropäischen Region, mit Drehscheibe Ungarn reinvestieren. Eine weitere Aufgabe bildet die Verstärkung des einheimischen Zulieferernetzes durch ungarische und in Ungarn tätige ausländische Klein- und Mittelbetriebe, die frühere Importe ersetzen und das Wachstumspotenzial der ungarischen Wirtschaft erhöhen können.
  


  
    Ein wichtiger Wandel hat sich in der Beurteilung der ungarischen Standortqualität vollzogen. Immer mehr interessiert sich das ausländische Kapital für die gut oder sogar hoch ausgebildeten ungarischen Arbeitskräfte. Daraus 
     folgt eine doppelte Hausaufgabe: einerseits die Sicherung des kontinuierlichen Strukturwandels, andererseits die Deckung des rasch steigenden Bedarfes an qualifizierten Arbeitskräften durch eine strategisch orientierte Bildungspolitik.
  


  
    Die institutionelle Liberalisierung der ungarischen Wirtschaft, die mit dem Beitritt zur OECD ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, wurde durch eine strukturelle Liberalisierung begleitet, die in der Eingliederung in das internationale Produktionsnetz multinationaler Unternehmen zum Ausdruck kam. Im Außenhandel erfolgte eine rasche geographische Umorientierung von den östlichen auf die OECD-Märkte. Weiter wurde der geographische Richtungswechsel mit einem Zugewinn an Marktanteilen in den wichtigsten Auslandsmärkten Ungarns (EU, Deutschland, Österreich) verbunden.
  


  
    Auch die Warenstruktur der Ausfuhr hat sich grundlegend geändert. Mehr als die Hälfte der Gesamtausfuhr (und 63 Prozent der Ausfuhr in die EU) besteht aus Maschinen, Investitionsgütern und Transportmitteln. Schließlich muss noch erwähnt werden, dass die Auslandsverschuldung Ungarns, die noch vor sechs Jahren eine erhebliche Belastung und ein großer Unsicherheitsfaktor war, bis 2001 stark abgebaut werden konnte.
  


  
    Der durch die Stabilitätspolitik um die Mitte der 1990er Jahre abgefederte wirtschaftliche Entwicklungspfad wurde durch die FIDESZ-geführte Regierungskoalition zwischen 1998 und 2002 nicht genutzt, um neue Reformen (Verwaltung, Gesundheitswesen, Steuerpolitik, usw.) einzuleiten; er wurde insbesondere ab 2001 nicht zuletzt aufgrund kurzsichtiger wahlpolitischer und teilweise populistischer Überlegungen sogar verlassen. Hohe und durch den Produktivitätszuwachs kaum zu begründende Lohnerhöhungen, die verspätete Veränderung der Wechselkurspolitik, die zur raschen Aufwertung der ungarischen Währung geführt hat, sowie das ungünstige wirtschaftliche Umfeld in Europa haben die Wachstumsraten erheblich reduziert (sie sind jedoch noch immer doppelt bis dreimal so hoch wie im EU-Durchschnitt), die zuvor erzielten Wettbewerbsvorteile beeinträchtigt und die Kosten des Übergangs auf eine neue Phase der Modernisierung erhöht. Die Auswirkungen lassen sich vor allem im stark angestiegenen Haushaltsdefizit (über 6 Prozent des BIP im Jahre 2002), in der wieder steigenden Auslandsverschuldung und dem raschen Rückgang der Sparquote der Bevölkerung zeigen. Zahlreiche Folgen des wirtschaftspolitischen Wandels von einer export- und investitionsorientierten Richtung auf die künstliche Verstärkung des Inlandskonsums im Rahmen einer »patriotischen« Wirtschaftspolitik mussten von der Regierungskoalition korrigiert werden. Bedauerlicherweise hatte die Regierung diese Gefahren entweder nicht 
     rechtzeitig erkannt oder wollte – wieder einmal aus kurzsichtigem politischem Kalkül – alle ihre Wahlversprechen in einem Jahr erfüllen. Mitte 2003 wurde jedoch klar, dass die ungarische Wirtschaft durch entsprechende Maßnahmen auf den gesunden Pfad der Wettbewerbsfähigkeit zurückgebracht werden muss. Der erneute Kurswechsel erforderte zwar Opfer, doch scheinen die sich bessernde weltwirtschaftliche Umgebung, die EU-Mitgliedschaft und die weiterhin klaren mikrowirtschaftlichen Vorteile Ungarns eine gute Grundlage für diesen Wechsel und für ein nachhaltig starkes Wachstum zu bieten. Zeichen dafür sind die in Europa zur niedrigsten gehörende Arbeitslosenrate (6 Prozent), der erhebliche Rückgang der Inflationsrate (auf 5 Prozent) und die ständige Modernisierung der Produktionsstruktur. Auch wenn sie die Kapitalbilanz »verschlechtert«, kann man die Belebung der Tätigkeit ungarischer und in Ungarn tätiger Unternehmen im Ausland, insbesondere in der südosteuropäischen Region, positiv bewerten.
  


  
    Eine bevorstehende wirtschaftspolitische Priorität umfasst die Wiederherstellung eines stabilen Budgets, die zweite Phase des wirtschaftlichen Aufholprozesses – in Kooperation mit dem internationalen Kapital und der raschen und effizienten Absorbierung der verfügbaren EU-Gelder. Die Mitgliedschaft in der EU hat sich schon kurzfristig als ein Wachstumsmotor erwiesen, auch wenn sich die volle Wirkung erst mit einer gewissen Zeitverschiebung manifestiert. Die eigentliche Gefahr für das nachhaltige Wachstums und den kontinuierlichen Modernisierungsprozess liegt in der ungarischen Innenpolitik und in dem in den letzten Jahren durch zahlreiche Politiker – bewusst oder unbewusst – unterbrochenen positiven Mentalitäts- und Verhaltenswandel bestimmter Kreise der ungarischen Gesellschaft.
  


  2.3 Grundfragen der euro-atlantischen Integration


  
    Ungarn hegte seit Beginn der Transformation ein vitales Interesse, mit den beiden euro-atlantischen »Ankern« verbunden zu sein. Dabei stellt die NATO den sicherheitspolitischen Anker und die EU den Anker der wirtschaftlichen Modernisierung dar.
  


  
    Die NATO bedeutet für Ungarn die notwendige Sicherheitsgarantie angesichts der veränderten globalen und europäischen Machtverhältnisse. Die ungarische Bevölkerung hat ihre Entschlossenheit für eine NATO-Mitgliedschaft auch im Rahmen eines Referendums im November 1997 bekundet. Im März 1999 erfolgte Ungarns Aufnahme, zusammen mit Polen und der Tschechischen Republik, in das nordatlantische Bündnis.
  


  
    Die Mitgliedschaft in der erweiterten Union ist und bleibt in den nächsten Jahren die Priorität der ungarischen Politik. Im letzten Jahrzehnt erfolgte eine rasche Heranführung Ungarns an die EU-Strukturen. Darüber hinaus konnte sich Ungarn an mehreren Ausbildungs- und Forschungsprogrammen der EU beteiligen und die Arbeit der Gemeinschaft in mehreren Bereichen unmittelbar erfahren, sogar in einigen Feldern mitwirken (Konvent, Europäisches Parlament). Einer der kurzfristigen Erfolgsindikatoren der Mitgliedschaft wird es sein, wie schnell und effizient sich Ungarn in die EU-Strukturen einbinden kann und wie es als kleines Land seine Stimme und seine Interessen und Ziele in der großen Gemeinschaft hören lassen bzw. durchsetzen kann. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Zugang zu EU-Geldern nicht nur bis Ende 2006, sondern vor allem in der Ausarbeitung des neuen EU-Haushaltes, wo Ungarn, zusammen mit den anderen neuen Mitgliedsländern, zum ersten Mal als Vollmitglied mitwirken konnte.
  


  
    

  


  
    Ausblick
  


  
    

  


  
    Die 1990er Jahre haben grundlegende Veränderungen in Mittel- und Osteuropa gezeitigt. Ungarn gehört zweifellos zu den Vorreitern dieses Wandlungsprozesses. Die Mitgliedschaft in der EU erschließt Ungarn große historische Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig legt sie der ungarischen Regierung und der ganzen Gesellschaft eine nicht weniger wichtige historische Verantwortung auf, um die regionale Stabilität durch ausgezeichnete Nachbarschaftsbeziehungen weiter zu festigen und an der Zusammenführung des historisch geteilten Kontinentes mit aller Kraft mitzuwirken. Ein erfolgreiches Ungarn in der EU und eine EU, welche die Erweiterung durch Ungarn als einen Zugewinn erlebt, werden die Tür für weitere und hoffentlich baldige Erweiterungen offen halten – ein strategisches Interesse eines kleinen Landes inmitten des Kontinentes und an der Schnittlinie eines sich formenden neuen Europas.
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    Pavlos Tzermias
  


  Zypern


  
    Im Prozess der europäischen Integration ist Zypern ein Sonderfall, da es seit der türkischen Invasion 1974 de facto zweigeteilt ist. Daraus ergab sich nach Einreichung des Beitrittsgesuches die Frage, ob die EU die 1960 gegründete Republik Zypern aufnehmen könne. Dafür sprach, dass der von der türkischen Armee (ca. 30 000 Mann) nicht besetzte südliche Teil der Insel eine gute Wirtschaftslage aufweist. Die Republik Zypern, die von der Völkergemeinschaft als einziger legaler zypriotischer Staat anerkannt wird und deren Regierung als Repräsentantin der ganzen Insel gilt, gehörte zu den qualifiziertesten Bewerbern der EU-Erweiterung.
  


  
    Der Skepsis um die Aufnahme Zyperns in die EU wurde folgende Überlegung entgegengestellt: »Darf die EU zulassen, dass Zypern zu einer Geisel in der Hand der Türkischzyprioten und Ankaras wird, die keine Kompromissbereitschaft bei der Überwindung der Teilung zeigen?«1 Die Problematik war nicht nur politischer, sondern auch rechtlicher Art, denn die türkische Invasion wird von namhaften Juristen unter Hinweis auf das Gewaltverbot der UNO-Satzung als Völkerrechtsdelikt bezeichnet. Unter diesem Gesichtspunkt war die EU sogar verpflichtet, im Einklang mit vielen UNO-Resolutionen die Invasion zu verurteilen und sich um die Wiederherstellung des Status quo ante zu bemühen. Die Aufnahme Zyperns in die EU könnte hier als Katalysator wirken. So kam es zum Abschluss des Beitrittsvertrages (16. April 2003) und der Vollendung der Aufnahme des neuen Mitgliedes am 1. Mai 2004.
  


  1. Historischer Überblick


  
    Zypern wurde während seiner jahrtausendelangen bewegten Geschichte3 wegen seiner geopolitischen Exponiertheit weitgehend von fremden Kräften geprägt. Doch sein Eigenleben erlosch dabei nicht. Schon früh stand die »Insel der Aphrodite« im Wirkungskreis hellenischer Kultur.4 Die dialektische Begegnung von fremden Einflüssen und zypriotischem Eigenleben lässt sich z. B. bei den Auseinandersetzungen zwischen Byzanz und dem Islam5 oder bei den Gegensätzen
     während der Herrschaft der Lusignans (1192 bis 1489) oder Venedigs (1489 bis 1571) feststellen. Unter dem Gesichtspunkt des Zypernproblems indessen interessieren vor allem die Entwicklungen während der Herrschaft der osmanischen Eroberer (1571 bis 1878) und der Briten (1878 bis 1960).
  


  
    Zypern hatte während der Türkenherrschaft mit weniger Problemen zu kämpfen als andere Regionen. Es machte sich jedoch oft eine Kluft zwischen dem idealtypischen osmanischen Administrationskonzept und der von Willkür und Korruption geprägten Realität bemerkbar.6 Es gab griechischzypriotische Freiheitsregungen. Der Schulterschluss ausgebeuteter Griechen und Türken der Unterschicht gab den Freiheitsregungen zuweilen einen übernationalen Charakter. Die nationalen und religiösen Gegensätze wurden dadurch aber nicht aus der Welt geschafft. 1878 überließ die osmanische Regierung England den Besitz Zyperns unter Beibehaltung der Souveränität des Sultans. 1914 erfolgte dann die Annexion der Insel durch Großbritannien und 1923 die Anerkennung der britischen Annexion durch die Türkei im Vertrag von Lausanne. 1925 wurde die Insel zur Kronkolonie. Die sozioökonomische Entwicklung war wegen der Kolonialpolitik Londons langsam. Die Zyprioten wurden verfassungsrechtlich schlechter behandelt als andere Völker des britischen Imperiums.
  


  
    Der griechisch-orthodoxe Klerus Zyperns wurde zum Protagonisten der Bewegung für die Enosis, die Vereinigung mit dem hellenischen »Mutterland«. Der Erzbischof von Zypern galt zugleich als Ethnarch (Nationalführer). Erzbischof Makarios (1913 bis 1977) spielte hier eine wichtige Rolle. Die Enosis-Bewegung beging den Fehler, im Zeitalter der Liquidierung der Kolonialherrschaft den Weg eines Irredentismus alten Stils einzuschlagen. Selbst die sich anfänglich für die Autonomie einsetzende, 1926 gegründete Kommunistische Partei (KP) Zyperns (später Wiederaufbaupartei des arbeitenden Volkes, Anorthotiko Komma Tou Ergazomenou Laou, AKEL) zeigte sich hinsichtlich der zu befolgenden Strategie unsicher. Der bewaffnete Kampf (1955 bis 1959) der rechtsgerichteten griechischzypriotischen Untergrundorganisation EOKA (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston; Nationale Organisation zypriotischer Kämpfer) führte nicht zum proklamierten Enosis-Ziel. Wegen der für die Griechischzyprioten ungünstigen machtpolitischen Situation kam es 1959 zu den Vereinbarungen von Zürich und London, die das aufgrund der demographischen Lage (1960: 77 Prozent Griechischzyprioten, 18,3 Prozent Türkischzyprioten; ferner Maroniten, Latiner, Armenier und andere) gerechtfertigte Selbstbestimmungsrecht der griechischen Mehrheit7 durchkreuzten.
  


  
    Die Vereinbarungen von Zürich und London bildeten die Basis für die Gründung der Republik Zypern, deren Existenz und Struktur Großbritannien,
     Griechenland und die Türkei in einem Vertrag garantierten.8 Nach dem rechtlichen Status der in der Nacht vom 15. zum 16. August 1960 ausgerufenen Inselrepublik waren die Vereinigung Zyperns mit einem anderen Staat und die Teilung in zwei unabhängige Staaten verboten. Letzteres war eine Absage an die Taksim(Teilung)-Losung des türkischen Nationalismus. Diese Absage wurde aber durch eine Privilegierung der Türkischzyprioten erkauft.9 Für die Architekten des Zypernarrangements von 1959/1960 gab es keine Zyprioten, sondern nur Griechen und Türken auf Zypern. Die dem Inselstaat aufoktroyierte Verfassung ging somit an Gemeinsamkeiten vorbei, welche die beiden Volksteile bei allen Unterschieden und Gegensätzen doch verbanden und verbinden.10 Der Gedanke einer gemeinsamen Heimat, einer Willens- oder Konsensualnation,11 fand im Rechtsinstrumentarium der Republik keinen Niederschlag. Das komplizierte Verfassungssystem war vielfach nicht funktionsfähig. So kam es Ende 1963 zum blutigen Konflikt zwischen Griechisch- und Türkischzyprioten. 1964 wurden die UN-Friedenstruppen nach Zypern entsandt.
  


  
    Besonders bedenklich bei der Regelung von 1959/1960 war die Vorschrift, nach welcher unter bestimmten Voraussetzungen jeder der drei Garantiemächte ein Interventionsrecht zustand.12 Der verbrecherische Putsch des Athener Diktators Dimitrios Ioannidis gegen den zypriotischen Präsidenten Makarios vom 15. Juli 1974 gab Ankara die willkommene Gelegenheit, unter dem Vorwand der Anwendung des Garantievertrages 37 Prozent des zypriotischen Territoriums (3 355 km2) zu besetzen. Etwa 180 000 Griechischzyprioten verloren ihre Heimstätten. Mit der Besiedlung des besetzten Gebietes durch Festlandtürken kam es zur Änderung des demographischen Charakters der Insel.
  


  
    Der durch die Invasion Ankaras vorangetriebene Sezessionismus erfuhr durch die einseitige Proklamation zunächst eines türkischen »Föderativstaates« (13. Februar 1975) und dann der nur von Ankara anerkannten »Türkischen Republik Nordzypern« (15. November 1983) eine bedenkliche Verschärfung. Die vom türkischzypriotischen Führer Rauf Denktasch vertretene Theorie von der Existenz zweier Völker wurde von der UNO wiederholt verurteilt.
  


  2. Aktuelle Situation


  
    Im türkisch besetzten Norden stehen jene Türkischzyprioten, die gegen den Separatismus Denktaschs eingestellt sind, unter Türkisierungsdruck.13 Es besteht
     eine Kluft zwischen dem von Ankara gestützten Regime und einem großen Teil der Bevölkerung. Im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt der Republik Zypern und dem Lösungsplan von UN-Generalsekretär Kofi Annan kam es 2002/2003 zu Massenprotesten mit den Losungen: »Dieses Land gehört uns« und »Wir sind das Volk«. Bei den im Okkupationsgebiet am 14. Dezember 2003 durchgeführten »Parlamentswahlen« spielte diese Auseinandersetzung eine bedeutende Rolle.
  


  
    Die Republik Zypern mit dem 2003 für eine fünfjährige Amtsperiode gewählten Präsidenten Tassos Papadopoulos an der Spitze ist gemäß der in vielen Teilen noch geltenden Verfassung von 1960 eine Präsidialrepublik, während im besetzten Norden 1985 einseitig eine eigene »Verfassung« verabschiedet wurde. Im Abgeordnetenhaus findet vor allem ein Kampf zwischen den zwei größten Parteien, der AKEL und der rechtsgerichteten Demokratischen Sammlung (Dimokratikos Synagermos, DISY) statt. Die übrigen politischen Kräfte sind zersplittert.
  


  
    Das sozioökonomische Gefälle zwischen dem Süden und dem Norden ist groß. Der griechische Süden erlebte nach der Invasion Ankaras ein »Wirtschaftswunder«. 14 Das Pro-Kopf-Einkommen war in den 1990er Jahren mindestens viermal höher als in der »Türkischen Republik Nordzypern«. Gravierend sind auch die Unterschiede in den Zuwachsraten des Bruttoinlandsproduktes. Der Norden beklagt sich über eine hohe Inflationsrate, das Fehlen ausländischer Devisen und über Arbeitslosigkeit. Die Hauptursache dafür liegt in der sezessionistischen Abkapselung.
  


  
    Die Beziehungen der Republik Zypern zu Brüssel sind durch folgende Meilensteine geprägt: Assoziierungsabkommen mit der EG vom 19. Dezember 1972; Abkommen über die Zollunion vom 19. Oktober 1987; Einreichung des Beitrittsgesuches am 4. Juli 1990; Beschluss des EU-Außenministerrates vom 6. März 1995 über den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nikosia sechs Monate nach Abschluss der EU-Regierungskonferenz von 1996; formeller Startbeschluss des Luxemburger EU-Gipfels (12./13. Dezember 1997) für die Beitrittsverhandlungen mit Estland, Polen, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern (die so genannte Luxemburg-Gruppe). Am 31. März 1998 begannen in London die parallel, aber getrennt geführten Verhandlungen mit Zypern und den übrigen Kandidaten des ersten Beitrittszuges.
  


  
    Auf dem EU-Gipfel in Helsinki (10./11. Dezember 1999) wurde die Türkei als Beitrittskandidat »im Wartesaal« anerkannt.15 Im Zusammenhang damit wurde beschlossen, dass die Lösung des Zypernproblems zwar erwünscht, für die Aufnahme der Inselrepublik in die EU jedoch keine Vorbedingung ist. Der am 8. November 2000 präsentierte »Strategiebericht« der 
     EU-Kommission erteilte Nikosia gute Noten. Im Beschluss der EU-Außenminister vom 4. Dezember 2000 über die Beitrittspartnerschaft Ankaras wurde die Regelung der Zypernfrage zwar von der Liste der zeitlich befristeten politischen Kriterien gestrichen, im Kapitel »verstärkter politischer Dialog und politische Kriterien« wurde Ankara indes aufgefordert, die Bemühungen der UN um eine Lösung des Zypernproblems zu unterstützen. Die Beschlüsse des EU-Gipfels in Nizza (7. bis 11. Dezember 2000) sicherten der Republik Zypern im Falle des Beitritts einen EU-Kommissar, sechs Europaparlamentarier und vier Stimmen (im Rat der EU) zu. Am 16. April 2003 wurden in Athen die EU-Beitrittsverträge mit der Republik Zypern und den neun anderen Kandidatenländern unterzeichnet; vorausgegangen war die Ratifizierung dieser Verträge durch das Europäische Parlament (9. April 2003). Für Zypern, aber auch für Europa war der 16. April 2003 eine historische Zäsur. Am 15. Juli 2003 ratifizierte das zypriotische Abgeordnetenhaus einstimmig den EU-Beitrittsvertrag. Der am 5. November 2003 veröffentlichte Monitoring-Bericht der EU-Kommission über den Vorbereitungsstand der am 1. Mai 2004 beitretenden zehn Staaten erwähnte in Bezug auf Zypern nur folgende Bereiche, die »entschiedene Maßnahmen« erforderten: Zahlstelle Agrarsubventionen, Außenhandel Agrarprodukte, Sicherheit im Seeverkehr.
  


  3. Ausblick


  
    Von den Griechischzyprioten wurde der »Europamarsch« mit Nachdruck bejaht. Man sah im EU-Beitritt unter anderem ein Instrument zur Lösung des Zypernproblems. Die Tatsache, dass die Türkei und Denktasch vehement gegen den Beitritt der Republik Zypern reagierten, macht eine zuverlässige Prognose über die Wiedervereinigung der Insel unmöglich. Zwar erklärte der damalige EU-Erweiterungskommissar Günter Verheugen im Januar 2001, es werde keine separaten Verhandlungen mit dem türkisch beherrschten Norden geben, und Nordzypern könne nicht Mitglied der EU als Teil der Türkei werden.16 Doch der »schwierige Partner Europas«17 lässt sich von solchen Ermahnungen nicht beeindrucken, zumal er weiß, dass seine Aufnahme in die EU nicht unmittelbar erwünscht ist, »zumindest nicht in den nächsten zwanzig Jahren«.18 Auf dem Kopenhagener EU-Gipfel (12./13. Dezember 2002) verlangte Ankara einen Termin für Beitrittsverhandlungen. Dabei wurde es von der sich um gute Beziehungen zu Ankara bemühenden Athener Regierung unterstützt. Der Europäische Rat vertröstete
     jedoch die Türkei mit »einem Datum für das Datum«. Im Dezember 2004 beschloss der Europäische Rat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die im Oktober 2005 aufgenommen wurden. Der Europäische Rat unterstrich in Kopenhagen, dass er der Aufnahme eines vereinigten Zyperns in die EU den Vorzug gebe, dass aber Zypern auch ohne vorherige Lösung des politischen Problems der EU beitreten werde, wobei die Anwendung des acquis communautaire im Norden bis auf weiteres einzustellen sei. Die Republik Zypern nahm am 4. Oktober 2003 an der EU-Regierungskonferenz in Rom teil. Die UN-Vermittlungsbemühungen blieben bisher erfolglos. Der zuerst am 11. November 2002 von Kofi Annan den Parteien präsentierte und danach zweimal revidierte Lösungsplan wurde von den Griechischzyprioten als Verhandlungsbasis akzeptiert, von Denktasch aber strikt abgelehnt. Der »starke Mann« der Türkei, Premier Recep Tayyip Erdogan, bemüht sich um ein proeuropäisches Profil. In der Zypernfrage verfolgt er jedoch keinen klaren Kurs. Bald zeigt er sich verhandlungsbereit, bald solidarisiert er sich (nicht zuletzt unter dem Druck der Militärs) mit dem Denktasch-Regime.
  


  
    Die unversöhnliche Haltung Ankaras schadet allerdings nicht nur seinen Europaaspirationen, sondern auch den Interessen der Türkischzyprioten, die von der Aufnahme Zyperns in die EU in hohem Maße profitieren würden. »Sollte Ankara die Zyperninitiative tatsächlich zum Scheitern bringen, würde es damit den griechischen Zyprioten in die Hände arbeiten. Denn die Regierung in Südnikosia könnte dann einmal mehr argumentieren, dass die Türken nicht an einer Lösung orientiert seien...«19Trotz aller Ungewissheit lässt sich diesseits und jenseits der Demarkationslinie eine Vereinigungsdynamik feststellen. Dies wurde unter anderem offenbar, als Denktasch am 23. April 2003 unter dem Druck der oppositionellen Türkischzyprioten und im Bestreben, seiner Doktrin von der »Existenz zweier Staaten« Vorschub zu leisten, bestimmte Erleichterungen im Reiseverkehr zwischen dem Norden und dem Süden zugestand.20
  


  
    Die Vereinigungsdynamik und das Bestreben Ankaras, im Dezember 2004 von der EU einen Termin für den Beginn von Beitrittsverhandlungen zu erhalten, führten denn auch dazu, dass UN-Generalsekretär Kofi Annan, nicht zuletzt dahin gehenden Ermahnungen Washingtons folgend, im Februar 2004 seinen Lösungsplan erneut aufs Tapet brachte. Am 13. Februar 2004 willigten Tassos Papadopoulos und Rauf Denktasch (dieser unter dem massiven Druck Erdogans) in New York ein, die Verhandlungen über die Wiedervereinigung der Insel auf der Grundlage des Annan-Planes wieder aufzunehmen. Der von Annan nach zähem Ringen durchgesetzte Prozedur- bzw. Zeitplan sah in den Grundzügen wie folgt aus: 

    
      
        – bikommunale Verhandlungen vom 19. Februar bis zum 22. März 2004 in Nikosia;
      


      
        – eventuelle Einschaltung Athens und Ankaras vom 22. bis zum 29. März 2004;
      


      
        – Involvierung Brüssels durch die Gewährung der notwendigen technischen Hilfe;
      


      
        – Ermächtigung Annans durch die Parteien, allfällige Vereinbarungslücken auf der Grundlage seines Planes auszufüllen;
      


      
        – Durchführung von separaten, gleichzeitigen Referenden in beiden Teilen der Insel vor dem 1. Mai 2004;
      


      
        – gegebenenfalls EU-Beitritt eines vereinigten Zyperns (1. Mai 2004).
      

    

  


  
    Die Griechischenzyprioten lehnten den Plan der UN im Referendum im Frühjahr 2004 ab.
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    Die EU in Zahlen
  


  
    
  


  1. Fläche und Bevölkerung


  1.1 Fläche und Bevölkerung der Europäischen Union, 2002
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    Quellen: Statistical yearbook on candidate and south-east European countries 2002; http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_de.html; Eurostat Jahrbuch 2003.
  


  1.2 Alterstruktur der Europäischen Union – in Prozent der Gesamtbevölkerung


  [image: 021]


  
    Quelle: Eurostat Jahrbuch 2003 und
  


  
    Eurostat: Statistical yearbook on candidate and south-east European countries 2002.
  


  
    
  


  2. Beschäftigung


  2. 1 Erwerbstätige 2000/2001 – alte Mitgliedstaaten (EU-15) in 1000
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    Quelle: Eurostat Jahrbuch 2003.
  


  2.2 Erwerbstätige 2001 – neue Mitgliedstaaten (seit 2004) in 1 000
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    Quelle: http://www.eu-datashop.de/download/DE/sta_kurz/thema3/nk_02_20.pdf
  


  2.3 Arbeitnehmer nach Sektoren 2002 – alte Mitgliedstaaten (EU-15) Erwerbstätige in Prozent der Gesamtbeschäftigung
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    Quelle: http://www.eu-datashop.de/service/DE/infos/sta_kurz/thema3/stat_k_3.htm
  


  2.4 Arbeitnehmer nach Sektoren 2001 – neue Mitgliedstaaten (seit 2004) Erwerbstätige in Prozent der Gesamtbeschäftigung
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    Quelle: http://www.eu-datashop.de/download/DE/sta_kurz/thema3/nk_02_20.pdf
  


  2.5 Arbeitslosenquote – alte Mitgliedstaaten (EU-15) in Prozent
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    Quelle: Eurostat Jahrbuch 2003.
  


  
    Die Arbeitslosenquoten von Eurostat werden gemäß den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) berechnet, die auf der 13. Konferenz der Arbeitsstatistiker im Jahre 1982 erarbeitet wurden. Arbeitslose sind Personen ab 15 Jahren, die ohne Arbeit sind; zur Verfügung stehen, eine Arbeit innerhalb der nächsten zwei Wochen aufzunehmen; während der letzten vier Wochen aktiv eine Arbeit gesucht haben.
  


  2.6 Arbeitslosenquote – neue Mitgliedstaaten (seit 2004) in Prozent
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    Quelle: Statistical yearbook on candidate and south-east European countries 2001; Statistical yearbook on candidate and south-east European countries 2002.
  


  
    
  


  3. Wirtschaft und Handel


  3. 1 Bruttoinlandsprodukt – alte Mitgliedstaaten (EU-15) Kaufkraftstandard (KKS) pro Kopf, Wachstum des BIP
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    Quelle: Eurostat Jahrbuch 2003.
  


  
    Währungsparitäten geben in der Regel nicht die Relation zwischen der Kaufkraft einzelner Währungen wider. Deshalb werden die Daten zum Pro-Kopf-BIP in KKS (Kaufkraftstandard) angegeben. Mit dieser Einheit werden die Auswirkungen der Preisniveauunterschiede ausgeschaltet und Vergleiche in realen Werten möglich.
  


  
    Bei dem in der Tabelle angegebenen Wachstum handelt es sich um das reale Wachstum im Vergleich zum Vorjahr (in %).
  


  3.2 Bruttoinlandsprodukt – neue Mitgliedstaaten (seit 2004), Kauflraftstandard (KKS) pro Kopf, Wachstum des BIP
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    Quelle: Eurostat: Statistical yearbook on candidate and south-east European countries.
  


  3.3 Harmonisierte Verbraucherindizes (2002), jährliche Veränderungsrate in Prozent (m/m-12)1
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    Quelle: Eurostat: Porträt der Wirtschaft der Europäischen Union 2002, Seite 165.
  


  
    1 m/m-12 ist die Preisentwicklung zwischen den laufenden Monat und dem gleichen Monat des Vorjahres, hier April 2002 im Vergleich zum April 2001.
  


  
    Harmonisierte Verbraucherpreisindizes (HVPI) dienen bei internationalen Vergleichen zur Messung von Veränderungen der Konsumentenpreise. Die HVPI sind das Ergebnis der Zusammenarbeit von Eurostat und den nationalen Statistischen Ämtern (NSIs) der Mitgliedstaaten bei der Harmonisierung verschiedener Methoden zur Ermittlung von Preisindizes.
  


  
    Die HVPI werden von der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank zur Beurteilung der Konvergenz im Bereich der Preisstabilität benutzt, so wie im EU-Vertrag festgelegt.
  


  3.4 Extra-EU-Aus-/Einfuhren nach Haupthandelspartnern in Mrd. ECU/EUR
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    Quelle: Eurostat Jahrbuch 2003.
  


  
    
  


  4. Die Organe


  4.1 Die Europäische Kommission


  


  
    
      
        	Zahl der Mitglieder:

        	25 (je ein Mitglied pro Mitgliedstaat).
      


      
        	Amtszeit:

        	Fünf Jahre
      


      
        	Sitz, Personal:

        	Brüssel; 16 000 Dauerplanstellen, davon ca. 1200 im Sprachendienst, 450 Stellen auf Zeit und 5 800 weitere Stellen für angegliederte Einrichtungen wie die gemeinsame Forschungsstelle.
      


      
        	Gliederung:

        	38 Abteilungen (Generaldirektionen und Dienste)
      


      
        	Haushalt 2003:

        	97815 Millionen Euro
      

    

  


  
    Quelle: http://europa.eu.int/comm/budget
  


  4.2 Der Rat der Europäischen Union Vorsitz im Rat der Europäischen Union
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    Der Rat tagt seit In-Kraft-Treten des Vertrages von Nizza in neun verschiedenen Zusammensetzungen, in denen er von den jeweiligen nationalen Fachministern vertreten wird:

    
      1. Rat für Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen (dieser Rat der Außenminister tagt am häufigsten);
    


    
      2. Rat für Wirtschaft und Finanzen (so genannter ECOFIN);
    


    
      3. Rat für Justiz und Inneres;
    


    
      4. Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Verbraucherschutz und Gesundheit;
    


    
      5. Rat für Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Forschung und Unternehmenspolitik);
    


    
      6. Rat für Verkehr, Telekommunikation, Energie;
    


    
      7. Rat für Landwirtschaft und Fischerei;
    


    
      8. Rat für Umwelt;
    


    
      9. Rat für Bildung, Jugend und Kultur.
    

    


  
    Der Rat fasst seine Beschlüsse in der Regel mit der Mehrheit seiner Mitglieder. In den Fällen, in denen der Vertrag eine qualifizierte Mehrheit fordert, hat jeder Mitgliedstaat eine bestimmte Gewichtung:

    [image: 033]

  


  
    Seit 1. November 2004 gilt: Eine »qualifizierte Mehrheit« kommt mit 232 (258 nach der zweiten Beitrittswelle) Stimmen zustande, was genau 72,27 Prozent der Stimmen entspricht. Diese Mehrheit muss dann nach dem Prinzip der dreifachen Mehrheit auf Antrag auch noch die Mehrheit der Mitgliedstaaten – also mindestens 13 der 25 – sowie 62 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU repräsentieren, damit der Beschluss gültig ist.
  


  4.3 Das Europäische Parlament, Wahlperiode 1999-2004
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    Quelle: Europäisches Parlament, www.europarl.eu.int/members/de/default.htm, Stand: Januar 2004.
  


  


  
    
      
        	EVP:

        	Europäische Volkspartei/Europäische Demokraten;
      


      
        	SPE:

        	Sozialdemokratische Partei Europas;
      


      
        	ELDR:

        	Liberale und Demokratische Partei Europas;
      


      
        	V/ALE:

        	Grüne/Freie Europäische Allianz;
      


      
        	GUE/NGL:

        	Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke;
      


      
        	UEN:

        	Union für das Europa der Nationen;
      


      
        	TDI:

        	Technische Fraktion der unabhängigen Abgeordneten;
      


      
        	EDD:

        	Europa der Demokratien und der Unterschiede;
      


      
        	FL:

        	Fraktionslose.
      

    

  


  
    Im Juni 2004 fanden Neuwahlen zum EP statt, bei denen auch in allen neuen Mitgliedstaaten gewählt wurde.
  


  
    

  


  
    Das Europäische Parlament, Wahlperiode 2004-2009
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    Quelle: Europäisches Parlament, www.europarl.eu.int/members/de/default.htm, Stand: April 2006.
  


  


  
    
      
        	EVP:

        	Europäische Volkspartei/Europäische Demokraten;
      


      
        	SPE:

        	Sozialdemokratische Partei Europas;
      


      
        	ELDR:

        	Liberale und Demokratische Partei Europas;
      


      
        	V/ALE:

        	Grüne/Freie Europäische Allianz;
      


      
        	GUE/NGL:

        	Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke;
      


      
        	UEN:

        	Union für das Europa der Nationen;
      


      
        	TDI:

        	Technische Fraktion der unabhängigen Abgeordneten;
      


      
        	FL:

        	Fraktionslose.
      

    

  


  
    Die Höchstgrenze der Mitglieder des EP wurde mit dem Vertrag von Nizza (Art. 189 EGV) auf 732 festgelegt. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Mitgliedstaaten:
  


  
    

  


  
    Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP)
  


  


  
    
      
        	Mitgliedstaat

        	Wahlperiode 1999-2004

        	Wahlperiode 2004-2009
      


      
        	Belgien

        	25

        	24
      


      
        	Dänemark

        	16

        	14
      


      
        	Deutschland

        	99

        	99
      


      
        	Estland

        	–

        	6
      


      
        	Finnland

        	16

        	14
      


      
        	Frankreich

        	87

        	78
      


      
        	Griechenland

        	25

        	24
      


      
        	Irland

        	15

        	13
      


      
        	Italien

        	87

        	78
      


      
        	Lettland

        	–

        	9
      


      
        	Litauen

        	–

        	13
      


      
        	Luxemburg

        	6

        	6
      


      
        	Malta

        	–

        	5
      


      
        	Niederlande

        	31

        	27
      


      
        	Österreich

        	21

        	18
      


      
        	Polen

        	–

        	54
      


      
        	Portugal

        	25

        	24
      


      
        	Schweden

        	22

        	19
      


      
        	Slowakische Republik

        	–

        	14
      


      
        	Slowenien

        	–

        	7
      


      
        	Spanien

        	64

        	54
      


      
        	Tschechische Republik

        	–

        	24
      


      
        	Ungarn

        	–

        	24
      


      
        	Vereinigtes Königreich

        	87

        	78
      


      
        	Zypern

        	–

        	6
      


      
        	Gesamt

        	626

        	732
      

    

  


  4.4 Der Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA)


  
    Seit der Erweiterung der EU auf 25 Mitgliedstaaten am 1. Mai setzt sich der WSA aus 317 Repräsentanten (344 nach dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien) zusammen. Hierbei wird der gleiche nationale Schlüssel angelegt wie beim Ausschuss der Regionen (siehe Tabelle weiter unten). Im Vertrag von Nizza wurden die Zahl der Sitze für die neuen Mitglieder sowie die Obergrenze des WSA (mit künftig höchstens 350 Mitgliedern) festgelegt.
  


  [image: 036]


  4.5 Der Ausschuss der Regionen (AdR)


  
    Im Vertrag von Nizza wurden die Sitze für die neuen Mitglieder sowie die Obergrenze des AdR (mit künftig 350 Mitgliedern) festgelegt.
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  5. Zeittafel der europäischen Integration


  Zusammengestellt von Nicole Schley


  


  
    
      
        	1948
      


      
        	1. Januar

        	Zollunion zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden (Benelux).
      


      
        	16. April

        	Gründung der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) in Paris. Aufgabe: Durchführung und Verwaltung der Marshallplan-Hilfsmaßnahmen der Vereinigten Staaten, die zur Modernisierung der Wirtschaft im kriegszerstörten Europa beitragen sollten (1960 Überführung in die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD).
      


      
        	7.-10. Mai

        	Haager Europakongress (insbesondere auf Initiative von Winston Churchill) mit einer Grundsatzdebatte über die Einigung Europas.
      


      
        	1949
      


      
        	4. April

        	Gründung des Europarates und Unterzeichnung des Nordatlantikpaktes in Washington.
      


      
        	1950
      


      
        	9. Mai

        	In einer Erklärung stellt der französische Außenminister Robert Schuman den von Jean Monnet entwickelten Plan vor, die Kohleund Stahlproduktion Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland zusammenzulegen und eine Organisation zu gründen, die den anderen europäischen Ländern zum Beitritt offen stehen sollte (Schuman-Erklärung).
      


      
        	19. September

        	Gründung der Europäischen Zahlungsunion (EZU) als multilaterale Verrechnungsstelle. Aufgabe: Liberalisierung des Zahlungsverkehrs und Abkehr von einem bilateralen Ansatz der Handelsbeziehungen, somit Förderung eines verstärkten Handelsverkehrs zwischen den westeuropäischen Ländern.
      


      
        	1951
      


      
        	18. April

        	Unterzeichnung des Pariser Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zwischen Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden. Er tritt am 25. Juli 1952 für einen Zeitraum von 50 Jahren in Kraft. Mit diesem Vertrag werden die Hohe Behörde, der Rat, der Gerichtshof und die Versammlung eingesetzt.
      


      
        	1952
      


      
        	27. Mai

        	Unterzeichnung des Vertrages zur Errichtung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) in Paris. Ziel: Integration der Streitkräfte der sechs EGKS-Länder, begleitet von einer politischen Gemeinschaft. Die Pläne scheitern mit der Ablehnung des Vertrages durch die französische Nationalversammlung am 30. August 1954.
      


      
        	1955
      


      
        	1.-2. Juni

        	Auf der Konferenz von Messina beschließen die Außenminister der sechs EGKS-Länder, die wirtschaftliche Integration, die im Kohle- und Stahlbereich begonnen worden war, durch eine Ausdehnung auf die gesamte Wirtschaft, den gemeinsamen europäischen Markt und die Verwendung von Atomenergie voranzutreiben.
      


      
        	1957
      


      
        	25. März

        	Die Verträge machen aus einer Europäischen Gemeinschaft (der EGKS) die »Europäischen Gemeinschaften«. Die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) werden in Rom unterzeichnet und treten am 1. Januar 1958 in Kraft. Durch die Ausdehnung der gemeinsamen Politik auf alle Bereiche der Wirtschaft ist eine neue Phase der Integration Europas eingeleitet. Mit den auf unbestimmte Zeit geschlossenen Verträgen werden folgende Institutionen eingesetzt: Kommissionen (eine für jede Gemeinschaft), Räte (einer für jede Gemeinschaft), der Gerichtshof (gemeinsam mit der EGKS) und die Versammlung (gemeinsam mit der EGKS). Mit dem Vertrag wird auch die Europäische Investitionsbank (EIB) errichtet, deren Satzung Bestandteil des EWG-Vertrages ist.
      


      
        	1960
      


      
        	4. Januar

        	In Stockholm wird der Vertrag über die Gründung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) unterzeichnet. Zuvor war ein Projekt des Vereinigten Königreiches, eine Freihandelszone zu gründen, von Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten zu Fall gebracht worden.
      


      
        	14. Dezember

        	Unterzeichnung des Vertrages zur Errichtung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris. Mitglieder: OEEC-Mitgliedstaaten, USA und Kanada.
      


      
        	1963
      


      
        	29. Januar

        	Die Beitrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich werden unterbrochen, der Beitrittsantrag nach dem Veto General de Gaulles auf Eis gelegt.
      


      
        	20. Juli

        	Erstes Jaunde-Abkommen: in Jaunde unterzeichnetes Assoziierungs-abkommen zwischen der Gemeinschaft und 18 im Wesentlichen französischsprachigen afrikanischen Staaten. Laufzeit vom 1. Juni 1964 bis 20. Juni 1969.
      


      
        	1965

        	
      


      
        	8. April

        	Der Fusionsvertrag zur Zusammenlegung der Exekutiven der drei Gemeinschaften (EGKS, EWG, Euratom) und zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission wird unterzeichnet. Er tritt zum 1. Juli 1967 in Kraft.
      


      
        	6. Juli

        	Frankreich praktiziert die »Politik des leeren Stuhles«. Die Krise in der Gemeinschaft entstand wegen Differenzen in der Frage der Fi nanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik.
      


      
        	1966

        	
      


      
        	29. Januar

        	Nach dem Luxemburger Kompromiss erklärt sich Frankreich bereit, seinen Platz im Rat wieder einzunehmen. Mehrheitsbeschlüsse werden künftig durch einstimmige Beschlüsse ersetzt, wenn ein Staat erklärt, dass seine vitalen Interessen auf dem Spiel stehen.
      


      
        	1967

        	
      


      
        	18.-19. Dez.

        	Frankreichs zweites Nein zum Beitritt des Vereinigten Königreiches. De Gaulle legt gegen die Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlun gen mit dem Vereinigten Königreich ein Veto ein.
      


      
        	1968

        	
      


      
        	1. Juli

        	18 Monate früher als geplant ist die erste Stufe der wirtschaftlichen Integration in einer Zollunion erreicht. Die letzten Binnenzölle für gewerbliche Erzeugnisse werden abgeschafft. Der gemeinsame Zoll-tarif gegenüber dritten Ländern wird eingeführt.
      


      
        	1969

        	
      


      
        	1.-2. Dez.

        	Auf der Haager Gipfelkonferenz beschließen die Staats- bzw. Regie rungschefs der Sechs die Zusammenarbeit im Bereich der Außen-politik.
      


      
        	1970

        	
      


      
        	27. Oktober

        	Die Mitgliedstaaten billigen den Davignon-Bericht über die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ). Künftig soll sich Europa zu allen wichtigen internationalen Problemen mit einer Stimme äußern.
      


      
        	1971

        	
      


      
        	1. Januar

        	Zweites Jaunde-Abkommen zwischen der Gemeinschaft und 19 Staaten Afrikas, des karibischen und pazifischen Raums (AKP). Laufzeit bis 31. Januar 1975.
      


      
        	18. Januar

        	Der Schlusschor aus der Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven, die Ode an die Freude, wird zur Hymne der Europäischen Gemeinschaften erklärt.
      


      
        	22. Januar

        	Unterzeichnung der Verträge über den Beitritt Dänemarks, Irlands, Norwegens und des Vereinigten Königreiches in Brüssel.
      


      
        	24. April

        	Das System der »Währungsschlange« wird eingeführt. Es soll die Wechselkurse der Mitgliedstaaten untereinander stabil und gegenüber dem US-Dollar flexibel halten. Der Erfolg bleibt unbefriedigend.
      


      
        	25. September

        	Die Bevölkerung Norwegens lehnt in einem Referendum den Beitritt zur EWG ab.
      


      
        	21. Oktober

        	Auf der Pariser Gipfelkonferenz geben die Staats- bzw. Regierungschefs der Hoffnung Ausdruck, dass Europa aufgrund der Einigung in die Lage versetzt werde, »In der Weltpolitik als eigenständiges Ganzes aufzutreten« und erklären ihre Absicht, »ihre Beziehungen vor Ablauf dieses Jahrzehnts in eine Europäische Union einmünden zu lassen«. Gleichzeitig nehmen sie politische Leitlinien für die Intensivierung der politischen Zusammenarbeit an.
      


      
        	1973

        	
      


      
        	1. Januar

        	Dänemark (einschließlich Grönland), Irland und das Vereinigte Königreich treten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei.
      


      
        	23. Juli

        	Der Kopenhagener Bericht – zweiter Bericht der Außenminister, Vorlage für die Pariser Gipfelkonferenz – verpflichtet die Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Konsultierung vor einer endgültigen Stellungnahme zu wichtigen außenpolitischen Fragen. Aufstellung von Grundregeln für die politische Zusammenarbeit mit den Gemein schaftsinstitutionen. Der Bericht sieht eine Intensivierung der regelmäßigen Konsultationen vor.
      


      
        	1974

        	
      


      
        	1. April

        	Die neue britische Regierung fordert vor dem Rat eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Beitrittsbedingungen, die von der vorhergehenden konservativen Regierung akzeptiert worden waren. In einem Referendum sollen die Briten über diese Frage entscheiden.
      


      
        	9.-10. Dez.

        	Auf dem Gipfeltreffen von Paris beschließen die Staats- bzw. Regierungschefs, den Europäischen Rat einzurichten und wenigstens dreimal pro Jahr (derzeitige Praxis: zweimal pro Jahr plus Sondergipfel) mit den Außenministern zusammenzutreffen, um zu gewähr leisten, dass Europas interne und externe Probleme als Ganzes gesehen werden. Erneute Bekräftigung, die Europäische Politische Zusammenarbeit auszuweiten, um alle Gebiete der internationalen Politik, die die Belange der EG betreffen, abzudecken. Koordinierung der diplomatischen Beziehungen zu Drittländern, wobei der Präsidentschaft eine besondere Verantwortung zukommt.
      


      
        	1975

        	
      


      
        	28. Februar

        	Unterzeichnung des ersten Lomé-Abkommens (Lomé I) zwischen der Gemeinschaft und 46 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Ozeans (AKP). Laufzeit des Abkommens vom 1. April 1976 bis 1. März 1980.
      


      
        	5. Juni

        	Referendum im Vereinigten Königreich. Die Bevölkerung entscheidet sich mehrheitlich für den Verbleib in der Europäischen Gemein schaft.
      


      
        	1978

        	
      


      
        	6 -7. Juli

        	Beim Europäischen Rat in Bremen stellen Frankreich und Deutschland einen Plan für eine engere monetäre Zusammenarbeit vor: Das Europäische Währungssystem (EWS), soll die erfolglose »Währungsschlange« ersetzen.
      


      
        	4.-5. Dez.

        	Die Bezeichnung ECU wird vom Europäischen Rat in Brüssel angenommen. Der ECU setzt sich zusammen aus dem Wert fester Beträge eines Korbes der Währungen der Mitgliedstaaten. Die erstmals im März 1979 festgelegte Korbdefinition wird in der Folge mit der Einbeziehung der griechischen Drachme, der spanischen Peseta und des portugiesischen Escudo geändert.
      


      
        	1979

        	
      


      
        	13. März

        	Das Europäische Währungssystem (EWS) nimmt seine Arbeit auf. Das Vereinigte Königreich beschließt, sich dem System vorerst nicht anzuschließen.
      


      
        	7.-10. Juni

        	Erste Direktwahl zum Europäischen Parlament. Die Bürger der Mitgliedstaaten bestimmen 410 Abgeordnete.
      


      
        	31. Oktober

        	Unterzeichnung des zweiten Lomé-Abkommens (Lomé II) zwischen der Gemeinschaft und 58 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Ozeans (AKP). Das Abkommen betrifft die Zusammenarbeit zwischen den AKP-Staaten und der Gemeinschaft für den Zeitraum vom 1. März 1980 bis 28. Februar 1985.
      


      
        	1981

        	
      


      
        	1. Januar

        	Griechenland tritt der Gemeinschaft bei. Die Süderweiterung der Gemeinschaft beginnt.
      


      
        	13. Oktober

        	In dem Londoner Bericht beschließen die Außenminister Maßnahmen zur Verbesserung der administrativen Strukturen und der Entscheidungsprozesse im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ). In dem Bericht wird eine gemeinsame Vorgehensweise festgelegt, und zum ersten Mal werden politische Aspekte der Sicherheitspolitik in den Themenkreis der EPZ einbezogen. Es werden auch Grundregeln für Konsultationen in Krisenzeiten festgelegt.
      


      
        	1983

        	
      


      
        	17.-19. Juni

        	Auf dem Stuttgarter Gipfel geben die Staats- und Regierungschefs eine Erklärung zur »Europäischen Union« ab. Die Genscher-Colombo-Initiative wird als Grundlage für den Plan zur politischen Einigung angesehen.
      


      
        	19. Juni

        	Feierliche Deklaration zur Europäischen Union, in der die Zehn ihren Wunsch zum Ausdruck bringen, eine Europäische Union zu errichten, unterzeichnet von den Staats- bzw. Regierungschefs auf dem Stuttgarter Gipfeltreffen.
      


      
        	1984

        	
      


      
        	14. Februar

        	Altiero Spinellis Vertragsentwurf zur Gründung der Europäischen Union wird im Europäischen Parlament verabschiedet.
      


      
        	13. März

        	Austritt Grönlands aus den Europäischen Gemeinschaften.
      


      
        	14.-17. Juni

        	Zweite Direktwahl zum Europäischen Parlament (434 Abgeordnete). Im Januar 1986 erhöht sich die Anzahl der Sitze durch die neu hinzugekommenen 60 spanischen und 24 portugiesischen Abgeordneten auf 518. Diese wurden zunächst von ihren Parlamenten ernannt und in der Folge durch direkt gewählte Abgeordnete ersetzt.
      


      
        	8. Dezember

        	Unterzeichnung des dritten Lomé-Abkommens (Lomé III) zwischen der Gemeinschaft und 66 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Ozeans (AKP). Laufzeit vom 1. Mai 1986 bis 28. Februar 1990.
      


      
        	1985

        	
      


      
        	14. Juni

        	Der von Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg unterzeichnete Vertrag über freie Binnengrenzen ebnet den Weg für den Binnenmarkt. Die mit der Abschaffung der Polizei- und Zollformalitäten verbundenen Probleme machen allerdings Zusatzverhandlungen notwendig.
      


      
        	1986

        	
      


      
        	1. Januar

        	Spanien und Portugal treten offiziell der Europäischen Gemeinschaft bei.
      


      
        	17., 18. und

        	Die Zwölf unterzeichnen die Einheitliche Europäische Akte (EEA).
      


      
        	28. Februar

        	Sie reformiert die Verträge und soll der europäischen Integration neuen Auftrieb verleihen. Ihr Hauptziel ist die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes bis Ende 1992. Sie tritt am 1. Juli 1987 in Kraft.
      


      
        	29. Mai

        	Beschluss der europäischen Institutionen zur Annahme der europäischen Flagge (gelbe Sterne auf blauem Grund). Unter Abspielung der europäischen Hymne wird sie zum ersten Mal vor dem Berlay mont-Gebäude in Brüssel gehisst.
      


      
        	1987

        	
      


      
        	26. Oktober

        	Die WEU nimmt in Den Haag eine gemeinsame Verteidigungs-politik an.
      


      
        	1988

        	
      


      
        	29. März

        	Der so genannte Cecchini-Bericht, eine von Experten erarbeitete Studie, wiegt die Vorteile eines gemeinsamen Marktes und die Kosten des »Nicht-Europas«, die durch Wartezeiten an den Grenzen, technische Barrieren und sonstige Hindernisse entstehen, gegen einander auf. Der Bericht wird zum Schlüsseldokument der Binnenmarktpolitik.
      


      
        	27.-28. Juni

        	Auf der EG-Gipfelkonferenz von Hannover setzt der Europäische Rat einen Expertenausschuss ein (Vorsitz: Jacques Delors), der die Aufgabe hat, Mittel und Wege für eine Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu prüfen.
      


      
        	24. Oktober

        	Der Rat beschließt, ein Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften einzusetzen. Das Gericht nimmt seine Arbeit am 1. November 1989 auf.
      


      
        	1989

        	
      


      
        	14.-16. Juni

        	Der Delors-Bericht wird auf dem EG-Gipfel von Madrid gebilligt. Der Beginn der ersten Etappe der Wirtschafts- und Währungsunion wird auf den 1. Juli 1990 festgelegt.
      


      
        	15.-28. Juni

        	Dritte Direktwahl zum Europäischen Parlament (518 Abgeord nete).
      


      
        	15. Dezember

        	Unterzeichnung des vierten Lomé-Abkommens (Lomé IV) zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 69 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Ozeans (AKP). Laufzeit: zehn Jahre ab 1. März 1990.
      


      
        	18. Dezember

        	Der Rat nimmt das PHARE-Programm (Polen und Ungarn – Unterstützung zur Umstrukturierung der Wirtschaft) an. Dieses Programm wird in der Folge auf Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, Albanien, Slowenien, die Tschechische Republik, die Slowakische Republik und die frühere jugoslawische Republik Mazedonien erweitert.
      


      
        	1990

        	
      


      
        	28. April

        	Auf einer außerordentlichen Sitzung des Europäischen Rates in Dublin wird der Rahmen für ein gemeinsames Vorgehen in Bezug auf die deutsche Einigung, die Beziehungen zu mittel- und osteuropäischen Ländern und den KSZE-Prozess abgesteckt. Ein Verfahren zur Stärkung der politischen Union wird festgelegt.
      


      
        	19. Juni

        	Nach langwierigen Verhandlungen wird von Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland und den Beneluxländern ein Zusatzübereinkommen unterzeichnet, das die völlige Abschaffung der Personen-kontrollen an den Binnengrenzen ermöglicht, das Schengener Übereinkommen.
      


      
        	1. Juli

        	Die erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion tritt in Kraft. Damit verbunden sind die Aufhebung der meisten noch bestehenden Beschränkungen des Kapitalverkehrs, eine verstärkte Koordinierung der einzelstaatlichen Wirtschaftspolitiken und eine intensivere Zusammenarbeit der Zentralbanken.
      


      
        	19.-21. Nov.

        	KSZE-Konferenz und EG-Gipfelkonferenz in Paris. 34 Staats- und Regierungschefs unterzeichnen die Charta von Paris für ein neues Europa.
      


      
        	1991

        	
      


      
        	15. April

        	Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE). Ein entsprechendes Abkommen war am 29. Mai 1990 in Paris unterzeichnet worden.
      


      
        	14. Oktober

        	In einem gemeinsamen Brief kündigen Bundeskanzler Kohl und Prä sident Mitterrand die Schaffung einer deutsch-französischen Truppe an.
      


      
        	16. Dezember

        	Unterzeichnung eines neuen Assoziierungsabkommens (Europa-Abkommen) und Interimsabkommens zwischen der Gemeinschaft und Ungarn, Polen sowie der Tschechischen und der Slowakischen Republik. Sämtliche Interimsabkommen treten am 1. März 1992 in Kraft, die Europaabkommen mit Ungarn und Polen am 1. Februar 1994. Nach der offiziellen Auflösung der Tschechoslowakei am 1. Januar 1993 werden am 4. Oktober 1993 getrennte Europaabkom men mit der Tschechischen Republik und der Slowakischen Repu blik unterzeichnet.
      


      
        	1992

        	
      


      
        	7. Februar

        	Der Vertrag über die Europäische Union wird in Maastricht unterzeichnet. Er sieht eine Erweiterung der Befugnisse des Parlamentes und eine verstärkte Zusammenarbeit der Regierungen vor. Er legt außerdem den Grundstein für eine größere Kooperation in der Außenpolitik und für die Einführung einer einheitlichen Währung.
      


      
        	2. Mai

        	In Porto unterzeichnen die EG und die EFTA eine Vereinbarung über die Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR).
      


      
        	11. Mai

        	Unterzeichnung von Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Gemeinschaft und Albanien, Estland, Lettland und Litauen. Annahme einer Gemeinsamen Erklärung zum politischen Dialog. Das Abkommen mit Albanien tritt am 1. Dezember 1992 in Kraft, die Abkommen mit Lettland und Litauen am 1. Februar 1993, das mit Estland am 1. März 1993. Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit den baltischen Staaten in Brüssel am 18. Juli 1994; diese Abkommen treten am 1. Januar 1995 in Kraft.
      


      
        	22. Mai

        	Auf der Grundlage des Beschlusses des deutsch-französischen Gipfels in La Rochelle wird das Eurokorps geschaffen.
      


      
        	2. Juni

        	Eine knappe Mehrheit von 50,7 Prozent der Dänen spricht sich gegen den Vertrag von Maastricht aus.
      


      
        	18. Juni

        	69,05 Prozent der Iren stimmen für die Ratifizierung des Vertrages von Maastricht.
      


      
        	20. September

        	In Frankreich stimmt die Bevölkerung über die Ratifizierung des Vertrages von Maastricht ab. Er wird mit 51,05 Prozent der Stimmen knapp angenommen.
      


      
        	6. Dezember

        	50,3 Prozent der Schweizer sprechen sich gegen den Beitritt ihres Landes zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) aus.
      


      
        	11.-12. Dez.

        	Die Zwölf schließen einen Kompromiss, der die Bedingungen zur Ratifizierung des Vertrages von Maastricht durch Dänemark und die Finanzierung der Gemeinschaft regelt.
      


      
        	1993

        	
      


      
        	1. Januar

        	Der Europäische Binnenmarkt, Ziel der Einheitlichen Europäischen Akte, und der Europäische Wirtschaftsraum werden verwirklicht. Durch die Freizügigkeit und den freien Waren-, Dienstleistungs und Kapitalverkehr erwartet man eine mobilisierende Wirkung für zusätzliches Wirtschaftswachstum und die Schaffung neuer Ar beitsplätze.
      


      
        	1. Februar

        	Unterzeichnung eines neuen Assozüerungs- und Interimsabkommens über Handel und Handelsfragen (Europaabkommen) zwischen der Gemeinschaft und Rumänien.
      


      
        	8. März

        	Unterzeichnung eines neuen Assozüerungs- und Interimsabkommens über Handel und Handelsfragen (Europaabkommen) zwischen der Gemeinschaft und Bulgarien.
      


      
        	5. April

        	Unterzeichnung eines Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der Gemeinschaft und Slowenien.
      


      
        	18. Mai

        	51,8 Prozent der stimmberechtigten Dänen bestätigen nunmehr die Ratifizierung des Vertrages von Maastricht.
      


      
        	21.-22. Juni

        	Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen kündigen diese eine Wachstumsinitiative an, die langfristig wirtschaftliches Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung fördern soll. Außerdem bekennen sie sich zur Osterweiterung der Gemeinschaft. Allerdings müssen die assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllen, bevor sie als Vollmitglieder anerkannt werden können.
      


      
        	19. Juli

        	Der Rat nimmt das TACIS-Programm (Programm der technischen Hilfe für die Nachfolgestaaten der Sowjetunion) an.
      


      
        	2. August

        	Unter dem enormen Druck internationaler Währungsspekulationen sind die EG-Finanzminister gezwungen, die engen Schwankungsmargen von 2,5 auf 15 Prozent zu erweitern. Das EWS ist der größten Krise seit seiner Einführung im März 1979 ausgesetzt.
      


      
        	12. Oktober

        	Das deutsche Bundesverfassungsgericht bestätigt die Rechtmäßig keit des Vertrages von Maastricht. Obwohl das Parlament den Vertrag bereits ratifiziert hatte, war das Bundesverfassungsgericht angerufen worden. Man zweifelte daran, dass der Vertrag mit der Verfassung vereinbar sei.
      


      
        	29. Oktober

        	Frankfurt am Main, Sitz der Deutschen Bundesbank, wird von den Staats- bzw. Regierungschefs als Standort des Europäischen Währungsinstituts (EWI) ausgewählt, dem Vorläufer der Europäischen Zentralbank, die über die spätere gemeinsame europäische Währung wachen soll.
      


      
        	1. November

        	Der Ratifizierungsprozess ist abgeschlossen, der Vertrag über die Europäische Union tritt in Kraft.
      


      
        	5. November

        	In Straßburg wird das Eurokorps, die gemeinsame Truppe Frankreichs und Deutschlands, offiziell in Marsch gesetzt.
      


      
        	9. Dezember

        	Boris Jelzin, Jacques Delors und Jean-Luc Dehaene, der Präsident des Europäischen Rates, unterzeichnen eine Erklärung über die Stärkung der politischen Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und der Europäischen Union.
      


      
        	1994

        	
      


      
        	1. Januar

        	Stufe II der Wirtschafts- und Währungsunion beginnt. Das Europäische Währungsinstitut (EWI) wird errichtet und nimmt seine Tätigkeit auf. Das Abkommen über die Errichtung des Europäischen Wirtschaftsraumes tritt in Kraft.
      


      
        	27. März

        	Der Informelle Rat »Allgemeine Angelegenheiten« nimmt in loannina die Modalitäten für eine qualifizierte Mehrheitswahl im Rahmen des erweiterten Rates an.
      


      
        	17. Mai

        	Erste Sitzung des EWR-Rates in Brüssel seit In-Kraft-Treten des Europäischen Wirtschaftsraumes am 1. Januar 1994.
      


      
        	12. Juni

        	In einem Referendum über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union sprechen sich 66,36 Prozent der Wahlberechtigten für den Beitritt aus.
      


      
        	9.-12. Juni

        	Vierte Direktwahl des Europäischen Parlamentes (567 Abgeordnete).
      


      
        	24. Juni

        	Unterzeichnung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zwischen der Union und Russland durch die Staats- bzw. Regie rungschefs der zwölf Mitgliedstaaten in Korfu. Unterzeichnung der Beitrittsverträge mit Österreich, Finnland, Norwegen und Schweden in Korfu.
      


      
        	15. Juli

        	Auf einer außerordentlichen Gipfelkonferenz in Brüssel wird Jacques Santer, der luxemburgische Premierminister, zum neuen Präsidenten der Europäischen Kommission bestimmt.
      


      
        	16. Oktober

        	Referendum in Finnland zum Beitritt zur Europäischen Union: 56,9 Prozent der Wahlberechtigten stimmen zu.
      


      
        	13. November

        	Referendum in Schweden zum Beitritt zur Europäischen Union: 52,1 Prozent der Wahlberechtigten stimmen zu.
      


      
        	14. November

        	Der Rat der Minister der WEU nimmt in Noordwijk das Papier zur Europäischen Verteidigungspolitik an. Dies ist ein erster Beitrag zur Überarbeitung der Erklärung von Maastricht, die zur selben Zeit wie der Vertrag über die Europäische Union verabschiedet wurde. Die Ausformulierung von Verfahren für den Informationsaustausch und für die Beratung zwischen der WEU und der Europäischen Kommission wird begrüßt.
      


      
        	6.-17. Nov.

        	Erstes größeres Manöver des Eurokorps in Deutschland und Frankreich. An dem Manöver nehmen etwa 5 000 deutsche, französische, belgische und spanische Soldaten teil.
      


      
        	28. November

        	Referendum in Norwegen über die Mitgliedschaft in der EU. Ergebnis: 52,5 Prozent der Wahlberechtigten stimmen dagegen, 47,5 Prozent dafür, bei einer Beteiligung von 87,9 Prozent. Im Referendum vom 25. September 1972 hatten sich 53,5 Prozent gegen die Mitgliedschaft ausgesprochen. Die EFTA wird weiterbestehen und sich ab dem 1. Januar 1995 aus der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein zusammensetzen. Die parlamentarische Versammlung der WEU findet in Paris statt: Die sechs osteuropäischen Länder, die mit der EU Assoziierungsabkommen abgeschlossen haben, sowie die drei baltischen Republiken nehmen zum ersten Mal daran teil. Eine Empfehlung zur europäischen Sicherheitspolitik, in der unter anderem die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Regierungskonferenz von 1996 gefordert wird, wird angenommen. In einer Empfehlung zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden Maßnahmen zur Stärkung der WEU vorgeschlagen. Das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und der Republik Moldau wird unterzeichnet.
      


      
        	1.-2. Dez.

        	Auf der 11. Versammlung der Europäischen Regionen in Straßburg fordern die Vertreter von 282 Regionen und 23 Ländern aus West-, Mittel- und Osteuropa, dass sie an der Überarbeitung des Vertrages von Maastricht beteiligt werden.
      


      
        	5.-6. Dez.

        	Auf der KSZE-Konferenz in Budapest wird die Erklärung »Der Weg zu echter Partnerschaft in einem neuen Zeitalter« angenommen. Außerdem wird die KSZE in OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) umbenannt.
      


      
        	9.-10. Dez.

        	Europäischer Rat von Essen, dessen wichtigste Entscheidungen die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (ab Dezember 1995 sind dem Europäischen Rat jährliche Berichte zu unterbreiten), die transeuropäischen Netze und ihre Finanzierung sowie eine Strategie zur Heranführung der Länder Mittel- und Osteuropas an die EU betreffen.
      


      
        	15. Dezember

        	Beginn der Verhandlungen zur Ausarbeitung von Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Litauen, Lettland und Estland.
      


      
        	16. Dezember

        	Die informelle Gruppe von Regierungsexperten der EU und der Western European Armaments Group (WEU plus Norwegen und Türkei) trifft sich zum ersten Mal in Brüssel, um die Möglichkeiten einer europäischen Rüstungspolitik zu beraten.
      


      
        	22. Dezember

        	Der Exekutivausschuss des Schengener Abkommens kommt in Bonn überein, die Grenzkontrollen für Privatpersonen, die die internen Grenzen zwischen den sieben Mitgliedstaaten überqueren, ab dem 26. März 1995 abzuschaffen. Die entsprechenden Mitgliedstaaten sind Deutschland, Frankreich, die Beneluxstaaten, Spanien und Portugal.
      


      
        	29. Dezember

        	Unterzeichnung des Interimsabkommens zur Umsetzung der Handelsaspekte des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und Russland.
      


      
        	1995

        	
      


      
        	1. Januar

        	Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens zur EU.
      


      
        	9. Januar

        	Der Kompromiss von Ioannina zu einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung im Rat der EU wird angesichts des Neins Norwegens überprüft.
      


      
        	18. Januar

        	Gemäß dem im Vertrag über die EU eingeführten neuen Verfahren erfolgt im Europäischen Parlament das Zustimmungsvotum für die neue Europäische Kommission unter der Führung von Jacques San ter. Die Investitur erfolgt mit 416 Ja-Stimmen, 103 Gegenstimmen und 59 Enthaltungen (das Europäische Parlament hat zu diesem Zeitpunkt 626 Mitglieder).
      


      
        	1. Februar

        	Die europäischen Assoziierungsabkommen (Europaabkommen) der EU mit Rumänien, der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik und Bulgarien treten in Kraft.
      


      
        	25.-26. Feb.

        	Die Europäische Kommission ist Gastgeber der Ministerkonferenz der G 7 über die Informationsgesellschaft in Brüssel.
      


      
        	20. März

        	Ein »Stabilitätspakt« wird von den Außenministern der Länder Mittel- und Osteuropas sowie den Vertretern internationaler Organisationen angenommen, die seit der Eröffnungskonferenz am 26. und 27. Mai 1994 in Paris an dem von der EU auf den Weg gebrachten Prozess beteiligt waren. Der Pakt wird an die Organisation für Si cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) weitergeleitet. Sie ist betraut mit der Fortschreibung und Durchführung des Paktes.
      


      
        	26. März

        	Das Übereinkommen zur Durchführung des Abkommens von Schengen tritt für sieben der neun Schengen-Länder in Kraft.
      


      
        	9. April

        	Die Bevölkerung Liechtensteins stimmt mit 55,9 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 82 Prozent dem Beitritt ihres Landes zum Europäischen Wirtschaftsraum zu (ihm gehören neben der EU Norwegen und Island an, während die Schweiz, die mit Liechtenstein eine Zollunion bildet, den Beitritt in einem Referendum ablehnte).
      


      
        	2. und 10. Mai

        	Die Europäische Kommission nimmt das Weißbuch »Vorbereitung der assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt der Union« an.
      


      
        	3. Juni

        	Konstituierende Sitzung der »Reflexionsgruppe«, die gemäß ihrem Mandat, das ihr vom Europäischen Rat übertragen wurde, einen Bericht zur Regierungskonferenz 1996 vorbereiten soll. Wichtigstes Ziel: Eine Überarbeitung des EU-Vertrages soll die Möglichkeit zur Osterweiterung schaffen.
      


      
        	12. Juni

        	Die Assoziierungsabkommen der EU mit Estland, Lettland und Litauen werden unterzeichnet.
      


      
        	26.-27. Juni

        	Anlässlich des Europäischen Rates in Cannes treffen die Staats- und Regierungschefs der EU und der mit der EU assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas, der drei baltischen Staaten, Maltas und Zyperns zusammen.
      


      
        	17. Juli

        	Die EU und Russland unterzeichnen das Interimsabkommen, wo durch der handelspolitische Teil des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens umgesetzt werden kann.
      


      
        	26. Juli

        	Die EU-Mitgliedstaaten unterzeichnen Europol-Abkommen.
      


      
        	3. Dezember

        	Unterzeichnung der Neuen Transatlantischen Agenda (NTA) auf dem US-EU Gipfeltreffen in Madrid.
      


      
        	15. Dezember

        	Der Europäische Rat nimmt das Szenario für den Übergang zur einheitlichen Währung mit der Bezeichnung »Euro« an. 1998 wird auf der Grundlage realer Zahlen des Jahres 1997 geprüft, ob die Mitgliedstaaten die Kriterien für die dritte Phase der Währungsunion erfüllen. Die Regierungskonferenz wird am 29. März 1996 in Turin auf den Weg gebracht.
      


      
        	1996

        	
      


      
        	1. Januar

        	Die Zollunion zwischen der EU und der Türkei tritt in Kraft.
      


      
        	29. Februar

        	Russland tritt dem Europarat als 39. Mitglied bei.
      


      
        	27. März

        	Die Kommission nimmt eine Entscheidung über die zum Schutz gegen BSE zu treffenden Dringlichkeitsmaßnahmen an. Darin wird ein weltweites Exportverbot für britisches Rindfleisch verhängt.
      


      
        	29. März

        	Die Regierungskonferenz zur Überarbeitung des Vertrages von Maastricht wird förmlich eröffnet. Behandelt werden die Punkte Bürgernähe, Offenheit, effiziente Union, die Entscheidungsstrukturen in der Außenpolitik, Justiz und Inneres.
      


      
        	3. Juni

        	Die EU-Minister für Arbeit und Sozialfragen verabschieden eine gemeinsame Stellungnahme zu der Richtlinie, laut der Arbeitnehmer, die von ihrem Unternehmen in ein anderes EU-Land entsandt werden, zu den im Gastland geltenden Bedingungen beschäftigt werden.
      


      
        	20. Juni

        	EU-Energieminister legen einen gemeinsamen Standpunkt für eine Richtlinie zur Liberalisierung des Elektrizitätsbinnenmarktes fest.
      


      
        	22. Juni

        	Der Europäische Rat von Florenz nimmt das Europol-Übereinkommen an.
      


      
        	14. Oktober

        	Finnland tritt dem Wechselkursmechanismus bei.
      


      
        	6. November

        	Kroatien tritt dem Europarat als 40. Mitglied bei.
      


      
        	14. Dezember

        	Der Europäische Rat von Dublin vereinbart einen Stabilitäts- und Wachstumspakt für die Wirtschafts- und Währungsunion. Die zukünftigen Euro-Geldscheine werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs verpflichten sich zum Kampf gegen das internationale organisierte Verbrechen.
      


      
        	1997

        	
      


      
        	24. April

        	Der AKP-EG-Ministerrat nimmt das Protokoll über den Beitritt Süd-afrikas zum Lomé-Abkommen förmlich an.
      


      
        	29. April

        	Die EU unterzeichnet erste Kooperationsabkommen mit Kambodscha und Laos.
      


      
        	16.-17. Juni

        	Der Europäische Rat tagt in Amsterdam und erzielt ein Einvernehmen über den Entwurf des neuen Vertrages. Verschiedene Bestimmungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion werden gebilligt. Annahme einer Entschließung, in der die feste Absicht der Mitgliedstaaten, der Kommission und des Rates niedergelegt wird, den Stabilitäts- und Wachstumspakt umzusetzen. Der Rat verabschiedet eine Entschließung, in der sich die Mitgliedstaaten, der Rat und die Kommission verpflichten, der Beschäftigung höchste Priorität einzuräumen. Für November 1997 ist eine Sondertagung des Europäischen Rates zu diesem Thema vorgesehen.
      


      
        	2. Oktober

        	Unterzeichnung des Vertrages von Amsterdam durch die Außenminister der Mitgliedstaaten.
      


      
        	20.-21. Nov.

        	Europäischer Beschäftigungsgipfel.
      


      
        	12.-13. Dez.

        	Der Europäische Rat entscheidet über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Ungarn, Polen, Estland, der Tschechischen Republik und Slowenien.
      


      
        	1998

        	
      


      
        	1. Januar

        	Das zwischen der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ausgehandelte Kooperationsabkommen tritt zusammen mit einem Finanzprotokoll in Kraft.
      


      
        	27. Januar

        	In Brüssel tagt zum ersten Mal der Kooperationsrat EU-Russland.
      


      
        	1. Februar

        	Die zwischen der EU und den drei baltischen Staaten Estland, Lett land und Litauen abgeschlossenen Europaabkommen treten in Kraft.
      


      
        	1. März

        	Das zwischen der EG und der Ukraine ausgehandelte Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit tritt in Kraft.
      


      
        	12. März

        	In London findet die Eröffnungstagung der Europa-Konferenz mit den zehn mittel- und osteuropäischen Bewerberstaaten sowie Zypern statt.
      


      
        	17. März

        	Die Kommission nimmt die Mitteilung »Agenda 2000: Die Legislativvorschläge – Allgemeiner Überblick« an. Die Mitteilung stellt die wichtigsten Vorschläge der Agenda 2000 vor. Diese lassen sich unterteilen in Vorschläge zur Landwirtschaft, zu den Struktur- und Kohäsionsfonds, zu den Instrumenten zur Vorbereitung auf den Bei tritt, zur finanziellen Vorausschau und zur interinstitutionellen Ver einbarung.
      


      
        	30. März

        	In Brüssel findet die Ministertagung zur Einleitung des Beitrittsprozesses mit den elf Bewerberstaaten aus Mittel- und Osteuropa sowie Zypern statt.
      


      
        	3.-4. April

        	In London findet zum zweiten Mal der ASEM-Gipfel statt, an dem die Staats- und Regierungschefs der EU, der sieben ASEAN-Staaten sowie die Staatsoberhäupter der Volksrepublik China, Japans und der Republik Korea teilnehmen.
      


      
        	1. Mai

        	Der Rat, der in Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammenkommt, beschließt, dass außer Großbritannien, Dänemark, Schweden und Griechenland alle übrigen elf EU-Staaten an der dritten Stufe der WWU, die am 1. Januar 1999 beginnt, teilnehmen werden. Erster Präsident der Europäischen Zentralbank wird der Niederländer Wim Duisenberg.
      


      
        	1. Juni

        	Die EZB wird errichtet und nimmt als Nachfolgerin des Europä ischen Währungsinstitutes ihre Tätigkeit auf. Außerdem tritt das Abkommen zur Änderung des Vierten Abkommens von Lomé in Kraft. Damit sollen der politische sowie der institutionelle Teil der EU-AKP-Partnerschaft gestärkt, der Handel ausgeweitet und die finanzielle und technische Hilfe verbessert werden.
      


      
        	4. Juni

        	In Luxemburg findet zum ersten Mal eine Sitzung des Euro-11-Rates, des informellen Koordinationsgremiums der Mitgliedstaaten der WWU, statt.
      


      
        	15.-16. Juni

        	Unter dem Vorsitz des britischen Ratspräsidenten Blair findet der Europäische Rat von Cardiff statt. Die Staats- und Regierungschefs der Fünfzehn legen die Strategie der EU zur Förderung von Wachs tum, Wohlstand und Beschäftigung und sozialer Integration fest. Außerdem zeigen die Teilnehmer die Möglichkeiten und Mittel zu größerer Bürgernähe der Union auf und entwerfen Leitlinien sowie einen zeitlichen Rahmen für die weiteren Beratungen über die Agenda 2000.
      


      
        	10. September

        	Die neue maltesische Regierung beantragt in einem Schreiben an den Ratsvorsitz der EU die Wiederaufnahme der Prüfung des von der Republik Malta vorübergehend ausgesetzten Antrages auf Beitritt zur EU.
      


      
        	1. Oktober

        	Das Europol-Übereinkommen tritt in Kraft.
      


      
        	10. November

        	In Brüssel beginnt die zweite Verhandlungsrunde im Rahmen der Europa-Konferenz mit den sechs potenziellen Beitrittskandidaten.
      


      
        	11.-12. Dez.

        	Zum Abschluss der österreichischen Ratspräsidentschaft findet der Europäische Rat von Wien statt. Die Staats- und Regierungschefs der EU legen die so genannte »Wiener Strategie für Europa« vor, welche ein Arbeitsprogramm der EU für 1999 festlegt. Sie kommen überein, die Verhandlungen über die Agenda 2000 im März 1999 abzuschließen, und billigen die beschäftigungspolitischen Leitlinien für 1999. Helmut Kohl wird der Titel »Ehrenbürger Europas« verliehen.
      


      
        	31. Dezember

        	Auf der Tagung der Wirtschafts- und Finanzminister der Union in Brüssel werden die Umrechnungskurse zwischen dem Euro und den Währungen der Mitgliedstaaten endgültig fixiert.
      


      
        	1999

        	
      


      
        	1. Januar

        	Offizieller Start der gemeinsamen europäischen Währung Euro.
      


      
        	14. Januar

        	Das Europäische Parlament stimmt für eine unabhängige Untersuchungskommission, die Vorwürfe des Missmanagements und der Vorteilsnahme gegen die Europäische Kommission untersuchen soll.
      


      
        	6.-23. Februar

        	Die Friedenskonferenz in Rambouillet bei Paris unter der Leitung des französischen und des britischen Außenministers versucht, Serben und Kosovo-Albaner zu einer friedlichen Lösung des Kosovo-Konfliktes zu bewegen. Für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen droht die NATO Serbien mit Luftangriffen. Dennoch wird keine Einigung erzielt.
      


      
        	11. März

        	Der Rat der europäischen Landwirtschaftsminister einigt sich nach mehrwöchigen Verhandlungen auf einen Kompromiss über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik.
      


      
        	15.-16. März

        	Der Abschlussbericht der Untersuchungskommission des Europäischen Parlamentes bestätigt die Vorwürfe gegen die Europäische Kommission. Daraufhin tritt diese geschlossen zurück.
      


      
        	24.-25. März

        	Der Europäische Rat in Berlin einigt sich auf den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Romano Prodi als Nachfolger für den zurückgetretenen Kommissionspräsidenten Jacques Santer. Die Staats- und Regierungschefs erzielen außerdem einen Kompromiss über die Agenda 2000 und die zukünftige Finanzierung der EU.
      


      
        	24. März

        	Nach dem Scheitern der zweiten Runde der Friedensgespräche zwi schen Serben und Kosovo-Albanern in Paris beginnt die NATO mit Luftangriffen gegen Ziele in Serbien und im Kosovo. Serbische Armee und paramilitärische Verbände antworten darauf mit einer Welle »ethnischer Säuberungen« im Kosovo, die mehrere 100000 Kosovo-Albaner zur Flucht nach Mazedonien und Albanien zwingt.
      


      
        	1. Mai

        	Der Vertrag von Amsterdam tritt in Kraft.
      


      
        	5. Mai

        	Das Europäische Parlament bestätigt Romano Prodi als neuen Präsidenten der EU-Kommission.
      


      
        	5.-6. Juni

        	Der Europäische Rat in Köln wählt NATO-Generalsekretär Javier Solana zum zukünftigen Hohen Repräsentanten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU.
      


      
        	9. Juni

        	Nach der Einwilligung der Serben in einen völligen Rückzug aus dem Kosovo beendet die NATO ihre Bombenangriffe auf Jugosla wien. Eine multinationale Friedenstruppe unter russischer Beteiligung rückt ins Kosovo ein.
      


      
        	10.-13. Juni

        	Bei der fünften Direktwahl zum Europäischen Parlament liegt die durchschnittliche Wahlbeteiligung unionsweit bei nur 49 Prozent (detaillierte Ergebnisse in Tabelle 5.3).
      


      
        	18.-20. Juni

        	In Köln findet das jährliche Gipfeltreffen der G 7(8) statt. Die Staatsund Regierungschefs legen die prioritären Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, insbesondere der Globalisierung, fest.
      


      
        	28.-29. Juni

        	Abschluss des 1. Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der EU, Lateinamerikas und des karibischen Raumes. Verabschiedung der Erklärung von Rio, womit eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Regionen aufgebaut werden soll.
      


      
        	23. Juli

        	Nach einer Entscheidung der Kommission darf ab dem 1. August die Versendung von Rindfleischerzeugnissen aus dem Vereinigten Königreich wieder aufgenommen werden.
      


      
        	19. Oktober

        	Der Rat der Europäischen Union veröffentlicht den ersten Jahresbericht über Menschenrechte.
      


      
        	22. Oktober

        	Gipfeltreffen EU-Russland in Helsinki. Der Krieg in Tschetschenien stellt einen großen Teil der Diskussion dar.
      


      
        	30. Nov. –

        	Jahrtausendrunde der Welthandelsorganisation in Seattle, USA. Es
      


      
        	3. Dez.

        	kommt zu massiven Ausschreitungen durch die Globalisierungsgegner vor Ort.
      


      
        	10.-11. Dez.

        	Tagung des Europäischen Rates in Helsinki. Beschluss, die Beitritts verhandlungen mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und der Slowakei zu eröffnen sowie die Türkei als beitrittwilliges Land anzuerkennen. Im Februar 2000 soll eine Regierungskonferenz zur Revision der Verträge einberufen werden (Nizza).
      


      
        	2000

        	
      


      
        	15. Januar

        	Auftaktsitzung der auf Ministerebene geführten Regierungskonferenzen für die Beitrittsverhandlungen mit Malta, Rumänien, der Slowakei, Lettland, Litauen und Bulgarien in Brüssel. Jedes Beitrittsgesuch wird gesondert geprüft.
      


      
        	1. März

        	Annahme des Weißbuches »Governance« zur Reform des Regierens: Die EU-Kommission unterbreitet Vorschläge, wie die demokratische Legitimierung der Organe der EU zu verbesssern ist.
      


      
        	3. Mai

        	Die Europäische Kommission schlägt Griechenland vor, zwölftes Mitglied der Euro-Zone zu werden.
      


      
        	23. Juni

        	Die Gemeinschaft unterzeichnet mit den Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks in Cotonou (Benin) ein Abkommen, das an die Stelle des Lomé-Abkommens tritt.
      


      
        	28. September

        	Dänemark hält ein Referendum über die Einführung des Euros ab. Die Mehrheit lehnt die Teilnahme an der gemeinsamen europäischen Währung ab.
      


      
        	7. Dezember

        	Am Rande des Europäischen Rates von Nizza proklamieren die Präsidenten des Europäischen Parlamentes, des Europäischen Rates und der Kommission feierlich die Charta der Grundrechte der Europäischen Union.
      


      
        	7.-9. Dez.

        	Europäischer Rat in Nizza. Auf der Agenda stehen Fragen, die sich mit der Zusammensetzung der Kommission des Europäischen Parlamentes, mit der Stimmengewichtung im Rat und mit Entscheidungen, die eine qualifizierte Mehrheit benötigen, beschäftigen. Weitere Themen waren die Grundrechtecharta, die Erweiterung, die Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Regierungskonferenz endet mit der politischen Einigung über den Vertrag von Nizza.
      


      
        	2001

        	
      


      
        	2. Januar

        	Griechenland wird das 12. Mitglied der Euro-Zone.
      


      
        	26. Januar

        	Unterzeichnung des Vertrages von Nizza, der den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag über die Europäische Gemeinschaft abändert.
      


      
        	25. März

        	Dänemark, Schweden, Finnland, Island und Norwegen treten dem Schengener Abkommen bei.
      


      
        	7. Juni

        	In dem Referendum über den Vertrag von Nizza in Irland wird dieser mit knapper Mehrheit abgelehnt.
      


      
        	11. September

        	Anschläge durch Terroristen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington D. C.
      


      
        	2. Oktober

        	NATO beschließt erstmals seit Bestehen den Bündnisfall.
      


      
        	5./6. Oktober

        	G-7 Finanzminister beschließen Aktionen gegen Terrorismusfinanzierung.
      


      
        	7. Oktober

        	Beginn der Angriffe auf Afghanistan, die EU stellt 316 Millionen Euro zur Abmilderung der humanitären Krise zur Verfügung. UNHCR-Forum tagt in Genf zur Flüchtlingssituation in Afghanistan.
      


      
        	19. Oktober

        	Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Gent. Im Mittelpunkt stehen die Fragen der Terrorismusbekämpfung und die Frage, wie die EU ihre Rolle nach den Anschlägen auf die USA am 11. September in einer veränderten Welt definiert.
      


      
        	5. Dezember

        	Auf dem Petersberg bei Bonn werden im Rahmen einer Afghanistan Konferenz Vereinbarungen für eine Übergangsregierung unterzeichnet.
      


      
        	15. Dezember

        	Auf dem EU Gipfel von Laeken beauftragen die Staats- und Regierungschefs einen Konvent zur Zukunft Europas, Vorschläge für eine grundlegende Erneuerung der Verträge auszuarbeiten, um die EU zukunftsfähig zu machen.
      


      
        	20. Dezember

        	Die UN erteilt ein Mandat für die Entsendung einer UN-Friedenstruppe nach Afghanistan.
      


      
        	2002

        	
      


      
        	1. Januar

        	Euro Münzen und Banknoten kommen in Umlauf.
      


      
        	15. Januar

        	Der Ire Patrick Cox wird zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt.
      


      
        	21./22. Januar

        	In Tokio findet eine Ministerkonferenz der Geberländer für Afghanistan statt. Ziel der Konferenz ist die Bündelung der finanziellen Verpflichtungen der internationalen Gemeinschaft für den Wieder aufbau des Landes, für den die Europäische Kommission im Zeitraum 2002 – 2006 Entwicklungshilfe von rund 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellt.
      


      
        	28. Februar

        	EU-Reformkonvent nimmt unter seinem Präsidenten Valery Giscard d’Estaing seine Arbeit auf.
      


      
        	1. März

        	Die Europäische Kommission nimmt das Strategiepapier für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und China an, das einen aktiven politischen und kulturellen Dialog zwischen den beiden Parteien vorsieht, in dem sowohl wirtschaftliche Interessen als auch die Förderung der Menschenrechte berücksichtigt werden sollen.
      


      
        	25. März

        	Der Rat schließt ein Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen mit Jordanien.
      


      
        	22. April

        	Der Rat schließt ein Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen mit Algerien.
      


      
        	25. April

        	Der Rat billigt das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Dies markiert die Verpflichtung der Gemeinschaft zur Verringerung der Treibhausgas-emissionen.
      


      
        	10./13. Juni

        	In Rom findet der Welternährungsgipfel statt, für den sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat Leitlinien formulierten, um das Problem der Ernährungssicherheit mit einem breiteren Ansatz als bisher angehen zu können.
      


      
        	17. Juni

        	Der Rat schließt ein Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen mit dem Libanon.
      


      
        	23. Juli

        	Der Vertrag über die EGKS läuft aus; im Rahmen einer Zeremonie wird die Fahne der EGKS vor dem Gebäude der Präsidentschaft der Kommission in Brüssel eingeholt.
      


      
        	22./24. Sept.

        	Viertes Asien-Europa-Treffen (ASEM), bei dem unter anderem die Folgen der Anschläge vom 11. September, die internationale Wirtschaftslage und der Dialog der Kulturen und Zivilisationen im Vordergrund stehen.
      


      
        	27. November

        	Die UN-Waffeninspektoren unter der Leitung des Schweden Hans Blix nehmen im Irak ihre Arbeit auf.
      


      
        	2. Dezember

        	Zweite Geberkonferenz für Afghanistan in Bonn.
      


      
        	12./13. Dez.

        	Europäischer Rat schließt in Kopenhagen die Beitrittsverhandlungen mit den 10 neuen Mitgliedstaaten ab, die am 1. Mai 2004 beitreten sollen.
      


      
        	2003

        	
      


      
        	1. Januar

        	Die EU übernimmt das Mandat der Internationalen Polizeitruppe (IPTF) in Bosnien-Herzegowina. Der Beginn der Europäischen Polizeimission EUPM bedeutet nicht nur das Ende der langjährigen Präsenz der Vereinten Nationen, sondern ist auch das Debüt einer operativen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
      


      
        	22./23. Januar

        	Anlässlich des 40. Jahrestages des Elysée-Vertrages finden in Paris und Berlin Feierlichkeiten statt. Der Vertrag, den der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer mit dem französischen Staatspräsiden ten Charles de Gaulle schloss, sollte das deutsch-französische Verhältnis grundlegend neu gestalten, die Feindschaft zwischen den beiden Staaten endgültig beenden und die Aussöhnung offiziell besiegeln.
      


      
        	1. Februar

        	Der Vertrag von Nizza tritt in Kraft.
      


      
        	17. Februar

        	Sondertagung des Europäischen Rates in Brüssel zur Erörterung der Irak-Krise.
      


      
        	20. März

        	Beginn des Irak-Krieges, der von weltweiten Protesten begleitet wird. Die EU findet zum Krieg keine gemeinsame Position.
      


      
        	16. April

        	Unterzeichnung der Beitrittsverträge für die 10 neuen Mitgliedstaaten in Athen.
      


      
        	30. April

        	Bush erklärt das Ende der Kampfhandlungen im Irak-Krieg, was nicht gleichbedeutend mit dem Ende des Krieges ist.
      


      
        	13. Juni

        	Der Konvent beendet seine Arbeit und stellt seinen Entwurf einer künftigen EU-Verfassung vor (ein vollständiger Entwurf liegt jedoch erst am 18. Juli 2003 vor).
      


      
        	18. Juni

        	Romano Prodi übernimmt als Präsident der Kommission die Verantwortung für entstandene »Unregelmäßigkeiten« durch die Eurostat-Affäre.
      


      
        	26. Juni

        	Russland tritt den G7 Staaten bei; die Liga der führenden Industrienationen heißt nun G8.
      


      
        	10. September

        	Die schwedische Außenministerin Anna Lindh wird ermordet.
      


      
        	15. September

        	In Schweden lehnen die Bürger per Referendum die Einführung des Euro ab.
      


      
        	4. Oktober

        	Die italienische Ratspräsidentschaft läutet in Rom die Regierungskonferenz ein, die über den Verfassungsentwurf des EU-Konvents beraten soll.
      


      
        	25. November

        	Die zwölf EU-Finanzminister der Euro-Zone einigen sich darauf, das Defizit-Strafverfahren gegen Deutschland und Frankreich nicht weiter voranzutreiben. Dieses hätte durchgeführt werden müssen, da beide Länder die im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegte Grenze für das Haushaltsdefizit von 3 % des BIP überschritten hatten. Kritiker des Verfahrensstopps befürchten eine Aushöhlung des Paktes.
      


      
        	12./13. Dez.

        	Der Europäische Rat tagt zum Ende der Regierungskonferenz in Brüssel. Da bezüglich der Verfassung keine Einigung erzielt werden kann, ist dieses Projekt vorläufig gescheitert. Besonders die vorgesehene Neugewichtung der Stimmen im Rat stieß in Polen und Spanien auf Ablehnung.
      


      
        	14. Dezember

        	US-Soldaten entdecken das Versteck des ehemaligen irakischen Diktators Hussein; er wird gefangen genommen.
      


      
        	2004

        	
      


      
        	1. Januar

        	Irland übernimmt die Präsidentschaft der Europäischen Union.
      


      
        	1. Mai

        	Zehn Staaten Mittel- und Osteuropas (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern) treten der EU bei.
      


      
        	20. Mai

        	Verleihung des Aachener Karlspreises an den Iren Pat Cox, den damaligen Präsidenten des Europäischen Parlamentes.
      


      
        	10.-13. Juni

        	In allen 25 EU-Mitgliedstaaten finden die Europawahlen zum Europäischen Parlament statt. Die meisten Staaten, darunter auch Deutschland und Österreich, wählen am 13. Juni.
      


      
        	17./18. Juni

        	Der Europäische Rat kommt zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen und einigt sich auf einen Kompromiss zur EU-Verfassung. Kroatien wird der Status eines Beitrittskandidaten verliehen.
      


      
        	1. Juli

        	Die Niederlande übernehmen die Präsidentschaft der Europäischen Union.
      


      
        	29. Oktober

        	Der Verfassungsvertrag wird auf dem römischen Kapitol im selben Saal wie die Römischen Verträge feierlich unterzeichnet. Die natio nalen Ratifizierungsverfahren beginnen.
      


      
        	18. November

        	Im zweiten Anlauf wird die neue Kommission (2004 – 2009) mit 25 Kommissaren unter Kommissionspräsident José Manuel Barroso bestätigt.
      


      
        	16./17. Dez.

        	Der Europäische Rat beschließt auf Empfehlung der Kommission vom 6. 10. 2004 die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit
      


      
        	

        	der Türkei sowie die Unterzeichnung der Beitrittsverträge mit Bulgarien und Rumänien. Die Verhandlungen mit Bulgarien und Rumänien waren am 14. 12. 2004 abgeschlossen worden.
      


      
        	2005

        	
      


      
        	1. Januar

        	Luxemburg übernimmt die Präsidentschaft der Europäischen Union.
      


      
        	21. März

        	Die EU-Finanzminister einigen sich auf eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts.
      


      
        	29. Mai

        	Die Franzosen lehnen im Referendum die Europäische Verfassung ab.
      


      
        	1. Juni

        	Die Niederländer lehnen im Referendum die Europäische Verfassung ab.
      


      
        	17./18. Juni

        	Der Europäische Rat beschließt angesichts der gescheiterten Refe renden eine Vertagung des Ratifizierungsprozesses der Europäischen Verfassung sowie eine »Phase des Nachdenkens«. Die Einigung zur Finanziellen Vorausschau 2007-2013 scheitert vorerst.
      


      
        	1. Juli

        	Großbritannien übernimmt die Präsidentschaft der Europäischen Union.
      


      
        	3. Oktober

        	Die Staats- und Regierungschefs beschließen einen Verhandlungs rahmen für die Türkei und Kroatien. Die Beitrittsverhandlungen kön nen beginnen.
      


      
        	27. Oktober

        	Die Staats- und Regierungschefs diskutieren auf einem informellen Sondergipfel in Hampton Court das wirtschafts- und sozialpolitische Zukunftskonzept der EU.
      


      
        	15./16. Dez.

        	Der Europäische Rat einigt sich auf einen Kompromiss zur Finan ziellen Vorausschau 2007 – 2013. Mazedonien wird der Status eines Beitrittskandidaten verliehen.
      


      
        	2006

        	
      


      
        	1. Januar

        	Österreich übernimmt die Präsidentschaft der Europäischen Union.
      


      
        	23./24. März

        	Der Europäische Rat diskutiert die Lissabon-Agenda und setzt neue Impulse für eine europäische Energiepolitik.
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le »ethnischer Siuberungen« im Kosovo, die mehrere 100000 Ko-
sovo-Albaner zur Flucht nach Mazedonien und Albanien zwingt.
Der Vertrag von Amsterdam tritt in Kraft,

Das he Parlament bestitigt Romano Prodi als neuen Pri-
sidenten der EU-Kommission

Der Europiische Rat in Koln wihlt NATO-Generalsckreti Javier
Solana zum zukiinfligen Hohen Reprisentanten der Gemeinsamen
‘Aubien- und Sicherheitspolitik der EU.

Nach der Einwilligung der Serben in einen volligen Riickzug aus
dem Kosovo beendet dic NATO ihre Bombenangriffe auf Jugosla-
wien. Eine multinationale Friedenstruppe unter russischer Bel
ligung rickt ins Kosovo cin,

Bei der finfien Dirckiwahl zum Europiischen Parlament licgt dic
durchschnitliche Wahibeteiligung unionsweit.bei nur 49 Prozent
(detaillerte Ergebnisse in Tabelle 5.3)

InKoln findet das jahrliche Gipfelreffen der G 7(8) stat. Dic St
und Regierungschefs legen dic prioritiren Manahmen zur Bewl-
tigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, insbesondere der
Globalisicrung, fest.

Abschluss des 1. Gipfeltreffens der Staats- und Regierungsehefs der
EU, Lateinamerikas und des karibischen Raumes. Verabschicdung
der Erklirung von Rio, womit ¢ine strategische Partnerschaft 2
schen den beiden Regionen aufgebaut werden soll

Nach ciner Entscheidung der Kommission darf ab dem 1. August dic
Versendung von Rindfleischerzcognissen aus dem Vereinigten Ko-
nigreich wieder aufgenor

Der Rat der Europiischen U
bericht iiber Menschenrechic
Giplelireffen EU-Russland in Helsinki. Der Kricg in Tschetscher
stellt cinen groben Teil der Diskussi

Jahrtausendrunde der Welthandelsorganisation in Seatle, USA.
Kommt 7u massiven Ausschreitungen durch die Globalisierungsgeg-
ner vor Ort.

Tagung des Europiischen Rates in Helsinki. Beschluss, dic Beitit
verhandlungen mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumi
und der Slowakei zu erdifnen sowie die Tarkei als beitritwilliges
Land anzuerkennen. Im Februar 2000 soll ine Regierungskonferenz
zar Revision der Vertrige einberufen werden (Nizz)

Auftaktsitzung der auf Ministerebene gefihrien Regierungskon-
ferenzen fiir die Beitritisverhandlungen mit Malta, Ruminicn, der
Slowakei, Lettland, Litauen und Bulgarien in Brissel. Jedes Bei-
ritsgesuch wird gesondert geprift
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Der Schlusschor aus der Neunten Symphonie von Ludwig van Beet-
hoven, die Ode an die Freude, wird zur Hymne der Europiischen
Gemeinschaften erklirt

Unterzeichnung der Vertrige dber den Beitrit Dinemarks, Irands,
Norwegens und des Vereinigien Konigreiches in Brissel

Das System der »Wihrungsschlangec wird cingefuhrt. Es soll
dic Weehselkurse der Mitgliedstaaten untereinander stabil und
gegeniiber dem US-Dollar flexibel halien. Der Erfolg bleibt un-
belriedigend.

Die Bevilkerung Norwegens lehnt in cinem Referendum den Beitritt
r EWG ab,

Auf der Pariser Gipfelkonferenz geben dic Staats- bz, Regic-
rungschefs der Hoffung Ausdruck, dass Europa aufgrund der
Einigung in die Lage versetzt werde, »In der Weltpolitk als cigen-
stindiges Ganzes aufzutretene und erkliren ihre Absicht, »ihrc
Bezichungen vor Ablauf dicses Jahrzehnis in cine Europiische
Union cinminden zu lassene. Gleichzeitig nehmen sic politische
Leitlinien fur die Intensivierung der poli

an.

Dinemark (cinschlieBlich Grinland), Irland und das Vercinigte K-
nigreich treten der Européischen Wirtschaftsgemeinschalt bei.

Der Kopenhagener Bericht — zweiter Bericht der Auenminister,
Vorlage fir die Pariser Gipfelkonferenz — verplichiet dic Mitglicd-
staaten 7ur gegenseitigen Konsultierung vor ciner endgiltigen Stel-
lungnahme 7u wichtigen auBenpolitischen Fragen. Austellung von
Grundregeln fir dic politische Zusammenarbeit mit den Gemein-
schaftsinstitutionen. Der Ber

miligen Konsultationen vor.

Dic neue britische Regierung fordert vor dem Rat cine Wiederauf-

shme der Verhandlungen iber die Beititisbedingungen, dic von der
vorhergehenden konservaiven Regierung akzeptiert worden waren.
In cinem Referendum sollen die Briten tber diese Frage entscheiden.
Auf dem GipfeltrefTen von Paris beschliein die Staats- bz, Re-
gierungschefs, den Europiischen Rat cinzurichien und wenigstens
dreimal pro Jahr (derzeitige Praxis: zweimal pro Jahr plus Sonder-
gipfel) mit den Auienministern reffen, um zu gewiihe-
leisten, dass Europas interne und externe Probleme als Ganzes ge-
schen werden. Emeute Bekrifiigung, dic Europiische Politische
Zusammenarbeit auszuweiten, um alle Gebiete der intemationalen
Politik, die die Belange der EG betreffen, abzudecken. Koordi
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hen

Der Rat nimmt das TACIS-Programm (Programm der technis
Hilfe fiir die Nachfolgestaaten der Sowjetunion) an.

Unter dem cnormen Druck intemationaler Wihrungsspekulationen
sind dic EG-Finanzminister gezwungen, dic engen Schwankungs
margen von 2.5 auf 15 Prozent zu erweitern. Das EWS st der grof-
ten Krise scit seiner Einfihrung im Mz 1979 ausgeselzt

Das deutsche Bundesverfassungsgericht bestitigt die Rechimitig-
Kkeit des Vertrages von Maastrichi. Obwoh das Parlament den Ver-
trag bereits ratiiziert hatte, war das Bundesverfassungsgericht an-
gerufen worden. Man zweifelie daran, dass der Verirag mit der
Verfassung vercinbar sci.

Frankfurt am Main, Sit:. der Deutschen Bundesbank, wird von den
Staats- bzw. Regicrungschefs als Standort des Europischen Wi
rungsinsituts (EWI) ausgewdhl, dem Vorliufer der Europiischen
Zentralbank, dic Uber die spitere gemeinsame europische Wahrung
wachen soll.

Der Raiifizierungsprozess ist abgeschlossen, der Vertrag iber dic
Européische Union tritt in Kraft.

In Straburg wird das Eurokorps, dic gemeinsame
reichs und Deutschlands, offiziell in Marsch gesetz.
Boris Jelzin, Jacques Delors und Jean-Luc Dehacne, der Prisident
des Turopischen Rates, unterzeichnen eine Erklirung iber die Stir-
kung der politischen Bezichungen zwischen der Russischen Foxle-
ration und der Europischen Union.

ppe Frank-

Stufe I der Wirtschafts- und Wahrungsunion beginnt. Das
ische Wahrungsinsitut (EWH) wird crichict und immt scinc
Kt auf. Das Abkommen b dic Echtung des
shafsraumes it in Kraft

Der Informelle Rat »Allgemeine Angelegenheiene nimmt in loan-
i die Modaltiten fir cine qualifivierc Mehrheitswahl im Rah-
men des erwiteren Rates an

st Sitzung des EWR-Rates in Brossel scit In-Kraft-Treen des
Guropiischen Wirtschafsraumes am 1, Januar 1994,

I cinem Referendum uber den Beitrit Ostereichs 7ur Europiischen
Union sprechen sih 6,36 Prozent der Wahlberechtgten fir den
Beitri aus

Viert Dirckiwahl des Europischen Parkamentes (567 Abgcordretc).
Untereichnung. des Partnerschafts- und Kooperatonsabkommens
awischen der Union und Russand dorch die Staats- brw. Regie-
rungschefs der zwalf Mitglcdstaten in Korfu, Unterzcichnung
der Beitrittsvertriige mit Osterreich, Finnland, Norwegen und Schwe-
den in Korf
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der curopiiischen Hymne wird sie zum ersten Mal vor dem Berlay-
ebiude in Brissel gel

J mimmt in Den Haag cine gemeinsame Vertcidiguny
politik an.

Der so genannte Cecchini-Bericht, cine von Experten crarbeitete Stu-
die, wiegt die Vorteile cines gemeinsamen Markies und die Kos-
ten’des »Nicht-Europase, die durch Wartezeiten an den Grenzen,
technische Barrieren und sonstige Hindemisse cnisichen, gege
einander auf. Der Bericht wird zum Schlisseldokument der Binnen-
markipolitk.

Auf der EG-Gipfelkonferenz von Hannover setzt der Europiische
Rat cinen Expertenausschuss ein (Vorsitz: Jacques Delors), der
dic Aufgabe hat, Mitel und Wege i cine Vollendung der Wi
schafts- und Wahrungsunion (WWU) zu prifen,

Der Rat beschlieBt, ein Gericht erster Instan. der Europdischen Ge-
meinschaften cinzusetzen. Das Gericht nimmi scine Arbeit. am
1. November 1989 auf.

Der Delors-Bericht wird auf dem EG-Gipfel von Madrid gebilligt.
Der Beginn der ersten Etappe der Wirtschafts- und Wahrungsunion
wird auf den 1. Juli 1990 festgelegt.

Dritie Dirckiwahl zum Eoropiischen Parlament (18 Abgcord-
nete).

Unterzeichnung des vierten Lomé-Abkommens (Lomé 1V)
schen der Europischen Gemeinschaft und 69 Staaten Afrikas,
der Karibik und des Pazifischen Ozcans (AKP). Laufzeit; zchn Jahre
ab 1. Mirz 1990.

Der Rat nimmt das PHARE-Programm (Polen und Ungam - Unier-
sttzung 7or Umstrukturierung der Wirtschaft) an. Dieses Programm
in der Folge auf Bulgarien, Ruminien, Estland, Lettland,
wen, Albanicn, Slowenicn, dic Tschechische Republik, dic Slowa-
Kische Republik und die frithere jugoslawische Republik Mazedo-
nien erweitert.

Auf ciner auBerordentlichen Sitzung des Europischen Rates in Dub-
lin wird der Rahmen fur ein gemeinsames Vorgehen in Bezug auf die
deutsche Einigung, dic Bezichungen zu mittel- und osteuropischen
Liindern und den KSZE-Prozess abgesteckt. Ein Verfahren 7ur Stir-
kung der politischen Union wird festgelegt.
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der Tiirkei sowie die Unterzeichnung der Beitrittsvertriige mit Bul-
garien und Rumiinien. Die Verhandlungen mit Bulgarien und Ru-
miinicn waren am 14, 12. 2004 abgeschlossen worden.

Luxemburg ibemimmt die Prisidentschaft der Europischen Union.
Die EU-Finanzminisier cinigen sich auf eine Reform des Stabilitits
und Wachstumspakis.

Die Franzosen lehnen im Referendum die
ab.

Die Ni
sung ab.
Der Europische Rat beschlieit angesichts der gescheiterten Refe-
renden cine Vertagung des Ratifizicrungsprozesses der i
Verfassung sowie cine »Phase des Nachdenkense. Die

Finanziellen Vorausschau 2007-2013 schetert vorerst

fen igberimmt die Prisidenischaft der Europiischen

uropdische Verfassung

frlinder lehnen im Rel

ndum die Europische Verfas-

Die Staats- und Regicrungschefs beschlieicn cinen Verhandiungs-
rahmen fi die Tirkei und Kroatien. Die Beitrittsverhandlungen kon-
nen beginnen,

Die Staats- und Regierungschefs diskutieren auf einem informellen
Sondergipfl in Hampion Courtdas wirtschafts- und sozialpoitische
Zukunfiskonzept der

Der Europische Rat cinigt sich auf cinen Kompromiss zor F
ziellen Vorausschau 2007-2013. Mazedonien wird der Status cines
Beitritiskandidaten verlichen.

Ovtereich bernimt die Présidentschaft der Europischen Urion
Der Europsische Rat diskutirt die Lissabon-Agenda und szt neue
Impulse fr cine curopische Encrgicpoltk
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Osterreich 211857 26320 07
Portugal 2705 16920 17
Schweden 4162 23130 12
Spanien 651641 19100 27

Quelle:

1 Jeweilige Preise, 2001
22001

3 Prozenmale Verinderung gegeniiber dem Vorjahr, 2000/2001.

roseat Jahrbuch 2003,
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rung der diplomatischen Bezichungen zu Dritlindern, wobei der
Prisidentschafl eine besondere Verantwortung zokomnit

Unterzeichnung des ersten Lomé-Abkommens (Lomé 1) zwischen
der Gemeinschafl und 46 Staaten Afikas, der Karibik und des Pazi-
fischen Ozeans (AKP). Laufzeit des Abkommens vom 1. April 1976
bis 1. Mz 1950,

Referendum im Vereinigten Konigreich. Die Bevolkerung entsch
det sich mehrheitlich fi den Verbleib in der Europdischen Genes
schaft

Beim Europiischen Rat in Bremen stellen Frankreich und Deutsch-
fand cinen Plan fir cine engere monctire Zusammenarbeit vor: Das
Europiische Wihrungssystem (EWS), soll die erfolglose »Wah-
rungsschlange ersetzen,

Dic Bezeichnung ECU wird vom Europiischen Rat in Brisse
‘genommen. Der ECU setzt sich zusammen aus dem Wert fester Be-
trige cines Korbes der Wahrungen der Mitgliedstaaten. Dic erstmals
im Miirz 1979 festgelegte Korbdefinition wird in der Folge mit der
Einberichung der gricchischen Drachme, der spanischen Peseta und
des portugiesischen Escudo gednder.

Das Européische Wahrungssystem (EWS) nimmt seine Arbeit auf.
Das Vercinigie Konigreich beschlicht, sich dem System vorerst nicht
anzuschiicien.

ste Direkiwahl zum Europiischen Parkament. Die Birger der Mit-

dstaaten bestimmen 410 Abgeordne

Unterzeichnung des zweiten Lomé-Abkommens (Lomé ID) zwischen
der Gemeinschaft und 58 Staaten Affikas, der Karibik und des Pazi-
fischen Ozeans (AKP). Das Abkommen betrift die Zusmmenarbeit
2wischen den AKP-Staaten und der Gemeinschaft
vom 1. Mz 1980 bis 28. Februar 1985.

Griechenland trit der Gemeinschat bei. Die Siderweiterung der
Gemeinschaft b

ster M-
men 7ur Verbesserung der admiristativen Strukiuren und der Eni-
scheidungsprozesse im Rahmen der Europischen Poliischen Z0-
sammenarbeit (EPZ). In dem Bericht wird cine_gemcinsame
Vorgehensweise festgelegt, und zum ersen Mal werden poltische
Aspekte der Sicherhcispolitk i den Themenkreis der EPZ cinbezo-
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Republik Malta voriibergehend ausgesetzien Antrages auf Beit
r EU.
Das Europol-Ubercinkommen titt in Kraft
In Brissel beginnt dic zweite Verhandlungsrunde im Rahmen der
Europa-Konferen. mit den sechs potenziellen Beitritiskandidaten
Zum Abschluss der osterrcichischen Ratsprisidentschaft findet der
Europtische Rat von Wien statt, Dic Staats- und Regicrungschefs
So genannie »Wiener Strategie fir Europac vor,
welche cin Arbeitsprogramm der EU fir 1999 festegt. Sic kommen
iiberein, die Verhandungen iiber die Agenda 2000 im Miirz 1999
abzuschilieen, und billigen die beschiifigungspolitischen Leitlnien
fir 1999, Helmut Kohl wird der Titel »Ehrenbirger Europase ver-
lichen.
Auf der Tagung der Wirischafis- und Finanzminister der Union in
Brissel werden die Umrechnungskurse zwischen dem Euro und den
Wihrungen der Mitglicdstaaten endgilltig fixiert.

Offizieller Start der gemeinsamen europischen Wihrung Euro,
Das Europiische Parlament stimmt fir eine unabhingige Unter-
suchungskommission, die Vorwirle des Missmanagements und
der Vorteilsnahme gegen die Europische Kommission untersuchen
ol

Dic Friedenskonferenz in Ramboullet bei Paris unter der Leitung
des franzisischen und des britischen AuBenminisiers versuchi, Ser-
ben und Kosovo-Albaner 2u ciner friedlichen Losung des Kosovo-
Konflikies zu bewegen. Fir den Fall des Scheiterns der Verhand-
lungen droht die NATO Serbien mit Luftangriffen. Dennoch wird
keine Einigung erziel.

Der Rat der curoptischen Landwirtschafisminister cinigt sich nach
mehrwischigen Verhandlungen auf cinen Kompromiss iber die Re-
form der Gemeinsamen Agrarpolitik.

Der Abschlussbericht der Untersuchungskommission des Europi
ischen Parlamentes bestitigt die Vorwirfe gegen die Europiische
Kommission. Daraufhin tritt diese geschlossen zuriick.

Der Europische Rat in Berln cinigt sich auf den chemaligen ita-
lienischen Ministerprisidenten Romano Prod als Nachfolger fir den
zuriickgetretenen Kommissionsprisidenten Jacques  Santer.  Dic
Staats- und Regierungschefs erziclen auerdem cinen Kompromiss
iiber die Agenda 2000 und die zukiinflige Finanzierung der

Nach dem Scheitern der zsweiten Runde der Friedensgespriche 7wi
schen Serben und Kosovo-Albancr in Paris beginnt die NATO mit
Luftangriffen gegen Ziele in Serbien und im Kosovo. Serbische Ar-
mee und paramilitirische Verbinde antworten darauf mit ciner Wel-
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Zollunion zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden
(Benelux).

Griindung der Organisation fir curopfische wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (OEEC) in Paris. Aufgabe: Durchfihrung und Verwaltung
der MarshallplanHilfsmatinahmen der Vercinigten Staaten, dic zur
Modernisicrung der Wirtschaft i kriegszerstorien Europa beitragen
sollien (1960 Uberfuhrung in die Organisation fir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD)

Haager Europakongress (insbesondere auf Initiative von Winston
Churchill) mit einer Grundsatzdebatte uber die Einigung Europas

Grindung des Europarates und Unterzeichnung des Nordatlantikpak-
tes in Washington,

In ciner Erklirung stellt der franzosische AuScnminister Robert
Schuman den von Jean Monnet entwickelien Plan vor, die Kohle-
und Stahlproduktion Frankreichs und der Bundesrepublik Deust
land zusammenzulegen und eine Organisation zu grinden, die den
anderen curopiischen Lindern zum Beitritt offen sichen solltc
(Schuman-Erklirung).

Griindung der Europischen Zshlungsunion (EZU) als muldlaterale
Vermechnungsstelle. Aufgabe: Liberalisierung des Zahlungsverkehrs
und Abkehr von cinem bilateralen Ansatz der Handelsbezichungen,
somit.Forderung cines verstirkien Handelsverkehrs zwischen den
westeuropischen Liindern

Unterzeichnung des Pariser Vertrages zur Griindung der Euro-
piischen. Gemeinschafl fir Kohle und Stahl (EGKS) zwischen
Belgion, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Talien,
Luxemburg und den Niederlanden. Er titt am 25. Juli 1952 fir
cinen Zeitraum von 50 Jahren in Kraft. Mit diesem Vertrag werden
die Hohe Behirde, der Rat, der Gerichtshof und die Versammlung
cingesetzt.
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Die Bevolkerung Liechtensteins
Wahibetciligung von 82 Prozent der
ropiischen Wirtschaftsraum zu (ihm gehoren neben der EU Norve-
gen und Island an, wihrend die Schuweiz, dic mit Licchiensicin cinc
Zollunion bildet, den Beitrit in einem Referendum ablehnte).

Die Europtische Kommission nimm das WeiBbuch »Vorbereitung
der assoziierien Staaten Mittel- und Osteuropas auf dic Integration in
den Binnenmarkt der

Konstituicrende Sitzung der »Reflexionsgruppe, die gem ihrem
Mandat, das ihr vom Europiischen Rat ibertragen wurde, cinen Be-
richt zur Regierungskonferenz 1996 vorbereiten soll. Wichiigstes
Ziel: Eine Uberarbeitung des EU-Vertrages soll die Moglichkeit
zur Osterweiterung schaffen.

Die Assoziierungsabkommen der EU
tauen werden unterzeichnet

Anlisslich des Europdischen Rates in Cannes treffen die Staats- und
Regierungsches der EU und der mit der EU assoziierien Staaten
Mitel- und Osteuropas, der drei baltischen Staaten, Maltas und Zy-
perns zusammern.

Die EU und Russland unterzeichnen das Interimsabkommen, wo-
durch der handelspolitische Teil des Partnerschafis- und Koopera
onsabkommens umgesetzt werden Kann.

dstaaten unterzeichnen

mit Estland, Lettland und

ropol-Abkommen.
tischen Agenda (NTA) auf

J Gipfelureffen in Madrid. )
Der Europtische Rat nimmt das Szenario fir den Ubergang zur cin-
heitlichen Wahrung mit der Bezeichnung »Euroc an. 1998 wird auf
der Grundlage realer Zahlen des Jahres 1997 gepril, ob die Mit-
gliedstaaten die Kriterien fir die drite Phase der Wihrungsunion
erfillen. Dic Regierungskonforenz wird am 29. Mirz 1996 in Turin
af den Weg gebracht

irkei it in Krafl.
bel

cine Enisheidung tber die zum Schutz
segen BSE zu teffenden Dringlichkcitsmaahmen an. Darin
wird cin weltweites Exportverbot fir briisches Rindfleisch verhingt
Dic Regierungskonferenz zur Uberarbcitung des Vertrages von
Maastricht wird formich erdfinet. Behandelt werden dic Punkic Bi-
germihe, Offenhet, efiziete Union, die Entscheidungssrukturen in
der Aubenpolitk, Jusiz und Inneres.

Die str fir Arbeit und Sozialfragen verabschicden cine
‘gemeinsame Stellungaame zu dr Richilinie, laut der Abetnehmer,
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Die schwedische AuSenministerin Anna Lindh wird ermordet.
In Schweden lehnen dic Biirger per Referendu die Einfihrung des
Euro b,
Dic italicnische Ratsprisidentschaft lutet in Rom dic Regierungs-
Konferenz ein, die iber den Verfassungsentwurf des EU-Konvents
beraten soll.
Dic zwolf anzminister der Euro-Zone cinigen sich darauf, das
Defizit-Strafverfahren gegen Deutschland und Frankreich nicht wei-
ter voranzutreiben. Dieses hitte durchgefiihrt werden missen, da
beide Liinder dic im Stabilitits- und Wachstumspakt festgelegte
Grenze fir das Haushalisdefizit von 3 % des BIP sberschritten hat-
ten. Kritiker des Verfahrensstopps befirchien cine Aushohlung des
Paktes.
Der Europiische Rat tagt zum Ende der Regierungskonferen. in
Brissel. Da beriglich der Verfassung keine Einigung erzielt werden
n,ist dieses Projekt vorliufig gescheitert. Besonders dic vorgese-
hene Neugewichtung der Stimmen im Rat stiel in Polen und Spanien
auf Ablehnung.

US-Soldaten entdecken das Versteck des ehemaligen irakischen Dik-
ators Hussein; er wird gefangen genommen.
Irland bernimmt die Prisidentschaft der Europtischen Union.

Zehn Staaten Mitil- und Osteuropas (Estland, Letland, Litaven,
Malta, Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, dic Tsche
chische Republik, Ungam und Zypern) treten der EU bei,
Verleihung des Aachener Karlspreises an den Iren Pat o, den da-
maligen Prisidenten des
In'allen 25 EU-Mitgliedstaaten finden die Europawahlen zum E
ropischen Parlament statt, Die meisien Staaten, darunter auch
Deutschland und Osterreich, wilhlen am 13. Juni,
Der Europiische Rat komm 70 einem Gipfeltreffen in Brissel 7u-
sammen und cinigt sich auf cinen Kompromiss zur EU-Verfassung.
Kroatien wird der Status cines Beitritskandidaten verlichen.
Die Niederlande bemehmen die Prisidentschafl der Europdischen
Union.
Der Verfassungsvertrag wird auf dem rom
Saal wie die Rémischen Vertrige feicrli
len Raifizierungsverfahren beginnen.
I zwciten Anlauf wird dic neue Kommission (2004 — 2009) mit
Kommissaren unter Kommissionsprisident José Manuel Barroso be-

chen Kapitol im sclben
unterzeichnet. Die natio-

wropische Rat beschliefit auf Empfehlung der Kommission
10. 2004 die Aufahme von Beitrittsverhandlungen mit
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Nach langwierigen Verhandlungen wird von Frankreich, der Bundes-
republik Deutschland und den Beneluxlindern ein Zusatziberein-
Kommen unterzeichnet, das die villige Abschaffung der Personcn-
Kontrollen an den Binnengrenzen crmoglichi, das  Schengener
bereinkommen.

Die erste Stufe der Wirtschafts- und Wahrungsunion itt in Kraft
Damit verbunden sind dic Aufhcbung der meisten noch besichenden
Beschrinkungen des Kapitalverkehrs, eine verstirkie Koordinierung,
der cinzelstaatlichen Wirtschaftspolitiken und eine intensivere Zu-
sammenarbeit der Zentralbanken.

KSZE-Konferenz und EG-Gipfelkonferenz in Paris. 34 Staats- und
Regierungschels unterzeichnen die Charta von Paris fir cin neues
Europa.

Errichiung der Europiischen Bank fir Wiederaufbau und Entwick-
lung (EBWE). Ein entsprechendes Abkommen war am 29. Mai 1990
in Paris unterzeichnet worden.

In cinem gemeinsamen Brief kindigen Bundeskanzler Kohl und Pri-
sident Mitterrand dic Schaffung ciner deutsch-franzisischen Truppe
Unterzeichnung eines neven Assoziierungsabkommens (Europa-Ab-
Kommen) und Interimsabkommens zwischen der Gemeinschaft und
Ungam, Polen sowie der Tschechischen und der Slowakischen Re-
publik. Simiiche Interimsabkommen tcten am 1. Marz 1992 in
Kraft, die Europaabkommen mit Ungarn und Polen am 1. Februar
1994, Nach der offiziellen Auflosung der Tschechoslowakei am
1. Januar 1993 werden am 4. Okiober 1993 getrennte Europaabkom-
men mit der Tschechischen Republik und der Slowakischen Repu-
blik unterzeichnet.

Der Vertrag iiber die Europiische Union wird in Maastricht un-
terzeichnet. Er sicht cine Erweiterung der Befugnisse des Parly
mentes und cine verstirkte Zusammenarbeit der Regierungen vor.
Er legt auberdem den Grundstein fir cine grofere Kooperation in
der Aubenpolitik und fir die Einfuhrung ciner einheitlichen
Wahrung.

In Porto unterzeichnen dic EG und dic EFTA cine Vereinbarung iber
die Schaffung cines Europischen Wirtschaftstaumes (EWR)
terzeichnung von Handels- und Kooperationsabkommen 73i-
schen der Gemeinschaft und Albanien, Estland, Lettland und Litau-
en. Annahme einer Gemeinsamen Erklirung zum politischen Dialog,
Das Abkommen mit Albanien tritt am 1. Dezember 1992 in Kraft,
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Unterzeichnung des Vertrages zur Errichtung der Europiischen
Verteidigungsgemeinschalt (EVG) in Pari Integration der
Streitkrifle der sechs EGKS-Linder, begleitet von einer polit-
schen Gemeinschaft. Die Plin scheitem mit der Ablchnung des
Vertrages durch dic franzisische Nationalversammlung am 30. Au-
gust 1954,

Auf der Konferenz von Messina beschlicfen die Auenminister
der sechs EGKS-Linder, die wirlschafiliche Integration, dic im
Kohle- und Stahlbercich begonnen worden war, durch cine Aus-
dehnung auf die gesamie Wirtschafl, den gemeinsamen curopi-

hen Markt und die Verwendung von Atomenergic voran-
ireiben.

Die Vertrige machen aus ciner Europtiischen Gemeinschafl (der
EGKS) die »Europiischen Gemeinschaftenc. Die Vertrige zur Griin-
dung der Europtischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der
roptischen Atomgemeinschaft (EAG) werden in Rom unterzeichnet
und treten am 1. Januar 1958 in Kraft. Durch die Ausdehnung der
‘gemeinsamen Politik auf alle Bereiche der Wirtschaft it eine neve
Phase der Integration Europas cingeleitet. Mit den auf unbestimmc
Zeit geschlossenen Vertrigen werden folgende Institutionen cinge-
setzt: Kommissionen (eine fur jede Gemeinschaft), Rilte (ciner fur
jede Gemeinschaft),der Gerichtshof (gemeinsam mit der EGKS) und
die Versammlung (gemeinsam mit der EGKS). Mit dem Vertrag
wird auch die Europiische Investitionsbank. (EIB) errichtet, deren
Satzung Bestandicil des EWG-Vertrages st

In Stockholm wird der Vertrag iber dic Griindung der Europiischen
Freihandelsassoziation (EFTA) unterzeichnet. Zuvor war ein Projekl
des Vereinigten Knigreiches, cine Freihandelszone zu griinden, von
Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten
Staaten 7u Fall gebracht worden

Unterzeichnung des Vertrages zur Errichiung der Organisation fir

Dic Beitritsverhandlungen mit dem Vereinigien Kénigreich werden
unterbrochen, der Beitrittsantrag nach dem Veto General de Gaulles
auf Eis gelegt
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die Frage, wie die EU ihre Rolle nach den Anschligen auf die
am 11, September in ciner verinderien Welt defniert.

‘Auf dem Petersbrg bei Bonn werden im Rahmen ciner Afghanistan
Konferens Vercinbarungen fir cine Ubergangsregierung untrzei
e,

‘Auf dem EU Gipfel von Lacken beaufiragen die Staats- und Regic-
rungschefs cinen Konsent ur Zalkunt Europas, Vorschlige fir cine
srundicgende Emeucrung der Verrige auszucrbeiten, um
ukunfsfiig 7u machen,

Dic UN eteill cin Mandat fr dic
ruppe nach Afghanistan

tsendung ciner UN-Friedens-

Euro Minzen und Banknoten kommen in Umlauf
Der Ire Patrick Cox wird zum Prisidenten des
laments gewihit
InTokio findet cine Ministerkonferenz der Geberlinder fir Afgha-
nistan stat. Ziel der Konferenz ist die Biindelung der finanziellen
Verpflichtungen der internationalen Gemeinschaft fir den Wieder-
aufbau des Landes, fir den dic Europiische Kommission im Zeit-
Faum 2002 - 2006 Entwicklungshilfe von rund | Milliarde Euro zur
Verfigung sell

Reformkonvent nimmt unter seinem Présidenten Valéry Gi
Estaing scine Arbeit auf
Dic Europiische Kommission nimmt das Strategiepapicr fir cinc
verstirkle Zusammenarbeit zwischen der Europdischen Union und
China an, das einen aktiven politischen und kulurellen Dialog #
schen den beiden Parteien vorsieht, in dem sowohl wirtschafliche
Interessen als auch die Forderung der Menschenrechte bericksichtigt
werden sollen.
Der Rat sehlielit ein Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen mit
Jordanien.
Der Rat sehlicBit cin Europa-Mittclmeer- Assoziationsabkommen mit
Algerien.
Der Rat billigt das Prtokoll won Kyoto zum Rahmentbereinkommen
der Vereinten Nationen tiber Klimaiinderungen. Dies markiert dic
Verpflichtung der Gemeinschaft zor Verringerung der Treibhausgas-
In Rom findet der Welternahrungsgipfel statt, fir den sowohl das
Europiische Parlament als auch der Rat Leitinien formulierten, um
das Problem der Ernihrungssicherheit mit einem breiteren Ansatz als
bisher angehen zu konnen.
Der Rat schlielit ein Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen mit
dem Libanon.

roptischen Par-

ard
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Das zwischen der EG und der Ukraine ausgehandelte Abkommen
iber Partnerschaft und Zusammenarbeit (it in Krafl.

In London findet die Eroffnungstagung der Europa-Konferenz mit
den zehn mittel- und osteuropischen Bewerberstaaten sowie Zypern
sttt

Die Kommission nimmt die Mitieilung »Agenda 2000: Die Legis-
ltivvorsehlige — Allgemeiner Uberblicke an. Dic Mitteilung stellt
die wichtigsten Vorschlige der Agenda 2000 vor. Diese lassen
unereilen in Vorsehlige zur Landwirtschaft, zu den Strukiur- und
Kohiisionsfonds, zu den Instrumenten zor Vorbercitung auf den Bei-
it 7or finanziellen Vorausschau und zur interinstitutionellen Ver-
cinbarung.

In Brissel findet dic Ministertagung zur Einleitung des Beititispro-
zesses mit den elf Bewerberstaaten aus Mittel- und Osteuropa sowie
Zypern statt.

In London findet zum zuweiten Mal der ASEM-Gipfel statt, an dem
die Staats- und Regierungschefs der EU, der sichen ASEAN-Staaten
sowie die Staatsoberhiupter der Volksrepublik China, Japans und der
Republik Korea teilnchmen.

Der Rat, der in Zusammensetzung der Staats- und Regicrungschefs
in Brissel zusammenkommt, beschlieBt, dass auber GroBbritannicn,
Dinemark, Schweden und Gricchenland alle ibrigen elf EU-Staaten
an der dritten Stufe der WWU, die am 1. Januar 1999 begina, teil-
nehmen werden, Erster Prisident der Europiischen Zentralbank wird
der Niederlinder Wim Duiscaberg.
Die EZB wird errichiet und nimmt als Nachfolgerin des Europt
ischen Wahrungsinstitutes hre Tatigkeit auf. Auberdem titt das Ab-
Kommen zur Anderung des Vierten Abkommens von Lomé in Kraft.
Damit sollen der politische sowie der institutionelle Teil der EU:
AKP-Parinerschaft gestirkt, der Handel ausgeweitet und dic finan-
sielle und technische Hilfe verbessert werden
In Luxemborg findet zum ersten Mal eine Sitzung des
tes, des informellen Koordinationsgremiums der Mitgli
WWU, statt

Unter dem Vorsitz des britischen Ratsprisidenten Blair findet der
Européische Rat von Cardif stat. Dig und Regierungsches
der Fiinfzchn legen dic Strategie der rderung von Wachs-
tum, Wohlstand und Beschiftigung und sozialer Integration fest. Au-
Berdem zeigen die Teilnchmer dic Moglichkeiten und Mittel zu gro-
Berer Birgernihe der Union auf und entwerfen Leitlinien sowie
ichen Rahmen fi die weiteren Beratungen ber die Agen-

Die neue maltesische Regierung beantragt i einem Schreiben an den
Ratsvorsitz der EU die Wiederaufnahme der Prifung des von der
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Brissel; 16000 Daverplanstellen, davon ca. 1200 im
Sprachendienst, 450 Stellen auf Zeic und 5800 weitere
Stellen fir angegliederte Finrichtungen wie die ge-
meinsame Forschungsselle

38 Abteilungen (Generaldirektionen und Dienste)
97815 Millionen Euro
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ropiiischen Rat jihrliche Berichte zu unterbreiten), die transeuropi-
ischen Netze und ihe Finanzierung sowie cine Stratcgic zur Heran-
fihrung der Linder Mittel- und Osteuropas an dic EU betreffen.
Beginn der Verhandlungen zur Ausarbeitung von Assozierungs-
abkommen zwischen der EU und Litaven, Letland und Estland.
Dic informelle Gruppe von Regierungsexperten der EU und der I¥és-
tem Eunpean Amaments Group (WEU plus Norwegen und Tirkei)
it sich zum ersten Mal in Brssel, um die Moglichkeiten einer
curopiischen Rilstungspolitik 7 beraten.

Der Excutivausschuss des Schengener Abkommens kommt in Bonn
iberein, die Grenzkontrollen fur Privatpersonen, die die inemen
Grenzen zwischen den sichen Mitglicdstaaten therqueren, ab dem
26, Mirz. 1995 abzuschaffen. Dic enisprechenden Mitglicdstaaten
sind Deutschland, Frankreich, die Beneluxstaaten, Spanien und Por-
wal,

Unterzeichnung des Interimsabkommens zur Umsetzung der Han-
delsaspekte des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens z3vi-
schen der EU und Russland.

Beitritt Osterreichs, Finnlands und Schwedens zur EU.

Der Kompromiss von loannina zu ciner qualifzierten Mehrheitsent-
scheidung im Rat der EU wird angesichs des Neins Norwegens
berpriit.

Gemif dem im Vertrag iiber die efihrien neven Verfahren
erfolgt im Europiischen Parlament das Zustimmungsvotum fir die
neue Europtische Kommission unter der Fihrung von Jacques San-
ter. Dic Investiur crfolgt mit 416 Ja-Stimmen, 103 Gegenstimmen
und 59 Enthaltungen (das Européische Parlament hat zu diesem Zeit-
punkt 626 Mitglicder).

Dic curopiischen Assoziierungsabkommen (Europasbkommen) der
EU mit Ruminien, der Tschechischen Republik, der Slowakischen
Republik und Bulgarien treten in Kraf.

Dic Europiische Kommission ist Gastgeber der Ministerkonferenz
der G 7 iber die Informationsgesellschaft in Brissel

Ein »Stabilititspakte wird von den AuSenministern der Linder Mit-
tel- und Osteuropas sowie den Vertretern internationaler Organisi-
tionen angenommen, die seit der Eroffnungskonferen. am 26. und
27, Mai 1994 in Paris an dem von der EU auf den Weg gebrachien
Prozess beteiligt waren. Der Paki wird an die Organisation fir Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) weitergeleitet. Sie
st betraut mit der Fortschreibung und Durchfihrung des Pakics.
Das Ubereinkommen zur Durchfihrung des Abkommens von Scher-
gen it fir sicben der neun Schengen-Linder in Kraf
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die Abkommen mit Lettland und Litauen am 1. Februar 1993, das
mit Estland am 1. Mirz. 1993. Unterzeichnung von Freihandels-
abkommen mit den baltischen Staaten in Brissel am 18, Juli 1994;
diese Abkommen treten am 1. Januar 1995 in Krafi.

Auf der Grundlage des Beschlusses des deutsch-franzixischen Gip-
fels in La Rochelle wird das Eurokorps geschallen.

Eine knappe Mehrheit von 50,7 Prozent der Dinen sprich sich gegen
den Vertrag von Maasricht aus.

69,05 Prozent der Iren stimmen fir die Raifizierung des Vertrages
von Maastricht

In Frankreich stmmt die Bevolkerung sber die Ratifizierung des
Vertrages von Maastricht ab. Er wird mit 51,05 Prozent der Stimmen
knapp angenommen.

503 Prozent der Schweizer sprechen sich gegen den Beitrit ihres
Landes zum Europdischen Wirtschafisraum (EWR) aus.

Die Zwolf schlietien cinen Kompromiss, der dic Bedingungen zur
Ratifizierung des Vertrages von Maastricht durch Dinemark und dic
Finanzierung der Gemeinschaft regelt.

Der Europiische Binnenmarki, Ziel der Einheitlichen Europiischen
Akte, und der Europische Wirtschaflsraum werden verwirklicht
Durch die Freiziigigkeit und den freien Waren-, Diensileistungs-
und Kapitalverkehr crwartet man cine mobilisicrende Wirkung
i zusitziches Wirtschaftswachstum und die SchafTung neuer Ar-
beitsplitze,

Unterzeichnung eines neven Assozdierungs- und Interimsabkommens
iiber Handel und Handelsfragen (Furopaabkommen) zwischen der
Gemeinschaft und Runvinien,

Unterzeichnung eines neuen Assoziierungs- und Interimsabkommens
iiber Handel und Handelsfragen (Furopaabkommen) zwischen der
Gemeinschaft und Bulgarien.

Unterzeichnung cines Handels- und Kooperationsabkommens 74
schen der Gemeinschaft und Slowenicn.

51,8 Prozent der stimmbercchtigten Diinen bestitigen nunmehr dic
Ratifizierung des Vertrages von Maastricht.

Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Ko-
penhagen kiindigen diese cine Wachstumsinitiative an, die lang-
fristig wirtschafliches Wachstum, Wettbowerbsfihigkeit und Be-
schiltigung fordem soll. Aufierdem bekennen sic sich zur Ost-
erweiterung der Gemeinschaft. Allerdings missen die assoziierien
Staaten Mittel- und Osteuropas politsche und wirtschafiliche Beds
gungen erfullen, bevor sie als Vollmitglieder anerkannt werden
Kisnnen.
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Amisblatt (der EG)
Ausschuss der Regionen

Asian Free Trade Asociation

Linder im affikanischen, pazifichen und karibischen Raum, die mit der
EU durch das Lomé-Abkommen verbunden sind

Asia Pacific Economic Cooperation

Allgemeines Priferenzsystem

Asean Regional Forum

Asociation of South East Asian Nations

Asia-Europe Foundation

Asia Europe Mecting.

Ausschuss der Stindigen Vertreter

Afiican Union

Beistandsgruppe fir Sicherheit im Ostseeraum
Bundesverband der Deutschen Industric
Bruttoinlandsprodukt

Europiischer Verbraucherverband
Bosniakisch-Kroatische Foderation

Bovine Spongiforme Enzephalopathic

Gemeinschafishilfe fir Wiederautbau, Entwicklung und Stbil
Karibischer Gemeinsamer Mark

Central European Free Trade Agreement/Miteleuropiisches Frei-
handelabkommen

Comité Européen de la Lutte Antidroguc

Europiische Organisation fir Kernforschung.

Combined Joint Task Forces

Council for Mutual Economic Assstance/Rat fir gegenseitige Wirt-
schafishile

Conflict Prevention Network

crung

Dynamische Asiatsche Volkswi
Deutscher Gewerkschafisbund
Deutscher Industrie- und Handeltag

Demokratische Partei der Volker Europas/Freics Europisches Bindnis
Deutscher Raiffescaverband

Dubliner Uber

thihscin
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Furopiischer Entwicklungsfonds
Europiische Foderation der Griien Partcien
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uropean Free Trade Asociation
aropischer Fonds fir wibrungspolitische Zusammenarbeit
furopische Gemeinschaft
Earopiischer Gewerkschafisbund
wropische Gemeinschalt fir Koble und Stabl
Vertrag zur Griindung der Europsischen Gemeinschaft
Vertrag zur Griindung der Europsischen Gemeinschafien in der
Fassung von Nizza
wropiische Investitionsbank
ropiischer Investitionsfonds
Earopiische Liberale und Demokeatsche Reformpartei
uropische Menschenrechiskonvention
Europiisches Parlament
Europiische Politische Gemeinschafi
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Exchange Rate Mechanism
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European Rescarch Coordination Agency
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Europiische Verteidigungsgemeinschaft
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Europiischer Wirtschaftstaum
Europlisches Wihrungasyster
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Erstes Jaunde-Abkommen: in Jaunde unterzeichnetes Assoziierungs-
abkommen zwischen der Gemeinschaft und 18 im Wesentlichen
franzbsischsprachigen afrikanischen Staaten. Laufzeit vom 1. Juni
1964 bis 20, Juni 1969.

Der Fusionsvertrag zur Zusummenlegung der Exckutiven der drei
Gemeinschafien (EGKS, EWG, Euratom) und zur Einsetzung cines
gemeinsamen Rates und ciner gemeinsamen Kommission wird un-
terzeichnet. Er witt zom 1 Juli 1967 in Krafl

Frankreich prakiiziert dic »Politik des lecren Stuhlese. Dic Kris in
der Gemeinschall enistand wegen Differenzen in der Frage der F
nanzierung der Gemeinsamen Agrarpol

Nach dem Luxemburger Kompromiss erklirt sich Frankreich bercit,
seinen Platz im Rat wicder cinzunchmen. Mchrheitsbeschlisse wer.
den kinftig durch cinstimmige Beschlisse ersetzt, wemn cin §
erklir, dass seine vitalen Interessen auf dem Spiel stehen.

Frankreichs zweites Nein zum Beitrit des Vereinigien Konigreiches,
De Gaulle legt gegen die Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlun-
gen mit dem Vereinigten Konigreich cin Veto cin.

18 Monate frither als geplant ist die erste Stufe der
Integration in ciner Zollunion erreicht. Die letzien
gewerbliche Erzeugnisse werden abgeschaft. Der gemeinsame Zoll-
tarif gegeniiber dritien Lindern wird eingefuhe,

Auf der Haager Gipfelkonferenz beschlicten dic Staats- baw. Regie:

n Bercich der Auben-

rungschefs der Sechs dic 7
politk.

che Zusammenarbeit (EPZ). Kiinftg soll sich Ex
len wichtigen internationalen Problemen mit ciner Stinm

Zweites Juunde-Abkommen zwischen der Gemeinschaft und 19
Staaten Afrikas, des karibischen und pazifischen Raums (AKP).
Laufzeit bis 31. Januar 1975.
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Annahme des Weilibuches »Governance« zur Reform des Regierens:
Die EU-Kommission unterbreitet Vorschige, wie dic demokratische
Legitimicrung der Organe der EU 7u verbesssern ist.

Dic Europiische Kommission schligt Gricchenland vor, zwlfies
Mitglied der Euro-Zone 7u werden.

Die Gemeinschafi unterzeichnet mit den Staaten Afrikas, der Karibik
und des Pazifiks in Cotonou (Benin) cin Abkommen, das an dic
Stelle des Lomé-Abkommens it

Dinemark hilt cin Referendum ber die Einfihrung des Euros b,
Dic Mehrheit lehnt dic Teilnahme an der gemeinsamen curopiischen
Wirung ab.

Am Rande des Europiischen Rates von Nizza proklamieren dic Prii-
sidenten des Europischen Parlamentes, des Eurof

der Kommission feierlich die Charta der Grundrechte der E
hen Union.

Europischer Rat in Nizza. Auf der Agenda sichen Fragen, dic sic
mit der Zusammensetzung der Kommission des Europdischen Par-
lamentes, mit der Stimmengewichtung im Rat und mit Entschei-
dungen, die cine qualifizierte Mchrheit bendtigen, beschiftigen.
Weitere Themen waren die Grundrechiecharta, die Erweiterung,
dic Gemeinsame Europische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
und die Buropiische Wirtschafts- und Sozialpolitk. Die Regie-
rungskonferenz endet mit der politischen Einigung tber den Vertrag
von Nizza,

Griechenland wird das 12. Mitglied der Euro-Zone.
Unterzeichnung des Vertrages von Nizza, der den Vertrag iber dic
Europtische Union und den Vertrag iber die Europiische Gemein-
schaft abiindert,

Dinemark, Schweden, Finnland, Island und Norwegen treten dem
Schengener Abkommen bei.

In dem Referendum ber den Vertrag von Ni
mit knapper Mehrheit abgelehnt.
Anschlige durch Terroristen auf das World Trade Center in New
York und das Pentagon in Washington D. C.

NATO beschlieBt erstmals scit Besichen den Biindnisfall

G-7 Finanzminister beschliefien Aktionen gegen Terrorismusfinan-
zierung.

Beginn der Angriffe auf Afghanistan, dic EU stellt 316 Millionen
Furo zur Abmilderung der humanitiren Krise 7ur Verfigung.
UNHCR-Forum tagt in Genf zur Flichtlingssituation in Afghanistan.
Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Gent.
Im Mittelpunkt sichen die Fragen der Terrorismusbekimpfung und

in Irland wird dieser
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Grofbricannien 19 19 15 12 35 36 15 19 12
Usa 2 - 15 - B - 13- 10
neue Migliedstaaten (seit 2004)
Uner 13| 1520 | 2511 | 561 | 6579 | S0
Jabven | Jabve | Jabwe | Jabre | Jabre | und sher

1996 2000 19| 200 | 19962000 1996 [ 2000 1996 [ 2000 1996 2000

Zypem 14015 30 29 20 2 11 1
Techechische

Republik 1817 17 16 28 28 24 26 13 14
Estand 20 18 14 14 29 28 24 25 14 15
Ungam 1817 16 15 28 28 24 2% 14 15
Letdand 20 18 13 14 29 28 24 25 14 15
Litauen 20 15 14 30 3 2 2 12 13
Malaa 0 15 15 28 27 23 25 11 12
Polen 1916 17 30 29 21 23 11 12
Slowakei 20 17 17 30 30 20 2 11
Slowenien 18 16 15 15 31 31 23 25 13 14






OEBPS/Images/weid_9783867933667_oeb_025_r1.gif
Landwirschaft Indusric Dicnsleisung
Estland 7.1 34 587
Lettland 15,1 596
Litauen 165 563
Malta E = -
Polen 192 307 50,1
Slowakei 63 371 567
Slowenien 99 386 514
Tschechische Re- 49 405 546
publik

Ungam 6.1 345 594
Zypem 49 240 7






OEBPS/Images/weid_9783867933667_oeb_024_tab.gif
20 Juni

Juni
14, Oktober

6. November
14, Dezember

1997
24. April

29. April

16-17.3

1998
1 Januar

27, Januar
1. Februar

die von ihrem Unternehmen in cin anderes EU-Land entsandt wer-
den, 7 den im Gastland geltenden Bedingungen beschiftigt werden.
EU-Energieminister legen cinen gemeinsamen Standpunkt fir cinc
Richlinie zur Liberalisicrung des Elekiriztitsbinnenmarkies fest.
Der Europiische Rat von Florenz nimmt das Europol-Ubereinkom-
Finnland tritt dem Wechselkursmechanismus bei.

Kroatien ritt dem Europarat als 40. Mitglied bei

Der Europiische Rat von Dublin vereinbart cinen Stabiltits- und
Wachstumspak fir die Wirtschafts- und Wahrungsunion. Dic zu-
Kiiftigen Euro-Geldscheine werden der Offentlichkeit vorgesellt
Die curopiischen Staats- und Regierungschefs verpflichien sich
zim Kampf gegen das internationale organisierte Verbrechen.

Der AKP-EG-Ministerrat nimmi das Protokoll iber den Beitritt Sid-
afrikas 7um Lomé-Abkommen formlich an,

Die EU unterzeichnet erste Kooperationsabkommen mit Kambod-
scha und Laos.

Der Europtiische Rat tagt in Amsterdam und erzielt cin Einvernch-
men iber den Entwurf des neuen Vertrages. Verschiedene Bestim-
mungen zur Gewihrleistung eines reibungslosen Ubergangs zur drit-
ten Swfe der Wirtschafls- und Wahrungsunion werden gebilligt
Annahme ciner EntschlicBung, in der dic feste Absicht der Mitglicd-
saten, der Kommission und des Rates nicdergelegt wird, den Sta
bilitits- und Wachstumspakt umzusetzen. Der Rat verabschiedet cine
Entschlicbung, in der sich die Mitgliedstaaten, der Rat und die Kom-
mission verpfTichten, der Beschiftigung hichstc Prioritit cinzuriu-
men. Filr November 1997 ist cine Sondertagung des Europiischen
Rates zu diesem Thema vorgeschen.

Unterzeichnung des Vertrages von Amsterdam durch die Aufin-
minister der Mitgliedstaaten.

Europischer Beschiftigungsgipfel

Der Europische Rat enischeidet iiber die Aufnahme von Beitits-
‘gesprichen mit Ungarn, Polen, Estland, der Tschechischen Republik
und Slowenien,

Das zwischen der Gemeinschaft und der chemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien ausgehandelte. Kooperationsabkommen tritt
Zusammen mit einem Finanzprotokoll in Krafl

In Briissel tagt zum ersten Mal der Kooperationsrat
Die zwischen der EU und den drei balischen Staaten
and und Litauen abgeschlossenen
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Der Vertrag iiber die EGKS Liuft aus; im Rahmen ciner Zeremonie
wird die Fahne der EGKS vor dem Gebiude der Prisidentschafl der

Kommission in Briissel cingeholl.
Viertes Asien-Europa-Treffen (ASEM), bei dem unter anderem dic
Folgen der Anschlige vom 11 September, die intemationale Wirt-

schaftslage und der Dialog der Kulturen und Zivilisationen im Vor-
dergrund stchen.

Die UN-Waleninspekioren unter der Leitung des Schweden Hans
Blix nchmen im Irak ihre Arbeit auf.

‘weite Geberkonfereny. fir Afghanistan in Bonn

ropiischer Rat schiieit in Kopenhagen dic Beitritsverhandlungen

mit den 10 neuen Mitgliedstaaten ab, dic am 1. Mai 2004 beitreten
sollen.

dat der Internationalen Polizcitruppe
na. Der Beginn der Europiischen Po-
lizeimission EUPM bedeutet nicht nur das Ende der langjihrigen
Prisenz der Vereinten Nationen, sonder ist auch das Debit ciner
operativen Europiischen Sicherheits- und Verteidigungspolitk.
Anisslich des 40. Jahrestages des Elysée-Vertrages finden in Paris
und Berlin Feierlichkeiten statt Der Vertrag, den der deutsche Bun-
deskanzler Konrad Adenaver mit dem franzdsischen Staatsprisiden-
ten Charles de Gaulle schloss, solli das deutsch-franzosische Ver-
hilinis grundiegend new gestalien, dic Feindschall zwischen den
beiden Staaten endgiltg, beenden und die Aussohnung offizicll be-
sicgeln.

Der Vertrag von Nizza titt in Krat

Sondertagung des Europiischen Rates in Brisel zur Eréricrung der
Irak-Krisc.

Beginn des Irak-Krieges, der von weltweiten Protesten begleitet
ird. Die EU findet zum Krieg keine gemeinsame Position.
Unterzeichnung der Beitrittsvertrige fir dic 10 neuen Mitglicdstaa.
en in Athen.

Bush erklint das Ende der Kamphandlungen im Irak-Kricg, was
nicht gleichbedeutend mit dem Ende des Krieges ist.

Der Konvent beendet scine Arbeit und stellt seinen Entworf ciner
Kiiftigen EU-Verfassung vor (ein vollstindiger Entworf iegt jedoch
erst am 18, Juli 2003 vor).

Romano Prodi bernimm als Prisident der Kommission die Verant-
wortung fur entstandene »Unregelmibigkeiten« durch die Eurostat-
Affire.

Russland tritt den G7 Staaten bef; die Liga der fhrenden Industrie-
nationen heifit nun GS.
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East Asian Economic Caucas

EAG Europiische Atomgemeinschait (Euratom)

EAGFL Europischer Ausichtungs- und Garanticfonds fir die Landwirischaft
EBRD Furopean Bank for Recomstruction and Development

ECHO European Community Humanitarian Office

ECOFIN  Rat der Wirtschal

ECTS Luropean Ct

ECU European

Einheidiche Europiische Akte
Europiisches Umwelibiiro

Furopischer Entwicklungsfonds

Europiische Foderation der Griinen Parteicen
opiischer Fonds fir regionale Entwicklung
uropean Free Trade Association
Europischer Fonds fir wibrungspoli
Europische Gemeinschalt
Europischer Gewerkschaisbund
Furopische Gemeinschaft fir Kohle und Stabl
Vertrag zur Griindung der Europiischen Gemeinschafi

Vertrag zur Griindung der Europiischen Gemeinschafien in der Fas-
sung von Nirza

he Zussmmenarbeit

£
EIF Europischer Ivestitionsfonds

ELDR  Europiische Liberale und Demokeaische Reformparti

EMRK  Luropiische Menschenrechtskonvention

P Europisches Parlament

EG opiische Polische Gemeinschaft

7 Europische Politsche Zusmmentbeit

R Europischer Rat

ERM Exchinge Rate Mechanismn

ESA European Space Agency/Europische Weltrumorganisaion
ESF Europischer Sorialfonds

VI Europische Sicherheits- und Vertidigungsidentitit

ESVP Furopiische Sicherheits- und Verteidigungspolitk (uuch GESVE)
ESZB Europisches System der Zentralbanken

EU Europische Union

EUAID  Europe Aid Cooperation Ofice

EuGH Europischer Gerichishof

EUREKA  Europesn Rescarch Coordinaion Agency

Europol | Luropiisches Policiamnt

Euount  Sttisisches Amt der E

EUV Verinag iiber dic Europiische Union

EOV-N  Veriag iber die Europiische Union in der Fassung von Nizza
EVG Europische Vertcidigungsgemeinschlt

EVe Europische Volkspartei

EWG Europiische Wintchafsgemeinschaft

EWI Europisches Wihrungsinstitut
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Auf ciner auBerordentlichen Gipfelkonferenz in Briissel wird
Jacques Santer, der luxemburgische Premieminister, zum neuen
Prisidenten der Europiischen Kommission bestinmt
Referendum in Finnland zum Beitritt zur Europiischen Union:
569 Prozent der Wahlberechtigten stimmen 70.
Relerendum in Schweden zum Beitritt zur
1 Prozent der Wahlbercchtigten stimmen 7
Der Rat der Minister der WEU nimmt in Noordwijk das Papier zur
ropischen Verteidigungspolitik an. Dies is ein erster Beitrag zur
Uberarbeitung der Erklirung von Maastricht, dic zur selben Zeit wic
der Vertrag Gber die Europtische Union verabschiedet wrde. Die
Ausformulicrung von Verfahren fir den Informationsaustauseh und
i dic Beratung zwischen der WEU und der Europiischen Kommi
sion wird begril.

stes grofieres Mandver des Eurokorps in Deutschland und Frank-
reich. An dem Mandver nehmen etwa 5000 deutsche, franzosische,
belgische und spanische Soldaten tel.
Relerendum in Norwegen iber die Mitgliedschaft in der EU. Ergeb-
nis: 52,5 Prozent der Wahlberechtigten stimmen dagegen, 47,5 Pro-
zent dafii, bei ciner Betciligung von 87,9 Prozent. Im Referendum
vom 25, September 1972 hatten sich 53,5 Prozent gegen dic Mit-
gliedschaft_ausgesprochen. Die EFTA wird weiterbestchen und
sich ab dem 1. Januar 1995 aws der Schweiz, Norwegen, Iskand
und Licchicnstein zusammensetzen. Die parlamentarische Versamm-
lung der WEU findet in Paris statt: Dic scchs osteuropiischen
Liinder, die mit der EU Assoziierungsabkommen abgeschlossen ha-
ben, sowie die drei baltischen Republiken nehmen zum ersten Mal
daran teil. Eine Empfchlung zur curopiiischen Sicherheitspolitk, in
der unter anderem die Einrichtung ciner Arbeitsgruppe zur Vorberei
tung der Regierungskonferenz von 1996 gefordert wird, wird ange-
nommen. In ciner Empichlung zur Sicherheits- und Vertcidigun
politik werden Manshmen zur Stirkung der WEU vorgeschlagen.
Das Partnerschafis- und Kooperationsabkommen zwischen der EU
und der Republik Moldau wird unterzcichnet
Auf der 11. Versammiung der Europtischen Regionen in Straburg
fordern dic Vertreter von 282 Regionen und 23 Linder aus Wes-,
Mitcl- und Osteuropa, dass sic an der Uberarbeitung des Vertrages
von Maastricht beteiligt werden.
‘Auf der KSZE-Konferenz in Budapest wird di Erklirung »Der Weg
7 echter Partnerschaft in cinem neven Zeitatere angenommen. Au-
Berdem wird die KSZE in OSZE (Organisation fir Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa) umbenannt.

uropiischer Rat von Essen, dessen wichtigste Entscheidungen die
Bekimpiung der Arbeitslosigkeit (b Dezember 1995 sind dem Ei

uroptischen Union:
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gen. Es werden auch Grundregeln fiir Konsultationen in Krisenzeiten

festgeleg.

Auf dem Stutigarter Gipfel geben die Staats- und Regierungschefs
eine Erkkirung zur »Europischen Union ab. Die Genscher-Colom-
bo-Initative wird als Grundlage fir den Plan zur poliischen Eini-
gung angeschen.

Feierliche Deklaration zur Europdischen Union, in der dic Zehn ih-
ren Wunsch zum Ausdruck bringen, eine Europische Union zu er-
ichicn, unterzeichnet von den Staats- bz, Regierungsches auf dem
Stutgarter Gipfeltreffen.

Aliicro Spincllis Vertragsentworf zur Griindung der
Union wird im Europdischen Parlament verabschiedet,
Austite Gronlands aus den Europiischen Gemeinschaften

cite Dircktwahl zum Europiischen Parlament (434 Abgcord-
nete). Im Januar 1986 echoht sich die Anzahl der Sitze durch die
new hinzugekommenen 60 spanischen und 24 portugiesischen Ab-
geordneten auf I8, Diese wurden zu
ten emannt und in der Folge durch
ersetzt
Unterzeichnung des dritien Lomé-Abkommens (Lomeé 1) zwi-
schen der Gemeinschafl und 66 Staaten Afrikas, der Karibik und
des Puifischen Ozeans (AKP). Laufzeit vom 1 Mai 1986 bis
28, Februar 1990,

ropiiischen

irekt gewihlie Abgeordnete

Der von Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, den Nieder-
landen, Belgien und Luxemburg unterzeichnete Vertrag iber frcic
Binnengrenzen cbnet den Weg fir den Binnenmarkt. Die mit der
Abschaffung der Polizei- und Zollformalititen verbundenen Proble-
me machen allerdings Zusatzverhandiungen notwendis.

Spanien und Portugal treten offiziell der Europiischen Gemein-

schaft bei

Die Zwolf unterzeichnen die Einheitliche Europiische Akte (EEA).

Sie reformiert die Vertrige und soll der curopischen Inegration

neuen Auftieb verleihn. Thr Hauptziel ist die Schaffung cines cu-

roptischen Binnenmarkies bis Ende 1992. Sie titt am 1. Juli 1987

in Kraft,

Beschluss der europdischen Institutionen zur Annahme der europi-
hen Flagge (gelbe Steme auf blauem Grund). Unter Abspielung
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Amusblart (der EG)
Ausschuss der Regionen
Asian Free Trade Association
Linder im afrikanischen, pazifichen und kasibischen Raum, die mit
der EU durch das Lomé-Abkommen verbunden sind

Asia Pacific Economic Cooperation

Allgemeines Praferenzsystem

Asean Regional Forum

Association of South East Asian Nations

Asia-Europe Foundation

Asia Europe Meeting.

Ausschuss der Stindigen Vertreter

Aftican Union

Beistandsgruppe fir Sicherheit im Ostseeraum
Bundesverband der Deutschen Industric
Bruttoinlandspradukt

Europischer Verbraucherverband
Bosniakisch-Kroatische Foderation

Bovine Spongiforme Enzephalopathic

Gemeinschafishilfe fir Wiederufbay, Entwicklung und Stabiliierung
Kaibischer Gemeinsamer Markt

Central European Free Trade Agreement/Mitteleuropiisches
Freihandelsabkommen

Comité Européen de la Lutte Antidroguc

Europische Organisation fir Kernforschung

Combined Joint Task Forces

Council for Mutual Economic Assstance/Rat fir gegenseitige
Wintschafshilfe

Conflict Prevention Network

Dynamische Asiatische Volkswirtschafien
Deutscher Gewerkschafisbund

Deutscher Industri- und Handebtag
Demokratische Partei der Valker Europas/Freies Europisches
Biindnis

East Asian Economic Caucas
Europiische Atomgemeinschaft (Eurato)
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